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1. Allgemeines 

Die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistungen am 
Telekommunikationsnetz 9 (ZTV-TKNetz 9), Abrechnung von Bauleistungen, Dienstleistungen, Systemtechnik 
enthalten die abrechnungstechnischen Vorschriften aller Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen der 
Deutschen Telekom AG für Bauleistungen am Telekommunikationsnetz (ZTV-TKNetz.).  
 
Die in den nachfolgenden aufgeführten Abschnitten enthaltenen Bedingungen sowie die Beschreibungen der 
Bauleistungen, Dienstleistungen, Systemtechnik bzw. Leistungen technischen Inhalts der Deutschen Telekom 
AG, nachfolgend nur noch Telekom genannt, umfassen das gesamte Spektrum der Arbeiten an ihrem 
Telekommunikationsnetz, außerdem Service-Arbeiten und Leistungen allgemeiner Art. 
 
Alle Teilleistungen beziehen sich auf die aktuellen Teile der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
(ZTV) mit technischem Inhalt bzw. auf die Änderungen der ZTV und die durch Schreiben bekanntgegebenen 
Neuerungen im Bereich der Technik. 
 
Leistungen zur Projektierung und Baubegleitung für komplexe Baumaßnahmen u.a. wie Dükerbaumassnahmen, 
Brückenbaumaßnahmen, Kabel-Schachtanlagen der Bauwerkstypen II +III oder Maßnahmen im 
Gefahrenbereich von DB- Anlagen (Deutsche Bahnanlagen) oder vergleichbaren, auf internationalen Flughäfen, 
sind nicht Inhalt der OZ. 
Bei Beauftragung der Leistung Projektierung und Baubegleitung werden max. vier parallel laufende Medien plus 
Beiläufe die ihren Abschluss am Gf-AP, APL, NVt bzw. MFG/KVz betrachtet. Leistungen darüber hinaus sind 
nicht Inhalt dieser ZTV-TKNetz. 
Im Leistungsumfang der OZ sind jeweils die wichtigsten Tätigkeiten beschrieben. Tätigkeiten mit nur geringem 
Arbeitsumfang, die nicht im Leistungsumfang dieser OZ erwähnt sind, aber sachlich zum Leistungsumfang 
gehören, sind dennoch Leistungsinhalt dieser OZ. 
Die in der Beschreibung der Leistungsbeschreibung aufgeführten Arbeiten und alle damit 
zusammenhängenden Nebenleistungen werden mit den OZ, auch Positionen, des Leistungskatalogs der 
Telekom vergütet. 
Eine Erfassung für Leistungen, die im LK-TKNetz nicht als Teilleistung unter einer bestimmten OZ ausgewiesen 
sind, kommt nur in Betracht, wenn dies ausdrücklich in der Beauftragung zugestanden wurde. Leistungen, die 
Leistungsinhalt von OZ sind, werden nicht gesondert vergütet. 
Alle Längenmaße werden auf volle 5 bzw. 10 cm aufgerundet 
Flächenmaße werden auf 2 Dezimalstellen und Raummaße auf 3 Dezimalstellen auf- oder abgerundet, wenn 
sich rechnerisch aus der Multiplikation mehr Dezimalstellen ergeben sollten. 
Bei Stundenlohnarbeiten beträgt die kleinste abrechenbare Arbeitszeit 30 Minuten 
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2. Weitere Vertragsbestandteile 

Bei den Arbeiten sind u. a. folgende vereinbarte Vertragsbedingungen, in ihrer jeweils gültigen Fassung, für die 
technische Ausführung zu beachten: 
 

lfd. Nr. Kurzbezeichnung der 
Vertragsbedingungen 

Inhalt 

1 RSA Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen 

2 ZTV-SA  Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen 
Baustellenverordnung 

3 ZTVA-StB Aufgrabungen in Verkehrsflächen 
4 ZTV-LW Befestigung ländlicher Wege 
5 ZTV-TKNetz 10 Tiefbauarbeiten für Gräben und Baugruben 
6 ZTV-TKNetz 11 Erdverlegung von Kabel und Kabelrohren 
7 ZTV-TKNetz 12 Bauen, Instandhalten und Abbrechen von Kabelkanälen 

8 ZTV-TKNetz 13 Einbauen, Herstellen und Abbrechen von Kabelschächten und 
Abzweigkästen 

9 ZTV-TKNetz 14 Kabelschächte und Kabelkanäle in Blitzschutzbauweise 
10 ZTV-TKNetz 15 Instandhalten von Kabelschächten und Abzweigkästen 
11 ZTV-TKNetz 20 Aufstellen und Abrechen von Gehäusen (KVz, MFG, usw.) 
12 ZTV-TKNetz 21 Projektierung von TK-Netzen  
13 ZTV-TKNetz 22 Baubegleitung / Bauüberwachung 
14 ZTV-TKNetz 23 Einmessen von TK-Anlagen  
15 ZTV-TKNetz 24 Dokumentation von TK-Anlagen 
16 ZTV-TKNetz 25 Arbeiten mit One.ERP PSL 
17 ZTV-TKNetz 30 Vergabeleistungen Systemtechnik Indoor. * 

18 ZTV-TKNetz 31A 
Montage und Verkabelung von systemtechnischen  
Komponenten im Rahmen der Nachrüstung von Outdoor-  
Standorten mit einem DSLAM-BGT. * 

19 ZTV-TKNetz 31B 
Montage und Verkabelung der systemtechnischen Komponenten  
eines Outdoor-Standorts für Access Nodes mit Inband-  
Management.  

20 ZTV-TKNetz 31C Montage und Verkabelung der systemtechnischen Komponenten   
eines Outdoor-Standorts für MiniMSAN mit Inband-Management. * 

21 ZTV-TKNetz 33 
Montage, Verkabelung und Inbetriebnahme der 
systemtechnischen Komponenten eines Outdoor-Standorts für 
Access Nodes mit Inband-Management 

22 ZTV-TKNetz 34 
Turnkey Access Fixed Network Outdoor AccessNode  
Komplettvergabe MFG, Outdoor AccessNode inkl.  
der Netzintegration * 

23 ZTV-TKNetz 35 Ausbau Nahbereich durch Generalunternehmer 
24 ZTV-TKNetz 37 Inbetriebnahme AccessNode am MFG, Netzintegration* 

25 ZTV-TKNetz 38 A Handhabung und Inbetriebnahme des Zutrittskontrollsystems  
SIS2015 

26 ZTV-TKNetz 39 Lagerung von Kabeln und Kabelgarnituren in KSch und AzK 

27 ZTV-TKNetz 40 Ein- und Ausziehen von Kabel und Mehrfachrohr, Einblasen von 
Glasfaserkabel 

28 ZTV-TKNetz 41 Montagearbeiten an unterirdisch geführten symmetrischen Kabeln 
und deren Abschlusseinrichtungen 

29 ZTV-TKNetz 43 Kontrollmessungen Gf-Kabeln  
30 ZTV-TKNetz 44 Arbeiten an Niederspannungsanlagen 

31 ZTV-TKNetz 45 Kabelortung und Kontrollmessung zur Abnahme mittels 
Gleichstrommessung im Cu Zugangsnetz 

32 ZTV-TKNetz 48 Montagearbeiten an Glasfaserkabeln und deren 
Abschlusseinrichtungen 

33 ZTV-TKNetz 48A Gf-Montagearbeiten am FTTH-Netz 
34 ZTV-TKNetz 50 Zugangsnetz in oberirdischer Bauweise 
35 ZTV-TKNetz 70 Logistik 
36 ZTV-TKNetz 71 Eigenständige Materialdisposition beim Auftragnehmer 
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37 ZTV-TKNetz 80 Stationäre Druckluftüberwachungsanlagen 
38 ZTV-TKNetz 81 Pneumatische Fehlerortung 
 

  *. Veröffentlichung nur innerhalb von Ausschreibungen im Gewerk 
Systemtechnik 

3. Kurzbeschreibung der Teilleistungen 

3.1 Anlage zur Kurzbeschreibung der Teilleistungen 

 

Kurzbeschreibung 
der Teilleistungen ZT

 

 

 

4. Nebenleistungen 

Nebenleistungen sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung gehören. 
Sie werden nicht gesondert erfasst oder vergütet. 
Nebenleistungen sind die in den Abschnitten 4.1 der DIN 18299 ff., genannten und ergänzend folgende: 

 

Nebenleistungen-ZT
V-TK-Netz_9_Oktober
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4.1. Nebenleistungen für alle Gewerke 

1. Zugangshandling, Vorbereiten, Betreiben und Aufräumen der Arbeitsstellen. 
2. Vorhalten von Kfz, Maschinen, Mess- und Prüfgeräte, Werkzeuge und IV-Ausstattungen jeder Art im 

Zusammenhang mit der Ausführung von Teilleistungen, die nach Einheitspreisen vergütet werden.  
3. Auspacken und Prüfen gelieferter Bauteile, Baustoffe, Stoffe und Materialien auf offensichtliche Mängel. 

Festgestellte Mängel sind zu dokumentieren und am Liefertag innerhalb der Regelarbeitszeit unverzüglich 
dem zuständigen BvT anzuzeigen.  

4. Beistellungen jeglichen Zubehöres und Montagehilfstoffen, wie auch aller Bauhilfsstoffe (Kleinstmengen), 
die zur Ausführung von Bauleistungen erforderlich sind, aber in der LB-TKNetz oder in den ZTV-TKNetz 
nicht besonders aufgeführt sind. 

5. Befördern der vom AG beigestellten, gewonnenen, nicht verbrauchten, Baustoffe, Stoffe und Bauteile, 
Transportbehälter jeder Art von der vertraglich vereinbarten Übergabestelle, bis zum definierten Lagerort 
wie zum Aufbauort und das etwaige Rückbefördern einschl. Be- und Entladen der Fahrzeuge sowie ggf. 
notwendiges Zwischenlagern. Für die Beförderung sind geeignete Fahrzeuge aller Art vorzuhalten.  

6. Wege - und Transportleistungen im Zusammenhang mit der Erledigung der Aufträge einschließlich 
etwaiger mehrmaliger An-/Abfahrten und Wartezeiten, soweit diese nicht vom AG zu vertreten sind und 
wenn nicht andere Regelungen in einzelnen OZ enthalten sind.  

7. Vom AG bereitgestellte Transportmittel u.a. Gitterboxen, Paletten, Kabeltrommeln sind für die Logistik des 
AG zur Abholung an der vereinbarten Übergabestelle vorzuhalten. Es sind an den Materialanlieferungs.- 
bzw. Ablieferungspunkten geeignete Lade- und Transportmittel vorzuhalten u.a. für Systemtechnische 
Komponenten, Trommeln, Gitterboxen, Mehrwegpalletten, Rungenpalletten, Kippbehälter, Big Bags 
des Mastenentsorgers, Maste, Gehäuse jeder Art, etc. Die Lagerplatzbeschaffenheit ist so auszulegen, 
dass die Befahrung u.a. mit einem Tieflader möglich ist. 

8. Transportmittelbegleitschein ist vom Empfänger/AN zu unterzeichnen. 
9. Das Einholen von Auskünften über die Lage anderer Ver- und Entsorgungsleitungen, auch in Gebäuden 

des Kunden. 
10. Das Einholen von Zutrittsberechtigungen am Kundenstandort, notwendige Absprachen zur Ausführung 

aller Art im Vorfeld einer beauftragten Baumaßnahme tätigen. 
11. Das Säubern der Arbeitsstellen sowie der Abtransport und die ordnungsgemäße umweltgerechte 

Entsorgung von Baustoffe, Stoffe und Bauteile aller Art, Restmüll und Verpackungsmaterialien, oder die 
Rücklieferung von anfallenden Stoffen u.a. Rohre, Kabel, Bauteile und überzähligen Beistellungen des AG 
zur Übergabestelle.  

12. Das Öffnen und Schließen von Installationskanälen, Installationsrohren, Kabelführungskanälen beim 
Befestigen oder Einziehen von Kabeln, Kabelverzweigergehäusen, Multifunktionsgehäusen, Netzverteilern, 
Schächten usw. Das Öffnen und Schließen bei Arbeiten in und an den Gehäusen, inklusive Bedienung 
eventuell vorhandener Sicherheitseinrichtungen, insbesondere die Benutzung von Transpondern bei 
SESYS- bzw. SIS 2015 geschützten Objekten. 

13.  Erstellen und versenden von Aufgrabungs-/Fertigstellungsanzeigen in elektr. Form nach Vorgaben BvT an 
Wegebaulastträger. 

14. Nachweisdokumentation: 
    Forderung nach einer Nachweisdokumentation: 
    Forderungen einer Nachweisdokumentation für Leistungen im Tiefbau bestehen, wenn über die Regelmaße    
    der jeweils gültigen ZTV´n u.a. siehe ZTV-TKNetz 10 abgewichen werden muss. 
    Diese Forderungen/Abweichungen sind zu dokumentieren: 

a) Im IT-System bei der Erstellung der LERF je betroffene OZ im Langtext ist die Abweichung detailliert, 
aussagefähig zu beschreiben. 

b) Zusätzlich mit mindestens einem Foto je Gruben aus der die Mehrgrößen und der Abweichungsgrund 
ersichtlich und nachvollziehbar ist. 

c) Zusätzlich mit mindestens einem Foto je Grabenquerschittsveränderung aus der die Mehrgrößen und 
der Abweichungsgrund ersichtlich und nachvollziehbar ist 

d) Baubehinderungsanzeigen 



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 8 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

   Die Zuordnung der Forderungen/Abweichungen auf den betreffenden Bauabschnitt muss gegeben sein. 
 
   Allgemein geforderte Nachweisdokumentationen aus den mitgeltenden vertraglichen Unterlagen aller   
   Gewerke u.a., Messerprotokolle, Verdichtungsprotokoll, Entsorgungsnachweise,  
   Schadensbeweissicherungen, Protokolle/Checklisten aller Art sind zusätzlich zu berücksichtigen, je Gewerk  
   zu zuordnen und dem BvT zu übergeben. 
 
  Verzicht auf eine Nachweisdokumentation: 
  Nachweisdokumentationen sind nur zu erbringen, wenn Abweichungen von den Normen, Vorgaben und  
  Regelungen aus den vertraglichen mitgeltenden Unterlagen u.a. ZTV-TKNetz bei der Leistungserbringung  
  entstehen. 
  Akzeptiert der BvT eine abweichende Forderung (schriftlich) u.a. die eines Wegebaulastträgers, gegenüber  
  den bestehenden Normen, Vorgaben und Regelungen, wird hier keine zusätzliche Nachweisdokumentation  
  eingefordert. 
15. Das Einrichten, Verwalten, Auflösen und Sichern eines Lagers für die von der Telekom gelieferten Stoffe und 

Bauteile. (Siehe mitgeltende Vetragsunterlagen u.a. EB_BAU) 
16. Arbeiten/Warten und Instandsetzen von-Netzen auf Leitern bis zu einer Höhe von 5,0 Metern  
17. Ein Nachweis über die Einhaltung von rechtlichen Verpflichtungen und anderer qualitativer und 

umweltrelevanter Anforderungen bei der Bauausführung, ist dem BvT mit dem Schlussaufmaß zu 
übergeben. 
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4.2. Nebenleistungen bei Tiefbauarbeiten, Montage, Zieharbeiten, 
Kabelkanalanlagen 

Zusätzlich zu den im Abschnitt 4.1 genannten Nebenleistungen sind folgende Leistungen Nebenleistungen: 

1. Verkehrssicherung  
a) Verkehrsführung / Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer nach gültiger RSA -
Verkehrsführung mit Leitkegel, Verkehrssicherung nachfolgenden Regelpläne oder zu erstellender 
Verkehrszeichenpläne:  
B IV/1 – B IV/3, C II/1 – CII/5  
b) Verkehrssicherung an Arbeitsstellen oder Teilen davon einschl. durch die Telekom zu vertretende 
Unterbrechungszeiten (z.B. für Montage- oder Einzieharbeiten) bis zu 5 Kalendertagen nachfolgenden 
Regel- Verkehrszeichenpläne: B I/1 bis B I/3; BII/1 bis BII/3, CI/1 bis CI/6  
c) Vorhalten, Aufstellen und Abbauen folgender Verkehrszeichen: Gefahrzeichen 123 StVO 
(Baustellenschild), Verkehrslenkungstafeln 531-10 und 531-20 und alle Zusatzzeichen 
Vorübergehendes Abdecken vorhandener Verkehrszeichen im Zusammenhang mit der Ausführung 
verkehrsrechtlicher Anordnungen  
Alle Verkehrssicherungsmaßnahmen an Arbeitsstellen auf privatem Grund und für öffentlich zugängiges 
Privatgelände (z.B. Parkplatz eines Baumarktes)  
Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von Fußgängerbrücken jeder Art zur Aufrechterhaltung des Rad-  
oder Fußgängerverkehrs über Gräben und über Montagegruben/KSch aller Art etc. einschl. Vorhalten,  
Auf- und Abbauen von Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und 
den behördlichen Bestimmungen. 
Erstellen von Verkehrszeichenpläne und Regelpläne nach RSA sind zu erbringende Leistungen. 

2. Mehrmaliges Einrichten und Räumen der Baustelle im Zusammenhang mit Arbeiten Dritter. 
3. Sichern, ggf. Richten und Anpassen von Schieberkappen jeder Art im Bereich der Trasse und des  

 wiederherzustellenden Oberbaus. 
4. Eigenüberwachungsprüfungen durchführen von für zu liefernden Baustoffen, Stoffe, Bauteile und   

Leistungen insbesondere der nach ZTVA-StB vorgegebenen Eigenüberwachungsprüfungen als   
Nachweis der Bodenverdichtung. 

5. Sichern der Gräben, Mastlöcher, Gruben und Einstiegsöffnungen von KSch usw. gegen Eindringen von 
Tagwasser und Beseitigung von Tagwasser (auch Schnee) aus u.a. Gräben, Mastlöcher oder Gruben 

6. Sichern/Beseitigen und Wiederanbringen von Weidezäunen, Straßenbegrenzungen, Leitpfosten u.a.,  
 das Sichern von Grenzsteinen, Festpunkten und Gartenzäunen, Zurückschneiden von Hecken oder 
Bäumen, das Entfernen und Wiedereinsetzen von Verkehrszeichen, soweit diese Maßnahmen innerhalb 
des Grabungs-/Instandsetzungsbereiches liegen. Die notwendigen Maßnahmen sind mit dem 
Eigentümer abzustimmen. 

7. Schützen von Bäumen, Pflanzbeständen nach DIN 18920.  
8. Schützen des ausgebauten Bodens vor Witterungseinflüssen, sofern der Bodenaushub den 

Einbauanforderungen entspricht. 
9. Schützen der ausgebauten wieder verwendbaren Oberbaustoffe vor Verschmutzungen, Beschädigungen 

und vor Witterungseinflüssen 
10. Abfahren und umweltgerechtes Entsorgen des durch die einzubauende/auszubauende Anlage oder 

durch Zusatzbaustoffe (z. B. Sand, Füllboden usw.) verdrängten Bodens oder der Stoffe und der nicht 
wieder verwendbaren Oberbaustoffe und der anfallenden mineralischen Baustoffe beim u.a. Abbruch von 
unterirdischen Bauwerken (KSch usw.) 

11. Abfuhr, Zwischenlagerung und Wiederanfuhr von wieder verwendbarem Bodenaushub oder 
Oberbaustoffen. 

12. Abfahren von Bauabfällen jeder Art (auch Abbruchstoffe von Bauwerken) und nicht wieder verwendbaren 
Stoffen, Oberbaustoffen sowie deren umweltgerechte Entsorgung. 

13. Durchführen von Gasprüfungen bei Arbeiten in Baugruben und Bauwerken (KSch, Azk, usw.) 
14. Das Öffnen und Schließen des Rillenschließsystems, SIS 2015, bei gesicherten KSch-Abdeckungen und 

das Anmelden an ein elektronisches Überwachungssystem 



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 10 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

15. Das Öffnen, Sichern und Schließen der Einstiegsöffnungen von u.a. KSch, KKSCH, AzK, MFT; UFB im 
Zusammenhang mit Arbeiten in und an den Bauwerken nach den Unfallverhütungsvorschriften und allen 
witterungsbedingten Behinderungen. 

16. Das Reinigen von Deckelauflagern jeder Art und das Entleeren der Schmutzschalen oder Schmutzfänger 
vor dem Einlegen der Deckel in Abdeckungen von KSch, AzK, MFT, UFB, ect. ggf. das Nachfetten der 
Deckel bei den Abdeckungen TWD 

17. Umweltgerechtes Entfernen und Entsorgen von augenscheinlich unbelasteten Stoffen und 
vorgefundenem Wasser, (kein nachströmendes Wasser) …, aus Montagegruben und Bauwerken (KSch, 
AzK, MFt, UFB, etc.) unabhängig vom Arbeitsverfahren 

18. Knacken von Betonstein- und Klinkerpflastersteinen 
19. Verschließen von Muffen Öffnungen und Rohrenden mit Abdichtkappen oder Verschlussbechern beim 

Abbruch von Kabelschächten, AzK, Muffentrögen 
20. Erteilen von Auskünften an einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGe-Koordinator) und 

Sicherheitsdienstleister für über SESYS gesicherte Objekte 
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4.3. Nebenleistungen bei Arbeiten an Kabel, Rohren und Gehäusen 

Zusätzlich zu den in den Abschnitten 4.1 und 4.2 genannten Nebenleistungen sind folgende Leistungen 

Nebenleistungen: 

1) Umlagern, Auslagern, Kaskadieren, Sichern, Zurücklagern und Durchführen einer abschließenden 
Sichtprüfung der Kabel einschließlich der Muffen aller Typen und Speednetrohre (SNR) (außer 
Spulenkästen, Kondensatormuffen, Kesselmuffen) in KSch, AzK und Muffentrögen im Zusammenhang mit 
Kabelzieh-, Kabeleinblasarbeiten von Rohren/Kabeln jeder Art und Kabelmontagearbeiten. 

2) Schneiden von Kabeln und Schirmleitern jeder Art im Zusammenhang mit dem Auslegen, Aufnehmen, 
Einziehen oder Ausziehen von Erdkabeln oder Schirmleitern.  
Schneiden von Rohren, PE-HD Rohren, SNR (V) jeder Art im Zusammenhang mit dem Aus- und Einbringen 
dieser Rohre in Rohrzüge oder entkernte Kabelmäntel. Ausgezogene, nicht wieder verwendbare Kabel, 
SNR, SNRV etc. sind gemäß Rücksprache mit dem BvT auf Trommeln oder in Meterstücke geschnitten 
zurückzuliefern.  

3) Das Verbinden von Tiefenerdern, Flächenerdern mit Schirm- und Schutzleitern jeder Art mittels 
Erdanschlussklemmen und Anbindung an Gehäuse aller Art. 

4) Verbinden von Rohrenden jeder Art und jedes Typs nach Vorgaben BvT, (Ausnahme SNR (V) bei 
Beschädigung nach Schadens.-/Beweissicherung) 

5) Verschließen unbelegter und belegter Schutzrohrzüge, SNR mit Verschlussbechern, -kappen o.ä. beim 
Auslegen oder Abbrechen von Rohren aller Art mit und ohne Abstandhalter, beim Einziehen oder Ausziehen 
von Kabeln oder beim Auslegen oder Aufnehmen von Kabeln 

6) Entfernen und Wiederherstellen vorhandener Abdichtungen in Schutzrohrzügen im Zusammenhang mit 
anderen Arbeiten  

7) Das Herausschneiden von Muffen jeder Art und das Zurückliefern von Muffen jeder Art (außer Kondensator- 
muffen, Spulenmuffen und Kesselmuffen) beim Ausziehen von Kabeln 

8) Das Auslegen und Kennzeichnung von Erdkabelvorratslängen bis zu 10 m an Montagestellen aller Art, in/an 
KVz, in/an MFG etc. und in/an Gebäuden  

9) Verkappen von Kabelenden jeder Art unabhängig von den Bauteilen im Zusammenhang mit dem Auslegen, 
Aufnehmen, Einziehen, Ausziehen oder Abbrechen von Erdkabeln. 

10) Erdverlegbare Speednetrohre SNR (V) sind mit Einzelzugabdichtungen teilbar EZA-t jeder Größe und Art zu 
verschließen 

11) Auslegen von Kabelmarkern zur späteren Ortung jeder Art 
12) Kennzeichnungsschild mit Rohrverschluss für SNR (V) (KMR) jeder Größe zu verschließen 
13) Erstellen von u.a. Einblas- /Ziehprotokoll; Gf/CU- Kontrollmessprotokoll, Gf- Prüfprotokoll; Bohrprotokoll etc. 
14) Kennzeichnung der KR, Kabel, SNR (V) aller Art bei parallel Verlegung nach Vorgabe ZTV-TKNetz. 
15) Beistellung von jeglicher Art von Gleitmittel für alle Typen von Rohranlagen (ZTV TK-Netz 40)  
16) Verkappen von Kabelenden bei der Kabelmontage, beim Aufbringen oder Abbauen von Kabeln oder beim 

Abbruch von Abschlusseinrichtungen 
17) Das Öffnen und Verschließen der Abschlusspunkte der Linientechnik und der Verbindungs- und 

Verteileinrichtungen bis zur TK-Abschluss-/Anschalteeinrichtung. Ggf. auch das Abnehmen und Anbringen 
der dafür erforderlichen Vorrichtungen 

18) Anschließen von Erdungsleitern an Abschlusspunkten 
19) Das Herstellen von Wand- und Deckendurchbrüchen beim Befestigen von Installationskabeln, Außenkabeln 

bis 20 mm, Erdungsleitern und Gf-Innenkabeln einschließlich Abdichten mit ordnungsgemäßen 
Abdichtstoffen. Schadensstellen, wie Abplatzungen und Ausbrüche, welche bei der Arbeitsausführung 
entstanden sind, müssen mit geeigneten Baustoffen instandgesetzt werden. (Beachtung von jeweils 
gültigen Brandschuztbestimmungen) 

20) Das Öffnen und Verschließen von Installationskanälen, Installationsrohren und Kabelführungskanälen beim 
Befestigen oder Einziehen von Kabeln. (Beachtung von jeweils gültigen Brandschuztbestimmungen) 

21) Das Entfernen von Befestigungsmitteln wie Schrauben, Nägel und Schellen, das Verschließen von 
Durchbrüchen, Bohr- und Nagellöchern bei Abbrüchen. Schadensstellen, wie Abplatzungen und 
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Ausbrüche, welche bei der Arbeitsausführung entstanden sind, müssen mit geeigneten Baustoffen 
instandgesetzt werden 

22) Das Beschriften und Kennzeichnen von Abschluss-, Verbindungs-, Verteilungs- und Anschalteeinrichtungen, 
an Kabelverzweiger aller Art, sowie deren Dokumentation und Übergabe der Daten auch in elektr. Form 
(PDF- Format) an den BvT. 

23) Einsetzen von ÜsAg in Kabelabschlusseinrichtungen im Zusammenhang mit der Montage der 
Kabelabschlusseinrichtungen. 

24) Ist mechanische Trennung zu 1KV Anlagen erforderlich, ist ein Abstandselement (ZTV 11) einzubauen. 
 

4.4. Nebenleistungen  

Zusätzlich zu den im Abschnitt 4.1 genannten Nebenleistungen sind folgende Leistungen Nebenleistungen: 

1) Teilnahme an regelmäßigen Produktionsbesprechungen (1x monatlich) des AG. 
2) Wahrnehmen und Abstimmung von Terminen für einen reibungslosen Ablauf der Maßnahmen. 
3) Erteilen von Auskünften an einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGe-Koordinator) 
4) Materialversorgung sicherstellen, Materiallieferung abgleichen, Materialrücklieferungen vorbereiten 
5) Zugangslösung (IV-Schnittstelle) für externe Leistungserbringer u.a. ZeLe/B2B etc. ist Grundlage für die 

Auftragsbearbeitung. 
 

4.5. Nebenleistungen  

Zusätzlich zu den im Abschnitt 4.1 genannten Nebenleistungen sind folgende Leistungen Nebenleistungen: 

1) Bestücken aller aufzubauenden technischen Einrichtungen 
2) Das Beschriften und Kennzeichnen an Indoor-und Outdoorstandorten nach Vorgaben BvT u.a. an 

Baugruppenträger, Baugruppenrahmen, Baugruppen, Schaltmittel, Kabeln, Abschluss-, Verbindungs-, 
Verteilungs- und Anschalteeinrichtungen, in Gehäusen aller Art laminierten, nicht laminierte Pläne 
anbringen, sowie die Dokumentation und Übergabe der Daten auch in elektr. Form (z. B. PDF- Format) an 
den BvT. 

3) Einschalten und Ausschalten der Stromversorgung. 
4) Teilnahme an Besprechungen/Unterweisungen bei Bedarf auf Anforderung der Telekom. (z. Bsp. Gruppe 

82, 86) 
5) Wartezeiten an der Betriebs- bzw. Baustelle bis < 30 Minuten auch in Zusammenhang mit angeordneten 

Arbeiten mit dem NSO (Netzmanagement). 
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5. Vergütungsregelungen 

Vergütungsregelun
gen-ZTV-TK-Netz-9_O

 

5.1. Allgemeines 

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile nach den ZTV-TKNetz mit 
technischem Inhalt. Eine gesonderte Vergütung für das Liefern dieser Stoffe erfolgt deshalb nicht. Alle 
Beistellungen der Telekom sind ebenfalls den ZTV-TKNetz zu entnehmen. 
Längenmaße werden auf volle 10 cm aufgerundet, wenn in der Leistungsbeschreibung oder in diesem Abschnitt 
keine anderen Regelungen getroffen sind. Erbrachte Minderleistungen sind mit Faktor <1 auch nur anteilig zu 
erfassen. Bei Ordnungszahlen mit Komplettleistungen, deren Ausführung über einen längeren Zeitraum 
erfolgen, können erbrachte Teilleistungen des Leistungsumfanges über einen Faktor < 1 (prozentualer Anteil) 
erfasst werden. 
 
1) Bei gemeinsamen Verlegungen mit „Dritten“ erfolgt die Verrechnung mit den OZ der Gruppe 37 bzw. mit 

Einzel-OZ, abhängig vom jeweiligen Grabenprofil und einzubringenden Medien mit einem vom BvT 
zwischen dem „Dritten“ abgestimmten Faktor gleich oder kleiner 0,7.  

2) Gräben und Gruben außerhalb Verlegung mit Dritten (z. B. bei Störungen, für KR-Anlagen etc..) die nicht in 
das Abrechnungsprofil der Komplettleistungen passen, sind nur mit den Einzelleistungen zu erfassen. 

5.2. Vergütungsregelungen der Komplettleistungen der Gruppen 31,34,36,37 

Komplettleistungen APL- Cu-Montage und Gf-AP Montage der Gruppe 31 
 
1. Leistungen die nicht in der Gruppe 31 erfasst werden können, sind mit Einzel-OZ zu beauftragen bzw. zu 

vergüten. 
 
Komplettleistung Gebäudezuführung Cu /Gf der Gruppe 34 (auch EVU)  
 
2. Bei Selbstgräber wird nur die OZ 10034442, 10034483 erfasst. Das Auslegen von Kabel bzw. Rohr wird mit 

den OZ der Gruppe 37 gesondert erfasst. 
3. Bei einer Hauszuführung mit befestigten und unbefestigten Oberbau auf der Grundstückstrasse erfolgt die 

Vergütung der Zulagenposition (10034412, 10034432, 10034452, 10034472, 10034493, 10034513) 
entsprechend vorgefundenem Oberbau auch in Teilabschnitten. 

4. Bei vorhandenem Leerrohr auf dem Grundstück wird das Einbringen von Kabel mit der OZ-Gruppe 37 
vergütet. 

5. Bei angeordneten Bohrungen ist die Start- bzw. Zielgrube als Montagegrube vorzuhalten. 

Komplettleistung Störungsmanagement Cu der Gruppe 36 
 
6. Die OZ 10036303 – 10036353 beinhalten alle Zeiten, die zur Erledigung dieser Teilleistungen nach der ZTV-

TKNetz 45 erforderlich sind. Setzt der AN verschiedene Kräftegruppen (z.B. Mess-, Tiefbau-, Kabelzieh- und 
Montagekräfte) ein, werden die hierbei ggf. entstehenden Warte-/Stillstandszeiten nicht gesondert vergütet.  

       Störungen im örtlichen und zeitlichen Zusammenhang:  
Im zeitlichen Zusammenhang bedeutet, dass die Beauftragung mit einem Auftrag erfolgt und die Arbeiten im  
zeitlichen Zusammenhang ausgeführt werden müssen. 
Im örtlichen Zusammenhang bedeutet, dass die Störungs-/Fehlerursache sich an einem Fehlerort  
/Fehlerorte und/oder in einem gleichen Streckenabschnitt (z.B. Kabelabschnitt KVz-Apl…) des gestörten  
Kunden sich befinden. Zeitlich versetzt eingehende Störungsaufträge mit gleichem Fehlerort und/oder in  
einem gleichen Streckenabschnitt mit gleicher Störungsursache werden nach der Übermittlung:  
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a) nicht als gesonderte Störungsbeseitigung beauftragt und vergütet, wenn es sich um die gleiche Fehler-/  
Störungsursache handelt und die Arbeiten zur Behebung dieser Störungsursache noch nicht  
abgeschlossen sind.  
b) als separate Störung beauftragt und vergütet, wenn die ursprünglich beauftragte Störung bereits endgültig  
beseitigt und als „Technisch fertig“ zurückgemeldet wurde.  
In diesen Fällen muss aus einer qualifizierten, plausibel und nachvollziehbaren Abschlussmeldung (z.B.  
Kunde benachrichtigt und bestätigt Funktionalität seines Produktes, Prüfanruf oder Veranlassung der 
Prüfung über automatischen Prüfplatz/Diagnose des Technischen Service durchgeführt und bestätigt) 
erkennbar sein, dass die zuerst beauftragte Störungs- Beseitigung tatsächlich erfolgreich abgeschlossen und 
dokumentiert wurde.  
 

Komplettleistungen Tiefbau, Ziehen der Gruppe 37 
 
7. Die Ausführung der Beauftragten Maßnahmen in einer vom Auftragnehmer vorgeschlagenen „Alternativen 

Bauweise“, ist im Vorfeld mit der bauausführenden Stelle (BvT) abzustimmen. Für die abgestimmte Bauweise 
ist dem Einkauf vom Auftragnehmer ein schriftliches Angebot vor der Bauausführung vorzulegen. 

8. Bauweise Kabelpflug werden mit der OZ 10037392 bzw. 10037402 vergütet 
9. Bauweisen Bohrungen/Spülbohrungen werden mit der OZ der Gruppe 10 erfasst. 
10. Erforderliche Tiefbau- / Ziehleistungen werden mit der OZ-Gruppe 37 vergütet. 

Abweichende Größen, die nicht mit den Leistungsinhalten der OZ- Gruppe 37 abgedeckt sind, werden mit 
den Einzelpositionen vergütet. 

11. Angeordnete Suchgräben werden mit der OZ-Gruppe 37 erfasst, wenn Inhalte der OZ dies zulassen, bei 
abweichenden Profilen mit den OZ-Gruppen für Einzel-OZ zu erfassen. 

12. Die OZ-Gruppe 37 kann grundsätzlich beauftragt und dann vergütet werden, wenn die Größen der Gräben 
und Gruben mit den Leistungsinhalten dieser OZ- Gruppe abgedeckt sind. Leistungen die nicht mit dem 
vorgegebenen Schema der OZ- Gruppe 37 abgedeckt werden können, sind mit Einzelpositionen zu erfassen. 

13. Wiederherstellung von Tragschichten und des Oberbaus aller Art, ist grundsätzlich nach den Vorgaben der 
jeweils gültigen ZTVA-StB und den jeweils mitgeltenden Bestimmungen herzustellen (Kommunale Vorgaben 
sind unbedingt mit zu beachten). Wiederherstellen von Betonsteinpflaster/Platten einschl. Schneiden, 
einschl. der Rücknahmestreifen mit dem ausgebauten Material einschl. Liefern und Einbauen der Bettung, 
nach ZTVA-StB unabhängig der Verlegeart in der dafür vorgegebenen Einheit erfasst. Als Reststreifen 
werden nur die Breiten nach Vorgabe ZTVA-StB vergütet, die über die Breite der sich aus dem Format und 
der Verlegeart ergebenden Instandsetzungsbreite hinausgehen. Bei gemischtem Natursteinpflasteroberbau 
wird die Pflasterart vergütet, die den größten Anteil an den instand zu setzenden Oberbauflächen hat. 
Asphaltschichten werden nach ihrer Gesamteinbaustärke abgerechnet, unabhängig von der Anzahl der 
aufzubringenden Asphaltschichten nach ZTVA-StB. Aufnehmen, Sichern und Lagern von Pflaster/Platten 
aller Art sowie notwendiges Reinigen an der Baustelle zum späteren Wiedereinbau ist Inhalt der Gruppe 37. 
Unabhängig davon, welches Verfahren der Auftragnehmer zur Herstellung des Erdkabelgrabens wählt und 
unabhängig von der sich daraus ergebenden tatsächlichen Breite des Erdkabelgrabens, werden in jedem 
Fall dem zu vergütenden Bodenaushub die Verrechnungsbreiten (Mindest-, bzw. Höchstwerte) zugrunde 
gelegt, sofern die Telekom keine größeren Maße angeordnet hat (ZTV-TKNetz 10,) 
Abweichend von den Regelungen für Gräben von mehrzügigen Rohranlagen gelten für zweizügige 
Rohranlagen, bestehend aus 2 KKR, KSR oder KSVR, in beengten örtlichen Verhältnissen bei der Verlegung 
von 2 Rohren übereinander mit Abstandshaltern oder 2 Rohren nebeneinander mit Abstandshaltern 
Grabenbreiten ohne Arbeitsraum nach ZTV-TKNetz 10. 
Bei der Verlegung von KKR 110, KSVR 110 und SR 110 in Bereichen, in welchen eine Mindestüberdeckung 
von 0,5 m vorgeschrieben ist, erfolgt keine Vergütung der Zulageposition OZ 10037063.  
Liegen die Längen und Breiten der Baugruben über den Höchstwerten, so werden nur die Höchstwerte für 
die Vergütung des Bodenaushubes zugrunde gelegt, sofern die Telekom keine größeren Maße angeordnet 
hat (ZTV-TKNetz 10). 

14. Sind durch witterungsbedingte Einflüsse die Oberflächeninstandsetzung zum Zeitpunkt nicht möglich, 
erfolgt in Absprache mit dem BvT die Erfassung für die provisorische Wiederherstellung mit den OZ 
10037443, 10037453 je Gegebenheit. 
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15. Das Abbrechen von Mauerwerk und Beton in Gräben und Gruben unterhalb des Planums sowie das 
Entfernen von Steinen jeder Größe gehört zum Leistungsinhalt der OZ der Gruppe 37.  

16. Das Aufnehmen von durch Frost verfestigten Böden wird gegen Nachweisprotokoll mit der OZ 
10037283+10037293 Bodenklasse 7 vergütet. 

17. Das Aufnehmen durch Frost verfestigten Leitungszone und das erschwerte Lösen wird mit der Bodenklasse 
7 vergütet.  

18. Durch Frost verfestigte Oberbauschichten (Platten oder Pflaster) werden nur gegen Nachweisprotokoll dann 
als Ersatz (Gruppe 15) beigestellt, wenn trotz Einsatz baustoffschonender Arbeitsgeräte und Werkzeuge die 
Zerstörung nicht zu vermeiden war. 

19. Oberbauschichten (Platten oder Pflaster aller Art) die nach dem Aufnehmen nicht wiederverwendet werden 
können, sind nur dann als Ersatz (Gruppe 15) beizustellen, wenn dies im Vorfeld der Maßnahme mit dem BvT 
abgestimmt bzw. angezeigt und nachweislich dokumentiert wurde. 

20. Hinterhausversorgungen und Versorgungen mehrerer Gebäudezuführungen über Privatgrund, öffentlich 
gewidmeter Weg, wird der gemeinsam dafür genutzte Grabenanteil nur einmal erfasst. 

21. Das Aufnehmen und Lagern nach ZTVA-StB von Rinnen jeder Art sowie Bord- und Kantensteinen auf Sand, 
Kies, Schotter o.ä. oder einem Fundament aus Beton gehört zum Leistungsinhalt der OZ der Gruppe 37 und 
wird erfasst mit der Leistung für Platten/Pflaster mit Faktor 0,5. Bordsteine/Kantensteine/Rinnen in Beton 
jeder Art einbauen wird mit OZ der Gruppe 18 gegen Nachweisprotokoll erfasst. 

22. Der erforderliche Sand für die Leitungszone ist auch bei der Anwendung eines Faktors < 0,7 im Beilauf zu 
anderen Versorgungsträgern ohne besondere Vergütung nach den Vorgaben der ZTV-TKNetz 10 zu liefern 
und einzubringen, auch wenn der Sand teilweise über die Anlagen der anderen Versorgungsträger rieselt. 

23. Das Vorhalten der Sicherung der Arbeitsstellen auf Anordnung des BvT bei mehr als 5 Tagen Unterbrechung   
   durch die Telekom wird nach Anordnung des BvT je weiteren Tag mit der OZ 10014122 erfasst. Das ggf.  
  geforderte Betreiben einer Lichtsignalanlage wird mit der OZ 10014093 und ggf. 10014083 vergütet 
24. Das Auslegen von notwendigen Kabelvorräten aller Art in/an Gebäuden/ Schächten/Gruben aller Art über 

10m Länge werden entsprechend der Kabelstärke mit der 10037342 oder 10037352 mit Faktor 0,5 erfasst. 
25. Das verkehrssichere provisorische Auslegen und Befestigen von beigestellten Erdkabeln ohne besonderen 

Aufwand (z.B. Baustellenanschlüsse) wird mit der OZ 10037342 mit Faktor 0,5 vergütet 
26. OZ 10037513 ist nicht zu vergüten, wenn unmittelbar an das ui.BW bzw. AzK Tiefbauleistungen beauftragt 

sind und Kabel aller Art < 50m ausgelegt/eingebracht werden. 
Vor Beginn von Einzieh-/ Einblasarbeiten aller Art ist im Rahmen des normalen Leistungsumfanges 
immer sicherzustellen, dass der zu belegende Zug (Rohr) verwendbar und durchgängig ist 
(Nebenleistung). Dazu gehört auch das Entfernen von leichten Verschmutzungen und Wasser aus dem 
Zug (Rohr). Bei angeordneter Fehlersuche von Rohrbeschädigungen aller Art, beginnt die 
Fehlersuche/Kalibrierung immer vom tatsächlichen Ort des Einbring-/Einblasvorgangs bis zur 
Fehlerstelle. Werden mehrere Fehlerstellen in den Rohranlagen aufgefunden, addiert sich die 
Kalibrierlänge. Die Erfassung erfolgt nach gesonderter Beauftragung mit der OZ 10027023 gegen 
Vorlage eines Kalibrier-Protokolls. 
 

Beispiele für Faktorenanwendung der Gruppe. 37 
Grabenprofil: 
0,30 x 0,60 = Faktor 1,0  
0,35 x 0,60 = Faktor 1,1  
0,35 x 0,65 = Faktor 1,1 + 1 x OZ 10037063 f. d. Mehrtiefe (unabhängig der Grabenbreite bis max 0,6m) 
0,40 x 0,60 = Faktor 1,1  
0,40 x 0,70 = Faktor 1,1 + 1 x OZ 10037063 f. d. Mehrtiefe (unabhängig der Grabenbreite bis max 0,6m) 
0,40 x 0,90 = Faktor 1,1 + 3 x OZ 10037063 f. d. Mehrtiefe (unabhängig der Grabenbreite bis max 0,6m) 
0,50 x 0,90 = Faktor 1,2 + 3 x OZ 10037063 f. d. Mehrtiefe (unabhängig der Grabenbreite bis max 0,6m) 
0,60 x 1,25 = Faktor 1,3 + 7 x OZ 10037063 f. d. Mehrtiefe (unabhängig der Grabenbreite bis max 0,6m) 
Beispiel Mitverlegung Dritter: Grabenprofil <= 0.2 x 0,6 ergibt Faktor x 0,7 oder kleiner. 
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5.3. Vergütungsregelungen bei Beauftragung und Erfassung mit den 
Einzelpositionen (ausgenommen Gruppen 31, 34, 36, 37) 

1. Die Ausführung der beuftragten Maßnahmen in einer vom Auftragnehmer vorgeschlagenen „Alternativen 
Bauweise“, ist im Vorfeld mit der bauausführenden Stelle (BvT) abzustimmen. Für die abgestimmte Bauweise 
ist dem Einkauf vom Auftragnehmer ein schriftliches Angebot vor der Bauausführung vorzulegen. 

2. Bei gemeinsamen Verlegungen mit Dritten erfolgt die Verrechnung mit Einzel-OZ, abhängig vom jeweiligen 
Grabenprofil und einzubringenden Medien mit einem vom BvT zwischen dem Dritten abgestimmten   Faktor 
< 0,7.  

3. Durch Frost verfestigten Leitungszone und das erschwerte Lösen und Aufnehmen wird mit der Bodenklasse 
7 vergütet.  

4. Durch Frost verfestigte Oberbauschichten (Platten oder Pflaster) werden nur dann als Ersatz beigestellt, 
wenn trotz Einsatz baustoffschonender Arbeitsgeräte und Werkzeuge die Zerstörung nicht zu vermeiden war. 

5. Bohrungen: Fehlbohrungen werden nur vergütet, wenn der AN die Ursache der Fehlbohrung nicht zu 
vertreten hat 
a) Rohrvortrieb (OZ 10010413 – 10010453): 
Bei aufgegebenen Vortriebsstrecken (Fehlbohrungen) werden die erbrachten Vortriebslängen vergütet 
Dies gilt nicht für die vom AN gewählte alternative Bauweise. 
Das Verfüllen der Hohlräume bei aufgegebenen Vortriebsstrecken (OZ 10010413 – 10010463) gehört zum 
Leistungsumfang. 
b) Großbohrungen OZ 10010513: 
Bei aufgegebenen Vortriebsstrecken (Fehlbohrungen) werden die Einrichtungskosten, die erbrachten 
Vortriebslängen und das Verfüllen der Hohlräume (OZ 10015383) vergütet,  
c) Gesteuerte Horizontalbohrungen  
Bei aufgegebenen Bohrsstrecken (Fehlbohrungen) werden die Einrichtungskosten OZ 10010713 und die 
erbrachten Bohrlängen nur gegen Nachweis erfasst. 
Werden gesteuerte Spülbohrverfahren vom AN „Alternativ“ zur offenen Bauweise in Abstimmung mit dem 
BvT ausgeführt, ist ein notwendiger Baugrundbericht vom AN selbst beizustellen.  

6. Müssen Mantelrohre aufgrund nicht bekannter Hindernisse mit größerer Überdeckung eingebracht werden, 
so sind die Einheitspreise der Bohrgruben (OZ 10010610) auf Verlangen des AN ggf. neu zu verhandeln. 

7. Vergütung des Aushubes beim Verbau: 
- Beim Normverbau nach DIN 4124 über die gesamte Wandhöhe wird unabhängig von der tatsächlichen  
  Dicke des Verbaus eine Mehrbreite von 15 cm an jeder Graben- oder Grubenwand für die Ermittlung des   
  Aushubvolumens anerkannt. 
- Beim Verbau nach von der Telekom beigestelltem Standsicherheitsnachweis wird die ausgewiesene  
  Gesamtdicke der Baugrubenverkleidung dieses Standsicherheitsnachweises für die Ermittlung des   
  Aushubvolumens zugrunde gelegt. 
  Verbaut der AN nach einem von ihm alternativ vorgelegten geprüften Standsicherheitsnachweis, oder   
 werden die Graben- oder Grubenwände abgeböscht, wird für die Aushubermittlung der von der Telekom  
 vorgegebene Verbau zugrunde gelegt. 
- Bei teilweiser Sicherung wird an jeder Graben- oder Grubenwand eine Mehrbreite von 5 cm für die 
Ermittlung des Aushubvolumens anerkannt. 
Bei einer Sicherung der Graben- oder Grubenkante mit Saumbohlen wird kein Mehraushub anerkannt. 

8. Beim Teilabbruch von Kabelschächten wird der Aushub in Arbeitsraumbreite bis zur erforderlichen 
Abbruchtiefe des Bauwerks vergütet. 

9. Für das reine Absperren von Bauwerken (z.B. KSch, Azk) auf Verlangen der Telekom/BvT ohne 
Beauftragung weiterer Maßnahmen an/in diesen Bauwerken, wird mit den OZ der Gruppe 14 (OZ 10014110 
auch ab dem 1. Tag) und die OZ 10014193, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind erfasst. 

10. Beim Auswechseln von KSch-Abdeckungen ist nach den Vorgaben u.a.der ZTV-TKNetz 13 zu verfahren. Die 
Wiederherstellung des ungebundenen/gebundenen Oberbaus erfolgt nach ZTVA-StB und unter Beachtung 
der kommunalen Besonderheiten inkl. notwendiger Schnitte, aller Fugen und gegen Nachweis (Foto etc..) 
der tatsächlich erbrachten Leistungen (OZ-Gruppe 19). 
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Als Reststreifen werden nur die Breiten nach Vorgabe ZTVA-StB anerkannt, die über die tatsächlichen 
Instandsetzungsbreiten inkl. Rücknahmestreifen hinausgehen. Dies erfolgt nur in Abstimmung mit dem BvT 
und gegen Nachweis mit den OZ der Gruppe 19. 

11. Das Ausmauern der Einführungsöffnungen von alten KSch im Zusammenhang mit dem Einbauen von 
Mauerdurchführungsmuffen wird einschl. des Einbaus der Mauerdurchführungsmuffe mit der OZ 10021010 
vergütet 

12. Das Entfernen und Entsorgen von nachströmendem Wasser (Kein Tagwasser) in Gruben, Gräben oder KSch 
und AzK wird mit der OZ 10081110 oder in besonderen Fällen mit den OZ 10081170 und 10081180 nach 
Absprache mit dem BvT erfasst. 

13. Das ggf. notwendige Umlegen und Sichern vorhandener Kabel und Rohranlagen im Zusammenhang mit 
dem Einbau und Abbruch von KSch aus dem Bauraum heraus wird mit den OZ der Gruppen 37 vergütet, 
wenn nicht in den beauftragen OZ- Gruppe 19 bereits Inhalt der Leistung. 

14. Beim Aushub (Gruppe 11 und 12) entfällt der Aufbruch der ungebundene Tragschicht oder 
Frostschutzschicht (OZ 10013410), wenn keine Unterscheidung zwischen der Beschaffenheit des Baustoffes 
der ungebundenen Tragschicht und des Aushubes festzustellen ist. 

15.  Hinweise auf Verrechnungsbreiten:  
Unabhängig davon, welches Verfahren der Auftragnehmer zur Herstellung des Erdkabelgrabens wählt und 
unabhängig von der sich daraus ergebenden tatsächlichen Breite des Erdkabelgrabens, werden in jedem 
Fall dem zu vergütenden Bodenaushub die Verrechnungsbreiten (Mindest-, bzw. Höchstwerte) zugrunde 
gelegt, sofern die Telekom keine größeren Maße angeordnet hat (ZTV-TKNetz 10,) 
Abweichend von den Regelungen für Gräben von mehrzügige Rohranlagen gelten für zweizügige 
Rohranlagen bestehend aus 2 KKR, KSR oder KSVR in beengten örtlichen Verhältnissen bei der Verlegung 
von 2 Rohren übereinander mit Abstandshaltern oder 2 Rohren nebeneinander mit Abstandshaltern 
Grabenbreiten ohne Arbeitsraum nach ZTV-TKNetz 10 
 Liegen die Längen und Breiten der Baugruben über den Höchstwerten, so werden nur die Höchstwerte für 
die Vergütung des Bodenaushubes zugrunde gelegt, sofern die Telekom keine größeren Maße angeordnet 
hat ZTV-TKNetz 10 
Diese Verrechnungsbreiten sind die Grundlage für die Ermittlung der max. zu vergütenden 
Wiederherstellungsbreiten des Oberbaus unter Berücksichtigung der ZTVA-StB und der ggf. nach ZTVA-StB 
zu vergütenden Reststreifen. 
Befinden sich Bauwerke (KSch, Azk) oder Bauteile (Gehäusesockel) der DT Technik GmbH oder Bauwerke 
oder Bauteile Dritter in diesen Baugruben, so werden deren Volumen > 0,1 m3 bei der Ermittlung des 
Aushubes abgezogen. 
Grubenanteile > 0,1 m3, die bereits durch das Ausbauen von Bauwerken oder Bauteilen entstanden sind, 
werden ebenfalls von der neu herzustellenden Baugrube abgezogen. 

16. Das Herstellen von Gräben und Gruben und das Aufbrechen des Oberbaus wird mit den OZ der Gruppen 11, 
12 oder 13 vergütet, unabhängig davon, mit welchem Verfahren die Gräben oder Gruben hergestellt werden. 

17. Im Beilauf mit anderen Versorgungsträgern wird der Sand in der Leitungszone nur für den Telekom-Anteil 
vergütet. 

18. Der zu vergütende Bodenaushub für Gräben (außer Erdkabel) und Baugruben wird so ermittelt, dass zu 
nächst der tatsächlichen Länge, Breite und Tiefe gemessen und auf volle 10 cm aufgerundet wird. Liegen die 
Breite der Gräben bzw. Länge und Breite der Baugruben unter den Höchstwerten nach gültiger ZTV-TKNetz 
10, so werden die gemessenen und aufgerundeten Werte der Berechnung des Bodenaushubs zugrunde 
gelegt. Liegen die Breite der Gräben bzw. Länge und Breite der Baugruben über den Höchstwerten nach 
gültiger ZTV-TKNetz 10, so werden nur diese Höchstwerte für die Vergütung des Bodenaushubs zugrunde 
gelegt, sofern vom BvT keine größeren Maße angeordnet wurden. 

19. Bei gemischtem Natursteinpflasteroberbau wird die Pflasterart vergütet, die den größten Anteil an den 
instand zu setzenden Oberbauflächen hat. 

20. Notwendige Instandsetzung unvermeidbarer Arbeitsraumbreiten in Wiesen, Weiden oder Ackerland 
außerhalb der Grabenbreiten/Grubenbreiten werden nur erfasst gegen Nachweisdokumentation und in 
Absprachen mit dem BvT.  

21. Das Freilegen von Kabeltrassen im Straßenbau (Gräben im Straßenbau über vorhandener Kabeltrasse) ist mit 
der OZ 10011010 ohne Anwendung eines Faktors in m³ zu vergüten. 
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22. Arbeitsraumbreiten werden nur bis 5,0 m und nur nach Anordnung des BvT vergütet, wenn ein 
Maschineneinsatz aus technischen Gründen unvermeidbar war und die zerstörte Fläche wieder in den 
ursprünglichen Zustand nach den Vorgaben Dritter und in Anordnung des BvT versetzt werden muss.  

23. Rinnen werden nur mit der OZ 10013570 oder 10018250 vergütet, wenn sie auf einem Betonfundament 
verlegt sind. Eine Pflasterrinne auf einer Bettung aus Sand, Splitt o.ä. wird als Pflasteroberbau vergütet. 

24. Schneiden von Asphaltoberflächen und Einbauen von Fugenband bei der Wiederherstellung des Oberbaus 
wird mit der OZ 10018360 vergütet.  

25. Asphaltschichten werden nach ihrer Gesamteinbaustärke abgerechnet, unabhängig von der Anzahl der 
aufzubringenden Asphaltschichten nach ZTVA-StB 

26. Aussparungen wie Kabelschachtabdeckungen, Lichtschächte und ähnliche Einbauten oder Sockel von 
Gehäusen über 0,2 m² werden bei der Ermittlung der zu vergütenden Oberflächen abgezogen. 

27. Das Abbrechen von Mauerwerk und Beton in Gräben und Gruben sowie das Entfernen von Steinen über 0,1 
m³ werden mit den Aushub -Positionen in der Bodenklasse 7 vergütet. 

28.  Verkehrssicherung:                                       
Die Vergütung der OZ der Gruppe 14 erfolgt nach den Vorgaben der vorgelegten VAO unabhängig von der  
Zeitdauer des Vorhaltens der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen. 
Die Erfassung der OZ 10014110 nach den Vorgaben der vorgelegten VAO erfolgt erst dann, wenn die  
Telekom durch längerfristige Arbeiten (z.B. Umschaltungen) oder durch Untätigkeit die Bauarbeiten der 
Maßnahmen oder des Teilabschnittes der Maßnahme um mehr als 5 Tage unterbrochen hat. 
Wird ein Teilabschnitt einer Maßnahme oder die Maßnahme mehrmals unterbrochen, so werden die Tage 
der Unterbrechungen addiert. 
Die Erfassung der Folgetage bei den OZ 10014010, 10014040, 10014050 und 10014070 mit Faktor 0,1 je 
Folgetag erfolgt erst dann, wenn die Telekom durch längerfristige Arbeiten (z.B. Umschaltungen) oder durch 
Untätigkeit die Bauarbeiten der Maßnahme oder des Teilabschnittes der Maßnahme um mehr als 5 Tage 
unterbrochen hat. Wird ein Teilabschnitt einer Maßnahme oder die Maßnahme mehrmals unterbrochen, so 
werden die Tage der Unterbrechungen addiert. 
Fahrbare Absperrtafeln, Warnposten oder Lichtsignalanlagen werden gesondert erfasst. 
Voraussetzung für die Vergütung von Verkehrssicherungsmaßnahmen ist die Vorlage einer VAO (auch 
zeitlich befristetet VAO). Das Sichern von Arbeitsstellen nach Regelplänen durch AN der Telekom innerhalb 
einer bereits gesicherten Baustelle eines Dritten wird ebenfalls mit den entsprechenden OZ der Gruppe 14 
(10014010 ff) erfasst, sofern es sich nicht um Nebenleistungen nach Abschn. 4.2 handelt.  

29. Beim Einbauen von Mauerdurchführungen in bauseits bereitgestellte vorschriftsmäßige Bohrungen werden 
die OZ 10021010 – 10021040 mit Faktor 0,5 vergütet. 

30. Beim Einbauen von großen Mauerdurchführungen in bauseits bereitgestellte vorschriftsmäßige Bohrungen 
werden die OZ 10021510, 10021530 und 10021540 mit Faktor 0,3 vergütet. 

31. Beim Einbringen von Kabeln in KK-Anlagen aller Art wird das Auslegen von Kabeln auf Teilabschnitten bis 50 
m im Zusammenhang mit dem Einbringen ebenfalls als Einbringen erfasst. 

32. Das Auslegen von notwendigen Kabelvorräten aller Art in/an Gebäuden/ Schächten/Gruben aller Art über 
10m Länge werden entsprechend der Kabelstärke mit der OZ 10037342 oder 10037352 mit Faktor 0,5 
erfasst. 

33. Das verkehrssichere provisorische Auslegen und Befestigen von beigestellten Erdkabeln ohne besonderen 
Aufwand (z.B. Baustellenanschlüsse) wird mit der OZ 10037342 mit Faktor 0,5 vergütet. 

34. Das Aufnehmen von provisorisch ausgelegten beigestellten Kabeln wird mit der OZ 10024010 erfasst 
35. Das provisorische Auslegen und spätere Aufnehmen mit besonderem Aufwand ist ggf. gesondert zu 

vereinbaren 
36.  Vom BvT angeordnete Arbeitsunterbrechungen beim Einbringen /Einblasen etc. von Kabeln und KR werden 

nur nach Dokumentation und Stundennachweise mit der OZ 10081020 vergütet.  
37. Beim Instandsetzen von Rohren mit einem Rohrzwischenstück wird das Vorbereiten der Rohrenden je 

Verbindungsstelle und das Auslegen der Rohre mit den entsprechenden OZ der Gruppen 26, 27 und 37 
vergütet. 

38. Beim Instandsetzen von Rohren in mehrlagigen Rohrverbänden wird beim Rückbau und 
Wiederinstandsetzen der oberen Rohre auch das Vorbereiten der Rohrenden vergütet. 

39. Das Befestigen von Installationsrohren oder -kanälen zum Einziehen von Innenkabeln wird nur vergütet, 
wenn es vom BvT beauftragt wurde.  
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40. Werden Cu-Doppeladern in Betrieb befindlichen Kabeln nach ZTV-TKNetz 45 umgeschaltet/verbunden, 
erfolgt eine Vergütung mit dem Zulagenfaktor 0,2 der OZ 10041043 bzw. 10041113 

41. Wenn Cu- Doppeladern vor dem eigentlichen Verbinden aus montagetechnischen Gründen verlängert 
werden, erfolgt mit entsprechender Nachweisdokumentation eine Vergütung je verlängerte Cu-Doppelader 
und je Verbindungsstelle mit dem Zulagenfaktor 0,8 der OZ 10041043 bzw. 10041113 

42. Müssen Cu- Doppeladern bei in Betrieb befindlichen Kabeln und je nach Abhängigkeit des 
Betriebszustandes eines Kabels, unterbrechungsfrei und auf Anordnung des BvT mittels 
Dreiecksverbindungen verbunden werden, erfolgt eine Vergütung je Adernverbindungsstelle mit dem 
Zulagenfaktor 2,0 der OZ 10041043 bzw. 10041113. Unbeschaltete DA /Grundbündel werden nicht erfasst 

43. Die Arbeitsweise für das Auswechseln von einzelnen beschalteten EVs in KVz oder für das Umschalten von 
kompletten KVz wird vom BvT vorgegeben. 
Die OZ 10043360 hat bei Umschaltarbeiten an KVz/MFG Vorrang gegenüber den OZ 10043340 in 
Verbindung mit 10043350. 

44. Beim Verlegen von Innenkabeln (> 10 DA) aller Art auf Abstandsschellen oder alternativ mit 
Installationsrohren wird die OZ 10044020 vergütet. 

45. Das verkehrssichere provisorische Auslegen und Befestigen von Kabeln bei zeitlich befristeten 
Veranstaltungen (z.B. Messen, Märkte) wird mit der OZ 10044013 vergütet. Bei Verlegung > 10 DA erfolgt die 
Vergütung mit OZ 10044020. 

46. Das Abbauen der provisorisch ausgelegten Kabel (Messen usw.) wird mit der OZ 10044060 vergütet. 
47. Das verkehrssichere provisorische Auslegen und Befestigen von beigestellten Kabeln oder Installationskabel 

ohne besonderen Verlegeaufwand (z.B. Baustellenanschlüsse) wird mit der OZ 10044013 mit Faktor 0,5 
vergütet. 

48. Das Aufnehmen von provisorisch ausgelegten Kabeln (Baustellenanschluss)wird mit der OZ 10044060 
vergütet.  

49. Die Deponieverordnung (DepV) gilt für die Einstufung von Aushub und Stoffen in allen Bundesländern.  
Die Deponiekosten für das Entsorgen von nachweislich kontaminiertem Aushub, Oberbaustoffen oder 
nachweislich kontaminierten Stoffen aus Kabelschächten oder Montagegruben >Z2-Werte nach der DepV 
werden nur gegen Vorlage eines Entsorgungsnachweises und einer Rechnung mit der OZ 10037914 
vergütet. 
Eine notwendige Beprobung und Analytik von Aushub/Stoffen nach der DepV durch Vorgaben und Auflagen 
Dritter ist durch den AN durchführen zu lassen. Dabei müssen in den gelieferten Gutachten neben den 
Analysewerten auch Angaben zu den LAGA - Zuordnungswerten Z 0 bis Z 2 sowie Aussagen zu 
Abfallschlüsselnummern enthalten sein. Die Abstimmung erfolgt unmittelbar mit dem BvT. 
Das Ergebnisprotokoll und die Rechnung sind dem Auftraggeber (BvT) vorzulegen. 
Die Vergütung erfolgt Maßnahmenbezogen mit der OZ 10037914. (Gilt auch in der Beauftragung mit den  
OZ der Gruppe 36, 37) 
Die anfallenden Transportkosten nur für kontaminierten Stoffe >Z2-Werte zur nächst gelegenen 
Sondermülldeponie werden mit der OZ 10081130 gegen Nachweis erfasst. 
Das angeordnete und mit dem BvT abgestimmte getrennte zwischenlagern von Aushub/Stoffen zur 
Beprobung und Analytik in Haufwerken sowie das Aufladen, Transportieren und Entsorgen der Haufwerke 
zur zugewiesenen Deponie, wird gesondert mit OZ 10037935 erfasst. 

50. Gebührenbescheiden für die Erteilung u.a. von verkehrsrechtlichen Anordnungen, 
Ausnahmegenehmigungen, Katasterpläne etc. werden gegen Vorlage der Rechnung an den BvT mit der  
OZ 10099980 erfasst. (Gilt auch in der Beauftragung mit den OZ der Gruppe 36, 37) 

51. Bei einer separierten Beauftragung nur von Montageleistungen mit einem Auftragswert < 100 € wird eine 
Anfahrtspauschale (OZ 10081273) je Auftrag erfasst. Die OZ wird nicht vergütet in Kombination mit anderen 
Gewerken Tiefbau, Ziehen in einem Abrufauftrag auch wenn die eigentliche Montageleistung darunterliegt.  

5.4. Vergütungsregelungen für Teilleistungen allgemeiner Art 

1. Die Nachtzulage wird in den Nachtstunden 22:00-06:00 zusätzlich zur Überstundenzulage vergütet. 
Die Überstundenzulage wird außerhalb des vorgegebenen Regelbeauftragungszeitraums vergütet. 

2. Diese Zulagen werden nur für die Arbeitszeit an der Baustelle vergütet. 
Diese Regelungen gelten nicht bei besonderen vertraglich vereinbarten Arbeitszeiten.  
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Die OZ 10081130 wird nur für besondere Transportfahrten (Fahrten zur Sondermülldeponie, Transport von 
Materialien der DT Technik von einer Baustelle zu einer anderen Baustelle zur kurzfristigen Deckung des 
Materialbedarfes, Transport von beigestellten Oberbaumaterialien durch den Wegebaulastträger) auf 
Anordnung des BvT zusätzlich vergütet. 

5.5. Vergütungsregelungen  

 
1. Vom BvT gesondert angeordnete und beauftragte Teilnahmen des AN an Besprechungen bei u.a. 

Bauträgern, Wegebaulastträgern, Investoren, Bauträger etc. im Auftrag der DT Technik, wird mit der OZ 
10082133 gegen Nachweis vergütet. 

 
2. Bei gleichzeitiger Beauftragung in einer Maßnahme mit dem Leistungsinhalt „Projektierung“ (OZ 10082302 

– 10082462) und Dokumentation MP, wird bei den OZ 10082502 – 10082682 dann nur der Faktor 0,7 zur 
Erfassung angesetzt.  

 
3. In der IT-Anwendung MEGAPLAN sind an den Trassenabschnitten Verbunddokument aller Art ohne 

zusätzliche Vergütung nach Vorgaben den BvT anzulegen. 
 

5.6. Vergütungsregelungen  

1. Bei systemtechnischer Montageleistung mit einem Auftragswert < 100€ wird eine Anfahrtpauschale (OZ 
10085880) vergütet, wenn nicht bereits in der OZ enthalten. 

2. Wartezeiten an der Montagestelle, die durch Verschulden des Auftraggebers (AG) entstehen, werden nach 
dem bescheinigten Aufwand >30 min mit dem Stundenverrechnungssatz (OZ 10085820) gegen Nachweis 
erfasst. 

3. Vergebliche An- und Abfahrten, (nicht produktionsreifer Auftrag), die durch Verschulden des Auftraggebers 
entstehen, werden gegen Stundennachweis und in Abstimmung mit dem BvT erfasst. Darin nicht enthalten 
sind bis zu 30 min Wartezeit auf der Baustelle, z.B. zur Klärung der Sachlage. Erfassung erfolgt nur bei 
unverzüglicher Meldung mit den detaillierten Angaben des nicht produktionsreifen Auftrags an den BvT. 

4. Der erforderliche Einsatz von Hubsteigern oder Kranfahrzeugen zum Auf/Abbau von Systemkomponenten, 
etc. wird nur mit gesonderter Beauftragung und gegen Vorlage der Rechnung erfasst. 

5. Gebührenbescheid für die Erteilung u.a. von verkehrsrechtlichen Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, 
etc. werden gegen Vorlage der Rechnung an den BvT mit der OZ 10099980 erfasst. 

6. Fachgerechter Abbau von SysG und Techniken aller Art in den Betriebsstellen mit einem Auftragswert von 
<1000.-€ wird mit der OZ 10083050 vergütet. Aufträge > 1000€ werden an einem zugelassenen 
Recyclingunternehmen gesondert beauftragt. 
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6. Beschreibung der einzelnen Teilleistungen (Leistungskatalog) 

6.1 Tiefbauarbeiten und Arbeiten an Kabelkanalanlagen 

6.1.1 Gruppe 10 Rohrvortrieb, Bohrungen 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10,11) 
 

OZ 10010413  Rohrvortrieb 50 mm 
OZ 10010423  Rohrvortrieb 110 mm 
OZ 10010433  Rohrvortrieb 125 mm 
OZ 10010443  Rohrvortrieb 140 mm 
OZ 10010453  Rohrvortrieb 160 mm 
OZ 10010473  Zul. Bkl. BS3, BS4, F Vortr. 50-160 mm 
OZ 10010483  Start- oder Zielgrube herstellen (≤160) mm 
OZ 10010493  Zulage Start-/ Zielgruben in Bodenkl. 7 
OZ 10010513  Rohrvortrieb 300 - 1000 mm herstellen 
OZ 10010573  Zul. Bkl. BS3, BS4, F Boh. 300-1000 mm 
OZ 10010590 Rohrvortriebseinr. ≥ 300 mm auf-/abbauen 
OZ 10010610 Start-/Zielgruben herstellen (300-1000) mm 
OZ 10010620  Zulage Start-/ Zielgruben in Bodenkl. 7 
OZ 10010630  Rohrvortriebseinrichtung umsetzen 
OZ 10010640  Rohrvortriebseinr. < 160 mm auf-/abbauen 
OZ 10010650  Kabelrohre aus PE bis 50 mm einziehen 
OZ 10010660  Kunststoff-Rohre bis 110 mm einziehen 
OZ 10010670  PE-Rohre >50 mm einziehen 
OZ 10010693  Bauw. gest. Spülbohr. >125 mm 
OZ 10010703  Lieferung Rohre f. Gest. H-Bohr. >125mm 
OZ 10010713  Bohrgerät f. Gest. H-Bohr. vorh. 
OZ 10010723  Zulage Suchschlitze für Fremdanlagen 
OZ 10010776 Bauw. gest. Spülb. < 125 mm  

OZ 10010786 Bauw. gest. Spülb. < 65 mm  
OZ 10010796 Zulage Bodenklasse 6 (HDD) 
OZ 10010806 Zulage Bohrung Kurzstrecke (<30m) 
OZ 10010916 Zulage Bodenklasse 7 (HDD) 
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10010413 

 
Rohrvortrieb 50 mm 
 

 Definition: 
Einbringen von Schutzrohren im Rohrvortrieb unabhängig vom Verfahren in 
den Bodenklassen LN, LB, LO nach DIN 18319 mit einem 
Rohraußendurchmesser von 50 mm. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbauen, Justieren und Ausbauen des Vortriebsgerätes 
 ggf. Umsetzen des Vortriebsgerätes innerhalb der Startgrube 
 Einbringen der Schutzrohre 
 Abdichten der Rohrenden nach dem Einbringen gegen Verschmutzung 
 Tiefenlage der Rohranlage ist exakt zu dokumentieren 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge der eingebrachten Rohre 
Einheit: m 

 
 
10010423 

 
Rohrvortrieb 110 mm 
 

 Definition: 
Einbringen von Schutzrohren im Rohrvortrieb unabhängig vom Verfahren in 
den Bodenklassen LN, LB, LO nach DIN 18319 mit einem 
Rohraußendurchmesser von 110 mm. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbauen, Justieren und Ausbauen des Vortriebsgerätes 
 ggf. Umsetzen des Vortriebsgerätes innerhalb der Startgrube 
 Einbringen der Schutzrohre 
 Abdichten der Rohrenden nach dem Einbringen gegen Verschmutzung 
 Tiefenlage der Rohranlage ist exakt zu dokumentieren 
 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge der eingebrachten Rohre 
Einheit: m 
Bei angeordnetem Bohrverfahren wird die OZ 10010640 zusätzlich vergütet 
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10010433 

 
Rohrvortrieb 125 mm 
 

 Definition: 
Einbringen von Schutzrohren im Rohrvortrieb unabhängig vom Verfahren in 
den Bodenklassen LN, LB, LO nach DIN 18319 mit einem 
Rohraußendurchmesser von 125 mm. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbauen, Justieren und Ausbauen des Vortriebsgerätes 
 ggf. Umsetzen des Vortriebsgerätes innerhalb der Startgrube 
 Einbringen der Schutzrohre 
 Abdichten der Rohrenden nach dem Einbringen gegen Verschmutzung 
 Tiefenlage der Rohranlage ist exakt zu dokumentieren 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge der eingebrachten Rohre 
Einheit: m 
Bei angeordnetem Bohrverfahren wird die OZ 10010640 zusätzlich vergütet 

 
 
10010443 

 
Rohrvortrieb 140 mm 
 

 Definition: 
Einbringen von Schutzrohren im Rohrvortrieb unabhängig vom Verfahren in 
den Bodenklassen LN, LB, LO nach DIN 18319 mit einem 
Rohraußendurchmesser von 140 mm. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbauen, Justieren und Ausbauen des Vortriebsgerätes 
 ggf. Umsetzen des Vortriebsgerätes innerhalb der Startgrube 
 Einbringen der Mantelschutzrohre 
 Abdichten der Rohrenden nach dem Einbringen gegen Verschmutzung 
 Abdichten und Verdämmen des Mantelschutzrohres nach dem 

Einbringen der Rohre 
 Tiefenlage der Rohranlage ist exakt zu dokumentieren 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge der eingebrachten Mantelschutzrohre 
 
Einheit: m 
 
Bei angeordnetem Bohrverfahren wird die OZ 10010640 zusätzlich vergütet 
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10010453 

 
Rohrvortrieb 160 mm 
 

 Definition: 
Einbringen von Schutzrohren im Rohrvortrieb unabhängig vom Verfahren in 
den Bodenklassen LN, LB, LO nach DIN 18319 mit einem 
Rohraußendurchmesser von 160 mm. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbauen, Justieren und Ausbauen des Vortriebsgerätes 
 ggf. Umsetzen des Vortriebsgerätes innerhalb der Startgrube 
 Einbringen der Mantelschutzrohre 
 Abdichten der Rohrenden nach dem Einbringen gegen Verschmutzung 
 Abdichten und Verdämmen des Mantelschutzrohres nach dem 

Einbringen der Rohre 
 Tiefenlage der Rohranlage ist exakt zu dokumentieren 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge der eingebrachten Mantelschutzrohre 
 
Einheit: m 
 
Bei angeordnetem Bohrverfahren wird die OZ 10010640 zusätzlich vergütet 

 
 
10010473 

 
Zul. Bkl. S, F Vortr. 50-160 mm 
 

 Definition: 
Zulage für das Einbringen von Schutzrohren im Rohrvortrieb unabhängig 
vom Verfahren in den Bodenklassen S, F nach DIN 18319 einschl. der 
Unterklassen mit einem Rohraußendurchmesser von 50 – 160 mm zu den 
Pos. 10010413-10010453 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbringen der Schutzrohre in der Bodenkl. S, F 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge der eingebrachten Rohre bzw. Mantelschutzrohre 
in den aufgeführten Bodenklassen 
 
Einheit: m 
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10010483 

 
Start- oder Zielgruben herstellen (≤160) mm 
 

 Definition: 
Herstellen von Start- oder Zielgruben gemäß ZTV-TKNetz 10 in Böden der 
Bodenklassen 1,3-6 ohne Oberbau bis zur erforderlichen Tiefe für 
Rohrvortrieb mit den OZ 10010413 - 10010453 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben und Verfüllen der Grube 
 ggf. Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 

Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 ggf. Liefern und Einbauen von Sand 0-6 mm in der Leitungszone 
 Liefern und Auslegen des Trassenwarnbandes 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jede Start- oder Zielgrube 
 
Einheit: St 
 
Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächen und der erforderliche 
Bodenaustausch werden mit den OZ der Gruppen 13, 15 und 18 vergütet 

 
 
10010493 

 
Zul. Start- oder Zielgruben Bodenkl. 7 
 

 Definition: 
Zulage für das Herstellen von Start- oder Zielgruben gemäß ZTV-TKNetz 10 
in Böden der Bodenklasse 7 ohne Oberbau bis zur erforderlichen Tiefe zur 
Pos. 10010483 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben und Verfüllen der Gruben in der Bodenkl. 7 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist der Anteil der Bodenklasse 7 in jeder Start- oder Zielgrube 
 
Einheit: m3 
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10010513 

 
Rohrvortrieb 300 –1000 mm herstellen 
 

 Definition: 
Herstellen von Kreuzungen im Rohrvortriebsverfahren, unabhängig vom 
angewendeten Verfahren, in den Bodenklassen LN, LB, LO nach DIN 18319 
mit Mantelschutzrohren von 300 –1000 mm Innendurchmesser nach der 
Baubeschreibung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern des Mantelrohres einschl. eines statischen Nachweises 
 Einbringen der Mantelschutzrohre unabhängig vom Verfahren 
 Verschweißen der Mantelschutzrohre 
 Überprüfen des geradlinigen Rohrverlaufs 
 Abdichten und Verdämmen des Mantelschutzrohres nach dem 

Einbringen der Rohre 
 Einbauen von 2 Kabelmarken zur Kennzeichnung der Bohrung 
 Herstellen einer Querschnitts- und Profilzeichnung im Maßstab 1:50 
 Tiefenlage der Rohranlage ist exakt zu dokumentieren  
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge der eingebrachten Mantelrohre 
Einheit: m 
Das Aufbauen der Vortriebseinrichtungen wird mit der OZ 10010590 
vergütet 

 
 
10010573 

 
Zul. Bkl. S, F Boh. 300-1000 
 

 Definition: 
Zulage für das Einbringen von Mantelrohren im Rohrvortriebsverfahren in der 
Bodenklasse S, F nach DIN 18319 einschl. der Unterklassen mit einem 
Mantelrohraußendurchmesser von 300 – 1000 mm zur OZ 10010513 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbringen der Mantelschutzrohre unabhängig vom Verfahren in der 

Bodenkl. S, F 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge der eingebrachten Mantelrohre in den aufgeführten 
Bodenklassen 
 
Einheit: m 
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10010590 

 
Rohrvortriebseinr. ≥ 300 mm auf-/abbauen 
 

 Definition: 
Aufbauen und Vorhalten von Vortriebseinrichtungen und Geräten jeder Art 
zur Herstellung von Rohrvortrieben ≥ 300 mm 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auf- und Abbauen der Vortriebseinrichtung 
 Einrichten und Justieren der Vortriebseinrichtung 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Jede aufgebaute Vortriebseinrichtung im Zusammenhang mit der 
Herstellung von Rohrvortrieben ≥ 300 mm wird mit 1 Stück vergütet 
Einheit: St 
Das Umsetzen der Vortriebseinrichtung und der Geräte nach einer 
Fehlbohrung wird mit der OZ 10010630 vergütet. 

 
 
10010610 

 
Start-/Zielgruben herstellen (300-1000) 
 

 Definition: 
Herstellen von Start- und Zielgruben gemäß ZTV-TKNetz 10 für Rohrvortriebe 
mit einem Mantelrohrinnendurchmesser von 300-1000 mm in Böden der 
Bodenklassen 1,3-6 ohne Oberbau bis zur erforderlichen Tiefe 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben und Verfüllen der Gruben 
 ggf. Liefern eines geprüften Standsicherheitsnachweises 
 ggf. Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau oder Verbau 

nach Standsicherheitsnachweis, Saumbohlensicherung oder teilweiser 
Sicherung einschl. des Mehraushubes 

 Herstellen einer ausreichend tragfähigen Grubensohle 
 ggf. Liefern und Einbauen von Sand 0-6 mm in der Leitungszone 
 Liefern und Auslegen des Trassenwarnbandes 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jede Start- und Zielgrube zusammen als eine Einheit 
Einheit: St 
Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächen und der erforderliche 
Bodenaustausch werden mit den OZ der Gruppen 13, 15 und 18 vergütet 
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10010620 

 
Zul. Start-/Zielgruben in Bodenkl. 7 
 

 Definition: 
Zulage für das Herstellen von Start- und Zielgruben gemäß ZTV-TKNetz 10 
für Rohrvortriebe mit einem Mantelrohrinnendurchmesser von 300-1000 mm 
in Böden der Bodenklassen 7 ohne Oberbau bis zur erforderlichen Tiefe zur 
Pos. 10010610 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben und Verfüllen der Gruben in der Bodenklasse 7 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist der Anteil der Bodenklasse 7 in der Start- und Zielgrube 
  
Einheit: m3 

 
 
10010630 

 
Rohrvortriebseinr. ≥ 300 mm umsetzen 
 

 Definition: 
Umsetzen von Vortriebseinrichtungen und Geräten jeder Art zur Herstellung 
von Rohrvortrieben ≥ 300 mm innerhalb der Baustelle oder der näheren 
Umgebung nach einer Fehlbohrung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Umsetzen der Vortriebseinrichtung 
 Einrichten u. Justieren der Vortriebseinrichtung  
 
Abrechnung / Erfassung: 
Jede umgesetzte Vortriebseinrichtung im Zusammenhang mit der 
Herstellung von Rohrvortrieben ≥ 300 mm nach einer Fehlbohrung wird mit 
1 Stück vergütet 
 
Einheit: St 
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10010640 

 
Rohrvortriebseinr. ≤ 160 mm auf-/abbauen 
 

 Definition: 
Aufbauen und Vorhalten von Vortriebseinrichtungen und Geräten jeder Art 
zur Herstellung von Rohrvortrieben ≤ 160 mm im Bohrverfahren 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auf- und Abbauen der Vortriebseinrichtung 
 Einrichten und Justieren der Vortriebseinrichtung 
 ggf. Umsetzen der Vortriebseinrichtung bei Fehlbohrungen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Jede aufgebaute Vortriebseinrichtung im Zusammenhang mit der 
Herstellung von Rohrvortrieben ≤ 160 mm im Bohrverfahren wird mit 1 Stück 
vergütet 
 
Einheit: St 

 
 
10010650 
 

 
Kabelrohre aus PE bis 50 mm einziehen 

 Definition: 
Einziehen von Kabelrohren aus PE bis 50 mm Außendurchmesser in Schutz- 
oder Mantelrohre jeder Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 kreuzungsfreies Einziehen der Rohre 
 Schneiden und Anphasen der Rohre 
 gasdichtes Verbinden von Rohrenden 
 Ausrichten und Kennzeichnen der Rohre 
 Abdichten der Rohrenden gegen Verschmutzung 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes eingezogenen Rohres 
 
Einheit: m 
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10010660 

 
Kunststoff-Rohre bis 110 mm einziehen 
 

 Definition: 
Einziehen von Kunststoff-Rohren bis 110 mm Außendurchmesser in Schutz- 
oder Mantelrohre jeder Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 kreuzungsfreies Einziehen der Rohre 
 Schneiden und Anphasen der Rohre 
 gasdichtes Verbinden von Rohrenden 
 Ausrichten und Kennzeichnen der Rohre 
 Abdichten der Rohrenden gegen Verschmutzung 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes eingezogenen Rohres 
 
Einheit: m 

 
 
10010670 

 
PE Rohre >50 mm einziehen 
 

 Definition: 
Einziehen von PE Rohren > 50 mm Außendurchmesser in Schutz- oder 
Mantelrohre jeder Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 kreuzungsfreies Einziehen der Rohre 
 Schneiden und Anphasen der Rohre 
 gasdichtes Verbinden von Rohrenden 
 Ausrichten und Kennzeichnen der Rohre 
 Abdichten der Rohrenden gegen Verschmutzung 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes eingezogenen Rohres 
 
Einheit: m 
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10010696 

 
Bauw. gest. Spülbohr. >125 mm 
 

 Definition: 
Herstellen von einer gesteuerten Horizontal–Spülbohrung nach GW 321 von 
>125 mm Rohraußendurchmesser/Verbände der beauftragten Länge der 
Bohrstrecke gemäß Leistungsbeschreibung in den Bodenklassen 1-6 u.a. zur 
Unterfahrung von Hindernissen, hochwertigen Oberflächen, Gewässern etc. 
nach ZTV-TKNetz 10, nur in Absprache und Anordnung des BvTvor 
Bauausführung. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Verkehrssicherung / Absperrung nach RSA 
 Herstellen und Verfüllen der Start- und Zielgrube in allen Bodenklassen 

einschließlich Verbau, Aufnehmen und Wiederherstellung vorhandener 
Tragschichten und Oberbau aller Art 

 Herstellen und Verfüllen von notwendigen Zwischengruben einschl. 
Aufnehmen und Wiederherstellung vorhandener Tragschichten und 
Oberbau aller Art 

 Herstellen von Bohrkanal (nach ZTV-TKNetz 10) und Einbringen von KR, 
PE-HD Rohren etc.  

 Verbinden der Rohre 
 Technisch notwendige Umsetzung des Bohrgerätes innerhalb der 

zusammenhängenden beauftragten Bohrstrecke 
 Hochführen der Medien auf Grabentiefe 
 Notwendiges Abdichten und Verdämmen der Hohlräume nach dem 

Einbringen 
 Feststellen und Nachweisen der Tiefenlage der gest. Bohrung.  
 Erstellen von Kreuzungszeichnungen, Tiefennachweisen, Querschnitts- 

und Profilzeichnungen, sowie von Lageplänen in den erforderlichen 
Maßstäben  

 Abdichten der Rohrenden gegen Verschmutzung 
 Liefern und Entsorgen der Bohr- bzw. Stützflüssigkeit 
 Bohr.- und Verlaufsprotokolle nach GW 321 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die nachgewiesene Vortriebsstrecke 
 
Einheit: m 
 
Notwendige Lieferung von Rohren aller Art für die gesteuerte 
Horizontalbohrung >125mm wird mit der 10010703 nach LB und in 
Abstimmung mit dem BvT erfasst. 
Erforderliche Baugrunduntersuchungen nur in Abstimmung mit dem BvT 
sind unter Vorlage der Untersuchungsergebnisse mit der OZ 10099923 zu 
erfassen 
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10010703 

 
Lieferung Rohre f. Gest. H-Bohr. >125mm 
 

 Definition: 
Lieferung von Rohren gemäß Leistungsbeschreibung für das Herstellen von 
gesteuerten Horizontalbohrungen jeder Art nach Beauftragung durch BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Lieferung von Rohren 
 An/Abfahrten 
 
Erfassung: 
Jedes gelieferte Rohr wird nach Leistungsbeschreibung unabhängig der Art 
in der Einheit Meter erfasst. 
 
Einheit: m 

 
 
10010713 

 
Bohrgerät f. Gest. H-Bohr. vorh. 
 

 Definition: 
Aufbauen, Vorhalten und Abbau von Bohrgeräten zum Herstellen von 
gesteuerten Horizontalbohrungen jeder Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Baustelleneinrichtung  
 Herstellen und Abbauen von Zuwegungen 
 Auf– und Abbauen des Bohrgerätes 
 Einrichten und Justieren des Bohrgerätes 
 ggf. Instandsetzen der Oberflächen für die Anfahrwege  
 
Erfassung: 
Jedes eingerichtete Bohrgerät wird einmalig je beauftragte Länge der 
Bohrstrecke mit 1 Stück vergütet. 
 
Einheit: St 
 
Wird die beauftragte Bohrung in Teilabschnitten hergestellt, erfolgt für das 
Umsetzen des Bohrgerätes und die damit verbundenen zusätzlichen 
Tiefbauarbeiten keine Vergütung. 
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10010723 
 

 
Zulage Suchschlitze Gest. H.-Bohrung <125mm 

 Definition: 
Zulage zu OZ 10010755, 10010765, 10010776, 10010786 für die 
Herstellung von Suchschlitze für Fremdanlagen, eigene Anlagen, die nicht 
als Hauseinführung generiert werden können in Abstimmung mit dem BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen, Sichern und Verfüllen von Suchschlitz bis 1,0x0,6x1,25 inkl. 

Oberflächenaufbruch aller Art 
 Freilegen der Fremdanlagen, eigene Anlagen 
 Suchschlitz verfüllen inkl. Oberflächenherstellung aller Art nach ZTVA-

StB 
 Verkehrssicherung / Absperrung 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jeder Suchschlitz, bei Fremdanlagen, eigene Anlagen die 
vorgefunden und nicht als Hauseinführung weiter verwendet werden können 
 
Einheit: St 
 
Nachweisdokumentation ist dem BvT vorzulegen. 
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10010776 

 
Bauw. gest. Spülb. < 125 mm  
 

 Definition: 
Herstellen einer verlaufsgesteuerten Horizontal–Spülbohrung im HDD-
Verfahren nach GW 321 < 125 mm Rohraußendurchmesser/Verbände 
inklusiver Überbohrtoleranzen. Verlegung von bis zu drei Leerrohren (PE-HD) 
in den Böden der Bodenklassen 1-5 unabhängig der beauftragten Länge der 
Bohrstrecke nach ZTV-TKNetz 10 in Absprache mit dem AN und des BvT  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Festlegung des Bohrkanals unter Berücksichtigung von eigenen und 

Anlagen Dritter. Begutachtung der Bodenbeschaffenheit (geologische 
Schichten) und Feststellung der Bohreignung. 

 Herstellen und Verfüllen der Start- und Zielgrube in den genannten 
Bodenklassen einschließlich Verbau, Aufnehmen und Wiederherstellung 
vorhandener Tragschichten und Oberbau aller Art 

 Herstellen und Verfüllen von notwendigen Zwischengruben einschl. 
Aufnehmen und Wiederherstellung vorhandener Tragschichten und 
Oberbau aller Art 

 Durchführen der gesteuerten Horizontalbohrung inkl. Aufnehmen, 
Transportieren und Einbringen von bis zu drei PE-HD Rohren (u.a. 50x4,6) 

 Verbinden der Rohre 
 Technisch notwendige Umsetzung des Bohrgerätes innerhalb der 

zusammenhängenden beauftragten Bohrstrecke 
 Hochführen der Medien auf Regelverlegetiefe bzw. Höhe des Bestands 

(Start-/Zielgrube) 
 Notwendiges Füllen und Verdämmern der Hohlräume nach dem 

Einbringen 
 Feststellen und Nachweisen der Tiefenlage der gest. Bohrung (Bohr.- und 

Verlaufsprotokolle nach GW 321) 
 Abdichten der Rohrenden gegen Verschmutzung 
 Liefern und Entsorgen der Bohr- bzw. Stützflüssigkeit 
 Verkehrssicherung / Absperrung nach RSA 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die beauftragte und nachgewiesene Bohrstrecke 
 
Einheit: m 
 
Notwendige Suchschlitze werden bei Anfallen über die Position 10010723 
"Suchschlitz" nur in Abstimmung mit dem BvT zum Ansatz gebracht. 
Erforderliche Baugrunduntersuchungen nur in Abstimmung mit dem BvT sind 
unter Vorlage der Untersuchungsergebnisse mit der OZ 10099923 zu 
erfassen. 
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10010786 

 
Bauw. gest. Spülb. < 65 mm  
 

 Definition: 
Herstellen einer verlaufsgesteuerten Horizontal–Spülbohrung im HDD-
Verfahren nach GW 321 < 65 mm Rohraußendurchmesser/Verbände 
inklusiver Überbohrtoleranzen. Verlegung von einem Leerrohr (PE-HD) in den 
Böden der Bodenklassen 1-5 unabhängig der beauftragten Länge der 
Bohrstrecke, nach ZTV-TKNetz 10 in Absprache mit dem AN und des BvT.  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Festlegung des Bohrkanals unter Berücksichtigung von eigenen und 

Anlagen Dritter. Begutachtung der Bodenbeschaffenheit (geologische 
Schichten) und Feststellung der Bohreignung. 

 Herstellen und Verfüllen der Start- und Zielgrube in den genannten 
Bodenklassen einschließlich Verbau, Aufnehmen und Wiederherstellung 
vorhandener Tragschichten und Oberbau aller Art 

 Herstellen und Verfüllen von notwendigen Zwischengruben einschl. 
Aufnehmen und Wiederherstellung vorhandener Tragschichten und 
Oberbau aller Art 

 Durchführen der gesteuerten Horizontalbohrung inkl. Aufnehmen, 
Transportieren und Einbringen von einem PE-HD Rohren (u.a. 50x4,6) 

 Verbinden der Rohre 
 Technisch notwendige Umsetzung des Bohrgerätes innerhalb der 

zusammenhängenden beauftragten Bohrstrecke 
 Hochführen der Medien auf Regelverlegetiefe bzw. Höhe des Bestands 

(Start-/Zielgrube) 
 Notwendiges Füllen und Verdämmern der Hohlräume nach dem 

Einbringen 
 Feststellen und Nachweisen der Tiefenlage der gest. Bohrung (Bohr.- und 

Verlaufsprotokolle nach GW 321) 
 Abdichten der Rohrenden gegen Verschmutzung 
 Liefern und Entsorgen der Bohr- bzw. Stützflüssigkeit 
 Verkehrssicherung / Absperrung nach RSA 
 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die beauftragte und nachgewiesene Bohrstrecke 
 
Einheit: m 
 
Notwendige Suchschlitze werden bei Anfallen über die Position 10010723 
"Suchschlitz" nur in Abstimmung mit dem BvT zum Ansatz gebracht.  
Erforderliche Baugrunduntersuchungen nur in Abstimmung mit dem BvT sind 
unter Vorlage der Untersuchungsergebnisse mit der OZ 10099923 zu 
erfassen. 
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10010796 

 
Zulage Bodenklasse 6 (HDD) 
 

 Definition: 
Zulage für das Herstellen von gesteuerten Horizontalbohrungen in der 
Bodenklasse 6 (nach ZTV TK Netz 10) mit einem Außendurchmesser <125 
mm. 
Eingeschlossene Leistungen: 
 
 Herstellen der Bohrung in der Bodenklasse 6 mit dem dafür 

erforderlichen Bohrgerät 
 Nachweisen der Bohrstrecke/Teilbohrstrecke in dieser Bodenklasse 6 

Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge der nachgewiesenen Bohrstrecke /Teilbohrstrecke 
in der Bodenklasse 6 
 
Einheit: m 
Nachweisdokumentation nach ZTV-TKNetz 10 ist dem BvT zur Erfassung der 
Leistung vorzulegen. 

 
10010806 Zulage Bohrung Kurzstrecke (<30m) 

 Definition: 
Zulage zu OZ 10010776 und 10010786 für beauftragte kurze Bohrstrecken 
(einzelne Bohrstrecke, nicht in Zusammenhang mit einer Beauftragung einer 
zusammenhängenden Bohrtrasse) mit einer maximalen Bohrlänge von <30m, 
z.B. zur Unterquerung von Strassen, Strassenkreuzungen, Hindernissen usw. 
in Abstimmung mit dem BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Siehe OZ 10010776 und OZ. 10010786 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge der beauftragten und nachgewiesenen Bohrstrecke. 
 
Einheit: m 
 
Diese OZ wird nur in Zusammenhang mit der OZ 100107 76 (Bauw. gest. 
Spülb. < 125mm) 
und OZ 10010786 (Bauw. gest. Spülb. < 65 mm) vergütet. 
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10010916 Zulage Bodenklasse 7 (HDD) 

 Definition: 
Zulage für das Herstellen von einer durch den BvT gesondert beauftragten 
gesteuerten Horizontalbohrungen in der Bodenklasse 7 (nach ZTV TK Netz 10) 
mit einem Außendurchmesser <125 mm. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 
 Herstellen der Bohrung in der Bodenklasse 7 mit dem dafür erforderlichen 

Bohrgerät 
 Nachweisen der Bohrstrecke/Teilbohrstrecke in dieser Bodenklasse 7 

Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge der nachgewiesenen Bohrstrecke /Teilbohrstrecke in 
der Bodenklasse 7 durch eine gesonderte Beauftragung durch den BvT. 
 
Einheit: m 
Nachweisdokumentation nach ZTV-TKNetz 10 ist dem BvT zur Erfassung der 
Leistung vorzulegen. 
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6.1.2 Gruppe 11 Herstellen von Gräben 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10,11) 
 

OZ 10011010  Gräben 0-1,25m in Bodenkl. 1,3-6 
OZ 10011030  Gräben 0-1,25m in Bodenkl. 7 
OZ 10011040  Gräben 0-1,75m in Bodenkl. 1,3-6 
OZ 10011060  Gräben 0-1,75m in Bodenkl. 7 
OZ 10011070  Gräben 0-5,0m in Bodenkl. 1,3-6 
OZ 10011090  Gräben 0-5,0 m in Bodenkl. 7 

 
 
10011010 

 
Gräben 0-1,25 m in Bodenkl. 1,3-6 
 

 Definition: 
Herstellen von Gräben bis zu 1,25 m Tiefe in Böden der Bodenklassen 1,3-6 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben und Verfüllen des Grabens 
 ggf. Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 

Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung  
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe des Grabens 
 
Einheit: m3 

 
 
10011030 

 
Gräben 0-1,25 m in Bodenkl. 7 
 

 Definition: 
Herstellen von Gräben bis zu 1,25 m Tiefe in Böden der Bodenklassen 7 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben und Verfüllen des Grabens 
 ggf. Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 

Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung  
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe des Grabens 
 
Einheit: m3 
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10011040 

 
Gräben 0-1,75 m in Bodenkl. 1,3-6 
 

 Definition: 
Herstellen von Gräben bis zu 1,75 m Tiefe in Böden der Bodenklassen 1,3-6 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben und Verfüllen des Grabens 
 ggf. Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 

Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung  
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe des Grabens 
 
Einheit: m3 
 
 
 

 
 
10011060 

 
Gräben 0-1,75 m in Bodenkl. 7 
 

 Definition: 
Herstellen von Gräben bis zu 1,75 m Tiefe in Böden der Bodenklassen 7 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben und Verfüllen des Grabens 
 ggf. Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 

Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung  
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe des Grabens 
 
Einheit: m3 
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10011070 

 
Gräben 0-5,0 m in Bodenkl. 1,3-6 
 

 Definition: 
Herstellen von Gräben bis zu 5,0 m Tiefe in Böden der Bodenklassen 1,3-6 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben und Verfüllen des Grabens 
 ggf. Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 

Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung  
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe des Grabens 
 
Einheit: m3 

 
 
10011090 

 
Gräben 0-5,0 m in Bodenkl. 7 
 

 Definition: 
Herstellen von Gräben bis zu 5,0 m Tiefe in Böden der Bodenklassen 7 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben und Verfüllen des Grabens 
 ggf. Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 

Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung  
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe des Grabens 
 
Einheit: m3 

 
  



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 41 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

6.1.3 Gruppe 12 Herstellen von Gruben 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10, 11…) 
 

OZ 10012010  Gruben 0-1,25m in Bodenkl. 1,3-6 
OZ 10012030  Gruben 0-1,25m in Bodenkl. 7 
OZ 10012040  Gruben 0-1,75m in Bodenkl. 1,3-6 
OZ 10012060  Gruben 0-1,75m in Bodenkl. 7 
OZ 10012070  Gruben 0-5,0m in Bodenkl. 1,3-6 
OZ 10012090  Gruben 0-5,0 m in Bodenkl. 7 
  

 
 
10012010 

 
Gruben 0-1,25 m in Bodenkl. 1,3-6 
 

 Definition: 
Herstellen von Gruben bis zu 1,25 m Tiefe in Böden der Bodenklassen 1,3-6 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben und Verfüllen der Grube 
 ggf. Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 

Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung  
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe der Grube 
 
Einheit: m3 

 
 
10012030 

 
Gruben 0-1,25 m in Bodenkl. 7 
 

 Definition: 
Herstellen von Gruben bis zu 1,25 m Tiefe in Böden der Bodenklassen 7 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben und Verfüllen der Grube 
 ggf. Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 

Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung  
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe der Grube 
 
Einheit: m3 
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10012040 

 
Gruben 0-1,75 m in Bodenkl. 1,3-6 
 

 Definition: 
Herstellen von Gruben bis zu 1,75 m Tiefe in Böden der Bodenklassen 1,3-6 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben und Verfüllen der Grube 
 ggf. Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 

Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung  
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe der Grube 
 
Einheit: m3 

 
 
10012060 

 
Gruben 0-1,75 m in Bodenkl. 7 
 

 Definition: 
Herstellen von Gruben bis zu 1,75 m Tiefe in Böden der Bodenklassen 7 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben und Verfüllen der Grube 
 ggf. Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 

Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung  
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe der Grube 
 
Einheit: m3 
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10012070 

 
Gruben 0-5,0 m in Bodenkl. 1,3-6 
 

 Definition: 
Herstellen von Gruben bis zu 5,0 m Tiefe in Böden der Bodenklassen 1,3-6 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben und Verfüllen der Grube 
 ggf. Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 

Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung  
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe der Grube 
 
Einheit: m3 

 
 
10012090 

 
Gruben 0-5,0 m in Bodenkl. 7 
 

 Definition: 
Herstellen von Gruben bis zu 5,0 m Tiefe in Böden der Bodenklassen 7 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben und Verfüllen der Grube 
 ggf. Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 

Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung  
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe der Grube 
 
Einheit: m3 
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6.1.4 Gruppe 13 Aufbrechen und Aufnehmen von Straßenoberbau  

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10, 11…) 
 

OZ 10013410  ungebundene Tragschichten aufnehmen 
OZ 10013420  Zulage zur ungebundenen Tragschicht 
OZ 10013430  Platten bis 0,4 m2 aufnehmen 
OZ 10013440  Großpflaster aufnehmen 
OZ 10013450  Kleinpflaster aufnehmen 
OZ 10013460  Mosaikpfl. / Natursteinplatten aufnehmen 
OZ 10013470  Betonsteinpflaster aufnehmen 
OZ 10013480  Zulage Zementmörtelbett oder Frost 
OZ 10013490  Betonoberbau aufbrechen 
OZ 10013510  Zulage zum Aufbrechen Beton 
OZ 10013520  Asphalt bis 10 cm aufbrechen 
OZ 10013533  Zulage zu Asphalt je 6 cm 
OZ 10013550  Bordsteine aufnehmen     
OZ 10013560  Kantensteine aufnehmen 
OZ 10013570  Rinnen 1 bis 3-zeilig aufnehmen 
OZ 10013590  Großplatten aufnehmen 
  

 
 
10013410 

 
ungebundene Tragschichten aufnehmen 
 

 Definition: 
Aufnehmen von Frostschutzschichten, ungebundenen Tragschichten und 
ungebundenen Oberbauschichten aus Kies, Splitt, Schotter, Schlacke o.ä. 
oder Gemischen davon bis 15 cm Schichtdicke 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern der Frostschutzschichten, ungebundenen Trag- 

oder Oberbauschichten 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite des Grabens oder der Grube 
 
Einheit: m² 
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10013420 

 
Zulage zur ungebundenen Tragschicht 
 

 Definition: 
Zulage für das Aufnehmen von Frostschutzschichten, ungebundenen 
Tragschichten und ungebundenen Oberbauschichten mit einer Dicke von 
mehr als 15 cm für jede weitere angefangenen 5 cm Schichtdicke. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern der Frostschutzschichten, ungebundenen Trag- 

oder Oberbauschichten 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite des Grabens oder der Grube 
 
Einheit: m² 

 
 
10013430 

 
Platten bis 0,4 m² aufnehmen 
 

 Definition: 
Aufnehmen einer Oberbauschicht aus Beton- oder Klinkerplatten bis 0,4 m² 
Größe oder Rasengittersteinen jeder Art in einer Bettung aus Sand, Splitt, 
Zement-Sand-Gemisch oder Kalkmörtel mit einer Abrechnungsdicke von 
10cm 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern der Platten oder der Rasengittersteine nach 

ZTVA-StB 
 Reinigen der Platten oder der Rasengittersteine 
 Aufnehmen der Bettung 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite der aufgenommenen Platten oder der 
Rasengittersteine 
 
Einheit: m² 
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10013440 

 
Großpflaster/Natursteinplatten aufnehmen 
 

 Definition: 
Aufnehmen der Oberbauschicht aus Großpflaster/Natursteinplatten >11cm 
aller Art in einer Bettung aus Sand, Splitt, Zement-Sand-Gemisch oder 
Kalkmörtel mit einer Abrechnungsdicke von 25 cm 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern des Pflasters nach ZTVA-StB 
 Reinigen des Pflasters 
 Aufnehmen der Bettung 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite des aufgenommenen Pflasters 
 
Einheit: m² 

 
 
10013450 

 
Kleinpflaster aufnehmen 
 

 Definition: 
Aufnehmen der Oberbauschicht aus Natursteinpflaster 7-11cm in einer 
Bettung aus Sand, Splitt, Zement-Sand-Gemisch oder Kalkmörtel mit einer 
Abrechnungsdicke von 15 cm 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern des Pflasters nach ZTVA-StB 
 Reinigen des Pflasters 
 Aufnehmen der Bettung 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite des aufgenommenen Pflasters 
 
Einheit: m² 
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10013460 

 
Mosaikpfl. /Natursteinpflaster aufnehmen 
 

 Definition: 
Aufnehmen der Oberbauschicht aus Mosaik-/Natursteinpflaster < 7cm oder 
Natursteinplatten aller Art in einer Bettung aus Sand, Splitt, Zement-Sand-
Gemisch oder Kalkmörtel mit einer Abrechnungsdicke von 10 cm 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern des Pflasters oder der Platten nach ZTVA-StB 
 Reinigen des Pflasters oder der Platten 
 Aufnehmen der Bettung 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite des aufgenommenen Pflasters oder der 
Platten 
 
Einheit: m² 

 
 
10013470 

 
Betonsteinpflaster aufnehmen 
 

 Definition: 
Aufnehmen der Oberbauschicht aus Betonstein- oder Klinkerpflaster aller 
Formate und Größen in einer Bettung aus Sand, Splitt oder Zement-Sand-
Gemisch mit einer Abrechnungsdicke von 15cm 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern des Pflasters nach ZTVA-StB 
 Reinigen des Pflasters 
 Aufnehmen der Bettung 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite des aufgenommenen Pflasters 
 
Einheit: m² 
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10013480 

 
Zulage Zementmörtelbett oder Frost 
 

 Definition: 
Zulage für das Aufnehmen von Platten bis 0,4 m2 Größe und Pflaster 
unabhängig von der Art und Größe in einer Bettung aus Estrich oder Zement-
Sand-Gemisch oder Kalkmörtel oder durch Frost verfestigten ungebundenen 
Oberbauschichten unter Platten oder Pflaster zu den Pos.10013430 -
10013470 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorsichtiges Aufnehmen der Platten oder des Pflasters nach ZTVA-StB 
 Reinigen der Platten oder des Pflasters auch von Mörtelresten 

Aufbrechen der Bettung 
 
Abrechnung: 
 Zu erfassen ist die Länge und Breite des aufgenommenen Pflasters oder 

der Platten 
 
Einheit: m² 
Die Lieferung für unvermeidbaren Bruch des Oberbaus wird mit den OZ der 
Gruppe 15 vergütet 

 
 
10013490 

 
Betonoberbau aufbrechen 
 

 Definition: 
Aufbrechen einer Oberbauschicht aus Beton bis 12 cm Schichtdicke 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen der Betonschicht nach ZTVA-StB 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite des aufgenommenen Betonoberbaus 
 
Einheit: m² 
Das Aufbrechen von Tragschichten aus Beton unter Platten und Pflaster 
jeder Art wird ebenfalls mit dieser OZ vergütet. 

 
  



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 49 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

 
10013510 

 
Zulage zum Aufbrechen Beton 
 

 Definition: 
Zulage zum Aufbrechen einer Oberbauschicht aus Beton in einer Dicke von 
mehr als 12 cm für jede weiteren angefangenen 4 cm zur Pos. 10013490 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen der zusätzlichen Betonschicht nach ZTVA-StB 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite der aufgenommenen Betonschicht, ggf. 
die Schichtdicke mehrfach 
 
Einheit: m² 

 
 
10013520 

 
Asphalt bis 10 cm aufbrechen 
 

 Definition: 
Aufbrechen einer Oberbauschicht aus Asphalt o.ä. Baustoffen bis 10 cm 
Schichtdicke 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen der Asphaltschicht nach ZTVA-StB 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite des aufgenommenen Asphaltoberbaus 
 
Einheit: m² 
Das Aufbrechen von Tragschichten aus Asphalt bis 10 cm unter Platten und 
Pflaster jeder Art wird ebenfalls mit dieser OZ vergütet. 

 
 
10013533 

 
Zulage Asphalt je 6cm aufbrechen  
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10013520 zum Aufbrechen einer Oberbauschicht aus Asphalt 
o.ä. Baustoffen für jede weitere angefangene 6 cm Schichtdicke 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen der zusätzlichen Asphaltschichten nach ZTVA-StB 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite der aufgenommenen Asphaltschicht, 
ggf. die Schichtdicke mehrfach gegen Nachweis 
 
Einheit: m² 
Das Aufbrechen von Tragschichten aus Asphalt bis 15 cm unter Platten und 
Pflaster jeder Art wird ebenfalls mit dieser OZ vergütet. 
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10013550 

 
Bordsteine aufnehmen 
 

 Definition: 
Aufnehmen von Bordsteinen oder Rinnenmuldensteinen jeder Art und Größe 
auf Sand, Kies, Schotter o.ä. oder einem Fundament aus Beton. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern der Bordsteine oder Rinnenmuldensteine nach 

ZTVA-StB 
 Aufnehmen der Bettung 
 ggf. Aufnehmen des Betonfundamentes 
 Reinigen der Bordsteine oder Rinnenmuldensteine auch von 

Betonresten 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge der aufgenommenen Bordsteine oder 
Rinnenmuldensteine 
 
Einheit: m 

 
 
10013560 

 
Kantensteine aufnehmen 
 

 Definition: 
Aufnehmen von Kantensteinen jeder Art und Größe auf Sand, Kies, Schotter 
o.ä. oder einem Fundament aus Beton. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern der Kantensteine nach ZTVA-StB 
 Aufnehmen der Bettung 
 ggf. Aufnehmen des Betonfundamentes 
 Reinigen der Kantensteine auch von Betonresten 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge der aufgenommenen Kantensteine 
 
Einheit: m 
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10013570 

 
Rinnen 1 und mehrzeilig aufnehmen 
 

 Definition: 
Aufnehmen von 1- 3 zeiligen und mehrzeiligen Rinnen jeder Art und Größe 
auf einem Betonfundament  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern der Rinnensteine nach ZTVA-StB 
 Aufnehmen des Betonfundamentes 
 Reinigen der Rinnensteine auch von Betonresten 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge der aufgenommenen Rinne  
 
Einheit: m 
Jede weitere Zeile (ab 4. Zeile) wird zusätzlich mit dem Faktor 0,3 der OZ 
10013570 vergütet. 

 
 
10013590 

 
Großplatten aufnehmen 
 

 Definition: 
Aufnehmen von Plattenbelägen aus Beton oder Natursteinen > 0,4 m² pro 
Platte in einer Bettung aus Sand, Splitt, o.ä., Zement-Sand-Gemisch oder 
Kalkmörtel mit einer Abrechnungsdicke von 20 cm 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern der Platten nach ZTVA-StB 
 Reinigen der Platten 
 Aufnehmen der Bettung 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite der aufgenommenen Platten 
 
Einheit: m² 
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6.1.5 Gruppe 14 Sicherung von Arbeitsstellen 

(ZTV-SA) 
 

OZ 10014010 Sicherung n. Regelpl. B I/4-B I/17 
OZ 10014040 Sicherung n. Regelpl. B II/4-B II/9 
OZ 10014050 Sicherung n. Regelpl. B III/1-B III/3 
OZ 10014070 Sicherung n. Regelpl. C I/7-C I/9 
OZ 10014083 Lichtsignalanlage betreiben 
OZ 10014093 Lichtsignalanlage aufbauen/vorhalten 
OZ 10014110 Sicherung n. Regelpl. der Nebenleist. 
OZ 10014122 Sicherung n. Regelpl. größer 5 Tage 
OZ 10014170 Fahrbare Absperrtafel betreiben 
OZ 10014180 Planskizze vorhalten und betreiben 
OZ 10014193 Anfahrt zur Sicherung von Arbeitsstellen 

 
 
10014010 

 
Sicherung n. Regelpl. B I/4- B I/17 
 

 Definition: 
Sicherung von Arbeitsstellen in innerörtlichen Straßen im Fahrbahnbereich 
nach der RSA nach Regelplan B I/4 - B I/17oder vorhalten, erstellen eines 
Verkehrszeichenplans aufgrund einer VAO mit allen Sicherungsmaßnahmen 
für innerörtliche Straßen aller Art. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorhalten, Aufstellen, Kontrollieren, Abbauen und ggf. Umsetzen aller 

notwendigen Verkehrszeichen, Absperrungen und sonstiger 
Einrichtungen nach den Vorgaben aus der VAO bzw. Regelplan 

 ggf. Vorhalten, Aufstellen, Abbauen und ggf. Umsetzen von zusätzlich in 
der VAO geforderten Verkehrszeichen, Absperrungen und sonstigen 
Einrichtungen  

 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird die Sicherung der Arbeitsstellen nach den Vorgaben der 
vorgelegten VAO mit bis zu 10m angefangene abzusperrende Gruben- oder 
Grabenlänge als 1 Stück. 
 
Einheit: St 
Das Vorhalten der Sicherung der Arbeitsstellen auf Anordnung des BvT bei 
mehr als 5 Tagen Unterbrechung durch die Telekom wird je Tag mit dem 
Faktor 0,1 der OZ 10014010 vergütet. 
Das ggf. geforderte Betreiben einer Lichtsignalanlage wird mit der OZ 
10014093 und ggf. 10014083 vergütet. 
Nicht in Erfassung mit der Beauftragung der OZ der Gruppe 37 

 
  



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 53 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

 
10014040 

 
Sicherung n. Regelpl. B II/4-B II/9 
 

 Definition: 
Sicherung von Arbeitsstellen in innerörtlichen Straßen im Geh- und 
Radwegbereich nach der RSA, Regelplan B II/4 - B II/9 oder vorhalten, 
erstellen eines Verkehrszeichenplans aufgrund einer VAO mit allen 
Sicherungsmaßnahmen für innerörtliche Straßen im Geh- und 
Radwegbereich aller Art. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorhalten, Aufstellen, Kontrollieren, Abbauen und ggf. Umsetzen aller 

notwendigen Verkehrszeichen, Absperrungen und sonstiger 
Einrichtungen nach den Vorgaben aus der VAO bzw. Regelplan 

 ggf. Vorhalten, Aufstellen, Abbauen und ggf. Umsetzen von zusätzlich in 
der VAO geforderten Verkehrszeichen, Absperrungen und sonstigen 
Einrichtungen 

 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird die Sicherung der Arbeitsstellen nach den Vorgaben der 
vorgelegten VAO mit bis zu 10m angefangene abzusperrende Gruben- oder 
Grabenlänge als 1 Stück. 
 
Einheit: St 
Das Vorhalten der Sicherung der Arbeitsstellen auf Anordnung des BvT bei 
mehr als 5 Tagen Unterbrechung durch die Telekom wird je Tag mit dem 
Faktor 0,1 der OZ 10014040 vergütet. 
Das ggf. geforderte Betreiben einer Lichtsignalanlage wird mit der OZ 
10014093 und ggf. 10014083 vergütet. 
Nicht in Erfassung mit der Beauftragung der OZ der Gruppe 37 
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10014050 

 
Sicherung n. Regelpl. B III/1- B III/3 
 

 Definition: 
Sicherung von Arbeitsstellen in innerörtlichen Straßen im Bereich von 
Schienenbahnen nach der RSA, Regelplan B III/1 - B III/3 oder vorhalten, 
erstellen eines Verkehrszeichenplans aufgrund einer VAO mit allen 
Sicherungsmaßnahmen im Bereich von Schienenbahnen aller Art. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorhalten, Aufstellen, Kontrollieren, Abbauen und ggf. Umsetzen aller 

notwendigen Verkehrszeichen, Absperrungen und sonstiger 
Einrichtungen nach den Vorgaben aus der VAO bzw. Regelplan 

 ggf. Vorhalten, Aufstellen, Abbauen und ggf. Umsetzen von zusätzlich in 
der VAO geforderten Verkehrszeichen, Absperrungen und sonstigen 
Einrichtungen 

 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird die Sicherung der Arbeitsstellen nach den Vorgaben der 
vorgelegten VAO mit bis zu 10 m angefangene abzusperrende Gruben- oder 
Grabenlänge als 1 Stück. 
 
Einheit: St 
Das Vorhalten der Sicherung der Arbeitsstellen auf Anordnung des BvT bei 
mehr als 5 Tagen Unterbrechung durch die Telekom wird je Tag mit dem 
Faktor 0,1 der OZ 10014050 vergütet. 
Das ggf. geforderte Betreiben einer Lichtsignalanlage wird mit der OZ 
10014093 und ggf. 10014083 vergütet. 
Nicht in Erfassung mit der Beauftragung der OZ der Gruppe 37 
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10014070 

 
Sicherung n. Regelpl. C I/7-C I/9 
 

 Definition: 
Sicherung von Arbeitsstellen an Landstraßen nach der RSA, Regelplan C I/7 - 
C I/9 oder, vorhalten, erstellen eines Verkehrszeichenplans aufgrund einer 
VAO mit allen Sicherungsmaßnahmen für Landstraßen aller Art. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorhalten, Aufstellen, Kontrollieren, Abbauen und ggf. Umsetzen aller 

notwendigen Verkehrszeichen, Absperrungen und sonstiger 
Einrichtungen nach den Vorgaben aus der VAO bzw. Regelplan 

 ggf. Vorhalten, Aufstellen, Abbauen und ggf. Umsetzen von zusätzlich in 
der VAO geforderten Verkehrszeichen, Absperrungen und sonstigen 
Einrichtungen 

 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird die Sicherung der Arbeitsstellen nach den Vorgaben der 
vorgelegten VAO mit bis zu 10m angefangene abzusperrende Gruben- oder 
Grabenlänge als 1 Stück. 
 
Einheit: St 
Das Vorhalten der Sicherung der Arbeitsstellen auf Anordnung des BvT bei 
mehr als 5 Tagen Unterbrechung durch die Telekom wird je Tag mit dem 
Faktor 0,1 der OZ 10014070 vergütet. 
Das ggf. geforderte Betreiben einer Lichtsignalanlage wird mit der OZ 
10014093 und ggf. 10014083 vergütet. 
Nicht in Erfassung mit der Beauftragung der OZ der Gruppe 37 

 
 
10014083 

 
Lichtsignalanlage betreiben 
 

 Definition: 
Betreiben von Lichtsignalanlagen jeder Art in innerörtlichen Straßen und an 
Landstraßen  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Betreiben der Lichtsignalanlage ab dem 2. Betriebstag 
 Aufbauen, Vorhalten, Umsetzen der Lichtsignalanlage  
 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede Ampel der Lichtsignalanlage ab dem 2. Betriebstag je 
Betriebstag mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
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10014093 

 
Lichtsignalanlage aufbauen/vorhalten 
 

 Definition: 
Aufbauen und Vorhalten von Lichtsignalanlagen jeder Art in innerörtlichen 
Straßen und an Landstraßen aufgrund einer VAO  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbauen, Vorhalten, Umsetzen der Lichtsignalanlage  
 Betreiben der Lichtsignalanlage am 1. Betriebstag 
 Abbauen der Lichtsignalanlage 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede in Betrieb genommene Ampel der Lichtsignalanlage je 
angeordnete Baumaßnahme nach VAO 
 
Einheit: St 

 
 
10014110 

 
Sicherung n. Regelpl. der Nebenleist. 
 

 Definition: 
Sicherung von Arbeitsstellen nach den als Nebenleistung festgelegten 
Regelplänen BI/1 – BI/3 oder vorhalten, erstellen eines 
Verkehrszeichenplans und den Regelplänen BII/1 – BII/3, C I/1 - C I/6 
aufgrund einer VAO nach 5 Tagen Unterbrechung durch die Telekom 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorhalten, Kontrollieren, Abbauen und ggf. Umsetzen aller notwendigen 

Verkehrszeichen, Absperrungen und sonstiger Einrichtungen nach den 
Vorgaben aus der VAO bzw. Regelplan 

 ggf. Vorhalten, Abbauen und ggf. Umsetzen von zusätzlich in der VAO 
geforderten Verkehrszeichen, Absperrungen und sonstigen 
Einrichtungen 

 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird die Sicherung der Arbeitsstellen nach den in der vorgelegten 
VAO aufgeführten Regelplänen auf Anordnung des BvT bei mehr als 5 Tagen 
Unterbrechung durch die Telekom je Tag mit bis zu 10 m angefangene 
abzusperrende Gruben- oder Grabenlänge als 1 Stück. 
 
Einheit: St 
Nicht in Erfassung mit der Beauftragung der OZ der Gruppe 37 
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10014122 

 
Sicherung n. Regelpl. größer 5 Tage  
 

 Definition: 
Sicherung von Arbeitsstellen nach festgelegten Regelplänen/ erstellten 
Verkehrszeichenplans aufgrund einer VAO nach 5 Tagen Unterbrechung 
durch die Telekom  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorhalten, Kontrollieren, Abbauen und ggf. Umsetzen aller notwendigen 

Verkehrszeichen, Absperrungen und sonstiger Einrichtungen nach den 
Vorgaben aus der VAO bzw. Regelplan 

 ggf. Vorhalten, Abbauen und ggf. Umsetzen von zusätzlich in der VAO 
geforderten Verkehrszeichen, Absperrungen und sonstigen 
Einrichtungen 

 
Erfassung: 
Erfasst wird die Sicherung an bestehenden Arbeitsstellen nach den in der 
vorgelegten VAO aufgeführten Regelplänen/ Verkehrszeichenplans auf 
Anordnung des BvT bei mehr als 5 Tagen Unterbrechung durch die Telekom 
zu vertreten je Tag mit bis zu 10 m angefangene abzusperrende Gruben- 
oder Grabenlänge als 1 Stück. 
 
Einheit: St 
 
Nur in Verbindung mit der Beauftragung der OZ der Gruppe 37 bzw. 39  

 
 
10014170 

 
Fahrbare Absperrtafel betreiben 
 

 
 

Definition: 
Vorhalten und Betreiben einer fahrbaren Absperrtafel (Z 615) an  
Straßen aller Klassifizierungen 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorhalten und Betreiben einer fahrbaren Absperrtafel  
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird die fahrbare Absperrtafel je Betriebsstunde 
Einheit: Std 
Diese OZ wird auch vergütet, wenn sie im Zusammenhang mit den 
Regelplänen, Verkehrszeichenpläne als Nebenleistung dargestellt sind auf 
Anforderung des BvT. 
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10014180 

 
Planskizze vorhalten und betreiben 
 

 Definition: 
Vorhalten, Aufstellen, Beleuchten und Abbauen von Planskizzen 
(Richtzeichen 458 StVO) jeder Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorhalten der Planskizzen 
 Aufstellen und Abbauen der Planskizzen 
 ggf. Beleuchten der Planskizzen  
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird die Fläche der Planskizze in m2, aufgerundet auf volle m2. 
 
Einheit: m² 

 
 
10014193 

 
Anfahrt zur Sicherung von Arbeitsstellen 
 

 Definition: 
Anfahrtspauschale nur für die Ausführung von Sicherung von Arbeitsstellen 
nach festgelegten Regelplänen/ erstellten Verkehrszeichenplans aufgrund 
einer VAO mit Bestellung und einem Netto-Auftragswert <100 Euro 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 An/Abfahrten 
 Reisekosten und Spesen 
 
Erfassung: 
Erfasst wird die Anfahrtspauschale je Auftrag zur Sicherung von Baustellen 
an Bauwerken/AzK jeder Art < 100 Euro mit 1 Stück. 
 
Einheit: St 
 
Nur zur Erfassung für die reine Sicherung von Arbeitsstellen u.a. Azk/ui BW 
ohne Folgebaumaßnahme in der Beauftragung in dem Zusammenhang 
 
Festpreis-MLV: Nicht verhandelbar sowie keine Berücksichtigung von Auf-
/Abgeboten auf Preislisten 
Gilt nicht für Beauftragung in Kombination mit Komplettleistungen der OZ-
Gruppen 31, 34, 36, 37 und Gruppe 19. 
Sicherungsmaßnahmen selbst sind mit der OZ der Gruppe 14 zu erfassen. 
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6.1.6 Gruppe 15 Stoffe und Bauteile liefern und ggf einbauen oder vorhalten 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10, 11…) 
 

OZ 10015310 Füllboden als Ersatz liefern/einbauen 
OZ 10015320 Füllboden für Hohlräume liefern/einbauen 
OZ 10015330 Sand oder Oberboden liefern/einbauen 
OZ 10015340 Sand für Rohre liefern/einbauen 
OZ 10015350 Zement-Sand-Gemisch liefern/einbauen 
OZ 10015360 Ze- Sa-Gemisch als Ersatz liefern/einb. 
OZ 10015370 Ze- Sa- Gem. für Rohre. liefern/einb. 
OZ 10015383 Dämmer/Porenleichtbeton liefern/einb. 
OZ 10015393 Dämmer/Porenl. als Ersatz liefern/einb. 
OZ 10015403 Flüssigboden 
OZ 10015413 Dämmer/Porenl. für Rohre. liefern/einb. 
OZ 10015420 Beton liefern/einbauen 
OZ 10015430 Beton einschl. Bewehrung liefern/einb. 
OZ 10015440 Betonplatten bis 0,4 m² liefern 
OZ 10015450 Natursteinplatten bis 0,25 m² liefern 
OZ 10015460 Betonsteinpflaster liefern 
OZ 10015470 Natursteinpflaster liefern 
OZ 10015480 Kaltbitumen für KSch-Oberbau 
OZ 10015510 Bordsteine liefern 
OZ 10015520 Kantensteine liefern 
OZ 10015530 Rinnensteine 1 und mehrzeilig liefern 
OZ 10015610 Behelfsbrücken Brkl. 12 vorhalten 
OZ 10015620 Behelfsbrücken Brkl. 30 vorhalten 
OZ 10015630 Behelfsbrücken Brkl. 60 vorhalten 
  

 
 
10015310 

 
Füllboden als Ersatz liefern/einbauen 
 

 Definition: 
Liefern und Einbauen von verdichtungsfähigem Füllboden als Ersatzfüllgut 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern des verdichtungsfähigen Füllbodens 
 Lageweise Einbauen und Verdichten des Füllbodens 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe des Graben- oder Grubenanteils 
 
Einheit: m³ 
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10015320 

 
Füllboden für Hohlräume liefern/einbauen 
 

 Definition: 
Liefern und Einbauen von verdichtungsfähigem Füllboden, Kies o.ä. zum 
Verfüllen von vorgefundenen Hohlräumen 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern des verdichtungsfähigen Materials 
 Lageweise Einbauen und Verdichten des Materials 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe des Hohlraumes 
 
Einheit: m³ 

 
 
10015330 

 
Sand oder Oberboden liefern/einbauen 
 

 Definition: 
Liefern und Einbauen von Sand 0-6 mm oder Oberboden 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern des Materials 
 Einbauen des Sandes in der Leitungszone oder zur Sohlenverbesserung 
 Einbauen und Verdichten des Oberbodens 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe des Graben- oder Grubenanteils 
 
Einheit: m³ 
 
Nicht zu vergüten, bei vorhandenen Sandböden, die zur Verfüllung der 
Leitungszone geeignet sind 
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10015340 

 
Sand für Rohre liefern/einbauen 
 

 Definition: 
Liefern und Einbauen von Sand 0-6 mm in der Leitungszone von einzügigen 
oder mehrzügigen Rohranlagen jeder Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern des Materials 
 Lageweise Einbauen und Verdichten des Sandes auch zwischen den 

Rohren 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge jedes mit Sand ummantelten Rohres 
 
Einheit: m 
Nicht zu vergüten im Zusammenhang mit den Pos. der Gruppe 37  
vorhandenem Sandboden. 
Beim Bauen von mehrzügigen Rohranlagen (>2) in Sandboden wird das 
Einbauen und lageweise Verdichten des vorhandenen Sandes mit der OZ 
10015340 mit Faktor 0,5 vergütet 

 
 
10015350 

 
Zement-Sand-Gemisch liefern/einbauen 
 

 Definition: 
Liefern und Einbauen von Zement-Sand-Gemisch zum Verfüllen von 
vorgefundenen Hohlräumen 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern des Materials 
 Lageweise Einbauen und Verdichten des Zement-Sand-Gemisches 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe des Hohlraumes 
 
Einheit: m³ 
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10015360 

 
Ze-Sa-Gemisch als Ersatz liefern/einb. 
 

 Definition: 
Liefern und Einbauen von Zement-Sand-Gemisch als Ersatzfüllgut 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern des Materials 
 ggf. Einschalen des zu verfüllenden Graben- oder Grubenanteils 
 Lageweise Einbauen und Verdichten des Zement-Sand-Gemisches 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe des Graben- oder Grubenanteils 
 
Einheit: m³ 

 
 
10015370 

 
Ze-Sa-Gem. für Rohre liefern/einb. 
 

 Definition: 
Liefern und Einbauen von Zement-Sand-Gemisch in der Leitungszone von 
Rohranlagen jeder Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern des Materials 
 ggf. Einschalen der Leitungszone 
 Lageweise Einbauen und Verdichten des Zement-Sand-Gemisches auch 

zwischen den Rohren 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge jedes mit Zement-Sand-Gemisch ummantelten 
Rohres 
 
Einheit: m 

 
  



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 63 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

 
10015383 

 
Dämmer/Porenleichtbeton liefern/einb. 
 

 Definition: 
Liefern und Einbauen von Dämmer, Porenleichtbeton oder Beton zum 
Verfüllen von vorgefundenen Hohlräumen oder von Hohlräumen nach 
Fehlbohrungen der OZ10010513 nach Vorgaben und Anordnung des BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Abdichten von Löchern 
 Liefern und Einbauen der Dämmer-Wasser-Suspension oder u.a. des 

Porenleichtbetons  
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Größe des verfüllten Hohlraumes 
 
Einheit: m³ 

 
 
10015393 

 
Dämmer/Porenl. als Ersatz liefern/einb. 
 

 Definition: 
Liefern und Einbauen von Dämmer-Wasser-Suspension, Porenleichtbeton 
oder Beton als Ersatzfüllgut nach Vorgaben des BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern des Materials 
 ggf. Einschalen des zu verfüllenden Graben- oder Grubenanteils 
 Einbauen der Dämmer-Wasser-Suspension, des Porenleichtbetons oder 

des Betons 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe des verfüllten Graben- oder 
Grubenanteils 
 
Einheit: m³ 
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10015403 

 
Flüssigboden 
 

 Definition: 
Liefern und Einbauen von Flüssigboden als Ersatzfüllgut nach Vorgaben und 
Anordnung des BvT  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern des Materials 
 ggf. Einschalen des zu verfüllenden Graben- oder Grubenanteils 
 Einbauen von Flüssigboden 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe des verfüllten Graben- oder 
Grubenanteils 
 
Einheit: m³ 

 
 
10015413 

 
Dämmer/Porenl. für Rohre liefern/einb. 
 

 Definition: 
Liefern und Einbauen von Dämmer, Porenleichtbeton oder Beton in der 
Leitungszone von Rohranlagen jeder Art nach Vorgaben BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern des Materials 
 Einschalen der Leitungszone 
 Sichern der Rohranlagen gegen Auftrieb und Verschieben 
 Einbauen und Verdichten des Materials auch zwischen den Rohren 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge jedes mit Dämmer oder u.a. Porenleichtbeton 
ummantelten Rohres 
 
Einheit: m 

 
 
10015420 

 
Beton liefern/einbauen 
 

 Definition: 
Liefern und Einbauen von Beton der Festigkeitsklasse ≥ C8/10 zum 
Herstellen einer Sohle zum Schützen von ein- und mehrzügigen Rohranlagen 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern, Einbauen und Verdichten des Betons 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe des Graben- oder Grubenanteils 
 
Einheit: m³ 
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10015430 

 
Beton einschl. Bewehrung liefern/einb. 
 

 Definition: 
Liefern und Einbauen von höherwertigem Beton (≥ C20/25) einschl. der 
Bewehrung zum Schützen von ein- und mehrzügigen Rohranlagen  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern, Einbauen und Verdichten des Betons 
 Liefern und Einbauen der Bewehrung 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge, Breite und Tiefe des Betonsegmentes 
 
Einheit: m³ 

 
 
10015440 

 
Betonplatten bis 0,4 m² liefern 
 

 Definition: 
Liefern von Betonplatten jeder Art bis zu einer Größe von 0,4 m² pro Stück 
oder Rasengittersteinen jeder Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern der Betonplatten oder der Rasengittersteine 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite der erforderlichen Platten oder 
Rasengittersteine 
 
Einheit: m² 

 
 
10015450 

 
Natursteinplatten bis 0,25 m² liefern 
 

 Definition: 
Liefern von Natursteinplatten jeder Art bis zu einer Größe von 0,25 m² pro 
Stück 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern der Natursteinplatten 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite der erforderlichen Platten 
 
Einheit: m² 
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10015460 

 
Betonsteinpflaster liefern 
 

 Definition: 
Liefern von Betonsteinpflaster oder Klinkerpflaster jeder Art und Größe 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern des Betonsteinpflasters oder des Klinkerpflasters  
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite des erforderlichen Pflasters 
 
Einheit: m² 

 
 
10015470 

 
Natursteinpflaster liefern 
 

 Definition: 
Liefern von Natursteinpflaster jeder Art ab 0,25 m² Größe und Mosaikpflaster 
aus Betonsteinen jeder Art und Größe 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern des Pflasters 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite des erforderlichen Pflasters 
 
Einheit: m² 

 
 
10015480 

 
Kaltbitumen für KSch-Oberbau 
 

 Definition: 
Liefern und Einbauen von Kaltbitumen (Rephalt 0/8 der Fa. Vitalit) zum 
Asphaltieren des Einbaufeldes beim Auswechseln von KSch- Abdeckungen 
auf Anordnung des BvT als Ersatz für den zu liefernden Heißasphalt 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern, Einbauen und Verdichten des Kaltbitumens 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Lieferung des Kaltbitumens für KSch-Abdeckungen 
140x70 mit Faktor 1, für KSch-Abdeckungen 70x70 mit Faktor 0,8, für KSch-
Abdeckungen 210x70 mit Faktor 1,2  
 
Einheit: St 
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10015510 

 
Bordsteine liefern 
 

 Definition: 
Liefern von Bordsteinen unabhängig vom Material und der Größe 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern der Bordsteine 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge der erforderlichen Bordsteine 
 
Einheit: m 

 
 
10015520 

 
Kantensteine liefern 
 

 Definition: 
Liefern von Kantensteinen unabhängig vom Material und der Größe 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern der Kantensteine 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge der erforderlichen Kantensteine 
 
Einheit: m 

 
 
10015530 

 
Rinnensteine 1 und mehrzeilig liefern 
 

 Definition: 
Liefern von Rinnensteinen jeder Art und Größe für das Herstellen von 1-3 
zeiligen Rinnen 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern der Rinnensteine 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge der Rinne 
 
Einheit: m Jede weitere Zeile (ab 4. Zeile) wird zusätzlich mit dem Faktor 0,3 
der OZ 10015530 vergütet. 
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10015610 

 
Behelfsbrücken Brkl. 12 vorhalten 
 

 Definition: 
Vorhalten von Behelfsbrücken der Brkl. 12 über Gräben und Baugruben zur 
Nutzung von Zufahrten zu Grundstücken und Gebäuden und Zugängen zu 
Geschäftsgebäuden mit großem Publikumsverkehr während der 
Bauarbeiten, unabhängig von der Graben- oder Grubenbreite 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorhalten der Brücken 
 Ein- und Ausbauen der Brücken, ggf. mehrfach an der gleichen Stelle 
 Angleichen an das Geländeniveau 
 Vorhalten, Auf- und Abbauen von Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen 

nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen 
Bestimmungen 

 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Fläche in Graben- oder Grubenbreite 
 
Einheit: m² 
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10015620 

 
Behelfsbrücken Brkl. 30 vorhalten 
 

 Definition: 
Vorhalten von Behelfsbrücken der Brkl. 30 über Gräben und Baugruben zur 
Nutzung von Zufahrten zu Grundstücken und Gebäuden während der 
Bauarbeiten, unabhängig von der Graben- oder Grubenbreite, aufgrund einer 
verkehrsrechtlichen Anordnung oder aufgrund von Forderungen des BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorhalten der Brücken 
 Ein- und Ausbauen der Brücken, ggf. mehrfach an der gleichen Stelle 
 Angleichen an das Geländeniveau 
 Vorhalten, Auf- und Abbauen von Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen 

nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen 
Bestimmungen 

 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Fläche in Graben- oder Grubenbreite 
 
Einheit: m² 

 
 
10015630 

 
Behelfsbrücken Brkl. 60 vorhalten 
 

 Definition: 
Vorhalten von Behelfsbrücken der Brkl. 60 über Gräben und Baugruben zur 
Nutzung von Zufahrten zu Grundstücken und Gebäuden während der 
Bauzeit, unabhängig von der Graben- oder Grubenbreite, aufgrund einer 
verkehrsrechtlichen Anordnung oder aufgrund von Forderungen des BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorhalten der Brücken 
 Ein- und Ausbauen der Brücken, ggf. mehrfach an der gleichen Stelle 
 Angleichen an das Geländeniveau 
 Vorhalten, Auf- und Abbauen von Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen 

nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen 
Bestimmungen 

 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Fläche in Graben- oder Grubenbreite 
 
Einheit: m² 
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6.1.7 Gruppe 18 Instandsetzung von Straßenoberbau und Vegetationsflächen 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10, 11…u. ZTVA-StB) 
 

OZ 10018010 Arbeitsraum instand setzen 
OZ 10018020 Wiesen instand setzen 
OZ 10018030 Rasen instand setzen 
OZ 10018040 Frostschutzsch., ungeb. Tragsch. einb. 
OZ 10018050 Zulage Frostschutzsch., ungeb. Tragsch. 
OZ 10018060 Deckschicht Splitt einbauen 
OZ 10018070 Schotterdecken einbauen 
OZ 10018080 Platten bis 0,4 m² verlegen 
OZ 10018090 Betonsteinpflaster verlegen 
OZ 10018110 Großpfl., Natursteinplatten verl. 
OZ 10018120 Kleinpflaster verlegen 
OZ 10018130 Mosaikpflaster verlegen 
OZ 10018140 Zulage Zementmörtelbett 
OZ 10018150 Zulage gebundene Tragschicht 
OZ 10018160 Betonoberbau bis 12cm liefern/einb. 
OZ 10018170 Zulage zu Betonoberbau je 4 cm 
OZ 10018180 Asphalt bis 10 cm liefern/einbauen 
OZ 10018213 Zulage zu Asphalt je 6 cm 
OZ 10018220 Zulage Gussasphalt 
OZ 10018230 Bordsteine in Beton einbauen 
OZ 10018240 Kantensteine in Beton einbauen 
OZ 10018250 Rinnen 1 und mehrzeilig auf Beton einb. 
OZ 10018270 Großplatten > 0,4 m² verlegen 
OZ 10018280 Sträucher/Büsche aus-/einbauen 
OZ 10018310 Großplatten >0,4 m2 schneiden 
OZ 10018320 Fugen von Pflaster vergießen 
OZ 10018330 Verkehrsschilder aus- und einbauen 
OZ 10018340 Erdbauvlies einbauen 
OZ 10018350 Rammschutz aus- und einbauen 
OZ 10018360 Fugen, Schnitte herstellen  
OZ 10018372 Asphalt/Gussasphalt abfräsen 
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10018010 

 
Arbeitsraum instandsetzen 
 

 Definition: 
Notwendige Instandsetzung unvermeidbarer Arbeitsraumbreiten in Wiesen, 
Weiden oder Ackerland außerhalb der Grabenbreiten nur in Abstimmung mit 
dem BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einebnen des Arbeitsraumes 
 Einsäen des Arbeitsraumes 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die tatsächlich instand zu setzende Fläche bis zur 
Höchstbreite von 5 m 
 
Einheit: m² 
Ernteausfälle oder Mindererträge in diesem Arbeitsraum werden dem 
Bewirtschafter der Flächen von der Telekom direkt vergütet. 

 
 
10018020 

 
Wiesen instandsetzen 
 

 Definition: 
Instandsetzen von Wiesen und Weiden in Graben oder Grubenbreiten nur in 
Abstimmung mit dem BvT 
 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einebnen der Oberfläche 
 Einsäen der Oberfläche 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite des Grabens oder der Grube 
 
Einheit: m² 
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10018030 

 
Rasen instandsetzen 
 

 Definition: 
Herstellen einer Rasenoberfläche nur in Abstimmung mit dem BvT 
 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einsetzen der Rasensoden 
 ggf. Aufbringen von geeignetem Oberboden  
 ggf. Einsäen der Oberfläche 
 ggf. Nachpflegen der Rasenoberflächen 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite des Grabens oder der Grube 
 
Einheit: m² 

 
 
10018040 

 
Frostschutzsch., ungeb. Tragsch. einb. 
 

 Definition: 
Herstellen einer Frostschutzschicht oder ungebundenen Tragschicht aus 
Sand, Kies, Schotter, Schlacke oder Gemischen davon bis 15 cm 
Schichtdicke 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 lagenweises Einbauen und Verdichten des ausgebauten Materials nach 

ZTVA-StB 
 ggf. Liefern und Einbauen des fehlenden Materials 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite des Grabens oder der Grube 
 
Einheit: m² 
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10018050 

 
Zulage Frostschutzsch., ungeb. Tragsch. 
 

 Definition: 
Zulage für die Herstellung einer Frostschutzschicht oder ungebundenen 
Tragschicht aus Sand, Kies, Schotter, Schlacke oder Gemischen von mehr 
als 15 cm Schichtdicke für jede weitere angefangene 5 cm Einbaudicke zur 
Pos. 10018040 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 lagenweises Einbauen und Verdichten des ausgebauten Materials nach 

ZTVA-StB 
 ggf. Liefern und Einbauen des fehlenden Materials 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite des Grabens oder der Grube, ggf. die 
Schichtdicke mehrfach 
 
Einheit: m² 

 
 
10018060 

 
Deckschicht Splitt einbauen 
 

 Definition: 
Herstellen einer Oberbauschicht aus Sand, Splitt oder Gemischen davon bis 
8 cm Schichtdicke 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbauen und Verdichten des ausgebauten Materials nach ZTVA-StB 
 ggf. Liefern und Einbauen des fehlenden Materials 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite des Grabens oder der Grube zzgl. 
beidseitig 1 Schichtdicke 
 
Einheit: m² 

 
 
10018070 

 
Schotterdecken einbauen 
 

 Definition: 
Herstellen einer Oberbauschicht aus Schotter, Splitt, Sand, Schlacke oder 
Gemischen davon bis 15 cm Schichtdicke 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbauen und Verdichten des ausgebauten Materials nach ZTVA-LW 
 ggf. Liefern und Einbauen des fehlenden Materials 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite des Grabens oder der Grube zzgl. 
beidseitig 1 Schichtdicke 
 
Einheit: m² 



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 74 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

 
10018080 

 
Platten bis 0,4 m² verlegen 
 

 Definition: 
Verlegen von Plattenbelägen aus Betonplatten oder Klinkerplatten bis 0,4 m² 
Größe je Platte oder Rasengittersteinen jeder Art unabhängig von der 
Verlegeart auf einer Bettung aus Sand, Splitt, Zement-Sand-Gemisch oder 
Kalkmörtel 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern und Einbauen der Bettung 
 Verlegen der ausgebauten Platten oder Rasengittersteinen nach ZTVA-

StB 
 ggf. Verlegen der beigestellten Platten oder Rasengittersteine nach 

ZTVA-StB 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite 
 
Einheit: m² 

 
 
10018090 

 
Betonsteinpflaster verlegen 
 

 Definition: 
Verlegen von Pflasterdecken aus Betonsteinpflaster oder Klinkerpflaster aller 
Formate, unabhängig von der Verlegeart, auf einer Bettung aus Sand oder 
Splitt 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern und Einbauen der Bettung 
 Verlegen des ausgebauten Betonsteinpflasters oder Klinkerpflasters 

nach ZTVA-StB 
 ggf. Verlegen des beigestellten Pflasters nach ZTVA-StB 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite 
 
Einheit: m² 
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10018110 

 
Großpfl., Natursteinplatten verl. 
 

 Definition: 
Verlegen von Pflasterdecken aus Großpflaster-/Natursteinpflaster >11cm 
oder Plattenbelägen aus Natursteinplatten, unabhängig von der Größe 
Verlegeart auf einer Bettung aus Sand, Splitt, Zement-Sand-Gemisch oder 
Kalkmörtel 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern und Einbauen der Bettung 
 Verlegen des ausgebauten Pflasters oder der Natursteinplatten nach 

ZTVA-StB 
 ggf. Verlegen des beigestellten Pflasters oder der Natursteinplatten nach 

ZTVA-StB 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite 
 
Einheit: m² 
Das Ausgießen der Fugen bei Großpflaster wird mit der OZ 10018320 
vergütet 

 
 
10018120 

 
Kleinpflaster verlegen 
 

 Definition: 
Verlegen von Pflasterdecken aus Natursteinpflaster >6-11 cm unabhängig 
von der Verlegeart auf einer Bettung aus Sand oder Split 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern und Einbauen der Bettung 
 Verlegen des ausgebauten Pflasters nach ZTVA-StB 
 ggf. Verlegen des beigestellten Pflasters nach ZTVA-StB 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite 
 
Einheit: m² 

 
  



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 76 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

 
10018130 

 
Mosaikpflaster verlegen 
 

 Definition: 
Verlegen von Pflasterdecken aus Natursteinpflaster 4-6 cm oder 
Mosaikpflaster aus Betonsteinen unabhängig von der Verlegeart auf einer 
Bettung aus Sand oder Splitt 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern und Einbauen der Bettung 
 Verlegen des ausgebauten Pflasters nach ZTVA-StB 
 ggf. Verlegen des beigestellten Pflasters nach ZTVA-StB 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite 
 
Einheit: m² 

 
 
10018140 

 
Zulage Zementmörtelbett 
 

 Definition: 
Zulage für das Herstellen eines Platten- oder Pflasterbettes aus 
Zementmörtel zu den OZ 10018080 bis 10018130 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern und Einbauen der Bettung 
 Verfugen des Oberbaus  
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite des Oberbaus 
 
Einheit: m² 

 
 
10018150 

 
Zulage gebundene Tragschicht 
 

 Definition: 
Zulage für das Herstellen einer gebundenen Tragschicht aus Asphalt oder 
Beton bis 10 cm Schichtdicke zu den OZ 10018080 -10018130 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern und Einbauen des Materials nach ZTVA-StB 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite, in besonderen Fällen ggf. mehrfach 
 
Einheit: m² 
Nicht zu erfassen im Zusammenhang mit den OZ 10018160, 10018180, 
10018190  
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10018160 

 
Betonoberbau bis 12cm liefern/einb. 
 

 Definition: 
Herstellen einer Oberbauschicht aus Beton bis 12 cm Schichtdicke 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern und Einbauen des Betons ggf. zweilagig nach ZTVA-StB 
 Ausbilden der Pressfugen oder Raumfugen 
 ggf. Ausgießen der Fugen 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite 
 
Einheit: m² 

 
 
10018170 

 
Zulage zu Betonoberbau je 4 cm 
 

 Definition: 
Zulage für die Herstellung einer Oberbauschicht aus Beton von mehr als 12 
cm Schichtdicke für jede weitere angefangene 4 cm Einbaudicke zur OZ 
10018160 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern und Einbauen des Betons nach ZTVA-StB 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite, ggf. die Schichtdicke mehrfach 
 
Einheit: m² 
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10018180 

 
Asphalt bis 10 cm liefern/einbauen 
 

 Definition: 
Herstellen einer Oberbauschicht aus Asphalt bis 10 cm Schichtdicke 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern und Einbauen des Asphalts zweilagig nach ZTVA-StB 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite 
 
Einheit: m² 
Das Einbauen einer Tragdeckschicht aus Asphalt wird ebenfalls mit der OZ 
10018180 vergütet 
Das Herstellen von Fugen und Schnitten wird mit der OZ 10018360 vergütet 
Das Herstellen einer Deckschicht aus Gussasphalt nach besonderer 
Anordnung des BvT wird zusätzlich mit der OZ 10018220 in der Regelbreite 
in m² vergütet 

 
 
10018213 

 
Zulage zu Asphalt je 6 cm 
 

 Definition: 
Zulage für die Herstellung einer Oberbauschicht aus Asphalt von mehr als 10 
cm Schichtdicke für jede weitere angefangene 6 cm Schichtdicke zur OZ 
10018180 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern und Einbauen des zusätzlichen Asphalts, ggf. mehrlagig nach 

ZTVA-StB 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite, ggf. die Schichtdicke mehrfach 
 
Einheit: m² 
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10018220 

 
Zulage Gussasphalt 
 

 Definition: 
Zulage für die Herstellung einer Oberbauschicht aus Gussasphalt zur OZ 
10018180 als Alternative zur Deckschicht aus Asphalt 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern und Einbauen des Gussasphalts nach ZTVA-StB  
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite 
 
Einheit: m² 
Das Herstellen einer Oberbauschicht aus Gussasphalt erfolgt nur auf 
besondere Anforderung des Straßenbaulastträgers oder in besonderen 
Fällen und erst nach Rücksprache mit dem BvT 

 
 
10018230 

 
Bordsteine in Beton einbauen 
 

 Definition: 
Einbauen von Bordsteinen oder Rinnenmuldensteinen unabhängig vom 
Material und der Größe auf einem Betonfundament 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern und Einbauen des Betons 
 Einbauen der ausgebauten Bordsteine oder Rinnenmuldensteine nach 

ZTVA-StB 
 ggf. Einbauen der beigestellten Bordsteine nach ZTVA-StB 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge, mindestens jedoch 1m 
 
Einheit: m 
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10018240 

 
Kantensteine in Beton einbauen 
 

 Definition: 
Einbauen von Kantensteinen unabhängig vom Material und der Größe auf 
einem Betonfundament 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern und Einbauen des Betons 
 Einbauen der ausgebauten Kantensteine nach ZTVA-StB 
 ggf. Einbauen der beigestellten Kantensteine nach ZTVA-StB 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge, mindestens jedoch 1m 
 
Einheit: m 

 
 
10018250 

 
Rinnen 1 und mehrzeilig auf Beton einb. 
 

 Definition: 
Herstellen einer 1 – 3 zeiligen und mehrzeiligen Rinne aus Rinnensteinen 
unabhängig vom Format, Material und der Größe der Rinnensteine auf einem 
Betonfundament 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern und Einbauen des Betons 
 Einbauen der ausgebauten Rinnensteine nach ZTVA-StB 
 ggf. Einbauen der beigestellten Rinnensteine nach ZTVA-StB 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge, mindestens jedoch 1m  
 
Einheit: m 
Jede weitere Zeile (ab 4.Zeile) wird zusätzlich mit dem Faktor 0,3 der OZ 
10018250 vergütet.  
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10018270 

 
Großplatten > 0,4 m² verlegen 
 

 Definition: 
Herstellen von Plattenbelägen aus Beton- oder Natursteinplatten > 0,4 m² 
Größe je Platte auf einer Bettung aus Sand, Splitt, Zement-Sand-Gemisch 
oder Kalkmörtel  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern und Einbauen der Bettung  
 Verlegen der ausgebauten Platten nach ZTVA-StB 
 ggf. Verlegen der beigestellten Platten nach ZTVA-StB 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite 
 
Einheit: m² 
Das Schneiden der Großplatten wird mit der OZ 10018310 vergütet 

 
 
10018280 

 
Sträucher/Büsche aus-/einbauen 
 

 Definition: 
Ausgraben und Einsetzen von Sträuchern, Stauden und Gehölzen 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausgraben der Pflanzen 
 Einsetzen der Pflanzen 
 Ersetzen der nicht wieder angewachsenen Sträucher, Stauden und 

Gehölze 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist die Anzahl der Pflanzen 
 
Einheit: St 

 
 
10018310 

 
Großplatten > 0,4 m2 schneiden 
 

 Definition: 
Schneiden von Natursteinplatten oder Betonplatten > 0,4 m2 Größe je Platte 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen eines geradlinigen und senkrechten Schnittes in voller 

Plattendicke 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge des Schnittes 
 
Einheit: m 
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10018320 

 
Fugen von Pflaster vergießen 
 

 Definition: 
Vergießen der Fugen von Pflaster jeder Art mit bituminösen oder sonstigen 
elasto-plastischen Fugenvergussmassen im Bereich von 
Straßenbahnschienen oder bei besonderem Pflasteroberbau 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vergießen der Fugen mit bituminösen oder elasto-plastischen 

Fugenvergussmassen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite des vergossenen Pflasteroberbaus 
 
Einheit: m² 

 
 
10018330 

 
Verkehrsschilder aus- und einbauen 
 

 Definition: 
Aus- und Einbauen von Verkehrsschildern jeder Art im Graben- oder 
Grubenbereich 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausbauen der Verkehrsschilder 
 Fachgerechtes Lagern der Verkehrsschilder 
 Einbauen der Verkehrsschilder mit einem Betonfundament 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jedes aus- und eingebaute Verkehrsschild mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
Bei Schildern mit mehreren Fundamenten wird jedes weitere Fundament mit 
Faktor 0,5 der OZ 10018330 vergütet. 
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10018340 

 
Erdbauvlies einbauen 
 

 Definition: 
Wiederherstellen der vorhandenen Sperrschicht mittels Erdbauvlies 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern und Einbauen von Erdbauvlies nach den Angaben des 

Straßenbaulastträgers 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird die Länge der Kabeltrasse in Meter 
 
Einheit: m 
Eine ggf. notwendige Verbreiterung der Gräben oder Gruben wird gesondert 
vergütet. 

 
 
10018350 

 
Rammschutz aus- und einbauen 
 

 Definition: 
Herstellen von Rammschutz (Pollern) aus Beton-, Naturstein-, oder 
Holzpalisaden, Stahlrohren, Stahlrohrbügeln oder Bauteilen ähnlicher Art 
zum Schutze von Gehäusen, Fernsprechhäuschen usw. an gefährdeten 
Stellen im Außenbereich 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen einer entsprechenden Grube  
 Einbauen des Rammschutzbauteiles 
 Verfüllen der Hohlräume mit geeignetem Material und Verdichten des 

Materials 
 
Abrechnung: 
Zu erfassen ist jedes eingebaute Rammschutzbauteil mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
 
Das Auswechseln eines Rammschutzes oder das Ausbauen eines 
Rammschutzes wird ebenfalls mit der OZ 10018350 mit 1 Stück erfasst. Das 
Liefern der Rammschutzbauteile wird anhand des vorgelegten Angebots 
bzw. Rechnung in Absprache mit dem BvT erfasst. 
Der ggf. erforderliche Aufbruch und die Wiederherstellung des Oberbaus 
werden mit den entsprechenden OZ der Gruppe 13 und 18 erfasst. 
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10018360 

 
Fugen, Schnitte herstellen 
 

 Definition: 
Herstellen von Fugen und Schnitten beim Wiederherstellen von 
Oberbauschichten aus Asphalt oder Schneiden von Beton oder Platten bis 
0,4 m² Größe und von Beton- oder Klinkerpflastersteinen zur Herstellung von 
passgenauen Kanten an KSch-Abdeckungen, KVz-Gehäusen usw. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen einer geradlinigen und senkrechten Kante bis zu 40mm Tiefe 

durch Schneiden oder Fräsen bei Asphaltoberbau unabhängig vom 
Aufbau oder der Stärke des Oberbaus 

 Liefern und Einbauen des Fugenbandes nach ZTVA-StB oder 
nachträgliches Herstellen einer Fuge durch Fräsen oder Schneiden 

 Ausgießen der Fuge oder Schneiden von Platten bis 0,4 m2 Größe oder 
Beton- und Klinkerpflastersteinen in voller Stärke 

 Schneiden von Betonoberbau in voller Stärke 
 

Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge der Fuge oder der tatsächlichen Schnittkante 
 
Einheit: m 
Teile dieser Pos. (Schneiden, Fugenband, Fugenverguss) bei 
Asphaltoberbau werden mit Faktor 0,5 vergütet 
Bei Platten bis 0,4 m² und Beton- oder Klinkerpflastersteinen wird die 
tatsächliche Schnittlänge, nicht die Kante des vorhandenen Bauteils, mit der 
OZ 10018360 mit Faktor 0,5 vergütet. 
Bei Betonoberbau wird das Schneiden von je 40 mm Stärke mit der OZ 
10018360 mit Faktor 0,5 vergütet 

 
 
10018372 

 
Asphalt/Gussasphalt abfräsen 
 

 Definition: 
Abfräsen einer Oberbauschicht aus Asphalt bis 4 cm Tiefe für die spätere 
Wiederherstellung nach Anordnung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Abfräsen der Asphaltschicht aller Art 
 Herstellen einer geradlinigen Kante 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge und Breite 
 
Einheit: m² 
 
Die Erfassung der OZ nur nach besonderer Anordnung des BvT 
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6.1.8 Gruppe 19 Bauwerke einbauen, abbrechen, instandhalten 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 13, 15, 39.) 
 

OZ 10019003 Kleinbauwerke einbauen 
OZ 10019013 Kleinbauwerke austauschen 
OZ 10019023 Kleinbauwerke abbrechen 
OZ 10019036 Kleinbauwerke dauerhaft verkehrssichern 
OZ 10019103 KSch Typ I einbauen 
OZ 10019113 KSch Typ I austauschen 
OZ 10019123 KSch Typ I abbrechen 
OZ 10019203 Schachthalsrahmen 12-28 cm einbauen 
OZ 10019213 Schachthalsrahmen 56 cm einbauen 
OZ 10019223 Schachthalsrahmen 8-28 cm ausbauen 
OZ 10019233 Schachthalsrahmen 56 cm ausbauen 
OZ 10019243 Schachthalsrahmen auswechseln 
OZ 10019303 Zulage BW f. Pflaster, Platten  
OZ 10019313 Zulage BW f. Großpflaster/Natursteinpl.  
OZ 10019323 Zulage BW f. Klein-/Mosaikpflaster  
OZ 10019333 Zulage BW f. Asphalt/Beton  
OZ 10019343 Zulage BW f. zu Asphalt je 6 cm  
OZ 10019353 Zulage BW f. Gussasphalt  
OZ 10019363 Zulage BW f. Gebundene Tragschicht  
OZ 10019373 Zulage BW in ungebundenen Oberbau 
OZ 10019403 KSch Typ IIa/IIb bis 3,9 m einbauen 
OZ 10019413 KSch Typ IIa/IIb bis 6,1 m einbauen 
OZ 10019423 KSch Typ IIa/IIb > 6,1 m einbauen 
OZ 10019433 KSch Typ IIc bis 5,0m einbauen 
OZ 10019443 KSch Typ IIc > 5,0m einbauen 
OZ 10019453 KSch Typ III von 1,4 m einbauen 
OZ 10019463 Zulage KSch Typ III > 1,4 m 
OZ 10019493 BW-Abdeck. jeder Art einbauen (kein StraBa) 
OZ 10019503 BW- Wände alter Art abbrechen 
OZ 10019513 BW-Decken jeder Art auswechseln 
OZ 10019523 BW-Decken jeder Art einbauen  
OZ 10019533 BW- Decken/Böden ausbauen 
OZ 10019543 Verbau nach besonderen Vorgaben 
OZ 10019553 BW-Deckel aller Art auswechseln 
OZ 10019563 BW- Deckel auspflastern 
OZ 10019573 BW-Abdeck. jeder Art einbauen (Straba)  
OZ 10019583 BW-Abdeck jeder Art ausw. 
OZ 10019593 BW-Abdeckungen ausbauen 
OZ 10019603 Einführungsplatten schneiden 
OZ 10019613 UDESI einbauen 
OZ 10019623 Zubehörteile anbringen / auswechseln 
OZ 10019633 Halteschienen anbringen / auswechseln 
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OZ 10019643 KSch-Leitern anbringen / auswechseln 
OZ 10019653 Zulage Sonderreinigung 
OZ 10019703 Kabelschachtsanierung gemäß Gutachten / Bauvorlage  
OZ 10019713 Schäden n. Zustandsber. beseit. 
OZ 10019723 Zulage Entrosten/Schützen v.Stahlteilen  
OZ 10019733 Zulage Beseitigen v. Rissen in Beton 
OZ 10019743 Zulage Ausbessern v. Betonabplatzungen 
OZ 10019753 BW I+II+III Inspizieren 
OZ 10019763 Zulage Pläne bereitstellen  
OZ 10019773 Inspektions/Instandsetzungspauschale 
OZ 10019783 KSch/Azk-Abdeck. außerh. d. Fristenpl. 
OZ 10019803 Gutachten/Statik erstellen an Ing-ui.BW 
OZ 10019813 Zulage Gutachten Kostengegenüb. 
OZ 10019823 Zulage Gutachten chem. Einflüsse 
OZ 10019833 Zulage Bauvorlage erstellen 
OZ 10019845 Standsicherheitsnachweis erstellen 
OZ 10019853 Bauüberwachung und Abnahme bei Ing. BW 
OZ 10019863 Aussteifung von nicht standsicheren BW 
OZ 10019873 Zulage Kontrolle der Aussteifung von BW 
OZ 10019883 KSch ui- Stichprobenpr. v. Ing. BW. 
OZ 10019893 Zulage Anfahrt zur ui- Stichprobenpr. v. Ing. BW. 
OZ 10019905 Bauüberwachung Standsicherheitsnachweis 
OZ 10019933 Zulage VAO z. ui- Stichprob. v. Ing. BW 
OZ 10019943 Sicherung von Arbeitsstellen in Fahrbahnen 
OZ 10019953 Öffnen und Schließen von Bauwerken 
OZ 10019916 Zulage Vorsorgliche Beweissicherung 
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10019003 
 

 
Kleinbauwerke einbauen 
 

 
 

Definition: 
Einbauen von AzK Typ 1 (Kunststoff) (Kat I) und Herstellen, Sichern und 
Verfüllen von Gruben gemäß ZTV 10 in den Bodenklassen 1, 3-6 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Lagern soweit erforderlich entsorgen der unbefestigten 

oder ungebundenen Oberbauschichten (Deck.- und Tragschichten 
ohne Bindemittel) 

 Ausheben, Entsorgen inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und 
Verfüllen der Grube in der erforderlichen Größe 

 Notwendiger Einbauen, Vorhaltung und Beseitigung von Normverbau, 
Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 Soweit erforderlich Sichern/ aller Fremdanlagen und 
Telekommunikationsanlagen der DT AG;  

 Herstellen der Baugrubensohle mit Sand einschl. der Lieferung 
 Einbauen des Baukörpers einschl. der Abdeckung nach den 

Einbauanweisungen und den ZTV-TKNetz 13 
 Vorbereiten und Einbauen der Einführungsplatten 
 Anschneiden und Verbinden von Rohre aller Art  
 Notwendiges Einlegen der vorhandenen Kabel und Einbauen von 

Ausgleichsrahmen und Vorhalten der Schalung  
 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 

Leitungszone 
 Einbauen der Abdeckung und Kleinteilen und Zubehör 
 Abdichten von unbelegten Muffenöffnungen an Einführungsplatten, 

belegten/unbelegten KK-Anlagen 
 ggf. prov. Wiederherstellung der Oberfläche  
 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten 

Regelplan oder Verkehrszeichenplan (außer Fahrbahn_KSCHui) nach 
RSA -ZTVSA 

 Wiederherstellen und Liefern der unbefestigten oder ungebundenen 
Tragschichten/Oberbauschichten ohne Bindemittel u. a. Kies-
/Splittdecken einschl. der Rücknahmestreifen nach ZTVA-StB 

 Versenden der Baubeginn.-u.- Fertigstellungsanzeige an die 
Kommunen nach der Vorgabe des BvT 

 Aktualisierung der Darstellung der Rohreinführungen sowie der neuen 
Rohrlängen in den Ausführungsunterlagen/ Rotberichtigung nach 
Vorgaben des BvT 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist das Bauwerk 
Einheit: St 
 
Oberbau (Verkehrsflächenbefestigungen) wird unter den Zulagen BW-OZ 
10019303 - 10019373 je Aufwendung zusätzlich erfasst. 

 
  



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 88 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

 
10019013 

 
Kleinbauwerke austauschen 
 

 Definition: 
Austausch von AzK Typ 1aller Bauformen gegen Azk Typ 1aus Kunststoff und 
Herstellung, Sichern und Verfüllen von Gruben gemäß ZTV 10 in den 
Bodenklassen 1, 3-6 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Lagern soweit erforderlich entsorgen der unbefestigten oder 

ungebundenen Oberbauschichten (Deck.- und Tragschichten ohne 
Bindemittel) 

 Ausheben, Entsorgen inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und 
Verfüllen der Grube in der erforderlichen Größe 

 Notwendiger Einbauen, Vorhaltung und Beseitigung von Normverbau, 
Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 Soweit erforderlich Sichern/ aller Fremdanlagen und 
Telekommunikationsanlagen der DT AG;  

 Abbrechen/Ausbauen des kompletten Bauwerkes und Zubehörteile 
 Abdichten der verbleibenden Rohre gegen Verschmutzungen 
 Herstellen der Baugrubensohle mit Sand einschl. der Lieferung 
 Einbauen des Baukörpers einschl. der Abdeckung nach den 

Einbauanweisungen und den ZTV-TKNetz 13 
 Vorbereiten und Einbauen der Einführungsplatten 
 Anschneiden und Verbinden von Rohre aller Art  
 Notwendiges Einlegen der vorhandenen Kabel und Einbauen von 

Ausgleichsrahmen und Vorhalten der Schalung  
 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 

Leitungszone 
 Einbauen der Abdeckung und Kleinteilen und Zubehör 
 Abdichten von unbelegten Muffenöffnungen an Einführungsplatten, 

belegten/unbelegten KK-Anlagen 
 prov. Wiederherstellung der Oberfläche  
 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten Regelplan 

oder Verkehrszeichenplan (außer Fahrbahn_KSCHui) nach RSA -ZTVSA 
 Wiederherstellen und Liefern der unbefestigten oder ungebundenen 

Tragschichten/Oberbauschichten ohne Bindemittel u. a. Kies-/Splittdecken 
einschl. der Rücknahmestreifen nach ZTVA-StB 

 Versenden der Baubeginn.-u.- Fertigstellungsanzeige an die Kommunen 
nach der Vorgabe des BvT 

 Aktualisierung der Darstellung der Rohreinführungen sowie der neuen 
Rohrlängen in den Ausführungsunterlagen/ Rotberichtigung nach Vorgaben 
des BvT 

Erfassung: 
Zu erfassen ist das Bauwerk 
Einheit: St 
Oberbau (Verkehrsflächenbefestigungen) wird unter den Zulagen BW-OZ 
10019303 - 10019373 je Aufwendung zusätzlich erfasst. 
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10019023 

 
Kleinbauwerke abbrechen 
 

 Definition: 
Abbrechen von Kleinbauwerke (AzK Typ, AzK, UFB.) und Sichern und Verfüllen 
von Gruben gemäß ZTV 10 in den Bodenklassen 1, 3-6 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Lagern soweit erforderlich entsorgen der unbefestigten oder 

ungebundenen Oberbauschichten (Deck.- und Tragschichten ohne 
Bindemittel) 

 Ausheben, Entsorgen inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und 
Verfüllen der Grube in der erforderlichen Größe 

 Notwendiger Einbauen, Vorhaltung und Beseitigung von Normverbau, 
Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 Soweit erforderlich Sichern/ aller Fremdanlagen und 
Telekommunikationsanlagen der DT AG;  

 Abbrechen/Ausbauen/Entsorgen des kompletten Bauwerkes und 
Zubehörteile 

 Abdichten der verbleibenden Rohre gegen Verschmutzungen 
 ggf. Herstellen eines Durchbruchs im Boden beim Teilabbruch 
 Ersatzbaustoffe beistellen und liefern auch dann, wenn anstelle des 

Bodenaushubs andere Materialien eingebaut werden müssen 
 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 

Leitungszone 
 Durchverbinden der KK-Anlagen nach Vorgabe des BvT 
 Muffenlage auf Festpunkte einmessen, wenn Bauwerk aufgegeben wird 
 Versenden der Baubeginn.-u.- Fertigstellungsanzeige an die Kommunen 

nach der Vorgabe des BvT 
 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten Regelplan 

oder Verkehrszeichenplan (außer Fahrbahn_KSCHui) nach RSA -ZTVSA 
 Aktualisierung der Ausführungsunterlagen/ Rotberichtigung nach Vorgaben 

des BvT 
 Wiederherstellen und Liefern der unbefestigten oder ungebundenen 

Tragschichten/Oberbauschichten ohne Bindemittel u. a. Kies-/Splittdecken 
einschl. der Rücknahmestreifen nach ZTVA-StB 

 Versenden der Baubeginn.-u.- Fertigstellungsanzeige an die Kommunen 
nach der Vorgabe des BvT 

 Aktualisierung der Darstellung der Rohreinführungen sowie der neuen 
Rohrlängen in den Ausführungsunterlagen/ Rotberichtigung nach Vorgaben 
des BvT 

Erfassung: 
Zu erfassen ist jedes abgebrochene Kleinbauwerk 
Einheit: St 
Oberbau (Verkehrsflächenbefestigungen) wird unter den Zulagen BW-OZ 
10019303 - 10019373 je Aufwendung zusätzlich erfasst. 
Lieferung von fehlenden Verkehrsflächenbefestigungen/Oberflächen aller Art 
wird mit der Gruppe 15 erfasst, wenn nicht vom Wegebaulastträger beigestellt. 
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10019036 

 
Kleinbauwerke dauerhaft verkehrssichern 

 
 
 

Definition: 
Dauerhafte Verkehrssicherung von Kleinbauwerken (AzK Typen aller Art; Bw Kat I..)  
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Lagern soweit erforderlich entsorgen der unbefestigten oder 

ungebundenen Oberbauschichten (Deck.- und Tragschichten ohne 
Bindemittel) 

 Ausheben, Entsorgen inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und 
Verfüllen der Grube in der erforderlichen Größe 

 Notwendiger Einbau, Vorhaltung und Beseitigung von Normverbau, 
Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des Mehraushubes 

 Soweit erforderlich Sichern/ aller Fremdanlagen und 
Telekommunikationsanlagen der DT AG;  

 Abbrechen/Ausbauen/Entsorgen von AzK-Abdeckungen jeder Art sowie der 
Ausgleichsfuge, ggf. Abbruch des Zwischenrahmens 

 Abdichten der verbleibenden Rohre gegen Verschmutzungen mit SRA bzw. 
der unbelegten Rohre mit ADS 

 Herstellen eines Durchbruchs im Boden des Bw 
 Ersatzbaustoffe beistellen und liefern 
 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 

Leitungszone im Bw 
 Muffenlage auf Festpunkte einmessen 
 Versenden der Baubeginn.-u.- Fertigstellungsanzeige an die Kommunen nach 

der Vorgabe des BvT 
 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten Regelplan oder 

Verkehrszeichenplan  
 Aktualisierung der Ausführungsunterlagen/ Rotberichtigung nach Vorgaben 

des BvT 
 Wiederherstellen und Liefern der unbefestigten oder ungebundenen 

Tragschichten/Oberbauschichten ohne Bindemittel u. a. Kies-/Splittdecken 
einschl. der Rücknahmestreifen nach ZTVA-StB 
 

Erfassung: 
Zu erfassen ist jedes dauerhaft verkehrsgesicherte Kleinbauwerk 
Einheit: St 
Oberbau (Verkehrsflächenbefestigungen) wird unter den Zulagen BW-OZ 
10019303 - 10019373 je Aufwendung zusätzlich erfasst. 
Lieferung von fehlenden Verkehrsflächenbefestigungen/Oberflächen aller Art wird 
mit der Gruppe 15 erfasst, wenn nicht vom Wegebaulastträger beigestellt. 
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10019103 

 
KSch Typ I einbauen  
 

 Definition: 
Einbauen von KSch Typ I jeder Art  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Lagern soweit erforderlich entsorgen der unbefestigten 

oder ungebundenen Oberbauschichten (Deck.- und Tragschichten 
ohne Bindemittel) 

 Ausheben, Entsorgen inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und 
Verfüllen der Grube in der erforderlichen Größe 

 Notwendiger Einbauen, Vorhaltung und Beseitigung von Normverbau, 
Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 Soweit erforderlich Sichern/ aller Fremdanlagen und 
Telekommunikationsanlagen der DT AG;  

 Herstellen der Baugrubensohle mit Magerbeton einschl. der Lieferung 
 Einbauen des Bauwerkes nach den Einbauanweisungen und den ZTV-

TKNetz 13 
 Vorbereiten und Einbauen der Einführungsplatten 
 Anschneiden und Verbinden von Rohre aller Art  
 Notwendiges Einlegen der vorhandenen Kabel und Einbauen von 

Ausgleichsrahmen/Zwischenrahmen und Vorhalten der Schalung 
 Einbauen der Abdeckung und Kleinteilen und Zubehör 
 Abdichten von unbelegten Muffenöffnungen an Einführungsplatten, 

belegten/unbelegten KK-Anlagen 
 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 

Leitungszone 
 Einbauen der Abdeckung und Kleinteilen und Zubehör 
 Abdichten von unbelegten Muffenöffnungen an Einführungsplatten, 

belegten/unbelegten KK-Anlagen 
 ggf. prov. Wiederherstellung der Oberfläche  
 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten 

Regelplan oder Verkehrszeichenplan (außer Fahrbahn_KSCHui) nach 
RSA -ZTVSA 

 Wiederherstellen und Liefern der unbefestigten oder ungebundenen 
Tragschichten/Oberbauschichten ohne Bindemittel u. a. Kies-
/Splittdecken einschl. der Rücknahmestreifen nach ZTVA-StB 

 Versenden der Baubeginn.-u.- Fertigstellungsanzeige an die 
Kommunen nach der Vorgabe des BvT 

 Aktualisierung der Darstellung der Rohreinführungen sowie der neuen 
Rohrlängen in den Ausführungsunterlagen/ Rotberichtigung nach 
Vorgaben des BvT 

Erfassung: 
Zu erfassen ist das Bauwerk 
Einheit: St 
Oberbau (Verkehrsflächenbefestigungen) wird unter den Zulagen BW-OZ 
10019303 - 10019373 je Aufwendung zusätzlich erfasst. 

 
  



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 92 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

 
10019113 

 
KSch Typ I austauschen 
 

 Definition: 
Austausch (Ausbau und Einbau) von KSch Typ I jeder Art  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Lagern soweit erforderlich entsorgen der unbefestigten 

oder ungebundenen Oberbauschichten (Deck.- und Tragschichten 
ohne Bindemittel) 

 Ausheben, Entsorgen inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und 
Verfüllen der Grube in der erforderlichen Größe 

 Notwendiger Einbauen, Vorhaltung und Beseitigung von Normverbau, 
Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 Soweit erforderlich Sichern/ aller Fremdanlagen und 
Telekommunikationsanlagen der DT AG;  

 Abbrechen/Ausbauen des kompletten Bauwerkes und Zubehörteile 
 Abdichten der verbleibenden Rohre gegen Verschmutzungen 
 Herstellen der Baugrubensohle mit Magerbeton einschl. der Lieferung 
 Einbauen des Baukörpers einschl. der Abdeckung nach den 

Einbauanweisungen und den ZTV-TKNetz 13 
 Vorbereiten und Einbauen der Einführungsplatten 
 Anschneiden und Verbinden von Rohre aller Art  
 Notwendiges Einlegen der vorhandenen Kabel und Einbauen von 

Ausgleichsrahmen und Vorhalten der Schalung 
 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 

Leitungszone 
 Einbauen der Abdeckung und Kleinteilen und Zubehör 
 Abdichten von unbelegten Muffenöffnungen an Einführungsplatten, 

belegten/unbelegten KK-Anlagen 
 ggf. prov. Wiederherstellung der Oberfläche  
 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten 

Regelplan oder Verkehrszeichenplan (außer Fahrbahn_KSCHui) nach 
RSA -ZTVSA 

 Wiederherstellen und Liefern der unbefestigten oder ungebundenen 
Tragschichten/Oberbauschichten ohne Bindemittel u. a. Kies-
/Splittdecken einschl. der Rücknahmestreifen nach ZTVA-StB 

 Versenden der Baubeginn.-u.- Fertigstellungsanzeige an die 
Kommunen nach der Vorgabe des BvT 

 Aktualisierung der Darstellung der Rohreinführungen sowie der neuen 
Rohrlängen in den Ausführungsunterlagen/ Rotberichtigung nach 
Vorgaben des BvT 

Erfassung: 
Zu erfassen ist das Bauwerk 
Einheit: St 
Oberbau (Verkehrsflächenbefestigungen) wird unter den Zulagen BW-OZ 
10019303 - 10019373 je Aufwendung zusätzlich erfasst. 
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10019123 

 
KSch Typ I abbrechen  
 

 Definition: 
 Abbrechen von KSch Typ I, Typ 56R1, AzK Typ II, MFT 88R1, 

93R1…o.ä. 
 Aufbrechen, Lagern soweit erforderlich entsorgen der unbefestigten 

oder ungebundenen Oberbauschichten (Deck.- und Tragschichten 
ohne Bindemittel) 

 Ausheben, Entsorgen inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und 
Verfüllen der Grube in der erforderlichen Größe 

 Notwendiger Einbauen, Vorhaltung und Beseitigung von Normverbau, 
Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 Soweit erforderlich Sichern/ aller Fremdanlagen und 
Telekommunikationsanlagen der DT AG;  

 Abbrechen/Ausbauen/Entsorgen des kompletten Bauwerkes und 
Zubehörteile 

 Abdichten der verbleibenden Rohre gegen Verschmutzungen 
 ggf. Herstellen eines Durchbruchs im Boden beim Teilabbruch 
 Ersatzbaustoffe beistellen und liefern auch dann, wenn anstelle des 

Bodenaushubs andere Materialien eingebaut werden müssen 
 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 

Leitungszone 
 Durchverbinden der KK-Anlagen nach Vorgabe des BvT 
 Muffenlage auf Festpunkte einmessen, wenn Bauwerk aufgegeben 

wird 
 Versenden der Baubeginn- u.- Fertigstellungsanzeige an die 

Kommunen nach der Vorgabe des BvT 
 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten 

Regelplan oder Verkehrszeichenplan (außer Fahrbahn_KSCHui) nach 
RSA -ZTVSA 

 Aktualisierung der Ausführungsunterlagen/ Rotberichtigung nach 
Vorgaben des BvT 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jedes abgebrochene Kleinbauwerk 
 
Einheit: St 
Oberbau (Verkehrsflächenbefestigungen) wird unter den Zulagen BW-OZ 
10019303 - 10019373 je Aufwendung zusätzlich erfasst. 
Lieferung von fehlenden Verkehrsflächenbefestigungen/Oberflächen aller 
Art wird mit der Gruppe 15 erfasst, wenn nicht vom Wegebaulastträger 
beigestellt. 
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10019203 

 
Schachthalsrahmen 12-28 cm einbauen 
  

 Definition: 
Einbauen von Schachthalsrahmen jeder Art mit Rahmenhöhen von 12-28 
cm Höhe 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen eines ebenen und sauberen Auflagers 
 Vorhalten einer Schalung (innen und außen) 
 Einbauen der Schachthalsrahmen nach den Einbauanweisungen und 

ZTV-TKNetz 
 Einbauen von Bezeichnungs- oder Hinweisschildern 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jeder eingebaute Schachthalsrahmen bis zu einer 
Rahmenhöhe von 28 cm mit 1 Stück 
Einheit: St 

 
 
10019213 

 
Schachthalsrahmen 56 cm einbauen 
 

 Definition: 
Einbauen von Schachthalsrahmen jeder Art mit einer Rahmenhöhe von 56 
cm Höhe 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen eines ebenen und sauberen Auflagers 
 Vorhalten einer Schalung 
 Einbauen der Schachthalsrahmen nach den Einbauanweisungen und 

der ZTV-TKNetz 
 Einbauen von Bezeichnungs- oder Hinweisschildern 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jeder eingebaute Schachthalsrahmen mit 1 Stück 
Einheit: St 
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10019223 

 
Schachthalsrahmen 8-28 cm ausbauen 
 

 Definition: 
Ausbauen oder Abbrechen von Schachthalsrahmen jeder Art mit 
Rahmenhöhen von 8-28 cm Höhe oder KSch-Hälsen aus Mauerwerk 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schützen von vorhandenen Kabel- und Rohranlagen 
 Wieder verwendbar Ausbauen von Bezeichnungs- und 

Hinweisschildern  
 Ausbauen oder Abbrechen der Schachthalsrahmen oder der KSch-

Hälse aus Mauerwerk inkl Ausgleichsfugen aller Höhen 
 Herstellen eines ebenen und sauberen Auflagers 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jeder ausgebaute oder abgebrochene Schachthalsrahmen 
bis zu einer Rahmenhöhe von 28 cm oder entsprechend eine Höhe von  
20 cm eines KSch-Halses aus Mauerwerk mit 1 Stück 
 
Einheit: St 

 
 
10019233 

 
Schachthalsrahmen 56 cm ausbauen 
 

 Definition: 
Ausbauen oder Abbrechen von Schachthalsrahmen mit einer Rahmenhöhe 
von 56 cm Höhe 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schützen von vorhandenen Kabel- und Rohranlagen 
 Wieder verwendbar Ausbauen von Bezeichnungs- und 

Hinweisschildern  
 Ausbauen oder Abbrechen der Schachthalsrahmen inkl 

Ausgleichsfugen aller Größen 
 Herstellen eines ebenen und sauberen Auflagers 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jeder ausgebaute oder abgebrochene Schachthalsrahmen 
mit 1 Stück  
 
Einheit: St 
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10019243 

 
Schachthalsrahmen auswechseln 
  

 Definition: 
Auswechseln von Schachthalsrahmen jeder Art mit Rahmenhöhen von 8-28 
cm Höhe oder Schachthälse aus Mauerwerk gegen Schachthalsrahmen von 
12-28 cm Höhe im Zusammenhang mit der Auswechslung von KSch-
Abdeckungen bzw. auf Grund der Instandsetzung des KSch-Halses 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schützen von vorhandenen Kabel- und Rohranlagen Ausführen der 

Tiefbauarbeiten zum Freilegen des/der auszuwechselnden 
Schachthalsrahmen(s) 

 Ausbauen aller erforderlichen Schachthalsrahmen aus Beton oder des 
Schachthalses aus Mauerwerk 

 Abbrechen der Ausgleichsfugen aller Höhen 
 Herstellen eines ebenen und sauberen Auflagers 
 Vorhalten einer Schalung (innen und außen) 
 Einbauen der Schachthalsrahmen nach den Einbauanweisungen und 

der ZTV-TKNetz 13 
 Aus- und Einbauen von Bezeichnungs- oder Hinweisschildern 
 Erstellen der Planberichtigungen/Rotberichtigung für KSch-Karte, Lap) 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jeder nach dem Ausbauen neu eingebaute 
Schachthalsrahmen bis zu einer Rahmenhöhe von 28 cm mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
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10019303 

 
Zulage BW f. Pflaster, Platten  
 

 Definition: 
Zulage für das Aufnehmen, notwendige Entsorgen, Wiederherstellen 
befestigter Oberflächen unabhängig von der Art des Oberbaus 
Betonsteinpflaster/ Platten, auf einer Bettung aus Sand, Splitt, Zement-
Sand-Gemisch, Zementmörtel, Kalkmörtel unabhängig von der Verlegeart 
des Oberbaus 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern der Betonsteinpflaster/Platten 
 Aufnehmen/Aufbrechen der Bettung 
 Reinigen der Betonsteinpflaster/Platten von Zement/Mörtelresten 
 Liefern und Wiederherstellen der Bettung einschl. der 

Rücknahmestreifen nach ZTVA StB 
 ggf. zusätzliche Rücknahme des Oberbaus 
 ggf. Wiederherstellen des zusätzlich zurückgenommenen Oberbaus 

nach ZTVA-StB unabhängig von der Größe, des Formats und der 
Verlegeart des Oberbaus 

 ggf. Verfugen des Oberbaus mit gebundenem Fugenmaterial 
 Wiederherstellen der Betonsteinpflaster/ Platten einschl. Schneiden, 

einschl. der Rücknahmestreifen mit dem ausgebauten Material 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge x Breite  
 
Einheit: m² 
 
 
Reststreifen nach ZTVA-StB sind dem BvT anzuzeigen und zu 
dokumentieren  
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10019313 

 
Zulage BW f. Großpflaster/Natursteinpl. 
 

 Definition: 
Zulage für das Aufnehmen, notwendige Entsorgen, Wiederherstellen 
befestigter Oberflächen unabhängig von der Art des Oberbaus 
Großpflaster/Natursteinplatten, auf einer Bettung aus Sand, Splitt, Zement-
Sand-Gemisch, Zementmörtel, Kalkmörtel unabhängig von der Verlegeart 
des Oberbaus 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern des Großpflaster/Natursteinplatten, 

Aufnehmen/Aufbrechen/der Bettung 
 Reinigen der Großpflaster/Natursteinplatten von Zement/Mörtelresten 
 Liefern und Wiederherstellen der Bettung einschl. der 

Rücknahmestreifen nach ZTVA STB 
 ggf. zusätzliche Rücknahme des Oberbaus 
 ggf. Wiederherstellen des zusätzlich zurückgenommenen Oberbaus 

nach ZTVA-StB unabhängig von der Größe, des Formats und der 
Verlegeart des Oberbaus ggf. Verfugen des Oberbaus mit gebundenem 
Fugenmaterial 

 Wiederherstellen der Klein-/Mosaikpflaster einschl. Schneiden, einschl. 
der Rücknahmestreifen mit dem ausgebauten Material 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge x Breite 
 
Einheit: m² 
 
 Reststreifen nach ZTVA-StB sind dem BvT anzuzeigen und zu 
dokumentieren  
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10019323 

 
Zulage BW f. Klein-/Mosaikpflaster  
 

 Definition: 
Zulage für das Aufnehmen, notwendige Entsorgen, Wiederherstellen 
befestigter Oberflächen unabhängig von der Art des Oberbaus Klein-
/Mosaikpflaster, auf einer Bettung aus Sand, Splitt, Zement-Sand-Gemisch, 
Zementmörtel, Kalkmörtel unabhängig von der Verlegeart des Oberbaus 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern des Klein-/Mosaikpflaster, 

Aufnehmen/Aufbrechen/Entsorgen der Bettung 
 Reinigen des Klein-/Mosaikpflaster von Zement/Mörtelresten 
 Liefern und Wiederherstellen der Bettung einschl. der 

Rücknahmestreifen 
 ggf. zusätzliche Rücknahme des Oberbaus 
 ggf. Wiederherstellen des zusätzlich zurückgenommenen Oberbaus 

nach ZTVA-StB unabhängig von der Größe, des Formats und der 
Verlegeart des Oberbaus ggf. Verfugen des Oberbaus mit gebundenem 
Fugenmaterial 

 Wiederherstellen der Klein-/Mosaikpflaster einschl. Schneiden, einschl. 
der Rücknahmestreifen mit dem ausgebauten Material bzw. einschl. 
Liefern und Einbauen der Bettung, nach ZTVA-StB 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Grube in Länge x Breite 
Einheit: m² 
 
Reststreifen nach ZTVA-StB sind dem BvT anzuzeigen und zu 
dokumentieren.  
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10019333 

 
Zulage BW f. Asphalt/Beton  
 

 Definition: 
Zulage für das Aufbrechen, Ensorgen, Liefern und Wiederherstellen 
befestigter Oberflächen aus Asphalt/Beton aller Art nach ZTVA StB. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen; Entsorgen von Asphaltoberbau/Betonoberbau 
 Wiederherstellen, Liefern des Asphaltoberbaus/Betonoberbaus bis 10 

cm Dicke einschl. der Rücknahmestreifen nach ZTVA-StB einschl. 
Schneiden und Fugenbehandlungen auch mehrfach aller Art 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Grube in Länge x Breite 
Einheit: m² 
 
Reststreifen nach ZTVA-StB sind dem BvT anzuzeigen und zu 
dokumentieren  

 
 
10019343 

 
Zulage BW f. zu Asphalt/Beton je 6 cm 
 

 Definition: 
Zulage zum Aufbrechen, Entsorgen und zur Wiederherstellung des 
Asphaltoberbaus/Betonoberbaus für jede weiteren angefangenen 6 cm 
Einbaudicke 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Entsorgen der zusätzlichen Asphaltschicht/Betonschicht 
 Einbauen, Liefern der zusätzlichen Asphaltschicht/Betonschicht 

einschl. der Rücknahmestreifen nach ZTVA-StB 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge mal Breite der notwendige Schichtdicke auch 
mehrfach 
Einheit: m² 
 
Zulage Asphalt je 6cm und Reststreifen nach ZTVA-StB sind dem BvT 
anzuzeigen und zu dokumentieren  
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10019353 

 
Zulage BW f. Gussasphalt  
  

 Definition: 
Zulage für das Liefern und Wiederherstellen von Gussasphalt  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Entsorgen, Wiederherstellen von Gussasphalt einschl. der 

Rücknahmestreifen, Lieferung des Materials und Einbau nach 
 ZTVA-StB 
 Soweit erforderlich Abfräsen der Asphaltschicht einschl. 

Fugenbehandlungen aller Art 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge mal Breite 
 
Einheit: m² 
 
Zulage Gussasphalt und Reststreifen nach ZTVA-StB sind dem BvT 
anzuzeigen und zu dokumentieren  

 
 
10019363 

 
Zulage BW f. Gebundene Tragschicht  
 

 Definition: 
Zulage für das Aufnehmen, Entsorgen, Liefern und Wiederherstellen einer 
gebundenen Tragschicht aus Asphalt oder Beton für das Verlegen von 
Platten und Pflaster unabhängig von der Art und Größe nach ZTV-StB 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen der gebundenen Tragschicht unabhängig des Verfahrens, 

Entsorgen 
 Liefern und Wiederherstellen der gebundenen Tragschicht einschl. der 

Rücknahmestreifen  
 zusätzliche Rücknahme des Oberbaus  
 Wiederherstellen des zusätzlich zurückgenommenen Oberbaus 

unabhängig von der Größe, des Formats und der Verlegeart des 
Oberbaus 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die gebundene Tragschicht in Länge x Breite unabhängig 
der vorgefundenen Einbaustärke  
 
Einheit: m² 
 
Zulage geb. Tragschicht und Reststreifen nach ZTVA-StB sind dem BvT 
anzuzeigen und zu dokumentieren  
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10019373 

 
Zulage BW in ungebundenen Oberbau 
 

 Definition: 
Zulage für das Aufnehmen, Liefern, Wiederherstellen unbefestigter, 
ungebundener Oberflächen angepasst an die Erfordernisse 
 
  Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Lagern, Entsorgen soweit erforderlich entsorgen der 

unbefestigten oder ungebundenen Oberbauschichten (Deck.- und 
Tragschichten ohne Bindemittel) 

 Wiederherstellen und Liefern der unbefestigten oder ungebundenen 
Tragschichten/Oberbauschichten ohne Bindemittel u. a. Kies-
/Splittdecken einschl. der Rücknahmestreifen nach ZTVA-StB 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Grube in Länge x Breite 
Einheit: m² 

 
 
10019403 

 
KSch Typ IIa/IIb bis 3,9 m einbauen 
 

 Definition: 
Einbauen von KSch Typ IIa und IIb ≤ 3,9 m x1,5m x 2,1 m  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen der Baugrubensohle mit Sand einschl. der Lieferung  
 Einbauen des Bauwerkes nach den Einbauanweisungen und der ZTV-

TKNetz  
 ggf. Einlegen der vorhandenen Kabel und Rohre in die Schachtfenster 

und Sichern im Bauwerk 
 Einbauen der Einführungsplatten 
 ggf. Öffnen von werkseitig verschlossenen Muffenöffnungen an 

Einführungsplatten 
 Abdichten von unbelegten Öffnungen an Einführungsplatten 
 Einbauen von Kleinteilen, Zubehör und Kabelschachtleitern oder 

Leiternsicherungen 
 Erstellung/Berichtigung der Bauwerksunterlagen (KSch-Karte) 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist das Bauwerk nach gesonderter Beauftragung mit einem 
Stück. 
Einheit: St 
Der Einbau der KSch-Hälse und der Abdeckungen werden gesondert 
vergütet 
 
Oberbau (Verkehrsflächenbefestigungen) wird mit der OZ-Gruppe 13/18 
zusätzlich erfasst.  
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10019413 

 
KSch Typ IIa/IIb bis 6,1 m einbauen 
 

 Definition: 
Einbauen von KSch Typ IIa und IIb > 3,9 m x1,5m x 2,1 m  
bis 6,1 m x 2,0 m x2,1 m 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen der Baugrubensohle mit Sand einschl. der Lieferung  
 Einbauen des Bauwerkes nach den Einbauanweisungen und der ZTV-

TKNetz  
 ggf. Einlegen der vorhandenen Kabel und Rohre in die Schachtfenster 

und Sichern im Bauwerk 
 Einbauen der Einführungsplatten 
 ggf. Öffnen von werkseitig verschlossenen Muffenöffnungen an 

Einführungsplatten 
 Abdichten von unbelegten Muffenöffnungen an Einführungsplatten 
 Einbauen von Kleinteilen, Zubehör und Kabelschachtleitern oder 

Leiternsicherungen 
 Erstellung/Berichtigung der Bauwerksunterlagen (KSch-Karte) 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist das Bauwerk nach gesonderter Beauftragung mit einem 
Stück. 
Einheit: St 
Der Einbau der KSch-Hälse und der Abdeckungen werden gesondert 
vergütet 
 
Oberbau (Verkehrsflächenbefestigungen) wird mit der OZ-Gruppe 13/18 
zusätzlich erfasst.  
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10019423 

 
KSch Typ IIa/IIb > 6,1 m einbauen 
 

 Definition: 
Einbauen von KSch Typ IIa und IIb > 6,1m x2,0m x 2,1 m  
Eingeschlossene Leistungen: 
Herstellen der Baugrubensohle mit Sand einschl. der Lieferung  
 Einbauen des Bauwerkes nach den Einbauanweisungen und der ZTV-

TKNetz  
 ggf. Einlegen der vorhandenen Kabel und Rohre in die Schachtfenster 

und Sichern im Bauwerk 
 Einbauen der Einführungsplatten 
 ggf. Öffnen von werkseitig verschlossenen Muffenöffnungen an 

Einführungsplatten 
 Abdichten von unbelegten Muffenöffnungen an Einführungsplatten 
 Einbauen von Kleinteilen, Zubehör und Kabelschachtleitern oder 

Leiternsicherungen 
 Erstellung/Berichtigung der Bauwerksunterlagen (KSch-Karte) 
Erfassung: 
Zu erfassen ist das Bauwerk nach gesonderter Beauftragung mit einem 
Stück. 
Einheit: St 
Der Einbau der KSch-Hälse und der Abdeckungen werden gesondert 
vergütet 
Oberbau (Verkehrsflächenbefestigungen) wird mit der OZ-Gruppe 13/18 
zusätzlich erfasst.  
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10019433 

 
KSch Typ IIc bis 5,0 m einbauen 
 

 Definition: 
Einbauen von KSch Typ IIc ≤ 5,0 m x1,8m x 2,1 m  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
Herstellen der Baugrubensohle mit Sand einschl. der Lieferung  
 Einbauen des Bauwerkes nach den Einbauanweisungen und der ZTV-

TKNetz  
 ggf. Einlegen der vorhandenen Kabel und Rohre in die Schachtfenster 

und Sichern im Bauwerk 
 Einbauen der Einführungsplatten 
 ggf. Öffnen von werkseitig verschlossenen Muffenöffnungen an 

Einführungsplatten 
 Abdichten von unbelegten Öffnungen an Einführungsplatten 
 Einbauen von Kleinteilen, Zubehör und Kabelschachtleitern oder 

Leiternsicherungen 
 Erstellung/Berichtigung der Bauwerksunterlagen (KSch-Karte) 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist das Bauwerk nach gesonderter Beauftragung mit einem 
Stück. 
Einheit: St 
Der Einbau der KSch-Hälse und der Abdeckungen werden gesondert 
vergütet 
 
Oberbau (Verkehrsflächenbefestigungen) wird mit der OZ-Gruppe 13/18 
zusätzlich erfasst.  
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10019443 

 
KSch Typ IIc > 5,0 m einbauen 
 

 Definition: 
Einbauen von KSch Typ IIc > 5,0 m x1,8 m x 2,1 m  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen der Baugrubensohle mit Sand einschl. der Lieferung  
 Einbauen des Bauwerkes nach den Einbauanweisungen und der ZTV-

TKNetz  
 ggf. Einlegen der vorhandenen Kabel und Rohre in die Schachtfenster 

und Sichern im Bauwerk 
 Einbauen der Einführungsplatten 
 ggf. Öffnen von werkseitig verschlossenen Muffenöffnungen an 

Einführungsplatten 
 Abdichten von unbelegten Öffnungen an Einführungsplatten 
 Einbauen von Kleinteilen, Zubehör und Kabelschachtleitern oder 

Leiternsicherungen 
 Erstellung/Berichtigung der Bauwerksunterlagen (KSch-Karte) 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist das Bauwerk nach gesonderter Beauftragung mit einem 
Stück. 
Einheit: St 
Der Einbau der KSch-Hälse und der Abdeckungen werden gesondert 
vergütet 
 
Oberbau (Verkehrsflächenbefestigungen) wird mit der OZ-Gruppe 13/18 
zusätzlich erfasst.  
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10019453 

 
KSch Typ III von 1,4 m einbauen 
 

 Definition: 
Einbauen von Fertigteil-KSch von 1,4 m Länge und bis zu 1,5 m Breite 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen einer Baugrubensohle mit Sand einschl. der Lieferung  
 Einbauen des Bauwerkes nach den Einbauanweisungen und den ZTV-

TKNetz  
 Vorbereiten und Einbauen der Einführungsplatten 
 ggf. Einlegen der vorhandenen Kabel 
 Abdichten von unbelegten Muffenöffnungen an Einführungsplatten 
 Einbauen von Kleinteilen und Zubehör 
 Einbauen von Halteschienen 
 Aktualisierung der Darstellung der Rohreinführungen in den 

Ausführungsunterlagen 
 Darstellen der neuen Rohrlängen auf einer Einmessskizze 
 Erstellen/Berichtigen einer Rotberichtigung/Bauwerksunterlagen 

(KSch-Karte) 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist das Bauwerk nach gesonderter Beauftragung mit einem 
Stück. 
Einheit: St 
 
Oberbau (Verkehrsflächenbefestigungen) wird mit der OZ-Gruppe 13/18 
zusätzlich erfasst.  
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10019463 

 
Zulage KSch Typ III > 1,4 m  
 

 Definition: 
Einbauen von zusätzlichen Modulen (Verlängerungsbauteile) für KSch mit 
Größen von 1,9 m, 2,4 m, 2,9 m und 3,4 m Länge und Breiten bis 1,5 m 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen einer Baugrubensohle mit Sand einschl. der Lieferung für die 

Verlängerungsbauteile 
 Einbauen der Verlängerungsbauteile nach den Einbauanweisungen 

und den ZTV-TKNetz  
 ggf. Einbauen größerer Deckenbauteile 
 Einbauen von Kleinteilen und Zubehör 
 Einbauen von Halteschienen 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jede Verlängerung um 0,5 m mit 1 Stück; Nur in Verbindung 
mit der OZ 10019453 
 
Einheit: St 

 
 
10019493 
 

 
BW-Abdeck. jeder Art einbauen (kein StraBa) 
 

 
 

 
Definition: 
Einbau von BW-Abdeckungen jeder Art und Größe 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
. 
 Vorhalten der Schalung (innen und außen) 
 Einbauen der BW-Abdeckung nach den Einbauanweisungen und der 

ZTV-TKNetz 13 mit beigestelltem Spezialmörtel  
 ggf. Erstellen der Planberichtigungen (Rotberichtigung für KSch-Karte, 

Lap) 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jede eingebaute BW-Abdeckung mit 1 Stück 
Einheit: St 
 
Diese OZ ist beim Neubau von KSch zu vergüten. Das Aus- oder Einbauen 
von Schachthalsrahmen wird mit den entsprechenden OZ vergütet. 
In allen Fällen sind auch ggf. anfallende erforderliche Tiefbauarbeiten mit 
enthalten. 
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10019503 

 
BW - Wände alter Bauart abbrechen 
 

 Definition: 
Abbrechen der Baukörper- Wände von KSch aus Mauerwerk, alte 
Fertigteilschächte aus Betondielen, Beton/Ortbeton aller Art oder 
Plattenschächte  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen, Sichern und Wiedereinlegen von vorhandenen Kabel- und 

Rohranlagen aller Art 
 Abbrechen oder Ausbauen der Zubehörteile 
 Abbrechen der Baukörperwände 
 Abbrechen der Einführungsbauteile 
 Abdichten der verbleibenden Rohre gegen Verschmutzungen 
 ggf. Herstellen eines Durchbruchs im Boden beim Teilabbruch 
 Abbruchmaterial abfahren und entsorgen 
 Leitungszonen einsanden, Trassenband aller Art auslegen 
 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die abgebrochene Wandfläche 
Einheit: m² 
Erfassungsgrundlage für die Erfassung der Flächen sind die lichten Maße 
des Bauwerks 
Der Abbruch von Decken und Böden wird mit der OZ 10019533 vergütet. 
Das Liefern der Erforderliche Ersatzbaustoffe liefern mit den OZ der Gruppe 
15 gegen Nachweis erfasst. 
Durchverbinden der KK-Anlagen nach Vorgabe des BvT ist nicht Inhalt der 
OZ 
 
Oberbau (Verkehrsflächenbefestigungen) wird mit der OZ-Gruppe 13/18 
zusätzlich erfasst.  
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10019513 

 
BW- Decken auswechseln 
 

 Definition: 
Abbruch und Einbau von Kabelschachtdecken aller Art und Größe an unterirdischen 
Bauwerken (uiBw) aller Art mit vom AG beigestellten Statikgutachten 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Lagern soweit erforderlich entsorgen der unbefestigten oder 

ungebundenen Oberbauschichten (Deck.- und Tragschichten ohne Bindemittel) 
 Ausheben, Entsorgen inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und Verfüllen 

der Grube in der erforderlichen Größe 
 Notwendiger Einbauen, Vorhaltung und Beseitigung von Normverbau, 

Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des Mehraushubes 
 Soweit erforderlich Sichern aller Fremdanlagen und 

Telekommunikationsanlagen der DT AG;  
 Geprüften Standsicherheitsnachweis für Baugrubenverbau über den Verbau 

oder die Saumbohlensicherung hinaus verbringen  
 Abbrechen/Ausbauen, Entsorgen der kompletten Kabelschachtdecke und 

deren Zubehörteile  
 Ausbau, Entsorgen von vorgefundenen Holzstützen, Spindeln aller Art  
 Herstellen eines ebenen und sauberen Auflagers beim Ausbauen oder ggf. auch 

beim Abbrechen von Decken  
 Einbauen der KSch-Decke nach der ZTV-TKNetz nach Vorgaben eines 

geprüften und beigestellten Statikgutachten 
 Bereitstellen von Transportmittel und Hebezeuge  
 Einbau/Ausbau der KSch-Leiter/Einhängebügel für Leitersicherung nach ZTV -

TKNetz15  
 Schützen von vorhandenen Kabel- und Rohranlagen  
 Soweit erforderlich Umlegen/Sichern/ aller Fremdanlagen und 

Telekommunikationsanlagen der DT AG;  
 Reinigen der uiBW (besenrein)  
 Vorhalten und betreiben einer Motorpumpe bei Bedarf 
 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten Regelplan oder 

Verkehrszeichenplan (außer Fahrbahn_KSCHui) nach RSA -ZTVSA 
 Abstimmung und Schriftverkehr mit Ämtern / Anrainern / Eigentümern / 

Hausverwaltungen nach der Vorgabe des BvT  
 Koordinierung mit allen Beteiligten  
 Wartezeiten werden nicht vergütet 
 ggf. prov. Wiederherstellung der Oberfläche  
 Wiederherstellen und Liefern der unbefestigten oder ungebundenen 

Tragschichten/Oberbauschichten ohne Bindemittel u. a. Kies-/Splittdecken 
einschl. der Rücknahmestreifen nach ZTVA-StB 

 Versenden der Baubeginn.-u.- Fertigstellungsanzeige an die Kommunen nach 
der Vorgabe des BvT 

 Aktualisierung der Darstellung der Rohreinführungen sowie der neuen 
Rohrlängen in den Ausführungsunterlagen/ Rotberichtigung nach Vorgaben 
des BvT 

Erfassung:  
Zu erfassen ist die Fläche der ausgewechselten KSch-Decke 
Es gelten die Außenmaße des Bauwerks.  
Einheit: m²  
Oberbau (Verkehrsflächenbefestigungen) wird mit der OZ-Gruppe 13/18 zusätzlich 
erfasst. 
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10019523 

 
BW-Decken jeder Art einbauen  
 

 Definition: 
Einbauen von KSch-Decken aus Fertigbetonteilen jeder Art aus einem oder 
mehreren Bauteilen auf vorhandenen Bauwerken außerhalb des IvH 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen eines ebenen und sauberen Auflagers 
 Einbauen der KSch-Decke nach der ZTV-TKNetz nach Vorgaben eines 

geprüften Statikgutachten 
 Bereitstellen von Transportmittel und Hebezeuge 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Fläche der eingebauten KSch-Decke 
Einheit: m² 
 
Notwendige Tiefbauleistungen werden mit Einzelordnungszahlen gesondert 
nach Aufwand erfasst. 

 
 
10019533 

 
BW- Decken/Böden ausbauen 
 

 Definition: 
Abbrechen und Ausbauen von Decken und Böden aus u.a. Beton/Ortbeton aller 
Art) von KSch aller Art außer Ksch Typ I 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen, Sichern und Wiedereinlegen von vorhandenen Kabel- und 

Rohranlagen aller Art 
 Abbrechen oder Ausbauen der Zubehörteile 
 Abbrechen der Decken, Böden  
 Herstellen eines ebenen und sauberen Auflagers beim Ausbauen oder ggf. 

auch beim Abbrechen von Decken 
 ggf. Herstellen eines Durchbruchs im Boden beim Teilabbruch 
 Abbruchmaterial abfahren und entsorgen 

 
Erfassung: 
Zu erfassen sind die abgebrochenen oder ausgebauten Teile  
Einheit: m² 
Abrechnung / Erfassungsgrundlage für die Erfassung sind für die Decken- und 
Bodenflächen die Außenmaße des Bauwerks. 
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10019543 

 
Verbau nach besonderen Vorgaben 
  

 Definition: 
Vorhalten, Einbauen und Ausbauen von Verbau 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorhalten des erforderlichen Verbaumaterials 
 Einbauen des Verbaus nach den Vorgaben des 

Standsicherheitsnachweises und der Leistungsbeschreibung 
 Ausbauen des Verbaus nach den Vorgaben des 

Standsicherheitsnachweises 
 ggf. Teilausbau des Verbaus in der vorgegebenen Tiefe nach den 

Vorgaben des Standsicherheitsnachweises 
 
Erfassung: 
Erfasst wird die Länge und Tiefe des Verbaus von der Baugrubesohle oder der 
vorgegebenen Einbautiefe bis 5 cm über Gelände oder Schutzstreifen 
 
Einheit: m² 
Der nach den Vorgaben des Standsicherheitsnachweises im Boden 
verbleibende Verbau wird nicht gesondert vergütet. 

 
 
10019553 

 
BW-Deckel aller Art auswechseln 
 

 Definition: 
Auswechseln von Deckeln aller Art  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausbauen des alten Deckels 
 Reinigen des Auflagers 
 Einbauen des neuen Deckels  
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jeder ausgewechselte Deckel 
Einheit: St 
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10019563 

 
BW-Deckel auspflastern 
 

 Definition: 
Einbauen von Pflaster oder Platten jeder Art in besonderen BW bei KSch oder 
AzK-Deckeln aller Art einschl. Lieferung des Pflasters oder der Platten und 
des Einbaumaterials 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbauen der vorgegebenen Materialen nach vorgegebenem Muster 
 Schneiden des einzubauenden Materials 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Fläche der Deckel 
Einheit: m² 
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10019573 

 
BW-Abd. j. Art Ein-/Austausch (Straba)  
 

 Definition: 
Einbau, Austausch von Azk/KSch-Abdeckungen jeder Art und Größe im Zuge 
Straßenbau oder Meldung Dritter 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Terminabsprache mit Baustellenverantwortlichen bzw. Auftraggeber der 

Baumaßnahme (Namen festhalten und BvT mitteilen), sowie neues 
Strassenniveau verbindlich anzeigen lassen. 

 Terminierung der Ausführung abstimmen 
 Bauwerke auf Mängel überprüfen und ggf. Mängelmeldung an BvT senden  
 Ausbau der alten Abdeckung, evtl. wieder verwendbare Bauteile Reinigen 

und Einbauen 
 Vorhalten der Schalung (innen und außen) 
 Einbauen/Austausch der BW-Abdeckung auf neues vorgegebenes 

Straßenniveau in Absprache Dritten und dem BvT nach den 
Einbauanweisungen der ZTV-TKNetz 13 mit beigestelltem 
Spezialvergussmörtel. ggf. in Asphalt lt. Einbauanweisung des Herstellers 
(GAV-Abdeckung, Lieferung und der Einbau des Asphalts nicht separat 
vergütet).  

 Erstellen der Planberichtigungen (Rotberichtigung für KSch-Karte, Lap) 
 Reinigen des Bauwerks und der Abdeckung nach Abschluss aller Arbeiten 

(Vorgabe ZTV-Tk Netz 15) 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jede höhenregulierte Azk/KSch-Abdeckung mit 1 Stück 
Einheit: St 
Der Komplett- Austausch bzw. bei nur einem Ausbau von KSch-Halsrahmen 
wird mit den entsprechenden OZ vergütet.  
Der Komplett- Austausch bzw. bei einem nur Ausbau von Azk-Rahmen wird 
nicht separat vergütet.  
In allen Fällen sind auch ggf. anfallende erforderliche Tiefbauarbeiten 
enthalten. 
Beim Einbau/Austausch einer KSch-Abdeckung im Zuge von 
Straßenbaumaßnahmen wird eine evtl. separat einzubauende bituminöse 
Tragschicht oder die Ergänzung der bituminösen Tragschicht in der vom 
Straßenbau vorbereiteten bituminösen Tragschicht mit den entsprechenden OZ 
separat vergütet. 

 
  



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 115 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

 
10019583 

 
KSch Abdeckung ausw. 
 

 Definition: 
Einbau, Auswechseln von KSch-Abdeckungen jeder Art und Größe gegen 
KSch-Abdeckungen jeder Art und Größe gemäß ZTV 10 in den Bodenklassen 
1, 3-6 für den gebundenen Oberbau Wiederherstellung der 
Tragschicht/Frostschutzschicht,  
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen ungebundenen Trag- und Frostschutzschichten unterhalb der 

obersten Schicht der Verkehrsflächenbefestigungen u.a. aus 
Platten/Pflaster (auch versiegelt), Asphalt, Beton… 

 Ausheben inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und Verfüllen der 
Grube 

 Notwendiger Einbauen, Vorhaltung und Beseitigung von Normverbau, 
Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 Freilegen des oberen Schachthals-Rahmens und Ausbauen der 
Abdeckung  

 Ausbauen einer Ausgleichsfuge bis 10cm jeglicher Materialien 
 ggf. Herstellen eines ebenen und sauberen Auflagers 
 Einbauen der KSch-Abdeckung nach den Einbauanweisungen und der 

ZTV-TKNetz 13  
a) mit beigestelltem Spezialmörtel oder 
b) auf Anordnung des BvT mit Kaltbitumen  

 ggf. Verfüllen des Arbeitsraumes mit verdichtungsfähigem und 
wasserdurchlässigem Material 

 Einbauen der neuen Abdeckung nach den Einbauanweisungen und der 
ZTV-TKNetz 13 

 Wiederherstellen und Liefern einer ungebundenen 
Tragschichten/Frostschutzschichten nach ZTVA- StB  

 Versenden der Baubeginn.-u.- Fertigstellungsanzeige an die Kommunen 
nach der Vorgabe des BvT 

 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten Regelplan 
oder Verkehrszeichenplan (außer Fahrbahn_KSCHui) nach RSA -ZTVSA 

Erfassung: 
Zu erfassen ist jede ausgewechselte KSch-Abdeckung unabhängig von Art und 
Größe  
Einheit: St 
Nicht in Zusammenhang mit Straßenbau vergütet 
 
Gebührenbescheid der VAO wird gesondert abgerechnet 
 
Oberbau (Verkehrsflächenbefestigungen) wird unter den Zulagen BW-OZ 
10019303 - 10019373 je Aufwendung zusätzlich erfasst. 
Das Beistellen/Liefern des Kaltbitumen (Rephalt 0/8 der Fa. Vialith) zum 
Herstellen des Oberbaus wird mit der OZ 10015482 entsprechend der Größe 
der Abdeckung, nur nach gesonderte Anordnung des BvT, vergütet. 
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10019593 

 
BW-Abdeckungen ausbauen 
 

 Definition: 
Ausbauen oder Abbrechen von KSch-Abdeckungen jeder Art  
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schützen von vorhandenen Kabel- und Rohranlagen 
 Ausbauen oder Abbrechen der KSch-Abdeckung  
 Abbrechen der Ausgleichsfuge 
 ggf. Herstellen eines ebenen und sauberen Auflagers 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jede ausgebaute oder abgebrochene KSch-Abdeckung 
Einheit: St 

 
 
10019603 

 
Einführungsplatten aus PUR schneiden 
 

 Definition:  
Schneiden von Einführungsplatten jeder Art zum Einführen vorhandener Kabel 
oder Rohre 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen der Schnitte 
 Einlegen der vorhandenen Kabel oder belegten Rohre in die 

Muffenöffnungen der Einführungsplatten 
 Einbauen und Verkleben der Einführungsplatten 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jede geschnittene Muffenöffnung einer Einführungsplatte 
Einheit: St 

 
 

 
10019613 

 
UDESI einbauen 
 

 Definition: 
Einbauen einer Unterdeckelsicherung (UDESI) in KSch jeder Art 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schützen der vorhandenen Kabel- und Rohranlagen 
 ggf. Lagern oder Umlagern von Kabeln und Rohren 
 ggf. Aus- und Einbauen der vorhandenen KSch-Leiter 
 ggf. Aus- und Einbauen der Einhängebügel oder der Befestigungsbauteile 

der Leiter 
 Ausmessen des KSch-Halses 
 ggf. Anpassen des KSch-Halses im Einbaubereich an die Einbaumaße der 

UDESI 
 Vorbereiten des Einbaubereiches am KSch-Hals 
 Einbauen der UDESI nach den Montagevorschriften 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jede eingebaute UDESI als 1 Stück 
Einheit: St 
Im Zusammenhang mit dem Neubau eines KSch oder mit der Erneuerung eines 
KSch-Halses oder der Auswechslung einer KSch-Abdeckung wird das Einbauen 
der UDESI mit der OZ 10019613 mit Faktor 0,6 vergütet. 
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10019623 

 
Zubehörteile anbringen/auswechseln 
 

 Definition: 
Auswechseln oder Anbringen von Zubehörteilen jeder Art 
in KSch jeder Art  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schützen von vorhandenen Kabel- und Rohranlagen 
 Lagern oder Umlagern von Kabeln und Rohren 
 Auswechseln oder Anbringen der Zubehörteile 
 
Erfassung: 
Zu erfassen sind alle angebrachten oder ausgewechselten Zubehörteile als 
Gesamtleistung je Bauwerk mit 1 Stück 
Einheit: St 
Nur zu vergüten bei Instandhaltungsmaßnahmen 
Nicht zu erfassen im Zusammenhang mit den OZ 10019703- 10019753 

 
 
10019633 

 
Kabelhalteschienen anbringen/auswechseln 
 

 Definition: 
Anbringen oder Auswechseln von Halteschienen jeder Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schützen von vorhandenen Kabel- und Rohranlagen 
 Lagern oder Umlagern von Kabeln und Rohren 
 Abbauen der auszuwechselnden Halteschienen 
 ggf. Kürzen der Halteschienen und Versiegeln der Schnittfläche 
 Befestigen der Halteschienen mit dem erforderlichen 

Befestigungsmaterial 
 Ggf. Einhängen der vorhandenen Kabelhalter 
 Einhängen von neuen Kabelhaltern 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jede ausgewechselte Halteschiene mit 1 Stück 
Jede zusätzlich neu angebrachte Halteschiene wird dem Faktor 0,5 erfasst. 
 
Einheit: St 
Nicht zu vergüten im Zusammenhang mit dem Einbau von KSch jeder Art 
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10019643 

 
KSch-Leitern anbringen/auswechseln 
 

 Definition: 
Auswechseln oder Anbringen von KSch-Leitern jeder Art, Auswechseln von 
KSch-Leitern gegen Leiternsicherungen jeder Art oder das nachträgliche 
Einbauen der Leiternsicherungen jeder Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schützen der vorhandenen Kabel- und Rohranlagen 
 ggf. Lagern oder Umlagern von Kabeln und Rohren 
 Ausbauen der vorhandenen KSch-Leiter 
 ggf. Ausbauen der Einhängebügel oder aller Befestigungsbauteile 
 Einbauen der KSch-Leiter 
 ggf. Kürzen der Leitern 
 Einbauen der Leiternsicherung 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jede eingebaute oder ausgewechselte KSch-Leiter oder das 
Auswechseln der KSch-Leiter gegen eine feste Leiternsicherung als 1 Stück 
Einheit: St 
Nur zu vergüten bei Instandhaltungsmaßnahmen. 
Nicht zu erfassen im Zusammenhang mit den OZ 10019403 - 10019443 
Das reine Anbringen des Haltebügels für die mobile Leiternsicherung wird 
mit der OZ 10019643 mit Faktor 0,5 vergütet. 
Das Anbringen des Haltebügels für die mobile Leitersicherung mit dem 
gleichzeitigen Entfernen von alten Halterungen wird mit der OZ 10019643 
mit Faktor 0,8 vergütet. 

 
 
10019653 

 
Zulage Reinigung von KSch-Bauwerken (Bw) 
 

 Definition: 
Zulage von Reinigen von Bauwerken jeder Art, mit einem 
Hochdruckreiniger, nach besonderer Beauftragung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schützen der vorhandenen Kabel- und Rohranlagen 
 Entfernen des Schmutzes von den Wänden, Decken und Böden 
 Benachrichtigen des BvT bei Verdacht auf kontaminierte Stoffe oder 

Wasser bzw. durch Fremdverursachung 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jedes Bauwerk 
Einheit: St 
 
Abrechnungsfaktor: 
Faktor 0,5 für alle Bauwerke Kat II 
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10019703 
 

 
KSch-Sanierung gemäß Gutachten/Bauvorlage 
  

 Definition:  
Beseitigen von Schäden in Bauwerken der Kategorie III (KSch jeder Art 
> 1,4 x 0,8) gemäß Gutachten / Bauvorlage im EV 
 
Eingeschlossene Leistungen:  
 Vorlegen eines Arbeitsplanes für 14 Arbeitstage, jeweils 1 Woche 

im Voraus  
 Schützen von vorhandenen Kabel- und Rohranlagen  
 Lagern oder Umlagern von Kabeln und Rohren  
 RSA 
 Beseitigen von Schäden in Bauwerken der Kategorie III (KSch jeder 

Art 1,4 x 0,8) gemäß Gutachten/Bauvorlage nach ZTV-TKNetz 15, 
Rili SiB/ ZTV-Ing 

 Entfernen von Rost an Stahlbetonteilen  
 Entfernen von Rost in Lagerfugen von bewehrtem Mauerwerk  
 Entfernen von Rost an sichtbaren Stahlteilen  
 Schützen der Stahlteile gegen Korrosion  
 Beseitigen von Rissen in Beton und Mauerwerk  
 Ausbessern von Korrossionsschäden an Beton, Stahlbeton und 

Mauerwerk  
 Ausbessern von mangelhaftem Fugenmörtel  
 Ausbessern von mangelhaften Ausgleichsfugen  
 Beistellen und einbauen aller erforderlichen Materialien 
 durchführen einer Abnahme mit dem Sachverständigen während / 

nach Abschluss der Arbeiten 
 Sicherung nach RSA für BW die sich im Gehwegbereich befinden 
 
 
Erfassung:  
Zu erfassen ist das Bauwerk  
Einheit: St  
Nur zu vergüten im Zuge von Instandhaltungsmaßnahmen gemäß 
Gutachten / Bauvorlage im Einzelvertrag 
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10019713 
 

 
Schäden n. Zustandsber. beseit. 
 

 Definition:  
Beseitigen von Schäden in KSch jeder Art gemäß Zustandsbericht der IV-
AG SchaKaL entsprechend ZTV-TKNetz 15/RiLi SIB 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schützen und Umlagern von vorhandenen Kabel- und Rohranlagen 
 Entfernen von Rost an Lagerfugen von bewehrtem Mauerwerk und 

sichtbaren Stahlteilen sowie Schützen der Stahlteile jeder Breite 
gegen Korrosion bis zu einer Gesamtlänge von 2m 

 Beseitigen von Rissen jeder Breite in Beton und Mauerwerk bis zu 
einer Gesamtlänge von 1m 

 Ausbessern von Betonabplatzungen mit/ohne freiliegender 
Bewehrung bis zu einer Gesamtfläche von 1m² 

 Ausbessern von mangelhaftem Fugenmörtel und mangelhaften 
Ausgleichsfugen unabhängig von der Länge bis zu einer 
Gesamtlänge von 2m 

 Sicherung nach RSA für BW die sich im Gehwegbereich befinden 
 Erforderlicher Mehraufwand gegenüber den Angaben im 

Zustandsbericht ist vom AN durch Fotodokumentation vor und nach 
Ausführung der Sanierungsarbeiten zu dokumentieren 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist das Bauwerk 
Einheit: St 
Nur zu vergüten im Zuge von Instandhaltungsmaßnahmen 

 
 
10019723 
 

 
Zulage Entrosten/Schützen v.Stahlteilen  
 

 Definition:  
Zulage zur OZ 10019713 zum Entrosten und Schützen von Stahlteilen 
gegen Korrosion entsprechend ZTV-TKNetz 15 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Entfernen von Rost an Lagerfugen von bewehrtem Mauerwerk und 

sichtbaren Stahlteilen sowie Schützen der Stahlteile jeder Breite 
gegen Korrosion von je weiteren angefangenen 1m 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge 
Einheit: m 
Nur zu vergüten im Zuge von Instandhaltungsmaßnahmen 
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10019733 
 

Zulage Beseitigen v. Rissen in Beton 
 

 Definition:  
Zulage zur Pos. 10019713 zum Beseitigen von Rissen in Beton und 
Mauerwerk 
entsprechend ZTV-TKNetz 15 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Beseitigen von Rissen jeder Breite in Beton und Mauerwerk ab einer 

Gesamtlänge von 1m für je weiteren angefangenen 1,0 m 
 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge 
Einheit: m 
Nur zu vergüten im Zuge von Instandhaltungsmaßnahmen 

 
10019743 Zulage Ausbessern v. Betonabplatzungen 

 Definition: 
Zulage zur Pos. 10019713 zum Ausbessern von Betonabplatzungen 
mit/ohne freiliegender Bewehrung entsprechend ZTV-TKNetz 15 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausbessern von Betonabplatzungen mit/ohne freiliegender 

Bewehrung ab einer Gesamtfläche von mehr als 1m² für jede weitere 
angefangene 1m² 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Fläche 
Einheit: m² 
Nur zu vergüten im Zuge von Instandhaltungsmaßnahmen 
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10019753 

 
BW I+II+III Inspizieren 
 

 Definition: 
Erstellen der Zustandsberichte und Bewerten der Schäden in der IV-AG 
SchaKaL, Beseitigen von kleineren Mängeln an unterirdische Bauwerken 
(uiBw) aller Art (Bauwerkstyp I+II+III)  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Erstellen der Zustandsberichte (Zustandsberichte Schäden der BW, 

Verkehrssicherungspflicht) 
 Bewerten der Zustandsberichte (Dringlichkeit und Aufwand der 

Schadensbeseitigung, mögliche Gefährdung der Standsicherheit) 
 Schützen von vorhandenen Kabel- und Rohranlagen 
 Reinigen der uiBW nach Vorgabe der ZTV-TKNetz 15 
 Auswechseln oder Anbringen der Zubehörteile (Schmutzschalen, 

Deckelauflager, Rohrabdichtungen, Verschlusspfropfen, 
Hinweisschilder, Inventaraufklebern ect.) 

 Abdichten (gas- und wasserdicht) von unbelegten/belegten KK-Zügen 
aller Art nach ZTV-TKNetz 

 Nachziehen von Befestigungselementen (Schrauben, Muttern) 
 Vorhalten bei Bedarf den Einsatz einer Motorpumpe 
 Einholen der erforderlichen Verkehrszeichenpläne nach, RSA- ZTV-SA in 

der jeweils gültigen Fassung 
 Versenden der Baubeginn.-u.- Fertigstellungsanzeige an die Kommunen 

nach der Vorgabe des BvT 
 Abgleich zw. dem Bestand vor Ort mit den Daten Megaplan und 

SchaKaL 
 Sofortige Sicherungsmaßnahmen bei Gefahr in Verzug einleiten und 

BvT unverzüglich benachrichtigen  
 Wartezeiten werden nicht vergütet 
 Erstellen der Rotberichtigung für KSch-Karte, Lap, Nzp, etc. im pdf 

Format und Ablage in der elektronischen Bauakte in der IV-AG nach 
Vorgabe des BvT 

 Aktualisieren der Daten in der IV-AG SchaKaL  
 Auftragssteuerung/Datenaktualisierung erfolgt über IT-Schnittstelle 
 Alle Sicherungsmaßnahmen nach RSA -ZTVSA für BW die sich im 

definierten Bereich von Gehwegen befinden  
 
Erfassung:  
Zu erfassen ist das Bauwerk  
Einheit: St 
Nur zu vergüten in Zusammenhang mit Arbeitspaketen für 
Instandhaltungsmaßnahmen 
Die Verkehrssicherungsmaßnahmen außerhalb der Nebenleistung ZTV-TKNetz 9 bei 
in der Fahrbahn befindlichen BW werden mit den OZ der Gruppe 19 „Sicherung von 
Arbeitsstellen in Fahrbahnen“ vergütet. 
BW im Zuge der Inspektion die nicht mehr körperlich vorhanden, erfolgt die 
Erfassung der OZ 10019753 mit Faktor 0,5. Dies erfolgt aber, wie auch weitere 
Sicherungsmaßnahmen darüber hinaus, nur nach vorheriger Anordnung des BvT. 
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10019763 

 
Zulage Pläne bereitstellen  
 

 Definition: 
Erstellen von Planunterlagen zum Auftrag BW-Mängel beseitigen, 
Zustandsberichte, aus Megaplan für die beauftragten Instandhaltungspakete 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Eigenständiges Erstellen der Planunterlagen (KSchK; Lap; Nzp, etc.) aus 

der IV-AG Megaplan zur Ausführung der beauftragten Leistung nur nach 
gesonderter Beauftragung des BvT 

  
Erfassung:  
Zu erfassen je Bauwerk Typ I, II; III als 1 Stück. 
 
Einheit: St 
 
Zulage wird nur erfasst in Zusammenhang mit OZ 1019753 
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10019773 

 
Inspektions/Instandsetzungspauschale 
 

 Definition: 
Erstellen der Zustandsberichte und Bewerten der Schäden in der IV-AG SchaKaL, 
Beseitigen von Mängeln an unterirdische Bauwerken (uiBw) aller Art (Kat I+II+III) 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Erstellen der Zustandsberichte (Zustandsberichte Schäden der BW, 

Verkehrssicherungspflicht) 
 Bewerten der Zustandsberichte (Dringlichkeit und Aufwand der 

Schadensbeseitigung, mögliche Gefährdung der Standsicherheit) 
 Schützen von vorhandenen Kabel- und Rohranlagen 
 Reinigen der uiBW (besenrein) 
 Auswechseln oder Anbringen der Zubehörteile (Schmutzschalen, Deckelauflager, 

Rohrabdichtungen, Verschlusspfropfen, Hinweisschilder, Inventaraufklebern ect.) 
 Abdichten (gas- und wasserdicht) von unbelegten/belegten KK-Zügen aller Art 

nach ZTV 
 Nachziehen von Befestigungselementen (Schrauben, Muttern) 
 Vorhalten bei Bedarf den Einsatz einer Motorpumpe 
 Einholen der erforderlichen Verkehrszeichenpläne nach, RSA- ZTV-SA in der 

jeweils gültigen Fassung 
 Versenden der Baubeginn.-u.- Fertigstellungsanzeige an die Kommunen nach der 

Vorgabe des BvT 
 Abgleich zw. dem Bestand vor Ort mit den Daten Megaplan und SchaKaL 

Sofortmaßnahmen einleiten inkl. Sicherungsmaßnahmen nach festgestellten 
Standsicherheitsmängel 

 Wartezeiten werden nicht vergütet 
 Erstellen der Rotberichtigung für KSch-Karte, Lap, ect) 
 Aktualisieren der Daten in der IV-AG SchaKaL und Megaplan über ZeLe 
 Auftragssteuerung erfolgt über ZeLe /B2B IT-System 
 Beseitigen von Rissen in Beton und Mauerwerk sowie das Entfernen/Ausbessern 

von Korrosionsschäden an Beton, Stahlbeton und Mauerwerk nach RiLiSIB 
 Einbau/Ausbau der KSch-Leiter/Einhängebügel für Leitersicherung nach ZTV -

TKNetz15  
 Notwendiges Aufnehmen/Aufbrechen/Wiederherstellen/Liefern des 

ungebundenen/gebundenen Oberbaus jeder Art einschl. der Rinnen, einschl. der 
Bord- und Kantensteinen jeder Art, der gebundenen und ungebundenen 
Tragschichten und der Frostschutzschichten nach ZTVA-StB in der jeweils 
gültigen Fassung, einschl. aller Materiallieferungen und Herstellungen der Fugen 
und Schnitte incl. der ggf. erforderlichen Reststreifen 

 Notwendiges Auswechseln von KSch-Abdeckungen jeder Art und Größe gegen 
KSch-Abdeckungen jeder Art und Größe in ungebundenen und gebunden 
Oberbau 

 Notwendiges Auswechseln von defekten Schachthalsrahmen jeder Art und Größe 
in ungebundenen und gebunden Oberbau jeder Art, notwendiger Verbau 
vorhalten, einbauen, ausbauen 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Menge nach regionalen Fristenplan 
 
Einheit: LE 
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10019783 

 
KSch/Azk-Abdeck. außerh. d. Fristenpl. 
 

 Definition: 
Auswechseln, Anpassen (Heben/Senken) und Instandsetzen von KSch-/Azk- und UFB-
Abdeckungen und Zwischen und Halsrahmen jeder Art und Größe in einem Oberbau aus 
Asphalt, Beton, Platten, Betonsteinpflaster und Natursteinpflaster nach besonderer 
Beauftragung durch den AG 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Versenden der Baubeginn-. und Fertigstellungsanzeige an die Kommunen 
 Geprüften Standsicherheitsnachweis für Baugrubenverbau über den Normverbau 

oder die Saumbohlensicherung hinaus zerbringen 
 Vorhalten des Verbaumaterials, Einbauen des Verbaus mit Mehraushub, Ausbauen 

oder Teilausbau des Verbaus in der vorgegebenen Tiefe nach den Vorgaben des 
Standsicherheitsnachweises 

 Umlegen/Sichern/Schützen aller Fremdanlagen und Telekommunikationsanlagen; 
 Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und Verkehrssicherung nach genehmigten 

Regelplan oder Verkehrszeichenplan gemäß RSA –ZTVSA herstellen 
 Austauschen von Deckeln jeder Art 
 Reinigen und Austausch der Auflager 
 Einbauen von Pflaster oder Platten jeder Art in besonderen KSch oder AzK-Deckeln 

mit Lieferung des Pflasters, der Platten und des Einbaumaterials nach vorgegebenem 
Muster oder Auflagen 

 Schneiden des einzubauenden Materials 
 Aufbrechen/Aufnehmen des Oberbaus 
 Ausbauen der Abdeckung jeder Art 
 Abbrechen der Ausgleichsfuge 
 Ausführen der Tiefbauarbeiten zum Freilegen von Zwischen- und Halsrahmen 

unabhängig von der Höhe 
 Auswechseln von Zwischen- und Halsrahmen 
 Herstellen eines ebenen und sauberen Auflagers 
 Verfüllen des Arbeitsraumes mit verdichtungsfähigem und wasserdurchlässigem 

Material 
 Vorhalten der Schalung (innen und außen) 
 Einbauen der neuen Abdeckung nach den Einbauanweisungen und der ZTV-TKNetz 

13 mit Spezialmörtel oder mit Kaltbitumen, der vom AN zu liefern ist 
 Wiederherstellen des Oberbaus nach ZTVA-StB mit einer ungebundenen 

Tragschicht, ggf. mit einer Frostschutzschicht und mit Platten oder Pflaster jeder Art 
incl. der ggf. anfallenden Reststreifen nach ZTVA-StB 

 ggf. Lieferung der ungebundenen Trag- und Frostschutzschichten 
 ggf. Schneiden von Platten und Betonsteinpflaster 
 Aktualisierung der Daten in Dateiform (PDF). 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder instandgesetzte KSch-/Azk- und UFB-Abdeckungen unabhängig von der 
Art und der Größe in einem Oberbau mit 1 Stück. 
Erfolgt die Instandsetzung der Abdeckungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen oder 
ohne Tiefbauarbeiten so erfolgt die Vergütung mit dem Faktor 0,5 
Einheit: St 
 
Nur in Verbindung mit regionalen GU-Verträgen 
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10019795 

 
Zulage Ausbessern Fugenm. /Ausgleichf. 
 

 Definition: 
Zulage zur Pos. 10019713 zum Ausbessern von mangelhaftem Fugenmörtel 
und mangelhaften Ausgleichsfugen entsprechend nach ZTV-TKNetz 15  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausbessern von mangelhaftem Fugenmörtel und mangelhaften 

Ausgleichsfugen ab einer Gesamtlänge von 2m für je weiteren 
angefangenen 1,0 m 

  
Erfassung:  
Zu erfassen ist die Länge  
 
Einheit: m 
 
Nur zu vergüten im Zuge von Instandhaltungsmaßnahmen 

 
 
10019803 

 
Gutachten/Statik erstellen an Ing-ui.BW 
 

 Definition: 
Bestandsaufnahme vor Ort und Erstellen des Gutachtens/Statik unter 
Berücksichtigung der örtlichen Anforderungen  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Bewertung der vorhandenen Mängel einschließlich Angaben zur 

Standsicherheit des Kabelschachtes 
 Aussage über Art, Umfang der Mängelbeseitigung und 

Instandsetzungsmaßnahmen einschl. der zugehörigen 
Leistungsbeschreibung (u.a. Material, Technologie) 

 Erstellen einer Übersichtszeichnung des BW 
 Aussage über sofortige vorübergehende Sicherungsmaßnahmen/ 

Sofortmaßnahmen, einschl. Leistungsbeschreibung 
 Zeichnerische Darstellung der Sicherungsmaßnahme 
 Die Unterlagen sind dem PTI in Papier- und Dateiform (pdf-Datei) zu 

übergeben. 
 Nach Ortsbesichtigung und Erstellen des Gutachtens ist eine 

Konsultation mit den Vertretern der PTI durchzuführen.  
 Standsicherheit des gesamten Bauwerkes bezogen auf die Alterung 

des BW (Unterbau und Oberbau) unter Berücksichtigung der aktuellen 
Lastverhältnisse 

 
Erfassung: 
Erfasst wird die Erstellung eins Gutachtens/Statik an Ing-BW mit der Einheit 
ein Stück 
 
Einheit: St. 

 
  



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 127 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

 
10019813 

 
Zulage Gutachten Kostengegenüb. 
 

 Definition: 
Zulage zu der OZ 10019803 für die Erstellung einer Gegenüberstellung der 
Kosten Instandsetzungsmaßnahmenoder Abbruch/Neubaumaßnahmen 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Gegenüberstellung der Kosten Instandsetzungsmaßnahmen oder 

Abbruch/Neubaumaßnahmen erstellen. 
 Angaben der Kosten der Sicherungsmaßnahmen 
 Die Unterlagen sind dem PTI in Papier - und Dateiform (pdf-Datei) zu 

übergeben. 
 
Erfassung: 
Erfasst wird die Zulage Gutachten zur Kostengegenüberstellung nur mit der 
OZ 10019803 
 
Einheit: St. 

 
 
10019823 

 
Zulage Gutachten chem. Einflüsse 
 

 Definition: 
Zulage zu der OZ 10019803 für die Berücksichtigung der Einwirkung durch 
chemische Einflüsse auf das BW. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schädigung durch chemische Einflüsse auf das BW 
 Die Unterlagen sind dem PTI in Papier - und Dateiform (pdf-Datei) zu 

übergeben. 
 
Erfassung: 
Erfasst wird die Zulage Gutachten nur mit der OZ 10019803 
  
Einheit: St. 
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10019833 

 
Zulage Bauvorlage erstellen 
 

 Definition: 
Erstellen einer Bauvorlage einschl. Prüfung auf der Grundlage des 
durchgeführten Gutachtens und nach Konsultation mit dem Vertreter der 
PTI, ist eine Bauvorlagen zu erstellen als Grundlage der notwendigen 
Instandsetzungsmaßnahmen 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Detailzeichnungen der notwendigen Instandsetzungsmaßnahme 

einschließlich zugehöriger statischer Berechnungen der erforderlichen 
Schal- und Bewehrungspläne 

 der evtl. notwendigen Stahlkonstruktion und Stahlliste 
 Erstellen einer zugehörigen Leistungsbeschreibung. 
 Die fertigen Berechnungen, Zeichnungen usw. sind nach der durch den 

Auftragnehmer zu veranlassender Prüfung und Bestätigung durch 
einen Prüfingenieur dem Auftraggeber einzureichen. 
Die Unterlagen sind dem PTI in Papier - und Dateiform (pdf-Datei) zu 
übergeben. 

 
Erfassung: 
Erfasst wird die Erstellung einer Bauvorlage an Ing-BW mit der Einheit ein 
Stück 
 
Einheit: St. 
Die OZ kann nur in Verbindung mit der OZ 10019803 erfolgen 

 
 
10019845 

 
Standsicherheitsnachweis erstellen 
 

 Definition: 
Erstellen eines Standsicherheitsnachweises an Baugruben-/Grabenverbau  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ortstermin zur Bestandsaufnahme an uiBW und Bestandsbebauung 
 Einholung aller notwendigen Unterlagen zur statischen Berechnung 
 Übersichts- und Detailzeichnung des notwendigen 

Baugrubenverbau/Grabenverbau  
 Erstellen zugehörigen statischen Berechnungen und 

Leistungsbeschreibungen 
 Übergabe des Standsicherheitsnachweises und aller weiteren 

Unterlagen an den BvT 
 
Erfassung: 
Erfasst wird die Erstellung eines Standsicherheitsnachweises an einem Ing-
BW mit der Einheit ein Stück 
 
Einheit: St. 
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10019853 

 
Bauüberwachung und Abnahme bei Ing BW 
 

 Definition: 
Bauüberwachung im Zuge eines Sanierungskonzepts am ui BW einschl. 
Vorlage eines Bauabschlußberichtes 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Überwachung der ausführenden Firma, die Sanierungen von Ing.-

Bauwerken durchführt, durch einen Gutachter/Statiker gemäß 
Bauvorlage 

 Abstimmungsgespräche mit allen Beteiligten 
 Während der Arbeitsausführung sind die Arbeitsschritte durch den 

Statiker zu überwachen 
 Die Ergebnisse der Überwachungen sind dem BvT schriftlich 

mitzuteilen. 
 Abnahme der Ausführungsleistung mit allen Beteiligten, das Ergebnis 

wird durch den Statiker in einem Protokoll (Bilder/Schrift) festgehalten 
und dem BvT übergeben 

 
Erfassung: 
Erfasst wird die Bauüberwachung gemäß Gutachten/Sanierungskonzept 
und Abnahme je Ing BW mit einem Stück. 
 
Einheit: St. 

 
 
10019863 

 
Aussteifung von nicht standsicheren BW 
 

 Definition: 
Montage von Holzstützen, Spindeln in KSch zur Sicherung für nicht 
standsichere Bw      
 
Eingeschlossene Leistungen:  
 Alle An-/Abfahrt zum Arbeitsort 
 Öffnen und Schließen der BW-Abdeckungen 
 Verkehrssicherung nach RSA-ZTVA  
 Liefern und Einbauen (Verkeilen) von Rundholzstützen/-steifen oder 

Spindeln und Kanthölzern in KSch zur provisorischen Stabilisierung 
des KSch und/oder der KSch-Decke gemäß statischer Vorgaben des 
Ing BW 

 
Erfassung: 
Erfasst wird die Aussteifung von nicht standsicheren BW 
je Steife (Holz/Stahl) in Stück 
 
Einheit: St 
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10019873 

 
Zulage Kontrolle der Aussteifung von BW 
 

 Definition: 
Holzstützen-/Spindelprüfung je KSch Monatliche Prüfung der 
Holzstützen/Spindeln je KSch auf Standsicherheit/Tragfähigkeit und 
erforderlichenfalls Nachregulierung incl. An-/Abfahrt nach ZTV-TKNetz 15 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Alle An-/Abfahrt zum BW 
 Öffnen und Schlissen des BW 
 Anmeldung SESYS 
 Absperrung nach RSA ZTV-SA. 
 Gasprüfung 
 Entleeren der/des Schmutzeimers/Schmutzschale, ggf. 

umweltgerechtes Entsorgen des Abfalls 
 Reinigen der Deckelauflager 
 Ordnungsgemäßes Schließen der Bw-Abdeckung/en 
 Je Bw ist mit einer Wartezeit von 0,5 Std. zu rechnen. 
 
Erfassung: 
Erfasst wird das Öffnen und Schließen von Bauwerken für die Kontrolle der 
Aussteifung mit der Einheit ein Stück je Arbeitstag 
 
Einheit: St. 
 
Abrechnungsfaktor: 
Faktor 1,0 je Bw je Arbeitstag 
Faktor 0,8 je weiteres Bw je Arbeitstag 
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10019883 

 
KSch ui- Stichprobenpr. v. Ing. BW. 

 Definition: 
Durchführen aller Stichprobenprüfung von Instandhaltungsmaßnahmen an 
ui- Ing.- Bauwerken pro Arbeitspaket/Tag  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Inspizieren/Überprüfen der ui- Ing.- Bauwerke  
 Prüfung der Standsicherheit Feststellung und Bewertung des baulichen 

Zustands 
 Prüfung der Dokumentation in Schakal. 
 Bearbeitung der Checkliste “Qualitätskontrolle Inspektion bzw. 

Instandsetzung und anfertigen von Mängelbericht nach Vorgaben BvT 
 Schäden und Mängel bewerten und die Prüfergebnisse u.a. mit Fotos 

dokumentieren 
 Leistungen des AN und Materialverbrauch auf Vollständigkeit 

überprüfen) 
 Download/Upload Daten über IT-Schnittstelle 
 Sofortige Meldung an BvT bei Verkehrsgefährdung  
 
Erfassung: 
Die Leistungen des Arbeitspakets/Tag (AP/Tag) wird mit einem Stück 
erfasst. 
(1 AP/Tag entspricht 9 ui-Ing BW)  
 
Einheit: Stück 

 
 
10019893 

 
Zulage Anfahrt zur ui- Stichprobenpr. 

 Definition: 
An/Abfahrtpauschale für die Ausführung von ui- Stichprobenpr. v. Ing. BW. 
je AP 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Reisekosten und Spesen 
 Alle An/Abfahrten 
 
Erfassung: 
Erfasst wird die An/Abfahrtpauschale als ein Stück je AP 
 
Einheit: St 
 
Die OZ kommt nur in Verbindung mit der OZ 10019883 zu erfassen. 
Die Zulage Anfahrt wird je AP nur einmal erfasst. 
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10019905 

 
Bauüberwachung Standsicherheitsnachweis 
 

 Definition: 
Bauüberwachung Standsicherheitsnachweis Baugrube/Grabenverbau 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Abstimmungsgespräche/Bauanlaufbesprechung mit allen 

Beteiligten 
 Überwachung der Ausführungsleistung der ausführenden Firma vor Ort  
     nach erstellten Standsicherheitsnachweis 
 Abnahme der Ausführungsleistung mit allen Beteiligten, das Ergebnis 

wird durch den Statiker/Ing. in einem Protokoll (Bilder/Schrift) 
festgehalten und dem BvT übergeben 

 
Erfassung: 
Erfasst wird die Bauüberwachung der Ausführungleistung nach 
Standsicherheitsnachweis und Abnahme bei je Baugrube/Grabenverbau in 
einem Stück. 
 
Einheit: St. 

 
 
10019916 

 
Zulage Vorsorgliche Beweissicherung  

 Definition: 
Vorsorgliche Beweissicherung für die Dokumentation des baulichen 
Zustands vorhandener Gebäude nach Vorgaben BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Dokumentation des Bauzustands durch Skizzen, Bilddokumentationen 

und Beschreibung (bestehende Schäden) vor Beginn der eigentlichen 
Baumaßnahme. 

 Gebäude bzw. Baulichkeiten im Zuge einer beauftragten 
Bauüberwachung mittels durchgeführter Beweissicherung auf 
Veränderungen überprüfen und dokumentieren 

 Notwendige Sicherheitsmaßnahmen sind zur Vermeidung größerer 
Schäden einzuleiten. 

 Dokumentationen sind nach Vorgaben dem BvT zu übergeben. 
 
Erfassung: 
Erfasst wird die Erstellung eines Vorsorgliche Beweissicherung mit der 
Einheit LE 
 
Einheit: LE 
 
Die Vorsorgliche Beweissicherung kann nur in Verbindung mit der OZ 
10019843 oder. 10019853 beauftragt werden. 
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10019933 
 

 
Zulage VAO z. ui- Stichprob. v. Ing. BW 

 
 

Definition: 
Erstellen, Beantragung, Einholung der VAO nach Regelplan oder 
Verkehrszeichenplan nach RSA –ZTVSA bei der jeweils zuständigen 
Behörde 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Verkehrsrechtliche Anordnung (VAO) schriftlich beantragen für 

Arbeitsstellen bei den Verkehrsflächen vorübergehend für Arbeiten 
abgesperrt werden müssen. 

 Regelplan, Verkehrszeichenplan zur örtlichen Gegebenheit des BW 
erstellen nach RSA –ZTVSA 

 Einholung der VAO 
 
Erfassung: 
Erfasst wird die Beantragung, Erstellung, Einholung der VAO nach 
Regelplan oder Verkehrszeichenplan nach RSA –ZTVSA bei der jeweils 
zuständigen Behörde je Bauwerk zur Stichprobe von Ing. BW mit einem 
Stück  
 
Einheit: St 
Die OZ kommt nur in Verbindung mit der OZ 10019883 zur Erfassung 
Gebührenbescheid der VAO wird mit OZ 10099980 vergütet. 
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10019943 

 
Sicherung von Arbeitsstellen in Fahrbahnen 
 

 Definition: 
Ausführung von Sicherung von Arbeitsstellen nach festgelegten 
Regelplänen/ erstellten Verkehrszeichenplans aufgrund einer VAO in 
definierten Fahrbahnen (inner.-/außerorts) nach besonderer Anordnung des 
BvT in Verbindung von Inspektionsarbeiten an BW aller Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Erstellen, Veranlassen eines Verkehrszeichenplans aufgrund einer VAO 

mit allen Sicherungsmaßnahmen für eine KSchui-Arbeitsstellen im 
Bereich von Fahrbahnen nach RSA ZTVSA aller Art. 

 Vorhalten, Aufstellen, Kontrollieren, Abbauen und ggf. Umsetzen aller 
notwendigen Verkehrszeichen, Absperrungen und sonstiger 
Einrichtungen nach den Vorgaben aus der VAO bzw. Regelplan 

 Vorhalten, Aufstellen, Abbauen und ggf. Umsetzen von zusätzlich in der 
VAO geforderten Verkehrszeichen, Absperrungen und sonstigen 
Einrichtungen 

 An/Abfahrten 
 
Erfassung: 
Erfasst wird die Sicherung der Arbeitsstellen nach den Vorgaben der 
vorgelegten VAO abzusperrende Gruben.-/Grabenlänge an BW aller Art als 
1 Stück. 
 
Einheit: St 
 
OZ 10019943 kommt nicht bei Instandsetzungsmaßnahmen im Zuge der 
IVH-Maßnahmen von uiBW zur Erfassung. 
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10019953 

 
Öffnen und Schließen von Bauwerken 

 
 
 

Definition: 
Öffnen und Schließen von unterirdischen Bauwerken (u.i. Bw) auf 
Anordnung des BvT und nur in Verbindung mit der Erbringung für 
Statiker/Gutachter  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Alle An-/Abfahrt zum BW 
 Öffnen und Schliessen des BW 
 Anmeldung SESYS 
 Absperrung nach RSA ZTV-SA. 
 Gasprüfung 
 Entleeren der/des Schmutzeimers/Schmutzschale, ggf. 

umweltgerechtes Entsorgen des Abfalls 
 Reinigen der Deckelauflager 
 Ordnungsgemäßes Schließen der Bw-Abdeckung/en 
 Je Bw ist mit einer Wartezeit von 0,5 Std. zu rechnen. 
 
Erfassung: 
Erfasst wird das Öffnen und Schließen von Bauwerken 
mit der Einheit ein Stück je Arbeitstag 
 
Einheit: St. 
 
Abrechnungsfaktor: 
Faktor 1,0 für das erste Bw je Arbeitstag 
Faktor 0,8 je weiteres Bw je Arbeitstag 
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6.2 Arbeiten an Kabel, Rohren und Gehäusen 

6.2.1 Gruppe 21 Arbeiten an Gebäudeeinführungen 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10, …) 
 

OZ 10021010 MD bis 40 mm einbauen 
OZ 10021020 Zulage verlängerte MD bis 40 mm 
OZ 10021030 MD > 40 – 70 mm einbauen 
OZ 10021040 Zulage verlängerte MD > 40 – 70 mm 
OZ 10021060 Kabel in belegte MD einbauen 
OZ 10021070 Gebäudeeinführung auswechseln 
OZ 10021080 Kabel/SNR in Gebäudeeinführung einbauen/ausbauen 
OZ 10021090 Gebäudeeinführung ausbauen 
OZ 10021510 MD > 70/Wanddurchf.-Muffe einbauen 
OZ 10021520 Fundamente durchbohren 
OZ 10021530 Gebäudeeinf. in weiße Wanne einbauen 
OZ 10021540 Gebäudeeinf. in schwarze Wanne einbauen 

 
 
10021010 

 
MD bis 40 mm einbauen 

 Definition: 
Einbauen von Mauerdurchführungen jeder Art bis 40 mm 
Außendurchmesser nach Montageanweisung, inkl. Herstellen der Bohrung 
bis 60 mm Durchmesser in Wänden jeder Art und Einbringen der Kabel 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen der Wanddurchbohrungen unabhängig vom 

Bohrwerkzeug und vom Material der Wände 
 Einbauen der Mauerdurchführungsbauteile unabhängig vom Typ 
 Verputzen und Isolieren der Wände 
 Wiederanbringen des mechanischen Isolierschutzes 
 Entfernen von Verschlüssen und das Reinigen der Öffnungen 
 Einbringen der Kabel, Schutzleiter usw. unabhängig von der Dicke 

und Länge der Anlagen 
 ggf. Schützen von Kabelmänteln gegen zu große Erwärmung 
 Abdichten der Einführung  
 Biegen und Lagern der Anlagen im Bereich von 1 m vor und hinter 

den Mauerdurchführungsbauteilen 
 ggf. notwendiges Abdichten bei unbelegten 

Mauerdurchführungsbauteilen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist das erste eingebaute Mauerdurchführungsbauteil 
 
Einheit: St 
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10021020 

 
Zulage verlängerte MD bis 40 mm 

 Definition: 
Zulage für das Einbauen von verlängerten Mauerdurchführungen jeder Art 
bis 40 mm Außendurchmesser nach Montageanweisung, inkl. Herstellen der 
Bohrung bis 60 mm Durchmesser in Wänden jeder Art und Einbringen der 
Kabel zur OZ 10021010 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen der längeren Wanddurchbohrungen unabhängig vom 

Bohrwerkzeug und vom Material der Wände 
 Verbinden und Einbauen der weiteren Mauerdurchführungsbauteile 

unabhängig vom Typ 
 Verputzen und Isolieren der Wände 
 Entfernen von Verschlüssen und das Reinigen der Öffnungen 
 Einbringen der Kabel, Schutzleiter usw. unabhängig von der Dicke 

und Länge der Anlagen 
 ggf. Schützen von Kabelmänteln gegen zu große Erwärmung 
 Abdichten der Einführung  
 Biegen und Lagern der Anlagen im Bereich von 1 m vor und hinter 

den Mauerdurchführungsbauteilen 
 ggf. notwendiges Abdichten bei unbelegten 

Mauerdurchführungsbauteilen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jedes weitere eingebaute Mauerdurchführungsbauteil  
 
Einheit: St 
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10021030 

 
MD > 40 – 70 mm einbauen 

 Definition: 
Einbauen von Mauerdurchführungen jeder Art > 40 – 70 mm 
Außendurchmesser nach Montageanweisung, inkl. Herstellen der 
erforderlichen Bohrung > 60 mm Durchmesser in Wänden jeder Art und 
Einbringen der Kabel 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen der Wanddurchbohrungen unabhängig vom Bohrwerkzeug 

und vom Material der Wände 
 Einbauen der Mauerdurchführungsbauteile unabhängig vom Typ 
 Verputzen und Isolieren der Wände 
 Wiederanbringen des mechanischen Isolierschutzes 
 Entfernen von Verschlüssen und das Reinigen der Öffnungen 
 Einbringen der Kabel, Schutzleiter usw. unabhängig von der Dicke und 

Länge der Anlagen 
 ggf. Schützen von Kabelmänteln gegen zu große Erwärmung 
 Abdichten der Einführung  
 Biegen und Lagern der Anlagen im Bereich von 1 m vor und hinter den 

Mauerdurchführungsbauteilen 
 ggf. notwendiges Abdichten bei unbelegten 

Mauerdurchführungsbauteilen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist das erste eingebaute Mauerdurchführungsbauteil 
 
Einheit: St 
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10021040 

 
Zulage verlängerte MD > 40 – 70 mm 

 Definition: 
Zulage für das Einbauen von verlängerten Mauerdurchführungen jeder Art 
> 40 – 70 mm Außendurchmesser nach Montageanweisung, inkl. Herstellen 
der erforderlichen Bohrung > 60 mm Durchmesser in Wänden jeder Art und 
Einbringen der Kabel zur OZ 10021030 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbauen der Mauerdurchführungsbauteile unabhängig vom Typ 
 Herstellen der längeren Wanddurchbohrungen unabhängig vom 

Bohrwerkzeug und vom Material der Wände 
 Einbauen der Mauerdurchführungsbauteile unabhängig vom Typ 
 Verputzen und Isolieren der Wände 
 Entfernen von Verschlüssen und das Reinigen der Öffnungen 
 Einbringen der Kabel, Schutzleiter usw. unabhängig von der Dicke und 

Länge der Anlagen 
 ggf. Schützen von Kabelmänteln gegen zu große Erwärmung 
 Abdichten der Einführung  
 Biegen und Lagern der Anlagen im Bereich von 1 m vor und hinter den 

Mauerdurchführungsbauteilen 
 ggf. notwendiges Abdichten bei unbelegten 

Mauerdurchführungsbauteilen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jedes weitere eingebaute Mauerdurchführungsbauteil  
 
Einheit: St 
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10021060 

 
Kabel in belegte MD einbauen 

 Definition: 
Einbauen von weiteren Kabeln jeder Art in belegte/unbelegte Öffnungen von 
Mauerdurchführungsbauteilen oder Auswechseln von Kabeln in 
Mauerdurchführungsbauteilen jeder Art nach Montageanweisung, nur nach 
besonderer Beauftragung durch den BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Öffnen von Durchführungen in Mauerdurchführungsbauteilen 
 ggf. Reinigen der Öffnungen 
 ggf. Lösen der Kabel im Bereich der Einführung  
 ggf. Ausbauen der vorhandenen Kabel 
 Einbringen der Kabel, Schutzleiter usw. in Mauerdurchführungs-

bauteilen mit vorhandenen Anlagen unabhängig von der Dicke und 
Länge der Anlagen 

 ggf. Schützen von Kabelmänteln gegen zu große Erwärmung 
 Abdichten der Einführung  
 Biegen und Lagern der Anlagen im Bereich von 1 m vor und hinter den 

Mauerdurchführungsbauteilen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jedes nachträglich eingeführte oder ausgewechselte Kabel 
oder Schutzleiter 
 
Einheit: St 

  
  



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 141 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

 
10021070 

 
Gebäudeeinführung auswechseln 

 Definition: 
Auswechseln von Gebäudeeinführungen jeder Art in Wänden von Gebäuden 
gegen Bauteile mit gleichem oder geringerem Außendurchmesser 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Öffnen der Gebäudeeinführung 
 Lösen der Kabel im Bereich der Einführung  
 Ausbauen von Kabeln/SNR 
 Ausbauen von Gebäudeeinführungsbauteilen usw. unabhängig von der 

Länge und dem Durchmesser 
 Einbauen von Gebäudeeinführungsbauteilen unabhängig vom Typ 
 Verputzen und Isolieren der Wände 
 Wiederanbringen des mechanischen Isolierschutzes 
 Entfernen von Verschlüssen und das Reinigen der Öffnungen 
 Einbringen der Kabel, SNR, Schutzleiter usw. unabhängig von der 

Dicke und Länge der Anlagen 
 ggf. Schützen von Kabelmänteln gegen zu große Erwärmung 
 Abdichten der Einführung  
 Biegen und Lagern der Anlagen im Bereich von 3 m vor und hinter den 

Gebäudeeinführungsbauteilen 
 ggf. notwendiges Abdichten bei unbelegten Gebäudeeinführungs- 

bauteilen. 
 ggf. Angleichen des Innenanstriches 

 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jede ausgewechselte Gebäudeeinführung 
 
Einheit: St 
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10021080 

 
Kabel/SNR in Gebäudeeinführung einbauen/ausbauen 

 Definition: 
Einbauen/Ausbauen von Kabeln, SNR jeder Art aus Gebäudeeinführungen 
jeder Art die im Auftrage der Telekom gebaut wurden 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Öffnen der Kabeleinführungen im Gebäudeeinführungsbauteil  
 Lösen der Kabel, SNR im Bereich der Einführung  
 Einbauen/Ausbauen der Kabel/SNR 
 Säubern von Kabel/SNR und Bauteilen 
 ggf. Verschließen der nicht wieder zu belegenden 

Einführungsöffnungen. 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jedes ein-/ausgebaute Kabel/SNR oder jeder ausgebaute 
Schutzleiter 
 
Einheit: St 
Nicht zu vergüten in Verbindung mit den OZ 10021070 und 10021090 

 
 
10021090 

 
Gebäudeeinführung ausbauen 
 

 Definition: 
Ausbauen von Gebäudeeinführungen jeder Art aus Wänden von Gebäuden 
die im Auftrag der Telekom eingebaut wurden 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Öffnen der Gebäudeeinführung 
 Ausbauen von Kabeln/SNR 
 Ausbauen von Gebäudeeinführungsbauteilen usw. unabhängig von der 

Länge und dem Durchmesser 
 Reinigen und Verschließen des Durchbruchs 
 Abdichten der Durchbruchstelle und das Nachisolieren, ggf. auch im 

Umgebungsbereich 
 Wiederanbringen des mechanischen Isolierschutzes 
 ggf. Angleichen des Innenanstriches 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jede ausgebaute Gebäudeeinführung 
 
Einheit: St 
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10021510 

 
MD > 70/ Wanddurchf.-Muffe einbauen 

 Definition: 
Einbauen von Mauerdurchführungen jeder Art über 70 mm 
Außendurchmesser nach Montageanweisung, inkl. Herstellen der 
erforderlichen Bohrung > 80 mm Durchmesser in Wänden jeder Art 
unabhängig von der Wanddicke und Einbringen der Kabel, Einbauen von 
Wanddurchführungsmuffen bis 110 mm nach Montageanweisung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen der Wanddurchbohrungen unabhängig vom Bohrwerkzeug 

und vom Material der Wände 
 Einbauen der Mauerdurchführungsbauteile unabhängig vom Typ 
 Einbauen der Wanddurchführungsmuffen bis 110 mm 

Außendurchmesser 
 Verputzen und Isolieren der Wände 
 Wiederanbringen des mechanischen Isolierschutzes 
 Entfernen von Verschlüssen und das Reinigen der Öffnungen 
 Einbringen der Kabel, Schutzleiter usw. unabhängig von der Dicke und 

Länge der Mauerdurchführungen 
 ggf. Schützen von Kabelmänteln gegen zu große Erwärmung beim 

Abdichten der Mauerdurchführungen 
 Abdichten der Einführung  
 Biegen und Lagern der Mauerdurchführungen im Bereich von 1 m vor 

und hinter den Mauerdurchführungsbauteilen 
 ggf. notwendiges Abdichten bei unbelegten 

Mauerdurchführungsbauteilen 
 Abdichten gegen Verschmutzung bei unbelegten 

Wanddurchführungsmuffen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist das eingebaute Mauerdurchführungsbauteil 
 
Einheit: St 
Ist aufgrund der Wandstärke das Einbauen weiterer MD erforderlich, sind 
diese mit dieser OZ zu vergüten 
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10021520 

 
Fundamente durchbohren 
 

 Definition: 
Herstellen von Bohrungen bis 30 mm Außendurchmesser in Fundamenten 
jeder Art bis 0,4 m Dicke 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen der Fundamentdurchbohrungen unabhängig vom 

erforderlichen Bohrwerkzeug und vom Material  
 Einbauen eines flexiblen Rohres als mechanischen Kabelschutz 
 Durchstecken der Kabel, Schutzleiter usw. unabhängig von der Dicke 

des Fundamentes 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jede Bohrung bis 0,4 m als ein Stück 
 
Einheit: St 
 
Zulagenfaktor: 
Faktor 0,1: Bei >0,4m Fundamentdicken je angefangene 0,1 m erfasst. 
 
Zusätzlich: 
Faktor 0,2: Bei > 30mm Bohrungen 

 
 
10021530 

 
Gebäudeeinf. in weiße Wanne einbauen 

 Definition: 
Einbauen von druckwasserhaltenden Gebäudeeinführungen nach 
Montageanweisung, inkl. Herstellen der erforderlichen Kernbohrung in 
weißen Wannen (druckwasserhaltenden Betonwannen) unabhängig von der 
Wanddicke und Einbringen und Abdichten der Kabel oder Rohre aufgrund 
besonderer Beauftragung durch den BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen der Kernbohrungen unabhängig vom Bohrwerkzeug  
 Einbauen der Gebäudeeinführung unabhängig vom Typ nach den 

Montagevorschriften 
 Einbringen der Kabel, Rohre, Schutzleiter usw. unabhängig von der 

Dicke und Länge der Mauerdurchführungen 
 Abdichten der Kabel und/oder Rohre mit den erforderlichen 

Abdichtelementen gasdicht und druckwasserhaltend 
 ggf. notwendiges Abdichten bei unbelegten Gebäudeeinführungen 

gasdicht und druckwasserhaltend 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die eingebaute Gebäudeeinführung 
 
Einheit: St 
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10021540 

 
Gebäudeeinf. in schwarze Wanne einbauen 
 

 Definition: 
Einbauen von druckwasserhaltenden Gebäudeeinführungen nach 
Montageanweisung, inkl. Herstellen der erforderlichen Kernbohrung oder 
des erforderlichen Fensters in schwarzen Wannen (druckwasserhaltenden 
Beton- oder Mauerwerkswannen mit Außenhaut) unabhängig von der 
Wanddicke und Einbringen und Abdichten der Kabel oder Rohre aufgrund 
besonderer Beauftragung durch den BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellen der Kernbohrungen unabhängig vom Bohrwerkzeug  
 ggf. Sägen eines Fensters für den Einbau mehrerer 

Gebäudeeinführungen 
 Einbauen der Gebäudeeinführungen unabhängig vom Typ nach den 

Montagevorschriften 
 Einbringen der Kabel, Rohre, Schutzleiter usw. unabhängig von der 

Dicke und Länge der Mauerdurchführungen 
 Abdichten der Kabel und/oder Rohre mit den erforderlichen 

Abdichtelementen gasdicht und druckwasserhaltend 
 ggf. notwendiges Abdichten bei unbelegten Gebäudeeinführungen 

gasdicht und druckwasserhaltend 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jede eingebaute Gebäudeeinführung mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
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6.2.2 Gruppe 22 Einziehen und Ausziehen von Kabel und Rohren 

 
 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 11, 39, 40…) 
 
 

OZ 10022080  Kabel in Kabelrohren lösen 
OZ 10022090  Mehrfachrohre teilen 
OZ 10022110  Kabel/Rohre in Brücken usw. einbringen 
OZ 10022120  Kabel/Rohre aus Brücken usw. ausbauen 
OZ 10022210  Auszieharmaturen Kabel-X anbauen 
OZ 10022220  Kabel bis 20 mm befüllen und ausziehen 
OZ 10022230  Kabel bis 50 mm befüllen und ausziehen 
OZ 10022240  Kabel bis 80 mm befüllen und ausziehen 
OZ 10022310  KKF-Liner ausformen 
OZ 10022320  Einziehvorricht. KKF-Liner auf-/abbauen 

 
 
10022080 

 
Kabel in Kabelrohren lösen 
 

 Definition: 
Lösen von Kabeln in Kabelrohren vor dem Ausziehen der Kabel. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbringen von Gleitmitteln 
 Lösen der Kabel durch einen Lösekolben 
 
Abrechnung / Erfassung:   
Erfasst werden die Zuglängen. 
 
Einheit: m 
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10022090 

 
Mehrfachrohre teilen 
 

 Definition: 
Einzelrohre durch Längsschnitt der Verbindungsstege von Mehrfachrohren 
abtrennen  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Abtrennen der Mehrfachrohre durch Längsschnitte von Verbindungsstegen 

nach den Angaben des BvT 
 ggf. Auftrommeln der Einzelrohrlängen 
 ggf. Auftrommeln der Restlängen  
 ggf. Zerlegen der Restlängen in 1m-Stücke 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird die geschnittene Verbindungssteglänge 
 
Einheit: m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
10022110 

 
Kabel/Rohre in Brücken usw. einbringen 
 

 Definition: 
Kabel, Kabelrohre, SNR oder Mehrfachrohre in Brückenkörper (Hohlräume), Tunnel, 
Türme oder begehbare Kanäle unabhängig vom Verfahren einbringen und auf oder 
an Halterungen mit dem entsprechenden Befestigungsmaterial befestigen. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Feststellen der Verwendbarkeit (Kalibrieren)der Kabelbühnen oder 

Wandhalterungen 
 ggf. Umlagern der vorhandenen Kabel und Anlagen vor und nach dem 

Einbringen 
 ggf. Anbringen von Ziehhilfen 
 ggf. Schneiden der Rohre und Abdichten gegen Verschmutzung 
 ggf. Auslegen in Schleifen oder Kabelachten beim Einbringen von 

Teilabschnitten unabhängig von der Restlänge 
 Ausbiegen, und Lagern der Kabel, Kabelrohre oder Mehrfachrohre  
 ggf. Befestigen der Kabel oder Rohre 
 Kennzeichnen der Lage und Längen der eingebrachten Kabel oder Rohre in 

Plänen 
 Beschriften der Kennzeichnungsstreifen nach den Vorgaben der Telekom 
 Kennzeichnen der Kabel nach dem Einbringen mit Kennzeichnungsstreifen und 

ggf. mit Warnbändern 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die eingebrachten Kabel- oder Rohrlängen 
 
Einheit: m 
 
Vom BvT angeordnete Montagevorräte > 5 m Länge werden als Einbringen mit 
dieser OZ vergütet. 
Kabellängen dürfen nur in Absprache mit dem BvT geschnitten werden. 
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10022120 

 
Kabel/Rohre aus Brücken usw. ausbauen 
 

 Definition: 
Kabel, Kabelrohre, SNR oder Mehrfachrohre aus Brückenkörpern 
(Hohlräume), Tunneln, Türmen oder begehbaren Kanälen von Kabelbühnen 
oder Wandhalterungen unabhängig vom Verfahren ausbauen 
 
 Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Lösen der Halterungen 
 ggf. Umlagern der vorhandenen Kabel und Anlagen vor und nach dem 

Ausbauen 
 ggf. Anbringen von Ziehhilfen 
 Zerlegen oder Auftrommeln der Kabel 
 ggf. Schneiden der Rohre und Abdichten gegen Verschmutzung 
 Abdichten der verbleibenden Rohrenden gegen Verschmutzung oder  
 druckwasserdicht mit Abdichtstopfen 
 Auftrommeln oder Zerlegen der Rohre 
 Kennzeichnen der Lage und Längen der ausgebauten Kabel oder Rohre 

in Plänen 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die ausgebauten Kabel- oder Rohrlängen 
 
Einheit: m 

 
 
10022210 

 
Auszieharmaturen Kabel-X anbauen  
 

 Definition: 
Befestigen der Armaturen zur Befüllung von Erd- und Röhrenkabeln mit 
Gleitmitteln für das Ausziehen der Kabelseele unabhängig von Kabeltyp und 
Kabeldurchmesser 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorbereiten des Kabels für die Montage der Armaturen entsprechend 

dem Kabeltyp 
 Montage der erforderlichen Armaturen mit einem speziellen Kleber 
 Kontrolle der Armaturen auf Dichtheit und festen Sitz 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird das Anbringen aller Armaturen je auszuziehendem Kabelstück 
  
Einheit: St 
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10022220 

 
Kabel bis 20 mm befüllen und ausziehen 
 

 Definition: 
Befüllen von Kabel bis zu 20 mm Innendurchmesser mit einem speziellen 
Verfahren und Ausziehen der Kabelseele einschl. Lieferung des Gleitmittels  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbringen des Gleitmittels mit den notwendigen Maschinen und 

Geräten 
 Ausziehen der Kabelseele 
 Verschrotten der Kabelseele 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird die Länge des ausgezogenen Kabelstückes  
 
Einheit: m 

 
 
10022230 

 
Kabel bis 50 mm befüllen und ausziehen 
 

 Definition: 
Befüllen von Kabel > 20 bis 50 mm Innendurchmesser mit einem speziellen 
Verfahren und Ausziehen der Kabelseele einschl. Lieferung des Gleitmittels 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbringen des Gleitmittels mit den notwendigen Maschinen und 

Geräten 
 Ausziehen der Kabelseele 
 Verschrotten der Kabelseele 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird die Länge des ausgezogenen Kabelstückes  
 
Einheit: m 
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10022240 

 
Kabel bis 80 mm befüllen und ausziehen 
 

 Definition: 
Befüllen von Kabel > 50 bis 80 mm Innendurchmesser mit einem speziellen 
Verfahren und Ausziehen der Kabelseele einschl. Lieferung des Gleitmittels 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbringen des Gleitmittels mit den notwendigen Maschinen und 

Geräten 
 Ausziehen der Kabelseele 
 Verschrotten der Kabelseele 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird die Länge des ausgezogenen Kabelstückes  
 
Einheit: m 

 
 
10022310 

 
KKF-Liner einziehen und ausformen 
 

 Definition: 
Einziehen des KKF-Liners in KKF und Ausformen des KKF-Liners nach dem 
Einziehen zur Auskleidung der KKF. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einziehen des KKF-Liners 
 Ausformen des KKF-Liners mit Dampf nach den Montagevorschriften 
 Entfernen der überstehenden Enden nach dem Abschluss des 

Ausformens 
 Abdichten dieser unbelegten Rohrzüge gas- und wasserdicht 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird die Länge eines ausgekleideten KKF-Zug in m 
 
Einheit: m 
Die Enden der KKF-Liner sind in ausreichender Länge überstehen zu lassen, 
da beim späteren Aufblasen ein Schwund von bis zu 10 % entstehen kann. 
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10022320 

 
Einziehvorricht. KKF-Liner auf-/abbauen 
 

 Definition: 
Aufbauen und Abbauen von Maschinen und Geräten zum Einziehen und 
Ausformen von KKF-Linern 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Umsetzen der Maschinen und Geräte innerhalb der Baustelle 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird das Aufbauen und Abbauen einschl. evtl. erforderlicher 
Umsetzungen mit 1 Stück je Baustelle  
 
Einheit: St 
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6.2.3 Gruppe 23 Auslegen von Trassenwarnband 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz ,10,11, 12...) 
 

OZ 10023033  Trassenwarnband auslegen 
 

 
10023033 

 
Trassenwarnband auslegen 
 

 Definition: 
Auslegen von Trassenwarnband auf Anordnung des BvT 
Eingeschlossene Leistungen: 
Auslegen der Trassenwarnbänder lage- und höhengerecht 
Auslegen des beigestellten KK-Trassenwarnbandes lage- und höhengerecht 
 
Erfassung: 
 Zu erfassen sind die Längen von Grubenmitte bis Grubenmitte, bzw. 

Bauwerkanfang bis Bauwerkanfang bei Kabelkanalanlagen, bei breiten 
Kabel- oder Kabelkanalanlagen ggf. mehrfach 

 
Einheit: m 
 
Zulagenfaktor: 
Faktor 0,2: Liefern der für die Kabelanlage notwendigen und zugelassenen   
          Trassenwarnbänder 
Nicht in Kombination mit OZ deren Inhalt das Trassenwarnband als 
Inklusivleistung beinhaltet. 
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6.2.4 Gruppe 24 Aufnehmen von Kabeln, Kabelrohren, Schutzleitern oder SNR (V) 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 11…) 
 
 

OZ 10024010 Kabel aufnehmen und auftrommeln 
OZ 10024020 Kabel aufnehmen und zerlegen 

 
 
10024010 

 
Kabel aufnehmen und auftrommeln 
 

 Definition: 
Aufnehmen, Auftrommeln und Abfahren von wiederverwendbaren Kabeln 
jeder Art, Kabelrohren/ SNR (V) aller Art und Schirmleitern nur nach 
Anordnung des BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Aufnehmen von Kabelabdeckungen jeder Art 
 Aufnehmen der Kabel, Kabelrohre, Schirmleiter oder SNR (V) 
 Auftrommeln der Kabel, Kabelrohre, Schirmleiter oder SNR (V) 
 ggf. Herstellen von Ringbunden 
 Abfahren der Kabel, Kabelrohre, Schirmleiter oder SNR (V) 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes aufgenommenen Kabels, Kabelrohres, 
Schirmleiters oder SNR (V) 
 
Einheit: m 
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10024020 

 
Kabel aufnehmen und zerlegen 
 

 Definition: 
Aufnehmen, Abbauen, Zerlegen und Abfahren von Kabeln jeder Art, 
Kabelrohren/ SNR (V) aller Art und Schirmleitern nur nach Anordnung des 
BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Aufnehmen von Kabelabdeckungen jeder Art 
 Aufnehmen der Kabel, Kabelrohre, Schirmleiter oder SNR (V) 
 ggf. Abbauen der Kabel, Kabelrohre, Schirmleiter oder SNR (V) von 

Brücken oder aus Tunneln die mit Schellen oder ähnlichen 
Haltekonstruktionen befestigt sind 

 Abbauen und entsorgen der Haltekonstruktionen 
 Zerlegen der Kabel oder Kabelrohre aller Art in ca. 1 m Stücke 
 ggf. Herstellen von Ringbunden 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes aufgenommenen oder abgebauten Kabels, 
Kabelrohres, Schirmleiters oder SNR (V) 
 
Einheit: m 
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6.2.5 Gruppe 25 Arbeiten an MFG/Kabelverzweiger/Netzverteiler usw. 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10,11,20 ...) 
 

OZ 10025013  Kabelverzweiger aufbauen 
OZ 10025033  Säulen aufbauen oder abbauen 
OZ 10025043  KVz-Sockel auswechseln 
OZ 10025053  KVz-Gehäuse auswechseln 
OZ 10025063  Änderungsarbeiten an Kabelverzweigern 
OZ 10025073  Kabelverzweiger abbauen 
OZ 10025083  Gehäusesockel für MFG aufstellen 
OZ 10025093  Mont. von Gehäuseaufsätzen usw. an KVz 
OZ 10025213  Multifunktionsgeh. bis 1,0 m aufbauen 
OZ 10025223  Multifunktionsgeh. >1,0 bis 1,5 m aufb. 
OZ 10025233  Multifunktionsgeh. >1,5 m aufbauen 
OZ 10025243  KVz unter Betrieb versetzen 
OZ 10025253 KVz mit MFG bis1,0 m überbauen 
OZ 10025263  KVz mit MFG >1,0 bis 1,5 m überbauen 
OZ 10025273  KVz mit MFG > 1,5 m überbauen 
OZ 10025283  MFG abbauen 
OZ 10025293  MFG auswechseln 
OZ 10025303 MFG – Sockel auswechseln 
OZ 10025323  Montage von Wärmetauschern usw. an MFG 
OZ 10025333  Glasfasernetzverteiler (Gr.) aufbauen 
OZ 10025343 Glasfasernetzverteiler (Gr.) abbauen 
OZ 10025353  Türkontakte einbauen (SESYS) 
OZ 10025365 Auf- und Abbau temporär genutzter MFG 

OZ 10025376  Gehäusesockel für MFG Nebensteller „Turnkey-Access“ 

OZ 10025386 Gehäusesockel für MFG Überbau „Turnkey-Access 

OZ 10025396  Sockelfüller in KVz-Sockel 
OZ 10025406  NVt-Gehäuse auswechseln 

OZ 10025416 NVt-Sockel auswechseln 
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10025013 

 
Kabelverzweiger aufbauen 

 Definition: 
Aufbauen von Kabelverzweigern jeder Art mit einer Gehäusebreite 
≤ 1,3 m und nach ZTV-TKNetz 20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufstellen der Kabelverzweigersockel in der Montagegrube oder in 

Gebäuden einschließlich Befestigung 
 ggf. Einbauen von Klappen  
 ggf. Höhenverstellung bzw. Anpassen an die Geländehöhen 
 Anschließen von Rohren an die Rohreinführungen 
 Verschließen von nicht belegten Rohreinführungen 
 ggf. Ändern des Türanschlages 
 Ein- und Ausbauen von Schließzylindern 
 Aufbauen des Kabelverzweigergehäuses 
 Verbinden des Kabelverzweigergehäuses mit dem 

Kabelverzweigersockel 
 Anschließen von Erdern an die Erdungsklemme 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder aufgestellte Kabelverzweiger 
 
Einheit: St 
Sind Kabelverzweigersockel und Kabelverzweigergehäuse fest miteinander 
verbunden, ist ebenfalls die OZ 10025013 zu erfassen 
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10025033 

 
EnAs aufbauen oder abbauen 

 Definition: 
Ein- oder Ausbauen von EnAs-Säulen für Endverzweiger, Übergabepunkte, 
Stromanschlüsse und Elemente des optischen Netzes entsprechend den zu 
den Bauteilen gehörenden Montageanweisungen und nach ZTV-TKNetz 20 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Öffnen und Schließen der Säulen 
 Ein- und Ausbauen von Schlössern  
 Aufstellen oder Abbauen der Säulen  
 Anschließen von Schutzleitern an die Erdungsklemmen oder das 

Abbauen der Schutzleiter 
 Hochführen der Kabel im Säuleninneren oder das Ausziehen der Kabel 
 Öffnen oder das Verschließen der Kabeleinführungsöffnungen 
 Einbauen von Zubehörteilen der Säulen 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede aufgebaute oder abgebaute Säule 
 
Einheit: St 
 
Der Aufbau von Stromanschlusssäulen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Aufbauen eines MFG oder MFGÜ wird mit Faktor 0,7 dieser OZ 
vergütet. 
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10025043 

 
KVz-Sockel auswechseln 
 

 Definition: 
Auswechseln von Kabelverzweigersockeln jeder Art unter Betrieb und nach 
ZTV-TKNetz 20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schützen der vorhandenen Anlagen 
 Sichern des KVz-Gehäuses 
 Ausbauen der Kabelverzweigersockel unabhängig vom Material 
 Aufbauen der Kabelverzweigersockel 
 Einbauen von geteilten Kabelverzweigersockeln 
 ggf. Höhenverstellung bzw. Anpassen an die Geländehöhen 
 Verbinden der Kabelverzweigersockel mit den 

Kabelverzweigergehäusen 
 Einführen der Kabel und Rohre in die Kabelverzweigersockel. 
 ggf. Verschließen von nicht belegten Rohreinführungen 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder ausgewechselte Kabelverzweigersockel 
 
Einheit: St 
 
Auch zur Verwendung für das Auswechseln von NVt-Sockel aller Art. 

 
 
10025053 

 
KVz-Gehäuse auswechseln 
 

 Definition: 
Auswechseln von Kabelverzweigergehäusen jeder Art unter Betrieb 
entsprechend den Montageanweisungen und nach ZTV-TKNetz 20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schützen und Sichern der vorhandenen Telekommunikationsanlagen 

und -einrichtungen 
 Auswechseln der Kabelverzweigergehäuse 
 ggf. Ändern des Türanschlages 
 Verbinden des Kabelverzweigergehäuses mit dem 

Kabelverzweigersockel 
 An- bzw. das Abbauen von Erdern 
 Einführen der Kabel in die Kabelverzweigergehäuse 
 Ein- und Ausbauen von Schließzylindern 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jedes ausgewechselte Kabelverzweigergehäuse 
 
Einheit: St 
 
Auch zur Verwendung für das Auswechseln von NVt-Gehäuse aller Art. 
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10025063 

 
Änderungsarbeiten an Gehäusen jeder Art  

 Definition: 
Auswechseln und/oder Ändern von Bauteilen an Gehäusen jeder Art 
entsprechend den Montageanweisungen nach besonderer Beauftragung 
und nach ZTV-TKNetz 20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auswechseln von notwendigen einzelnen Gehäuseteilen, (bei Türen 

einschl. Auswechseln von Schließzylindern) 
 Vorübergehendes Absichern und Schützen von beschädigten 

Gehäusen jeder Art 
 Notwendiges Auswechseln der Sollbruchelemente in z.B. 

Gehäusesockeln oder einzelnen Sockelteilen 
 Reinigen von Gehäusen jeder Art innen und Entfernen von einfachen 

Verschmutzungen außen 
 Justieren von Türen, Türanschlägen oder anderen Gehäuseteilen 
 Notwendiger Einbauen von Rangierverbindungsrahmen bei 

benachbarten Gehäusen jeder Art 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder Auftrag als 1 Stück 
 
Einheit: St 
Nicht zu erfassen in Zusammenhang mit anderen Arbeiten an Gehäusen 
jeder Art 
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10025073 

 
Kabelverzweiger abbauen 

 Definition: 
Abbauen von Kabelverzweigern jeder Art, sofern sie insgesamt von ihrem 
Standort entfernt und nicht ersetzt werden und nach ZTV-TKNetz 20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Freigraben des Kabelverzweigersockels bis zur erforderlichen Tiefe 

und Freilegen der eingeführten Anlagen 
 ggf. vorübergehendes Rücken des in Betrieb befindlichen 

Kabelverzweigers 
 Abbauen der Kabelverzweigergehäuse, Kabelverzweigersockel, Erder 

und der ggf. noch vorhandenen Inneneinrichtungen 
 Entfernen der im Sockel eingeführten Kabel und Schutzleiter 
 Sortenreines Trennen der gewonnenen Teile und der Abtransport 
 Anpassen der Umgebung an den neuen Zustand   
 Abdichten der in den Kabelverzweigersockel einmündenden 
 Rohrenden gegen Verschmutzung 
 Verfüllen des Hohlraumes der durch den Abbruch des KVz-Sockels 

entstanden ist bis zur Unterkante des Oberbaus einschl. Lieferung des 
Verfüllmaterials 

 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder komplett abgebaute Kabelverzweiger 
 
Einheit: St 
Die weiteren notwendigen Tiefbauarbeiten werden mit den entsprechenden 
OZ der Gruppen 13, 15 und 18 vergütet. 
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10025083 

 
Gehäusesockel für MFG aufstellen 

 Definition: 
Aufstellen eines Gehäusesockels für einen späteren Aufbau eines MFG 
und nach ZTV-TKNetz 20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufstellen der Gehäusesockel in der Montagegrube  
 Sockel in Magerbeton setzen 
 Höhenverstellung bzw. Anpassen an die Geländehöhen 
 Anschließen von Rohren an die Rohreinführungen 
 Verschließen von nicht belegten Rohreinführungen 
 Anschließen von Erdern an die Erdungsklemme 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder aufgestellte Gehäusesockel mit 1 Stück 
 
Einheit: St 

 
 
10025093 

 
Mont. von Gehäuseaufsätzen usw. an KVz 

 Definition: 
Montieren von Gehäuseaufsätzen oder Gehäuseanbauten auf/an den KVz-
Gehäusen der Typenreihe 82 und 83, Auswechseln von Sockeloberteilen, 
Einbauen eines Sockelschutzes oder Reinigen von KVz-Gehäusen außen 
und nach ZTV-TKNetz 20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausbauen des KVz-Gehäusedaches 
 Einbauen des Klimadaches nach Montageanweisung 
 Einbau von Gehäuseaufsätzen nach Montageanweisung 
 oder 
 Sichern des KVz- Gehäuses 
 Auswechseln des Sockeloberteils 
 oder 
 Abheben des KVz- Gehäuses 
 Einbauen des Sockelschutzes 
 Aufsetzen des KVz-Gehäuses 
 oder  
 Entfernen von Plakatierungen und Farben (Graffiti) jeder Art 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder montierte Gehäuseaufsatz, jeder montierte 
Gehäuseanbau, jedes ausgewechselte Sockeloberteil oder jeder 
eingebaute Sockelschutz oder jede Außenreinigung mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
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10025213 

 
Multifunktionsgeh. bis 1,0 m aufbauen 

 Definition: 
Aufbauen von Multifunktionsgehäusen mit einer Breite bis zu 1,0 m und 
nach ZTV-TKNetz 20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufstellen des Gehäusesockels in der Montagegrube oder in 

Gebäuden einschließlich Befestigung 
 Einbauen von Zubehörteilen der Sockel  
 Höhenverstellung bzw. Anpassen an die Geländehöhen 
 Anschließen von Rohren an die Rohreinführungen 
 Verschließen von nicht belegten Rohreinführungen 
 Verfüllen des Sockelinnenraumes mit einer Schicht aus Zement-Sand-

Gemisch in einer Schichtstärke von ca. 20 cm einschl. Lieferung des 
Zement-Sand-Gemisches 

 Verfüllen des Sockelinnenraumes über der Zement-Sand-Schicht mit 
einem Granulat in einer Schichtstärke von ca. 20 cm 

 Einbauen von Schließzylindern 
 ggf. Teildemontage des Gehäuses 
 Komplettaufbau des MFG 
 Verbinden der Multifunktionsgehäuse mit dem Sockel 
 ggf. Teilmontage der Gehäuse 
 Einbauen von Zubehörteilen der Gehäuse inkl. notwendiger Ein.- Ab.-

Umbau der Aufnahme.- bzw. Gestellrahmen 
 Anschließen von Erdern an die Erdungsklemmen 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jedes aufgestellte Multifunktionsgehäuse 
 
Einheit: St 
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10025223 

 
Multifunktionsgeh. >1,0 bis 1,5 m aufb. 

 Definition: 
Aufbauen von Multifunktionsgehäusen mit einer Breite >1,0 bis zu 1,5 m 
und nach ZTV-TKNetz 20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufstellen des Gehäusesockels in der Montagegrube  
 Einbauen von Zubehörteilen der Sockel  
 Höhenverstellung bzw. Anpassen an die Geländehöhen 
 Anschließen von Rohren an die Rohreinführungen 
 Verschließen von nicht belegten Rohreinführungen 
 Verfüllen des Sockelinnenraumes mit einer Schicht aus Zement-Sand-

Gemisch in einer Schichtstärke von ca. 20 cm einschl. Lieferung des 
Zement-Sand-Gemisches 

 Verfüllen des Sockelinnenraumes über der Zement-Sand-Schicht mit 
einem in einer Schichtstärke von ca. 20 cm Granulat 

 ggf. Teildemontage des Gehäuses 
 Komplettaufbau des MFG 
 Verbinden des MFG mit dem Sockel 
 Einbauen von Zubehörteilen der Gehäuse inkl. notwendiger Ein.- Ab.-

Umbau der Aufnahme.- bzw. Gestellrahmen 
 Anschließen von Erdern an die Erdungsklemmen 
 ggf. Einbauen von Schließzylindern 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jedes aufgestellte Multifunktionsgehäuse 
 
Einheit: St 
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10025233 

 
Multifunktionsgeh. > 1,5 m aufbauen 

 
 

Definition: 
Aufbauen von Multifunktionsgehäusen mit einer Breite > 1,5 m und nach 
ZTV-TKNetz 20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufstellen des Gehäusesockels in der Montagegrube  
 Einbauen von Zubehörteilen der Sockel  
 Höhenverstellung bzw. Anpassen an die Geländehöhen 
 Anschließen von Rohren an die Rohreinführungen 
 Verschließen von nicht belegten Rohreinführungen 
 Verfüllen des Sockelinnenraumes mit einer Schicht aus Zement-Sand- 

Gemisch in einer Schichtstärke von ca. 20 cm einschl. Lieferung des 
Zement-Sand-Gemisches 

 Verfüllen des Sockelinnenraumes über der Zement-Sand-Schicht mit 
einem Granulat in einer Schichtstärke von ca. 20 cm 

 ggf. Teildemontage des Gehäuses 
 Komplettaufbau des MFG 
 Verbinden des MFG mit dem Sockel 
 Einbauen von Zubehörteilen der Gehäuse inkl. notwendiger Ein.- Ab.-

Umbau der Aufnahme.- bzw. Gestellrahmen 
 Anschließen von Erdern an die Erdungsklemmen 
 ggf. Einbauen von Schließzylindern 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jedes aufgestellte Multifunktionsgehäuse 
 
Einheit: St 
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10025243 
 

 
KVz unter Betrieb versetzen 

 Definition: 
Versetzen eines beschalteten KVz oder NVt von seinem eigentlichen 
genehmigten Aufstellortes nur nach vorheriger gesonderter Beauftragung 
und Anordnung des BvT  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Absichern und Fixieren des KVz bzw. NVt 
 Freilegen des KVz/NVt-Sockels rundum 
 Freilegen der Kabel/SNR/Rohre/Erdleiter und Muffengarnituren im 

Baugrubenbereich 
 Schützen der vorhandenen Anlagen/Muffengarnituren 
 Veränderung der Lage zum neuen genehmigten Aufstellort  
 Verändern der Einbautiefe 
 Mitführen und Umlegen der freigelegten Kabel/SNR/Rohre/Erdleitern 

und/oder Muffengarnituren 
 Lagern der umgelegten Kabel/SNR/Rohre/Erdleiter/Muffengarnituren 

in der Baugrube, Trassenband auslegen 
 ggf. Verschließen von Einführungsöffnungen im Sockel 
 ggf. Verlängern/Verkürzen/Anschließen von Erdleitern 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder versetzte KVz mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
Die erforderlichen Aushubarbeiten zum Herstellen der Baugrube und die 
Oberbauarbeiten werden mit den entsprechenden OZ vergütet. 
Erforderliche Arbeiten an Rohren werden mit OZ der Gruppe 26, 37 
vergütet. 
Das Liefern und Einbauen von Sand in der Leitungszone oder zur 
Sohlenverbesserung wird mit der OZ 10015330 vergütet.  
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10025253 

 
KVz mit MFG bis1,0 m überbauen  

 
 

Definition: 
Überbauen von vorhandenen KVz-Gehäusen mit einem 
Multifunktionsgehäuse (MFG) mit einer Breite bis zu 1,0 m nach ZTV-TKNetz 
20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Ein- und Ausbauen von Schließzylindern 
 Entfernen des vorhandenen KVz- Gehäuses 
 Ein- und Ausbauen eines Montagegerüstes 
 Entfernen des alten KVz-Sockels 
 Kurzzeitige Lageveränderung im Rahmen der ordnungsgemäßen 

Verdichtung der Baugrubensole und zur Vorbereitung aller Art zum 
eigentlichen Überbau, etc. 

 Einbauen des Gehäusesockels am genehmigten vorgegeben Standort 
 Einbauen von Zubehörteilen des Sockels 
 Einbauen eines KVz-Tragegestells 
 Höhenverstellung bzw. Anpassung an die Geländehöhen vornehmen 
 Anschließen von Rohren an die Rohreinführungen 
 Verschließen von nicht belegten Rohreinführungen 
 Verfüllen des Sockelinnenraumes mit einer Schicht aus Zement-Sand-

Gemisch in einer Schichtstärke von ca. 20 cm einschl. Lieferung des 
Zement-Sand-Gemisches 

 Verfüllen des Sockelinnenraumes über der Zement-Sand-Schicht mit 
einem Granulat in einer Schichtstärke von ca. 20 cm 

 ggf. Teildemontage des Gehäuses 
 Komplettaufbau des M F G inkl. notwendiger Ein.- Ab.-Umbau der 

Aufnahme- bzw. Gestellrahmen 
 Verbinden der Multifunktionsgehäuse mit dem Sockel 
 Einbauen, Umbau von Zubehörteilen der Gehäuse 
 Anschließen von Erdern an die Erdungsklemmen 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder mit einem MFG bis 1,0 m überbaute KVz mit 1 Stück  
 
Einheit: St 
 
Die erforderlichen Aushubarbeiten zum Herstellen der Baugrube und die 
Oberbauarbeiten werden mit den entsprechenden OZ vergütet. 
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10025263 

 
KVz mit MFG >1,0 bis 1,5 m überbauen  

 
 

Definition: 
Überbauen von vorhandenen KVz-Gehäusen mit einem 
Multifunktionsgehäuse (MFG) mit einer Breite bis > 1,0 – 1,5 m nach ZTV-
TKNetz 20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Ein- und Ausbauen von Schließzylindern 
 Entfernen des vorhandenen KVz- Gehäuses 
 Ein- und Ausbauen eines Montagegerüstes 
 Entfernen des alten KVz-Sockels 
 Kurzzeitige Lageveränderung im Rahmen der ordnungsgemäßen 

Verdichtung der Baugrubensole und zur Vorbereitung aller Art zum 
eigentlichen Überbau, etc. 

 Einbauen des Gehäusesockels am genehmigten vorgegeben Standort 
 Einbauen von Zubehörteilen des Sockels 
 Einbauen eines KVz-Tragegestells 
 Höhenverstellung bzw. Anpassung an die Geländehöhen vornehmen 
 Anschließen von Rohren an die Rohreinführungen 
 Verschließen von nicht belegten Rohreinführungen 
 Verfüllen des Sockelinnenraumes mit einer Schicht aus Zement-Sand-

Gemisch in einer Schichtstärke von ca. 20 cm einschl. Lieferung des 
Zement-Sand-Gemisches 

 Verfüllen des Sockelinnenraumes über der Zement-Sand-Schicht mit 
einem Granulat in einer Schichtstärke von ca. 20 cm 

 ggf. Teildemontage des MFG 
 Komplettaufbau des MFG G inkl. notwendiger Ein.- Ab.-Umbau der   
 Aufnahme.-Gestellrahmen 
 Verbinden des MFG mit dem Sockel 
 Einbauen, Umbau von Zubehörteilen der Gehäuse 
 Anschließen von Erdern an die Erdungsklemmen 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder mit einem MFG > 1,0 bis 1,5 m überbaute KVz mit 1 Stück 
  
Einheit: St 
 
Die erforderlichen Aushubarbeiten zum Herstellen der Baugrube und die 
Oberbauarbeiten werden mit den entsprechenden OZ vergütet. 
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10025273 

 
KVz mit MFG > 1,5 m überbauen  

 Definition: 
Überbauen von vorhandenen KVz-Gehäusen mit einem 
Multifunktionsgehäuse (MFG) mit einer Breite > 1,5 m nach ZTV-TKNetz 20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ein- und Ausbauen von Schließzylindern 
 Entfernen des vorhandenen KVz- Gehäuses 
 Ein- und Ausbauen eines Montagegerüstes 
 Entfernen des alten KVz-Sockels 
 Kurzzeitige Lageveränderung im Rahmen der ordnungsgemäßen 

Verdichtung der Baugrubensole und der Vorbereitungen aller Art zum 
eigentlichen Überbau, etc. 

 Einbauen des Gehäusesockels am genehmigten vorgegeben Standort 
 Einbauen von Zubehörteilen des Sockels 
 Einbauen eines KVz-Tragegestells 
 Höhenverstellung bzw. Anpassung an die Geländehöhen vornehmen 
 Anschließen von Rohren an die Rohreinführungen  
 Verschließen von nicht belegten Rohreinführungen 
 Verfüllen des Sockelinnenraumes mit einer Schicht aus Zement-Sand-

Gemisch in einer Schichtstärke von ca. 20 cm einschl. Lieferung des 
Zement-Sand-Gemisches 

 Verfüllen des Sockelinnenraumes über der Zement-Sand-Schicht mit 
einem Granulat in einer Schichtstärke von ca. 20 cm 

 ggf. Teildemontage des MFG 
 Komplettaufbau des MFG inkl. notwendiger Ein-, Ab-, Umbau der 

Aufnahme.-Gestellrahmen 
 Verbinden des MFG mit dem Sockel 
 Einbauen/Umbau von Zubehörteilen der Gehäuse 
 Anschließen von Erdern an die Erdungsklemmen 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder mit einem MFG > 1,5 m überbaute KVz mit 1 Stück  
 
Einheit: St 
 
Die erforderlichen Aushubarbeiten zum Herstellen der Baugrube und die 
Oberbauarbeiten werden mit den entsprechenden OZ vergütet. 
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10025283 

 
MFG abbauen 
 

 Definition: 
Abbauen von MFG jeder Art, sofern sie insgesamt von ihrem Standort 
entfernt und nicht ersetzt werden und nach ZTV-TKNetz 20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Freigraben des MFG-Sockels bis zur erforderlichen Tiefe und Freilegen 

der eingeführten Anlagen 
 Kurzzeitige Lageveränderung im Rahmen der Vorbereitungen aller Art 

zum eigentlichen Abbau, etc. 
 Abbauen der MFG einschl. Sockel, Erder und der ggf. noch 

vorhandenen Inneneinrichtungen 
 ggf. entfernen der Sockelfüllung (Zement-Sand-Gemisch, Granulat) 
 ggf. Entfernen der im Sockel eingeführten Kabel und Schutzleiter 
 sortenreines Trennen der gewonnenen Teile und der Abtransport 
 Anpassen der Umgebung an den neuen Zustand   
 Abdichten der in den Kabelverzweigersockel einmündenden 

Rohrenden gegen Verschmutzung 
 Verfüllen des Hohlraumes der durch den Abbruch des KVz-Sockels 

entstanden ist bis zur Unterkante des Oberbaus einschl. Lieferung des 
Verfüllmaterials 

 
Erfassung: 
Erfasst wird jedes komplett abgebaute MFG bis 1,0 m mit 1 Stück, jedes 
MFG >1,0 bis 1,5 m mit 1,2 Stück und jedes MFG > 1,5 m mit 1,5 Stück. 
 
Einheit: St 
Die weiteren notwendigen Tiefbauarbeiten werden mit den entsprechenden 
OZ der Gruppen 13, 15 und 18 vergütet. 
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10025293 

 
MFG- Gehäuse auswechseln 
 

 Definition: 
Auswechseln von MFG-Gehäuse jeder Art unter Betrieb entsprechend den 
Montageanweisungen und nach ZTV-TKNetz 20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schützen und Sichern der vorhandenen 

Telekommunikationsanlagen/Stromanlagen und –einrichtungen 
 Kurzzeitige Lageveränderung im Rahmen der Vorbereitungen aller Art 

zum eigentlichen Auswechseln, etc. 
 Abbauen des alten MFG vom Sockel 
 Aufbauen des neuen MFG auf den vorhandenen Sockel 
 Abbauen- bzw. das Anbringen von Erdern 
 Aus- und Einbauen. der Überwachungseinrichtungen, Schließsystemen 
 Aus- und Einbauen von Schließzylindern, Schutzleitern 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jedes ausgewechselte MFG- Gehäuse bis 1,0 m mit 1 Stück, 
jedes MFG >1,0 bis 1,5 m mit 1,2 Stück und jedes MFG > 1,5 m mit 1,5 
Stück. 
 
Einheit: St 
 
MFG-Sockel auswechseln mit der OZ 10025303 

 
 
10025303 
 

 
MFG – Sockel auswechseln 
 

 Definition: 
Auswechseln von M FG-Sockel jeder Art unter Betrieb entsprechend den 
Montageanweisungen und nach ZTV-TKNetz 20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schützen und Sichern der vorhandenen 

Telekommunikationsanlagen/Stromanlagen und –einrichtungen 
 Kurzzeitige Lageveränderung im Rahmen der Vorbereitungen, aller Art 

zum eigentlichen Auswechseln und späteren endgültige Positionierung 
etc. 

 Abbauen und Entsorgung des alten MFG – Sockel inkl. Inhalt 
 Aufbauen des neuen MFG - Sockel  
 Abbauen- bzw. das Anbringen von Erdern 
 Aus- und Einbauen von Schutzleitern 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder ausgewechselte MFG-Sockel mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
 
Zulagenfaktor 
Faktor 1,0 bei je MFG -Typ inkl. des Sockels unter Betrieb auswechseln 
MFG –Gehäuse auswechseln wird mit der OZ 10025293 erfasst 
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10025323 

 
Mont. von Wärmetauschern usw. an MFG 

 Definition: 
Montieren von Luft-Luft-Wärmetauschern (LL-WT) auf MFG jeder Art, 
Auswechseln von Dachlüftern gegen LL-WT, Nachrüsten von LL-WT/aLAT 
mit der 2. Stufe und Auswechseln von defekten LL-WT und nach ZTV-TKNetz 
20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausbauen des Gehäusedaches 
 Einbauen, Prüfung der LL-WT nach Montageanweisung 
 Herstellen der Verbindungen aller Art  
 Montage des Gehäuses 
 oder 
 Ausbauen des Dachlüfters 
 Einbauen, Prüfung des LL-WT nach Montageanweisung 
 Herstellen aller notwendigen Verbindungen 
 Montage des Gehäuses 
 oder 
 Öffnen und Schließen des Gehäuses 
 Nachrüsten, Prüfen der 2. Stufe nach Montageanweisung 
 Herstellen aller notwendigen Verbindungen 
 oder  
 Öffnen und Schließen des Gehäuses 
 Auswechseln der defekten Bauteile unabhängig von der Anzahl der 

auszuwechselnden Bauteile nach Montageanweisung 
 Lösen, Wiederherstellung und Prüfen der notwendigen Verbindungen 

aller Art  
 

 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder komplett montierte LL-WT und jeder gegen einen LL-WT 
ausgewechselte Dachlüfter pro MFG mit 1 Stück 
Erfasst wird jede nachgerüstete LL-WT-Stufe und jeder Tausch/Umbau von 
Bauteilen an LL-WT pro MFG mit Faktor 0,5 
 
Einheit: St 
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10025333 

 
Glasfasernetzverteiler (Gr.) aufbauen 

 Definition: 
Aufbauen von Kabelverzweigern jeder Art mit einer Gehäusebreite 
≤ 1,3 m und nach ZTV-TKNetz 20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufstellen der Kabelverzweigersockel in der Montagegrube oder in 

Gebäuden einschließlich Befestigung 
 Einbauen von Klappen wenn erforderlich 
 Höhenverstellung bzw. Anpassen an die Geländehöhen 
 Anschließen von Rohren an die Rohreinführungen 
 Verschließen von nicht belegten Rohreinführungen 
 Beschriftung nach Vorgabe BvT 
 Ändern des Türanschlages, wenn erforderlich 
 ggf. Ein- und Ausbauen von Schließzylindern 
 Aufbauen des Kabelverzweigergehäuses 
 Verbinden des Kabelverzweigergehäuses mit dem 

Kabelverzweigersockel 
 Anschließen von Erdern an die Erdungsklemmen 
 Einbau Speednetrohrmanagement 
 Einbau von Bodenplatte für NVt 
 Alle SNR einbauen 
 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder aufgestellte Glasfasernetzverteiler  
(Gf-NVt 10 gr./ Gf-NVt 17gr.) 
 
Einheit: St 
 
Faktor 0,5 für Gf-NVt 10 kl./ Gf-NVt 17xs   
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10025343 

 
Glasfasernetzverteiler (Gr.) abbau 

 Definition: 
Abbauen von Kabelverzweigern jeder Art mit einer Gehäusebreite 
≤ 1,3 m und nach ZTV-TKNetz 20 
 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Abbau der Kabelverzweigersockel in der Montagegrube oder in 

Gebäuden einschließlich Befestigung 
 Abbau von Klappen wenn erforderlich 
 Abdichten von Rohren  
 Verschließen von nicht belegten Rohreinführungen 
 Abbau des Kabelverzweigergehäuses 
 Lösen des Kabelverzweigergehäuses mit dem Kabelverzweigersockel 
 Abbau der Erdung nach Vorgabe BvT 
 Abbau Speednetrohrmanagement 
 Abbau von Bodenplatte für NVt 
 Alle SNR abbauen und abdichten 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder abgebaute Glasfasernetzverteiler  
(Gf-NVt 10 gr./ Gf-NVt 17gr.) 
 
Einheit: St 
 
Faktor 0,5 für Gf-NVt 10 kl./Gf-NVt 17xs  

 
 
10025353 

 
Türkontakte einbauen (SESYS) 
 

 Definition: 
Einbauen von Türkontakten in Verzweigergehäusen jeder Art  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Anbringen der Türkontakte an den Türen und dem Gehäuse 
 Verlegen, Befestigen, Anschließen der Anschlusskabel von den 

Türkontakten zum NTGxx bzw. Anschaltepunkt nach Vorgaben BvT 
 
Erfassung: 
Erfasst werden fertig eingebaute und angeschlossenen Türkontakte in 
Verzweigergehäusen aller Art als 1 Stück. 
 
Einheit: St 
 
Austausch von Türkontakten in Verzweigergehäusen jeder Art wird mit 
Faktor 1,5 erfasst. 
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10025365 

 
Auf- und Abbau temporär genutzter MFG 
 

 Definition: 
Aufbauen und Abbauen von temporär eingesetzten MFG 
(Multifunktionsgehäuse) mit einer Gehäusebreite ≤ 1,4 m nach ZTV-TKNetz 

20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Alle Auf- und Abladetätigkeiten des Gehäuses mit Zubehör auf und vom 

Transportfahrzeug 
 Aufstellen des mobilen Untergestells 
 Aufbauen des mobilen Multifunktionsgehäuses (mobMFG) 
 Verbinden des mobMFG mit dem Untergestell 
 Einbau und Fixierung der zugehörigen Betongewichte 
 Austausch von Klappen am Gehäuseunterteil des Bestands-MFG  
 Ein- und Ausbauen von Schließzylindern 
 Kennzeichnung, Transport und zeitweise Einlagerung von Klappen 
 Lösen und Ausbau der Betongewichte 
 Notwendiges Lösen des mobMFG vom Untergestell 
 Abbau des mobMFG nach erfolgter Freischaltung  
 Abbau des mobilen Untergestells 
 Rücktausch der zugehörigen Klappen, wenn erforderlich 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jedes temporär aufgebaute, abgebaute Multifunktionsgehäuse 
mit einer Gehäusebreite ≤ 1,4 m mit einem Stück. 
 
Einheit: St 
 
Der Transport von und zum Lager Telekom zum angegebenen Aufbauort 
wird mit OZ 10081130 gegen Nachweis vergütet. 
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10025376 

 
Gehäusesockel für MFG Nebensteller „Turnkey-Access 

 
 

Definition: 
Aufbauen eines Gehäusesockels für Nebensteller bei „Turnkey-Access 
nach ZTV-TKNetz 20  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufstellen des Gehäusesockels  
 Einbauen und Umbau von Zubehörteilen   
 Höhenverstellung bzw. Anpassen an die Geländehöhen 
 Magerbeton liefern und Sockel in Magerbeton setzen 
 Herstellen der Erdverbindungen 
 Verlegen, Einführen, Hochführen, Fixieren, Anschließen und 

Abdichten von Rohren, Kabeln im Sockel nach Vorgaben aus den 
Einbauszenarien 

 Einführen, Fixieren und geschütztes Ablegen eines Gf-Kabels inkl. 
Gf-AB in den Sockel 

 Einführen, Fixieren und ablegen von Cu-Kabeln in den Sockel 
 Einführen, Ablegen von Fernspeisekabel (Verfügbarkeitskabel) 

bzw. Stromversorgungskabel 230V  
 Verfüllen des Sockelinnenraumes mit einer Schicht aus Zement-

Sand-Gemisch einschl. Lieferung 
 Verfüllen des Sockelinnenraumes über der Zement-Sand-Schicht 

mit Sockelfüller  
 Verschließen des Sockels mittels beigestellter Schutzhaube 

 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder aufgestellte Gehäusesockel Turnkey-Access mit 1 
Stück 
Einheit: St 
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10025386 

 
Gehäusesockel für MFG Überbau „Turnkey-Access 

 
 

Definition: 
Aufbauen eines Gehäusesockels für den folgenden Überbau bei 
„Turnkey-Access nach ZTV-TKNetz 20  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Entfernen des vorhandenen KVz- Gehäuses 
 Einbau der Fixierschine 
 Vorhandene Bodenplatte KVz entfernen 
 Aufständern des KVz-Gerüstes 
 Aufstellen des Erdsockels und KVz-Gerüst am Sockel befestigen 
 Höhenverstellung bzw. Anpassen an die Geländehöhen 
 Magerbeton liefern und Sockel in Magerbeton setzen 
 Herstellen der Erdverbindungen 
 Verlegen, Einführen, Hochführen, Fixieren, Anschließen und 

Abdichten von Rohren, Kabeln im Sockel nach Vorgaben aus den 
Einbauszenarien 

 Einbauen weiterer Zubehörteilen  
 Einführen, Fixieren und geschütztes Ablegen eines Gf-Kabels inkl. 

Gf-AB in den Sockel 
 Einführen, Fixieren und ablegen von notwendigen Cu-Kabeln in den 

Sockel 
 Einführen, Ablegen von Fernspeisekabel (Verfügbarkeitskabel) 

bzw. Stromversorgungskabel 230V  
 Verfüllen des Sockelinnenraumes mit einer Schicht aus Zement-

Sand-Gemisch einschl. Lieferung 
 Verfüllen des Sockelinnenraumes über der Zement-Sand-Schicht 

mit Sockelfüller  
 Einbau von beigestellter Schutzmanschette (zwischen dem neuen 

MFG Sockel und vorhandenem KVz Gerüst) 
 Verschließen des Sockels mittels beigestellter Schutzhaube 
 Einbauen und Befestigen des KVz-Gehäuse  
 

 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder aufgestellte Gehäusesockels für den folgenden MFG-
ÜberbauTurnkey-Access mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
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10025396 

 
Sockelfüller in KVz-Sockel 
 

 Definition: 
Einbringen von Sockelfüller aus Blähton nach ZTV-TKNetz 20 
und auf Anordnung des BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Verfüllen des Sockelinnenraumes eines KVz Sockels mit einem 

Sockelfüller aus Blähton  
 

 
Erfassung: 
Erfasst wird das Verfüllen des Sockelinnenraumes eines KVz Sockels mit 
einem Sockelfüller aus Blähton im Kabelverzweigersockel mit einem 
Stück. 
 
Einheit: St 
 
 

 
 
10025406 

 
NVt- Gehäuse auswechseln 
 

 
 
 

Definition: 
Auswechseln von NVt-Gehäuse jeder Art unter Betrieb entsprechend den 
Montageanweisungen und nach ZTV-TKNetz 20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schützen und Sichern der vorhandenen 

Telekommunikationsanlagen/–Einrichtungen 
 Kurzzeitige Lageveränderung im Rahmen der Vorbereitungen aller 

Art zum eigentlichen Auswechseln, etc. 
 Abbauen des alten NVt-Gehäuse vom Sockel 
 Aufbauen des neuen NVt-Gehäuse auf dem vorhandenen Sockel 
 Abbauen- bzw. das Anbringen von Erdern 
 Aus- und Einbauen von Schließsystemen 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jedes ausgewechselte NVt- Gehäuse mit einem Stück. 
 
Einheit: St 
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10025416 

 
NVt- Sockel auswechseln 
 

 Definition: 
Auswechseln von NVt-Sockel jeder Art unter Betrieb entsprechend den 
Montageanweisungen und nach ZTV-TKNetz 20 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schützen und Sichern der vorhandenen Telekommunikationsanlagen/–

Einrichtungen 
 Kurzzeitige Lageveränderung im Rahmen der Vorbereitungen aller Art 

zum eigentlichen Auswechseln, etc. 
 Abbauen des alten NVt- Sockel 
 Aufbauen des neuen NVt-Sockel 
 Abbauen- bzw. das Anbringen von Erdern 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jedes ausgewechselter NVt- Sockel mit einem Stück. 
 
Einheit: St 
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6.2.6 Gruppe 26 Auslegen und Abbrechen von Rohren 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10,11,12, 14…) 
 

OZ 10026020  PE-Rohre > 50 mm bis 140 mm auslegen 
OZ 10026030  Geteilte Kunststoff-Rohre auslegen 
OZ 10026040  unbelegte Kunststoff-Rohre abbrechen 
OZ 10026050  belegte Kunststoff-Rohre abbrechen 
OZ 10026060  unbelegte PE-Rohre abbrechen 
OZ 10026070  belegte PE-Rohre abbrechen 
OZ 10026080  belegte Stahlrohre abbrechen 
OZ 10026090  Kupferwellrohre bis 110 mm auslegen 
OZ 10026120  Rohre mit Halterungen an Brücken bef. 
OZ 10026130  Rohrhalterungen liefern 
OZ 10026140  Halfenschienen einbetonieren 
OZ 10026150  Rohre von Brücken entfernen 
OZ 10026160  Rohre aufnehmen und sichern 
OZ 10026170  Rohre umlegen 
OZ 10026180  Zulage Rohre in Ze-Sa/Dämmer abbrechen 
OZ 10026210  unbelegte KKF abbrechen 
OZ 10026220  belegte KKF abbrechen 

 
 
10026020 

 
PE-Rohre > 50-140 mm auslegen 
 

 Definition: 
Auslegen von Rohren aus PE > 50-140 mm Außendurchmesser 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Passgerechtes Schneiden, Auslegen und gasdichtes Verbinden der 

Rohre 
 Schützen der Rohre vor Verformung und gegen Verunreinigungen im 

Innern 
 Kennzeichnen der Rohre 
 Abdichten der Rohrenden nach dem Auslegen gegen Verschmutzung 
 Ermitteln der genauen Einbaulängen und Nachweisen der Längen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes verlegten Rohres  
 
Einheit: m 
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10026030 

 
Geteilte Kunststoff-Rohre auslegen 
 

 Definition: 
Auslegen von geteilten Kunststoff-Rohren jeder Art zum Schutz von 
vorhandenen Kabelanlagen 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Passgerechtes Schneiden und Auslegen der geteilten Rohre 
 ggf. passgerechtes Schneiden und Auslegen der geteilten Rohrbögen 
 Reinigen und Einlegen der Kabel oder Mehrfachrohre 
 gasdichtes Verbinden der beiden Rohrhälften miteinander 
 gasdichtes Verbinden der Rohrlängen oder Rohrbögen miteinander 
 Schützen der Rohre vor Verformung und gegen Verunreinigungen im 

Innern 
 Einbauen von Abstandhaltern bei mehrzügigen Rohranlagen 
 Anschließen von geteilten Rohren an Einführungsbauteile von 

Bauwerken 
 Kennzeichnen der Rohre 
 Abdichten der Rohrenden nach dem Auslegen gegen Verschmutzung 
 Ermitteln der genauen Einbaulängen und Nachweisen der Längen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes verlegten Rohres  
 
Einheit: m 
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10026040 

 
Unbelegte Kunststoff-Rohre abbrechen 
 

 Definition: 
Abbrechen von unbelegten Kunststoff-Rohren jeder Art und 
Kabelschutzverbundrohren unabhängig vom Außendurchmesser 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen oder Abbrechen der Rohre 
 Schützen der verbleibenden Rohre vor Verformung und gegen 

Verunreinigungen im Innern 
 ggf. Aufnehmen der Abstandhalter 
 Abdichten der verbleibenden Rohrenden gegen Verschmutzung 
 Ermitteln der genauen Ausbaulänge und Nachweisen der Längen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes abgebrochenen Rohres  
 
Einheit: m 
 

 
 
10026050  

 
Belegte Kunststoff-Rohre abbrechen 
 

 Definition: 
Abbrechen von belegten Kunststoff-Rohren jeder Art und 
Kabelschutzverbundrohren unabhängig vom Außendurchmesser 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorsichtiges Abbrechen der Rohre 
 Schützen und Sichern der vorhandenen Kabelanlagen 
 Schützen der verbleibenden Rohre vor Verformung und gegen 

Verunreinigungen im Innern 
 ggf. Aufnehmen der Abstandhalter 
 Abdichten der verbleibenden Rohrenden gegen Verschmutzung 
 Ermitteln der genauen Ausbaulänge und Nachweisen der Längen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes abgebrochenen Rohres  
 
Einheit: m 
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10026060 

 
Unbelegte PEHD-Rohre abbrechen 
 

 Definition: 
Abbrechen von unbelegten PE-Rohren jeder Art > 50 mm 
Außendurchmesser, unbelegten Kabelrohren aus Stahl oder unbelegten 
Kupferwellrohren 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen oder Abbrechen der Rohre 
 Schützen der verbleibenden Rohre vor Verformung und gegen 

Verunreinigungen im Innern 
 ggf. Aufnehmen von Abstandhaltern 
 Abdichten der verbleibenden Rohrenden gegen Verschmutzung 
 Ermitteln der genauen Ausbaulänge und Nachweisen der Längen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes abgebrochenen Rohres  
 
Einheit: m 
 

 
 
10026070 

 
Belegte PEHD-Rohre abbrechen 
 

 Definition: 
Abbrechen von belegten  
 jeder Art > 50 mm Außendurchmesser oder belegten Kupferwellrohren 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorsichtiges Abbrechen der Rohre 
 ggf. Aufnehmen von Abstandhaltern 
 Schützen und Sichern der vorhandenen Kabelanlagen 
 Schützen der verbleibenden Rohre vor Verformung und gegen 

Verunreinigungen im Innern 
 Abdichten der verbleibenden Rohrenden gegen Verschmutzung 
 Ermitteln der genauen Ausbaulänge und Nachweisen der Längen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes abgebrochenen Rohres  
 
Einheit: m 
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10026080 

 
Belegte Stahlrohre abbrechen 
 

 Definition: 
Abbrechen von belegten Kabelschutzrohren aus Stahl 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schützen und Sichern der vorhandenen Kabelanlagen 
 Vorsichtiges Abbrechen der Rohre 
 Schützen der verbleibenden Rohre vor Verformung und gegen 

Verunreinigungen im Innern 
 Abdichten der verbleibenden Rohrenden gegen Verschmutzung 
 Ermitteln der genauen Ausbaulänge und Nachweisen der Längen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes abgebrochenen Rohres  
 
Einheit: m 
 

 
 
10026090 

 
Kupferwellrohre bis 110 mm auslegen 
 

 Definition: 
Auslegen von Kupferwellrohren jeder Art bis 110 mm Außendurchmesser 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Passgerechtes Schneiden, Auslegen und Verbinden der Rohre 
 Schützen der Rohre vor Verformung und gegen Verunreinigungen im 

Innern 
 ggf. Einbauen von Abstandhaltern bei mehrzügigen Rohranlagen 
 Prüfen der Rohre auf Durchgang (Mindestdurchmesser nach ZTV-

TKNetz 12) 
 ggf. Verbinden der Rohre mit Erdungsanlagen 
 Kennzeichnen der Rohre 
 Abdichten der Rohrenden nach dem Auslegen gegen Verschmutzung 
 Ermitteln der genauen Einbaulänge und Nachweisen der Längen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes verlegten Rohres  
 
Einheit: m 
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10026110 

 
Rohre m. Schellen an Brücken befestigen 
  

 Definition:  
Befestigen von Rohren jeder Art bis 125 mm Außendurchmesser mit 
Rohrschellen an Brücken und in Tunneln.  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Vorhalten, Aufbauen und Abbauen spezieller Montagebühnen oder 

Trägerkonstruktionen 
 Liefern und Befestigen der vom Bauwerkseigentümer geforderten 
 Rohrschellen mit dem entsprechenden Befestigungsmaterial 
 passgerechtes Abschneiden und Einbauen der Rohre 
 ggf. das Einbauen von Doppelsteckmuffen mit Dehnungsausgleich und 

von Abrisssicherungen 
 gasdichtes Verbinden der Rohrenden 
 ggf. Abdichten der Rohrenden gegen Verschmutzung 
 Ermitteln der genauen Rohrlängen und der Nachweis der Längen in 

Plänen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes befestigten Rohres  
 
Einheit: m 
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10026120 

 
Rohre mit Halterungen an Brücken bef. 
 

 Definition:  
Befestigen von Rohren jeder Art bis 125 mm Außendurchmesser an 
Brücken und in Tunneln und Auslegen in Brücken nach Baubeschreibung  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Vorhalten, Aufbauen und Abbauen spezieller Montagebühnen oder 

Trägerkonstruktionen 
 ggf. Vorbereiten von einbetonierten Halfenschienen zur Montage von 

Halterungen. 
 ggf. Liefern von nachträglich zu befestigenden Halfenschienen und 

dem notwendigen Befestigungsmaterial 
 Befestigen der vom Bauwerkseigentümer geforderten 

Haltekonstruktionen für die Rohre 
 passgerechtes Abschneiden und Einbauen der Rohre in die 

Halterungen 
 ggf. passgerechtes Abschneiden und Einbauen der Rohre in die 

Halterungen von Wannen in Brücken 
 ggf. das Einbauen von Doppelsteckmuffen mit Dehnungsausgleich und 

von Abrisssicherungen 
 Verbinden der Rohrenden 
 ggf. Abdichten der Rohrenden gegen Verschmutzung 
 Ermitteln der genauen Rohrlängen und der Nachweis der Längen in 

Plänen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes befestigten oder ausgelegten Rohres 
  
Einheit: m 
 

 
 
10026130 

 
Rohrhalterungen liefern 
 

 Definition: 
Herstellen und Liefern von Rohrhalterungen nach Baubeschreibung und 
technischer Zeichnung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern des erforderlichen Materials 
 Herstellen der Rohrhalterungen unabhängig vom 

Herstellungsverfahren 
 Liefern des Befestigungsmaterials 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jede Rohrhalterung 
 
Einheit: St 
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10026140 

 
Halfenschienen einbetonieren 
 

 Definition: 
Einbetonieren von Halfenschienen nach den Vorgaben der 
Baubeschreibung in Brückenbauwerken oder Tunneln 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern der erforderlichen Halfenschienen 
 Einbetonieren der Halfenschienen 
 ggf. Reinigen der Halfenschienen von Betonresten 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jede eingebaute Halfenschiene unabhängig von der Länge 
 
Einheit: St 
 

 
 
10026150 

 
Rohre von Brücken entfernen 
 

 Definition:  
Abbauen von Rohren jeder Art bis 125 mm Außendurchmesser von 
Brücken und aus Tunneln.  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Abbauen oder Ausziehen der Rohre 
 Zerlegen der Rohre  
 Abbauen und Entsorgen der Haltekonstruktionen 
 ggf. Verschließen der Befestigungspunkte 
 ggf. Abdichten der verbleibenden Rohre gegen Verschmutzung 
 Ermitteln der genauen Rohrlängen und der Nachweis der Längen in 

Plänen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes verlegten Rohres  
 
Einheit: m 
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10026160  

 
Rohre aufnehmen und sichern 
 

 Definition: 
Aufnehmen und Sichern von unbelegten oder belegten Kunststoff-Rohren 
jeder Art unabhängig vom Außendurchmesser, unbelegten oder belegten 
PEHD Rohren > 50 mm Außendurchmesser oder unbelegten oder belegten 
Kupferwellrohren 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorsichtiges Aufnehmen und Beiseitelegen der Rohre 
 ggf. Aufnehmen der Abstandhalter 
 Sichern der Rohre, ggf. auch über längere Zeit 
 Ermitteln der genauen Ausbaulänge und Nachweisen der Längen 
 Späteres Entfernen der Schutz- und Sicherungsmaßnahmen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes aufgenommenen Rohres  
 
Einheit: m 
Das Wiederverlegen der gesicherten Rohre wird mit der OZ 10026170 
vergütet. 
 

 
 
10026170 

 
Rohre umlegen 
 

 Definition: 
Aufnehmen von freigelegten oder gesicherten unbelegten oder belegten 
Kunststoff-Rohren jeder Art unabhängig vom Außendurchmesser, 
unbelegten oder belegten PE-Rohren > 50 mm Außendurchmesser oder 
unbelegten oder belegten Kupferwellrohren und Auslegen in einer neuen 
Trasse 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen der Rohre 
 ggf. Aufnehmen der Abstandhalter 
 Vorsichtiges und Beiseitetragen und Wiederverlegen der Rohre 
 ggf. Wiedereinbauen der Abstandshalter 
 Ermitteln der genauen Ausbaulänge und Nachweisen der Längen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes umgelegten Rohres  
 
Einheit: m 
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10026180 

 
Zulage Rohre in Ze-Sa/Dämmer abbrechen 
 

 Definition: 
Zulage für das Aufnehmen von Rohren jeder Art oder Abbrechen von 
belegten Rohren jeder Art die in Zement-Sand-Gemisch, Dämmer oder 
Porenleichtbeton verlegt sind 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Entfernen des Zement-Sand-Gemisches oder des Dämmers aus dem 

Rohrverband und von den Rohren 
 Reinigen der Rohre 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge jedes mit Zement-Sand-Gemisch, Dämmer oder 
Porenleichtbeton ummantelten aufzunehmenden Rohres oder 
abzubrechenden belegten Rohres 
 
Einheit: m 
 

 
 
10026210 

 
Unbelegte KKF abbrechen 
 

 Definition: 
Abbrechen von unbelegten Kabelkanalformsteinen jeder Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen oder Abbrechen der KKF 
 Schützen der verbleibenden KKF gegen Verunreinigungen im Innern 
 Ermitteln der genauen Ausbaulänge und Nachweisen der Längen 
 Abdichten der verbleibenden KKF gegen Verschmutzung 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes abgebrochenen unbelegten KKF-Zuges 
 
Einheit: m 
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10026220 

 
Belegte KKF abbrechen 
 

 Definition: 
Abbrechen von belegten Kabelkanalformsteinen jeder Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 vorsichtiges Abbrechen der KKF 
 Schützen und Sichern der vorhandenen Kabelanlagen 
 Schützen der verbleibenden KKF gegen Verunreinigungen im Innern 
 Ermitteln der genauen Ausbaulänge und Nachweisen der Längen 
 Abdichten der verbleibenden KKF gegen Verschmutzung 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes abgebrochenen belegten KKF-Zuges 
 
Einheit: m 
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6.2.7 Gruppe 27 Arbeiten an Rohrzügen 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10,11,12, 39, 40…) 
 

OZ 10027010 Rohrzüge abdichten 
OZ 10027023 Rohrzüge kalibrieren 
OZ 10027030 stark verschmutzte Züge reinigen 
OZ 10027044 Fehlerstellen in Rohrzügen 
OZ 10027050 Punktuelle Rohrschäden instand setzen 
OZ 10027063 Zulage unbelegte Rohre instand setzen 
OZ 10027070 Zulage belegte Rohre instand setzen 
OZ 10027080 Mehrfachrohre fixieren und abdichten 
OZ 10027090 Rohrzüge auf Dichtigkeit prüfen 
OZ 10027110 Mehrfachrohre verbinden 
OZ 10027120 Halbrohrmuffenabzweig einbauen 
OZ 10027130 MR-Züge in KSch durchverbinden 
OZ 10027140 Rohrzüge mit ADM abdichten 
OZ 10027163 Zulage SNR(V) instand setzen 

 
 
10027010 

 
Rohrzüge abdichten 
 

 Definition: 
Gas- und wasserdichtes Verschließen von unbelegten oder mit Kabeln 
belegten Rohrzügen ≥ 45 mm mit Abdichtelementen jeder Art nach 
Vorgabe ZTV-TKNetz 40 unabhängig von der Zahl und Art der Kabel oder 
deren Durchmesser  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Ausbauen vorhandener Abdichtungen 
 ggf. notwendiges Kürzen von Rohrenden 
 Reinigen der Rohrmündungen 
 Vorbereiten und Einbauen der Abdichtelemente und das dichte 

Verschließen der Züge nach den Montageanweisungen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jedes abgedichtete Rohrende ≥ 45 mm mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
Nur zur erfassen in angeordneten Fällen und gegen 
Dokumentationsnachweis 
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10027023 

 
Rohrzüge kalibrieren 
 

 Definition: 
Angeordnetes Kalibrieren von Rohrzügen und das notwendige Feststellen 
und Einmessen von Fehlerstellen in nicht durchgängigen Rohrzügen, 
unabhängig von der Art der Rohrzüge und unabhängig vom Verfahren. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Öffnen der Rohrzüge 
 ggf. Durchverbinden von Rohrenden  
 Einbringen der Kaliber, Sonden aller Art entsprechend dem 

Zugdurchmesser 
 Entfernen von leichtem Schmutz und Wasser aus Rohrzügen 
 Abdichten der Rohrenden nach dem Kalibrieren gegen Verschmutzung 

oder gas- und wasserdicht 
 ggf. Orten von Sonden oder Kalibern  
 Feststellen und Einmessen des Fehlerortes (Rotberichtigung) 
 Einmessen und Kennzeichnen der festgestellten Fehlerstelle in der 

Örtlichkeit 
 Dokumentieren des Kalibriervorganges und Darstellung der Ergebnisse 

nach ZTV 40 
 Übergabe der Dokumentation an den BvT als Nachweis der 

Ausführung 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die gesondert beauftragte und kalibrierte Zuglänge zur 
Fehlerstelle (n) 
 
Einheit: m 
 
Nur vom BvT angeordnete Wartezeiten werden gesondert vergütet 
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10027030 

 
Stark verschmutzte Züge reinigen 
 

 Definition: 
Reinigen von stark verschmutzten Rohrzügen in Kabelkanal – und 
Rohranlagen jeder Art in besonderen Fällen nach ausdrücklicher 
Anordnung mit einem separaten Arbeitsgang nach dem Prüfen der 
Verwendbarkeit und vor dem eigentlichen Einbringen/Einblasen der Kabel 
oder Rohre. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Öffnen der Rohrzüge 
 Durchblasen der Rohrzüge  
 Entfernen von Schmutz und Wasser aus Kabelkanal- oder Rohranlagen 

unabhängig vom Verfahren in einem separaten Arbeitsgang 
 Nachweisen der Durchgängigkeit 
 Abdichten der Rohrenden nach dem Reinigen gegen Verschmutzung 

oder gas- und wasserdicht 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die gesondert beauftragte gereinigte Teil des Rohrzuges in 
m gegen Nachweisprotokoll 
 
Einheit: m 
 
Führt die Reinigung nicht zum gewünschten Erfolg, sind Spül-, oder 
Instandsetzungsarbeiten am Rohrzug durchzuführen, die mit den 
entsprechenden OZ vergütet werden. 
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10027044 

 
Fehlerstellen in Rohrzügen  
 

 Definition: 
Feststellen und Einmessen der Fehlerstelle unabhängig des 
Ortungsverfahren, nach dem erstmaligen Feststellen der Nichtbeziehbarkeit 
der Rohranlage für einen beauftragten Kabel- oder Rohrabschnitt während 
der Kabelzugarbeiten aller Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Abbruch der Kabelzugarbeiten dieser Strecke/Streckenabschnitt bzw. 

Umsetzen auf anderen Kabelzugabschnitt 
 Fehlerstelle Orten mit Sonden oder Kalibern aller Art 
 Einmessen und Kennzeichnen der festgestellten Fehlerstelle in der 

Örtlichkeit 
 Angabe der verbliebenen nutzbaren Zuglänge, nutzbaren 

Zugdurchmesser 
 Nachweis der Fehlerstelle durch Einmessung und Eintrag in einen 

Lageplan sowie schriftlichen Vermerk im Zieh/-Blasprotokoll  
 Weitere Vorgehensweise mit BvT abzustimmen  
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jede festgestellte, eingemessene und dokumentierte 
Fehlerstelle. 
Einheit: Stück 
Nur vom BvT angeordnete zusätzliche Wartezeiten werden gesondert 
vergütet. Es werden keine extra Zeiten für das Umsetzen der 
Kabelzugtechnik oder den Baustellenabbruch vergütet. 
Nicht in Verbindung mit OZ 10027023 (Angeordnetes Kalibrieren) 
Punktuelle Rohrschäden instand setzen werden mit OZ 10027050 erfasst. 
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10027050 

 
Punktuelle Rohrschäden instandsetzen 
 

 Definition: 
Instandsetzen von punktuellen Schäden an Rohrzügen jeder Art ohne 
Auftrennen der Rohre und Instandsetzen von angeschnittenen Rohrzügen 
zur Kabelidentifizierung ohne Einsetzen einer Ersatzlänge 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Beseitigen der Druck- oder Verformungsstellen 
 Beseitigung der Beschädigungen oder Anschnittstellen mit 

Reparaturmuffen, Schrumpfmanschetten o.ä. 
 ggf. Prüfen der Rohrzüge auf Durchgang 
 ggf. Dokumentation der Fehlerstellen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jede Fehlerstelle, oder Anschnittstelle die beseitigt wurde 
und durch Prüfen als ordnungsgemäß behoben nachgewiesen wurde 
 
Einheit: St 
 

 
 
10027063 

 
Zulage unbelegte Rohre instandsetzen 
 

 
 

Definition: 
Unbelegte beschädigte Rohrenden jeder Art für die Verlängerung mit 
einem Rohrstück oder für das Einsetzen eines Rohrstückes vorbereiten, als 
Zulage zu den OZ 10037372, 10026020, 10026030 und 10026090 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Reinigen der Rohrenden 
 Passgerechtes Zurückschneiden und Anphasen der Rohrenden 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jede Verbindungsstelle. 
 
Einheit: St 
Das Auftrennen und Verschließen von Rohren jeder Art bei Einzieharbeiten 
wird ebenfalls mit dieser OZ vergütet. Erfassung erfolgt nicht, wenn bereits 
Bestandteil einer OZ 
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10027070 

 
Zulage belegte Rohre instandsetzen 
 

 Definition: 
Belegte beschädigte Rohrenden jeder Art für die Verlängerung mit einem 
Rohrstück oder für das Einsetzen eines Rohrstückes vorbereiten als Zulage 
zu der OZ 10026030. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Reinigen der Rohrenden 
 Passgerechtes Zurückschneiden und Anphasen der Rohrenden 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jede Verbindungsstelle 
 
Einheit: St 
Das Auftrennen und Verschließen von Rohren jeder Art bei Einzieharbeiten 
wird ebenfalls mit dieser OZ vergütet. Erfassung erfolgt nicht, wenn bereits 
Bestandteil einer OZ 
 

 
 
10027080 

 
Mehrfachrohre fixieren und abdichten 
 

 Definition: 
Fixieren von Mehrfachrohren, SNR-Rohr-Bündeln jeder Art in Rohr- oder 
Kabelkanalzügen einschl. Abdichten der Einzelzüge 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Säubern der Rohre oder Zugenden 
 ggf. Schneiden oder Verkürzen der Rohre an den Enden nach einer 

vorgegebenen Ruhezeit 
 Montieren der Fixierscheiben 
 Montieren der Einzelzugabdichtungen für unbelegte und belegte Rohre 
 Aus- und Einbauen der Mehrfachrohrabdichtung bei Einzieharbeiten in 

Bergsenkungsgebieten 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jedes fixierte und komplett abgedichtete Mehrfachrohrende 
oder jede komplett ausgebaute Mehrfachrohrabdichtung bei 
Einzieharbeiten in Bergsenkungsgebieten 
 
Einheit: St 
 
Das Fixieren und Abdichten von SNR-Rohr-Bündeln/ SNR-Verband in 
Rohrzügen jeder Art mit den entsprechenden Bauteilen wird ebenfalls mit 
der OZ 10027080 vergütet. Nicht in Zusammenhang mit OZ der Gruppe 37 
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10027090 

 
Rohrzüge auf Dichtigkeit prüfen 
 

 Definition: 
Prüfen von unbelegten Rohrzügen jeder Art auf Dichtigkeit nach besonderer 
Beauftragung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Öffnen der Rohrzüge 
 Ein- und Ausbauen einer Füll- und Prüfeinrichtung 
 Prüfen der Dichtigkeit nach den Vorgaben der ZTV-TKNetz 12 
 Abdichten der Rohrzüge gegen Verschmutzungen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jeder auf Dichtigkeit geprüfte Rohrzug 
 
Einheit: St 
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10027110 

 
Mehrfachrohre verbinden 
 

 Definition: 
Mehrfachrohre beim Einziehen in Rohrzügen oder KK-Zügen mit 
Doppelsteckmuffen miteinander verbinden und Mehrfachrohrzüge beim 
Übergang auf Kabelrohre mit diesen nach den Montageanweisungen 
verbinden 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Reinigen der Rohrenden 
 Passgerechtes Zurückschneiden und Anphasen der Rohrenden 
 Verbinden der Rohre 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die komplette Verbindungsstelle eines MR mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
Teilleistungen werden mit Faktor 0,25 der OZ 10027110 je Rohrzug 
vergütet. Das Verbinden von Mehrfachrohren mit Kabelrohren wird mit 
Faktor 0,5 der OZ 10027110 je Rohrzug vergütet. Nicht in Zusammenhang 
mit OZ der Gruppe 37 
 

 
 
10027120 

 
Halbrohrmuffenabzweig einbauen 
 

 Definition: 
Einbauen eines Halbrohrmuffenabzweiges in belegte oder unbelegte Rohre 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Anschneiden der Rohre 
 Passgerechtes Zurückschneiden und Anphasen der Rohrenden 
 Reinigen der Rohrenden 
 Einbauen des Halbrohrmuffenabzweiges nach den 

Montagevorschriften 
 Einbauen von KK-Halbrohren bis 1 m Länge und einer Halbrohrmuffe 

beim Abzweigen eines Mehrfachrohrteiles aus einem Rohr 
 Abdichten des Abzweiges  
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jeder eingebaute Halbrohrmuffenabzweig mit 1 Stück.  
Das Einbauen von KK-Halbrohren bis 1 m und einer Halbrohrmuffe wird 
beim Abzweigen aus einem MfR ebenfalls mit 1 Stück vergütet. 
 
Einheit: St 
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10027130 

 
MR-Züge in KSch durchverbinden 
 

 Definition: 
Durchverbinden von Mehrfachrohrzügen in aufgegebenen Kabelschächten 
o.ä. Bauwerken bis 4,0 m mit einem MR, mit MR-Einzelrohren oder einem 
MR-Reparaturset oder Durchverbinden von MR in KSch mit einem 
Reparaturset oder mit MR-Einzelrohren zur Erhöhung der Zuglängen nur 
nach Anordnung des BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Entfernen der Abdichtelemente 
 Reinigen der MR-Zugenden 
 Passgerechtes Zurückschneiden und Anphasen der MR-Zugenden  
 Einbauen der MR-Einzelrohre oder des MR-Reparatur-Set 
 Verbinden der MR-Züge 
 Schützen des gesamtem MR mit geteilten Kunststoffrohren in 

aufgegebenen KSch 
 Verbinden dieser geteilten Kunststoffrohre mit vorhandenen 

Kabelkanalzügen jeder Art 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jeder unbelegte Einzelzug mit 1 Stück und jeder belegte 
Einzelzug mit 2 Stück 
 
Einheit: St 
Überlängen (> 4,0 m) werden je angefangenem Meter des ermittelten 
Grundpaketes von 4 m mit Faktor 0,2 der Gesamtabrechnung vergütet. 
Beim reinen Durchverbinden von MR in bestehenden KSch werden keine 
Überlängen vergütet. 
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10027140 

 
Rohrzüge mit ADM abdichten 
 

 Definition: 
Gas- und wasserdichtes Verschließen von mit Kabeln belegten Rohrzügen 
jeder Art mit Abdichtmasse für Kabel (ADM) unabhängig von der Zahl und 
Art der Kabel oder deren Durchmesser nur nach Anordnung des BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Ausbauen vorhandener Abdichtungen 
 ggf. notwendiges Kürzen von Rohrenden 
 Reinigen der Rohrmündungen 
 ggf. vorübergehendes Umlagern von Kabeln 
 Anheben der Kabel 
 Einbauen der ADM 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jedes mit ADM abgedichtete Rohrende mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
 

 
 
10027163 
 

 
Zulage SNR(V) instandsetzen 
 

 Definition: 
Beschädigte SNR (V) jeder Art für die Instandsetzung vorbereiten und mit 
SNR- Doppelsteckmuffen verbinden nach ZTV-TKNetz 40 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Reinigen der Rohrenden 
 Passgerechtes Zurückschneiden und Anphasen der SNR (V) 
 SNR- Doppelstechmuffen aller Art einbauen 
 SNR (V) sind bei Arbeitsunterbrechungen und Zwischenlagerung mit 

Abdichtstopfen provisorisch abzudichten 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jede hergestellte Verbindung mit einer Doppelsteckmuffe 
mit einem Stück  
 
Einheit: St 
 
 
Das Auslegen von SNR (V) aller Art ist mit der Gruppe 37 nach Vorgabe 
BvT zu erfassen 
Das Aufnehmen/Auftrommeln, Aufnehmen/Zerlegen von SNR (V) aller Art 
ist mit der Gruppe 24 nach Vorgabe BvT zu erfassen 
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6.2.8 Gruppe 28 Einmessen von Kabel und Rohren etc. 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 23…) 

 
OZ 10028010 Kabelmarken einbauen  
OZ 10028050 Hauszuführung /Kabeltrasse einmessen 
OZ 10028060 Muffen einmessen, Längen berichtigen 
OZ 10028070 Gebäude einmessen  
OZ 10028103 Einmessen von TK Anlagen 
OZ 10028110 Konvertieren digitaler Daten 
OZ 10028120 Vektorisieren von PDF- bzw. TIFF- Dateien aus MEGAPLAN 
OZ 10028162 Aufnahme von Topografie Innerorts 
OZ 10028172 Zulage Topografie Innerorts  
OZ 10028182 Aufnahme von Topografie Außerorts 
OZ 10028192 Zulage Topografie Außerorts 
OZ 10028202 Absteckung von TK-Anlagen 
OZ 10028212 Einmessen einzelner Punkte Außerhalb 
OZ 10028223 Ortung der Kabellage/Kabeltrassen  
OZ 10028233 Einmessen einzelner Punkte Innerhalb 
OZ 10028244 Erstellen von Geländeschnitten 
OZ 10028256 Fotodokumentation (MBfD) 
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10028010 

 
Kabelmarken einbauen 
 

 Definition: 
Einbauen von Kabelmarken als Einmesspunkte für unterirdische 
Telekommunikationsanlagen 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einholen von Informationen über Fremdanlagen 
 Festlegen oder Feststellen der Einbaupunkte anhand von Lageplänen 

bzw. der Örtlichkeit 
 Aufnehmen von Oberboden u.ä. 
 ggf. nachträgliches Einbauen eines elektronischen Kabelmarkers 

(passiver Schwingkreis) 
 Einschlagen der Nägel unabhängig von der Länge 
 Befestigen der Kunststoffkappe 
 Beschriften der Kabelmarke  
 
MengenErfassung:  
Jede eingebaute Kabelmarke wird als 1 Stück erfasst. 
 
Einheit: St 
Das Ausbauen von Kabelmarken oder Kabelmerksteinen wird ebenfalls mit 
der OZ 10028010 vergütet. Die Gruben für das nachträgliche Einbauen von 
elektronischen Kabelmarkern werden gesondert vergütet. 
 

 
 
10028050 

 
Kabeltrasse einmessen 
  

 Definition: 
Herstellen einer Rotberichtigung anhand von Lageplänen für 
linientechnische Anlagen mit einfachen Hilfsmitteln (z. B. Bandmaß, 
Gliedermaßstab) nach gesondertem Beauftragung nach ZTV-TKNetz 23 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einmessen der TK-Anlage bei offenem Graben auf Festpunkte 

(Bauwerke, z. B. Gebäude, Mauer, Denkmal), Grenzpunkte und/ oder 
Fluchtlinien  

 ggf. Einmessen des Kabelringes oder des Kabelendes auf dem 
Grundstück auf Festpunkte 

 Anfertigen einer maßstäblichen Einmessskizze mit Bezug zu den 
bestehenden Lageplänen 

 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge der Kabeltrasse aufgerundet auf volle m 
 
Einheit: m 
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10028060 

 
Muffen einmessen, Längen berichtigen 
 

 Definition: 
Herstellen einer Rotberichtigung anhand von Netz- und Lageplänen für 
linientechnische Anlagen mit einfachen Hilfsmitteln (z. B. Bandmaß, 
Gliedermaßstab) nach ZTV-TKNetz 23 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ermitteln der neu entstandenen Zwischenlängen zu den vorhandenen 

Verbindungsstellen (Muffen), Rohrunterbrechungen oder Verteil- und 
Abschlusspunkten 

 Einmessen der Verbindungsstellen, Unterbrechungen auf Festpunkte 
(Bauwerke, Gebäude, Mauer, Denkmal), Grenzpunkte und/ oder 
Fluchtlinien  

 Anfertigen von Einmessskizzen mit Bezug zu den bestehenden Lage- 
und Netzplänen 

 Einmessen von Doppelsteckmuffen bei SNR aller Art 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jede neu hergestellte Verbindungsstelle als 1 Stück 
 
Einheit: St 
Das Einmessen von Blindmuffen wird mit der OZ 10028060 mit Faktor 0,5 
vergütet. Doppelsteckmuffen bei SNR aller Art wird je Verbindungsstelle in 
Summe nur mit einem Stück erfasst. 
 

 
 
10028070 

 
Gebäude einmessen 
 

 Definition: 
Herstellen einer Rotberichtigung anhand eines Lageplanes von mit 
linientechnischen Anlagen versorgten Gebäuden mit einfachen Hilfsmitteln 
(z. B. Bandmaß, Gliedermaßstab)  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einmessen der Gebäude auf Festpunkte und/oder Grenzlinien  
 Anfertigen einer Einmessskizze mit Bezug zu den bestehenden 

Lageplänen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen ist jedes eingemessene Gebäude als ein Stück  
 
Einheit: St 
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10028103 

 
Einmessen von TK Anlagen  
 

 
 

Definition: 
Einmessen von neu zu erstellenden TK-Anlagen 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausarbeitung der Bestandsunterlagen nach den Richtlinien des 

Entwicklungsträgers/Investor und Auftraggeber.  
 Rechtverbindliches Aufnehmen der tatsächlichen Lagekoordinaten 

(Hoch-, Rechts- und NN-Höhen) nach Verlegung am offenen Graben, 
nach Suchschachtung mit Bezug zu vorhandenen Festpunkten 
(Beispiele: ui-Bauwerke, Grenz- / TP Steine) und Standorte für u.a. 
MFG; NVt, KVz, etc. 

 Arbeiten beinhalten alle An- und Abfahrten. 
 Lieferung/Übergabe der Daten in einen/ Erstellung eines digitalen 

Bestandsplan(es) im Datenformat DXF (Lagebezugssystem Gauss-
Krüger und/oder ETRS89/UTM) strukturiert in Grund- oder Basislayer 
sowie Telekommunikationslayer. Übergabe der Daten als DXF, PDF 
und TIFF G4 an AG und Träger der Straßen- und Wegebaulast. 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Leistung in der Einheit Stück gleich Meter 
Einheit: m 
 
Abrechnungsfaktor: 
Faktor 1,0: bis < 500 m 
Faktor 0,7: ab > 500 m bis <1000 m  
Faktor 0,5: ab > 1000 m  
 
Beispiel bei einer zusammenhängende Einmesslänge von 2480 m 
1    x 500m 
0,7 x 501m bis 1000m 
0,5 x 1001m bis 2480m 
 
Die Abrechnungsfaktoren kommen nur zum Ansatz bei 
zusammenhängender Trassenlänge 
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10028110 

 
Konvertieren digitaler Daten 
 

 Definition: 
 Konvertieren und aufbereiten von digitalen Dateien aus DWG-, 
DXF- Format und ALK/ALKIS- Daten des Liegenschaftskatasters 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Konvertieren von digitalen Dateien aus DWG-, DXF- Format und 

ALK/ALKIS- Daten des Liegenschaftskatasters 
 in PDF und TIFF4- Format, welche bauseitig von Dritten nicht in diesen 

Formaten geliefert werden konnten. Darstellung der relevanten Layer 
(Basis und TK-Anlagen) im Format 1:500 mit einer Auflösung von 
mindestens 400 dpi.  

 Übergabe der Daten in PDF und TIFF4- Format 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jedes angeschnittene Katasterkartenblatt im M 1:500  
 
Einheit: St 
 

 
 
10028120 

 
Vektorisieren von PDF- bzw. TIFF- Dateien aus MEGAPLAN  
 

 
 
 

Definition: 
Konvertieren und aufbereiten von digitalen Dateien aus Megaplan 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vektorisieren der TK- Anlage und maßstäblichen Darstellung aller 

Telekom-Bauwerke eines durch den AG spezifizierten Bereiches aus 
MEGAPLAN in DWG- oder- DXF- Format unter Berücksichtigung der 
Forderungen des Trägers der Straßenwegebaulast/ Investor vor Ort. 
Unterlagen werden durch AG in von PDF- bzw. TIFF- Dateien 
bereitgestellt. 

 Berücksichtigung von Trassenbreiten, Höhenlage der TK- Anlagen und 
Außenmaße der Kabelschächte bzw. Abzweigkästen zur 
Transformation auf Realkoordinaten (Gauss-Krüger und/oder 
ETRS89/UTM). 

 Die übergebene digitale Datei muss für die koordinierten 
Leitungspläne implementierbar sein (TK-Layer). Dazu müssen die Layer 
getrennt in Grund/ Basislayer sowie Telekommunikationslayer erfasst 
werden. 

 Übergabe der Daten in PDF und TIFF4- Format sowie DWG- oder DXF-
Format an AG und Träger der Straßenwegebaulast. 

 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jede Trasse in Meter  
 
Einheit: m 
 
Einmessung der TK-Anlagen wird mit gesondertem Auftrag mit der OZ 
10028103 vergütet 
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10028162 

 
Aufnahme von Topografie Innerorts 
 

 Definition: 
Digitale Aufnahme von Topografie Innerorts für Planungsgebiete (u.a. 
weiße Fläche, NBG, Flurbereinigungen…) 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Rechtsverbindliches Aufnehmen von örtlichen Situationen, Ortslagen 

und topografischen Gegebenheiten (Gebäude, Straßen, Flüsse usw.) 
auf einer Breite von bis 20m 

 Digitales Einmessen von Festpunkten (Bauwerke, Mauern, Denkmale, 
Grenzsteine usw.) und deren tatsächlichen Lagekoordinaten (Hoch-, 
Rechts- und NN-Höhen). 

 Lieferung/Übergabe der Daten in einen/ Erstellung eines digitalen 
Bestandsplan(es) im Datenformat DXF (Lagebezugssystem Gauss-
Krüger und/oder ETRS89/UTM) strukturiert in Grund- oder Basislayer  

 Arbeiten beinhalten alle An- und Abfahrten. 
 Die Ortslagen werden im Maßstab 1: 500 und 1:1000 in Lageplänen im 

Lagebezugssystem Gauss-Krüger und/oder ETRS89/UTM dargestellt. 
Sollten Messpunkte für die spätere bauliche Orientierung notwendig 
sein, werden diese mit OZ 10028010 vergütet.  

 Übergabe der Daten als DXF, PDF und TIFF4. an den AG. 
 Gilt nicht in Verbindung mit der OZ 10028050 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jeder Trassenmeter in einer Breite von bis 20m in Meter 
 
Einheit: m 
 

 
 
10028172 

 
Zulage Topografie Innerorts 
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10028162 digitale Aufnahme von Topografie Innerorts für 
Planungsgebiete (u.a. weiße Fläche, NBG, Flurbereinigungen…)  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Rechtsverbindliches Aufnehmen von örtlichen Situationen, Ortslagen 

und topografischen Gegebenheiten (Gebäude, Straßen, Flüsse usw.)  
 Einarbeitung und Übergabe der weiteren ermittelten Daten 
 
Erfassung: 
Erfasst wird die Zulage für jeden Trassenmeter in einer weiteren 
angefangenen Breite der Topologie bis 20m in Meter 
 
Einheit: m 
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10028182 

 
Aufnahme von Topografie Außerorts 
 

 Definition: 
 Digitale Aufnahme von Topografie Außerorts für Planungsgebiete  
 (weiße Fläche…NBG. Flurbereinigungen…) 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Rechtsverbindliches Aufnehmen von örtlichen Situationen, Ortslagen 

und topografischen Gegebenheiten (Gebäude, Straßen, Flüsse usw.) 
auf einer Breite von 50m 

 Digitales Einmessen von Festpunkten (Bauwerke, Mauern, Denkmale, 
Grenzsteine usw.) und deren tatsächlichen Lagekoordinaten (Hoch-, 
Rechts- und NN-Höhen). 

 Lieferung/Übergabe der Daten in einen/ Erstellung eines digitalen 
Bestandsplan(es) im Datenformat DXF (Lagebezugssystem Gauss-
Krüger und/oder ETRS89/UTM) strukturiert in Grund- oder Basislayer  

 Arbeiten beinhalten alle An- und AbfahrtenArbeiten beinhalten alle An- 
und Abfahrten. 

 Die Ortslagen werden im Maßstab 1: 500 und 1:1000 in Lageplänen im 
Lagebezugssystem Gauss-Krüger und/oder ETRS89/UTM dargestellt. 
Sollten Messpunkte für die spätere bauliche Orientierung notwendig 
sein, werden diese mit OZ 10028010 vergütet.  

 Übergabe der Daten als DXF, PDF und TIFF4. an den AG. 
 Gilt nicht in Verbindung mit der OZ 10028050 

 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder Trassenmeter in einer Breite bis 50m in Meter 
 
Einheit: m 
 

 
 
10028192 

 
Zulage Topografie Außerorts 
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10028182 digitale Aufnahme von Topografie Außerorts für 
Planungsgebiete (u.a. weiße Fläche, NBG, Flurbereinigungen…)  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Rechtsverbindliches Aufnehmen von örtlichen Situationen, Ortslagen 

und topografischen Gegebenheiten (Gebäude, Straßen, Flüsse usw.)  
 Einarbeitung und Übergabe der weiteren ermittelten Daten 
 
Erfassung: 
Erfasst wird die Zulage für jeden Trassenmeter in einer weiteren 
angefangenen Breite der Topologie bis 50m in Meter 
 
Einheit: m 
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10028202 

 
Absteckung von TK-Anlagen  
 

 Definition: 
Absteckung von bestehenden/geplanten TK-Anlagen, Abpflockungen und 
kenntlich machen für Planungs- und Bauzwecke  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Arbeitsvorbereitung, Auf- und Abbau der Geräte, Sichtung des 

Geländes 
 Berechnung von Absteckwerten der Detailgeometrie anhand der 

Ausführungsplanung und Erstellen der Absteckunterlagen für Trasse 
einschl. Rohrenden oder Hauseinführungen (2 St), Bauwerke und 
Rohrenden oder Hauseinführungen (Azk 2 St, Ksch 4 St, bei Ksch ab 
2,5m bis 6 St.) 

 Die Lieferung der Lage und Höhenpunkte, der Trassenachse und der 
Absteckunterlagen, Übergabe 2-fach an den BvT. An jedem 
Absteckpunkt wird die Absteckhöhe ermittelt und in Tabellenform 
übergeben.  

 Anzahl der notwendigen Markierungspunkte nach Vorgabe BvT 
 Alle An/Abfahrten 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird in der Einheit Meter (Trassenmeter) 
 
Einheit: m 
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10028212 

 
Einmessen einzelner Punkte Außerhalb 
 

 Definition: 
Einmessen einzelner Aufbruchpunkte / Standorte (z.B. Rohrunterbrechung; 
einzelne Muffe auf Rohrtrasse, KVz / ZWR, max. 3 Punkte je Beauftragung, 
außerhalb der Ortslage 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ermitteln der neu entstandenen Zwischenlängen zu den vorhandenen 

Verbindungsstellen (Muffen) oder Verteil- und Abschlusspunkten an 
TK-Anlagen 

 Einmessen der Verbindungsstellen auf Festpunkte (Bauwerke, 
Gebäude, Mauer, Denkmal), Grenzpunkte und/ oder Fluchtlinien  

 Anfertigen von Einmessskizzen mit Bezug zu den bestehenden Lage- 
und Netzplänen 

 AN.-/Abfahrten 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jeder einzelner Punkt mit einem Stück 
 
Einheit: St 
 
Nicht in Verbindung mit OZ 10028050 -10028070 und 10028103 
 
Einmessen einzelner Punkte erfolgt nur mit gesonderter Beauftragung des 
BvT  
 

 
 
10028223 

 
Ortung der Kabellage/Kabeltrassen  
 

 Definition: 
Ortung der Kabellage von Kabeltrassen und/oder Verbindungsstellen 
mittels Ortungsgerät durchführen auf besondere Anforderung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 An/Abfahrt zur Ortung zum beauftragten Einsatzort 
 Lageortung und Tiefenbestimmung der Kabellage von Kabeltrassen 
 Lageortung von Verbindungsstellen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jede abgeschlossene Ortung der Kabellage von Kabeltrassen in 
Meter 
 
Einheit: m 
 
Nicht zu erfassen mit der Beauftragung der OZ 10036303 
Notwendige Rotberichtigung wird mit den OZ der Gruppe 28 erfasst 
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10028233 

 
Einmessen einzelner Punkte Innerhalb 
 

 Definition: 
Einmessen einzelner Aufbruchpunkte / Standorte u.a. Rohrunterbrechung; 
einzelne Muffe auf Rohrtrasse, KVz/MFG / ZWR etc., Grenzpunkte, max. 3 
Punkte je Beauftragung, innerhalb der Ortslage nur in gesonderter 
Beauftragung des BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ermitteln der neu entstandenen Zwischenlängen zu den vorhandenen 

Verbindungsstellen (Muffen) oder Verteil- und Abschlusspunkten an 
TK-Anlagen 

 Einholung der notwendigen Unterlagen bei Vermessungsämter, 
Bauträger, etc. 

 Einmessen der Verbindungsstellen auf Festpunkte (Bauwerke, 
Gebäude, Mauer, Denkmal), Grenzpunkte und/ oder Fluchtlinien  

 Markierung der baulich relevanten Grenzpunkte mittels Holzpfählen 
 Anfertigen von Einmessskizzen mit Bezug zu den bestehenden Lage- 

und Netzplänen 
 AN.-/Abfahrten 
 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jeder einzelner Punkt mit einem Stück 
 
Einheit: St 
 
Nicht in Verbindung mit OZ 10028050 -10028070 und 10028103 
 
Eimessen einzelner Punkte erfolgt nur mit gesonderter Beauftragung des 
BvT  
 

 
  



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 210 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

 
10028244 

 
Erstellen von Geländeschnitten  

 
 
 

Definition: 
Erstellen von Geländeschnitten, Geländeprofilen und 
Kreuzungszeichnungen mit unterschiedlichem Längen und Höhenmaßstab 
nach gesonderter Beauftragung durch den BvT. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Erstellen der Zeichnung nach gültigen allgemeinen Normen bzw. 

Vorgaben von Behörden für Genehmigungsverfahren, Planungs- und 
Dokumentationszwecke 

 Übergabe der Zeichnung als dxf- und pdf-Datei 
 Aktualisierung der Planungsversion nach Durchführung der 

Baumaßnahme mit den reellen Lagedaten 
 

 
Erfassung: 
Erfasst wird in der Einheit Stück 
 
Einheit: St. 
 
Die Ermittlung der erforderlichen Geländeprofildaten wird mit der 
OZ10028182 vergütet 
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10028256 Fotodokumentation (MBfD) 

 

Definition: 
Die Fotodokumentation umfasst die Verlegung und Installation aller aktiven und 
passiven Komponenten sowie die offenen Trassen.    
Pro beauftragten Bauabschnitt ist die Erstellung einer Fotodokumentation unter 
Angabe der GPS-Koordinaten und des Datums abverlangt. Die Übermittlung 
der Fotos erfolgt grundsätzlich in einem komprimierten Format. Bevorzugt 
werden die Dateiformate JPG und PNG.  
 
Eingeschlossene zusätzliche Leistungen: 
 Verteiler und Verzweigereinrichtungen (MFG, KVz, etc..) sind während oder 

nach der Installation per Foto festzuhalten 
 Kreuzungsbereiche, Querungen und Nutzung von anderen Infrastrukturen 

(Schienensysteme, Brücken, Fernstraßen, Wasserwege) sind per Foto 
bildlich festzuhalten 

 Sämtliche Änderungen der Verlegeverfahren sind per Foto festzuhalten 
 Im Intervall von ca. 500m bei offener Verlegung ist der Trassenverlauf per 

Foto festzuhalten, die Verlegetiefe mittels Gliedermessstab ist abzubilden. 
 Bei Verwendung von bestehender Infrastrukturen (z.B. vorhandene 

Leerrohre) und bei Nutzung von grabenlosen Verlegeverfahren sind jeweils 
Anfangs- und Endpunkte der Trassen per Foto festzuhalten 

 Bei der Abgabe der Fotos je beauftragten Bauabschnitt, wird eine Tabelle 
die pro Bild die Daten, Dateiname, Adresse, Datum der Aufnahme und 
Grund der Aufnahme mitliefert. 
 

 
Erfassung: 
Die Fotodokumentation wird pro Bauabschnitt im Vorfeld der Ausführung 
beauftragt und in Abstimmung mit den BvT in einer Tabelle zusammengestellt 
und pro Bild als 1 Stück erfasst. 
 
Einheit: St. 

 
  



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 212 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

6.2.9 Gruppe 31 Komplettleistungen ApL-Montage, Gf-AP-Montage 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 39, 41, 48…) 
 
 

OZ 10031012  Hausanschluss kompl. Montieren 
OZ 10031022   Muffe bis 10 DA montieren 
OZ 10031032  ApL bis 10 DA montieren 
OZ 10031042   ApL > 10 DA montieren 
OZ 10031053   Anschalteeinrichtungen anbringen 
OZ 10031062   Anschluss-/Trennleisten einbauen 
OZ 10031072   Abschluss-/Verteileinrichtungen abbauen 
OZ 10031123   Gf-AP befestigen 
OZ 10031132  Gf-AP abbauen 
OZ 10031142 APL verlegen bis 10 DA 
OZ 10031153 Gf-AB in M F G 
OZ 10031164 Sesys Kabelschacht- Melder einbauen 
OZ 10031176   Schließzylinder einbauen 
OZ 10031812   Besondere Leistungen Cu-Montage 
OZ 10031822   Besondere Leistungen Cu-Montage 
OZ 10031982   Besondere Leistungen Tiefbau (Siehe Anlage) 
OZ 10031992   Besondere Leistungen Inhouse (Siehe Anlage) 
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10031012 

 
Hausanschluss kompl. Montieren 
 

 Definition: 
Komplettmontage eines Hausanschlusses bis 10 DA  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
Vorbereiten des durchgehenden Kabels oder Öffnen der vorhandenen 
Verbindungs-/Abzweigmuffen aller Art  
Vorbereiten von bis zu 3 neuen Kabelenden und säubern der vorhandenen 
Kabelenden des durchgehenden Kabels oder der vorhandenen 
Kabelenden 
Vorbereiten der Kabelseelen je nach Kabeltyp 
Vorprüfen der zu verbindenden Doppeladern 
Verbinden der Doppeladern 
Lagern der Verbindungen oder der Verbindungselemente und das 
Abbinden der Bündel 
Erdverbindung der Kabelmantelerde herstellen bzw. montieren 
Nachprüfen der Verbindungen auf Durchgang, Berührung, Isolation und 
Lage 
Montieren bzw. Wiederverschließen der Verbindungs-/Abzweigmuffen aller 
Art 
Anbringen des ApL (Befestigen von Endverzweigern jeder Art) 
Befestigen der Außenkabel entsprechend den örtlichen Gegebenheiten bis 
zu 3 m Länge unabhängig vom angewendeten Verfahren 
Einführen der Außenkabel und oder Befestigen der Außenkabel im oder 
am Gehäuse 
Absetzen und Aufteilen der Außenkabel 
Anlegen der Doppeladern der Außenkabel 
 Kennzeichnen und Beschriften 
 Einbauen von Schließsystemen 
Herstellung der Erdung durch 
a) Anschließen und Verlegen einer Erdungsleitung bis 5 m im gleichen 
   Raum zur Potentialausgleichsschiene oder dem späteren 
   Anbringungsort der Potentialausgleichschiene im gleichen Raum bei 
   der Montage des ApL im Gebäude 
oder 
b) Abstellen eines Erdungsleitungsringes von 5 m am ApL bei der  
   Montage des ApL im Gebäude 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jede komplett montierte Hauszuführung mit max. 10 
verbundenen DA in der Verbindungsstelle 
 
Einheit: St 
Das Befestigen von Außenkabeln > 3m wird mit OZ 10044020 erfasst 
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10031022 

 
Muffe bis 10 DA montieren 
 

 Definition: 
Komplettmontage einer Verbindungs-/Abzweigstelle bis 10 DA, 
Durchschalten von bis zu 10 DA in vorhandenen Muffen 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
Vorbereiten des durchgehenden Kabels oder Öffnen der vorhandenen 
Verbindungs-/Abzweigmuffen aller Art  
Vorbereiten der neuen Kabelenden und säubern der vorhandenen 
Kabelenden des durchgehenden Kabels oder der vorhandenen Kabelenden 
unabhängig von der Anzahl 
Vorbereiten der Kabelseelen je nach Kabeltyp 
ggf. Öffnen der Kabelseele des durchgehenden Kabels 
Vorprüfen der zu verbindenden Doppeladern 
Verbinden der Doppeladern 
Nachprüfen der Verbindungen auf Durchgang, Berührung, Isolation und 
Lage 
Lagern der Verbindungen oder der Verbindungselemente und das 
Abbinden der Bündel 
Erdverbindung der Kabelmantelerde herstellen bzw. montieren 
Montieren bzw. Wiederverschließen der Muffen aller Art 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jede komplett hergestellte Verbindungs-/Abzweigstelle  
mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
Maßgebend für die Anwendung der OZ 10031022 ist die max. Anzahl von 
10 verbundenen und/oder umgespleißten Doppeladern einer  
Verbindungs-/Abzweigstelle  
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10031032 

 
APL/EVz bis 10 DA montieren  
 

 Definition: 
Komplettmontage von APL/ Endverzweigern und Verbindungs- und 
Verteileinrichtungen aller Art bis 10 DA unabhängig vom Ort der 
Anbringung einschl. dem Befestigen der Außenkabel und dem Anlegen von 
max. 10 DA 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
Befestigen der Gehäuse unabhängig von der Größe/Art der Gehäuse und 
der Art der Befestigungsmittel 
Befestigen der Außenkabel bis zu 3 m entsprechend den örtlichen 
Gegebenheiten unabhängig von der Verlegeart (z.B. Kabelschutzeisen, 
Installationsrohre, Abstandsschellen, o.ä.) 
Öffnen der Kabeleinführungen 
Einführen/Befestigen der Außenkabel im oder am Gehäuse 
Vorbereiten/Absetzen der Außenkabel bzw. der einzubringenden Kabel 
Aufteilen der Außenkabel bzw. der einzubringenden Kabel 
Erdverbindung der Kabelmantelerde herstellen bzw. montieren 
 Anlegen der Kabelschirmung der Außenkabel bzw. der einzubringenden 
Kabel 
 Einbauen von Anschluss- und/oder Überspannungsschutzmodulen  
Anlegen der Doppeladern der Außenkabel bzw. der einzubringenden Kabel 
Prüfen der Verbindungen auf Durchgang, Berührung, Isolation und Lage 
Kennzeichnen und Beschriften  
 Einbauen von Schließsystemen 
Herstellung der Erdung durch 
a) Anschließen und Verlegen einer Erdungsleitung bis 5 m im gleichen 
   Raum zur Potentialausgleichsschiene oder dem späteren 
   Anbringungsort der Potentialausgleichschiene im gleichen Raum bei 
   der Montage des ApL im Gebäude oder 
b) Abstellen eines Erdungsleitungsringes von 5 m am ApL bei der  
   Montage des ApL im Gebäude 
 
Erfassung: 
Jeder montierte Apl/EVZ oder Verbindungs- und Verteileinrichtung  
wird als 1 Stück erfasst. 
 
Einheit: St 
Das Befestigen von Außenkabeln > 3m wird mit der OZ 10044023 erfasst. 
Das Anlegen der Adern der weiterführenden Kabel (Endleitung) wird mit der 
OZ 10043070 erfasst und vergütet. 
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10031042 

 
APL/EVz > 10 DA montieren  
 

 Definition: 
Komplettmontage von APL/Endverzweigern und Verbindungs- und 
Verteileinrichtungen aller Art > 10 DA , unabhängig vom Ort der Anbringung 
und von der Größe einschl. dem Befestigen der Außenkabel  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
Befestigen der Gehäuse unabhängig von der Größe/Art der Gehäuse und 
der Art der Befestigungsmittel  
Befestigen der Außenkabel bis zu 3 m entsprechend den örtlichen 
Gegebenheiten unabhängig vom angewendeten Verfahren (z.B. 
Kabelschutzeisen, Installationsrohre, Abstandsschellen, o.ä.) 
 Öffnen der Kabeleinführungen 
Einführen/Befestigen der Außenkabel im oder am Gehäuse 
Vorbereiten/Absetzen der Außenkabel bzw. der einzubringenden Kabel  
Aufteilen der Außenkabel bzw. der einzubringenden Kabel 
Erdverbindung der Kabelmantelerde herstellen bzw. montieren 
 Anlegen der Kabelschirmung der Außenkabel bzw. der einzubringenden 
Kabel 
Einbauen von Anschlussmodulen (AsLe) und/oder 
Überspannungsschutzmodule 
 Anlegen der Doppeladern der Außenkabel bzw. der einzubringenden Kabel 
Prüfen der Verbindungen auf Durchgang, Berührung, Isolation und Lage  
 Kennzeichnen und Beschriften 
Einbauen von Schließsystemen 
Herstellung der Erdung durch 
a) Anschließen und Verlegen einer Erdungsleitung bis 5 m im gleichen 
   Raum zur Potentialausgleichsschiene oder dem späteren 
   Anbringungsort der Potentialausgleichschiene im gleichen Raum bei 
   der Montage des ApL im Gebäude oder 
b) Abstellen eines Erdungsleitungsringes von 5 m am ApL bei der  
   Montage des ApL im Gebäude 
 
Erfassung: 
Jeder montierte APL/ EVZ oder Verbindungs- und Verteileinrichtung mit 
mehr als 10 bis 50 angelegten DA des Außenkabels wird als 1 Stück erfasst. 
 
Einheit: St 
Das Befestigen von Außenkabeln > 3m wird mit der OZ 10044020 erfasst. 
Das Anlegen der Adern der weiterführenden Kabel (Endleitung) wird mit der 
OZ 10043073 erfasst und vergütet. 
Werden mehr als 50 DA des Außenkabels am APL angelegt wird die OZ 
10031042 mit folgenden Faktoren vergütet: 
Faktor: 1,5 APL mit mehr als 50 bis100 angelegten DA  
       2,0 APL mit mehr als 100 bis 200 angelegten DA   
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10031053 

 
Anschalteeinrichtungen anbringen 
 

 Definition: 
Anbringen von Anschalteeinrichtungen (z.B. AsLe, NTBA, Trenneinrichtung, 
weitere TAE), Zusatzgeräten und Netzabschlussgeräten jeder Art, 
unabhängig vom Ort der Anbringung und von der Größe einschl. dem 
Befestigen der Kabel auf Anordnung des BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
Befestigen der Gehäuse unabhängig von der Größe/Art der Gehäuse und 
der Art der Befestigungsmittel  
Befestigen der Kabel und Leiter bis zu 3 m entsprechend den örtlichen 
Gegebenheiten unabhängig vom angewendeten Verfahren 
Öffnen der Kabeleinführungen 
Einführen der Kabel und oder Befestigen der Kabel im oder am Gehäuse 
Vorbereiten/Absetzen der Kabel bzw. der einzubringenden Kabel  
Anlegen der Kabelschirmung  
Vorbereiten/Absetzen, Einführen und Befestigen der Kabel am Apl 
Anlegen der Doppeladern/Kabel an der Anschalteeinrichtung und am Apl 
Vorprüfen der benötigten Leitungsführung 
Prüfen der Verbindungen auf Durchgang, Berührung, Isolation und Lage 
Kennzeichnen und Beschriften 
ggf. Einbauen von Schließsystemen 
ggf. Stecken der Verbindungen zwischen Netzabschlussgerät und der 1. 
Anschalteinrichtung 
ggf. notwendiges Lösen und Befestigen von vorhandenen Kabeln 
 
Erfassung: 
Jede befestigte Anschalteinrichtung, Zusatzgerät und Netzabschlussgerät 
ist als 1 Stück zu erfassen. 
Einheit: St 
Erfassung weitere TAE mit OZ 10031053 anbringen nur nach erfolgter 
Basisunstallation 1. TAE mit OZ 10034242 
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10031062 

 
Anschluss-/Trennleisten einbauen 
 

 Definition: 
Einbauen und Befestigen von Anschluss-/Trennleisten in Verbindungs- und 
Verteileinrichtungen (z.B. VKA) jeder Art  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
ggf. Öffnen der Gehäuse unabhängig von der Größe/Art der Gehäuse 
Anbringen und Befestigen der Leisten 
ggf. Anlegen einer Erde oder eines Beidrahtes an die Erdung 
Kennzeichnen und Beschriften nach Vorgabe 
 
Erfassung: 
Jede eingebaute Anschluss-/Trennleiste wird als 1 Stück erfasst. 
 
Einheit: St 
 

 
 
10031072 

 
Abschluss-/Verteileinrichtungen abbauen 
 

 Definition: 
Abbau von Abschluss-/Verbindungs- und Verteileinrichtungen jeder Art, 
Anschalteeinrichtungen (z.B. TAE, AsLe, NTBA, Trenneinrichtung, 
Zusatzgeräten, Gehäusen und Netzabschlussgeräten jeder Art, unabhängig 
vom Ort der Anbringung und von der Größe. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
Lösen der Schaltadern, Kabeladern oder Leiter  
Lösen und Abnehmen der Kabel oder Leiter bis 3m Länge 
Abbauen der Einrichtungen einschl. des Zubehörs 
ggf. verschließen vorhandener Bohrlöcher  
 
Erfassung: 
Jede abgebaute Abschluss-/Verbindungs- und Verteileinrichtung, 
Anschalteeinrichtung, Zusatzgerät, Gehäuse und Netzabschlussgerät  
wird als 1 Stück erfasst. 
 
Einheit: Stück 
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10031123 

 
Gf-AP befestigen  
 

 Definition: 
Montage eines Gf-AP aller Art unabhängig vom Ort der Anbringung und von 
der Größe einschl. dem Befestigen der Außenkabel/SNR 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Befestigen der Gf-AP Gehäuse unabhängig vom Ort der Anbringung, 

von der Größe/Art der Gehäuse und der Art der Befestigungsmittel 
 Befestigen, Anlegen der Außenkabel/SNR bis zu 2 m entsprechend den 

örtlichen Gegebenheiten unabhängig vom angewendeten Verfahren 
(z.B. Kabelschutzeisen, Installationsrohre, Abstandsschellen, o.ä.) 

 Vorbereiten/Absetzen/ der Außenkabel/SNR bzw. der einzubringenden 
Kabel  

 Notwendige Erdverbindung/Kabelschirmung herstellen bzw. montieren 
 Montieren SNR in Gf-AP; Gasstop auf SNR-Leerrohr setzen 
 Einbauen von Schließsystemen und Kennzeichnen und Beschriften 
 
Erfassung: 
Jedes befestigte Gf-AP Gehäuse mit Außenkabels/SNR wird als 1 Stück 
erfasst. 
 
Einheit: St 
 
Das Befestigen von Außenkabeln > 2m wird mit der OZ 10044020 erfasst. 
Glasfaser vorbereiten und verbinden wird mit der OZ 10051212 erfasst. 
 

 
 
10031132 

 
Gf-AP abbauen  
 

 Definition: 
Abbau von Gf-AP jeder Art unabhängig vom Ort der Anbringung und von 
der Größe. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Brechen aller Faser zum fachgerechten Abbau des Gf-AP (ZTV 48) 
 Lösen und Abnehmen der Kabel/SNR bis 3m Länge 
 Abbauen des Gf-AP aller Art und des Zubehörs 
 ggf. verschließen vorhandener Bohrlöcher  
 
Erfassung: 
Jeder abgebaute Gf-AP wird als 1 Stück erfasst. 
 
Einheit: Stück 
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10031142 

 
APL verlegen bis 10 DA 
 

 Definition: 
 Abbau und Aufbau zur Verlegung von APL/ Endverzweigern und 
Verbindungs- und Verteileinrichtungen aller Art bis 10 DA am 
Kundenstandort unabhängig vom Ort des Abbaus, Aufbau einschl. aller 
Arbeiten an Innen/ Außenkabel bis max. 10 DA 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
  Abbau/Aufbau/Befestigen/Vorbereiten von APl-Gehäusen aller Art 

sowie Innen-/Außenkabeln aller Art 
 Vorbereiten und Herstellen einer Verbindungsmuffe zur Verlegung 

(Verbinden bis max. 10 DA),  
 Montieren, verschließen des Kabelabschlusses aller Art im oder am 

Gebäude und Anlegen von max. 10 DA des Außenkabels 
 Anschließen und Verlegen einer Erdungsleitung bis 5 m im gleichen 

Raum zur Potentialausgleichsschiene oder dem späteren 
Anbringungsort der Potentialausgleichschiene bei der Montage des 
APl im/am Gebäude 

 Funktionsprüfung der betreffenden Kundenanschlüsse 
 
Erfassung: 
Jeder abgebaute und wieder neu aufgebaute APL/ Endverzweigern bis 10 
DA innerhalb 5m von alten Befestigungsort wird als 1 Stück erfasst. 
 
Einheit: Stück 

 
 
10031153 

 
Gf-AB in M F G 
 

 Definition: 
Einbau eines Gf AB in M F G Gehäusen aller Art. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbau und Montage von einem Glasfaser-Abschluss (Gf-AB) aller Art  
 Führung, Absetzen, Lagerung und Befestigung des Gf- 

Außenkabelvorrats nach Vorgaben BvT  
 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder montierte Gf-AB in M F G Gehäuse mit 1 Stück 
 
Einheit: Stück 
 
Abbau/Umbau eines Gf AB wird mit der OZ 10031153 je Stück erfasst 
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10031164 

 
Sesys Kabelschacht- Melder einbauen 
 

 
 

Definition: 
Einbau/Austausch von Sesys Kabelschacht-Meldern (KSM) in 
unterirdischen Bauwerken jeder Art (uiBW) 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Öffnen und Schließen des uiBW, notwendiges Säubern und Fetten der 

mechanischen Verriegelung 
 Einbau/Austausch des Melders nach Vorgaben der beiliegenden 

Montageanleitung 
  Trennen/ Verbinden der Melderanschlussleitung und 

Antennenanschlussleitung nach Vorgaben der beiliegenden 
Montageanleitung 

 Einbau/Austausch der Antenneneinheit 
 Inbetriebnahme und Funktionsprüfung des neuen KSM mit NSO-

Hotline  
 Lieferung der Dokumentationen nach Vorgaben BvT 
 Bei Austausch umweltgerechte Entsorgung der Altgeräte nach 

Vorgaben BvT 
 
 
Erfassung:  
- Erfasst wird jeder eingebaute/getauschte und in Betrieb genommene 
Kabelschachtmelder mit 1 Stück  
 
Einheit: St  

 
 
Wartezeiten < 30 Minuten zur Inbetriebnahme des Melders wg. 
Erreichbarkeit des NSO (Netzmanagement) 
Sicherungsmaßnahmen (RSA) sind mit der OZ der Gruppe 14 zu erfassen 
 

 

10031176 Schließzylinder einbauen 

 

Definition: 
Einbau, Umbau und Ausbau von Schließzylinder aller Art an 
Gehäuse und Verteileinrichtungen aller Art nach Beauftragung durch den 

BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbau, Umbau und Ausbau von Schließzylinder aller Art 
 An/Abfahrt  
 
Erfassung: 
Erfasst wird der komplette Einbau, Umbau und Ausbau von Schließzylinder 
nach Vorgabe BvT als 1 Stück 
  
Einheit: Stück 
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10031812 

 
Besondere Leistungen Cu-Montage 
 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten bei der Montage an Kupferkabeln jeder 
Art die nicht als Teilleistungen im Leistungskatalog hinterlegt sind 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 

 
 
10031822 

 
Besondere Leistungen Cu-Montage 
 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten bei der Montage an Kupferkabeln jeder 
Art die nicht als Teilleistungen im Leistungskatalog hinterlegt sind 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 

 
 
10031982 

 
Besondere Leistungen Tiefbau (Siehe Anlage) 
 

 
 
 

Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten im Tiefbau die nicht als Teilleistungen 
im Leistungskatalog hinterlegt sind nur bei Anwendung Formblatt:  
Angebot für Bauleistungen bis 5.000 EUR Auftragswert,  
die für die Telekom Deutschland GmbH (TDG) erbracht werden 
 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 
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10031992 

 
Besondere Leistungen Inhouse (Siehe Anlage) 
 

 
 
 

Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten im Inhouse die nicht als Teilleistungen 
im Leistungskatalog hinterlegt sind nur bei Anwendung Formblatt:  
Angebot für Bauleistungen bis 5.000 EUR Auftragswert,  
die für die Telekom Deutschland GmbH (TDG) erbracht werden 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 
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6.2.10 Gruppe 34 Komplettleistung Hauseinführung 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10,11,39, …) 
 

OZ 10034012 Kabel in neue MSMD einbringen 
OZ 10034022 Kabel in neue 2-Sparten-MD einbringen 
OZ 10034042 Kabel in Mehrsparten-MD auswechseln 
OZ 10034052 Kabel in vorhanden MSMD einbringen 
OZ 10034062 Kabel in bauseits vorh. MD einbringen 
OZ 10034202 Grunddaten f. Grundstücksanschluss 
OZ 10034212 Grundstücksanschluss vorbereiten 
OZ 10034242 Basisinstallation im Objekt 
OZ 10034323 Zul. Montage APL > 10 DA b. Hauseinf. 
OZ 10034352 Hauseinführung verlegen 
OZ 10034402 Hauseinführung Kooperation o. O. 
OZ 10034412 Zulage Hauseinführung in Kooper. o. O. 
OZ 10034422 Hauseinführung Kooperation m. O. 
OZ 10034432 Zulage Hauseinführung in Kooper. m.O. 
OZ 10034442 Hauseinführung Telekom o. O. 
OZ 10034452 Zulage Hauseinführung Telekom o. O. 
OZ 10034462 Hauseinführung Telekom m. O. 
OZ 10034472 Zulage Hauseinführung Telekom m. O. 
OZ 10034483 FTTH- Hauseinführung o. O 
OZ 10034493 FTTH- Zulage Hauseinführung o.O. 
OZ 10034503 FTTH- Hauseinführung m. O. 
OZ 10034513 FTTH- Zulage Hauseinführung m. O. 
OZ 10034533 FTTH-Entstör Gf-Mikro-Kabel blasen 
OZ 10034543 FTTH- Zulage Gf-Mikro-Kabel blasen. 
OZ 10034554 FTTH- Grundstückserschließung  
OZ 10034565 FTTH- Grundstückserschließung o.Tb. 
OZ 10034575 FTTH- Hauseinführung Kooperation o. O. 
OZ 10034578 FTTH- Grundstückserschließung HP Plus 
OZ 10034585 FTTH- Zulage Hauseinführung in Kooper. o. O. 
OZ 10034595 FTTH- Hauseinführung Kooperation m. O. 
OZ 10034605 FTTH- Zulage Hauseinführung in Kooper. m.O. 
OZ 10034608 FTTH- Einblasgeräte vorhalten für HE 
OZ 10034618 FTTH- Gf-Mikro-/Mini-Kabel einblasen  
OZ 10034628 FTTH- Einblasgeräte für Entstörung 
OZ 10034638 FTTH-HE Entstörung  Gf-Mikro/Mini-Kabel 
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10034012 

 
Kabel in neue MSMD einbringen 
 

 Definition: 
Einführen und Abdichten von Kabel in eine neu eingebaute Mehrsparten-
mauerdurchführung  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbringen von Kabel/SNR in das 

Mehrspartenmauerdurchführungsbauteil 
 Abdichten der für die Telekom vorgesehen oder von der Telekom 

genutzten Durchführung 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist das Einbringen von Kabeln in eine neu eingebaute MSMD 
mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
 

 
 
10034022 

 
Kabel in neue 2-Sparten-MD einbringen 
 

 Definition: 
Einführen und Abdichten von Kabel in eine neu eingebaute Zweisparten-
mauerdurchführung  
  
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbringen von Kabel/SNR in das 

Zweispartenmauerdurchführungsbauteil 
 Abdichten der für die Telekom vorgesehen oder von der Telekom 

genutzten Durchführung 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist das Einbringen von Kabeln in eine neu eingebaute 2-
Sparten-MD mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
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10034042 

 
Kabel in Mehrsparten-MD auswechseln 
 

 Definition: 
Auswechseln von Kabel in einer Mehrspartenmauerdurchführung oder 2-
Spartenmauerdurchführung jeder Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Öffnen der von der Telekom belegten Durchführung 
 Auswechseln von Kabel/SNR 
 Abdichten der von der Telekom belegten Durchführung 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist das Auswechseln von Kabel mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
 

 
 
10034052 

 
Kabel in vorhandene MSMD einbringen 
 

 Definition: 
Einführen und Abdichten von Kabeln in eine der Telekom zur Verfügung 
gestellte Mehrspartenmauerdurchführung oder 2-Spartenmauerdurch-
führung jeder Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Öffnen der für die Telekom vorgesehenen oder von der Telekom 

bereits genutzten Durchführung 
 Einbringen von Kabel/SNR  
 Abdichten der von der Telekom belegten Durchführung 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist das Einbringen von Kabeln mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
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10034062 

 
Kabel in bauseits vorh. MD einbringen 
 

 Definition: 
Einführen und Abdichten von Kabel in eine bauseits vorhandenen MD  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbringen von Kabel/SNR bauseits vorhandene 

Mauerdurchführungsbauteil (MD) 
 Abdichten der für die Telekom vorgesehen oder von der Telekom 

genutzten Durchführung 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist das Einbringen von Kabel in eine bauseits vorhanden MD 
mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
 

 
 
10034202 

 
Grunddaten f. Grundstücksanschluss  
 

 Definition: 
Bereitstellen von Daten (z.B. Einverständniserklärung) für eine 
herzustellende Hauszuführung für die Netzausbauentscheidung durch 
Telekom 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Lieferung von Grunddaten zum Hausanschluss/Baustelle 
 aktueller Wohnort des Kunden/Bauherr 
 aktuelle Adresse Hausanschluss/Baustelle/Flurstück 
 Anzahl der WE/ GE  
 Lageplan 1:1000 oder 1:500 
 Geplanter Montagetermin - Einzugstermin 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Lieferung der Grunddaten mit einem Stück 
 
Einheit: St 
 
Nur nach Beauftragung durch den BvT 
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10034212 

 
Grundstücksanschluss vorbereiten 
 

 Definition: 
Vorbereiten einer Hauseinführung für die Telekom  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Beratung des Bauherrn/Bauträgers, Verwalter, Eigentümer, etc. über 

Gebäudezuführung und Gebäudeeinführung.  
 Einholen eines Grundstücknutzungsvertrag als Rechtsgrundlage für die 

Deutsche Telekom 
 Einholen von Informationen über das anzuschließende Objekt 

(Lageplan Maßstab 1:500, Katasterplan, Bauwerksplan bei 
Wohngebäuden ab 4 Wohneinheiten oder bei gewerblich genutzten 
Gebäuden,  

 Unverzügliche Weitergabe der Information über das anstehende 
Projekt sowie ggf. von Sonderwünschen (u.a. Selbstgraber) des 
Bauherrn/Bauträgers/Eigentümer/Verwalter, etc. an die Deutsche 
Telekom (z.B. Abweichungen von der Regelbauweise) 

 Einholen „Auftrag zur Herstellung eines Telekommunikationsnetzes an 
die Telekom Deutschland GmbH“ 

 Geplanter Montagetermin – Einzugstermin 
 Einholen einer Einverständniserklärung 

 
Erfassung: 
Erfasst wird jede erbrachte Hauseinführung als 1 Stück 
 
Einheit: St 
Die OZ wird ausschließlich zur Abrechnung von Teilleistungen in Verträgen 
mit der Komplettleistung der Gruppe 34 genutzt. 
Sollte mit dem u.a. Bauherr, Verwalter kein Einvernehmen erzielt werden, ist 
der BvT unverzüglich zu verständigen. Die Erfassung der OZ erfolgt bei 
positiver Netzausbauentscheidung 
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10034242 
 

 
Basisinstallation im Objekt 1.TAE 
 

 Definition: 
Anbringen der 1. TAE je Wohnungseinheit und Verlegen eines 
Installationskabels zwischen APL und 1. TAE in Verbindung mit der 
Herstellung einer Gebäudezuführung durch ein 
Versorgungsunternehmen/Auftragnehmer 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Koordinieren der Arbeiten 
 Befestigen der 1. TAE unabhängig von der Art der Befestigungsmittel 

und des Befestigungsortes und Kabel anlegen/befestigen bis zu 5 m 
Länge  

 Befestigen oder Einziehen des Installationskabels 2 DA unabhängig von 
der Art der Befestigung einschließlich Lieferung  
oder  
Vorprüfen der benötigten Leitungsführung bei bauseits vorhandenen 
Installationskabeln 

 Vorbereiten der Kabelenden 
 ggf. Anlegen der Kabelschirmung  
 Einführen und Befestigen der Kabel am APL 
 Anlegen der Adern am APL und an der TAE 
 Prüfen der Verbindungen. 
 
Erfassung: 
Jede angebrachte 1.TAE in einer Wohnungseinheit wird als 1 Stück erfasst 
 
Einheit: Stück 
Die 1. TAE kann in Absprache mit dem Bauherren/Bauträger/Verwalter etc. 
in unmittelbarer Nähe des APL befestigt werden. 
Das Verlegen und Befestigen von Kabeln > 5 m wird mit der OZ 10044013 
erfasst 

 
 
10034323 

 
Zul. Montage APL > 10 DA b. Hauseinf. 
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10034402, 10034422, 10034442, 10034462,10034352 bei 
anlegen von höherpaarigen Außenkabeln am APL unabhängig von Ort der 
Befestigung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Befestigen des größeren Kabelabschlusses im oder am Gebäude 
 Anlegen der zusätzlichen DA des Außenkabels am APL (> 10DA) 
 
Erfassung: 
Erfasst wird die Zulage für je weitere 10 DA (Befestigen und Anlegen als 
Gesamtleistung) mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
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10034352 

 
Hauseinführung verlegen 
 

 Definition: 
Verlegung von Hauseinführung /APL bis 10 DA, in den Bodenklassen 1, 3-6 
Herstellen von Graben/Gruben unabhängig von gebundenen und 
ungebundenen Oberbau, Tragschichten, unabhängig vom Ort der 
Anbringung einschl. dem Befestigen aller Außenkabel/Innenkabel bis zu 5 
m und dem Anlegen/Verbinden von max. 10 DA  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Abstimmen der Bauausführung mit Bauherrn/Bauträgern/Eigentümer/ 

Verwalter, etc. 
 Bereitstellen von Gruben/Graben in unbefestigten/befestigten Oberbau 

aller Art auf dem Grundstück 
 Freilegen des vorh. Anschlusskabels in den Bodenklassen 1, 3-6 
 Auslegen Kabel aller Art nach Vorgabe BvT 
 Einführen, Verbinden und Abdichten der Kabel in vorhandenen 

Mauerdurchführungen jeder Art, wenn notwendig 
 Auslegen von Trassenwarnband 
 Abbau/Befestigen/Vorbereiten von Innen-/Außenkabeln aller Art  
 Herstellen einer Verbindungsmuffe (Verbinden bis max. 10 DA),  
 Montieren /Verschließen des Kabelabschlusses aller Art im oder am 

Gebäude, und Anlegen von max. 10 DA des Außenkabels/Innenkabels 
 Anschließen und Verlegen einer Erdungsleitung, falls dieser in 

unmittelbarer Nähe des Abschlusspunktes befindet, (bis 5 m) im 
gleichen Raum zur Potentialausgleichsschiene oder dem späteren 
Anbringungsort der Potentialausgleichschiene bei der Montage des 
ApL im Gebäude  

 Einmessen der TK-Anlage (u.a. Kabel- Muffenlage) sowie der 
Gebäudeeinführung (Rotberichtigung) 

 Übergabe von Unterlagen in digitaler Form nach Vorgabe BvT 
 
Erfassung: 
Jede verlegte Hauseinführung bis 5 m wird als 1 Stück erfasst. 
 
Einheit: Stück 
 
Der Einbau eines Mauerdurchführungsbauteiles durch die Telekom auf 
Wunsch des Bauherrn wird separat beauftragt und vergütet. 
Montagegruben/Gräben, auch anteilig, außerhalb der Grundstücksgrenze 
werden mit der OZ der Gruppe 37 erfasst bzw. Einzelordnungszahlen, wenn 
diese nicht mit den Vorgaben der Gruppe 37 erfasst werden können.  
Müssen bei höherpaarigen Außenkabeln mehr als 10 DA verbunden und 
angelegt werden, wird die OZ 10034323 zusätzlich vergütet.  
Das Herstellen von einer Abzweig-/ weiteren Verbindungsmuffe wird mit der 
Gruppe 31 erfasst. 
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10034402 

 
Hauseinführung Kooperation o. O. 
  

 Definition: 
Herstellen einer Hauseinführung, einschließlich APL- Montage nur in der 
Kooperation, für die Telekom auf dem zu versorgenden Grundstück des 
Kunden mit 1 m Trassenlänge in den Bodenklassen 1, 3-6. Herstellen von 
Gräben/Gruben ohne Oberbau auch unter Einsatz von grabenlosen, 
wertoptimierten Verlegeverfahren (u.a. Erdrakete). 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Abstimmen der Bauausführung mit Bauherrn/Bauträger/ Eigentümer/ 

Verwalter etc. 
 Koordinieren des Bauablaufs mit allen Beteiligten 
 Bereitstellen eines Gruben- und Grabenanteils ab Grundstücksgrenze 
 Freilegen des vorhandenen Anschlusskabels/Kabelringes 
 Auslegen von Kabel nach Vorgabe BvT  
 Einführen, Abdichten der Kabel in vorhandenen Mauerdurchführungen 

jeder Art (außer MSMD)  
 Auslegen von Trassenwarnband 
 Montieren, Verschließen des Kabelabschlusses im oder am Gebäude, 

und Anlegen von max. 10 DA des Außenkabels 
 Anschließen und Verlegen einer Erdungsleitung, falls dieser in 

unmittelbarer Nähe des Abschlusspunktes befindet, (bis 5 m) im 
gleichen Raum zur Potentialausgleichsschiene oder dem späteren 
Anbringungsort der Potentialausgleichschiene bei der Montage des 
ApL im Gebäude  

 Einmessen der TK-Anlage (u.a. Kabel- Muffenlage) sowie der 
Hauseinführung (Rotberichtigung) 

 Übergabe von Unterlagen in digitaler Form nach Vorgabe BvT  
 Führen eines Materialdepot 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede hergestellte Hauszuführung in Kooperation mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
Der Einbau eines Mauerdurchführungsbauteiles durch die Telekom auf 
Wunsch des Bauherrn wird separat beauftragt und vergütet. 
Montagegruben/Gräben, auch anteilig, außerhalb der Grundstücksgrenze 
werden mit der OZ der Gruppe 37 erfasst bzw. Einzelordnungszahlen, wenn 
diese nicht mit den Vorgaben der Gruppe 37 erfasst werden können.  
Müssen bei höherpaarigen Außenkabeln mehr als 10 DA verbunden und 
angelegt werden, wird die OZ 10034323 zusätzlich vergütet.  
Das Herstellen von einer Abzweig/Verbindungsmuffe wird mit der  
Gruppe 31 erfasst. 
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10034412 

 
Zulage Hauseinführung Kooper. o. O. 
 

 Definition: 
Zulage zu Pos. 10034402 von Hauszuführungen in der Kooperation über 1 
m Trassenlänge hinaus. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellung von Hauseinführung in Kooperation ohne Oberfläche je 

angefangene 1 m Trassenlänge hinaus  
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Zulage je angefangene Trassenlänge in Meter 
 
Einheit: m 
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10034422 

 
Hauseinführung Kooperation m. O. 
 

 Definition: 
Herstellen einer Hauseinführung, einschließlich APL- Montage nur in der 
Kooperation, für die Telekom auf dem zu versorgenden Grundstück des 
Kunden mit 1 m Trassenlänge in den Bodenklassen 1, 3-6. Herstellen von 
Gräben/Gruben unabhängig von gebundenen und ungebundenen 
Oberbau, Tragschichten und Bepflanzungen jeder Art oder Einsatz von 
grabenlosen, wertoptimierten Verlegeverfahren (u.a. Erdrakete). 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Abstimmen der Bauausführung mit Bauherrn/Bauträger/ Eigentümer/ 

Verwalter etc. 
 Koordinieren des Bauablaufs mit allen Beteiligten 
 Bereitstellen eines Gruben- und Grabenanteils ab Grundstücksgrenze 
 Freilegen des vorhandenen Anschlusskabels/Kabelringes 
 Auslegen von Kabel nach Vorgabe BvT  
 Einführen, Abdichten der Kabel in vorhandenen Mauerdurchführungen 

jeder Art (außer MSMD) wenn notwendig 
 Auslegen von Trassenwarnband 
 Montieren, Verschließen des Kabelabschlusses im oder am Gebäude, 

und Anlegen von max. 10 DA des Außenkabels 
 Anschließen und Verlegen einer Erdungsleitung, falls dieser in 

unmittelbarer Nähe des Abschlusspunktes befindet, (bis 5 m) im 
gleichen Raum zur Potentialausgleichsschiene oder dem späteren 
Anbringungsort der Potentialausgleichschiene bei der Montage des 
ApL im Gebäude  

 Einmessen der TK-Anlage (u.a. Kabel- Muffenlage) sowie der 
Hauseinführung (Rotberichtigung) 

 Übergabe von Unterlagen in digitaler Form nach Vorgabe BvT  
 Führen eines Materialdepot 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede hergestellte Hauszuführung in Kooperation mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
Der Einbau eines Mauerdurchführungsbauteiles durch die Telekom auf 
Wunsch des Bauherrn wird separat beauftragt und vergütet. 
Montagegruben/Gräben, auch anteilig, außerhalb der Grundstücksgrenze 
werden mit der OZ der Gruppe 37 erfasst bzw. Einzelordnungszahlen, wenn 
diese nicht mit den Vorgaben der Gruppe 37 erfasst werden können.  
Müssen bei höherpaarigen Außenkabeln mehr als 10 DA verbunden und 
angelegt werden, wird die OZ 10034323 zusätzlich vergütet.  
Das Herstellen von einer Abzweig/Verbindungsmuffe wird mit der Gruppe 
31 erfasst. 
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10034432 

 
Zulage Hauseinführung Kooper. m. O. 
 

 Definition: 
Zulage zu Pos. 10034422 von Hauszuführungen in der Kooperation über 1 
m Trassenlänge hinaus. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellung von Hauseinführung in Kooperation mit Oberfläche je 

angefangene 1 m Trassenlänge hinaus  
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Zulage je angefangene Trassenlänge in Meter 
 
Einheit: m 
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10034442 

 
Hauseinführung Telekom o. O. 
  

 Definition: 
Herstellen einer Hauseinführung, einschließlich APL- Montage, für die 
Telekom auf dem zu versorgenden Grundstück des Kunden mit 1 m 
Trassenlänge in den Bodenklassen 1, 3-6. Herstellen von Gräben/Gruben 
ohne Oberbau auch unter Einsatz von grabenlosen, wertoptimierten 
Verlegeverfahren (u.a. Erdrakete). 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Abstimmen der Bauausführung mit Bauherrn/Bauträger/ Eigentümer/ 

Verwalter etc. 
 Koordinieren des Bauablaufs mit allen Beteiligten 
 Bereitstellen von Gräben/Gruben ab Grundstücksgrenze 
 Freilegen des vorhandenen Anschlusskabels/Kabelringes 
 Auslegen von Kabel nach Vorgabe BvT  
 Einführen, Abdichten der Kabel in vorhandenen Mauerdurchführungen 

jeder Art (außer MSMD) wenn notwendig 
 Auslegen von Trassenwarnband 
 Montieren, Verschließen des Kabelabschlusses im oder am Gebäude, 

und Anlegen von max. 10 DA des Außenkabels 
 Anschließen und Verlegen einer Erdungsleitung, falls dieser in 

unmittelbarer Nähe des Abschlusspunktes befindet, (bis 5 m) im 
gleichen Raum zur Potentialausgleichsschiene oder dem späteren 
Anbringungsort der Potentialausgleichschiene bei der Montage des 
ApL im Gebäude  

 Einmessen der TK-Anlage (u.a. Kabel- Muffenlage) sowie der 
Hauseinführung (Rotberichtigung) 

 Übergabe von Unterlagen in digitaler Form nach Vorgabe BvT  
 Führen eines Materialdepot 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede hergestellte Hauszuführung mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
Der Einbau eines Mauerdurchführungsbauteiles durch die Telekom auf 
Wunsch des Bauherrn wird separat beauftragt und vergütet. 
Montagegruben/Gräben, auch anteilig, außerhalb der Grundstücksgrenze 
werden mit der OZ der Gruppe 37 erfasst bzw. Einzelordnungszahlen, 
wenn diese nicht mit den Vorgaben der Gruppe 37 erfasst werden können.  
Müssen bei höherpaarigen Außenkabeln mehr als 10 DA verbunden und 
angelegt werden, wird die OZ 10034323 zusätzlich vergütet.  
Das Herstellen von einer Abzweig/Verbindungsmuffe wird mit der  
Gruppe 31 erfasst. 
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10034452 

 
Zulage Hauseinführung Telekom o. O. 
 

 Definition: 
Zulage zu Pos. 10034402; 10034442, 10034575 von Hauszuführungen 
über 1 m Trassenlänge hinaus. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellung von Hauseinführung ohne Oberfläche je angefangene 1 m 

Trassenlänge hinaus  
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Zulage je angefangene Trassenlänge in Meter 
 
Einheit: m 
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10034462 

 
Hauseinführung Telekom m. O. 
 

 Definition: 
Herstellen einer Hauseinführung, einschließlich APL- Montage, für die 
Telekom auf dem zu versorgenden Grundstück des Kunden mit 1 m 
Trassenlänge in den Bodenklassen 1, 3-6. Herstellen von Gräben/Gruben 
unabhängig von gebundenen und ungebundenen Oberbau, Tragschichten 
und Bepflanzungen jeder Art oder Einsatz von grabenlosen, 
wertoptimierten Verlegeverfahren (u.a. Erdrakete). 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Abstimmen der Bauausführung mit Bauherrn/Bauträger/ Eigentümer/ 

Verwalter etc. 
 Koordinieren des Bauablaufs mit allen Beteiligten 
 Bereitstellen von Gräben/Gruben ab Grundstücksgrenze 
 Freilegen des vorhandenen Anschlusskabels/Kabelringes 
 Auslegen von Kabel nach Vorgabe BvT  
 Einführen, Abdichten der Kabel in vorhandenen Mauerdurchführungen 

jeder Art (außer MSMD), wenn notwendig 
 Auslegen von Trassenwarnband 
 Montieren, Verschließen des Kabelabschlusses im oder am Gebäude, 

und Anlegen von max. 10 DA des Außenkabels 
 Anschließen und Verlegen einer Erdungsleitung, falls dieser in 

unmittelbarer Nähe des Abschlusspunktes befindet, (bis 5 m) im 
gleichen Raum zur Potentialausgleichsschiene oder dem späteren 
Anbringungsort der Potentialausgleichschiene bei der Montage des 
ApL im Gebäude  

 Einmessen der TK-Anlage (u.a. Kabel- Muffenlage) sowie der 
Hauseinführung (Rotberichtigung) 

 Übergabe von Unterlagen in digitaler Form nach Vorgabe BvT  
 Führen eines Materialdepot 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede hergestellte Hauszuführung mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
Der Einbau eines Mauerdurchführungsbauteiles durch die Telekom auf 
Wunsch des Bauherrn wird separat beauftragt und vergütet. 
Montagegruben/Gräben, auch anteilig, außerhalb der Grundstücksgrenze 
werden mit der OZ der Gruppe 37 erfasst bzw. Einzelordnungszahlen, 
wenn diese nicht mit den Vorgaben der Gruppe 37 erfasst werden können.  
Müssen bei höherpaarigen Außenkabeln mehr als 10 DA verbunden und 
angelegt werden, wird die OZ 10034322 zusätzlich vergütet.  
Das Herstellen von einer Abzweig/Verbindungsmuffe wird mit der  
Gruppe 31 erfasst. 
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10034472 

 
Zulage Hauseinführung Telekom m. O. 
 

 Definition: 
Zulage zu Pos. 10034462, 10034422; 10034595 von Hauszuführungen 
über 1 m Trassenlänge hinaus. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellung von Hauseinführung mit Oberfläche je angefangene 1 m 

Trassenlänge hinaus  
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Zulage je angefangene Trassenlänge in Meter 
  
Einheit: m 
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10034483 
 

 
FTTH- Hauseinführung o. O. 
 

 Definition: 
Herstellen einer Hauseinführung mit SNR aller Art, einschließlich Gf-AP Montage, 
für die Telekom auf dem zu versorgenden Grundstück des Kunden mit 1 m 
Trassenlänge in den Bodenklassen 1, 3-6. Herstellen von Gräben/Gruben ohne 
Oberbau auch unter Einsatz von grabenlosen, wertoptimierten Verlegeverfahren 
(u.a. Erdrakete). 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auskundung der Bauausführung für die Hauseinführung / 

Gebäudeeinführung und des Befestigungsstandort vom Gf-AP mit 
Eigentümer/Bauherren/Verwalter etc., sowie das eigenständige 
Koordinieren des Bauablaufs 

 Bereitstellen eines Gruben- und Grabenanteils ab Grundstücksgrenze 
 Auslegen/Verbinden von bis zu 2 Speednetrohre (SNR) 
 Herstellen von Bohrungen in Wänden jeder Art und Einbringen der 

Speednetrohre (ca. 7mm Außendurchmesser) /SNR-Verband (2 
Speednetrohre) inkl. Fundamente durchbohren  

 2 Speednetrohre/ 1 Speednetrohrverband schneiden oder verbinden 
 Öffnen bauseits vorhandener Kabeleinführungen  
 Einführen, abdichten eingeführter 2 Speednetrohre/ 1 

Speednetrohrverband, auch bei bauseits vorhandenen 
Mauerdurchführungsbauteil, nach Montageanweisung (außer MSMD)  

 Einbauen und Abdichten von Mauerdurchführungen jeder Art nach 
Montageanweisung, inkl. notwendiges Verputzen und Isolieren der Wände 
bis einschl. 0,4 m Wandstärke 

 Montage von Gf-AP unabhängig vom Ort der Anbringung und von der Größe 
im und am Gebäude, anlegen/befestigen (bis 2m) von einem SNR in Gf-AP; 
Gasstop auf SNR-Leerrohr setzen 

 Einbauen von Schließsystemen 
 Einmessen und Dokumentieren der verlegten Telekommunikationsanlagen 

nach den Vorgaben des BvT  
 Setzen von Kugelmarker 
 Bei Speednetrohre/ Speednetrohrverband notwendige 

Trennungen/Verbindungen herstellen 
 Führen eines Materialdepot 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede hergestellte Hauseinführung mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
Erfasst mit OZ 10044030 bei SNR Befestigung >2m 
Zulagenfaktor: 
Faktor 0,1:  
Mauerdurchführungen je weitere angefangene 0,2 m Wandstärke zusätzlich 
vergütet 
Glasfasermontage wird mit den OZ der Gruppe 51 erfasst. 
Montagegruben/Gräben, auch anteilig, außerhalb der Grundstücksgrenze 
werden mit der OZ der Gruppe 37 erfasst bzw. Einzelordnungszahlen, wenn 
diese nicht mit den Vorgaben der Gruppe 37 erfasst werden können.  
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10034493 

 
FTTH- Zulage Hauseinführung o. O. 
 

 
 
 

Definition: 
Zulage zu Pos. 10034483 von Hauszuführungen über 1 m Trassenlänge 
hinaus. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellung von Hauseinführung je angefangene 1 m Trassenlänge 

hinaus  
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Zulage je angefangene 1m 
 
Einheit: m 
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10034503 
 

 
FTTH- Hauseinführung m.O. 
 

 Definition: 
Herstellen einer Hauseinführung mit SNR aller Art, einschließlich Gf-AP Montage, für 
die Telekom auf dem zu versorgenden Grundstück des Kunden mit 1 m 
Trassenlänge in den Bodenklassen 1, 3-6. Herstellen von Gräben unabhängig von 
gebundenen und ungebundenen Oberbau, Tragschichten und Bepflanzungen jeder 
Art oder Einsatz von grabenlosen, wertoptimierten Verlegeverfahren (u.a. Erdrakete). 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auskundung der Bauausführung für die Hauseinführung / Gebäudeeinführung 

und des Befestigungsstandort vom Gf-AP mit Eigentümer/Bauherrn/Verwalter 
etc., sowie das eigenständige Koordinieren des Bauablaufs 

 Aufnehmen, Lagern und Wiederherstellen der Oberbauschichten aller Art 
 Bereitstellen eines Gruben- und Grabenanteils ab Grundstücksgrenze 
 Auslegen/Verbinden von bis zu 2 Speednetrohre (SNR) 
 Herstellen von Bohrungen in Wänden jeder Art und Einbringen der 

Speednetrohre (ca. 7mm Außendurchmesser) /SNR-Verband (2 Speednetrohre) 
inkl. Fundamente durchbohren  

 2 Speednetrohre/ 1 Speednetrohrverband schneiden oder verbinden 
 Öffnen bauseits vorhandener Kabeleinführungen  
 Einführen, abdichten eingeführter 2 Speednetrohre/ 1 Speednetrohrverband, 

auch bei bauseits vorhandenen Mauerdurchführungsbauteil, nach 
Montageanweisung (außer MSMD) 

 Einbauen und Abdichten von Mauerdurchführungen jeder Art nach 
Montageanweisung, inkl. notwendiges Verputzen und Isolieren der Wände bis 
einschl. 0,4 m Wandstärke 

 Montage von Gf-AP unabhängig vom Ort der Anbringung und von der Größe im 
und am Gebäude, anlegen/befestigen (bis 2m) von einem SNR in Gf-AP; 
Gasstop auf SNR-Leerrohr setzen 

 Einbauen von Schließsystemen 
 Setzen von Kugelmarker 
 Einmessen und Dokumentieren der verlegten Telekommunikationsanlagen 

nach den Vorgaben des BvT  
 Bei Speednetrohre/ Speednetrohrverband notwendige 

Trennungen/Verbindungen herstellen 
 Führen eines Materialdepot 
Erfassung: 
Erfasst wird jede hergestellte Hauseinführung mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
Erfasst mit OZ 10044030 bei SNR Befestigung >2m 
 
Zulagenfaktor: 
Faktor 0,1:  
Mauerdurchführungen je weitere angefangene 0,2 m Wandstärke zusätzlich vergütet 
Glasfasermontage wird mit den OZ der Gruppe 51 erfasst. 
Montagegruben/Gräben, auch anteilig, außerhalb der Grundstücksgrenze werden 
mit der OZ der Gruppe 37 erfasst bzw. Einzelordnungszahlen, wenn diese nicht mit 
den Vorgaben der Gruppe 37 erfasst werden können.  
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10034513 

 
FTTH- Zulage Hauseinführung m. O.  
 

 
 
 

Definition: 
Zulage zu Pos. 10034503 von Hauszuführungen über 1 m Trassenlänge 
hinaus. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellung von Hauseinführung je angefangene 1 m Trassenlänge 

hinaus  
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Zulage je angefangene 1m 
 
Einheit: m 
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10034554 

 
FTTH- Grundstückserschließung  
 

 Definition: 
Herstellen einer Grundstückserschließung/Hausstich eines Grundstücks mit 
SNR aller Art, für die Telekom auf dem zu versorgenden Grundstück des 
Kunden mit 1 m Trassenlänge in den Bodenklassen 1, 3-6  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
– Ausheben und Verfüllen des Grabens  
– Bei Speednetrohre/ Speednetrohrverband notwendige 

Trennungen/Verbindungen herstellen 
– Auslegen/Schneiden/Verbinden/Abdichten von bis zu 2 Speednetrohre 

(SNR) 
– Kennzeichnen/Beschriften und Setzen von Kugelmarker 

 
Erfasung: 
Erfasst wird jede hergestellte Grundstückserschließung mit 1 Stück 
 
Einheit: St. 
 
Rotberichtigung wird mit der OZ-Gruppe 28 gesondert nach Vorgaben BvT 
beauftragt 
Gebundene/ungebundenen Oberbau wird mit OZ-Gruppe 13 bzw. 18 erfasst 
Montagegruben/Gräben, auch anteilig, außerhalb der Grundstücksgrenze 
werden mit der OZ der Gruppe 37 erfasst bzw. Einzelordnungszahlen, wenn 
diese nicht mit den Vorgaben der Gruppe 37 erfasst werden können 
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10034565 

 
FTTH- Grundstückserschließung o.Tb.  
 

 Definition: 
Herstellen einer Grundstückserschließung/Hausstich mit SNR ohne 
Tiefbau von der Längstrasse (Speednetrohrverband) bis auf das zu 
versorgenden Grundstück des Kunden. (Max. 1 Meter auf dem 
Grundstück)  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
– Verlegung der Speednetrohre (SNR)  
– Auslegen/Schneiden/Verbinden/Abdichten von bis zu 2 

Speednetrohre (SNR) 
– Kennzeichnen/Beschriften und Setzen von Kugelmarker 

 
Erfassung: 
Erfasst wird jede hergestellte Grundstückserschließung ohne Tiefbau 
mit 1 Stück 
 
Einheit: St. 
 
Rotberichtigung wird mit der OZ-Gruppe 28 gesondert nach 
Vorgaben BvT beauftragt 
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10034575 
 

 
FTTH- Hauseinführung Kooperation o. O. 
 

 Definition: 
Herstellen einer Hauseinführung mit SNR aller Art, einschließlich Gf-AP 
Montage, nur in der Kooperation, Koordination, für die Telekom auf dem zu 
versorgenden Grundstück des Kunden mit 1 m Trassenlänge in den 
Bodenklassen 1, 3-6. Herstellen von Gräben/Gruben ohne Oberbau auch 
unter Einsatz von grabenlosen, wertoptimierten Verlegeverfahren (u.a. 
Erdrakete). 
 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auskundung der Bauausführung für die Hauseinführung / 

Gebäudeeinführung und des Befestigungsstandort vom Gf-AP mit 
Eigentümer/Bauherrn/Verwalter etc., sowie das eigenständige 
Koordinieren des Bauablaufs mit allen Beteiligten 

 Aufnehmen, Lagern und Wiederherstellen der Oberbauschichten aller 
Art 

 Bereitstellen eines Gruben- und Grabenanteils ab Grundstücksgrenze 
 Auslegen/Schneiden/Verbinden/Abdichten von bis zu 2 

Speednetrohre (SNR) innerhalb des Grundstücks  
 Öffnen bauseits vorhandener Kabeleinführungen  
 Einführen, abdichten eingeführter 2 Speednetrohre/ 1 

Speednetrohrverband, auch bei bauseits vorhandenen 
Mauerdurchführungsbauteil, nach Montageanweisung (außer MSMD) 

 Montage von Gf-AP unabhängig vom Ort der Anbringung und von der 
Größe im und am Gebäude, anlegen/befestigen (bis 2m) von einem 
SNR im Gf-AP; Gasstop auf SNR-Leerrohr setzen 

 Einbauen von Schließsystemen 
 Einmessen und Dokumentieren der verlegten 

Telekommunikationsanlagen nach den Vorgaben des BvT 
  Führen eines Materialdepot 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede hergestellte Hauszuführung in Kooperation mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
 
Erfasst mit OZ 10044030 bei SNR Befestigung >2m 
 
Glasfasermontage wird mit den OZ der Gruppe 51 erfasst. 
Montagegruben/Gräben, auch anteilig, außerhalb der Grundstücksgrenze 
werden mit der OZ der Gruppe 37 erfasst bzw. Einzelordnungszahlen, wenn 
diese nicht mit den Vorgaben der Gruppe 37 erfasst werden können.  
Der Einbau eines Mauerdurchführungsbauteiles durch die Telekom auf 
Wunsch des Bauherrn wird separat beauftragt und vergütet. 
FTTH- Grundstückserschließung mit OZ 10034554 bzw. 10034565 
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10034578 

 
FTTH-Grundstückserschließung HP Plus 

 Definition: 
Herstellen einer Grundstückserschließung/Hausstich, bezeichnet als Home 
Passed Plus, in nicht offener Bauweise gemäß ZTV-TKNetz 10, z.B. mittels 
einem ca. 0,7 m langen Staberders (Beistellung durch AG) auf dem zu 
versorgenden Grundstück. Der Staberder ist vom öffentlichen Grund an der 
Grundstücksgrenze waagerecht ins Erdreich einzuschlagen/einzutreiben, 
so dass dieser bis zu ca. 0,6 m (min. 0,3 m ohne Einfriedung) in das 
Grundstück ragt. In den Staberder sind SNR aller Art einzubringen. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auskundung der Bauausführung für den Hausstich, sowie das 

eigenständige Koordinieren des Bauablaufs 
 Herstellen des Bohrkanals z.B. mit Staberder (gemäß ZTV-TKNetz 10) 
 Anschneiden des Rohrs/SNRV von der Längstrasse, Auslegen und 

Verbinden von bis zu 2 Speednetrohre (SNR)  
 Setzen des Kugelmarkers an der Abzweig- Verbindungsstelle. 
 Einführen von SNR 7 x 1,5 mm oder SNRV 12 x 2 mm oder der SNRV 2 

x 7 x 1,5 mm in den Staberder   
 Abdichten des Staberders 
 Abdichten des SNR/SNRV mit EZA-t oder Endstopfen 
 Einmessen und Dokumentieren der verlegten 

Telekommunikationsanlagen nach den Vorgaben des BvT  
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede hergestellte Grundstückserschließung/Hausstich Homes 
Passed Plus mit 1 Stück 
 
Einheit: Stück 
 
Montagegruben/Gräben im öffentlichem Grund werden, auch anteilig, mit 
der OZ-Gruppe 37 bzw. Einzelordnungszahlen wenn diese nicht mit den 
Vorgaben der Gruppe 37 erfasst werden können. Das herstellen von 
Bohrungen bei Einfriedigungen wird mit der OZ 10021520 vergütet.  
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10034585 

 
FTTH- Zulage Hauseinführung Kooperation o. O. 
 

 
 
 

Definition: 
Zulage zu Pos. 10034575 von Hauszuführungen über 1 m Trassenlänge 
hinaus. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellung von Hauseinführung je angefangene 1 m Trassenlänge 

hinaus  
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Zulage je angefangene 1m 
 
Einheit: m 
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10034595 
 

 
FTTH- Hauseinführung Kooperation m.O. 
 

 Definition: 
Herstellen einer Hauseinführung mit SNR aller Art, einschließlich Gf-AP 
Montage, nur in der Kooperation bzw. Koordination für die Telekom auf 
dem zu versorgenden Grundstück des Kunden mit 1 m Trassenlänge in den 
Bodenklassen 1, 3-6. Herstellen von Gräben/Gruben unabhängig von 
gebundenen und ungebundenen Oberbau, Tragschichten und 
Bepflanzungen jeder Art oder Einsatz von grabenlosen, wertoptimierten 
Verlegeverfahren (u.a. Erdrakete). 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auskundung der Bauausführung für die Hauseinführung / 

Gebäudeeinführung und des Befestigungsstandort vom Gf-AP mit 
Eigentümer/Bauherrn/Verwalter etc., sowie das eigenständige 
Koordinieren des Bauablaufs mit allen Beteiligten 

 Aufnehmen, Lagern und Wiederherstellen der Oberbauschichten aller 
Art 

 Bereitstellen eines Gruben- und Grabenanteils ab Grundstücksgrenze 
 Auslegen/Schneiden/Verbinden/Abdichten von bis zu 2 

Speednetrohre (SNR) innerhalb des Grundstücks  
 Öffnen bauseits vorhandener Kabeleinführungen  
 Einführen, abdichten eingeführter 2 Speednetrohre/ 1 

Speednetrohrverband, auch bei bauseits vorhandenen 
Mauerdurchführungsbauteil, nach Montageanweisung (außer MSMD) 

 Montage von Gf-AP unabhängig vom Ort der Anbringung und von der 
Größe im und am Gebäude, anlegen/befestigen (bis 2m) von einem 
SNR im Gf-AP; Gasstop auf SNR-Leerrohr setzen 

 Einbauen von Schließsystemen 
 Einmessen und Dokumentieren der verlegten 

Telekommunikationsanlagen nach den Vorgaben des BvT  
 Führen eines Materialdepot 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede hergestellte Hauszuführung in Kooperation mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
Erfasst mit OZ 10044030 bei SNR Befestigung >2m 
 
Glasfasermontage wird mit den OZ der Gruppe 51 erfasst. 
Montagegruben/Gräben, auch anteilig, außerhalb der Grundstücksgrenze 
werden mit der OZ der Gruppe 37 erfasst bzw. Einzelordnungszahlen, wenn 
diese nicht mit den Vorgaben der Gruppe 37 erfasst werden können.  
Der Einbau eines Mauerdurchführungsbauteiles durch die Telekom auf 
Wunsch des Bauherrn wird separat beauftragt und vergütet. 
FTTH- Grundstückserschließung mit OZ 10034554 bzw. 10034565 
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10034605 

 
FTTH- Zulage Hauseinführung Kooperation m. O.  
 

 
 

Definition: 
Zulage zu Pos. 10034595 von Hauszuführungen über 1 m Trassenlänge 
hinaus. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Herstellung von Hauseinführung je angefangene 1 m Trassenlänge 

hinaus  
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Zulage je angefangene 1m 
 
Einheit: m 

 
 

 
10034608 

 
FTTH- Einblasgeräte vorhalten für HE 
 

 Definition: 
Aufbauen, Vorhalten und Abbau von Einblasgeräten und Zubehörteilen 
zum Ein-/Ausblasen von Gf-Mikro-Kabel und GF-Mini Kabel aller 
zugelassenen Standard-Typen in SNR aller Art u.a. nach ZTV -TKNetz 40 
zwischen NVt und Gf-AP für die Herstellung von FTTH-Hauseinführungen   
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Baustelleneinrichtung 
 Herstellen und Abbauen von Zuwegungen 
 Auf– und Abbauen des Einblasgerätes  
 Einrichten und Justieren des Einblasgerätes 
 An-/Abfahrt 

 
Erfassung: 
Jedes eingerichtete Einblasgerät wird pro NVt und Arbeitstag mit 1 Stück 
vergütet.  
 
Vergütungsbeispiele: 
 
An einem NVt werden bei 15 Häuser über 2 Tage Gf-Kabel zum Gf-AP 
eingeblasen, die OZ 10034608 wird 2x vergütet 
An einen Tag werden bei 6 Häusern über 2 NVt je 3 Häuser Gf-Kabel zum 
Gf-AP eingeblasen, die OZ  10034608 wird 2x vergütet 
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10034618 

 
FTTH- HE Gf-Mikro-/Mini Kabel einblasen 
 

 Definition: 
Gf- Mikro-/Mini Kabel aller zugelassenen Standard-Typen in SNR aller Art 
Ein-/Ausblasen u.a. nach ZTV - TKNetz 40 zwischen NVt und Gf-AP für die 
Herstellung von FTTH-Hauseinführungen   
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Feststellen der Verwendbarkeit und des Durchganges der zu 

beziehenden SNR 
 Säubern der SNR von Wasser und Schmutz vor dem Einblasen 
 Einblasen/Ausblasen von Gf-Mikro-Kabel oder Gf-Mini-Kabel, 

Ausbiegen und Fixieren 
 Auslegen von Montagevorräten und Lagerungsvorräten bis 10 m 

Länge 
 Ausblasen von Teilabschnitten unabhängig von der Restlänge 
 Abdichten mit EZA-t der bezogenen SNR, gas- und wasserdicht 
 Kennzeichnen der belegten SNR und der eingezogenen Längen in 

Plänen 
 Beschriften/Kennzeichnen nach den Vorgaben der Telekom 
 Kabellängen dürfen nur in Absprache mit dem BvT geschnitten werden 
 Ausgeblasenes Gf-Mikro-/Mini-Kabel auftrommeln, zerkleinern 
 Übergabe des gültigen Einblas-/Ausblasprotokolls aus der ZTV 40 an 

den BvT 

 
Erfassung: 
Erfasst werden die ein-/ausgeblasenen Kabellängen (Trassenlänge) von 
NVt bis zum Gf-Abschlusspunkt im Gebäude je Arbeitsgang. 
Diese OZ wird nur in Verbindung mit der OZ 10034608 vergütet. 
  
Einheit: Meter 
 
Vom BvT angeordnete Montagevorräte > 10 m Länge werden als Einblasen 
mit dieser OZ vergütet. 
Nur vom BvT angeordnete Wartezeiten/Arbeitsunterbrechung können auch 
erfasst werden.  
Das Öffnen und Schließen der Bauwerke/AzK aller Art wird mit der OZ 
10037513 vergütet.  
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10034628 

 
FTTH- Einblasgeräte für Entstörung 

 Definition: 
Aufbauen, Vorhalten und Abbau von Einblasgeräten und Zubehörteilen 
zum Einblasen/Ausblasen von Gf-Mikro-/Gf-Mini-Kabel aller zugelassenen 
Standard-Typen in SNR aller Art u.a. nach ZTV TKNetz 40 zwischen NVt 
und Gf-AP für die Entstörung von FTTH-Hausanschlüssen.   
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Baustelleneinrichtung 
 Herstellen und Abbauen von Zuwegungen 
 Auf– und Abbauen des Einblasgerätes  
 Einrichten und Justieren des Einblasgerätes 
 An-/Abfahrt 

 
Erfassung: 
Jedes eingerichtete Einblasgerät wird je Entstörfall und NVt mit 1 Stück 
vergütet.  
 
Einheit: Stück 
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10034638 

 
FTTH-HE Entstörung Gf-Mikro-/Mini-Kabel  

 Definition: 
Gf- Mikro-/Mini -Kabel aller zugelassenen Standard-Typen in SNR aller Art 
einblasen/ausblasen u.a. nach ZTV TKNetz 40 zwischen NVt und Gf-AP für 
die Entstörung von FTTH-Hausanschlüssen   
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Feststellen der Verwendbarkeit und des Durchganges der zu 

beziehenden SNR 
 Öffnen der SNR unabhängig von der Art vorhandener Abdichtelemente 
 Säubern der SNR von Wasser und Schmutz vor dem Einblasen 
 Einblasen/Ausblasen von Gf-Mikro-/Gf-Mini-Kabel, Ausbiegen, Fixieren 
 Auslegen von Montagevorräten und Lagerungsvorräten bis 10 m 

Länge 
 Ausblasen von Teilabschnitten unabhängig von der Restlänge 
 Abdichten mit EZA-t der bezogenen SNR, gas- und wasserdicht 
 Kennzeichnen der belegten SNR und der eingezogenen Längen in 

Plänen 
 Beschriften/Kennzeichnen nach den Vorgaben der Telekom 
 Kabellängen dürfen nur in Absprache mit dem BvT geschnitten werden 
 Ausgeblasenes Mikro-Kabel auftrommeln, zerkleinern 
 Übergabe des gültigen Einblas-/Ausblasprotokolls aus der ZTV 40 an 

den BvT 

Erfassung: 
Erfasst werden die ein-/ausgeblasenen Kabellängen (Trassenlänge) von 
NVt bis zum Gf-Abschlusspunkt im Gebäude je Arbeitsgang. 
Diese OZ wird nur in Verbindung mit der OZ 10034628 vergütet.    
  
Einheit: Meter 
 
Vom BvT angeordnete Montagevorräte > 10 m Länge werden als Einblasen 
mit dieser OZ vergütet  
Nur vom BvT angeordnete Wartezeiten/Arbeitsunterbrechung können auch 
erfasst werden.  
Das Öffnen und Schließen der Bauwerke/AzK aller Art wird mit der OZ 
10037513 vergütet.  
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6.2.11 Gruppe 36 Komplettleistung Störungsmanagement  

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10,11,39,41, 45…) 
 

OZ 10036110   Druckluftfehler an EK orten 
OZ 10036120   Druckluftfehler an RK orten 
OZ 10036264  DBPO Kabeldämpfungsmessung (ESEL- Messung) 
OZ 10036313   Zulage Instandsetzung v. Kabelfehlern  
OZ 10036323   Schadens-/Beweissicherung an TK–Anlagen 
OZ 10036332   Zulage Störungseinsatz außerhalb Einsatzgebiet 
OZ 10036343  Zulage Instands. nach Schadensbeweis. 
OZ 10036353  Instandsetzung v. Kabelfehlern ohne Fehlerortung. 
OZ 10036384   Fehlerortung von Kabelfehlern an Gf-Kabel 
OZ 10036394   Instands. v. Gf- Kabel. ohne Fehlerortung 

 
 
10036110 

 
Druckluftfehler an EK orten 
 

 Definition: 
Orten von Leckstellen an Erdkabeln jeder Art unabhängig vom 
Messverfahren oder Ortungsverfahren mit von der Telekom zugelassenen 
Spürgasen und Prüfflüssigkeiten 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Grobortung der Leckstelle mit dem elektr. Überwachungssystem 
 Messen des Luftdruckes an den notwendigen Messpunkten 
 ggf. zusätzliche Druckluft- oder Druckgaseinspeisung 
 Auswertung der Messergebnisse und Ermittlung des Fehlerortes 
 Einspeisen von Spürgas 
 Orten der Leckstelle 
 Abschäumen der Leckstelle 
 
Erfassung: 
Jede geortete Leckstelle (Kabelmantel oder gesamte Muffe) werden als 1 
Fehlerortung erfasst. 
 
Einheit: St 
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10036120 

 
Druckluftfehler an RK orten 
 

 Definition: 
Orten von Leckstellen an Röhrenkabeln jeder Art unabhängig vom 
Messverfahren oder Ortungsverfahren mit von der Telekom zugelassenen 
Spürgasen und Prüfflüssigkeiten 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Grobortung der Leckstelle mit dem elektr. Überwachungssystem 
 Messen des Luftdruckes an den notwendigen Messpunkten 
 ggf. zusätzliche Druckluft- oder Druckgaseinspeisung 
 Auswertung der Messergebnisse und Ermittlung des Fehlerortes 
 Einspeisen von Spürgas 
 Orten der Leckstelle 
 Abschäumen der Leckstelle 
 
Erfassung: 
Jede geortete Leckstelle (Kabelmantel oder gesamte Muffe) werden als 1 
Fehlerortung erfasst. 
 
Einheit: St 
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10036264 

 
DBPO Kabeldämpfungsmessung (ESEL- Messung)  
 

 
 

Definition: 
 . 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Entgegennahme der Beauftragung 
 Vorbereiten der Arbeiten; eigenständiges Abrufen aller notwendigen 

Unterlagen mittels ZeLe-Schnittstelle 
 Vorbereiten der Dokumentation 
 Freie Doppeladern für Messung aus KONTES ORKA ermitteln 
 Störgeräuschmessung durchführen 
 Messungen der Kabelgrundparameter mit kalibrierten Messgeräten 

durchführen, verifizieren und dokumentieren (kapazitive Symmetrie, 
Isolation, Widerstandsunterschied, Schleifenwiderstand) 

 Dämpfungsmessung mit dem ELQ-Messgerät (beidseitige Messung) 
auf 2 DA durchführen 

 Messergebnisse auf Plausibilität überprüfen 
 Auswertung der Messergebnisse zur Bestimmung des 

Kabeldämpfungswertes  
 Dokumentation der Messergebnisse in Messprotokoll inkl. Kopfdaten 

(ESEL-Prot Vorlage, Messprotokoll, ORKA und Megaplandaten) 
 Messwerte vom ELQ auf Rechner überspielen (Kabel, serielle 

Schnittstelle) und in Messprotokoll importieren 
 Dokumentation der Ergebnisse im Meldeblatt 

ONKZ_ASB_VZW_Netztopologie  
 Dokumentation abschließen 
 Alle An- und Abfahrten  
 Messgeräte aufbauen/abbauen/anschalten 
 Übermittlung der Dokumentation (Dateien) in elektr. Form an den BvT  

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jeweils eine Messung je Streckenabschnitt (HVT- KVz) des 
ersten Cu-Hauptkabels zum Standort des KVZ. 
Messungen an weitere im gleichen Streckenabschnitt (HVt - KVz) geführte 
Cu- Hauptkabel, sowie Querkabel zum Standort des KVZ werden jeweils mit 
dem Faktor 0,5 vergütet. 
 
Einheit: St 
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10036303 

 
Fehlerortung von Kabelfehlern an Cu-Kabel 
 

 Definition: 
Beinhaltet die Durchführung und Abwicklung aller anfallenden 
Arbeiten/Aufgaben, Prüfungen und Messungen (Gleichstrommessungen) 
nach den Vorgaben der ZTV TKNetz 45 zur Ortung und Eingrenzung von 
physikalischen Kabelfehlern an symmetrischen erdverlegten Kabeln oder 
Röhrenkabeln mit Kupfer- DA im gesamten betroffenen Leitungsabschnitte 
einschließlich Koordination der Störungs-/Fehlerbeseitigungen und 
endgültiger Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit betroffener 
Kundenanschlüsse innerhalb der von der DT-Technik 
vorgegebenen/festgelegten Frist laut Beauftragung. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Entgegennahme der Störungs-/Fehlermeldung 
 An- und Abfahrten zu Störungs-/Fehlerorte  
 Durchführen Fehlerortung /Eingrenzungen und Feststellen der 

Fehlerarten und des/der Fehlerortes/Fehlerorte 
 Lösen und Wiederherstellen von Verbindungen zu Messzweck und zur 

endgültigen Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit betroffener 
Kundenanschlüsse auch durch Umschalten der Leitungsführung oder 
kleine Fehlerquellen an allen Abschluss- u. Verteileinrichtungen, (z.B. 
Adernbruch, korrodierte/beschädigte DA nachsetzen und neu 
aufschalten) beheben 

 Notwendiges Orten der Kabellage von Kabeltrassen und /oder 
Verbindungsstellen zur Störungs-/Fehlerbeseitigung 

 Dokumentation der Fehlerursache und Art/Umfang der Maßnahmen zur 
Fehlerbeseitigung 

 Durchführung einer Funktionsprüfung und Dokumentation der 
Prüfungen und Messungen nach Störungs-/ Fehlerbeseitigung mittels 
Messprotokoll nach Vorgabe BvT 

 Veranlassung der Durchführung einer Funktionsprüfung u.a. mit NSO, 
Service und deren Dokumentation 

 Abgeben von Zwischen- und Abschlussmeldungen an den BvT 
  
Erfassung: 
Erfasst wird jede zur Störungs-/Fehlerbeseitigung abgeschlossene 
Fehlerortungen/Eingrenzungen einschließlich der Störungs-
/Fehlerbeseitigungen, und endgültigen Wiederherstellungen der 
Funktionsfähigkeit betroffener Kundenanschlüsse mit 1 St. 
 
Einheit: St. 
Alle Montagearbeiten zur Instandsetzung von Kabelfehlern an Cu- Kabeln 
nach Fehlerortung werden mit OZ 10036313 bzw. der 
Einzelordnungszahlen gegen Nachweis vergütet.  
Erforderliche Ziehleistungen werden mit der Positionsgruppe 37 erfasst.  
Erforderliche Tiefbauleistungen werden mit der Positionsgruppe 37 erfasst 
bzw. Einzelordnungszahlen, wenn diese nicht mit den Vorgaben der  
Gruppe 37 erfasst werden können.  
Es erfolgt keine extra Vergütung von Stillstandszeiten für Mess-, Tiefbau-, 
Kabelzieh- und Montagetrupps. 
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10036313 

 
Instandsetzung v. Kabelfehlern nach Fehlerortung 
 

 Definition: 
Beinhaltet die Durchführung und Abwicklung aller anfallenden 
Arbeiten/Aufgaben nach beauftragter Fehlerortungen durch den AN zur 
endgültigen Störungs-/Fehlerbeseitigung von Kabelfehlern, an Kupferkabel 
(bis 10 DA) innerhalb der von der DT--Technik vorgegebenen/festgelegten 
Frist lt. Beauftragung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Instandsetzung einzelner defekter/beschädigter DA, neu verbinden und 

Fehlerstellen mit Muffen aller Art verschließen (inkl. aller Kabel 
vorbereiten und öffnen vorhandener Muffen aller Art) 

 Einspleißen einer Kabellänge bis 10 DA und mit Muffen aller Art 
verschließen (inkl. Vorbereitung aller Kabel, ggf. Öffnen vorhandener 
Muffen aller Arten) 

 Umschaltarbeiten an allen Abschluss-/Verteileinrichtungen aller Art  
 Auswechslung eines Hausanschlusses bis 10 DA (Muffe & APL) (inkl. 

Vorbereitung, Anpassung und Befestigung von Außen- und 
Installationskabel, Kabeladern anlegen, beschalten und beschriften, 
ggf. Schließsysteme aus/einbauen 

 Erstellen der Rotberichtigung und Übermittlung in digitaler Form (PDF-
Format) 

 
Erfassung: 
Erfasst wird jede beauftragte endgültige Instandsetzung an Kupferkabel bis 
einschließlich 10 DA nur in Zusammenhang mit der OZ 10036303 nach 
Fehlerortung von Kabelfehlern mit 1 Stück. 
 
Einheit: St. 
Alle Montagearbeiten zur Instandsetzung von Kabelfehlern an Cu- Kabeln, in 
Verbindung mit der Fehlerortung über 10 DA instandgesetzten Doppeladern 
hinaus, werden zusätzlich mit den OZ der Einzelordnungszahlen gegen 
Nachweis vergütet  
 
Vorgefunden weitere Fehlerstelle auch an parallel geführten Kabeln in 
gleiche Muffengrube (auch durch Nachgraben vergrößert) wird die 
Instandsetzungspauschale nur einmal vergütet  
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10036323 
 

 
Schadens-/Beweissicherung an TK–Anlagen 

 Definition: 
Beinhaltet die Durchführung und Abwicklung aller anfallenden Arbeiten/Aufgaben nach 
ZTV TKNetz 45 zur Schadensermittlung und Beweissicherung im Rahmen der 
Schadensbearbeitung für Fremdschäden (Tiefbauarbeiten, Elementarschäden, 
Brandschäden, Kfz Unfälle und etc.) jeglicher Art an TK- Anlagen durch Dritte innerhalb 
der von der DT-Technik vorgegebenen/festgelegten Frist laut Beauftragung. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Entgegennahme der Störungs-/Schadensmeldung 
 Vorbereiten der Arbeiten; eigenständiges Abrufen aller notwendigen Unterlagen 

mittels IT-Schnittstelle 
 Alle An- und Abfahrten zum Störungs-/Schadensort  
 Erstellung einer Einmessskizze anhand von Netz- und Lageplänen für 

Linientechnische Anlagen mit einfachen Hilfsmitteln (z.B. Bandmaß, 
Gliedermaßstab) für die Kennzeichnung der Schadensstelle (ggf. auch Skizzierung 
d. örtlichen Gegebenheiten mit auf Festpunkte bezogene Maßangaben und /oder 
Querschnittsskizzen) 

 Anfertigung von Fotografien (digitale Aufnahmen) am Störungs-/Schadensort 
(Schadensstelle, Umgebung und weitere sachdienliche Beweisaufnahmen) 

 ggf. Sicherung der Störungs-/Schadensstelle  
 ggf. Sicherstellung und Aufbewahrung von Beweisstücken/ Beweismittel 
 Ermittlung der vor Ort einzuholenden/aufzunehmenden Daten zur 

Schadensermittlung und Beweissicherung (Art und Umfang des Schadens, 
Schadensursache, Darstellung Schadenshergang und etc.) 

 Ermittlung des Schädigers und /oder Ersatzpflichtigen 
 ggf. Zeugenermittlung und Zeugenbefragung 
 ggf. Hinzuziehung der Polizei (in Abhängigkeit vom Schadensausmaß, bei 

Vertuschungsversuch, Flucht, Sabotage, Zugangsverweigerung, Schäden durch Kfz 
Unfälle) 

 Einholen von Informationen bei der Polizei bei Fremdschäden durch Kfz-Unfälle 
(Nummer/Aktenzeichen Polizeiprotokoll, Kfz Kennzeichen und etc.) 

 Beratung des Schädigers/Ersatzpflichtigen über seine Mitwirkungsmöglichkeit 
(Eigenleistungen) bei der Schadensinstandsetzung, ggf. einschließlich abstimmen 
und Koordination der Bauausführung und ggf. Übergabe von Material 

 Aufnahme und Dokumentation am Störungs-/Schadensort der Daten zur 
Schadensermittlung und Beweissicherung nach den Vorgaben und anhand der 
Checkliste „Beweissicherung bei Beschädigungen von 
Telekommunikationsanlagen durch Dritte“ 

 Digitale Übermittlung aller der Daten zur Beweissicherung, Ablage in der e-Bauakte  
 

Erfassung: 
Erfasst wird die vollständige Schadensermittlung und Beweissicherung je Schadensfall 
im örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit 1 St. 
 
Einheit: St. 
 
Wird am Störungs-/Schadensort im Rahmen der Schadensermittlung und 
Beweissicherung festgestellt, dass es sich um eine fremde Anlage oder um ein außer 
Betrieb befindliche Kabel handelt, erfolgt ebenfalls eine Vergütung mit 1 St. 
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Alle Montagearbeiten zur Instandsetzung von Kabelfehlern an Cu- Kabeln nach 
Schadens-/Beweissicherung werden mit OZ 10036343 bzw. der Einzelordnungszahlen 
gegen Nachweis vergütet 
Schadensbeweissicherung nach beauftragter Fehlerortung von Kabelfehlern an  
Cu-Kabel (10036303) wird diese OZ mit Faktor 0,5 erfasst. 
 

 
 
10036332 

 
Zulage Störungseinsatz außerhalb Einsatzgebiet 
 

  
Definition: 
Pauschale für den Einsatz zur Fehlerortung/Fehlerinstandsetzung an Cu-
Kabeln außerhalb des im Vertrag vereinbarten Einsatzgebietes auf 
besondere Anforderung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 An/Abfahrt zur Fehlerortung/Fehlerinstandsetzung zum beauftragten 

Einsatzort 
 Erforderlicher Aufwand für alle Tiefbau- und Montagekräfte, Fahrzeuge, 

Maschinen und Werkzeuge 
 
Erfassung: 
Erfasst wird der Arbeitseinsatz außerhalb des Einsatzgebiet je Auftrag über 
alle Gewerke hin nur einmal. 
Der Zuschlag fällt bei mehrfach Beauftragung über alle Gewerke je 
Kalendertag nur einmal an. 
 
Einheit: St 
 
Festpreis-MLV: nicht verhandelbar sowie keine Berücksichtigung von Auf-
/Abgeboten auf Preislisten 
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10036343 

 
Instands. nach Schadensbeweis. 
 

  
Beinhaltet die Durchführung und Abwicklung aller anfallenden 
Arbeiten/Aufgaben zur endgültigen Störungs-/Schadensbeseitigung von 
offensichtlichen Kabelfehlern an Kupferkabel bis 10 DA nach 
Schadensbeweissicherung durch den AN innerhalb der von der DT--
Technik vorgegebenen/festgelegten Frist lt. Beauftragung  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Instandsetzung einzelner defekter/beschädigter DA, neu verbinden 

und Fehlerstellen mit Muffen aller Art verschließen (inkl. aller Kabel 
vorbereiten und öffnen vorhandener Muffen aller Art) 

 Einspleißen einer Kabellänge bis 10 DA und mit Muffen aller Art 
verschließen (inkl. Vorbereitung aller Kabel, ggf. Öffnen vorhandener 
Muffen aller Arten) 

 Umschaltarbeiten an allen Abschluss-/Verteileinrichtungen aller Art  
 Auswechslung eines Hausanschlusses bis 10 DA (Muffe & APL) ( inkl. 

Vorbereitung, Anpassung und Befestigung von Außen- und 
Installationskabel, Kabeladern anlegen, beschalten und beschriften, 
ggf. Schließsysteme aus/einbauen) 

 Durchführung einer Funktionsprüfung und Dokumentation der 
Prüfung/Messung mittels Messprotokoll nach Vorgaben BvT 

 Veranlassung der Durchführung einer Funktionsprüfung u.a. mit NSO, 
Service und deren Dokumentation 

 Erstellen der Rotberichtigung und Übermittlung in digitaler Form (PDF-
Format) 

 
Erfassung: 
Erfasst wird jede beauftragte endgültige Instandsetzung von 
offensichtlichen Kabelfehlern an Kupferkabel bis einschließlich 10 DA in 
Zusammenhang mit der OZ 10036323 nach Schadensbeweissicherung mit 
1 Stück 
 
Einheit: St. 
Alle Montagearbeiten zur Instandsetzung nach Schadensbeweissicherung 
von Kabelfehlern an Cu- Kabeln über 10 DA instandgesetzten Doppeladern 
hinaus, werden zusätzlich mit den OZ der Einzelordnungszahlen gegen 
Nachweis vergütet  
 
Vorgefunden weitere Fehlerstelle auch an parallel geführten Kabeln in 
gleiche Muffengrube (auch durch Nachgraben vergrößert) wird die 
Instandsetzungspauschale nur einmal vergütet  
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10036353 

 
Instandsetzung v. Kabelfehlern ohne Fehlerortung 
 

 Definition: 
Beinhaltet die Durchführung und Abwicklung aller anfallenden 
Arbeiten/Aufgaben nach durchgeführter Fehlerortungen durch DT Technik 
zur endgültigen Störungs-/Fehlerbeseitigung von Kabelfehlern, an 
Kupferkabel (bis 10 DA) innerhalb der von der DT--Technik 
vorgegebenen/festgelegten Frist lt. Beauftragung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Entgegennahme der Störungs-/Fehlermeldung 
 An- und Abfahrten zu Störungs-/Fehlerorte  
 Instandsetzung einzelner defekter/beschädigter DA, neu verbinden und 

Fehlerstellen mit Muffen aller Art verschließen (inkl. aller Kabel 
vorbereiten und öffnen vorhandener Muffen aller Art) 

 Einspleißen einer Kabellänge bis 10 DA und mit Muffen aller Art 
verschließen (inkl. Vorbereitung aller Kabel, ggf. Öffnen vorhandener 
Muffen aller Arten) 

 Umschaltarbeiten an allen Abschluss-/Verteileinrichtungen aller Art  
 Auswechslung eines Hausanschlusses bis 10 DA (Muffe & APL) ( inkl. 

Vorbereitung, Anpassung und Befestigung von Außen- und 
Installationskabel, Kabeladern anlegen, beschalten und beschriften, 
ggf. Schließsysteme aus/einbauen 

 Durchführung einer Funktionsprüfung und Dokumentation der 
Prüfungen und Messungen nach Störungs-/ Fehlerbeseitigung mittels 
Messprotokoll nach Vorgabe BvT 

 Veranlassung der Durchführung einer Funktionsprüfung u.a. mit NSO, 
Service und deren Dokumentation 

 Abgeben von Zwischen- und Abschlussmeldungen an den BvT 
 Erstellen der Rotberichtigung und Übermittlung in digitaler Form (PDF-

Format) 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede beauftragte endgültige Instandsetzung an Kupferkabel bis 
einschließlich 10 DA nur nach Fehlerortung durch DT Technik von 
Kabelfehlern mit 1 Stück. 
 
Einheit: St. 
Alle Montagearbeiten zur Instandsetzung von Kabelfehlern an Cu- Kabeln, in 
Verbindung mit der Fehlerortung über 10 DA instandgesetzten Doppeladern 
hinaus, werden zusätzlich mit den OZ der Einzelordnungszahlen gegen 
Nachweis vergütet  
 
Vorgefunden weitere Fehlerstelle auch an parallel geführten Kabeln in 
gleiche Muffengrube (auch durch Nachgraben vergrößert) wird die 
Instandsetzungspauschale nur einmal vergütet 
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10036384 

 
Fehlerortung von Kabelfehlern an Gf-Kabel 
 

 Definition: 
Beinhaltet im Accessnetz die Durchführung und Abwicklung aller 
anfallenden Arbeiten/Aufgaben, Prüfungen und Messung, nach den 
Vorgaben der ZTV TKNetz 43 zur Eingrenzung im gesamten betroffenen 
Leitungsabschnitte einschließlich Koordinationen und Abstimmungen mit 
dem BvT zur Störungs-/Fehlerbeseitigungen der betroffenen 
Leitungsabschnitte innerhalb der von der DT-Technik 
vorgegebenen/festgelegten Frist laut Beauftragung. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Entgegennahme der Störungs-/Fehlermeldung 
 An- und Abfahrten zur Messung/Fehlerortung 
 Durchführen Eingrenzungen und Feststellen der Fehlerarten und 

des/der Fehlerortes/Fehlerorte 
 Notwendiges Orten der Kabellage von Kabeltrassen und /oder 

Verbindungsstellen zur Einleitung der Störungs-/Fehlerbeseitigung in 
Abstimmung mit dem BvT 

 Dokumentation der Fehlerursache und Art/Umfang der Maßnahmen zur 
Fehlerbeseitigung 

 Durchführung einer Wiederinbetriebnahmeprüfung/Messung an 
beschalteten/unbeschalteten <12 Fasern und Dokumentation nach 
Störungs-/ Fehlerbeseitigung mittels Protokoll nach Vorgabe BvT  

 Veranlassung der Durchführung einer Funktionsprüfung des 
Übertragungsystemen u.a. mit NSO, Service und deren Dokumentation 

 Abgeben von Zwischen- und Abschlussmeldungen an den BvT 
  
Erfassung: 
Erfasst wird jede zur Störungsbeseitigung abgeschlossene 
Fehlerortungen/Eingrenzungen/Wiederinbetriebnahmeprüfung im 
Accesnetz mit 1 Stück 
 
Einheit: St. 
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10036394 

 
Instands. v. Gf- Kabel. ohne Fehlerortung 
 

 Definition: 
Beinhaltet die Durchführung und Abwicklung aller anfallenden 
Arbeiten/Aufgaben nach durchgeführter vorhergehender Fehlerortungen 
durch DT Technik oder an offensichtlichen Kabelfehlern zur endgültigen 
Störungs-/Fehlerbeseitigung von Kabelfehlern an Glasfaserkabel aller Art < 
12 Fasern im Accessnetz durch den AN innerhalb der von der DT--Technik 
vorgegebenen/festgelegten Frist lt. Beauftragung  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auswechseln defekter/beschädigter GF-Kabel < 12 Fasern nach 

Absprache mit dem BvT 
 Vorbereiten, Absetzen oder Anpassen aller 

Glasfaserkabelenden/Glasfaserkabeln, von Kabelenden aller Art; 
Herstellen bzw. Öffnen/Schließen der Muffen unabhängig vom 
Muffentyp nach ZTV-TKNetz 48 

 Aus-/ Einbauen, Stapeln von Fasermanagementkassetten aller Art 
 Fasern Führen/Absetzen/Brechen/Kürzen/Reinigen/Abmanteln/ 

Verbinden/Neuverbinden/Ablegen/ Kennzeichnen etc. nach ZTV-
TKNetz 48 

 Auswechslung eines Hausanschlusses < 12 Fasern (Muffe & Gf-AP) 
(inkl. Vorbereitung aller Gf-Kabel aller Art, Anpassung und Befestigung 
von Gf-Außen- und Innenkabel, Fasern 
Führen/Absetzen/Brechen/Kürzen/Reinigen/Abmanteln/ 
Verbinden/Neuverbinden/Ablegen/ Kennzeichnen etc, ggf 
Schließsysteme aus/einbauen) 

 Prüfen der Fasern auf Durchgang und Vertauschung  
 Dokumentation der Fehlerursache und Art/Umfang der Maßnahmen 

zur Fehlerbeseitigung 
 Durchführung einer Wiederinbetriebnahmeprüfung/Messung an < 12 

Fasern beschalteten/unbeschalteten Fasern und Dokumentation nach 
Störungs-/ Fehlerbeseitigung mittels Protokoll nach Vorgabe BvT  

 Veranlassung der Durchführung einer Funktionsprüfung des 
Übertragungsystemen u.a. mit NSO, Service und deren Dokumentation 

 Erstellen der Rotberichtigung und Übermittlung in digitaler Form (PDF-
Format) 

 Alle An/Abfahrten 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede beauftragte endgültige Instandsetzung von Kabelfehlern 
an Glasfaserkabel aller Art < 12 Fasern mit 1 Stück 
 
Einheit: St. 
Montagearbeiten zur Instandsetzung von Kabelfehlern an Gf- Kabeln > 12 
Fasern hinaus, werden mit OZ 10051212 erfasst. 
Erforderliche Ziehleistungen und Tiefbauleistungen werden mit der 
Positionsgruppe 37 erfasst, bzw. mit Einzelordnungszahlen (Tiefbau), wenn 
diese nicht mit den Vorgaben der Gruppe 37 erfasst werden können.  
Es erfolgt keine extra Vergütung von Stillstandszeiten für Mess-, Tiefbau-, 
Kabelzieh- und Montagetrupps. 
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Wiederinbetriebnahmeprüfungen/Messungen > 12 Fasern werden in 
Beauftragung und Absprachen mit dem Bvt mit der OZ 10051753 je Faser 
erfasst. 
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10036405 

 
Instands. v. Gf- Kabel. nach Fehlerortung 

 Definition: 
Beinhaltet die Durchführung und Abwicklung aller anfallenden Arbeiten/Aufgaben 
nach durchgeführter vorhergehender Fehlerortungen zur endgültigen Störungs-
/Fehlerbeseitigung von Kabelfehlern an Glasfaserkabel aller Art < 12 Fasern im 
Accessnetz durch den AN innerhalb der von der DT--Technik 
vorgegebenen/festgelegten Frist lt. Beauftragung  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auswechseln defekter/beschädigter GF-Kabel < 12 Fasern nach Absprache mit 

dem BvT 
 Vorbereiten, Absetzen oder Anpassen aller 

Glasfaserkabelenden/Glasfaserkabeln, von Kabelenden aller Art; Herstellen 
bzw. Öffnen/Schließen der Muffen unabhängig vom Muffentyp nach ZTV-
TKNetz 48 

 Aus-/ Einbauen, Stapeln von Fasermanagementkassetten aller Art 
 Fasern Führen/Absetzen/Brechen/Kürzen/Reinigen/Abmanteln/ 

Verbinden/Neuverbinden/Ablegen/ Kennzeichnen etc. nach ZTV-TKNetz 48 
 Auswechslung eines Hausanschlusses < 12 Fasern (Muffe & Gf-AP) (inkl. 

Vorbereitung aller Gf-Kabel aller Art, Anpassung und Befestigung von Gf-Außen- 
und Innenkabel, Fasern 
Führen/Absetzen/Brechen/Kürzen/Reinigen/Abmanteln/ 
Verbinden/Neuverbinden/Ablegen/ Kennzeichnen etc, ggf Schließsysteme 
aus/einbauen) 

 Prüfen der Fasern auf Durchgang und Vertauschung  
 Dokumentation der Fehlerursache und Art/Umfang der Maßnahmen zur 

Fehlerbeseitigung 
 Durchführung einer Wiederinbetriebnahmeprüfung/Messung < 12 Fasern an 

beschalteten/unbeschalteten Fasern und Dokumentation nach Störungs-/ 
Fehlerbeseitigung mittels Protokoll nach Vorgabe BvT  

 Veranlassung der Durchführung einer Funktionsprüfung der 
Übertragungsysteme u.a. mit NSO, Service und deren Dokumentation 

 Erstellen der Rotberichtigung und Übermittlung in digitaler Form (PDF-Format) 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede beauftragte endgültige Instandsetzung von Kabelfehlern an 
Glasfaserkabel aller Art < 12 Fasern mit 1 Stück 
 
Einheit: St. 
Montagearbeiten zur Instandsetzung von Kabelfehlern an Gf- Kabeln > 12 Fasern 
hinaus, werden mit OZ 10051212 erfasst. 
Erforderliche Ziehleistungen und Tiefbauleistungen werden mit der Positionsgruppe 
37 erfasst, bzw. mit Einzelordnungszahlen (Tiefbau), wenn diese nicht mit den 
Vorgaben der Gruppe 37 erfasst werden können.  
Es erfolgt keine extra Vergütung von Stillstandszeiten für Mess-, Tiefbau-, Kabelzieh- 
und Montagetrupps. 
Wiederinbetriebnahmeprüfungen/Messungen > 12 Fasern werden in Beauftragung 
und Absprachen mit dem Bvt mit der OZ 10051753 je Faser erfasst. 
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6.2.12 Gruppe 37 Komplettleistungen Tiefbau, Ziehen, Kabel, Rohre 

(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10,11,40, …) 
 

OZ 10037003 Gräben ohne Oberbau  
OZ 10037012 Gruben ohne Oberbau  
OZ 10037023 Gräben in ungebundenen Oberbau 
OZ 10037032 Gruben in ungebundenen Oberbau 
OZ 10037043 Gräben für den gebundenen Oberbau 
OZ 10037053 Gruben für den gebundenen Oberbau 
OZ 10037063 Zulage f. Graben-Mehrtiefe > 0,6 m 
OZ 10037073 Zulage Gräben Pflaster, Platten  
OZ 10037083 Zulage Gruben Pflaster, Platten  
OZ 10037093 Zulage Gräben Großpflaster/Natursteinpl. 
OZ 10037103 Zulage Grube Großpflaster/Natursteinpl. 
OZ 10037113 Zulage Gräben Klein-/Mosaikpflaster 
OZ 10037123 Zulage Gruben Klein-/Mosaikpflaster 
OZ 10037133 Zulage Gräben Beton 
OZ 10037143 Zulage Gruben Beton 
OZ 10037153 Zulage Gräben Asphalt 
OZ 10037163 Zulage Gruben Asphalt 
OZ 10037172 Zulage zu Asphalt je 6 cm 
OZ 10037183 Zulage Gussasphalt  
OZ 10037193 Zulage Zementmörtelbett  
OZ 10037203 Gräben Platten/Pflaster o. Wiederherst. 
OZ 10037213 Gruben Platten/Pflaster o. Wiederherst. 
OZ 10037223 Gräben Asphalt/Beton o. Wiederherst. 
OZ 10037233 Gruben Asphalt/Beton o. Wiederherst. 
OZ 10037243 Gräben unter Erdplanum 
OZ 10037252 Gruben unter Erdplanum 
OZ 10037263 Gebundene Tragschicht f. Gräben 
OZ 10037273 Gebundene Tragschicht f. Gruben 
OZ 10037283 Bodenkl. 7 oder Frost f. Gräben 
OZ 10037292 Bodenkl. 7 oder Frost f. Gruben 
OZ 10037303 Bodenaustausch f. Gräben 
OZ 10037313 Zulage Bodenaust. > Tiefe 0,6 m 
OZ 10037323 Bodenaustausch f. Gruben 
OZ 10037333 Kabel aufnehmen, sichern, wiedereinl. 
OZ 10037342 Kabel bis 30 mm auslegen 
OZ 10037352 Kabel größer 30 mm auslegen 
OZ 10037363 Rohre bis 50 mm auslegen 
OZ 10037372 Rohre bis 110 mm auslegen 
OZ 10037383 Kabel Dritter aufnehmen, sichern, wieder 
OZ 10037392 Bauw. Kabelpflug bis 0,9 m 
OZ 10037402 Bauw. Kabelpflug bis 1,2 m 
OZ 10037412 Zulage Kabelpflug  
OZ 10037443 Zulage Winterbaustelle Gräben 
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OZ 10037452 Zulage Winterbaustelle Gruben 
OZ 10037463 Einbringen v. Kabel/Rohren unbelegt 
OZ 10037473 Ein-/Ausbr. v. Kabel/Rohren belegt 
OZ 10037483 Einblasen v. Kabel/Rohren unbelegt 
OZ 10037493 Ein-/Ausblasen v. Kabel/Rohren belegt 
OZ 10037512 Zulage beim Einbringen von Kabeln 
OZ 10037525 Rohre bis 50 mm, 2-fach auslegen 
OZ 10037535 Rohre bis 50 mm, 3-fach auslegen 
OZ 10037546 Gf-Mikro in DLR < 400 DA 
OZ 10037556 Gf-Mikro in DLR > 500 DA 
OZ 10037566 Einblasgeräte vorh. 
OZ 10037577  Baugerät für Trenchverfahren I-III vorhalten. 
OZ 10037587   Baugerät für Trenchverfahren IV–V vorh. 
OZ 10037597   Herstellung eines Trenches (Verfahren I-III) 
OZ 10037607  Herstellung eines Trenches (Verfahren IV–V) 
OZ 10037617   Rohre in Trenches auslegen (Verfahren I-III) 
OZ 10037627   Rohre in Trenches auslegen (Verfahren IV-V) 
OZ 10037862  Besondere Leistungen Tiefbau ausführen 
OZ 10037872   Besondere Leistungen Tiefbau ausführen 
OZ 10037882   Besondere Leistungen Tiefbau ausführen 
OZ 10037892  Besondere Leistungen Tiefbau ausführen 
OZ 10037914   Entsorgungskosten abrechnen 
OZ 10037923   Leistungen Energieversorger abrechnen 
OZ 10037935  Zwischenlager-Deponietransport 
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10037003 

 
Gräben ohne Oberbau  
 

 Definition: 
Herstellen, Sichern und Verfüllen von Gräben gemäß ZTV 10 in den 
Bodenklassen 1, 3-6 in unbelegten/belegten Kabel/Rohrtrassen ohne 
Oberbau und ohne Tragschichten, bei einem Grabenprofil von 0,3x0,6 m, 
angepasst an die Erfordernisse 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Lagern soweit erforderlich Entfernen des Grasbewuchses 
 Ausheben inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und Verfüllen 

des Grabens 
 Notwendiger Einbau, Vorhaltung und Beseitigung von Normverbau, 

Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten 
Regelplan oder Verkehrszeichenplan nach RSA -ZTVSA 

 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 
Leitungszone 

 Herstellen von Suchgräben 
 Instandsetzen des vorhandenen Grasbewuchses aller Art auch in 

Seitenstreifen von befestigten Wegen oder in Wiesen und Weiden 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge des Grabens in m 
 
Einheit: m 
 
Zulagenfaktor: Faktor 0,1 je angefangene Grabenbreite um 0,1m (max. 
0,6m)  
 
Gebührenbescheid der VAO wird gesondert abgerechnet 
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10037012 

 
Gruben ohne Oberbau 
 

 Definition: 
Herstellen, Sichern und Verfüllen von Gruben gemäß ZTV 10 Bodenklasse 
1, 3-6, bis zu einer Tiefe von 1,25m in einer Größe bis 1,2 m² in 
unbelegten/belegten Kabel-/Rohrtrassen ohne Oberbau und ohne 
Tragschichten angepasst an die Erfordernisse 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Lagern soweit erforderlich Entfernen des Grasbewuchses 
 Ausheben inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und Verfüllen 

der Grube, Notwendiger Einbau, Vorhaltung und Beseitigung von 
Normverbau 

 Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten 
Regelplan oder Verkehrszeichenplan nach RSA -ZTVSA 

 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 
Leitungszone 

 Anschneiden und Verbinden von Rohre aller Art  
 Instandsetzen des vorhandenen Grasbewuchses aller Art auch in 

Seitenstreifen von befestigten Wegen oder in Wiesen und Weiden 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Grube als ein Stück 
 
Einheit: St. 
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,1 je angefangene 0,25m² bei Gruben > 1,2m² 
 
Gebührenbescheid der VAO wird gesondert abgerechnet 
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10037023 

 
Gräben in ungebundenen Oberbau 
 

 Definition: 
Herstellen, Sichern und Verfüllen von Gräben gemäß ZTV 10 in den 
Bodenklassen 1, 3-6 in unbelegten/belegten Kabel/Rohrtrassen, bei einem 
Grabenprofil von 0,3x0,6 m, mit unbefestigter oder ungebundener 
Oberfläche angepasst an die Erfordernisse, Wiederherstellung des 
ungebundenen Oberbaus 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Lagern soweit erforderlich entsorgen der unbefestigten 

oder ungebundenen Oberbauschichten (Deck.- und Tragschichten 
ohne Bindemittel) 

 Ausheben inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und Verfüllen 
des Grabens 

 Notwendiger Einbau, Vorhaltung und Beseitigung von Normverbau, 
Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten 
Regelplan oder Verkehrszeichenplan nach RSA -ZTVSA 

 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 
Leitungszone 

 Herstellen von Suchgräben 
 Wiederherstellen und Liefern der unbefestigten oder ungebundenen 

Tragschichten/Oberbauschichten ohne Bindemittel u. a. Kies-
/Splittdecken einschl. der Rücknahmestreifen nach ZTVA-StB 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge des Grabens in m 
 
Einheit: m 
 
Zulagenfaktor: 
Faktor 0,1 je angefangene Grabenbreite um 0,1m (max. 0,6m)  
 
Gebührenbescheid der VAO wird gesondert abgerechnet 
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10037032 

 
Gruben in ungebundenen Oberbau 
 

 Definition: 
Herstellen, Sichern und Verfüllen von Gruben gemäß ZTV 10 Bodenklasse 
1, 3-6, bis zu einer Tiefe von 1,25m in einer Größe bis 1,2 m² in 
unbelegten/belegten Kabel/Rohrtrassen mit unbefestigter oder 
ungebundener Oberfläche angepasst an die Erfordernisse, 
Wiederherstellung des ungebundenen Oberbaus 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Lagern soweit erforderlich entsorgen der unbefestigten 

oder ungebundenen Oberbauschichten (Deck.- und Tragschichten 
ohne Bindemittel) 

 Ausheben inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und Verfüllen 
der Grube  

 Notwendiger Einbau, Vorhaltung und Beseitigung von Normverbau, 
Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten 
Regelplan oder Verkehrszeichenplan nach RSA -ZTVSA 

 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 
Leitungszone 

 Anschneiden und Verbinden von Rohre aller Art  
 Wiederherstellen und Liefern der unbefestigten oder ungebundenen 

Tragschichten/Oberbauschichten ohne Bindemittel u. a. Kies-
/Splittdecken einschl. der Rücknahmestreifen nach ZTVA-StB 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Grube bis 1,2m² als ein Stück 
 
Einheit: St. 
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,1 je angefangene 0,25m² bei Gruben > 1,2m² 
 
Gebührenbescheid der VAO wird gesondert abgerechnet 
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10037043 

 
Gräben f. d. gebundenen Oberbau 
 
  Definition: 
Herstellen, Sichern und Verfüllen von Gräben gemäß ZTV 10 in den 
Bodenklassen 1, 3-6 in unbelegten/belegten Kabel/Rohrtrassen, bei einem 
Grabenprofil von 0,3x0,6 m, für den gebundenen Oberbau 
Wiederherstellung der Tragschicht/Frostschutzschicht 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen ungebundenen Trag- und Frostschutzschichten unterhalb 

der obersten Schicht der Verkehrsflächenbefestigungen u.a. aus 
Platten/Pflaster (auch versiegelt), Asphalt, Beton… 

 Ausheben inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art, Entsorgen und 
Verfüllen des Grabens 

 Notwendiger Einbau, Vorhaltung und Beseitigung von Normverbau, 
Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten 
Regelplan oder Verkehrszeichenplan nach RSA -ZTVSA 

 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 
Leitungszone 

 Herstellen von Suchgräben 
 Wiederherstellen und Liefern einer ungebundenen 

Tragschichten/Frostschutzschichten nach ZTV A-StB  
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge des Grabens in m 
 
Einheit: m 
 
Zulagenfaktor: 
Faktor 0,1 je angefangene Grabenbreite um 0,1m (max.0,6m)  
 
Gebührenbescheid der VAO wird gesondert abgerechnet 
 
Oberbau (Verkehrsflächenbefestigungen) wird unter den Zulagen - OZ 
10037073, 10037093, 10037113, 10037133, 10037153, bzw., 10037173- 
10037193 je Aufwendung zusätzlich erfasst. 
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10037053 

 
Gruben f. d. gebundenem Oberbau 
 

 Definition: 
Herstellen, Sichern und Verfüllen von Gruben gemäß ZTV 10 in den 
Bodenklassen 1, 3-6 in unbelegten/belegten Kabel/Rohrtrassen, bis zu 
einer Tiefe von 1,25m in einer Größe von 1,2 m² in für gebundenen 
Oberflächen, Wiederherstellung Tragschicht/Frostschutzschicht 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
  
 Aufnehmen ungebundenen Trag- und Frostschutzschichten unterhalb 

der obersten Schicht der Verkehrsflächenbefestigungen u.a. aus 
Platten/Pflaster (auch versiegelt), Asphalt, Beton… 

 Ausheben inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art, Entsorgen, und 
Verfüllen der Grube 

 Notwendiger Einbau, Vorhaltung und Beseitigung von Normverbau, 
Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten 
Regelplan oder Verkehrszeichenplan nach RSA -ZTVSA 

 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 
Leitungszone 

 Wiederherstellen und Liefern einer ungebundenen 
Tragschichten/Frostschutzschichten nach ZTVA- StB  

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Grube bis1,2m² als ein Stück 
 
Einheit: St 
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,1 je angefangene 0,25m² bei Gruben > 1,2m² 
 
Gebührenbescheid der VAO wird gesondert abgerechnet 
 
Oberbau (Verkehrsflächenbefestigungen) wird unter den Zulagen - OZ 
10037083, 10037103, 10037123, 10037143, 10037163, bzw., 10037172, 
10037193 je Aufwendung zusätzlich erfasst. 
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10037063 
 

 
Zulage f. Graben-Mehrtiefe > 0,6 m 
 

 Definition: 
Zulage zu den OZ 10037003, 10037023, 10037043, Gräben mit einer 
Grabenmehrtiefe > 0,6 m bis max. 1,25 m bei einer Grabenbreite von max 
0,6m 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben und Verfüllen des Graben/Grabenanteils 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede angefangene Grabenmehrtiefe von 0,1m  
 
Einheit: m 
 
Gilt auch in Verbindung mit OZ 10037203 bzw. 10037223 
 

 
 
10037073 

 
Zulage Gräben Pflaster, Platten  
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10037043 für das Aufnehmen, Wiederherstellen befestigter 
Oberflächen unabhängig von der Art des Oberbaus Betonsteinpflaster/ 
Platten, auf einer Bettung aus Sand, Splitt, Zement-Sand-Gemisch 
unabhängig von der Verlegeart des Oberbaus 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern des Betonsteinpflaster/Platten, der Bettung 
 Wiederherstellen der Betonsteinpflaster/Platten einschl. Schneiden, 

einschl. der Rücknahmestreifen, unabhängig von der Größe, des 
Formats und der Verlegeart des Oberbaus, mit dem ausgebauten 
Material einschl. Liefern und Einbauen der Bettung, nach ZTVA-StB 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge des Grabens bei einem Grabenprofilbreite  
von 0,3m 
 
Einheit: m 
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,1 je angefangene Grabenmehrbreite um 0,1m (max. 0,6m) nach 
ZTVA-STB  
 
Reststreifen nach ZTVA-StB werden gesondert mit Einzelordnungszahlen 
nach Anordnung BvT und Nachweisprotokoll erfasst. 
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10037083 

 
Zulage Gruben Pflaster, Platten  
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10037053 für das Aufnehmen, Wiederherstellen befestigter 
Oberflächen unabhängig von der Art des Oberbaus Betonsteinpflaster/ 
Platten, auf einer Bettung aus Sand, Splitt, Zement-Sand-Gemisch 
unabhängig von der Verlegeart des Oberbaus 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern des Betonsteinpflaster/Platten, der Bettung 
 Wiederherstellen der Betonsteinpflaster/Platten einschl. Schneiden, 

einschl. der Rücknahmestreifen, unabhängig von der Größe, des 
Formats und der Verlegeart des Oberbaus, mit dem ausgebauten 
Material einschl. Liefern und Einbauen der Bettung, nach ZTVA-StB 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Grube bis 1,2m² als ein Stück 
 
Einheit: St 
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,1 je angefangene 0,25m² Grubenmehrgröße bei Gruben > 1,2m²,  

 
 
10037093 

 
Zulage Gräben Großpflaster/Natursteinpfl. 
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10037043 für das Aufnehmen, Wiederherstellen befestigter 
Oberflächen unabhängig von der Art des Oberbaus aus Großpflaster/ 
Natursteinplatten, auf einer Bettung aus Sand, Splitt, Zement-Sand-
Gemisch unabhängig von der Verlegeart des Oberbaus 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern des Großpflaster/Natursteinplatten, der 

Bettung 
 Wiederherstellen der Großpflaster/Natursteinplatten einschl. 

Schneiden, einschl. der Rücknahmestreifen, unabhängig von der 
Größe, des Formats und der Verlegeart des Oberbaus, mit dem 
ausgebauten Material einschl. Liefern und Einbauen der Bettung, nach 
ZTVA-StB. 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge des Grabens bei einem Grabenprofilbreite  
von 0,3 m 
 
Einheit: m 
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,1 je angefangene Grabenmehrbreite um 0,1m (max. 0,6m) nach 
ZTVA-STB. Reststreifen nach ZTVA-StB werden gesondert mit 
Einzelordnungszahlen nach Anordnung BvT und Nachweisprotokoll 
erfasst. 
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10037103 

 
Zulage Gruben Großpflaster/Natursteinpl. 
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10037053 für das Aufnehmen, Wiederherstellen befestigter 
Oberflächen unabhängig von der Art des Oberbaus 
Großpflaster/Natursteinplatten, auf einer Bettung aus Sand, Splitt, Zement-
Sand-Gemisch unabhängig von der Verlegeart des Oberbaus 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern des Großpflaster/Natursteinplatten, der 

Bettung 
 Wiederherstellen der Großpflaster/Natursteinplatten einschl. 

Schneiden, einschl. der Rücknahmestreifen, unabhängig von der 
Größe, des Formats und der Verlegeart des Oberbaus, mit dem 
ausgebauten Material einschl. Liefern und Einbauen der Bettung, nach 
ZTVA-StB. 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Grube bis 1,2m² als ein Stück 
 
Einheit: St 
 
Zulagenfaktor: 
 Faktor 0,1 je angefangene 0,25m² Grubenmehrgröße bei Gruben > 1,2m² 
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10037113 

 
Zulage Gräben Klein-/Mosaikpflaster 
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10037043 für das Aufnehmen, Wiederherstellen befestigter 
Oberflächen unabhängig von der Art des Oberbaus aus Kleinpflaster/ 
Mosaikpflaster, auf einer Bettung aus Sand, Splitt, Zement-Sand-Gemisch 
unabhängig von der Verlegeart des Oberbaus 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern des Klein-/Mosaikpflaster, der Bettung 
 Wiederherstellen der Klein-/Mosaikpflaster einschl. Schneiden, 

einschl. der Rücknahmestreifen, unabhängig von der Größe, des 
Formats und der Verlegeart des Oberbaus, mit dem ausgebauten 
Material einschl. Liefern und Einbauen der Bettung, nach ZTVA-StB. 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge des Grabens bei einem Grabenprofilbreite  
von 0,3 m 
 
Einheit: m 
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,1 je angefangene Grabenmehrbreite um 0,1m (max. 0,6m) nach 
ZTVA-StB  
Reststreifen nach ZTVA-StB werden gesondert mit Einzelordnungszahlen 
nach Anordnung BvT und Nachweisprotokoll erfasst. 

 
 
10037123 

 
Zulage Gruben Klein-/Mosaikpflaster 
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10037053 für das Aufnehmen, Wiederherstellen befestigter 
Oberflächen unabhängig von der Art des Oberbaus Klein-/Mosaikpflaster, 
auf einer Bettung aus Sand, Splitt, Zement-Sand-Gemisch unabhängig von 
der Verlegeart des Oberbaus 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Lagern des Klein-/Mosaikpflaster, der Bettung 
 Wiederherstellen der Klein-/Mosaikpflaster einschl. Schneiden, 

einschl. der Rücknahmestreifen, unabhängig von der Größe, des 
Formats und der Verlegeart des Oberbaus, mit dem ausgebauten 
Material einschl. Liefern und Einbauen der Bettung, nach ZTVA-StB 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Grube bis 1,2m² als ein Stück 
 
Einheit: St 
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,1 je angefangene 0,25m² Grubenmehrgröße bei Gruben > 1,2m²,  
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10037133 

 
Zulage Gräben Beton 
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10037043 für das Liefern und Wiederherstellen befestigter 
Oberflächen aus Beton aller Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen; Entsorgen von Betonoberbau 
 Wiederherstellen, Liefern des Betonoberbau bis 12 cm Dicke einschl. 

der Rücknahmestreifen, der Schnitte und der Fugenbehandlung nach 
ZTVA-StB 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge des Grabens bei einem Grabenprofilbreite  
von 0,3 m 
Einheit: m 
 
Zulagenfaktor: 
Faktor 0,1 je angefangene Grabenmehrbreite um 0,1m (max. 0,6m) nach 
ZTVA-StB.  
Reststreifen nach ZTVA-StB werden gesondert mit Einzelordnungszahlen 
nach Anordnung BvT und Nachweisprotokoll erfasst. 

 
 
10037143 

 
Zulage Gruben Beton 
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10037053 für das Liefern und Wiederherstellen befestigter 
Oberflächen aus Beton aller Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen; Entsorgen von Betonoberbau 
 Wiederherstellen, Liefern des Betonoberbau bis 12 cm Dicke einschl. 

der Rücknahmestreifen, der Schnitte und der Fugenbehandlung nach 
ZTVA-StB 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Grube bis 1,2m² als ein Stück 
Einheit: St 
 
Zulagenfaktor: 
 Faktor 0,1 je angefangene 0,25m² Grubenmehrgröße bei Gruben > 1,2m². 
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10037153 

 
Zulage Gräben Asphalt 
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10037043 für das Liefern und Wiederherstellen befestigter 
Oberflächen aus Asphalt 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen; Entsorgen von Asphaltoberbau 
 Wiederherstellen, Liefern des Asphaltoberbau bis 10 cm Dicke einschl. 

der Rücknahmestreifen, ggf. mehrlagig, nach ZTVA-StB, einschl. 
Schneiden und Fugenbehandlung 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge des Grabens bei einem Grabenprofilbreite  
von 0,3 m 
 
Einheit: m 
 
Zulagefaktor: 
Faktor 0,1 je angefangene Grabenmehrbreite um 0,1m (max. 0,6m) nach 
ZTVA-StB.  
Reststreifen nach ZTVA-StB werden gesondert mit Einzelordnungszahlen 
nach Anordnung BvT und Nachweisprotokoll erfasst. 

 
 
10037163 

 
Zulage Gruben Asphalt 
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10037053 für das Liefern und Wiederherstellen befestigter 
Oberflächen aus Asphalt aller Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen; Entsorgen von Asphaltoberbau 
 Wiederherstellen, Liefern des Asphaltoberbau bis 10 cm Dicke einschl. 

der Rücknahmestreifen nach ZTVA-StB einschl. Schneiden und 
Fugenbehandlung  

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Grube bis 1,2m² als ein Stück 
 
Einheit: St. 
 
Zulagefaktor:  
Faktor 0,1 je angefangene 0,25m² Grubenmehrgröße bei Gruben > 1,2m² 
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10037172 

 
Zulage zu Asphalt je 6 cm 
 

 Definition: 
Zulage zum Aufbrechen und zur Wiederherstellung des Asphaltoberbaus 
für jede weiteren angefangenen 6 cm Einbaudicke 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Entsorgen der zusätzlichen Asphaltschicht 
 Einbauen, Liefern der zusätzlichen Asphaltschicht einschl. der 

Rücknahmestreifen nach ZTVA-StB 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge mal Breite der notwendige Schichtdicke auch 
mehrfach 
Einheit: m² 
 
Nachweisdokumentation ist dem BvT vorzulegen 
 

 
 
10037183 

 
Zulage Gussasphalt  
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10037153 in Verbindung mit OZ 10037163 für das Liefern 
und Wiederherstellen von Gussasphalt  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen und Wiederherstellen von Gussasphalt einschl. der 
 Rücknahmestreifen mit dem ausgebauten Material einschl. Liefern und 

Einbauen der Bettung nach ZTVA-StB 
 Soweit erforderlich Abfräsen der Asphaltschicht einschl. 

Fugenbehandlung 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge mal Breite 
 
Einheit: m² 
 
Auf Anordnung BvT; Nachweisdokumentation erforderlich 
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10037193 

 
Zulage Zementmörtelbett  
 

 Definition: 
Zulage für das Aufnehmen und Verlegen von Platten/Pflaster unabhängig 
von der Art und Größe in einer Bettung aus Zementmörtel, Kalkmörtel, den 
Pos.10037073 - 10037123 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorsichtiges Aufnehmen der Platten oder des Pflasters 
 ggf. Reinigen der Platten oder des Pflasters von Zement/Mörtelresten 
 Aufbrechen der Bettung 
 Liefern und Wiederherstellen der Bettung einschl. der 

Rücknahmestreifen 
 ggf. zusätzliche Rücknahme der Oberbaus 
 ggf. Wiederherstellen des zusätzlich zurückgenommenen Oberbaus 

nach ZTVA-StB unabhängig von der Größe, des Formats und der 
Verlegeart des Oberbaus 

 ggf. Verfugen des Oberbaus mit gebundenem Fugenmaterial 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge mal Breite 
Einheit: m² 
 
Reststreifen nach ZTVA-StB werden gesondert vergütet 
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10037203 

 
Gräben Platten/Pflaster o. Wiederherst.  
  

 Definition: 
Herstellen, Sichern und Verfüllen von Gräben gemäß ZTV 10 in den 
Bodenklassen 1, 3-6 in unbelegten/belegten Kabel/Rohrtrassen mit einen 
Oberbau aus Platten/Betonsteinpflaster aller Art, bei einem Grabenprofil 
von 0,3x0,6 m, Wiederherstellung des ungebundenen 
Oberbaus nach gültigen Vorgaben (Stadtverträge) 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen, Reinigen und Lagern der Pflastersteine oder Platten 
 Transport der Pflastersteine oder Platten zu einem Lagerplatz d. 

Kommune 
 Aufnehmen, Lagern, Entsorgen der Bettung und der ungebundenen 

Trag- und Frostschutzschichten nach Vorgaben BvT 
 Ausheben inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und Verfüllen 

der Grube 
 Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 

Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten 
Regelplan oder Verkehrszeichenplan nach RSA -ZTVSA 

 Herstellen von Suchgräben 
 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 

Leitungszone 
 Herstellen einer ungebundenen Tragschicht/ Frostschutzschicht nach 

ZTV A - StB 
 Auffüllen des Grabens mit einer Oberbauschicht ohne Bindemittel bis 

zur Oberkante des Oberbaus bzw. Herstellen einer provisorischen 
gebundenen Oberbauschicht 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge des Grabens 
 
Einheit: m 
 
Zulagenfaktor: 
Faktor 0,1 je angefangene Grabenmehrbreite um 0,1m (max. 0,6m) nach 
ZTVA-StB  
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10037213 

 
Gruben Platten/Pflaster o. Wiederherst. 
 

 Definition: 
Herstellen, Sichern und Verfüllen von Gruben gemäß ZTV 10 Bodenklasse 
1, 3-6, bis zu einer Tiefe von 1,25m in einer Größe bis 1,2 m² in 
unbelegten/belegten Kabel/Rohrtrassen mit einen Oberbau aus 
Platten/Pflaster aller Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufnehmen, Reinigen und Lagern der Pflastersteine oder Platten 
 Transport der Pflastersteine oder Platten zu einem Lagerplatz d. 

Kommune 
 Aufnehmen, Lagern, Entsorgen der Bettung und der ungebundenen 

Trag- und Frostschutzschichten nach Vorgaben BvT 
 Ausheben inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und Verfüllen 

der Grube 
 Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 

Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten 
Regelplan oder Verkehrszeichenplan nach RSA -ZTVSA 

 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 
Leitungszone 

 Herstellen einer ungebundenen Tragschicht/Frostschutzschicht nach 
ZTV STB 

 Auffüllen der Grube mit einer Oberbauschicht ohne Bindemittel bis zur 
Oberkante des Oberbaus bzw. Herstellen einer provisorischen 
gebundenen Oberbauschicht 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Grube bis1,2m² als ein Stück 
 
Einheit: St. 
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,1 je angefangene 0,25m² bei Gruben > 1,2m² 
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10037223 

 
Gräben Asphalt/Beton o. Wiederherst.  
 

 Definition: 
Herstellen, Sichern und Verfüllen von Gräben gemäß ZTV 10 in den 
Bodenklassen 1, 3-6 in unbelegten/belegten Kabel/Rohrtrassen mit einen 
Oberbau aus Asphalt/Beton aller Art, bei einem Grabenprofil von 0,3x0,6 
m, Wiederherstellung des ungebundenen Oberbaus nach gültigen 
Vorgaben (Stadtverträge) 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Entsorgen von Asphalt/Betonoberbau 
 Aufbrechen/Lagern/Entsorgen der ungebundenen Trag- und 

Frostschutzschicht nach Vorgaben BvT 
 Ausheben inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und Verfüllen 

der Gräben 
 Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 

Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten 
Regelplan oder Verkehrszeichenplan nach RSA -ZTVSA 

 Herstellen von Suchgräben 
 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 

Leitungszone 
 Herstellen einer ungebundenen Tragschicht/Frostschutzschicht nach 

ZTVA -StB 
 Auffüllen des Grabens mit einer Oberbauschicht ohne Bindemittel bis 

zur Oberkante des Oberbaus bzw. Herstellen einer provisorischen 
gebundenen Oberbauschicht 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge des Grabens 
 
Einheit: m 
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,1 je angefangene Grabenmehrbreite um 0,1m (max. 0,6m) nach 
ZTVA-STB  
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10037233 

 
Gruben Asphalt/Beton o. Wiederherst. 
 

 Definition: 
Herstellen, Sichern und Verfüllen von Gruben gemäß ZTV 10 Bodenklasse 
1, 3-6, bis zu einer Tiefe von 1,25m in einer Größe bis 1,2 m² in 
unbelegten/belegten Kabel/Rohrtrassen mit einen Oberbau aus 
Asphalt/Beton aller Art und Dicke. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Entsorgen von Asphalt/Betonoberbau 
 Aufbrechen/Lagern/Entsorgen der ungebundenen Trag- und 

Frostschutzschicht nach Vorgaben BvT 
 Ausheben inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und Verfüllen 

der Grube 
 Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 
 Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 

Mehraushubes 
 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten 

Regelplan oder Verkehrszeichenplan nach RSA -ZTVSA 
 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 

Leitungszone 
 Herstellen einer ungebundenen Tragschicht/Frostschutzschicht nach 

ZTV A- StB 
 Auffüllen der Grube mit einer Oberbauschicht ohne Bindemittel bis zur 

Oberkante des Oberbaus bzw. Herstellen einer provisorischen 
gebundenen Oberbauschicht 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Grube bis1,2m² als ein Stück 
 
Einheit: St 
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,1 je angefangene 0,25m² bei Gruben > 1,2m² 
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10037243 

 
Gräben unter Erdplanum. 
 

 Definition: 
Herstellen und Verfüllen von Gräben gemäß ZTV 10 in den Bodenklassen 
1, 3-6 für Kabel/Rohrtrassen einer Lage unter Erdplanum, Verfüllen der 
Leitungszone, bei einem Grabenprofil von 0,3 m Breite unterhalb des 
Erdplanums im Zuge des Straßen-/Gehwegbau nach ZTV-TKNetz 10 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und Verfüllen 

des Grabens, soweit erforderlich, überschüssigen Aushub abfahren 
und entsorgen 

 Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 
Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 
Leitungszone 

 Herstellen von Suchgräben 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge des Grabens in Meter 
 
Einheit: m 
 
Gebührenbescheid der VAO wird gesondert abgerechnet 
 
Zulagenfaktor: 
Faktor 0,1 je angefangene Grabenmehrbreite um 0,1m (max. 0,6m) nach 
ZTVA-StB. Nicht anzuwenden zum Freilegen vorhandener 
Kabel/Rohrtrassen im Straßen-/Gehwegbau 
  
Erforderliche Leistungen für die Sicherung von Arbeitsstellen werden mit 
den OZ der Gruppe 14 vergütet. 
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10037252 
 

 
Gruben unter Erdplanum 
 

 Definition: 
Herstellen und Verfüllen von Gruben in einer Tiefe bis 0,5 m in einer Größe 
bis 1,2 m² gemäß ZTV 10 in den Bodenklassen 1, 3-6, für 
Kabel/Rohrtrassen einer Lage unter Erdplanum, Verfüllen der 
Leitungszone, unterhalb des Erdplanums im Zuge des Straßen-
/Gehwegbau 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausheben inkl. Beseitigung von Hindernissen aller Art und Verfüllen 

der Graben, soweit erforderlich, überschüssigen Aushub abfahren und 
entsorgen 

 Einbauen, Vorhalten und Beseitigen von Normverbau, 
Saumbohlensicherung oder teilweiser Sicherung einschl. des 
Mehraushubes 

 Liefern und Einbauen von Trassenband und von Sand 0-6 mm in der 
Leitungszone 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Grube bis 1,2m² als ein Stück 
 
Einheit: St. 
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,1 je angefangene 0,25m² bei Gruben > 1,2m² 
 
Gebührenbescheid der VAO wird gesondert abgerechnet 
 
Nicht anzuwenden zum Freilegen vorhandener Kabel/Rohrtrassen im 
Straßenbau 
  
Erforderliche Leistungen für die Sicherung von Arbeitsstellen werden mit 
der OZ der Gruppe 14 vergütet. 
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10037263 

 
Gebundene Tragschicht f. Gräben 
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10037073, 10037093, 10037113, für das Aufnehmen, 
Liefern und Wiederherstellen einer Tragschicht aus Asphalt oder Beton für 
das Verlegen von Platten und Pflaster unabhängig von der Art und Größe 
nach ZTVA-StB. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Entsorgen der gebundenen Tragschicht unabhängig des 

Verfahrens nach ZTVA-StB inkl. aller Abtreppungen. 
 Liefern und Wiederherstellen der gebundenen Tragschicht inkl. aller 

Abtreppungen und Nachverdichtungen nach ZTVA-StB 
 
Erfassung: 
Zu Grundlage der Erfassung ist die Länge des Grabens bei einem 
Grabenprofilbreite von 0,3 m.  
 
Einheit: m 
 
Zulagefaktor: 
Aufgrund der Abtreppung der gebundnen Tragschicht wird die Rücknahme 
des Oberbaus aller Art (Aufnehmen, Lagern und Wiederherstellen) mit OZ-
Gruppe 13 bzw. 18 in Abstimmung mit dem BvT erfasst. 
Angeordnete Grabenbreite darüberhinaus werden je angefangener 0,1m 
Breite mehr mit dem Faktor 0,1 erfasst. 
Sind durch den Wegebaulastträger Abweichungen gegenüber der Vorgabe 
aus der ZTVA-StB angeordnet, ist die Erfassung in Abstimmung mit dem 
BvT im Vorfeld der Ausführung abzustimmen. 
 
Nachweisdokumentation ist dem BvT vorzulegen. 
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10037273 

 
Gebundene Tragschicht f. Gruben 
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10037083, 10037103, 10037123 für das Aufnehmen, 
Liefern und Wiederherstellen einer Tragschicht aus Asphalt oder Beton für 
das Verlegen von Platten und Pflaster unabhängig von der Art und Größe 
nach ZTVA-StB 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Aufbrechen, Entsorgen der gebundenen Tragschicht unabhängig des 

Verfahrens 
 Aufbrechen, Entsorgen der gebundenen Tragschicht unabhängig des 

Verfahrens nach ZTVA-StB inkl. aller Abtreppungen. 
 Liefern und Wiederherstellen der gebundenen Tragschicht inkl. aller 

Abtreppungen  
 Zusätzliche daraus resultierende notwendige Rücknahme des 

Oberbaus  
 Wiederherstellen des dann zusätzlich zurückgenommenen Oberbaus 

aller Art 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Grube bis1,2m² als ein Stück 
 
Einheit: St. 
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,1 je angefangene 0,25m² Grubenmehrgröße bei Gruben > 1,2m²,  
Aufgrund der Abtreppung der gebundnen Tragschicht wird dadurch die 
Rücknahme des Oberbaus aller Art (Aufnehmen, Lagern und 
Wiederherstellen) mit OZ-Gruppe 13 bzw. 18 in Abstimmung mit dem BvT 
erfasst. 
Sind durch den Wegebaulastträger Abweichungen gegenüber der Vorgabe 
aus der ZTVA-StB angeordnet, ist die Erfassung in Abstimmung mit dem 
BvT im Vorfeld der Ausführung abzustimmen. 
 
Nachweisdokumentation ist dem BvT vorzulegen. 
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10037283 
 

 
Bodenkl. 7 oder Frost f. Gräben 
 

 
 

Definition: 
Zulage für das Ausheben von Gräben mit Profil (0,3x 0,6m) in Böden der 
Bodenklasse 7 (schwerer Fels) oder in durch Bodenfrost verfestigten Böden 
(Frosteindringtiefe mind. 15 cm) für Schichtdicken je angefangene 15 cm  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
Ausheben und Verfüllen des Graben 
 
Erfassung: 
 Zu erfassen ist die Länge des Grabens in Meter, bei einem 

Grabenprofil von 0,3 x 0,6 m 
 
Einheit: m 
 
Zulagenfaktor: 
Faktor 0,1 je angefangene Grabenmehrbreite um 0,1m (max. 0,6m) nach 
ZTVA-StB  
 
Nachweisdokumentation ist vorzulegen. 

 
 
10037293 
 

 
Bodenkl. 7 oder Frost f. Gruben 
 

 
 

Definition: 
Zulage für das Ausheben von Gruben bis zu einer Tiefe von 1,25m in einer 
Größe von 1,2 m² in Böden der Bodenklasse 7 (schwerer Fels) oder in durch 
Bodenfrost verfestigten Böden (Frosteindringtiefe mind. 15 cm) für 
Schichtdicken je angefangene 15 cm  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
Ausheben und Verfüllen des Graben 
 
Erfassung: 
 Zu erfassen ist die Grube bis1,2m² als ein Stück 
 
Einheit: St. 
      
Zulagenfaktor: Faktor 0,1 je angefangene 0,25m² Grubenmehrgröße bei 
Gruben > 1,2m²,  
    
Nachweisdokumentation ist dem BvT vorzulegen. 
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10037303 

 
Bodenaustausch f. Gräben 
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10037003, 10037023, 10037043 für das Einbauen von 
verdichtungsfähigem Boden gemäß ZTV-TKNetz 10  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
Liefern, Einbringen und Verdichten des Verfüllmaterials 
 
Erfassung: 
 Zu erfassen ist die Länge des Grabens bei einem Grabenprofil von 

0,3m x 0,6 
 
Einheit: m 
 
Zulagenfaktor: 
Faktor 0,1 je angefangene Grabenmehrbreite um 0,1m (max. 0,6m) nach 
ZTVA-StB  
 

 
 
10037313 
 

 
Zulage Bodenaust. größer Tiefe 0,6 m 
 

 
 
 

Definition: 
Zulage zur den OZ 10037303, Gräben mit einer Grabenmehrtiefe > 0,6 m 
bis max. 1,25 m 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern, Einbringen und Verdichten des Verfüllmaterials des 

Graben/Grabenanteils 
  
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede angefangene Grabenmehrtiefe von 0,1m  
 
Einheit: m 
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10037323 

 
Bodenaustausch f. Gruben 
 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10037012, 10037032, 10037053 für das Einbauen von 
verdichtungsfähigem Boden gemäß ZTV-TKNetz 10 in einer Tiefe von 
1,25m in einer Größe bis 1,2 m²  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern, Einbringen und Verdichten des Verfüllmaterials 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Grube bis1,2m² als ein Stück 
 
Einheit: St. 
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,1 je angefangene 0,25m² Grubenmehrgröße bei Gruben > 1,2m²,  
 

 
 
10037333 

 
Kabel aufnehmen, sichern, wiedereinl. 
 

 Definition: 
Aufnehmen, Beiseitelegen, Sichern, Umlegen, Wiederverlegen von Kabeln, 
Kabelrohren und Schirmleitern aller Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorh. Abdeckungen jeder Art aufnehmen, entsorgen 
 Aufnehmen der Kabel, Kabelrohre (<50mm) oder Schirmleiter 
 vorsichtige Beiseitetragen und Ablegen der Kabel, Kabelrohre oder 

Schirmleiter 
 Sichern der Kabel, Kabelrohre oder Schirmleiter, ggf. auch über 

längere Zeit 
 späteres Entfernen der Schutz- und Sicherungsmaßnahmen 
 Wiederverlegen der Kabel, Kabelrohre oder Schirmleiter 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes aufgenommenen Kabels, Kabelrohres 
oder Schirmleiters nur in Abstimmung mit dem BvT 
 
Einheit: m 
 
Nachweisdokumentation erforderlich. 
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10037342 

 
Kabel bis 30 mm auslegen 
 

 Definition: 
Auslegen von Kabeln/SNR jeder Art bis zu 30 mm Außendurchmesser, 
sowie von Schutz- und Schirmleitern im Erdreich oder Einziehen dieser 
Kabel oder SNR bis zu 50 m im Zusammenhang mit dem Auslegen, nach 
Vorgabe ZTV-TKNetz 11 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auslegen der Kabel/SNR und Schirmleiter 
 ggf. Einziehen der Kabel/ SNR in Schutzrohre auf Strecken bis 50m 
 Abdichten der KR, Schutzrohre mit Schutzrohrabdichtelementen  
 Kennzeichnen der Kabel, SNR mit beschrifteten 

Kennzeichnungsstreifen und besonderen Warnbändern nach Vorgabe 
BvT 

 ggf. Verbinden der Schutz- und Schirmleitern 
 Ausrichten der Kabel, SNR und Schutzleiter im Kabelgraben 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes verlegten Kabel/SNR oder Schirmleiters  
 
Einheit: m 
 

 
 
10037352 

 
Kabel größer 30 mm auslegen 
 

 Definition: 
Auslegen von Kabeln jeder Art größer 30 mm Außendurchmesser, im 
Erdreich oder Einziehen dieser Kabel bis zu 50 m im Zusammenhang mit 
dem Auslegen, nach Vorgabe ZTV-TKNetz 11 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auslegen der Kabel  
 ggf. Einziehen der Kabel in Schutzrohre auf Strecken bis 50m 
 Abdichten der KR, Schutzrohre mit Schutzrohrabdichtelementen  
 Kennzeichnen der Kabel mit beschrifteten Kennzeichnungsstreifen 

und besonderen Warnbändern nach Vorgabe BvT 
 Ausrichten der Kabel im Kabelgraben 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes verlegten Kabel in Meter  
 
Einheit: m 
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10037363 

 
Rohre bis 50 mm auslegen 
 

 Definition: 
Auslegen von Kabelrohren, Schutzrohre, SNR(V) aller Arten < 50 mm 
Außendurchmesser nach ZTV-TKNetz 11 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auslegen der Rohre, KR, SNR (V), SR, HDPE etc. aller Arten 
 Schneiden und Anphasen der Rohre 
 Verbinden von Rohrenden aller Art 
 Anschließen von Rohren an Einführungsbauteile von Bauwerken 
 Ausrichten und Kennzeichnen der Rohre 
 Abdichten der Rohrenden gegen Verschmutzung 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes verlegten Rohres 
 
Einheit: m 
 

 
 
10037372 

 
Rohre 110 mm auslegen 
 

 Definition: 
Auslegen von Kunststoff-Rohren, Schutzrohre jeder Art > 50mm bis 110 
mm Außendurchmesser nach ZTV-TKNetz 11 bzw. 12 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auslegen der Rohre, KR, SR etc. aller Arten 
 Schneiden und Anphasen der Rohre 
 Verbinden von Rohrenden aller Art 
 Anschließen von Rohren an Einführungsbauteile von Bauwerken 
 Ausrichten und Kennzeichnen der Rohre 
 Abdichten der Rohrenden gegen Verschmutzung 
Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes verlegten Rohres  
 
Einheit: m 
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10037383 

 
Kabel Dritter aufnehmen/sichern/wiederv.  
 

 Definition: 
Aufnehmen, Beiseitelegen, Sichern, Umlegen, Wiederverlegen von Kabeln, 
Kabelrohren und Schirmleitern aller Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorh. Abdeckungen jeder Art aufnehmen, sichern, wiederverlegen 
 Aufnehmen der Kabel, Kabelrohre oder Schirmleiter 
 vorsichtige Beiseitetragen und Ablegen der Kabel, Kabelrohre oder 

Schirmleiter 
 Sichern der Kabel, Kabelrohre oder Schirmleiter, ggf. auch über 

längere Zeit 
 späteres Entfernen der Schutz- und Sicherungsmaßnahmen 
 Wiederverlegen der Kabel, Kabelrohre oder Schirmleiter  
 Liefern, Einbringen, Auslegen das vom Eigentümer der Anlage 

geforderte Trassenwarnband und Sand 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes aufgenommenen Kabels, Kabelrohres 
oder Schirmleiters in nur Abstimmung mit dem BvT 
 
Einheit: m 
 
Nachweisdokumentation erforderlich. 
 
Abrechnungsfaktor: 
Faktor 0,2 nur vorh. Abdeckungen jeder Art aufnehmen, sichern, 
wiederverlegen 
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10037392 

 
Bauweise Kabelpflug bis 0,9 m 
 

 Definition: 
Einsatz von Kabelpflug zum Einbringen von bis zu 2 KR bis zu einer Tiefe 
bis 0,9 m unabhängig vom Verfahren ab 500 m Trassenlänge in den 
Bodenklassen 1, 3-5 in Absprache mit dem BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbringen von bis zu 2 KR aller Art. 
 Abdichten, Verbinden oder Verschweißen der Rohre 
 Herstellen und Verfüllen von Zwischengruben einschl. Aufbruch und 

der Wiederherstellung des vorhandenen Oberbaus 
 Herstellen und Verfüllen von Anfang- Zwischen- und Endgruben 

einschl. der Wiederherstellung des vorhandenen Oberbaus aller Art 
 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge bis zu 2 KR eingebrachten Rohre 
Einheit: m 
 

 
 
10037402 

 
Bauweise Kabelpflug bis 1,2 m 
 

 Definition: 
Einsatz von Kabelpflug zum Einbringen von bis zu 2 KR bis zu einer Tiefe 
bis 1,2 m unabhängig vom Verfahren ab 500 m Trassenlänge in den 
Bodenklassen 1, 3-5 in Absprache mit dem BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbringen von bis zu 2 KR aller Art. 
 Abdichten, Verbinden oder Verschweißen der Rohre 
 Herstellen und Verfüllen von Zwischengruben einschl. Aufbruch und 

der Wiederherstellung des vorhandenen Oberbaus 
 Herstellen und Verfüllen von Anfang- Zwischen- und Endgruben 

einschl. der Wiederherstellung des vorhandenen Oberbaus aller Art 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge bis zu 2 KR eingebrachten Rohre 
Einheit: m 
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10037412 

 
Zulage Kabelpflug  
 

 Definition: 
Zulage für OZ 10037392-10037402 für das Einbringen beim Einsatz von 
Kabelpflug von je einem weiteren KR  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbringen je weiteres KR aller Art. 
 Abdichten, Verbinden oder Verschweißen der Rohre 
 Herstellen und Verfüllen von Zwischengruben einschl. Aufbruch und 

der Wiederherstellung des vorhandenen Oberbaus 
 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge je weiteres eingebrachten KR 
Einheit: m 
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10037443 
 

 
Zulage Winterbaustelle Gräben 
 

 Definition: 
Sicherung, Vorbereitung und Durchführung aller anfallenden und 
notwendigen Arbeiten zur provisorischen und späteren endgültigen 
Wiederherstellung von Oberflächen aller Art in Abstimmung bzw. auf 
Anordnung des BvT und nach Vorgaben des Trägers der Straßenbaulast 
bei einem Grabenprofil von 0,3 x 0,6 m. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auffüllung der Graben mit einer Oberbauschicht ohne Bindemittel bis 

zur Oberkante des Oberbaus bzw. Liefern und Herstellen einer 
provisorischen gebundenen Oberbauschicht die eine sofortige 
endgültige Wiederherstellung der Oberbauschichten durch 
witterungsbedingte Einflüsse nicht ermöglichten 

 Sicherung/Kontrollieren der Verkehrssicherung der Arbeitsstelle über 
die Dauer der Beeinträchtigungen durch witterungsbedingte Einflüsse 
nach RSA–ZTV-SA 

 Ausheben, Abfahren, Entsorgen der Oberbauschicht ohne Bindemittel 
bzw. provisorischen gebundenen Oberbauschicht, Vorbereitung 
/Nacharbeitung (verdichten) den ungebundenen Tragschichten nach 
ZTVA- StB für die endgültige Wiederherstellung der Oberflächen aller 
Art. 

 Alle An/Abfahrten in Zusammenhang mit der beauftragten Maßnahme 
 Nachweisdokumentation erforderlich  
 
Erfassung: 
Erfasst wird die Zulage Winterbaustelle Graben in Meter.  
 
Einheit: m 
 
Zulagenfaktor: 
Faktor 0,1 je angefangene Grabenbreite (max. 0,6 m) um 0,1m 
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10037452 
 

 
Zulage Winterbaustelle Gruben 
 

 Definition: 
Sicherung, Vorbereitung und Durchführung aller anfallenden und 
notwendigen Arbeiten zur provisorischen und späteren endgültigen 
Wiederherstellung von Oberflächen aller Art in Abstimmung bzw. auf 
Anordnung des BvT und nach Vorgaben des Trägers der Straßenbaulast bei 
Gruben einer Größe bis 1,2 m²  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auffüllung der Grube mit einer Oberbauschicht ohne Bindemittel bis 

zur Oberkante des Oberbaus bzw. Liefern und Herstellen einer 
provisorischen gebundenen Oberbauschicht die eine sofortige 
endgültige Wiederherstellung der Oberbauschichten durch 
witterungsbedingte Einflüsse nicht ermöglichten 

 Sicherung/Kontrollieren der Verkehrssicherung der Arbeitsstelle über 
die Dauer der Beeinträchtigungen durch witterungsbedingte Einflüsse 
nach RSA–ZTV-SA 

 Ausheben, Abfahren, Entsorgen der Oberbauschicht ohne Bindemittel 
bzw. provisorischen gebundenen Oberbauschicht, Vorbereitung 
/Nacharbeitung (verdichten) den ungebundenen Tragschichten nach 
ZTVA- StB für die endgültige Wiederherstellung der Oberflächen aller 
Art. 

 Alle An/Abfahrten in Zusammenhang mit der beauftragten Maßnahme 
 Nachweisdokumentation erforderlich  
 
Erfassung: 
Erfasst wird die Zulage Winterbaustelle Gruben in Stück  
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,1 je angefangene 0,25m² bei Gruben > 1,2m² 
 
Einheit: Stück 
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10037463 

 
Einbringen- v. Kabel/Rohren unbelegt  
 

 Definition: 
SymKabel aller zugelassenen Typen, FSP, Gf-Kabel aller zugelassenen 
Standard-Typen, PE- Rohre, Mehrfachrohre (MR4) oder Speednetrohre 
(SNR); Speednetrohrverbände (SNRV) jeder Art als Bündel in unbelegte 
Rohrzüge jeder Art oder unbelegte KKF-Züge unabhängig vom Verfahren 
einbringen (ZTV-TKNetz 40)  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Feststellen der Verwendbarkeit und des Durchganges der zu 

beziehenden Züge.  
 Öffnen, Trennen, Verschließen der unbelegten Rohrzüge aller Art, 

sowie das Öffnen vorhandener Abdichtelemente aller Art 
 ggf. Säubern der Rohrzüge/ KKF von Wasser und Schmutz  
 soweit erforderlich Anbringen von Ziehköpfen, Einbringen von 

Gleitmitteln, Anbringen von Ziehhilfen 
 Einbringen der Kabel, FSP, Speednetrohre, Speednetrohr -Verbände 

oder PE-Rohre; Mehrfachrohre in Abhängigkeit vom verfügbaren Raum 
im Rohrzug 

 Ggf. verbinden/ trennen der Speednetrohre, Speednetrohr -Verbände 
 Abdichten fixieren der Rohre, Speednetrohre, Speednetrohr-Verbände 

gas- und wasserdicht 
 Ausbiegen, Fixieren und Lagern der Kabel oder Rohre aller Art 
 Auslegen von Montagevorräten und Lagerungsvorräten bis 10 m 

Länge und Auslegen in Schleifen oder Kabelachten beim Einbringen 
von Teilabschnitten unabhängig von der Restlänge 

 Abdichten der bezogenen Rohrzüge/KKF (ZTV-TKNetz 40)  
 Kennzeichnen der Kabel nach dem Einbringen mit 

Kennzeichnungsstreifen und ggf. mit besonderen Warnbändern 
 Übergabe eines Ziehprotokolls an den BvT 
 Kennzeichnen der belegten Rohrzüge und der eingezogenen Längen 

in Plänen; Übergabe an BvT 
 Entfernen und Entsorgen von Wasser/nachströmenden Wasser in 

Montagegruben oder KSch 
 Vor dem Einziehen von Mehrfachrohren oder PE- Rohre > 50 mm 

Außendurchmesser sind KKF und unbelegte Kabelrohre zu kalibrieren 
 Kabellängen dürfen nur in Absprache mit dem BvT geschnitten werden 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die eingebrachten Längen von Schacht-/Grubenmitte bis 
Schacht-/Grubenmitte je Arbeitsgang 
 
Einheit: m 
Vom BvT angeordnete Montagevorräte > 10 m Länge werden als Einblasen 
mit dieser OZ vergütet 
Nur vom BvT angeordnete Wartezeiten/Arbeitsunterbrechung können auch 
erfasst werden. 
Das Öffnen und Schließen der Bauwerke/AzK aller Art wird mit der OZ 
10037512 vergütet. 
Das Feststellen und Einmessen von Fehlerstellen in nicht durchgängigen 
Rohrzügen wird in Abstimmung mit dem BvT mit der OZ 10027023 erfasst. 
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10037473 

 
Ein-/Ausbringen v. Kabel/Rohren belegt  
 

 Definition: 
SymKabel aller zugelassenen Typen, Gf-Kabel aller zugelassenen Standard-
Typen, PE- Rohre, Mehrfachrohre (MR4) oder Speednetrohre (SNR); 
Speednetrohrverbände (SNRV) jeder Art als Bündel in belegte Rohrzüge 
jeder Art oder belegte KKF-Züge unabhängig vom Verfahren einbringen 
bzw. ausbringen (ZTV-TKNetz 40) 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Feststellen der Verwendbarkeit und des Durchganges der zu 

beziehenden Züge 
 Öffnen, Trennen, Verschließen der belegten Rohrzüge aller Art, sowie 

das Öffnen vorhandener Abdichtelemente aller Art 
 ggf. Säubern der Rohrzüge/ KKF von Wasser und Schmutz  
 soweit erforderlich Anbringen von Ziehköpfen, Einbringen von 

Gleitmitteln, Anbringen von Ziehhilfen 
 Einbringen der Kabel, Speednetrohre, Speednetrohr -Verbände oder 

PE-Rohre; Mehrfachrohre in Abhängigkeit vom verfügbaren Raum im 
Rohrzug 

 Ggf. verbinden/ trennen der Speednetrohre, Speednetrohr -Verbände 
 Abdichten, fixieren der Rohre, Speednetrohre, Speednetrohr-Verbände 

gas- und wasserdicht 
 Ausbiegen, Fixieren und Lagern der Kabel oder Rohre 
 Auslegen von Montagevorräten und Lagerungsvorräten bis 10 m 

Länge und Auslegen in Schleifen oder Kabelachten beim Einbringen 
von Teilabschnitten unabhängig von der Restlänge 

 Abdichten der bezogenen Rohrzüge/KKF (ZTV-TKNetz 40) 
 Kennzeichnen der Kabel nach dem Einbringen mit 

Kennzeichnungsstreifen und ggf. mit besonderen Warnbändern 
 Übergabe eines Ziehprotokolls an den BvT 
 Kennzeichnen der belegten Rohrzüge und der eingezogenen Längen 

in Plänen; Übergabe an BvT 
 Entfernen und Entsorgen von Wasser/nachströmenden Wasser in 

Montagegruben oder KSch 
 Vor dem Einziehen von Mehrfachrohren oder PE- Rohre > 50 mm 

Außendurchmesser sind KKF und belegte Kabelrohre zu kalibrieren 
 Kabellängen dürfen nur in Absprache mit dem BvT geschnitten werden 
 Kabel ausziehen, auftrommeln oder zerlegen 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die eingebrachten bzw. ausgezogenen Längen von 
Schacht-/Grubenmitte bis Schacht-/Grubenmitte je Arbeitsgang 
Einheit: m 
Vom BvT angeordnete Montagevorräte > 10 m Länge werden als Einblasen 
mit dieser OZ vergütet 
Nur vom BvT angeordnete Wartezeiten/Arbeitsunterbrechung können auch 
erfasst werden. 
Das Öffnen und Schließen der Bauwerke/AzK aller Art wird mit der OZ 
10037512 vergütet. 
Das Feststellen und Einmessen von Fehlerstellen in nicht durchgängigen 
Rohrzügen wird in Abstimmung mit dem BvT mit der OZ 10027023  
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10037483 

 
Einblasen v. Kabel/Rohren unbelegt 
 

 Definition: 
Einblasen von Glasfaser-Kabel (>ca. 2,6 mm) aller zugelassenen Standard-
Typen, FSP, Speednetrohre SNR (ZTV-TKNetz 40) in unbelegte Kabelrohre 
und auf Kabelrohrstrecken aller Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Feststellen der Verwendbarkeit und des Durchganges der zu 

beblasenden Züge 
 Öffnen, Trennen, Verschließen der unbelegten Rohrzüge aller Art, 

sowie das Öffnen vorhandener Abdichtelemente aller Art 
 Wenn erforderlich Säubern der Rohrzüge von Wasser und Schmutz, 

Anbringen von Köpfen aller Art, Einbringen von Gleitmitteln 
 Einblasen von Kabel und SNR aller Art 
 Kabel in unbelegte Züge einblasen 
 Ggf. verbinden/ trennen der SNR 
 Abdichten der Rohre, der SNR gas- und wasserdicht 
 Ausbiegen, Fixieren und Lagern der Kabel oder Rohre 
 Auslegen von Montagevorräten und Lagerungsvorräten bis 10 m 

Länge, Auslegen in Schleifen oder Kabelachten beim Einbringen von 
Teilabschnitten unabhängig von der Restlänge 

 Abdichten der bezogenen Rohrzüge (ZTV-TKNetz 40) 
 Kennzeichnen der Kabel, SNR nach dem Einblasen mit 

Kennzeichnungsstreifen und ggf. mit besonderen Warnbändern 
 Übergabe eines Einblasprotokolls an den BvT 
 Kennzeichnen der dann belegten Rohrzüge und der eingeblasenen 

Längen in Plänen; Übergabe an BvT 
 Entfernen und Entsorgen von Wasser/nachströmenden Wasser in 

Montagegruben oder KSch 
 Kabellängen dürfen nur in Absprache mit dem BvT geschnitten werden 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die eingeblasenen Kabellängen von Schacht-/Grubenmitte 
bis Schacht-/Grubenmitte je Arbeitsgang 
 
Einheit: m 
 
Vom BvT angeordnete Montagevorräte > 10 m Länge werden als Einblasen 
mit dieser OZ vergütet 
Nur vom BvT angeordnete Wartezeiten/Arbeitsunterbrechung können auch 
erfasst werden. 
Das Öffnen und Schließen der Bauwerke/AzK aller Art wird mit der OZ 
10037512 vergütet. 
Das Feststellen und Einmessen von Fehlerstellen in nicht durchgängigen 
Rohrzügen wird in Abstimmung mit dem BvT mit der OZ 10027023 erfasst 
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10037512 

 
Zulage b. Einbringen/Ausbringen v. Kabel 
 

 Definition: 
Aufwand an Bauwerken (KSch/AzK..) aller Art  vor bzw. beim 
Einbringen/Ausziehen bzw. Ein- /Ausblasen von Kabeln/Rohren/MFR/SNR 
(V) jeder Art in Rohr-/KKF-Zügen jeder Art  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Öffnen /Schließen, auch mehrfach, von Bauwerken (KSch/AzK…)   
 Verkehrssicherung herstellen nach erstellten und genehmigten   

Regelplan oder Verkehrszeichenplan nach RSA – ZTV-SA; 
 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die eingeblasenen bzw. ausgeblasenen Kabellängen von 
Schacht-/Grubenmitte bis Schacht-/Grubenmitte je Arbeitsgang 
 
Einheit: Stück 
 
Für Zwischenbauwerke deren Züge vor dem Einbringen von 
Kabeln/KR/SNR, etc. bereits durch verbunden sind lt. Ausbauplanung oder 
Doku. Megaplan, ist diese OZ nicht zu erfassen  
 

 
 
10037525 

 
Rohre bis 50 mm, 2-fach, auslegen 
 

 Definition: 
Auslegen von 2-fach aufgetrommelt Kabelrohren aller Arten < 50 mm 
Außendurchmesser, nach ZTV-TKNetz 11 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auslegen der KR 50, 2-fach aufgetrommelt  
 Schneiden und Anphasen der Rohre 
 Verbinden von Rohrenden aller Art 
 Anschließen von Rohren an Einführungsbauteile von Bauwerken 
 Ausrichten und Kennzeichnen der Rohre 
 Abdichten der Rohrenden gegen Verschmutzung 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die einfachen Längen des 2-fach aufgetrommelten verlegten 
Rohres 
 
Einheit: m 
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10037535 

 
Rohre bis 50 mm, 3-fach, auslegen 
 

 Definition: 
Auslegen von 3-fach aufgetrommelt Kabelrohren aller Arten < 50 mm 
Außendurchmesser, nach ZTV-TKNetz 11 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auslegen der  KR 50, 3-fach aufgetrommelt  
 Schneiden und Anphasen der Rohre 
 Verbinden von Rohrenden aller Art 
 Anschließen von Rohren an Einführungsbauteile von Bauwerken 
 Ausrichten und Kennzeichnen der Rohre 
 Abdichten der Rohrenden gegen Verschmutzung 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die einfachen Längen des 2-fach aufgetrommelten verlegten 
Rohres 
 
Einheit: m 

 
 
10037546 

 
Gf-Mikro in DLR < 400 DA 
 

 Definition: 
Gf- Mikro-Kabel für Druckluftröhrchen einblasen/einbringen u.a. nach ZTV- 
TKNetz 40  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Feststellen der besten Verwendbarkeit der zu beziehenden 

Druckluftröhrchen (DLR) 
 Einblasen/Ausblasen/ Ausbiegen, Fixieren der Gf-Mikrokabel 
 Auslegen von Montagevorräten bis 10m  und Lagerungsvorräten in 

Muffen bis ca. 2m  
 Einschieben/Einbringen der Kabel auf dem letzten Stück von der 

letzten HK Muffe ins MFG und Abdichtung der SNR 
 Kabellängen dürfen nur in Absprache mit dem BvT geschnitten werden 
 Ausgeblasenes Mikro-Kabel auftrommeln, zerkleinern 
 Übergabe des gültigen Einblas-/Ausblasprotokolls aus der ZTV 40 an 

den BvT 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede eingebrachte/eingeblasene Kabellänge in Meter  
 
Einheit: m 
 
Vom BvT angeordnete Montagevorräte > 10 m Länge werden als Einblasen 
mit dieser OZ erfasst.Fehlversuche werden in Abstimmung mit dem BvT 
nach Dokumentation mit dieser OZ erfasst. Dies gilt nur für die erfolglos 
eingebrachten Meter.Das Öffnen und Schließen der Bauwerke/AzK aller Art 
wird mit der OZ 10037512 vergütet. 
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10037556 

 
Gf-Mikro in DLR > 500 DA 
 

 Definition: 
Gf- Mikro-Kabel für Druckluftröhrchen einblasen/einbringen u.a. nach ZTV 
TKNetz 40  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Feststellen der besten Verwendbarkeit der zu beziehenden 

Druckluftröhrchen (DLR) 
 Einblasen/Ausblasen/ Ausbiegen, Fixieren der Gf-Mikrokabel 
 Auslegen von Montagevorräten bis 10m und Lagerungsvorräten in 

Muffen bis ca. 2m  
 Einschieben/Einbringen der Kabel auf dem letzten Stück von der 

letzten HK Muffe ins MFG und Abdichtung der SNR 
 Kabellängen dürfen nur in Absprache mit dem BvT geschnitten werden 
 Ausgeblasenes Mikro-Kabel auftrommeln, zerkleinern 
 Übergabe des gültigen Einblas-/Ausblasprotokolls bzw. 

Dokumentation aus der ZTV 40 an den BvT 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede eingebrachte/eingeblasene Kabellänge in Meter.  
 
Einheit: m 
 
Vom BvT angeordnete Montagevorräte > 10 m Länge werden als Einblasen 
mit dieser OZ erfasst. 
Fehlversuche werden in Abstimmung mit dem BvT nach Dokumentation mit 
dieser OZ erfasst. Dies gilt nur für die erfolglos eingebrachten Meter. 
Das Öffnen und Schließen der Bauwerke/AzK aller Art wird mit der OZ 
10037512 vergütet. 
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10037566 

 
Einblasgeräte vorh. 
 

 Definition: 
Aufbauen, Vorhalten und Abbau von Einblasgeräten und Zubehörteilen zum 
späteren Einblasen in Druckluftröhrchen 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Baustelleneinrichtung  
 Herstellen und Abbauen von Zuwegungen 
 Auf– und Abbauen des Einblasgerätes 
 Einrichten und Justieren des Einblasgerätes  
 An-/Abfahrt 

 
 
Erfassung: 
Jedes eingerichtete Einblasgeräte wird je Grube einmalig mit 1 Stück 
vergütet. 
 
Einheit: St. 
 

 
 
10037577 

 
Baugerät für Trenchverfahren I-III vorhalten. 
 

 Definition: 
Aufbauen, Vorhalten und Abbauen von notwendigen Baugeräten zum 
Herstellen von Trenches im Sägeverfahren jeder Art gemäß ZTV-TKNetz 10 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Baustelleneinrichtung  
 Herstellen und Abbauen von Zuwegungen 
 Auf– und Abbauen der Baugeräte 
 
Erfassung: 
Jede eingerichtete Baustelle für die Herstellung des Trench im 
Sägeverfahren wird einmalig je Auftrag/Baumaßnahme mit 1 Stück vergütet. 
 
Einheit: St 
 
Wird die beauftragte Trenchingstrecke in Teilabschnitten hergestellt, erfolgt 
für das Umsetzen der Geräte keine Vergütung. 
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10037587 

 
Baugerät für Trenchverfahren IV–V vorh. 
 

 Definition: 
Aufbauen, Vorhalten und Abbauen von notwendigen Baugeräten zum 
Herstellen von Trenches im Fräsverfahren jeder Art gemäß ZTV-TKNetz10 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Baustelleneinrichtung  
 Herstellen und Abbauen von Zuwegungen 
 Auf– und Abbauen der Baugeräte 
 
Erfassung: 
Jede eingerichtete Baustelle für die Herstellung des Trench im Fräsverfahren 
wird einmalig je Auftrag/Baumaßnahme mit 1 Stück vergütet. 
 
Einheit: St 
 
Wird die beauftragte Trenchingstrecke in Teilabschnitten hergestellt, erfolgt 
für das Umsetzen der Geräte keine Vergütung. 

 
 
10037597 

 
Herstellung eines Trenches (Verfahren I-III) 

 Definition: 
Herstellen eines Trench im Sägeverfahren gemäß Beauftragung nach 
Vorgaben der ZTV-TKNetz 10 und in Absprache und Anordnung des BvT  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Fuge sägen und überschüssiges Material aufnehmen, entsorgen 
 Aufschwemmsicherung liefern und herstellen 
 Vergußmörtel liefern und einbringen  
 Fugenverguß liefern und vergießen nach Aushärten des Vergusses 
 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten 

Regelplan oder Verkehrszeichenplan nach RSA -ZTVSA 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge der Fuge in Meter. 
Einheit: m 
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10037607 

 
Herstellung eines Trenches (Verfahren IV–V) 

 Definition: 
Herstellen eines Trench im Fräsverfahren gemäß Beauftragung nach 
Vorgaben der ZTV-TKNetz 10 und in Absprache und Anordnung des BvT  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Schlitz fräsen und überschüssiges Material z.B. mit Saugbagger 

aufnehmen und entsorgen 
 Aufschwemmsicherung liefern und herstellen 
 Vergußmörtel liefern und einbringen  
 Sicherung von Arbeitsstellen nach erstelltem und genehmigten 

Regelplan oder Verkehrszeichenplan nach RSA -ZTVSA 
 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Länge des Trench in Meter. 
Einheit: m 
 
Aufnehmen und Wiederherstellung der Oberflächen sind nach den 
gemachten Vorgaben und Auflagen mit den OZ-Gruppen 13 und 18 zu 
erfassen 

 
 
10037617 

 
Rohre in Trenches auslegen (Verfahren I-III) 
 

 Definition: 
Auslegen von Rohre, SNR(V)-E aller Arten gemäß ZTV-TKNetz 11 für den 
Trench 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auslegen der Rohre, SNR (V)-E. aller Art 
 Ordnungsgemäßes Schneiden und Anphasen der Rohre 
 Verbinden von Rohrenden aller Art 
 Anschließen von Rohren an Einführungsbauteile von Bauwerken bzw. 

Hochführung in Outdoorschränken durch die Dichtungen der 
Bodenplatte 

 Ausrichten und Kennzeichnen der Rohre 
 Gas- und wasserdichtes Verschließen von Rohrenden  
 Abdichten der Rohrenden gegen Verschmutzung auch während des 

Legevorganges 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes verlegten SNR-E, SNR (V)-E 
 
Einheit: m 
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10037627 

 
Rohre in Trenches auslegen (Verfahren IV-V) 
 

 Definition: 
Auslegen von Rohre, SNR(V)-E aller Arten nach ZTV-TKNetz 11für den 
Trench im Sägeverfahren 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auslegen der Rohre, SNR (V)-E. aller Art 
 Ordnungsgemäßes Schneiden und Anphasen der Rohre 
 Verbinden von Rohrenden aller Art 
 Anschließen von Rohren an Einführungsbauteile von Bauwerken bzw 

Hochführung in Outdoorschränken durch die Dichtungen der 
Bodenplatte 

 Ausrichten und Kennzeichnen der Rohre 
 Gas- und wasserdichtes Verschließen von Rohrenden  
 Abdichten der Rohrenden gegen Verschmutzung auch während des 

Legevorganges 
 

Erfassung: 
Erfasst werden die Längen jedes verlegten SNR-E, SNR (V)-E 
 
Einheit: m 
 

 
 
10037812 

 
Besondere Leistungen Tiefbau ausführen 
 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten im Tiefbau die nicht als Teilleistungen 
im Leistungskatalog hinterlegt sind 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 
 
Auf gesonderte Anordnung und Freigabe des BvT 
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10037822 

 
Besondere Leistungen Tiefbau ausführen 
 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten im Tiefbau die nicht als Teilleistungen 
im Leistungskatalog hinterlegt sind 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 
 
Auf gesonderte Anordnung und Freigabe des BvT 
 

 
 
10037832 

 
Besondere Leistungen Tiefbau ausführen 
 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten im Tiefbau die nicht als Teilleistungen 
im Leistungskatalog hinterlegt sind 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 
 
Auf gesonderte Anordnung und Freigabe des BvT 
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10037842 

 
Besondere Leistungen Tiefbau ausführen 
 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten im Tiefbau die nicht als Teilleistungen 
im Leistungskatalog hinterlegt sind 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 
 
Auf gesonderte Anordnung und Freigabe des BvT 
 

 
 
10037852 

 
Besondere Leistungen Tiefbau ausführen 
 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten im Tiefbau die nicht als Teilleistungen 
im Leistungskatalog hinterlegt sind 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 
 
Auf gesonderte Anordnung und Freigabe des BvT 
 

 
  



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 312 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

 
10037862 

 
Besondere Leistungen Tiefbau ausführen 
 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten im Tiefbau die nicht als Teilleistungen 
im Leistungskatalog hinterlegt sind 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 
Auf gesonderte Anordnung und Freigabe des BvT 
 

 
 
10037872 

 
Besondere Leistungen Tiefbau ausführen 
 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten im Tiefbau die nicht als Teilleistungen 
im Leistungskatalog hinterlegt sind 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
Einheit: LE 
 
Auf gesonderte Anordnung und Freigabe des BvT 

 
 
10037882 

 
Besondere Leistungen Tiefbau ausführen 
 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten im Tiefbau die nicht als Teilleistungen 
im Leistungskatalog hinterlegt sind 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
Einheit: LE 
 
Auf gesonderte Anordnung und Freigabe des BvT 
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10037892 

 
Besondere Leistungen Tiefbau ausführen 
 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten im Tiefbau die nicht als Teilleistungen 
im Leistungskatalog hinterlegt sind 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
Einheit: LE 
 
Auf gesonderte Anordnung und Freigabe des BvT 

 
 
10037914 

 
Entsorgung kontam. Stoffe abrechnen 

 
 
 

Definition: 
Abrechnen von Deponiekosten, Entsorgungskosten für kontaminierten 
Aushub- oder Oberbaustoffe >Z 2, für kontaminierte Betonteile der Telekom 
(KVz-Sockel, Kabelkanalformsteine, etc.), für kontaminierte KSch-
Abdeckungen oder kontaminierte KSch-Deckel (auch von AzK, MFt, UFB) 
und für kontaminierte Rohre jeder Art, sowie Vergütung einer angeordneten 
Beprobung und Analytik der Stoffe. Kontaminierte Stoffe (auch <= Z2) die 
auf Grund besonderer Auflagen entsorgt werden müssen, werden mit 
dieser OZ vergütet. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
Vorlage Entsorgungsnachweis  
Ergebnisprotokoll der angeordneten Beprobung 
Vorlage der entsprechenden Rechnungen 
 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Kosten in Einheiten zu 1,00 Euro 
Einheit: LE  
 
Auf gesonderte Anordnung und Freigabe des BvT 
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10037923 

 
Leistungen Energieversorger abrechnen 
 

 Definition: 
Abrechnen von Leistungen der Energieversorger für die Herstellung des 
Stromanschlusses für FeH oder Übertragungstechnische Einrichtungen 
außerhalb von Gebäuden der Telekom 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Abrechnung der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
Einheit: LE 
 
Auf gesonderte Anordnung und Freigabe des BvT 
 

 
 
10037935 

 
Zwischenlager-Deponietransport 
 

 Definition: 
Vorhalten eines Zwischenlagers und Transportkosten für Aushub, 
Oberbaustoffe die zu einer angeordneten Beprobung und Analytik der 
Stoffe auf ein Zwischenlager/Haufwerk gebracht wurden. 
 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Haufwerke getrennt bereitstellen  
 Haufwerke nach Beprobung getrennt aufladen und zur Deponie 

abfahren und umweltgerecht entsorgen 
 
 

Erfassung: 
Zu erfassen ist die abgelieferte Menge gegen Nachweis in m³ 
 
Einheit: m³  
 
Nur auf gesonderte Anordnung und Freigabe des BvT  
Laden, Transport und Entsorgung von Baustelle zum 
Zwischenlager/Deponie siehe Nebenleistungen, Ausnahme Stoffe und 
Bauteile mit einer Belastung > Z2  
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6.3 Montagearbeiten an Kupferkabeln, peripheren Einrichtungen und oberirdischen TK-Linien 

6.3.1 Gruppe 40 Herstellen von Überspannungsschutz und Erdungsanlagen 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 41, 50…) 
 

OZ 10040010 Magazine für Überspannungsableiter 
OZ 10040020 Potentialausgleich vorbereiten / herst. 
OZ 10040030 Rund- oder Bandstahlerder befestigen 
OZ 10040040 Rund- oder Bandstahlerden abbauen 
OZ 10040050 Tiefenerder/Flächenerder einbringen 
OZ 10040060 Überspannungsfeinschutzmodule einbauen 
OZ 10040070 Tiefenerder/Flächenerder ausbauen 

 
 
10040010 

 
Magazine für Überspannungsableiter 
 

 Definition: 
Stecken und Auswechseln von Magazinen oder Trägern für 
Überspannungsableiter oder das Anbringen oder Auswechseln von 
Überspannungsableitern. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Ziehen vorhandener Magazine 
 ggf. Ausbauen von Überspannungsableitern 
 Einsetzen von Überspannungsableitern 
 Bestücken der Magazine oder Träger mit Überspannungsableitern 
 Stecken der Magazine. 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jede gesteckte Leiste mit 1 Stück 
Das Auswechseln von Überspannungsableitern in Magazinen unabhängig 
von der Art und der Zahl der Überspannungsableiter wird ebenfalls je 
Magazin mit 1 Stück erfasst. 
Das Einbauen oder Auswechseln von Überspannungsableitern in 
Abschlusseinrichtungen wird je 10 abgesicherte DA mit 1 Stück erfasst. 
 
Einheit: St 
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10040020 

 
Potentialausgleich vorbereiten / herst. 
 

 Definition: 
Herstellen von Potentialausgleich oder Erden von Muffen oder 
Kabelmänteln an Gestellen 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Befestigen von isolierten Leitern, 2,5mm2 Cu bis 1m Länge 
 Anschließen der Erdungsleiter  

a) an Erdanschlussklemmen oder 
 b) an Kabelmänteln, Muffen und Gestellen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jeder neu eingebaute Potentialausgleich oder jede eingebaute 
Erdverbindung mit 1 Stück. 
 
Einheit: St 
 

 
 
10040030 

 
Rund- oder Bandstahlerder befestigen 
 

 Definition: 
Befestigen von Erdungsleitern aus Rund oder Bandstahl an Masten, 
Mauerwerk, u.ä., unabhängig von der Stärke, dem Material oder der Form. 
Die OZ 10040030 beschreibt auch das Befestigen von Kupferleitern größer 
16mm2. 
 
Eingeschlossene Leistungen:  
 Schneiden der Erder auf Länge  
 Biegen und Anpassen der Erder an die örtlichen Gegebenheiten  
 Befestigen der Erder unabhängig von den Befestigungsmitteln 
 ggf. Führen der Erder in und durch Mauerdurchführungen 
 Verbinden des Erdungsleiters am Mast mit der Erdklemme an den 

Verbindungsdosen oder Evz an Masten 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird die Länge des befestigten Erdleiters 
 
Einheit: m 
 

 
  



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 317 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

 
10040040 

 
Rund- oder Bandstahlerder abbauen 
 

 Definition: 
Abbauen von Erdleitern aus Rund – oder Bandstahl von Masten, 
Mauerwerk u.ä., unabhängig von der Stärke oder der Form. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Lösen der Leiter aus Verbindungen jeder Art 
 Abbauen der Leiter 
 Verschließen von Montagelöchern 
 Aufwickeln oder Zerschneiden der Leiter auf Längen ca. 1m.  
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird die Länge des abgebauten Erdleiters 
 
Einheit: m 
 

 
 
10040050 

 
Tiefenerder/Flächenerder einbringen 
 

 Definition: 
Senkrechtes Einbringen von Erderstäben oder Rohr-Tiefenerder ins 
Erdreich oder Einbauen von Flächenerder in Baugruben von KVz/MFG/NVt 
oder ähnlichen Gehäusen 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Öffnen von Oberbau und Oberboden im Bereich der Einbringstelle 

sowie das Schließen 
 ggf. Anbringen von Erderspitzen  
 ggf. Befestigen und Abbauen von Schlagköpfen 
 Einbringen der Tiefenerder einschl. ggf. Kürzen und Verlängern der 

Tiefenerder oder 
 Einbauen von Flächenerder 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird die Anzahl der eingebrachten Tiefenerder je Stab oder Rohr 
oder die Anzahl der eingebauten Flächenerder mit einem Stück. 
 
Einheit: St 
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10040060 

 
Überspannungsfeinschutzmodule einbauen 
 

 Definition: 
Einbau von Überspannungsfeinschutzmodulen zum Schutz von 
Baugruppen 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Einbauen von Erdschienen 
 ggf. Einbauen von Erdleitungen zum Anschluss an die Erdung 
 Einbauen der Überspannungsfeinschutzmodule 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jedes Modul 
 
Einheit: St 
 

 
 
10040070 

 
Tiefenerder/Flächenerder ausbauen 
 

 Definition: 
Ausbauen von Erderstäben oder Rohr-Tiefenerder aus dem Erdreich oder 
Ausbauen von Flächenerder 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Tiefenerder 
 ggf. Freilegen der Tiefenerder einschl. des Oberbaus 
 Entfernen der Verbindungen mit Schirm- oder Schutzleitern jeder Art 
 Entfernen der Tiefenerder mindestens 0,8 m unter Gelände 
 ggf. Verfüllen der Hohlräume 
 ggf. Wiederherstellen des Oberbaus 
 oder 
 Flächenerder 
 ggf. Freilegen der Flächenerder 
 Entfernen der Verbindungen mit Schirm- oder Schutzleitern jeder Art 
 Aufnehmen des Flächenerders 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird die Anzahl der entfernten Tiefenerder je Stab oder Rohr oder 
die Anzahl der entfernten Flächenerder mit einem Stück. 
 
Einheit: St 
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6.3.2 Gruppe 41 Verbinden von Kabeladern 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 39,41…) 
 
 

OZ 10041043 Cu-DA > 0,8 mm verbinden 
OZ 10041113  Cu-DA < 0,8mm verbinden 

 
 
10041043 

 
Cu- DA > 0,8 mm verbinden  
 

 Definition: 
Verbinden von Doppeladern in einer Adernverbindungsstelle (Muffe) in 
symmetrischen Kabeln > 0,8 mm Aderndurchmesser, unabhängig vom 
Kabeltyp, der Verseilung, der Paarigkeit, den Adernverbindungselementen 
der Anzahl der zu verbindenden Doppeladern und dem Betriebszustand 
des Kabels und der Adern, entsprechend den Montageanweisungen 
 
Eingeschlossene Leistungen 
 Ausbinden, Kennzeichnen und Beringen der Adern der Kabelseele je 

nach Kabeltyp 
 ggf. Herstellen von Prüfblumen 
 ggf. Lösen von vorhandenen Aderverbindungen 
 Vorprüfen der Adern 
 Verbinden der Adern, ggf. auch Verwürgen mit Spitzenverlötung,  
 Nachprüfen der Verbindungen auf Durchgang, Isolation und Lage 
 Lagern der Verbindungen oder der Verbindungselemente und das 

Abbinden der Bündel oder der Lagen 
 Erstellen der Rotberichtigung  
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede verbundene Doppelader >0,8 mm  
 
Einheit: St 
 
Zulagenfaktor: 0,2 
Für das Verbinden an Betrieb befindlichen Kabeln je 
Adernverbindungsstelle  
 
oder Zulagenfaktor: 0,8 
Für die Verlängerung von Cu-Doppeladern vor dem eigentlichen Verbinden 
je Adernverbindungsstelle  
 
oder Zulagenfaktor 2,0 
Für unterbrechungsfreies Verbinden einschließlich herstellen und auflösen 
von Dreiecksverbindungen je Adernverbindungsstelle  
 
Siehe auch Vergütungsregeln 
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10041113 

 
Cu-DA < 0,8mm verbinden 
 

 Definition: 
Verbinden von Doppeladern in einer Adernverbindungsstelle (Muffe) in 
Symmetrischen Kabeln kleiner/gleich 0,8 mm Aderndurchmesser, 
unabhängig vom 
Kabeltyp, der Verseilung, der Paarigkeit, den Adernverbindungselementen 
der Anzahl der zu verbindenden Doppeladern und dem Betriebszustand 
des Kabels und der Adern, entsprechend den Montageanweisungen. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausbinden, Kennzeichnen und Beringen der Adern der Kabelseele je 

nach Kabeltyp 
 ggf. Herstellen von Prüfblumen 
 ggf. Lösen von vorhandenen Aderverbindungen 
 Vorprüfen der Adern 
 Verbinden der Adern,  
 ggf. Verbinden der Adern durch verwürgen und Spitzenverlötung. 
 Nachprüfen der Verbindungen auf Durchgang, Berührung, Isolation 

und Lage 
 Lagern der Verbindungen oder der Verbindungselemente und das 

Abbinden der Bündel. 
 Erstellen der Rotberichtigung 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede verbundene Doppelader 
 
Einheit: St 
 
Zulagenfaktor: 0,2 
Für das Verbinden an Betrieb befindlichen Kabeln je 
Adernverbindungsstelle  
 
oder Zulagenfaktor: 0,8 
Für die Verlängerung von Cu-Doppeladern vor dem eigentlichen Verbinden 
je Adernverbindungsstelle  
 
oder Zulagenfaktor 2,0 
Für unterbrechungsfreies Verbinden einschließlich herstellen und auflösen 
von Dreiecksverbindungen je Adernverbindungsstelle 
 
Siehe auch Vergütungsregeln 
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6.3.3 Gruppe 42 Montagearbeiten an Muffen und Kabeln aller Art 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 39, 41…) 
 

OZ 10042050  Druckluftstutzen/Stopfstelle einbauen 
OZ 10042066  Zulage Stopfstelle DLR 
OZ 10042110  Schrumpfmuffen herstellen 
OZ 10042123  Klemmmuffen u.a. Muffen herstellen 
OZ 10042134  Gel-Muffe herstellen 
OZ 10042146  Klemmmuffen für DLR 

 
 

 
10042050 

 
Druckluftstutzen/Stopfstelle einbauen  
 

 Definition: 
Einbauen von Druckluftstutzen/Stopfstellen jeder Art. 
 
 Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorbereiten der Kabelmäntel 
 Einbauen der Druckluftstutzen/Stopfstellen 
 Lagern der Kabel nach Fertigstellung 
 Druckluftschläuche auslegen/anlegen 
 
Abrechnung/Erfassung: 
Jeder eingebaute Druckluftstutzen wird mit 1 Stück erfasst.  
 
Einheit: St 
 

 
 
10042066 

 
Zulage Stopfstelle DLR 
 

 Definition: 
Zulage zu OZ 10042146 für das Herstellen von Druckluftstopfstellen jeder 
Art für das spätere Einbringen/Einblasen von Gf-Kabeln in die 
Druckluftröhrchen (DLR). 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einbauen der Druckluftstutzen/Stopfstelle gemäß Montageanweisung. 
 
Erfassung: 
Jeder eingebaute Druckluftstutzen wird mit 1 Stück erfasst.  
 
Einheit: St 
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10042110 

 
Schrumpfmuffen herstellen 
 

 Definition: 
Beinhaltet das Öffnen, Schließen und Herstellen von Verbindungs- und 
Abzweigmuffen o.ä. an (nicht druckluftüberwachten und 
druckluftüberwachten) symmetrischen erdverlegten Kabeln oder 
Röhrenkabeln mit Kupfer-DA einschließlich Vorbereiten von Kabelenden 
und unabhängig von deren Anzahl aller Kabeltypen des symmetrischen 
Kupferkabelnetzes. Öffnen von Schrumpfmuffen, Schrumpfschläuchen, 
Bleimuffen unabhängig vom Muffentyp und Kabel. Verschließen von 
Verbindungsstellen im symmetrischen Kupfernetz mit Schläuchen, 
Reißverschlussschläuchen, Schrumpfmuffen usw. jeder Art und Größe nach 
den Montageanweisungen. Die OZ 10042110 beschreibt auch das Öffnen 
von sonstigen nicht näher bezeichneten Muffen älteren Typs. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Säubern der Kabelmäntel 
 Anpassen der Kabellängen 
 Absetzen der Kabel 
 Säubern der Seele und Sichern der Bündel und Lagen 
 ggf. Anbringen von Wärmeschutzwickeln 
 Anbringen der Mantelerde 
 Kennzeichnen besonderer Eigenschaften auf den Kabelenden. 
 Säubern der Muffen und Lagern zum Öffnen 
 Durchverbinden der Erdverbindungen 
 Öffnen der Muffen, unabhängig vom Typ 
 Öffnen der Kabelseelen. 
 Abwickeln der Verbindungsstellen 
 Durchverbinden der Mantelerde 
 Verschließen der Muffen 
 Kennzeichnen der Verbindungsstellen 
 Lagern der Muffen auf festem Untergrund oder auf Kabelhaltern usw., 
 Anbringen von Kabelhaltern oder Muffentragegestellen 
 Einbau von elektronischen Kabelmarken über den Muffen 
 
Erfassung: 
Jede neu hergestellte oder jede ausgewechselt Muffe wird als 1 Stück 
erfasst 
Werden bei einer Verbindungsstelle mehrere Schrumpfmuffen eingebaut, ist 
dennoch die OZ 10042110 mit 1 Stück zu erfassen. 
 
Einheit: St 
Das Erden der Kabel an Gestellen wird mit der OZ 10040020 erfasst bzw. 
abgerechnet. 
 
Druckdichte Schrumpfmuffen (DSM) sind mit Faktor 1,3 zu erfasssen 
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10042123 

 
Klemmmuffen u.a. Muffen herstellen 
 

 Definition: 
Beinhaltet das öffnen, schließen und herstellen von Verbindungs-, Aufteilungs- , 
Abzweig und WAM/PCM - Wannenmuffen o.ä. an (nicht druckluftüberwachten und 
druckluftüberwachten) symmetrischen erdverlegten Kabeln oder Röhrenkabeln mit 
Kupfer-DA einschließlich Vorbereiten von Kabelenden und unabhängig von deren 
Anzahl. aller Kabeltypen des symmetrischen Kupferkabelnetzes.  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Öffnen von Klemmmuffen jeder Art, auch ältere Typen, auch Aufteilungsmuffen, 

unabhängig vom Muffentyp und vom Kabel. Die OZ beschreibt auch das Öffnen 
von Schweißmuffen und sonstigen nicht näher bezeichneten Muffen älteren 
Typs. Verschließen von Verbindungsstellen im symmetrischen Kupfernetz mit 
Klemmmuffen oder ähnlichen Muffenkörpern jeder Art und Größe nach den 
Montageanweisungen.  

 Säubern der Kabelmäntel 
 Anpassen der Kabellängen und Absetzen der Kabel 
 Säubern der Seele und Sichern der Bündel und Lagen 
 Anbringen der Mantelerde 
 ggf. Kennzeichnen besonderer Eigenschaften auf den Kabelenden. 
 ggf. Abschalten der Druckluft an druckluftüberwachten Kabeln 
 Säubern der Muffen und Lagern zum Öffnen 
 ggf. Abbauen von Druckluftschläuchen 
 Öffnen der Muffenkörper 
 ggf. Abbauen der Muffenköpfe, ggf. Säubern Muffenkörper 
 Öffnen der Kabelseelen. 
 ggf. Einbauen von Druckwandlern 
 Abwickeln der Verbindungsstellen 
 Durchverbinden der Mantelerde 
 ggf. Anbringen von Wärmeschutzwickeln 
 Verschließen der Muffen 
 ggf. Kennzeichnen der Verbindungsstellen 
 Lagern der Muffen auf festem Untergrund oder auf Kabelhaltern usw., 
 ggf. mit Anbringen von Kabelhaltern oder Muffentragegestellen 
 Prüfen der Muffen auf Dichtigkeit 
 ggf. Anbringen von Druckluftschläuchen 
 ggf. Einbau von elektronischen Kabelmarken über den Muffen. 
 Einbau/Ausbau von Prüf/Durchschaltestecker bei WAM/PCM- Muffen 
 
Erfassung: 
Jede neu hergestellte und endgültig verschlossene Muffe oder jede geöffnete und 
wieder endgültig verschlossene Muffe oder jede ausgewechselte Muffe wird als 1 
Stück erfasst 
 
Einheit: St 
Das Erden der Kabel an Gestellen wird mit der OZ 10040020 erfasst bzw. 
abgerechnet. 
Abrechnungsfaktor: 
Faktor 0,3 nur für das Öffnen und Schließen von jeder Klemmmuffen zu vom BvT 
angeordneten Mess- und Prüfzwecken sowie nur für den Ein/Ausbau/Austausch von 
ZWR bei vorhandenen WAM- PCM Muffen. 
Faktor 1,0 für den Umbau bestehender Klemmuffe auf DSM wird mit der OZ 
10042123 auf Anordnung BvT erfasst 
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10042134 

 
Gel-Muffe herstellen 
 

 Definition: 
Beinhaltet das Öffnen, Schließen und Herstellen von Verbindungs- und 
Abzweigmuffen o.ä. an nicht druckluftüberwachten symmetrischen 
erdverlegten Kabeln oder Röhrenkabeln mit Kupfer-DA oder FSP-Kabel 
einschließlich Vorbereiten von Kabelenden und unabhängig von deren 
Anzahl aller Kabeltypen des symmetrischen Kupferkabelnetzes oder FSP. 
Öffnen von Gel-Muffen (GAVM) unabhängig vom Muffentyp und Kabel. 
Verschließen von Verbindungsstellen im symmetrischen Kupfernetz mit Gel-
Muffen (GAVM) jeder Art und Größe nach den Montageanweisungen.  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Säubern der Kabelmäntel, Anpassen der Kabellängen 
 Absetzen der Kabel 
 Säubern der Seele und Sichern der Bündel und Lagen 
 ggf. Anbringen von selbstverschweißendem Kautschukband 
 Anbringen der Mantelerde und Durchverbinden der Erdverbindungen 
 Kennzeichnen besonderer Eigenschaften auf den Kabelenden. 
 Befestigung der Kabel 
 Schließen der Muffen aller Art und Größe 
 Öffnen der Muffen, unabhängig vom Typ  
 Öffnen der Kabelseelen. 
 Abwickeln der Verbindungsstellen  
 Durchverbinden der Mantelerde 
 Schließen der Muffen aller Art und Größe 
 Kennzeichnen der Verbindungsstellen 
 Lagern der Muffen auf festem Untergrund oder auf Kabelhaltern usw., 
 Anbringen von Kabelhaltern oder Muffentragegestellen 
 Einbau von elektronischen Kabelmarken über den Muffen 
 Säubern der Muffen und Lagern zum Öffnen 
 
Erfassung: 
Jede neu hergestellte oder jede geöffnet und wieder verschlossene Muffe 
wird als 1 Stück erfasst 
 
Einheit: St 
Das Erden der Kabel an Gestellen wird mit der OZ 10040020 erfasst bzw. 
abgerechnet. 
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10042146 

 
Klemmmuffen für DLR 
 

 Definition: 
Beinhaltet das Öffnen/Schließen sowie Demontage/Montage von Verbindungs- bzw. 
Abzweig- Muffen an (nicht druckluftüberwachten und druckluftüberwachten) 
symmetrischen erdverlegten Kabeln oder Röhrenkabeln mit Kupfer-DA 
einschließlich dem Vorbereiten von Kabelenden und unabhängig von deren Anzahl 
aller Kabeltypen des symmetrischen Kupferkabelnetzes. Zum späteren 
Einbringen/Einblasen von Glasfaser in Druckluftröhrchen (DLR) 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Öffnen von Klemmmuffen und druckdichten Schrumpfmuffen jeder Art, auch 

ältere Typen, unabhängig vom Muffentyp und vom Kabel. Die OZ beschreibt 
auch das Öffnen von Schweißmuffen und sonstigen nicht näher bezeichneten 
Muffen älteren Typs. Die Montageanleitung u.a. sind zu beachten 

 Säubern/Anpassen/Absetzen der Kabelmäntel/Kabel 
 Säubern der Muffen und Lagern zum Öffnen 
 Öffnen der Muffenkörper 
 Ablegen, Durchverbinden der Mantelerde 
 Abbauen und Montage der Muffenköpfe 
 Freilegen der Druckluftröhrchen. 
 Druckluftröhrchen aller Art Verbinden/Verlängern 
 Abwickeln der Verbindungsstellen 
 Verschließen Klemmmuffen oder ähnlichen Muffenkörpern jeder Art und Größe 

nach den Montageanweisungen. 
 Kennzeichnen der Muffen mittels Aufkleber 
 Lagern der Muffen auf festem Untergrund oder auf Kabelhaltern usw., 
 Prüfen der Muffen auf Dichtigkeit 
 Abbau/Anbringen von vorhandenen weiter betriebenen DLR 
 An -/Abfahrt 

 
 
Erfassung: 
Jede abgebaute, neu hergestellte und endgültig verschlossene Muffe wird als 1 
Stück erfasst. 
 
Einheit: St 
 
Das Erden der Kabel an Gestellen wird mit der OZ 10040020 erfasst bzw. 
abgerechnet. 
Abrechnungsfaktor: 
Faktor 0,4 nur für das Öffnen und Schließen von einer bestehendem Klemmuffe zur 
Feststellung, ob ein Druckluftröhrchen vorhandem ist. 
Faktor 0,4 nur für das provisorische zusätzliche Öffnen/Verschließen einer 
Klemmuffe. 
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6.3.4 Gruppe 43 Arbeiten an Verbindungs- /Abschluss- und Verteileinrichtungen, Schaltarbeiten 

(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 41…) 
 

OZ 10043043 Endverschlüsse einbauen 
OZ 10043073 Kabel anlegen EVs/TrLe 
OZ 10043090 Schließsysteme einbauen 
OZ 10043110 1-3 DA an Hauptverteilern schalten 
OZ 10043120 > 3 – 50 DA an HVt schalten 
OZ 10043130 Mehr als 50 DA an HVt schalten 
OZ 10043140 Schaltungen am HVt aufheben 
OZ 10043310 1-3 DA an KVz/MFG schalten 
OZ 10043320 >3-50 DA an KVz/MFG schalten 
OZ 10043330 Schaltungen APL / Inhouse-Verteiler 
OZ 10043340 > 50 DA an KVz/MFG schalten 
OZ 10043350 Schaltungen an KVz/MFG aufheben 
OZ 10043360 > 50 DA an KVz/MFG umschalten 
OZ 10043374 Vorbereitung Querkabelbereinigung 
OZ 10043384 Zulage Vorbereitung Querkabelbereinig. 
OZ 10043510 Schaltungen an Vt (≥2 Mbit) der NK   
OZ 10043560 Aufhebungen an Vt (≥2 Mbit) der NK  
OZ 10043577 Umschalt. Kundltg. 1 Rangierung RETIRE 
OZ 10043587 Umschalt. Kundltg. 2 Rangierungen RETIRE 
OZ 10043597 Ermittlung fehlender Schaltpunkt RETIRE 
OZ 10043607 Außerbetriebnahme Systemtechnik RETIRE 
OZ 10043617 Außerbetriebnahme PSTN RETIRE 
OZ 10043627 Erfolglose Anfahrt RETIRE 
OZ 10043638 RETIRE OD Access-Node 
OZ 10043648 Zulage RETIRE OD Bereinigung EVs 
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10043043 

 
Endverschlüsse einbauen, abbauen 
 

 Definition: 
Einbauen/Abbauen und Befestigen von Endverschlüssen für Cu- Kabel 
jeder Art und Druckwandlern in Gehäusen, Gestellen o.ä. unabhängig 
davon, ob es sich um vorkonfektionierte Endverschlüsse mit angelegtem 
Kabel oder um Aufnahmewannen mit/für einzubauende Anschluss-
/Trennleisten handelt.  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Öffnen der Kabeleinführungen und Einführen der Kabel oder 

Luftschläuche in die Verzweigergehäuse, Gestelle o.ä. 
 Aufteilen der Kabelseelen in den Kabelverzweigergehäusen, Gestelle 

o.ä. und Anbringen einer Erdklemme 
 Verlegen/Befestigen/Abbauen der vorkonfektionierten Endverschlüsse 

mit angelegtem Kabel aller Art oder Befestigen der Aufnahmewannen 
mit/für die Anschluss- oder Trennleisten 

 ggf. Einbauen/Abbauen der Anschluss- oder Trennleisten in die 
Aufnahmewannen 

 Einbau/Abbau von ZWR-E Einsätzen  
 Befestigen der Druckwandler einschl. Herstellen der elektrischen und 

der pneumatischen Verbindungen 
 Abdichten der Kabeleinführungen  
 Kennzeichnen und Beschriften nach Vorgabe. 
 
Abrechnung/Erfassung: 
Jeder eingebaute bzw. abgebaute Endverschluss als Gesamtbauteil, 
Druckwandler oder ZWR-E Einsatz wird mit 1 Stück erfasst. 
 
Einheit: St 
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10043073 

 
Kabel anlegen EVs/TrLe 
 

 Definition: 
Einführen von Kabeln und das Anlegen von Kabeladern, Schaltadern oder 
Leiter an Stifte, Kontakte, Schraubelemente jeder Art, unabhängig vom 
Verfahren und vom Kabeltyp an Abschluss-, Verbindungs- und 
Verteileinrichtungen 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Einführen von Kabeln 
 Verlegen/Vorbereiten/Absetzen der Kabel 
 Vorbereiten der Kabelseelen je nach Kabeltyp 
 ggf. Ausbinden der Kabelseele 
 Aufteilen der Kabel 
 Anlegen der Kabeladern, Schaltadern oder Leiter  
 ggf. Anlegen der Kabelschirmung oder der Beidrähte an 

Erdungsklemmen 
 Prüfen der Verbindungen auf Durchgang, Berührung, Isolation und 

Lage 
 
Abrechnung/Erfassung: 
Erfasst werden jede angelegte Doppelader, Schaltadern oder Leiter  
mit 1 Stück. 
 
Einheit: St 
 
Faktor 1,3 bei anlegen von >0,8mm CU-Kabel 

 
 
10043090 

 
Schließsysteme einbauen/auswechseln 
 

 Definition: 
Einbauen oder Auswechseln von Schließsystemen jeder Art mit /nach 
besonderem/gesondertem Auftrag 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Aufbohren der Gehäuse 
 Einbauen oder Auswechseln der Schließ- oder Sicherungseinrichtung 

nach Montageanleitung. 
 ggf. Einbauen von Adaptern 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Jedes eingebaute, ausgebaute oder ausgewechselte Schließsystem ist als 1 
Stück zu erfassen 
 
Einheit: St 
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10043110 

 
1-3 DA an Hauptverteilern schalten 
 

 Definition: 
Herstellen von Schaltungen an Hauptverteilern und ähnlichen Verteilern, 
unabhängig von der Art der Kontaktierung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Prüfen der kommenden Leitung auf vorhandenen Pegel oder Signal 
 Anlegen und Kontaktieren der Schaltdrähte o.ä. kommend und gehend 

je Doppelader 
 Kennzeichnen von besonderen Leitungen 
 ggf. notwendige Kennzeichnen oder Beschriften der Leitungsführung 
 Prüfen der Schaltung auf Durchgang und Pegel 
 Dokumentation/Berichtigung von Beschaltungsunterlagen bei 

abweichenden oder geänderten Leitungsführungen. 
 
Abrechnung/Erfassung: 
Erfasst wird jede geschaltete DA mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
 
Abrechnungs- / Erfassungsgrundlage für die Schaltarbeiten ist die Summe 
aller geschalteten DA je Betriebsstelle und Anfahrt unabhängig von der 
Anzahl der Schaltaufträge 
Das Lösen von vorhandenen Kontaktierungen und Entfernen der 
Schaltdrähte im örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit diesen 
Schaltarbeiten wird nach Beauftragung durch den BvT je Stück mit der OZ 
10043140 vergütet 
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10043120 

 
>3 – 50 DA an HVt schalten 
 

 Definition: 
Herstellen von Schaltungen an Hauptverteilern und ähnlichen Verteilern 
unabhängig von der Art der Kontaktierung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Prüfen der kommenden Leitung auf vorhandenen Pegel oder Signal 
 Anlegen und Kontaktieren der Schaltdrähte o.ä. kommend und gehend 

je Doppelader  
 Kennzeichnen von besonderen Leitungen 
 ggf. notwendige Kennzeichnen oder Beschriften der Leitungsführung 
 Prüfen der Schaltung auf Durchgang und Pegel 
 Dokumentation/Berichtigung von Beschaltungsunterlagen bei 

abweichenden oder geänderten Leitungsführungen. 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jede geschaltete DA mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
Abrechnungs- / Erfassungsgrundlage für die Schaltarbeiten ist die Summe 
aller geschalteten DA je Betriebsstelle und Anfahrt unabhängig von der 
Anzahl der Schaltaufträge 
Das Lösen von vorhandenen Kontaktierungen und Entfernen der 
Schaltdrähte im örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit diesen 
Schaltarbeiten wird nach Beauftragung durch den BvT je Stück mit der OZ 
10043140 vergütet 
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10043130 

 
Mehr als 50 DA an HVt schalten 
 

 Definition: 
Herstellen von Schaltungen an Hauptverteilern und ähnlichen Verteilern 
unabhängig von der Art der Kontaktierung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Prüfen der kommenden Leitung auf vorhandenen Pegel oder Signal 
 Anlegen und Kontaktieren der Schaltdrähte o.ä. kommend und gehend 

je Doppelader 
 Kennzeichnen von besonderen Leitungen 
 ggf. notwendige Kennzeichnen oder Beschriften der Leitungsführung 
 Prüfen der Schaltung auf Durchgang und Pegel 
 Dokumentation/Berichtigung von Beschaltungsunterlagen bei 

abweichenden oder geänderten Leitungsführungen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jede geschaltete DA mit 1 Stück 
 
Einheit: St. 
 
Erfassung für die Schaltarbeiten ist die Summe aller geschalteten DA je 
Betriebsstelle und Anfahrt unabhängig von der Anzahl der Schaltaufträge 
Das Lösen von vorhandenen Kontaktierungen und Entfernen der 
Schaltdrähte im örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit diesen 
Schaltarbeiten wird nach Beauftragung durch den BvT je Stück mit der OZ 
10043140 vergütet 
 

 
 
10043140 

 
Schaltungen am HVt aufheben 
 

 Definition: 
Aufheben von Schaltungen an Hauptverteilern im örtlichen und zeitlichen 
Zusammenhang mit Schaltarbeiten oder anderen Montagearbeiten am HVt  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Prüfen der Schaltungen auf richtige Lage oder Belegung vor dem 

Abbauen 
 Abbauen und Ausziehen der frei geschalteten Schaltdraht-, 

Schaltkabelverbindungen 
 Dokumentation/Berichtigung von Beschaltungsunterlagen bei 

abweichenden Leitungsführungen. 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jede abgebaute und ausgezogene DA mit 1 Stück. 
 
Einheit: St 
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10043310 

 
1-3 DA an KVz/MFG schalten 
  

 Definition: 
Herstellen von Schaltungen an Kabelverzweigern und MFG, unabhängig 
von der Art der Kontaktierung. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Ziehen und Stecken von Überspannungsableitermagazinen 
 Prüfen der kommenden Leitung auf vorhandenen Pegel oder Signal 
 Prüfen der Schaltung auf Durchgang und Pegel 
 Prüfen auf Richtigkeit der Rufnummer des Kunden 
 Anlegen und Kontaktieren der Schaltdrähte o.ä. kommend und gehend 

je Doppelader 
 Kennzeichnen von besonderen Leitungen 
 ggf. notwendige Kennzeichnen oder Beschriften der Leitungsführung  
 Dokumentation/Berichtigung von Beschaltungsunterlagen bei 

abweichenden oder geänderten Leitungsführungen. 
 
Abrechnung/Erfassung: 
Erfasst wird jede geschaltete DA mit 1 Stück 
 
Einheit: St. 
Abrechnungs- / Erfassungsgrundlage für die Schaltarbeiten ist die Summe 
aller geschalteten DA je Betriebsstelle und Anfahrt unabhängig von der 
Anzahl der Schaltaufträge 
Das Lösen von vorhandenen Kontaktierungen und Entfernen der 
Schaltdrähte im örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit diesen 
Schaltarbeiten wird nach Beauftragung durch den BvT je Stück mit der OZ 
10043350 vergütet 
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10043320 

 
>3-50 DA an KVz/MFG schalten 
 

 Definition: 
Herstellen von Schaltungen an Kabelverzweigern und MFG, unabhängig 
von der Art der Kontaktierung. 
 
Eingeschlossene Leistungen:  
 ggf. Ziehen und Stecken von Überspannungsableitermagazinen 
 Prüfen der kommenden Leitung auf vorhandenen Pegel oder Signal 
 Prüfen der Schaltung auf Durchgang und Pegel 
 Prüfen auf Richtigkeit der Rufnummer des Kunden 
 Anlegen und Kontaktieren der Schaltdrähte o.ä. kommend und gehend 

je Doppelader 
 Kennzeichnen von besonderen Leitungen 
 ggf. notwendiges Kennzeichnen oder Beschriften der Leitungsführung  
 Dokumentation/Berichtigung von Beschaltungsunterlagen bei 

abweichenden oder geänderten Leitungsführungen. 
 
Abrechnung/Erfassung: 
Erfasst wird jede geschaltete DA mit 1 Stück. 
 
Einheit: St. 
Abrechnungs- / Erfassungsgrundlage für die Schaltarbeiten ist die Summe 
aller geschalteten DA je Betriebsstelle und Anfahrt unabhängig von der 
Anzahl der Schaltaufträge 
Das Lösen von vorhandenen Kontaktierungen und Entfernen der 
Schaltdrähte im örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit diesen 
Schaltarbeiten wird nach Beauftragung durch den BvT je Stück mit der OZ 
10043350 vergütet 
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10043330 

 
Schaltungen APL / Inhouse-Verteiler  
 

 Definition: 
Herstellen von Schaltungen an Abschlusspunkten und in Verbindungs- und 
Verteileinrichtungen der Inhouse-Netze. unabhängig von der Art der 
Kontaktierung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Ziehen und Stecken von Überspannungsableitermagazinen 
 Prüfen der kommenden Leitung auf vorhandenen Pegel oder Signal 
 ggf. Vorprüfen der benötigten Leitungsführung 
 Verbinden der Kontakte mit Schaltdrähten unabhängig von der Art der 

Kontaktierung 
 ggf. Verlöten der Stifte 
 Prüfen der Schaltung auf Durchgang und Pegel 
 ggf. Bezeichnen der hergestellten Verbindung  
 ggf. Dokumentation/Berichtigung von Beschaltungsunterlagen 
 bei abweichenden oder geänderten Leitungsführungen. 
 
Abrechnung/Erfassung: 
Jede hergestellte Schaltung (DA) wird als 1 Stück erfasst. Das Herstellen von 
Ausgleichsschaltungen wird ebenfalls mit der OZ 10043330 erfasst 
 
Einheit: St 
Aufhebungen sind bei Verbindungs- und Verteileinrichtungen und bei 
Abschlusspunkten in Verbindung mit dem Ändern der Beschaltung eine 
Nebenleistung 
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10043340 

 
>50 DA an KVz/MFG schalten 
 

 Definition: 
Herstellen von Schaltungen an Kabelverzweigern und MFG, unabhängig 
von der Art der Kontaktierung. 
 
Eingeschlossene Leistungen:  
 ggf. Ziehen und Stecken von Überspannungsableitermagazinen 
 Prüfen der kommenden Leitung auf vorhandenen Pegel oder Signal 
 Prüfen der Schaltung auf Durchgang und Pegel 
 Anlegen und Kontaktieren der Schaltdrähte o.ä. kommend und gehend 

je Doppelader 
 Prüfen auf Richtigkeit der Rufnummer des Kunden 
 Kennzeichnen von besonderen Leitungen 
 ggf. notwendiges Kennzeichnen oder Beschriften der Leitungsführung  
 Dokumentation/Berichtigung von Beschaltungsunterlagen bei 

abweichenden oder geänderten Leitungsführungen. 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jede geschaltete DA mit 1 Stück. 
 
Einheit: St. 
Abrechnungs- / Erfassungsgrundlage für die Schaltarbeiten ist die Summe 
aller geschalteten DA je Betriebsstelle und Anfahrt unabhängig von der 
Anzahl der Schaltaufträge 
Das Lösen von vorhandenen Kontaktierungen und Entfernen der 
Schaltdrähte im örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit diesen 
Schaltarbeiten wird nach Beauftragung durch den BvT je Stück mit der OZ 
10043350 vergütet 
 

 
 
10043350 

 
Schaltungen an KVz/MFG aufhebe 
 

 Definition: 
Aufheben von Schaltungen an Kabelverzweigern und MFG im örtlichen und 
zeitlichen Zusammenhang mit Schaltarbeiten oder anderen 
Montagearbeiten am KVz/ MFG 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Ziehen und Stecken von Überspannungsableitermagazinen 
 Prüfen der Schaltungen auf richtige Lage oder Belegung 
 Abbauen und Ausziehen der frei geschalteten Schaltdraht-, 

Schaltkabelverbindungen 
 Dokumentation/Berichtigung von Beschaltungsunterlagen bei 

abweichenden Leitungsführungen. 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jede abgebaute und ausgezogene DA mit 1 Stück. 
 
Einheit: St 
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10043360 

 
>50 DA an KVz/MFG umschalten 
 

 Definition: 
Durchführen von unterbrechungsfreien Umschaltungen > 50 DA an KVz/ 
MFG zur Auswechslung einzelner Evs oder Umschaltung von KVz, 
unabhängig von der Art der Kontaktierung. 
 
Eingeschlossene Leistungen:  
 ggf. Ziehen und Stecken von Überspannungsableitermagazinen 
 Prüfen der vorhandenen Schaltverbindungen auf Übereinstimmung mit 

den Angaben des Schaltauftrages / der Umschaltliste 
 ggf. Stecken/Ziehen von Umschaltadaptern vor dem Entfernen der 

alten Schaltdrahtführung und dem Einziehen und Anlegen der neuen 
Schaltdrahtführung 

 Einziehen, Anlegen und Kontaktieren der Schaltdrähte /Schaltkabel 
kommend und gehend  

 Aufheben der alten Kontaktierungen und Entfernen der frei 
geschalteten Schaltdraht-, Schaltkabelverbindungen 

 ggf. kürzen der neuen Schaltdraht-, Schaltkabelverbindungen 
 Prüfen der hergestellten Schaltverbindungen  
 Kennzeichnen von besonderen Leitungen  
 ggf. notwendiges Beschriften der Leitungsführung   
 Dokumentation/Berichtigung von Beschaltungsunterlagen 

Benachrichtigen des BvT bei abweichenden oder geänderten 
Leitungsführungen  

 ggf. Dokumentieren von Änderungen im Schaltauftrag / in der 
Umschaltliste 

  
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jede umgeschaltete DA mit 1 Stück. 
 
Einheit: St. 
Abrechnungs- / Erfassungsgrundlage für die Schaltarbeiten ist die Summe 
aller umgeschalteten DA je Arbeitsstelle  
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10043374 

 
Vorbereitung Querkabelbereinigung 
 

 Definition: 
Abgleich der Projektierungsunterlagen zur Vorbereitung der 
Querkabelbereinigung mit den örtlichen Gegebenheiten nach 
Beauftragung BvT 
 
Erfassung: 
 Entgegennahme der Beauftragung 
 Abgleich/Überprüfung der beigestellten 

Projektierungsunterlagen/Beschaltungsunterlagen mit den örtlichen 
Gegebenheiten am HVt/KVz bzw. MFG vor der eigentlichen 
Querkabelbereinigung 

 Prüfung linientechnischen Seite der Leitungsführungen 
 Dokumentation/Berichtigung von Beschaltungs-/Projektierungs 

unterlagen bei abweichenden oder geänderten Leitungsführungen. 
 Alle An- und Abfahrten  
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen für den Abgleich der 
Projektierungsunterlagen zur Querkabelbereinig pro HVt/ je erster 
Trennleiste/ pro KVz/MFG je ersten EVs <100 DA mit 1 Stück. 
 
Einheit: St 
 
In dieser OZ ist nicht die physikalische Prüfung der Verbindungswege mit 
Messgerät als Leistung definiert 

 
 
10043384 

 
Zulage Vorbereitung Querkabelbereinigung 
 

 Definition: 
Zulage für den Abgleich der Projektierungsunterlagen zur Vorbereitung der 
Querkabelbereinigung mit den örtlichen Gegebenheiten 
 
Erfassung: 
 Entgegennahme der Beauftragung 
 Abgleich/Überprüfung der beigestellten 

Projektierungsunterlagen/Beschaltungsunterlagen mit den örtlichen 
Gegebenheiten am HVt/KVz bzw. MFG vor der eigentlichen 
Querkabelbereinigung 

 Prüfung linientechnischen Seite der Leitungsführungen 
 Dokumentation/Berichtigung von Beschaltungs-/Projketierungs 

unterlagen bei abweichenden oder geänderten Leitungsführungen. 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen für den Abgleich der 
Projektierungsunterlagen zur Querkabelbereinig pro HVt je 
weitererTrennleiste/ pro KVz/MFG je weiteren EVs <100 DA mit 1 Stück. 
 
Einheit: St 
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10043510 

 
Schaltungen an Vt (>2 Mbit) der NK 

 
 
 

Definition: 
Physikalische Schaltungen an höherwertigen Verteilern der Netzknoten  
(2 Mbit-Leitungen und höherwertige Leitungen), unabhängig von der Art der 
Verbindungstechnik mit Schaltanweisung durchführen. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Prüfen der kommenden Leitung auf vorhandenen Pegel oder Signal 
 Anlegen und Kontaktieren der Schaltkabel/ -drähte kommend und 

gehend 
 Kennzeichnen von besonderen Leitungen 
 ggf. notwendiges Kennzeichnen oder Beschriften der Leitungsführung 
 Prüfen der geschalteten Verbindung 
 ggf. Bestandsdaten erfassen / aktualisieren 
 
Erfassung: 
Jede Verbindung (2-Draht, 4-Draht, 6-Draht) zwischen zwei Verteilerpunkten 
wird als 1 Stück erfasst. 
 
Einheit: St 
Das Lösen von vorhandenen Kontaktierungen und Entfernen der 
Schaltdrähte wird nach Beauftragung durch den BvT je Stück mit der OZ 
10043560 vergütet. (Siehe auch OZ 10083170) 
 

 
 
10043560 

 
Aufhebungen an Vt (≥2 Mbit) der NK   
 

 Definition: 
Aufheben von physikalischen Schaltungen an höherwertigen Verteilern der 
Netzknoten (2 Mbit-Leitungen und höherwertige Leitungen), unabhängig 
von der Art der Verbindungstechnik  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Prüfen der Schaltungen auf richtige Lage oder Belegung vor dem 

Abbauen 
 Lösen und Entfernen der Schaltdrähte 
 Benachrichtigen des BvT bei abweichenden Ausführungen. 
 ggf. Bestandsdaten erfassen / aktualisieren 
 
Erfassung: 
Jede beauftragte Aufhebung (2-Draht, 4-Draht, 6-Draht) zwischen zwei 
Verteilerpunkten wird als 1 Stück erfasst. 
 
Einheit: St 
 
(Siehe auch OZ 10083180) 
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10043577 
 

Umschalt. Kundltg. 1 Rangierung RETIRE 

 

Definition: 
Es werden Umschaltungen von Kundenleitung/Teilnehmerports mit 1 Rangierung 
in Betriebsstellen durchgeführt (z.B. PSTN). 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Anforderung der Umschaltelisten umsetzen 
 Empfang der Umschaltlisten in elektronischer Form 
 Alle An- und Abfahrt zu einer Betriebsstelle 
 Einziehen und Umschalten der neuen Rangierung, unabhängig von der Art 

der Kontaktierung. 
 Prüfen der Rangierung 
 Kommunikation mit dem Netzmanagement  
 Umschaltung in Zusammenarbeit mit dem Netzmanagement 
 ggf. Lösen einer vorhandenen Rangierung an dem zu beschaltenden Zielport 

auf der waagerechten HVt Seite (zurück schneiden des Schaltdraht um 
mindestens 30 cm und ablegen) 

 Freimachen von zu belegten Schaltpunkten für Neubeschaltung 
 Ggf. Funktionsprüfung 
 Lösen der alten Rangierung des umgeschalteten Ports auf der senkrechten 

HVt Seite (zurück schneiden des Schaltdraht um mindestens 30 cm und 
ablegen) 

 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder umgeschaltete Anschluss am beauftragten HVt mit einem Stück 
 

Einheit: St 
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10043587 
 

Umschalt. Kundltg. 2 Rangierungen RETIRE 

 

Definition: 
Es werden Umschaltungen von Kundenleitung/Teilnehmerports mit 2 Rangierung 
in Betriebsstellen durchgeführt (z.B. ATM-Plattform). 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Anforderung der Umschaltelisten umsetzen 
 Empfang der Umschaltlisten in elektronischer Form 
 Alle An- und Abfahrt zu einer Betriebsstelle 
 Einziehen und Umschalten der neuen Rangierung, unabhängig von der Art 

der Kontaktierung. 
 Prüfen der Rangierung 
 Kommunikation mit dem Netzmanagement  
 Umschaltung in Zusammenarbeit mit dem Netzmanagement 
 ggf. Lösen einer vorhandenen Rangierung an dem zu beschaltenden Zielport 

auf der waagerechten HVt Seite (zurück schneiden des Schaltdraht um 
mindestens 30 cm und ablegen) 

 Ggf. Funktionsprüfung 
 Lösen der alten Rangierung des umgeschalteten Ports auf der senkrechten 

HVt Seite (zurück schneiden des Schaltdraht um mindestens 30 cm und 
ablegen) 

 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder umgeschaltete Anschluss am beauftragten HVt mit einem Stück 

 

Einheit: St 
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10043597 
 

Ermittlung fehlender Schaltpunkt RETIRE 

 

Definition: 
Endet eine an ATM / DIV-Port beginnende Rangierung auf einer 
Vorfeldeinrichtung (AslMux, OPAL, …) wird in der Umschaltliste kein Schaltpunkt 
angegeben.  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Fehlender Schaltpunkt durch Verfolgen des Schaltdrahts der bestehenden 

Rangierung ermitteln.  
 

Erfassung: 
Erfasst wird jeder zu ermittelnde Schaltpunkt mit 1 Stück 

 

Einheit: St 
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10043607 
 

Außerbetriebnahme Systemtechnik RETIRE 

 

Definition: 
Stromlosschaltung unbeschalteter DSLAM / Netzelemente 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Nach der Freischaltung ist mit dem Netzmanagement die Kundenfreiheit zu 

prüfen und das Netzelement abzuschalten. 
 Trennen DCN Verbindung  
 DSLAM / Netzelement markieren (Aufkleber) 
 Abklemmen des Systemgestelles von der HVL des DSLAM / Netzelement 
 FEK Formblatt befüllen 
 Schaltstreifen am HVT der abgeschalteten NE markieren  

 
 

Erfassung: 
Erfasst wird jedes Netzelement mit 1 Stück 

 

Einheit: St 

Die Außerbetriebnahme erfolgt im zeitlichen Zusammenhang mit der Aufhebung 
der Grundleitung des DSLAM / Gerät. Die Aufhebung der Grundleitung wird mit OZ 
10043560 vergütet 

 
 

10043617 
 

Außerbetriebnahme PSTN RETIRE 

 

Definition: 
Stromlosschaltung unbeschalteter DLU / RSU 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Nach der Freischaltung ist mit dem Netzmanagement die Kundenfreiheit zu 

prüfen und das Netzelement abzuschalten. 
 Herausdrehen der Sicherung des Shelf/MUT 
 DLU/RSU markieren (Aufkleber) 
 FEK Formblatt befüllen 
  Schaltstreifen am HVT der abgeschalteten NE markieren  

 
Erfassung: 
Erfasst wird jedes Netzelement mit 1 Stück 

 

Einheit: St 

Die Außerbetriebnahme erfolgt im zeitlichen Zusammenhang mit der Aufhebung 
der Grundleitung des DSLAM / Gerät. Die Aufhebung der Grundleitung wird mit OZ 
10043560 vergütet 
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10043627 
 

Erfolglose Anfahrt RETIRE 

 

Definition: 
Erfolgt eine durch die Deutsche Telekom verschuldete erfolglose Anfahrt in 
Zusammenhang mit einer Retirebeauftragung, zum Beispiel wegen: Fehlenden 
oder falschen Schließmitteln, fehlerhafter Schaltunterlagen etc. erfolgt die 
Erfassung dann nach gesonderter Beauftragung durch den BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 1 An- und Abfahrt 
  
Erfassung: 
Erfasst wird die Anfahrtspauschale je erfolgloser Anfahrt und Abfahrt. 

  
Einheit: St 

Diese Position ist eine Bedarfsposition, die nicht automatisch beauftragt wird.  
Diese Position ist vor der Abrechnung zu belegen. 
  

 

 
10043638 
 

RETIRE OD Access-Node 

 

Definition: 
Stromlosschaltung und Abbau Access-Node Outdoor (OD) 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Empfang der Projektierungsunterlagen in elektronischer Form 
 An- und Abfahrt zum Standort u.a. MFG 
 Abschaltung der Energie am zugehörigen NTG-Port inkl. Kommunikation mit 

dem Netzmanagement 
 Sichern des Glasfaserpatches (Aufrollen, Staubschutz, Befestigen) 
 Ausbauen von Baugruppenrahmen/Baugruppenträgern 
 Ausbauen von zugehörigen EVs 
 Ausbauen von Verkabelung (Energie, teilnehmerseitig zum EVs) 
 Fotodokumentation nach Abbau mit Migthy-Office App  
 ggf. Verpacken der Geräte bei Wiedereinsatz 
 Ausgebautes Material (Kabel ohne Stecker, EVs und Stecker, 

Baugruppenträger) sortieren und an definierten Sammelpunkt verbringen 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jedes abzubauende Netzelement mit einem Stück 

 

Einheit: St 

Zulage Retire OD Bereinigung EVs am Standorte wird nach gesonderter 
Beauftragung mit der OZ 10043648 erfasst.  
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10043648 
 

Zulage RETIRE OD Bereinigung EVs  

 

Definition: 
Zulage zur OZ 10043638 RETIRE OD Access-Node für die Bereinigung der EVs 
im Verteiler u.a. MFG nach gesonderter Beauftragung am Standort  
 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Entfernen aller Drähte, die nur an einer Seite angelegt sind 
 Entfernen aller Drähte, die im Gehäuse lose liegen 
 Entfernen von Müll 
 
Erfassung: 
Erfasst wird die Position pro OD -Standort mit einem Stück 

 

Einheit: St 
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6.3.5 Gruppe 44 Befestigen und Abbauen von Kabeln 

 
(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 39, 41…) 
 

OZ 10044013 Installationskabel befestigen 
OZ 10044020 Außenkabel befestigen 
OZ 10044030 Installationskanäle befestigen 
OZ 10044050 Bündel in Schutzschläuche verlegen 
OZ 10044060 Installationskabel abbauen 
OZ 10044070 Außenkabel und Inst.-Kanäle abbauen 
OZ 10044100 Gf-Innenkabel befestigen 
OZ 10044150 Durchbruch f. Inst.-Kanäle in Gebäuden 
OZ 10044160 Prov. Brandabschottung herstellen 
OZ 10044170 Brandabschottung herstellen 
OZ 10044180 Zulage Installationskanäle liefern 
OZ 10044193 Flächen-/Kabelrost aufbauen 
OZ 10044810 Besondere Leistungen Vorinstallation 
OZ 10044820 Besondere Leistungen Vorinstallation 
OZ 10044833 Besondere Leistungen Inhousnetze 
OZ 10044843 Besondere Leistungen Brandschott 
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10044013 

 
Installationskabel befestigen/einziehen 
 

 Definition: 
Befestigen/Einziehen von Cu- Installationskabeln < 10 DA, Befestigen von 
Erdungsleitern ≤ 16 mm2, Befestigen/Einziehen von Installationskabeln mit 
Zugentlastung < 10 DA und Befestigen/Einziehen von doppelt geschirmten 
Installationskabeln < 10 DA in oder an Gebäuden oder in Einrichtungen, 
unabhängig von den Befestigungsmitteln, dem Befestigungsort und dem 
jeweiligen Kabeltyp. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einziehen/Befestigen der Kabel und/oder Drähte 
 Öffnen und Verschließen von Abschluss-, Verbindungs- und 

Verteileinrichtungen 
 Befestigen der Kabel und Leiter entsprechend den örtlichen 

Gegebenheiten, unabhängig vom angewendeten Verfahren 
 bautechnisch erforderliches aber nicht von der Telekom zu 

vertretendes Verbinden von Kabelenden gleicher Stärke mit 
Verbindungseinrichtungen und deren Beschaltung. 

 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder befestigte/eingezogener Meter Kabel (auch bei parallel 
verlegten Kabeln) oder Erdungsleiter. Angefangene Meter werden auf volle 
Meter aufgerundet. 
 
Einheit: m 
Das Öffnen und prov. Verschließen von Brandabschottungen wird mit der 
OZ 10044160 erfasst. 
Das endgültige Verschließen der Brandabschottung wird separat erfasst. 
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10044020 

 
Außenkabel befestigen/einziehen 
 

 Definition: 
Befestigen von Außenkabeln unabhängig vom Kabeltyp und der 
Kabelstärke, Aufteilungskabeln und Installationskabeln mit Zugentlastung 
> 10 DA und Gf-Außenkabel in oder an Gebäuden, an Masten oder in 
Einrichtungen, unabhängig von den Befestigungsmitteln (z.B. 
Kabelschutzeisen, Installationsrohre, Abstandsschellen), dem 
Befestigungsort (z.B. Decken, Wände, Masten) und dem jeweiligen 
Kabeltyp 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Öffnen und Verschließen von Abschluss-, Verbindungs- und 

Verteileinrichtungen 
 Befestigen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, unabhängig 

vom angewendeten Verfahren. 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die befestigten Kabellängen. 
 
Einheit: m 
Das Einziehen von Außenkabeln in vorhandene Rohre oder Kanäle oder in 
installierte Rohre/Installationskanäle besonderer Bauart /z.B. Panzerrohr) 
wird ebenfalls mit der OZ 10044020 erfasst. 
Das Öffnen und prov. Verschließen von Brandabschottungen wird mit der 
OZ 10044160 erfasst. 
Das endgültige Verschließen der Brandabschottung wird separat erfasst. 
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10044030 

 
Installationskanäle/SNR befestigen 
 

 Definition: 
Anbringen oder Befestigen von Installationsrohren mittlerer 
Druckbeanspruchung, befüllte SNR oder Installationskanälen jeder Art und 
jeden Durchmessers  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
Herstellen von Wand- und Deckendurchbrüchen, unabhängig von der Lage 
und einem Durchmesser ≤ 20 mm 
Beiputzen des Durchbruches und Angleichen an die Umgebung 
Schneiden der Rohre und Kanäle 
Anpassen oder Biegen der Kanäle und Rohre 
Herstellen von Abzweigen und Öffnungen 
 
Erfassung: 
 Die Längen jedes angebrachten bzw. befestigten Schutzrohres und 

jedes Installationskanals werden erfasst. Die Längen sind auf ganze 
Meter aufzurunden. 

 
Einheit: m 
Das Öffnen und prov. Verschließen von Brandabschottungen wird mit der 
OZ 10044160 erfasst. 
Das endgültige Verschließen der Brandabschottung wird separat erfasst. 
Durchbrüche > 20 mm werden mit der OZ 10044150 erfasst. 
 

 
 
10044050 

 
Bündel in Schutzschläuchen verlegen 
 

 Definition: 
Verlegen und Führen von Aderbündeln in Schutzschläuchen o.ä., 
unabhängig von der Bündelstärke oder vom Kabeltyp. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Absetzen der Kabel 
 Auftrennen des Kabelmantels 
 ggf. Reinigen der Kabelseele 
 Einlegen der Aderbündel in Schutzschläuche 
 Verschließen der Schutzschläuche 
 Führen der Bündel von der Aufteilung bis zum Kabelabschluss 
 Befestigen der geschützten Bündel. 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Längen der verlegten Bündel in Schutzschläuchen. 
 
Einheit: m 
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10044060 

 
Installationskabel abbauen 
 

 Definition: 
Abbauen oder Ausziehen von Installationskabeln und –drähten, von 
Installationskabeln mit Zugentlastung, von Aufteilungskabel und von 
Bündeln, von Erdungsleitern u.ä. von Wänden, Masten und aus Rohren. 
 
Eingeschlossene Leistungen:  
 Auftrennen der angelegten Adern an Abschluss- und 

Verzweigungseinrichtungen  
 Abbauen der Kabel von Wänden, Decken und Masten sowie das 

Ausziehen aus Installationsrohren und -kanälen 
 ggf. Darstellen der abgebrochenen Kabel usw. in Plänen. 
 
Erfassung: 
Erfasst werden unabhängig voneinander die Bündel, Drähte oder einzeln 
ausgezogenen Kabel, Leiter oder Adern jeweils mit ihrer Länge. 
 
Einheit: m 
 

 
 
10044070 

 
Außenkabel und Inst.-Kanäle abbauen 
 

 Definition: 
Abbauen von Außenkabeln jeder Art sowie das Abbauen von 
Kabelführungskanälen, Installationskanälen und –rohren jeder Art von 
Wänden, Decken oder Masten. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Öffnen der Kanäle und Gehäuse 
 Abbauen der Außenkabel einschl. der Befestigungsmitteln (z.B. 

Kabelschutzeisen, Installationsrohre, Abstandsschellen) 
 Abbauen der Kanäle und Rohre einschl. der Befestigungsmittel 
 ggf. Darstellen der abgebrochenen Kabel usw. in Plänen. 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird die Länge der abgebrochenen Kabel 
 
Einheit: m 
 

 
  



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 350 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

 
10044100 

 
Gf-Innenkabel befestigen/einziehen 
 

 Definition: 
Befestigen/Einziehen von Gf- Innenkabeln in oder an Gebäuden oder in 
Einrichtungen, unabhängig von den Befestigungsmitteln, dem 
Befestigungsort und dem jeweiligen Gf-Kabeltyp. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einziehen/Befestigen der Gf -Kabel  
 Öffnen und Verschließen von Abschluss-, Verbindungs- und 

Verteileinrichtungen 
 Befestigen der Kabel und Leiter entsprechend den örtlichen 

Gegebenheiten, unabhängig vom angewendeten Verfahren. 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jeder befestigte/eingezogener Meter Kabel (auch bei parallel 
verlegten Kabeln) oder Erdungsleiter. Angefangene Meter werden 
aufgerundet. 
 
Einheit: m 
Das Öffnen und prov. Verschließen von Brandabschottungen wird mit der 
OZ 10044160 erfasst 
Das endgültige Verschließen der Brandabschottung wird separat erfasst 
 

 
 
10044150 

 
Durchbruch f. Inst.-Kanäle in Gebäuden 
 

 Definition: 
Durchbrüche oder Bohrungen mit einem Durchmesser > 20 mm für 
Installationskanäle und –rohre in Wänden oder Decken jeder Art in 
Gebäuden herstellen und verschließen, unabhängig vom Verfahren 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Aufbauen von Staubschutzmaßnahmen 
 Herstellen von Durchbrüchen oder Bohrungen 
 Beiputzen der Durchbrüche und Anpassen an die Umgebung 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Jeder Durchbruch oder jede Bohrung wird als 1 Stück Erfasst 
 
Einheit: Stück 
Das Öffnen und prov. Verschließen von Brandabschottungen wird mit der 
OZ 10044160 vergütet. 
Das endgültige Verschließen der Brandabschottung wird separat vergütet. 
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100 44160 

 
Prov. Brandabschottung herstellen 
 

 Definition:  
Öffnen und provisorisches Verschließen von vorhandenen 
Brandabschottungen oder prov. Verschließen von Durchbrüchen mit 
Brandschutzmaterial bei Brandabschnitten  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 ggf. Aufbauen von Staubschutzmaßnahmen 
 Öffnen der vorhandenen Brandabschottungen 
 Verschließen der Durchbrüche mit Brandschutzkissen oder 

Brandschutzmörtel, ggf. mehrfach (täglich) 
 Lieferung/Beistellung der Materialien gegen Nachweis 
 
Erfassung: 
Das Öffnen und prov. Verschließen von Brandabschottungen wird je 
Durchbruch als 1 Stück erfasst 
 
Einheit: Stück 
 

 
 
10044170 

 
Brandabschottung herstellen  
  

 Definition: 
Erstmaliges Herstellen oder Erneuern von Brandabschottungen jeder Art in 
Durchbrüchen jeder Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Notwendigen Aufbauen von Staubschutzmaßnahmen 
 Beistellung des Brandschutzmaterials durch den AN 
 Herstellen der Brandabschottungen nach gültigem 

Zulassungsbescheid 
 Liefern und Anbringen der Beschilderung 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede endgültig hergestellte Brandabschottung von 0,01 m² 
als 1 Stück 
 
Einheit: St 
 
Brandabschottungen > 0,01 m² werden mit einem Faktor bezogen auf den 
Grundwert von 0,01 m² vergütet. 
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10044180 

 
Zulage Installationskanäle liefern  
 

 Definition: 
Zulage für das Liefern von Installationsrohren mit hoher 
Druckbeanspruchung, Installationskanäle > 40 x 60 mm in allen Farben 
und in den Brandschutzklassen F 60 oder F 90 zur Pos. 10044030 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Liefern der Rohre und Kanäle 
 Schneiden der Rohre und Kanäle 
 Anpassen der Kanäle oder Biegen und Anpassen der Rohre 
 Herstellen von Abzweigen und Öffnungen. 
 
Abrechnung/Erfassung: 
Erfasst werden die Längen der Rohre und Kanäle aufgerundet auf volle 
Meter. 
 
Einheit: m 
 

 
 
10044193 

 
N-Flächenrost bauen 
 

 Definition 
Montage von N-Flächenrosten jeder Art und Größe und unabhängig von der 
Befestigungsart nur nach gesonderter Beauftragung und Anordnung des 
BVt 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Montage entsprechend den Rahmenbedingungen und Vorgaben 
 Setzen von Dübeln nach den geltenden Bestimmungen 
 Befestigung an Wänden und Decken aller Art 
 An- und Abfahrten 
 
Erfassung: 
Erfasst wird die montierte Größe des Flächenrostes in m² je Aufbauort mit 
gesonderter Beauftragung 
 
Einheit: m² 
 
Abrechnungsfaktor: 
Faktor 0,8 für den Abbau und fachgerechtes Entsorgen des Flächenrost 
und inkl. An/Abfahrten nach gesonderter Beauftragung 
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10044810 

 
Besondere Leistungen Vorinstallation 
 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten bei der Vorinstallation die nicht als 
Teilleistungen im Leistungskatalog hinterlegt sind 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 
 

 
 
10044820 

 
Besondere Leistungen Vorinstallation 
 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten bei der Vorinstallation die nicht als 
Teilleistungen im Leistungskatalog hinterlegt sind 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 
 

 
 
10044830 

 
Besondere Leistungen Vorinstallation 
 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten bei der Vorinstallation die nicht als 
Teilleistungen im Leistungskatalog hinterlegt sind 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 
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10044833 

 
Besondere Leistungen Vorinstallation/ Inhousenetze 
 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten bei der Vorinstallation die nicht als 
Teilleistungen im Leistungskatalog hinterlegt sind nach Vorgaben des BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten und Dokumentationen 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 
 

 
 
10044843 

 
Besondere Leistungen Brandschott 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten Brandschott in vorher definierter 
Betriebsstelle 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der Mängelbeseitigung Brandschott nach beigestellter 

Leistungsbeschreibung einschl. aller Nebenarbeiten in der 
Betriebsstelle nach Vorgaben des BvT nach vorheriger Begehung 

 Dokumentationen nach Vorgaben BvT 
 An/Abfahrten 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 
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6.4 Montagearbeiten an Glasfaserkabeln und technischen Einrichtungen  

(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 39, 48…) 
 
6.4.1 Gruppe 51 Arbeiten an Glasfaserkabeln 

 
OZ 10051152 ungeschnittene Bündeladern öffnen 
OZ 10051162 Gf ungeschweißt in Kassetten ablegen 
OZ 10051174 Gf ungeschweißt in Spleißkonzentr. abl. 
OZ 10051202 Glasfasern vorb. U. verbinden Indoor 
OZ 10051212 Glasfasern vorb. und verbinden Outdoor 
OZ 10051222 Gf-AtK Gruppenpigtail einseitig 
OZ 10051232 Pigtail einseitig Indoor 
OZ 10051242 Gf-Schaltungen mit Patschkabeln herstellen/aufheben 
OZ 10051252 Beidseitige konfekt. Gf-VbK verlegen 
OZ 10051262 GF-Peitschen von konfek. Gf-VbK auflegen 
OZ 10051272 Pigtail einseitig Outdoor 
OZ 10051282 Gf am AP vorbereiten/verbinden (FTTH) 
OZ 10051292 Zulage Gf am AP (FTTH) 
OZ 10051302 Gf am NVt vorbereiten/verbinden 
OZ 10051312 Zulage Gf am NVt 
OZ 10051322 Glasfaser – Muffen herstellen 
OZ 10051337 Glasfaser Mini-Muffe 
OZ 10051722 Kontrollprüfung 
OZ 10051733 HK-Kontrollmessung Massenmarkt 
OZ 10051743 HK-Kontrollmessung Individualmarkt 
OZ 10051753 Zulage HK-Kontrollmessung Massenmarkt 
OZ 10051763 Zulage HK-Kontrollmessung Individualmarkt 
OZ 10051774 Pegelmessung an Gf-Verbindungsleitungen 
OZ 10051784 Zulage Pegelmessung an Gf-VL 
OZ 10051795 Zulage Zoomringe   
OZ 10051822 Besondere Leistungen Gf-Montage 
OZ 10051832 Besondere Leistungen Gf-Montage 
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10051152 
 

 
ungeschnittene Bündeladern öffnen 
 

 Definition:  
Öffnen von ungeschnittenen Bündeladern zum Spleißen von einzelnen 
Fasern einer Bündelader oder zum Ablegen von ungeschnittenen Fasern in 
Kassetten 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einrichten einer sauberen Arbeitsstelle 
 Öffnen der Bündeladern mit einem geeigneten Anschneidewerkzeug 

über die gesamte Länge 
 Absetzen der Bündelader über die gesamte Länge 
 zusätzliche Kennzeichnung der Fasern (2. Seite) 
 Reinigen und Glätten der Mehrlänge  
 
Abrechnung/Erfassung: 
Jede ungeschnitten geöffnete Bündelader wird mit 1 Stück erfasst 
 
Einheit: St 
 

 
 
10051162 

 
Gf ungeschweißt in Kassetten ablegen 
  

 
 

Definition:  
Ablegen von ungeschnittenen und geschnittenen ungeschweißten Fasern 
in Kassetten bei Gf-Muffen, Gf-AP/Gf-Abschlüssen und Gf- Anschalt- und 
Verteilereinrichtung aller Art  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einrichten einer sauberen Arbeitsstelle 
 Reinigen der Fasern 
 Montieren u.a. der E&MMS-Kassetten 
 Ablegen der Fasern in EMK; MMK  
 
Erfassung: St 
 
Jede mit ungeschnittenen oder geschnittenen ungeschweißten Fasern 
bestückte endgültig eingebaute Einzel- oder Mehrfaserkassette wird 
unabhängig von der Anzahl der darin abgelegten Fasern mit 1 Stück 
(Kassette) erfasst 
 
Einheit: St 
 
Nicht in Verbindung mit OZ, 10051202 erfassen 
Nicht zu vergüten für die ggf. durchgeführte Zwischenablage vor dem 
Verbinden einer Faser 
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10051174 

 
Gf ungeschweißt in Spleißkonzentr. abl. 
 

 
 

Definition:  
Vorbereiten und Ablegen von ungeschweißten Fasern in Kassetten aller Art 
für Spleiß.- und Systemkonzentratoren aller Art  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einrichten einer sauberen Arbeitsstelle 
 Vorbereiten, Abmanteln und Reinigen der Kabel, Fasern aller Art 
 Vorbereiten der Bündel 
 Montieren u.a. der E&MMS-Kassetten 
 Ablegen der Fasern in EMK  

 
Erfassung: St 
 
Jede mit ungeschweißten Fasern bestückte, endgültig eingebaute 
Einzelfasermanagementkassette wird unabhängig von der Anzahl der darin 
abgelegten Fasern mit 1 Stück (Kassette) erfasst. 
 
Einheit: St. 
 
Nicht in Verbindung mit 10051202 erfassen. 
Nicht zu vergüten für die ggf. durchgeführte Zwischenablage vor dem 
Verbinden einer Faser 
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10051202 
 

 
Glasfasern vorb. u. verbinden Indoor  
 

 Definition: 
Vorbereiten von u.a. Einzeladern, Bündeladern von Glasfaserkabeln aller 
Art, in Baugruppenrahmen sowie in Kassettenträgern jeder Art für die 
spätere Faserverbindung, unabhängig vom Kabeltyp, der Faserart der Zahl 
der Fasern in Betriebsstellen/VNK.  
Vorbereiten und Verbinden von Glasfasern jeder Art, unabhängig von der 
Zahl der zu verbindenden Fasern auch in Standardkassetten (Alt-Technik) 
nach ZTV-TKNetz 48 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einrichten einer sauberen Arbeitsstelle 
 Einbauen der Spleißhalter in Kassetten, der Kopplerkassetten, 

Abfangblechen wenn erforderlich 
 Aus- und Einbauen von Fasermanagementkassetten aller Art 
 Reinigen/Abmanteln/Absetzen der Kabel, Bündeladern, Glätten der 

Bündeladern, Kennzeichnen von Fasern etc… 
 Wenn erforderlich Trennen der Fasern von einer vorhandenen 

Verbindung und Kürzen der Fasern 
 Vorbereiten/Führen/Absetzen von Schaltadern/Schaltkabel, wenn 

erforderlich 
 Verbinden der Fasern mit thermischen Spleißgeräten 
 Anbringen von Spleißschutz. 
 Ablegen der verbundenen Fasern in Haltern und Kassetten 
 Führen und Befestigen der Bündeladern oder Schaltadern/Schaltkabel 
 Anbringen von Knickschutz 
 Einbauen und Stapeln der Fasermanagementkassetten, ggf. auch 

mehrmalig, auch in Magazinen 
 Führen der Adern in Abschlusseinrichtungen oder Gestellen 
 ggf. Anbringen von Schlauchwendeln 
 
Erfassung:  
Erfasst wird jede ordnungsgemäß durchverbundene Faser 
 
Einheit: Stück 
 
Die Erfassung erfolgt nach gesonderter Beauftragung und nur in Räumen 
der Betriebsstellen 
 
Jede vorbereitete und endgültig eingebaute ungeschweißte Faser in Einzel- 
oder Mehrfaserkassette aller Art wird unabhängig von der Anzahl der darin 
ungeschweißten abgelegten Fasern nicht gesondert erfasst. 
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10051212 

 
Glasfasern vorb. und verbinden Outdoor 
  

 Definition: 
Vorbereiten von u.a. Einzeladern, Bündeladern von Glasfaserkabeln aller 
Art, in Gf- Muffen, Gf- Abschlüssen, Gf-Anschalte- und Verteileinrichtungen, 
Gf-Anschlußfelder, in Baugruppenrahmen sowie in Kassettenträgern jeder 
Art für die spätere Faserverbindung, unabhängig vom Kabeltyp, der 
Faserart und der Zahl der Fasern für u.a. auch Glasfasermuffen im 
Outdoorbereich in E&MMS-Technik und auch in Standardkassetten (Alt-
Technik) nach ZTV-TKNetz 48 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einrichten einer sauberen Arbeitsstelle 
 Einbauen der Spleißhalter in Kassetten, der Kopplerkassetten, 

Abfangblechen wenn erforderlich 
 Aus- und Einbauen von Fasermanagementkassetten aller Art 
 Reinigen/Abmanteln/Absetzen der Kabeln, Bündeladern, Glätten der 

Bündeladern, Kennzeichnen von Fasern etc. 
 Wenn erforderlich Trennen der Fasern von einer vorhandenen 

Verbindung und Kürzen der Fasern 
 Vorbereiten/Führen/Absetzen von Schaltadern/Schaltkabel, Gf- 

Anschlußkabel (Pigtail) und Gf-Atk Gruppenpigtail, wenn erforderlich 
 Verbinden der Fasern mit thermischen Spleißgeräten 
 Anbringen von Spleißschutz. 
 Ablegen der verbundenen Fasern in Haltern und Kassetten 
 Führen und Befestigen der Bündeladern oder Schaltadern/Schaltkabel 
 Anbringen von Knickschutz 
 Einbauen und Stapeln der Fasermanagementkassetten, ggf. auch 

mehrmalig, auch in Magazinen 
 Führen der Adern in Abschlusseinrichtungen oder Gestellen 
 ggf. Anbringen von Schlauchwendeln 
 Dokumentieren und Prüfen auf Durchgang/Vertauschung nach ZTV-

TKNetz 48 
 
Erfassung: Erfasst wird jede ordnungsgemäß durchverbundene Faser. 
 
Einheit: Stück 
 
Jede vorbereitete und endgültig eingebaute ungeschweißte Faser 
unabhängig der Gf-Abschlüsse aller Art, wird mit der OZ 10051162 erfasst.  
Nachweisdokumentation erforderlich. 
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10051222 
 

 
Gf-AtK Gruppenpigtail einseitig 
 

 Definition: 
Verlegen, Anlegen oder Aufheben von einseitig konfektionierten Gf- 
Aufteilungskabeln für Gruppenpigtail in E&MMS Technik <15m Länge nach 
ZTV-TKNetz 48 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Führen/Verlegen/Stecken und Ablegen des einseitigen Gf-Atk als 

Gruppenpigtail in E&MMS-Kassetten jeder Art 
 Vorbereiten, Ordnen und Kürzen 
 Entfernen / Aufstecken der Staubschutzkappen, entfernen 

Sekundärcoating 
 Brechen der Faser zum Ausbau 
 
Erfassung: 
Jedes neu ein- oder ausgebaute Gf-Atk in E&MMS-Technik wird mit 1 Stück 
erfasst. 
 
Einheit: St 
 
Zulagenfaktor: 
Zulage 0,1 je weitere angefangene 10m 
 
Die Erfassung erfolgt nach gesonderter Beauftragung und nur in Räumen 
der Betriebsstellen/VNK 
 
Einzelpigtails werden mit OZ 10051232 gesondert erfasst 
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10051232 
 

 
Pigtail einseitig Indoor 

 Definition: 
Verlegen, Anlegen oder Aufheben von einseitig konfektionierten Gf- 
Anschlusskabel (Gf-Ak) in E&MMS Technik, <15m Länge nach ZTV-TKNetz 
48  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Führen/Verlegen/Stecken und Ablegen des einseitigen Gf-Ak in 

E&MMS-Kassetten jeder Art 
 Entfernen / Aufstecken der Staubschutzkappe, entfernen 

Sekundärcoating 
 Vorbereiten, Ordnen und Kürzen 
 Brechen der Faser zum Ausbau 
 
Erfassung: 
Jedes neu ein- oder ausgebaute Gf-Ak in der E&MMS-Technik wird mit 1 
Stück erfasst. 
 
Einheit: St 
 
Zulagenfaktor: 
Faktor 0,1 je weitere angefangenen 10m  
 
Die Erfassung erfolgt nach gesonderter Beauftragung und nur in Räumen 
der Betriebsstellen 
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10051242 
 

 
Gf-Schaltungen mit Patchkabeln herstellen/aufheben 
 

 Definition: 
Herstellen oder Aufheben von Durchschaltungen mit konfektionierten Gf-
Verbindungskabeln aller Art an Indoor-/Outdoor-Standorten 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ein-/Ausziehen, Führen der Verbindungskabel in Verteiler aller Art 
 Bezeichnen/Kennzeichnen der Verbindungskabel nach den Vorgaben 

des BvT 
 Reinigen der Stecker  
 Durchstecken der Verbindungskabel (An/Ab) 
 Lösen der Steckverbindungen 
 Verschließen der Pigtails und Stecker mit Schutzkappen bei 

Aufhebungen 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jede hergestellte oder aufgehobene Schaltverbindung nach 
Schaltanweisung unabhängig von der Länge der Verbindungskabel, mit 1 
Stück 
 
Einheit: St 
 
Abrechnungsfaktor: 
Faktor 1,0      1-4 St.  
Faktor 0,7 ab > 5-20 St. 
Faktor 0,5 ab >20 St.  
 
je Indoor-/Outdoor-Standort nach Auftrag 
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10051252 
 

 
Beidseitige konfekt. Gf-VbK verlegen 
 

 Definition: 
Verlegen oder Aufheben von beidseitig konfektionierten Gf-
Aufteilungskabel/Gf-Verbindungskabel an Gf-Verteiler aller Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
Verlegen/Aufheben der Kabel an Verteilern aller Art  
Bezeichnen der Kabel nach den Vorgaben der Telekom 
 
Erfassung: 
 Erfasst wird jedes verlegte oder aufgehobene beidseitig 

konfektionierte Gf-Aufteilungskabel/Gf-Verbindungskabel nach 
Vorgaben BvT < 25m inkl. Peitschenlänge mit 1 Stück.  

 
Einheit: St 
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,1 je weitere angefangene 10m verlegte AtK  
 
Auflegen der Peitschen/Stecker wird mit der OZ 10051262 erfasst 
 

 
 
10051262 
 

 
GF-Peitschen von konfek. Gf-VbK auflegen 
 

 Definition: 
Verlegen von Gf-Peitschen/Stecker aller Art von ein- oder beidseitig 
konfektionierten Gf-Aufteilungskabel/Gf-Verbindungskabel an Gf-Verteiler 
aller Art 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Peitschen verlegen und befestigen 
 Reinigen der Stecker  
 Stecken der Fasern 
 Bezeichnen der Einzelfasern nach Vorgabe BvT 
 Durchgangsprüfung 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jedes Faserende/Stecker mit 1 Stück.  
 
Einheit: St       
 
Verlegen der Gf-Kabel wird mit OZ 10051252 bzw. 10085263  
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10051272 
 

 
Pigtail aus-/einbauen Outdoor 

 Einseitig vorkonfektioniertes Gf-Anschlusskabel (Pigtail)  
 
Definition: 
Verlegen, Anlegen oder Aufheben von einseitig konfektionierten Gf- 
Anschlusskabel (Gf-Ak) in E&MMS Technik in Outdoorgehäusen nach ZTV-
TKNetz 48  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Führen/Verlegen/Stecken des einseitigen Gf-Ak  
 Entfernen / Aufstecken der Staubschutzkappe  
 Vorbereiten, Ordnen und Kürzen 
 Brechen der Faser zum Ausbau 
 
Erfassung: 
Jedes neu ein- oder ausgebaute Gf-Ak in der E&MMS-Technik wird mit 1 
Stück erfasst. 
 
Einheit: St 
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10051282 

 
Gf am AP vorbereiten/verbinden (FTTH) 
 

 Definition: 
Vorbereiten von Glasfaserkabeltypen aller Art am Gf-AP/Gf-Abschluss 
im/an Gebäuden, 
Fasermanagementkassetten aller Art für die spätere Faserverbindung, 
unabhängig vom Kabeltyp, der Faserart der Zahl der Fasern, sowie das 
Vorbereiten von Schaltadern/Schaltkabel und das vorbereiten/verbinden 
von einseitig konfektionierten Gf- Anschlusskabeln (Pigtail) und das Führen 
in Verteileinrichtungen in E&MMS-Technik nur in Zusammenhang im FTTH- 
Ausbau 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einrichten einer sauberen Arbeitsstelle 
 Aus- und Einbauen von Fasermanagementkassetten aller Art 
 Reinigen/Abmanteln/Absetzen/Glätten/Kennzeichnen der Kabel, der 

Bündeladern  
 Wenn erforderlich Trennen der Fasern von einer vorhandenen 

Verbindung und Kürzen der Fasern 
 Vorbereiten von Schaltadern/Schaltkabel aller Art 
 Verbinden der Fasern mit thermischen Spleißgeräten 
 Anbringen von Spleißschutz. 
 Ablegen der verbundenen Fasern in Fasermanagementkassetten aller 

Art 
 Führen und Befestigen der Bündeladern oder Schaltadern/Schaltkabel 
 Anbringen von Knickschutz, Schlauchwendel 
 Einbauen und Stapeln der Fasermanagementkassetten, ggf. auch 

mehrmalig, auch in Magazinen 
 Ablage der unbeschalteten/ungeschweißten 

Kopplerausgangsfasern/Fasern 
 
Erfassung: 
Erfasst wird die 1. ordnungsgemäß durchverbundene Faser. 
 
Einheit: St 
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10051292 
 

 
Zulage Gf am AP (FTTH) 
 

 Definition: 
Zulage Gf am Gf-AP/Gf-Abschluss im/am selben Gebäude für das Verbinden 
von Glasfaser 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Reinigen der Faser 
 Verbinden der weiteren Faser mit thermischen Spleißgeräten 
 Ablegen der verbundenen Faser in Fasermanagementkassetten aller Art 

 
Erfassung: 
Erfasst wird jede weitere ordnungsgemäß durchverbundene Faser  
 
Einheit: St 
 

 
 
10051302 

 
Gf am NVt vorbereiten/verbinden 
 

 Definition: 
Vorbereiten von Glasfaserkabeltypen aller Art am GF-NVt, 
in Fasermanagementkassetten aller Art für die spätere Faserverbindung, 
unabhängig vom Kabeltyp, der Faserart der Zahl der Fasern, sowie das 
Vorbereiten von Schaltadern/Schaltkabel und das vorbereiten/verbinden von 
einseitig konfektionierten Gf- Anschlusskabeln (Pigtail, Gruppenpigtail) und 
das Führen in Verteileinrichtungen in E&MMS-Technik. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einrichten einer sauberen Arbeitsstelle 
 Aus- und Einbauen von Fasermanagementkassetten aller Art 
 Reinigen/Abmanteln/Absetzen/Glätten/Kennzeichnen der Kabel, der 

Bündeladern  
 Wenn erforderlich Trennen der Fasern von einer vorhandenen 

Verbindung und Kürzen der Fasern 
 Vorbereiten/Absetzen von Schaltadern/Schaltkabel aller Art 
 Verbinden der Fasern mit thermischen Spleißgeräten 
 Anbringen von Spleißschutz. 
 Ablegen der verbundenen Fasern in Fasermanagementkassetten aller Art 
 Führen und Befestigen der Bündeladern oder Schaltadern/Schaltkabel 
 Anbringen von Knickschutz, Schlauchwendel 
 Einbauen und Stapeln der Fasermanagementkassetten, ggf. auch 

mehrmalig, auch in Magazinen 
 
Erfassung: 
Erfasst wird die 1. ordnungsgemäß durchverbundene Faser. 
 
Einheit: Stück 
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10051312 
 

 
Zulage Gf am NVt 
 

 Definition: 
Zulage Gf am NVt für das Verbinden von Glasfaser 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Reinigen der Faser 
 Verbinden der weiteren Faser mit thermischen Spleißgeräten 
 Ablegen der verbundenen Faser in Fasermanagementkassetten aller Art 

 
Erfassung: 
Erfasst wird jede weitere ordnungsgemäß durchverbundene Faser  
 
Einheit: St 
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10051322 

 
Glasfaser – Muffen herstellen 
 

 Definition: 
Vorbereiten aller Glasfaserkabelenden unabhängig, gemäß ZTV-TKNetz 48, 
vom Kabeltyp und der Zahl der Fasern an geschnittenen und 
ungeschnittenen Kabeln bis zu ankommenden 96 Fasern. Absetzen oder 
Anpassen von Kabelenden bei Muffen aller Art. Öffnen der Muffen von 
Glasfaserkabeln, unabhängig vom vorgefundenen Muffentyp. Die 
Montagearbeiten erfolgen in der E&MMS-Technik. Schließen der Muffen von 
Glasfaserkabeln, unabhängig vom Muffentyp. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Führen, Biegen und Lagern der Kabel 
 Säubern der Kabelmäntel, Absetzen der Kabelmäntel 
 Kennzeichnen besonderer Eigenschaften auf den Kabelenden 
 Aufbringen von Schrumpfschläuchen bei Innenkabeln 
 Anbringen von Dichtkörpern bei optischen Bauteilen 
 Anbringen der Erdungssätze am Kabelmantel 
 Durchverbinden der Erdanschlussbänder 
 Montieren von Kabelabfangungen und Dichtkörpern 
 Säubern und Öffnen der Muffen 
 Lösen der Erdanschlussbänder in den Muffen  
 Säubern der Kabel und Muffenkörper von den Dichtungsmitteln. 
 Einlegen von ungeschnittenen, ungeöffnete Bündeladern in die 

Führungskanäle der Kassettenräger, ggf. ablegen und befestigen in 
Schlaufen 

 ggf. Einbauen eines Lichtwellenleiter-Wassersensors 
 ggf. Anschließen der Kabelabfangung an das Kabelaufteilungsgestell 

über den Erdungssatz 
 ggf. Führen und Lagern der symmetrischen Kupferdoppeladern 
 Schließen der Muffen und Sichern, Kennzeichnen 
 Lagern inkl. Vorrat der Muffen, Kabel, SNRV  
 Abdichtungen (u.a. Gas Stopp) belegte/unbelegte bei SNR herstellen 
 ggf. notwendiges Unterfangen der Muffen und Kabel auf Sandbettung 
 ggf. notwendiges Aufbauen und Einbauen von Kabeltragewannen bzw. 

Muffentragegestellen. 
 Erden der Kabel an Gestellen, wenn erforderlich 
 Einbau von höhenverstellbarer und klappbarer Muffenhalter und SNRV 

trennen/verbinden, wenn erforderlich 
 Vorbereiten der GF-Minikabel/SNR mit PP-Wellrohr nach ZTV-TKNetz 39 

und 48 
Erfassung:  
Jede neu hergestellte und endgültig verschlossene Muffe oder jede 
ausgewechselte Muffe wird als 1 Stück erfasst. 
 
Einheit: Stück 
 
Zulagenfaktor: Faktor 0,1 je weitere ankommende12 Fasern 
Faktor 0,1 für jedes vorbereitetes Gf-Minikabel/SNR wg. PP-Wellrohr 
Abrechnungsfaktor: Faktor 0,3 nur für das vom BvT angeordneten Öffnen und 
Schließen von jeder Gf-Muffe u.a. für Mess-und Prüfzwecken (Nachweis 
erforderlich) 
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10051337 
 

 
Glasfaser – Mini-Muffe 
 

 Definition: 
Vorbereiten aller Glasfaserkabelenden und SNR, , gemäß ZTV-TKNetz 48, 
unabhängig vom Kabeltyp. Absetzen oder Anpassen von Kabelenden bis zu 
ankommenden 24 Fasern. Das Ablegen der Fasern und die Montagearbeiten 
erfolgen in der E&MMS-Technik. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Führen, Biegen und Lagern der Kabel  
 Säubern der Kabelmäntel, Absetzen der Kabelmäntel  
 Kennzeichnen besonderer Eigenschaften auf den Kabelenden  
 ggf. Aufbringen von Schrumpfschläuchen bei Innenkabeln  
 Anbringen der Erdungssätze am Kabelmantel  
 Durchverbinden der Erdanschlussbänder  
 Montieren von Kabelabfangungen und Dichtkörpern, so wie das entfernen 
der Blindelemente.  
 Säubern und Öffnen der Muffen  
 Lösen der Erdanschlussbänder in den Muffen  
 Säubern der Kabel und Muffenkörper von den Dichtungsmitteln.  
 Einlegen von ungeschnittenen, ungeöffnete Bündeladern in die 
Führungskanäle der  
    Kassettenräger, ggf. ablegen und befestigen in Schlaufen  
 ggf. Einbauen eines Lichtwellenleiter-Wassersensors  
 ggf. Anschließen der Kabelabfangung an das Kabelaufteilungsgestell über 
den Erdungssatz  
 Schließen der Muffen und Sichern, Kennzeichnen  
 Lagern inkl. Vorrat der Muffen, Kabel, SNRV  
 Abdichtungen (u.a. Gas Stopp) belegte/unbelegte bei SNR herstellen  
 ggf. notwendiges Unterfangen der Muffen und Kabel auf Sandbettung  
 ggf. notwendiges Aufbauen und Einbauen von Kabeltragewannen bzw. 
Muffentragegestellen.  
 Erden der Kabel an Gestellen, wenn erforderlich  
 Einbau von höhenverstellbarer und klappbarer Muffenhalter 
 wenn erforderlich vorbereiten von SNR/SNRV inklusive 

trennen/verbinden  
 Montage der Muffe gemäß ZTV48 und der Montageanweisung. 
      
Erfassung: 
Jede neu hergestellte und endgültig verschlossene Muffe oder jede 
ausgewechselte Muffe wird als 1 Stück erfasst. 
Einheit: 1 Stück  
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,1 für jedes vorbereitetes Gf-Minikabel/SNR für das herstellen mit PP-
Wellrohr (ZTV 39 und ZTV 48) 
Ungeschweißte Fasern in Kassetten ablegen werden mit der OZ 10051162 
vergütet.  
Abrechnungsfaktor:  
Faktor 0,3 nur für das vom BvT angeordneten Öffnen und Schließen von jeder 
Gf-Muffe u.a. für Mess-und Prüfzwecken (Nachweis erforderlich)  
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10051712 

 
GPON Kontrollmessung 
 

 Definition: 
GF-Messung Point to Multipoint nach Vorgabe ZTV-TKNetz 43 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
Messanschaltepunkt Stecker OLT-Gestell 
Messung mit Dämpfungsmessplatz erstellen 
Wellenlänge 1310 und 1490 
Kontrollmessprotokoll erstellen, auf Datenträger abspreichern und dem BvT zur 
Verfügung stellen  
 
Erfassung: 
 Zu erfassen ist jede erste abgeschlossene Faser auf einem GF-Stecker 

unabhängig von der Kopplerbeschaltung des Gf-Kabels 
 
Einheit: St. 
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,2: Erfasst wird jeder weitere GPON Kontrollmessung des betreffenden 
Gf-HK 
 
Netzerweiterungen bei beschalteten PON sind vom WDM-Gestell zum Gf-AP auf 
Wellenlänge 1625 je mit Stecker abgeschlossene Faser zu erfassen nach 
Vorgabe ZTV 43 
 

 
 
10051722 

 
Kontrollprüfung 
 

 Definition: 
GF-Prüfung von GF-AP zum NVt nach Vorgabe ZTV-TKNetz 43 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Prüfen aller Gf-Fasern die auf Stecker am GF-AP abgeschlossen sind 
 Wellenlängen 1625 oder 1650 mit OTDR  
 Prüfergebnisse (OTDR-Trace) erstellen, auf Datenträger abspreichern und 

dem BvT zur Verfügung stellen  
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jede erste auf Stecker abgeschlossene Faser bzw. jeder 
Kopplerausgang mit Stecker des Gf-Kabel  
 
Einheit: St. 
 
Zulagenfaktor:  
Faktor 0,2: Erfasst wird jeder weitere Kopplerausgang mit Stecker des 
betreffenden Gf-AP 
 

  



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 371 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

 
10051733 
 

 
HK-Kontrollmessung Massenmarkt 

 Definition: 
Gf-Messungen Point to Point am Gf-Hauptkabel nach Vorgabe  
ZTV –TKNetz 43  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Messung ab GF-HVt  
 2 Wellenlängenmessung bei 1310/1550  
 Messprotokoll erstellen, auf Datenträger abspeichern und dem BvT zur 

Verfügung stellen  
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jede erste Gf-Messung am GF- HVt auf Stecker 
abgeschlossen Faser des Gf-HK mit einem Stück.  
 
Einheit: St 
 

 
 
10051743 
 

 
HK-Kontrollmessung Individualmarkt 
 

 Definition: 
Gf-Messungen Point to Point am Gf-Hauptkabel/Gf-VN nach Vorgabe  
ZTV –TKNetz 43 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Messung ab GF-HVt  
 3 Wellenlängenmessung bei 1310/1550/1625 
 Messprotokoll erstellen, auf Datenträger abspeichern und dem BvT zur 

Verfügung stellen  
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jede erste Gf-Messung am GF- HVt auf Stecker 
abgeschlossen Faser des Gf-HK mit einem Stück.  
 
Einheit: St 
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10051753 
 

 
Zulage HK-Kontrollmessung Massenmarkt 
  

 Definition: 
Zulage zur OZ 10051733 Gf-Messungen Point to Point am Gf-
Hauptkabel/Gf-VN nach Vorgabe ZTV –TKNetz 43 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Messung ab GF-HVt  
 2 Wellenlängenmessung bei 1310/1550  
 Messprotokoll erstellen, auf Datenträger abspeichern und dem BvT zur 

Verfügung stellen 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist jede weitere Gf-Messung am GF- HVt auf Stecker 
abgeschlossen Faser des Gf-HK mit einem Stück. 
 
Einheit: St 
 

 
 
10051763 
 

 
Zulage HK-Kontrollmessung Individualmarkt 

 Definition: 
Zulage zur OZ 10051743 Gf-Messungen Point to Point am Gf-
Hauptkabel/Gf-VN nach Vorgabe ZTV –TKNetz 43 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Messung ab GF-HVt  
 3 Wellenlängenmessung bei 1310/1550/1625 
 Messprotokoll erstellen, auf Datenträger abspeichern und dem BvT zur 

Verfügung stellen  
 

Erfassung: 
Zu erfassen ist jede weitere Gf-Messung am GF- HVt auf Stecker 
abgeschlossen Faser des Gf-HK mit einem Stück 
 
Einheit: St 
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10051774 
 

 
Pegelmessung an Gf-Verbindungsleitungen 

 Definition: 
Ermittlung der Dämpfungswerte einer Gf-Verbindungsleitung in beide 
Übertragungsrichtungen nach Vorgabe ZTV –TKNetz 43 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Gf-Messungen Ende zu Ende an den technischen 

Abschlußeinrichtungen 
 Messung der Leitungsgüte (Dämpfungswerte) im Wellenlängenbereich 

gemäß Schaltunterlagen  
 Anbringen von Dämpfungsgliedern entsprechend der ermittelten 

Dämpfungswerte und Toleranzvorgaben der Sende- und 
Empfangsmodule (SFP) jeweils am Empfänger. 

 Messprotokoll erstellen, auf Datenträger abspeichern und dem BvT zur 
Verfügung stellen 

 Zur Pegelmessung sind die von Telekom vorgegeben Messmittel zu 
verwenden 

 An/Abfahrt 
 

Erfassung:  
Zu erfassen sind die Pegelmessungen des ersten Schaltauftrags an Indoor- 
oder Outdoorstandorten  
 
Einheit: St. 

 
 
10051784 
 

 
Zulage Pegelmessung an Gf-VL 

 Definition: 
Zulagen zur 10051774 für die Ermittlung der Dämpfungswerte einer Gf-
Verbindungsleitung (Gf-VL) in beide Übertragungsrichtungen nach 
Vorgabe ZTV –TKNetz 43 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Gf-Messungen Ende zu Ende an den technischen 

Abschlußeinrichtungen 
 Messung der Leitungsgüte (Dämpfungswerte) im Wellenlängenbereich 

gemäß Schaltunterlagen  
 Anbringen von Dämpfungsgliedern entsprechend der ermittelten 

Dämpfungswerte und Toleranzvorgaben der Sende- und 
Empfangsmodule (SFP) jeweils am Empfänger. 

 Messprotokoll erstellen, auf Datenträger abspeichern und dem BvT zur 
Verfügung stellen 

 Zur Pegelmessung sind die von Telekom vorgegeben Messmittel zu 
verwenden 
 

Erfassung:  
Zu erfassen sind die Pegelmessungen jedes weiteren Schaltauftrags an 
Indoor- oder Outdoorstandorten  
Einheit: St. 
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10051795 
 

 
Zulage Zoomringe   
  

 Definition: 
Zulage zur OZ 10051733 HK-Kontrollmessung Massenmarkt für das 
Durchschalten bzw. Auflösen der Zoomringe vor Inbetriebnahme nach ZTV-
TKNetz 43  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Durchschaltung und Auflösen aller von ankommend auf abgehende 

ZOOM – Fasern mittels Kupplung oder Patchkabel für die eigentliche 
HK-Kontrollmessung 

 
Erfassung: 
 Zu erfassen ist die Zulage Zoomringe für die Durchschaltung und das 

Auflösen aller von ankommend auf abgehende ZOOM – Fasern für die 
eigentliche HK-Kontrollmessung je MFG-Standort mit einem Stück. 
 

Einheit: St 
 

 
 
10051812 
 

 
Besondere Leistungen Gf-Montage 
 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten bei der Montage an Glasfaserkabeln 
jeder Art die nicht als Teilleistungen im Leistungskatalog hinterlegt sind 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 
Auf gesonderte Anordnung und Freigabe des BvT 
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10051822 
 

 
Besondere Leistungen Gf-Montage 
 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten bei der Montage an Glasfaserkabeln 
jeder Art die nicht als Teilleistungen im Leistungskatalog hinterlegt sind 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 
Auf gesonderte Anordnung und Freigabe des BvT 
 

 
 
10051832 

 
Besondere Leistungen Gf-Montage 
 

 Definition: 
Ausführen von besonderen Arbeiten bei der Montage an Glasfaserkabeln 
jeder Art die nicht als Teilleistungen im Leistungskatalog hinterlegt sind 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Ausführen der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 
Auf gesonderte Anordnung und Freigabe des BvT 
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6.5 Teilleistungen allgemeiner Art; Besondere Leistungen 

6.5.1 Gruppe 81 Stundenlohnarbeiten, Zulagen, Spezialgeräte 

 
OZ 10081010 Stundenverrechnungssatz Tiefbau 
OZ 10081020 Stundenverrechnungssatz Ziehtrupp 
OZ 10081040 Stundenverrechnungssatz Montage 
OZ 10081050 Überstundenzulage 
OZ 10081060 Nachtzulage 
OZ 10081070 Sonn- Feiertagszulage 
OZ 10081080 Feiertagszulage 
OZ 10081110 Motorpumpe einsetzen 
OZ 10081130 Lkw bis 6,0 t Nutzlast einsetzen 
OZ 10081140 Spülwagen einsetzen 
OZ 10081150 Kamerawagen einsetzen 
OZ 10081160 Kabelanhänger einsetzen 
OZ 10081170 Vakuumpumpanlage auf- /abbauen 
OZ 10081180 Vakuumpumpanlage betreiben 
OZ 10081273 Anfahrt zur Montagestelle 
OZ 10081283 Saugwagen einsetzen 
OZ 10081306 Abbruchpauschale für DLR 
OZ 10081318 Stundenverrechnungssatz Baubegleitung 
OZ 10081745 Anfahrt mit Fahrzeug des Auftragnehmers 
OZ 10081765 Standortsicherung MFG erstellen 
OZ 10081795 Aufnahme der KVz 
OZ 10081808 Abrechnung Krisensituation uiL 
OZ 10081818 Abrechnung Krisensituation oiL 
OZ 10081828 Krisensituation Abrechnung Reisekosten 
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10081010 

 
Stundenverrechnungssatz Tiefbau 
 

 Definition: 
Vergütung der Wartezeiten und Stundenlohnarbeiten von Tiefbaukräften 
aller Lohngruppen in besonderen Fällen auf besondere Anordnung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Wartezeiten für Tiefbaukräfte 
 Stundenlohnarbeiten von Tiefbaukräften, die in besonderen Fällen 

nicht mit anderen OZ vergütet werden können 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen sind die Wartezeiten oder Stundenlohnarbeiten der 
eingesetzten Tiefbaukräfte nach vorgelegten Stundennachweisen 
Einheit: Std 
 

 
 
10081020 

 
Stundenverrechnungssatz Ziehtrupp 
 

 Definition: 
Vergütung von Wartezeiten eines Ziehtrupps mit u.a. einer 
Kabelwinde/Einblasgeräte etc. in besonderen Fällen auf besondere 
Anordnung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Wartezeiten für Montagekräfte 
 Stillstandszeiten für die Kabelziehwinde und ggf. anderer Maschinen 

und Fahrzeuge 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen sind die Wartezeiten des gesamten Ziehtrupps als 1 
Stundenverrechnungssatz, die durch Fehler in einer Kabelkanalanlage oder 
Rohranlage auftreten, nach vorgelegten Stundennachweisen 
 
Einheit: Std 
 
Vergütung erfolgt nicht bei Kombi-Beauftragung Tiefbau und Ziehen 
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10081040 

 
Stundenverrechnungssatz Montage  

 Definition: 
Vergütung der Wartezeiten und Stundenlohnarbeiten von Montagekräften 
aller Lohngruppen in besonderen Fällen auf besondere Anordnung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Wartezeiten für Montagekräfte 
 Stundenlohnarbeiten von Montagekräften, die in besonderen Fällen 

nicht mit anderen OZ vergütet werden können 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen sind die Wartezeiten oder Stundenlohnarbeiten der 
eingesetzten Montagekräfte nach vorgelegten Stundennachweisen 
Einheit: Std 
 

 
 
10081050 

 
Überstundenzulage 
 

 Definition: 
Vergütung der Überstundenzulage für Tiefbau- und Montagekräfte aller 
Lohngruppen nach den vertraglich vereinbarten Arbeitszeiten in 
besonderen Fällen auf besondere Anordnung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Überstundenzulage für Tiefbau- und Montagekräfte 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen sind die Überstundenzulagen der eingesetzten Tiefbau- oder 
Montagekräfte nach vorgelegten Stundennachweisen 
Einheit: Std 
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10081060 

 
Nachtzulage 

 Definition: 
Vergütung der Nachtzulage für Tiefbau- und Montagekräfte aller 
Lohngruppen nach den vertraglich vereinbarten Arbeitszeiten in 
besonderen Fällen auf besondere Anordnung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Nachtzulage für Tiefbau- und Montagekräfte 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen sind die Nachtzulagen der eingesetzten Tiefbau- und 
Montagekräfte zwischen 22.00 und 24.00 Uhr und zwischen 0.00 und 6.00 
nach vorgelegten Stundennachweisen, wenn keine Nachtarbeit vertraglich 
vereinbart wurde. 
 
Einheit: Std 
 

 
 
10081070 

 
Sonn- und Feiertagszulage 
 

 Definition: 
Zulage wird an Sonntagen und an gesetzlichen Feiertagen, die auf einen 
Sonntag fallen, außer den in der OZ 10081080 aufgeführten besonderen 
Feiertagen, auf besondere Anordnung vergütet 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Sonn- und Feiertagszulage für Tiefbau- und Montagekräfte 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Sonn- und Feiertagszulage für die eingesetzten Tiefbau- 
und Montagekräfte aller Lohngruppen nach vorgelegten 
Stundennachweisen 
 
Einheit: Std 
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10081080 

 
Feiertagszulage für Werktage 

 Definition: 
Zulage wird an besonderen Feiertagen (Ostersonntag, 1. Mai, 
Pfingstsonntag, 1. Weihnachtstag) und an den übrigen gesetzlichen 
Feiertagen, wenn sie auf einen Werktag fallen, auf besondere Anordnung 
vergütet. 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Feiertagszulage für Tiefbau- und Montagekräfte 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Feiertagszulage für die eingesetzten Tiefbau- und 
Montagekräfte aller Lohngruppen nach vorgelegten Stundennachweisen 
 
Einheit: Std 
 

 
 
10081110 

 
Motorpumpe einsetzen 
 

 Definition: 
Einsetzen einer Motorpumpe mit einer Mindestleistung von 40 m3/h auf 
besondere Anordnung des BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einsatz einer Motorpumpe einschl. Maschinenführer 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen sind die Einsatzzeiten der Motorpumpe ohne 
Berücksichtigung der Rüstzeiten nach vorgelegten Stundennachweisen  
 
Einheit: Std 
 

 
 
10081130 

 
Lkw bis 6,0 t Nutzlast einsetzen 
 

 Definition: 
Einsetzen eines Lkw bis 6,0 t Nutzlast zum Transport von Baustoffen, 
Stoffen und Bauteilen jeder Art in besonderen Fällen auf besondere 
Anordnung des BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einsatz eines Lkw mit Fahrer 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen sind die Einsatzzeiten des Lkw nach vorgelegten 
Stundennachweisen 
 
Einheit: Std 
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10081140 

 
Spülwagen einsetzen 
 

 Definition: 
Einsetzen eines Spülwagens zur Reinigung von verstopften Kabelkanal- 
oder Kabelrohrzügen auf besondere Anordnung des BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorhalten eines Spülwagens 
 Vorhalten des notwendigen Personals 
 Reinigen der Kabelkanal- oder Kabelrohrzüge 
 Entsorgen des Spülwassers 
 Nachweis der Durchgängigkeit der gereinigten Kabelkanal- oder 

Kabelrohrzüge 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen sind die Einsatzzeiten des Spülwagens nach vorgelegten 
Stundennachweisen 
 
Einheit: St 
 

 
 
10081150 

 
Kamerawagen einsetzen 
 

 Definition: 
Einsetzen eines Kamerawagens zur Ortung von Schäden in Kabelkanal- 
oder Kabelrohrzügen auf besondere Anordnung des BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorhalten eines Kamerawagens 
 Vorhalten des notwendigen Personals 
 Orten und Dokumentieren der Schäden in den Kabelkanal- oder 

Kabelrohrzügen 
 Einmessen und Kennzeichnen der festgestellten Fehlerstelle in der 

Örtlichkeit 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen sind Einsatzzeiten des Kamerawagens nach vorgelegten 
Stundennachweisen 
 
Einheit: Std 
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10081160 

 
Kabelanhänger einsetzen 
 

 Definition: 
Einsetzen eines Kabelanhängers zum Transport von Kabeln, Kabelrohren 
oder Mehrfachrohren jeder Art auf besondere Anordnung des BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einsatz eines Kabelanhängers 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen sind die Einsatzzeiten des Kabelanhängers nach vorgelegten 
Stundennachweisen 
 
Einheit: Std 
 

 
 
10081170 

 
Vakuumpumpanlage auf- / abbauen 
 

 Definition: 
Aufbauen, Vorhalten und Abbauen einer Vakuumpumpanlage mit 
Vakuumfilter zur Wasserhaltung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Auf- und Abbauen der Vakuumpumpanlage 
 Auf- und Abbauen der notwendigen Rohrleitungen 
 Einholen der Genehmigungen für die Wassereinleitung 
 Entrichten der Gebühren für die Genehmigungen 
 Übernahme der Kosten für die Wasseranalyse 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird jede aufgebaute Anlage als 1 Stück 
 
Einheit: St 
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10081180 

 
Vakuumpumpanlage betreiben 
 

 Definition: 
Betreiben einer Vakuumpumpanlage mit Vakuumfilter zur Wasserhaltung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Einleitung des Wassers in den Regenwasserkanal oder in ein offenes 

Gewässer 
 ggf. Einleiten des Wassers in den Schmutzwasserkanal 
 Übernahme der Kosten für die Wassereinleitung 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Erfasst wird der Betrieb der Anlage in Stunden 
 
Einheit: Std 
 

 
 
10081273 

 
Anfahrt zur Montagestelle 
 

 Definition: 
Anfahrtspauschale für die Ausführung von Montageaufträgen mit Bestellung 
eines Netto-Montageauftragswert <100 Euro 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 An/Abfahrten 
 Reisekosten und Spesen 
 
Erfassung: 
Erfasst wird die Anfahrtspauschale je Montageauftrag < 100 Euro mit 1 
Stück. 
 
Einheit: St 
 
Festpreis-MLV: nicht verhandelbar sowie keine Berücksichtigung von  
Auf-/Abgeboten auf Preislisten 
Die OZ wird nicht vergütet in kombinierter Beauftragung mit Gewerken 
Tiefbau, Ziehen. 
Siehe Vergütungsregelung. 
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10081283 

 
Saugwagen/Saugbagger einsetzen 
 

 Definition: 
Einsetzen eines Saugwagen zur Reinigung von stark verschmutzten 
Kabelschächte aller Art oder Ausheben von Gräben und Gruben auf 
besondere Anordnung des BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Vorhalten eines Saugwagen/Saugbagger 
 Vorhalten des notwendigen Personals 
 Reinigen der Kabelkanal- oder Kabelrohrzüge 
 Umweltgerechtes entsorgen von Schlamm 
 Ausheben von Gruben und Gräben  
 An/Abfahrten 
 Inkl. RSA -ZTVSA 
 
Abrechnung / Erfassung: 
Zu erfassen sind die Einsatzzeiten des Saugwagen/Saugbagger nach 
vorgelegten Stundennachweisen 
Einheit: LE 
 
Bei kontaminierten Schlamm/Aushub ist ein Entsorgungsnachweis 
vorzulegen. 
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10081306 
 
Abbruchpauschale für DLR 
 

 

Definition: 
Abbruchpauschale nur in dem Zusammenhang mit der Beauftragung DLR 
und nach Abstimmung mit dem BvT.  
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Abbruch aller schon eingeleiteten Leistungen in Zusammenhang DLR 

im beauftragten HK-Ring 
 An -/Abfahrt 
 
Erfassung: 
Erfasst wird die Abbruchpauschale nur in Abstimmung mit dem BvT je 
beauftragter DLR-Teilstrecke innerhalb eines HK-Ringes nur einmal 
mit 1 Stück. Gilt auch für die erste Montagegrube, falls kein DLR vorhanden 
ist. 
 
Einheit: St 
 

 
 

10081318 
 

Stundenverrechnungssatz Baubegleitung 

 

Definition: 
Erfassung der Stundenlohnarbeiten von Baubegleitung in besonderen 
Fällen auf besondere Anordnung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Erfassung der Stundenlohnarbeiten von Baubegleitern aller 

Lohn/Gehaltsgruppen auf besondere Beauftragung 
 Alle An- und Abfahrten 
 
Erfassung: 

Zu erfassen sind die Stundenlohnarbeiten eingesetzter Baubegleiter anhand 
der vorgelegten und geprüften Stundennachweise 

Einheit: Std. 
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10081745 

 
Anfahrt mit Fahrzeug des Auftragnehmers 

 Definition: 
Anfahrt mit Fahrzeug des Auftragnehmers zum beauftragten Einsatzort 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Anfahrt zum Einsatzort (Ortsnetz) inkl. KFZ, Fahrer. 
 Die Anfahrtspauschale beinhaltet die An- und Rückfahrt. 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Anfahrt zum Einsatzort 
1x pro Ortsnetz bei zeitlich zusammenhängender Beauftragung 

 
Einheit: LE (1 LE = 1 Pauschale) 
 
Nur in Verbindung mit OZ 10081765 und 10081797 
 

 
 
10081765 

 
Standortsicherung MFG erstellen 

 Definition: 
Standortsicherung MFG erstellen  
Eingeschlossene Leistungen: 
 Planung der neuen Standorte MFG inkl. 2 Alternativvorschläge unter 

Berücksichtigung von Typ und Überbau bzw. Nebensteller 
 Erstellung der Einzelbilder für Antrag „Standortsicherung für 

Schaltgehäuse“ 
 Integration der Einzelbilder in Antrag „Standortsicherung für 

Schaltgehäuse“ und Druckerstellung 
 Zusammenstellen aller Unterlagen, Vordrucke zur Einreichung des 

Antrags auf Zustimmung und Gestattungsverträge aller Art an die 
Kommune oder Dritte durch den AG  

 Übergabe Genehmigungsantrages an AG (BvT)  
 Nachträgliche Überarbeitung nach Ablehnung durch Kommune, Dritten 

und Wunsch des BvT 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Standortsicherung je MFG mit einem Stück 
 
Einheit: St. 
 

  



 

ZTV-TKNetz 9 Januar 2019 
Dokument aus myDMS Seite 387 von 398  
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 

 
10081797 

 
Aufnahme der KVz  

 Definition: 
Aufnahme und Dokumentation der KVz-Gehäuse 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Außenaufnahme des KVz-Gehäuses und Dokumentation der näheren 

Umgebung erstellen  
 Aufbereiten der Aufnahmen und Umnummerierungen 
 
Erfassung: 
Erfasst wird jedes aufgenommene und dokumentierte KVz-Gehäuse mit 
einem Stück 
 
Einheit: St. 
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10081808 

 
Abrechnung Krisensituation uiL 
 

 Definition: 
Abrechnung für einen bundesweiten Arbeitseinsatz in einer Krisensituation 
an unterirdische Linien (uiL) nach Abstimmung und Anordnung des BvT 
mit einer Kolonne von 4 Mitarbeitern incl. Maschineneinsatz a`10 
Arbeitsstunden und Erledigung von 3 Störungen (Tagessatz). 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Alle Fahrten am Notfalleinsatzort im Krisengebiet incl. des 

notwendigen Maschinenparks  
 Einholen aller Genehmigungen zum Ausführen der Arbeiten 
 Bereitstellung einer Lagerfläche 
 Alle erbrachten Leistungen incl. Nebenleistung für Fehlerortung, 

Tiefbau, Ziehen, Montage unabhängig der erbrachten Mengen nach 
Tagessatz 

 Detaillierte Nachweisführung der ausgeführten Arbeiten (z.B. 
Rotberichtung von Planunterlagen) und der entstandenen Aufwände 
  

Abrechnung/Erfassung: 
Grundlage ist der vereinbarte Tagessatz für eine Kolonne incl. 
Maschineneinsatz (Stundennachweise zum Mitarbeitereinsatz).  
Anteiliger Einsatz wird mit Faktor auf den vereinbarten Tagessatz 
verrechnet. 
(Faktor 1,0 = 4 Mitarbeiter a`10 Arbeitsstunden) 
 
Beispiele:  
 Kolonne mit zwei Mitarbeitern a`10 Arbeitsstunden  

= Faktor 0,5*Tagessatz 
 Kolonne mit zwei Mitarbeitern a`5 Arbeitsstunden  

= Faktor 0,25*Tagessatz 
 

Kürzung Tagessatz: 
Werden weniger als 5 Störungen ohne Nachweis einer besonderen 
Behinderung abschließend erledigt, werden die Tagessätze linear gekürzt: 
Faktor -0,2 pro nicht erbrachter Störungsbeseitigung (20% Tagessatz). 
Beispiel besonderer Behinderung: keine Baufreiheit durch örtliche 
Gegebenheiten. 
 
Erfasst werden die Einsätze zur Störungsbeseitigung in Krisensituation auf 
Grundlage vorgelegter detaillierter Nachweise zu Mitarbeitern, Zeiten und 
Störungsbeseitigungen (ggf. besonderer Behinderungen) über den 
Einsatzzeitraum. 
 
Einheit: LE 
 
Die anfallenden Reisekosten werden gegen Beleg mit der OZ 10081828 
erstattet.  
Sie sind von der oben genannten Kürzung ausgenommen. 
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10081818 

 
Abrechnung Krisensituation oiL 
 

 Definition: 
Abrechnung für einen bundesweiten Arbeitseinsatz in einer Krisensituation 
an oberirdischen Linien (oiL) nach Abstimmung und Anordnung des BvT 
mit einer Kolonne von 2 Mitarbeitern incl. Equipment a`10 Arbeitsstunden 
und Erledigung von 5 Störungen (Tagessatz). 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Alle Fahrten am Notfalleinsatzort im Krisengebiet des notwendigen 

Maschinenparks 
 Einholen aller Genehmigungen zum Ausführen der Arbeiten 
 Bereitstellung einer Lagerfläche 
 Alle erbrachten Leistungen incl. Nebenleistung für oi-Linienbau 

unabhängig der erbrachten Mengen nach Tagessatz  
 Detaillierte Nachweisführung der ausgeführten Arbeiten (z. B. 

Rotberichtung von Planunterlagen) und der entstandenen Aufwände 
 

Abrechnung/Erfassung: 
Grundlage ist der vereinbarte Tagessatz für eine Kolonne incl. 
Maschineneinsatz (Stundennachweise zum Mitarbeitereinsatz).  
Anteiliger Einsatz wird mit Faktor auf den vereinbarten Tagessatz 
verrechnet. 
(Faktor 1,0 = 2 Mitarbeiter a`10 Arbeitsstunden) 
Beispiel: 
 Kolonne mit zwei Mitarbeitern a`5 Arbeitsstunden  

= Faktor 0,5*Tagessatz 
 
Kürzung Tagessatz: 
Werden weniger als 5 Störungen ohne Nachweis einer besonderen 
Behinderung abschließend erledigt, werden die Tagessätze linear gekürzt: 
Faktor -0,2 pro nicht erbrachter Störungsbeseitigung (20% Tagessatz). 
Beispiel besonderer Behinderung: keine Baufreiheit durch örtliche 
Gegebenheiten. 
 
Erfasst werden die Einsätze zur Störungsbeseitigung in Krisensituation auf 
Grundlage vorgelegter detaillierter Nachweise zu Mitarbeitern, Zeiten und 
Störungsbeseitigungen (ggf. besonderer Behinderungen) über den 
Einsatzzeitraum. 
 
Einheit: LE 
 
Die anfallenden Reisekosten werden mit der OZ 10081828 erstattet.  
Sie sind von der oben genannten Kürzung ausgenommen. 
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10081828 

 
Krisensituation Abrechnung Reisekosten 

 Definition: 
Wegstreckenentschädigung zur An/Abreise ins/aus dem Krisengebiet,  
Aufwandsentschädigung (Übernachtungskosten und Tagegeld) beim 
Einsatz in einer Krisensituation 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Wegstreckenentschädigung für die An/Abreise zum Krisengebiet 
 Übernachtungskosten pro Mitarbeiter je Nacht 
 Mehraufwendungen für die Verpflegung pro Mitarbeiter je Tag  
 
Abrechnung/Erfassung: 
Erfasst wird die Wegstreckenentschädigung zur An/Abreise ins 
Krisengebiet mit 0,20€ pro Kilometer je Kraftfahrzeug oder einem anderen 
motorbetriebenen Fahrzeug, höchstens jedoch 130 Euro pro Fahrzeug. 
Erfasst werden die Übernachtungskosten bis max. 60€ pro Person/Nacht 
Erfasst werden die Mehraufwendungen für Verpflegung als Pauschale 
oder als Tagegeld. 
12€ Tagegeld pro Person am An und Abreisetag oder 24€ für die anderen 
Tage. 
Die Reisekosten sind dem BVT auf detaillierten Belegen, als Nachweis, 
vorzulegen 
 
Einheit: 1 LE = 1,- € 
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6.6 Besondere Leistungen 

6.6.1 Gruppe 99 Besondere Leistungen 

 

OZ Kurztext  

 

10099923 Abrechnung Baugrunduntersuchung   

10099933 Abrechnung Nutzung MSHE  

10099945 Abrechnung SiGeKo  

10099955 Abrechnung Kampfmittelsondierung  

10099966 Ankauf von Rohre Dritter KR, SNRV  

10099980 Abrechnung Gebührenbescheide  

10099908 Schädlingsbeseitigung an OD-Standorten  

10099918 An-/Abfahrten zur Schädlingsbeseitigung  
 

 
10099908 

 
Schädlingsbeseitigung an OD-Standorten  
 

 Definition: 
Beseitigung Schädlingsbefall an OD-Standorten mit und ohne aktiver Technik 
(z.B.: Kabelverzweiger (KVz), Multifunktionsgehäuse (MFG),  
Netzverteilern (NVt), …) durchführen. 
 
Eingeschlossene Leistungen  
 Schädlingsbeseitigung/Reinigung und Desinfektion, Entfernung von z.B. 

Wespennestern, Nagereinnistungen, … 
 Absaugen von losen Teilen (Verunreinigungen, Kot; jeweils beim Aufsuchen 

des Standortes)  
 Reinigung (Abwischen) mit einer desinfizierenden Lösung an gefahrlos zu 

erreichenden Stellen. 
 Mehrmalige Auslegung von Ködern 
 Endgültige Entfernen der Köder 
 Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen gemäß ArbSchG unter Beachtung 

der BiostoffV. 
 Im Bedarfsfall Einholung von amtlichen Genehmigungen 
 Vorbereitung/Nachbereitung aller Leistungen 
 Beistellung aller erforderlichen Materialien 
 Alle Werkzeug- und Werkzeugnutzungskosten 
 Mittel zur Schädlingsbekämpfung bzw. Reinigung 

 
Die Durchführung der Arbeiten sind in Schutzkleidung gemäß den gesetzlichen 
Forderungen durchzuführen. 
 
Erfassung: 
Erfasst wird das endgültige Beseitigen des Schädlingsbefalls mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
 
Die erforderlichen An-/Abfahrten werden mit der OZ 10099918 vergütet. 
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10099918 

 
An-/Abfahrten zur Schädlingsbeseitigung  
 

 Definition: 
An- /Abfahrten zum OD-Standort, die zur Beseitigung eines Schädlingsbefalls an 
Outdoor-Sandorten mit und ohne aktiver Technik (z.B.: Kabelverzweiger (KVz), 
Multifunktionsgehäuse (MFG), Netzverteilern (NVt), …) erforderlich sind. 
 
Eingeschlossene Leistungen  
 An- /Abfahrt zum Outdoor-Standort 

 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die An-/Abfahrt zum OD-Standort mit 1 Stück 
 
Einheit: St 
Ist der Schädlingsbefall am beauftragtem Standort nicht bei der ersten An-
/Anfahrt beseitigt worden, wird die weitere An-/ Abfahrt bis zur endgültigen 
Beseitigung mit der OZ 10099918 abgerechnet. Eine Nachweisdokumentation ist 
dem BvT vorzulegen. Die OZ 10099908 wird in diesem Zusammenhang nicht 
erneut vergütet. 
 

 
 
10099923 

 
Abrechnung Baugrunduntersuchung 
 

 Definition: 
Abrechnung von Baugrunduntersuchungen u.a. für gesteuerte 
Horizontalbohrungen, Abruch bzw. Austausch von ui BW der Kat III, Verprobung 
des Aushubs, Aufbruches aller Art, etc. nur nach Abstimmung und Anordnung 
des BvT 
 
Erfassung: 
 Zu erfassen sind die auf dem vorgelegten Nachweis ausgewiesenen Kosten 

in EUR 
 
Einheit: LE 
 

 
 

 
10099933 

 
Abrechnung Nutzung MSHE 
 

 Definition: 
Abrechnung von Nutzungsgewährung von Mehrspartenhauseinführungen 
(MSHE) durch die Stadtwerke/EVU nach gesondertem Vertrag 
 
Erfassung: 
 Zu erfassen sind die auf dem vorgelegten Nachweis ausgewiesenen Kosten 

in EUR 
 
Einheit: LE 
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10099945 Abrechnung SiGeKo 

 

Definition: 
Abrechnung von Leistungen eines SiGeKo nach gesonderter Beauftragung durch 
den BvT 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Erfassung der Leistung von einem SiGeKo aller Lohn/Gehaltsgruppen auf 

besondere Beauftragung 
 SiGeKo-Plan erstellen 
 Information an alle Beteiligten Dritter geben 
 Abstimmungsgespräche mit allen Beteiligten führen 
 Überwachung der Ausführungsleistung Ort nach SiGeKo-Plan 
 Abnahme der Ausführungsleistung mit allen Beteiligten, das Ergebnis wird 

durch den SiGeKo in einem Protokoll festgehalten und dem BvT übergeben 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist die Leistung eines SiGeKo anhand der vorgelegten und geprüften 
Stundennachweise  

Einheit: LE 

 
 

 
10099955 

 
Abrechnung Kampfmittelsondierung 
 

 Definition: 
Abrechnen von Leistungen für die technische Erkundung 
der Kampfmittelbelastung/ Kampfmittelsondierung für geplante Ausbaustrecken 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Abrechnung der vertraglich vereinbarten Leistungen einschl. aller 

Nebenarbeiten 
 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 
 
Auf gesonderte Anordnung und Freigabe des BvT 
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10099966 

 
Ankauf von Rohre Dritter (Rohrtrasse) 
 

 Definition: 
Abrechnung von Ankauf von Rohren Dritter aller Art von u.a. Kabelrohre, 
Kabelschutzrohre, Kabelkanalrohre, Speenetrohrverbände 
 
Erfassung: 
Zu erfassen ist der lfd Meter Rohrtrasse gem. Angebot  

 
 
Einheit: m 
 

 
 

 
10099980 

 
Abrechnung Gebührenbescheide. 
 

 Definition: 
Abrechnung von Gebührenbescheiden für die Erteilung u.a. von 
verkehrsrechtlichen Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, 
Kampfmittelbelastung, Katasterpläne etc.  
 
Abrechnung / Erfassung: 
 Zu erfassen sind die auf dem vorgelegten Gebührenbescheid, Anordnungen, 

etc. nachgewiesenen Gebühren in EUR 
 
Einheit: LE 
 

 
 
10099997 

 
Abrechnung AN - Materialwirtschaft 
 

 Definition: 
Abrechnung der Auftragnehmer–Leistungen für Materialwirtschaft nach ZTV-
TKNetz 71 und gesonderter Beauftragung 
 
Eingeschlossene Leistungen: 
 Abrechnung der vertraglich vereinbarten Leistungen des Auftragnehmers für 

die Materialwirtschaft nach ZTV-TKNetz 71 aus den zentral bereitgestellten 
Mengen einschl. aller Nebenarbeiten in den IV-Systemen und etwaigen 
Reklamationen in Richtung Logistik 

 
Erfassung: 
Erfasst werden die Leistungen in Leistungseinheiten zu 1,00 Euro 
 
Einheit: LE 
 
Auf gesonderte Anordnung und Freigabe des BvT 
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7. Abrechnung von Leistungen 

Im Leistungsumfang der OZ sind jeweils die wichtigsten Tätigkeiten beschrieben. Tätigkeiten mit nur geringem 
Arbeitsumfang, die nicht im Leistungsumfang dieser OZ erwähnt sind, aber sachlich zum Leistungsumfang 
gehören, sind dennoch Leistungsinhalt dieser OZ. 
Die in der Beschreibung der Bauleistungen aufgeführten Arbeiten und alle damit zusammenhängenden 
Nebenleistungen werden mit den OZ, auch Positionen, des Leistungskatalogs der Telekom vergütet. 
Eine Erfassung für Leistungen, die im LK-TKNetz nicht als Teilleistung unter einer bestimmten OZ ausgewiesen 
sind, kommt nur in Betracht, wenn dies ausdrücklich in der Beauftragung zugestanden wurde. Leistungen, die 
Leistungsinhalt von OZ sind, werden nicht gesondert vergütet. 
Alle Längenmaße werden auf volle 5 bzw. 10 cm aufgerundet, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts 
anderes festgelegt wurde.  
Flächenmaße werden auf 2 Dezimalstellen und Raummaße auf 3 Dezimalstellen auf- oder abgerundet, wenn 
sich rechnerisch aus der Multiplikation mehr Dezimalstellen ergeben sollten. 
Bei Stundenlohnarbeiten beträgt die kleinste abrechenbare Arbeitszeit 30 Minuten. 
Leistungen die abweichend der Bestellung/Beauftragung erfolgen sollen, sind dem BvT bei bekannt werden 
anzuzeigen zur Abforderung der Freigabe für die Mehr.- bzw. auch Minderleistungen. 
Zu erbringende Nachweisdokumentation nach Vorgaben BvT sind u.a. digitale Bilder in elektr. Form in PDF-
Format. 
Die ZTV9 ist unter dem Link www.suppliers.telekom.de -> Bauleistungen abrufbar. 

7.1 Rechnungsaufmaße 

7.1.1 Rechnungsaufmaße in elektronischer Form 

Auftragnehmer, die über die e-Vergabe angebunden sind, haben die Leistungserfassung in den geforderten 
Fristen ebenfalls in elektr. Form durchzuführen und an den AG zu übermitteln. 
Der Auftragnehmer hat die vertragsgerecht erbrachten Leistungen festzustellen und im elektr. 
Rechnungsaufmass zu erfassen. 
 Soweit wie von Telekom angegeben und möglich, ist der BvT an der Erstellung der RA zu beteiligen.  
Die erbrachten Leistungen sind entsprechend den einzelnen Bauabschnitten zu erfassen und mit den OZ des 
Leistungskataloges der Telekom im RA so darzustellen, dass sie ohne besonderen Aufwand geprüft und 
nachvollzogen werden können.  
Abweichungen von den Regelmaßen; vorgefundene Besonderheiten und Stundenverrechnungssätze sind zu 
dokumentieren, zu begründen und dem BvT vor Freigabe der erfassten Leistung vorzulegen. 
Nach fertig gestellter Erfassung ist die Leistung nach Frist freizugeben. 
Fehlerhafte, nicht stimmige Leistungserfassungen, die über das e-Portal eingestellt wurden können mit 
Begründung zurückgewiesen werden. 
Die Arbeitsabläufe und die erforderlichen Erläuterungen zur Handhabung der elektronischen 
Leistungserfassung sind im Handbuch „e-Vergabe“ dargestellt.  
 

7.1.2 Rechnungsaufmaße in Papierform 

Ist vom AG nicht anderes festgelegt ist, sind Leistungsfeststellungen und RA vom AN in den geforderten Fristen 
zu erstellen und beim AG vorzulegen. 
Dazu erhält der AN vor der Ausführung ein vorbereitetes RA in Form von mehreren Blättern. Dieses RA ist 
entsprechend den erbrachten Leistungen zu bestätigen, zu ändern oder zu kürzen. Das RA ist zur Bestätigung 
der Richtigkeit der aufgemessenen Leistungen und der ordnungsgemäßen Erbringung vom verantwortlichen 
Bauleiter oder Geschäftsführer des AN zu unterschreiben. 
Soweit wie von Telekom angegeben und möglich, ist der BvT an der Erstellung der RA zu beteiligen.  
Die erbrachten Leistungen sind entsprechend den einzelnen Bauabschnitten zu erfassen und mit den OZ des 
Leistungskataloges der Telekom im RA so darzustellen, dass sie ohne besonderen Aufwand geprüft und 
nachvollzogen werden können.  
Abweichungen von den Regelmaßen; vorgefundene Besonderheiten und Stundenverrechnungssätze sind zu 
dokumentieren, zu begründen und dem BvT vorzulegen. 

http://www.suppliers.telekom.de/
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 Die RA sind nach Erstellung dem BvT zur Prüfung und Unterschrift zu übergeben. Ein Doppel des 
unterschriebenen RA erhält der Auftragnehmer.  
Die erbrachten Teilleistungen eines gesamten Auftrages bzw. bei größeren Aufträgen zusammenhängende, in 
sich geschlossene Teilleistungen eines Auftrages, sind unverzüglich nach der Ausführung als RA zu erfassen. 
Sind zu einem RA mehrere Blätter zu erstellen, so sind in diesen: 
 nur abgeschlossene Leistungen oder Teilleistungen zu erfassen 
 fortlaufende Nummerierungen vorzusehen 
 jeweils die letzten Blätter zu kennzeichnen 

 
 

8. Verzeichnis der Abkürzungen 

AB Abschluss  

AG Auftraggeber 

AN Auftragnehmer 

ApL Abschlusspunkt 

AsLe Anschlussleiste 

Azk Abzweigkasten 

BB-TKNetz Baubeschreibung im Telekommunikationsnetz 

BGT Baugruppenträger 

BvT Beauftragter von Telekom 

BW/uiBW Bauwerke/ unterirdische Bauwerke 

C8/10 Betontyp 

CO Central Office (Betriebsstelle) 

DIN  Vorschriften des Deutschen Institutes für Normung e.V. 

DT Technik Deutsche Telekom Technik GmbH 

EGB Elektrostatisch gefährdete Bauteile 

Ek  Erdkabel 

Evz Endverzweiger 

FLN Fernmeldeleitungsnetz 

FSP-Kabel Fernspeisekabel 

F2-Seite F2-Seite Verkabelung zur Technik in der Betriebsstelle 

Gf-AP Glasfaser-Abschlusspunkt 

Gf-AtK Glasfaseraufteilungskabel 

Gfk Glasfaserkabel 

HVL Hauptverbraucherleitung 

KK Kabelkanal 

KKF Kabelkanalformstein 

KKR Kabelkanalrohr aus PVC-U 

KKHR Kabelkanal-Halbrohr aus PVC-U 

KM  Kabelmarke 

KR Kabelrohr 50 mm x 4,6 mm aus PE-HD 

KSch Kabelschacht 

KVz Kabelverzweiger 
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Kxk Koaxialkabel 

L Bodenklassenbezeichnung beim Rohrvortrieb 

LB Leistungsbeschreibung 

LB-TKNetz Leistungsbeschreibung-TKNetz 

LC Linecard 

LERF Leistungserfassung Rechnungsaufmaß 

LK Leistungskatalog 

LN Bodenklassenbezeichnung beim Rohrvortrieb 

LO Bodenklassenbezeichnung beim Rohrvortrieb 

LV Leistungsverzeichnis 

Lwl Lichtwellenleiter 

MD Mauerdurchführung 

MR Mehrfachrohr 

MFG Multifunktionsgehäuse 

MFT Muffentrog 

MSAN Multi Service Access Node 

NRT Notruftelefon 

NVT Netzverteiler 

DT -Technik Deutsche Telekom –Technik GmbH 

NSO Network and Service Operations 

OLT Optical Line Termination 

OZ/LNr. Ordnungszahl / Leistungsnummer 

PE Polyethylen 

PE-HD Polyethylen hoher Dichte 

PLB Porenleichtbeton 

PTI Produktion Technische Infrastruktur 

RA Rechnungsaufmaß 

Rack Gestell 

RKP Regelkabelführungsplan 

RSA-/ZTV-SA Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen-/                       Zusätzlichen 
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an 
Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA) 

S Bodenklassenbezeichnung beim Rohrvortrieb 

SESYS SEcurity SYStem 

SNR-(E) Speednetrohr- (Erdverlegbar) 

SNR-(V) Speednetrohr- (Verband) 

SR Schutzrohr  

SR-RV Schutzrohre für den Rohrvortrieb 

SIS 2015 Schließsystem 2015 

SSt Schnittstelle 

StrV Stromversorgung 

StrVt Stromverteiler 

StVO Straßenverkehrsordnung 

Symk Symmetrische (Kupfer-)Kabel 
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SystG Systemgestell 

Telekom Deutsche Telekom AG 

TelH Telefonhäuschen 

TelHb Telefonhaube 

TKNetz Telekommunikations-Netz 

UFB Unterflurbehälter 

ÜsAg Überspannungsableiter 

VaGi Verbindungs- und Aufteilungsgehäuse für Innenräume 

VSt Vermittlungsstelle 

Vt Verteiler 

ZTV Zusätzliche technische Vertragsbedingungen 
 
 

9. Änderungshinweise bzw. Änderungshinweise in der Kurzbeschreibung 
der Teilleistung als Anlage 

 
Inhaltliche Änderungen bzw. Neuerungen gegenüber der Vorgängerversion sind farblich in „Gelb“ im Dokument 
markiert. 
  
Anlage Änderungshinweise in der Kurzbeschreibung. 
 
 
 

Änderungen ZTV9 
Stand Jan. 19.docx
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		Kurzbeschreibung der Teilleistungen

		Ausgabe Oktober 2018

		Gruppe 10  Rohrvortrieb, Bohrungen

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10,11)

		10010413		Rohrvortrieb 50 mm

		10010423		Rohrvortrieb 110 mm

		10010433		Rohrvortrieb 125 mm

		10010443		Rohrvortrieb 140 mm

		10010453		Rohrvortrieb 160 mm

		10010473		Zul. Bkl. BS3, BS4 , F Vortr. 50-160

		10010483		Start- oder Zielgrube herstellen(£160)

		10010493		Zulage Start-/ Zielgruben in Bodenkl. 7

		10010513		Rohrvortrieb 300 - 1000 mm herstellen

		10010573		Zul. Bkl. BS3, BS4, F  Boh. 300-1000

		10010590		Rohrvortriebseinr. ³ 300 mm auf-/abbauen

		10010610		Start-/Zielgruben herstellen (300-1000)

		10010620		Zulage Start-/ Zielgruben in Bodenkl. 7

		10010630		Rohrvortriebseinrichtung umsetzen

		10010640		Rohrvortriebseinr. £ 160 mm auf-/abbauen

		10010650		Kabelrohre aus PE bis 50 mm einziehen

		10010660		Kunststoff-Rohre bis 110 mm einziehen

		10010670		PE-Rohre >50 mm einziehen

		10010696		Bauw. gest. Spülbohr. >125 mm

		10010703		Lieferung Rohre f. Gest. H-Bohr. >125mm

		10010713		Bohrgerät f. Gest. H-Bohr. vorh.

		10010723		Zulage Suchschlitze für Fremdanlagen

		10010776		Bauw. gest. Spülb. < 125 mm

		10010786		Bauw. gest. Spülb. < 65 mm

		10010796		Zulage Bodenklasse 6 (HDD)

		10010806		Zulage Bohrung Kurzstrecke (<30m)

		10010916		Zulage Bodenklasse 7 (HDD)

		Gruppe 11  Herstellen von Gräben

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10)

		10011010		Gräben 0-1,25m in Bodenkl. 1,3-6

		10011030		Gräben 0-1,25m in Bodenkl. 7

		10011040		Gräben 0-1,75m in Bodenkl. 1,3-6

		10011060		Gräben 0-1,75m in Bodenkl. 7

		10011070		Gräben 0-5,0m in Bodenkl. 1,3-6

		10011090		Gräben 0-5,0 m in Bodenkl. 7

		Gruppe 12  Herstellen von Gruben

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10)

		10012010		Gruben 0-1,25m in Bodenkl. 1,3-6

		10012030		Gruben 0-1,25m in Bodenkl. 7

		10012040		Gruben 0-1,75m in Bodenkl. 1,3-6

		10012060		Gruben 0-1,75m in Bodenkl. 7

		10012070		Gruben 0-5,0m in Bodenkl. 1,3-6

		10012090		Gruben 0-5,0 m in Bodenkl. 7

		Gruppe 13  Aufbrechen und Aufnehmen von Straßenoberbau

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10)

		10013410		ungebundene Tragschichten aufnehmen

		10013420		Zulage zur ungebundenen Tragschicht

		10013430		Platten bis 0,4 m2 aufnehmen

		10013440		Großpflaster aufnehmen

		10013450		Kleinpflaster aufnehmen

		10013460		Mosaikpfl./ Natursteinplatten aufnehmen

		10013470		Betonsteinpflaster aufnehmen

		10013480		Zulage Zementmörtelbett oder Frost

		10013490		Betonoberbau aufbrechen

		10013510		Zulage zum Aufbrechen Beton

		10013520		Asphalt bis 10 cm aufbrechen

		10013533		Zulage zu Asphalt je 6 cm

		10013560		Kantensteine aufnehmen

		10013570		Rinnen 1 bis 3-zeilig aufnehmen

		10013590		Großplatten aufnehmen

		Gruppe 14  Sichern von Arbeitsstellen

		(ZTV-SA)

		10014010		Sicherung n. Regelpl. B I/4-B I/17

		10014040		Sicherung n. Regelpl. B II/4-B II/9

		10014050		Sicherung n. Regelpl. B III/1-B III/3

		10014070		Sicherung n. Regelpl. C I/7-C I/9

		10014083		Lichtsignalanlage betreiben

		10014093		Lichtsignalanlage aufbauen/vorhalten

		10014110		Sicherung n. Regelpl. der Nebenleist.

		10014122		Sicherung n. Regelpl. größer 5 Tage

		10014170		Fahrbare Absperrtafel betreiben

		10014180		Planskizze vorhalten und betreiben

		10014193		Anfahrt zur Sicherung von Arbeitsstellen

		Gruppe  15  Stoffe und Bauteile liefern und ggf einbauen oder vorhalten

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10,11)

		10015310		Füllboden als Ersatz liefern/einbauen

		10015320		Füllboden für Hohlräume liefern/einbauen

		10015330		Sand oder Oberboden liefern/einbauen

		10015340		Sand für Rohre liefern/einbauen

		10015350		Zement-Sand-Gemisch liefern/einbauen

		10015360		Ze- Sa-Gemisch als Ersatz liefern/einb.

		10015370		Ze- Sa- Gem. für Rohre. liefern/einb.

		10015383		Dämmer/Porenleichtbeton liefern/einb.

		10015393		Dämmer/Porenl. als Ersatz liefern/einb.

		10015403		Flüssigboden

		10015413		Dämmer/Porenl. für Rohre. liefern/einb.

		10015420		Beton liefern/einbauen

		10015430		Beton einschl. Bewehrung liefern/einb.

		10015440		Betonplatten bis 0,4 m² liefern

		10015450		Natursteinplatten bis 0,25 m² liefern

		10015460		Betonsteinpflaster liefern

		10015470		Natursteinpflaster liefern

		10015480		Kaltbitumen für KSch-Oberbau

		10015510		Bordsteine liefern

		10015520		Kantensteine liefern

		10015530		Rinnensteine 1 und mehrzeilig liefern

		10015610		Behelfsbrücken Brkl. 12 vorhalten

		10015620		Behelfsbrücken Brkl. 30 vorhalten

		10015630		Behelfsbrücken Brkl. 60 vorhalten

		Gruppe 18  Instandsetzung von Straßenoberbau und Vegetationsflächen

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10)

		10018010		Arbeitsraum instand setzen

		10018020		Wiesen instand setzen

		10018030		Rasen instand setzen

		10018040		Frostschutzsch., ungeb. Tragsch. einb.

		10018050		Zulage Frostschutzsch., ungeb. Tragsch.

		10018060		Deckschicht Splitt einbauen

		10018070		Schotterdecken einbauen

		10018080		Platten bis 0,4 m² verlegen

		10018090		Betonsteinpflaster verlegen

		10018110		Großpfl., Natursteinplatten  verl.

		10018120		Kleinpflaster verlegen

		10018130		Mosaikpflaster verlegen

		10018140		Zulage Zementmörtelbett

		10018150		Zulage gebundene Tragschicht

		10018160		Betonoberbau bis 12cm liefern/einb.

		10018170		Zulage zu Betonoberbau je 4 cm

		10018180		Asphalt bis 10 cm liefern/einbauen

		10018213		Zulage zu Asphalt je 6 cm

		10018220		Zulage Gussasphalt

		10018230		Bordsteine in Beton einbauen

		10018240		Kantensteine in Beton einbauen

		10018250		Rinnen 1 und mehrzeilig auf Beton einb.

		10018270		Großplatten > 0,4 m² verlegen

		10018280		Sträucher/Büsche aus-/einbauen

		10018310		Großplatten >0,4 m2 schneiden

		10018320		Fugen von Pflaster vergießen

		10018330		Verkehrsschilder aus- und einbauen

		10018340		Erdbauvlies einbauen

		10018350		Rammschutz aus- und einbauen

		10018360		Fugen, Schnitte herstellen

		10018372		Asphalt/Gussasphalt abfräsen

		Gruppe 19  Bauwerke einbauen, abbrechen, instandhalten

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 13,15, 39)

		10019003		Kleinbauwerke einbauen

		10019013		Kleinbauwerke austauschen

		10019023		Kleinbauwerke abbrechen

		10019036		Kleinbauwerke dauerhaft verkehrssichern

		10019033		AzK-Abdeck. auswechseln

		10019043		AzK-Abdeckungen o.ä. anpassen

		10019103		KSch Typ I  einbauen

		10019113		KSch Typ I  austauschen

		10019123		KSch Typ I abbrechen

		10019203		Schachthalsrahmen 12-28 cm einbauen

		10019213		Schachthalsrahmen 56 cm einbauen

		10019223		Schachthalsrahmen 8-28 cm ausbauen

		10019233		Schachthalsrahmen  56 cm ausbauen

		10019243		Schachthalsrahmen auswechseln

		10019303		Zulage BW f. Pflaster, Platten

		10019313		Zulage BW f. Großpflaster/Natursteinpl.

		10019323		Zulage BW f. Klein-/Mosaikpflaster

		10019333		Zulage BW f. Asphalt/Beton

		10019343		Zulage  BW f. zu Asphalt je 6 cm

		10019353		Zulage BW f. Gussasphalt

		10019363		Zulage BW f. Gebundene Tragschicht

		10019373		Zulage BW in ungebundenen Oberbau

		10019403		KSch Typ IIa/IIb bis 3,9 m einbauen

		10019413		KSch Typ IIa/IIb bis 6,1 m einbauen

		10019423		KSch Typ IIa/IIb > 6,1 m einbauen

		10019433		KSch Typ IIc bis 5,0m einbauen

		10019443		KSch Typ IIc > 5,0m einbauen

		10019453		KSch  Typ III von 1,4 m einbauen

		10019463		Zulage  KSch Typ III > 1,4 m

		10019493		BW-Abdeck. jeder Art einbauen (kein StraBa)

		10019503		BW alter Bauart abbrechen ersatzlos

		10019513		BW- Decken/Böden ausbauen

		10019523		BW-Decken jeder Art einbauen

		10019533		BW-Decken jeder Art auswechseln

		10019543		Verbau nach besonderen Vorgaben

		10019553		BW-Deckel aller Art auswechseln

		10019563		BW- Deckel auspflastern

		10019573		BW-Abdeck. jeder Art einbauen (Straba)

		10019583		BW-Abdeck jeder Art  ausw.

		10019593		BW-Abdeckungen ausbauen

		10019603		Einführungsplatten schneiden

		10019613		UDESI einbauen

		10019623		Zubehörteile anbringen / auswechseln

		10019633		Halteschienen anbringen / auswechseln

		10019643		KSch-Leitern anbringen / auswechseln

		10019653		Zulage Sonderreinigung

		10019703		Kabelschachtsanierung gemäß Gutachten / Bauvorlage

		10019713		Schäden n. Zustandsber. beseit .

		10019723		Zulage Entrosten/Schützen v.Stahlteilen

		10019733		Zulage Beseitigen v. Rissen in Beton

		10019743		Zulage Ausbessern v. Betonabplatzungen

		10019753		BW I+II+III Inspizieren

		10019763		Zulage Pläne bereitstellen

		10019773		Inspektions/Instandsetzungspauschale

		10019783		KSch/Azk-Abdeck. außerh. d. Fristenpl.

		10019803		Gutachten/Statik erstellen an Ing-ui.BW

		10019813		Zulage Gutachten Kostengegenüb.

		10019823		Zulage Gutachten chem. Einflüsse

		10019833		Zulage Bauvorlage erstellen

		10019843		Standsicherheitsnachweis erstellen

		10019853		Bauüberwachung und Abnahme bei Ing. BW

		10019863		Aussteifung von nicht standsicheren BW

		10019873		Zulage Kontrolle der Aussteifung von BW

		10019883		KSch ui- Stichprobenpr. v. Ing. BW.

		10019893		Zulage Anfahrt zur ui- Stichprobenpr. v. Ing. BW.

		10019916		Zulage Vorsorgliche Beweissicherung

		10019933		Zulage VAO z. ui- Stichprob. v. Ing. BW

		10019943		Sicherung von Arbeitsstellen in Fahrbahnen

		10019953		Öffnen und Schließen von Bauwerken

		Gruppe 21 Arbeiten an Gebäudeeinführungen

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10)

		10021010		MD bis 40 mm einbauen

		10021020		Zulage verlängerte MD bis 40 mm

		10021030		MD > 40 – 70 mm einbauen

		10021040		Zulage verlängerte MD > 40 – 70 mm

		10021060		Kabel in belegte MD einbauen

		10021070		Gebäudeeinführung auswechseln

		10021080		Kabel/SNR in Gebäudeeinführung einbauen/ausbauen

		10021090		Gebäudeeinführung ausbauen

		10021510		MD > 70/Wanddurchf.-Muffe einbauen

		10021520		Fundamente durchbohren

		10021530		Gebäudeeinf. in weiße Wanne einbauen

		10021540		Gebäudeeinf. in schwarze Wanne einbauen

		Gruppe  22   Einziehen und Ausziehen von Kabeln und Rohren

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 11, 39, 40)

		10022080		Kabel in Kabelrohren lösen

		10022090		Mehrfachrohre teilen

		10022110		Kabel/Rohre in Brücken usw. einbringen

		10022120		Kabel/Rohre aus Brücken usw. ausbauen

		10022210		Auszieharmaturen Kabel-X anbauen

		10022220		Kabel bis 20 mm befüllen und ausziehen

		10022230		Kabel bis 50 mm befüllen und ausziehen

		10022240		Kabel bis 80 mm befüllen und ausziehen

		10022310		KKF-Liner ausformen

		10022320		Einziehvorricht. KKF-Liner auf-/abbauen

		Gruppe  23   Auslegen von Kabeln, Kabelrohren und Schutzleitern

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 11, 39)

		10023033		Trassenwarnband auslegen

		     Gruppe  24   Aufnehmen von Kabeln, Kabelrohren und Schutzleitern

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 11, 39)

		10024010		Kabel aufnehmen und auftrommeln

		10024020		Kabel aufnehmen und zerlegen

		Gruppe  25   Arbeiten an Verzweigungseinrichtungen

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10, 11, 20)

		10025013		Kabelverzweiger aufbauen

		10025033		Säulen aufbauen oder abbauen

		10025043		KVz-Sockel auswechseln

		10025053		KVz-Gehäuse auswechseln

		10025063		Änderungsarbeiten an Kabelverzweigern

		10025073		Kabelverzweiger abbauen

		10025083		Gehäusesockel für MFG aufstellen

		10025093		Mont. von Gehäuseaufsätzen usw. an KVz

		10025213		Multifunktionsgeh. bis 1,0 m aufbauen

		10025223		Multifunktionsgeh. >1,0 bis 1,5 m aufb.

		10025233		Multifunktionsgeh. >1,5 m aufbauen

		10025243		KVz unter Betrieb versetzen

		10025253		KVz mit  MFG  bis1,0  m überbauen

		10025263		KVz mit  MFG >1,0 bis 1,5 m überbauen

		10025273		KVz mit  MFG > 1,5 m überbauen

		10025283		MFG abbauen

		10025293		MFG auswechseln

		10025303		MFG – Sockel auswechseln

		10025323		Montage von Wärmetauschern usw. an MFG

		10025333		Glasfasernetzverteiler (Gr.) aufbauen

		10025343		Glasfasernetzverteiler (Gr.) abbauen

		10025353		Türkontakte einbauen (SESYS)

		10025363		Auf- und Abbau temporär genutzter MFG

		10025376		Gehäusesockel für MFG Nebensteller „Turnkey-Access

		10025386		Gehäusesockel für MFG Überbau „Turnkey-Access

		10025396		Sockelfüller in KVz-Sockel

		10025406		NVt- Gehäuse auswechseln

		10025416		NVt- Sockel auswechseln

		Gruppe 26 Auslegen und Abbrechen von Rohren

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 11, 12, 14)

		10026020		PE-Rohre > 50 mm bis 125 mm auslegen

		10026030		Geteilte Kunststoff-Rohre auslegen

		10026040		unbelegte Kunststoff-Rohre abbrechen

		10026050		belegte Kunststoff-Rohre abbrechen

		10026060		unbelegte PE-Rohre abbrechen

		10026070		belegte PE-Rohre abbrechen

		10026080		belegte Stahlrohre abbrechen

		10026110		Rohre m. Schellen an Brücken befestigen

		10026120		Rohre mit Halterungen an Brücken bef.

		10026130		Rohrhalterungen liefern

		10026140		Halfenschienen einbetonieren

		10026150		Rohre von Brücken entfernen

		10026160		Rohre aufnehmen und sichern

		10026170		Rohre umlegen

		10026180		Zulage Rohre in Ze-Sa/Dämmer abbrechen

		10026210		unbelegte KKF abbrechen

		10026220		belegte KKF abbrechen

		Gruppe  27   Arbeiten an Rohrzügen

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 11, 12, 39, 40)

		10027010		Rohrzüge abdichten

		10027023		Rohrzüge kalibrieren

		10027030		stark verschmutzte Züge reinigen

		10027044		Fehlerstellen in Rohrzügen

		10027050		punktuelle Rohrschäden instand setzen

		10027063		Zulage unbelegte Rohre instand setzen

		10027070		Zulage belegte Rohre instand setzen

		10027080		Mehrfachrohre fixieren und abdichten

		10027090		Rohrzüge auf Dichtigkeit prüfen

		10027110		Mehrfachrohre verbinden

		10027120		Halbrohrmuffenabzweig einbauen

		10027130		MR-Züge in KSch durchverbinden

		10027140		Rohrzüge mit ADM abdichten

		10027163		Zulage SNR(V) instand setzen

		Gruppe  28   Verschiedene Arbeiten an Kabeln und Rohren

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 23)

		10028010		Kabelmarken einbauen

		10028050		Hauszuführung /Kabeltrasse einmessen

		10028060		Muffen einmessen, Längen berichtigen

		10028070		Gebäude einmessen

		10028103		Einmessen von TK Anlagen

		10028110		Konvertieren digitaler Daten

		10028120		Vektorisieren von PDF- bzw. TIFF- Dateien aus MEGAPLAN

		10028162		Aufnahme von Topologie Innerorts

		10028172		Zulage Topologie Innerorts

		10028182		Aufnahme von Topologie Außerorts

		10028192		Zulage Topologie Außerorts

		10028202		Absteckung von TK-Anlagen

		10028212		Einmessen einzelner Punkte Außerhalb

		10028222		Ortung der Kabellage/Kabeltrassen

		10028233		Einmessen einzelner Punkte Innerhalb

		10028244		Erstellen von Geländeschnitten

		10028256		Fotodokumentation (MBfD)

		Gruppe  29   Herstellen von Gewässerkreuzungen

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10, 11)

		10029010		Gewässer 1.Ordnung kreuzen

		10029020		Gewässer 2. Ordnung kreuzen

		10029030		Gewässer 3. Ordnung mit Bef. Kreuzen

		10029040		Gewässer 3. Ordnung ohne Bef. Kreuzen

		10029050		Rohre in Gewässer 3. Ordn. Einbringen

		10029060		Ufer-/Sohlenbefestigung herstellen

		10029083		Düker Bestandsunterlagen

		10029093		Düker - Peilung

		10029103		Düker-Ergebnisse an WSA

		Gruppe 31  Komplettleistungen ApL-Montage; Montage Gf-AP

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 39, 41)

		10031012		Hausanschluss kompl. Montieren

		10031022		Muffe bis 10 DA montieren

		10031032		ApL bis 10 DA montieren

		10031042		ApL > 10 DA montieren

		10031053		Anschalteeinrichtungen anbringen

		10031062		Anschluss-/Trennleisten einbauen

		10031072		Abschluss-/Verteileinrichtungen abbauen

		10031123		Gf-AP befestigen

		10031132		Gf-AP abbauen

		10031142		APL verlegen bis 10 DA

		10031153		Gf-AB in M F G

		10031164		Sesys Kabelschacht- Melder einbauen

		10031176		Schließzylinder einbauen

		10031812		Besondere Leistungen Cu-Montage

		10031822		Besondere Leistungen Cu-Montage

		10031982		Besondere Leistungen Tiefbau (Siehe Anlage)

		10031992		Besondere Leistungen Inhouse (Siehe Anlage)

		Gruppe 32  Komplettleistungen Arbeiten an oi-Linien

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 48, 48a und 50)

		10032012		Oi-L Inspizieren

		10032022		Oi-L Instandsetzen o. M.

		10032032		Oi-L Instandsetzen m. M.

		10032042		Oi-L Entstör. Kat.1

		10032052		Oi-L Entstör. Kat. 2

		10032062		Zulage Oi-L Entstör. Kat.1u.2

		10032072		Zulage Entstör. Kat.1/Kat.2  Masttausch

		10032082		Zul. Entstör außer. Regelarbeitszeit

		10032092		Schadens-/Beweissicherung an oi-Linien

		10032102		Oi.-L Neu.- Umbau o. M.

		10032112		Oi.-L Abbau o. M.

		10032122		Oi.-L Neu.-Umbau m. M.

		10032132		Oi.-L Abbau m. M.

		10032142		Zul. Oi.-L Neu.-Umbau o. M.

		10032152		Zul. Oi.-L Abbau o. M.

		10032162		Zul. Oi.-L Neu.-Umbau m. M.

		10032172		Zul. Oi.-L Abbau m. M.

		10032212		Messhelfereinsatz an o.i. Linien

		10032222		Helfereinsatz an o.i. Gf-Linien

		10032242		Oi.-L Ausästungen

		10032252		Zul. Oi.-L Ausästungen

		10032262		Oi.-L EVz-Versetzen 2-20 DA

		10032272		Oi.-L EVz-Versetzen 21-50 DA

		10032282		Oi.-L EVz-Versetzen 51-100 DA

		10032292		Oi.-L EVz-Versetzen ab 101 DA

		10032302		Oi.L- fehlende Doku.

		10032312		Zulage OiL außerhalb Einsatzgebiet

		10032323		Zulage Betonmastfuß ausbauen

		10032333		Oi-L Inspizieren Einzelmaste (3J)

		10032346		Oi.-L Gf Neu.- Umbau o. M.

		10032356		Oi.-Gf- L Abbau o. M.

		10032366		Oi.-Gf- L Neu.- Umbau m. M.

		10032376		Oi.-Gf- L Abbau m. M.

		10032386		Zul. Gf- OiL Neu.- Umbau o. M.

		10032396		Zul. Gf- OiL Abbau o. M.

		10032406		Zul. Gf- OiL Neu.- Umbau m. M.

		10032416		Zul. Gf- OiL Abbau m. M.

		10032426		FTTH- HE OiL Neubau/Umbau  (ohne Mast)

		10032436		Zul. FTTH- HE OiL Neubau/Umbau

		10032446		Zul. FTTH- OiL Mastbox Neubau/Umbau

		10032456		FTTH- Gf Muffe OiL Neubau/Umbau

		10032812		Besondere Arb. an o.i. TK-Linien ausf

		10032822		Besondere Arb. an o.i. TK-Linien ausf

		10032832		Besondere Arb. an o.i. TK-Linien ausf

		10032912		Stundenverrechnungssatz

		Gruppe 34  Komplettleistung Hauseinführung

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10, 11, 39, 41)

		10034012		Kabel in neue MSMD einbringen

		10034022		Kabel in neue 2-Sparten-MD einbringen

		10034042		Kabel in Mehrsparten-MD auswechseln

		10034052		Kabel in vorhanden MSMD einbringen

		10034062		Kabel in bauseits vorh. MD einbringen

		10034202		Grunddaten f. Grundstücksanschluss

		10034212		Grundstücksanschluss vorbereiten

		10034242		Basisinstallation im Objekt

		10034323		Zul. Montage APL > 10 DA b. Hauseinf.

		10034352		Hauseinführung  verlegen

		10034402		Hauseinführung Kooperation o. O.

		10034412		Zulage Hauseinführung in Kooper. o. O.

		10034422		Hauseinführung Kooperation m. O.

		10034432		Zulage Hauseinführung in Kooper. m.O.

		10034442		Hauseinführung  Telekom o. O.

		10034452		Zulage Hauseinführung Telekom o. O.

		10034462		Hauseinführung  Telekom m. O.

		10034472		Zulage Hauseinführung Telekom m. O.

		10034483		FTTH- Hauseinführung o. O

		10034493		FTTH- Zulage Hauseinführung o.O.

		10034503		FTTH- Hauseinführung m. O.

		10034513		FTTH- Zulage Hauseinführung m. O.

		10034554		FTTH- Grundstückerschließung

		10034565		FTTH- Grundstückserschließung o.Tb.

		10034575		FTTH- Hauseinführung Kooperation o. O.

		10034578		FTTH-Grundstückserschließung HP Plus

		10034585		FTTH- Zulage Hauseinführung Kooperation o. O.

		10034595		FTTH- Hauseinführung Kooperation m.O.

		10034605		FTTH- Zulage Hauseinführung Kooperation m. O.

		10034618		FTTH- HE Gf-Mikro-/Mini Kabel einblasen

		10034628		FTTH- Einblasgeräte für Entstörung

		10034638		FTTH-HE Entstörung Gf-Mikro-/Mini-Kabel

		Gruppe 36  Komplettleistung Störungsmanagement

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 11, 39, 41, 81)

		10036110		Druckluftfehler an EK orten

		10036120		Druckluftfehler an RK orten

		10036264		DBPO Kabeldämpfungsmessung (ESEL- Messung)

		10036303		Fehlerortung von Kabelfehlern an Cu-Kabel

		10036313		Zulage Instandsetzung v. Kabelfehlern

		10036323		Schadens-/Beweissicherung an TK–Anlagen

		10036332		Zulage Störungseinsatz außerhalb Einsatzgebiet

		10036343		Zulage Instands. nach Schadensbeweis.

		10036353		Instandsetzung v. Kabelfehlern ohne Fehlerortung.

		10036364		Instandsetzung/Tausch von ZWR

		10036374		Zulage Fehlerortung nach ZWR- Tausch

		10036384		Fehlerortung von Kabelfehlern an Gf-Kabel

		10036394		Instands. V. Gf-Kabelfehlern o. Fehlerort

		Gruppe 37 Komplettleistungen Tiefbau, Ziehen, Gf-Montage

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 10,11, 12, 13, 39, 40, 48)

		10037003		Gräben ohne Oberbau

		10037012		Gruben ohne Oberbau

		10037023		Gräben in ungebundenen Oberbau

		10037032		Gruben in ungebundenen Oberbau

		10037043		Gräben für den gebundenen Oberbau

		10037053		Gruben für  den gebundenen Oberbau

		10037063		Zulage f. Graben-Mehrtiefe > 0,6 m

		10037073		Zulage Gräben Pflaster, Platten

		10037083		Zulage Gruben Pflaster, Platten

		10037093		Zulage Gräben Großpflaster/Natursteinpl.

		10037103		Zulage Grube Großpflaster/Natursteinpl.

		10037113		Zulage Gräben Klein-/Mosaikpflaster

		10037123		Zulage Gruben Klein-/Mosaikpflaster

		10037133		Zulage Gräben Beton

		10037143		Zulage Gruben Beton

		10037153		Zulage Gräben Asphalt

		10037163		Zulage Gruben Asphalt

		10037172		Zulage zu Asphalt je 6 cm

		10037183		Zulage Gussasphalt

		10037193		Zulage Zementmörtelbett

		10037203		Gräben Platten/Pflaster o. Wiederherst.

		10037213		Gruben Platten/Pflaster o. Wiederherst.

		10037223		Gräben Asphalt/Beton o. Wiederherst.

		10037233		Gruben Asphalt/Beton o. Wiederherst.

		10037243		Gräben unter Erdplanum

		10037252		Gruben unter Erdplanum

		10037263		Gebundene Tragschicht f. Gräben

		10037273		Gebundene Tragschicht f. Gruben

		10037283		Bodenkl. 7 oder Frost f. Gräben

		10037292		Bodenkl. 7 oder Frost f. Gruben

		10037303		Bodenaustausch f. Gräben

		10037313		Zulage Bodenaust. > Tiefe 0,6 m

		10037323		Bodenaustausch f. Gruben

		10037333		Kabel aufnehmen, sichern, wiedereinl.

		10037342		Kabel bis 30 mm auslegen

		10037352		Kabel größer 30 mm auslegen

		10037363		KR bis 50 mm auslegen

		10037372		KR bis 110 mm auslegen

		10037383		Kabel Dritter aufnehmen,sichern, wieder

		10037392		Bauw. Kabelpflug bis 0,9 m

		10037402		Bauw. Kabelpflug bis 1,2 m

		10037412		Zulage Kabelpflug

		10037443		Zulage Winterbaustelle Gräben

		10037452		Zulage Winterbaustelle Gruben

		10037463		Einbringen v. Kabel/Rohren unbelegt

		10037473		Ein-/Ausbr. v. Kabel/Rohren belegt

		10037483		Einblasen v. Kabel/Rohren unbelegt

		10037493		Ein-/Ausblasen v. Kabel/Rohren belegt

		10037503		Gf-Mikro-Kabel ein- bzw. ausblasen

		10037512		Zulage beim Einbringen von Kabeln

		10037525		Rohre bis 50 mm, 2-fach auslegen

		10037535		Rohre bis 50 mm, 3-fach auslegen

		10037546		Gf-Mikro in DLR < 400 DA

		10037556		Gf-Mikro in DLR > 500 DA

		10037566		Einblasgeräte vorh.

		10037577		Baugerät für Trenchverfahren I-III vorhalten.

		10037587		Baugerät für Trenchverfahren IV–V vorh.

		10037597		Herstellung eines Trenches (Verfahren I-III)

		10037607		Herstellung eines Trenches (Verfahren IV–V)

		10037617		Rohre in Trenches auslegen (Verfahren I-III)

		10037627		Rohre in Trenches auslegen (Verfahren IV-V)

		10037812		Besondere Leistungen Tiefbau ausführen

		10037822		Besondere Leistungen Tiefbau ausführen

		10037832		Besondere Leistungen Tiefbau ausführen

		10037842		Besondere Leistungen Tiefbau ausführen

		10037852		Besondere Leistungen Tiefbau ausführen

		10037862		Besondere Leistungen Tiefbau ausführen

		10037872		Besondere Leistungen Tiefbau ausführen

		10037882		Besondere Leistungen Tiefbau ausführen

		10037892		Besondere Leistungen Tiefbau ausführen

		10037914		Entsorgungskosten abrechnen

		10037923		Leistungen Energieversorger abrechnen

		Gruppe  40  Herstellen von Überspannungsschutz und Erdungsanlagen

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz 41, 50)

		10040010		Magazine für Überspannungsableiter

		10040020		Potentialausgleich vorbereiten / herst.

		10040030		Rund- oder Bandstahlerder befestigen

		10040040		Rund- oder Bandstahlerden abbauen

		10040050		Tiefenerder/Flächenerder einbringen

		10040060		Überspannungsfeinschutzmodule einbauen

		10040070		Tiefenerder/Flächenerder ausbauen

		Gruppe  41   Verbinden von Kabeladern

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz  39, 41)

		10041043		Cu-DA > 0,8 mm verbinden

		10041113		Cu-DA  < 0,8mm verbinden

		Gruppe  42   Montagearbeiten an Muffen und Kabeln

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz  39, 41)

		10042050		Druckluftstutzen/Stopfstelle einbauen

		10042066		Zulage Stopfstelle DLR

		10042110		Schrumpfmuffen herstellen

		10042123		Klemmmuffen u.a. Muffen herstellen

		10042134		Gel-Muffe herstellen

		10042146		Klemmmuffen für DLR

		Gruppe  43   Arbeiten an Abschluss- und Verteileinrichtungen, Schaltarbeiten

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz  41)

		10043043		Endverschlüsse einbauen

		10043073		Kabel anlegen EVs/TrLe

		10043090		Schließsysteme einbauen

		10043110		1-3 DA an Hauptverteilern schalten

		10043120		> 3 – 50 DA an HVt schalten

		10043130		Mehr als 50 DA an HVt schalten

		10043140		Schaltungen am HVt aufheben

		10043310		1-3 DA an KVz/MFG schalten

		10043320		>3-50 DA an KVz/MFG  schalten

		10043330		Schaltungen  APL / Inhouse-Verteiler

		10043340		> 50 DA an KVz/MFG schalten

		10043350		Schaltungen an KVz/MFG aufheben

		10043360		> 50 DA an KVz/MFG umschalten

		10043374		Vorbereitung Querkabelbereinigung

		10043384		Zulage Vorbereitung Querkabelbereinigung

		10043510		Schaltungen an Vt (≥2 Mbit) der NK

		10043560		Aufhebungen an Vt  (≥2 Mbit) der NK

		10043590		Netzbereinigung durchführen

		Gruppe  44   Befestigen und Abbauen von Kabel

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz  39, 41)

		10044013		Installationskabel befestigen

		10044020		Außenkabel befestigen

		10044030		Installationskanäle befestigen

		10044050		Bündel in Schutzschläuche verlegen

		10044060		Installationskabel abbauen

		10044070		Außenkabel und Inst.-Kanäle abbauen

		10044100		Gf-Innenkabel befestigen

		10044150		Durchbruch f. Inst.-Kanäle in Gebäuden

		10044160		Prov. Brandabschottung herstellen

		10044170		Brandabschottung herstellen

		10044180		Zulage Installationskanäle liefern

		10044193		Flächen-/Kabelrost aufbauen

		10044810		Besondere Leistungen Vorinstallation

		10044820		Besondere Leistungen Vorinstallation

		10044833		Besondere Leistungen Inhousnetze

		10044843		Besondere Leistungen Brandschott

		Gruppe  45   Arbeiten an peripheren Einrichtungen

		10045010		Baugruppenrahmen einbauen

		10045020		Baugruppenrahmen ausbauen

		10045030		Baugruppen einbauen/ausbauen

		10045060		PCM 2A/4A-TA abbauen

		10045070		Lüfterbaugruppen ein- oder ausbauen

		10045080		Wandgehäuse für techn. Einr. ein-/ausb.

		Gruppe  46   Sonstige Arbeiten an peripheren Einrichtungen

		10046040		Zwischenregeneratoren einbauen

		10046050		Zwischenregeneratoren ausbauen

		Gruppe  51  Arbeiten an Glasfaserkabeln

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz  39, 48)

		10051152		ungeschnittene Bündeladern öffnen

		10051162		ungeschweißte Gf in E&MMS Kass. Ablegen

		10051174		Gf ungeschweißt in Spleißkonzentr. abl.

		10051202		Glasfasern vorb. U. verbinden Indoor

		10051212		Glasfasern vorb. und verbinden Outdoor

		10051222		Gf-AtK Gruppenpigtail einseitig

		10051232		Pigtail  einseitig Indoor

		10051242		Gf-Schaltungen mit Patschkabeln herstellen/aufheben

		10051252		Beidseitige konfekt. Gf-VbK verlegen

		10051262		GF-Peitschen von konfek. Gf-VbK auflegen

		10051272		Pigtail  einseitig Outdoor

		10051282		Gf am AP vorbereiten/verbinden (FTTH)

		10051292		Zulage Gf am AP (FTTH)

		10051302		Gf am NVt vorbereiten/verbinden

		10051312		Zulage Gf am NVt

		10051322		Glasfaser – Muffen herstellen

		10051337		Glasfaser Mini-Muffe

		10051712		GPON Kontrollmessung

		10051722		Kontrollprüfung

		10051733		HK-Kontrollmessung Massenmarkt

		10051743		HK-Kontrollmessung Individualmarkt

		10051753		Zulage HK-Kontrollmessung Massenmarkt

		10051763		Zulage HK-Kontrollmessung Individualmarkt

		10051774		Pegelmessung an Gf-Verbindungsleitungen

		10051784		Zulage Pegelmessung an Gf-VL

		10051812		Besondere Leistungen Gf-Montage

		10051822		Besondere Leistungen Gf-Montage

		10051832		Besondere Leistungen Gf-Montage

		Gruppe  52  Arbeiten an Stromversorgungselementen im Zugangsnetz

		10052010		Fernspeisekabel verbinden

		10052020		Gießharzmuffen verschließen

		10052050		Verbindungsdosen einbauen

		10052060		Batterietragekonsolen einbauen

		10052070		Batterien einbauen

		10052123		Aufbau einer elektrischen Anlage 230V

		10052133		Zähler ein/um und ausbauen

		10052143		Datenverbindung

		10052153		RCD/MCB, ÜSS, Sets ein/um/ausbauen

		10052163		Herstellen einer unterbr. Stromversorgung

		10052173		Netzgerät in MFG (AC/DC und DC/DC)

		10052183		Störungsbeseitigung unbekannter Ursache

		10052192		Elektrische Anlagen ab/in Betrieb nehmen

		10052203		Wiederk. Wartung ortsfester elektr. Anlagen

		10052213		Prüfung RCD

		10052222		Rückbau elektrischer Anlagen

		10052233		Prüfung ortsver. el. Geräte

		10052242		Montage Umbausatz SVE UBS FI-ASLMX

		10052252		Inspizieren v. freigeschalteten E-Anlag.

		10052263		Untervert. in Technikgehäuse einbauen

		10052273		Netzgeräte in MFG Umbauen

		10052284		Fernspeiselinie im CO erstellen

		10052294		Gf-Controller Fsp im CO einbauen

		10052304		Fernspeiselinie im MFG herstellen

		10052314		Fernspeiselinie Hinweisschilder

		10052324		Fernspeisekabel für Gelmuffen verbinden

		10052334		Verkehrssicherung an Niederspannungsanl.

		10052344		Instandsetzung ortsver. Betriebsmittel

		10052354		Abnahme elektrische Anlage 400V FSP

		10052365		Spannungsfreischaltung an FSP-Kabel

		10052375		Spannungsfreischaltung an FSP-Kabel

		10052386		Aufbau einer elektrischen Anlage 230V Turnkey-Access

		10052396		Elektrische Anlage ab/in Betrieb nehmen Turnkey-Access

		10052406		Batteriesystem Installation 48V DC

		10052416		Zulage Inbetriebnahme Batterie 48 V DC

		10052427		Prüfung FSP-Kabelanlage (Turnkey Access)

		Gruppe  53  Arbeiten an Komponenten des optischen Zugangsnetzes

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz  48)

		10053010		Baugruppenträger für ONU einbauen

		10053020		Karten oder Module für ONU stecken

		10053030		Gf-Kassettenträger in ONU einbauen

		10053050		Türkontakte einbauen

		10053080		Adapterbleche einbauen

		10053090		Einsätze in UFB einbauen

		10053120		Gf-HVt bestücken/nachbestücken

		10053130		Steckermodule einbauen

		10053140		Bauteile / Baugruppen nachrüsten

		10053152		Gf-HVt E&MMS aufbauen

		10053162		Gf-HVt E&MMS bestücken/nachbestücken

		10053172		Zulage Überlängengest. E&MMS montieren

		10053182		Gf-Module einbauen

		10053192		Zulage HVM  E&MMS montieren

		Gruppe  54  Abbauen von Elementen des Optischen Zugangsnetzes

		(Techn. Hinweise u.a. in ZTV-TKNetz  48)

		10054010		Baugruppenträger für ONU ausbauen

		10054020		Karten für ONU auswechseln

		10054030		Karten für ONU ausbauen

		10054040		Batterien ausbauen

		10054050		Stromversorgungselemente ausbauen

		10054060		Unterflurbehälter-Einsätze ausbauen

		10054090		Gf-HVt abbauen

		Gruppe 60 Arbeiten an ÖTK

		10060010		Arbeiten an ÖTK

		10060120		Aufbau von ÖTK nur durch Beauftragung ZMD

		Gruppe 70 Arbeiten an Endstellennetzen

		10070010 ff		Arbeiten an Endstellennetzen, ZTV-TKNetz 9 E

		Gruppe 80 Access Node MSAN/DSLAM Komplettleistung/Lieferleistung

		10080014		Montagezubehör beistellen

		10080024		Vorkonfektionierung Systemgestell

		10080034		Lieferung Systemgestell

		10080044		Montage und Teilverkabelung Access Node

		10080064		Nachverkabelung  Access Node

		10080074		Zul. 5m für die Teil-/Vollverk Ac.- Node

		10080080		Indoor Portumschaltung Massenmarkt

		10080093		Montagezubehör für 230V

		10080104		Nachverkab. Access-Node zum HVt

		10080114		Nachverkab. Access-Node m. Schaltmittel

		10080127		ID-ID -Schaltungen am HVt

		10080137		Indoor- Outdoor Umschaltungen Nahbereich

		10080147		Zulage Fotodokumentation ID-OD

		10080153		Kabel  aller Typen bis 6 mm² liefern

		10080163		Kabel aller Typen ab 6-35 mm² liefern

		10080173		Kabel  aller Typen ab 35 mm² liefern

		10080186		MOVE Indoor Umschaltungen

		10080196		PUT-Schaltungen an MFG

		10080200		Outdoor- Portumschaltung Massenmarkt

		10080210		Montage u. Verkabelung AGS o. ext. Gf.

		10080220		Montage u. Verkabelung OLT o. ext. Gf.

		10080230		Montage u. Verkabelung 2.OLT o. ext. Gf.

		10080247		Zulage für die Durchschaltung am Standort Master MFG

		10080273		Umbau von Wärmetauschern an MFG

		10080293		Inbetriebnahme Outdoor-MSAN

		10080334		Einbau und Verkabelung Outdoor-DSLAM

		10080344		Zulage Konfiguration Outdoor-DSLAM

		10080354		Nachbestückung LC am Access Node

		10080364		Einbau Schaltmittel Outdoor Access Node

		10080384		Lieferung /Vorkonfektionierung Fernspeisegestell SDSL

		10080394		Montage Fernspeisegestell SDSL

		10080404		Nachverkabelung Fernspeisegestell SDSL

		10080455		Einbau u. Inbetrieb. OD-Access-Node (FSP)

		10080465		Einbau u. Inbetrieb. OD-Access-Node (230V)

		10080475		Einbau OD-Access-Node (FSP)

		10080485		Einbau OD-Access-Node (230V)

		10080496		Inbetriebnahme Schließzylinder SIS2015

		10080506		Entstörung Schließzylinder SIS2015

		10080516		Einbau Mini-MSAN mit dezentr. Stromvers.

		10080526		Einbau Mini-MSAN mit 230 V Versorgung

		10080536		Einbau/Inbetr. Mini-MSAN m. dez. Stromv.

		10080546		Einbau/Inbetr. Mini-MSAN m. 230 V

		Gruppe  81   Stundenlohnarbeiten, Zulagen, Spezialgeräte

		10081010		Stundenverrechnungssatz Tiefbau

		10081020		Stundenverrechnungssatz Ziehtrupp

		10081040		Stundenverrechnungssatz Montage

		10081050		Überstundenzulage

		10081060		Nachtzulage

		10081070		Sonn- Feiertagszulage

		10081080		Feiertagszulage

		10081110		Motorpumpe einsetzen

		10081130		Lkw bis 6,0 t Nutzlast einsetzen

		10081140		Spülwagen einsetzen

		10081150		Kamerawagen einsetzen

		10081160		Kabelanhänger einsetzen

		10081170		Vakuumpumpanlage auf- /abbauen

		10081180		Vakuumpumpanlage betreiben

		10081250		Unterstützung Montage MobFu-Standort

		10081260		Unterstütz. Stö-Beseit. MobFu-Standort

		10081273		Anfahrt zur Montagestelle

		10081283		Saugwagen einsetzen

		10081306		Abbruchpauschale für DLR

		10081745		Anfahrt mit Fahrzeug des Auftragnehmers

		10081765		Standortsicherung MFG erstellen

		10081795		Aufnahme der KVz

		10081808		Abrechnung Krisensituation uiL

		10081818		Abrechnung Krisensituation oiL

		Gruppe 82 Projektieren/Begleiten/Dokumentieren

		10082002		Stundenverrechnungssatz Ingenieurkräfte

		10082012		Grundwert für Begleitservice

		10082022		Wartezeit für Begleitservice

		10082032		Zulage Begleits. außerh. R-Arbeitszeit

		10082043		Projektierung v. kl. Baumaßnahmen u.i.

		10082053		Zulage Projektieren kl. Baumaßnahmen

		10082063		Projektieren  KVz; NVt, etc.

		10082073		Projektieren Umschaltungen Cu

		10082083		Begleiten kleine Baumaßnahmen ui

		10082093		Zulage Begleiten kl. Baumaßnahmen

		10082103		Begleiten KVz; NVt

		10082113		Begleiten Umschaltungen Cu

		10082123		Dateneingabe in IV-Systeme

		10082133		Koordinationspauschale

		10082143		Projektierung Kleinstbau. Privatgrund

		10082153		Projektierung n. Strukturpl. m. Tiefbau

		10082163		Zulage Projekt. n. Strukturpl. mit Tb.

		10082173		Projektierung n. Strukturplanung o.Tb.

		10082183		Zulage Projekt. n. Strukturpl. o. Tb.

		10082193		Projekt. MFG-Gehäuse

		10082203		Aufn.  v.  Oberfl.  im öffentl. Bereich

		10082213		Aufn. v. Oberfl. nicht öffentl.  Bereich

		10082223		Baubegl.  n. Projektierung mit Tb.

		10082233		Zulage Begleitung. n. Projekt.  mit Tb.

		10082243		Baubegleitung MFG-Gehäuse

		10082253		Baubegleitung Gewerk Kabeleinbr.

		10082263		Zulage Baubegl. Gewerk Kabeleinbr.

		10082274		Projektieren/Begleiten von uiBW Kat I/II

		10082284		Projektieren/Begleiten von uiBW Kat III

		10082302		MP- Projekt. FTTH- Gf-Kabel im ZN-Netz

		10082312		MP- Projekt. FTTH- Gf-Kabel  v. NVT- GF-AP

		10082322		MP- Projekt.  Gf-Kabel im  ZN-Netz

		10082332		MP- Projekt.  Gf-AP

		10082342		MP- Projekt. APL Cu errichten

		10082352		MP- Projekt. Cu-Vzk

		10082362		MP- Projekt. Cu- HK

		10082372		MP- Projekt.  Gehäuse/Stromsäule

		10082382		MP- Projekt. KSCH

		10082392		MP- Projekt. KR-Anlagen

		10082402		MP- Projekt. SNR (V)

		10082412		MP- Projekt. von KR in den Bestand

		10082422		MP- Projekt. Umlegung linientechn. Anlagen

		10082432		MP- Projekt. von Umlegung Cu-ui

		10082442		MP- Projekt.. von Umlegung Gf ui

		10082452		MP- Projekt.  Umschweißen Gf-Kabeln

		10082462		MP- Projekt. von Umspleißen von Cu-DA

		10082474		MP- Projekt. Cu- FSP

		10082502		MP- Doku. APL Cu errichten

		10082512		MP- Doku.  Cu-Vzk Trasse

		10082522		MP- Doku.  Cu- HK Trasse

		10082532		MP- Doku.  Gf-AP

		10082542		MP- Doku.  Gf-Kabel im  ZN-Netz

		10082552		MP- Doku.  Gf-Kabel im VL-Netz

		10082562		MP- Doku. FTTH- Gf-Kabel  v. NVT- GF-AP

		10082572		MP- Doku. FTTH- Gf-Kabel im ZN-Netz

		10082582		MP- Doku.  Vorfeldeinrichtungen

		10082592		MP- Doku.  Gehäuse

		10082602		MP- Doku.  KSCH

		10082612		MP- Doku.  KR-Anlagen

		10082622		MP- Doku.  SNR (V)

		10082632		MP- Doku. von KR in den Bestand

		10082642		MP- Doku. von Umlegung Cu-ui

		10082652		MP- Doku. von Umlegung Gf ui

		10082662		MP- Doku.  Umschweißen Gf-Kabeln

		10082672		MP- Doku. von Umspleißen von Cu-DA

		10082682		MP- Doku. Umlegung linientechn. Anlagen

		10082692		MP- Doku.  HK/Vzk- Trasse o.i.

		10082702		MP- Doku. von Umlegung ZN/VL-Netz o.i.

		10082712		MP- Doku. von Rückbau von Anlagen oi.

		10082722		MP- Doku. von Rückbau von Anlagen ui

		10082732		MP- Doku. von Rückbau von BW

		10082742		MP- Doku. von Rückbau von Vorfeldeinrichtungen

		10082752		MP- Einarbeitung von Gelände/Gebäude

		10082762		MP- Zulage Einarbeitung von Gelände/Gebäude

		10082772		Interne Kabellogik prüfen/einarbeiten

		10082784		MP- Doku. Cu- FSP

		10082812		Besondere Leistungen

		10082822		Besondere Leistungen

		10082832		Besondere Leistungen

		10082842		Besondere Leistungen

		10082852		Besondere Leistungen

		10082904		Zulage Einholung Zustimmung MFG

		10082914		Zulage Einholung Zustimmung Tiefbau <100m

		10082924		Zulage Einholung Zustimmung Tiefbau >100m

		10082797		MP-Zulage Einbringen Realkoordinate APL

		10082807		MP- Zul. Einbr. Realkoord. zu Messpunkt

		Gruppe 83 Montage/Verkabelung/Schaltung der Systemtechnik

		10083010		Montage eines BGT o. Verkabelung

		10083030		Vorverkab. Optische SSt

		10083040		Vorverkabelung BGT

		10083050		Abbau von Systemtechnik

		10083153		Montage SISA-Gestell 2,6m

		10083170		Aufhebungen Cu- Schaltungen an Vt’n

		10083180		Cu-Schaltungen an Vt’n  (≥ 2 Mbit)

		10083243		Verbindungskabel. 2Mbit/s

		10083253		Montage SDH  Rack

		10083263		Montage SDH  BGT

		10083270		Optische Bauteile/Baugruppen nachrüsten

		10083310		Vorverkab. BGT- ASLMXGf

		10083320		Vorverkab. F2-SSt ASLMX

		10083353		Vorverkab. Cu-SSt zum HVt

		10083363		Montage Systemtechnik-Gestell

		10083373		Montage Takt für Systemt.-Gestelle

		10083413		Verkabelung UNIMUX SUBH 3/SUBH 1/SUBAT

		10083420		Verkablung UNIMUX EXBAT/EXLAN

		10083430		Verkab. UniMux-SDSL

		10083440		Einb. u. Verkab. UniMux-BGT im SysG/MFG

		10083490		Verkab. UniMux-LOMIF / LOMI4

		10083503		Verkabelung Unimux Gestell-Vt

		10083510		Verkab. UniMux-SYNUF mit SFP

		10083723		Verkab. HUB oder Server

		10083750		Inbetriebs. BGT

		10083813		Besondere Leistungen Technik

		10083823		Besondere Leistungen Technik

		10083833		Besondere Leistungen Technik

		10083843		Besondere Leistungen Technik

		10083853		Besondere Leistungen Technik

		10083863		Besondere Leistungen Technik

		10083873		Besondere Leistungen Technik

		10083883		Besondere Leistungen Technik

		10083893		Besondere Leistungen Technik

		Gruppe 85 Montage für Objekte der Basisinfrastruktur "Allgemeiner Art" (technikunabhängig)

		10085080		Kanäle/Doppelböden öffnen u. schließen

		10085104		DSLAM-Lüfter  reinigen

		10085114		Zulage DSLAM-Lüfte rreinigen

		10085120		Bodenplatten aussägen

		10085134		Filtermattentausch

		10085144		Zulage Filtermattentausch

		10085170		Kunstoffkabelkanäle verlegen

		10085180		Kabelkanäle F90 verlegen

		10085204		Tausch Stützkondensatoren S12

		10085214		Tausch Stützkondensatoren EWSD

		10085250		Kabel ausbauen

		10085263		Kabel bis 48 DA/-Gf 48Fs verlegen

		10085333		Kabel ab 48-200 DA/-Gf ab 48Fs verleg.

		10085350		Kabel zum beschalten vorbereiten

		10085370		Schneidklemmen beschalten

		10085380		Wrapplatten/Lötstecker beschalten

		10085460		Stecker 69/72/78-polig beschalten

		10085490		Montage Taktversorgung

		10085530		Komponenten (Zubehör) ein-/ausbauen

		10085613		Verbindungskabel verlegen

		10085620		Montage 60 V StrV

		10085630		Montage Anschalteeinheit RJ45-Dose

		10085640		Montage Luftsockel

		10085653		Montage Leuchte

		10085663		Montage Steckdose

		10085673		Montage Schleifleitung

		10085683		Montage Lüfterbaugruppe

		10085690		HVt-Winkelschiene austauschen

		10085710		Montage Vt-Gestell

		10085720		Übergabeverteiler aufstellen (Üvt-Schr98)

		10085730		Wandverteilergehäuse befestigen

		10085740		Tragegestell für WVt 95/4 aufbauen

		10085790		Montage GR-Ausrüstung bzw. ZVE

		10085820		Stundenverrechnungssatz Systemtechnik

		10085880		Anfahrt zur Montagestelle Systemtechnik

		Gruppe 86 Projektierung von SYS im Access (Indoor-Outdoor)

		10086006		Nahbereich Projektierung MFG

		10086016		Zulage Nahbereich Projektierung MFG

		10086026		Zulage Nahbereich Projekt.  Stromsäule

		10086036		MP- Nahbereich Dokumentation MFG

		10086046		Zulage MP-Nahbereich Dokumentation MFG

		10086057		Einholung Zustimmung Tiefbau  für MBfD

		10086067		Einholung Zustimmung Tiefbau  Nahbereich

		10086077		Einholung Zustimmung MFG  für MBfD

		10086087		Einholung Zustimmung MFG  im Nahbereich

		10086097		Abrechnung  Kopien

		10086107		Projekt. TB. o. v. Ort 0-1200m in MP

		10086117		Zulage Projekt. TB. o. v. Ort in MP

		10086127		Projekt. TB. o. v. Ort 0-1200m

		10086137		Zulage Projekt. TB. o. v. Ort

		10086147		Projekt. TB. m. v. Ort 0-1200m in MP

		10086157		Zulage Projekt. TB. m. v. Ort in MP

		10086167		Projekt. TB. m. v. Ort 0-1200m

		10086177		Zulage Projekt. TB. m. v. Ort

		10086187		Projekt. Bestand. o. v. Ort in MP

		10086197		Zulage Projekt. Bestand. o. v. Ort in MP

		10086207		Projekt. Bestand. o. v. Ort

		10086217		Zulage Projekt. Bestand. o. v. Ort

		10086227		Projekt. MFG o. v. Ort in MP

		10086237		Zulage Projekt. MFG o. v. Ort in MP

		10086247		Projekt. MFG m. v. Ort. in MP

		10086257		Zulage Projekt. MFG m. v. Ort. in MP

		10086267		Zulage Projekt. Stromsäule in MP

		10086277		Baubegleitung mit Tiefbau 0-1200m

		10086287		Zulage Baubegleitung  mit Tiefbau

		10086297		Baubegleit. Einbr. in Bestand 0 -1200 m

		10086307		Zulage Baubegleit. Einbringen

		10086317		Baubegleitung MFG/Stromsäule

		10086327		MP-Dokumentation mit/ohne TB 0-1200

		10086337		Zulage Dokumentation mit/ohne TB

		10086347		MP-Dokumentation MFG/Stromsäule

		10086400		Projektierung Systemgestell Indoor

		10086410		Projektierung Systemgestell Outdoor

		10086420		Projektierung Erweiterung im Systemgestell Outdoor/Indoor

		10086430		Projektierung SYS-Nachbestückung

		10086440		Zulage Projektierung SYS außerhalb Einsatzgebiet

		10086457		Projektierung SYS-Nachbestückung LC

		Gruppe  99   Besondere Leistungen

		10099908		Schädlingsbeseitigung an OD-Standorten

		10099918		An-/Abfahrten zur Schädlingsbeseitigung

		10099923		Abrechnung Baugrunduntersuchung

		10099933		Abrechnung Nutzung MSHE

		10099945		Abrechnung SiGeKo

		10099955		Abrechnung Kampfmittelsondierung

		10099966		Ankauf von Rohre Dritter KR, SNRV

		10099980		Abrechnung Gebührenbescheide
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		Schlagwort für Nebenleistungen		Abschnitt 4.1 Satz-Nr.		Abschnitt 4.2 Satz-Nr.		Abschnitt 4.3 Satz-Nr.		Abschnitt 4.4 Satz-Nr.		Abschnitt 4.5 Satz-Nr.

		Abdichtungen				19		5, 6, 9, 10, 16, 19

		Abstandselement						24

		Arbeitshöhe max. 5 m		16

		Besprechungen/Unterweisungen										4

		Baustoffe, Stoffe, Bauteile etc.		3, 4, 6		4		15

		Beschriften von Indoor- und Outdoorstandorten										2

		Bauvorbereitung		1, 2, 9, 10, 13

		Bauwerke unterirdisch				5, 14 - 17, 19		1
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1 Allgemeines  


(1) In den ZTV-TKNetz sind Aussagen darüber zu finden, welche konkreten Bauweisen z.B. auf den Gebieten 
Tiefbau, Kabelverlegung, Bau von Kabelkanalanlagen, Kabelmontage, oberirdische Bauweise etc. anzuwenden 
sind, welche Bauteile dabei einzusetzen sind, wie diese Bauteile einzubauen sind  
 
(2) Diese ZTV-TKNetz 10 gelten für AN und eigene Kräfte der Telekom  


• bei der Herstellung d.h. Aushub und Aufbruch von Gräben und Gruben sowie deren Wiederherstellung 
im Oberboden, sowie im Unterbau , im Oberbau und  Untergrund von Straßen aller Art, Geh- und 
Radwegen in öffentlichem und privatem Grund.   
Dabei wird dem AN die Wahl der Bautechnik weitgehend freigestellt, es sei denn in der BB werden 
diesbezüglich Forderungen seitens des AG erhoben.  


• für die Herstellung von Baugruben von u.i. Bauwerken, Outdoorgehäusen aller Art, 
Mauerdurchführungen, etc.  


• beim offenem Einbau von Dükern 
• für alle Arten von Bohrungen   
• für alle Verkehrssicherungsmaßnahmen im Rahmen dieser ZTV-TKNetz 
• für Arbeiten in Grünanlagen und im Nahbereich von Bäumen und Sträuchern 
• für alle Arbeiten die im Zusammenhang mit Horizontalbohrungen HDD, Spülbohrungen, Trenching, 


Fräsen und Pflügen erforderlich werden 
 
(3)  Hinweis:  


• Wird in dieser ZTV-TKNetz 10 von Montageanweisungen gesprochen, die dem AN nicht bekannt sind, 
so können diese bei der Telekom in den örtlichen Ressorts Produktion Technische Infrastruktur (PTI) 
angefordert werden. 


 
• In dieser ZTV-TKNetz 10 wird im Zusammenhang mit den SpeedNet-Rohren und SpeedNet-


Rohrverbänden als telekomspezifische Bezeichnung generell von SNR, SNRV, Mini- und Micro-Kabeln 
gesprochen. Sind SNR bzw. SNRV erdverlegbar, so werden sie entsprechend SNR-E bzw. SNRV-E 
genannt 


  







ZTV-TKNetz 10, Oktober 2018 


Dokument aus myDMS Seite 7 von 81 Druckdatum: 30.10.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


 


2 Gültigkeitsbereich 


Diese ZTV-TKNetz 10 ist in der jeweils aktuellen Form bzw. je nach Abschlußdatum des Rahmenvertrages gültig 
für die Deutsche Telekom Technik GmbH, und dort für alle TNL.  


Die Regelungen dieser ZTV-TKNetz beinhalten als Basis die  Regelungen für die Auftragnehmer der Deutschen 
Telekom Technik GmbH die im Abschnitt „Allgemeines“ als Überblick dargestellt sind. Sie gelten für die 
Mitarbeiter der Telekom gleichermaßen. 


 
 


3 Änderungshinweis 


Sämtliche Änderungen werden im Text mittels gelber Markierung ersichtlich. 
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4 Beistellungen, Lieferungen und Rücklieferungen von Stoffen 
und Material, sowie besondere Einbauanweisungen 


4.1 Beistellungen durch die Telekom  


Von der Telekom werden für Arbeiten im Rahmen dieser ZTV-TKNetz folgende Bauteile beigestellt: 


 


Lfd Nr Thema 


1 KKR aus PVC-U zur Verlegung als SR, KSVR als SR (siehe auch ZTV-TKNetz 11 und 12) 


2 SR-RV aus PVC-U  


3 KR-Stücke als SR beim Rohrvortrieb, KR 


4 Abdichtelemente jeder Art für Rohrenden (siehe ZTV TKNetz 12 und 40) 


5 KR 50 x 4,6 mm je Trommel 2000 m auf einer Speichenradtrommel mit 2,55 m 
Außendurchmesser bei Einsatz von Spülbohrverfahren. 
Ggf. können auch KR 50 x 4,6 mm auch zweifach (2 x 900 m) oder dreifach (3 x 600 m) in dann 
unterschiedlichen Kennzeichnungen auf jeweils einer Speichenradtrommel mit 2 ,55m 
Außendurchmesser gewickelt geliefert werden. Ebenso werden KR 40 x 3,7 mm mit einer 
Lieferlänge von bis zu 3000 m auf einer Speichenradtrommel mit 2,55m Außendurchmesser 
bereitgestellt. 


6 Im Markt werden auch KR mit bereits eingebauten SNR angetroffen, diese werden derzeit im Test 
verwendet. Eine Katalogisierung steht noch aus. Eine Verwendung ist nach Rücksprache mit ZFP 
möglich! 


7 SNRVe 7 x12 x 2mm können nach derzeitigem Stand mit dem Spülbohrverfahren eingebaut 
werden. Hier sollten die Erfahrungen des ausführenden Spülbohrunternehmens einfliessen. Hier 
sollten ggf. ein oder zwei Testkalibrierungen nach 1000 h durchgeführt werden. 


8 Dükerrohre aus PE-HD werden in den gewohnten Gebindegrößen entweder als Ringbund oder 
getrommelt gemäß ZTV-TKNetz 11 bereitgestellt. 


9 Biegsame Kabelschutzrohre (Kabuflexrohre) werden als Ringbunde von je 50 m bereitgestellt und 
sind Verbrauchsmaterial gemäß ZTV-TKNetz 20 


Tabelle 1: Beistellungen durch die Telekom 
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4.2 Lieferungen durch den AN 


 
Der AN hat alle übrigen Stoffe und Bauteile, die zur Ausführung der Arbeiten erforderlich sind, zu liefern, das 
sind u. a.: 


Lfd. Nr. Material 


1  Baustoffe für das Instandsetzen des Oberbaues von Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und 
anderer Bodendecken 


2  Beton 
3  Betonstahlmatten mit einem maximalen Längs- und Querabstand von 150 mm und einem Längs- 


und Querstab- Nenndurchmesser von mindestens 6 mm  
4  Dämmer (siehe Abschn. 2.3 Abs. 1 Punkt 2) 


5  Dränrohre aller Art 


6  Durchlassrohre aller Art 


7  Frostschutzmaterial gemäß ZTV A StB 


8  Flüssigboden gemäß ZFSV 


9  im Erdreich verbleibender Verbau (verlorener Verbau)  


10  PP- oder PE-Folien, Dachpappe, Durchwurzelungsschutz usw.  


11  Mantelrohre aus Stahl oder Stahlbeton für den Rohrvortrieb ab einem Außendurchmesser von 
200mm 


12  Porenleichtbeton gemäß ZTV A StB 


13  Verfüllmaterial für die Leitungszone, z.B. Sand 0 - 6 (siehe Abschn. 2.3 Abs. 1 Punkt 5)    


14  Verfüllmaterial für Trench gemäß der Anforderungen dieser ZTV-TKNetz 10 


15  Sickerrohr für KSch- Entwässerung 


16  verdichtungsfähiger Füllboden  


17  Zement- Sand- Gemisch (siehe Abschn. 2.3 Abs. 1, Punkt 1) 


18  Spezialasphalt „Rephalt 0/8“ der Fa. Vialith GmbH, Bonn 


19  Zement- oder Kalkmörtel 


Tabelle 2 Lieferungen durch den Auftragnehmer 
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4.3 Anforderungen an Material und besondere Einbauhinweise 


(1)  Für die nachfolgend aufgeführten Stoffe (s. Abschn. 2.2) gelten besondere Anforderungen und Ein-
bauhinweise: 
 
1.  Zement- Sand- Gemisch  


Das Zement-Sand-Gemisch kann ohne Wasserzusatz in Graben/Gruben eingebracht werden, muss jedoch 
lagenweise eingebaut und verdichtet werden. 
 
Die Druckfestigkeit des eingebrachten Zement-Sand-Gemisches braucht nicht nachgewiesen zu werden. 
Erdarbeiten oberhalb eingebrachter Zement-Sand-Gemische können ausgeführt werden, ohne die Er-
härtung des Zement-Sand-Gemisches abzuwarten. 
 


2. Dämmer-Wasser-Suspension (Dämmer) 
Dämmer ist gemäß den Verarbeitungs- und Einbauhinweisen des Herstellers zu verarbeiten.  
Die Druckfestigkeit des eingebrachten Dämmers braucht nicht nachgewiesen zu werden. 
 
Das Aufbringen von Boden oberhalb von mit Dämmer verfüllten Gräben oder Hohlräumen ist erst nach der 
Erstarrungszeit des Dämmers von etwa 12 Stunden bei normalen Außentemperaturen  
(>10 °C) zulässig. Es ist möglich, die Erstarrungszeit von Dämmer durch Zugabe von chemischen 
Zuschlägen zu verlängern oder zu verkürzen. 
 
Vor dem Verfüllen ist vorab das einzubringende Sollvolumen zu ermitteln und dem BvT mitzuteilen. Wird 
beim Einbringen dieser Wert überschritten so sind die Ursachen zu ermitteln und dem BvT mitzuteilen.  
Sind durch die Verfüllung Schäden an benachbarten Anlagen z.B. Abwasserrohranlagen zu vermuten, so ist 
der Eigentümer durch den AN sofort zu verständigen. 


 
3. Porenleichtbeton (PLB) 


Porenleichtbeton ist in der Regel ein Transportbeton, der gemäß den Verarbeitungs- und Einbauhinweisen 
des Herstellers zu verarbeiten ist. 
 
Es ist möglich, die Erstarrungszeit von PLB durch Zugabe von chemischen Zuschlägen zu verlängern oder 
zu verkürzen. Beim Bau von KK ist die Erstarrungszeit auf etwa 5 Stunden einzustellen. 


 
Vor dem Verfüllen ist vorab das einzubringende Sollvolumen zu ermitteln und dem BvT mitzuteilen. Wird 
beim Einbringen dieser Wert überschritten so sind die Ursachen zu ermitteln und dem BvT mitzuteilen.  
Sind durch die Verfüllung Schäden an benachbarten Anlagen z.B. Abwasserrohranlagen zu vermuten, so ist 
der jeweilige Eigentümer sofort durch den AN zu verständigen. 
 


4.  Zeitweise fließfähiger, selbstverdichtender Verfüllbaustoff (Flüssigboden) im Erdbau gemäß dem  
entsprechenden Hinweis der Forschungsgesellschaft für das Straßen und Verkehrswesen über zeitweise 
fließfähige, selbstverdichtende Verfüllbaustoffe (ZFSV) aus Böden und Baustoffen .(H ZFSV).  
Diese Baustoffe werden zugelassen zum Verfüllen von  


• Aufzulassenden KSch bzw. der Baugruben  
• Leitungszonen 
• Verfüllzonen 
• Verfüllen von Hohlräumen, die von oben nicht zugänglich sind 
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• Verfüllen von Wurzelzonen von Bäumen. 
Die jeweiligen Anforderungen an den Baustoff, der ausdrücklich nicht im gebundenen Oberbau von Straßen 
und Gehwegen eingesetzt werden kann, sind in enger Absprachen mit dem örtlichen Träger der 
Straßenbaulast abzustimmen.  


 
5A Verfüllgut für die Leitungszone (offener Graben) 


Geeignetes Verfüllgut im Sinne dieser ZTV-TKNetz ist ein Material, welches in der Leitungszone verlegte 
Anlagen der Telekom (z.B. Kabel, KKR , KR) keinesfalls in irgendeiner Weise (z.B. mechanisch, chemisch) 
beeinträchtigt. Die homogene Kornzusammensetzung des Materials darf ein Größtmaß von 2 mm nicht 
überschreiten. Bevorzugt sind Natursande 0-2 einzusetzen.  
 
Werden örtlich Recycling- oder Brechsande 0-2 z.B. aus Bauschutt oder Naturmaterial eingesetzt, so ist hier 
vor einem Einsatz der Nachweis zu führen, dass das Material für einen Einsatz am Kabel geeignet, d.h. die 
Gefahr des Beschädigens oder gar Zerschneidens des Kabelmantels bzw. der Rohrwand muss 
ausgeschlossen sein, sowie die Gleichmäßigkeit des Materials und eine regelmäßige vertraglich geregelte 
Güteüberwachung (siehe Absatz (2)) garantiert ist.  
Im Bereich von KK-Anlagen gelten die o.g. Ausnahmen im Bereich der KKR-Zone nicht, jedoch für den 
Bereich, in dem Kabel auf der Rohranlage mitverlegt werden.  
 
Hier kann ein ZFSV mit entsprechenden Eigenschaften z.B. zur Verfüllung von ein- oder mehrlagigen KKA 
(ggf. auch zur Reparatur nach Fremdgrabungen) eingebaut werden.  
 


5B Verfüllgut für den Trenching-Schlitz abhängig vom Trenchverfahren 
 
Sägetrench Verfahren II + III 
 


Aufgrund der schmalen Schlitzbreite von 1 bis 4 cm und einer Tiefe von ca. 30 cm ist eine Verfüllung mit Sand 
nicht zulässig. Als Verfüllmaterial ist ein flüssiges, frostsicheres, selbstaushärtendes, und genügend tragfähiges 
Material einzubauen. Die von Seiten der Telekom vorgegebenen Eigenschaften in dieser Hinsicht sind 
einzuhalten (wenn vom Träger der Straßenbaulast zugelassen). Der AN liefert gemäß den Anforderungen 
zertifiziertes Material auf die Baustelle. Die jeweils eingesetzte Rezeptur ist Sache des AN.  


 
Frästrench Verfahren IV  
 


Aufgrund der schmalen, nicht betretbaren Schlitzbreite von 6 bis ca. 13 cm und einer Tiefe von ca. 40 cm ist bei 
der Verfüllung des Trenches wie folgt vorzugehen: 
 
Als Verfüllmaterial ist ein flüssiges, frostsicheres, selbstaushärtendes, und genügend tragfähiges Material, 
angelehnt an H Trenching, bis zur Unterkante der gebundenen Tragschicht einzubauen.  
Der AN beschafft dieses Material gemäß der Anforderungen bei einem Mischwerk und wird mit einem 
Fahrmischer beliefert. Hinweis: Die Verarbeitungszeit des Materials ist einzuhalten. 
 
• Die Festigkeit des Verfüllmaterials in Gehwegen wird aktuell in einem Bereich 0,3 bis 0,8 N/mm2 (siehe 


Tabelle 3, Spalte 2) vorgegeben! Der Wunsch nach einer Lösbarkeit geht vor! Es wird hier ausdrücklich vom 
Hinweisblatt Trenching abgewichen!  
Wird in der Straße (mit hoher Verkehrsbelastung wie Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) getrencht, müssen 
die Werte je nach Örtlichkeit abgestimmt mit dem Träger der Straßenbaulast gemäß H Trenching festgelegt 
werden (siehe Tabelle 3, Spalte 3 dieser ZTV-TKNetz: Druckfestigkeit über 0,8 N/mm2).  
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• Die Festigkeitswerte, die real vor Ort vorliegen sind durch den AN vor Baubeginn zu ermitteln. Nur mit 
diesen Daten können Festigkeitswerte des Verfüllmaterials gemäß ZTV-A StB zur Erzielung einer 
Gleichwertigkeit gegenüber dem vorgefundenen Wert eingehalten werden.  
 


• Die Wasserdurchlässigkeit des Verfüllmaterials ist bei Werten von 1*10-7m/s bis 1*10-9  zu erwarten.  
Dieser Wert gilt bei Verfüllmaterial für Gehwege mit einer Druckfestigkeit von 0,3 bis 0,8 N/mm2.. 
 


• Das Ausbreitmaß, bestimmt nach DIN EN 12350-5, sollte zwischen 56 und 62 cm betragen und beschreibt 
die Fließfähigkeit des Verfüllmaterials. 


 
Tabelle 3: Anhaltswerte für die Wiederaushubfähigkeit (angelehnt an H  ZFSV) 


 


 
 


Der AN liefert gemäß der aktuell vorliegenden Anforderungen zertifiziertes Material mit dem Fahrmischer auf die 
Baustelle.  
Die Eigenüberwachungs- Eignungsprüfungs- und der Kontrollprüfungsergebnisse des Verfüllmaterials sind in 
der elektronischen Bauakte zu archivieren. 
 
Ein Anmischen mit vorgefundenem Aushub als Verfüllmaterial auf der Baustelle ist nicht zugelassen.  


     
Eigenschaften 
der 
Böden und 
Baustoffe 


Prüfverfahren  Eignungsprüfung Eigenüberwachung bei Anlieferung auf 
der Baustelle 


Kontroll-
prüfung 


   Mindestprüfumfang  


Rohdichte 
DIN 18125,  


Ergebnis der 
Eignungsprüfung 
liegt dem 
Telekom-AN bei 
Erstlieferung vor 
und ist dem AG 
zu übergeben 


alle 5 Produktionstage  
Ggf. 1 x 
je Baulos 
durch 
RAPStra-
Prüfstelle  
  


DIN EN 
12390-2 


Druckfestigkeit 
  
 
 
oder CBR-Wert 


TP BF-
StB/B11.3  
bzw. Würfel 
150mm 


alle 5 Produktionstage 
Prüfalter 28 d 


TP BF-StB/B 
7.1  


 alle 5 Produktionstage 
Prüfalter 28 d 


     
Tabelle 4: Art und Umfang der Prüfungen bei Verfüllmaterial für Frästrenches 
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6. Aushärtender Spezialasphalt zum Kalteinbau mit Festigkeitseigenschaften wie Heißasphalt. Dieser 
Spezialasphalt von unterschiedlichen Herstellern (Fa. Vialith, Fa. Beck, Fa. Instamac Rapid, Fa. Bitunova) 
kann für zwei Anwendungen zum Einsatz kommen:  
- Als Ausgleichsschicht beim Einbau von selbstnivellierenden Abdeckungen gemäß ZTV TKNetz 13.  
- bei Anpassungen von KSch- Abdeckungen nach einer Auswechslung kann die Asphaltierung des  
  Einbaufeldes sofort vorgenommen werden.  
Das Material ist dafür zugelassen und katalogisiert. Der örtliche Träger der Straßenbaulast ist vorab zu 
informieren.  
Das Material wird als Eimerware geliefert und unterliegt einem Verfalldatum. Das Material hat  
keine nachteiligen Umwelteigenschaften, es beinhaltet laut DIN-Sicherheitsdatenblatt keine Gefahr- 
stoffe. Die Aktivierung des luftdicht verpackten Materials geschieht durch Vermischung mit Wasser  
gemäß Gebrauchsanweisung. Der Einsatz an KSch-Abdeckungen ist mit dem BvT abzustimmen.  


 
(2)  Die vom AN zu liefernden Stoffe und Bauteile müssen den angegebenen Vorschriften entsprechen. Sofern 
der Straßenbaulastträger für das Verfüllen des Leitungsgrabens und die Wiederherstellung der Wegeoberfläche 
den Einsatz von Recyclingmaterial in Form von mineralischen Abfällen zulässt, so muss für die entsprechenden 
Baustoffe der Eignungsnachweis - z.B. nach ”Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen 
Reststoffen” der Ländergemeinschaft Abfall (LAGA 20), Richtlinie Güteüberwachung von Mineralstoffen im 
Straßenbau (RG Min StB), etc. - durch eine unabhängige Materialprüfanstalt erbracht werden. Der zuliefernde 
Betrieb muss über eine genügende, regelmäßige und nachprüfbare Eigenüberwachung verfügen. Die 
entsprechenden Nachweise und Qualifikationen sind auf Verlangen dem BvT auszuhändigen bzw. zugänglich 
zu machen.  
 
Sind in den wiederverwendeten mineralischen Abfällen Schadstoffe enthalten, so entstehen je nach 
Einbauklasse weitere Pflichten des Lieferanten hinsichtlich Eigenkontrolle, Qualitätssicherung (Kontrolle des 
absoluten Gehaltes, der gleichmäßigen Verteilung der Schadstoffe im Material u.a.) und Dokumentation 
entsprechend den angegebenen Vorschriften. 


4.4 Hinweise zum Entsorgen von Aushub 


(1)  Wird ausgehobener Boden bzw. Straßenaufbruch (gemäß Abfallschlüssel: Boden und Steine) auffällig durch  


• Konsistenz, Aussehen, Farbe oder Geruch 
• Funde, die problematische Inhaltsstoffe vermuten lassen 
• Brennverhalten, Reaktion mit Wasser 
• Erkennen eines verdächtigen, gefährlichen Materials (Teer, Blei u.s.w.), 
so sind die Arbeiten sofort einzustellen und der BvT ist zu verständigen. Es besteht Gefahr für die Gesundheit von 
Menschen, die Möglichkeit der Beeinträchtigung oder Beschädigung des Naturhaushaltes oder von Sachwerten. 
Deshalb ist das Material keinesfalls sofort wiederzuverwenden.  


In Zusammenarbeit mit dem BvT hat der AN die örtliche Bodenschutzbehörde bzw. den Träger der 
Straßenbaulast zu verständigen, die die weitere Verfahrensweise festlegt.  


Nähere Einzelheiten im Umgang mit derartigen Stoffen sind den "Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft 
Abfall (LAGA) 20, Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen- 
Technische Regeln" zu entnehmen. 


Wichtig ist, dass alle Böden bzw. Aufbruch, dazu zählt u.a. auch kontaminierter Aushub bzw. Aufbruch (z.B. 
teerhaltiger Straßenaufbruch), der im Zuge des Aushebens bzw. Aufbrechens von Gehwegen und Straßen bei 
Bauvorhaben der Telekom generell in den Besitz des AN übergeht. Kontaminierter Aushub oder Aufbruch sind 
jeweils getrennt in speziellen Behältnissen zu lagern und anschließend nachweislich ordnungsgemäß unter 
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Beachtung geltenden Umweltrechtes zu entsorgen oder einer Wiederverwertung/Aufbereitung zuzuführen. Die 
entsprechenden Nachweise sind dem BvT zu übergeben. 
 
(2)  Sind in den wiederverwendbaren mineralischen Abfällen Schadstoffe enthalten, so entstehen je nach 
Einbauklasse weitere Pflichten des Lieferanten hinsichtlich Eigenkontrolle, Qualitätssicherung (Kontrolle des 
absoluten Gehaltes, der gleichmäßigen Verteilung der Schadstoffe im Material u.a.) und Dokumentation 
entsprechend den angegebenen Vorschriften. 
Verprobungen des Aushubes oder des Aufbruches nach Anordnung von Deponie, kommunaler Seite oder 
durch den Träger der Straßenbaulast sind in Absprache mit dem BvT durch den AN zu veranlassen bzw. zu 
beauftragen.  
Der AN hat der Telekom Nachweise über die ordnungsgemäße Verprobung bzw.  Entsorgung zu übergeben. 
Diese Nachweise umfassen mindestens 
 Menge, Herkunft, 
 Abfallschlüsselnummer, Angaben zu den LAGA - Zuordnungswerten Z 0 bis Z x 
 Bestätigung über den ordnungsgemäßen Verbleib des Abfalles z.B. Deponie mit 


Deponieklassifizierung, an einer Aufbereitungsanlage oder bei einem Entsorgungsfachbetrieb 
 falls Analyse erforderlich das Probeentnahmeprotokoll und Ergebnisprotokoll der Analytik 
 falls der Abfall als gefährlich eingestuft wurde, die Abfallerzeugernummer des AN und die 


Entsorgungsnachweisnummer 
 
(3) Bei größeren Vorhaben scheint es z.B. sinnvoll, eine Aushub-Sammlung (Haufwerk) von mehreren 
Arbeitstagen an einem gesonderten Platz zu lagern und dort zu verproben, um weniger Verprobungskosten zu 
haben. Die Abfuhrkosten des Haufwerkes zur Deponie werden gesondert vergütet. 


4.5 Hinweise zu Bodenklassen  


Die Einstufung von Boden- und Felsklassen sowie sonstige Stoffe ( angelehnt an die ATV DIN 18 300, Ausgabe 
2006) gültig für den Tiefbau gemäß ZTV-TKNetz 10 und damit verknüpfte ZTV-TKNetz  im Vorschriftenwerk der 
Deutschen Telekom Technik GmbH : 
 
1. Boden und Fels werden entsprechend ihrem Zustand beim Lösen in Klassen (Boden- und Felsklassen) 
eingestuft.  
 
Oberboden wird unabhängig von seinem Zustand beim Lösen im Hinblick auf eine besondere Behandlung als 
eigene Klasse aufgeführt. 
Klasse 1: Oberboden 
Oberste Schicht des Bodens, die neben anorganischen Stoffen z.B. Kies-,Sand-, Schluff- und Tongemischen 
auch Humus und Bodenlebewesen enthält. 
 
Klasse 2: Fließende Bodenarten 
Bodenarten, die von flüssiger bis breiiger Beschaffenheit sind und die das Wasser schwer abgeben 
 
Klasse 3: Leicht lösbare Bodenarten 
Nichtbindige bis schwachbindige Sand, Kiese und Kies-Sand-Gemische mit bis zu 15% Beimengungen an 
Schluff und Ton (Korngröße kleiner als 0,06 mm) und mit höchstens 30% Steinen von über 63 mm Korngröße 
bis zu 0,01m3 Rauminhalt12). 
                                                                    
1)   0,01 m3 Rauminhalt entspricht einer Kugel mit einem Durchmesser von ungefähr 0,3 m 
2)   0,1 m3 Rauminhalt entspricht einer Kugel mit einem Durchmesser von ungefähr 0,6 m 
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Organische Bodenarten mit geringem Wassergehalt, z.B. feste Torfe 
 
Klasse 4 : Mittelschwer lösbare Bodenarten 
Gemische von Sand, Kies Schluff und Ton mit mehr als 15 % der Korngröße kleinert als 0,06 m3. 
Bindige Bodenarten von leichter bis mittlerer Plastizität, die je nach Wassergehalt weich bis halbfest sind und 
die höchstens 30% Steine von über 63 mm Korngröße bis zu 0,01 m3 Rauminhalt1) enthalten. 
 
Klasse 5: Schwer lösbare Bodenarten 
Bodenarten nach den Klassen 3 und 4, jedoch mit mehr als 30 % Steinen von über 63 mm Korngröße bis zu 
0,01 m3 Rauminhalt1). 
Nichtbindige und bindige Bodenarten mit höchsten 30 %  Steinen von über 0,01 m3 bis 0,1 m3 Rauminhalt1) . 
Ausgeprägt plastische Tone, die je nach Wassergehalt weich bis halbfest sind. 
 
Klasse 6: Leicht lösbarer Fels und vergleichbare Bodenarten 
Felsarten, die einen inneren, mineralisch gebundenen Zusammenhalt haben, jedoch stark klüftig, brüchig, 
bröckelig, schiefrig, weich oder verwittert sind, sowie vergleichbare feste oder verfestigte bindige oder 
nichtbindige Bodenarten, z.B. durch Austrocknen, Gefrieren, chemische Bindungen. 
Nichtbindige oder bindige Bodenarten mit mehr als 30 % Steinen von über 0,01 m3 bis 0,1 m3 Rauminhalt2). 
 
Klasse 7: Schwer lösbarer Fels 
Felsarten, die einen inneren, mineralisch gebundenen Zusammenhalt und hohe Gefügefestigkeit haben und die 
nur wenig klüftig und verwittert sind, auch festgelagerter, unverwitterter Tonschiefer, Nagelfluhschichten, 
Schlackenhalden der Hüttenwerke und dergleichen. 
 
Steine von über 0,1 m3 Rauminhalt2). 
 
2. Beschreibung und Einstufung sonstiger Stoffe : 
Stoffe, z.B. Recyclingstoffe, industrielle Nebenprodukte, Abfall, werden, soweit möglich gemäß den oben 
genannten Boden- und Felsklassen beschrieben und eingestuft. 
 


4.6 Rücklieferungen an die Telekom  


Unverbaute und ausgebaute Kunststoffbauteile sind an die in der LB angegebenen Stellen der Telekom 
zurückzuliefern, durch die Telekom abzuholen oder nach Rücksprache mit dem BvT nachweislich sachgerecht 
zu entsorgen.  
Das sind u.a.: 


- PVC-U-Rohrreste (KKR, SR-RV) 


- PE-Rohrreste (KR, SNRV, SNR,MR4), Biegsame Kabelschutzrohre" (Kabuflexrohre) 


- aufgelassene Kabel der Telekom aller Art  


- Abdichtbauteile aller Art (ADE, ADS, AdSe-t, EZA etc) 


- Schmutzschalen aller Art 


-. 


Gleiches gilt für Verpackungsmaterialen der gelieferten Baustoffe und Bauteile der Telekom. 
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Noch gebrauchsfähige Restlängen von KR sind so zur Rücklieferung bereitzustellen und zu sichern, dass  


sie nicht aufschießen können und sofort wieder die nächste Baustelle transportiert werden können.  
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5 Aufbruch des Oberbaues von Straßen und ländlichen Wegen 
sowie Ausheben von Gräben und Gruben 


5.1 Grundsätzliches 


(1) Alle für Arbeitsausführung erforderlichen Angaben erhält der AN aus den von Auftraggeber überreichten 
Ausführungsunterlagen (LB). Hierzu gehören u.a.  


• Ausbaupläne,  
• die LB  


o ggf. vorliegende Forderungen des Trägers der Straßenbaulast  
o ggf. vorhandene Auflagen der Kommune hinsichtlich des Umganges mit Aushub und 


Baustellenabfall 
o Absprachen mit dem Träger der Straßenbaulast hinsichtlich der Verdichtungskontrolle 
o Absprachen zur Beistellung von Oberbaumaterialien durch den Träger der Straßenbaulast 
o Angaben zu örtlichen Besonderheiten in der Oberflächenwiederherstellung 
o Angaben zu Bodenarten, örtliche Vereinbarungen mit Deponien 
o Alle dem AG bekannten Angaben, die für eine ordnungsgemäße Ausführung einer 


Baumaßnahme erforderlich sind  
o Überprüfung der Kampfmittelfreiheit des Trassenbereiches 
o Ggf. Standsicherheitsnachweise, Gutachten aller Art^ 
o u.a. 


• die Antwortschreiben aus dem Zustimmungsverfahren,  
• die Informationen aus den Abstimmungsverfahren mit anderen Leitungsträgern. 
• das LV-FLN 
• die Ansprechpartner zur Durchführung der Maßnahme 


 
(2) Fotodokumentation technischer Anlagen und des Baus bei geförderten MBFD-Projekten 
Diese Fotodokumentation umfasst die Verlegung und Installation aller aktiven und passiven Komponenten 
sowie die offenen Trassen. Pro Bauabschnitt ist die Erstellung einer Fotodokumentation unter Angabe der GPS-
Koordinaten und des Datums abverlangt. Die Übermittlung der Fotos soll grundsätzlich in einem komprimierten 
Format erfolgen. Bevorzugt werden die Dateiformate JPG und PNG.  
Im Rahmen der festgeschriebenen Fotodokumentation (Beispiel siehe Anlage 1  
 „Georeferenzierte Fotodokumentation“ zu dieser ZTV-TKNetz 10) ist folgendes festzuhalten: 
 


• Verteiler und Verzweigereinrichtungen sind während oder nach der Installation zu fotografieren 
• Trassenverlauf inkl. der Kreuzungsbereiche, Querungen und Nutzung von anderen Infrastrukturen 


(Schienensysteme, Brücken, Fernstraßen, Wasserwege) sind bildlich festzuhalten 
• sämtliche Änderungen der Verlegeverfahren sind per Foto festzuhalten 
• im Intervall von ca. 500m bei offener Verlegung auf Trassen von über 500m Länge 
• Verlegetiefe ist mittels Gliedermessstab zu fotografieren  
• Bei Verwendung von bestehender Infrastrukturen (z.B. vorhandene Leerrohre) sind jeweils Anfangs- 


und Endpunkte der Trassen bildlich festzuhalten. 
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5.2 Allgemeine Hinweise 


(1)  Vor Beginn des Aufbruches ist der Zustand der Oberflächen unter Beteiligung des BvT mit dem Träger der 
Straßenbaulast im Rahmen einer Begehung festzustellen. Defekte Platten, Bord- und Randsteine sowie 
beschädigtes Pflaster sind zu erfassen. Gravierende Schäden sind fotografisch festzuhalten und zu 
dokumentieren. Werden vor Baubeginn Beschädigungsrisiken für bauliche Anlagen Dritter erkannt, so ist dies 
dem Grundstückseigentümer und dem BvT anzuzeigen. Dies gilt auch für vorgefundene Schäden auf 
Privatgrund. 
 
Schäden, die sich erst im Verlauf der Arbeiten herausstellen, sind dem Träger der Straßenbaulast, dem 
Grundstückseigentümer und dem BvT unverzüglich anzuzeigen. 
 
(2)  Ausgebaute, nicht recyclingfähige Materialien sind sofort sachgerecht zu entsorgen. Recyclingfähige Ma-
terialien sind einer Wiederaufbereitung zuzuführen. Ausgebaute, wiederverwendbare Materialien (Pflastersteine, 
Platten, Frostschutz, Oberboden usw.) sind im Bereich der Baustrecke sorgfältig getrennt zu lagern. Ist dies 
nicht möglich, so hat der AN für die zwischenzeitliche sorgfältig getrennte Lagerung die nächstmögliche 
geeignete Lagerfläche zur Verfügung zu stellen.  
Ist der wiedereinbaufähige Boden feuchtigkeitsempfindlich, muss er sofort nach dem Aushub durch eine Folie 
o.ä. abgedeckt bzw. gegen Wasserzutritt geschützt werden. 
 
Wenn in der LB keine entsprechenden Auflagen gemacht sind, bleibt die weitere ordnungsgemäße 
Verwendung der ausgebauten Baustoffe des Oberbaues, sowie des überschüssigen, nicht wiederbenötigten 
unbelasteten Bodenaushubes dem AN überlassen.  
 
Im Falle einer Entsorgung sind die diesbzgl. Nachweise dem BvT zu übergeben. 
 
(3)  Bei der Arbeitsausführung ist u.a. folgendes zu beachten: 
- Der Maschineneinsatz ist so zu wählen, dass die Beeinträchtigung des Verkehrsbereiches minimiert wird.  
- Werden Belange Dritter betroffen (z.B. Entfernen von Weidezäunen, Gartenzäunen, Verkehrszeichen), so sind 


vorab die getroffenen Absprachen durch den AN schriftlich zu fixieren und dem BvT zu übergeben.  
 
(4)  Zugänge und Zufahrten zu Grundstücken sind für die Dauer der Bauzeit durch geeignete Maßnahmen 
aufrechtzuerhalten. Ausnahmen können nur mit Einverständnis der Anlieger gemacht werden. 
Für Zugänge sind erforderlichenfalls Fußgängerbrücken mit einer ausreichenden Belastbarkeit nach DIN FB 
101 vorzusehen. Für Zufahrten sind Behelfsbrücken nach DIN FB 101 einzusetzen.  
 
(5)  Geht aus den Auflagen des Trägers der Straßenbaulast nichts anderes hervor, ist bei der Querung von 
Verkehrswegen grundsätzlich eine offene Bauweise anzustreben. Dabei sollten die Gräben und Gruben in 
ganzer Straßenbreite ausgehoben werden, damit Schwierigkeiten durch unvorhersehbare Hindernisse 
rechtzeitig erkannt werden. 
 
(6)  Beim Auffinden von Hohlräumen oder unbekannten Hindernissen (z.B. Findlingen) im Bereich der Trasse ist 
der BvT unverzüglich zu informieren. Der AN dokumentiert den Sachverhalt und die zusätzlich entstandenen 
Mengen. 
 
(7)  Entwässerungsrinnen, Rigolen, Wassergräben, Straßenseitengräben, Straßeneinläufe, KSch-Einstiege, 
Hydranten und Schieber u.ä. sind freizuhalten und ggf. zu sichern.  
Querungen sind hinsichtlich der Bauweise mit dem Träger der Straßenbaulast bzw. dem Eigentümer der Anlage 
vorab zu klären. Die Einzelheiten kann der AN der LB entnehmen. 
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(8)  Es ist dem AN freigestellt, bei der Angebotsabgabe alternativ zu dem von der Telekom zur Verfügung 
gestellten Standsicherheitsnachweis seinerseits einen geprüften Nachweis vorzulegen. 
Erkennt der AN während der Bauausführung, dass eine über den vorgesehenen Verbau hinausgehende 
Sicherung erforderlich ist, so hat er den BvT unverzüglich zu unterrichten. 
 
(9)  Soll anstelle der vorgesehenen eine alternative Sicherungsmaßnahme gemäß DIN 4124 durchgeführt 
werden, so ist vorab der BvT zu verständigen. 
 
(10)  Wird für Gräben und Gruben in wasserhaltendem Boden oder im Grundwasserbereich für die Dauer der 
Bauzeit eine Maßnahme für die Wasserhaltung (siehe DIN 18 305) erforderlich, ist vorab der BvT zu 
verständigen. Die Einzelheiten kann der AN, sofern bekannt, der LB oder den Auflagen des Trägers der 
Straßenbaulast entnehmen. 
 
(11)  Bei Grabungsarbeiten in unmittelbarer Nähe von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen ist 
neben der RAS-LP 4, der DIN 18 920, den ggf. vorhandenen örtlichen Baumschutzvorschriften auch der 
Abschnitt 4 dieser ZTV-TKNetz zu beachten. Das Merkblatt für Baumstandorte ist zu beachten. 
 
(12)  Werden bei den Aushubarbeiten Sprengkörper entdeckt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die 
Polizeibehörden zu verständigen. Bis zum Eintreffen der Polizei sind die Gräben oder Gruben vor dem Zutritt 
durch Personen zu sichern, Passanten und Anlieger sind im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten zu warnen. 
 
(13)  Werden bei Grabungsarbeiten Gegenstände von Altertums-, Kunst- oder wissenschaftlichem Wert, Grenz- 
oder Vermessungsmarken (siehe auch 4.5 dieser ZTV-TKNetz) freigelegt, ist dies sofort dem BvT mitzuteilen. 
 
(14)  Werden Straßen im Rahmen von Neubau-, Instandsetzungs- bzw. Erneuerungsarbeiten seitens des Trägers 
der Straßenbaulast bis zum Planum abgetragen, so sind vorhandene bzw. neu zu auslegende  Anlagen der 
Telekom einschließlich der Leitungszone als Schutz gegen Beschädigung unterhalb des Planums zu auslegen. 
Dabei ist der BvT zu beteiligen und der Fall ist in der Bauakte zu dokumentieren. Die Mindestüberdeckung ist 
dabei abhängig von den Bodenverhältnissen und dem Gewicht und der Art der eingesetzten Baufahrzeuge. 
Hier kann bei großen Baufahrzeugen eine größere Mindestüberdeckung erforderlich werden. In jedem Falle 
sollte die Anlage in einem Rohr in mindestens 0,1 m unterhalb des späteren Planums gelegt werden. Ggf. 
können besonders gefährdete Trassenabschnitte zusätzlich durch das Auflegen von den jeweiligen 
Anforderungen entsprechenden Stahlplatten gesichert werden. 
 


5.3 Tiefbauarbeiten und Arbeiten an KK-Anlagen 


(1)  Vor dem Entfernen der Oberflächenbefestigung ist der gebundene Straßenoberbau über der Grabentrasse 
etwa in Grabenbreite mit geeignetem Gerät zu trennen. Die Aufbruchkante ist geradlinig parallel zur Leitungstra-
sse anzulegen. Bei Platten und Pflaster ist entsprechend dem Verband nur das zur Herstellung der Gräben oder 
Gruben erforderliche Material inkl. der Bettung aufzunehmen. 
 
(2)  Der gebundene Oberbau, sowie Plattenbeläge und Pflasterdecken, sind in zwei ggf. auch drei zeitlich 
getrennten Arbeitsgängen (zweistufige Bauweise) aufzubrechen. Dabei wird im ersten Arbeitsgang der Oberbau 
etwa in Grabenbreite geöffnet. Auch in den Fällen, in denen der gebundene Oberbau bzw. die Decken in der 
gesamten Breite (z. B. zwischen Bordstein und Randstein) zur Wiederherstellung aufgenommen werden muss, 
ist grundsätzlich zur Sicherung der ungebundenen Schichten und der darunterliegenden Anlagen der Oberbau 
nur in Grabenbreite aufzubrechen. 
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(3)  Der gebundene Oberbau ist erst unmittelbar vor der Instandsetzung (keinesfalls während des Aufbruches) 
gerade und senkrecht zurückzunehmen. Die Zurücknahme muss parallel zur Grabenkante, bei Verbreiterung 
innerhalb des Grabens (Aufbruchpunkte, KSch, Ausbrüche, usw.) rechtwinklig erfolgen. Die Deckschicht ist 
generell zu schneiden oder zu fräsen. Die Maße der jeweiligen Zurücknahme sind aus der entsprechenden 
Tabelle in der ZTV A StB (Abtreppungen und Reststreifenbreiten bei der Wiederherstellung von 
Verkehrsflächenbefestigungen) zu entnehmen. Loses Aufbruchmaterial ist zu entfernen. 
 
Verblieben nach der Zurücknahme der Decken bzw. der Beläge Reststreifen gemäß der entsprechenden 
Tabelle in der ZTV A StB (Abtreppungen und Reststreifenbreiten bei der Wiederherstellung von 
Verkehrsflächenbefestigungen), so sind diese Reststreifen einschließlich der gebundenen Tragschicht zu 
entfernen. 
 
(4)  Bei Pflasterdecken und Plattenbelägen, die in Sand verlegt sind, hat die Rücknahme des Pflasters bzw. der 
Platten um eine Formatbreite entsprechend der Tabelle in der ZTV A StB (Abtreppungen und 
Reststreifenbreiten bei der Wiederherstellung von Verkehrsflächenbefestigungen) zu erfolgen. Befindet sich 
unter der Pflasterdecke bzw. dem Plattenbelag eine gebundene Tragschicht, so ist diese entsprechend der 
Tabelle in der ZTV A StB (Abtreppungen und Reststreifenbreiten bei der Wiederherstellung von 
Verkehrsflächenbefestigungen) zurückzunehmen. 
 
(5)  Wird der Graben oder die Grube unmittelbar neben einer Einfassung angelegt, so ist diese bei der 
Rücknahme zur Instandsetzung des Oberbaues nicht herauszunehmen. Gräben oder Gruben sind so an-
zulegen, dass es unter der Rückenstütze der Einfassungen nicht zu Auflockerungen kommen kann. 
 
(6)  Ist es unvermeidlich, Platten- oder Pflasterdecken, die auf Beton oder in Zementmörtel verlegt sind, beim 
Aufbrechen zu beschädigen, dann sind die mit dem Träger der Straßenbaulast hinsichtlich einer Lieferung von 
Ersatzmaterial getroffenen Absprachen durch den AN schriftlich zu fixieren und dem BvT für die Bauakte zu 
übergeben. Erfolgt seitens des Trägers der Straßenbaulast keine Lieferung von Ersatzmaterial, so ist eine 
Lieferung mit dem BvT abzustimmen.  
 
(7)  Ob und in welchem Umfang Straßenbaustoffe (z. B. Pflaster, Platten u. ä.) vom Auftraggeber beigestellt 
werden und von wo dann das Material abzuholen ist, ist der LB zu entnehmen. 
 
(8)  Randeinfassungen, Entwässerungsrinnen, Rigolen, Wassergräben, Straßenseitengräben, Straßeneinläufe 
die gequert werden müssen, sind vor Beginn der Aufbrucharbeiten auszubauen und zu lagern. Unterfahrungen 
sind nur in Ausnahmefällen und dann immer in Abstimmung mit dem Träger der Straßenbaulast zulässig.  
 
(9)  Beim Aufbruch von Oberbau aus Beton ist die Aufbruchstelle vorher geradlinig und rechtwinklig ab-
zugrenzen. Um ein Einreißen der Oberfläche außerhalb der Grabung zu verhindern, müssen senkrechte Fugen 
eingeschnitten werden (siehe auch ZTV A StB). 
 
(10)  Gebundene Schichten bei ländlichen Wegen sind entsprechend dem Straßenoberbau aufzubrechen. 
 


5.4 Aufnehmen von Oberboden 


(1)  Alle Aufgrabungen in Grünflächen sind mit dem für öffentliche Flächen zuständigen Grünflächenamt 
abzustimmen (siehe auch ZTV-A StB ). 
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(2)  Bei Aufgrabungen in Grünanlagen (Parks, Gärten usw.) hat der AN in Abstimmung mit dem jeweiligen 
Eigentümer Maßnahmen zu treffen, um unnötige Beschädigungen von Rasen, Blumenrabatten usw. zu 
vermeiden. 
 


5.5 Gräben für Erdkabel, SNR-E, SNRV-E, KR, einzügige KK und einzeln verlegte SR 


(1)  Wenn die LB keine entsprechenden Auflagen enthält, ist dem AN die Art der Herstellung der Gräben (von 
Hand, mit Bagger, Grabenfräse, Kabelverlegepflug, Trenching usw.) und bei Gebäudezuführungen und 
Kreuzungen das Arbeitsverfahren (offene oder nicht offene Bauweise) freigestellt. 
 
(2)  Erdkabel, SNR, SNRV-E und KR werden mit einer Mindestüberdeckung von 0,5 m auf der Grabensohle 
einlagig ausgelegt.  Auf Privatgrund und in unbefestigten Feld- und Waldwegen beträgt die 
Mindestüberdeckung  0,8 m. Gebäudezuführungen sind grundsätzlich mit einer Mindestüberdeckung von 0,5 
- in unmittelbarer Nähe des Hauses leicht zum Gebäude hin ansteigend- herzustellen. 
In jedem Fall sind Gräben so tief auszuheben, dass die Leitungszone keinesfalls in den Oberbau hineinragt. 
 
(3)  Einzeln auszulegende SR werden bei offener Bauweise aus KKR oder KSVR aufgebaut. Die 
Mindestüberdeckung beträgt 0,5 m. Dies gilt auch für einzügige KK.  
 
(4)  In unebenem (welligem) Gelände ist die Grabensohle so tief auszuheben, dass -bezogen auf eine untere 
Niveaulinie- die Regellegetiefe eingehalten wird, um eine ebene Grabensohle auf einem Streckenabschnitt 
beibehalten zu können. 
 
(5)  Durchläuft eine Trasse in kurzer Folge öffentliche Straßen und private Grundstücke bzw. unbefestigte Feld- 
und Waldwege, so ist der Graben einheitlich mit einer Mindestüberdeckung von 0,8 m herzustellen. 
 
(6)  Wenn die LB keine entsprechenden Auflagen enthält, gelten folgende Legetiefen: 


• In den Kronen von Deichen und sonstigen Schutzdämmen gilt als Legetiefe 1,0 m.  
• In schiffbaren Gewässern ist im Hinblick auf die Sicherheit gegen Aufankerung eine Legetiefe von 2,5 


bis 3,0 m unter Gewässergrund ausreichend.  
• In nichtschiffbaren Gewässern ist eine Legetiefe von 1,5 m nicht zu unterschreiten.  
• Im Uferbereich sind die Gräben so tief auszuheben, dass auszulegende Erdkabel eine Legetiefe von 


1,1 m und KR, SNRV-E bzw. SNR-E eine Legetiefe von 1,6 m haben. 
 
(7)  Kann aus zwingenden Gründen die vorgegebene Mindestüberdeckung nicht eingehalten werden, z.B. beim 
Überwinden von Hindernissen, so sind ggf. besondere Schutzvorkehrungen nach ZTV-TKNetz11 bzw. ZTV-
TKNetz 12 erforderlich.  
Werden KKR 110, KSVR 110 und SR110 auf einer ebenen Grabensohle von 0,60 m ausgelegt, so gilt die 
Mindestüberdeckung von 0,5 m als eingehalten.  
 
(8)  Die Breite der Gräben Tabelle 2 zu entnehmen. Die geforderte Mindestüberdeckung abzüglich des 
Durchmessers des größten ausgelegten Mediums (z.B. KKR 110) ergibt dabei die Legetiefe  
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Summe der 
Außendurchmesser 


der Ek/KR/KKR/SNRV-E/KSVR* 


Breite des Grabens in m 
bei einer Legetiefe 
bis einschließlich 


in cm bis einschließlich 0,7 m 0,9 m 1,0 m > 1 m bis 1,25 


20 0,30 0,40 0,50 0,60 


25 0,35 0,40 0,50 0,60 


30 0,40 0,40 0,50 0,60 


für jede weitere 5 cm zusätzlich 0,05 m 


*) Die Außendurchmesser von Ek/KR/KKR/SNRV-E/SNR/KSVR sind der  
ZTV-TKNetz 11und ZTV-TKNetz 12 zu entnehmen. 


Tabelle 5 Lichte Grabenbreiten nach DIN 4124 für Erdkabel, KR, SNRV-E, SNR-E, einzügige KK, einzeln verlegte SR, KSVR 
 


5.6 Gräben für KK , KSVR und SR 


(1)  SR werden bei offener Bauweise aus KKR/KSVR wie KK entsprechend ZTV-TKNetz 12 eingebaut. 
 
(2)  Die Tiefe der Gräben ergibt sich aus der Überdeckung der Anlage (Gehweg oder Fahrbahn), der Anzahl der 
übereinander auszulegenden KKR inkl. AH und der Dicke des ggf. vorzusehenden Auflagers. Die Gräben sind 
so tief herzustellen, dass die Oberkante der Rohranlage  die für den entsprechenden Einbauort geforderte 
Mindestüberdeckung von 0,5 m einhält. Die Leitungszone darf nicht in den Oberbau hineinragen. 
 
 (3)  Gräben für einzügige KK und einzeln verlegte SR/KSVR sind ohne Arbeitsraum herzustellen (siehe 
Abschn. 3.4). 
 (4)  Gräben für mehrzügige Anlagen müssen mit Arbeitsraum hergestellt werden. Unabhängig von der Breite 
der Anlage müssen folgende lichte Mindestbreiten nach Tabelle 3 eingehalten werden: 
 
- 0,60 m bei nicht verbauten Gräben bis 1,75 m Tiefe , 
- 0,70 m bei Gräben bis 1,75 m Tiefe mit teilweisem oder vollständigem Verbau. 
 


Breite b1) Lichte Breite B in m 
der Anlage 


in m 
Verbauter Graben2) 


B min = 0,7 
Unverbauter 


geböschter Graben 
B min = 0,6 


b ≤ 0,40 B = b + 0,40 B = b + 0,40 


0,40 < b ≤ 0,80 
0,80 < b ≤ 1,40 


< 1,40 


B = b + 0,70 
B = b + 0,85 
B = b + 1,00 


B = b + 0,70 


1) Die Breite b wird aus der Anzahl der Rohre mit dem jeweiligen Außen-
durchmesser (110 oder 50 mm) und den Zwischenräumen von je 30 mm 
ermittelt. 


2)  Das Aushubvolumen beim verbauten Graben setzt sich aus der lichten 
Breite B und der Dicke des gewählten Verbaus zusammen 


Tabelle 6 Lichte Grabenbreiten für mehrzügige KK und SR 
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(5)  Für Minderüberdeckungen gelten die Vorschriften der ZTV-TKNetz 12. Bei Zwangspunkten, z. B. Zusam-
mentreffen mit anderen Anlagen, ist es ausnahmsweise zulässig, die angegebenen Grabenbreiten zu un-
terschreiten, wenn besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. 
 
(6)  Aufgrund sehr enger Trassenverhältnisse können Gräben für zweizügige Rohranlagen bestehend aus zwei 
KKR, KSR oder KSVR (Außendurchmesser 110 mm) abweichend von den o.g. Regelungen für mehrzügige 
Anlagen ohne betretbaren Arbeitsraum hergestellt werden. Dabei sind folgende mit der Tiefbau-
Berufsgenossenschaft abgestimmte Arbeitsabläufe zu beachten: 
 
a) Werden die beiden Rohre mit speziellen Abstandshaltern übereinander gemäß Abbildung 1 angeordnet, so 
werden die Abstandhalter dabei ohne den Graben zu betreten auf das bereits verlegte Rohr  aufgesteckt. Die 
Rohre werden dabei lagen- und abschnittsweise so eingebracht, dass vor dem Auslegen der Folgerohrlänge die 
bereits verlegte Rohrlänge abgesandet werden kann. So kann das Verlegepersonal auf der bereits verlegten 
Rohrlage sicher stehen.   
Der Graben wird wegen der erforderlichen Mindestüberdeckung  der Rohranlage von 0,5 m und der 
vorgegebenen Grabenbreite von 0,4 m mit einer Tiefe von 0,75 m hergestellt. 
 
b) Werden die beiden Rohre mit den Abstandshaltern nebeneinander gemäß Abbildung 2 angeordnet, so 
werden die Abstandhalter dabei ohne den Graben zu betreten auf die verlegten Rohre aufgesteckt. Die Rohre 
werden dabei abschnittsweise so eingebracht, dass vor dem Auslegen der Folgerohrlängen die bereits 
verlegten Rohrlängen abgesandet werden können. So kann das Verlegepersonal auf der bereits verlegten 
Rohrlage sicher stehen. Der Graben wird wegen der erforderlichen Mindestüberdeckung  der Rohranlage von 
0,5 m mit den Abmessungen  0,35 m x 0,60 m hergestellt. 


         
 
Abbildung 1 Rohre übereinander                           Abbildung 2 Rohre nebeneinander 
 


5.7 Montagegruben 


5.7.1 Allgemeines 
 


(1)  Montagegruben sind im Benehmen mit dem BvT entweder im Zuge des Herstellens von Gräben, nach dem 
Verfüllen der Gräben oder einzeln auszuheben. Montagegruben können erst nach Beendigung der Lagerung 
der Kabelgarnituren verfüllt werden. Dem AN, der die Tiefbauarbeiten ausführt, obliegt die Sicherung dieser 
Aufbruchpunkte (Absperren und Beleuchten). 
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(2)  Die Regelmaße der Montagegruben sind in Tabelle 5 aufgeführt. Dabei sind die Zuschläge für den ggf. 
erforderlichen Verbau nicht berücksichtigt. 
 
(3)  Müssen Montagegruben aus betrieblichen Gründen längere Zeit offen bleiben oder sind sie bedingt durch 
Witterungseinflüsse einsturzgefährdet, so sind geeignete Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen (teilweiser 
Verbau, Verbau). 
 


Gruben-
länge 


Gruben-
breite 


Gruben-
tiefe Muffentypen Muffenlänge 


Muffendurch-
messer 


m m m   mm mm 


1,2 1 0,8 


VASM 1/6 bis 3/6 320 bis 700 bis 150 


VATK95-64 bis 120 220 bis 710 229 bis 247 
DVSM 1-2 450 bis 610 200 
Gelmuffe FSM16,  310 200 
Gelmuffe FSM A, FSM A3 200 150 
DKBM 1 bis DKBM 2 469 bis 472 229 bis247 
DKIM 1,2 490 bis 640 215 bis 295 
Arbeiten an einzelnen 
SNR-E und SNRV-E im 
Bestand; 
Einbau HRMA   


1,5 1,3 0,9 


VASM 4/6 bis 6/6 bis  700 bis 150 
DSM 00;DSM 0;  bis 660 100 


VATK155-100(L) bis 780 250 
DKBM 3, 3L, 4 bis 952 290 
DVSM 3 bis 700 200 


DKIM 3,3L,4 bis 940 215 bis 295 


1,8 1,3 0,9 Montagegruben für alle 
E&MMS-Gf Muffen; 600 bis 730 bis 300 


2,1 1,8 1 WAM PCM Größe 1, 1L,2 bis 1500 bis 300 
Tabelle 7 Regelmaße für Montagegruben 
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5.7.2 Montagegruben für GfK 
 
Montagegruben für Glasfaserkabel (siehe auch Abbildung 4 und Tabelle 4) sind abhängig von der angetroffenen 
Größe der Muffengarnitur und vom Mindestbiegeradius der Gf-Standardkabel bzw. Gf-Minikabel wie 
beschrieben herzustellen. 
 
 


 
Abbildung 3 


Abbildung 4 Berechnung der Mindestgrubengröße für Gf-Muffen 
 
5.7.3 Montagegruben für KR 


 
Für das Herstellen der Verbindungen von KR aus PE-HD 50 mm x 4,6 mm (KR) ist die Montagegrube so 
herzustellen, dass das KR in einem Abstand von 10 bis 15 cm parallel zu einer Längswand der Montagegrube 
verläuft (siehe auch Abbildung 4 und Tabelle 4).  
Für das Einziehen/Einblasen von SNR-E/Kabel in KR sind die Montagegruben gemäß Tabelle4 herzustellen.  
Zwischengruben zum Einblasen von SNR in KR bzw. Montagegruben zur Beseitigung von Störungen an SNRV-
E sind gemäß Tabelle 5 herzustellen.  


Länge der Muffe 
kleinster zu- 
 
lässiger 
Biegeradius 


a b a a  Freiraum rechts und links 
 ca. 100 bis 150mm 
 
b Kabeleinführung gerade in  
 Muffenkopf ca. 150mm 


Mindestplatzbedarf für die kleinste Muffe:  2x100mm+670mm+150mm+280mm= 1300mm 


Mindestplatzbedarf für die größte Muffe:    2x100mm+810mm+150mm+375mm= 1535mm 
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5.7.4 Montagegruben für Mikrorohranlagen 


 
Zum Verbinden/Abzweigen von SNR-E/SNRV-E bei Neuverlegung im offenen Graben/Trench werden 
möglichst keine Montagegruben hergestellt. Die Arbeit kann vorab außerhalb des Grabens/Trenches auf der 
Straßenoberfläche erledigt werden, erst dann wird das Rohr/der Verband eingelegt. 
 
5.7.5 Montagegruben für Kabel-X-Verfahren 


 
Montagegruben, die im Rahmen der Anwendung des Kabel-X-Verfahrens (Ausziehen von Kabelseelen) 
hergestellt werden müssen, sind wie folgt zu bemessen: 
Abhängig von der vorgefundenen Kabelgarnitur (Schrumpfmuffe, Spulenmuffe etc.) ist die Grube auf jeder Seite 
der Garnitur 1 m länger als die Garnitur und je Seite 0,4 m breiter als die Garnitur herzustellen. Die Tiefe ist so 
gering wie möglich zu bemessen.  
Müssen Zwischengruben (später nur durchverbinden) hergestellt werden, in denen keine Garnitur gelagert ist, 
so ist die Grube in einer Größe von 0,6 m x 0,6 m mit einer Tiefe von ca. 0,1 m tiefer als die Legetiefe des Kabels 
bzw. des SNR anzulegen. 
Der Übergang zwischen leergezogenem Kabel und dem eingezogenen Kabel/SNR ist sickersanddicht 
abzudichten 
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5.8 Gruben für Outdoorgehäuse 


(1) Die Regelmaße für Gruben zum Einbau von KVz-Sockel, Gf-NVt, KoVt, Erdsockel von MFG, Erdsockel der für 
Turnkey MFG der Hersteller Huawei und Nokia, EnAS und EVz-Säulen gemäß ZTV-TKNetz 20 sind in Tabelle 6 
enthalten. Sie gelten auch für das Auswechseln kompletter KVz. Wird nur das Oberteil eines KVz-Sockels 78 
ausgewechselt, so verringert sich die in angegebene Tiefe auf 0,40 m. Abweichungen von den Regelmaßen 
können durch die Tiefenlage der vorhandenen Kabelanlagen bzw. durch die Bodenverhältnisse bedingt sein. 
Die Montageanweisungen der MFG, KVz-Sockel, EnAS und EVz-Säulen sind auf Wunsch auch von der Telekom 
örtlich anzufordern, sie liegen normalerweise jedem MFG, jedem KVz-Sockel inkl. einem 
Montageschraubensatz, jeder EnAs und jeder EVz-Säule bei. 
 


Bauteile Grubenlänge  Grubenbreite  Grubentiefe 


  m m m 
Evz-Säule 


0,7 0,6 0,7 
Sockel 84C 


Sockel 92 


EnAs Einzelaufstellung 


Sockel 78 


1,15 0,6 0,7 
Sockel 09 
Sockel 84 


Sockel86 


KoVt 600 
Erdsockel für MFG 8/8Ü/8Üh  1,4 1 0,7 
Erdsockel für MFG 12 


1,9 1 0,7 
Sockel KoVt 800 


Sockel 83 MXs BK 


Erdsockel MFG-Turnkey als Nebensteller 
rechts/links 
Erdsockel für MFG 15/15Ü 2,1 1 0,7 
Erdsockel MFG 18/18Ü 2,4 1 0,7 
Erdsockel MFG-HUAWEI als Nebensteller rechts/links 1, 7 0,8 2) 1)  0,70 
Erdsockel von HUAWEI als Überbau rechts/links 2,71) 0,8 2) 1) 0,70 
Erdsockel MFG Nokia als Nebensteller, hintere  Füße bei 
Wandaufstellung unter dem MFG  


1, 6 0,8 2) 1) 0,70 


Erdsockel MFG Nokia als Überbau rechts/links, hintere  
Füße bei Wandaufstellung unter dem MFG 


2,21) 0,8 2) 1) 0,70 


Zuschlag Grubenlänge für stirnseitig angeordnete EnAs-
Aufstellung bei allen MFG-Typen  


+ 0,2 bei Huawei, Nokia und 
Standard-MFG 


 
0 0,7 


1) da ein Wandabstand von 3 cm, besser 5 cm,  zwingend eingehalten, werden muss,  Achtung: Nicht lotrechte Haus-Wände beachten 
2) Grube wird tiefer und breiter, wenn KVz-Sockel nach vorne gerückt werden muss. Achtung auf Sym-Anschlußkabel und Muffen! 


Tabelle 8 Regelmaße der Gruben für KVz-Sockel, Erdsockel von MFG, EnAS, und EVz-Säulen 
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5.9 Gruben für KSch der Typen I bis III, Azk, Muffentröge und UFB 


(1)  Beton –KSch TypI werden nicht mehr eingebaut. Aufgrund der aktuellen Bauvorschriftenlage sind 
ausschließlich Kunststoff-Klein KSch vom Typ I gemäß ZTV-TKNetz 13 einzubauen.  
 
(2) Die lichten Abmessungen der KKKSch der unterschiedlichen Lieferanten sind Abbildung 14 zu entnehmen. 
Die Baugruben der KKKSch der Bauweise Mönninghoff sind größer Herzustellen, weil die ankommenden und 
die abgehenden KKR exakt lagegerecht einzubauen sind. Ansonsten ist der KKKSch nicht ordnungsgemäß 
montierbar. 
 
(3) Die Baugrubensohle der KKKSch ist aus statischen Gründen generell mit einer Schicht mit 0,1 m 
Magerbeton auszukleiden. Aus diesem Grund ist Baugrube 5 cm tiefer herzustellen als die gewählte lichte Tiefe 
des KKKSch zuzüglich der Dicke der Bodenplatte. 
 


 Lichte Maße des KSch Außenmaße des KSch Grubenmaß 


 Länge Breite Tiefe Länge Breite Tiefe Länge Breite 
 l b t L B T L B 
 m m m m m m M m 


KKKSch 
Bauform  


Langmatz 


1,40 
 


0,80 0,51 bis 
1,17 


1,54  0,94  0,53 bis 
1,17 


2,55 1,95 


KKKSch 
Bauform  


Mönninghoff 


1,40 
 


0,80 0,48 bis 
1,04 


1,56 0,96 0,57 
bis1,13 


2,60 1,95 


Tabelle 9 Grubenmaße für den KSch Typ I (KKKSch) 
 
 (3) Die Länge und Breite der Gruben für KSch ist abhängig von der Art, Form, Größe und Belastungsklasse der 
einzubauenden KSch-Typen. Die Tiefe der Grube ergibt sich aus: 
 
- der Überdeckung der Schachtdecke 
- den kompletten Außenmaßen des einzubauenden Bauwerkes 
- der Dicke des ggf. unter dem KSch vorzusehenden Auflagers 
- der Lage von vorhandenen EK , KK und Fremdleitungen 
 
(3) Unabhängig von der Schachtbauweise beträgt der betretbare Arbeitsraum zwischen den 
Schachtaußenwänden und Grubenwänden bzw. Innenkanten Grubenverbau grundsätzlich 0,6 m. Genauere 
Angaben hierzu sind der DIN 4124 zu entnehmen. 
Ein ggf. notwendiger Verbau einer Baugrube für KSch ist immer entweder gemäß der Vorschriften in DIN 4124, 
auf Basis einer geprüften Ingenieurstatik, die von der Telekom beigestellt wurde oder anhand einer geprüften 
Statik des AN durchzuführen. Der Normverbau gemäß Anhang 1 der ZTV-FLN 10 von 1983 ist nicht mehr 
anzuwenden.  
 
Aus Abbildung 5, Tabelle 9 und Tabelle 10 können die Maße für KSch-Gruben entnommen werden. 
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Abbildung 5 Grube für KSch Typ IIA, IIB und II C (Beispiel) 


 
 


KSch Lichte Innenmaße des KSch Außenmaße des KSch Grubenmaße1) 


Typ Länge Breite Länge Breite   für den Bodenaushub 
    Typ IIA/B Typ IIC  Typ IIA/B Typ IIC   


 l b L B B L1 B1 B1 L2 B2 
 m m m m m m m m   


Typ IIA/B 2,50 1,20 3,00 1,44 --- 4,00 2,45 --- 


abhängig von 
der jeweils 


erforderlichen 
Dicke des 


Grubenverbaus 


  1,50  1,74 ---  2,75 --- 


 3,90 1,20 4,40 1,44 1,50 5,40 2,45 2,50 


  1,50  1,74 1,80  2,75 2,80 


 5,00 1,50 5,50 1,74 1, 80 6,50 2,75 2,80 


Typ IIA/B  1,80  2,04 2,16  3,05 3,20 


Typ IIC 6,10 1,50 6,60 1,78 1,80 7,60 2,80 2,80 


  2,00  2,28 2,36  3,30 3,40 


  1,80  2,08 2,16  3,10 3,20 


 7,20 2,20 7,70 2,48 2,602) 8,70 3,50   3,602) 


Typ IIC  2,20  ---   2,703)  ---   3,703) 
1) Die Grubentiefe richtet sich nach den Schachttiefen und den örtlichen Erfordernissen 
2) Werte für lichte Schachttiefe 2,10 und 2,40 m 
3) Werte für lichte Schachttiefe 2,70 und 3,00 m 


Die Grube für Norm-KSch Typ IIA und Typ IIB aus Stahlbetonfertigteilen muss frei von Hindernissen und Steifen bereitgestellt werden. In der Grube für 
den Norm-KSch Typ IIB dürfen aber Kabel der Telekom vorhanden sein, die in den Norm- KSch mit aufgenommen werden sollen. In der Grube für KSch 
Typ IIC aus Stahlbetonfertigteilen dürfen Hindernisse und Steifen sein, wenn diese den Einbau der Schachtteile nicht behindern oder ein Umsetzen der 
Steifen während des Montagevorganges möglich und zulässig ist. 


Tabelle 10 Grubenmaße für Norm-KSch Typ IIA, Typ IIB und Typ IIC aus Stahlbetonfertigteilen 
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(4) Die Grubenmaße für den KSch Typ sind zu entnehmen  
 


Lichte Maße des KSch Außenmaße des KSch Grubenmaße Abmessungen 


Länge Breite Tiefe Länge Breite Länge Breite für den 
Bodenaushub 


l b t L B L1 B1  
m m m m m m m  


1,40 1,50 1,80 1,72 1,82 2,75 2,85 


abhängig von der 
jeweils 


erforderlichen 
Dicke des 


Grubenverbaus 


1,90 1,50 1,80 2,22 1,82 3,25 2,85 


2,40 1,50 1,80 2,72 1,82 3,75 2,85 


2,90 1,50 1,80 3,22 1,82 4,25 2,85 


3,40 1,50 1,80 3,72 1,82 4,75 2,85 


1,40 1,50 2,10 1,72 1,82 2,75 2,85 


1,90 1,50 2,10 2,22 1,82 3,25 2,85 


2,40 1,50 2,10 2,72 1,82 3,75 2,85 


2,90 1,50 2,10 3,22 1,82 4,25 2,85 


3,40 1,50 2,10 3,72 1,82 4,75 2,85 


Tabelle 11 Grubenmaße für den (modularen) KSch TypIII 
 
(5) Die Art der ggf. vorzusehenden KSch- Entwässerung ist aus der LB zu ersehen.  
Sickergruben sind, abhängig vom KSch-Typ, im Allgemeinen mit den Maßen 0,5 m x 0,5 m x 0,5m herzustellen 
und mit grobem Kies aufzufüllen. Als Sickerrohr ist ein durch die KSch-Sohle hindurchführendes 1 bis 2 m 
langes Rohr mit einem Außendurchmesser von 150 mm bis 300 mm zu verwenden. Das Rohr ist mit grobem 
Kies auszufüllen. 
 
(6)  Die Grubenmaße für Azk sind Tabelle 11zu entnehmen. Werden AzK im Zusammenhang mit dem Herstellen 
einer KK-Anlage eingebaut, entfallen die Gruben für die Azk, weil diese im Regelfall über dem KK-Verband 
angeordnet sind. 
 
(7)  Für das Anpassen von KSch- und AzK- Abdeckungen an die Wegeoberflächen sowie auch für 
Auswechslungen von Abdeckungen aller Art ist umlaufend ein Arbeitsraum von 0,4 m vorzusehen.  
  
(8)  Beim Instandsetzen von KSch-Hälsen ist bis zu einer Bauhöhe von 0,75 m ein Arbeitsraum von 0,4m, bei 
einer Bauhöhe größer als 0,75 m ein Arbeitsraum umlaufend von 0,5 m vorzusehen. 
 
(9) Die Baugruben der AzK Typ1 der Bauweise Mönninghoff sind größer herzustellen, weil die ankommenden 
und die abgehenden KKR exakt lagegerecht einzubauen sind. Ansonsten ist der AzK Typ1 nicht 
ordnungsgemäß montierbar. 
 
(10) Die Baugrubensohle der AzK1 ist aus statischen Gründen generell mit einer Schicht mit 0,1 m Magerbeton 
auszukleiden. Aus diesem Grund ist Baugrube 5 cm tiefer herzustellen als die gewählte lichte Tiefe des 
jeweiligen AzK1 zuzüglich der Dicke der Bodenplatte. 
 
(11) AzK Typ 2 aus Beton oder aus Kunststoff sind nicht mehr zu einzubauen. Stattdessen sind KSch Typ I aus 
Kunststoff (KKKSch) einzubauen. 
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Tabelle 12 Grubengrößen Kunststoff-AzK 1 
 


5.10 Herstellen der Sohlen von Gräben und Gruben 


(1)  Graben- und Grubensohlen sind grundsätzlich eben und steinfrei abzugleichen, um eine gleichmäßige 
Bettung der Kabel, KR, KKR, SNRV-E, SNR-E, SR/KSVR usw. zu ermöglichen. Sie müssen als Auflager für 
Kabelgarnituren, KSch u.s.w. geeignet sein. Sie sind waagerecht abzugleichen und ggf. maschinell zu 
verdichten. 
 
(2)  Ungünstige Bodenverhältnisse im Bereich der Graben- und Grubensohle (z. B. nicht ebene Böden aufgrund 
von Fels) können das Einbringen eines zusätzlichen Auflagers erfordern. Dadurch vergrößert sich die Gruben-/ 
Grabentiefe um 5 cm.  
Das Auflager ist dann mit einer 5 cm dicken eben abgeglichenen und verdichteten Schicht aus Sand 
herzustellen. Besteht die Gefahr, dass das für die Auflager einzubringende Füllgut durch Grund- oder Sic-
kerwasser ausgespült wird, so ist auf der Grabensohle anstelle des Sandes ein Zement-Sand-Gemisch 
einzubringen. 
In Sonderfällen (z. B. Moor, Faulschlamm) kann es erforderlich sein, die Tragfähigkeit der Sohlen zu erhöhen. In 
diesen Fällen ist der BvT vorab zu informieren. Bei KSch ist auf die Betonsohle eine 5 cm dicke Schicht aus 
Sand aufzubringen. 
 
(3)  Wenn nach dem Ausziehen der Kabelseele mit dem Kabel-X-Verfahren Rohrverbindungen hergestellt 
wurden, so sind sie auf vorher verdichtetem eben abgeglichenem Untergrund in einem Sandbett oder dazu 
geeignetem steinfreiem Aushub zu lagern.  
 


5.11 Prüfen der Bodenverdichtung 


(1)  Zur Vermeidung späterer Setzungen und Absenkungen der verfüllten Gräben und Gruben muss der im 
Rahmen der Wiederherstellung verfüllte Boden fachgerecht verdichtet sein. Vor Beginn der Baumaßnahme ist 
gemeinsam mit dem Träger der Straßenbaulast das Prüfverfahren zur Kontrolle der Verdichtung festzulegen. 
Das Ergebnis dieser Abstimmung ist schriftlich zu dokumentieren. Unmittelbar nach dem Entfernen der 
Oberfläche ist der vorhandene Verdichtungsgrad als Referenzwert (z.B. mit einem dynamischen 
Plattendruckversuch oder Proctorversuch) zu ermitteln. Der hierbei erzielte Wert ist zu dokumentieren. Dieser 
Wert ist im Sinne der gleichwertigen Wiederherstellung gemäß ZTV A StB nach Verfüllung und Verdichtung des 
Grabens/ der Grube wieder zu erreichen und ebenfalls zu dokumentieren. 
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(2)  Die nach ZTV A-StB vorgeschriebenen Verdichtungsgeräte, Schütthöhen des Füllgutes und die Anzahl der 
Übergänge mit dem Verdichtungsgerät sind zum Erreichen der technischen Gleichwertigkeit einzuhalten. Zum 
Nachweis des vorgefundenen bzw. nach Wiedereinbau erreichten Verdichtungsgrades mit dem ”dynamischen 
Plattendruckversuch”;(ZTV-A StB) hat der AN Eigenüberwachungsprüfungen (ZTV-A StB, Abschnitt 1.7) 
durchzuführen. Über das Stattfinden der Eigenüberwachungsprüfungen (sowohl diejenigen Prüfungen vor 
Beginn der Aushubarbeiten als auch die nach Abschluss der Verfüll- bzw. Verdichtungsarbeiten) ist der BvT 
rechtzeitig zu informieren, damit er ggf. anwesend sein kann. Die Unterlagen zur Dokumentation der 
durchgeführten Verdichtungsprüfungen sind dem BvT in Kopie zu übergeben.  
Besteht der Träger der Straßenbaulast ebenfalls auf derartigen Kontrollen, so hat der AN diesem ebenfalls eine 
Teilnahme an seinen obligatorischen Kontrollprüfungen im Rahmen der Eigenüberwachung zu ermöglichen. 
 
 
 


5.12 Nachweisdokumentation  


Bei allen Abweichungen von den Graben- und Grubenregelmaßen, gemäß ZTV-TKNetz 10 und aller 
mitgeltenden Unterlagen zur Begründung der Abweichung ist mindestens ein beweisfähiges Foto (Bilder mit 
jeweils max. 400kB) entweder   


• per Handy-App „Mighty-Office“  an den BvT zu liefern, oder 
• zur Ablage in der elektronische Bauakte als Datei zu übergeben.  


Die räumliche Zuordnung, die Tiefenlage, sowie die Anordnung des Trassenwarnbandes müssen erkennbar 
sein. Siehe Beispiele 1 + 2. 
 
 


 
Abbildung 6 Beispiel 1 
 


 
Abbildung 7 Beispiel 2 


Graben mit breiterem Format wegen 
Rückenstütze und mehr 
Wiederherstellungsbreite 


Grube mit Pflaster und zusätzlicher Tragschicht , dadurch 
Rückschnitt der Betontragschicht + Nachverdichtung der 
Tragschicht und zusätzliche Rücknahme des Pflasters   
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6 Zusammentreffen mit anderen Anlagen 


6.1 Allgemeine Hinweise 


Beim Zusammentreffen mit anderen Anlagen sind besondere Schutz- oder Sicherungsmaßnahmen zu treffen. 
Zur Vermeidung von Beschädigungen sind die Auflagen der jeweiligen Eigentümer der Anlagen zu beachten. 
Bei unterirdischen Ver- und Entsorgungsanlagen, die den Fortgang der Arbeiten behindern und nicht 
umgangen werden können, sind nach Angaben der Telekom im Benehmen mit dem Eigentümer besondere 
Maßnahmen zu treffen. Freigelegte Anlagen sind entsprechend den Auflagen des Eigentümers zu sichern. Die 
vom jeweiligen Eigentümer gemachten Auflagen sind allein gültig und müssen von diesem allein verantwortet 
werden. Bei abgedeckten Anlagen sind zunächst die Warn- und Abdeckstoffe unter Beachtung der Auflagen 
des Eigentümers aufzunehmen und ordnungsgemäß bis zur Wiederverwendung zu lagern. In der Nähe von Ver- 
und Entsorgungsanlagen aller Art sind bei Arbeiten mit offener Flamme Schutzvorkehrungen zu treffen, um eine 
Beschädigung dieser Anlagen zu vermeiden. Beschädigungen sind unverzüglich dem Eigentümer und dem 
BvT zu melden. 
 
Der Gleichlauf zu bestehenden Anlagen der Telekom und die Beeinträchtigung der Arbeiten durch 
Fremdanlagen (soweit der Telekom bekannt) ist aus der LB ersichtlich. 
 


6.2 Schutz- und Sicherungsmaßnahmen f. Ver- und Entsorgungsanlagen, Maste u. ä. 


(1)  Beginn und Ende von Bauarbeiten im Bereich von Ver- und Entsorgunganlagen muss dem jeweiligen 
Eigentümer/Betreiber durch den AN rechtzeitig angezeigt werden. 
 
(2)  Das Abtrennen von Stromversorgungskabeln darf nur von Fachkräften des jeweiligen Versorgungsun-
ternehmens vorgenommen werden.  
 
(3)  Zur Sicherung von Anlagen der Gas- und Wasserversorgung einschließlich Zubehör ist die Vorschrift 
”Technische Mitteilung Hinweis GW 315”, "Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei 
Bauarbeiten" des DVGW zu beachten. 
 
(4)  Mindestabstände von Gräben und Gruben zu Anlagen anderer Ver- und Entsorgungsunternehmen (hierzu 
zählen auch andere Telekommunikationsanbieter oder Kooperationspartner) sind mit den jeweiligen 
Unternehmen abzustimmen: Ein Mindestabstand von 0,05 m sollte gemäß den Vorgaben den DIN EN 50 174-3  
nicht unterschritten werden. Ist dies nicht möglich, ist der BvT zu verständigen. Von den geltenden Normen 
abweichende Maße sind durch den AG mit dem anderen Ver- bzw. Entsorgungsunternehmen ggf. vertraglich zu 
regeln auf jeden Fall aber abzusprechen. Der AN hat hier auf ggf. notwendige Abweichungen von der geltenden 
Norm hinzuweisen. 
 
(5)  Leitungsanlagen Dritter sind grundsätzlich nicht lotrecht zu überbauen. Sollte trotzdem eine Überbauung 
erforderlich werden, so ist vorab der BvT zu informieren. 
 
(6)  Das Wiedereindecken von freigelegten Gas- und Wasserrohrleitungen hat gemäß den einschlägigen 
Vorschriften zu erfolgen. Etwaige zusätzliche Bestimmungen des Betreibers sind zu beachten. 
 
(7) Die Isolation diesbezüglich überwachter Leitungen sollte vor dem Wiederverfüllen vom jeweiligen 
Betreiber/Eigentümer auf Beschädigung überprüft werden. 
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(8)  Bei Arbeiten in den Schutzstreifen von Transportleitungen für brennbare Flüssigkeiten und bei Fern-
wärmeanlagen gelten die Vorschriften des jeweiligen Betreibers. 
 
(9)  Kleine Entwässerungsanlagen, Rigolen, Dränanlagen, Haus- und Gebäudeanschlüsse und die 
Anschlußleitungen der Straßenentwässerung (Sinkkastenleitungen) sind nach den Vorschriften des 
Eigentümers zu sichern oder umzulegen. Ggf. unterbrochene Dränanlagen, auch im Bereich von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, sind nach dem Bau der Telekommunikationsanlage fachgerecht 
instandzusetzen. Eine Abnahme der Instandsetzungsarbeiten unter Beteiligung des Eigentümers/Betreibers 
und des BvT ist erforderlich. 
 
(10)  Vorhandene Maste, sind ggf. im Einvernehmen mit dem Eigentümer zu sichern. Änderungen an Be-
schilderungs- oder Beleuchtungsanlagen dürfen nur nach Weisung der zuständigen Stellen  vorgenommen 
werden. Eventuell vorhandene Induktionsschleifen sind nur in Absprache mit der Verkehrsbehörde außer 
Betrieb zu nehmen. 
 


6.3 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen 


(1)  Beim Ausheben von Gräben und Gruben in gärtnerischen Anlagen ist der benutzte Raum für Aushub- und 
Baustofflagerung auf das notwendigste Mindestmaß zu beschränken. Vorhandene Rasenflächen, Blumenbeete, 
Sträucher oder Büsche sind durch den AN im Einvernehmen mit dem Eigentümer für die Dauer der Bauzeit zu 
schützen oder umzusetzen. Ist dies aus jahreszeitlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich, so ist zur 
gegebenen Zeit mit Zustimmung des Eigentümers eine Neueinsaat bzw. Neuanpflanzung vorzunehmen. 
 
Büsche und Sträucher, die bei Tiefbauarbeiten behindern, müssen rechtzeitig zurückgeschnitten oder 
umgesetzt werden. Der Umfang der notwendigen Arbeiten und der Zeitpunkt der Ausführung sind mit dem 
Eigentümer und/oder dem zuständigen Grünflächenamt abzustimmen. Arbeiten im Wurzelbereich sind in 
jedem Fall auf das unumgängliche Maß zu beschränken. 
 
(2)  Bäume sind besonders vor den Auswirkungen von Tiefbauarbeiten zu schützen. Hier ist insbesondere das 
Merkblatt zum Schutz von Baumstandorten (DWA-M 162, DVGW GW 125 und FGSV Nr. 939) zu beachten. 
Belastungen der Wurzelfläche durch Maschinen, Geräte oder Fahrzeuge sind unbedingt zu vermeiden. 
Unvermeidbare Bodenverdichtungen sind durch geeignete Maßnahmen (Auflockern, Einsaat, Druckluft-
verfahren o. ä.) zu beheben. 
 
Zum Schutz gegen mechanische Schäden, wie z. B. Quetschungen und Aufreißen der Rinde und des Holzes 
durch Fahrzeuge, Baumaschinen und sonstige Bauvorgänge, ist für alle Bäume im Baubereich eine standfeste 
Sicherung zu errichten.  
Ist aus Raumgründen die Sicherung des gesamten Wurzelbereiches nicht möglich, so ist der Stamm des zu 
schützenden Baumes mit einer 2 m hohen, gegen den Stamm abgepolsterten Bohlenummantelung zu 
versehen. Wurzelwerk und der Stamm dürfen hierbei nicht beschädigt werden. Verschmutzungen des Erdreichs 
sind zu vermeiden. 
 
(3)  Bei Baumaßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen im Bereich von Bäumen sind Schutzabstände nach 
Vorgaben des Grünflächenamtes bzw. des Eigentümers einzuhalten. Im Wurzelbereich sollen Gräben und 
Gruben nicht hergestellt werden. Ist dies im Einzelfall nicht zu vermeiden, darf die Aufgrabung nur in 
Handschachtung erfolgen und nicht näher als 2,5 m vom Stamm ausgeführt werden. Im Abstand von weniger 
als 2,5 m bis zu einem Abstand von 1,5 m vom Stamm darf nur bei Vorliegen besonderer Umstände gegraben 
werden. Im allgemeinen ist bei einer Unterschreitung des Mindestabstandes von 2,5 m vom Stamm eine 
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Unterfahrung des Wurzelbereichs mittels Rohrvortrieb gemäß Abschnitt 7 durchzuführen. Evtl. entstehende 
Hohlräume sind sorgfältig zu verfüllen. Die Rohre sind an den Enden zu verschließen. Bei Baumaßnahmen 
außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen können ggf. darüber hinausgehende Maßnahmen erforderlich 
werden. 
 
(4)  Beim Aushub von Gräben dürfen Wurzeln mit einem Durchmesser über 3 cm nicht durchtrennt werden. 
Wurzeln mit geringerem Durchmesser können schneidend durchtrennt werden. Die Schnittstellen sind zu 
glätten. Wurzelenden mit einem Durchmesser größer 2 cm sind mit Wundverschlußmitteln, mit einem 
Durchmesser kleiner 2 cm mit wachstumsfördernden Stoffen zu behandeln. 
 
Bei Gruben, die langfristig geöffnet bleiben, sind die Wurzeln gegen Austrocknung und Frosteinwirkung 
mindestens durch eine Abdeckung zu schützen. 
 
(5)  Die im Rahmen einer Baumaßnahme errichtete Anlage der Telekom kann in Abstimmung mit dem BvT ggf. 
mit geeigneten Materialien (z.B. Wurzelvorhang aus PE-Folie, PP-Folie, Rizomfolie) gegen Durchwurzelung 
geschützt werden. Dies gilt auch dann, wenn auf bestehenden Kabel- bzw. Rohranlagen nachträglich Bäume 
gepflanzt werden. 
 
(6)  Werden Anlagen der Telekom im Zuge von Baumaßnahmen Dritter freigelegt, so ist ein ggf. vorgefundener 
Durchwurzelungsschutz wieder einzubauen. Wird kein solcher Schutz vorgefunden, so ist er im Benehmen mit 
dem BvT einzubauen. 


6.4 Schienenbahnen 


Bei Arbeiten im Gefahrenbereich von Schienenbahnen sind die Vorgaben der LB und die besonderen Auflagen 
und Vorschriften der jeweiligen Verkehrsbetriebe zu beachten. 


6.5 Schutz- und Sicherungsmaßnahmen für sonstige Anlagen 


(1)  Grenz- und Vermessungsmarken genießen gesetzlichen Schutz. Sie dürfen nur von den öffentlichen 
Vermessungsstellen oder autorisierten Vermessungsbüros gesetzt oder entfernt werden. Auch das Wie-
deraufrichten von Marken, die aus der Lage geraten sind, darf nur von diesen Stellen vorgenommen werden. 
Bei allen Arbeiten, bei denen der feste Stand einer vorgefundenen amtlichen Grenz- oder Vermessungsmarke 
oder ihre Erkennbarkeit gefährdet ist, muss die Sicherung dieser Marke vorab in geeigneter Weise veranlasst 
werden. Die Merkblätter der zuständigen Vermessungsstellen sind zu beachten. Im Bedarfsfall ist der BvT 
rechtzeitig zu unterrichten Kabelmarken und sonstige Vermessungsanlagen anderer Leitungsträger dürfen nur 
nach vorheriger Abstimmung mit den Eigentümern entfernt oder umgesetzt werden 
 
(2)  Erkennt der AN vor Beginn oder während der Ausführung der Arbeiten, dass Sicherungsmaßnahmen an 
Mauern oder Fundamenten - über die ggf. in der LB enthaltenen Angaben hinaus - erforderlich sind, ist der BvT 
umgehend zu benachrichtigen (Anzeigepflicht des AN). Erforderliche Sicherungs- und Unterfangungsarbeiten 
sind gemeinsam mit dem BvT und dem Eigentümer, ggf. unter Hinzuziehung eines von der Telekom 
beauftragten Sachverständigen, entsprechend den örtlichen Verhältnissen festzulegen (DIN 4123). Werden 
Gräben oder Gruben direkt an der Gebäudewand ausgehoben, so sind Mauern und Fundamente fachgerecht 
gegen Eindringen von Feuchtigkeit, Kälte oder Wärme zu schützen. Falls erforderlich, sind freigelegte Wände 
von Baukörpern oder Gebäuden - im Einvernehmen mit dem Eigentümer - nachzuisolieren. Der BvT ist vorab zu 
informieren. 
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6.6 Schutz von Anlagen der Telekom 


(1) Zur späteren Lagebestimmung von Anlagen der Telekom sind KM nach Angaben des BvT einzubauen. Die 
KM werden nach der dem Bauteil beiliegenden Einbauanweisung eingebaut. Ggf. kann es erforderlich sein, 
unterhalb der KM zur Sicherung Elektronische Markierer (siehe ZTV-TKNetz 11) einzubauen. Die Einbautiefe 
der elektronischen Markierer ist der Abbildung 6 zu entnehmen. KM sind keinesfalls in der Nähe von 
Metallflächen einzubauen. Die elektronischen Markierer sind vor ihrem Einbau auf Funktion zu überprüfen.  


 
 Minimarker Kugelmarker Stabmarker Stiftmarker 
max. Legetiefe 1,2 m 0,8 m 1,20 m 0,2 m 
Min. Legetiefe 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,2 m 
Grubenmaß  L x B= 0,3m 


x 0,3 m 
rund ∅=0,1 m  rund 


∅=0,05 m  
rund 
∅=0,02 m  


Einbaulage genau 
waagerecht 


ohne 
Bedeutung 


genau 
senkrecht 


genau 
senkrecht 


Tabelle 13 Legetiefen der Elektronischen Markierer 
 
 (2)  Um ein späteres Wiederfinden von Anlagen der Telekom in Gebieten, in denen keine bzw. unzuverlässige 
kartografische Bezugspunkte vorhanden sind, zu ermöglichen, können einschlagbare Meßpunkte (Meßpunkt 
Telekom, 100 mm lang, 8,5 mm Ø) nach Rücksprache mit dem BvT eingeschlagen werden.  
 
(3) Generell sind alle Anlagen der Telekom die quer zur Haupttrasse liegen oder gelegt werden mit einem 
elektronischen Markierer zu sichern. Dies dient der Lokalisierung der Anlage bei späteren Grabungen Dritter 
bzw. der Telekom .  
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7 Verfüllen von Gräben und Gruben 


7.1 Allgemeine Hinweise 


(1)  Unmittelbar nach dem Einbauen der Telekommunikationsanlage und ggf. nach Beendigung der Montage- 
und Einmessarbeiten sind Gräben und Gruben zu verfüllen. Bei Arbeiten nach ZTV-TKNetz 11 kann es wegen 
der zeitlichen Reihenfolge der Verlege- und Montagearbeiten erforderlich sein, zunächst nur die Kabelgräben 
und erst zu einem späteren Zeitpunkt die Montagegruben zu verfüllen. 
 
(2)  Durch eine sachgemäße Verdichtung muss sichergestellt sein, dass der Straßenoberbau unmittelbar nach 
dem Verfüllen des Leitungsgrabens hergestellt werden kann. Der nach ZTV A-StB vorgeschriebene 
Verdichtungsgrad muss erreicht werden. Dabei ist der bei Beginn der Grabungsarbeiten vorgefundene 
Verdichtungsgrad der vorgefundene Zustand muss wiederhergestellt wieder zu erreichen. Oberstes Prinzip der 
bautechnischen Grundsätze der ZTV A StB: „Es ist anzustreben, eine aufgegrabene 
Verkehrsflächenbefestigung so wiederherszustellen, dass sie den ursprünglichen Zustand technisch 
gleichwertig ist“. Dazu ist u.a. dieser Verdichtungsgrad vor Beginn der Grabungsarbeiten festzustellen. Ggf. 
kann es auch erforderlich werden, die Verdichtungsfähigkeit des vorgefundenen Boden nachweislich prüfen zu 
lassen. Zur Erreichung des ordnungsgemäßen Verdichtungsgrades kann zum Verfüllen Flüssigboden (gemäß H 
ZFSV) mit festgelegten Eigenschaften als Option geprüft werden. Nur dann, wenn in Absprache mit dem Träger 
der Straßenbaulast z.B. der gesamte Gehweg wiederhergestellt wird, kann ein vom Prinzip der Gleichwertigkeit 
nach ZTV A StB abweichender Verdichtungsgrad festgelegt werden. Die Prüfung der Verdichtung ist in 
Abschnitt 7.5 beschrieben.  
 
(3)  Ist eine Trasse in offener Bauweise durch den Wurzelbereich von Bäumen geführt worden, so sind vom AN 
in Abstimmung mit dem Eigentümer/Grünflächenamt und dem BvT ggf. besondere Maßnahmen zu treffen. Es 
kann u. a. erforderlich werden, eine Verbesserung des im Wurzelbereich einzubringenden Bodens durch Zusatz 
von Kompost oder Düngung mit Nährstoffen durchzuführen. Um Beschädigungen im Wurzelbereich von 
Bäumen während des Verdichtungsvorganges zu minimieren kann zum Verfüllen Flüssigboden (gemäß H 
ZFSV) als Option geprüft werden. 
 
(4)  Vor dem Verfüllen ist den jeweiligen Eigentümern etwa vorhandener fremder Anlagen durch den AN 
Gelegenheit zu geben, sich von dem ordnungsgemäßen Zustand ihrer Anlage zu überzeugen. 
 
(5)  Das Verfüllen und Verdichten von verbauten Gräben und Gruben ist auf den jeweils verwendeten Verbau 
abzustimmen. Die Verbindung zwischen Füllboden und Graben- bzw. Grubenwand muss unabhängig von der 
Verbauart sichergestellt werden. 
Ist aus statischen Gründen ein Verbleib von Verbauteilen aus Stahl in Gräben oder Grube unumgänglich, ist 
dies der LB zu entnehmen. In allen anderen Fällen ist der Verbleib des Verbaus mit dem Träger der 
Straßenbaulast und dem BvT abzustimmen. 
 
(6)  Sollen KSch aufgegeben werden, ist der erforderliche Arbeitsumfang beim Abbruch der LB zu entnehmen. 
Wird bei unbelegten KSch die KSch- Decke, Teile des KSch bzw. der gesamte KSch abgebrochen, ist die Grube 
mit verdichtungsfähigem Füllboden zu verfüllen. Handelt es sich bei dem abzubrechenden Bauwerk um ein 
Ingenieurbauwerk im Sinne der DIN 1076 (Bauwerkstiefe >1,5 m), so ist der Abbruch nur gemäß 
Standsicherheitsnachweis durchzuführen. 
Sofern die Decke nicht entfernt wird, ist der KSch mit Porenleichtbeton oder Flüssigboden mit festgelegten 
Eigenschaften (H ZFSV) zu verfüllen, wenn der Verbleib des KSch-Körpers im Erdreich vom Träger der 
Straßenbaulast zugelassen wird. Bei der Verfüllung mit Porenleichtbeton, Flüssigboden mit festgelegten 
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Eigenschaften (H ZFSV), o.ä. ist darauf zu achten, dass der KSch vollständig verfüllt wird (Entlüftung an der 
höchsten Stelle).  
 
(7) Bei aufzugebenden KSch, die noch belegt sind, ist der Hohlkörper bis zu einer Höhe von 10 cm unterhalb 
der Kabelanlage mit verdichtungsfähigem Füllboden oder auf Anordnung des BvT mit Porenleichtbeton , 
Flüssigboden mit festgelegten Eigenschaften (H ZFSV), zu verfüllen.  
Für das Verfüllen des verbleibenden Bereichs gilt Abschnitt 7.2 und 7.4. Im Bereich der Kreuzung des KSch-
Mauerwerks durch die Kabelanlage ist sicherzustellen, dass die Anlage besonders sorgfältig gelagert wird und 
beim anschließenden Verdichten nicht beschädigt werden kann. 
 
(8) Da Flüssigboden spatenfest und damit wieder entfernbar ist, kann im Gegensatz zum in (7) beschriebenen 
Verfüllverfahren das gesamte Volumen des Bauwerks mit Flüssigboden mit festgelegten Eigenschaften (H 
ZFSV) verfüllt werden. Ggf. vorhandene Rohranlagen sind gegen Auftrieb zu sichern, dabei ist auf einen ebenen 
Verlauf der Rohranlage besonders zu achten. 


7.2 Verfüllen der Leitungszone 


(1)  Die Leitungszone für Erdkabel, KR, einzügige KK, SNR-E, SNRV-E, KSVR und einzeln verlegte SR ist der 
Raum zwischen der Graben- oder Grubensohle und einer Höhe von 10 cm über dem Scheitel der Kabel oder 
Rohre. In Montagegruben endet die Leitungszone 0,10 m über dem Scheitel der gelagerten Kabelgarnitur. Die 
Leitungszone umfasst die gesamte Graben- bzw. Grubenbreite und darf keinesfalls in den Oberbau 
hineinragen.  
In Gruben von KSch/Azk endet sie beidseitig 0,30 m neben den KKR.  
Die Definition der Leitungszone von mehrzügigen KK- und SR-Trassen ist ZTV-TKNetz 12 zu entnehmen. 
 
(2)  Für das Verfüllen der Leitungszone ist Sand zu verwenden, sofern das vorhandene Aushubmaterial nicht 
wiederverwendet werden kann (Abschnitt 4.3, Absatz 5). Zur Erreichung des ordnungsgemäßen 
Verdichtungsgrades kann zum Verfüllen der Leitungszone Flüssigboden (gemäß H ZFSV) mit festgelegten 
Eigenschaften als Option geprüft werden. Die Rohranlage ist dann gegen Auftrieb zu sicher, dabei ist auf einen 
ebenen Verlauf der Rohranlage besonders zu achten n. 
 
(3)  Das Absanden der Leitungszone bei außergewöhnlich großen Montagegruben (z.B. erweiterte Gruben im 
Störungsfall nach Suche der Garnituren) erfolgt nach den Regelmaßen des Abschnittes 3.3 Montagegruben 
dieser ZTV-TKNetz, das bedeutet, dass der AN nur den nach den Regelgrubenmaßen erforderlichen Sand 
einbauen muss, es müssen jedoch alle eingebauten Kabel, Rohre, Garnituren (z.B. Muffen), Bauteile etc. mit 
Sand geschützt sein.  
Auf die ordnungsgemäße Lagerung der Kabelgarnituren nach der Montage einschließlich der Kabelabgänge 
bis 0,30 m an beiden Seiten der Muffe ist besonders zu achten. 
Die ggf. notwendige Lieferung von Sand an die Montagegrube zur Lagerung der Kabelgarnituren und Kabel 
und das weitere Unterstopfen der Kabel bzw. das Verfüllen der Leitungszone muss vom Tiefbau-AN 
durchgeführt werden. 
 
(4)  Um Beschädigungen der eingebauten Anlagen zu vermeiden, ist im Bereich der Leitungszone das 
eingebrachte Füllgut grundsätzlich von Hand zu verdichten. 
 
(5)  Müssen KKR in Zement-Sand-Gemisch, Dämmer, Porenleichtbeton, Beton oder ähnlichen Materialien 
eingebettet werden (z. B. im Fahrbahnbereich), gehört dies unmittelbar zum Auslegen der Rohre. Das jeweilige 
Material zur Einbettung ist den Vorgaben des Trägers der Straßenbaulast in der LB zu entnehmen. 
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(6) Im Bereich von Hochwasserschutzanlagen (z. B. Deichen) sind beim Verfüllen der Leitungszone die 
Anweisungen des Eigentümers zu beachten. Der BvT ist zu informieren.  


7.3 Verfüllen oberhalb der Leitungszone 


(1) Bei Kabelgräben und Montagegruben ist die erste Lage des eingefüllten Bodens, die maschinell zu 
verdichten ist, in ihrer Schütthöhe so zu bemessen, dass sich die endgültig verdichtete Fläche etwa 0,30 m über 
dem Kabelscheitel befindet. Auf diese Fläche sind Trassenwarnbänder (siehe ZTV-TKNetz  11) auszulegen.  
Im Bereich von Hochwasserschutzanlagen (z. B. Deichen) sind beim Verfüllen des Grabens die Anweisungen 
des Eigentümers zu beachten. Der BvT ist zu informieren. 
  
(2) Maschinelle Verdichtungsgeräte dürfen senkrecht über den Kabelgarnituren erst ab einer Überdeckung von 
mindestens 0,30 m verwendet werden. 
 
(3)  Beim Verfüllen von Gruben, in welchen das Ausziehen von Kabelseelen durchgeführt wurde ist besonders 
auf die geradlinige Durchführung durch die Baugrube sowie die ebene und straffe Lagerung des neu 
hergestellten durchlaufenden Kabel-X-Rohres zu achten. 
 


7.4 Verfüllen der Gruben 


Wird das Ausbetonieren zwischen den Außenwänden der KSch und anderen Baukörpern oder ausnahmsweise 
den Grubenrändern notwendig, so ist durch Zwischenlegen von Folie, Dachpappe oder dgl. eine feste 
Verbindung zu verhindern. 
 


7.5 Prüfen der Bodenverdichtung 


(1)  Zur Vermeidung späterer Setzungen und Absenkungen der verfüllten Gräben und Gruben muss der im 
Rahmen der Wiederherstellung verfüllte Boden fachgerecht verdichtet sein. Vor Beginn der Baumaßnahme ist 
gemeinsam mit dem Träger der Straßenbaulast das Prüfverfahren zur Kontrolle der Verdichtung festzulegen. 
Das Ergebnis dieser Abstimmung ist schriftlich zu dokumentieren. Unmittelbar nach dem Entfernen der 
Oberfläche ist der vorhandene Verdichtungsgrad als Referenzwert (z.B. mit einem dynamischen 
Plattendruckversuch oder Proctorversuch) zu ermitteln. Der hierbei erzielte Wert ist zu dokumentieren. Dieser 
Wert ist im Sinne der gleichwertigen Wiederherstellung gemäß ZTV A StB nach Verfüllung und Verdichtung des 
Grabens/ der Grube wieder zu erreichen und ebenfalls zu dokumentieren. 
 
(2)  Die nach ZTV A-StB vorgeschriebenen Verdichtungsgeräte, Schütthöhen des Füllgutes und die Anzahl der 
Übergänge mit dem Verdichtungsgerät sind zum Erreichen der technischen Gleichwertigkeit einzuhalten. Zum 
Nachweis des vorgefundenen bzw. nach Wiedereinbau erreichten Verdichtungsgrades mit dem ”dynamischen 
Plattendruckversuch”;(ZTV-A StB) hat der AN Eigenüberwachungsprüfungen (ZTV-A StB, Abschnitt 1.7) 
durchzuführen. Über das Stattfinden der Eigenüberwachungsprüfungen (sowohl diejenigen Prüfungen vor 
Beginn der Aushubarbeiten als auch die nach Abschluss der Verfüll- bzw. Verdichtungsarbeiten) ist der BvT 
rechtzeitig zu informieren, damit er ggf. anwesend sein kann. Die Unterlagen zur Dokumentation der 
durchgeführten Verdichtungsprüfungen sind dem BvT in Kopie zu übergeben.  
Besteht der Träger der Straßenbaulast ebenfalls auf derartigen Kontrollen, so hat der AN diesem ebenfalls eine 
Teilnahme an seinen obligatorischen Kontrollprüfungen im Rahmen der Eigenüberwachung zu ermöglichen. 
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8 Instandsetzung 


8.1 Allgemeine Hinweise 


 
(1)  Der Oberbau von Straßen wird nach den Regelungen des Straßenbaus (ZTV A-StB usw.) oder nach den 
Vereinbarungen zwischen Telekom und dem Träger der Straßenbaulast hergestellt. Die seitens der Telekom mit 
dem Träger der Straßenbaulast im Einzelfall getroffenen Vereinbarungen hinsichtlich der Instandsetzung des 
Oberbaus sind der LB zu entnehmen.  
Die Instandsetzung des gebundenen Oberbaues erfolgt in der Regel in einer Baustufe. Sie kann aber auch in 
zwei Baustufen festgelegt sein. Diese Festlegungen zwischen der Telekom und dem Träger der Straßenbaulast, 
die einzelnen Arbeitsabläufe bei zweistufiger Bauweise sowie der Umfang der Instandsetzung des Oberbaues 
sind der LB zu entnehmen.  
 
(2)  Wenn das Instandsetzen des Oberbaues zu den auszuführenden Leistungen gehört, hat der AN diesen 
grundsätzlich unmittelbar nach dem Verfüllen der Gräben und Gruben in einen ordnungsgemäßen und 
verkehrssicheren Zustand zu versetzen. Der instandgesetzte Oberbau muss dem Zustand vor Beginn der 
Arbeiten technisch gleichwertig sein. 
 
(3)  Für das Erreichen technischer Gleichwertigkeit sind hinsichtlich der Optik bei der Instandsetzung der 
Deckschicht gleiche Materialien wie in der Nachbarfläche zu verwenden. Dabei ist sowohl auf die gleichen 
Schichtdicken als auch auf die Einhaltung annähernd gleicher Verdichtungsgrade zu achten.  
 
(4)  Hat sich der Oberbau infolge der Bauarbeiten von der Baufluchtlinie, der Randeinfassung oder einer Naht 
außerhalb des Trassenbereiches gelöst, so ist die entstandene Fuge erforderlichenfalls aufzuschneiden oder 
aufzufräsen und mit geeigneter bituminöser Masse zu füllen. Bei Fugen breiter als 1,5 cm ist der gebundene 
Oberbau bzw. die Pflasterdecke oder der Plattenbelag zwischen Graben und Fuge zu erneuern. 
 


8.2 Instandsetzung von ungebundenen und gebundenen Tragschichten 


(1)  Vor der Instandsetzung der ungebundenen Tragschicht ist der gebundene Oberbau, sowie Plattenbeläge 
und Pflasterdecken inkl. Bettung wegen der Auflockerung des ungebundenen Oberbaues im Grabungsbereich 
um das Maß der Auflockerung zurückzunehmen. Das Mindestmaß der Zurücknahme ist der entsprechenden 
Tabelle in der ZTV A StB (Abtreppungen und Reststreifenbreiten bei der Wiederherstellung von 
Verkehrsflächenbefestigungen) zu entnehmen. Anschließend sind die aufgelockerten Randzonen 
nachzuverdichten. 
 
 (2)  Jede Schicht oder Lage einer Tragschicht ist so herzustellen, dass ihre Güteeigenschaften gleichmäßig sind 
und die gestellten Anforderungen (z.B. ZTV A-StB) erfüllt werden. 
 
(3)  Nach dem Verfüllen der Gräben und Gruben sind die ggf. vorhandenen ungebundenen Tragschichten (z. B. 
Frostschutzschichten) in Graben- bzw. Grubenbreite lagenweise zu verfüllen und zu verdichten. Hier gilt ZTV-
TKNetz 10, Abschnitt 5.5 sinngemäß. 
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8.3 Instandsetzung von Asphaltoberbau 


(1)  Die endgültige Instandsetzung des Asphaltoberbaus erfolgt nur im Heißeinbau. Im Rahmen der Ei-
genüberwachung hat der AN gemäß ZTV A StB die jeweilige Umgebungstemperatur und die 
Mischguttemperatur zu überprüfen, zu dokumentieren und die Ergebnisse auf Verlangen dem BvT vorzulegen.  
 
(2)  Zur ordnungsgemäßen Instandsetzung des gebundenen Oberbaues muss die oberste Schicht grund-
sätzlich gradlinig und senkrecht (bis zu 40 mm tief) geschnitten oder gefräst werden. Dieses kann im 
Zusammenhang mit der Rücknahme des gebundenen Oberbaues erfolgen. Die Kanten sind zu säubern sowie 
trocken und staubfrei zu halten. 
 
(3)  Um eine spätere Rissbildung an der Anschlussstelle der Deckschicht zu vermeiden, muss die Naht in der 
Deckschicht als Fuge ausgebildet werden. Durch die weitere Fugenbehandlung soll ein Verbund (Verzahnung, 
Verklebung) zwischen altem und neuem Oberbau entstehen. Es wird eine dauerhafte, gegen 
Oberflächenwasser dichte Verbindung angestrebt. Dabei sind folgende Verfahrensweisen möglich: 
 
- Einbau von schmelzbarem Fugenband (Spachtelmassen sind hier unzulässig) 
 
- Vergießen von nachträglich ausgebildeten Fugen mit einer dauerelastischen, heißflüssigen 
Fugenvergussmasse. Die entsprechenden Fugen können durch Schneiden oder ggf. auch durch Fräsen nach 
dem Einbau der Deckschicht ausgebildet werden. 
 
(4)  Für die Ausbildung der Fugen gelten die ZTV Asphalt-StB sowie die ZTV Fug-StB. Unabhängig von der Art 
der Fugenausbildung sind alle durchtrennten Asphaltschichten mit Heißbitumen 160/220, 
Bitumenemulsion oder bitumenhaltigem Voranstrich vollflächig anzustreichen oder zu beschichten. Haftkleber 
darf nicht verwendet werden. 
 
(5)  Beim Einbau mit dem Fertiger, warmer Witterung und ausreichend heißem Einbaumaterial kann auf das 
Ausbilden einer Fuge verzichtet werden, wenn ein inniger Verbund von altem und neuem Asphaltbeton ggf. 
unter Einsatz eines Wärmestrahlgerätes sichergestellt werden kann. 
 
(6)  Beim Einbau von Gussasphalt sind vorher Fugenbänder einzulegen oder Fugen zum Vergießen auszu-
bilden. 
 
(7)  Der Einsatz von Asphalt-Kleinrecyclern ist nur dann möglich, wenn der AN der Telekom den Nachweis von 
einem unabhängigen Institut erbringen kann, dass das auf der Baustelle hergestellte Mischgut den technischen 
Regelwerken entspricht, d.h. dass der untergemischte Deckschichtanteil nicht zu hoch ist, um noch die Trag-
schichtfunktion zu erfüllen (siehe Abschnitt 2.3 Abs.(2)). 
 
(8)  Wird bei Anpassungen von KSch-Abdeckungen in Abstimmung mit dem Träger der Straßenbaulast und mit 
dem BvT ein Spezialasphalt Rephalt 0/8 für Kalteinbau vorgesehen, so ist dabei Material gemäß Abschnitt 4.1, 
Absatz (1) Punkt 6 dieser ZTV-TKNetz zum Einsatz zu bringen. 
 


8.4 Instandsetzung von Betondecken 


Die Ränder zwischen instandgesetzter und vorhandener Betondecke sind als Pressfugen auszubilden, wenn 
nicht bestehende Raumfugen die Grabung begrenzen. Die Pressfugen sind mindestens 10 mm breit und 
20 mm tief nach der Erhärtung des Betons mit Heißvergussmasse auszufüllen. 
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8.5 Instandsetzung von Pflasterdecken und Plattenbelägen 


(1)  Pflasteraufbrüche mit ganzen Steinen sind wieder mit ganzen Steinen in gleicher Farbe zu schließen. Es ist 
darauf zu achten, dass Pflaster oder Platten an der Stelle eingebaut werden, an der sie aufgenommen wurden, 
damit die alte Oberflächenstruktur (Farbe des Gesteins, Form, Muster, usw.) erhalten bleibt. 
 
(2)  Die maximale Fugenbreite bei Platten und Betonsteinpflaster beträgt 0,5 cm, bei Klinkerpflaster 1,0 cm und 
bei Natursteinpflaster 1,5 cm. 


8.6 Instandsetzung von Randeinfassungen 


Bordsteine, Kantensteine u. ä. sind gemäß ZTV A StB nach Verdichten der ungebundenen Tragschicht neu auf 
Magerbeton C 15/20 zu versetzen. Ein Unterfahren von Randeinfassungen ist nicht zulässig. 


8.7 Instandsetzung von Grünflächen 


(1) Vor der Instandsetzung der Grünflächen ist der ausgebaute und getrennt gelagerte Oberboden in alter 
Schichtdicke wieder aufzutragen. 
 
(2) Evtl. durch den Aufbruch zerstörter Bewuchs (Rasen, Wiesen, Weiden, Beete u. ä.) ist gemäß Absprache mit 
dem Eigentümer bzw. dem Grünflächenamt instandzusetzen (z. B. durch Neueinsaat).  


 
(3) Bei aufgebrochenen Rasenflächen sind die abgetragenen Rasensoden auf einer planierten, aufgerauhten 
Oberbodenschicht wiedereinzusetzen. Die Fugen zwischen den einzelnen Soden sind mit Oberboden 
auszufüllen. 


 
(4) Sind die vorhandenen Rasennarben nicht wieder verwendbar, so ist die Rasenfläche neu anzulegen. Hierzu 
muss eine mindestens 10 cm dicke Schicht aus Oberboden hergestellt werden, auf der das Saatgut 
aufzubringen ist. Anschließend ist die Fläche zu walzen und zu bewässern. 


 
(5) Böschungen und Randstreifen sind nach dem Verfüllen der Gräben und Gruben sofort ordnungsgemäß 
instandzusetzen. Hierzu muss eine bis zu 10 cm dicke Schicht aus Oberboden hergestellt werden. Sind 
Böschungen oder geneigtes Gelände zur Sicherung gegen Rutschungen, Steinschlag, Erosion o. ä. bzw. 
Randstreifen zur Befestigung mit einer Rasendecke versehen, so sind diese Flächen entsprechend Absatz 4 
instandzusetzen. Ggf. ist eine humuslose Begrünung (mulchierende Matten) oder das Aussäen anderer 
Pflanzenarten gemäß der Absprache mit dem Eigentümer bzw. dem Grünflächenamt vorzusehen.  


 
(6) Zur Vermeidung von Wasserführungen sind Gräben nicht in der Fall-Linie des Geländes anzulegen. Müssen 
trotzdem Gräben angelegt werden, so ist der Einbau von Faschinen in Absprache mit dem Eigentümer oder 
dem Grünflächenamt vorzusehen. 


 
(7) Bei Instandsetzung von Uferbefestigungen, Deichen u. ä. gilt zusätzlich DIN 19 657. 
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9 Rohrvortrieb 


9.1 Allgemeine Hinweise 


(1)  Als Rohrvortrieb werden alle Arbeiten bezeichnet, bei denen vorgefertigte Rohre beliebigen Profils durch 
Pressen, Bohren, Rammen oder Ziehen eingebracht werden. Die meisten Verfahren für Rohrvortrieb lassen sich 
einem Bodenverdrängungsverfahren, einem Bodenentnahmeverfahren oder Kombinationen davon zuordnen. 
Ebenso zugelassen sind gesteuerte Horizontalspülbohrverfahren . Diese Verfahren sind für den Bereich der Telekom 
zugelassen, sofern in den LB kein bestimmtes Arbeitsverfahren vorgeschrieben ist.  Bei allen Arbeiten im 
Zusammenhang mit Rohrvortrieb sind die einschlägigen Vorschriften z.B. GW 321, GW 302, GW 304, GW 325 
des DVGW etc. zu beachten.  
 
(2) Bei Rohrvortrieben aller Art (entlang von Gehwegen und Straßen, Hausanschlusstrassen, 
Hindernisunterfahrungen, Straßenquerungen o.ä.) müssen die Arbeiten müssen so geplant und durchgeführt 
werden, dass 
• die Sicherheit des Verkehrs nicht, 
• die Leichtigkeit des Verkehrs (reibungslos und ungehindert) möglichst wenig und 
• die Tragfähigkeit der Bundesfernstraße, die Ebenheit der Fahrbahnoberfläche, die 
Entwässerungseinrichtungen und Entwässerungsfunktionen des Straßenkörpers sowie die 
Oberflächenentwässerung nicht beeinträchtigt werden. Für Gewässerkreuzungen gilt diese Anforderung 
sinngemäß. 
 
(3) Bei größeren Rohrvortrieben unter Straßen, Gehwegen, Schienenbahnen, Gewässern, Hindernissen o.ä. ist 
ggf. durch den AN in Absprache mit oder auf Anforderung durch den Träger der Straßenbaulast, dem 
Eigentümer der zu unterfahrenden Trassen (z. B Schienenstrecke) ein zugelassener Sachverständiger für Erd- 
und Grundbau mit Erfahrung im Rohrvortrieb einzuschalten. 
Vor Beginn einer Maßnahme sind der BvT und das beteiligte Sachverständigen- bzw. Ingenieurbüro rechtzeitig 
vom Beginn der Arbeiten zu benachrichtigen. 
 
(4)  Der Rohrvortrieb muss die geforderte Mindestüberdeckung einhalten bzw. in der verfahrensbedingt 
erforderlichen Legetiefe, mindestens jedoch 0,10 m unterhalb des Planums der Straße erfolgen. Der 
Verdrängungsraum unterhalb von Verkehrswegen ist auf ein Minimum zu begrenzen. Entstandene 
Verdichtungen/ Spannungen im Erdreich bauen sich mit der Zeit durch Ausbreitung nach oben ab. Dabei 
entstehen, abhängig von den örtlichen Bodenverhältnissen u.U. Hebungen der Oberfläche.  
 
(5)  Über das Kreuzen von Verkehrswegen mit SR und das Herstellen von Gebäudezuführungen nach einem 
Rohrvortriebsverfahren alternativ zur offenen Bauweise ist der BvT ebenso wie der Träger der Straßenbaulast 
vor der Ausführung zu informieren. 
 
(6)  Der Rohrvortrieb oder ein gesteuertes Horizontalspülbohrverfahren längs eines Gehweges oder einer 
Fahrbahn alternativ zur offenen Bauweise ist grundsätzlich unter Beachtung der in dieser ZTV-TKNetz, Abschnitt 
9.2 bzw. der Kabelschutzanweisung der Telekom, Vorgaben der örtlichen Träger der Straßenbaulast und den 
Schutzanweisungen der übrigen Versorgungsunternehmen gemachten Einschränkungen zulässig. In allen 
Fällen ist dann generell die Telekommunikationsanlage in ein Rohr zu auslegen, da kein Trassenwarnband 
mitverlegt wird/ werden kann.  
 
(7)  Alle Anlagen, die im Bereich der Rohrvortriebstrecke gefährdet sind, sind im Zeitraum der Bohrung 
möglichst freizulegen (wenn sie lt. Auskundungsergebnis bzw. den Trassenauskünften der Eigentümer der 
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vorgefundenen Anlagen in einem Radius von ca. 0,5 m rund um den geplanten Bohrkanal liegen ), um bei 
Abweichungen aus der vorgesehenen Richtung den Vortrieb sofort unterbrechen zu können. Auflagen anderer 
Leitungsbetreiber hinsichtlich größerer Abstände sind einzuhalten. 
 
(8)  Lässt sich der von Telekom geplante Rohrvortrieb an der vorgesehenen Stelle nicht durchführen, so ist in 
unmittelbarer Nähe ein weiterer Vortriebsversuch zu unternehmen. Ist auch dieser Versuch erfolglos, so ist der 
BvT zu verständigen. Dieser entscheidet im Benehmen mit dem AN, ob der Rohrvortrieb an anderer Stelle 
durchgeführt werden soll. Nach Fehlpressungen/ -bohrungen im Erdreich vorhandene Hohlräume sind mit 
Dämmer, Porenleichtbeton, Flüssigboden oder gleichwertigem Material zu verfüllen. Die vollständige Verfüllung 
ist rechnerisch bzw. durch die abschließende Vorlage von Lieferscheinen für Verfüllgut nachzuweisen. Es ist 
unzulässig Hohlräume im Erdreich zu belassen. 
 
(9)  Bei Vortrieb von Rohren mit einem Außendurchmesser von 50 mm bis 160 mm sind SR-RV aus PVC°-
U  (1m-Stücke, mit außen und innen glattwandiger Muffe) entsprechend Abbildung 7 einzubauen.  
Bei Rohren mit einem Außendurchmesser > 200 mm sind Mantelrohre aus Stahl- oder Stahlbeton zu 
verwenden. KKR aus  
PVC-U dürfen wegen der vergrößerten Muffendurchmesser nicht verwendet werden (Hohlraumbildung!). Bei 
dazu geeigneten Bohrungen und ausreichend Platz zum Einbringen der Rohre können jedoch Restlängen von 
KKR (ohne Muffe) oder KR-Stücke zum Einsatz gebracht werden.  


 
Belegung 


Von  
Rohraußen-


ø x 
Wanddicke 


Innen-ø zulässiger 
Kabel-ø 


zulässige Anzahl von 
KR bei Rohrvortrieb 


zulässiger Durchmesser der 


SR-RV 
mit 


     Boden- 
verdrängung 


Räumbohrung 
(Bodenentnahme


) 
  


in mm 
 


in mm 
 


in mm 
von max. 


10 m 
von > 10 m 


bis max. 25 m 
(Erdrakete) 


in mm 
 


in mm 


Kabel 50 x 1,8 42,0 35 --- --- 55-65 Stützrohr: 60 


 110 x 3,2 97,0 85 --- --- max. 130 Stützrohr: 124 


Kabel , 125 x 3,7 109,5 --- 3 2 max. 160  Stützrohr: 124 
Aufweitekopf: 
150 


KR 140 x 4,1 123,0 --- 4 3 max. 160  Stützrohr: 124 
Aufweitekopf: 
150 


50x4,6 160 x 4,7 137,0 --- 5 4 max. 180 Stützrohr: 124 
Schälbohrkopf: 
170 


Tabelle 14 Belegung der SR-RV sowie Gerätedurchmesser 
 
(10)  SR-RV werden an den Verbindungsstellen nicht verklebt. Die SR-RV sind in der Regel 1,0 m über die 
Einziehstrecke hinaus zu führen. Falls dies aus örtlichen Gründen nicht möglich ist, soll die Überlänge 
mindestens das 0,5-fache der Legetiefe betragen. 
 
(11)  Mantel- bzw. Schutzrohre mit einem Außendurchmesser ab > 160 mm sind nach dem Einbringen der 
maximal möglichen Anzahl von KKR/SR (das Einbauen der einzubringenden KKR/SR oder KR ist gemäss ZTV-
TKNetz 12 durchzuführen) mit Dämmer, Porenleichtbeton oder gleichwertigem Material zu verfüllen. Achtung! 
Hier besteht die Gefahr des Aufschwimmens von Rohren in nicht optimal mit Rohren gefüllten 
Rohrquerschnitten! 
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Dabei sind die Rohrenden nach dem Einbringen der Rohre in geeigneter Weise soweit zu verschließen, dass 
der Dämmer, Porenleichtbeton oder gleichwertigem Material eingefüllt werden und die gesamte Luft 
entweichen kann. Der Querschnitt muss komplett mit Dämmer, Porenleichtbeton oder gleichwertigem Material 
verfüllt sein. 
 
(12)  Die in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahren gelten für die Boden- und Felsklassen gemäß  
DIN 18 319.  
 
(13)  Die zur Durchführung des Rohrvortriebes ggf. erforderlichen Angaben und Maße sind der LB zu ent-
nehmen. 
 
(14)  Kommt ein Rohrvortrieb zum Stillstand und ist ein weiterer Fortgang technisch nicht möglich, so ist der 
Vortrieb inkl. des bereits eingebrachten Mantelrohres aufzugeben. Ggf. vorhandene Hohlräume wie auch das 
aufzugebende Teilstück sind mit Dämmer zu verfüllen. Keinesfalls darf eine Hohlraumbildung vor dem 
Rohranfang verursacht werden. 
 
(15)  Stahlbetonrohre sind mittels Stahlführungsringen mit eingelegten Quetschgummiringen miteinander zu 
verbinden. Für Stahlbetonrohre sind die anerkannten bautechnischen Unterlagen dem BvT zu übergeben. 
 
(16)  Die Baugruben für Rohrvortriebe sind folgenden Maximalgrößen vorzusehen: 
 


Mantelrohraußendurchmesser 
in mm 


Breite der Grube 
in m 


Länge der Grube 
in m 


50 bis 160 0,8 1,6 
200 bis 600 2,0 8,0 


>600 bis 800 2,5 8,0 
> 800 bis 1000 3,5 8,0 


Tabelle 15 Baugruben für den Rohrvortrieb 
 


9.2 Bodenverdrängungsverfahren 


(1)  Bei Bodenverdrängungsverfahren ist die Rohrüberdeckung zur Vermeidung von Aufwölbungen der 
Geländeoberfläche durch den beim Pressvorgang verdrängten Boden mindestens gleich dem 10-fachen 
Durchmesser des Stützrohres, der Erdrakete oder des Aufweitekopfes zu wählen (Abbildung 7). 
Sie sind im unmittelbaren Wurzelbereich von Bäumen nur in Abstimmung mit dem Grünflächenamt/ Grund-
stückseigentümer zulässig. Ggf. können hier Erdraketen mit einem glatten Aufsteckkopf, der Wurzeln nicht 
durchtrennt, zum Einsatz kommen. 
 
(2)  Das Verfahren ist mindestens einsetzbar bei den Klassen LN LB und L0 gemäß DIN 18 319. In Böden mit 
Zusatzklassen S und F wird ein Verdrängungsverfahren scheitern. 
 
(3)  Beim hydraulischen Pressverfahren wird ein Pressgestänge von der Pressgrube zur Zielgrube vorgetrieben. 
In der Zielgrube wird ein Aufweitekopf aufgesetzt, an den die SR-RV oder KR angehängt werden. Beim 
Zurückziehen der Pressstange muss sichergestellt sein, dass die SR-RV unmittelbar nachfolgen und die 
Pressöffnung nicht zusammenfallen kann. Der Aufweitekopf muss den Maßen in Abbildung 7 entsprechen. 
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(4)  Beim Vortrieb von Rohren mit einem Außendurchmesser bis 140 mm sind max. 2 Rohre parallel 
einzubringen; dabei muss ein Mindestabstand des 5-fachen Außendurchmessers eingehalten werden, wenn die 
vorherigen Bohrungen verrohrt sind. Bei größeren Außendurchmessern ist ein Parallelvortrieb nicht zulässig. 
 
(5)  Beim pneumatischen Bodenverdrängungsverfahren (Erdrakete) wird die Einziehöffnung für die SR-RV 
durch ein pneumatisch angetriebenes Hammerwerk erzeugt. Die SR-RV werden unmittelbar im selben 
Arbeitsgang eingebracht. Es ist unzulässig, das Gerät ohne anhängende Rohre einzusetzen und die Rohre erst 
später nachzuschieben oder –zu ziehen. 
Die Geräte müssen so ausgestattet sein, dass ein Rücklauf zur Pressgrube möglich ist, falls der 
Aufweitevorgang durch ein Hindernis nicht fortgesetzt werden kann oder nicht zielgenau ist. 
 


 
Abbildung 8 Beispiel Boderverdrängungsverfahren mit Erdrakete 
 
(6)  Ein Mantelrohr kann pneumatisch schlagend oder hydraulisch pressend mit späterer Bodenentnahme 
vorgetrieben werden. Hierbei ist eine Mindestlegetiefe von 1,0 m plus Mantelrohrdurchmesser vorzusehen. 
Dieses Verfahren darf nicht zur Anwendung kommen, wenn Grund zur Annahme besteht, dass im Bereich der 
Vortriebsstrecke gravierende Hindernisse zu erwarten sind (z. B. Trümmerschutt, große Steine, aufgegebener 
Verbau u. ä.). 


 
Abbildung 9 Beispiel für eine Mantelrohrpressung mit Bodenentnahme 
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9.3 Spülbohrverfahren 


(1)  Ein gesteuertes Spülbohrverfahren ist unabhängig von der Rückzugskraft des Bohrgerätes  im Netz der 
Telekom in einem Sicherheitsabstand seitlich oder unterhalb anderer vorhandenen Versorgungsleitungen 
zulässig. Es ist u.a. möglich, in einem Arbeitsgang ein Rohr mit einem Außendurchmesser ≤ 125 mm  oder 3 KR 
50 x 4,6 mm (es können hier ein, zwei oder drei KR 50 x 4,6mm zusammen auf eine Trommel gewickelt geliefert 
und in einem Arbeitsgang verwendet werden!) einzubauen.   


 
Abbildung 10: Spülbohrverfahren (Prinzipskizze)  
Beim Spülbohren ist zwingend  immer ein Rohr- oder ein Rohrverband auszulegen, da kein Trassenwarnband 
im ordnungsgemäßen Abstand oberhalb der zu verlegenden Anlage verlegt werden kann. Die Lage des 
Bohrkanals besonders hinsichtlich der Tiefe ist mit dem Träger der Straßenbaulast einvernehmlich 
abzustimmen.  
 
(2)  Voraussetzung für einen Einsatz des Verfahrens sind Kenntnisse des Baugrundes. Diese sind durch örtliche 
Kenntnis/ Erfahrungen des AN bzw. des Trägers der Straßenbaulast oder ggf. durch einen Baugrundbericht zu 
belegen. Wird dieses Verfahren durch den AN alternativ zur beauftragten offenen Bauweise angewendet, so ist 
der Baugrundbericht durch den AN selbst zu veranlassen. Im Rahmen der Auskundung kann optional der 
Einsatz von Georadarverfahren sinnvoll ein, wird aber nicht gefordert. 
 
(3) Das Spülbohrverfahren kann in nahezu allen geologischen Verhältnissen eingesetzt werden. Sowohl weiche 
Böden als auch härtester Fels können mit diesem Verfahren mit unterschiedlichem Zeitaufwand durchbohrt 
werden. Schwierigkeiten und damit zusätzlicher Aufwand treten bei sehr heterogenen Böden mit Einschlüssen 
von Felsblöcken, Felsbänken auf. Die unterschiedlichen geologischen Verhältnisse und daraus ggf. 
entstehende Aufwände sind im Baugrundbericht darzustellen. Für die unterschiedlichen geologischen 
Verhältnisse stehen jeweils spezielle Bohrwerkzeuge zur Verfügung, ein Wechsel der Bohrwerkzeuge innerhalb 
des Bohrvorganges ist Bestandteil des Arbeitsganges. 
 
(4)  Kann kein Bohrkanal mit einem gleichmäßig tiefen Verlauf angelegt werden, so ist in Abstimmung mit dem 
Straßenbaulastträger sicherzustellen, dass an den freigelegten Hausabgängen (Suchgrabungen) oder 
Outdoorgehäusen (MFG, Gf-NVt) die Bohrlanze in einer Tiefe von 0,6 m bis 1,25 m durchläuft, damit spätere 
beauftragte Anschlüsse in wirtschaftlichen Legetiefen gebaut werden können.  
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Abbildung 11 Hochpunkte im Bohrverlauf zum späteren Anschluss von Häusern 
 
Der Verlauf der Bohrung kann jedoch z.B. wegen einer Unterfahrung von Fremdanlagen auf 2 m und tiefer 
gehen. Vorhandene Hausanschluss-Trassen sind zu nutzen, vorgefundene Leer-Rohre  bzw. strategische Rohre 
ebenso. 
Extreme Versprünge der Rohranlage (unabhängig davon ob in die Tiefe oder seitlich) innerhalb der Trasse 
führen zu einer teilweise viel schlechteren Einblasperformance und damit zu mehr Baugruben beim späteren 
Kabeleinblasen. 
 
(5)  Der technische Ablauf der Bohrung ist durch den AN gemäß DVGW Arbeitsblatt GW 321 mit einem 
Bautagesprotokoll (Gemäß Anhang D zur GW 321)zu dokumentieren. 
 
(6)  Vor und während des Bohrvorganges ist durch den AN ein Bohrprotokoll gemäß DVGW Arbeitsblatt GW 
321 (siehe Anlage E zur GW 321)zu erstellen. Dies beinhaltet die Prüfung, ob alle einzustellenden Parameter 
wie: 


Drehmoment, Anpressdruck, Ziehgeschwindigkeit, Spülungsmenge, Spülungsdruck, Düsen-anzahl, 
Düsendurchmesser, Spülungszusammensetzung, Austrag, Gestängetyp, Aufweitekopfdurchmesser, 
Länge Bohrgestänge zu Station 0-Punkt (m), Tiefe des Bohrkopfes (m),Neigung des Bohrkopfes (%), 
Abweichung zur Soll-Achse, (Tiefenlage, rechts/links) 
Aktivität mit Anfang / Ende Uhrzeit je Gestängelänge bei allen Arbeitsschritten 


entsprechend dem vorhandenen Baugrund eingestellt wurden. 
Mit ordnungsgemäß geführten Bohrprotokoll kann nachgewiesen werden, dass Bohrung gemäß dem Stand der 
Technik ausgeführt wurde. 
 
(7)  Als Nachweisdokumentation für die Dokumentation in der IVAG Megaplan sind dem AG durch den AN 
folgende Unterlagen in elektronischer Form (*.pdf) zu übergeben basierend auf Abbildung 11, ergänzt um 
Aspekte aus Abschnitt (3):  
• Übersichtsplan (Maßstab 1:5000)  
• Draufsicht und Schnitte (M 1:100 bis M 1:500), örtliche Festpunkte sind in Zeichnungen in Bezug zur IV 


Anwendung MEGAPLAN aufzunehmen. 
• gesamter Trassenverlauf mit regulär üblichen Angaben der Vermaßung gemäß ZTV-TKNetz 24 bzw. 


Handbuch 10 Anlage 1. 
• Für den Verlauf der Tiefenbohrung ist ein Geländeprofil bezogen auf  NN und unter Geländeoberkante 


beginnend ab dem ersten und endend mit dem letzten messbaren Punkt der später genutzten Rohranlage 
zu erstellen und im Bohrprotokoll /Abbildung darzustellen. 


• Ein Bohrprotokoll ist zu erstellen und als Datei zu übergeben. 
• Das Bohrprotokoll muss beginnend ab dem ersten und endend mit dem letzten messbaren Punkt der späte 


r genutzten Rohranlage folgende Angaben enthalten: 
o Startpunkt mit Geokoordinaten (Hoch- und Rechtswert sowie Angaben der Tiefe unter örtlicher 


Erdgleiche sowie Angabe bezogen auf NN ) 
o Entfernung vom Startpunkt (m) 
o Gesamttiefe unter örtlicher Erdgleiche vom Startpunkt (m) sowie Angabe bezogen auf NN 
o Geländeprofil vom Startpunkt (m) 
o Überdeckung (m) in regelmäßigem Abstand der gesamten Bohrstrecke inklusive Startpunkt 
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• Die Adresse (sofern existent) und/oder die GEO-Koordinaten (Hoch- und Rechtswert sowie Angaben der 
Tiefe unter örtlicher Erdgleiche  sowie Angabe bezogen auf NN ) am Startpunkt der Bohrung sind im 
Bohrprotokoll anzugeben. 


• Die Basis für den Tiefenwert der Bohrung ist die Erdgleiche am Startpunkt mit dem Wert 0,0m. 
• Bautagesprotokolle 
• Weitere Dokumente sind:  


- alle sonstigen Protokolle 
- Prüfzertifikate nach Erfordernissen der Leitung 
- Entsorgungsnachweis für Bohrspülungsreste 
- ggf. Fotodokumentation 
- Abnahmeprotokoll AN 


 
Abbildung 12 Beispiel für eine Spülbohrung 
 
(8)  Die Mindestüberdeckung der Anlage sowie die Lage der Start- und Zielgruben sind durch den jeweiligen 
Besitzer der zu kreuzenden Trassen, den Träger der Straßenbaulast bzw. den Besitzern von betroffenem 
Privatgrund, etc. festzulegen.  
 
(9) Das Einbringen eines oder mehrerer Dükerrohre/KR aus PE-HD z.B. zur Gewässer- oder 
Hindernisunterfahrung mit dem Spülbohrverfahren kann ohne das Einbringen von Mantelrohren erfolgen. 
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Abbildung 13 Beispiel eines Bohrprotokolls für die Dokumentation von Spülbohrungen (Angaben bezogen auf NN fehlen hier, gelbe 
Markierungen gehören zum Bild) 
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9.4 Bodenentnahmeverfahren 


(1)  Bei Räumbohrungen für Rohre mit einem Außendurchmesser ≤ 160 mm werden SR-RV aus PVC-U, Muffe 
innenliegend und mit 1 m Länge in die Bohröffungen eingezogen. Beim Zurückziehen des Bohrgerätes muss 
sichergestellt sein, dass die SR-RV unmittelbar nachfolgen und die Bohröffnung nicht zusammenfallen kann. 
 
(2)  Bei Rohraußendurchmessern >200 mm werden Mantelrohre aus Stahl oder Rohre aus Stahlbeton 
eingebracht, in die KKR/SR oder KR eingezogen werden. Zur Verringerung der Reibung des Mantelrohres kann 
beim Einbringen Bentonitsuspension verwendet werden. Bei Spülbohrverfahren sind PE-HD-Rohre einzusetzen. 
 
(3)  Die Mindestüberdeckung beim Rohrvortrieb mit gleichzeitiger Bodenräumung beträgt bei einem 
Rohraußendurchmesser bis 600 mm 1,0 m und bei einem Rohraußendurchmesser > 600 mm 1,5 m. 
 


9.5 Easy2Jet-Spülbohr-Verfahren 


Das minimalinvasive Verfahren ist sehr geeignet um z.B. in der Leitungszone von vorhandenen (Kupferkabel-)Trassen 
neue Glasfaserkabel/SpeedNet-Rohrtrassen mit nicht mehr als 20 mm Leitungsdurchmesser einzubauen. Das Verfahren 
bietet folgende Vorteile: 


• Innerhalb von 30 Minuten können Trassen bis zu 20 m realisiert werden. 
• Es können durch geringen Spüldruck Legetiefen bis 40 cm realisiert werden. 
• Das Verfahren ist nicht geeignet für steinige Böden und Fels 
• Das Verfahren ist geeignet für sandige und schluffige Böden  
• Durch die Verwendung einer Kunststoffspül-Lanze besteht bei fachgerechtem Einsatz keine Gefahr zur 


Beschädigung von Fremdleitungen. Bohrunterstützung kann mit einem einfachen Akkuschrauber durchgeführt 
werden. 
 


          
Abbildung 14: Bohrkopf ohne Sendeeinheit   Abbildung 15: von Hand zusammenschraubbare Gestängeteile 
(alle Bilder von Fa. Bohrtec (www.bohrtec.de) freigegeben 


 



http://www.bohrtec.de/
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Abbildung 16: Mechanische Unterstützung beim Bohrvortrieb durch Akkuschrauber 


 
• Der Vortrieb per Hand gibt dem Geräteführer unmittelbare Rückmeldung über Hindernisse oder querende 


Leitungen. Beschädigungen können dadurch auf ein Minimum beschränkt werden 
• Aufgrund sehr geringer Spülbohrdrücke treten kaum Beeinflussungen der Oberflächen auf. 
• Das Verfahren kann sowohl für Hausanschlüsse sowohl in der Leitungszone von vorhandenen Trassen als auch 


auf bisher nicht benutzten Trassen eingesetzt werden. 
• Es besteht eine Aufweitemöglichkeit der Trasse auf bis zu 80 mm  
• Es besteht eine Isolationsüberwachung und gewährleistet ein sicheres Arbeiten ohne separate Erdung 
• Die Bohranlage kann aufgrund ihrer sehr kompakten Abmessungen (L=2,4 m; B=1,6 m; H= 1,6 m) auf einem 


PKW-Anhänger transportiert werden. 
 


 
Abbildung 17: Bohranlage mit Zubehör auf Transportanhänger inkl. Tank für Spülbohrflüssigkeit 


 
• Die Bohranlage wird inkl. Sende- und Empfangseinheit geliefert, sodass die Bohrung gesteuert durchgeführt wird 


und dokumentierbar ist. Die Dokumentation ist dem BvT zu übergeben. 


      
Abbildung 18: Einlegbarer Sender     Abbildung 19: Empfangseinheit für Sender 
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Abbildung 20: Steuereinheit für den Geräteführer 
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10 Trenching 


10.1 Allgemeine Hinweise  


 
(1) Das Trenchverfahren stellt gemäß § 68 Telekommunikationsgesetz (TKG) eine neue Möglichkeit für die Herstellung von 
Trassen im Breitbandausbau dar. Deshalb muss spätestens zum Zeitpunkt des Baubeginns die Zustimmung der Kommune 
zum Einsatz dieses Verfahrens vorliegen. Die Verfahren sind für die Glasfasertechnik optimiert und beanspruchen nur sehr 
wenig Platz. Sie ermöglichen eine sehr schnelle Fertigstellung von großen Trassenabschnitten. 
Die Trenchingverfahren können unter Abstimmung mit allen Beteiligten zum Einsatz kommen. 
 


Trenchverfahren I II III IV V 
Trenchherstellungstechnik Sägen/Schleifen Sägen Fräsen Fräsen 
Fugen-/Schlitzbreite [cm]: 3 -7 2-3 bis zu 3  


(Sonderbauweise der Firma 


Swarco) 


6-13 14-22 


Fugen-/Schlitztiefe [cm]: 7-12 20-30 30-50 
Typisch 40 


bis 
zu 80 


Darstellung im Lageplan 
Kennzeichnung 
Trassenanfang und -ende 


MT1 
+ Angabe des 


Überdeckungs-
maßes  


MT2 
+ Angabe des 


Überdeckungs-
maßes 


MT3  
+ Angabe des 


Überdeckungs- 
maßes) 


MT4 
+ Angabe des 


Überdeckungsmaßes 


Einlegbare Medien Abhängig vom Verlegeraum der zur Verfügung steht 


Leitungszone Siehe Beispielbilder 
in 10.2 


Die Höhe der Leitungszone ergibt 
sich aus der Frästiefe minus der 
Dicke des geb. Oberbaus, der 
Platten oder der Pflastersteine 


minus Grabenbreite (mindestens 10 
cm) 


Die Höhe der 
Leitungszone ergibt sich 
aus der Frästiefe minus 
der Dicke des geb. 
Oberbaus, der Platten 
oder der Pflastersteine 
minus Grabenbreite 
(mindestens 10 cm 
Überdeckung der 
SNR(V)) 


Verfüllmaterial vom 
Trenchhersteller zu 
beschaffen und einzubauen 
(Kapitel 10.5 dieser ZTV-
TKNetz) 


Leitungszone mit 
Sand verfüllt 


Verfüllmaterial 
nach Vorgabe 
des Trenchher-


stellers bis 
Unterkante 


ungebundener 
Oberbau 


Spezielles 
Verfüllmaterial 
nach Vorgaben 
des Trenchher-


stellers 
Fa. Swarco 


Wir weichen hier vom 
Hinweisblatt Trenching ab! 
Siehe 4.6 dieser ZTV-TKNetz 
 
Das Ausbreitmaß, bestimmt 
nach DIN EN 12350-5, sollte 
zwischen 56 und 62 cm 
betragen. 


Wiederherstellung der 
Oberflächen 


Spezielles 
Zweikomponentenm
aterial nach Vorgabe 


des 
Trenchherstellers 


Bituminöser Fugenverguss gemäß 
ZTV bitFug der FGSV 


Zwei mögliche Bauweisen: 
• Einbau von Gußasphalt 


ggf. in mehreren Lagen 
 


• Einbau von Asphalttrag- 
und Feinschicht nach 
Rückschnitt gemäß ZTV-
A StB 


Tabelle 16:Trenchingverfahren im Überblick 
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(2) Die Deutsche Telekom Technik GmbH möchte die Trenchverfahren II bis III bei Punkt zu Punkt 
Verbindungen in FTTC-Vorhaben mit SNRVe 3 x 12 x 2 mm, FspK, oder SNR 12 x 2 mm einsetzen.  
 
(3) Auch beim Trenchen gelten die Regelungen des Abschnittes 4.1 dieser ZTV-TKNetz. 
 
(4) Endet eine Trenchingtrasse z.B. im Gehweg und die Trasse soll von dort ausgehend in offenem Tiefbau 
fortgesetzt werden, so wird hier gemäß „H Trenching“ verfahren. Die Mindestüberdeckung beträgt dann 0,5 m. 
Wird ein Straßenübergang erforderlich so wird dieser wie bisher in der ZTV-TKNetz 10 beschrieben hergestellt.  
 
(5) Werden Hausanschlussgruben im Zuge der Baumaßnahme erforderlich, so sollten diese sinnvollerweise erst 
nach Abschluss des Haupttrenches hergestellt werden. Die Wahl der Vorgehensweise hier obliegt dem AN, die 
wirtschaftlichste Bauweise ist zu wählen. Näheres ist bei den einzelnen Trenchverfahren beschrieben. 
 
(6) Die Übergänge von Trenchtiefe bei allen Trenchverfahren zu einer Legung mit 0,5 m- Überdeckung sind 
fließend auf einer Trassenlänge von ca. 1 m zu gestalten und in der Dokumentation entsprechend zu 
kennzeichnen. 
 
(7) Die neu anzulegende Trenchingtrasse kann oberhalb von telekomeigenen Trassen verlaufen und diese 
somit überbauen. Dies wird ausdrücklich zugelassen. Es ist jedoch nicht zwingend notwendig, FTTH-Trassen in 
der vorhandenen Telekomtrassen anzuordnen. 
Die Trenchingtrassen sind vorab gemeinsam mit dem Träger der Straßenbaulast möglichst so festzulegen, dass 
keine Reststreifenbreiten gemäß ZTV-A StB zum Tragen kommen.  
 
(8) Die Trenchbreite ist so schmal als möglich zu wählen, je nach zu verlegenden Anlagen. Je schmaler der 
Trench, desto weniger Auswurf, desto geringer die Entsorgungskosten, desto günstiger die Wiederherstellung.  


10.2 Trenchverfahren I*1 


(1) Beim Trenchingverfahren I wird eine T-förmige Fuge hergestellt, dazu wird mit einer stufenförmigen 
Schneidplatte gearbeitet (Abb. 24), das herausgeschliffene Material wird abgesaugt (Abbildung 22). Dabei 
darf die Asphaltschicht keinesfalls durchtrennt werden, eine Mindestrestdicke der Asphaltdecke wird aber 
nicht vorgegeben.  


(2) Die Stufe dient zur Absorbierung der Kräfte in der befestigten Straßenoberfläche. Die Schlitzgrabentiefe ist 
hierbei so gewählt, dass die Leerverrohrung immer in der gebundenen Tragschicht zu liegen kommt (vorab 
sollte ein Bohrkern zur Erkundung angefertigt werden). 


(3) Für die auszuführenden Arbeiten wird meist nur eine Fahrspur benötigt, da alle notwendigen Arbeitsgeräte 
in einer Reihe hintereinander arbeiten können (Abbildung 21+Abbildung 22). Die Arbeitsschritte sind: 


• Schleifen des Schnitts (Arbeitsschritt 1;) 
• Verlegen der Minirohre (Arbeitsschritt 2, ) 
• Einstreuen von Sand (Arbeitsschritt 3,) 
• Verfüllen des Trenches ab der Stufenkante mit Kunstharz (Arbeitsschritt 4) Arbeitsschritt 2, 3 


und 4 werden in einem Arbeitsgang durchgeführt (Abbildung 22) 
 
(4) Der hergestellte Schlitz ist nach dem Aushärten der Kunstharzmasse mit allen Fahrzeugen sofort befahrbar 
(Abbildung 23). Baustellenabsicherungen sind erforderlich (Wanderbaustelle bei ca. 500-600 m 
Sägeleistung/Tag) in enger Abstimmung mit den Straßenverkehrsbehörden durchzuführen. Da es möglich ist, 
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alle Arbeiten unmittelbar hintereinander mit einem Arbeitsgerät auszuführen, kann die Beeinträchtigung des 
Verkehres oder von Anrainern möglichst gering gehalten werden (Abbildung 22). 


(5) Die Leerverrohrung wird in dem gesäuberten Schlitz verlegt (Abb. 28). Zwischen den eingebauten Rohren 
und dem Verfüllmaterial wird eine Trennschicht aus Sand eingestreut. Dadurch haben die SNR/SNRV keine 
Verbindung mit dem Kunstharzmaterial und bleiben somit flexibel bei Spurrinnenbildung oder Setzungen. Die 
SNR/ SNRV sind in ihrer Lage an der Sohle Fuge stabilisiert und somit entstehen bei der Verlegung der Rohre 
keine Wellen (schlechte Einblasperformance!). Im Idealfall erfolgt das Schneiden des Schlitzes, das Verlegen 
des Rohres und das Verfüllen der Fugen in einem Arbeitsgang (Abbildung 21 +22). 


Abbildung 21: Schneidmaschine mit Absaugvorrichtung (Bild freigegeben von. Fa. Nanotrench)     


 
Abbildung 22:Verlegen, Sand einbauen und verfüllen (Bild freigegeben von. Fa. Nanotrench) 
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Abbildung 23: Wiederhergestellte Oberfläche (Bild freigegeben von. Fa. Nanotrench) 
 


 
Abbildung 24: Schneidplatte mit Stufe(Bild freigegeben von. Fa. Nanotrench) 
 
 


 


Abbildung 25 Beispiele für Schnittgeometrie 
 
Mit dem Trenchingverfahren I  kann in die Fahrbahndecke nicht nur ein Stufen-Schnitt in der Größe von 
32/15mm  (s. auch Abbildung 25) geschnitten werden, es gibt weitere Möglichkeiten: 
• Einen mittelbreiten Trench mit 46/30mm und einen breiten mit 70/50mm (Abbildung 26). Der Schlitz 


wird dabei ca. 10 bis 12 cm tief geschliffen. Dann werden die SNR/ SNRV gemäß Abbildung 9 
eingelegt. 
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• Es sind auch tiefere Schlitze möglich, dies hängt jedoch von der Dicke des bituminösen 
Straßenaufbaus ab. 


Zwischen den beschriebenen Varianten ausser den Abmessungen kein technischer Unterschied. 


Abbildung 26: Beispiele Verlegevarianten Nano-Trench® mit einem schmalen, mittleren und breiten Schlitz 


 
 
Abbildung 27: Verlegung Trench    Abbildung 28: Mittelbreiter T-Schlitz    Abbildung 29: Fertig verfüllter Trench  
(Bild freigegeben von. Fa. Nanotrench) 


(Bilder freigegeben von. Fa. Nanotrench) 


Vorteile des Trenchverfahrens I: 


• Kurze Bauzeiten, hohe Verlegegeschwindigkeit. 
• Es verbleiben keine offenen Baugruben oder Schlitze. 
• Sofortige Befahrung nach Aushärtung des Kunstharz möglich. 
• Die Fuge unterscheidet sich an der Straßenoberfläche kaum in der Breite von einer normalen 


Trennfuge, die sich zwischen den Fahrbahnen befindet. 
• Der Stufenschnitt der Fuge schützt das eingebaute Rohr vor Druck. 
• Mit der Überdeckung von 6cm (in verkehrsreichen Straßen) über Rohrscheitel hat man auf die 


Straßenoberflächensanierung Rücksicht genommen. Somit kann eine Straßensanierung (Abfräsen 
von bis zu 4cm der Verschleißschicht möglich)vorgenommen werden. 


• Umweltschonendes Verfahren und stark reduzierte Lärm- und Schmutzbelastung 
• Es können in vorher festzulegenden Abständen Kabellängenvorräte eingebaut werden. 
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10.3 Trenchverfahren II-III im Sägeverfahren 


(1) Die Deutsche Telekom Technik GmbH möchte die Trenchverfahren II bis III überwiegend für Punkt zu Punkt 
Verbindungen z.B. in FTTC-Vorhaben mit SNRVe 3 x 12 x 2 mm, FspK, oder SNR 12 x 2 mm einsetzen.  
 
(2) Die Herstellung des Trenches erfolgt mit einem Sägeblatt ähnlich einer Kreissäge. Es entsteht eine Fuge und 
als Aushub entsteht ein bohrstaubähnliches Material, das ggf. abzusaugen, abzufahren und zu entsorgen ist.  
Die Abmessungen der erzeugten Fuge nach dem Sägegang sind Tabelle 14 zu entnehmen  
 
(3) Die Fuge hat im Regelfall eine gleichmäßig ebene, glatte Sohle und sehr glatte Wände. Einige Maschinen 
legen gleich beim Schneiden die SNR-E/ SNRV-E/FspK in die Fuge ein, ähnlich einem Kabelpflug  


 
Abbildung 30:  Fugenschneidmaschine mit Legeschwert Trenchverfahren II 


 
Kann die Sohle nicht eben steinfrei hergestellt werden, so kannvor dem Legen der SNR/SNRV eine dünne (max. 
1 cm) Sandschicht zum Ausgleich der Unebenheit eingebracht werden. Damit sollen Verformungen der 
Rohrwände durch Kaltfließen des Wandmaterials verhindert werden.  
Die SNR/SNRV sind immer unter Zug an der Schlitzsohle auszulegen. Dazu ist ein Trommelwagen mit 
Trommelbremse zu nutzen. Siehe dazu auch ZTV-TKNetz 11 Auslegen von SNR bzw. SNRV.  
 
(4) Für das Legen, Verbinden, Abdichten, Abzweigen von SNR-E, SNRV-E ) gelten die Vorgaben der  
ZTV-TKNetz 11. Grundsätzlich kann hier auch ausnahmsweise im Einzelfall zusätzlich mit der folgenden SNR-
Anordnung gearbeitet werden. 


 
Abbildung 31: Verband 8 x 7 x 1,5 mm für kurze FTTH-Strecken im Sägetrench (Lieferant Gabo-Systemtechnik)- 
 
(5) Beim Trenchingverfahren II +III wird die Fuge nach dem Einlegen der Medien unter Zug und der Sicherung 
gegen Aufschwimmen mit einem Verfüllmaterial gemäß Abschnitt 4.3, Absatz 5B dieser ZTV-TKNetz verfüllt.  
Dabei werden die eingelegten Medien möglichst von Mörtel umschlossen. Dadurch wird eine punktuelle 
Belastung der Rohranlage ebenso wie spätere Setzungen der Oberfläche nahezu ausgeschlossen.  
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Die Verfüllung wird ca. 2-3 cm unterhalb der Trench-Oberkante gestoppt umfasst also auch den Bereich der 
ungebundenen Tragschichten.  
 
(6) Nach dem Aushärten der Verfüllung (nach ca. 12 h) erfolgt der Fugenverguß gemäß H Trenching bzw. ZTV A 
StB (ZTV Fug-StB der FGSV, mitgeltende Unterlage). In Abbildung 32 bis Abbildung 33 ist als Beispiel ein 
firmenspezifisches Verfahren direkt hinter der Bordsteinkante dargestellt. 
 


 
 


Abbildung 32:Fugenschneidmaschine beim firmenspezifischen -CURB-TRENCHING®(Bild: Fa. Swarco) 
 


 
 
Abbildung 33: Wiederhergestellte Fuge Trenchverfahren III               
 


10.4 Trenchverfahren IV und V im Fräsverfahren 


 
(1) Die Herstellung des Fräs-Schlitzes erfolgt ausschließlich in Fahrbahnen der Bauklassen II - VI (nach RStO-
StB), sowie in Geh- und Radwegen mit einer speziellen Grabenfräse. Der Einsatz des Fräsverfahrens V ist 
aufgrund der beengten Platzverhältnisse in den Städten eher unwahrscheinlich. Ist genügend verfügbarer Raum 
vorhanden, kommt aus wirtschaftlichen Gründen eher ein Kabelpflug gemäß ZTV-TKNetz 11 zum Einsatz. 
 
(2) Um saubere Trenchverläufe und Asphaltkanten zu erreichen, sind folgende Maschinenvarianten möglich: 
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• Trägergerät mit Heckfräse (empfehlenswert, Kurvenradien, sauberer Trenchverlauf) 
• Trägergerät mit Frontfräse (entweder nur zusammen mit Saugbagger, weil die Qualität des Trenches 


beim Überfahren des Auswurfes negativ beeinflusst wird oder eine Fräse mit Selbstnivellierung). 


 
Abbildung 34:Frontal eingebaute Fräsmaschine für Minitrenching  und Heckmontierte Fräse für Minitrenching   
(Bilder freigegeben von Fa. Bergert Hoch- und Tiefbau und Fa. OFM Burgkundstadt/Störmerbau) 


 
(2) Die Abmessungen der Schlitzmaße nach dem Fräsgang sind Tabelle 16 zu entnehmen. 
 
(3) Wird in Asphaltoberflächen getrencht, so wird der Asphalt zusammen mit dem Trenchmaterial in einem 
Arbeitsgang ausgebaut. Dadurch wird das Material vermischt. Das Material ist falls notwendig fachgerecht zu 
entsorgen. Die entsprechenden Entsorgungsnachweise sind dem BvT zu übergeben. Nach dem Fräsen ist noch 
vorhandenes, gelöstes Material aus dem Schlitz (z.B. durch einen Saugbagger) zu entfernen. 
 


 
Abbildung 35: Fräsmaschine mit seitlichen Auswurf ohne Saugbagger 
 
(4) Soll in einer Pflaster-  oder Plattenoberfläche getrencht werden, so sind zusätzlich folgende Punkte zu 
beachten: 


• Pflaster bzw. Platten sind vorab zu entfernen. Ggf. vorhandenes Bettungsmaterial ist ebenfalls zu 
entfernen und für einen Wiedereinsatz neben der Trasse zu lagern. Dabei sind zunächst nur so viele 
Pflastersteine bzw. Platten zu entfernen, wie für den ruck- und beschädigungsfreien Einsatz der Fräse 
erforderlich sind.  


• Das Aushubmaterial besteht aus einer Mischung von ungebundener Tragschicht und Verfüllboden und 
ist ausdrücklich anders zu behandeln, als das beim Asphaltaufbruch mit einer Fräse gewonnene 
Material.  
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• Wenn der Trench Oberbau formstabil bleibt und nicht v-förmig zusammenfällt, so kann mit 
Verfüllmaterial gearbeitet werden, wenn mit dem Träger der Straßenbaulast abgestimmt.  


• Ist der Trench nicht formstabil, es können aber beliebig lange Trassenabschnitte gebaut werden, so ist 
die Fräse einzusetzen, wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist,.  
Es werden Trassenabschnitte mit dem Fräser hergestellt, so dass die SNRV auf einer Grabensohle von 
40 cm ausgelegt werden können. Anschließend wird die Leitungszone mit Sand verfüllt und abhängig 
von der Dicke der ungebundenen Frost-/Tragschicht eine erste Lage Verfüllboden eingebaut. Dann 
wird nach dem Einbau des Trassenwarnbandes „normal“ weitergebaut. In dieser Bauweise wird die 
Oberflächenwiederherstellung zwar aufwändiger, aber durch den Einsatz des Fräsers bei einer 
Grabentiefe von 40 cm können wesentlich längere Tagesabschnitte erreicht werden.  


• Lässt sich das Fräsverfahren nicht wirtschaftlich einsetzen, so ist die etwas langsamere mindertiefe 
Legung in einem offenen Grabenprofil 20 cm Breite und 40 cm Sohltiefe, hergestellt vom Bagger, zu 
wählen.  


(5) Der Hausstich gemäß dieser ZTV-TKNetz 10 wird im Bereich des Gehweges meist als Graben mit 30 cm 
Breite angelegt (resultierend auch beispielsweise aus dem Suchschlitz für Fremdanlagen). Hier kann später 
eine „normale“ Verfüllung, Verdichtung und Wiederherstellung eingebaut werden.  
 
(6) An allen Hausstichen, auch an solchen, die zunächst nicht genutzt werden, ist ein Kugelmarker einzubauen. 
 
(7)  Faustwert für die Ermittlung der zur Verfügung stehenden Leitungszone: 
Bei einer bevorzugten Frästiefe von 40 cm ergibt sich beispielsweise bei einer Schichtdicke des (gebundenen) 
Oberbaus von 15 cm und einer Schlitzbreite von 10 cm eine zur Verfügung stehende Höhe der Leitungszone 
von bis 15 cm.  
Die Trenchbreite ergibt sich aus der Breite der einzulegenden Medien.  Links und rechts der eingelegten 
Medien(Kabel, SNRV, etc. sollte genug Raum (ca. 1 cm links und 1 cm rechts) verbleiben um das Verfüllmaterial 
einzubringen.  
Wenn zwei SNRV dann nebeneinander, wenn drei SNRV dann zwei nebeneinander einer darüber. Bei mehr als 
zwei in einer Ebene muss der Trench entsprechend breiter sein.  
Es erscheint sinnvoll, die Verbände vor dem Einlegen in den Trench unter Zug z.B. mit Tape zu fixieren. Achtung 
nicht zu fest!  


 
Abbildung 36: Beispiel für Zusammenstellung der Anlagen und Abstände in der Leitungszone des Trenches 
 
(8) Ein mehrlagiger Einbau der Medien macht eine genaue Dokumentation hinsichtlich der Lage erforderlich 
damit die gesuchten Anlagen bei späteren Aufbrüchen im Rahmen von Betriebsarbeiten leicht 
wiederaufzufinden sind.  
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(9) Die durchlaufenden SNRV sollten so eingelegt werden, dass sie einen Abstand zur Seitenwand einhalten, 
damit das Verfüllmaterial sie möglichst umschließen kann. Sie sind gemäß ZTV-TKNetz 11 stramm, also unter 
Zug, einzubringen. Geschieht dies nicht, so ist bei SNR/ SNRV-E später die Einblasperformance gefährdet. Beim Einbau 
ist ein Trommelwagen mit Trommelbremse zu verwenden. 
Werden KR 50 x 4,6 mm ausgelegt, so sind sie unten in der Leitungszone anzuordnen. Grundsätzlich sind bei 
mehrschichtigem Aufbau die Medien, auf die häufiger zugegriffen werden muss, im oberen Bereich der Leitungszone 
anzuordnen. 
(10) Für das Legen, Verbinden, Abdichten, Abzweigen von SNR-E, SNRV-E bzw. Kabelrohr (KR) gelten ebenfalls die 
Vorgaben der ZTV-TKNetz 11.  
 
10.4.1 Hausstiche FTTH 
 
(1) Sollen (unabhängig von der Beschaffenheit der Oberflächen) bei Trenchingtrassen ebenso wie bei 
„normalem Tiefbau“ seitliche Hausstiche zu Gebäuden vorgesehen werden, ist wie in diesem Kapitel 
beschrieben vorzugehen.  
 
Die Hausstiche werden unter Nutzung von ggf. vorhandenen Suchschlitzen abhängig von der vorgefundenen 
Oberfläche nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgesehen: 


• Bohren mit Erdrakete, entweder aus dem Haus bis auf die Trasse oder umgekehrt 
• Spülbohrung z.B. Easy2Jet in der Leitungszone der bestehenden Telekom-Hauszuführung,  
• kleiner Sägetrench,  
• kleineres Fräsgerät ,  
• kleiner Kabelpflug im Gartenbereich, etc.) 


Die offene Bauweise ist möglichst zu minimieren. 
 
(2) Für die Montage der Hausstiche/Hausanschlüsse ist keine Grube anzulegen. Die Montage wird neben dem 
Graben auf der Oberfläche durchgeführt.  
Ist alles fertig montiert wird der SNR-Hausstich im Kabelgraben bzw. Trench abgelegt und gelagert. Dann erfolgt 
die Überprüfung, ob das richtige SNR durchverbunden wurde. Danach erfolgt das Verfüllen des Kabelgrabens 
mit Sand im Bereich der Leitungszone und allen weiteren normalen Bauschritten. 
Die jeweils wirtschaftlichste Variante ist zu wählen. 
  
(3) Sind Hausstiche für das FTTH-Netz vorgesehen, so ist zu unterscheiden zwischen einer sogenannten 
Anschlussvorbereitung und einem FTTH-Hausstich. Diese werden in unterschiedlichen Bauweisen 
durchgeführt: 
1. Anschluss mit einem oder zwei SNR 7 x1,5 mm an eine gemäß ZTV-TKNetz 11 einzubauende 


Gebäudeeinführung. 
2. Anschluss mit einem oder bis zu 4 SNR 12 x 2 mm an eine oder zwei gemäß ZTV-TKNetz 11 einzubauende 


Gebäudeeinführung. 
3. Anschluss mit einem erdverlegten Glasfaserkabel an eine gemäß ZTV-TKNetz 11 einzubauende 


Gebäudeeinführung. 
4. Weiterhin werden Gebäude in vorgegebenen Fällen nicht direkt an das SpeedNet-Rohrnetz angeschlossen, 


es soll jedoch eine Anschlussvorbereitung (Homes Prepared, Homes passed plus( HP+)) auf dem 
Kundengrundstück eingebaut werden, dessen Eigentümer zunächst keinen Anschluss will. 
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Abbildung 37: Begriffsdefinition FTTH 


 
(4) Zur Herstellung eines Hausstiches mit Anschlussvorbereitung (Homes passed plus) ist  


• z.B. ein bis zu 50 cm langes Rohr mit angeformter Eintreibspitze auf dem Kundengrundstück 
einzutreiben. Dabei wird das Kundengrundstück nicht beeinträchtigt, es entstehen keine Setzungen 
oder Hebungen. In diesem Falle ist ein Graben vom Trench bis zur Grundstücksgrenze anzulegen. 
Dann wird das Bauteil horizontal in Richtung des Kundengrundstücks eingetrieben und das 
abgedichtete SNR bis zum Ende eingeschoben. Der Übergang zwischen Bauteilende und 
eingeführtem SNR wird mit Klebeband so fixiert, dass kein Erdreich eindringen kann. Der Übergang ist 
bei der späteren Verdichtung zu beachten, damit es nicht zu einem Abknicken des SNR kommt. 
Ein späterer Anschluss wird dadurch erreicht, dass das Bauteilende im Kundengrundstück freigelegt 
wird. Danach wird das Bauteil mit einem Rohrabschneider abgeschnitten, so dass das SNR für eine 
Weiterführung des SNR frei wird. 


• Falls der Boden dafür geeignet ist, d.h. der Bohrkanal bleibt ausgeformt nach dem Zurücklaufen der 
Erdrakete, kann auf ein Schutzbauteil verzichtet werden. Allerdings besteht das Risiko einer späteren 
Setzung auf dem Kundengrundstück durch das Einfallen des Bohrkanals (Mindesttiefe 10 x 
Rohrdurchmesser). 


 
(5) Ist das Grundstück unbebaut und weist keine befestigte Oberfläche auf, so ist das SNR-Ende im Ring 
(Abdichten nicht vergessen!) als Vorbereitung des späteren Anschlusses durch Verlängerung des Grabens auf 
das Kundengrundstück gelegt werden. Eine Kennzeichnung an der Oberfläche z.B. mit einem Werbeträger ist 
örtlich festzulegen. 
 
(6) Das HP+-SNR-Ende ist auf öffentlichem Grund kurz vor der Grundstücksgrenze mit einem Kabelmarker zu 
kennzeichnen. Dies gilt für alle Abgänge von Hausstichen aus der Haupttrasse.  


 
(7) Variante 1: Herstellen des Hausanschlusses vor dem Trenchen 
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- SNRV 2x7 oder SNR 7 x 1,5 mm wird in konventioneller Bauweise (Bagger, Erdrakete,...) im öffentlichen Grund  
  bis zur späteren Trench-Trassenmitte mit einer Schlaufe im späteren Trench verlegt 
- am Kreuzungspunkt zum Trench, wird der Graben (0,3m breit, 0,6m Sohltiefe) im Bereich der Grabensohle bis  
  auf ca. 0,4 m Tiefe mit Sand verfüllt 
- später wird der vorverlegte abgesandete Hausanschluss übertrencht 
- nach dem Trenchen wird das tieferliegende SNR freigelegt 
- SNRV 22x7 wird nun ausgelegt und der Hausanschluß angeschlossen  
- nun wird 22x7 inkl. aufgelegten 2x7 im Trench-Graben verlegt 
 
Variante 2: Herstellen des Hausanschlusses nach dem Trenchen 
- die fertiggestellte Trench-Trasse wird in konventioneller Bauweise angegraben bzw. vom Trench weg, d.h. den  
  Trench freilegen 
- der Graben auf öffentlichem Grund ist so anzulegen, dass die geforderten Biegeradien eingehalten werden.  
- SNR wird am SNRV angeschlossen und im Zuge der Hausanschluss-Verfüllung in konventioneller Weise 
verfüllt und wiederhergestellt. Dazu kann entweder der entsprechende Trenchbereich des Hausanschlusses  
mit Sand verfüllt sein oder mit dem SNR-Bogen hergestellt sein 
 
Variante 3: Bei Hausstichen die innerhalb des Trenching-Vorhabens sofort angeschlossen werden sollen, kann 
beispielsweise wie folgt vorgegangen werden: 


• am geplanten Abzweig zum Hausanschluss wird der SNRV am offenen Trenchs auf ca.1m geöffnet. 
Dabei kann der SNRV schon im Trench ausgelegt sein, damit die spätere Lage des 
Hausanschlusses besser lokalisierbar ist.  


• das für den Hausanschluss geplante SNR (Farbcode), wird auf einer Länge von 60cm aus dem 
Verband herausgeschnitten und durch ein 90cm langes SNR-Stück mit gleichem Farbcode ersetzt. 


 
Abbildung 38: Öffnen eines SNRV wegen Hausstich (Verfahren Fa. Bergert) 
 


- das Verbinden der SNR geschieht mittels DSM 


 
Abbildung 39: Einbau eines SNR-Bogens 
 


Entmanteln des SNRV oberhalb des 
Trenches auf einer Länge von ca.1m und 
Ersetzen des/der für den Hausstich SNR auf 
einer Länge von 60cm durch ein SNR von 
90cm Länge mit gleichen Farbcode 
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- Der dadurch entstandene „SNR-Bogen“ wird im Trench senkrecht stehend gelagert. Der Bereich des 
zukünftigen Hausabganges wird mit Sand verfüllt. Der Trench wird mit dem zeitweise flüssigen 
Verfüllbaustoff gemäß 10.5 dieser ZTV-TKNetz verfüllt. Dabei wird darauf geachtet, dass der SNR-
Bogen mit einem Distanzhalter (bestehend aus ca. 40 bis 50 cm Stücken SNR 12 x 2 mm) gegen die 
Trenchwand gedrückt wird, die auf der Seite des späteren Hausstiches liegt. (Achtung auf die 
Biegeradien achten und Fixierung nicht zu fest anziehen!)  
 


 
 
Abbildung 40: Fixieren eines SNR-Bogens an der Trenchaußenwand 


- bei der späteren Realisierung des Hausanschlusses wird beim Herstellen des Kabelgrabens der „SNR-
Bogen“ freigelegt.  


 
 
Abbildung 41: SNR-Bogen nach dem Freilegen im Hausstichgraben 
 


- Dann erfolgt das Schneiden des „SNR-Bogens“ mittig und dann das Verbinden mit dem SNR der 
Hauszuführung mittels DSM. Sollten SNR nicht durchverbunden werden, sind diese mit druckdichten 
Blindkappen zu versehen. 


- Wichtig: die DSM dürfen sich nicht im Kurvenbereich befinden, da es dort zu einem Hängenbleiben des 
Kabelanfangs beim späteren Einblasen kommen kann. 
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Abbildung 42: Sicherung des SNRV gegen Aufschwimmen  
 
(8) Zur Sicherung der SNRV gegen Aufschwimmen kann durch gebogene und in den Trench eingespannte 
(Rest-) Stücke von SNR 12 x 2 mm. Die Stücke sind so lang zu machen, dass ihre Enden später nicht aus der 
Zone des einzufüllenden Verfüllmaterials herausragen. 
Sicherung des SNRV gegen Aufschwimmen durch gebogene  und in den Trench eingespannte Stücke von SNR 
12 x 2 mm. Die Stücke sind so lang zu machen, dass ihre Enden später nicht aus der Zone des einzufüllenden 
Verfüllmaterials herausragen. 
 
(9) Soll der Hausstich nicht sofort während des Vorhabens eingebaut werden oder es handelt sich z.B. um eine 
Baulücke so kann der SNR-Bogen trotzdem eingebaut werden, damit bei einem späteren Aufgraben der Trench 
nicht zerstört werden muss. Es genügt dann das Freilegen der Seitenwand des Trenches und der SNR-Bogen 
wird durch das vorherige Andrücken an die Trenchwand zugänglich sein und wieder ohne das gesonderte 
Anlegen einer Baugrube nach dem oben geschildertem Verfahren verarbeitbar sein. 
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10.5 Trenchverfahren II-IV:  Verfüllmaterialien  


(1) Beim Trenchingverfahren II +III wird die Fuge nach dem Einlegen der Medien unter Zug und der Sicherung 
gegen Aufschwimmen mit einem Verfüllmaterial gemäß Abschnitt 4.3, Absatz 5B dieser ZTV-TKNetz verfüllt. 
Wichtig ist, dass die Medien gleichmäßig allseits mit dem Verfüllmaterial umhüllt sind, nur so können 
Druckstellen, welche ggf. zu Störungen führen, vermieden werden. 
Die Wiederherstellung der Oberflächen erfolgt nach dem Aushärten des Verfüllmaterials.  
 
(2) Trenchingverfahren II (Lage je nach vorheriger Festlegung im Gehweg )     
Hier kann ggf. auf die aktuell im Trenchingverfahren IV vorgegebenen Anforderungen zurückgegriffen werden. 
Der ausgehärtete Bereich muss die eingelegten Leitungen in beiden Fällen fest umschließen.  
Die Leitungen dürfen bei einem späteren Aufbruch durch die Festigkeit des Materials nicht gefährdet werden. 
 
(3) Trenchingverfahren III (hinter dem Bordstein in der Rückenstütze) 
Das Verfüllmaterial wird nach Vorgaben des AN hergestellt und erfüllt die Anforderungen hinsichtlich der 
Erhaltung der Tragfähigkeit der Rückenstütze des Bordsteines ebenso wie die der späteren Lösbarkeit im Falle 
z.B. einer Reparatur nach Beschädigung.   
 
(4) Trenchingverfahren IV : 
In Abschnitt 4.3 dieser ZTV-TKNetz sind die derzeit aktuellen Anforderungs-Parameter und auch die 
Qualitätskriterien für den Verfüllbaustoff zusammengestellt. 
Bei sehr schmalen Trenches, die in ihrem Verlauf nach dem Trenchen stehenbleiben ist aufgrund der inneren 
Reibung eine ausreichende Verdichtung mit den herkömmlichen Verdichtungsgeräten nicht möglich. Seitlich 
unterhalb der Oberfläche entstehende noch so kleine Ausbuchtungen der Trasse (völlig normal beim Fräsen) 
können mit Verdichtungsgeräten, auch mit Verdichterrädern nicht ordnungsgemäß verdichtet werden. Deshalb 
wird mit dem Verfüllmaterial gemäß Abschnitt 4.3 verfüllt. Es kann nach ca. 12 h, also am nächsten Tag, 
überbaut werden. 
Das Verfüllmaterial ist bis zur Höhe der ungebundenen Tragschicht einzubauen- keinesfalls höher!  
 
(5) Das Verfüllmaterial wird mit Fahrmischern angeliefert und eingebaut bis zur Oberkante des ungebundenen 
Oberbaus (Frostschutz/Schotter) im Gehweg.  
Dabei wird das gleiche Material verfüllt, ob Asphalt, Platten, (Verbund-)Pflaster oder Betonoberflächen 
vorgefunden werden. Bei allen Trassen gilt die Einschränkung, dass der Trench nach dem Fräsen 
stehenbleiben muss. Das ist sinnvollerweise vorab durch Suchgrabungen sicherzustellen.  
Ist das nicht der Fall, so ist zwar ein Trench zu erstellen, aber dieser wird bis zu 20 cm breit und es kommt zum 
Nachrutschen. Der Einsatz des Verfüllmaterials ist dann unwirtschaftlich.  
Der Graben wird dann nach dem Auslegen der SNRV auf herkömmliche Weise verfüllt und verdichtet. Die 
Eigenüberwachung der Verdichtungswerte gemäß ZTV-A StB ist auch hier Leistungsbestandteil. 
 
Beim Einbau des Verfüllmaterials aus dem Fahrmischer heraus ist dringend durch geeignete Maßnahmen (z.B. 
Abbildung 43 oder Abbildung 44) darauf zu achten, dass die Fräskanten des Asphaltes nicht mit Verfüllmaterial 
in Berührung kommen. Derartige Verunreinigungen sind vor dem Aufbringen des Primers vor dem 
Asphalteinbau zu entfernen. Achtung : die Asphaltschichten des Bestandes sollten möglichst nicht beschädigt 
werden. 
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Abbildung 43: Beispiel für Einfüllgerät für Verfüllmaterial ohne Verschmutzung der Asphaltkanten (Foto 
Störmer-Bau GmbH /OFM) 
 
 


 
Abbildung 44: Beispiel für Einfüllgerät für Verfüllmaterial ohne Verschmutzung der Asphaltkanten (Foto 
OFM/Strabag AG) 
 
 
(6) Bei Platten-/Verbundpflaster Oberflächen ist, wenn der Trench steht und bis max. 12 cm breit ist,  aktuell mit 
den gleichen Vorgaben zu handeln. Wird mit Verfüllgut verfüllt, so sollte mindestens 36 Stunden nach dem 
Verfüllen vergangen sein, bevor mechanisch belastet wird (durch Rütteln).  
 
(7) Wird der Trenchgraben breiter als 15 cm oder gar mit dem Bagger in Mindertiefe hergestellt, so ist auf den 
Einsatz des Verfüllmaterials aus wirtschaftlichen Gründen zu verzichten. Dann ist in konventioneller Bauweise zu 
verfüllen und zu verdichten. 
 
(8) Beim Einfüllen des Verfüllmaterials ist darauf zu achten, dass die Medien beim Verfüllen nicht 
aufschwimmen und wellenförmig zu liegen kommen. Wichtig ist auch, dass die Medien gleichmäßig allseits mit 
dem Verfüllgut umhüllt sind, nur so können Druckstellen an den SNR, welche ggf. zu Störungen beim Einblasen 
führen, vermieden werden. 
 
(9) Die Wiederherstellung der Oberflächen erfolgt nach dem Aushärten des Verfüllmaterials. 
Der ausgehärtete Bereich muss die eingelegten Leitungen in beiden Fällen fest umschließen.  
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(10) Die Wiederherstellung in Asphalt kann nach ca. 12 Stunden Aushärtezeit beginnen. 
 


10.6 Trenchverfahren II-IV Wiederherstellung der Oberflächen 


10.6.1 Asphaltoberflächen 
 
(1) Keinesfalls ist das Verfüllmaterial bis zur Oberkante des Trenches einzubauen und dann zusammen mit der 
vorhandenen Asphalt-Rückschnitt wieder auszufräsen.  
Dies führt zu einer Verunreinigung des Asphaltfräsgutes. Das Fräsgut kann nicht in den normalen 
Asphaltrecyclingkreislauf zurückgeführt werden und muss teuer als Sondermüll auf einer Deponie entsorgt 
werden.  
 
(2) Bis zum Aushärten des Verfüllmaterials besteht eine Wartezeit von mindestens 12 Stunden. Die Absperrung 
von Tagesabschnitten von einigen hundert Metern Länge ist ggf. gemäß Kapitel 11 durchzuführen.  
 
(3) Wird hier nach dem Aushärten des Verfüllmaterials gemäß ZTV A StB wiederhergestellt, so ist der Trench auf 
beiden Seiten zurückzuschneiden. Eine Nachverdichtung der ungebundenen Schicht ist aufgrund des 
selbstaushärtenden Verfüllmaterials nicht notwendig und nicht sinnvoll. Deshalb ist ein Rückschnitt so schmal 
als möglich durchzuführen – vor allem wegen der geraden Kantenverläufe. Anschließend ist der gebundene 
Oberbau wiederherzustellen.  
 
(4) Ist in Absprache mit dem Wegeunterhaltungspflichtigen vorgesehen, den Trench mit Gussasphalt oder 
einem fließfähigen, selbstverdichtendem Heißmischgut (HMG) 0/3 auf Asphaltmastixbasis mit erhöhtem 
Bindemittelgehalt zu verfüllen, so ist ein Rückschnitt nicht notwendig, weil eine Nachverdichtung der 
Randzonen nicht notwendig bzw. nicht sinnvoll ist.  
Der Einbau des Gussasphaltes bzw.  HMG (0/3) mit erhöhtem Bindemittelgehalt hat lagenweise zu erfolgen. Die 
unteren Lagen max. bis 6 cm Dicke und die Deckschicht mit max. 3 cm Dicke.  
Wird der Trench von 10 – 15 cm mit Gussasphalt verschlossen, so sind die Fugen am Rand zu schneiden und 
zu vergießen.  
Ein Trench von 6-8 cm Breite ist mit einem fließfähigen, selbstverdichtendem Heißmischgut auf 
Asphaltmastixbasis mit erhöhtem Bindemittelgehalt (HMG 0/3) zu verschließen. Hier kann aufgrund des 
erhöhtem Bindemittelgehaltes auf das Schneiden und das Vergießen der Fuge verzichtet werden. Bei geringem 
Gefälle ist Gussasphalt / HMG (0/3) mit erhöhtem Bindemittelgehalt zu bevorzugen. Bei größerem Gefälle ist 
ggf. Walzasphalt erforderlich. 
 
Alle Materialien (Gussasphalt 0/5 oder HMG (0/3) mit erhöhtem Bindemittelgehalt können sowohl von den 
Asphaltmischanlagen (https://www.gussasphaltfirmen.de/) bezogen werden, oder als Sackware von Herstellern  
und direkt vor Ort in einem Rührwerkskocher aufbereitet werden.  
 
Es ist darauf zu achten, dass die Produkte eine ausreichende Griffigkeit gewährleisten (Verwendung von 
gebrochenen Mineralstoffen) , sowie ein polymermodifiziertes Bindemittel enthalten ist. 
 
Der Einbau der Feinschicht mit HMG 0/3 kann mit Hilfe eines Ziehschuhes erfolgen. Der Ziehschuh sollte etwas 
breiter als der Trench sein, damit eventuelle Kantenabbrüche ausgeglichen werden und eine bestmögliche 
Versiegelung des Trenches gegen das Eindringen von Wasser gegeben ist.  
 



https://www.gussasphaltfirmen.de/
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Abbildung 45: Einbau von Gussasphalt als Deckschichtmaterial beim Trenching (Foto ASPA) 
 


 
 
Abbildung 46: Bohrkern eines mit HMG 0/3 hergestellten Trenches 6 cm, mit guten, dichten Anschlüssen 
zwischen altem und neuen Asphaltbelag  (Foto: OFM Burgkundstadt/ Störmer-Bau GmbH /ASPA GmbH) 
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(5) Werden Reststreifen wiederhergestellt, so ist ggf. der Einsatz von Gussasphalt nicht wirtschaftlich. Hier kann 
die Tragschicht beispielsweise in Trenchbreite in Gussasphalt wiederhergestellt werden, anschließend ist nach 
Überfräsen der Reststreifenzone mit 35 cm Breite(siehe auch Abbildung 47) die Oberfläche in Guss- oder 
Walzasphalt herzustellen. 
 


 
Abbildung 47: Beispiel für einen Trench mit Gussasphalt nach Überfräsen eines Reststreifens mit einem 30-cm Fräser  
(Bild OFM GmbH /Strabag AG) na 
 
 


        
Abbildung 48: Beispiel für die gerade Abschlußkante des Trenches mit HMG 0/3 (Fa. ASPA GmbH) 
 
 
10.6.2 Oberflächen in Platten und Verbundpflasterbauweise 
Das vorher ausgebaute Bettungsmaterial und auch die Platten das Pflaster sind wieder zu verwenden. 
Bei Pflaster/Plattenoberflächen erfolgt, wenn das Verfüllmaterial eingesetzt werden kann, ca. 12 h nach dem 
Aushärten des Verfüllmaterials der (Wieder-)Einbau des Bettungsmaterials und der weitere Einbau der Platten/ 
des Pflasters gemäß ZTV-A StB.  
Hier ist eine Wartezeit bis zum Verdichten eines Verbundpflasters von mindestens 48 Stunden einzuhalten. 
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11 Verkehrssicherung 


11.1 Allgemeine Hinweise  


(1)  Die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an und auf öffentlichen Straßen ist in der RSA sowie der 
ZTV-SA geregelt. Die Vorschriften zur Unfallverhütung sowie der Berufsgenossenschaften werden hiervon nicht 
berührt. Auf privatem Grund sind die Verkehrssicherungsmaßnahmen mit dem Grundstückseigentümer 
abzustimmen. 
 
(2)  Vor dem Beginn von Arbeiten im Straßenbereich muss vom AN unter Vorlage eines Verkehrszeichenplanes 
von der zuständigen Behörde eine Verkehrsrechtliche Anordnung gemäß StVO eingeholt werden. 
 
(3)  Der Vorlage eines Verkehrszeichenplanes durch den AN bedarf es grundsätzlich nicht  
- bei Arbeiten von kurzer Dauer und geringem Umfang der Arbeitsstelle 
- wenn ein geeigneter Regelplan besteht 
- wenn die zuständige Behörde selbst einen Plan aufstellt. 
 
(4)  Hat der AN eine Jahresgenehmigung aufgrund des vereinfachten Verfahrens gemäß RSA, so kann ggf. auf 
die Beantragung der Verkehrsrechtlichen Anordnung verzichtet werden. Diese Pauschalanordnungen ersetzen 
die Einzelanordnungen. 
 
(5)  Der AN hat gegenüber der Telekom und der Straßenverkehrsbehörde einen Verantwortlichen zu benennen, 
der jederzeit direkten Zugriff auf die Arbeitsstelle vor Ort hat und über ausreichende Entscheidungsvollmachten 
für die jeweilige Arbeitsstelle verfügt. 
 
(6) Die Verkehrsrechtliche Anordnung ist auf der Arbeitsstelle bereit zu halten und ggf. berechtigten Personen 
auf Verlangen zur Prüfung vorzulegen. 
 
(7) Arbeitsstellen zur Störungsbeseitigung sind erforderlich zur unmittelbaren Gefahrenbeseitigung oder der 
Wiederherstellung des Betriebes von Anlagen der Telekom. In derartigen Fällen ist die Verkehrsrechtliche 
Anordnung tagesgleich spätestens jedoch am darauf folgenden Arbeitstag der zuständigen Verkehrsbehörde 
einzuholen. 
 


11.2 Arbeitsstellen 


Bzgl. der Gestaltung von Sicherungsmaßnahmen werden unterschieden 
- Arbeitsstellen von kürzerer Dauer  


Alle Arbeitsstellen, die nur über eine begrenzte Stundenzahl, in der Regel während der Tageshelligkeit eines 
Kalendertages, bestehen, auch wenn die Arbeiten an den folgenden Tagen fortgesetzt werden, unterschieden 
in kurzzeitig stationäre und bewegliche Arbeitsstellen. 


- Arbeitsstellen von längerer Dauer 
Alle Arbeitsstellen, die mindestens einen Kalendertag durchgehend und ortsfest aufrecht erhalten werden. 
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11.3 Trenchingbaustellen 


Voraussetzung für kurze Absperrzeiten und einen schnellen Abschluss der Baumaßnahmen sind aufeinander 
abgestimmte Arbeitsabläufe , Trench, SNRV verlegen, Hausstiche verbinden, Durchgangs,-Vertauschungsprüfung, 
Füllboden einbringen, Aushärtezeit abwarten und Einbau der Oberflächen müssen optimal organisiert werden um 
Unfallgefahren zu vermeiden ! 
 


 
Abbildung 49: Füllen des Trenches vor der endgütigen Wiederherstellung durch vorgefertigte Styropor oder PUR-Profile 


Bei Trenchingmaßnahmen kann es erforderlich werden, lange Trassenabschnitte verkehrssicher zu machen. 
Das kann einerseits durch Absperrungen aber, auch durch das maßgenaue Einlegen/-pressen werkseitig 
vorgefertigter Styropor- oder Polyurethan-Profile geschehen.  


11.4 Baugruben auf Privatgrund 
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Werden bei FTTH-Baumaßnahmen Baugruben auf Privatgrund hergestellt, so gelten grundsätzlich die gleichen 
Absperr- und Sicherungsregeln für Baustellen wie auf öffentlichem Grund. Hier ist aber zwingend 
sicherzustellen, dass bei einer Legung eines SNR-(V)/Gf-Kabels von der Grundstücksgrenze zur Hauswand ein 
SNR(V)- bzw. Kabel-Ende mit Montagevorrat in einer Grube vor der Hauswand so gelagert wird, dass ein 
Mensch nicht gefährdet werden kann (komplette kindersichere Abdeckung und Absperrung). 
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12 Abkürzungen 


 


AN  Auftragnehmer 


AH Abstandhalter 


AG  Auftraggeber 


Azk Abzweigkasten 


LB Leistungsbeschreibung  


BvT Beauftragter der Telekom 


DIN  Vorschriften des Deutschen Institutes für Normung e.V. 


DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs e.V. 


Ek  Erdkabel 


EVMR Erdverlegbares Mehrfachrohr 2 oder 3 x 50 x 4,6 mm 


EVz Endverzweiger 


Gfk Glasfaserkabel 


GW 315 Vorschrift des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs e.V. 


H ZFSV Hinweise für die Herstellung und Verwendung von zeitweise fließfähigen, selbstverdichtenden 
Verfüllbaustoffen im Erdbau 


KK Kabelkanal 


KKR Kabelkanalrohr aus PVC-U 


KM  Kabelmarke 


KR Kabelrohr 50 mm x 4,6 mm aus PE-HD 


KSch Kabelschacht 


KSVR Kabelschutzverbundrohr 


KVz Kabelverzweiger 


Kxk Koaxialkabel 


LAGA Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 


LB Leistungsbeschreibung 


MFG Multifunktionsgehäuse 


MR Mehrfachrohr 


NRT Notruftelefon 


PE Polyethylen 


PE-HD Polyethylen hoher Dichte 


PLB Porenleichtbeton 


PP Polypropylen 


PVC-U Polyvinylchlorid-weichmacherfrei 


RAS-LG  Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Teil: Landschaftsgestaltung  


RG Min StB Richtlinie Güteüberwachung von Mineralstoffen im Straßenbau 


RSA Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen 


SR Schutzrohr  


SR-RV Schutzrohre für den Rohrvortrieb 
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StVO Straßenverkehrsordnung 


Symk Symmetrische (Kupfer-)Kabel 


TelH Telefonhäuschen 


TelSt Telestation 


TelHb Telefonhaube 


TKNetz Telekommunikations-Netz 


UFB Unterflurbehälter 


ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 


ZTV A StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen  


ZTV-SA Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstel-
len an Straßen  


ZTVT -StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau 


 


  







ZTV-TKNetz 10, Oktober 2018 


Dokument aus myDMS Seite 78 von 81 Druckdatum: 30.10.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


 


13 Anlagen 


 


Anlage Nr. Titel 


1  Georeferenzierte Fotodokumentation 
2 Änderungen ZTV-TKNetz 10  


14 Mitgeltende Unterlagen 


Mitgeltende Unterlagen zu diesem Dokument sind in der IVAG myDMS auf der Dokumentenübersichtsseite 
(Metadatenseite) zu entnehmen! 
 
(1)  Die ZTV-TKNetz 10 gelten im Allgemeinen im unmittelbaren Zusammenhang mit weiteren Teilen der ZTV-
TKNetz: 
 


Kurzbezeichnung Name 


ZTV-TKNetz 9 Abrechnung von Bauleistungen 


ZTV-TKNetz 10 Tiefbauarbeiten für Gräben und Baugruben  


ZTV-TKNetz 11 Erdverlegung von Kabel und Kabelrohr 


ZTV-TKNetz 12 Bauen, Instandhalten und Abbrechen von Kabelkanälen   


ZTV-TKNetz 13 Einbauen, Herstellen und Abbrechen von KSch und AzK  


ZTV-TKNetz 14 Kabelschächte und Kabelkanäle in Blitzschutzbauweise 


ZTV-TKNetz 15 Instandsetzen von Kabelschächten und Abzweigkästen 


ZTV-TKNetz 20 Aufbauen von Außengehäusen  


ZTV-TKNetz 21 Projektierung von TK-Anlagen 


ZTV-TKNetz 22 Baubegleitung beim Errichten von TK-Anlagen 


ZTV-TKNetz 23 Einmessen von TK-Anlagen 


ZTV-TKNetz 24 Dokumentation von TK-Anlagen 


ZTV-TKNetz 39 Lagerung von Kabeln und Kabelgarnituren in KSch und AzK   
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ZTV-TKNetz 40 
Ein- und Ausziehen von Kabel und MR 4, Kalibrieren von Rohrzügen,  
Einblasen von Gfk  


ZTV-TKNetz 41 
Verbinden und Abschließen von Außenkabeln mit symmetrischen  
Kupferdoppeladern 


ZTV-TKNetz 44 Arbeiten an Niederspannungsanlagen 


ZTV-TKNetz 48 Montagearbeiten an Glasfaserkabeln und deren Abschlusseinrichtungen  


ZTV-TKNetz 50 Zugangsnetz in Oberirdischer Bauweise 


ZTV-TKNetz 70 Logistik 


ZTV-TKNetz 71 Eigenständige Materialdisposition beim Auftragnehmer 


ZTV-TKNetz, die im Zusammenhang mit diesen ZTV-TKNetz gelten 
 
 
(2) Soweit nichts Gegenteiliges festgelegt ist, gelten u.a. bei den Arbeiten insbesondere folgende Vorschriften 
und Normen für die technische Ausführung: 
 


lfd. 
Nr. 


Kurzbezeichnung Inhalt 


1   KSA Kabelschutzanweisung der Telekom 
2   ATV –A 125 Arbeitsblatt der Abwassertechnischen Vereinigung Rohrvortrieb 
3   AVV Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-


Verordnung) 
4   DIN EN1045 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton 
5   DIN 1054 Baugrund; Zulässige Belastung des Baugrundes 
6   DIN FB 101 DIN Fachbericht  
7   DIN 1076 Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen, Überwachung und 


Prüfung 
8   DIN 1164 Portland-, Eisenportland-, Hochofen- und Trasszement 
9   DIN 18195 Bauwerksabdichtungen Teil 1-10 
10   DIN 18196 Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke 
11   DIN 19657 Sicherung von Gewässern, Deichen und Küstendünen; Richtlinien 
12   DIN 4022 Benennen und Beschreiben von Boden und Fels 
13   DIN 4123 Gebäudesicherung im Bereich von Ausschachtungen, Gründungen und 


Unterfangungen 
14   DIN 4124 Gruben und Gräben; Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau 
15   DIN 488 Betonstahlmatten 
16   DIN 18920 Landschaftsbau, Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetati-


onsflächen bei Baumaßnahmen 
17   DVGW GW 304 


DVGW GW 321 
Rohrvortrieb 


18   DVGW GW 315 Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bau-
arbeiten  
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19   H Trenching Hinweise für die Anwendung des Trenchingverfahrens bei der Verlegung von 
Glasfaserkabeln in Verkehrsflächen in Asphaltbauweise 


20   H  ZFSV Hinweise für die Herstellung und Verwendung von zeitweise fließfähigen, 
selbstverdichtenden Verfüllbaustoffen im Erdbau 


21   LAGA 20 Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall  
22   MNA Merkblatt für das Herstellen von Nähten und Anschlüssen in Verkehrsflä-


chen aus Asphalt  
23   NachwV Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen 
24   RAS-LP 4 Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege Abschnitt 4: 


Schutz von Bäumen Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen 
25   DWA-M 162, 


DVGW GW 125 
FGSV Nr. 939 


Merkblatt zum Schutz von Baumstandorten  


26   RG Min StB Richtlinie Güteüberwachung von Mineralstoffen im Straßenbau   
27   RSA Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen 
28   RStO Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen  
29   RStRG Richtlinien für die Befestigung von Rad- und Gehwegen 


- Standardausführung  
30   StVO Straßenverkehrsordnung 
31   TL bit Fug Technische Lieferbedingungen für bituminöse Fugenvergußmassen  
32   TL Min- StB Technische Lieferbedingungen für Mineralstoffe im Straßenbau  
33    ZTV Asphalt  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 


Bau von Asphaltfahrbahndecken  
34   ZTV A- StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Auf-


grabungen in Verkehrsflächen  
35   ZTV Beton- StB  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 


Bau von Fahrbahndecken aus Beton  
36   ZTV Fug-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fugen 


in Verkehrsflächen (ZTV Fug-StB ) 
37   ZTV- SA Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Siche-


rungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen  
38   ZTV V- StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die 


Ausführung von Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen im 
Straßenbau  


39   ZTV E- StB  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdar-
beiten im Straßenbau 


40   ZTV-LW  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die 
Befestigung ländlicher Wege  


41   ZTV T- StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Trag-
schichten im Straßenbau 


42   ATB BeStra Allgemein Bestimmungen für die Benutzung von Straßen durch 
Leitungen und Telekommunikationslinien 


43   BaustellV Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 
(Baustellenverordnung) und alle dazugehörenden Regelungen 


44   ATV DIN 18 300 Erdarbeiten, Ausgabe Oktober 2006 , Abschnitt 2.3, Einstufung in Boden- 
und Felsklassen 


Mitgeltende Vorschriften  







ZTV-TKNetz 10, Oktober 2018 


Dokument aus myDMS Seite 81 von 81 Druckdatum: 30.10.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


 
 
(3) Hinweis für den AN: 
 
Die DIN-Normen sind erhältlich bei:   Die RSA sind erhältlich bei:  
Beuth Verlag GmbH Verkehrsblattverlag Borgmann GmbH & Co KG 
Burggrafenstr. 4-7 Hohe Straße 39 
10787 Berlin 44139 Dortmund 
 
Die VDE-Vorschriften sind erhältlich bei:  
VDE-Verlag GmbH 
Bismarckstr. 33 
10625 Berlin  
 
Die Merkblätter, Technische Vorschriften, Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für das Straßen- 
und Verkehrswesen können bezogen werden bei: 


Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV) 
Hauptgeschäftsstelle 
Konrad Adenauer Straße 13  
50973 Köln 
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einstellUngen smartPhone 
Für die georeFerenzierte  
doKUmentation  
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GeotaGs in fotos aktivieren (android) 
  



GPS-Ortung einschalten, GPS-Daten in Fotos 
abschalten  
 
 
 



•Öffnen Sie die Kamera Ihres Android-Phones. 
 



•Klicken Sie auf das Zahnrad beziehungsweise auf das 
Symbol, mit denen Sie die Einstellungen öffnen können. 
 



•Nun klappt ein Kontextmenü herunter. Scrollen Sie 
herunter bis zu dem Punkt "Geotagging" oder "GPS-
Tag". Klicken Sie auf diesen Eintrag. Setzen Sie dann 
einen Haken auf „Ein". 
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GeotaGs in fotos aktivieren (apple) 
  



Geotags in Fotos aktivieren oder deaktivieren 
 
•Öffne iPhone Einstellungen  
 



•Tippe auf Datenschutz und dann auf Ortungsdienste  
   
•Tippe auf Kamera  
          
•Jetzt kannst du die Ortsangaben ein- oder ausschalten  
             
•Fertig  
 



1. 



2. 



3. 
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FotodoKUmentation 
vor ort 
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Gründe für eine fotodokumentation 
  Trassenverlauf 500m 



Anfang Trasse 



Ende Trasse 



Abzweig zum KVz/Hk-Abschnitt 



Glasfaser-Muffe 



MFG 



Rohrgröße 



Kreuzung 



Rohranfang 



Rohrende 



Oberflächenänderung 



Änderung Verlegeverfahren 



 
ZTV-TKNetz 10, Anlage 1











FotodoKUmentation 
aUFbereiten 
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die Welt 
verÄndert 
sich 



eintragUng in  tabellenvorlage 



strUKtUrdaten 



dateiablage 



 Datenfelder nach Vorgabe Nebenbestimmungen ausfüllen 
- Ausbaugebiet 
- Dateiname  
- Adresse der Aufnahme (Bei fehlender Adresse mind. Ort) 
- Datum der Aufnahme 
- Grund der Aufnahme lt. Vorgabe 



   



 Pro Ausbaugebiet einen Dateiordner 



 Einheitliche Bezeichnung der Aufnahmen 



 Dateiformat „JPG“ oder „PNG“ 



 Daten komprimieren 



!"§== erleBen, Was verBindet. 
14 ZTV-TKNetz 10, Anlage 1











beisPiele georeFerenzierte 
aUFnahmen 
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trassenverlauf 



   Tiefenlage mittels mehrfarbigem Gliedermaßstab darstellen 



  Rohr muss im Graben sichtbar sein. 



   



 Bemerkung 
… 



 



Kenzingen alte straße  
1r6  übergang oFFener t ieFbaU aUF PFlUg 
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trassenÄnderunG 



 Tiefenlage mittels mehrfarbigem Gliedermaßstab darstellen 



 Rohr muss im Graben sichtbar sein 



 



Kenzingen schnellbrUcKstr./alte straße  
hK 1r6 abzweig zUm 1a25  
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trassenÄnderunG 



   



   



 Bemerkung 
Offener Graben war leider schon zugeschüttet 



Kenzingen alte straße  
1r6  trasse 500m 
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trassenende 



  Tiefenlage mittels mehrfarbigem Gliedermaßstab darstellen 



  Rohr muss im Graben sichtbar sein. 



   



 Bemerkung 
… 
 



Kenzingen schnellbrUcKstr.    
Kvz  1a25  trassenende 
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trassenende 



  Tiefenlage mittels mehrfarbigem Gliedermaßstab darstellen 



  Rohr muss im Graben sichtbar sein. 



   



 Bemerkung 
… 



Kenzingen schnellbrUcKstr.    
Kvz  1a25  trassenende 



ZTV-TKNetz 10, Anlage 1











rohrende 



   



   



 Bemerkung 
  



Kenzingen schnellbrUcKstr.    
mFg 1a25  trassenende 
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mfG 



   



   



 Bemerkung 
… 



Kenzingen schnellbrUcKstr.    
mFg 1a25   
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versenden der  
georeFerenzierten Fotos 
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vorGehensWeise datentransfer 
außendienst/innendienst 



 Im Betreff Ort, Straße, HsNr, und Grund der Aufnahme (lt. Vorgabe) 



  Bemerkung falls notwendig 
z.B. Offener Graben war leider schon zugeschüttet 



 pro Mail nur ein Bild 



Per email  an e ine FestzUlegende  
emailadresse Pro landKreis  



          @telekom.de 



          @telekom.de 
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zUsammenstellUng der 
georeFerenzierten Fotos 
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datentaBelle zur erfassunG fotodokumentation 



 pro georefenzierter Aufnahme ein Zeile in der ExcelDatei befüllen 



 … 



 … 



 … 



wie wird die doKUmentation erstellt 
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1 Allgemeines 


(1) In den ZTV-TKNetz sind Aussagen darüber zu finden, welche konkreten Bauweisen z.B. auf den Gebieten Tiefbau, 
Kabelverlegung, Bau von Kabelkanalanlagen, Kabelmontage, oberirdische Bauweise etc. anzuwenden sind, welche 
Bauteile dabei einzusetzen sind, wie diese Bauteile einzubauen sind 


(2) Diese ZTV-TKNetz 11 gilt für das Auslegen und Einziehen von Kabel /KR /SNRV-E /SNR-E in Gräben und 
Baugruben im Bereich der Deutsche Telekom AG (nachfolgend Telekom genannt). Es können u.a. 
weitere Arbeiten anfallen: 


• Auf- und Abbauen von Absperrgeräten und Warneinrichtungen nach der StVO bzw. 
der Richtlinie für Sicherungsmaßnahmen von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), 
Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung, 


•  Transport und Aufstellen der Trommeln mit geeigneten Fahr- und Hebezeugen, 
•  Öffnen und Schließen von KSch/ AzK, 
• Lagern bzw. Umlagern von Kabel und Montagestellen in den KSch, AzK, KAR, Ziehgruben u.ä. , 
• ggf. notwendiges Anschneiden bzw. Wiederverschließen von Zügen, 
• Ein- bzw. Ausziehen von Kabel in Gräben/Kabuflexrohre/SR /SNRV-E /SNR-E mit einer Ziehwinde oder 


von Hand, 
• Einbauen von Rohrverbindern für KR, SRA, MR-RS, AdSe-t, SNRV-E, SNR-E 
• Reparieren von erdverlegten KR-Strecken, Abdichten von KR-Strecken mit nachträglich eingebrachten 


SNR an Plätzen mit Gf-Verbindungsmuffen, 
• Einpflügen von Kabel, KR, SNRV-E, SNR-E, Kalibrieren von KR, 
• Abdichten der Züge und Rohre, 
• Ein- und Ausbauen von NRT- Sockeln. 
• Das Ein- und Ausbauen von Gebäudeeinführungen für Kabel und/oder SNR-E 


 
 
(2) Die wichtigsten Kabeldaten sind den entsprechenden, jeweils aktuellen TS der Telekom zu entnehmen oder beim BvT 
zu erfragen. Sofern für die Regelkabeltypen keine besonderen Hinweise angegeben sind, gelten die Werte für das Biegen 
der Kabel bei gleichzeitiger Zugbeanspruchung. Wird das Kabel ohne Zugbeanspruchung gebogen (z. B. bei der 
Montage), ist ein Biegeradius vom 0,5 fachen des jeweils angegebenen Wertes noch zulässig.  
 
(3) Soweit bei Baumaßnahmen im Rahmen von Ingenieurverträgen Ingenieure des AN mit der Bauaufsicht beauftragt 
wurden, entsprechen diese dem BvT im Sinne dieser Vorschrift. 
 
 
(4) Wird in diesen ZTV-TKNetz von Montageanweisungen gesprochen, die dem AN nicht bekannt sind, so können 
diese beim örtlichen PTI angefordert werden. 
 
(5) In dieser ZTV-TKNetz 11 wird im Zusammenhang mit den erdverlegbaren SpeedNet-Röhrchen SNR-E 
12 x 2 mm oder 7 x 1,5 mm und erdverlegbaren SpeedNet-Rohrverbänden SNRV-E als telekomspezifische, 
herstellerunabhängige Bezeichnung generell von SNR-E bzw. SNRV-E gesprochen. 
 
(6) Ab Oktober 2016 werden MFG mit dem neuen Schließsystem mit intelligentem Schließmittel (SIS2015) gesichert. 
Nähere Informationen zur Anwendung (Schließmittelbeantragung, Nutzung, Aktualisierung 
Zugangsschlüsselberechtigungen, …) sind in der ZTV-TKNetz 38A „Handhabung und Inbetriebnahme des 
Zugangskontrollsystems SIS2015“ beschrieben. 
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2 Gültigkeitsbereich 


Diese ZTV-TKNetz 11 ist in der jeweils aktuellen Form bzw. je nach Abschlussdatum des Rahmenvertrages gültig für die 
Deutsche Telekom Technik GmbH, und dort für alle TNL.  


Die Regelungen dieser ZTV-TKNetz beinhalten als Basis die  Regelungen für die Auftragnehmer der Deutschen Telekom 
Technik GmbH die im Abschnitt 1 „Allgemeines“ als Überblick dargestellt sind. Sie gelten für die Mitarbeiter der Telekom  
gleichermaßen. 


 


3 Änderungshinweis 


Sämtliche Änderungen werden im Text mittels gelber Markierung ersichtlich. 
 


Kapitel Thema Seite 
 


5.4.4 Neue Gf-Typen in Tabelle eingefügr 18 + 19 


5.6.3 Matrix für einziehbare SNR bzw. SNRV in Rohrzüge ergänzt  34 
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4 Beistellungen und Lieferungen von Material, erforderlichen 
Werkzeugen und Rücklieferung 


4.1 Beistellung durch die Telekom 


Lfd.Nr Beistellungen durch die Telekom (alphabetische Reihenfolge) sind u.a.: 
1 Abdichtstopfen zum Abdichten unbelegter KK-Züge 
2 ADE zum Abdichten mit Kabel belegter Rohrzüge 
3 AdSe-t zum Abdichten von MR4 gegen KKR, SR 
4 Besandetes Futterrohr, 600 mm Länge, 500 mm Länge, 1200 mm Länge 
5 Betonfertigsockel für NRT 
6 Doppelsteckmuffen aus PVC-U für KKR (50 mm, 110 mm und 125 mm) und KKHR (50mm, 110 


mm), KKHRM (50mm, 110 mm 
7 Doppelsteckmuffen DSM für SNR-E 7 bzw. 12 (generell mit Sicherungssplint) 
8 DSV 50, einpflügbar für KR, DSM für KR 40 x 3,7 mm und KR 50 x 4,6 mm) 
9 Dükerrohre, soweit nicht die Lieferung durch den AN vorgesehen ist (aus BB ersichtlich), ggf. 


wenn notwendig DSM der entsprechenden Größe 
10 Elektronische Markierer (Stabmarker, Kugelmarker, Stiftmarker, Minimarker) 
11 EZA-t zur Abdichtung des besandeten Futterrohrs in verschiedenen Ausführungen gemäß ZTV-


  12 Flexbogen zum Anschluß an besandetes Futterrohr 
13 Gummipressdichtungen, GPD in unterschiedlichen Formen und Größen 


14 Kabel (Fspk 230 V , FspK 400V , Gfk, Symk) 
15 Kabelkennzeichnungsmaterialien, (z.B. Kabelbezeichnungsringe, Beschriftung etc.) 
16 KKHR aus PVC-U (50 x 2,4 mm; 110 x 3,2 mm) 
17 KKR aus PVC-U (50 x 1,8 mm; 110 x 3,2 mm, 125 x 3,7 mm) 


18 KR 50 x 4,6 mm je Trommel 2000 m auf einer Speichenrad-Trommel mit 2,55 m 
Außendurchmesser auch bei Einsatz bei Spülbohrverfahren gemäß GW321.  
KR 50 x 4,6 mm können auch zweifach (2 x 900 m) oder dreifach (3 x 600 m) gewickelt, in dann 
unterschiedlichen Kennzeichnungen auf jeweils einer Speichenrad-Trommel mit 2 ,55m 
A ß d h  li f  d   
                   


   


19 Messpunkt einschlagbar 
20 Gebäudeeinführungen FTTH für 2 SNR (z.B. Hauff MIS) 
21 Mauerdurchführungen Standard ab 2011 verschiedene Typen 


MSHE-Adapter 50/75 für Anschluß KKR 50 an MSHE-Rohre mit 75 mm Außendurchmesser 
22 RAd für Netzknoten und KSch/AzK 
23 Rundstähle 8 mm Durchmesser verzinkt, Verbinder für Rundstahl 8 mm, Anschlussklemmen, 


 24  Schutzkappen (SK) für SNR und 
 


 
25 Schraubklemmfittings 
26 Schrumpfkappen, KEK zum Verschließen von Kabelenden 
27 Schrumpfschläuche und Schrumpfmanschetten 
28 Selbstklebende Warnbänder mit Blitzpfeilen, 
29 SRA zum Abdichten mit Kabel(n) belegter und unbelegter Schutzrohrzüge  
30 Verschlusspfropfen für Aushebeöffnungen 
31 Warnschilder WS1 
32 SNR-E 7 und 12 in verschiedenen Farben bzw. Farbkombinationen: rot, grün, blau, gelb, weiß, 


grau und braun , 
                       


 
33 2K- Expansionsharz EH 150/700 für Gebäudeeinführungen der verschiedenen Hersteller 
34 SNR-7, SNR 12 Indoor-SNR schwer entflammbar 
35 Unverrottbare Klebepunkte 


Tabelle 1 Beistellungen durch die Telekom 
 
(2) Mit der Übernahme beigestellter Stoffe und Materialien geht die Obhutspflicht auf den AN über. 
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4.2 Lieferungen durch den AN, Vorhalten von Maschinen und Geräten 


(1) Der AN hat alle übrigen Stoffe und Bauteile, die zur Ausführung der in den Abschnitten 3 bis 7 genannten Arbeiten 
erforderlich sind, zu liefern. Das sind u. a.: 


 
Lfd. Nr. Lieferung von Stoffen und Bauteilen (alphabetische Reihenfolge) sind u.a.: 


1 Abdichtmassen und Dichtungskitt 
2 Abdichtschmelzbänder 
3 Abdichtungsstoffe nach DIN 18 195 
4 Dükerrohre unterschiedlicher Durchmesser im Ring oder auf Trommel gemäß Technischer 


        5 Faschinen als Absperrungen quer zum Kabelgraben 
6 Mauermörtel Gruppe III nach DIN 1053 
7 Schnellhärtender Spezialzement (Schnellbinder) 
8 Selbstklebende Isolierbänder 
9 Trassenwarnbänder gemäß DIN EN 12 613, 
10 Zementmörtel nach DIN 1045 
11 Kabelgleitmittel aller Art gemäß der Spezifikationen der Telekom 


Tabelle 2 Lieferungen durch den AN 
 
(2) Der AN hat alle zur fachgerechten Ausführung der in diesen ZTV-TKNetz genannten speziellen Arbeiten 
erforderlichen Maschinen und Geräte vorzuhalten. Das sind u. a.: 
 


LfdNr. Maschinen und Geräte sind durch AN u.a. vorzuhalten (alphabetische Reihenfolge) 


1. Deckelheber für KSch 
2. Füllgeräte für ADE inkl. Gasnachfüllpatronen 
3. Gasspürgeräte 
4. Geeignete Legefahrzeuge, Ladevorrichtungen 
5. Glasfasereinschiebebänder 
6. Kabellegepflug 
7. Kabelziehwinde mit Zugkraftmessung am Spillkopf oder am Kabelanfang 
8. Kartuschenspritze auch für Zweikomponentenkartuschen 
9. Kranschlaufen zum Kabelausziehen 
10. Kunststoffrohrschere, Anfaswerkzeug; Pressvorrichtung für KKHR, 
11. Schneidwerkzeuge für SNR-E bzw. SNRV-E-Material 
12. Mobile Druckluftanlagen 
13. Rundungsklemmen für KR 50 x 4,6 mm 
14. Trommeltransporter 
15. Ziehköpfe, Ziehstrümpfe, Kaliber, Gleitrollen und ähnliches Kabelziehzubehör 
16. Suchgerät für elektronische Markierer (z.B. Kugelmarker der Telekom 101,4 kHz) 


Tabelle 3 Vorzuhaltende Maschinen und Geräte 
 
(3) Die vom AN zu liefernden Stoffe und Bauteile müssen den angegebenen Vorschriften entsprechen. Der AN 
hat auf Verlangen des BvT den Nachweis über die ordnungsgemäße Kalibrierung der Maschinen und Geräte (DIN 
9001 ff) vorzulegen. 
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4.3 Rücklieferungen an die Telekom 


 


(1) Rücklieferungen von Materialen wie z.B. Restlängen von Gf-Mini- und Gf-Mikro-Kabel sowie SNR(V) müssen so 
gesichert sein, dass eine Wiederverwendbarkeit des Materials sichergestellt ist. Dazu ist das Kabel-/ SNR(V)- Ende mit 
einem Klebeband zu fixieren und ggf. die obere Wickellage mit einer Spannfolie o.ä. zu fixieren. Keinesfalls dürfen die 
Wickellagen bei einem Transport ungeschützt sein oder verrutschen. Ist dies der Fall, werden die Rohre entweder 
unbrauchbar oder müssen aufwändig umgetrommelt werden. 
Rückzuliefernde Kabel und SNR müssen nach dem Schneiden wieder feuchtigkeitsdicht verkappt werden.  
 
(2) Ausgelieferte Kabeltrommeln sind i. d. R. Fremdtrommeln von Trommellieferanten bzw. des Logistikdienstleisters, die der 
Deutschen Telekom AG mietweise überlassen werden. Die Trommeln sind nach Materialverbrauch zurückzusenden bzw. 
frei zu melden.  
Die Rücksendepflicht gilt nicht für leere Einwegtrommeln mit SNR/SNRV bzw. Restlängen von SNR/ SNRV. Restlängen sind 
entweder nach Rücksprache des BvT für andere Vorhaben zu verwenden, zurückzuführen oder zu entsorgen.  
Mehrwegtrommeln werden wie alle Lademittel dokumentiert. Aufgrund anfallender Mietkosten sind örtliche Standzeiten von 
>= 6 Monaten bei Holztrommeln und >= 12 Monate bei Metalltrommeln zu vermeiden. Ein entsprechenden 
Kabeltrommelmonitoring mit Laufzeiten und Kostenübersicht wird bei der Betriebslenkung jedes einzelnen PTI monatlich 
vorgehalten.  
 
Miettrommeln mit vorhandenen Restlängen sind bei nicht erkennbarer Weiterverwendung nach Rücksprache mit dem BvT 
entweder zu entsorgen oder mit der Trommel zurückzusenden. Anhäufungen von Miettrommeln mit nicht verwertbaren 
Restlängen sind aus Kostengründen zu vermeiden. Abstimmungen mit dem BvT für das weitere Vorgehen sind zu erfolgen. 
Die Freimeldung/Rückmeldung der Trommeln vom AN an den BvT erfolgt in elektronischer Form, hiermit wird die 
fristgerechte Retoure dokumentiert.  
 
Eine Rücklieferung von ausgezogenen Kabeln auf Trommeln ist systemtechnisch nicht möglich und nicht vorgesehen.  
 
(3) Ausgebaute, nicht wiederverwendbare Betonteile sind als Bauschutt zu entsorgen. 
Ausgebaute, nicht wiederverwendbare Kabel sind nach Rücksprache mit dem BvT entweder auf Trommeln oder in 
Meterstücke geschnitten zurück zu liefern. 
Aus Beistellungen nicht verbrauchte Materialien sind zurückzuliefern. Auf den Kabel- / KR-Trommeln vorgefundene 
Überlängen sind an die Telekom zurückzuliefern. 
 
(4) Kabel- bzw. Rohrreste, Trommeln mit oder ohne KR/MR4/SNR/SNRV bzw. Kabel und sonstige wiederverwendbare oder 
recycelbare Reststoffe sind, getrennt nach Materialsorten (PVC-U, PE, Kabeltypen etc.), nach den Angaben des BvT an den 
in der Baubeschreibung angegebenen Ort zurückzuliefern. Ggf. kann vereinbart mit dem BvT werden, dass 
Rücklieferungen größeren Ausmaßes von Fahrzeugen im Auftrag der Telekom direkt auf der Baustelle abgeholt werden. 
 
(5) Aus den Beistellungen nicht verbrauchte Materialien sind unverzüglich zurückzuliefern. Auf beigestellten 
Kabeltrommeln vorgefundene Überlängen sind an die Telekom zurückzuliefern. 
 
(6) Ggf. notwendige Rücklieferungen wegen Reklamation an die Logistik und deren Begründung müssen vom Auf- 
tragnehmer dem PTI bekannt gegeben, mit Fotos belegt und dokumentiert werden. 
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5 Auslegen und Schützen von Kabel /KR und SL 


5.1 Allgemeine Hinweise 


(1) Der AN hat ggf. den Transport der Kabel, KR, Dükerrohre, SNRV-E, SNR-E, Trommeln, TelH, TelSt und TelHb 
durchzuführen. Die möglichen Übergabestellen sind aus der BB zu ersehen. Der AN hat für das Be- und Entladen bzw. das 
Sichern der Ladung bei seinen eigenen Fahrzeugen zu sorgen. Für das sachgemäße Be- und Entladen von Fahrzeugen hat 
der AN geeignete Be- und Entladevorrichtungen bereitzustellen. Lastkraftwagen ohne spezielle Einrichtungen (Ladekräne, 
Seilwinden, Trommelhubwinden usw.) sind für den Transport größerer Trommeln, TelH, TelSt oder TelHb im Allgemeinen 
ungeeignet. 
 
(2) Beim Auslegen sind Kabel, KR, SNRV-E, SNR-E wegen der Gefahr mechanischer Beschädigungen vorsichtig zu 
behandeln und vor scharfen Biegungen usw. zu bewahren. 
 
(3) Kabel, KR, MR4, SNR-E, SNRV-E sind nur bei zulässigen Einziehtemperaturen nach Tabelle 4auszulegen. Die dort 
aufgeführten Temperaturbedingungen gelten erst dann als erfüllt, wenn das betreffende Kabel/ MR 4 / SNR-E während 
der letzten 12 Stunden vor dem Einziehen nicht einer Temperatur außerhalb des zugelassenen Bereiches ausgesetzt war. 
Bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes sind die Spulen SymK, Fspk, Gfk, SNR-E und SNRV-E vor dem Einbringen 
12 bis 24 Stunden in geheizten Räumen zu lagern. Die Spulen sind vor direkter Sonneneinstrahlung und gegen 
Verschmutzung zu schützen. Ideale Zugbelastbarkeit wird in einem Temperaturbereich zwischen +5°C und + 20°C 
erreicht. 
 


Kabeltyp, MR4 Zulässiger Legetemperaturbereich  (°C) 
Symk -20 bis + 50 
SNR-E, SNRV -10 bis + 50 
SNRV-E TC 0 bis + 50 
Fspk 230 V, FspK 400V, FspK60V, Gfk -5 bis + 50 
MR 4 0 bis + 50 
Dükerrohr 5 bis + 50 


Tabelle 4 Zulässiger Legetemperaturbereich 
 
(4) Beim Auslegen dürfen die zulässigen Umlenkradien nicht unterschritten werden. 
Beim Auslegen von der aufgestellten Trommel ist der Trommeltransportanhänger bzw. die Trommel so aufzustellen, dass 
das Kabel/KR, SNRV-E bzw. SNR-E von der Unterseite der Trommel in möglichst flachem Bogen und unter Einhaltung der 
zulässigen Biege- bzw. Umlenkradien in den Graben eingeleitet wird und beim Abspulen mechanisch nicht beschädigt 
werden kann.  
Grundsätzlich haben alle Rohrverbände oder PE-HD-Rohre die Eigenschaft, dass sie nach Abspulen  einer Orientierung 
unterliegen. Je kälter die Außentemperaturen werden, desto stärker sind diese Orientierungen, da das Material aufgrund der 
kälteren Umgebungstemperatur steifer wird. Diese Orientierungen besonders auch in Kernnähe lassen das KR, SNR oder 
den SNRV-E bei einem Temperaturniveau, wie es im Winterhalbjahr über Nacht herrscht, auch nach dem 
ordnungsgemäßen Abziehen von der Trommel temperaturabhängig wie einen Korkenzieher aussehen. Um diesen 
Orientierungen entgegen zu wirken ist es notwendig, das KR, SNR oder den SNRV-E von der Unterseite der Trommel in 
möglichst flachem Bogen und unter Einhaltung der zulässigen Biege- bzw. Umlenkradien abzuwickeln. Hierbei ist 
besonders auf eine lineare Verlegung unter Zug zu achten. Durch leichtes Bremsen ist das Nachlaufen der Trommel und 
damit das Stauchen oder Knicken des Kabels /KR, SNRV-E bzw. SNR-E, zu verhindern. 
Ein Abwickeln des Rohrverbandes über den Flansch (in Richtung der Spulenachse) ist nicht zulässig.  
 
(5) Kabel, KR, SNRV-E, SNR-E, deren Windungen auf der Trommel zusammengefroren sind, müssen wegen der Gefahr der 
Knickung vor dem Legen aufgetaut werden. Hierzu ist die Trommel mehrere Stunden in geeigneten Räumen bei > 10°C zu 
lagern, der Einsatz einer offenen Flamme ist dabei unzulässig. 
 
(6) Bei Kabellängen mit Druckluftfüllung ist die Dichtigkeit des Mantels durch Messen des Luftüberdruckes bei Übernahme 
durch den AN und vor Beginn der Auslegearbeiten zu prüfen. Zum Messen genügt ein einfacher Reifendruckmesser. Der 
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gemessene Wert darf nicht kleiner als 30 kPa (0,3 bar Überdruck) sein. Nach dem Auslegen und ggf. nach dem Verfüllen 
des Grabens ist nochmals der Überdruck zu prüfen. Der BvT ist sogleich zu verständigen, wenn 


• ein geringerer Wert oder überhaupt kein Überdruck festgestellt wird. 
• Abweichungen gegenüber dem Anfangsdruck festgestellt werden. 
• Beschädigungen zu vermuten sind. 


In allen diesen Fällen sind die Kabellegearbeiten für das betroffene Kabel zu unterbrechen, und die Ursachen sind 
gemeinsam mit dem BvT zu klären. Die gemessenen Drücke sind dem BvT mitzuteilen. 
 
(7) Geschnittene Kabel sind nach dem Abschluss der Zieharbeiten sofort staub- und wasserdicht mit KEK 
oder mit Schrumpfkappen (mit oder ohne Ventil) zu verkappen. 
Kabel mit Kunststoffmantel ohne Druckluftfüllung in einem Außendurchmesserbereich von 8 bis 24 mm generell mit KEK zu 
verkappen. 
Bleimantelkabel sind, wenn notwendig, mit Schrumpfkappen mit oder ohne Ventil zu verkappen. SNR-E mit Gf-Mini –oder 
Mikrokabel sind mittels EZA-t gas- und wasserdicht zu verschließen. 
Unbelegte SNR-E bzw. Einzelröhrchen von SNRV-E sind generell bei Arbeitsunterbrechungen und Zwischenlagerung der 
Trommeln mit entsprechenden Schutzkappen (SK7, SK10, SK12) provisorisch abzudichten. Diese SK sind keinesfalls  als 
Ersatz für die EZA-t einzubauen. 
Soll das SNR-E dauerhaft im Erdreich oder im KSch enden, so ist es zwingend mit einer EZA-t 7oder12 oder einem 
entsprechenden Endstopfen (ES) zu verschließen. 
Endet das Kabel innerhalb eines Gebäudes oder im Gf-NVt bzw. MFG, so ist es entweder mit KMR 7, 10 oder 12 zu 
verschließen und gemäß den Vorgaben des BvT zu beschriften, oder es sind Beschriftungsetiketten gemäß ZTV-TKNetz 40 
(Abschnitt 7.6) zu verwenden und die SNR Enden mit ES oder EZA-t zu verschließen 
 
(8) Für das Legen von Kabel werden in den Abschnitten 6.3 bis 6.5 verschiedene Verfahren (Regelbauweisen) beschrieben. 
Nach welchem Verfahren das Kabel verlegt wird, entscheidet der AN im Rahmen seiner maschinellen Möglichkeiten, der 
örtlichen Verhältnisse und den in der BB enthaltenen Auflagen. 
 
(9) Die Führung von Kabelanlagen der Telekom lotrecht über anderen Versorgungsleitungen ist unzulässig. 
 
(10) Erdleiter, Schirmleiter und Schutzleiter werden im weiteren Text einheitlich als Schutzleiter (SL) bezeichnet. 
 
(11) Zu allen Kabeln, KR, SNRV-E, SNR-E ist generell Trassenwarnband mitzulegen. 
 


5.2 Maßnahmen im Bereich von Anlagen anderer Versorgungsträger 
5.2.1 Starkstromanlagen 


(1) Für Kreuzungen zwischen unterirdischen Leitungen der Informationstechnik und der Stromversorgung sollten beide 
Kabel isoliert sein und ihr Mindestabstand muss 0,3 m betragen. Die informationstechnische Leitung muss oben verlaufen 
und muss über einen angemessenen mechanischen Schutz verfügen, der an jeder Seite mindestens 0,5 m über die 
Kreuzung hinausreicht. 
Ist der Abstand an der Kreuzung kleiner als 0,3 m, müssen beide Kabel in ein schützendes Rohr eingeführt werden, das auf 
jeder Seite der Kreuzung mindestens 0,5 m lang ist. Ein Mindestabstand von 0,1 m darf nicht unterschritten werden. 
Geschieht dies in enger Abstimmung mit dem BvT doch, so müssen Vorkehrungen hinsichtlich des thermischen und ggf. 
des elektromagnetischen Schutzes getroffen werden. 
 
(2) Ist bei paralleler Verlegung der Abstand zu parallel verlaufenden Tk-Leitungen und der Stromversorgung kleiner als 0,3 
m, dann muss wenigstens eine der beiden Kabelarten über einen angemessenen mechanischen Schutz (Schutzrohr) 
verfügen. Ein Mindestabstand von 0,05 m darf grundsätzlich nicht unter- schritten werden (Abweichungen siehe auch ZTV-
TKNetz 10). Zur Sicherstellung des Mindestabstandes können z.B. Bauteile ähnlich Abbildung 1 oder Ziegelsteine  
eingesetzt werden. 
 
(3) Örtlich können unter Beteiligung aller Versorgungsunternehmen von Absatz (2) abweichende Abstände festgelegt und 
vertraglich vereinbart werden. diesbzgl. Regelungen können beim BvT erfragt werden. 
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5.2.2 Starkstromanlagen bis 1000 V 


Ein gemeinsames Führen von telekomeigenen Fspk und Unterverteilungskabel 230 V, Symk, Gfk oder einpaarigen Kxk 
(gemäß VDE 0800, Teil 4 innerhalb eines Rohrzuges (KR bzw. KKR) ist möglich. 
Ein gemeinsames Führen z.B. eines EVU-Starkstromkabels und eines Kabels der Telekom innerhalb eines Rohrzuges (KR 
bzw. KKR) ist nur dann zulässig, wenn eine mechanische Trennung z.B. durch das Einziehen eines PE-HD-Rohres (Außen-Ø 
32 mm, 40 mm oder 50 mm ) sichergestellt ist.  


 
Abbildung 1 Beispiel für Abstandselement 
 
Ein gemeinsames Führen z.B. eines EVU-Starkstromkabels und eines Kabels / SNR-E der Telekom z.B. durch einen Zug 
einer Zwei- / Mehrsparten-MD bzw. einer mehrzügigen MD ist zulässig, sofern die Strecke 10 m nicht überschreitet. 
 


5.2.3 PVC-U -Rohrleitungen und sonstige Rohrleitungen fremder Versorgungsträger 


(1) Bei geringeren Abständen als 0,3 m ist der zur Aufnahme des Kabels verwendete SR-Zug zur Vermeidung 
punktförmiger Beanspruchung der zu kreuzenden PVC-U-Rohre in Richtung des Verlaufs der Fremdanlage beidseitig 
auslaufend mit Magerbeton (Beton C15/20) zu ummanteln. 
 
(2) Beim Zusammentreffen mit Wasser-, Gas-, Transportleitungen für brennbare Flüssigkeiten und sonstigen Ver- und 
Entsorgungsanlagen sind die von einzelnen Versorgungsträgern für den jeweiligen Einzelfall geforderten Schutzabstände 
in Abstimmung mit dem BvT bzw. BB einzuhalten. 
 
(3) Bei Näherungen und Kreuzungen von Kabel, KR, SNRV-E, SNR-E zu kathodisch geschützten Anlagen dürfen als 
mechanischer Schutz keine Bauteile aus elektrisch leitendem Werkstoff verwendet werden. Hier ist nach den Vorgaben 
der BB bzw. des BvT zu verfahren. Bei Kreuzungen von Kabeln mit bewehrtem Metallmantel mit kathodisch geschützten 
Anlagen sind die Kabel in Schutzrohren zu führen. Die Schutzrohre sind beidseitig ca. 1m über die Kreuzungsstelle hinaus 
zu Legen. 
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5.3 Auslegen von Symk 


(1) Beim Austragen des Kabels ist sicherzustellen, dass eine Beschädigung der Kabelhülle durch Schleifen des 
durchhängenden Kabels auf der Erdoberfläche ausgeschlossen wird. Max. Umlenkradien und zulässige Zugkräfte sind 
hierbei zu beachten. Durch leichtes Bremsen ist das Nachlaufen der Trommel und damit das Stauchen oder Knicken des 
Kabels zu verhindern. 


 
(2)  Das langsam von der Trommel abzurollende Kabel ist vorsichtig auf die Grabensohle zu legen und auszurichten. Unter 
Hindernissen (z. B. Baumwurzeln, fremden Versorgungsleitungen) ist es hindurchzuziehen. Beim Auslegen eines weiteren 
Kabels in denselben Graben ist darauf zu achten, dass ggf. vorhandene Kabel nicht beschädigt werden. 


 
(3) Falls es die örtlichen Verhältnisse zulassen, kann das Kabel von der auf dem Legefahrzeug aufgebockten Trommel durch 
Längsfahren am Kabelgraben eingelegt werden. 
 
(4) Zum Einziehen von Kabel in den Kabelgraben ist bei langen Kabelstücken, bei gekrümmtem Trassenverlauf und bei 
Kabelgräben, die mit Hindernissen durchsetzt sind, der Einsatz einer Ziehwinde möglich und empfehlenswert. Im Falle des 
Einsatzes einer Winde ist darauf zu achten, dass beim Ziehen der Kabel Winden mit Zugkraftmessung am Spillkopf gemäß 
ZTV-TKNetz 40 mit Diagrammschreiber und Abschaltevorrichtung zum Einsatz kommen. Lassen es die örtlichen 
Verhältnisse zu, ist die Ziehwinde bei gekrümmtem Streckenverlauf an jenem Streckenende aufzustellen, das der 
Krümmung mit der stärksten Abwinklung am nächsten liegt. Die Ziehwinde ist in geradliniger Verlängerung der 
Einziehstrecke etwa 5 bis 10 m vom Ende des Kabelgrabens entfernt aufzustellen. 
 
(5) Vor dem Einziehen des Kabels mit einer Winde sind auf der Grabensohle bei geradlinigem Grabenverlauf leichtgängige 
Kabelrollen in ausreichender Anzahl, mindestens aber alle 2 bis 3 m, so einzubauen, dass sie senkrecht zur Ziehrichtung 
beim Ziehvorgang nicht aus ihrer Lage verschoben werden können und das Kabel nicht auf der Grabensohle oder an den 
Grabenwänden schleift bzw. abgleitet. In Grabenkrümmungen sind so viele Kabel-Eckrollen (generell nicht bei Gfk!) 
anzubringen, dass das Kabel nicht an der Grabenwand schleift. 
 
(6) Um mit den maximal zulässigen Zugkräften einziehen zu können, sind die Kabel entsprechend Tabelle 5 vorzubereiten. 
Zur Beteiligung der Kabelseele bei Benutzung von Kabelziehstrümpfen ist Symk auf ca. 2/3 der Kabelziehstrumpflänge 
abzumanteln, dann kann der Kabelziehstrumpf montiert werden und anschließend ist der Kabelziehstrumpf mit 
selbstklebendem Kunststoffband zu bewickeln. 
Sollte bei Lieferung ein zugfester Verschluss fehlen, so ist der BvT einzuschalten. 


 
Typ Kabelzieh- 


strumpf 
ohne Be- 
teiligung der 
Kabelseele 


Kabelzieh- 
strumpf 
mit Beteiligung 
der Kabelseele 


Kabelzieh- 
kopf 


werkseitiger 
zugfester 
Verschluß 


von Telekom herge- 
stellter zugfester 
Verschluß 


Symk - x  x x x 
Fspk und Unterver- 
teilungskabel 230 V 


x x  - - - 


Gfk -  x* Speziell für 
Gfk 


x x 


Kxk - x  - x x 
Tabelle 5 Vorbereitung der Kabel zum Einziehen in den Graben 
*bei Gfk mit metallischem Zentralelement 
 
(7) Der AN ist dafür verantwortlich, dass 


• die Kabel- und Seilführungen festgelegt sind. 
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• der Diagrammschreiber der Winde ordnungsgemäß arbeitet und eingestellt ist, Gerätenummer, Kabeltypen, 
Kabelstücknummer, Streckenabschnitt und Einziehtag auf dem Diagramm vermerkt sind. 


• die automatische Abschaltevorrichtung der Ziehwinde auf die für das Kabel höchstzulässige Zugkraft eingestellt ist. 
• die Sicht-, Ruf- oder Sprechfunkverständigung mit den Arbeitskräften an der Trommel und auf der Strecke 


hergestellt ist. 
• Der Ziehvorgang ist mit der geringsten Ziehgeschwindigkeit zu beginnen. Nach reibungslosem Einlaufen des 


Kabels in den Graben kann die Ziehgeschwindigkeit erhöht werden. 
 
(8) Beim Abziehen des Kabels von der Trommel ist diese leicht zu bremsen, damit ein Nachlaufen und damit die Gefahr von 
Stauchungen und Knickungen des Kabels vermieden wird. Während des Ablaufens von der Trommel ist der Kabelmantel 
auf mechanische Beschädigungen zu überprüfen. 
 
(9) Wird während des Ziehvorganges die höchstzulässige Zugbelastung des Kabels überschritten - Zwangsabschaltung der 
Winde -so ist umgehend der BvT zu verständigen, der die weitere Vorgehensweise festlegt. Die Zugkraftdiagramme sind 
dem BvT zu übergeben. 
 
(10) Nach Abschluss des Ziehvorganges ist das Kabel auf die Grabensohle zu legen, dort auszurichten und auf sichtbare 
Beschädigungen zu überprüfen. Bei beschädigten Verkappungen und sonstigen festgestellten Kabelschäden ist 
unverzüglich der BvT zu verständigen. 
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Biege- 


radius 


 
Umlenk- 


radius 


 
Flansch 


mm mm N m mm 


A-02YSF(L)2Y 6x2x0,5 StVIBd 9,0+2,0 >=45 >=90 <=160 2000 <1400 325 


A-02YSF(L)2Y 10x2x0,5 StVIBd 10,5+2,0 >=50 >=100 <=250 2000 <1400 390 


A-02YSF(L)2Y 20x2x0,5 StVIBd 13,5+2,0 >=65 >=130 <=450 2000 <=1800 700 


A-02YSF(L)2Y 30x2x0,5 StVIBd 15,5+2,0 >=75 >=150 <=600 2000 <=2000 930 


A-02YSF(L)2Y 50x2x0,5 StVIBd 19,0+2,0 >=90 >=180 <=900 2000 <=2200 1430 


A-02YSF(L)2Y 100x2x0,5 StVIBd 25,5+2,0 >=115 >=230 <=1600 2000 <=2500 2290 


A-02YSF(L)2Y 150x2x0,5 StVIBd 30,5+2,0 >=140 >=280 <=2300 2000 <=2800 3440 


A-02YSF(L)2Y 200x2x0,5 StVIBd 34,5+2,0 >=160 >=320 <=3900 2000 <=2800 4160 


A-02YSF(L)2Y 300x2x0,5 StVIBd 41,0+2,0 >=190 >=380 <=5400 1000 <=2500 2810 


Tabelle 6 Symk, A-02Y (L)2Y mit Leiterdurchmesser 0,5 mm, längswasserdicht 
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Umlenk- 
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mm mm N m mm 


A-02Y(L)2Y 100x2x0,5 StVIBd 24,0+2,0 >=110 >=220 <=1400 2000 <=2200 1840 


A-02Y(L)2Y 200x2x0,5 StVIBd 31,0+2,0 >=140 >=280 <=2400 2000 <=2800 3480 


A-02Y(L)2Y 300x2x0,5 StVIBd 37,0+2,0 >=165 >=330 <=5700 1000 <=2200 2210 


A-02Y(L)2Y 400x2x0,5 StVIBd 41,5+2,0 >=190 >=380 <=7200 1000 <=2500 2820 


A-02Y(L)2Y 500x2x0,5 StVIBd 46,0+2,0 >=210 >=420 <=8600 1000 <=2800 3480 


A-02Y(L)2Y 700x2x0,5 StVIBd 53,0+2,0 >=240 >=480 <=11100 1000 <=2800 4790 


A-02Y(L)2Y 800x2x0,5 StVIBd 57,0+2,0 >=255 >=510 <=12200 666 <=2800 4290 


A-02Y(L)2Y 1000x2x0,5 StVIBd 63,5+2,0 >=265 >=530 <=14000 666 <=2800 5000 


A-02Y(L)2Y 1200x2x0,5 StVIBd 69,0+2,0 >=310 >=620 <=15000 500 <=2800 3850 


A-02Y(L)2Y 1500x2x0,5 StVIBd 77,0+2,0 >=350 >=700 <=19000 333 <=2800 3575 


A-02Y(L)2Y 2000x2x0,5 StVIBd 86,0+2,0 >=380 >=760 <=19000 333 <=2800 4300 


Tabelle 7 Symk, A-02Y (L)2Y mit Leiterdurchmesser 0,5 mm, druckluftgefüllt 
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mm mm N m mm 


A-02Y(L)2Y 30x2x0,8 StVII Bd 21,0+2,0 >=80 >=160 <=1500 1000 <=1600 610 


A-02Y(L)2Y 50x2x0,8 StVII Bd 25,5+2,0 >=100 >=200 <=2500 1000 <=1800 1010 


A-02Y(L)2Y 100x2x0,8 StVII Bd 34,0+2,0 >=130 >=260 <=4600 1000 <=2000 1900 


A-02Y(L)2Y 200x2x0,8 StVII Bd 46,0+2,0 >=175 >=350 <=8500 1000 <=2800 3460 


A-02Y(L)2Y 300x2x0,8 StVIIBd 55,5+2,0 >=210 >=420 <=11500 500 <=2500 2610 


A-02Y(L)2Y 400x2x0,8 StVII Bd 63,0+2,0 >=240 >=480 <=14500 500 <=2500 3330 


A-02Y(L)2Y 500x2x0,8 StVII Bd 70,0+2,0 >=265 >=530 <=17000 500 <=2800 4230 


A-02Y(L)2Y 800x2x0,8 StVII Bd 87,0+2,0 >=330 >=660 <=21500 333 <=2800 4310 


Tabelle 8 Symk, A-02Y (L)2Y mit Leiterdurchmesser 0,8 mm, druckluftgefüllt 


 


5.4 Auslegen Fspk 230 V bzw. 400 V, Gfk und KR 
5.4.1 Grundsätzliches 


 
Für das Auslegen der Gfk und Fspk 230 V und 400 V gelten auch die Abschnitte 5.1 bis 5.3, sofern nicht ausdrücklich im 
Abschnitt 5.4 davon abgewichen wird. Das Einschieben oder Durchstecken von Fspk und Gfk an schwierigen 
Trassenpunkten (z. B. in oder durch SR bei Straßenkreuzungen) ist unzulässig. Fspk dürfen nur dann ausgelegt werden, 
wenn sichergestellt ist, dass die ausgelegten Kabelabschnitte noch am selben Tag in Sand gebettet werden. 
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5.4.2 Auslegen von Fspk 230V 


 
(1) Oberhalb der Fspk 230V ist zusätzlich ein Trassenwarnband mit dem Aufdruck "Achtung Fernspeisekabel" mit Blitzpfeil 
zu Legen. KK, KR oder SR, die mit Fspk 230V belegt sind, werden nicht zusätzlich gekennzeichnet. Eingezogene Fspk sind 
im sichtbaren Bereich einmal mit einem Warnband mit Blitzpfeilen zu kennzeichnen.  
Werden die Fernspeisekabel in ein Gebäude oder in ein Verteilergehäuse eingeführt, so sind sie in den zugänglichen 
Bereichen mit einer Ringkennzeichnung aus einem Klebeband mit Blitzpfeilen zu versehen und die Nummerierung mit 
Kabelbezeichnungsringen ist hier an gut sichtbarer Stelle einmal durchzuführen.  
 
(2) Die Fspk230V sind werkseitig nicht mit zugfesten Verschlüssen versehen. Die maximal zulässigen Zugkräfte dieser 
Kabel sind in zusammengestellt. Die angegebenen Zugkräfte gelten sowohl beim Einziehen mit Kabelziehstrumpf als auch 
bei einer direkten Beteiligung der Kupferleiter am Zug. 
Ein Einziehen dieser Kabel in KR 50 x 4,6mm ist nur auf nur sehr kurzen Abschnitten entsprechend Tabelle 12 möglich. Ein 
Einblasen der Fspk 230 V ist möglich, wenn das zu beziehende Rohr dafür geeignet ist. Ein Einpflügen dieser Kabel sowie 
ein Einsatz als Luftkabel ist nicht zulässig. 
 


Kabeltyp Außendurch- 


messer 


Transport- 


masse 


max. zulässige 


Zugbelastung 


Kleinstzuläs-siger 


Umlenkradius 


max. zulässige 


Einziehlänge 


KKF 


max. zulässige 


Einziehlänge 


PVC/PE 


 mm kg/km N mm m m 


NYY-J3 x 1,5 RE 14 250 225 168 90* 500* 


NYY-J 3 x 2,5 RE 15 300 375 180 125* 500* 


NYY-J 3 x 4,0 RE 14 340 600 168 150* 500* 


NYY-J 3 x 6,0 RE 15 430 600 180 160* 500* 


NYY-J 3 x 10,0 RE 17 590 600 204 160* 420* 


NYCWY 2 x 10RE/4 18 +1,5 560 1000 270 160 1.000* 


Tabelle 9 Fspk 230 V und Fspk 400 V bzw. 60 V 
*Das Einziehen des Fspk muss über Umlenkrollen und unter Nutzung eines Gleitmittels vorgenommen werden. Die maximal 
zulässige Zugbelastung ist keinesfalls zu überschreiten 


 
(3) Die in Tabelle 9 angegebenen Umlenkradien dürfen nicht unterschritten werden. Beim einmaligen Biegen z.B. vor 
Endverschlüssen können die Umlenkradien auf die Hälfte verringert werden, wenn eine fachgerechte Bearbeitung 
sichergestellt ist (Erwärmen auf 30°C, Biegen über eine Schablone). 
 
(4) Kabel- bzw. Rohrenden müssen während des Transportes, der Lagerung und der Verlegung abgedichtet sein. 
 
(5) Bei einer gemeinsamen Verlegung z.B. mit Symk oder einpaarigen Kxk sind die Fspk 230 V auf der einen Seite des 
Grabens und die mitzulegenden Kabel auf der anderen Seite des Grabens auszulegen. Das gemeinsame Einziehen dieser 
Kabel ins gleiche Schutzrohr /KKR ist möglich, sollte jedoch auf ein Minimum beschränkt bleiben. 
 


5.4.3 Auslegen von Fspk 400 V für Fernspeisung Classic und Fernspeisung light (60V) 


 
(1) Oberhalb der Fspk 400 V  bzw. 60 V ist zusätzlich ein Trassenwarnband mit dem Aufdruck "Achtung Fernspeisekabel" 
mit Blitzpfeil zu Legen. KK, KR oder SR, die mit Fspk 400 V  bzw. 60 V belegt sind, werden nicht zusätzlich gekennzeichnet. 
Eingezogene Fspk 400 V sind nicht gesondert zu kennzeichnen, sie sind auf dem Kabel selbst durch einen Aufdruck 
entsprechend gekennzeichnet. Kabelschächte, durch die ein Fspk 400 V  bzw. 60 V durchgezogen wird sind mit einem 
Hinweisschild „Achtung Fernspeisekabel“ am KSch-Hals zu kennzeichnen. 
 
(2) Die Fspk 400Vbzw. 60V  sind werkseitig nicht mit zugfesten Verschlüssen versehen. Die maximal zulässigen Zugkräfte 
dieser Kabel sind angelehnt an DIN VDE 0276-603.3G HD 603 3G in Tabelle 9 (letzte Zeile) zusammengestellt. Die 
angegebenen Zugkräfte gelten sowohl beim Einziehen mit Kabelziehstrumpf als auch bei einer direkten Beteiligung der 
Kupferleiter am Zug. 
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Ein Einziehen dieser Kabel in Kabelkanäle aus KKF ist nur auf nur sehr kurzen Abschnitten bei entsprechender Schmierung 
entsprechend Tabelle 9 möglich. Das Einziehen in KK-Züge aus PVC-U ist bei entsprechender Schmierung mit Gleitgel für 
schwere Kabel bis zu 1.000 m möglich, wenn die zulässige Zugkraft durch vorhandene Bögen in der Trasse nicht 
überschritten wird. Die Vorlage eines Einziehprotokolls ist eine Zwangsforderung, ohne dieses Protokoll gilt die Leistung als 
nicht erbracht. 
 
Ein Einblasen der Fspk ist auf Trassenlängen bis zu ca. 1.000 m möglich, solange der zulässige Innendruck des genutzten 
PEHD-Rohres nicht überschritten wird. Die Vorlage eines Einblasprotokolls ist eine Zwangsforderung, ohne dieses Protokoll 
gilt die Leistung als nicht erbracht. 
Auch beim Einblasen ist der Zug vorab mit einem Gleitgel für schwere Kabel vorzuschmieren. 
Ein Einpflügen dieser Kabel sowie ein Einsatz als Luftkabel ist nicht zulässig. 
 
(3) Die in Tabelle 9 angegebenen Umlenkradien dürfen nicht unterschritten werden. Beim einmaligen Biegen z.B. vor 
Endverschlüssen können die Umlenkradien auf die Hälfte verringert werden, wenn eine fachgerechte Bearbeitung 
sichergestellt ist (Erwärmen auf 30°C, Biegen über eine Schablone). 
 
(4) Die Kabelenden müssen während des Transportes, der Lagerung und der Verlegung abgedichtet sein. 
 
(5) Bei einer gemeinsamen Verlegung z.B. mit Symk oder einpaarigen Kxk sind die Fspk 400 V  bzw. 60 V auf der einen Seite 
des Grabens und die mitzulegenden Kabel auf der anderen Seite des Grabens auszulegen. 
 
Ein Einziehen der Fspk in einen gemeinsamen Zug mit Symk ist aus thermischen Gründen nicht zulässig. 


5.4.4 Auslegen von Gfk 


 
(1) Die Kabel sind werksseitig teilweise mit zugfesten Verschlüssen versehen; ist dies nicht der Fall, so sind die dem 
Kabeltyp entsprechenden Zugköpfe auf dem Kabel zu montieren. 
Die in Tabelle 10 bis Tabelle 13, sowie in Abbildung 2 und 3 angegebenen maximal zulässigen Zugkräfte dürfen keinesfalls 
überschritten werden. 
 
(2) Um mit den maximal zulässigen Zugkräften einziehen zu können, sind die Kabel entsprechend Tabelle 8 vorzubereiten. 
Keinesfalls sind Gfk unter Zug über Erdkabeleckrollen zu ziehen. 
Zur Beteiligung der Kabelseele bei Benutzung von Kabelziehstrümpfen ist Gfk auf ca. 2/3 der Kabelziehstrumpflänge 
abzumanteln, die Gf-Bündeladern sind abzuschneiden, das metallische Zentralelement ist umzuschlagen und auf seiner 
ganzen Länge mit selbstklebendem Kunststoffband festzulegen, anschließend kann der Kabelziehstrumpf montiert werden. 
Abschließend ist der Kabelziehstrumpf nochmals mit Klebeband zu bewickeln. 
 
(3) Laufen mehrere gleiche erdverlegte metallfreie Gfk gleichen Typs auf einer Trasse parallel, so sind sie auf diesen 
Trassenabschnitten in Abständen von 2 m mit Kabelbezeichnungsringen der Farbe grün (mit Nummernprägung) zu 
kennzeichnen. Entsprechend der Nummerierung der Kabel in den A-Plan sind die Kabelbezeichnungsringe auf die Kabel 
aufzustecken. Die im A-Plan mit 1 gekennzeichneten Gfk werden nicht markiert. 
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Kabeltypen- 
bezeichnung der 
Regelausführung 
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Biege- 
radius 


Umlenk- 
radius Flansch 


mm mm N m mm 


A-DQ(L)2Y 2x4  12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 880 


A-DQ(L)2Y 3x4  12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 880 


A-DQ(L)2Y 4x4  12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 880 


A-DQ(L)2Y 5x4 . 12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 880 


A-DQ(L)2Y 6x4  12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 880 


A-DQ(L)2Y 1x12  12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 920 


A-DQ(L)2Y 3x12  12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 920 


A-DQ(L)2Y 4x12  12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 920 


A-DQ(L)2Y 5x12 12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 920 


A-DQ(L)2Y 6x12  12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 920 


A-DQ(L)2Y 7x12  13,2 >=200 >=260 <=2500 6000 1600 990 


A-DQ(L)2Y 8x12  14,0 >=220 >=300 <=2500 6000 1800 1150 


A-DQ(L)2Y 11x12 16,5 >=270 >=400 <=3200 4000 1800 1050 


A-DQ(L)2Y 16x12  20,1 >=300 >=400 <=3200 4000 1800 1500 


 
A-DQ(L)H 2x4 . 12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 3x4 . 12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 4x4 . 12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 5x4 . 12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 6x4 . 12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 1x12 . 12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 2x12 . 12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 3x12 . 12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 4x12 . 12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 5x12 . 12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 6x12 . 12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 7x12 . 13,2 >=200 >=260 <=2500 6000 1600 1250 


A-DQ(L)H 8x12 . 14,0 >=220 >=300 <=2500 6000 1800 1350 


A-DQ(L)H 11x12  16,5 >=270 >=400 <=3200 4000 1800 1250 


A-DQ(L)H 16x12  20,1 >=300 >=400 <=3200 4000 1800 1700 


Tabelle 10: Gf-Kabeltyp  A-DQ(L)2Y Lg 
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Kabeltypen- 
bezeichnung der  
Regelausführung 
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Biege- 
radius 


Umlenk- 
radius Flansch 


mm mm N m mm 


A-DQ(BN)H 1 x 4 7,0 100 130 1.000 6.000 1.000 310 


A-DQ(BN)H 1 x 12 7,0 100 130 1.000 6.000 1.000 310 


Tabelle 11 Gf-VzK Kabeltyp  A-DQ(BN)H 
 


Kabeltyp  
 


Fasern 
pro 
Bündel- 
ader 


Anzahl 
der 
Bündel- 
adern 


Anzahl 
der Blind- 
elemente 


Kabel- 
außen— 
durch- 
messer 


 
mm 


Ge- 
wicht 


 
 
kg/k m 


Minimal 
zu- 
lässiger 
Umlenk- 
radius 
mm 


Mini- 
maler 
Biege- 
radius 


 
mm 


Regel- 
liefer- 
längen 


 
m 


Max. 
Zug- 
belast- 
barkeit 


 
N 


A-D(ZN)2Y 1x12  12 1 5 Max. 6,5 35 ≥130 90 2000 700 
A-D(ZN)2Y 2x12  12 2 4 Max. 6,5 35 ≥130 90 2000 700 
A-D(ZN)2Y 3x12  12 3 3 Max. 6,5 35 ≥130 90 2000 700 
A-D(ZN)2Y 4x12  12 4 2 Max. 6,5 35 ≥130 90 6000 700 
A-D(ZN)2Y 5x12 12 5 1 Max. 6,5 35 ≥130 90 6000 700 
A-D(ZN)2Y 6x12 12 6 0 Max. 6,5 35 ≥130 90 6000 700 
A-D(ZN)2Y 8x12 12 6 0 Max. 6,5 35 ≥130 90 6000 700 
A-D(ZN)2Y 8x12 FAB 12 6 0 Max. 6,5 35 ≥130 90 6000 700 


Tabelle 12 Gf-Minikabel A-D(ZN)2Y 


• Gf- Minikabel sind aufgrund ihres Aufbaus und ihrer Beschaffenheit mit geeigneten Mitteln gegen 
Witterungseinflüsse und gegen Verschmutzung zu schützen.  


• Das Material muss auf einer geeigneten Trommel (Spule) angeliefert werden. 
Sind die Trommel-Flansche beschädigt oder sind sie unwuchtig, d.h. sie laufen nicht gleichförmig auf der Welle, 
dann beeinträchtigt das die Einblasperformance und die Trommel ist zurückzuliefern. Der BvT ist sofort zu 
verständigen 


• Grundsätzlich erfolgt der Transport der Trommel nur stehend. Offensichtlich umgespulte Gf-Minikabel mit 
unsauberem Wickelbild sind sofort zurückzuliefern, sie stellen unkalkulierbare Risiken beim späteren Einblasen 
dar. 


• Bei Trommeln mit Teillängen sind die Gf-Kabel so zu fixieren, dass sie nicht aufschießen oder verrutschen 
können. Der Kabelanfang ist immer straff mit einem Klebeband zu fixieren, damit das Wickelbild nicht verrutscht. 


• Anlieferung von Gf-Minikabel ist nur auf Trommeln zulässig. Ringbunde sind unzulässig,) 
 


 
Abbildung 2 Beispiel für ein korrektes Wickelbild Gf-Minikabel 
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Kabeltyp Fasern 
pro 
Bündel- 
ader 


Anzahl der 
Bündeladern 


Kabelaußen— 
durchmesser 


 
mm 


Gewicht 
 
 
kg/km 


Minimaler 
Biegeradius 


 
mm 


Minimaler 
Umlenkradius 


 
mm 


Regelliefer- 
längen 


 
m 


Zug- 
belastbarkeit 


 
N 


A-D 2Y 1x4 4 1 2,4 +0,2 5 ≥50 ≥90 6.000 <=80 
A-D 2Y 1x12 12 1 2,4 +0,2 5 ≥50 ≥90 6.000 <=80 


 
Tabelle 13 Gf-Mikrokabel 
 


•  Gf- Mikrokabel sind aufgrund ihres Aufbaus und ihrer Beschaffenheit mit geeigneten Mitteln gegen 
Witterungseinflüsse und gegen Verschmutzung zu schützen.  


• Das Material muss auf einer geeigneten Trommel (Spule) angeliefert werden. 
Sind die Trommel-Flansche beschädigt oder sind sie unwuchtig, d.h. sie laufen nicht gleichförmig auf der Welle, 
dann beeinträchtigt das die Einblasperformance und die Trommel ist zurückzuliefern. Der BvT ist sofort zu 
verständigen. 


• Grundsätzlich erfolgt der Transport der Trommel nur stehend. Offensichtlich umgespulte Gf-Mikrokabel mit 
unsauberem Wickelbild sind sofort zurückzuliefern, sie stellen unkalkulierbare Risiken beim Einblasen dar. 


• Bei Trommeln mit Teillängen sind die Gf-Kabel so zu fixieren, dass sie nicht aufschießen oder verrutschen können. 
Der Kabelanfang ist immer straff mit einem Klebeband zu fixieren, damit das Wickelbild nicht verrutscht. Anlieferung 
von Gf-Mikrokabel ist nur auf Trommeln zulässig. Ringbunde sind unzulässig,) 


• Gf-Mikrokabel dürfen nicht umgespult werden! 
 


 
Abbildung 3 Beispiel für ein korrektes Wickelbild Gf-Mikrokabel 


5.4.5 Auslegen von KR 


 
(1) Als KR werden nur Rohre aus PE-HD 50 x 4,6 mm (Außendurchmesser x Wanddicke) einzeln oder zwei KR 
unterschiedlicher Kennung oder drei KR unterschiedlicher Kennung auf einer Trommel mit gerade  geriefter Innenwandung 
ausgelegt. KR mit sogenannten Wechselriefen sind unzulässig. KR werden auf einer eingeebneten Grabensohle 
grundsätzlich in einer Ebene, ohne Überkreuzungen unter Zugbelastung eingebracht. Dabei darf höchstens ein Drittel 
der max. zulässigen Zugbelastung (siehe Tabelle 16) erreicht werden. Noch unter Zug stehend ist die Leitungszone über 
dem KR bis 10 cm über den Rohrscheitel mit Sand zu verfüllen (siehe ZTV-TKNetz 10), nur dann wird die optimale 
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Einblasperformance erreicht. Keinesfalls sind KR unter Nutzung von KK-Abstandhaltern zu Legen. Hier kommt es 
ansonsten durch Kaltfluss der KR zu Einbeulungen des Rohres. 
(2) KR sind grundsätzlich entweder von Hand oder mit der Winde in den offenen Graben einzuziehen. Die für das Auslegen / 
Einziehen der KR wichtigsten technischen Daten sind in der Tabelle 16 zusammengefasst. Die KR sind in einem Zeitraum 
von 24 Stunden vor dem Einbau vor intensiver Sonnenbestrahlung zu schützen. 


 
Außen- 
durch- 
messer 


Wand- 
dicke 


Regel- 
liefer- 
länge 


Masse Trans- 
port- 
masse 


Trommel- 
größe 
Außen- 
durch- 
messer 


Max. 
Zugbe- 
lastung 


kleinst- 
zuläss. 
Umlenk- 
radius 


kleinst- 
zuläss. 
Biege- 
radius 


Außen- 
Lege- 
tempera- 
tur-Be- 
reich 


Anzahl 
KR auf 
einer 
Trommel 


mm mm m kg/km kg mm N mm mm °C  
50 4,6 2000 666 1602 2550 3500 2000 1200 +5 - +40 1 
50 4,6 900 1332 1469 2550 3500 2000 1200 +5 - +40 2 
50 4,6 600 1998 1469 2550 3500 2000 1200 +5 - +40 3 
40 3,7 3000 430 1560 2550 3500 2000 1200 +5 - +40 1 


Tabelle 14 KR 40 mm x 4,6 mm und 40 mm x 3,7 mm   
 


(3) Beim Auslegen der KR sind diese während des Ablaufens von der Trommel hinsichtlich vorhandener Beschädigungen 
zu prüfen. Werden einzelne punktuelle Deformationen (Einbeulungen) festgestellt, sind diese mit einer Rundungsklemme 
zu beseitigen, nachdem die Fehlerursache beseitigt wurde. 


 
(4)Werden mehrere KR gemeinsam in einem Graben verlegt, sind Rohre mit unterschiedlicher Kennung zu verwenden. 
Die Kennung ist zwischen der Rohrkennzeichnung längs der Rohrachse eingeprägt. Folgende Kennungen sind möglich: 
Rohr ohne Kennung 
Rohr mit der Kennung --------------------- Rohr mit 
der Kennung ========  
Rohr mit der Kennung >>>>>>>>  
Rohr mit der Kennung ++++++++  
Rohr mit der Kennung xxxxxxxxxxx 
 
Für die Fälle von KR 50 x 4,6 mm mit 2- oder 3- fach-Wicklung auf einer Trommel sind auf die Einzelrohre jeweils 
unterschiedliche Kennungen (s.o.) aufgebracht. Es können max. jeweils ein 2-fach und ein 3-fach gewickeltes KR in einen 
Graben eingebaut und anhand der Kennung unterschieden werden. Werden mehr KR erforderlich, so ist ein sechstes als 
Einzelrohr mit der bis dahin noch nicht verwendeten Kennung einzubauen. 
Werden darüber hinaus noch mehr KR erforderlich, so ist die Anordnung der gleich gekennzeichneten KR im Trassenverlauf 
in der Dokumentation genau zu kennzeichnen. 


  
(5) Beim Verbinden einzelner KR- Längen ist darauf zu achten, dass nur KR gleicher Kennung verbunden werden. An den 
vorgesehenen Verbindungsstellen müssen die KR mit einer Überlappung von mindestens 
0,5 m eingebaut werden. Vor dem Herstellen der Verbindungen mit Schraubklemmfittingen müssen die KR mindestens 24 
Stunden ausgelegt sein. Zur Montage beider Typen sind die KR- Enden mit geeigneten Werkzeugen innen und außen 
anzufasen die Rohrenden müssen rechwinklig geschnitten, eben und glatt sein. Anschließend sind die Bauteile 
entsprechend den jeweiligen Montageanweisungen zu montieren.  
Der DSV 50 ist gegenüber dem Schraubklemmfitting schneller, ohne zusätzliche Wartezeit und ohne Werkzeug montierbar.  
Werden KR eingepflügt, so ist entsprechend Abschnitt 5.5 zu verfahren. 
 
(6) Müssen KR bzw. Abzweige aus KR mittels HRMA aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in einer geringeren als der 
Mindestüberdeckung nach ZTV-TKNetz 10 ausgelegt werden, so sind die in Tabelle 14 aufgeführten Schutzmaßnahmen 
erforderlich.  
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 Mindestüber-
deckung 


 
in 
m 


Legen in Ze- 
ment-Sand- 
Gemisch, 
Porenleichbeton 
o.ä. 


Abdecken der Rohre oberhalb der Lei- 
tungszone durch eine 10 cm dicke 
Magerbeton (Beton C15/20) -Schicht mit 
eingelegter Betonstahlmatte 


Gehwegbereich 0,2 bis 0,4  - 
Fahrbahnbereich 0,2 bis 0,4   


Tabelle 15 Schutzmaßnahmen bei Unterschreitung der Mindestüberdeckung von KR 
 
(6) Werden KR auf Strecken ≥ 30 m in SR (z. B. Straßenübergänge bzw. in Düker) eingezogen, so ist das 
SR mit der größtmöglichen Anzahl von KR zu belegen. Dies verhindert ein Aufschwimmen (Drücken gegen Kanten, 
Durchmesseränderungen durch Kaltfluß des Rohrmaterials) der einzelnen Rohre im Düker. Anschließend ist der 
verbleibende Hohlraum mit Dämmer- Wasser-Suspension oder gleichwertigem Material (gemäß ZTV-TKNetz 10) zu 
verfüllen. 
Bei Strecken < 30 m sind SR-Enden bis ≤ 160 mm Außendurchmesser mit SRA sickersanddicht gegen die 
KR abzudichten. 
 
(7) KR sind in Straßenkreuzungen möglichst unter einem Winkel von 45°, also nicht rechtwinklig zum Straßenverlauf, 
einzubauen. Müssen Kreuzungen zwingend unter 90° hergestellt werden, so ist auf die Einhaltung des minimalen Biegeradius 
der KR-Strecken (zur Einhaltung der Kabelbiegeradien beim späte- ren Kabelziehen) von 5 m zu achten. 


 
(8) Ca. 1.000 Stunden (42 Kalendertage) nach Abschluß der Legearbeiten ist die Strecke gemäß ZTV- TKNetz 40 mit einem 
Festkaliber zu kalibrieren, Bei KR 50 x 4,6 mm beträgt der Außendurchmesser des Festkalibers 35 mm, seine Länge 145 mm. 
Bei KR 40 x 3,7 mm beträgt der Außendurchmesser  des Festkalibers 28 mm die Länge ebenfalls 145 mm. Die Kalibrierung ist 
Bestandteil der Legeleistung. 


 
(9) KR 50x4,6 sind im Falle der Beschädigung analog den KKR 50 (siehe ZTV-TKNetz 12) instandzusetzen. Anstelle der 
Doppelsteckmuffe ist der Doppelsteckverbinder DSV 50 zu verwenden. 


 
(10) KR 50x4,6 sind im Falle der Beschädigung analog den KKR 50 (siehe ZTV-TKNetz 12) instandzusetzen. Anstelle der 
Doppelsteckmuffe ist der Doppelsteckverbinder DSV 50 bzw. ein entsprechendes Schraubklemm-Fitting zu verwenden. 
 
(11) Abzweige aus einem KR können mit dem HRMA analog der in ZTV-TKNetz 12 beschriebenen Bauweise (siehe auch 
Montageanweisung HRMA) eingebaut werden. Der Einbau dieser Bauteile ist mit dem BvT abzustimmen. 


 
(12) Nach erfolgter KR-Verlegung ist das KR einer Druckprüfung zu unterziehen. Dabei wird das Rohr auf der einen Seite 
dicht verschlossen. Dann wird das Rohr mit einem Druck von 0,5 MPa beaufschlagt. Dieser Druck muss 20 Minuten 
gehalten werden, dabei darf der Druckverlust 25 kPa je 10 Minuten, d.h. 50 kPa insgesamt nicht überschreiten. 


5.4.6 Auslegen von SNR-E oder SNRV-E 


(1) SNR-E oder SNRV-E werden im Sandbett auf einer eingeebneten Grabensohle in einer Ebene nebeneinander, ohne 
Überkreuzungen und möglichst straff unter Zugbelastung (Ende fixieren, spannen unter Nutzung der Trommelbremse am 
Trommelwagen) eingebracht. Dabei darf höchstens ein Drittel der max. zulässigen Zugbelastung erreicht werden. Eine 
wellenförmige Verlegung (weder horizontal noch vertikal) ist zu vermeiden (die Einblasperformance wird beeinträchtigt, die 
erreichbare Einblasstrecke wird stark verkürzt). Danach ist im gespannten Zustand die Leitungszone bis 10 cm über den 
Rohrscheitel mit Sand zu verfüllen (siehe ZTV-TKNetz 10). 


 
(2) SNR-E oder SNRV-E sind grundsätzlich entweder von Hand oder mit der Winde in den offenen Graben einzuziehen. Die für 
das Auslegen /Einziehen der SNR-E oder SNRV-E wichtigsten technischen Daten sind in der Tabelle 16 zusammengefasst. 
SNR-E oder SNRV-E sind in einem Zeitraum von 24 Stunden vor dem Einbau vor Sonnenbestrahlung zu schützen. 
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Typ Außen- 
durch- 
messer 
des Ver- 
bandes 


Wand- 
dicke 
der 
Umhül- 
lung 


Durch- 
messer 
x 
Wand- 
dicke 
des/ 
der 
SNR 


Regel- 
liefer- 
länge 


Masse Trans- 
port- 
masse 


Trommel- 
größe 
Außen- 
durch- 
messer 


Max. 
Zug- 
be- 
las- 
tung 


kleinst- 
zuläss. 
Verle- 
ge- 
radius 


kleinst- 
zuläss. 
Biege- 
radius 


Richtwerte 
für erziel- 
bare 
Einblas- 
länge* 


 mm mm mm x 
mm 


m kg/km kg mm N mm mm m 


SNRVe 
8x7+1x 
12 


ca. 28 0,6-1,0 7x1,5 
12x2,0 


4000 340 1685 2400 3000 2000 1200 750 - 1000 


SNRVe 
22x7+1 
x12 


ca. 42 0,6-1,0 7x1,5 
12x2,0 


1950 720 1730 2400 6600 2000 1200 750 - 1000 


SNRVe 
2x7 


ca. 15 0,4-0,8 7x1,5 2250 80 220 1200 700 2000 300 500 –700 


SNRVe 
3 x 12 


ca. 27 0,6 -1,0 12 x 2,0 4000 250 1350 2400 2400 2000 1200 750- 1500 


SNRVe 
7x12 


ca. 38 0,6-1,0 12x2,0 2400 560 1670 2400 5200 2000 1200 750 - 1500 


SNR-E 
12x2,0 


- - 12x2,0 2000 60 150 1200 700 2000 300 700 - 1500 


SNR-E 
7x1,5 


- - 7x1,5 1250 30 50 700 250 2000 300 500 -700 


SNRV-E 
12 x 12 x 


 


50 0,6-1,0 12 x 2 1050 790 1160 2400 8800 2000 1200 750-1500 


Tabelle 16 SNRV-E und SNR-E 
* Einblaslänge richtet sich nach den im SNRV-E vorhandenen Röhrchenlagen 
 
 


 


Abbildung 4 Typische Röhrchenanordnung in SNRV-E 
 


(3) Hinweise zur Lieferung von SNR-E, SNRV-E 


SNRV-E - Typen Beispiele für lagenweise SNR-E - Anordnung innerhalb des 
SNRV-E  


SNRV-E 32/ 3 x 12 


 
 
SNRV-E 50 / 7x12 TC  
SNRV-E 60/12 x 12 TC 
 


  
SNRV-E 22x7+1x12 
SNRV-E 8x7+1x12  
SNRV-E 2x7 
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• Die Trommel (Spule) muss vorsichtig transportiert und umgelagert werden (nicht von der Ladefläche werfen, 
Spule wird verformt oder beschädigt) 


• Wickelbild: jede Wickellage ist lückenlos und bis zum Ende vollständig. Keine SNR-Überkreuzungen, die zu 
• Längs- oder Durchmesser-Verformung führen. 
• Offensichtlich umgetrommelte SNR-E bzw. SNRV-E mit unsauberem Wickelbild sind ebenfalls zurückzuliefern. 


Rohre mit einem solchen Seitenschlag führen zu einer sehr schlechten Einblasperformance beim Einbringen 
der Rohre und später zu verkürzten Einblasstrecken und damit zu mehr Baugruben. Sie stellen unkalkulierbare 
Risiken beim späteren Einblasen dar. Dies ist seitens des annehmenden AN entsprechend zu begründen, 
fotografisch zu dokumentieren und die Dokumentation ist sofort den PTI zwecks Reklamation zu übergeben. 


• Die SNR-Enden müssen jederzeit mit Schutzkappen an beiden Enden verschlossen sein. 
• Das äußere SNR-Ende ist straff (unter Zugspannung) mit Klebeband oder einem Gummiband befestigt. 
• Die obere SNR-Wickellage ist sauber und frei von Verunreinigungen zu halten, die Wickellagen sind so zu 


fixieren, dass sie nicht aufschießen oder verrutschen können. Der SNR-Anfang ist immer straff mit einem 
Klebeband zu fixieren, damit das Wickelbild nicht verrutscht 
• Lagerung und Transport erfolgen stehend. Bei Transport erfolgt keine Abspannung über die Wickellagen 


• Eine liegende Lagerung oder Transport sind möglich, wenn bestimmte Anforderungen erfüllt werden. 
 


nicht akzeptables Wickelbild sauberes Wickelbild Spannfolie 


   
 Überkreuzungen führen zu 


Ovalisierungen der SNR  
 Das SNR ist nach dem Abspulen 


stark wellig  
 beides führt zu erheblichen 


Problemen beim Einblasen 


 Wickellagen sind exakt 
 SNR10-Ende straff gelegt und 


fixiert (mit Klebeband) 
 beide Enden mit Schutz-kappen 


sind mit (Abdichtstopfen) 
verschlossen 


 ggf. möglichst schwarze 
Spannfolie zum Schutz vor 
Verschmutzung, Feuchtigkeit und 
zur Fixierung der Lagen (insb. für 
Liegendlagerung und –transport) 


Abbildung 5 Beispiele Wickelbild SNR 
 
(4) Werden einzelne kleinere Deformationen an den SNR-E bzw. SNRV-E festgestellt, so ist die Schadens stelle 
herauszuschneiden und mittels DSM gemäß Montageanweisung instand zu setzen. Dabei ist auf einen Versatz der DSM 
zueinander zu achten. 
Die gesamten Verbindungszonen bzw. je nach Länge der Schadensstelle die Verbindungszonen sind an- schließend mit 
geteilten Kunststoffwellrohr 50 (PPWR-t 50) gemäß Montageanweisung (siehe Abbildung 6) zu schützen. Die Enden der 
Wellrohre sind mit selbstklebendem Kunststoffband abzuwickeln. 
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Abbildung 6 Zwei Schritte des Durchverbindens von SNRV-E 
 
(4) Werden mehrere SNR-E oder SNRV-E gemeinsam in einem Graben verlegt, sind Rohre bzw. –verbände mit 
unterschiedlicher Farbkennung zu verwenden 
 - SNRV-E Mantelrohr orange; orange / schwarz; orange/weiß; orange/rot 
 - SNR-E 
 
(5) Werden Hausanschlüsse ausschließlich mit SNRV-E und Gf-Mikrokabel angebunden, so ist der Abzweigpunkt der 
Längstrasse zwingend mit einem elektronischen Markierer (hier Kugelmarker) zu kennzeichnen. Alle elektronischen 
Markierer (z.B. Kugelmarker) müssen einen Mindestabstand von 2 m untereinander haben. Die Punkte sind für die spätere 
Einarbeitung in die IV AG Megaplan zu dokumentieren. 
Alle Querabgänge zur Längstrasse (z.B. Hausanschluss, Straßenquerung), die bei einem späteren Längs- 
grabungsvorhaben eines Dritten gefährdet wären, sind zusätzlich zur genauen Einmessung durch den Einbau eines 
Markierers zu sichern. Das gilt auch für alle Richtungsänderungen der Trassen zum Haus hin und für alle 
Richtungsänderungen der Längstrasse (z.B. wenn die Trasse von der Gehwegvorderkante zur Gehweghinterkante oder die 
Mindestüberdeckung der Trasse wechselt). 
 
(6) Beim Schneiden von SNR-E oder SNRV-E sind zwingend immer geeignete Rohr-/Rohrverbandsscheren zur Erzeugung 
glatter rechtwinkliger Schnitte einzusetzen. Beim Verbinden einzelner SNR-E oder SNRV-E - Längen ist darauf zu achten, 
dass ausschließlich Röhrchen gleicher Kennung verbunden werden. Die Montage von DSM kann bei einlagigen SNRV-E in 
einer SRV-M erfolgen. Bei mehrlagigen SNRV-E TC kann die Verbindungsstelle wie bereits im Absatz (3) beschrieben 
geschützt werden. Unsauberes Schneiden der Rohre führt zu einer wesentlich schlechteren Einblasperformance d.h. es 
werden nur wenige Meter Einblasstreckenlänge erreicht. Die Anzahl der einzubauenden DSM ist insgesamt so niedrig wie 
möglich zu halten. Jeder unsaubere bzw. ungerade Schnitt stellt eine Fehlermöglichkeit dar und kann ggf. eine 
Verschlechterung der Einblasperformance und spätere Zwischengruben der Trasse beim Einblasen und damit höhere 
Kosten zur Folge haben. 


 
(7) Beim Abzweigen der Hauszuführungstrasse wird die Außenhülle des SNRV-E zur Herausführung des / der benötigten 
SNR-E längs zur Trasse aufgetrennt. Das / die abzweigende(n) SNR-E werden mittels DSM mit dem / den weiterführenden 
SNR-E verbunden. Die DSM sind keinesfalls im Biege- / Bogenbereich des abzweigenden SNR-E einzubauen 
(Einblashindernis). 


 
(8) Müssen SNR-E bzw. SNRV-E aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in einer geringeren als der Mindestüberdeckung 
nach ZTV-TKNetz 10 ausgelegt werden, so sind diese in diesem Bereich in einem SR zu Legen. Das SR ist in diesem 
Bereich gemäß ZTV-TKNetz 11, Kapitel 5.6.3 zu legen. Die Enden jeder SR-Strecke sind immer mit SRA zu schützen, um 
spätere Setzungen der Oberfläche zu vermeiden. Werden die Strecken wegen Hausabgängen unterbrochen, so sind die SR 
immer komplett zu schneiden und auf einer Strecke von mindestens 1,5 m zu unterbrechen. Auch hier sind zwingend SRA 
einzubauen, um spätere Setzungen der Oberfläche zu vermeiden. SR- Strecken von mehr als 30 m sind nicht einzubauen. 
Hier ist darauf zu achten, dass an den jeweiligen Enden mindestens 5 m Erdtrasse bis zum nächsten Hausabgang liegen, 
damit im Falle von Temperaturschwankungen beim Jahreszeitenwechsel kein Zug (durch Zusammenziehen der SNRV bzw. 
der SNR) auf die Hausabgänge kommen kann. 


 
(9) Werden trotzdem SNR-E bzw. SNRV-E auf Strecken ≥ 30 m in SR (z. B. Straßenübergänge) bzw. in Düker eingezogen, so 
ist das SR mit der größtmöglichen Anzahl von KR, SNR-E bzw. SNRV-E zu belegen. Bei Strecken  
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< 30 m sind SR-Enden bis ≤ 160 mm Außendurchmesser mit SRA sickersanddicht gegen die SNR-E bzw. den SNRV-E 
abzudichten. Hier ist Absatz (8) dann in besonderem Maße zu beachten. 


 
(10) Werden Gf-NVt mit SNR-E oder SNRV-E angebunden, so werden die Gf-NVt gemäß ZTV TKNetz 20 eingebaut. Dabei ist 
auf eine belastungsfreie Führung der SNR-E bzw. SNRV-E zu achten. Ggf. erforderliche Überlängen sind im Erdreich zu 
lagern. Die Biegeradien gemäß Tabelle 16 sind keinesfalls zu unterschreiten. 


 
(11) Es ist nicht zulässig, KK-Züge der HK-Ebene egal in welcher Lage eines Rohrpaketes inmitten einer Kabelkanalanlage 
(KKA) zwischen Bauwerken anzuschlagen oder zu unterbrechen. Dies unabhängig davon, ob es sich dabei um 
Kabelkanalformstein- (KKF-) oder Kabelkanalrohr (KKR-) Züge aus PVC-U handelt. Lediglich bei Zügen der VzK-Ebene (also 
in der obersten Lage der KKA) sind zum Einziehen von SNR oder SNRV auf der Trasse anzuschlagen um Hausabgänge 
herzustellen. Dabei ist geeignetes Werkzeug zum Trennen des KKR einzusetzen (z.B. Minikreissäge mit Tiefenanschlag, die 
Rohre sind komplett durchzutrennen, ein Rohr-Abschnitt ist zu entfernen ). Die dann offenen Rohrenden (KKF ebenso wie 
KKR) sind mittels SRA gegen eindringendes Erdreich abzudichten, um spätere Setzungen des Erdreiches durch Einrieseln ins 
offene Zugende) zu vermeiden. 
Der Abschluss der Arbeiten auf den jeweils betroffenen Abschnitten einer KKA ist dem BvT gesondert mitzuteilen. Die 
jeweiligen unterbrochenen Strecken sind künftig neu als Erdkabelstrecke und nicht mehr als KKA zu dokumentieren. 
 


5.4.7 Einbauen von Abzweigen aus KR- Strecken 
5.4.7.1 Abzweigen von bestehendem Gf-Kabel auf Gf-Muffe aus KR-Trasse 


Werden nachträglich Abzweige aus KR-Trassen, die mit SNR 10 x 1 so kann es sich nur um das Erstellen eines neuen 
Abzweiges aus einem der SNR 10 x 1 mm im KR handeln. 
Sollte ein Baggerangriff ein mit SNR 10 x 1mm belegten KR und ggf. schon darin befindlichen Gf- Minikabeln zerstören, so 
ist die auszuwechselnde Teillänge abhängig von der Lage der Störungsstelle. Ggf. kann auch hier ein Abzweig erforderlich 
werden. Dieser ist gemäß den Schritten im folgenden Abschnitt zu errichten. 
 


5.4.7.2 Neueinbau von geplanten Abzweigen aus KR-Strecken mit Gf-Kabel mit einer 
Nachbelegung von bis zu 5 SNR 10 x 1 mm 


Beim Neubau ist in folgenden Schritten vorzugehen: 
1. Ausheben einer genügend tiefen Grube gemäß ZTV-TKNetz 10 


 
Abbildung 7 Phase 1 eines Abzweiges aus miteinem  GfK belegter KR-50 x 4,6mm Trasse mit SNR 12x2mm 
 
2. Entfernen einer ggf. schon bestehenden EZA-t 50/2K 
3. Schneiden des KR, so dass ein Teilstück von mindestens 1,3 m herausgetrennt werden so, dass das GfK und die SNR 


im Inneren unversehrt bleiben. 


 
Abbildung 8 Phase 2 eines Abzweiges aus mit einem GfK belegter KR-50 x 4,6mm Trasse mit SNR 12x2mm 
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4. Zwei weitere Rundschnitte von Teilstücken von 0,20 m anfertigen. Den Rest des KR von 0,9 m Länge längs 
schneiden und herausnehmen, so dass die GfK und die SNR 10 x 1 mm im Inneren unversehrt bleiben. Hier können auch 2  
Teilstücke KK-HR von 0,2 m Länge eingebaut werden, Diese haben jedoch eine ge- ringere Druckfestigkeit. 


 
Abbildung 9 Phase 3 eines Abzweiges aus mit einem GfK belegter KR-50 x 4,6mm Trasse mit SNR 12x2mm 
 
5. In einem Bereich von max. 320 mm nach Ende des KR müssen alle SNR 10 x 1mm gleichmäßig verteilt auf der 


Strecke (Druckstellen) geschnitten und mit mit Reduziersteckmuffen 10/12  (RSM 10/12) versehen werden. Danach 
werden alle nicht benötigten SNR mit SNR 12 x 2 mm im Bereich der ca. 1,3 m langen Lücke durchverbunden. Nur diese 
sind erdverlegbar! Das ist auch die Verfahrensweise bei der Behebung einer Störung einer unbelegten KR Strecke. 


 
Abbildung 10 Phase 4 eines Abzweiges aus miteinem GfK belegter KR-50 x 4,6mm Trasse mit SNR 12x2mm 
6. Danach wird im Bereich der eingebauten RSM 10/12 eine SpeedNet-Rohrverbandsmuffe (SRV-M50) gemäß 
Montageanweisung eingebaut. Dabei ist darauf zu achten, dass das 0,2 m Teilstück vom KR am anderen Ende beim 
Schließen der SRV-M50 eingebaut wird. 


 


 
Abbildung 11 Phase 5 eines Abzweiges aus mit einem  GfK belegter KR-50 x 4,6mm Trasse mit SNR 12x2mm 
7. Am Ausgang des 0,2 m Stückes des KR wird dann eine EZA-t 50/K+ 5 x 12 (gemäß beiliegender Montage- anweisung) 


eingebaut. Jetzt kann entweder eine weitere GfK-Muffe (bitte den entsprechenden Kabel/SNR 
–Vorrat für eine Montage außerhalb der Montaggrube beachten!) oder das SNR 12 x 2 mm kann in eine schon 
vorhandene GfK-Muffe zusätzlich eingeführt werden. 


 
Abbildung 12 Phase 6 eines Abzweiges aus mit einem  GfK belegter KR-50 x 4,6mm Trasse mit SNR 12x2mm 
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8. Die Muffengarnituren sind anschließend so in Sand zu lagern, dass ihr Scheitel die KR-Oberkante nicht überragt. 
Anschließend ist die gesamte Leitungszone in Sand zu lagern. Danach ist Füllboden gemäß ZTV-TKNetz 10 
einzubauen, zu verdichten, Trassenwarnband zu Legen etc.. 


9. Genaues Einmessen der Verbindungstelle im Lageplan. 
 


5.5 Einpflügen von Kabel ,KR, SNR-E und SNRV-E mit dem Kabellegepflug 
5.5.1 Grundsätzliches 


 
(1) Das Legen von Kabel, SNR-E, SNRV-E und KR mit unterschiedlichen Durchmessern, KR mit werkseitig bereits 
eingebauten SNR (noch nicht katalogisiert bei DTT) dem Kabellegepflug ist im allgemeinen anwendbar, wenn  
• keine befestigte Wegeoberfläche vorhanden ist.  
• keine Hindernisse im Boden vorhanden sind.  
• die Lage von Fremdanlagen (auch Dränanlagen) bekannt ist .  
• Gründe des Naturschutzes nicht dagegen sprechen.  


 
(2) Mit Hilfe eines Kabellegepfluges können KR, Dükerrohre, SNR-E, SNRV-E, Symk, Kxk, Gfk und SL ggf. gleichzeitig 
verlegt werden. Wegen der Hohlraumbildung im Pflugschlitz dürfen Kabellegepflüge im Bereich von 
Hochwasserschutzanlagen (z. B. Deichanlagen) nur eingesetzt werden, wenn der Betreiber nachweislich zugestimmt hat.  
 
(3) Durch weiterentwickelte Kabelpflugtechnologie (siehe auch Abbildungen 13 + 14) können mittlerweile auch enge 
Trassen bis zu 3m im Seitenraum z.B. hinter Leitplanken und an Böschungen erreicht werden.  


 
(4) Kann durch die Bodenverhältnisse bedingt die vorgeschriebene Mindestüberdeckung nicht eingehalten werden, ist 
ggf. vorzupflügen bzw. mit einem Fräsrad vorzureißen. 
Die vorhandenen Aufwölbungen im Pflugschlitzbereich sind durch geeignetes Gerät beizudrücken. Die Oberfläche ist 
wieder in den vor der Baumaßnahme vorgefundenen Zustand zu versetzen. Falls sich die Kabel, KR, SNR-E, SNRV-E, 
auch übereinander anordnen lassen, ist die Mindestüberdeckung so zu wählen, dass das obenliegende Kabel, KR, SNR-
E, SNRV-E die erforderliche Mindestüberdeckung erhält. 
Sollten bei der Verlegung Steine o.ä. nach oben verdrängt worden oder hügelförmige Aufwürfe entstanden sein, so sind 
diese nicht gewaltsam einzuebnen. Die Steine bzw. die Hügel sind zu entfernen. Dabei gilt ZTV-TKNetz 10. 
 
(5) Als Warnschutz gegen Beschädigungen bei Aufgrabungen ist ein Trassenwarnband in einem Abstand von ca. 0,3m 
über dem Kabel-, KR-, SNR-E-, bzw. SNRV-E-Scheitel mitzuverlegen. Werden mehrere Kabel, KR, SNR-E, SNRV-E 
nebeneinander eingepflügt, so sind ab einer Gesamtbreite der Anlage, resultierend aus der Summe der 
Außendurchmesser der Kabel / KR / SNR-E / SNRV-E, >100 mm, 2 Trassenwarnbänder mitzulegen. Das 
Trassenwarnband darf auf Dauer seine Lage dort nicht verändern (z.B. durch seitliches Einschneiden beim Einpflügen). 


 
(6) Der Einpflügvorgang ist bei Straßenkreuzungen möglichst nicht zu unterbrechen. Dazu ist der Straßenoberbau im 
erforderlichen Umfang gemäß ZTV-TKNetz 10 aufzubrechen, auszubauen und ein Graben in Mindestüberdeckung 
herzustellen. Ggf. vorhandene Gehwegbefestigungen, Rand-, Rinnen- oder Bordsteine sind aufzubrechen bzw. 
aufzunehmen. Anschließend durchfährt der Pflug die offene Grabentrasse. Danach ist der Graben gemäß ZTV-TKNetz 10 
zu verfüllen und wiederherzustellen. 


 
(7) An den vorgesehenen Kabelverbindungsstellen sind die Kabelenden mit so großem Überlappungsvorrat 
nebeneinanderzulegen, dass sich die Kabelverbindungen nach dem darauf folgenden Einpflügen herstellen und nach 
der Montage ggf. unter seitlichem Ausbiegen der Kabel neben der Trasse lagern lassen. 
 
An den vorgesehenen Kabel, KR, SNR-E, SNRV-E -Verbindungsstellen sind die Enden mit ca. jeweils 2 m 
Überlappungsvorrat nebeneinanderzulegen, dass sich anschließend die Verbindungen herstellen lassen. An den 
vorgesehenen Verbindungsstellen müssen die SNRV-E mittels PP-Wellrohrschlauch 50 gemäß Montageanleitung (siehe 
auch Abbildung 5) verbunden werden. Für die Montage gemäß Kapitel 5.4.5 von ggf. erforderlichen DSM und PP-
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Wellrohrschlauch 50 ist eine Montagegrube herzustellen. Die Lagerung erfolgt innerhalb der Trasse ohne 
Richtungsversprung. 
 
KR sind vor dem Einpflügen ggf. mittels einpflügbarer DSV 50 durchzuverbinden. Der Schnitt der KR hat mit einer 
speziellen Rohrschere zu erfolgen. Die KR-Enden sind anzufasen. Werden mehrere Verbindungsstellen am gleichen Ort 
erforderlich, so sind sie versetzt anzuordnen. 
Bei gleichzeitigem Einpflügen mehrerer Kabel / KR in einem Arbeitsgang ist zu beachten, dass mehrere seitlich versetzt 
nebeneinander angeordnete Kabelgarnituren größere Überlappungsvorräte an den Kabelverbindungsstellen erfordern. 
Sind mehrere Kabel / KR-Stücke mit gleicher Lieferlänge in einem Legevorgang einzupflügen, so müssen ihre Anfänge 
versetzt in den Kabelführungskanal eingeführt werden, weil sonst die Möglichkeit besteht, dass dessen Querschnitt beim 
gleichzeitigen Auftreten der überlappenden Anschlußlängen nicht ausreicht. 
 
(8) Werden Kabel /KR /SNR-E /SNRV-E in geneigtem Gelände in Neigungsrichtung eingepflügt, dann können zur 
Vermeidung einer Wasserführung im Pflugschlitz Sperren, z. B. Faschinen, erforderlich sein. Diese Sperren sind 
gegenüber der Achse des Pflugschlitzes leicht schräg anzuordnen und müssen beid- seitig über die Breite des 
Pflugschlitzes hinausragen. Die Anzahl und der gegenseitige Abstand der Sperren sind von den örtlichen Erfordernissen 
abhängig und sind dem BvT mitzuteilen. 


 
(9) Der Beginn der Einpflügarbeit ist dem BvT rechtzeitig bekanntzugeben. Treten in irgendeiner Phase des 
Einpflügevorganges Störungen oder sonstige Unregelmäßigkeiten auf, entscheidet der AN im Benehmen mit dem BvT 
über weitere Maßnahmen. 


 
(10) Sind nach dem Einpflügvorgang und dem Beidrücken des Aufwurfes noch Nacharbeiten an der Trassenoberfläche 
erforderlich, so gilt ZTV-TKNetz 10. 
 


 
Abbildung 13: Hinter Leitplanken Pflügen (Bild: Fa. econtech) 
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Abbildung 14: Enge Radien Pflügen (Bild: Fa. econtech) 
 


 
Abbildung 15 Kabellegepflug in Raupenausführung mit Vibrationstechnik (Bild: Fa. Lancier) 


 


5.5.2 Anforderungen an Kabellegepflüge 


(1) Kabellegepflüge müssen die nachstehend genannten Mindestanforderungen erfüllen bzw. von der Telekom im 
Ausnahmefall besonders zugelassen werden. 


 
(2) Das Kabel / KR / SNRV-E darf während oder nach dem Einpflügen keinen unzulässigen Beanspruchungen auf 
Zug, Druck oder Biegung ausgesetzt sein. Dazu ist u.a. erforderlich: 
• Das Kabe l/KR / SNRV-E muss über Rollen oder Gleitbleche von der Kabel / KR / SNRV-E -Trommel über das 


Legefahrzeug in den Kabelführungskanal eingeführt und dort über durchgehende Gleitbögen bis zum Austritt 
weitergeführt werden. Es ist zulässig, das Kabel / KR / SNRV-E abzutrommeln, neben der Legestrecke auszulegen und 
dem Kabellegepflug zum Einpflügen zuzuführen. 


• Die Kehlung von Zuführungsrollen muss so gestaltet sein, dass die Kabel / KR / SNRV-E nicht zwischen den Rollen 
eingeklemmt werden. 


• Der Pflug muss so konstruiert sein, dass die Kabel / KR / SNRV-E beim Zuführen zum Pflug und im 
Kabelführungskanal den zulässigen Biegeradius nicht unterschreiten. Der Zuführungsschacht muss so weit sein, 
dass ggf. DSV 50 mit eingepflügt werden können. 


• Das Pflugschwert und der Kabelführungskanal müssen so konstruiert sein, dass das Kabel / KR / SNRV- E bei 
Änderung der Tiefeneinstellung keinen unzulässig hohen mechanischen Beanspruchungen aus- gesetzt wird. 
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• In Kurven muss das Kabel / KR / SNR-E /SNRV-E so reibungsarm aus dem Kabelführungskanal herauslaufen, dass die 
zulässigen mechanischen Beanspruchungswerte (z. B. höchstzulässige Biegeradien) nicht überschritten werden 
können. Abschürfungen der Außenhülle bzw. KR- / SNR-E - / SNRV-E - Außenwand sind nicht zulässig. 


 
(3) Zusammen mit dem Kabel /KR / SNR-E /SNRV-E muss gleichzeitig mindestens ein Trassenwarnband ca. 0,3 m 
oberhalb des Kabel- / KR- / SNR-E- /SNRV-E -Scheitels ausgelegt werden. Die Vorrichtung für das Auslegen des 
Trassenwarnbandes muss so konstruiert sein, dass sich die Lage des Trassenwarnbandes nach dem Auslegen nicht mehr 
ändert (z.B. durch seitliches Einschneiden). 
 
(4) Je nach Anzahl und Abmessung der einzupflügenden Kabel / KR / SNR-E / SNRV-E ist ein möglichst schmales 
Pflugschwert mit entsprechend schmalem Kabelführungskanal zu verwenden, weil dadurch der Erdaufwurf klein bleibt und 
das Kabel / KR / SNR-E / SNRV-E in einem schmalen Pflugschlitz besser vor mechanischen Beschädigungen geschützt ist. 
Die Ausformung der Leitungszone muss jedoch mindestens 0,05 m breiter und höher sein, als das zu Legende Kabel / KR / 
SNR-E / SNRV-E (siehe Abbildung 16), damit eventuell herabfallende Steine nicht auf dem Kabel / KR / SNR-E / SNRV-E 
sondern neben dem Kabel / KR / SNR-E / SNRV-E liegen und damit keine Gefahr für die Anlage darstellen (siehe Abbildung 
17). 


 
Abbildung 16 Ausformung der Leitungszone beim Pflügen (Soll) 


 


 
Abbildung 17 Falsche Ausformung der Leitungszone beim Pflügen 


 
(5) Mit Hilfe einer Meßeinrichtung am Pflugschwert oder am Kabellegerteil muss die Tiefenlage des Kabels / KR / SNR-E / 
SNRV-E laufend abgelesen werden können. Kurze Unebenheiten im Trassenverlauf, wie Bodenwellen, Baumstümpfe usw., 
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müssen durch rechtzeitiges Absenken des Pflugschwertes ausgleichbar sein, damit eine kontinuierliche Legetiefe des 
Kabels / KR / SNR-E / SNRV-E gewährleistet ist. Die vorgeschriebene Mindestüberdeckung muss eingehalten werden. 


 
(6) Ein SL ist aus dem Legerteil so herauszuführen, dass er sich in ca. 0,1 m Höhe über dem Kabelscheitel anordnet. 


 
(7) Bei Kabellegepflügen auf Vibrationsbasis dürfen durch die Schwingungen des Vibrationsteils keine Querkräfte auf das 
Kabel / KR / SN-E / SNRV-E einwirken. 


5.6 Schützen von Kabel/ KR/ SNR-E und SNRV-E 
5.6.1 Grundsätzliches 


Kabel sind ggf. gegen mechanische Beschädigungen sowie Einwirkungen thermischer, elektrischer und korrosiver Art zu 
schützen. KR / SNR-E und SNRV-E dürfen generell keinesfalls punktförmigen Belastungen ausgesetzt werden, da dies in 
einem Zeitraum von bis zu ca. 1.000 Stunden nach dem Beginn der Einwirkung zu Verformungen (Kaltfließen des PE-HD 
Rohrmaterials) führen kann. 
Art und Umfang der Schutzvorkehrungen werden von der Telekom festgelegt. Kann die Mindestüberdeckung nach ZTV-
TKNetz 10 nicht eingehalten werden, sind die zu treffenden Maßnahmen zum Schutz der Kabel im Benehmen mit dem BvT 
festzulegen. 


5.6.2 Auslegen von Trassenwarnband 


(1) Nach dem Verfüllen der Leitungszone ist der Kabelgraben auf eine Höhe von ca. 0,3 m über Kabelscheitel zu verfüllen 
und abzugleichen (ZTV-TKNetz 10). Auf diese abgeglichene Schicht ist das Trassenwarnband gemäß EN 12 613 über dem 
Kabel/ KR/ SNR-E oder SNRV-E auszulegen. Beim weiteren Verfüllen des Grabens ist darauf zu achten, dass sich das Band 
nicht verschiebt. Werden mehrere Kabel / KR / SNR-E oder SNRV-E nebeneinander auf der Grabensohle verlegt, so sind ab 
einer Gesamtbreite der Anlage >100 mm, resultierend aus der Summe der Außendurchmesser der verlegten Kabel/ KR / 
SNR- E oder SNRV-E, 2 Trassenwarnbänder gemäß EN 12 613 jeweils über den beiden außenliegenden Kabeln/ KR / SNR-
E oder SNRV-E auszulegen. Mehr als zwei Trassenwarnbänder werden nicht erforderlich. 
 
(2) Bei der Verlegung von Fspk 230 V und 400V ist 0,3 m über dem Kabel ein Trassenwarnband (gemäß Abs. 6.4.3) mit 
Aufdruck „Achtung Telekom Fernspeisekabel“ zu Legen. 


 


 
Abbildung 18 Beispiel Fernspeisekabel 


 
(3) Im Bereich von Unterbrechungen von im Rahmen des Kabel-X-Verfahrens gemäß ZTV-TKNetz 40 her- gestellten Kabel-X-
Rohrstrecken (leergezogene Kabelseelen) ist im Bereich der Unterbrechung immer 0,3 m über dem Anlagenscheitel der 
neu eingebauten Kabel-/ Rohranlage Trassenwarnband gemäß EN 12 613 zu Legen. 
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(4) Werden im Verlauf einer Trasse Trassenwarnbänder anderer Versorgungsunternehmen angetroffen und beschädigt, so 
ist der Schaden so zu beseitigen, dass die Warnwirkung des jeweiligen Trassenwarnbandes sichergestellt ist. 


5.6.3 Legen von Kabel/ KR/ SNR-E/ SNRV-E in SR 


(1) Müssen Kabel /KR / SNR-E oder SNRV-E mit mechanischem Schutz versehen werden, so sind sie entlang der 
entsprechenden Trasse in SR aus PVC-U (z.B. KKR, KKHR, KSVR oder SR-RV) oder  Kabuflexrohr  gemäß ZTV-TKNetz 10, 
Abschn. 10.1) zu legen. Keinesfalls ist Kabuflexrohr in Kabelkanalanlagen einzubauen. Dabei ist bei der Verlegung von SNR 
bzw. SNRV das Risiko in SR hinsichtlich der jahreszeitlich bedingten Längenänderungen Abschnitt 6.4.5 (8) besonders zu 
beachten. 
(2) Mehrzügige SR-Anlagen sind gemäß ZTV-TKNetz 12 zu Legen. Mit Kabeln/KR/SNR-E oder SNRV-E belegte SR (z.B. KKR, 
KKF, KSVR, Stahlrohr u.ä.) sind ebenso wie unbelegte SR mit SRA zu verschließen. Dabei ist bei der Verlegung von SNR bzw. 
SNRV in SR das Risiko hinsichtlich der jahreszeitlich bedingten Längenänderungen Abschnitt 3.4.5 (8) besonders zu 
beachten. Das gilt auch für KK- Einführungsplatten an MFG, KVz bzw. Gf-NVt- hier sind alle offenen bzw. belegten Züge mit 
SRA abzudichten. 
 
(3) Durchgängige SR-Strecken über 30 m Länge (außer mit SR-RV hergestellte) sind gas- und wasserdicht abzudichten (z.B. 
mit ADE (auch gegenüber dem Erdreich einsetzbar). Dabei ist bei der Verlegung von SNR bzw. SNRV in SR das Risiko 
hinsichtlich der jahreszeitlich bedingten Längenänderungen Abschnitt 5.4.5 besonders zu beachten. 
 
(4) Im Rahmen des Kabel-X-Verfahrens gemäß ZTV-TKNetz 40 hergestellte Kabel-X-Rohre (leergezogene Kabelseelen) 
müssen im Bereich von Unterbrechungsstellen des aufgelassenen Kupferkabels mechanisch z.B. durch geeignete KKHR 
geschützt werden. 
 
(5) Zum mechanischen Schutz der Unterbrechungsstelle des Kabel-X-Rohrzuges bzw. zur Verhinderung des Eindringens 
von Erdreich (Setzungen!) sind dort KKHR 50bzw. 110 einzubauen. Die Länge der KKHR ist dabei so zu bemessen, dass 
sie beiderseits den Kabel-X-Rohrzug um mindestens 0,30 m überlappt. Die sanddichte Abdichtung der KKHR gegen das 
Kabel-X-Rohr erfolgt beiderseits durch den Einsatz von SRA 50/110. 
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Außen-
durch-
messer 


Anzahl SNRV 
bzw. SNRV-E bzw. 


SNRV-Typ 


Anzahl Mantel Havarierohr 
12 x 2 mm 


Leerrohr  SNRV-E je 
Legeart SNR entfernen  


vorhanden? 


Graben   nach Bedarf 


SNRV-E 22x7 + 
1x12 22  nein ja 


SNRV-E 8x7 + 
1x12 8 nein ja 


SNR-E 1x7 1 nein nein 


SNRV-E 2x7 2 nein  nein 


SNR-E 1x12 1 nein nein 


SNRV-E 3x12 3 nein nein  


SNRV-E 7x12 7 nein nein  


SNRV-E 12x12 12 nein nein  


KKR 110 x 
3,2 110 


2 SNRV-E 22x7 + 
1x12 44  nein ja 


3 (ggf. 4*) SNRV-E 8x7 + 
1x12 24(32)  nein ja 


2 SNRV 50/8x10 16 nein  nein 


2 SNRV-E 7x12 14  nein  nein 


          


1 (ggf. 2*) SNRV-E 12x12 12(24)  Nein nein 


KKR 125 x 
3,7 125 


3 SNRV-E 22x7 + 
1x12 66  nein ja 


4 SNRV-E 8x7 + 
1x12 40(48)  nein ja 


3 SNRV-E 7x12 21 nein  nein  


2 (ggf. 3*) SNRV-E 12x12 24(36)  nein  nein 


KR 50 x 4,6 
bzw. 


50 


1 SNRV 50/18x7 18 ja nein 


KKR 50 x 1,8 1# SNRV 50/10x7 10 ja #ja 
  einzeln von 


Trommel  SNR 10x1 7 nein nein 


            


KR 40 x 3,7 40 


1 SNRV 50/10x7 10 ja nein 


einzeln von 
Trommel SNR 10x1 5 nein nein 


bis ca. 500m 


einzeln von 
Trommel SNR 10x1 4 nein nein 


bis ca. 1500m 


MR4 (groß) 40 x 2,5 


1 SNRV 50/10x7 10 ja  nein 


5 SNR 10x1 5 nein nein 


1# SNRV 50/8x7  8 ja #ja 


MR4 (klein) 32 x 2,0 
3 SNR 10x1,0 3 nein nein 


1 SNRV 50/6x7 6 ja  nein 


KKF 100 abhängig vom Belegungszustand des Zuges 
* SNRV-E müssen in einem Arbeitsgang eingebracht werden       


# zusätzlich im Fall eines teilbelegten KR z.B. durch ein FSP-Kabel oder 1x SNR-E12 


Tabelle 17 Aufnahmekapazität der verschiedenen Rohrtypen 
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Rohrtyp X Wand- 
dicke 


verfügbarer 
Innendurch- 
messer  
Spitzende 


verfügbarer 
Innendurch- 
messer 
Muffenende 


SRA 
50 


SRA  
Kabu 
flex 
110* 


SRA 
100 


SRA 
125 


SRA 
140 


SRA 
160 


mm mm mm       
KKR 50 x 1,8 46,4 50 x      
KKR 110 x 3,2 103,6 110   x    
KKR 110 x 5,3 99,4 110   x    
KKR 125 x 3,7 117,6 125    x   
Kabuflexrohr 110 im 
Erdreich vor MFG  


   x     


Schaumstoffdichtsatz 
für Kabuflexrohr 50 
+110 innerhalb des 
Huawei-MFG 


  Ohne SRA-Gehäuse, nur innerhalb des Huawei-
MFG zur verschließen der Rohrenden gegen Sand, 


Blähton, etc. 


Kabuflexrohr 50 im 
Erdreich vor MFG 


  x      


SRRV 50 x 1,8 40 50 x      
SRRV 110 x 3,2 90 110   x    
SRRV 125 x 3,7 109,5 125    x   
SRRV 140 x 4,1 122,5 140     x  
SRRV 160 x 7,7 144,6 160      x 


*Bezeichnung im Katalog: SRA für biegsame KR DN110 


Tabelle 18 Schutzrohrabdichtungen SRA 
 
 (6) Werden Herausführungen mit HRMA aus mehrzügigen KKR oder KR-Trassen/ SNRV-E erforderlich, so sind diese 
Abzweige unter der durchgehende KR-Anlage / SNRV-E zu führen. Ist dies nicht möglich, so ist bei ggf. entstehenden 
Minderdeckungen gemäß 5.3.4 zu verfahren. 
Keinesfalls dürfen Druckstellen an den gekreuzten KR / SNR-E oder SNRV-E erzeugt werden. Die Herausführung ist 
mindestens 0,5 m über die Trasse hinaus mit KKR zu schützen falls die Trasse nicht ohnehin mit KR oder KKR 50 
weiter verlängert wird. 


 
(7) Beim Herstellen von Kabelabzweigen aus durchlaufenden SR mittels HRMA zur Herstellung von Ve bindungs- und 
Abzweigmuffen oder durch Auflassung von AzK ist die Anordnung der Bauteile wie in Abbildung 10 dargestellt 
vorzunehmen. 
Wird innerhalb der (Gf-VzK-Ebene) KKR oder SR ein SNRV angeschnitten, so ist hier nur das /die benötigte(n) SNR 
herauszuführen. Eine EZA-t wird an der Abgangsstelle nicht gesetzt, diese gas- und wasserdichte Abdichtung ist in KSch- 
und AzK aber zwingend erforderlich. 
Die Muffenlagerung erfolgt dabei gemäß ZTV-TKNetz 10, 41 bzw. 48, auch hier sind diese Abzweige tiefer als das/die 
durchgehende(n) SR zu lagern. 
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Abbildung 19 Einbauen von Halbrohrmuffenabzweigen, auch für SNRV 


 
(8) In Trassenabschnitten außerorts, in denen keine festen Einmesspunkte genutzt werden können, ist die Trasse durch das 
Setzen von KM 82, Einschlagen von Telekom-Messpunkten und zusätzlich bei wichtigen Punkten der Trasse (Lage von 
Muffen oder Fittingen, Standlinien, Richtungsänderungen etc.) durch den Einbau von elektronischen Markierern nach 
Vorgabe des BvT zu sichern. KM 82 sind bündig mit der Erdgleiche zu setzen. Stab- und Kugelmarker können mit einem 50 
mm- bzw. 120 mm- Erdbohrer gesetzt werden, wenn keine Anlagen darunterliegen. Gruben für Mini-Marker werden gemäß 
ZTV-TKNetz 10 ausgehoben. 
An allen Punkten, wo der SNR-Bogen als Hausabzweig aus einem Trench gemäß Kapitel 10 der ZTV-TKNetz 10 eingebaut 
oder vorbereitet wird ist ein Kugelmarker im öffentlichen Bereich des Gehweges/ der Anliegerstraße einzubauen. 
 
An allen Punkten einer neu zu bauenden Trasse mit metallfreien SNR bzw. SNRV (siehe auch ZTV- TKNetz11 Kapitel 6.4.5) 
ist der Beginn der Querung (z.B. zu einem Hausanschluß) zwingend mit einem Kugelmarker zu kennzeichnen. Zwei 
Kugelmarker dürfen nicht näher als 2 m zueinander gesetzt werden, sonst sind beide nicht einzeln lokalisierbar. Ist die 
Trasse länger als 10 m oder weist Richtungswechselpunkte auf, so sind alle Richtungswechsel mit Kugelmarkern zu 
markieren. Das gilt auch für die Längstrasse, wenn diese z.B. von der Vorderkante der Trasse zur Hinterkante wechselt. 
Dann sind Beginn und Ende des Richtungswechsels zu kennzeichnen. 
 


 Minimarker Stabmarker Kugelmarker Stiftmarker 
Durchmesser in mm ca. 210 40 110 20 
Länge bzw. Dicke in mm ca. 40 150 - 90 
Gewicht in g ca. 150 300 450 25 
Betriebstemperaturen in  °C (-30 - + 66) (-30 - + 66) (-30 - + 66) (-30 - + 66) 
Frequenz in kHz 101,4 101,4 101,4 101,4 
Max . Eingrabtiefe in m 1,2 1,2 0,8 0,3 


Tabelle 19 Technische Daten der elektronischen Markierer 
 


6 Aufnehmen, Umlegen und Sichern von Kabel, KR, SNR-E, SNRV-E 


6.1 Aufnehmen 


(1) Die Kabel-/ KR -Anlage sowie SNR-E oder SNRV-E sind möglichst durch Handschachtung vorsichtig freizulegen. 
Vorhandene Schutzvorkehrungen sind auszubauen. Sofern das Kabel / SNR-E oder SNRV-E auf Teilabschnitten in 
geschlossenen SR-Zügen verlegt sind, müssen vorhandene Abdichtungen im Rohrzug entfernt werden. Kabel / KR / SNR-E 
oder SNRV-E, die für eine Wiederverwendung vorgesehen sind, müssen auf Beschädigungen und örtlich bedingte 
Einwirkungen (z. B. Abplattung durch hohe Verkehrslasten) überprüft werden. Ist der Zustand der Kabelhülle bzw. des KR, 
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SNR-E oder SNRV-E nicht einwandfrei, so ist der BvT zu verständigen. Dieser entscheidet über das weitere Vorgehen. Hat die 
Prüfung ergeben, dass die Kabelhülle bzw. das KR, SNR-E oder SNRV-E in einwandfreiem mechanischem Zustand ist, so 
sind unter Beachtung von Abschnitt 6.3 und 6.4 unter dem Kabel / KR Rollen so einzubauen, dass das Kabel / KR / SNR-E 
oder SNRV-E beim Ausziehen nicht beschädigt wird. Die Kabelgarnituren sind aus der Kabelanlage herauszutrennen, ggf. 
vorhandene Rohrverbinder (z.B. Schraubklemmfittings, SRV-M 50, DSV) sind aus- zubauen. Die Kabelenden sind druckdicht 
zu verkappen. 


 
(2) Das zur Wiederverwendung vorgesehene Kabel ist von noch anhaftender Erde zu säubern und lagenweise 
aufzutrommeln. 


 
(3) Kabel, KR, SNR-E oder SNRV-E, die nicht wiederverwendet werden sollen, sind bevorzugt aufzutrommeln oder in 
Stücke von ca. 1 m Länge zu zerlegen. Das ausgebaute Material ist sortenrein zu der in der BB angegebenen 
Übergabestelle abzufahren. 


 


6.2 Umlegen 


In der Linientechnik ist die Trasse immer an die jeweiligen örtlichen und rechtlichen "Räume" der Umgebung gebunden. In 
der Regel liegen diese Trassen in "öffentlich gewidmeten" Wegen und Plätzen der öffentlichen Verkehrswege oder sind 
durch Gestattungsvertrag auf privaten Grundstücken gesichert. Zu den Verkehrswegen zählen unter anderem auch Brücken, 
Unterführungen, Bahnkreuzungen, Düker usw. 
Das durch vorsichtige Handschachtung freigegrabene Kabel, KR, SNR-E oder SNRV-E ist auf Beschädigungen zu 
überprüfen. Beschädigungen des Kabels / KR / SNR-E oder SNRV-E sind dem BvT mitzuteilen. Kabel / KR / SNR-E oder 
SNRV-E, die auf Teilabschitten in SR-Zügen verlegt sind, sind im Bereich der Schutzvorkehrung freizugraben und mit dem 
Schutz - soweit möglich - gemeinsam umzulegen. Können die Kabel mit ihrem mechanischen Schutz nicht umgelegt 
werden, so ist dieser zu entfernen und die Kabel umzulegen. In der neuen Trasse sind, falls erforderlich, neue 
Schutzmaßnahmen zu treffen. Die Kabelgarnituren sind vor mechanischen Beanspruchungen (Abknickung am Muffenhals) 
besonders zu schützen. Nach dem Umlegen sind die Kabel und insbesondere die Kabelhälse an den Kabelgarnituren auf 
Unversehrtheit zu prüfen. Schäden sind dem BvT mitzuteilen. Für das Wiederherstellen des Schutzes der Kabelanlage gilt 
Abschnitt 6.6. 
Kommt es in diesen Trassen zu dauerhaften Änderungen, so ist die Telekom verpflichtet, soweit keine anderen Lösungen 
zur Verfügung stehen, sich diesen Gegebenheiten anzupassen. 
 


6.3 Instandsetzen von SNRV-E 
6.3.1 Allgemeines 


SNRV-E haben in der Mitte des Verbandes ein 12 x 2 mm SNR als Stützrohr, welches ausschließlich für den Havariefall 
einzusetzen ist. 
Falls ein SNRV-E auf der Trasse beschädigt wird, so ist bei der Instandsetzung des Schadens wie folgt vorzugehen: 


• Beweissicherung 
• Feststellen des Schadenumfangs 
• Sicherung der Anlage . 
• beschädigte SNR immer möglichst mit EZA-t gegen eindringende Verschmutzung zu schützen. 
• Bauvorbereitende Maßnahmen für die provisorische Instandsetzung 
• Baudurchführung mit Wiederherstellung der Ortbarkeit der Anlage 
• Abschlußmessung 


6.3.2 SNRV-E und Kabel durchtrennt 
6.3.2.1 Provisorische Instandsetzung 


Austausch und Einbau einer ausreichenden Ersatzlänge Gf- Kabel vom Betriebsgebäude der Telekom bzw. vom NVt bis zur 
Schadensstelle mit der entsprechenden Faseranzahl aller beschalteten Fasern. Die Ersatzkabellänge ist in das Havarierohr 
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einzublasen. Danach sind die beschädigten Fasern Ersatz zu schalten. Dann sind die beschädigten Kabel zwischen 
Schadenstelle und Betriebsgebäude der Telekom bzw. NVt auszubauen. Anschließend erfolgt die Instandsetzung des 
SNRV-E in solch ausreichender Länge, dass die endgültige Durchverbindung der einzelnen SNR möglich ist. Das Verbinden 
der SNR im SNRV-E erfolgt gemäß Abschnitt 5.4.6 . 


6.3.2.2 Endgültige Instandsetzung 


Ziel der endgültigen Instandsetzung ist die vollständige Herstellung eines durchgehenden SNRV-E mit durchgehender 
Originalfarbkodierung. 
Vor Beginn der Instandsetzung sind folgende Punkte zu beachten: 
• sind Kundenlokationen betroffen, sind Terminvereinbarung / Information der Kunden bzw. des Hauseigentümers 
• Unterbrechung der ersatzgeschalteten Glasfasern. 
• Ausblasen des beschädigten Gf-Mikrokabels zwischen Schadensstelle und Kundenlokation 
• Durchverbinden des SNR 
• Einblasen des neuen Gf-Mikrokabels 
• Durchführung der Montage 
• Abschlussmessung aller Fasern 
• Wiederinbetriebnahme der beschalteten Fasern 
Diese Vorgehensweise wiederholt sich für jedes provisorisch instand gesetzte Gf-Kabel. Der Schutz der Verbindungsstelle 
erfolgt gemäß Abschnitt 5.4.6. 


6.4 Sichern 


Müssen Kabel wegen länger andauernder Bauarbeiten für die Bauzeit aus ihrer Trasse herausgelegt werden, so sind sie 
entsprechend den Vorgaben des BvT gegen Beschädigungen zu schützen. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die Kabel 
wieder in ihre endgültige Trasse umzulegen. Es ist darauf zu achten, dass das Trassenwarnband im Umlegungsbereich neu 
ausgelegt wird. Andere Abdeckmaterialien sind ggf. wieder einzubauen. 
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7 Legen von Kabel, KR, SNR-E, SNRV-E bei örtlichen Besonderheiten 


7.1 Brücken 


Die Bauweise richtet sich nach der jeweiligen Brückenkonstruktion und wird von der Telekom im Einvernehmen mit dem 
Eigentümer festgelegt. Beim Legen von Kabel / KR / SNR-E oder SNRV-E an Brücken sind punktuelle Aufhängungen 
unzulässig. Erforderlichenfalls sind Kabel / KR / SNR-E oder SNRV-E in SR einzuziehen. 
Bei Brücken an oder unter Bundesstraßen sind im Regelfall die Vorgaben der Richtlinien für das Legen und Anbringen von 
Leitungen an Brücken (RiLeiBrü) einzuhalten. 
 


7.2 Tunnel 


Bei Arbeiten im Tunnel sind die besonderen Auflagen des Eigentümers und der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften 
zu beachten. Beim Legen von Kabel / KR / SNR-E oder SNRV-E im Tunnel sind punktuelle Aufhängungen unzulässig. 
Erforderlichenfalls sind Kabel / KR / SNR-E oder SNRV-E in SR einzuziehen. 
 


7.3 Hochwassergefährdete Gebiete 


Die Auflagen der zuständigen Behörden (z. B. Deichbehörden, Wasserwirtschaftsämter usw.) hinsichtlich der Technik der 
Bauausführung und der Bauzeiten sind der BB zu entnehmen. Die genaue Lage hinsichtlich der Tiefe unter Gelände, der 
Tiefe unter NN, sowie die GPS- bzw. Gauß-Krüger-Koordinaten des Anfangs- und Endpunktes der Anlage sind im Rahmen 
der Erstellung der Planzeugberichtigung festzuhalten und dem BvT nach Abschluss der Baumaßnahme zu übergeben. 
Basierend auf den Daten der Abnahmemessung ist eine Kontrollmessung der Orts- und Tiefenlage eines Dükers, die in 
Auflagen der Wasser- und Schifffahrtsbehörden in bestimmten Zeitabständen ggf. gefordert wird, nach geeigneten 
hydrographischen Verfahren zur Tiefenlage- bzw. Ortslagepeilung durchzuführen.  
Nach einem Hochwasserereignis kann es erforderlich werden, derartige Kontrollmessungen außerturnusmäßig 
durchzuführen. 
 


7.4 Gewässer 2. und 3. Ordnung 


(1) Grundsätzlich sollten derartige Gewässerkreuzungen mit gesteuerten Bohrverfahren hergestellt wer- den. Im 
Kreuzungsbereich der Gräben, Bäche u. dgl. wird das Kabel / KR / SNR-E / SNRV-E in einem SR verlegt; Ausnahmefälle 
regelt die BB. Auflagen der zuständigen Behörden (z. B. Wasserwirtschaftsämter) sowie ggf. weiterer an der Baumaßnahme 
beteiligter Stellen sind der BB zu entnehmen. 


 
(2) Eine Mindestüberdeckung von 1,5 m unter Gewässersohle ist an keiner Stelle zu unterschreiten. Im Uferbereich sind die 
Rohre mit möglichst großen Radien in die landseitigen Gräben (s.a. ZTV-TKNetz 10) zu überführen. 


 
(3) Sind im Kabelgraben mehrere Kabel / KR / SNR-E / SNRV-E oder Dükerrohre auszulegen, so sind sie in geeigneter 
Weise zu verbinden und als Paket einzulegen. Dabei sind die Bindungen so auszuführen, dass kein unzulässiger Druck auf 
die Kabel / KR / SNR-E / SNRV-E oder Dükerrohre ausgeübt wird. Punktförmige Belastungen sind unzulässig. Durch 
geeignete Mittel (Sandsäcke, Zementrohre, usw.) sind die Rohre gegen Auftrieb und Ausbiegungen zu sichern. Hierbei ist in 
jedem Falle der rechnerische Nachweis zu erbringen, dass die beabsichtigten Abdeckungen der Rohre ausreichende 
Sicherheit gegen Auftrieb bieten. Werden die Rohre für den Legevorgang geflutet, so darf nur Leitungswasser oder 
gefiltertes Flußwasser verwendet werden. Nach der Verlegung ist das Wasser in der Regel wieder restlos aus den Rohren zu 
entfernen; es dürfen keine Rückstände in den Rohren verbleiben. Die Enden der Rohre sind wasserdicht zu verschließen. 
Hinweise bzgl. der Instandsetzung der Uferbereiche bzw. des Flußbettes sind der BB zu entnehmen. Grundsätzlich 
ist die DIN 19 657 zu beachten. 
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(4) Die genaue Lage hinsichtlich der Mindestüberdeckung, Tiefe unter Gelände bzw. unter Gewässeroberfläche, der Tiefe 
unter NN, sowie die GPS- bzw. Gauß-Krüger-Koordinaten des Anfangs- und Endpunktes der Anlage sind im Rahmen der 
Erstellung der Planzeugberichtigung festzuhalten und dem BvT nach Abschluss der Baumaßnahme zu übergeben. Die 
Rohranlage ist kalibriert zu übergeben. 


 
(5) Basierend auf den Daten der Abnahmemessung ist eine Kontrollmessung der Orts- und Tiefenlage eines Dükers, die in 
Auflagen der Wasser- und Schifffahrtsbehörden in bestimmten Zeitabständen ggf. gefordert wird, nach geeigneten 
hydrographischen Verfahren zur Tiefenlage- bzw. Ortslagepeilung durchzuführen. 
Nach einem Hochwasserereignis kann es erforderlich werden, derartige Kontrollmessungen außerturnusmäßig 
durchzuführen. 


 


7.5 Gewässer 1. Ordnung, Kanäle und Seen 
7.5.1 Grundsätzliches 


Die Arbeiten umfassen das Auslegen von Kabel oder Dükerrohr durch Flüsse, Kanäle und Seen. Länge, Anzahl, 
Durchmesser, Tiefenlage usw. der Kabel / Dükerrohre, die örtliche Trassenlage sowie die Ergebnisse von 
Bodenuntersuchungen (z. B. Probebohrungen oder Angaben der Wasser- und Schiffahrtsbehörden) an Kreuzungsstellen 
sind in der BB angegeben. Bestehen über diese Angaben Unklarheiten, so hat sich der Bieter vor Abgabe des Angebots zur 
Klärung dieser Fragen mit der zuständigen Niederlassung der Telekom in Verbindung zu setzen. Auflagen der zuständigen 
Wasser- und Schifffahrtsbehörden oder des Wasserwirtschaftsamtes sowie ggf. weiterer an den Bauvorhaben beteiligter 
Stellen sind in der BB enthalten. Ist die Legeart  (Einspülverfahren, Baggerverfahren, gesteuertes Bohrverfahren) nicht 
vorgeschrieben, so bleibt die Auswahl des Verfahrens dem Bieter überlassen, der sich vor Abgabe des Angebots bei den 
zuständigen Wasser- und Schifffahrtsbehörden usw. die Zulässigkeit des von ihm vorgesehenen Legeverfahrens bestätigen 
zu lassen hat. Die Abgabe von Nebenangeboten zu Einzelpositionen oder 
zur Gesamtleistung wird zugelassen. In diesem Fall ist eine genaue Beschreibung der vorgeschlagenen Art der Ausführung 
beizufügen. Dükerrohre sind grundsätzlich ungeschnitten zu Legen. Muss dennoch eine Verbindung zwischen zwei 
Teilstücken eines Dükerrohres aus PE-HD hergestellt werden, so sind die entsprechenden Schraubfittings angepasst an den 
jeweiligen Rohraußendurchmesser gemäß Montageanweisung einzubauen. 
 


7.5.2 Besondere Anforderungen an Material und Geräte 


Die Kaliberdurchmesser in Tabelle 19 sind so gewählt, dass die Kaliber sich auch durch Dükerrohre mit einem 
Mindestradius von 5 m ohne Schwierigkeiten ziehen lassen, wenn die in den letzten beiden Spalten der Tabelle 19 
angegebenen Rohrweiten eingehalten werden. 
 


Außendurch- 
messer  x 
Wanddicke 


Innendurch- 
messer 


kleinste zulässige 
Rohrweite vor dem 
Auslegen 


kleinste zulässige 
Rohrweite nach 
dem Auslegen 


Durchmesser 
der 
Messkaliber 


 


Durchmesser 
der 
Messkaliber 


 mm mm mm mm mm mm 
50 x 4,6 40,8 37,5 34,5 35 32 
125 x 11,4 102,2 96,0 91,0 94,0 89 
140 x 12,8 114,4 107,0 102,0 105,0 100,0 


Tabelle 20 Geforderte Rohrweiten vor und nach dem Auslegen der Dükerrohre sowie Angaben über die geforderten Kaliber 
 


7.5.3 Legen der Kabel/ Dükerrohre 


(1) Für das Ausheben und Wiederverfüllen der landseitigen Gräben bis zum Anfang des Baggergrabens bzw. bis zur 
Einsatzgrube der Spülgeräte und für das Einlegen der Kabel /Dükerrohre in diese Gräben gelten ab dem Erreichen der 
Mindestüberdeckung auch die ZTV-TKNetz 10 und 12. 
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(2) Die Uferbefestigung ist in der vorgeschriebenen Tiefe, ggf. unter Berücksichtigung der von den Wasser- und 
Schifffahrtsbehörden gemachten Auflagen, entweder in offener Bauweise durchzuführen oder zu durchbohren bzw. zu 
durchstoßen. Die anschließenden Dükergräben an den Landseiten sind gemäß ZTV- TKNetz 10 herzustellen. Die 
Biegeradien für die Dükerrohre müssen mindestens 5 m betragen. 


 
(3) Die in der BB vorgeschriebene Tiefenlage unter Gewässersohle rechnet von der Oberkante des obersten Kabels 
/Dükerrohres an. Während der Legearbeiten sind die Tiefenlage der Kabel /Dükerrohre so- wie ggf. der Pegelstand laufend 
zu messen und die Messergebnisse in Messprotokollen (Tiefenlagelisten) festzuhalten. Die Messergebnisse sind bei 
Erstellung des Querprofils zu verwerten. 


 
(4) Zur Kontrolle der nach Tabelle 19vorgeschriebenen Rohrweiten sind die Dükerrohre vor und nach dem Legen in 
Anwesenheit des BvT mit einem Rohrkaliber zu kalibrieren. Die Messkaliber müssen 280 mm lang sein und eine glatte 
Oberfläche besitzen. Die Kanten müssen abgerundet sein, wobei der Radius der Rundung höchstens 5 mm betragen 
darf. Die Längen- und Durchmessertoleranzen dürfen höchstens ± 0,5 mm betragen. An beiden Enden müssen die 
Kaliber mit Ösen zum Anbringen der Zugseile versehen sein. Beim Vorkalibrieren (vor dem Legen) ist eine ausreichende 
Rückverformungszeit nach dem Abtrommeln zu berücksichtigen. Diese Zeit hängt von der Außentemperatur ab. Sie 
beträgt zwischen 0°C und + 10°C etwa 72 Stunden, zwischen + 10°C und + 20°C etwa 48 Stunden und über + 20°C 
etwa 24 Stunden. Falls beim Vorkalibrieren zu einem früheren Zeitpunkt die erforderlichen Werte erreicht wer- den, kann 
mit der Verlegung entsprechend früher begonnen werden. 


 
(5) Die in Baggergräben einzulegenden Kabel /Dükerrohre sind in geeigneter Weise miteinander als Paket zu verbinden und 
einzulegen. Dabei sind die Bindungen so auszuführen, dass kein unzulässiger Druck auf die Rohre ausgeübt wird. Durch 
geeignete Mittel (Sandsäcke, Zementrohre, usw.) sind diese gegen Auftrieb und Ausbiegung zu sichern. Hierbei ist in jedem 
Falle der rechnerische Nachweis zu erbringen, dass die beabsichtigten Abdeckungen der Rohre ausreichende Sicherheit 
gegen Auftrieb bieten. Die Enden der Rohre sind wasserdicht zu verschließen. Werden die Rohre für den Legevorgang 
geflutet, so darf nur Leitungswasser oder gefiltertes Flusswasser verwendet werden. Nach der Verlegung ist das Wasser in 
der Regel wieder restlos aus den Rohren zu entfernen; es dürfen keine Rückstände in den Rohren verbleiben. 
 
Nach dem Einbringen der Dükerrohre /Kabel ist der Baggergraben mit einer 0,2 m dicken Schicht steinfreiem Boden / Sand 
zu verfüllen. Bei felsigem Untergrund ist die Rinne ca. 0,2 m tiefer herzustellen und als Sohle für die Kabelverlegung ist in der 
Baggerrinne vor Beginn der Kabelverlegung eine 0,2 m dicke Sandschicht einzubringen. Der Einsatz von Klappschuten ist 
hierbei unzulässig. Darüber ist der Graben mit geeignetem Material zu verfüllen. Ob außer den ggf. einzubauenden 
Wasserbausteinen als letzte Schicht eine Steinschüttung oder ähnliches auf die Baggerrinne aufzubringen ist, entscheidet 
die zuständige Wasser- und Schifffahrtsbehörde und ist der BB zu entnehmen. 


 
(6) Zum Einspülverfahren gehören vorherige Probespülungen, damit unvorhergesehene Hindernisse rechtzeitig erkannt 
und beseitigt bzw. umgangen werden können. Stichprobenspülungen werden nicht als Probespülungen anerkannt. Die 
Kabel /Dükerrohre sind je nach Stückzahl neben- oder übereinander ohne feste Bindung miteinander einzuspülen. Müssen 
mehrere Spülgänge ausgeführt werden, so ist entsprechend den örtlichen Verhältnissen (Bodenarten, Gewässerbreiten, 
Hindernissen usw.) und, sofern in der BB keine Angaben gemacht werden, der nach technischen Gesichtspunkten 
geringstmögliche Abstand zwischen den Spültrassen zu wählen. 


 
(7) Hinweise bzgl. der Instandsetzung der Uferbereiche bzw. des Flussbettes sind der BB zu entnehmen. Grundsätzlich ist 
die DIN 19 657 zu beachten. 


 


7.5.4 Anfertigen eines Querprofils der Kreuzung 


Der AN hat eine zeichnerische Darstellung des Querprofils der Kreuzung anzufertigen. Die Darstellung soll die gemessene 
vorhandene Gewässersohle und die maßstabsgerecht eingezeichnete Tiefenlage des ausgelegten Kabels / 
Dükerrohrbündels aufweisen. Ob es genügt, die Darstellung anhand der laufenden hydrographischen 
Tiefenlagemessungen während der Bauausführung anzufertigen oder ob die Kabel / Dükerrohre nachträglich einzumessen 
sind, geht aus der BB hervor. 
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Im ersten Fall ist eine Tiefenlageliste mit den Ergebnissen der laufenden Tiefenmessung, der Lotungen der 
wiederhergestellten Flusssohle und den jeweiligen Pegelständen beizufügen. Im zweiten Fall bleibt das Messverfahren dem 
AN überlassen, wenn in der BB keine bestimmten Messverfahren vorgeschrieben werden. 
In den Querprofilen ist die Nullinie, von der aus die Entfernungen angegeben werden, in Übereinstimmung mit der vom 
Wasser- und Schifffahrtsamt festgelegten Hektometer-Nullinie (bei Gewässern mit Kilometrierung) zu bringen. Bei 
nichtkilometrierten Gewässern ist die Lage eines hochwasserfrei gelegenen Punktes der Kreuzung unter NN festzustellen 
und am Ufer mit einer Kabelmarke (gesichert mit einem elektronischen Markierer) zu fixieren. 
Die genaue Lage hinsichtlich der Tiefe unter Gelände bzw. unter Gewässeroberfläche und die notwendigen Gauß-Krüger-
Koordinaten des Anfangs- und Endpunktes der Anlage sind im Rahmen der Erstellung der Planzeugberichtigung 
festzuhalten und dem BvT nach Abschluss der Baumaßnahme zu übergeben. Die Rohranlage ist kalibriert zu übergeben. 
 


7.5.5 Abschluss und Abnahme der Arbeiten 


Die Kabel werden von der Telekom vor und nach der Verlegung elektrisch und ggf. pneumatisch geprüft. Dem AN steht es 
frei, an den Abnahmeprüfungen und -messungen teilzunehmen. 
Eine Abnahme der Bauleistung setzt voraus, dass eine von der zuständigen Wasser- und Schifffahrtsbehörde einzuholende 
Bescheinigung über die einwandfreie ordnungsgemäße Instandsetzung der Flußsohle, der Ufer- und 
Böschungsbefestigungen vorliegt. 
 


7.5.6 Kontrolle der Orts- und Mindestüberdeckung gemäß Vorgaben der Wasser- und 
Schifffahrtsbehörden 


Basierend auf den Daten der Abnahmemessung ist eine Kontrollmessung der Orts- und Tiefenlage des Dükers, die in 
Auflagen der Wasser- und Schifffahrtsbehörden in bestimmten Zeitabständen ggf. gefordert wird, nach geeigneten 
hydrographischen Verfahren zur Tiefenlage- bzw. Ortslagepeilung durchzuführen. 
 


7.5.7 Kontrolle Bergsenkungsgebiete 


(1) Welche besonderen Maßnahmen beim Legen von Kabel/KR in Bergsenkungsgebieten getroffen werden müssen, wird in 
der BB festgelegt. SNR-E / SNRV-E sind in Bergsenkungsgebieten ausschließlich im Rohr zu Legen. 
 
(2) Rohranlagen in Bergsenkungsgebieten sind mit Muffentrögen/KKKSch und KKR 110 x 3,2 mm ggf. mit 
Mehrfachrohrnutzung herzustellen. 


 
(3) Rohrstrecken in Bergsenkungsgebieten sind aus KKR 110 x 3,2 mm mit 6 m -Baulängen und angeformter Schiebemuffe 
aufzubauen. Die Rohre sind entsprechend ZTV-TKNetz 12 zu Legen. 
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8 Kabel, KR, SNR-E, SNRV-E und SL in Bauwerke einführen bzw. 
außen am Haus abschließen 


8.1 Allgemeine Hinweise 


(1) Grundsätzlich ist ein Gebäudeanschluss mit einem SymK, Gf-Kabel, SNRV-E o.ä. an der Hausaussenseite abzuschließen. 
Wenn der Hausbesitzer den Einbauplatz des AP im Haus wünscht, so ist das Hausgrundstück zur (späteren) Versorgung mit 
einem Gf-AP (Glasfaser-Abschlusspunkt) und/oder mit einem APL (symmetrisches Kupferkabel) immer (unabhängig von 
geplanten späteren Ausbauvarianten) beginnend mit der gas- und wasserdichten Gebäudeeinführung und mit einem daran 
anschließenden gas- und wasserdicht abgeschlossenen KKR 50 bis an die Grundstücksgrenze zu versorgen. 
Wenn der Hausbesitzer den Einbauplatz des AP an der Hausaußenwand wünscht, beginnt das KKR 50 ca. 20 cm vor der 
Hausaußenwand, endet an der Grundstücksgrenze und ist beidseits gas- und wasserdicht durch geeignete EZA-t 
abzudichten. 
In diesem Falle ist das Erdkabel seitens des AN bis an die Hauswand plus ca. 1,5 m Mehrlänge zu legen. Wird der AP an der 
Hausaußenwand montiert, so ist hier eine Mindesthöhe von 0,8 m und eine Maximalhöhe von 1,6 m über Erdgleiche 
einzuhalten. Die Kabelhochführung ist mit dem Hauseigentümer abzustimmen und mechanisch mit einem 
Kabelschutzeisen bis kurz unter die Erdgleiche zu schützen. Werden SNR in ein Gebäude eingeführt, so sind sie gemäß DIN 
EN 50174-2 innerhalb von 3 m z.B. an einem Gf-AP gemäß Montageanweisung abzuschließen. Werden die SNR innerhalb 
des Gebäudes weiter- geführt ggf. in einen anderen Brandabschnitt, so ist gemäß der örtlichen Brandschutzvorgaben zu 
verfahren und auf spezielle Innen-SNR (SNRi) zu wechseln. Zwischen zwei Brandabschnitten ist immer ein Brandschott 
gemäß den örtlich geltenden feuerpolizeilichen Vorschriften einzubauen. 
 
(2) Der Einbau von wärmeschrumpfenden MD bei Neuanschlüssen von Hausgrundstücken und im Störungsfall ist ab sofort 
nicht mehr zulässig. Alle bei der Telekom gängigen Kabeltypen und SNR sind mit den Mauerdurchführungsbauteilen aus 
Abbildung 18 einbaubar. 
 
(3) Beim Herstellen der Wanddurchbrüche bzw. -durchdringungen dürfen vorhandene Bewehrungen möglichst nicht 
beschädigt werden. Im Regelfall können Bohrungen bis 80 mm u.a. mittels Spiralbohrern hergestellt werden. Werden 
Kernbohrungen als Durchdringungsmethode gewählt, ist auf ein sauberes Durchtrennen angetroffener Bewehrungsstähle 
zu achten, der Bohrkanal muss innen glatt sein. 
 
(4) Am Gebäude vorhandene Bauwerksabdichtungen- bzw. Wärmedämmungen sind nach Fertigstellung der Einführung im 
Einvernehmen mit dem BvT und dem Grundsstückseigentümer ordnungsgemäß wiederherzustellen. Sollte bereits vor 
Baubeginn eine offensichtlich unzureichende Bauwerksabdichtung festgestellt werden, so ist dies vor Beginn der 
Einbauarbeiten dem BvT und dem Grundsstückseigentümer mitzuteilen. 
 
(5) Kundeneigene fachgerecht eingebaute Gebäudeeinführungen bzw. Mehrspartenhauseinführungen (MSHE), die vom 
Hauseigentümer zur Verfügung gestellt werden, können nach Rücksprache mit dem BvT (nachweislicher 
Gewährleistungsübergang auf den Hauseigentümer bzw. einbauendes Unternehmen, Unterlagen lagern beim PTI) genutzt 
werden. Für die Verlängerung der Rohre bis zur Grundstücksgrenze sind beigestellte KKR50 oder zusätzlich MSHE-Adapter 
50/75 zu verwenden. Wird ein Adapter eingebaut, so ist dieser Punkt des Außendurchmesserwechsels im Lageplan zu 
dokumentieren. Kabel sind dann nur aus Richtung der KKR 50 einzubringen. 
 
(6) Von Seiten des Hauseigentümers in eine Fundamentplatte eingebaute Rohre oder Durchführungsöffnungen können 
genutzt werden, wenn der Hauseigentümer als Selbstgraber die Ein-/Durchführung des Flexrohres, dessen Weiterführung 
bis zur Grundstücksgrenze und dessen gas- und wasserdichter Abdichtung mit ggf. durch Telekom gelieferten Bauteilen 
(z.B. Selbstgraberpaket, Verlängerungspaket) nachweislich selbst durchgeführt hat und die Gewährleistung für die 
Dichtheit übernimmt. 


 
(7) Liegt erkennbar ein nicht fachgerechter Einbau von kundeneigenen MD bzw. Rohren (z.B. KG-Rohre) vor, so sind diese 
nur dann zu nutzen, wenn dem Kunden nachweislich das Risiko eines nicht fachgerechten Einbaus dargelegt wurde und 
wenn der Grundsstückseigentümer /Hausbesitzer die Gewährleistung für den Einbau und das spätere Abdichten der 
Durchführung sowie die Beschaffung der notwendigen Bauteile nachweislich übernimmt. 
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(8) Bei Gebäudeeinführungen oberhalb der Erdgleiche sind keine MD einzubauen. Hier reicht eine einfache Bohrung zur 
Durchführung des Kabels und die fachgerechte Abdichtung des Bohrkanals aus. 
Für oberirdisch versorgte Hausgrundstücke mit unterirdischer Gebäudeeinführung gilt dies gleichermaßen. Hier ist ein 
KKR50 bis an den Mastfuß vorzusehen falls der Kunde eine unterirdische Hauszuführung wünscht. Wurden 
Hausgrundstücke zu einem früheren Zeitpunkt vorsorglich mit einem Kabelring versehen, so ist ein KKR 50 von der neu 
eingebauten Gebäudeeinführung bis zum ggf. notwendigen Montageort einer Verbindungsmuffe einzubauen. Das 
Rohrende ist durch den AN der Telekom mit einer geeigneten EZA-t gas- und wasserdicht abzudichten. Die Gewährleistung 
liegt hier beim AN der Telekom. 
 
(9) In Bauwerke, die in druckwasserhaltender Bauweise errichtet wurden, sind keinesfalls Standard- MD- Bauteile 
einzubauen. Hier werden, abhängig von der jeweiligen Gebäudeabdichtung, vom Material des Mauerwerks etc. spezielle 
Bauteile, z.B. Gummipressdichtungen, zum Einsatz gebracht. Dazu werden vorab Kernbohrungen (Achtung! Durchtrennte 
Bewehrungen sind mit Korrosionschutz zu beschichten) hergestellt. Diese sind ebenso wie der Einbau der Abdichtungen 
von Spezialunternehmen einzubauen. 


 
(10) Der Einbauort einer MD ist im Einvernehmen mit dem Hauseigentümer, wenn möglich, in einer Raumecke zu einer 
Zwischen-/Innenwand festzulegen. 


 
(11) Der Einbau von speziellen MD in Sonderbauweise unter Einsatz der Erdrakete aus dem Haus heraus ist ausdrücklich 
zugelassen. Die Bauweise ist seitens des AN mit dem Grundsstückseigentümer/Hausbesitzer abzustimmen. Eine Grabung 
auf dem Hausgrundstück wird dann lediglich zur ggf. notwendigen Sicherung von Fremdanlagen notwendig. 


 
(12) Die folgende Abbildung gibt eine Übersicht, welche Bauweisen wann anzuwenden sind: 
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Abbildung 20 Mauerdurchführungen inder neuenStandardbauweise 


 
 


8.2 Universalgebäudeeinführung MD60 / K+n x 7 (mit Rohranschluss)  
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Sollen Gebäude mit SymK und Gf-Kabel bzw. SNRV-E 2x7 oder SL neu versorgt werden, so ist dabei eine spezielle MD 60 
mit Rohranschluss (Abbildung 22)  einzubauen. Siehe auch türkis gekennzeichnete Zeile in Abbildung 20. Das Bauteil 
enthält zwei EZA-t zur Montage innen und außen. Es ermöglicht auferdem den Anschluss eines KKR 50, das nach örtlicher 
Regelungslage ggf. bis zur Grundstücksgrenze weiterzuführen ist. 
In das KKR50 wird dann das SymK zum Anschluss des Gebäudes direkt eingebaut. Wird das Haus später mit Gf-Kabel 
angeschlossen, so kann mit dieser Bauweise sowohl ein Gf-Standardkabel mit > 8 mm Außendurchmesser  als auch ein 
SNRV-E 2 x 7 eingeführt werden. Die Abdichtung des Rohres erfolgt beidseits mit EZA-t gemäß ZTV- TKNetz 40. Werden 
sofort SNR 7 x 1,5 mm mitverlegt, so sind diese im Gf-NVt bzw. unmittelbar nach der Gebäudeeinführung mit KMR 7 gemäß 
Montageanweisung zu verschließen. 
 
 


 
Abbildung 21 Mauerdurchführung MD40 für Schrägeinbau 


 
Abbildung 22 Mauerdurchführung MD60 mit Rohranschluss 


 


 
Abbildung 23 Funktionsprinzip Mauerdurchführung 


 
 


8.3 Universal-Gebäudeeinführungen MD40/2x7 FTTH  bzw. MD40/9-13 für GfK, symK und 
SNR-E 
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Werden Glasfaserkabel oder SNR mit einem Außendurchmesser von 7 mm in Gebäuden in welchen bereits SymK-
Anschlüsse vorhanden sind mit Gebäudeeinführungen MD40/ 2x7 FTTH gas- und sickerwasserdicht gemäß DIN 18 195 in 
Gebäude eingeführt. Siehe auch gelb gekennzeichnete Zeile in Abbildung 20. 
Soll ein SNR-E 12mm bzw. Kabel mit einem Außendurchmesser 9 bis 13 mm in Gebäude eingeführt werden, so können 
dabei Gebäudeeinführungen MD40/ 9-13 eingebaut werden. Siehe auch grün gekennzeichnete Zeile in Abbildung 20. 
 


8.4 Universalgebäudeeinführungen für symmetrische Kabel MD 40, MD 60 und MD90 


Müssen symmetrische Kabel unterirdisch in Gebäude eingeführt werden, so sind die in Abbildung 20 grün 
gekennzeichneten Bauteile gemäß Montaganweisung einzubauen. 
 


8.5 Gebäudeeinführung für Wände aus WU-Beton 


Wenn ADSB 2x7-9 und ADSB 2x9-12,5mm in eine wasserdichte Betonwand eingesetzt werden, so ist dafür eine 
glattwandige Kernlochbohrung mit einem Innendurchmesser von 47 mm Voraussetzung. In diesem Fall ist ein Futterrohr 
nicht erforderlich. Die Daten der verschiedenen ADSB sind in der folgenden Abbildung 24 dargestellt Der Einbau der ADSB 
mit Innen- und Außenteil ist gemäß der jeweils beiliegenden Einbauanweisung durchzuführen. 


 


 
Abbildung 24 ADSB –Set (Innenteil (links) und Außenteil (rechts)) 


 
Werden sofort SNR mitverlegt, so sind diese beidseits mit KMR bzw. geeigneten EZA-t gemäß Montageanweisung gas- und 
wasserdicht zu verschließen und zu beschriften. 
 


Typ Einführbarer Ka- 
beldurchmesser 
in mm 


Einführbarer SNR- 
Durchmesser in 
mm 


Anzahl der 
einführbaren 
SNR bzw. 
Kabel 


Bohrungsdurchmesser 
ohne/mit Futterrohr 


 


in mm 
ADSB-D 7-9 als Set 7-9 7 2 47/67 
ADSB-D 9-12,5 als 
Set 


9 -12,5 10/12 2 47/67 


Tabelle 21 SNR-E-Gebäudeeinführungen 


8.6 Einführung in Gebäude mit druckwasserhaltender Bauweise 


(1) Bei druckwasserhaltender Bauweise nach DIN 18 195 ist das Kabel durch ein bauseits bereitzustellendes Mantelrohr 
aus Stahl oder PVC-U, durch eine einbetonierte Spezial-MD oder durch ein Konstruktionsteil aus Los- und Festflansch, 
einzuführen. Nähere Einzelheiten hierzu sind ZTV-TKNetz 12 zu entnehmen. 


 
(2) Ein evtl. notwendige Abdichtung zwischen einem Mantelrohr aus Stahl, welches z.B. in einer weißen Wann eingegossen 


wurde und einem von der Telekom eingebauten Rohr mit z.B. 110 mm Außendurchmesser ist mit 
Gummipressdichtungen abzudichten. 
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Zur Abdichtung des Mantelrohres bei der Durchführung von Kabel sind auf der Wandinnen- und -außenseite 
Gummipressdichtungen unterschiedlicher Breite für KKR 110 oder KKR 50 wie in Abbildung 25 + 26 beschrieben zu 
verwenden. Dabei ist auf der Wandaußenseite immer die breitere Abdichtung einzusetzen. Der Einsatz der 
Gummipressdichtungen ist in der jeweils beiliegenden Montageanweisung beschrieben. 
 


 
Abbildung 25 Gummipressdichtung 


 


Gebäudeaußenseite 
Abbildung 26 Abdichten von Durchführungen in druckwasserhaltender Bauweise mit Gummipressdichtungen 


 
Wird in einer weißen Wanne für eine neue Einführung eine Kernbohrung (Baudurchführung durch Spezialunternehmen) 
hergestellt, so ist diese auf der Wandaußenseite und auf der -innenseite mit Gummipressdichtungen abzudichten. Dafür 
sind die Bauteile gemäß Abbildung einzusetzen. Der Einbau erfolgt gemäß Montageanweisung. 
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Kabeltyp 
A02YSF(L)2Y mit 
Da-Anzahl  
bzw.  Rohrtyp 


Außendurch- 
messer Kabel 
bzw. Rohr 
in mm 


Kern- 
bohrungs- 
Durchmesser 
in mm 


GPD-Bauteilsatz 
Bezeichnung 
neuer Typ 


Anzahl ein- 
führbarer 
Kabel 


10, 20, 30, 50 8 - 21 60(+2) GPD-T60/8-21 1 


100, 150, 200 25 -36 60(+2) GPD-T60/25-36 1 


Bis 3 Kabel 3 a´ max. 11 80(+2) GPD-T80/3x 8-11 max. 3 


KKR 110 
 


 
(Dicke 30 mm) 


110 150 (+2) Gebäudeeinfüh- 
rung I gas- und 
wasserdicht 


1 KKR 110 


KKR 110 
 


 


(Dicke 60 mm) 


110 150 (+2) Gebäudeeinfüh- 
rung II gas- und 
wasserdicht 


1 KKR 110 


Tabelle 22 Gummipressdichtungen 
 
Wird ein KKR bzw. ein Stahlrohr 50 oder 110 in druckwasserhaltender Bauweise in ein Gebäude eingeführt, so sind zur 
Abdichtung zwischen Kabel und Rohr sowohl an der fernen Rohröffnung als auch an der Rohröffnung im Keller keinesfalls 
Schrumpfschläuche oder –manschetten einzusetzen. 
Auf der Wandinnenseite wird der Rohrzug gegenüber dem Kabel mit einer Gummipressdichtung oder einer ADE (nicht auf 
der Wandaußenseite) abgedichtet. 
 


8.7 Nutzung von Mehrspartenhauseinführungen 


(1) Sollen Gebäude mit SymK und/oder Gf-Kabel bzw. 2 SNR 7 x 1,5 mm neu versorgt werden, so ist eine bauseits 
vorhandene Mehrspartenhauseinführung (z.B. der Hersteller Hauff, Doyma, Langmatz, RMA, etc.) zu nutzen. Das Bauteil 
ermöglicht oft den Anschluss eines KKR 50. Soll dieser Rohrzug der Mehrsparten- hauseinführung bis auf öffentlichen 
Grund verlängert werden, so ist das KKR 50 direkt anzuschließen . In Fällen bei denen eine MSHE mit Rohrstutzen von 75 
mm Außendurchmesser vorgefunden wird, ist ein Anpassungs- bzw. Übergangsadapter (Beistellung durch Telekom) für die 
Mehrspartenhauseinführung zu verwenden bzw. ist das Rohr mit unverändertem Durchmesser bis auf öffentlichen Grund zu 
verlängern. Die Gewährleistung für diese Arbeiten liegt in der Zuständigkeit des AN der Telekom. 
In das Rohr wird dann das SymK zum Anschluss des Gebäudes direkt eingebaut. Wird das Haus später mit FTTX 
angeschlossen, so kann mit dieser Bauweise sowohl ein Gf-Standardkabel, ein SRRV 2 x 7 TC als auch zwei SNR-E 7 mm 
eingeführt werden. 
(2) Die Abdichtung des Rohres erfolgt beidseits mit EZA-t gemäß ZTV-TKNetz 40. Werden sofort SNR mitverlegt, so sind 
diese beidseits mit KMR gemäß Montageanweisung zu beschriften und zu verschließen. 


8.8 Mauerdurchführungen (MD) 50 bis MD 100 für SymK 


(1) Kabel sind durch eine MD erst einzuführen, wenn der für den Einbau der MD in den Wanddurchbruch bzw. für das 
Wanddurchführungs-Fertigteil verwendete Zementmörtel oder Schnellbinder genügend ausgehärtet ist. Der Kabelvorrat im 
Gebäude ist so zu bemessen, dass der Abschlusspunkt des Telekomnetzes an der dafür vorgesehenen Stelle montiert 
werden kann; ggf. ist der BvT zu beteiligen. Die Abmessungen der MD sind Tabelle 24 ebenso zu entnehmen wie der 
Durchmesser des erforderlichen Wanddurchbruches, der 20 mm größer als der Außendurchmesser der MD herzustellen ist. 
 
(2) Die Durchbruchsöffnung ist stets unter Verwendung von Bohrkronen o.ä. geeigneten Maschinen herzustellen. 
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MD-Typ Länge Außen- 
durch- 
messer 


Innendurch- 
messer bei 
Lieferung 


Anzahl einzu- 
führender 
Kabel/SL 


Bohrungsdurchm 
esser 


 mm mm mm St mm 
MD 50 1250 50 ca. 46 1 70 
MD 100 1250 110 ca. 103 1 130 


Tabelle 23 Abmessungen der MD Größe 50 bis 100 
 
(3) Das hergestellte Bohrloch ist zu säubern und gut mit Wasser zu benetzen. Die umlaufenden Markierungen an der MD 
dürfen sich beim Einbau nicht innerhalb des Mauerdurchbruchs befinden. Der Zwischenraum zwischen MD und 
Durchbruchsöffnung ist von beiden Wandseiten aus je nach Breite des Zwischenraumes etwa 8 bis 10 cm tief mit 
Mauermörtel oder Schnellbinder auszufüllen. Die Oberfläche des Verfüllmaterials ist bündig mit den Wandflächen 
abzugleichen. Nach genügendem Aushärten des Mauermörtels bzw. Schnellbinders ist ein auf der Außenwand vorhandener 
und im Bereich des Wanddurchbruchs entfernter Dichtungsanstrich oder eine Dichtungsklebung oder dgl. wieder 
aufzubringen. Die abzudichtende Fläche ist entsprechend DIN 18 195 vorzubereiten und, bezogen auf den Mittelpunkt der 
Durchbruchsöffnung, mindestens 0,4 m x 0,4 m groß zu wählen. Die Abdichtung muss den auf der Wand vorhandenen 
Dichtungsanstrich bzw. die Dichtungsklebung ausreichend überlappen. Die Stoffe müssen DIN 18 195 entsprechen und sich 
gegenüber den Wandbaustoffen, der MD und dem Kabelmantel des einzuführenden Kabels neutral verhalten. 
Auch bei nicht isolierten Wänden ist ein Dichtungsanstrich aufzubringen. Ggf. sind dazu unverputzte Außenwände auf einer 
0,4 m x 0,4 m großen Fläche zu verputzen. 
Der auf der Innenseite der Wand beschädigte Verputz ist wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen und ggf. 
farblich anzugleichen. 
 
(4) MD ist gemäß der beiliegenden Montageanweisung einzubauen. 


 
(5) Bei Einbau von MD 50 bzw. MD 100 in Bauwerke, die nach der aktuellen Wärmeschutzverordnung errichtet wurden, ist 
besonders auf die Hausisolierung zu achten. Ggf. ausgeschnittene oder beschädigte Teile des Wärmeschutzes sind 
sorgfältig wiederherzustellen. 


 


8.9 Auswechseln von Kabel in MD,  Vorgefundene alte MD 


(1) Vorgefundene alte Wanddurchführungen mit KKF, KKR, SR, Mauerdurchführungsmuffen und Stahlbetonsteinen mit 
Steckklebemuffe sind auf besondere Anordnung des BvT gegen für den jeweiligen Einsatzfall geeignete 
Gebäudeeinführungen auszuwechseln. Der BvT bestimmt im Einzelfall, wie zu verfahren ist. 
 
(2) Vorgefundene MD 1; 2; 2,5; 3 oder 50 3 F sind im Falle einer Nachbelegung mit Glasfaserkabel oder mit SNR gegen MD 
gemäß Abschnitt 8.2 oder 8.3 auszuwechseln. 


 


8.10 Einführung von KR bzw KKR in Betriebsgebäude, KSch/AzK 


(1) Durch RAd 110/ 2 x 50und mit RAd 50 teilbar können 2 KR 50 x 4,6 oder KKR 50 x 1,8 in einer KKR 110 Zugöffnung der 
Einführungsplatten von KSch/AzK eingeführt. Sind die KR 50 x 4,6 /KKR50 mit Kabel belegt, so ist mit der Rad 50 teilbar zu 
arbeiten. Die Rad 50 3 x50 ist nicht mehr einzusetzen! 


 
(2) Durch die Verwendung von RAd Netzknoten 110/ 3 x 50 sind bis zu drei KR/ KKR 50 x 1,8 in eine Zugöffnung mit einem 
Außendurchmesser von 110 mm der KK-Einführungselemente von Betriebsgebäuden einzuführen. Sind die KR 50 x 4,6 
/KKR50 mit Kabel belegt, so ist mit der RAd 50 teilbar zu arbeiten. Dann sind allerdings nur 2 Rohre einführbar! 


 
(3) Mehrere ankommende KKR 50 bzw.110 werden gemäß ZTV-TKNetz 12 mit KK-GE in Gebäude eingeführt werden. 
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9 Aufstellen von TelH, TelHb, TelSt und Einbauen von 
Betonfertigsockeln für NRT 


9.1 Aufstellen von TelH, TelHb, TelSt und Einbauen von Betonfertigsockeln für NRT 


Der Betonfertigsockel besteht aus einer Bodenplatte und einer als stumpfer Kegel ausgebildeten Sockelhaube. Die 
Abmessungen und Gewichte sind in der Tabelle 23 enthalten. 
 


Bauteil Größter Durch- 
messer 


Kleinster Durch- 
messer 


Höhe Masse 


 m m m kg 
Bodenplatte 0,8 0,8 0,07 73 
Sockelhaube 0,75 0,45 0,73 214 


Tabelle 24 Bauteile aus Beton für NRT 
 
Die Bodenplatte ist auf der nach ZTV-TKNetz 10 vorbereiteten Baugrubensohle aufzusetzen. Auf der Bodenplatte ist die 
Sockelhaube mittig abzusetzen. Die im unteren Teil der Sockelhaube befindliche Einführungsöffnung für das Kabel soll in 
der Achse des zu Legenden Kabels liegen. Zum Einbringen der Sockelhaube in die Baugrube können in die auf der 
Oberseite vorhandenen Gewindehülsen M 16 Halteschlaufen befestigt werden. Bereits verlegte Kabelzuführungen sind 
während des Einbauens der Bodenplatte durch diese hindurchzuführen. Nach dem Einbau der Betonfertigteile sind die 
Gewindehülsen wieder mit den vorhandenen Kunststoffstopfen zu verschließen. Das Kabel ist in den Betonfertigsockel mit 
der erforderlichen Vorratslänge einzuführen. 
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10 Schützen von KVz, MFG, EVz-Säulen, TelSt, NRT durch 
Schneestangen 


Zur Vermeidung von Beschädigungen bei oberirdischen Einrichtungen der Telekom wie z.B. KVz, MFG, EVz-Säulen, NRT 
können die betroffenen Einrichtungen im Winter durch den Einsatz von Schneestangen markiert werden. Dazu werden die 
im Lieferumfang der Schneestangen mitgelieferten 
Bodenhülsen vorab an den potentiell gefährdeten Stellen nach Vorgaben des BvT eingegraben. Ein Einschlagen ist nicht 
zulässig. Der Boden ist auszuheben und nach Einbauen der Bodenhülse wieder zu verdichten. Zu Beginn der 
Schneefallperiode werden die Stangen an diesen Orten eingebaut. Die Stangen können nach dem Winter entnommen 
werden, die Bodenhülse verschließt sich danach wieder automatisch und kann im darauffolgenden Winter erneut benutzt 
werden.
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11 Abkürzungen, Begriffe und Definitionen  


Verwendete Abkürzungen sind bei der erstmaligen Benutzung oder als Abkürzungsverzeichnis unter diesem Punkt 
zu erklären. 


Abkürzung Erklärung 


A-Plan Ausführungsplan 


ADE Abdichtelement für mit einem Kabel belegte Kabelkanalzüge 


ADS Abdichtstopfen 


AN Auftragnehmer 


AG Auftraggeber 


ATV Allgemeine Technischen Vertragsbedingungen 


AzK Abzweigkasten 


LB Leistungsbeschreibung für Bauleistungen am Zugangsnetz 


BKs Breitbandkommunikation mit Stromversorgung 


BvT Beauftragter der Telekom 


DIN Deutsche Industie Norm 


DSM Doppelsteckmuffe 


DSV Doppelsteckverbinder 


ES Endstopfen für SNR 


EVz Endverzweiger 


EZA-t Einzelzugabdichtung teilbar 


EZAM Einzelzugabdichtung für Mehrfachrohr 


Fspk Fernspeisekabel und Unterverteilungskabel 


Gfk Glasfaserkabel 


Gf-AP Glasfaser-Abschlußpunkt 


Gf-NVt Glasfaser-Netzverteiler 


HRMA Halbrohrmuffen-Abzweig 


KEK Mechanische Kabelendkappe 


KK Kabelkanal 


KKF Kabelkanalformstein aus Beton 


KKHR Kabelkanalhalbrohr 50 oder 110 


KKHRM Kabelkanalhalbrohrmuffe 50 oder 110 


KKHRB Kabelkanalhalbrohrbogen 50 oder 110 


KKR Kabelkanalrohr 50 oder 110 


KM Kabelmarke 


KMR Kennzeichnungsschild mit Rohrverschluß 


KR Kabelrohr 50 x 4,6 mm 


KSch Kabelschacht 


KVz Kabelverzweiger 


Kxk Koaxialkabel 
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LK-ZN Leistungskatalog im Zugangsnetz 


MD Mauerdurchführung 


MR4 Mehrfachrohr vierfach 


MX Multiplexer 


MXs Multiplexer mit Stromversorgung 


NRT Notruftelefon 


NVt Netzverteiler 


ONT Optical Network Terminal 


ONU Optical Network Unit 


OZ Ordnungszahl 


PE Polyethylen 


PE-HD Polyethylen hoher Dichte 


PVC-U Polyvinylchlorid ohne Weichmacher 


RA Rechnungsaufmaß 


RAd Rohradapter 


RSA Richtlinie für Sicherungsmaßnahmen von Arbeitsstellen an Straßen 


RVB Rohrverbinder 


SK Schutzkappen für SNR, SNRVe während der Verlegung 


SL Schirmleiter, Erdleiter, Schutzleiter 


SR Schutzrohr 


SNR-E SpeedNet-Rohr Erdverlegbar 


SNRV SpeedNet-Rohrverband mit SNR-E aber nur für KKA oder KKF 


SNRV-E TC SpeedNet-Rohrverband Erdverlegbar dicht gepackt 


SR-RV Schutzrohr für den Rohrvortrieb 


SRA Schutzrohrabdichtung 


Symk Symmetrische Kupferkabel 


TelH Telefonhäuschen 


TelHb Telefonhaube 


TelSt Telestation 


TS Technische Spezifikation 


UFB Unterflurbehälter 


VDE Verein Deutscher Elektrizitätswerke 


VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen 


VSt Vermittlungsstelle der Telekom 


VSt Netzknoten 


WS1 Warnschild 1 


WSB Wärmeschutzbauteil für Mauerdurchführungen 


ZN Zugangsnetz 


ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
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12 Mitgeltende Unterlagen 


Diese ZTV-TKNetz gelten im Allgemeinen im unmittelbaren Zusammenhang mit weiteren Teilen der ZTV-TKNetz: 
 


Kurzbezeichnung Name 


ZTV-TKNetz 9 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom AG für 
Leitungen im Telekommunikationsnetz, Teil 9, Abrechnung 


ZTV-TKNetz 10 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom AG für 
Leitungen im Telekommunikationsnetz, Teil10, Tiefbau 


ZTV-TKNetz 12 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom AG für 
Leitungen im Telekommunikationsnetz, Teil 12, Bauen, Instandhalten und Abbre- 
chen von Kabelkanälen 


ZTV-TKNetz 13 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom AG für 
Leitungen im Telekommunikationsnetz, Teil 13, Einbauen, Herstellen und Abbre- 
chen von KSch und Azk 


ZTV-TKNetz 15 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom AG für 
Leitungen im Telekommunikationsnetz, Teil 15, Instandsetzen von KSch und Azk 


ZTV-TKNetz 20 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom AG für 
Leitungen im Telekommunikationsnetz, Teil 20; Aufstellen und Abbrechen KVz, 
KoVt, MFG, EnAS, EVz-Säulen 


ZTV-TKNetz 39 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom AG für 
Leitungen im Telekommunikationsnetz, Teil 39, Lagerung von Kabeln und Kabel- 
garnituren im Erdreich, KSch und AzK sowie die Führung in Betriebsgebäuden 


ZTV-TKNetz 40 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom AG für 
Leitungen im Telekommunikationsnetz, Teil 40, Ein- und Ausziehen von Kabel, 
SNR-E und MR 4, Kalibrieren von Rohrzügen, Einblasen von GfK 


ZTV-TKNetz 41 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom AG für 
Leitungen im Telekommunikationsnetz, Teil 41, Montagearbeiten an unterirdisch 
geführten symmetrischen Kabeln und deren Abschlusseinrichtungen 


ZTV-TKNetz 48 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom AG für 
Leitungen im Telekommunikationsnetz, Teil 48, Montagearbeiten an Glasfaserka- 
beln und deren Abschlusseinrichtungen 


ZTV-TKNetz 70    
    


  
 


Logistik 


ZTV-TKNetz 71 Eigenständige Materialdisposition beim Auftragnehmer 
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Soweit diese ZTV-TKNetz nichts Gegenteiliges festlegt, sind bei den Arbeiten u. a. folgende Vorschriften für die 
technische Ausführung besonders zu beachten (jeweils die aktuell gültige Vorschrift): 
 


Lfd. 
Nr. 


Vorschrift Bezeichnung 


1 DIN 1045 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausführung 
2 DIN 18 012 Hausanschlußräume; Planungsgrundlagen 
3 DIN 18 195 (Teil 1 bis 10) Bauwerksabdichtungen 
4 DIN 19 657 Sicherung von Gewässern, Deichen und Küstendünen; Richtlinien 
5 DIN 46 391 Teil 1 Spulen für die Lieferung von Kabeln und Seilen; Maße 
6 DIN 0298 Teil 1 Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen 
7 DIN EN 50 173 Informationstechnik – Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanla- 


gen 
8 DIN EN 50 174 Informationstechnik – Installation von Kommunikationsverkabelung – 
9 DIN EN 12 613 Trassenwarneinrichtungen 
10 RiLeiBrü Richtlinie für Leitungen in und an Brücken (FGSV) 


Vorschriften für technische Ausführung 
 
Hinweis für den AN: 
Die DIN-Normen sind erhältlich bei: Die StVO und die RSA sind erhältlich bei: 
Beuth Verlag GmbH Verkehrsblattverlag Borgmann GmbH & 
Co KG Burggrafenstr. 4-7 Hohe Straße 39 
10787 Berlin 44139 Dortmund 
 
Die VDE-Vorschriften sind erhältlich 
bei: VDE-Verlag GmbH 
Bismarckstr. 33 
10625 Berlin 
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Verlegehinweise zum Abrollen und Auslegen von SNRV bzw SNRV-E als Link  auf Youtube


Abziehen von der Trommel


https://www.youtube.com/watch?v=bQJ9nfKxlIY


Abrollen von fahrenden Trommelwagen


https://www.youtube.com/watch?v=GJd5jafsriQ
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1 Zweck 


 (1) In den ZTV-TKNetz sind Aussagen darüber zu finden, welche konkreten Bauweisen z.B. auf den Gebieten 
Tiefbau, Kabelverlegung, Bau von Kabelkanalanlagen, Kabelmontage, oberirdische Bauweise etc. anzuwenden 
sind, welche Bauteile dabei einzusetzen sind, wie diese Bauteile einzubauen sind. 
 
(2) Diese ZTV TKNetz 13 gilt im Zusammenhang mit den ZTV-TKNetz 10 "Tiefbauarbeiten für Gräben und 
Baugruben" u.a.  für das  
Einbauen und Herstellen von u.i. Bauwerken wie z.B. KSch (Bild 1/1) und AzK (Bild 1/2) verschiedenster 
Abmessungen und Bauformen. Außer den in dieser Vorschrift aufgeführten Arbeiten sind ggf. noch andere 
Leistungen auszuführen. Einzelheiten hierüber sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. 
 
(3) KSch und AzK dürfen nur nach anerkannten bautechnischen Unterlagen errichtet und geändert werden. Die 
anerkannten bautechnischen Unterlagen müssen bei Baubeginn an der Baustelle vorliegen. 
Für die Normausführungen der KSch-Körper, -Decken, -Hälse, -Abdeckungen und AzK gilt diese ZTV-TKNetz in 
Verbindung mit der Leistungsbeschreibung als anerkannte bautechnische Unterlage. 
 
(4) Beim Einbauen von KSch hat der AN vor Beginn der Arbeiten dem bauüberwachenden Ressort der Telekom 
formlos Name und Anschrift des für die Baumaßnahme verantwortlichen und qualifizierten Bauleiters schriftlich 
mitzuteilen. Der benannte Bauleiter muss während der gesamten Einbaumaßnahme des Bauwerks auf der 
Baustelle anwesend sein. 
 
(5) Der AN überprüft die Lieferung des Fertigteileherstellers auf Vollständigkeit. und auf Beschädigungen. Er weist 
beschädigte Bauwerke/ -teile an den Lieferanten zurück. Der Zurückweisungsgrund ist genau zu dokumentieren 
und dem BvT mitzuteilen, ggf. ist der BvT hinzuzuziehen. 
 
(6) Die u.U. benötigten Einbau- und Montageanweisungen werden auf Anfrage vom BvT zur Verfügung gestellt. 
 


2 Gültigkeitsbereich 


Diese ZTV-TKNetz 13 ist in der jeweils aktuellen Form bzw. je nach Abschlußdatum des Rahmenvertrages gültig für 
die Deutsche Telekom Technik GmbH, und dort für alle TNL. Die Regelungen dieser ZTV-TKNetz beinhalten als 
Basis die Regelungen für die Auftragnehmer der Deutschen Telekom Technik GmbH die im Abschnitt 
„Allgemeines“ als Überblick dargestellt sind. Sie gelten für die Mitarbeiter der Telekom gleichermaßen. 
 


3 Änderungshinweis 


Sämtliche Änderungen werden im Text mittels gelber Markierung ersichtlich. 
 
Kapitel Thema Seite 


1 Allgemeines 6 


2 Gültigkeitsbereich 6 


3 Änderungshinweis 6 


17.3 Abbrechen von KSch+AzK 85 
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4 Grundsatzaussagen zu Einbau und Prinzipaufbau des KSch 
und AzK Systems 


4.1 KKKSch (Kunststoff Klein KSch (Typ I) der Bauform Langmatz  


 
Abbildung 1 KKKSch (Kunststoff KleinKSch (Typ I) der Bauform Mönninghoff 
 


4.2 KKKSch (Kunststoff KleinKSch (Typ I) der Bauform Mönninghoff 


 
Abbildung 2 Stahlbetonfertigteilschacht  KSch (Typ II) 
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4.3 Stahlbetonfertigteilschacht  KSch (Typ II) 


In folgender Abbildung ist der prinzipielle Systemaufbau eines KSch Typ II ersichtlich. Das System ist nach dem 
Baukastenprinzip aufgebaut. 
Aufbau eines KSch Typ IIa mit KSch-Hals und KSch-Abdeckung: 


 
Abbildung 3 Aufbau eines KSch Typ IIa mit KSch-Hals und KSch-Abdeckung 
 


 
Abbildung 4 KSch IIa 
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4.4 Modul-Ksch Typ III aus Stahlbetonfertigteilen 


 
Abbildung 5 Funktionsmaße der Modulschächte 


 
Abbildung 6 Modul Ksch Typ III 
 
   
 


4.5 Kunststoff AzK Typ 1 der Bauform Langmatz 


 
Abbildung 7 Kunststoff AzK Typ 1 


Das Bildelement mit der Beziehungs-ID rId24 wurde in der Datei nicht gefunden. Das Bildelement mit der Beziehungs-ID rId24 wurde in der Datei nicht gefunden.
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4.6 Kunststoff AzK Typ 1 der Bauform Mönninghoff 


 
Abbildung 8 Kunststoff AzK Typ 1 
 


4.7 AzK Typ 1 aus Stahlbetonfertigteilen  


AzK Typ 1 aus Stahlbetonfertigteilen werden nicht mehr neu eingebaut, es werden nur noch Änderungen an 
bestehenden Bauwerken vorgenommen. 
 


4.8 Abzweigkästen AzK Typ2 aus Betonferigteilen oder aus Kunststoff  


Abzweigkästen AzK Typ2 aus Betonfertigteilen oder aus Kunststoff sind nicht mehr neu einzubauen, statt 
dessen ist der KKKSch vom Typ I einzubauen. 
 


4.9 Betonfertigteilschächte KSch 56R1  


Betonfertigteilschächte KSch 56R1 sind nicht mehr einzubauen, stattdessen ist der KKKSch vom Typ I einzubauen. 
 


4.10 Betonfertigteilschächte KSch 88 R1  


Betonfertigteilschächte KSch 88 R1 sind nicht mehr einzubauen, stattdessen ist der KKKSch vom Typ I 
einzubauen. 
 


4.11 Betonfertigteilschächte KSch 93 R1 


Betonfertigteilschächte KSch 93 R1 sind nicht mehr einzubauen, stattdessen ist der KKKSch vom Typ I 
einzubauen. 
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4.12 Unterflurbehälter (UFB) aus Betonfertigteilen 


Muffentröge (Mft) aus Betonfertigteilen sind nicht mehr einzubauen. 
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5 Beistellungen und Lieferungen von Stoffen und Bauzeug 


5.1 Beistellungen der Telekom 


Nr. Beistellungen 
1 KSch Typ II undTyp III aus Stahlbetonfertigteilen 
2 Ersatzteile zur Reparatur von Azk 1 aus Stahlbetonfertigteilen einschl. Spezialvergussmörtel Azk 
3 Azk 1aus Kunststoff inkl. Abdeckung 
4. KSch Typ I, 70 x 140 cm aus Kunststoff inkl. Abdeckung + Vergußmörtel 
5. Stahlbetonfertigdecken 
6. Stahlbetonfertigrahmen für KSch-Hälse 
7. KSch-Hälse 86 einschl. Spezialvergussmörtel 
8. KSch-Abdeckungen 
9. KK-Einführungsplatten aus bewehrtem Polyurethan-Hartschaum (PUR) für KSch Typ II einschließlich 


Zubehör 
10. KK-Einführungsplatten aus PE-Formmasse zur Reparatur an Azk 1 aus Stahlbetonfertigteilen  
11 KK-Einführungsplatten aus PE-Formmasse für KSch Typ III 
12. Kabelhalter, Kabeltragebänder, Kabelhalterschienen 
13. Schmutzfänger für KSch 
14. Schmutzschalen für Azk, Muffentröge 
15. KSch-Leitern einschl. Befestigungsmaterial und Zubehör 
16. Kabelschacht-Nummernschilder 
17. Verschlusspfropfen für Aushebeöffnungen in Deckeln 
18. Abdichtkappen aus PVC-U zur Abdichtung der KK-Einführungsplatten 
18. Abdichtstopfen zum Abdichten im Erdreich endender KK-Teile 
20. Wanddurchführungsmuffen aus PVC 
21. Muffentrageeinrichtungen (Tragschalen, Einhakständer) 
22. Haltebügel für mobile Leiternsicherung-KSch 
23 UDESI 07 
24 KK-Richtungsschild 


Tabelle 1 Beistellungen durch die Telekom 
 
(1) KSch aus Stahlbeton-Fertigteilen (KSch Typ IIa, IIb, IIc und III ) bzw. KSch Typ I aus Kunststoff werden von der 
Telekom beim Schachthersteller bestellt und von diesem an die Verwendungsstelle (Baustelle) geliefert.  
KSch Typ I bzw. AzK aus Kunststoff werden, wie die sonstigen Materialien durch die Logistikunternehmen der 
Telekom angeliefert. 
 
(2) Den genauen Zeitpunkt der Anlieferung an die Baustelle vereinbart der AN mit dem Schachthersteller unter 
Berücksichtigung der vereinbarten Ausführungsfrist, des Bauzeitenplans oder sonstiger terminlicher Auflagen und 
Vereinbarungen.  
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5.2 Durch den AN vorzuhaltendene Maschinen und Geräte 


lfd. Nr. Vorhalten von Maschinen und Geräten durch AN sind u.a. 
1  Bohrmaschinen 
2  Deckelheber  
3  Füllgeräte für ADE 
4  Gasspürgeräte ,Gaswarngerät gem. ZTV-TKNetz 40 der Telekom 
5  Mobile Sprechfunkverbindungen 
6  Reinigungsgeräte für die Züge 
7  Suchgerät für Elektronische Markierungen 


Tabelle 2 3.2 Durch den AN vorzuhaltendene Maschinen und Geräte 


5.3 Lieferungen durch den AN 


(1) Der AN hat alle übrigen Stoffe und Bauteile, die zur Ausführung der in den Abschnitten 3 bis 6 genannten 
Arbeiten erforderlich sind, zu liefern bzw. beizustellen. Das sind u. a.: 
 
 
Nr. 


Lieferung durch den AN 


1 Dämmer-Wasser-Suspensionen (Anforderungen s. ZTV-TKNetz 10) oder Materialien gleichwertiger Art. 
2 Beton und Stahlbeton (Transport- oder Baustellenbeton, Anforderungen siehe ZTV TKNetz 10), 
3 Zementmörtel nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 
4 Zementleim (Wasserzementwert W/Z = 1,0 d. h. 1 Liter Wasser auf 1 Liter Zement und W/Z = 0,45, d.h. 


0,45 Liter Wasser auf 1 Liter Zement), 
5 Fugendichtmasse für die PUR-Platte Sikaflex 221, Alternativprodukt 
6 Abdichtungsstoffe (Dichtungsaufstriche) nach DIN 18 195, die sich den Schachtbauteilen gegenüber 


neutral verhalten 
7 Haftemulsionen (oder dafür geeignete Kunstharze) für Zementmörtel (Anforderungen siehe ZTV-TKNetz 


15) 
8 Holzbohlen 4 cm x 6 cm und 4 cm × 20 cm 
9 Bei Beschädigung des Korrosionsschutzes nach Abschnitt4.3.1 das jeweilig entsprechende notwendige 


Material 
Tabelle 3 Lieferungen durch den AN 
 
(2) Die vom AN zu liefernden Stoffe und Bauteile müssen den anerkannten Stand der Technik entsprechen. Die 
Telekom behält sich Stichprobenprüfungen der gelieferten Stoffe und Bauteile vor. 
 


5.4 Rücklieferungen und Entsorgung/Verwertung durch den AN 


(1) Aus Beistellungen nicht verbrauchte Materialien sind unverzüglich zurückzuliefern.  
Wiederverwendbare Bauteile (siehe Leistungsbeschreibung) sind zu reinigen und an den in der LB angegebenen 
Ort zu befördern, oder durch die Logistikunternehmen der Telekom abzuholen. 
 
(2) Wiederverwertbare oder recycelbare Reststoffe sind, getrennt nach Materialsorten, an den in der LB 
angegebenen Ort zu befördern, oder durch die Logistikunternehmen der Telekom abzuholen. 
 
(3) Ausgebaute, nicht wiederverwendbare, nicht wiederverwertbare oder nicht recycelbare Bauteile und 
anfallender Schutt sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Die sachgerechte Entsorgung ist dem BvT nachzuweisen. 
 
(4) Werden kontaminierte Stoffe vorgefunden, die kostenpflichtig entsorgt  werden müssten, so ist vor deren 
Bergung der BvT zu verständigen. Dieser entscheidet, wie und durch wen der Nachweis der Kontamierung zu 
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führen ist. Ist eine durch den AN angezeigte Kontaminierung zweifelhaft, so kann die Telekom eine Prüfung durch 
ein geeignetes Labor fordern bzw. veranlassen. 
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6 Vorbereiten, Betreiben und Aufräumen von Arbeitsstellen  


6.1 Allgemeine Hinweise  


(1) Arbeitsstellen können sowohl auf öffentlichem Grund, in Verkehrsflächen, wie auch auf privatem Grund liegen. 
Dementsprechend sind Genehmigungen einzuholen und Sicherungsmaßnahmen für den Bereich der Arbeitsstelle 
durchzuführen.  
 
(2) Arbeitsstellen können u.a. sein:  
- KSch, AzK,   
- Baugruben für den Einbau/ Abbruch von unterirdischen Bauwerken, Montagegruben und Kabelgräben, 
- Technikgebäude 
und der für die Ausführung der Arbeiten erforderliche Raum. 
 
(3) Mit Beginn der Vorbereitung trägt der AN die Verantwortung für die Arbeitsstelle nach Abs. 1, auch wenn sie 
sich im Bereich einer Baustelle oder Arbeitsstelle eines anderen Unternehmens befindet. Seine Verantwortung 
endet nach dem Aufräumen bzw. mit der Rückgabe der Verkehrssicherungspflicht. 
 


6.2 Vorbereiten der Arbeitsstelle 


(1) Vor Beginn der Arbeiten zum Öffnen der KSch und AzK ist an den Entlüftungsschlitzen der Deckel eine erste 
Gasprüfung vorzunehmen. Dabei soll festgestellt werden, ob der Bereich unter der Abdeckung gasfrei ist. Wird 
Gas festgestellt, so ist die Arbeitsstelle zu sichern und der BvT zu verständigen. 
 
(2) Verschlusspfropfen dürfen nur mit Werkzeugen aus nicht funkenbildendem Material entfernt werden. 
 
(3) Bei mechanisch verriegelbaren KSch- Abdeckungen werden die Schlösser von diesbzgl. eingewiesenen 
Kräften des AN geöffnet. Die zum Öffnen der KSch-Abdeckung erforderlichen Werkzeuge (Codiertes Bit, 
Drehmomentschlüssel) werden vom BvT zur Verfügung gestellt 
Bei elektronisch gesicherten KSch-Abdeckungen (SESYS) sind eingewiesene Kräfte des AN berechtigt, die 
Öffnung nach vorheriger Anmeldung am System mit einem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten 
Transponder durchzuführen. Alarme, die durch unsachgemäßes Öffnen eines Bauwerkes ausgelöst wurden und 
ggf. zu einem Ausrücken der Sicherheitsorgane führen, werden als grobe Fahrlässigkeit eingestuft. Hierbei 
entstehende Kosten werden dem Verursacher in Rechnung gestellt. Die übergebene Zugangstechnologie ist nach 
Beendigung der Arbeiten komplett an den Auftraggeber  zurückzugeben. 
 
(4) Zum Öffnen der Deckel selbst sind nur die dafür vorgesehenen Geräte (Deckelheber, Hebezangen) zu 
verwenden. Auf keinen Fall dürfen Spitzhacken, Spaten oder dergleichen benutzt werden. 
 
(5) Festsitzende Deckel sind mit Holzstampfern ohne Eisenverstärkung oder Geräten aus nicht funkenbildendem 
Material zu lockern. Es ist verboten, Hämmer, Meißel u. ä. zum Lösen zu benutzen. 
 
(6) Eis und Schnee dürfen nur dann mit metallischen Geräten von den KSch- Abdeckungen entfernt werden, wenn 
die Geräte aus nicht funkenbildenden Werkstoffen bestehen. Festgefrorene Deckel dürfen nur mit Holzstampfern 
ohne Eisenverstärkung gelöst oder mit Heißluftauftaugeräten aufgetaut werden. Diese Geräte müssen so 
beschaffen sein, dass durch ihren Einsatz keine Explosion hervorgerufen wird. Das Auftauen mit offener Flamme ist 
wegen der damit verbundenen Explosionsgefahr verboten. Chemische Mittel dürfen zum Auftauen nicht verwendet 
werden. 
 
(7) Die Deckel sind so zu lagern, dass sie nicht in den KSch/AzK stürzen können oder sich verkehrsbehindernd 
auswirken. Die Auflagerflächen von Deckeln und Deckelrahmen sind zu säubern. Unabhängig von der Art der 
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auszuführenden Arbeiten sind bei jedem Öffnen eines KSch oder AzK die ausgehobenen Schmutzschalen zu 
entleeren. Das Wasser ist einem Straßeneinlauf zuzuführen. Der übrige anfallende Schmutz ist fachgerecht zu 
entsorgen. 
 
Sind KSch mit UDESI gesichert, so ist zunächst auf dem Deckel stehendes Wasser sowie Verschmutzungen soweit 
zu entfernen, dass der Zugang zu den Verschlußmechanismen der UDESI frei von Schutz und Wasser ist. Dabei 
sind Arbeitsgeräte aus Metall unzulässig. Vor der Entriegelung der UDESI ist eine weitere Gasprüfung an der dafür 
vorgesehenen Öffnung der UDESI durchzuführen. Die weitere Vorgehensweise ist unter Abschnitt (3) beschrieben. 
 
(8) KSch sind vor dem Betreten ausreichend zu lüften. Mit den Arbeiten darf nur bei Gasfreiheit begonnen werden. 
Sollten die KSch durch Belüftung nicht gasfrei werden, ist der BvT unverzüglich zu verständigen. Offenes Feuer 
und Licht sind von den KSch und AzK fernzuhalten, die nicht mit Sicherheit gasfrei sind. 
 
(9) In KSch ist mit Leitern einzusteigen. Ortsfest eingebaute Leitern sind vor Benutzung einer Sichtprüfung zu 
unterziehen. Dabei festgestellte Mängel sind dem BvT unverzüglich nachweislich (z.B. Fax) mitzuteilen. Bei 
Bauwerken größer 5 m Tiefe ist ein Betreten erst nach Instandsetzung der ortsfesten Leiternanlage möglich.  
Werden bei Bauwerken kleiner 5 m Tiefe irreparable Schäden an ortsfesten Leiteranlagen festgestellt, so ist diese 
zu entfernen. Anschließend ist der Haltebügel für den Einsatz der Mobilen Leiternsicherung anzubauen. Das 
Betreten dieser Bauwerken ist dann unter Verwendung der Mobilen Leiternsicherung und einer entsprechenden 
Anlegeleiter unter Beachtung der UVV möglich.  
Auf keinen Fall dürfen die Anlagen (Kabel, Kabelhalter, Kabelgarnituren etc.) im KSch betreten oder belastet 
werden.  
Bei den Arbeiten behindernde vorhandene Kabel und Kabelgarnituren dürfen nur im Benehmen mit dem BvT 
umgelagert werden. 
 
(10) Teile von ggf. vorhandenem Baugruben-/ Grabenverbau dürfen nicht entfernt oder ergänzt werden. Sie dürfen 
nicht zur Aufnahme zusätzlicher Lasten verwendet werden. 
 
(11) Im KSch, AzK oder in der Baugrube befindliches Wasser ist zu entfernen. 
 
(12) Beim Betreten des KSch/AzK festgestellte Mängel, besonders dann, wenn sie die Standsicherheit 
beeinträchtigen oder die Betriebssicherheit gefährden können, sind dem BvT unverzüglich anzuzeigen. Vor 
Arbeitsbeginn festgestellte Mängel an Anlagen der Telekom Deutschland und Fremdanlagen sind dem BvT 
anzuzeigen.  
 
(13) Die mit einem Schließsystem der Telekom Deutschland ausgerüsteten KSch- Abdeckungen, UDESI etc. dürfen 
nur mit Schlüsseln des Schließsystems geöffnet werden. 
 


6.3 Betreiben der Arbeitsstelle 


(1) Sofern während der Arbeiten kein kontinuierlich messendes Gaswarngerät eingesetzt wird, sind die Prüfungen 
auf Gasfreiheit mindestens halbstündlich zu wiederholen, damit Personen- und Sachschäden (Gasvergiftung, 
Explosion, Brand) vermieden werden. Treten während der Arbeiten Gase in den KSch/AzK auf, ist die Arbeit an der 
betroffenen Stelle und in den benachbarten KSch und AzK sofort einzustellen. Der BvT ist unverzüglich zu 
verständigen. 
 
(2) Heizstrahler dürfen in KSch nur mit Dunstabzugsschläuchen verwendet werden. Die Schläuche müssen dicht 
sein und derart nach oben aus dem KSch geführt werden, dass von ihnen keine Brandgefahr ausgeht, die 
Verbrennungsgase ungehindert abziehen und nicht in den KSch zurückströmen können. Während der Ausführung 
von Arbeiten insbesondere mit offener Flamme ist durch geeignete Maßnahmen für einen ausreichenden 
Luftwechsel zu sorgen. Zelte, Deckel oder Planen dürfen dabei nicht hinderlich werden. 
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(3) Bei Arbeiten, die zu einer Beschädigung oder Verschmutzung der Kabel und Kabelgarnituren führen könnten, 
sind diese vor Beginn der Arbeiten mit Kunststoffplanen o. dgl. Abzudecken. Chemikalien und andere aggressive 
Stoffe sind fernzuhalten. Tropfende Öle, Fette, Harze usw. sind aufzufangen. Kabel und Kabelgarnituren dürfen nur 
im Benehmen mit dem BvT bewegt oder umgelagert werden. 
 
(4) Auch bei kurzzeitigem Verlassen ist die Arbeitsstelle gegen Fremdeingriffe zu sichern (z.B. geschlossenes Zelt 
und Absperreinrichtung, geschlossener Deckel). 
 
(5) Geöffnete KSch mit elektronisch und/oder mechanisch verriegelbaren KSch- Abdeckungen bzw. mit UDESI 
dürfen nicht ohne Aufsicht gelassen werden. 
 


6.4 Aufräumen der Arbeitsstelle 


(1) Bei der Arbeit freigelegte Anlagen der Telekom Deutschland und Dritter sind auf ordnungsgemäßen Zustand zu 
überprüfen. 
 
(2) Alt- und Abfallstoffe aus den Beistellungen und den Anlagen der Telekom Deutschland sind sortenrein an die 
Telekom Deutschland zurückzuliefern. Alt- und Abfallstoffe aus den Lieferungen des AN sind in eigener 
Zuständigkeit ordnungsgemäß zu entsorgen. 
 
(3) Vorgefundene oder neu eingebaute Schmutzfänger oder Schmutzschalen sind einzuhängen. 
 
(4) Die Deckel (UDESI/KSch-Abdeckung) sind gemäß Montageanweisung (UDESI) einzulegen und auf richtigen 
Sitz zu überprüfen. Sofern Einlegemarkierungen auf Rahmen und Deckel (KSch-Abdeckung) vorhanden sind, 
müssen diese übereinstimmen. Aushebeöffnungen sind mit Verschlusspfropfen zu verschließen.  
 
(5) Nach Beendigung der Arbeiten sind KSch und AzK sowie die Arbeitsstellen in Gebäuden besenrein zu säubern. 
Fettreste bzw. Reste von Kabelgleitmittel sind restlos zu beseitigen.  
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7 Lastannahmen und Einbauszenarien für unterirdische 
Bauwerke 


7.1 Allgemeines 


(1) Mit Beginn der Gültigkeit der DIN EN 206 ist es anerkannter Stand der Technik, dass bei Betonbauteilen eine 
Mindestbetonüberdeckung über Bewehrung von 5,5 cm gemäß Expositionsklasse XD3 E zu erreichen ist.  
Dies wird seitens der Betonhersteller für die KSch der Typen II und III durch geeignete Veränderungen an Material 
und Bauweise realisiert. Bei AzK und KSch des Typs I aus Beton lässt sich die Forderung der DIN EN 206 nicht 
ohne für den Anwender unzumutbare Bauteiländerungen (Gewicht!) realisieren. Aus diesem Grund werden bei der 
Telekom nur noch AzK Typ 1 und KSch Typ I aus Kunststoff eingesetzt. 
Da die Telekom gehalten ist, den Stand der Technik für alle im öffentlichen Straßenraum eingebauten Bauwerke zu 
gewährleisten, ist eine Weiterverwendung von AzK Typ 1 und KSch Typ I aus Beton unzulässig. 
(2) Den bautechnischen Unterlagen (DIN EN 1045) für KSch Typ I der Bauform Langmatz liegen Lastannahmen für 
Fahrbahnen (gemäß DIN Fachbericht 101) bei einer auf Unterkante KSch bezogenen Einbautiefe von maximal 
1,17 m (ohne KSch-Abdeckung und Ausgleichsfuge) zugrunde. Ist die tatsächliche Einbautiefe größer, ohne dass 
dies in der Leistungsbeschreibung besonders erwähnt ist, ist vor dem KKKSch-Einbau der BvT zu verständigen 
(Anzeigepflicht des AN). 
 
(3) Den bautechnischen Unterlagen (DIN EN 1045) für KSch Typ I der Bauform Mönninghof liegen Lastannahmen 
für Fahrbahnen (gemäß DIN Fachbericht 101) bei einer auf Unterkante KSch bezogenen Einbautiefe von maximal 
1,04 m (ohne KSch-Abdeckung und Ausgleichsfuge) zugrunde. Ist die tatsächliche Einbautiefe größer, ohne dass 
dies in der Leistungsbeschreibung besonders erwähnt ist, ist vor dem KKKSch-Einbau der BvT zu verständigen 
(Anzeigepflicht des AN).  
 
(4) Den bautechnischen Unterlagen (DIN 1045 Teil 3) für bereits bestehende KSch Typ II liegen Lastannahmen für 
Fahrbahnen (gemäß DIN Fachbericht 101) bei einer Erdüberdeckung des KSch von mindestens 0,2 m in 
Gehwegen und 0,25 m in Fahrbahnen und höchstens 1,5 m zugrunde. 
Für neu hergestellte KSch Typ II liegen Lastannahmen für Fahrbahnen gemäß DIN Fachbericht 101 zugrunde. 
 
(5) Den bautechnischen Unterlagen (DIN EN 1045) für KSch Typ III liegen Lastannahmen für Fahrbahnen (DIN 
Fachbericht 101) bei einer Erdüberdeckung des KSch von mindestens 0,2 m in Gehwegen und 0,25 m in 
Fahrbahnen und höchstens 1,5 m zugrunde.  
 
(6) Den bautechnischen Unterlagen (DIN EN1045) für die AzK Typ1 aus Kunststoff der Bauform Langmatz liegen 
Lastannahmen für Gehwege (DIN Fachbericht 101)lt. Abb. 5 zugrunde.  
 
(7) Den bautechnischen Unterlagen (DIN EN 1045) für die AzK Typ1 aus Kunststoff der Bauform Mönninghoff 
liegen Lastannahmen für Gehwege (DIN Fachbericht 101) lt. Abb. 5 zugrunde.  
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Azk Typ1 


Lastan-
nahme 
nach 


DIN FB 
101/ 


DIN EN124  


 
KSch TypI 


Lastan-
nahme 
nach 


DIN FB 
101/ 
DIN 


EN124  


 
KSch Typ II 


Lastannahme 
nach 


DIN FB 101/ 
DIN EN124 


 
KSch Typ III 


Lastannahme 
nach 


DIN FB 101/ 
DIN EN124 


Gehweg 
 


Körper 
- 
Abdeckung 


begehbar * 
 
B 125 


Körper 
- 
Abdeckung 


begehbar 
* 
 
B 125 


Körper 
Decke (IIc) 
Abdeckung 


begehbar * 
begehbar * 
B 125 


Körper 
Decke 
Abdeckung 


begehbar * 
begehbar * 
B 125 


Gehweg mit 
Bordstein-
kante am 
2m-Streifen 
 


Körper 
- 
Abdeckung 


begehbar * 
- 
B 125 


Körper 
- 
Abdeckung 


begehbar 
* 
 
B 125 
 


Körper 
Decke (IIc) 
Abdeckung 


befahrbar** 
begehbar* 
B 125 
 


Körper 
Decke 
Abdeckung 


befahrbar** 
begehbar* 
B 125 
 


Gehweg 
ohne 
Bordsteinka
nte am 2m-
Streifen 
 


Körper 
- 
Abdeckung 


- 
- 
- 


Körper 
- 
Abdeckung 


begehbar 
* 
- 
D 400 
 


Körper 
Decke (IIc) 
Abdeckung 


befahrbar** 
befahrbar* 
D 400 
 


Körper 
Decke 
Abdeckung 


befahrbar** 
befahrbar* 
D 400 
 


 
Fahrbahn 
 


Körper 
- 
Abdeckung 


Einbau 
nicht 
zulässig 


Körper 
- 
Abdeckung 


Einbau 
nicht 
zulässig 


Körper 
Decke (IIc) 
Abdeckung 


befahrbar** 
befahrbar** 
D400 


Körper 
Decke 
Abdeckung 


befahrbar** 
befahrbar** 
D400 


Fußgän-
gerzone mit 
Liefer-ver-
kehr 


Körper 
- 
Abdeckung 


befahrbar** 
D400 


Körper 
- 
Abdeckung 


befahrbar* 
 
D400 


Körper 
Decke (IIc) 
Abdeckung 


befahrbar** 
befahrbar** 
D400 


Körper 
Decke 
Abdeckung 


befahrbar** 
befahrbar** 
D 400 


Gehweg- 
überfahrt 
 


Körper 
- 
Abdeckung 


begehbar * 
 
B 125 


Körper 
- 
Abdeckung 


begehbar 
* 
 
B 125 


Körper 
Decke (IIc) 
Abdeckung 


befahrbar** 
begehbar * 
B 125 


Körper 
Decke 
Abdeckung 


befahrbar** 
begehbar * 
B 125 


Feuer-wehr- 
zufahrt*** 


Körper 
- 
Abdeckung 


befahrbar** 
D400 


Körper 
- 
Abdeckung 


befahrbar*  
 
D400 


Körper 
Decke (IIc) 
Abdeckung 


befahrbar** 
befahrbar** 
D400 


Körper 
Decke 
Abdeckung 


befahrbar** 
befahrbar** 
D400 


Tabelle 4 Einbauort, Lastannahmen und Belastungsklasse 
Anmerkungen: 
*begehbar nach DIN Fachbericht FB 101 (Mindestanforderungen):  Außergewöhnliche Radlast von max. 40 kN (4 to) 
**befahrbar nach DIN Fachberichtes FB 101 (Mindestanforderungen): Radlast 100 kN bzw. 120 kN + 9 kN/m 
*** aus betrieblichen Gründen sollten neu keine unterirdischen Bauwerke eingebaut werden 
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8 Einbauen von KSch Typ I bis III 


KSch-Größe 
in Meter 


lieferbar als 


Länge    
lichtes 


 Innen-/Außenmaß 


Breite   
lichtes  


Innen-/Außenmaß 


Tiefe ohne Decke/ 
Abdeckung/ Aus-


gleichsfuge 
lichtes  


Innen-/Außenmaß 


Typ PUR-Platte 
siehe auch ZTV-TKNetz  13,  


“10.3.1 


1,40/1,54 0,80/0,94 
variabel von 


0,51 – 1,17/0,53 – 1,17 
I (Bauform Lang-


matz) 
keine 


1,40/1,56  0,80/0,96 
variabel von 


0,48 – 1,04/0,57 – 1,13 
I (Bauform 


Mönninghoff)  
keine 


2,50/3,01 1,50/1,74 
(1,80/1,95)  II a  II b - 4 A 
2,10/2,25  II a  II b - 4 A 


3,90/4,41 1,20/1,44 
(1,80/1,95) - -  II c 3 B 
2,10/2,25 - -  II c 3 B 


3,90/4,25 1,50/1,74 
(1,80/1,95) II a II b II c 4 B 
2,10/2,25 II a II b II c 4 B 


5,00/5,51 1,50/1,80 
(1,80/1,95) - - II c 5 A 
2,10/2,25 - - II c 5 B 


5,00/5,51 1,80/2,16 
(1,80/1,98) II a II b II c 6 A 
2,10/2,28 II a II b II c 6 B 


6,10/6,61 (1,50/1,80) 2,10/2,25 - - II c 5 C 
6,10/6,61 2,00/2,36 2,10/2,28 II a II b II c 7 
7,20/7,71 1,80/2,16 2,10/2,28 - - II c 6 C 


7,20/7,71 2,20/2,60 
2,10/2,30 II a II b II c 8 A 


2,40/2,60 *) II a II b II c 8 B 


7,20/7,71 2,20/2,70 
2,70/2,95 *) II a II b II c 8 C 
3,00/3,25 *) II a II b II c 8 C 


1,40/1,72 1,50/1,82 1,80/2,00*) **) III 0 - - 5 M    
1,90/2,22 1,50/1,82 1,80/2,00 **) III 1  - - 5 M   
2,40/2,72 1,50/1,82 1,80/2,00 **) III 2 - - 5 M    
2,90/3,22 1,50/1,82 1,80/2,00 **) III 3   5 M    
3,40/3,72 1,50/1,82 1,80/2,00 **) III 4   5 M    


Tabelle 5 Derzeit lieferbare KSch-Typen I, II,III 
*) nur in Ausnahmefällen zugelassen 


**) passender Zwischenrahmen mit 30 cm Höhe möglich 


8.1 Einbauen von KSch TypI (KKKSch) 
8.1.1 Allgemeines  


(1) KSch-Typ I sind generell nicht in Fahrspuren von Straßen einzubauen. Sie sind für Einbauorte gemäß 
Tabelle 4 zugelassen. 
 
(2) KSch Typ I dürfen nur in Baugruben eingebaut werden, nachdem deren Grubensohle entsprechend ZTV-
TKNetz 10 hergestellt wurde. Zusätzlich ist vor dem Einbau des KKKSch auf der Baugrubensohle immer eine 
10 cm dicke Schicht aus Magerbeton der Festigkeitsklasse ≥C8/10 aufzubringen. Vor dem Einbau sind 
zwischenzeitlich entstandene Beschädigungen und Verunreinigungen der Grubensohle zu beseitigen.  
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(3) Bei Arbeiten, die zu einer Beschädigung oder Verschmutzung vorhandener Kabel und Kabelgarnituren führen 
könnten, sind diese vor Beginn der Arbeiten mit Kunststoffplanen oder anderen geeigneten Mitteln abzudecken. 
Kabel und Kabelgarnituren dürfen nur im Einvernehmen mit dem BvT bewegt oder umgelagert werden. 
 
(4) Die Höhen- und Neigungsanpassung des KSch Typ I an die Wegeoberfläche wird mit einer anpassbaren mit 
der Wegeoberfläche abschließenden KSch-Abdeckung vorgenommen. 
Beim Aufbau der KSch-Abdeckung auf den KSch Typ I ist entsprechend der jeweils zugehörigen 
Montageanleitung zu verfahren. 
 
(5) KSch-Abdeckungen gehören nicht zum Lieferumfang des KSch Typ I. 
 
(6) Der Einbau des KKKSch ist gemäß Montageanweisung des jeweiligen Herstellers vorzunehmen. 
 


8.1.2 Besonderheiten KKKSch Bauform Langmatz 


(1) Die Masse der Einzelteile und die Gesamtmasse des KSch Typ I sind Tabelle 5 zu entnehmen. 
 
(2) Bauartbedingt kann es bei Nutzung des obersten Rahmenteils zur Rohreinführung zu einer 
Minderüberdeckung der Rohre kommen. Diese Variante ist deshalb nur in Ausnahmefällen nach Rücksprache mit 
dem BvT und entsprechenden Schutzmaßnahmen zulässig.  
 
(3) Der KKKSch für unterirdische NVt ist mit der KSch-Abdeckung gemäß Abbildung 9 einzubauen. 
 


 
Abbildung 9 KSch-Abdeckung für Unterirdische NVt Bauform Langmatz 
 
 


Benennung KSch Typ I mit den lichten Maßen (mm) Abbildung  
 800 x 1400x 51 bis 117 
 Menge (Stck) Masse (kg) 
KKKSch Typ I komplett 
1 Bodenplatte, 
2 Rahmen 220 mm 
1 Rahmen 70mm 


1 125,2 10 


Bodenplatte 1 11,2  
Rahmen 220 mm offen 1 47,7   11 


Rahmen 220 mm 
geschlossen 


1 47,7   12 


Kopfrahmen 70 mm  1 18  13 
Abdeckung auspflasterbar   keine   
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Abdeckung Stahl   keine   
Abdeckung Stahl (4 
Einzeldeckel)  


  keine 


Tabelle 6 Massen des KKKSch Typ I Bauform Langmatz (Komplettsystem und Einzelteile 
 


 
Abbildung 10 KKKSch Grundmodell 


 
Abbildung 11 Rahmen offen 220 mm 


 
Abbildung 12 Rahmen geschlossen 220 mm 


 
Abbildung 13 Kopfrahmen 70 mm 


 
Abbildung 14 Bodenplatte 


 
Abbildung 15 Kabeleinführung 


 
Abbildung 16 Adapterplatte 
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8.1.3 Besonderheiten KKKSch Bauform Mönninghoff 


 
Abbildung 17 Besonderheiten KKKSch Bauform Mönninghoff 
 
(1) Der Rohranschluß dieses KKKSch ist zwingend passgenau unter 90° einzubauen, ansonsten passen die 
einzelnen Lagen des KKKSch nicht formschlüssig aufeinander. Die Verbindungsdübel lassen sich dann nicht 
einbauen.  
 
(2) Die Masse der Einzelteile und die Gesamtmasse des KKKSch Typ I sind Tabelle 7 zu entnehmen. 
 
(3) Bauartbedingt kann es bei Nutzung des obersten Rahmenteils zur Rohreinführung zu einer 
Minderüberdeckung der Rohre kommen. Diese Variante ist deshalb nur in Ausnahmefällen nach Rücksprache mit 
dem BvT und entsprechenden Schutzmaßnahmen zulässig.  
 
Bezeichnung Gewicht 


 


 


PUR-Kunststoffkabelkleinschacht 1400x800 mm -begehbar- 
Einstieg 1400x700 mm, Bauhöhe: 480 mm (ohne Abdeckung) 
bestehend aus: 
1 Stück Fußrahmen 1400 x 800 36,5 kg 
1 Stück Bodenplatte aus  
PP                                       1400 x 800 


7,6 kg 


1 Stück Unterrahmen    1400 x 800 18,5 kg 
1 Stück Mittelrahmen    1400 x 800 24,0 kg 
1 Stück Oberrahmen     1400 x 800 19,0 kg 
1 Stück Konusrahmen 1400 x 
800/700 


24,9 kg 


1 Satz   Verbindungselemente (35 
Clips) 


0,1 kg 


1 Stück Schilderrahmen f. 
Schachtnummer 


0,2 kg 
 


130,9 kg 


Tabelle 7 Massen des KKKSch Typ I Bauform Mönninghoff (Komplettsystem und Einzelteile 


8.2 Einbauen von KSch Typ II und Typ III aus Stahlbetonfertigteilen 
8.2.1 Allgemeines 


(1) Mindestens 4 Werktage vor dem Einbau eines KSch aus Stahlbetonfertigteilen hat der AN den BvT zu 
benachrichtigen. 
 
(2) KSch dürfen nur in Baugruben eingebaut werden, nachdem deren Grubensohle entsprechend ZTV-TKNetz 10 
hergestellt und nötigenfalls unter der Grubensohle angeordnete Teile von KSch- eingebracht worden sind. Vor 
dem Absenken der Fertigteile sind zwischenzeitlich entstandene Beschädigungen und Verunreinigungen der 
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Grubensohle zu beseitigen. Auf eine Baugrubensohle aus Beton ist vor dem Einbau des Fertigschachtes eine 5 cm 
dicke planebene Sandschicht aufzubringen. 
 
(3) Vor dem Einbau der Fertigteile hat sich der Bauleiter des AN davon zu überzeugen, dass die Fertigteile nicht 
beschädigt sind. Bereits werkseitig vorgenommene Ausbesserungen sind nicht zu beanstanden. Während des 
Transportes zur Baustelle entstandene Schäden werden vom Schachthersteller beseitigt. 
 
(4) Kleinere beim Einbau entstandene Kantenbeschädigungen an Beton- und Stahlbetonfertigteilen müssen 
fachgerecht mit Zementmörtel nach DIN 1045-2 unter Verwendung eines Haftmittels (Haftemulsionen oder dafür 
geeignete Kunstharze) als Brücke zwischen dem erhärteten Beton des Fertigteils und dem Frischmörtel 
ausgebessert werden, wobei dem verwendeten Frischmörtel ein Haftmittel nach Angabe des Herstellers 
beigemischt sein sollte. 
 
(5) Bei Beton- und Stahlbetonfertigteilen mit Beschädigungen, Beschädigungen durch die 
Betonstahlbewehrungen freigelegt worden sind oder ggf. statische Risse entstanden sind, hat der Bauleiter des AN 
- auf Verlangen des BvT mit Beteiligung eines Fachmannes des Fertigteilherstellers –  
• zu prüfen,  
• zu entscheiden und  
• durch seine Unterschrift zu bestätigen: 


• ob der Schaden unbedeutend ist und unbehandelt bleiben darf,  
• ob und ggf. wie die Beschädigungen am Fertigteil zu beseitigen sind oder  
• ob das Fertigteil nicht mehr eingebaut werden darf.  


Wird das Fertigteil zum Einbau freigegeben, sind in jedem Fall die Abplatzungen im Bereich von freigelegten 
Bewehrungen mit geeigneten Systemen zu schließen. 
Der AN hat die fachgerechte Beseitigung der Beschädigung durch seine Unterschrift zu bescheinigen. 
 
(6) KSch dürfen erst durch den Fahrbahnverkehr belastet werden, wenn alle Schachtbauteile (Schachtkörper, 
Schachtdecke, Schachthals und Schachtabdeckung) einschließlich des ggf. dazwischen befindlichen 
Zementmörtels die vorgeschriebene Festigkeit haben. Den frühesten Freigabetermin hat der Bauleiter des AN 
festzulegen. Er darf die Freigabe erst anordnen, wenn er sich von der ausreichenden Festigkeit des 
Schachtbauwerkes überzeugt hat. 
 
(7) Die Merkmale der Norm-KSch Typ II bzw. Typ III aus Stahlbetonfertigteilen werden jeweils zu einer 
Kurzbezeichnung zusammengefasst (siehe nachfolgendes Bezeichnungsschema). 
Entwässerungsanlagen  
 
Bezeichnungsschema für einen KSch Typ II(Beispiel) 


1 2 3 4 5 6 


KSch Typ IIa d D 5,00 × 1,80 × 2,10 a oder A 


Tabelle 8 Bezeichnungsschema 
 
1: Kurzzeichen für "Kabelschacht". 


2: Art der Fertigschachtkonstruktion ("Typ IIa" oder "Typ IIb" oder "Typ IIc"). 


3: Kurzzeichen "d" für druckwasserdicht oder "s" für sickerwasserdicht. 


4: Kurzzeichen für Belastungsklasse gem. DIN EN 124 ("B125" oder "D400"). 


5: Lichte KSch-Innenmaße LxBxH (z. B. «5,00 m × 1,80 m × 2,10 m»). 


6: Lage der Einstiegsöffnungen im Schachtoberteil (z. B. "a" für eine mittige Einstiegsöffnung  
1,40 m × 0,70 m;  und „A“ für eine mittige Einstiegsöffnung 2,10 m x 0,70 m, weitere Einzelheiten siehe Tabelle 
10 bis Abbildung 18. 
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Bezeichnungsschema für einen KSch Typ III(Beispiel) 


1 2 2a 3 4 5 


KSch Typ III 1 s D 1,90 × 1,50 × 1,80 


Tabelle 9 Bezeichnungsschema 
 
1: Kurzzeichen für "Kabelschacht". 
2: Art der Fertigschachtkonstruktion ("Typ III“)  
2a: Bauform (Bauform 0 bis Bauform 4) 
3: Kurzzeichen "s" für sickerwasserdicht. 
4: Kurzzeichen für Belastungsklasse gem. DIN EN 124 ("B125" oder "D400"). 
5: Lichte KSch-Innenmaße L x B x H (z. B. «1,90 m × 1,50 m × 1,80 m»). 
 
(8) Entscheidend für die Druckwasserhaltigkeit bei den druckwasserhaltenden KSch des Typs II ist die Dichtigkeit 
des Schachtes vom sach- und fachgerechten Anbringen der Dichtungsbänder und Rundschnur- Dichtungen 
abhängig. Deshalb sind alle damit zusammenhängenden Arbeitsgänge mit äußerster Sorgfalt auszuführen. 
In Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel besteht die Gefahr des Aufschwimmens eines druckwasserdichten 
Bauwerkes. Ggf erforderliche Maßnahmen wie z.B. das Durchbohren des Pumpensumpfes, das Verankern des 
KSch etc. sind nur in Absprache mit dem BvT und unter Hinzuziehung eines Statikers zulässig. Sollte erst während 
der Bauausführung festgestellt werden, dass die Baugrube im Grundwasserbereich liegt, so ist dieses durch den 
AN gegenüber dem BvT anzuzeigen (Anzeigepflicht des AN). 
 
(9) Das Herstellen eines Sickerloches oder der Anschluss eines Entwässerungsrohres an die KSch des Typs II ist 
möglich. Die Öffnung ist innerhalb des Pumpensumpfes ausschließlich durch eine Bohrung herzustellen. Ein 
Durchschlagen des Pumpensumpfes ist unzulässig. Die KSch des Typs II sind dann nur sickerwasserdicht. 
 
(10) KSch des Typs III sind generell nur sickerwasserdicht herstellbar. Das Herstellen eines Sickerloches oder der 
Anschluss eines Entwässerungsrohres an die KSch des Typs III ist möglich. Die Öffnung ist innerhalb des 
Pumpensumpfes ausschließlich durch Bohrungen herzustellen. Ein Durchschlagen des Pumpensumpfes ist 
unzulässig. 
 
(11) Bei Arbeiten, die zu einer Beschädigung oder Verschmutzung vorhandener Kabel und Kabelgarnituren führen 
könnten, sind diese vor Beginn der Arbeiten mit Kunststoffplanen oder anderen geeigneten Mitteln abzudecken. 
Chemikalien und andere aggressive Stoffe sind von den Kabeln und dem Beton fernzuhalten. Kabel und 
Kabelgarnituren dürfen nur im Einvernehmen mit dem BvT bewegt oder umgelagert werden. 
 
(12) Die Lage der Einstiegsöffnung beim KSch des Typs II muss nicht mittig des KSch-Körpers sein. Um örtliche 
Einbaubesonderheiten mit berücksichtigen zu können, kann sie auch versetzt angeordnet sein.  
 
(13) Ein Verschieben der Einstiegsöffnung bei KSch des Typs III ist grundsätzlich in Abstimmung mit dem BvT 
möglich. 
 
(14) Den bautechnischen Unterlagen (DIN 1045 Abschn. 3) für KSch Typ II liegen Lastannahmen für Fahrbahnen 
(Klasse D 400 gem. DIN EN 124) bei einer Erdüberdeckung des KSch von mindestens 0,2 m in Gehwegen und 
0,25 m in Fahrbahnen und höchstens 1,5 m zugrunde. 
 
(15) Den bautechnischen Unterlagen (DIN 1045 Abschn. 3) für KSch Typ III liegen Lastannahmen für Fahrbahnen 
(Klasse D 400 gem. DIN EN 124) bei einer Erdüberdeckung des KSch von mindestens 0,2 m in Gehwegen und 
0,25 m in Fahrbahnen und höchstens 1,5 m zugrunde. 
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KSch  


Lichte Innenmaße 


mögliche Lage der 


Einstiegsöffnungen in 


Schachtdecke bei 


Einstiegsgröße 


 


Abstand 


X 


bei KSch 


 


Abstand 


Y 


bei Einstiegsgröße 


 


 


 


Deckenmaße 


 


 


 


Draufsicht 


auf den KSch 


Länge 


l 


m 


Breite 


b 


m 


1,40 m 


x 


0,70 m 


2,10 m 


x 


0,70m 


Typ IIa+ 


Typ IIb 


    m 


Typ IIc 


 


m 


1,40 m 


x 


0,70 m 


2,10 m 


x 


0,70 m 


Länge 


Ld 


m 


Breite 


Bd 


m 


 


1 2 3 4 5 6 7 8   9 


 1,20 a - 0,37 - 0,80 - 3,00 1,60  


2,50  c - 0,22       


 1,50 a - 0,52 - 0,80 - 3,00 1,90  


  c  0,22       


 1,20 a A 0,37 0,45 1,50 1,16 4,40 1,60  


3,90  c C 0,22 0,30      


 1,50 a A 0,52 0,60 1,50 1,16 4,40 1,90  


  c C 0,22 0,30     siehe Bilder 18 bis 20 


 1,50 a A 0,52 0,60 2,00 1,70 5,50 1,90  


5,00  b B   1,20 0,90    


 1,80 a A 0,67 0,75 2,00 1,70 5,50 2,20  


  b B   1,20 0,90    


 1,50 a A 0,54 0,60 2,60 2,26 6,60 1,90  


6,10  b B   1,20 0,90    


 2,00 a A 0,79 0,85 2,60 2,26 6,60 2,40  


  b B   1,20 0,90    


 1,80 e + i 3) 


f 


E + I 3) 


F 


0,69 0,75  0,90  


7,70 


 


2,20 


 


  g + k 3) 


h 


G + K 3) 


H 


0,24 0,30  1,26    


7,20 2,201) e + i 3) 


f 


E + I 3) 


F 


0,89 0,95 1,20 0,90  


7,70 


 


2,60 


siehe Bilder 18 bis 20 


  g + k 3) 


h 


G + K 3) 


H 


0,24 0,30  1,26    


 2,202) e + i 3) 


f 


E + I 3) 


F 


0,89 1,00  0,90  


7,70 


 


2,70 


 


  g + k 3) 


h 


G + K 3) 


H 


0,24 0,35  1,26    


1) Bei lichten Tiefen von 2,10 m und 2,40 m 3) Bezeichnung der Lage der Einstiegsöffnung bei quergeteilter Decke 


2) Bei lichten Tiefen von 2,70 m und 3,00 m Achtung:  Bei quergeteilten Decken gibt es für die Einstiegsöffnungen nur die Lagen: i, k, l und K. 


Tabelle 10 Lage der Einstiegsöffnung(en) bei KSch Typ IIa, IIb und IIc 
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Abbildung 18 Lage der Einstiegsöffnung bei KSch Typ II, Länge = bis 6,10m 
 


 
 


 


 
Abbildung 19 Lage der Einstiegsöffnung bei KSch Typ II, Länge =7,20m, ungeteilte Decke 


 
Abbildung 20 Lage der Einstiegsöffnung bei KSch Typ II, Länge =7,20m, geteilte Decke 
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8.2.2 Einbauen von KSch Typ IIa und IIb 


(1) Schachtunterteil und Schachtoberteil (Abbildung 21 und Abbildung 22) bestehen aus wasserundurchlässigem 
Stahlbeton. Beim KSch Typ IIb ist das Schachtunterteil zusätzlich in zwei Hälften geteilt. Die Teile werden durch 
Spannelemente sowie Dichtungsbänder und Rundschnurdichtungen aus Elastomere druckwasserhaltend 
miteinander verbunden. Als Sicherung gegen Verschiebungen zwischen Schachtober- und Schachtunterteil 
dienen Stahldollen. 


 
Abbildung 21 Konstruktive Teile des KSch Typ IIa 
 


 
Abbildung 22 Konstruktive Teile des KSch Typ IIb 
 
(2) Die Öffnungen in den Schachtstirnwänden werden mit KK-Einführungsplatten aus bewehrtem Polyurethan 
(PUR-Platten) verschlossen. Die Platten werden mittels Rundschnurdichtungen und Hammerkopfschrauben 
druckwasserhaltend mit dem Schacht verbunden (siehe Abschnitt 10.3.1).  
Voraussetzung für eine Druckwasserdichtheit im Bereich der PUR-Platten ist ein ordnungsgemäßes Verschließen 
der Muffenöffnungen in den PUR-Platten mit KKR oder mit Abdichtkappen. Die Druckwasserhaltigkeit des KSch ist 
nicht mehr gewährleistet, wenn die PUR-Platten zum Einlegen durchlaufender Kabel geschnitten werden. Der 
KSch ist dann oberhalb der untersten Schnittstellen nur sickerwasserdicht. 
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(4) Der AN hat für den Einbau von KSch Typ IIa und IIb  u.a. folgendes Montagegerät und Werkzeug vorzuhalten: 
• Hebezeug mit Hubkraft entsprechend der Örtlichkeit und der Masse des schwersten KSch-Einzelteils 


(Tabelle 11), 
• bei KSch Typ IIa: Anschlagmittel für 4 Gewindehülsen RD 42x4,5 oder RD 30x3,5 bei KSch Typ IIb: 


Anschlagmittel für 3 Gewindehülsen RD 42x4,5 und/oder RD 30x3,5, 
• 2 zweisträngige Hakenseile mit Mindestlängen nach Tabelle 11 für vier Drahtseilschlaufen ∅ 16 mm am 


Schachtoberteil, 
• Montageeisen 
• 2 Schraubenschlüssel mit der Schlüsselweite 30 und 
• Hubzug mit einer Tragfähigkeit von 3 t (nur beim Einbau von Schächten Typ IIb). 


 


    KSch Typ IIa KSch Typ IIb 


 
Lichte Innenmaße 


des KSch 
 


 
Masse des 
schwersten 
Einzelteiles 


 
zweisträngige 


Hakenseile 
Mindestlänge  


 
zweisträngige 


Hakenseile 
Mindestlänge 


 
2 Stück  


Bohlen 4/20 cm 
Länge 


Länge 
l 


m 


Breite 
b 
m 


Tiefe 
t 


m 


 
G 
t 


 
 


m 


 
 


m 


 
 


m 


   


 


2,50 


1,20 1,80 3,7  


 


1,50 


 


 


2,00 


1,65 


 2,10 4,5  


1,50 1,80 4,4 1,95 


 2,10 5,2  


 


 


3,90 


1,20 1,80 5,3  


 


2,00 


 


 


2,50 


1,65 


 2,10 6,3  


1,50 1,80 6,1 1,95 


 2,10 7,1  


 


 


5,00 


1,50 1,80 7,9  


 


2,50 


 


 


2,50 


1,95 


 2,10 8,4  


1,80 1,80 8,8 2,25 


 2,10 9,4  


6,10 1,50 2,10 11,2 3,00 3,00 1,95 


2,00 2,10 13,4 2,45 


 


 


7,20 


1,80 2,10 14,0  


 


3,50 


 


 


3,50 


2,30 


 2,10 15,6  


 2,40 16,4  


2,20 2,70 17,4 2,70 


 3,00 18,2  


Tabelle 11 Masse der schwersten Einzelteile der KSch Typ IIa und IIb, Montagegeräte und Hilfsmittel 
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8.2.3 Einbauen von KSch Typ IIc 


(1) Die Teile des KSch-Körpers und die KSch-Decke (siehe Abbildung 23) bestehen aus wasserundurchlässigem 
Stahlbeton. Die Einzelelemente des KSch-Körpers werden untereinander durch Spannelemente und 
Rundschnurdichtungen druckwasserhaltend verbunden. 
 
Die Fuge zwischen KSch-Körper und KSch-Decke wird mit einem Dichtungsband druckwasserdicht oder mit 
Zementmörtel nach DIN 1045 sickerwasserdicht verschlossen .KSch-Körper und KSch-Decke sind durch 
eingemörtelte Stahldollen kraftschlüssig miteinander verbunden. 
 
Eine auf den 6,10 m bzw. 7,20 m langen KSch-Körper aufzulegende KSch-Decke kann zur Verringerung der 
Hubmasse oder, soweit die örtlichen Verhältnisse dies erfordern, auch aus 2 Deckenteilen zusammengesetzt 
werden. 
 


 
Abbildung 23 Stahlbetonfertigteile des KSch Typ IIc  (Bei KSch bis zu L=6,10 m entfallen die Mittelteile ) 
 
(2) Die Öffnungen in den Schachtstirnwänden werden mit KK-Einführungsplatten aus bewehrtem PUR (PUR-
Platten) verschlossen. Die Platten werden mittels Rundschnurdichtungen und Hammerkopfschrauben 
druckwasserhaltend mit dem Schacht verbunden (siehe Abschnitt 10.3.1).  
Voraussetzung für eine Druckwasserdichtheit im Bereich der PUR-Platten ist ein ordnungsgemäßes Verschließen 
der Muffenöffnungen in den PUR-Platten mit KKR oder mit Abdichtkappen. Die Druckwasserhaltigkeit des KSch ist 
nicht mehr gewährleistet, wenn die PUR-Platten zum Einlegen durchlaufender Kabel geschnitten werden. Der 
KSch ist dann oberhalb der untersten Schnittstellen nur sickerwasserdicht. 
 
(3) Der AN hat für den Einbau von KSch Typ IIc folgendes Montagegerät und Werkzeug vorzuhalten: 
• Hebezeug mit Hubkraft entsprechend der Örtlichkeit und der Masse des schwersten KSch-Einzelteils, 


Anschlagmittel für 3 Gewindehülsen je Fertigteil des Schachtkörpers RD 24x3,0, RD 30x3,5, RD 36x4,0 und 
RD 42x4,5 


• 2 zweisträngige Hakenseile mit Mindestlängen nach Tabelle 12 für 4 Hebeschlaufen aus Rundstahl ∅ 14 bis 
20 mm  an der KSch-Decke, 


• Montageeisen, 
• je 2 Schraubenschlüssel mit den Schlüsselweiten 13, 20, 30, 36 und 46 und 
• Hubzug mit einer Tragfähigkeit von 3t. 
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Lichte Innenmaße 
des KSch 


Masse des schwersten 
Einzelteiles 


zweisträngige 
Hakenseile 


Holzbohlen 
4/20 cm 


Länge 
l 


m 


Breite 
b 
m 


Tiefe 
t 


m 


KSch-
körper 


t 


Decke 
 
t 


Decken-
teile 


t/Stück 


Mindestlänge 
 


m 


Anzahl 
 


Stück 


Länge 
 


m 


 1,20 1,80 2,20 2,65 - 4,50 3 1,70 


3,90  2,10 2,45 2,65 -   


 1,50 1,80 2,30 3,33 - 3 2,00 


  2,10 2,55 3,33 -   


 1,50 1,80 3,29 4,36 - 4,50 3 2,00 


5,00  2,10 3,64 4,36 --   


 1,80 1,80 4,24 5,08 - 3 2,40 


  2,10 4,64 5,08    


6,10 1,50 2,10 3,64 5,40 2,70 4,50 3 2,00 


 2,00 2,10 4,86 8,33 4,17 3 2,60 


 1,80 2,10 4,64 7,00 3,50 4,50 4 2,40 


  2,10 5,30 10,00 5,00 4 2,80 


7,20 2,20 2,40 5,75 10,00 5,00 5,50   


  2,70 7,97 10,50 5,25 4 2,90 


  3,00 8,54 10,50 5,25   


Tabelle 12 Masse der schwersten Einzelteile der KSch Typ IIc, Montagegeräte und Hilfsmittel 


8.2.4 Einbauen von KSch Typ III (Modul-KSch) 


 
Abbildung 24 Kabelschacht TypIII, Ausführung 0 
 
(1) Abweichend von der bestehenden betrieblichen Regelung der ausschließlich stirnseitigen Rohr- bzw. 
Kabeleinführung wird bei Verwendung des Modularen KSch Typ III der vorgefundenen betrieblichen Situation 
Rechnung getragen, d.h. seitlich ankommende Kabel oder Rohranlagen können auch in seitlichen (ggf. 
höhenvariablen) Einführungsfenster mit bis zu 9 Rohröffnungen 110 mm angebunden werden.  
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(2) Das Weglassen von fest einbetonierten Kabelhalterschienen ermöglicht die Anpassung an vorgefundene 
Muffenlagerungskonzepte (Muffenfeld 700 mm oder 1100 mm). 
 
(3) Die Teile des KSch-Körpers und die KSch-Decke (bestehen aus wasserundurchlässigem Stahlbeton. Die 
Einzelelemente des KSch-Körpers werden untereinander durch Spannelemente (Bild 1, 5 und 6 der 
Montageanweisung) und Rundschnurdichtungen verbunden. 
Die Fuge zwischen KSch-Körper und KSch-Decke wird mit einem Dichtungsband oder mit Zementmörtel nach DIN 
1045 sickerwasserdicht verschlossen .KSch-Körper und KSch-Decke sind durch eingemörtelte Stahldollen 
kraftschlüssig miteinander verbunden. 
 


 
Abbildung 25 KSch Typ III in Ausführung 2 
 
(4) Die Öffnungen in den Schachtstirnwänden werden PUR-Platten verschlossen (siehe Abschnitt 10.3.1).  
 
KKR können an den Längsseiten des KSch unter Verwendung von KK-Einführungsplatten Typ 1 nach Öffnung 
vorgefertigter Durchführungen eingeführt werden (siehe Abschnitt 10.3.2). 
 


 
Abbildung 26 KSch TypIII, Funktionsmaße 
 
(6) Der AN hat für den Einbau von KSch Typ III folgendes Montagegerät und Werkzeug vorzuhalten: 
• Hebezeug mit Hubkraft entsprechend der Örtlichkeit und der Masse des schwersten KSch-Einzelteils (siehe 


Tabelle 13), 
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• Anschlagmittel für 3 Gewindehülsen je Fertigteil des Schachtkörpers RD 24x3,0, RD 30x3,5, RD 36x4,0 und RD 
42x4,5 


• 2 zweisträngige Hakenseile mit Mindestlängen nach Tabelle 13 für 4 Hebeschlaufen aus Rundstahl ∅ 14 bis 
20 mm  an der KSch-Decke, 


• Montageeisen, 
• je 2 Schraubenschlüssel mit den Schlüsselweiten 13, 20, 30, 36 und 46 und 
• Hubzug mit einer Tragfähigkeit von 3t. 
 


 Lichte Innenmaße 
des KSch 


Gewichte der Einzelteile  
 


Fenster  


Bau- 
form  


Länge 
l 


m 


Breite 
b 
m 


Tiefe 
t 


m 


Eckteile 


t 
  


Mittelteile 


t 


 
 


Decken- 


Platten 


t 


Zwischen- 


Rahmen 


t 


 


Breite 
cm 


Tiefe 
cm 


PUR- 
Platten 


0 1,40 1,50 1,80 1,2 0,5 1,1   97 109 5 M 


   2,10    0,8 97 109 5 M 


1 1,90 1,50 1,80 1,2 0,5 1,6  97 109 5 M 


   2,10    0,9 97 109 5 M 


2 2,40 1,50 1,80 1,2 0,5 2,0  97 109 5 M 


   2,10    1,0 97 109 5 M 


3 2,90 1,50 1,80 1,2 0,5 2,5  97 109 5 M 


   2,10    1,2 97 109 5 M 


4 3,40 1,50 1,80 1,2 0,5 3,0  97 109 5 M 


   2,10    1,3 97 109 5 M 


5 3,90 1,50 1,80 1,2 0,5 3,5  97 109 5 M 


   2,10    1,4 97 109 5 M 


Tabelle 13 Masse der schwersten Einzelteile der KSch Typ III, Montagegeräte und Hilfsmittel 
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9 Einbauen von AzK 


9.1 Allgemeines 


(1) Auf Baustellen der Telekom Deutschland sind ausschließlich AzK aus Kunststoff einzubauen. Dabei können 
entweder AzK Typ 1 der Bauformen Langmatz oder Mönninghoff eingebaut. AzK Typ 2 werden nicht mehr 
eingebaut (statt dessen KSch, Typ1 aus Kunststoff). 
 
(2) AzK sind generell nicht in Fahrspuren von Straßen einzubauen. Sie sind für Einbauorte gemäß Tabelle 4 
zugelassen. 
 
(3) AzK dürfen nur in Baugruben eingebaut werden, nachdem deren Grubensohle entsprechend ZTV-TKNetz 10 
hergestellt wurde. Vor dem Einbau sind zwischenzeitlich entstandene Beschädigungen und Verunreinigungen der 
Grubensohle zu beseitigen.  
 
(4) Bei Arbeiten, die zu einer Beschädigung oder Verschmutzung vorhandener Kabel und Kabelgarnituren führen 
könnten, sind diese vor Beginn der Arbeiten mit Kunststoffplanen oder anderen geeigneten Mitteln abzudecken. 
Kabel und Kabelgarnituren dürfen nur im Einvernehmen mit dem BvT bewegt oder umgelagert werden. 
 
(5) Die Höhen- und Neigungsanpassung des AzK an die Wegeoberfläche wird mit einer anpassbaren mit der 
Wegeoberfläche abschließenden AzK-Abdeckung vorgenommen.  
 
(6) AzK-Abdeckungen gehören nicht zum Lieferumfang des AzK. 
 
(7) Der Einbau des AzK ist gemäß Montageanweisung des jeweiligen Herstellers vorzunehmen. 
 
(8) Beschädigungen an AzK aus Kunststoff können nicht repariert werden. In diesem Fall ist ein neues Bauteil als 
Ersatz für das/die beschädigte/n Einzelteil/e zu verwenden. 
 
(9) Eingebaute Kunststoff- AzK sind feinsanddicht. 
 


9.1.1 Einbauen von AzK Typ 1 der Bauform Langmatz  


 
Abbildung 27 AzK Typ1 der Bauform Langmatz 
 
 
(1) Die Masse der Einzelteile und die Gesamtmasse des AzK sind Tabelle 14 zu entnehmen. 
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(2) Bauartbedingt (Bodenplatte + 1 Rahmen 22 cm + Kopfrahmen= 53 cm) kann es zu einer Minderüberdeckung 
der Rohre kommen. Diese Variante ist deshalb nur in Ausnahmefällen nach Rücksprache mit dem BvT und 
entsprechenden Schutzmaßnahmen gemäß ZTV-TKNetz 12 zulässig.  
 
(3) Die maximale lichte Einbautiefe des AzK ist aus betrieblichen Gründen auf 82 cm ohne Ausgleichsfuge zu 
begrenzen. 
 
Bezeichnung AzK 1 
Auslieferungszustand innen (cm)  
bestehend aus Stahlrahmen, Kopfrahmen und Rahmen 
geschlossen ( + Höhenausgleich) 


40 x 80 x 51(+6) 
(cm) 


Auslieferungszustand außen (cm)  55 x 96 x 51(+6) 
Grundkörper Gewicht ohne Deckel 62,9 kg 
Rahmen 7,0 cm hoch innen (cm) 40 x 80 x 7 


Rahmen 7,0 cm hoch außen (cm) 55 x 96 x 7 


Rahmen 7,0 cm hoch Gewicht 4,7 kg 


Rahmen 22 cm hoch, geschl. innen (cm) 40 x 80 x 22 


Rahmen 22 cm hoch, geschl. außen (cm) 55 x 96 x 22 


Rahmen 22 cm hoch, geschl. Gewicht 16,1 kg 


Rahmen 22 cm hoch, offen innen (cm) 40 x 80 x 22 


Rahmen 22 cm hoch, offen außen (cm) 55 x 96 x 22 


Rahmen 22 cm hoch, offen Gewicht 15,5 kg 


Kopfrahmen incl. Stahlrahmen innen (cm) 40 x 80 x 29 


Kopfrahmen incl. Stahlrahmen außen (cm) 55 x 96 x 29 


Kopfrahmen incl. Stahlrahmen Gewicht 47,5 kg 


Bodenplatte (cm) (Bauhöhe) 40 x 72,6 x 1(2) 


Bodenplatte Gewicht 2,8 kg 


Adapterplatte einfach ungeteilt  


Adapterplatte zweifach geteilt  


Deckel AzK 1 Verbund m Betonfüllung 87 kg 


Deckel AzK 1 Grauguss m Betonfüllung  99 kg 


Tabelle 14 Massen des AzK Typ1 (Komplettsystem und Einzelteile 
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Deckel 
 
 
 
Kopfrahmen incl. 
Stahlrahmen  
 29 cm hoch 
 
 
 
Rahmen, geschlossen 
22 cm hoch 
 
 
 
 
 
Rahmen offen 
22 cm hoch 
 
 
 
 
Zwischenrahmen 
(Höhenanpassung) 
7 cm hoch 
 
 
 
Bodenplatte 
ca. 1 cm hoch 


Tabelle 15 AzK Typ 1 (Bauform Langmatz)   Grundfläche 55 x 96 (cm) 
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9.1.2 Einbauen von AzK Typ 1 der Bauform Mönninghoff 


 
Abbildung 28 AzK Typ 1 der Bauform Mönninghoff 
 
(1) Die Masse der Einzelteile und die Gesamtmasse des AzK sind Tabelle 16 zu entnehmen. 


(2) Der Rohranschluß dieses AzK ist zwingend passgenau unter 90° einzubauen, ansonsten passen die einzelnen 
Lagen des AzK nicht formschlüssig aufeinander. Die Verbindungsdübel lassen sich dann nicht einbauen. Dies 
kann z.B. erreicht werden durch  


• ein genügend langes Anlauffeld für die KKA 
• den Einbau von Flexbogen 
• den Einbau von teilbaren KK-GB  
• den Einbau von KK-RB 
• den Einbau von KKHRB. 


 
(3) Bauartbedingt (Bodenplatte + 1 Rahmen 22 cm + Kopfrahmen= 53 cm ) kann es zu einer Minderüberdeckung 
der Rohre kommen. Diese Variante ist deshalb nur in Ausnahmefällen nach Rücksprache mit dem BvT und 
entsprechenden Schutzmaßnahmen gemäß ZTV-TKNetz 12 zulässig.  
 
(4) Die maximale lichte Einbautiefe des AzK ist auf 104 cm zu begrenzen. 
 
Bezeichnung AzK 1 
Auslieferungszustand innen (cm)  
bestehend aus Stahlrahmen, Kopfrahmen und Rahmen 
geschlossen ( + Höhenausgleich) 


42 x 80 x 51(+6) (cm) 


Auslieferungszustand außen (cm)  58 x 96 x 51(+6) 
Grundkörper Gewicht ohne Deckel 59 kg 


Rahmen 7,0 cm hoch innen (cm) 42 x 80 x 7 


Rahmen 7,0 cm hoch außen (cm) 58 x 96 x 7 


Rahmen 7,0 cm hoch Gewicht 10,3 kg 


Rahmen 9,0 cm hoch innen (cm) 42 x 80 x 9 
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Bezeichnung AzK 1 


Rahmen 9,0 cm hoch außen (cm) 58 x 96 x 9 


Rahmen 9,0 cm hoch Gewicht 8,2 kg 


Rahmen 14,0 cm hoch innen (cm) 42 x 80 x 14 


Rahmen 14,0 cm hoch außen (cm) 58 x 96 x 14 


Rahmen 14 cm hoch Gewicht 11,4 kg 


Kopfrahmen incl. Stahlrahmen innen (cm) 42 x 80 x 14 


Kopfrahmen incl. Stahlrahmen außen (cm) 58 x 96 x 14 


Kopfrahmen incl. Stahlrahmen Gewicht 47,5 kg 


Bodenplatte (cm) (Bauhöhe) 42 x 72,6 x 1(2) 


Bodenplatte Gewicht 2,7 kg 


Adapterplatte einfach ungeteilt  


Adapterplatte zweifach geteilt  


Deckel AzK 1 Verbund m Betonfüllung 87 kg 


Deckel AzK 1 Grauguss m Betonfüllung  99 kg 


 
Bezeichnung Gewicht 


 


PUR- Abzweigkasten 800x420 mm -befahrbar- 
Einstieg 700x700 mm, Bauhöhe: 490 mm  
(ohne Abdeckung) 
bestehend aus: 


59 kg 


1 Stück Fußrahmen                800 x 420                  18,0 kg 
1 Stück Bodenplatte aus PP 800 x 420 2,7 kg 
1 Stück Unterrahmen 800 x 420 8,3 kg 
1 Stück Mittelrahmen 800 x 420 11,4 kg 
1 Stück Oberrahmen 800 x 420 8,2 kg 
1 Stück Kopfrahmen            800 x 420 10,3 kg 
1 Satz   Verbindungselemente (20 Clips) 0,1 kg 


Tabelle 16 Massen des AzK Typ1 Bauform Mönninghoff  (Komplettsystem und Einzelteile 
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10 Anschluß von KKR an KSch und AzK  


10.1 Allgemeines 


(1) Für den Anschluss von KKR an KSch und, AzK, werden KK-Einführungsbauteile verwendet. In Tabelle 17 ist die 
Zuordnung des Typs des Einführungsbauteils zum Bauwerk ersichtlich. 
 
Bauwerk KK-Einführungsplatte 
KSch Typ I (Kunststoff) 
Bauform Langmatz 


Adapterplatte teilbar aus PC 
Blindplatte aus PC 


KSch Typ I (Kunststoff)  
Bauform Mönninghoff 


Rohreinführung in die vorhandenen 
Einführungsöffnungen des Rahmens 


KSch Typ II, Typ III KK-Einführungsplatte aus PUR (PUR-Platte) 
KSch Typ III KK-Einführungsplatte aus PE-HD 
AzK Typ 1 (Kunststoff) 
Bauform Langmatz 


Adapterplatt teilbar aus PC 
Blindplatte aus PC 


AzK Typ 1 (Kunststoff) 
Bauform Mönninghoff 


Rohreinführung in die vorhandenen 
Einführungsöffnungen des Rahmens 


AzK83 (nur Reparatur) KK-Einführungsplatte aus PE-HD 
Tabelle 17  Zuordnung KK-Einführungsplattentyp zum Bauwerkstyp 


10.2 Anschluß an Kunstsstoffbauwerke 
10.2.1 KSch Typ I Bauform Langmatz 


(1) Der Einbau der Bauteile und der Anschluss der KKR ist entsprechend der beiliegenden Montageanweisung 
durchzuführen. 
 
(2) Der Anschluss der KKR an die geschlossenen Rahmen (220 mm Höhe) des KSch Typ 1 erfolgt direkt in die 
vorhandenen Einführungsöffnungen des Rahmens. Dazu sind die mit Sollbruchstellen versehenen Wandteile 
herauszuschlagen. 
 
(3) Der Anschluss der KKR an die offenen Rahmen (220 mm Höhe) des KSch Typ 1 erfolgt unter Verwendung der 
Adapterplatten teilbar gemäß Montageanweisung. Werden an einem offenen Rahmen keine KKR angeschlossen, 
so sind die Öffnungen mit Blindplatte gemäß Montageanweisung zu verschließen. 
 


10.2.2 KSch Typ I  Bauform Mönninghoff 


(1) Der Einbau der Bauteile und der Anschluss der KKR ist entsprechend der beiliegenden Montageanweisung 
durchzuführen. 
 
(2) Der Anschluss der KKR an die geschlossenen Rahmen (220 mm Höhe) des KSch Typ 1 erfolgt direkt in die 
vorhandenen Einführungsöffnungen des Rahmens. Dazu sind die mit Sollbruchstellen versehenen Wandteile 
herauszuschlagen. 
 


10.2.3 AzK Typ 1 Bauform Langmatz  


(1) Der Einbau der Bauteile und der Anschluss der KKR ist entsprechend der beiliegenden Montageanweisung 
durchzuführen. 
 







ZTV-TKNetz13, Version November 2015  Schutzklasse Extern 
 


Dokument aus myDMS Seite 42 von 88 Druckdatum: 30.10.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


(2) Der Anschluss der KKR an die geschlossenen Rahmen (220 mm Höhe) des KSch Typ 1 erfolgt direkt in die 
vorhandenen Einführungsöffnungen des Rahmens. Dazu sind die mit Sollbruchstellen versehenen Wandteile 
herauszuschlagen. 
 
(3) Der Anschluss der KKR an die offenen Rahmen (220 mm Höhe) des KSch Typ 1 erfolgt unter Verwendung der 
Adapterplatten teilbar gemäß Montageanweisung. Werden an einem offenen Rahmen keine KKR angeschlossen, 
so sind die Öffnungen mit Blindplatte gemäß Montageanweisung zu verschließen. 
 


10.2.4 AzK Typ 1 Bauform Mönninghoff  


(1) Der Einbau der Bauteile und der Anschluss der KKR ist entsprechend der beiliegenden Montageanweisung 
durchzuführen. 
 
(2) Der Anschluss der KKR an die geschlossenen Rahmen (220 mm Höhe) des KSch Typ 1 erfolgt direkt in die 
vorhandenen Einführungsöffnungen des Rahmens. Dazu sind die mit Sollbruchstellen versehenen Wandteile 
herauszuschlagen. 
 


10.3 Anschließen von Rohren in KSch des Typs II und III 
10.3.1 Anschließen von Rohren an PUR-Platten 


(1) KK-Einführungsplatten (Abbildung 29) bestehen aus bewehrtem Polyrethan-Hartschaum (PUR-Platten) und 
haben eingeformte Steckmuffen zum druckwasserhaltenden Anschließen von KKR 50 und KKR 110 aus PVC-U. In 
der obersten Lage sind stets die Steckmuffen für KKR 50. Der einzubauende Plattentyp, die Anzahl der Muffen, die 
Länge der Rundschnurdichtungen, die Anzahl der Halter zum Festlegen der Rundschnurdichtungen und die 
Anzahl der Hammerschraubensätze sind abhängig von der Schachtgröße (Tabelle 18).  
 
(2) Beim Einbau der PUR-Platte ist gemäß Montageanweisung zu verfahren. 
 
(3) Den bautechnischen Unterlagen für PUR-Platten liegen Lastannahmen für Fahrbahnen (Lastklasse D gem. DIN 
EN 124) bei einer Erdüberdeckung der KSch von 1,5 m zugrunde. 
 
(4) Für den Einbau der PUR-Platten ist vom AN geeignetes Werkzeug und Montagematerial vorzuhalten:  
 
(5) Die verschiedenen Größen der PUR-Platte sind Tabelle 18 Zuordnung der PUR-Platte zu den KSch-Größen Typ 
IIa,b,c Kenndaten und Zubehör zu ersehen. 
 


 
Abbildung 29 Übersicht des KK-Einführungsplattensystem aus PUR (PUR-Platte) 
 
(6) Ein Satz PUR-Platten (= 2 Stück) gehört zum Lieferumfang des Schachts.  
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(7) Die PUR-Platten werden durch Hammerkopfschraubensätze und Rundschnurdichtungen druckwasserhaltend 
mit den Stirnwänden der Norm-KSch Typ II sowie der KSch aus Ortbeton bzw. sickerwasserdicht mit den 
Stirnwänden der Norm-KSch Typ III verbunden 
Die Druckwasserhaltigkeit dieser Verbindung beim Norm-KSch Typ II sowie beim KSch aus Ortbeton ist nicht mehr 
gewährleistet, wenn die PUR-Platte zum Einlegen durchlaufender Kabel mit werkseitig oder baustellenseitig 
hergestellten Aus- oder Vollschnitten versehen werden muss. Die Verbindung ist dann oberhalb der Schnittstelle 
nur sickerwasserdicht. 
Aufgrund des Bewehrungsverlaufes innerhalb der PUR-Platte dürfen Ausschnitte aus PUR-Platten jeweils nur 
innerhalb einer Rohrlage erfolgen (siehe Abbildung 30).  
 


 
Abbildung 30 Lage der zusätzlichen Verschraubung bei Aus- und Vollschnitten der PUR-Platte 
 
(8) Werksseitig geschnittene PUR-Platten werden einbaufertig incl. der bestellten Losflansche und 
Hammerkopfschrauben geliefert. Die Anzahl und die Anordnung der Aus- und Vollschnitte sind der 
Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Ebenso wie vor Ort geschnittene PUR-Platten werden sie mit einer 1-
Komponennten-Polyurethan-Dichtmasse (z. B. Sikaflex-221) abgedichtet. 
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KSch-Größe PUR-Platte Zubehör je PUR-Platte 


       KSch Typ IIa und IIb KSch Typ IIc 


    Anzahl der 
Muffen 


 Rundschnur-
dichtung 


Schrau-


bensatz 
M12 


Rundschnur-
dichtung 


Schrau-


bensatz 
M12 


Länge 


m 


Breite 


 m 


Tiefe 


m 


Größe  50mm 


Stück 1) 


110mm 


Stück 2) 


Masse kg Länge 


m 


Halter 


Stück 


Anzahl 


Stück 


Länge  


m 


Halter 


Stück 


Anzahl 


Stück 


2,50 1,20 1,80 3 A 6 (8) 3 X 4 40 3,20 10 12 - - - 


  2,10   (4x4) - - - 


3,90 1,20 1,80 3 B 6 (8) 4 X 4 3,00 8 10 


  2,10       


2,50 1,50 1,80 4 A 6 (11) 3 X 4 51 3,78 12 12 - - - 


  2,10   (4x6) - - - 


3,90 1,50 1,80 4 B 6 (11) 4 X 6 3,30 9 10 


  2,10       


5,00 1,50 1,80 5 A 6 (11) 6 X 4 


(7x6) 


66 4,42 12 14 3,95 9 12 


  2,10 5 B  7 X 4 


(7x6) 


   


6,10 1,50 2,10 5 C  7 X 6    


5,00 1,80 1,80 6 A 6 (14) 6 X 4 


(7x8) 


80 4,82 14 17 4,15 10 12 


  2,10 6 B  7 X 4 


(7x8) 


7,20 1,80 2,10 6 C  7 X 8 12 9  


6,10 2,00 2,10 7 6 (14) 7 X 6 


(7x8) 


103 5,44 14 17 4,35 10 12 


7,20 2,20 2,10 8 A 6 (14) 7 X 8 


(9x8) 


134 5,98 14 19 5,00 10 14 


  2,40 8 B  8 X 8 


(9x8) 


  2,70 8 C  9 X 8 


  3,00    


1)  Anzahl der funktionsfähigen Muffenöffnungen, in Klammern: Gesamtzahl der Muffenöffnungen in der obersten  Rohrlage 


2)  Anzahl der Lagen X Anzahl der Muffenöffnungen je Lage 


Tabelle 18 Zuordnung der PUR-Platte zu den KSch-Größen Typ IIa,b,c Kenndaten und Zubehör 
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KSch-Größe PUR-Platte Zubehör je PUR-Platte 


       KSch Typ III 


    Anzahl der 
Muffen 


 Rundschnur-
dichtung 


Schrau-


bensatz 
M12 


Länge 


m 


Breite 


 m 


Tiefe 


m 


Größe  50mm 


Stück 1) 


110mm 


Stück 2) 


Masse kg Länge 


m 


Halter 


Stück 


Anzahl 


Stück 


1,40 1,50 1,80 5M 6 (11) 3 X 4 40 3,20 10 12 


  2,10   (4x4) 


1,90 1,50 1,80 5M 6 (11) 4 X 4 


  2,10    


2,40 1,50 1,80 5M 6 (11) 3 X 4 51 3,78 12 12 


  2,10   (4x6) 


2,90 1,50 1,80 5M 6 (11) 4 X 6 


  2,10    


3,40 


 


1,50 1,80 5M 6 (11) 4 X 6     


2,10 


Tabelle 19 Zuordnung der PUR-Platte zu den KSch-Größen TypIII, Kenndaten und Zubehör 
(9) Erfordern die örtlichen Verhältnisse, dass entgegen den Angaben in der Leistungsbeschreibung zusätzlich Aus- 
oder/und Vollschnitte auf der Baustelle hergestellt werden müssen, ist der BvT zu verständigen. 
 
(10) Für die Einführung von KKR 110 stehen maximal 2 Rohrlagen mehr zur Verfügung, als für den Anschluss des 
dem KSch zugeordneten Normverbandes erforderlich sind. Diese Rohrlagen lassen sich bei richtungsmäßigen 
Aufteilungen abgehender Rohre und zur höhenmäßigen Anpassung des Normverbandes bei kreuzenden 
Fremdanlagen verwenden. 
Ergibt sich bei der Bauausführung, dass eine der vorhandenen Blindmuffen 110 mm in eine funktionsfähige 
Muffenöffnung verwandelt werden muss (Ausnahmefall!), ist der BvT zu verständigen. 
 
(11) Die PUR-Platten enthalten in der obersten Rohrlage neben 6 funktionsfähigen Muffenöffnungen 50 mm je 
nach Plattengröße zusätzlich 2, 5 oder 8 Blindmuffen, die sich bei Bedarf durch Herausschlagen der Blindplatten 
und Einlegen von Luftpolster-Dichtringen in funktionsfähigen Muffenöffnungen verwandeln lassen. 
 
(12) Nicht mit Rohren zu belegende Muffenöffnungen sind von außen nur mit Abdichtkappen zu verschließen. 
 


10.3.2 Anschließen von Rohren an KK-Einführungsplatten aus PE-HD 


(1) KKR 110 bzw. KKR 50 (mit RaD ) können an der Längsseite von KSch des Typs III angeschlossen werden. Dazu 
ist eine KK-Einführungsplatte aus PE-HD vom Typ 1 c Abbildung 31 einzusetzen. Hierzu sind werkseitig mit Beton 
verschlossene Einbauöffnungen zu nutzen. Der Beton ist dabei mit geeignetem Werkzeug herauszuschneiden. 
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Abbildung 31 KK-Einführungsplatte Typ Ic (6xKKR 110) 
 


10.3.3 Anschließen von Rohren mit Wanddurchführungsmuffen 


(1) Besandete Wanddurchführungsmuffen aus PVC-U sind Steckmuffen (Abbildung 32) mit den Nennweiten 50 
mm und 110 mm zum nachträglichen sickerwasserdichten Anschließen von KKR an vorhandene KSch ohne PUR-
Platte. 


 
Abbildung 32 Wanddurchführungsmuffe 110 mm aus PVC-U 
 
(2) Beim Einbau der Wanddurchführungsmuffe ist wie in der ZTV-TKNetz 12 beschrieben zu verfahren. Es sind 
keine anderen Rohrdurchmesser als KKR 50/110 zugelassen. 
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11 Einbau von Stahlbetonfertigdecken  


11.1 Einbau von Stahlbetonfertigdecken auf Kabelschachtkörpern von 
Normbauwerken 


(1) Voraussetzung für den Einbau einer KSch-Decke auf einen vorhandenen KSch ist, dass die als Deckenauflager 
vorgesehenen Schachtwandflächen planeben mit einer Toleranz von ± 1 cm ausgebildet sind. 
Vor dem Abheben der auszubauenden KSch-Decke ist diese durch Zerstören der Lagerfugen zu lösen. Dabei ist 
darauf zu achten, dass der KSch-Körper nicht beschädigt wird. Vorhandene Stahldollen sind bei 
Korrosionsschäden durch neue zu ersetzen. 
 
(2) Diese Vorschriften gelten für das Einbauen von Stahlbetonfertigdecken (Norm- und Sonderausführungen) auf 
vorhandene KSch-Körper aus Stahlbetonfertigteilen der Baureihe KSch TypII.  
Die zwischen der KSch-Decke und dem vorhandenen KSch-Körper entstehende Fuge ist sickerwasserdicht. 
 


 
Abbildung 33 Stahlbetonfertigdecke einteilig 
 


 
Abbildung 34 Stahlbetonfertigdecke zweiteilig 
 
(3) Mindestens 4 Werktage vor dem Einbau einer Stahlbetonfertigdecke hat der AN den BvT zu benachrichtigen. 
 
(4) Vor dem Einbau der Fertigdecke hat sich der Bauleiter des AN davon zu überzeugen, dass die Fertigdecke 
nicht beschädigt ist. Bereits werkseitig vorgenommene Ausbesserungen sind nicht zu beanstanden 
 
(5) Kleinere beim Einbau entstandene Kantenbeschädigungen an Beton- und Stahlbetonfertigteilen müssen 
fachgerecht mit Zementmörtel nach DIN 1045 unter Verwendung eines Haftmittels (Haftemulsionen oder dafür 
geeignete Kunstharze) als Brücke zwischen dem erhärteten Beton des Fertigteils und dem Frischmörtel 
ausgebessert werden. 
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(6) Bei Beton- und Stahlbetonfertigteilen mit 
• Beschädigungen, durch die Betonstahlbewehrungen freigelegt worden sind, und 
• statischen Rissen 
hat der Bauleiter des AN - auf Verlangen des BvT mit Beteiligung eines Sachverständigen oder Fachmannes des 
Fertigteilherstellers - zu prüfen, zu entscheiden und durch seine Unterschrift zu bestätigen, ob der Schaden 
unbedeutend ist und unbehandelt bleiben darf, ob und ggf. wie die Beschädigungen am Fertigteil zu beseitigen 
sind oder ob das Fertigteil nicht mehr eingebaut werden darf. Wird das Fertigteil zum Einbau freigegeben, sind in 
jedem Fall die Abplatzungen im Bereich von freigelegten Bewehrungen mit geeigneten Systemen zu schließen. 
Der AN hat die fachgerechte Beseitigung der Beschädigung durch seine Unterschrift zu bescheinigen. 
 
(7) Die Merkmale der Norm-Stahlbetonfertigdecken werden zu einer Kurzbezeichnung zusammengefasst. 
Bezeichnungsschema (Beispiel): 


Stahlbetonfertigdecke IIc a; 6,10 X 2,00  Lastklasse D 


1 2 3 4 5 


Bauteilbezeichnung 
1. Deckenform (»IIc« = Decke mit abgeschrägten Ecken für KSch-Körper der Größenreihe IIc, »rechteckig« = 


rechteckige Decke für Norm-KSch-Körper alter Bauart aus Ortbeton oder Mauerwerk) 
2. Lage der Einstiegsöffnung(en) (z. B. »a« für eine mittige Einstiegsöffnung 1,40m x 0,70 m) (siehe Bild 3/03, 


3/04) 
3. Lichte Maße (LxB) des abzudeckenden Schachtkörper (z. B. »6,10 m x 2,00 m x 2,10 m«) 
4. Lastklasse nach DIN EN 124 (z. B. »Lastklasse D«). 
Die Merkmale der Stahlbetonfertigdecken in Sonderausführung sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. 
 
(8) An jeder Stahlbetonfertigdecken sind folgende Transportanker vorhanden: 
• 4 Hebeschlaufen aus Rundstahl oder 
4 verzinkte Drahtseilschlaufen 
 
(9) Der AN hat für den Einbau der Stahlbetonfertigdecken folgendes Montagegerät und Werkzeug vorzuhalten: 
 
- Hebezeug mit Hubkraft entsprechend der Örtlichkeit und der Deckenmasse (Tabelle 20 und Tabelle 21) und 
- Anschlagmittel für die Transportanker an den Stahlbetonfertigdecken (Tabelle 20und Tabelle 21). 
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Lichte Maße 
des KSch  


Masse 
des schwersten 


Einzelteils 


Anschlagmittel 
zweisträngige 


Hakenseile 


Länge 
I 


m 


Breite 
b 
m 


Decke 
 
t 


Decken- 
teile 


t/Stück 


Anzahl 
 


Stück 


Mindest- 
länge 


m 


 1,20 1,53 -   


2,50 1,50 2.00 - 2 2,00 


 1,20 2,65 -   


3,90 1,50 3,33 - 2 3,00 


 1,50 4,36 -   


5,00 1,80 5,08 - 2 3.50 


 1,50 5,40 2,70   


6,10 2,00 8,33 4,17 2 4,00 


 1,80 7,00 3,50   


7,20 2,20¹ 10,00 5,00 2 4,50 


 2,20² 10,50 5,25   


1: bei  t = 2,10 u. 2,40 m 
2: bei  t = 2,70 u. 3,00 m 


Tabelle 20 Deckenmassen und benötigte Anschlagmittel für Norm-Stahlbetonfertigdecken 


Lichte Maße des KSch Masse des schwersten Einzelzeils Anschlag- 
mittel  


Länge  
(m) 


Breite 
(m) 


Tiefe 
 (m) 


Decke 
 (t) 


Deckenteile  
(t) 


Hakenseile, 
zweisträngig 
(m) 


3,90 1,20 1,80/2,10 2,65  3 
 1,50 1,80/2,10 3,33  3 
5,00 1,50 1,80/2,10 4,36  3 
 1,80 1,80/2,10 5,08  3 
6,10 1,50 2,10 5,4  3 
 2,00 2,10 8,33   
7,20 1,80 2,10 7 3,5 4 
 2,20 2,10/2,40 10 5  
  2,70/3,00 10,5 5,25  


Tabelle 21 Deckenmassen und benötigte Anschlagmittel für KSch der Baureihe Typ IIc 
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Lichte Maße 


des KSch 


Lichte 
Maße der 
Einsteigs- 
öffnung 


Masse 
des schwersten 


Einzelteils 


Anschlagmittel 
zweisträngige 


Hakenseile 


Länge 
l 


m 


Breite 
b 
m 


 
 


m 


Brkl 12 
 
t 


Brkl. 60 
 
t 


Anzahl 
 


Stück 


Mindest- 
länge 


m 


1,50 1,20 0,70 x 0,70 1,17 1,76 2 1,50 


 1,20 0,70 x 0,70 1,43 2,17   


1,90 1,20 0,70 x 1,40 1,25 1,52 2 2,00 


 1,50 0,70 x 0,70 2,19 4,02   


2,50 1,50 0,70 x 1,40 2,02 3,76 2 2,50 


 1,50 0,70 x 0,70 2,58 4,72   


3,00 1,50 0,70 x 1,40 2,42 4,50 2 3,00 


Tabelle 22 Deckenmassen und benötigte Anschlagmittel für Norm-Stahlbetonfertigdecken für Norm-KSch-Körper alter Bauart 
aus Ortbeton oder Mauerwerk 
 
(11) Beim Einbau der Stahlbetonfertigdecke (s. auch Abbildung 33) bzw. von Deckenteilen (s. auch Abbildung 34) 
ist wie folgt zu verfahren: 


Arbeits- 
schritte 


Beschreibung der zu erledigenden Aufgabe 


1 Überprüfen, ob die einzubauende Stahlbetonfertigdecke unbeschädigt ist. Vorhandene 
Schäden nach Pkt. (3) bis (5) beseitigen. 


2 Am KSch-Körper die Auflagerfläche für die neue Schachtdecke planeben herstellen (alte 
Lagerfugenrückstände müssen vollständig entfernt werden) und inklusive der dort 
vorhandenen Dübellöcher besenrein säubern. 


3 Am KSch-Körper die Auflagerfläche für die Schachtdecke anfeuchten und Zementmörtel so 
aufbringen, dass nach dem Aufsetzen der Decke eine etwa 2 cm dicke Lagerfuge verbleibt. 
Beim Aufbringen des Mörtels darauf achten, dass die Dübellöcher für die Stahldollen noch 
sichtbar bleiben. 


4 An der Schachtdecke bzw. den beiden Deckenteilen die Auflagerflächen besenrein säubern 
und anfeuchten. 
Die Schachtdecke bzw. die beiden Deckenteile so auf den Schachtkörper aufsetzen, dass 
die Deckenaussparungen über den Dübellöchern liegen. 
Dabei darauf achten, dass die Deckenauflagerflächen auf den Schachtwänden allseitig 
gleichmäßig breit sind oder die Decke allseitig gleichmäßig überragt und dass die 
Auflagerbreite der Decke bzw. der Deckenteile auf der Schachtwand überall mindestens ¾ 
der Schachtwanddicke beträgt. Beim Aufsetzen von Deckenteilen zusätzlich darauf achten, 
dass zwischen diesen nur eine möglichst schmale Stoßfuge verbleibt . 
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zu 4 


 
Abbildung 35 Sickerwasserdichtes Verschließen der Stoßfuge zwischen Deckenteilen 
 


Bei einem erneuten Abheben der Decke bzw. der Deckenteile nötigenfalls die 
Zementmörtelauflage nach Arbeitsschritt 3 ausbessern. 
Bei geteilten Decken die Stoßfuge zwischen den Deckenteilen säubern und anfeuchten. 
Anschließend in die Stoßfuge ein geeignetes Dichtungsband so einlegen, dass es beidseitig 
etwa 10 cm aus der Fuge übersteht. Die überstehenden Enden des Dichtungsbandes nach 
unten umlegen und so in die schmale, 5 cm hohe Restfuge drücken, dass diese bis 
Schachtwandoberkante dicht ist. Die Fuge mit Zementmörtel füllen und Mörteloberfläche 
bündig mit Deckenoberfläche abziehen und zureiben. Anschließend einen zur Verwendung 
auf Frischmörtel geeigneten, DIN EN 18 195 entsprechenden Dichtungsaufstrich nach 
Abbildung 35 über und seitlich neben der Deckenfuge bis Oberkante Schachtwand 
aufbringen. 
Anschließen von Rohren 
Vom Schachtinnern her Stoßfuge verfugen und Mörteloberfläche bündig mit Deckenfläche 
abziehen und zureiben. 


5 Bei Schachtdecken auf Schachtkörpern aus Ortbeton die vier Deckenaussparungen an den 
Knickpunkten der Schachtlängswände und die darunter liegenden Dübellöcher anfeuchten, 
mit Zementmörtel nach DIN 1045 füllen und je einen 33 cm langen Stahldollen ∅ 25 mm in 
ganzer Länge einschlagen. Anschließend Mörteloberflächen bündig mit Deckenoberfläche 
abziehen und zureiben. 


Tabelle 23 zu erledigende Arbeitsschritte 
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zu 5  


 
Abbildung 36: Verdübelung KSch-Körper <- - -> KSch-Decke mit Stahldollen 


In gleicher Weise auf KSch-Körpern aus Fertigteilen Typ IIc bei allen Deckenaussparungen 
mit darunterliegenden Dübellöchern für Stahldollen verfahren. Außerdem die am 
Deckenrand für andere Verwendungszwecke der Stahlbetonfertigdecke vorgesehenen 
weiteren Deckenaussparungen anfeuchten und mit Zementmörtel schließen. 


6 Fuge zwischen der Stahlbetonfertigdecke und dem Schachtkörper außen und innen sauber 
mit Zementmörtel verfugen. 
Überdeckt die Fertigdecke nicht die gesamte obere Fläche der Schachtwände, die entlang 
der Mörtelfuge zwischen Schachtwand und Decke entstehende umlaufende Kante in Form 
einer Hohlkehle oder Schräge mit Zementmörtel verfüllen und sauber abgleichen. 
Anschließend Zementmörtel mit einem zur Verwendung auf Frischmörtel geeigneten,  
DIN EN 18 195 entsprechenden Schutzaufstrich gegen Bodenfeuchtigkeit schützen. Dabei 
den Schutzaufstrich über die Hohlkehle bzw. Schräge hinaus mindestens je 10 cm weit über 
die Deckenaußenkante und über die obere Wandaußenkante hinausziehen. 


 
 


11.2 Einbau von Stahlbetonfertigdecken auf Kabelschachtkörper von sonstigen 
Bauwerken 


(1) Unter sonstigen Bauwerken versteht man alle Bauwerke deren Bauform von den in der ZTV-TKNetz 13 
dargestellten Bauwerken abweichen. Das sind insbesondere Bauwerke der Baureihe 1960 (Bauart Köhler, 
Stewing), Bauwerke der Baureihe 1950 (Mauerwerksschächte) und Bauwerke aus Ortbeton. 
 
(2) Zum Einbau von Stahlbetonfertigdecken auf vorhandene KSch-Körper aus Ortbeton, Mauerwerk oder 
Stahlbetonfertigteilen sind besondere bautechnische Unterlagen erforderlich. Der Inhalt dieser bautechnischen 
Unterlagen ist beim BvT zu erfragen und gilt speziell nur für das zu verändernde Bauwerk. Der Ersatz der KSch-
Decke hebt den Bestandsschutz des Bauwerkes auf. Vor dem Einbau der neuen KSch-Decke ist für das 
Gesamtbauwerk eine neue geprüfte Statik für den aktuellen Einbauort zu erstellen. Für gesamten Arbeitsablauf ist 
ein Instandsetzungsplan zu erarbeiten.  
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12 Einbauen und Herstellen von KSch bei örtlichen 
Besonderheiten 


12.1 Allgemeine Hinweise 


(1) Örtliche Besonderheiten in diesem Sinne könnten u.a. sein: 
• Besonders hoher Grundwasserstand 
• Blitzgefährdung in der Nähe von Fernmeldetürmen 
• Korrosive Wässer oder Böden 
• Örtliche Schwierigkeiten (fehlende Zufahrtswege, fehlender Platz zum Aufbauen von Hebewerkzeugen, den 


Einbau hindernde Fremdanlagen) 
 
(2) Beim Einbau und Herstellen von KSch bei örtlichen Besonderheiten gelten die nachfolgenden technischen 
Vorschriften, ergänzt durch die auf den Einzelfall bezogenen zusätzlichen Angaben in der Leistungsbeschreibung. 
 


12.2 Sichern von Kabelschächten gegen Auftrieb 


Werden KSch im hohen Grundwasserbereich eingebaut, ist ggf. eine Auftriebssicherung erforderlich. Die 
erforderlichen Maßnahmen sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. 
 


12.3 Einbauen und Herstellen von Kabelschächten in Blitzschutzbauweise 


Die beim Einbauen oder Herstellen blitzgeschützter KSch zusätzlich zu beachtenden Einbau- bzw. 
Herstellungsvorschriften sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Zusätzlich sind die Anweisungen der 
ZTV-TKNetz 14 zu beachten. 
 


12.4 Einbauen und Herstellen von Kabelschächten in aggressiven Böden oder 
Wässern 


Die beim Einbau und Herstellen von KSch in aggressiven Wässern oder Böden zusätzlich zu beachtenden 
Vorschriften sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. 
 


12.5 Herstellen von Kabelschächten aus Ortbeton 
12.5.1 Allgemeines 


(1) Diese besondere Bauweise ist nur anzuwenden, wenn nachweislich keine Einsatzmöglichkeiten zum Einbau 
von Regelbauteilen gemäß ZTV-TkNetz 13 realisiert werden können. 
 
(2) Generell ist das Herstellen von KSch aus Ortbeton über einen Ingenieurvertrag abzuwickeln. Die Vorschriften 
der DIN 1045 (gültige Unterlagen) sind zu beachten. KSch aus Ortbeton dürfen nur nach eigens angefertigten oder 
bereits vorhandenen anerkannten bautechnischen Unterlagen hergestellt werden. 
 
(3) Den bautechnischen Unterlagen (DIN 1045) für die Normausführungen (Schachtkörper und -decken) liegen 
Lastannahmen des Fachberichtes DIN FB 101 bis 103 bei einer Erdüberdeckung des Schachtes von mindestens 
0,2m in Gehwegen und 0,25m in Fahrbahnen und höchstens 1,5m zugrunde. Der bei der Bemessung des 
Normkabelschachtkörpers zugrunde gelegte statische Lastfall berücksichtigt ausschließlich den Erddruck, ein 
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Einbau in Grundwasser ist deshalb unzulässig. Bei Sonderausführungen sind die zugrunde gelegten 
Lastannahmen den beigefügten Unterlagen zu entnehmen. 
 
(4) Kabelschächte aus Ortbeton sind sickerwasserdicht. 
 
(5) Die nachfolgenden Punkte sind Rahmenregelungen und Einbauhinweise, die möglichst einzuhalten sind. Sie 
sind Teil des Ingenieurvertrages. 
 


12.5.2 Rahmenregelungen 


(1) Aufgrund der zu erfüllenden Funktionen eines Kabelschachtes werden folgende Funktionsbereiche 
unterschieden: 


• Anlauffeld  
• Kabellagerraum  
• Einzieh- und Montagearbeitsraum  


 


(2) Das Anlauffeld ist der Raum zwischen der KSch-Stirnwand und dem ersten Muffenfeld. Im Anlauffeld werden 
der Höhenversatz und der horizontale Achsversatz zwischen den einlaufenden Kabeln und den Muffenlagerplätzen 
ausgeglichen. 
Die Länge des Anlauffeldes muss so gewählt werden, dass der kleinstzulässige Umlenkradius der Kabel nicht 
unterschritten wird. 
Im Kabellagerraum werden die Kabel, deren Muffen und sonstige Kabelausrüstungen auf Kabelhaltern gelagert. 
Die Kabellagerraumbreite ist von der Anzahl der nebeneinander auf einem Kabelhalter anzuordnenden Kabel und 
Muffen abhängig. 
Für das Einziehen und Montieren der Kabel ist ein Mindestarbeitsraum erforderlich. Die Arbeitsraumbreite 
(mindestens 60 cm) ist so groß zu wählen, dass an den in Montagelage geschwenkten Kabeln nach 
ergonomischen Gesichtspunkten gearbeitet werden kann. 
 
(3) Bei der Ermittlung der Kabellagerraumbreite ist davon auszugehen, dass die Kabel max 10 cm und die 
Kabelmuffen max. 20 cm Außendurchmesser haben und je Kabellage und Muffenfeld nur eine Kabelmuffe 
untergebracht werden darf.  
Ausnahme: Bei KSch mit max. 12 KKR je Stirnwand dürfen 2 Kabelmuffen je Kabellage und Muffenfeld gelagert 
werden, wenn der vertikale Abstand zwischen den Kabellagen im KSch 0,40 m beträgt. Daraus ergeben sich die im 
Tabelle 24 aufgeführten Kabellagerraumbreiten (K). 
 


Anzahl der Kabel je Kabellage und 
Kabelschachtseite 


Stck/Lage 


Kabellagerraumbreite K 
je Kabellage 


m 
1 0,20 
2 0,30 


0,40 1) 
3 0,40 
4 0,50 


1) Ausnahmefall bei max. 12 R-Zügen je Schachtstirnwand 
Tabelle 24 Kabellagerraumbreiten 
 
Die tatsächliche Kabelhalterbreite H ist so zu wählen, dass neben den unterzubringenden Kabeln und Kabelmuffen 
Platz für die Lagerung eines weiteren Verzweigungskabels bleibt. Die Kabelhalterbreite beträgt somit 
H = K + 0,10 m 
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(4) Die Muffenfeldlänge ist so groß zu wählen, dass sich alle gebräuchlichen Kabelmuffen im Muffenfeld 
einwandfrei lagern lassen. Zugrunde zu legen ist die Muffenfeldlänge M = 1,10 m 
 
(5) Die Arbeitsraumbreite (P) ist nach ergonomischen Gesichtspunkten festzulegen. Zwei gegenübersitzende, an 
derselben Kabelmuffe arbeitende Montagekräfte benötigen eine Arbeitsraumbreite von 1,20 m, eine Montagekraft 
eine solche von 0,70 m. Zugrunde zu legen sind die Arbeitsraumbreiten gemäß Tabelle 25. 
 


Kabelaußen- 
durchmesser 


mm 


Anzahl der einge- 
führten Kabel 


Stck/ 
KSch-Stirnwand 


erforderliche 
Arbeitsraumbreite P 


m 


< 38,5 < 6 0,70 1) 
  < 12 0,70 1) 


< 85 > 12 1,20 2) 
1) Verringerung unzulässig 
2) Der Wert darf nur dann auf 0,70 m verringert werden, wenn die Platzverhältnisse im Erdboden dies erfordern. 


Tabelle 25 Arbeitsraumbreiten 
 
(6) Der vertikale Abstand S zwischen zwei Kabellagen ist so zu wählen, dass sich das hinterste auf dem Kabelhalter 
gelagerte Kabel aus der Ruhelage in die Montagelage schwenken lässt, ohne dass dabei die davor gelagerten 
Kabel aus ihrer Lage genommen werden müssen. Unter Zugrundelegung der Maße 0,10 m für ein Kabel und 0,20 
m für eine Muffe ist von einem vertikalen Abstand von 0,30 m auszugehen. 
Ausnahme: S = 0,40 m, wenn zwei Kabelmuffen je Kabellage und Muffenfeld vorgesehen werden (bei max. 12 R-
Zugeinmündungen in die Schachtstirnwand). 
Die Rohre sind so in den KSch einzuführen, dass zwischen der obersten Rohrlage und der KSch-Decke ein Raum 
von 0,20 m und oberhalb der KSch-Sohle bis zur untersten Rohrlage ein Raum von 0,60 m frei von Rohrzügen 
bleibt. 
Anzustreben ist die in Normalkabelschächten vorgesehene Lage der stirnseitigen Rohr-Einführungen. 
 
(7) Die Kabelschachtbreite b ergibt sich aus der Kabelhalterbreite H und der Arbeitsraumbreite P. 


• Einseitige Kabellagerung im KSch 
b = H + P  


• Beidseitige Kabellagerung im KSch 
b = 2 H + P  
 


Eine lichte KSch-Breite über 2,20 m ist zu vermeiden. Erfordern Rohranlagen mit mehr als acht Zügen pro Lage 
eine größere KSch-Breite, so kann der KSch durch Einbauen einer Trennwand oder Stützreihe unter 
Berücksichtigung der Funktionsmaße in zwei funktionell unabhängige Schachtkammern geteilt werden. 
 
 
(8) Die Kabelschachtlänge ergibt sich aus den Muffenfeldlängen und den Anlauffeldlängen. 
I = 2 x A + n x M I = lichte KSch-Länge 
 n = Anzahl der Muffenfelder 
I = 2,80 m + n x 1,10 m A = Anlauffeldlänge 
 M = Muffenfeldlänge 


Reicht bei einer größeren Anzahl unterzubringender Muffen o. dgl. diese Länge nicht aus, so ist dieser KSch 
gemäß dieser ZTV-TKNetz entsprechend zu vergrößern. 
 
(9) Für die lichte Kabelschachttiefe (t) gilt: 
t = a x S + 0,60 m 
t = lichte KSch-Tiefe 
a = Anzahl der übereinander unterzubringenden Kabellagen (ohne Reservekabellage) 
S = vertikaler Abstand der Kabellagen in m 







ZTV-TKNetz13, Version November 2015  Schutzklasse Extern 
 


Dokument aus myDMS Seite 56 von 88 Druckdatum: 30.10.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


0,60 m = Zuschlag für 1 Reservelage (0,30 m) + Abstand der untersten Kabellagerebene von der KSch-Sohle (0,30 
m) 
Für den Einbau von größeren Kabelgarnituren z.B. Wannenmuffen o. dgl. ist eine Reservelage (0,30 m) in der 
obersten Kabellagerebene vorzusehen. Sie kann ggf. zum Lagern von Glasfaserkabeln verwendet werden. Reicht 
bei einer größeren Anzahl unterzubringender Muffen o. dgl. diese Reservelage nicht aus, so ist die KSch-Tiefe 
entsprechend zu vergrößern. 
Im Regelfall beträgt die lichte KSch-Tiefe 2,10 m. Eine lichte KSch-Tiefe von 1,80 m ist nur dann vorzusehen, wenn 
sich dadurch Unterfangungsarbeiten an benachbarten Fundamenten u. dgl. vermeiden lassen. Lichte KSch-Tiefen 
kleiner als 1,80 m sind zu vermeiden. 
Lichte KSch-Tiefen größer als 2,10 m (im Raster von 0,30 m) bis 3,00 m sind möglich. Eine lichte KSch-Tiefe über 
3,00 m ist aus betrieblichen Gründen, wegen erhöhter Gefährdungen durch Gasansammlungen u. dgl. zu 
vermeiden. 
Erfordert ein Sonderfall (mehr als 64 Rohrzüge je Stirnwand) eine größere lichte KSch-Tiefe als 3,00 m, so ist eine 
fest einzubauende Zwischendecke als Montagebühne vorzusehen. Dabei ist jede der beiden 
übereinanderliegenden KSch-Kammern als KSch im Sinne dieser Anleitung zu bemessen. 
 
(10) Durch das Verschwenken der Kabel vom Rohrzug zum seitlichen Lagerplatz hin ergibt sich ein horizontaler 
Achsversatz. Er ist notwendig, um auch das hinterste auf dem Kabelhalter lagernde Kabel in die Montagelage im 
Arbeitsraum schwenken zu können. Mindestwerte für den horizontalen Achsversatz sind aus Tabelle 26 zu 
entnehmen. 
 


lichte KSch-Breite b 
m 


erforderlicher horizontaler Achsversatz Vh 
m 


0,70 
1,00 


0,10 1) 


0,15 1) 
1,20 
1,50 
1,80 
2,00 
2,20 


0,34 
0,35 
0,36 
0,36 
0,42 


1) Vorläufige Werte, endgültige Werte noch nicht exakt ermittelt 
Tabelle 26 Mindestwerte für den horizontalen Achsversatz 
 
Die im Anlauffeld vorzunehmende Verschwenkung des Kabels in vertikaler Richtung zur Ansteuerung der 
Lagerebene ergibt einen vertikalen Achsversatz. Der vertikale Achsversatz bestimmt in Verbindung mit dem 
zulässigen Mindestkrümmungsradius des Kabels die Länge des Anlauffeldes A. Die Größe des vertikalen 
Achsversatzes hängt ab vom vertikalen Abstand der Kabellagen von der Lage der KKR in die KSch-Stirnwand. 
Der horizontale und der vertikale Achsversatz sind bei der Längenbestimmung des Kabels zu berücksichtigen. 
 


12.5.3 Einbau von Ortbetonschächten 


(1) Vor dem Herstellen des Kabelschachtes überprüfen, ob 
• die Baugrube in der vorgesehenen Kabelkanalachse liegt,  
• die Baugrubensohle in der vorgeschriebenen Tiefenlage planeben abgezogen ist und  
• der in der Leistungsbeschreibung vorgesehene Ortbetonschacht hinsichtlich der Lage der 


Einstiegöffnung eingebaut werden kann.  
 
(2) Auf dem Baugrund in der Baugrube ist eine 5cm dicke Sauberkeitsschicht aus Magerbeton C8/10 
aufzubringen und eben abzugleichen. Dabei ist darauf zu achten, dass eine nach der Leistungsbeschreibung oder 
nach Anweisung des BvT ggf. erforderliche Vertiefung für den Pumpensumpf, das Sickerloch oder die Öffnung 
zum Anschluss eines Sicker-oder Entwässrungrohres berücksichtigt wird. 
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(3) Den Schachtboden nach den Angaben in den bautechnischen Unterlagen auf die ausreichend abgebundene 
Baugrubensohle herstellen. Dabei Anschlagmittel mit ausreichender Tragfäh igkeit (z.B. Kugelkopfanker, 
Gewindehülsen) und Pumpensumpf an den festgelegten Stellen einbauen, ggf. KSch-Entwässerungsanlage 
anschließen. 
 
(4) Die Schachtwände und Decken einschalen, Baustahl nach den Bewehrungsplänen einbauen und betonieren. 
Hierbei gibt es zwei Arten der Arbeitsabläufe 
die Wände und Decken in einem Arbeitsgang herzustellen (wie folgend beschrieben) oder  
erst nur die Wände einschalen und betonieren, nach dem Abbinden die Decken einschalen und betonieren.  
 
(5) Für das Anschließen der KKR  an das Ortbetonbauwerk gilt Abschnitt 10.3.1. 
 


 
Abbildung 37 Ausbildung der Wandschalung im Bereich der PUR-Platten bei Ortbetonschächten 
 
(6) Als Anschlussmöglichkeit für ein in einen Ortbetonschacht einzuführendes Kabel, das nicht durch die PUR-
Platte eingeführt werden kann, ist das Kabel in ein KKHR (110 oder 50) gemäß ZTV-TkNetz 12 einzulegen und 
nach den Angaben in den bautechnischen Unterlagen in die Wandschalung einzusetzen. 
 
(7) Kabelhalterschienen sind nach den Angaben in den bautechnischen Unterlagen einzubauen (Abbildung 38). 
Hierbei ist zu beachten, dass: 
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• die Schienenunterkanten einheitlich in 20,5cm Höhe über Schachtsohle beginnen und die mit "OBEN" 
bezeichneten Schienenenden zur Schachtdecke zeigen.  


• Kabelhalterschienen mit beschädigtem Kunststoffband (Schienenvorderseite) oder beschädigten 
Kunststoffprofilleisten (Schienenrückseite) nicht eingebaut werden, weil sonst nach dem Betonieren das 
Einhängen der Kabelhalter nicht mehr möglich ist.  


• der Abstand zwischen Bewehrungsstählen und Kunststoffprofilleisten an keiner Stelle 10 mm 
unterschreitet (zur Vermeidung von Querschnittsschwächungen der tragenden Bewehrung als Folge zu 
geringer Betonüberdeckungen) und  


• Berührungen zwischen den Bewehrungsstählen und den verzinkten Stehbolzen der Kabelhalterschienen 
vermieden werden(zur Vermeidung von Querschnittsschwächungen der Stehbolzen durch Beton-Eisen-
Korrosion).  


 
Abbildung 38 Befestigen der Kabelhalterschienen bei KSch aus Ortbeton 
 
(8) Bei der Herstellung der Decke sind Schraubenlöcher (20mm) für das eventuelle Verspannen der KSch-
Abdeckung vorzusehen. 
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(9) Nach ausreichendem Aushärten des Betons, Schachtwände und Decken ausschalen (DIN 1045) und die 
Außenflächen mit einem Dichtungsaufstrich nach DIN EN 18195 gegen Bodenfeuchtigkeit versehen.  
(10) Die Schachtsohle mit einem Glattstrich aus Zementmörtel versehen, der mit einem allseitigen Gefälle von etwa 
0,5 % zum Pumpensumpf abfällt.  
 
(11) Dichtungsaufstriche abbinden lassen und nach Angaben in der Leistungsbeschreibung ungeschnittene, 
werksseitig geschnittene oder auf der Baustelle zu schneidende PUR-Platten mit Dichtungsgummi einbauen. 
  
(12) Hinweisschilder ( z.B. KK-Richtungsschild, KSch-Nr, Inventarnummer etc.) und Pumpensumpfdeckel 
einbauen. 
 
(13) KSch-Hals, KSch-Abdeckung und KSch-Leiter sind nach dieser ZTV-TkNetz 13 herstellen. 
 
  







ZTV-TKNetz13, Version November 2015  Schutzklasse Extern 
 


Dokument aus myDMS Seite 60 von 88 Druckdatum: 30.10.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


13 Einbau von Kabelschachthälsen  


13.1 Allgemeines 


(1) Die allgemeinen Hinweise zu den KSch aus gelten sinngemäß auch für KSch-Hälse und KSch-Abdeckungen. 
Für den Einbau von KSch-Hälsen und KSch-Abdeckungen auf intakte KSch-Decken gilt diese ZTV-TKNetz 13 im 
Zusammenhang mit den Zertifikaten der Hersteller als bautechnische Unterlage. Das heißt, dass bei 
Auswechslungen/Ersatz dieser Bauteile keine gesonderten statischen Berechnungen vorliegen müssen.  
 
(2) Vor dem Einbau der Fertigteile hat sich der Bauleiter des AN davon zu überzeugen, dass die Fertigteile nicht 
beschädigt sind. Bereits werkseitig vorgenommene Ausbesserungen sind nicht zu beanstanden. Während des 
Transportes zur Baustelle entstandene Schäden werden vom Schachthersteller beseitigt. 
 
(3) Kleinere beim Einbau entstandene Kantenbeschädigungen an Beton- und Stahlbetonfertigteilen müssen 
fachgerecht mit Zementmörtel nach DIN 1045 unter Verwendung eines Haftmittels (Haftemulsionen oder dafür 
geeignete Kunstharze) als Brücke zwischen dem erhärteten Beton des Fertigteils und dem Frischmörtel 
ausgebessert werden, wobei dem verwendeten Frischmörtel ein Haftmittel nach Angabe des Herstellers 
beigemischt sein sollte. 
 
(4) Bei Beton- und Stahlbetonfertigteilen mit 


• Beschädigungen, durch die Betonstahlbewehrungen freigelegt worden sind, und statischen Rissen 
hat der Bauleiter des AN - auf Verlangen des BvT mit Beteiligung eines Fachmannes des Fertigteilherstellers –  


• zu prüfen,  
• zu entscheiden und  
• durch seine Unterschrift zu bestätigen,  


o ob der Schaden unbedeutend ist und unbehandelt bleiben darf,  
o ob und ggf. wie die Beschädigungen am Fertigteil zu beseitigen sind oder  
o ob das Fertigteil nicht mehr eingebaut werden darf.  


Wird das Fertigteil zum Einbau freigegeben, sind in jedem Fall die Abplatzungen im Bereich von freigelegten 
Bewehrungen mit geeigneten Systemen zu schließen. 
Der AN hat die fachgerechte Beseitigung der Beschädigung durch seine Unterschrift zu bescheinigen. 
 
(5) Schäden an Korrosionsschutzanstrichen von KSch-Abdeckungen müssen gemäß Abschnitt 14 nach den 
aktuellen Gegebenheiten vor dem Einbau der Teile beseitigt werden. 
Unmittelbar in den unteren Flächen der Gleitkufen an Deckeln aus Stahlblech liegende Schadstellen brauchen 
nicht ausgebessert zu werden. 
 


13.2 Einbau von Kabelschachthälsen 86M/86MV 
13.2.1 Grundsätzliches 


(1) KSch-Hälse 86MV bzw. 86MV U sind grundsätzlich bei stark verkehrsmäßig belasteten Oberflächen 
einzusetzen. KSch-Hälse 86MV sind bei KSch-Decken mit Verankerungsöffnungen, KSch-Hälse 86MV U bei KSch-
Decken ohne Verankerungsöffnungen aufzubauen. 
Bei KSch-Hälsen 86MV U ist auch an der KSch-Deckenkante eine Verschalung anzubringen. 
 
(2) Die Merkmale der Norm-KSch-Hälse 86M und 86 MV werden jeweils zu einer Kurzbezeichnung 
zusammengefasst (siehe nachfolgende Bezeichnungsschema). 
 
Bezeichnungsschema für einen KSch-Hals 86 M (Beispiel): 
 


KSch-Hals 86 M 97 K 2,1/1,4x0,7m 
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1 2 3 4 5 
 
1: Kurzzeichen für KSch-Hals >> KSch-Hals << 
2: Typbezeichnung: >> 86 M <<; 86: Baureihe; M: durchgehend mit Vergussmörtel vergossen 
3: Nennbauhöhe: >> 97 <<; 97: Mittelmaß  
4: Ausführung: >>kein Buchstabe<<: nicht konisch aufgeweitet 
 >> K << : K: nach unten hin konisch aufgeweitet, Öffnung oben 1,40x0,7, unten 2,1x0,7 
5. Lichte Einstiegsöffnung: >> 0,7x0,7<<  ;  >>1,4x0,7<<  ;  >>2,1/1,4x0,7<< 
 
Bezeichnung für einen KSch-Hals 86 MV (Beispiel): 
 


KSch-Hals 86 MV 101 K U 2,1/1,4x0,7m 
1 2 3 4 5 6 


 
1. Kurzzeichen für KSch-Hals: >> KSch-Hals << 
2. Typbezeichnung: >> 86 MV <<; 86: Baureihe; MV: durchgehend mit Vergussmörtel vergossen und verspannt 
3. Nennbauhöhe: >> 101 <<; 101: Mittelmaß nach Abbildung 42 oder Abbildung 43 
4. Ausführung: >>kein Buchstabe<<: nicht konisch aufgeweitet 


>> K << : K: nach unten hin konisch aufgeweitet, Öffnung oben 1,40x0,7, unten 2,1x0,7 
5. Ausbildung Deckeneinstiegsöffnung: >>kein Buchstabe<<: Deckeneinstieg mit Verankerungsöffnungen 


Löcher oder Schlitze, s. Abbildung 39); 
6. >>U<<: Deckeneinstieg ohne Verankerungsöffnungen (Umlenkung, s. Abbildung 40). 
7. Lichte Einstiegsöffnung: >> 0,7x0,7<<  ;  >>1,4x0,7<<  ;  >>2,1/1,4x0,7<< 


 
Die genauen Kurzbezeichnungen werden dem AN vom BvT erst vor dem Einbau der betreffenden KSch-Hälse 86 
M oder 86 MV mitgeteilt, weil die benötigten Bauteile erst nach Ermittlung der tatsächlich vorhandenen Bauhöhen 
und Neigungen festgelegt werden können. 
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Abbildung 39 Grundsätzlicher Aufbau des KSch-Hals 86 MV auf KSch-Decken mit Verankerungsöffnungen 
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Abbildung 40 Grundsätzlicher Aufbau eines KSch-Halses 86 MV auf KSch-Decken ohne Verankerungsöffnungen (mit 
Umlenkschraubensatz) 
 
(3) Den bautechnischen Unterlagen (DIN 1045) für KSch-Hälse 86 liegen Lastannahmen für Fahrbahnen 
(Lastklasse D) nach DIN EN 124 bei einer Einbautiefe von maximal 1,5 m zugrunde. 
 
Es ist nur der rot eingefärbte Spezialvergussmörtel "KSch-Hals" zu verwenden. Mit dem rot eingefärbten 
Spezialvergussmörtel hergestellte KSch-Hälse 86 sind bei Temperaturen bis herab zu 5°C nach 24 Stunden voll 
belastbar. 
Der rot eingefärbte Spezialvergussmörtel "KSch-Hals" darf bei Temperaturen < 5°C nicht mehr verarbeitet werden. 
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Der rot eingefärbte Spezialvergussmörtel darf nicht gestreckt werden, und es ist jeweils ein ganzer Sack (25Kg) 
anzurühren. 
 
(4) Die KSch-Hälse sind sickerwasserdicht. 
 
(5) Die Funktion der KSch-Hälse 86 M und 86 MV ist entscheidend vom richtigen Aufbau (siehe Abbildung 40 bis 
Abbildung 43) abhängig. 
 
Das gilt besonders für das seitenrichtige Aufeinandersetzen der keilförmigen Rahmen entsprechend dem 
vorhandenen Längsgefälle, weil das hier angewendete Konstruktionsprinzip einer stufenlosen 
Höhenfeinanpassung durch Stellschrauben darauf beruht, dass vorhandenes Gefälle im groben durch die Keilform 
der Schachthalsrahmen aufgenommen wird. Erst dadurch ist sichergestellt, dass die Höhe der Ausgleichsfuge aus 
Spezialvergussmörtel KSch-Hals innerhalb der zulässigen Grenzen liegt. 
Die Abbildung 41 bis Abbildung 43 gehen von einer durch die Mörtelfestigkeit bedingten Minimalhöhe der 
Mörtelausgleichsfuge von ca. 2,5 cm und einer durch die Mörtelfestigkeit gegebenen Maximalhöhe von 18 cm aus. 
Eine Vergrößerung der Fugenhöhe über diesen Maximalwert hinaus ist unzulässig, weil eine noch höhere 
Mörtelfuge auch bei Verwendung des Spezialvergussmörtels KSch-Hals die auftretenden Kräfte nicht mehr mit 
ausreichender Sicherheit aufnehmen kann und damit die Standfestigkeit des KSch-Hals gefährdet. 
 
(6) Ein Anfeuchten der Schalung und der Schachtdecke im Bereich des Schachthalses ist unbedingt erforderlich. 
Alle in Berührung mit Fugenmörtel kommende Oberflächenabschnitte der Schachthalsrahmen sind mit einer 
wasserabweisenden Beschichtung versehen, so dass sich die Konsistenz des Spezialvergussmörtels beim 
Einbringen nicht verändern kann und sich ein Anfeuchten der Schachthalsrahmen vor dem Vergießen erübrigt.  
 
(7) Die Art der zu verwendenden Schalung (Holz- oder Stahlschalung) ist dem AN freigestellt (siehe auch 
Montageanweisung KSch-Hals).  
 
(8) In den Abbildung 41 bis Abbildung 43 auf den nachfolgenden Seiten ist der Aufbau eines KSch-Halses in 
Abhängigkeit der Bauhöhe und der Zusammensetzung der Einzelteile dargestellt. Diese Übersichten sind zur 
Bestimmung des im Einzelfall erforderlichen KSch-Halses mit heranzuziehen. 
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Abbildung 41 KSch-Hals 86 M; Einzelteile und Anordnung der Rahmen in Abhängigkeit der benötigten 
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Abbildung 42 KSch-Hals 86MV; Einzelteile und Anordnung der Rahmen 0,7mx0,7m 
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Abbildung 43 KSch-Hals 86MV; Einzelteile und Anordnung der Rahmen 1,4mx0,7m 
 
(9) Zum Einbau der KSch-Hälse ist vom AN  geeignetes Hebezeug, Montagegerät und Werkzeug, sowie geeignetes 
Schalungsmaterial vorzuhalten. 
Die Massen der Einzelteile sind der Tabelle 27 zu entnehmen. 
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Nennhöhe 
 


cm 


Masse der KSch-Halsrahmen bei lichter 
Rahmenweite von 


0,70m x 0,70m 
kg 


1,40m x 0,70 m 
kg 


12 136 194 
16 190 275 
20 245 348 
28 350 495 
56 750 1018 
56 konisch  1290 


Tabelle 27 Massen der Schachthalsrahmen für KSch-Hälse 86M und 86MV 


 


13.2.2 Einbauen von KSch-Hälsen 86 M/ 86 MV 


(1) KSch-Hälse 86 MV werden 
• auf Schachtdecken mit Verankerungsöffnungen (Löcher oder Schlitze) nach den Abbildung 39 und 


Abbildung 43 und 
• auf Schachtdecken ohne Verankerungsöffnungen nach den Abbildung 41, Abbildung 43 aufgebaut. 


 
(2) Für den Aufbau von KSch-Hälsen 86M (Fugen nur durchgehend vergossen, "ohne" Verspannungen) gelten 
Abbildung 41und – sinngemäß – die Abbildung 39 und Abbildung 40. 
 
(3) Lässt sich der einzubauende KSch-Hals nicht aus den beigestellten Bauteilen ordnungsgemäß nach aufbauen, 
ist der BvT zu verständigen. 
 
(4) Beim Einbau von KSch-Hälsen ist gemäß Montageanweisung zu verfahren. 
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14 Einbau von Kabelschachtabdeckungen 


14.1 Allgemeines 


(1) Die Kennzeichnung der KSch-Abdeckungen (Rahmen und Deckel) müssen den aktuellen Lastverhältnissen 
entsprechen und die Kennzeichnung muss eine Aussage über die Lastklasse nach EN 124. Bei Kennzeichnungen 
der Deckel außerhalb der Normkennzeichnung ist der BvT zu verständigen. 
Es gelten folgende Grundsätze: 
KSch-Abdeckungen Klasse B 125; Einsatz in Bereichen gemäß DIN FB 101: begehbar, d.h Bereiche mit einer 
außergewöhnlichen Radlast von max. 40 KN. KSch-Abdeckungen der Klasse D 400; Einsatz in Bereichen gemäß 
DIN FB 101: befahrbar, d.h. Bereiche mit einer Radlast 100 kN ( 


 
(2) Die Zuordnung zwischen Bauwerk und verfügbaren Abdeckungen, die auf den jeweiligen Bauwerken 
einzubauen sind, können der Abbildung 44 entnommen werden. 
Bei der Nutzung der Matrix-Daten gilt der Grundsatz:  


• bei ausreichend vorhandenen Einbauhöhen => immer verwindungssteife Abdeckungen verwenden 
• bei eingeschränkt vorhandenen Einbauhöhen => immer Abdeckungen niederer Bauart verwenden 


 
(3) Ksch-Abdeckungen sind gemäß der jeweils beiliegenden Montageanweisungen einzubauen. 
 
(4) Für den Abruf von Abdeckungen gilt folgendes Bezeichnungsschema: 
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Tabelle 28 Bezeichnungsschema KSch-Abdeckung 
 
(6) Die KSch-Abdeckungen in Verbundbauweise sind mit einem Korrosionsschutz versehen. Um ein Abplatzen des 
Korrosionsschutzes zu verhindern, darf die KSch-Abdeckung in Verbundbauweise nicht mit Metallbändern, -ketten 
oder dergleichen bewegt werden. Hierzu sind Hanf- oder Textilseile zu verwenden. 
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Abbildung 44 Matrix Zuordnung zwischen Bauwerk und verfügbaren Abdeckungen 
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(4) Schäden an Korrosionsschutzanstrichen (schwarz eingefärbt) an den Stahlteilen von KSch-Abdeckungen 86 
(Deckeleinfassungen aus Profilstählen am Deckelrahmen und Deckelschalen aus Stahlblech) müssen wie folgt 
beseitigt werden. 
 


Arbeitsschritt Beschreibung der zu erledigenden Aufgabe 
1 Nachzubessernde Schadstellen säubern und mit grobem Schleifpapier (Körnung 60 bis 80) 


anschleifen. Dabei beachten, dass korrodierter Untergrund metallisch blank sein muss und vor 
dem Aufbringen des Beschichtungsstoffes nicht mehr mit den Händen berührt werden darf. Den 
entstehenden Schleifstaub vor dem Weiterverarbeiten entfernen. 


2 Die beiden Komponenten des Zweikomponenten-Reparaturbeschichtungsstoffes nach den 
Vorschriften des Herstellers vollständig miteinander vermischen. 


3 Die gemischte Farbe sofort nach dem Entfernen des Schleifstaubes dickschichtig aufbringen. 
Dabei darauf achten, dass die ursprüngliche Schichtdicke wieder erreicht wird. Partiell 
auftretende Überschichtdicken haben keinen negativen Einfluss auf die 
Beschichtungseigenschaften. 


Tabelle 29 Ausbessern des Korrosionsschutzanstrichs an Stahlteilen von KSch-Abdeckungen 86 
 
Unmittelbar in den unteren Flächen der Gleitkufen an Deckeln aus Stahlblech liegende Schadstellen brauchen 
nicht ausgebessert zu werden. 
 
(5) Schäden am Korrosionsschutz (Farbe: hellgrau) an den Stahlteilen von KSch-Abdeckungen 2000, Ausführung 
"feuerverzinkt", (Deckeleinfassungen aus Profilstählen am Deckelrahmen und Deckelschalen aus Stahlblech) 
müssen vor dem Einbau der Teile beseitigt werden. 
Unmittelbar in den unteren Flächen der Gleitkufen an Deckeln aus Stahlblech liegende Schadstellen brauchen 
nicht ausgebessert zu werden. 
 


Arbeitsschritt Beschreibung der zu erledigenden Aufgabe 
1 Nachzubessernde Schadstellen säubern und mit grobem Schleifpapier (Körnung 60 bis 80) anschleifen. 


Den entstehenden Schleifstaub vor dem Weiterverarbeiten entfernen. 


2 Zinkausbesserungsfarbe gemäß EN ISO 1461 mittels Pinsel aufbringen.  


3 Darauf achten, dass die ursprüngliche Schichtdicke wieder erreicht wird. Partiell auftretende 
Überschichtdicken haben keinen negativen Einfluss auf die Beschichtungseigenschaften. 


Tabelle 30 Ausbessern des Korrosionsschutzanstrich an Stahlteilen von KSch-Abdeckungen 2000 "feuerverzinkt" 
 
(7) Für die Neuinstallation einer KSch-Abdeckung mit RSS -gibt es 2 Möglichkeiten: 


• Montage als Komplettleistung 
• Neubau einer KSch-Abdeckung (mit vorhandenen Bohrungen in den Deckeln bzw. im verwindungssteifen 


Rahmen). 


 


14.2 Belüftung von KSch und AzK 


(1) Jeder Kabelschacht und jeder Abzweigkasten ist zu entlüften. Als Entlüftungseinrichtungen dienen im 
allgemeinen die Schlitze in den Deckeln der Kabelschachtabdeckungen und der Abzweigkästen. 
Die Größe des vorzusehenden Entlüftungsquerschnittes hängt vom Rauminhalt des zu entlüftenden Kabelschachtes 
einschließlich Kabelschachthals ab. Genaue Daten sind der Tabelle 31 zu entnehmen 
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zu entlüftendes Bauwerk Deckelgröße 


 


 


 


 


in cm  


Schachtabdeckung 


Zahl der Deckel mit Entlüftung 
Bezeichnung Lichtes Volumen 


(bei KSch einschl. 


Schachthals 


m ³ 


Mindestentlüftungs-


Querschnitt 


 


cm ² 


viereckig dreieckig 


AzK unter 1 75 Jeder genormte AzK-Deckel hat 75  cm ² Entlüftungsquerschnitt 


KSch 


bis 10 ( z. B. NormKSch 


3,9 x 1,2 x 2,1) 
150 


70 x70 1 1 


140 x 70 1 1 


> 10 bis 35 (7,2 x 1,8 x 2,1) 300 140 x 70 2 2 


> 35 bis 70 (7,2 x 2,2 x 3,0) 600 2 x 140 x 70 4 4 


> 70 Rücksprache mit der Zentrale 


Tabelle 32 Mindestlüftungsquerschnitte für KSch 
 
(2) Beim Einsatz von Unterdeckelsicherungen (UDESI) in gas- und wasserdichter Ausführung sollten Abdeckungen 
ohne Entlüftung eingebaut werden.  
Beim Einsatz der Ksch-Abdeckungen TWD kann bauartbedingt keine Entlüftung des Bauwerks realisiert werden. 
Da beide Varianten nur punktuell im Netz eingebaut werden, beeinflussen sie das Gesamtentlüftungskonzept 
nicht. 
 


14.3 Einbauen von Kabelschachtabdeckungen 
14.3.1 Einbau auf KSch-Hälsen 86 


(1) Dieser Abschnitt gilt für das Einbauen von KSch-Abdeckungen auf vorhandenen KSch-Hälsen aus 
Stahlbetonfertigrahmen mit Mörtellagerfugen, aus Ortbeton und aus Mauerwerk. Für das Einbauen von KSch-
Abdeckungen in Verbindung mit KSch-Hälsen 86M und 86MV gilt Abschnitt 13 dieser ZTV-TKNetz Für das 
Einbauen von KSch-Abdeckungen auf KSch-Hälsen aus elastisch gelagerten und miteinander verspannten 
Stahlbetonfertigrahmen (frühere Bauweise 76) gelten die Vorschriften für KSch-Hälse 86MV in Abschnitt 13 dieser 
ZTV-TKNetz sinngemäß. 
 
(2) Die KSch-Abdeckungen sind so in den Straßenkörper einzupassen, dass keine zusätzlichen Unebenheiten in 
der Wegeoberfläche entstehen. 
 
(3) Die Ausgleichsfuge ist unabhängig von der Bauweise des darunter liegenden Schachthalses stets unter 
Verwendung des rot eingefärbten „Spezialvergussmörtel KSch-Hals“ herzustellen. Die dazu benötigte Schalung ist 
vom AN vorzuhalten. Das Verwenden normalen Zementmörtels anstelle des rot eingefärbten 
Spezialvergussmörtels ist unzulässig. 
 
(4) Für das Einbauen von KSch-Abdeckungen, an deren Rahmen sich Stellschrauben zur Höhen- und 
Neigungsanpassung anbringen lassen (Abbildung 45), gelten die Einbauvorschriften für KSch-Hälse 86M „ohne 
Schachthalsrahmen“ in Abschn.13. 
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Abbildung 45 Schachtabdeckungsrahmen mit Befestigungsmöglichkeiten für Stellschrauben (Beispiel) 
 
(5) Für das Wiedereinbauen von KSch-Abdeckungen, an deren Rahmen sich keine Stellschrauben zur Höhen- und 
Neigungsanpassung anbringen lassen, gelten ebenfalls die „Einbauvorschriften für KSch-Hälse 86M ohne 
Schachthalsrahmen“ in Abschnitt 13. Auch in diesem Fall darf eine Ausgleichsfugendicke von 18 cm 
(höchstzulässiger Wert) keinesfalls überschritten werden. 
Der Wiedereinbau einer KSch-Abdeckung ohne Stellschrauben zur Höhen- und Neigungsanpassung ist nur 
statthaft, wenn der KSch-Abdeckungsrahmen sich baulich in einem einwandfreien Zustand befindet und mit einem 
nachträglich anzubringenden System zur Höhenverstellbarkeit, wie folgend beschrieben, versehen wird. 
Es sind nach dem Ausbau der wiederzuverwendenden KSch-Abdeckung und vor dem Einbringen des rot 
eingefärbten Spezialvergussmörtels „KSch-Hals“ drei Werkstücke aus 50er U-Profileisen gem. Abbildung 46 mit 
entsprechenden Bohrungen herzustellen. 
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Abbildung 46 U-Profileisen 
 
Die U-Profileisen werden mittels Schwerlastdübel M 10 und den dazugehörenden Schrauben an dem KSch-
Abdeckungsrahmen angebracht. Um beim Bohrvorgang die Bewehrung nicht zu beschädigen, sind die U-
Profileisen nach Abbildung 47 zu positionieren und die Bohrungen sorgfältig durchzuführen.  


 
Abbildung 47 Positionierung der U-Profileisen am KSch-Abdeckungsrahmen alter Bauart 
 
Danach werden auf einer Längsseite des KSch-Abdeckungsrahmen ein U-Profileisen und auf der anderen 
Längsseite zwei U-Profileisen angeschraubt. Die Höhen- und Neigungsanpassung erfolgt dann mittels 
Stellschrauben wie im Abschnitt 13 beschrieben. Die Stellschrauben müssen hier allerdings aufgrund des höheren 
Gewichtes der alten KSch-Abdeckungsrahmen die Ausführung M 12 haben. 
 
Nach ausreichendem Erhärten des rot eingefärbten Spezialvergussmörtels „KSch-Hals“ können die U-Profileisen 
ggf. wieder abgeschraubt und wiederverwendet werden. 
 
Die 50er U-Profileisen sowie die Stellschrauben M 12 sind vom bauausführenden AN zu liefern. 


14.3.2 Einbau der KSch-Abdeckung 2003 „Gehweg“ 
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Für den Einbau in Gehwegen kann die KSch-Abdeckung 2003 „Gehweg“ in verschiedenen Ausführungen 
verwendet werden.  
Die selbstnivellierende Bauform ist so konstruiert, dass keine mechanische Verbindung zwischen Abdeckung und 
KSch-Körper/KSch-Hals besteht. Diese Bauform sollte bei Asphaltoberbau des Gehweges verwendet werden. 
Besteht der Oberbau des Gehweges aus Pflaster, Platten oder Beton, so sollte die Bauform mit angegossenem 
Betonring verwendet werden.  
 


14.3.3 Einbau der KSch-Abdeckung 2003 „TWD“ 


Die Sicherheitskabelschachtabdeckung ist so konstruiert, dass keine Flüssigkeiten oder Gase von oben in das 
Bauwerk eindringen können (tagwasserdicht = TWD). Sie kann auf alle KSch-Hälse aus Stahlbetonfertigrahmen, 
Ortbeton, Mauerwerk und vorhandene KSch-Decken aufgesetzt werden.  
 


14.3.4 Einbau der KSch-Abdeckung 2003 „Straße“ 


Für den Einbau in Straßen wird die KSch-Abdeckung 2003 „Straße“  verwendet. Sie ist so konstruiert, dass keine 
mechanische Verbindung zwischen Abdeckung und KSch-Körper besteht. Die KSch-Abdeckung liegt 
„schwimmend“ im Asphaltoberbau der Straße.  
 


14.4 Einbau des Rillenschließsystems 


Der Einbau des Rillenschließsystems darf nur nach Anweisung des BvT erfolgen. 
Beschreibung: 
Es werden 2 Varianten für KSch-Abdeckungen herkömmlicher Bauweise  zur Verfügung gestellt. 
Variante 1: 
Die vorhandenen Azk/KSch-Deckel werden mit je 2 Bohrungen versehen und im Rahmen fest miteinander 
verschraubt (definiertes Drehmoment 130 Nm).  
Variante2: 
Neue Kabelschachtabdeckungen mit RSS-KSch ohne die dazugehörigen Schrauben und Abdeckkappen werden 
von der Telekom zur Verfügung gestellt.   
Bei verwindungssteifen Abdeckungen wird das Gewinde für die Schraube in den Rahmen eingebracht. Dabei ist 
die Schraube bei jedem Schließen mit Teflonband zu umwickeln (Sicherung gegen das Eindringen von Wasser). 
Bei der Installation ist unbedingt die Einbauanweisung (Verwendung von Teflonband) zu beachten, da sonst in den 
Rahmen Wasser eindringt was zu schwerwiegenden Schäden an der Abdeckung führt. Für den späteren 
Gebrauch des RSS-KSch wird bei der Installation in dem betreffenden Schacht ein Hinweisschild angebracht, das 
auf diese Problematik aufmerksam macht. 
Bei anderen Abdeckungen (nichtverwindungssteife Rahmen, Azk, Dreieckschacht) wird ein Metallwinkel mit der 
Gewindebohrung an dem Baukörper befestigt. 
 
Die Arbeiten sind nach Anweisung des BvT durchzuführen. 
 


14.5 Einbau AzK Abdeckungen  


(1) Vorgefundene Schäden an Korrosionsschutzanstrichen von AzK-Abdeckungen müssen nach den aktuellen 
Gegebenheiten vor dem Einbau der Teile beseitigt werden. 
In den unteren Flächen der Gleitkufen an Deckeln aus Stahlblech liegende Schadstellen brauchen nicht 
ausgebessert zu werden. 
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Die Höhen- und Neigungsanpassung des Abzweigkastens an die Wegeoberfläche wird stets mit dem zum 
Lieferumfang des Abzweigkastens gehörenden gelb eingefärbten Vergussmörtel AzK in der Ausgleichsfuge 
unmittelbar unter dem Deckelrahmen bzw. Abdeckungsrahmen vorgenommen 
 
Die Art der zur Herstellung der Ausgleichsfuge verwendeten Schalung (Holz- oder Stahlschalung) ist dem AN 
freigestellt. Beim Abzweigkasten muss die Schalung stets eine Vorrichtung zur definierten Einstellung für die 
erforderliche Höhe und Neigung des Deckelrahmens haben oder vergleichbare Stellschraubenvorrichtung). 
 
Die Bereitstellung der zum Einbringen des Mörtels zwingend erforderlichen Schalung - beim Abzweigkasten mit 
Höhen- und Neigungsverstellbarkeit - gehört zum Leistungsumfang des einbauenden ANs. Das Verwenden von 
Steinen, Holz, Betonbrocken, o. dgl. als Abstandhalter zum Ausrichten der Rahmenoberfläche an die 
Wegeoberfläche ist unzulässig. 
 
(2) Zum Herstellen der Ausgleichsfuge darf nur der zum Lieferumfang des AzK gehörende gelb eingefärbte 
Vergussmörtel (AzK Typ 1; 1 Sack zu 30 kg;) verwendet werden. Das Verwenden von normalem Zementmörtel für 
die Ausgleichsfuge ist wegen der fehlenden statischen Eigenschaften untersagt.. 
Dieser gelbe Spezialmörtel besitzt bei Temperaturen um 20°C nach 60 min eine so hohe Festigkeit, dass die 
Schalung der Ausgleichsfuge entfernt werden kann (Tabelle 33). Bei Temperaturen von 5°C bis 15°C darf die 
Schalung erst nach zwei Stunden entfernt werden. Im weiteren Verlauf ist das Festigkeitsverhalten bei 5°C in etwa 
dem Festigkeitsverhalten bei 20°C angeglichen.  
 


          Druckfestigkeit Mindestdruckfestigkeit in N/mm2 bei 20°C nach 


Mischungsverhältnis 1 Std. 2 Std. 24 Std. 28 Tage 


1 Sack gelber 
Vergussmörtel AzK (30kg) 
+ 4,0 l Wasser (Ausbeute 
ca. 15 l) 


 
4 
 


 
7 


 
20 


 
40 


Abweichende Mischungen sind unzulässig, weil dadurch spezielle Eigenschaften dieses 
Vergussmörtels AzK unwirksam werden können (Gefährdung der Standfestigkeit des AzK, 
insbesondere gegenüber dynamischen Belastungen). 


Tabelle 34: Druckfestigkeit des gebrauchsfertig angerührten Vergussmörtels AzK in Abhängigkeit von der Zeit bei einer 
Außentemperatur von 20C. Der gelbe Vergussmörtel darf bei Temperaturen < 5C nicht verarbeitet werden. 
 
Der gelb eingefärbte Mörtel darf nicht gestreckt werden und es ist jeweils immer ein ganzer Sack anzurühren! 
 
(3) In Deckel zum Auspflastern ist die Pflasterung nach Tabelle 35 einzubringen. Für die Pflasterung einschließlich 
der dazu erforderlichen Mörtelunterlage steht bei auspflasterbaren Deckelschalen aus Grauguss und bei 
auspflasterbaren Deckelschalen aus Stahlblech eine Höhe von 5,0 cm zur Verfügung. 
 
Arbeits-
schritt 


Beschreibung der zu erledigenden Aufgabe 


1 Boden- und Innenflächen der Deckelschale besenrein säubern. 
2 Zement-Mörtel nach DIN 1045 einbringen. Dabei beachten, dass die Hohlräume unterhalb der 


Aushebeöffnungen und des Typenschildes verfüllt werden. 
3 Deckel gemäß den anerkannten technischen Regeln auspflastern. 
4 Fugen mit Zement-Mörtel nach DIN 1045 schließen. 


Tabelle 35 Vorgehensweise beim Auspflastern des Deckels 
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15 Einbauen von Kabelschachtleitern  


15.1 Allgemeines  


(1) In KSch ist grundsätzlich mit Leitern einzusteigen. Auf keinen Fall dürfen Kabel, Garnituren und Kabelhalter 
betreten oder belastet werden.  
 
(2) Wird bei der Sichtprüfung einer Kabelschachtleiter vor dem Betreten des KSch ein Mangel an der Leiter 
festgestellt, so ist sofort der BvT zu verständigen. Beschädigte KSchLeitern sind zu entfernen.  
 
(3) KSch aus welchen mangelhafte Leitern ausgebaut wurden bzw. neugebaute KSch mit einer lichten Tiefe ≤ 5m 
(Innenmaß von KSch-Sohle bis Oberfläche) sind generell nicht mehr mit ortsfesten KSch-Leitersystemen 
auszustatten. Anstelle eines solchen Systems erfolgt in diesen Bauwerken die Montage eines Haltebügels für den 
Einsatz der Mobilen Leiternsicherung. 
 
(4) In allen KSch mit einer lichten Tiefe > 5m (Innenmaß von KSch-Sohle bis Oberfläche) sind zwingend ortsfeste 
KSch-Leiternsysteme einzubauen. 
 
(5) Eventuell vorhandene ortsfeste Leiternsicherungen sind für die Telekom üblichen Einstellleitern aus Aluminium 
vorgesehen.  
 


15.2 KSch-Leiter 80 


(1) KSch-Leitern für KSch des Typs II oder andere nicht typgemäße KSch der Telekom  mit einer lichten Tiefe > 5m 
(Innenmaß von KSch-Sohle bis Oberfläche) bestehen aus einer Unterleiter einer Oberleiter und der 
Oberleiterbefestigung. Zusätzlich sind noch ggf. die Oberleiterführung, Absturzsicherung und der Schutzbügel 
einzubauen. 
 
(2) KSch-Unterleitern gibt es in mehreren Längen, die auf die jeweilige Kabelschachttiefe abgestimmt sind. Ebenso 
sind die verschiedenen KSch-Oberleitern auf die Höhe des jeweiligen KSch-Halses angepasst. Bei konischen 
KSch-Hälsen ist zur Bestimmung der Leiterlänge die veränderte Einbausituation zu beachten. Die KSch-Oberleiter 
ist herausziehbar bzw. absenkbar. 
 
(2) Nach dem Herausziehen der KSch-Oberleiter aus dem KSch ist die KSch-Oberleiter durch leichtes Anheben 
und nach vorn kippen wieder absenkbar. 
 
(3) In der Stirnseite der KSch-Decke sind Befestigungslöcher für die KSch-Leiter vorgesehen. 
 
(4) Beim Einbau der KSch-Leiter 80 ist gemäß Montageanweisung zu verfahren. 
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Abbildung 48 Regelaufbau einer KSch-Leiter 80 
 


15.3 Mobile Leiternsicherungen für KSch 


 (1) Künftig werden beim Betreten von KSch bis 5 m Tiefe ausschließlich mobile Leiternsicherungen zum Einsatz 
gebracht. Hierzu wird eine Mobile Leitersicherung an einem fest im KSch angebrachten Haltebügel eingehängt.  
 
(2) Wird ein KSch erstmalig betreten und es sind weder KSch-Leiter noch ein Haltebügel vorhanden, so ist dieser 
Einbau sofort vorzunehmen. 
 
(3) Ortsfeste Leitersicherungen werden neu nicht mehr eingebaut. 
 
(4) Die Haltevorrichtung ist gemäß der jeweils beiliegenden Montageanweisung einzubauen. An ggf. vorhandenen 
UDESI ist eine Haltevorrichtung bereits integriert.  
 


 
Abbildung 49  Haltebügel 
 


Das Bildelement mit der Beziehungs-ID rId24 wurde in der Datei nicht gefunden.
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Abbildung 50 Mobile Leitersicherung 
 
  


Das Bildelement mit der Beziehungs-ID rId24 wurde in der Datei nicht gefunden.
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15.4 Einbauen UDESI 


(1)  Die UDESI 07 besteht aus einem mechanisch stabilen Deckel, der unterhalb der eigentlichen Kabelschacht- 
bzw. AzK-Abdeckung mittels eines Befestigungsrahmens eingebaut wird. 
 
(2) Beim Einsatz der UDESI 07 werden in der Regel keine Änderungen an vorhandenen KSch-Abdeckungen bzw. 
KSch-Hälsen erforderlich. Durch die Entkopplung der UDESI07 von den auf den KSch-Deckel einwirkenden 
dynamischen Kräfte kann SESYS ohne das Risiko von Fehlalarmen eingebaut werden. Die SESYS-Halterung ist am 
Rahmen der UDESI 07 vorhanden.  
(3) Da bei KSch mit einer lichten Tiefe von > 5m in jedem Fall eine voll funktionsfähige ortsfeste KSch-Leiteranlage 
notwendig ist, kann es beim zusätzlichen Einbau der UDESI07 zu Anpassungsarbeiten an der Leiteranlage 
kommen 
 
(4) Der Einbau erfolgt gemäß der jeweils beiliegenden Montageanweisung.  
 


 
Abbildung 51 UDESI07 
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15.5 Einbau von Hinweisschildern 


(1) KSch-Nummernschilder sind im KSch-Hals auf der Längsseite mittig anzubringen. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die Schilder auf der Fahrbahn zugewandten KSch-Längsseite angebracht werden. 
 
(2) Ggf. sonstige Hinweisschilder, KK-Richtungsschilderr nach Angabe des BvT anbringen. 
 
(3) Die Schilder sind unter Verwendung von Dübeln und Schrauben auf dem vorher von Schmutzresten 
gesäuberten Untergrund zu befestigen. Etwaige Betonabplatzungen neben dem Bohrloch sind fachgerecht 
instand zusetzen. 
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16 Ändern von Bauwerken 


16.1 AzK 


Bautechnische Änderungen an AzK alter Bauart und neuer Bauart sind nicht gestattet.  


16.2 Kabelschacht Typ I 


Bautechnische Änderungen an Beton- KSch I alter Bauart (56 R1/88R1/93R1) sind grundsätzlich nicht gestattet.  


16.3 Kabelschacht Typ II+III, Mauerwerks-KSch, Sonderbauwerke  


Bautechnische Änderungen an diesen KSch sind grundsätzlich nicht gestattet. Für Ausnahmen sind gesonderte 
mit dem Hersteller des Fertigteils (nur bei KSch des Typs II) und einem Statiker abgestimmte bautechnische 
Unterlagen erforderlich. Die im Einzelfall zu treffenden Maßnahmen sind der Leistungsbeschreibung zu 
entnehmen, der die anerkannten bautechnischen Unterlagen beigefügt sind. 


16.4 Verlängern von Kabelschächten 


Schachtverlängerungen sind ausschließlich in Ortbetonbauweise bzw. aus Stahlbeton-Fertigteilen herzustellen. Die 
Funktionsmaße sind der ZTV-TKNetz 13 Abschnitt 3  zu entnehmen. Zum Vergrößern von KSch kann dieser ein- 
oder beidseitig verlängert werden. In jedem Fall ist bei bautechnischen Änderungen ein Bauwerkskonzept und 
eine von einem staatlich anerkannten Statiker komplett geprüfte Bauvorlage vorzulegen. In jedem Fall ist für das 
Bauwerk (vorhandener und angesetzter Teil) eine Gesamtstatik unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 
gemäß der aktuellen Lastannahme zu erstellen. Die Arbeiten sind im Sinne der RiLi SIB (Teil 3) durch eine 
anerkannte Überwachungsstelle überwachen zu lassen und dem AG zu übergeben. Das ausführende 
Unternehmen muss die in Teil 3 der o. g. Richtlinie genannten Personalanforderungen erfüllen. 
 
Folgende Besonderheiten sind zu beachten 


• auf die Dichtigkeit, Beweglichkeit sowie Alterungsbeständigkeit der Verbindungsfuge ist besonders zu 
achten. Materialzertifikate der eingesetzten Baustoffe sind vor Ausführung der Arbeiten vorzulegen. 


• zusätzliche Einstiege sind einzubauen, wenn das gesamte Bauwerk eine Länge von mehr als 6,1 m 
erreicht  


• das/die Muffenfeld/er des angesetzten Bauwerksteils ist/sind dem vorhandenen Muffenfeld-Raster 
anzupassen 


• es ist ein Anlauffeld von 1,4 m Länge vorzusehen  
• Größe und Ausbildung des stirnseitigen Fensters für die entsprechende PUR-Platte  
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17 Abbrechen von Bauwerken 


17.1 Allgemeines 


(1) Vor Beginn der Arbeiten zum Öffnen des KSch, AzK oder Mft ist an den Entlüftungsschlitzen der Deckel eine 
erste Gasprüfung vorzunehmen. Dabei soll festgestellt werden, ob der Bereich unter der Abdeckung gasfrei 
ist. Wird Gas festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen, die Arbeitsstelle ist zu sichern und der BvT zu 
verständigen. 


 
(2) Zum Öffnen der KSch, AzK, Mft und UFB sind nur die dafür vorgesehenen Geräte (Deckelheber oder 


Schlüssel) zu verwenden. Wegen der Gefahr der Funkenbildung dürfen auf keinen Fall Spitzhacken, Hammer, 
Meißel oder dgl. Benutzt werden. Festsitzende Deckel sind mit einer hölzernen Ramme ohne Eisenbeschlag 
zu lockern. Das Lockern mit Eisenstangen ist ebenso wie die Verwendung offenen Feuers untersagt, um die 
Gefahr von Gasexplosionen im Zusammenhang mit diesen Arbeiten auszuschließen. 


 
(3) KSch, AzK und Mft sind vor dem Betreten ausreichend zu entlüften. Mit den Arbeiten darf nur bei Gasfreiheit 


begonnen werden. Sollten KSch, AzK und Mft durch Belüftung nicht gasfrei werden, ist der BvT unverzüglich 
zu verständigen, die Arbeitsstelle zu sichern, und die Arbeiten sind einzustellen. 
Auch während der Arbeiten ist eine Gasprüfung kontinuierlich durchzuführen. 


 
(4) Insbesondere ist hierbei der § 21 der ArbSch-VwV 7.1 zu beachten. 
 


17.2 Sichern freigelegter Kabel 


(1) Vorhandene Kabel und Kabelgarnitur sind beim Abbrechen von KSch und AzK für die Dauer der Bauarbeiten 
gesichert so zu lagern und zu schützen, dass sie weder bei Arbeiten noch durch fahrlässige Handlungen Dritter 
beschädigt werden können. Für die zu treffenden Maßnahmen gelten die nachfolgenden technischen Vorschriften, 
ergänzt durch die auf den Einzelfall bezogenen zusätzlichen Angaben in der Leistungsbeschreibung, und die 
Anordnungen des BvT. Arbeiten zur Sicherung freigelegter, in Betrieb befindlicher Kabel haben den Vorrang vor 
den auszuführenden Bauarbeiten. 
 
(2) Beim Lagern der Kabel sind Beanspruchungen, z. B. durch scharfe Knicke, Einkerbungen, Rillen usw., zu 
vermeiden. 
Die Kabel sind auf ganzer Länge auf Bretterböden oder in Halbrohren usw. zu lagern. Soweit das aus örtlichen 
oder technischen Gründen nicht möglich ist, sind die Kabel im allgemeinen in Abständen von 1,1 m auf 
mindestens 10 cm breiten, kantengerundeten Auflageflächen zu lagern. Kabelaufhängungen ausschließlich an 
Drähten sind unzulässig. Beim Austauschen von KSch (Abbrechen mit anschließendem Einbau eines neuen 
Schachtes) ist zusätzlich zu beachten, dass wieder aufzunehmende Kabel einzeln und möglichst hoch über der 
späteren Lagerungsebene an Hanfseilen aufgehängt werden, weil dies die Arbeiten beim Einbau der 
geschnittenen PUR-Platte (Abschnitt 10.3.1) in Verbindung mit Kabelverlegung in Rohren aus Kabelkanal-
Halbrohren (ZTV-TKNetz 12) erheblich vereinfacht. 
Größere Kabelmengen sind nötigenfalls etagenweise so zu lagern, dass während der Dauer der provisorischen 
Unterbringung Arbeiten an den Kabeln ausgeführt werden können. 
 
(3) Kabelgarnituren sind so zu unterfangen, dass die Kabel an den Austrittsstellen weder geknickt noch auf Zug 
beansprucht werden können. 
 
(4) Die freigelegten Kabel und Kabelgarnituren sind sofort gegen mechanische, chemische und sonstige 
gefährdende Einflüsse zu schützen. Art und Umfang der zu treffenden Schutzvorkehrungen sind im Benehmen mit 
dem BvT festzustellen. Die Schutzvorkehrungen sind nötigenfalls an die sich beim Baufortgang ergebenden 
Gefährdungen anzupassen. 
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Gegen Steinsplitter und Zementmörtel sind die Kabel durch Abdecken mit Planen, Säcken oder Folien zu 
schützen. Gegen Beschädigungen durch herabfallende Steine, Werkzeuge usw. sowie gegen Betreten sind die 
Kabel zusätzlich durch den Einbau von Brettern, Kunststoffplatten usw. zu schützen. Vor dem Ausführen von 
Schweißarbeiten im Baugrubenbereich sind die Kabel auf den betroffenen Teilstrecken mit schwer brennbarem 
und wärmeisolierendem Material zu umkleiden. 
 
(5) Beschädigungen an Kabelanlagen sowie Ver- und Entsorgungsanlagen sind umgehend dem BvT und dem 
jeweiligen Eigentümer mitzuteilen. 
 


17.3  Abbrechen von KSch und AzK  
17.3.1  Allgemeines  


 (1) Die im Einzelfall zu treffenden Maßnahmen sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen, der nötigenfalls die 
anerkannten bautechnischen Unterlagen beigefügt sind.  


17.3.2  KSch 


 (1) Aufzugebende KSch sind stets nach den Vorgaben des Trägers der Straßenbaulast abzubrechen. Ggf 
verbleibenden Schachtreste dürfen nicht über das Planum des Straßenoberbaus hinausragen. Ist unterhalb des 
Planums eine Bodenverfestigung des Unterbaus vorhanden, dürfen die verbleibenden Schachtreste auch nicht in 
diese Schicht hineinragen. Werden KSch teilweise abgebrochen, so sind die weiterhin benötigten KK-Züge nach 
den Vorgaben des BvT durchzuverbinden.  
 
(2) KSch, bei denen nur die Decke, die Abdeckung und der Hals abgebrochen werden, sind mit einer Dämmer-
Wasser-Suspension, Poren-Leichtbeton oder Materialien gleichwertiger Art nach ZTV-TKNetz 10 zu verfüllen. Nicht 
abgedichtete Kabelkanalzüge sind vor dem Verfüllen des Schachtes gemäß ZTV-TKNetz 12 zu verschließen.  
 
(3) Handelt es sich bei dem abzubrechenden Bauwerk um ein Ingenieurbauwerk im Sinne der DIN 1076 
(Bauwerkstiefe >1,5 m), so ist der Abbruch bzw. Teilabbruch (KSch-Decke und Teile der KSch-Wände) nur gemäß 
eines für diesen Einzelfall beizustellenden oder durch den AN gelieferten Standsicherheitsnachweis 
durchzuführen.  
Handelt es sich bei dem abzubrechenden Bauwerk nicht um ein Ingenieurbauwerk im Sinne der DIN 1076 und 
damit eine Bauwerkstiefe <1,5 m, ist wie folgt zu verfahren:  
Bei teilweise abzubrechenden KSch darf die Schachtdecke wegen der Gefahr des Einsturzes der Schachtwände 
erst abgehoben werden, wenn der Schachtkörper  
• bis zur verbleibenden Höhe mit Materialien nach (3) aufgefüllt oder,  
• im Innern nach DIN 4124 gegen Einsturz gesichert und nach Abheben der Decke mit verdichtungsfähigem 
Füllboden gem. ZTV-TKNetz 10 lagenweise verfüllt und verdichtet wird.  
 
Vor dem Verfüllen mit verdichtungsfähigem Füllboden sind Kabelschachtsohlen mehrmals zu durchstoßen, damit 
anfallendes Wasser aus den Schachtresten abfließen kann.  
Wird der KSch abgebrochen und bleibt die KK-Rohranlage zumindest teilweise in Betrieb, dann müssen KK-Züge 
vor dem Verfüllen durchverbunden werden.  
 
(4) Sofern die Decke nicht entfernt wird, ist der KSch mit Porenleichtbeton zu verfüllen, wenn der Verbleib des 
KSch-Körpers im Erdreich vom Träger der Straßenbaulast zugelassen wird. Bei der Verfüllung mit Porenleichtbeton 
o.ä. ist darauf zu achten, dass der KSch vollständig verfüllt wird (Entlüftung an der höchsten Stelle).  
 
(5) Bei aufzugebenden KSch, die noch teilbelegt sind, ist der Hohlkörper bis zu einer Höhe von 10 cm unterhalb 
der Kabelanlage mit verdichtungsfähigem Füllboden, selbstverdichtendem Flüssigboden oder auf Anordnung des 
BvT mit Porenleichtbeton zu verfüllen. Für das Verfüllen des verbleibenden Bereichs gilt ZTV-TKNetz 10. Im 
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Bereich der Kreuzung des KSch-Mauerwerks durch die Kabelanlage ist sicherzustellen, dass die Anlage besonders 
sorgfältig gelagert wird und beim anschließenden Verdichten nicht beschädigt werden kann.  
 
(6) Beim vollständigen Abbrechen von KSch mit geringerer Gesamttiefe und bei Teilabbruch von KSch ist der 
Aushub für den erforderlichen Arbeitsraum herzustellen. Die Arbeitsraumbreite neben der Außenwand beträgt 
max. 0,5 m.  
 


17.3.3 AzK 


 
(1) Bei einer dauerhaften Verkehrssicherung von AzK, werden die Teile des Einstieges und ggf. der obere, in den 
Oberbaubereich der Straße hineinragende Teil des Bauwerkes entfernt. Dabei ist darauf zu achten, dass 
ausschließlich komplette Bauteile (AzK-Abdeckung, Zwischenrahmen und Ausgleichsfuge.) entfernt werden.  
Der Boden des Bauwerkes ist zu durchbohren, damit einsickerndes Wasser entweichen kann (sollte der AzK 
jedoch mit oder ohne Bodenplatte direkt auf einem KKF-Verband stehen, ist eine dauerhafte Verkehrssicherung 
nicht möglich). 
Danach sind die im Bauwerk enthaltenen und weiter in Betrieb befindlichen Kabelgarnituren, insbesondere symK-
Garnituren und GfK mit besonderer Vorsicht zu handhaben und sorgfältig in Sand zu lagern. Der BvT ist zu 
beteiligen, wenn Kabel und Garnituren in den Oberbau hineinragen. Alle Züge sind mit SRA oder KK-Stopfen 
gegen das Eindringen von Sand abzudichten, um spätere Setzungen der Oberfläche zu vermeiden.  


 
(2) Werden AzK komplett abgebrochen, so sind die weiterhin benötigten KK-Züge nach den Vorgaben des BvT 
durchzuverbinden. Die nicht durchverbundenen KK-Züge sind mit SRA oder KK-Stopfen gegen das Eindringen von 
Sand abzudichten, um spätere Setzungen der Oberfläche zu vermeiden.  
Danach sind die im Bauwerk enthaltenen und weiter in Betrieb befindlichen Kabelgarnituren, insbesondere symK-
Garnituren und GfK mit besonderer Vorsicht zu handhaben und sorgfältig in Sand zu lagern. Der BvT ist zu 
beteiligen, wenn Kabel und Garnituren in den Oberbau hineinragen. Anschließend kann die Oberfläche gemäß 
ZTV-TKNetz 10 (ZTV A StB) wieder hergestellt werden. Beim vollständigen Abbrechen von AzK ist der Aushub für 
den erforderlichen Arbeitsraum herzustellen. Die Arbeitsraumbreite neben der Außenwand beträgt max. 0,3 m. 
 
(3) Aufzugebende Mft und UFB sind stets ganz zu entfernen.  
 
(4) Wiederverwendbare Bauteile (siehe Leistungsbeschreibung) insbesondere AzK-Abdeckungen bzw. Deckel 
sind zu reinigen und auf den in der Leistungsbeschreibung angegebenen Lagerplatz zu befördern. Nicht wieder 
verwendbare Bauteile und anfallender Schutt sind unverzüglich ordnungsgemäß zu entsorgen. Die sachgerechte 
Entsorgung ist dem BvT nachzuweisen. 
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18 Abkürzungen, Begriffe und Definitionen  


18.1 Abkürzungen 


Verwendete Abkürzungen sind bei der erstmaligen Benutzung oder als Abkürzungsverzeichnis unter diesem Punkt 
zu erklären. 


Abkürzung Erklärung 


AN Auftragnehmer der Telekom Deutschland 


ArbSchVwV Arbeitsschutzverwaltungsvorschrift 


AzK Abzweigkasten 


BB-ZN Baubeschreibung Zugangsnetz 


BvT Beauftragter von Telekom 


DIN Deutsche Industrie Norm 


DIN FB DIN Fachbericht 


DIN EN Europäische Norm in DIN 


KK Kabelkanal 


KKA Kabelkanalanlage 


KKKSch Kunstsoff-Klein-Kabelschacht 


KKR Kabelkanalrohr 


KSch Kabelschacht 


LB Leistungsbeschreibung 


Mft Muffentrog 


PE-HD Polyethylen high densitiy (hoher Dichte) 


PUR Polyurethan 


PVC-U Polyvinylchlorid-unplasticized 


Rad Rohradapter 


RiLi SiB Richtlinie Schutzund Instandsetzung von Betonbauteilen 


RSS-KSch Rillenschließsystem Kabelschacht 


SESYS Security System elektronisches Zugangssicherungssystem der Telekom Deutschland 


SPI Sachkundiger Planungsingenieur 


SRA Schutzrohrabdichtung 


TKNetz Telekommunikations-Netz 


UFB Unterflurbehälter 


UDESI Unterdeckelsicherung 


ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
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19  Mitgeltende Unterlagen 


Soweit diese Vorschrift nichts Gegenteiliges festlegt, sind bei den Arbeiten u. a. folgende Vorschriften für die 
technische Ausführung besonders zu beachten, dabei gilt der jeweils aktuelle Stand, es sei denn es wird auf eine 
Abweichung ausdrücklich hingewiesen: 
 


DIN EN 124 Beton- und Stahlbetonbau; Bemessung und Ausführung 
DIN EN 206 Teil 1 
DIN 1045   Teile 1 bis 4 
DIN 4124 Baugruben und Gräben, Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau 
DIN EN 18 195 Bauwerksabdichtungen 
DIN 
Fachbericht  


Teile 100, 101 und 102  


 
 
Diese ZTV-TKNetz gelten im Allgemeinen im unmittelbaren Zusammenhang mit weiteren Teilen der ZTV-TKNetz: 
 


Kurzbezeichnu
ng 


Name 


ZTV-TKNetz 9 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für 
Leitungen im Telekommunikationsnetz , Teil 9, Abrechnung 


ZTV-TKNetz 10 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für 
Leitungen im Telekommunikationsnetz, Teil10, Tiefbau 


ZTV-TKNetz  12 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für 
Leitungen im Telekommunikationsnetz, Teil 12,  Bauen, Instandhalten und 
Abbrechen von Kabelkanälen 


ZTV-TKNetz 15 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für 
Leitungen im Telekommunikationsnetz, Teil 15, Instandsetzen von KSch und Azk 


ZTV-TKNetz 20 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für 
Leitungen im Telekommunikationsnetz, Teil 20,  Aufstellen und Abbrechen von 
Vorfeldeinrichtungen (KVz, MFG, EnAS, EVz-Säulen) 


ZTV-TKNetz 39 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für 
Leitungen im Telekommunikationsnetz, Teil 39, Lagerung von Kabeln und 
Kabelgarnituren im Erdreich, KSch und AzK sowie die Führung in Betriebsgebäuden 


ZTV-TKNetz 40 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für 
Leitungen im Telekommunikationsnetz,Teil 40, Ein- und Ausziehen von Kabel und 
MR, Kalibrieren von Rohrzügen, Einblasen von Gfk 


  
 
Des Weiteren sind folgende Vorschriften und Regeln zum Arbeitsschutz zu beachten: 
 
• ArbSch-VwV 7.1 «Errichten und Betreiben und von Fernmeldelinien, Endleitungen und Endstellen» 
• Baustellenverordnung 
• VBG8   «Winden, Hub- und Zuggeräte» 
• VBG 9a «Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb» 
• VBG 37 «Bauarbeiten» 
• ZH1/514 «Abbrucharbeiten» 
 
(6) Wurden in dieser ZTV TKNetz auf Montageanweisungen Bezug genommen, die dem AN unbekannt sind, so 
kann er diese beim BvT anfordern. 
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Hinweis für den AN: 
Die DIN-Normen (1 bis 6) können bezogen werden bei: Die ArbSch-VwV 7.1 kann bezogen werden bei: 
Beuth-Verlag GmbH Bundesamt für Post und Telekommunikation 
Postfach, 10772 Berlin 550039 Mainz 
  Postfach 8001 
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1 Allgemeines 
(1) Diese zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG, Einmessen von TK- Anla-
gen und Ortslagen (ZTV-TK NETZ 23) gilt für die Auftragnehmer (AN) der Deutschen Telekom AG (Telekom).  
 
Sie gliedert sich in die Abschnitte: 


• Erstellung von Einmess-Skizzen  
• Standard Rotberichtigung  
• Einmessen von TK- Anlagen und Ortslagen  


 
(2) Die ZTV-TK NETZ 23 enthält technische Vorgaben und Hinweise, zur Verwendung der Checklisten die zur or-
dentlichen Erstellung von Einmess-Skizzen (Abschnitt 3) und Rotberichtigungen (Abschnitt 4) dienen sowie die zur 
Ermittlung und Dokumentation von Einmessdaten zu linientechnischen TK- Anlagen (Abschnitt 5) der Telekom ein-
zuhalten sind. Die Einmess-Skizze ist die Basis für die Erstellung der Rotberichtigung. Die Rotberichtigung ist für 
die Dokumentation der linientechnischen TK-Anlagen der Deutschen Telekom AG in der IV-AG MEGAPLAN not-
wendig. 
 
(3) Jeder Ersteller von Einmess-Skizze und Rotberichtigung muss die Checklisten in Abschnitt 7 kennen und diese 
einhalten. Für die Verwendung der Checklisten sind entsprechende Schulungsunterlagen in den PTI bereitgestellt. 
 


2 Weitere, mitgeltende Vertragsbestandteile 


(1) Bei den Arbeiten sind folgende Vorschriften der Telekom zu beachten: 
 


Kurzbezeichnung Name 
ZTV-TK Netz 9 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistun-


gen am Telekommunikations-Netz, Teil 9, Abrechnung von Bauleistungen 
ZTV-TK Netz 10 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistun-


gen am Telekommunikations-Netz, Teil 10, Tiefbauarbeiten für Gräben und Baugruben 
ZTV-TK Netz 11 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistun-


gen am Telekommunikations-Netz, Teil 11, Erdverlegung von Kabel und Rohren 
ZTV-TK Netz 24 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistun-


gen am Telekommunikationsnetz, Teil 24, Dokumentation von Planunterlagen 
 
(2) Soweit nichts Gegenteiliges festgelegt ist, gelten bei den Arbeiten insbesondere folgende, allgemeine Vorschrif-
ten und Normen für die technische Ausführung: 
 


lfd. Nr. Kurzbezeichnung Inhalt 
1   RSA Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 
2   ZTV- SA Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien  


für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen  
3   KSA Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom Technik GmbH 
4   BaustellV  Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 
5   StVO Straßenverkehrsordnung 


 
(3) Normen (national und international) 
Die nachstehenden Normblätter sind beim Erstellen und Berichtigen von Planunterlagen und sonstigen Zeichnun-
gen zu beachten: 
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Norm Benennung 
DIN EN ISO 128 Technische Zeichnungen, Allgemeine Grundlagen der Darstellung 
DIN 406 – Teil 10 Technische Zeichnungen; Maßeintragung · Begriffe, allgemeine Grundlagen 
DIN 461 Graphische Darstellung in Koordinatensystemen 
DIN 824 Technische Zeichnungen; Faltung auf Ablageformat 
EN ISO 5457 Papierformate; Blattgrößen – Verwendung im technischen Zeichnen 
EN ISO 7200 Schriftfeld; Datenfelder in Schriftfeldern und Dokumentenstammdaten 
DIN 18702 Zeichen für Vermessungsrisse, großmaßstäbige Karten und Pläne 
ISO 19107 Geoinformation – Raumschema 
ISO 19111 Geoinformation – Koordinatenbasierter Raumbezug (Umgang mit Koordinatensys-


temen bei Geoinformationen) 
ISO 19113 Geoinformation – Qualitätsgrundsätze 


 
 
Hinweis für AN: 
DIN-Normen sind erhältlich bei:   Die RSA ist erhältlich bei:  
Beuth Verlag GmbH Verkehrsblattverlag Borgmann GmbH & Co KG 
10772 Berlin Hohe Straße 39 
 44139 Dortmund 
 
VDE-Vorschriften sind erhältlich bei:  
VDE-Verlag GmbH 
Bismarckstr. 33 
10625 Berlin  
 
Die Merkblätter, Technische Vorschriften, Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für das Straßen- und 
Verkehrswesen können bezogen werden bei: 


Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV) 
Hauptgeschäftsstelle 
Konrad Adenauer Straße 13  
50973 Köln 
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3 Erstellen von Einmess-Skizzen 
Unter einer Einmess-Skizze versteht man die Zulieferung von Maßangaben und Informationen zur Erstellung der 
Rotberichtigung vom Auftragnehmer an den Beauftragten von Telekom (BvT). 
Die folgenden Unterpunkte 3.1 – 3.4 müssen erfüllt sein, damit die Einmess-Skizze den Standard erfüllt.   


3.1 Allgemeine Anforderungen 
Grundsätzlich sind alle Angaben auf den entsprechenden Unterlagen aus den IV-Systemen vorzunehmen.  
Das bedeutet, die Einmess-Skizze ist auf den vorhandenen Planunterlagen zu erstellen. Wenn die Planung in 
MEGAPLAN nicht vorliegt, soll die Einmess-Skizze auf einem aktuellen Bestandsdatenausdruck erfolgen, sofern 
Bestandsunterlagen auch nicht vorliegen ist das Merkblatt „Einmess-Skizze“ (s. Anl. 7.1) zu nutzen. 
Nur in Ausnahmen darf hiervon abgewichen werden. In diesen Fällen sind der Altzustand der betroffenen Anlage 
sowie alle Änderungen in der Lage, im Netz sowie der Beschaltung eindeutig darzustellen.  
 
Auf jedem Blatt der Einmess-Skizze ist die SM-Auftragsnummer einzutragen, damit eine Zuordnung zum Bauvorha-
ben jederzeit möglich ist. 
 
An einer Stelle auf dem Lageplan sind folgende Angaben einzutragen: 


- Name des Erstellers,  
- ausführende Firma / Ressort,  
- aktuelle Rückrufnummer (mobil),  
- Adresse der Baumaßnahme,  
- Datum der Erstellung,  
- SM-Auftragsnummer 
- ggf. Besonderheiten vor Ort. 


 
Alle Änderungen gegenüber der Planung sind darzustellen. 
 
Alle Änderungen sind farblich zu kennzeichnen und müssen deutlich „lesbar“ und nachvollziehbar sein.  
Die Bedeutung der Farben ist wie folgt vorgegeben: 


- Alle Abweichungen der Bauausführung gegenüber der Planung und Maßangaben  =  rot 
- Alle Abweichung der Bauausführung ohne direkten Zusammenhang zur Maßnahme  = blau  


3.2 Angaben zur Lage 
Jeder Trassenverlauf und jede Muffe, muss vollständig eingemessen und lagegenau dokumentiert werden.  
Die Regeln hierzu stehen in dieser ZTV-TK NETZ 23 (Einmessen) bzw. in der ZTV-TK NETZ 24 (Dokumentation). 


3.3 Angaben zum Netz 
In der Einmess-Skizze muss zu jedem Kabelstück der Kabeltyp (eindeutige Spezifikation) und die Linienzuordnung 
angegeben sein. Als Spezifikation gilt die Materialnummer z.B. 40100866, sollte die nicht bekannt sein, ist auf je-
den Fall die Angabe eines eindeutigen Kabelmerkmals und die Paarigkeit/Faserzahl erforderlich  
z.B. A-O2YSF(L)2Y BD,  100DA. 
Bei Rohren sind die entsprechende Spezifikation des Rohrtyps sowie der Durchmesser anzugeben. 
 
In der Einmess-Skizze muss für alle betroffenen Kabelstücke und Rohre die tatsächliche Länge angegeben sein; 
auch Teil- und Zwischenlängen. Adern- bzw. Faserverteilung, Spleißinformationen und ggf. Ablageplätze müssen 
eindeutig und nachvollziehbar aufgezeigt werden, hierzu gehören auch die Informationen zu Ausgleichsadern.  
Für Glasfaserkabel gilt dies analog, d.h. also auch Kassettenbelegungen / Faserabschlüsse / Faseraufteilung sind 
anzugeben. 
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3.4 Übergabe an den Beauftragten von Telekom (BvT) im PTI 
Die Einmess-Skizze ist nach Abschluss der Baumaßnahme (technischer Abschluss) zu erstellen und an den BvT im 
PTI zu senden. Vor der Übergabe an den BvT ist die Einhaltung des Standards mittels der Checkliste für Einmess-
Skizze (s. Anl. 7.2) zu überprüfen. Die Einmess-Skizze wird in elektronischer Form in *.pdf Dateiformat an den BvT 
im PTI geschickt. Fehlende oder unklare Angaben klärt der BvT mit dem AN.  
Die Lieferfristen für die Einmess-Skizze und evtl. notwendige Nachlieferungen sind in der  EB-BAU geregelt. 


4 Erstellen von Rotberichtigungen 
Eine Rotberichtigung enthält alle Angaben um die physikalische, logische und buchhalterische Dokumentation der 
Netze in den IV-Systemen einarbeiten zu können. 
Die folgenden Unterpunkte 4.1 – 4.4 müssen erfüllt sein, damit der Standard für eine Rotberichtigung erfüllt ist. 


4.1 Allgemeine Anforderungen 
Bei geplanten Maßnahmen ist die Planung aus MEGAPLAN als Basis für die Rotberichtigung (Netz- und Lageplan) 
zu nutzen. Andernfalls ist als Grundlage für eine Rotberichtigung ein aktueller Auszug der Bestandsdaten anhand 
eines Netz- und Lageplanes aus MEGAPLAN zu nutzen. 
Je SM-Auftragsnummer kann es nur eine Rotberichtigung geben. Jedes Blatt der Rotberichtigung muss die SM-
Auftragsnummer enthalten. Darüber hinaus muss jede Rotberichtigung folgende Angaben beinhalten:  


• Name des Erstellers  
• ausführende Firma 
• aktuelle Rückrufnummer,  
• Datum der Erstellung  
• SM-Auftragsnummer 
• Adresse der Baumaßnahme  
• ggf. Besonderheiten. 


Alle Änderungen müssen deutlich gekennzeichnet und “lesbar“ sein.  


4.2 Angaben zur Lage /Lageplan  
Für alle neuen- oder veränderten Objekte auf Lageplänen sind die Berichtigungsunterlagen gemäß  
ZTV-TK NETZ 24 zu erstellen. Hierzu gehören auch die Rohrbelegungsangaben.  


4.3 Angaben zum Netz /Netzplan  
Für alle neuen oder veränderten Objekte auf Netzplänen gilt: 
Im Netzplan muss für jedes neue Kabelstück der Kabeltyp (eindeutige Spezifikation) angegeben sein. Als Spezifi-
kation gilt die Materialnummer z.B. 40100866. Bei Neuanlagen ist die Materialnummer zwingend mit anzugeben. 
Bei Rohren ist die entsprechende Spezifikation des Rohrtyps anzugeben. 
Im Netzplan muss für alle betroffenen Kabelstücke und Rohre die tatsächliche Länge angegeben sein, auch Teil- 
und Zwischenlängen. 
Spleißinformationen/geänderte Adernaufteilung und ggf. Ablageplätze müssen eindeutig und nachvollziehbar auf-
gezeigt werden, hierzu gehören auch die Informationen zu Ausgleichsadern.  
Für Glasfaserkabel gilt dies analog, d.h. also auch Kassettenbelegungen / Faserabschlüsse / Faseraufteilung sind 
anzugeben. 
Eindeutige Schaltpunktbezeichnungen müssen in der Rotberichtigung vorhanden sein. 


Beispiel:  3A5.16;  3=AsB;  A=Kupfer;  5=KVz-Nr.;  16=ApL-Nr.  


Änderungen von Abschlussinformationen inkl. Reserveadern sind zwingend darzustellen. 
Bei neuen, einzelverwalteten Rohrbauwerken (KSch) muss die Bauwerksnummer und bei MFG die Schaltpunktbe-
zeichnungen (Cu und Gf) in der Rotberichtigung enthalten sein.  
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4.4 Übergabe der Rotberichtigung an die Dokumentation 
Die Rotberichtigung ist nach Abschluss der Baumaßnahme (technischer Abschluss) zu erstellen und an den BvT 
im PTI zu senden. Vor der Übergabe an den BvT ist die Einhaltung des Standards mittels der Checkliste für  
Rotberichtigung (s. Anlage 7.3) zu überprüfen. Die Rotberichtigung wird in elektronischer Form in *.pdf  
Dateiformat an den BvT geschickt.  
Die Unterlagen sind in Farbe und in einer Qualität von min. 150 dpi zu erstellen. Bei fehlenden- oder unklaren  
Angaben klärt der BvT die offenen Punkte mit dem Auftragnehmer. Die aktualisierten Unterlagen sind erneut in 
elektronischer Form in *.pdf Dateiformat an den BvT im PTI zu senden. 
Die Lieferfristen für die Rotberichtigung und evtl. notwendige Nachbesserungen sind in der  EB-BAU geregelt. 
 


5 Einmessen von TK-Anlagen und Ortslagen  


- Auftragsabwicklung / Datenübergabe 
5.1 Allgemeine Anforderungen: 


(1) Diese Vorschrift gilt für das Ermitteln von Lagekoordinaten der Trassen der Telekom sowie das Aufnehmen von 
Ortslagen und die Bereitstellung der Daten für die Dokumentation in der IV-AG MEGAPLAN sowie Datenbereitstel-
lung der neuen Anlagen gemäß Forderung der Wegebaulastträger. 
 
(2) Der Auftragnehmer wird mit einem Abrufauftrag zur Ausführung der Arbeiten aufgefordert. In der Anlage zum 
Abrufauftrag sind die, in den einzelnen Planbereichen / Plänen zu erbringenden, Leistungen angegeben. 
Im Einzelfall erforderliche, besondere Hinweise enthält der Abrufauftrag. Bestehen Unklarheiten, sind diese vor Be-
ginn der Arbeiten mit dem BvT zu klären. 
 
(3) Maßeintragungen in Planunterlagen sind entsprechend den Beispielen für die Dokumentation von unterirdi-
schen TK- Anlagen auf die Ortslage (siehe ZTV-TK NETZ 24, Dokumentation) vorzunehmen. Ansichten sind gemäß 
DIN (Darstellungen in Zeichnungen; Ansichten, Schnitte besondere Darstellungen) ISO-Methode A darzustellen. 
 
(4) Die Ortslagen sind nach den allgemeinen, vermessungstechnischen Regeln aufzunehmen. 
Bei der Aufnahme von Straßen und Wegen, ggf. auch von einzelnen Grundstücken, sind rund um die Telekom- 
anlage (im Abstand gemäß der Leistungspositionen) alle Abgänge und die, den Verkehrswegen zugekehrten  
Bebauungen längen- und winkelgetreu festzulegen. 
Im Einzelnen sind aufzunehmen:  
- die Bezeichnungen der Straßen, Wege und Abgänge nach dem neuesten Stand  
- gekreuzte Autobahnen, Eisenbahnen, Kleinbahnen, Seilbahnen, Gewässer und Deiche,  
- die Grundrisse der Gebäude mit der Hausnummer (incl. Nebengebäude) 
- Mauern (Stütz- und Begrenzungsmauern) einschließlich der seitlichen Abgänge,  
- sonstige Bauwerke (z. B. Brücken, Denkmäler),  
- Kilometer, Meilen- und erforderlichenfalls Grenzsteine sowie Vermessungsmarken  
- Böschungen mit mehr als 1m Höhenunterschied  zwischen Böschungsunter- und -oberkante, 
- Bordsteine und PfIasterkanten (nur auf Verlangen der Telekom, insbesondere bei der Verlegeart Trenching). 
 
(5) Nichts beschriften, was schon durch Zeichen oder Zeichnung erklärt ist. Alle Maße in Meter angeben und auf 
eine Stelle nach dem Komma runden. Die Maßeinheit »m« hinter der Maßzahl entfällt. Ausgenommen hiervon sind 
nur die Maße der Seiten der rechtwinkligen Hilfsdreiecke (Neigungsdreiecke) und die Maße für das Festlegen der 
Standlinien, die stets auf zwei Stellen nach dem Komma anzugeben sind. Auf Neigungsdreiecke kann verzichtet 
werden, wenn für die Standlinienbegrenzer die Realkoordinatenwerte eingetragen werden. 
Es gelten die Zeichen, Abkürzungen und Darstellungsformen gemäß ZTV-TK NETZ 24. 
 
(6) Die Lage der unterirdischen bestehenden TK-Anlagen ist durch die eingetragenen Maße festgelegt.  
Neue TK-Anlagen sind sowohl mit Realkoordinaten als auch den zur Lage eindeutigen Maßen vorzulegen.  
Die Koordinaten der Trassen sind grundsätzlich am offenen Graben aufzunehmen. 
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Sichtbare TK-Anlagen, wie z, B. KVz-Gehäuse, TeIH, KSch- und AzK-Abdeckungen werden ebenfalls eingemessen 
(Mitte des Gehäuses bzw. der Abdeckung). Hierfür sind Realkoordinaten aufzunehmen und einfache Einmaße (or-
thogonal- und /oder Spannmaße) in die Berichtigungsunterlagen einzutragen. Die Maßangaben dienen jedoch nur 
dem maßstäblichen Platzieren der betreffenden Symbole in der Dokumentation. Auch der Verlauf oberirdischer 
Linien ist lagerichtig darzustellen. Ggf. sind Maststandorte mit Realkoordinaten zu liefern. 
Einmaße zu KSch und AzK bezüglich Grundriss und Überdeckung sind im Bedarfsfall aufzunehmen.  
 


(7) Die Tiefenlage von Erdkabeln und Rohren wird nur angegeben, wenn von der  
Regeltiefe von 0,6 Meter um mehr als 15 cm abgewichen wird. Sie wird im Allgemei-
nen auf die Unterkante des Kabels bzw. der Rohre bezogen. Ausgenommen sind Bau-
teile im Zuge dieser Anlagen, die geringe Überdeckung aufweisen. Neben diesen Ob-
jekten ist der Abstand »Erdoberfläche  Bauteil-Oberfläche« durch das betreffende 
Tiefenmaß in Meter mit dem Zusatztext »Übd« anzugeben, z. B. »0,4 Übd«.  
 


(8) Bei der Kreuzung von Verkehrsanlagen und Gewässern (klassifizierte Straßen, Bahnlinien, Flüsse, Hafenbecken 
usw.) wird der nächstgelegene Kilometerstein dieser Anlage angedeutet und das Maß vom km-Punkt bis zu der 
Kabelkanal- /Kabelachse erforderlichenfalls mit dem entsprechenden Vorzeichen (+ oder -) angegeben. 
Es ist dabei zu beachten, dass sich die km-Angaben stets auf die Achse (Mittellinie) der betreffenden Verkehrsan-
lage beziehen, z. B. auf die Straßenachse, Schienenbahnachse oder die Flussmitte. 
 
(9) Bei Gewässerkreuzungen ist der Verlauf der Fernmeldeanlage so genau wie möglich einzutragen. Der Schutz 
der Kabel gegen Gefährdung durch Schifffahrt und Fischerei sowie die an den Ufern und ggf. im Gewässer ange-
brachten Erkennungs- und Warnzeichen sind zu vermarken. Geländeschnitte sind im Bedarfsfall vorzulegen. 
 


5.2 Abrufauftrag, Datenübergabe von der Telekom zum AN 


Der Auftragnehmer erhält je Abrufauftrag von der Telekom die Ausbau- und Bestandsunterlagen (Lageplan) als 
Ausdruck und/oder PDF - Datei im Maßstab 1:500. Die Unterlagen enthalten die bestehenden Trassen/Anlagen 
und die neu geplanten, einzumessenden Trassen/Anlagen. 


Dem AN ist anzugeben, auf welchem Gauß-Krüger-Streifen die Dokumentation der betroffenen Datenbank besteht. 


Vermarkungsmaterial wird in Absprache mit dem AN vor Beginn der Einmessarbeiten beschafft. Dazu gehören:  
- Kabelmarken (Mat-Nr. 10080241),  
- Verankerungsnägel, ein Satz zu je 3 Stück (500mm: Mat-Nr. 10080942 / 700mm: Mat-Nr. 10080943),  
- Stiftmarker (10080245). 


Das Vermarkungsmaterial wird grundsätzlich von der Telekom beigestellt.: 


Alle übrigen Arbeitsmittel hat der Auftragnehmer bereitzustellen. 
 


5.3 Auftragserledigung; Datenübergabe vom AN zur Telekom 


(1) Der Auftragnehmer liefert die Einmessdaten in folgender Form an die Telekom zurück: 


• DXF – Datei mit Bemaßung gemäß ZTV-TK NETZ 24, incl. aktuellem Katasterhintergrund1, (Datenformat 
AutoCAD 2000)  


• Koordinatenliste (Punktkoordinaten gemäß Abschnitt 5.4.3; Codierungstabelle),  
Die Koordinatenangaben müssen dem Gauß-Krüger Streifen der betroffenen Datenbank entsprechen! 
Sollten diese vom örtlichen GK-Streifen abweichen muss der AN die transformierten Koordinaten bereit-
stellen. 


• Ausdruck der DXF -Datei als PDF - Datei im Maßstab 1:500, max. DIN A1 mit 4 Koordinatenangaben in der 
Zeichnung 


• ein Querschnittsbild der TK-Anlagen je Trassenabschnitt ist anzufertigen 


                                                                    
1 Der Gebührenbescheid der Katasterdaten ist  zusammen mit  den Abrechnungsunterlagen der DTAG zu übergeben.  
Die Gebühren werden vollumfänglich von der DTAG erstattet. Die Telekom erwirbt damit die Rechte zur weiteren Verwendung. 
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• von der Regeltiefe abweichende Angaben zur Tiefenlage 
• Geländeschnitte sind im Bedarfsfall als separate Datei (PDF und DXF) vorzulegen.  
• Da fast bundesweit die Umstellung auf das einheitliche Koordinatensystem ETRS89/UTM erfolgt ist,  


ist eine Datei mit diesem Lagebezug ebenfalls immer beizufügen 
Hinweis: Im Jahr 2019 erfolgt bundesweit die Umstellung der MEGAPLAN-Datenbanken auf 
ETRS89/UTM mit der Zone 32 


• Die Daten sind komprimiert (Win Zip) per E-Mail oder unkomprimiert per Datenträger (CD) dem  
Auftraggeber zu liefern. 


• Die in Verbindung mit dem Zustimmungsbescheid des Wegebaulastträgers zu erfüllenden Datenabgaben 
nach §68 (3) TKG als Bestandsdokumentation der neuen TK-Trasse in gängigen Datenformaten wie z. B. 
ESRI-Shape-Files oder dgn (Microstation) sind durch den AN ohne Mehrkosten ebenfalls beizufügen (ggf. 
können diese durch den BvT auch nachgefordert werden). Siehe auch Abschnitt 5.4.1, Unterpunkt (5). 
 


 (2) Die Bemaßung der Trassen muss gem. ZTV-TK NETZ 24 erfolgen. Die Maßangaben müssen sowohl in der DXF- 
als auch in der PDF- Datei enthalten sein. In der DXF- Datei muss die Bemaßung in einem eigenen Layer dokumen-
tiert sein. Geo-Referenzierungsangaben sind ebenfalls diesem Layer zuzuordnen. 
Falls sich die Maßangaben an der betreffenden Stelle nicht deutlich genug darstellen lassen, sind Nebenzeichnun-
gen mit der auf Festpunkte eingemessenen Situation anzufertigen.  
 
(3) Trassenquerschnitte sind bei mehrlagigen Kabel- und Rohranlagen bzw. bei einer Trassenbreite >50 cm sowie 
beim Verlassen des in der Kabelschutzanweisung angegebene Schutzkorridors in regelmäßigen Abständen (Emp-
fehlung alle 50m), der entsprechenden Trasse zuordenbar, aufzunehmen. Dies gilt insbesondere dann, wenn zu 
einer bestehenden Trasse neue Kabel und Rohre verlegt werden. Hieraus muss die Lage aller Anlagen im Graben 
zueinander erkennbar sein. Für alle Querschnittsbilder ist im DXF – Format ein Gesamt - Layer vorzusehen. Rohre 
sind durch einen offenen Punkt (3mm Durchmesser), Kabel durch einen geschlossenen Punkt (2mm Durchmes-
ser) darzustellen.  
Von der Regelbauweise abweichende Tiefenlagen müssen durch zusätzliche Angaben zur Überdeckung gemäß 
ZTV-TK NETZ 24 angegeben werden.  
 
(4) Schnittzeichnungen für Bauwerks-, Straßen-, Bahn- oder Gewässerkreuzungen sind als separate Dateien mit zu 
übergeben. Ggf. sind externe Darstellungsanforderungen zu erfüllen. 
 
(5) Tiefenbohrungen / Spülbohrverfahren / Düker 
Wird ein Rohr bzw. ein Rohrverband durch ein Spülbohrverfahren eingebracht, so ist das Bohrprotokoll nach  
ZTV-TK-Netz 10 anzufertigen. Das Dateiformat ist mit dem BvT abzustimmen. 
Bei Dükern und Spülbohrungen ist immer ein Längsprofil mit zu liefern (s. auch ZTV-TK Netz 10 Abs. 7.3 (7) 
Beginnen mehrere Tiefenbohrungen am selben Startpunkt oder sind zu einer Tiefenbohrung mehrere Anlagen zu 
hinterlegen, so sind entsprechend viele Verbunddokumente anzulegen und fortlaufend zu benummern.  
Diese Benummerung ist in die freie Grafik des jeweiligen Querschnittsbildes zu übernehmen. 
- Am Anfang und am Ende jeder Tiefenbohrung ist ein Querschnittsbild mit dem Text „Bohrtrasse“ in freier Gra-


fik einzubringen. Schrifthöhe 2,0mm. 
- Am Anfang und am Ende jeder Tiefenbohrung ist die Überdeckung  


in Metern mit dem Text “Übd“ in freier Grafik sowie die Höhe der Anlage über NN einzubringen. 
- Weicht die Tiefenlage des Rohres und damit die Überdeckung im Verlauf  


der Trasse vom Vorwert um mehr als ± 0,2m ab, so ist an diesen Stellen jeweils eine freie Grafik mit der aktuel-
len Überdeckung einzubringen. 
Beispiel: 1,2 Übd. (Schrifthöhe 2,0mm)  
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(6) Detaillierte Dokumentation der Verlegearten 
Es ist zwingend darauf zu achten, dass die Verlegeart detailliert erfasst wird (Forderung u. a. aus den Vorgaben der 
Förderprogramme des Bundes/ der Länder. Sind diese in den übergebenen Daten nicht benannt muss der AN 
diese umgehend nachliefern!). Diese sind ist wie folgt zu dokumentieren und in der Koordinatenliste zu codieren 
(Punktcodetabelle s. 5.4.3): 


 
 Graben 
 Nanotrenching (MT1) 
 Microtrenching (MT2) 
 Minitrenching (MT3) 
 Makrotrenching (MT4) 
 Verlegepflug (VP) 
 Bodenverdrängung (BV) 
 Spülbohrung (SB) 
 Brücke 
 Tunnel 
 Düker  
 Mitverlegung in Abwasserleitung 
 Mitverlegung in Frischwasserleitung 
 Vom Kunde verlegt, Lage bekannt 
 Vom Kunde verlegt, Lage unbekannt 


 


5.4 Tätigkeiten - Inhalte der Einmessdaten 


5.4.1 Inhalte der Einmessung 


Die Einmessung der Leitungstrassen erfolgt dreidimensional mit Bezug auf das Landesfestpunktnetz mit einer La-
gegenauigkeit ≤ 10 cm. Diese ist grundsätzlich am offenen Graben auszuführen. Hierbei ist als Bezug die Trassen-
mitte zu verwenden. Die Einmessung erfolgt mit Sensorik (GPS-Rover und/oder Tachymeter). 
 
Einzumessen sind: 


• Längstrassen 
• seitliche Abzweigungen 
• Muffen 
• Rohrenden 
• Rohrunterbrechungen (bei Unterbrechungen ≤ 1m ist die Mitte zwischen den Rohrenden einzumessen,  


ist der Abstand der Rohre größer als1m sind entsprechend Rohrenden einzumessen) 
• Kabelenden / Kabelringe 
• Kabelverzweiger (Mitte) 
• Abzweigkasten (Mitte) 
• Kabelschacht (Mitte und Umriss des Bauwerks) 
• Grenzmarken jeglicher Art, sofern diese ohne messtechnischen Aufwand ermittelbar/sichtbar sind 
• Kabelmarken („Kabelmerksteine“) der Telekom 
• Vermarkungen anderer Leitungsträger 
• Bauwerkecken (Gebäudeecken/Mauer) sofern diese für eine Vermaßung der Trasse herangezogen wer-


den können 
• Werden neue Trassen parallel zu bestehenden Trassen gebaut, so sind die alten Trassen bzw. die Maßbe-


zugspunkte bei der Einmessung der neuen Trasse mit aufzunehmen, ggf. sind die alten Maßbezugs-
punkte zu rekonstruieren. 


• besondere Anlagen z.B. Korrosionsschutzanlagen 
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Wichtige Hinweise: 
(1) Die Dokumentation ist als Vektordatei im Format DXF (Autocad 2000/Rel.14) incl. aktuellem Katasterhinter-
grund (ALK_FK5_Version) ohne gekürzte Koordinaten auszuführen. Die Layerstruktur der Telekom spezifischen 
Objekte entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 5.4.2, die Layerstruktur der ALK- Daten bleibt unverändert.  
Des Weiteren ist die Trasse und Trassenobjekte (z. B. Muffen, Rohrenden etc.) mit Bezug auf Grenzmarken bzw. 
Bauwerksecken mittels Spannmaßen (soweit vorhanden, sonst Standlinien mit Orthogonal- und Spannmaßen) zu 
bemaßen. 
 
(2) Verschiedene GIS-Datenbanken des Dokumentationssystems MEGAPLAN der Telekom erstrecken sich über  
2 Gitterstreifen der Gauß-Krüger-Abbildung. Diese Datenbanken sind jedoch nur im Gitterstreifen des größten Ge-
bietsanteils erfasst. Bei diesen Datenbanken ist eine Dokumentation für beide Gitterstreifenkoordinaten zu liefern! 
 
(3) Keine Flächenfüllungen, keine Schraffur bei Gebäuden 
 
(4) Als Dateiname ist die Nummer des SM-Auftrages mit dateispezifischer Ergänzung zu verwenden. 
Beispiel einer SM- Auftragsnummer: 20xyyyzzz : 
 20xyyyzzz_Lageplan_GK3.dxf 
 20xyyyzzz_Lageplan_ETRS89.dxf 
 20xyyyzzz_Lageplan_GK3.pdf 
 20xyyyzzz_Koordinatenliste.txt 


 
(5) Bestehen Verwaltungsvereinbarungen mit Kommunen oder Wegebaulastträgern gem. §68, Satz (3) TKG bzgl. 
einer Abgabe der Bestandsdokumentation zu einer Baumaßnahme, so ist diese ebenfalls durch den AN gemäß 
den mit dem Vertragspartner getroffenen Vereinbarungen zu erstellen und mit zu liefern (bei unterschiedlichen  
GK-Gitterstreifen auf richtigen Gitterstreifen der Abgabedatei achten!) Siehe auch Abschnitt 5.3, Unterpunkt (1) 
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5.4.2 DXF – Layerstruktur der Telekom 


Die vorgegebene Layerstruktur ist zwingend einzuhalten 
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5.4.3 Inhalte der Punktcodetabelle 
Im Folgenden sind die Bedeutungen der Punktcode erläutert.  
Die Verlegearten sind neu über die Punktcode 100 – 114 differenziert anzugeben. 
 


1=Fernmeldetrasse neu (100 u. ff) 41=Fahrbahnkante 80=Hinweistafel 
2=Fernmeldetrasse alt 42=Bordstein  
3= Kabelpunkt (Cu-Muffe) 43=Mauer 91=Holzmast 
4=Rohr (Anfang oder Ende) 44=Zaun 92=Holzmast mit Verbindungsbauteil 
5=Rohrunterbrechung 45=Wegrand  
6=Rohr Fitting 46=Bahngleis 99 = sonstiges 
7=Verstärkerpunkt 47=Böschungsunterkante 100= Graben 
8=Kabelverzweiger (KVz) 48=Böschungsoberkante 101= Nanotrenching (MT1) 
9=Linienverzweiger (LVz) 49=Durchlass 102= Microtrenching (MT2) 
10=ApL 50=Grabensohle 103= Minitrenching (MT3) 
11=TelH 51=Wasserkante 104= Makrotrenching (MT4) 
12=Kabelschacht (KSch) 52=Geländehöhe 105= Verlegepflug  
13=Abzweigkasten (AzK) 53=Schienenunterkante 106= Bodenverdrängung 
14=Blindmuffe 54= Brücke (Bauwerk) 107= Spülbohrung 
15=Kabelring  108= Brücke (Verlegeart) 
16=Punkt d. Querschnittsänderung  109= Tunnel 
17=Glasfaser-Muffe 61=Schutzrohr Anfang oder Ende 110= Düker 
18=Kreuzung mit Fremdanlage 62=Mantelrohr Anfang oder Ende 111= Mitverlegung in Abwasserltg 
19=Trassensituation 63=Merkstein Fremder A 112= Mitverlegung in Frisch- 


wasserleitung 
20=Standlinie Anfang 64= Merkstein Fremder E 113= vom Kunde verlegt, 


Lage bekannt 
21=Gebäudeecke 65= Merkstein Fremder FG 114= vom Kunde verlegt, 


Lage unbekannt 
22= Standlinie Ende 66= Merkstein Fremder FH  
23=KSch Umriss 67= Merkstein Fremder FÖ  
24=Kabelmarke 68= Merkstein Fremder G  
25=Grenzpunkt 69= Merkstein Fremder H  
26=Trigonometrischer Punkt 70= Merkstein Fremder W A    = Abwasseranlage 
27=Vermessungspunkt 71=Schieber E    = Elektrizität 
28=Nivellierpunkt 72=Gully FG = Ferngasversorgung 
29=Kabelmarke mit Marker 73=Wasserschacht FH = Fernheizleitung 
30=Neigungsdreieck 20.1 74=Hydrant FÖ = Fernölleitung 
31=Neigungsdreieck 20.2 75=Kilometerstein G    = Gasversorgung 
32=Neigungsdreieck 22.1 76=Jagenstein H   = Heizungsanlage 
33=Neigungsdreieck 22.2 77=Gittermast W   = Trink- und Nutzwasserlei-


tung 
34=Marker 78=Betonmast  
35= Meßpunkt 79=Denkmal / Bildstock  
   


 


5.4.4 Tätigkeiten im mittelbaren Zusammenhang mit der Einmessung 


(1) Markierungen der Trasse mit Kabelmarken können von der Telekom in Verbindung mit der Einmessung beauf-
tragt werden. Vermarkungsmaterial, z.B. Kabelmarken oder Messpunktnägel, werden grundsätzlich von der Tele-
kom beigestellt. 
Werden Trassen außerhalb der Bebauung eingemessen, so sind bei fehlenden sichtbaren Grenzvermarkungen 
Kabelmarken einzubauen. Für die spätere Bemaßung mittels Fluchtlinien ist darauf zu achten, dass die Flucht zwi-
schen Festpunkten/Kabelmarken frei sichtbar ist und der Abstand max. 200m beträgt.  
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Kabelmarken sind erdgleich einzubauen und pro Trasse fortlaufend zu nummerieren. Die hierfür notwendigen  
Einschiebeziffern werden beigestellt. Die eingebauten Kabelmarken sind mit einem passiven elektronischen 
Schwingkreis zentral unter der Kabelmarke zu sichern. Beim Einbau der Kabelmarker ist die ZTV-TK Netz 11 zu 
beachten. Der Schwingkreis muss 0,3m – 0,5m unter der Kabelmarke eingebaut sein, das Einlegen eines Stiftmar-
kers in das Dreieck der Metallgrundplatte ist unzulässig! 
 
(2) Für Planungs- und Bauzwecke kann in Einzelfällen das Abpflocken zur Grenzorientierung beauftragt werden. 
Als Pflock sind 0,5 -0,6 m lange Holzlatten (min. 24 x 48 mm) mit rotem Kopf zu verwenden. Die Pflöcke werden 
vom AN beigestellt. 


5.5 Abrechnung / Vergütung  


Die Abrechnung der Leistungen erfolgt gemäß den Leistungspositionen im Leistungsverzeichnis.  
Nebenleistungen sind ebenfalls im Leistungsverzeichnis definiert.  
Details zur Abrechnung der Einmessleistungen sind in der ZTV-TK Netz 9 in der Ordnungszahl-Gruppe 28 definiert. 


• Für die Abrechnung der Einmessleistungen sind ausschließlich die Leistungspositionen 10028103 – 
10028256 zu verwenden. Eine separate Vergütung zur Einmessung von Muffen und Gebäuden wird nicht 
durchgeführt – diese Leitungen sind Inhalt der Leistungspositionen 10028103 und 10028162-10028192. 


• Die Leistungspositionen 10028050, 10028060 und 10028070 sind für manuelle Messmethoden anzuwenden 
und abzurechnen, wenn nicht bereits inkludiert! 
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6  Abkürzungen, Begriffe und Definitionen 
6.1 Abkürzungen 


IVAG Informationsverarbeitungs Anwendung 
NI Netztinfrastruktur 
AN  Auftragnehmer 
APL Abschlusspunkt des Liniennetzes 
ARS Aktiver Reduktionsschutz 
Bvh Bauvorhaben 
BvT Beauftragter von Telekom 
DIN  Vorschriften des Deutschen Institutes für Normung e.V. 
EVU Energieversorgungsunternehmen 
EVz Endverzweiger 
FlexProd IVAg Flexible Produktion 
Gf Glasfaser 
KeM Kesselmuffe 
LB-TK Netz Leistungsbeschreibung für Bauleistungen am Telekommunikationsnetz 
MEGAPLAN Menügesteuertes interaktives geographisches System für Dokumentation und Planung  
MFG Multifunktionsgehäuse 
NE Netzelemente 
TNL Technik Niederlassung 
PMI Produktionsdesign Mobil Backhole und Inventuren 
PTI Produktion Technische Infrastruktur 
RB Rotberichtigung 
RSA Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 
Sb Sachbearbeiter 
SM-A Sachmittel-Auftrag 
StVO Straßenverkehrsordnung 
TA Technischer Abschluss 
TI Technische Infrastruktur 
TK-Netz Telekommunikations-Netz 
TP Trigonometrischer Punkt 
ÜsAg Überspannungsableiter gasgefüllt 
ZeLe Zugangslösung für externe Leistungserbringer 
ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
ZTV A StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingung und Richtl. für Aufgrabungen in Verkehrsflächen  
ZTV-SA Zusätzliche Technische Vertragsbedingung und Richtlinie für Sicherungsarbeiten  


an Arbeitsstellen in Straßen  
ZTVT -StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingung und Richtlinie für Tragschichten im Straßenbau 


 


6.2 Begriffe und Definitionen 


Begriff Definition 
Einmess-Skizze Unter einer Einmess-Skizze versteht diese Arbeitshilfe die Zulieferung von Maßangaben 


und Informationen zur Erstellung der Rotberichtigung vom Auftragnehmer oder Monteur an 
den Beauftragten von Telekom (BvT) PTI. 


Merkblatt zur Einmess-Skizze Block für Auftragnehmer und MuB für die Ersterfassung, sofern keine Plan- oder Bestands-
unterlagen vorliegen. Enthält darüber hinaus für das Ausfüllen der Einmess-Skizze ergän-
zende Hinweise. 


Rotberichtigung Eine Rotberichtigung enthält alle Angaben um die physikalische, logische und buchhalteri-
sche Dokumentation der Netze in den IV-Systemen einarbeiten zu können. 
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7 Anlagen 
7.1 Anlage 1: Merkblatt für Einmess-Skizze 


7.2 Anlage 2: Checkliste Einmess-Skizze 


7.3 Anlage 3: Checkliste Rotberichtigung 


7.4 Anlage 4: Einbauanleitung Kabelmarke 82 


7.5 Anlage 5: Layervorlage - Layerstruktur (lesbar mit z. B. AutoCAD, DWG TrueView) 


7.6 Anlage 6: Zusätzliche Ausführungshinweise für Einmessungen nach ZTV-TK Netz 23 


7.7 Anlage 7: Änderungsübersicht 


Änderungen in der ZTV zur Vorgängerversion sind gelb hinterlegt. 
 





		1 Allgemeines

		2 Weitere, mitgeltende Vertragsbestandteile

		3  Erstellen von Einmess-Skizzen

		3.1 Allgemeine Anforderungen

		3.2 Angaben zur Lage

		3.3 Angaben zum Netz

		3.4 Übergabe an den Beauftragten von Telekom (BvT) im PTI



		4 Erstellen von Rotberichtigungen

		4.1 Allgemeine Anforderungen

		4.2 Angaben zur Lage /Lageplan

		4.3 Angaben zum Netz /Netzplan

		4.4 Übergabe der Rotberichtigung an die Dokumentation



		5 Einmessen von TK-Anlagen und Ortslagen  - Auftragsabwicklung / Datenübergabe

		5.1 Allgemeine Anforderungen:

		5.2 Abrufauftrag, Datenübergabe von der Telekom zum AN

		5.3 Auftragserledigung; Datenübergabe vom AN zur Telekom

		5.4 Tätigkeiten - Inhalte der Einmessdaten

		5.4.1 Inhalte der Einmessung

		5.4.2 DXF – Layerstruktur der Telekom

		5.4.3  Inhalte der Punktcodetabelle

		5.4.4 Tätigkeiten im mittelbaren Zusammenhang mit der Einmessung



		5.5 Abrechnung / Vergütung

		Die Abrechnung der Leistungen erfolgt gemäß den Leistungspositionen im Leistungsverzeichnis.  Nebenleistungen sind ebenfalls im Leistungsverzeichnis definiert.

		Details zur Abrechnung der Einmessleistungen sind in der ZTV-TK Netz 9 in der Ordnungszahl-Gruppe 28 definiert.





		6   Abkürzungen, Begriffe und Definitionen

		6.1 Abkürzungen

		6.2 Begriffe und Definitionen



		7 Anlagen

		7.1 Anlage 1: Merkblatt für Einmess-Skizze

		7.2 Anlage 2: Checkliste Einmess-Skizze

		7.3 Anlage 3: Checkliste Rotberichtigung

		7.4 Anlage 4: Einbauanleitung Kabelmarke 82

		7.5 Anlage 5: Layervorlage - Layerstruktur (lesbar mit z. B. AutoCAD, DWG TrueView)

		7.6 Anlage 6: Zusätzliche Ausführungshinweise für Einmessungen nach ZTV-TK Netz 23

		7.7 Anlage 7: Änderungsübersicht
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 Datum



 Adresse



 Aktuelle



 Bemaßung



 Besonderheiten



 Ersteller



 Ausführende



 



 



 



 SM-Auftragsnummer



 Rohrangaben



Erläuterungen
■



■



■



Merkblatt – Einmess-Skizze



Kabelangaben 25,0 / 50 / 0,5 / 2009



Kabellänge in Metern



Doppeladeranzahl/Faseranzahl



Aderndurchmesser



Verlegejahr



Als Grundlage zur Dokumentation des Kabelliniennetzes der Deutschen Telekom AG 
dienen u. a. die Berichtigungsunterlagen der bauausführenden Kräfte bzw. Firmen. 
Zur Vermeidung von Interpretationsfehlern und zur vollständigen Erfassung der durch-
geführten Baumaßnahmen sind alle Änderungen, insbesondere Abweichungen 
von der ursprünglichen Planung  (z. B.  geänderte  Kabellage,  abweichende  Rohrbele -
gung, …),  deutlich zu kennzeichnen.  



Alle Angaben müssen auf dem ausgehändigten Planzeug erfolgen.



Liegen keine Planunterlagen vor, muss ggf. eine Einmess-Skizze auf  
einem seperaten Blatt angefertigt werden.



Inhalt einer Einmess-Skizze:
■



■  Firma /Ressort



■ Rückrufnummer



■ der Baumaßnahme



■ der Erstellung



■



■  (Typ/Länge/Durchmesser)



■



■  vor  Ort



Kabelangaben (Mat.Nr. bzw. Kabelmerkmale), Adern- bzw. Faserverteilung
(Muffen-/Kassettenbelegung) sowie Zwischenlängen sind auf dem Netzplan  
bzw. separat zu vermerken.



Allgemein gilt: 
Anfertigen von Grundriss-Skizzen nur mit Bezug zu den bestehenden Lageplänen. 
Alle neuen bzw. geänderten Komponenten müssen auf Festpunkte  (z. B.  Gebäude,  
Mauer, Bauwerke, Grenzpunkte und/ oder Fluchtlinien) eingemessen werden und 
leserlich in Druckschrift dargestellt sein.



Adernverteilung



HsNr. 58a



APL - Bez. .112



DA - Anz. < EVs (DA) > 4 6 (1–4)



Ausgleichs - DA Ausgleichs - APL (< Stifte >) 2 .7 (Stift 5 –6)



Nur deutlich lesbare und nachvollziehbare Berichtigungsunterlagen  
ermöglichen eine korrekte Dokumentation!



Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner vor Ort.



Einmaß eines Erdkabels auf Festpunkte (z. B. Hausecke). Die 
Maßzahl (als Einzelmaß) ist in Richtung der Maßlinie zu schreiben. 



Das APL-Symbol (    Cu-APL # Gf-APL) ist entspr. Montage vor 
Ort an geeigneter freier Stelle innerhalb bzw. außerhalb der Gebäude-
umrisslinien darzustellen.



 
Einmaß von Verbindungsstellen auf eine Gebäudeverlängerung 
(die Länge der Fluchtlinie soll 4x Gebäudewandlänge nicht 
überschreiten). 
Zur lagerichtigen Zuordnung mehrerer Kabel und Rohre ist die 
Trassensohle einzuzeichnen. 
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Einmess-Skizze
■  Alle Informationen klar, deutlich und nachvollziehbar darstellen. 
■  Mindestens zwei Festpunkte bei der Einmessung verwenden (z. B. linke und rechte Hausecke). 
■  Kabelangaben (Materialnummer oder Kabelmerkmal) je Kabelabschnitt vermerken. 
■  Abweichung von der Regelbauweise (z. B. Verlegetiefe) besonders kennzeichnen.
■     Falls weitere Blätter verwendet werden, unbedingt die SM-Auftragsnummer angeben.



SM-Auftragsnummer Datum



Name, Vorname Rs /Firma Rückrufnummer (mobil)



Adresse der Baumaßnahme (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
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Checkliste Einmess-Skizze



Definition Einmess-Skizze
Unter einer Einmess-Skizze versteht diese Arbeitshilfe die Zulieferung von Maßangaben und Informationen zur Erstellung der Rotberichtigung vom Auftragnehmer oder Monteur an den Sachbearbeiter PTI. 



Geltungsbereich der Checkliste zum Standard Einmess-Skizze:



- für alle Kräfte der DT NP, die Rotberichtigungen Linientechnik erstellen.



- für alle Auftragnehmer, die Rotberichtigungen Linientechnik erstellen.


Standards zur Einmess-Skizze - folgende Standards müssen erfüllt sein:



			I.


			Allgemein


			





			1.


			Zu verwendende Unterlagen
Grundsätzlich sind alle Angaben auf den entsprechenden Unterlagen aus den IV-Systemen vorzunehmen. 

Das bedeutet:



a.   Einmess-Skizze auf Planungsunterlagen.



b.   Sofern Planungsunterlagen nicht vorliegen, Einmess-Skizze auf aktuellen Bestandsdatenausdruck.



c.   Sofern Bestandsunterlagen auch nicht vorliegen, Merkblatt „Einmess-Skizze“.



Nur in begründeten Ausnahmen darf hiervon abgewichen werden. In diesen Fällen ist der Altzustand der betroffenen Anlage sowie alle Änderungen in der Lage, im Netz sowie der Beschaltung eindeutig darzustellen. 


			





			2.


			SM-Auftragsnummer



Auf jedem Blatt der Einmess-Skizze steht die dazugehörige SM-Auftragsnummer.


			





			3.


			Angaben zum Ersteller



Name des Erstellers, Ausführende Firma / Ressort, Datum der Erstellung, Adresse der Baumaßnahme, aktuelle Rückrufnummer (mobil),ggf. Besonderheiten.


			





			4.


			Änderungen gegenüber Planung



Änderungen gegenüber der Planung sind darzustellen.


			





			5.


			Farbliche Kennzeichnung, Lesbarkeit



Alle Änderungen sind farblich zu kennzeichnen und müssen deutlich „lesbar“ und nachvollziehbar sein.


			





			II.


			Angaben zur Lage


			





			6.


			Einmessen von Festpunkten


Jeder Trassenverlauf und jede Muffe, muss vollständig gemäß HB10, Anlage 1, eingemessen und lagegenau dokumentiert werden. Wenn kein Lage- und Netzplan vorliegt, ist von mindestens zwei Festpunkten aus rechtwinklig einzumessen.


			





			III.


			Angaben zum Netz


			





			7.


			Kabeltyp



In der Einmess-Skizze muss zu jedem Kabelstück der Kabeltyp (eindeutige Spezifikation) und die Linienzuordnung angegeben sein. Als Spezifikation gilt die Materialnummer z.B. 40100866, sollte die nicht bekannt sein, ist auf jeden Fall die Angabe eines eindeutigen Kabelmerkmals erforderlich z.B. 02YSF(L)2Y BD.


Bei Rohren ist die entsprechende Spezifikation des Rohrtyps anzugeben.






			





			8.


			Kabellänge



In der Einmess-Skizze muss für alle betroffenen Kabelstücke die Kabellänge angegeben sein, auch Teil- und Zwischenlängen.


			





			9.


			Spleißinformationen



Spleißinformationen und ggf. Ablageplätze müssen eindeutig und nachvollziehbar aufgezeigt werden, hierzu gehören auch die Informationen zu Ausgleichsadern. Für Glasfaserkabel gilt dies analog, d.h. also auch Kassettenbelegungen / Faserabschlüsse / Faseraufteilung sind anzugeben.


			








Handbuch 10 DokNr N2VA0199, Anlage 6 Standard Rotberichtigung und Einmess-Skizze; Checkliste Einmess-Skizze
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Checkliste zum Standard Rotberichtigung


			Definition:


			Eine Rotberichtigung enthält alle Angaben um die physikalische, logische und 
buchhalterische Dokumentation der Netze in den IV-Systemen einarbeiten zu können.





			Geltungsbereich:


			- für alle Kräfte der TNL, die Rotberichtigungen in der Linientechnik erstellen.
- für alle Auftragnehmer, die Rotberichtigungen in der Linientechnik erstellen.








Standards zur Rotberichtigung - folgende Standards sind einzuhalten:


			I.


			Allgemein:


			





			1.





			Zu verwendende Unterlagen:


Wurde in MEGAPLAN geplant, sind die Planungsunterlagen die Basis der Rotberichtigung (Netz-/Lageplan) Liegt keine Planung vor, ist ein aktueller Auszug aus dem Bestand für die Rotberichtigung zu nutzen.
Liegen keine Bestandunterlagen vor, ist eine Einmess-Skizze gemäß Anlage 2 zu erstellen.


			





			2.





			Je SM-Auftragsnummer ist eine Rotberichtigung zu erstellen:


· Auf jedem Blatt der Rotberichtigung ist die SM-Auftragsnummer eingetragen.


			





			3.





			Angaben zum Ersteller der Rotberichtigung: 


1. Name des Erstellers                 2.   aktuelle Rückrufnummer


3. Datum der Erstellung               4.   Adresse der Baumaßnahme, Montageort


5. ausführende Firma/Ressort          ggf. Besonderheiten





			





			4.


			Wird das Bauvorhaben und speziell dieser SM-Auftrag im Rahmen von MBfD gefördert, 
dann muss die MBfD-Vertragsnummer angegeben sein.


			





			5.


			Alle Änderungen gegenüber der Planung/dem Bestand sind gekennzeichnet und deutlich „lesbar“.





			





			II.


			Lageplan


			





			6.


			Für alle neuen oder veränderten Objekte auf Lageplänen sind die Berichtigungsunterlagen gemäß ZTV-TK Netz 23 und 24 zu erstellen (Lagedokumentation und Einmessung). Hierzu gehört auch die Rohrbelegung .


			





			7.


			Je Trassenabschnitt muss die Verlegeart und wenn auf gleicher Trasse andere Versorgungsleitungen liegen, die Mitverlegung differenziert dokumentiert werden.


			





			III.


			Netzplan


			





			8.


			Für alle neuen oder veränderten Objekte ist auf den Netzplänen folgendes anzugeben:


· die tatsächliche Länge für jedes neue/ausgewechselte Kabelstück/Rohr 


· der Kabeltyp für jedes neue/ausgewechselte Kabelstück (Spezifikation). 


· der Rohrtyp für jedes neue/ausgewechselte Rohr (Spezifikation).


· bei Neuanlagen ist die Materialnummer zwingend.


			





			9.


			Spleißinformationen/geänderte Adernaufteilung und ggf. Ablageplätze müssen eindeutig und nachvollziehbar aufgezeigt werden, hierzu gehören auch die Informationen zu Ausgleichsadern. 
Für Glasfaserkabel gilt dies analog, d.h. also auch Kassettenbelegungen / Faserabschlüsse / Faseraufteilung sind anzugeben.


			





			10.


			Schaltpunktbezeichnungen müssen eindeutig sein.
Beispiel für einen ApL:  3A5.16;  3=AsB; A=Kupfer; 5=KVz-Nr.; 16=ApL-Nr. 
Änderungen von Abschlussinformationen inkl. Reserveadern sind zwingend darzustellen.


			





			11.


			Bei neuen Rohrbauwerken (insbesondere KSch) muss die Bauwerksnummer und 
bei MFG/KVz/NVt die Schaltpunktbezeichnung (Cu und Gf) enthalten sein. 


			





			IV.


			Übergabe der Rotberichtigung an die Dokumentation


			





			12.


			Die Unterlagen müssen in Farbe sein und in einer Qualität von min. 150 dpi.


			





			13.


			Die Rotberichtigung ist in der elektronischen Bauakte in WMS-TI Ordner/Lesezeichen Dokumentation abzulegen. 


			





			14.


			Aktualisieren der elektronischen Unterlagen bei nachträglichen Änderungen.


			











ZTV-TK Netz 23, Anlage 3, Standard Rotberichtigung und Einmess-Skizze; Checkliste Rotberichtigung,                 22.01.2018
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Allgemeines:


· Bei der Beauftragung und Durchführung von Einmessarbeiten sind die Festlegungen im Abschnitt 5ff zu beachten.


· Dem AN sind immer gem. Abs. 5.2 Unterlagen bereitzustellen. Alternativ kann AN mit Rahmenvertrag ein lesender Zugang zu MEGAPLAN zu diesem Zweck eingerichtet werden.


Vermarkungsmaterial (Kabelmarken, Verankerungsnägel, Stiftmarker) sind rechtzeitig vor Baubeginn zu beschaffen und dem AN zur Verfügung zu stellen.


Aufnahme von Ortslagen:


· Bei der Aufnahme von Ortslagen sind die Anforderungen gem. Nr. 5.1 (4) zu beachten.


· Nach der Neustrukturierung der Katasterinformationen erfolgt standardmäßig keine Abgabe von Ortslage-Informationen wie z. B. Fahrbahnkanten, Zäunen etc. Diese sind jedoch zur Verdeutlichung der Lage innerhalb von Straßen- und Wegegrundstücken außerhalb der Bebauung häufig notwendig und im Zuge der Einmessung 
in Absprache mit dem BvT mit aufzunehmen.


· Innerhalb der Bebauung sind Ortslagen nur nach Rücksprache mit dem BvT in begründeten Ausnahmefällen aufzunehmen!


· Ortslagen wie Fahrbahnkanten, Wegränder, Bordsteinkanten dürfen nicht zu dem Zweck aufgenommen werden, damit hierauf eine Bemaßung der Fernmeldetrasse erstellt werden kann! 
Bemaßungen auf Basis von Fahrbahnkanten, Wegerändern und Bordsteinkanten sind nicht gestattet!


Einbau von Kabelmarken und Verwendung von Grenzmarkierungen als Standlinienbegrenzer:


· [image: ]Kabelmarken sind immer dann als Standlinienbegrenzer einzubauen, wenn keine ge-eigneten Oberflächenmerkmale wie sichtbare Grenzvermarkungen, Wasserschächte, Hydranten, Strommaste, Höhenmarken, oder Trigonometrische Punkte (TP’s)  vorhanden sind. Lampenmaste sind als Maßbezugspunkte nicht zulässig.


· Zum Auffinden verdeckter Kabelmarken sind unter jeder Kabelmarke zentriert passive Schwingkreise in der Ausführung „Stiftmarker“ (Telekom-Mat.-Nr. 10080245) einzubauen. In Gegensatz zum Kugelmarker ist bei dieser Bauform (Durchmesser ca. 2 cm, Länge ca. 7cm) keine Baugrube erforderlich. Es ist lediglich mit einem Verankerungsnagel (700mm Länge) durch einschlagen und kreisförmiges Erweitern ein ca. 50cm tiefes konisches Loch vorzubereiten, in welches dann der Stiftmarker dann vorsichtig hineingeschoben wird.Kabelmarke





· Zur Kennzeichnung verwendeter Grenzvermarkungen kann neben diesen nach vorher beschriebenen Verfahren ein Stiftmarker eingebaut werden. Die so gekennzeichneten Grenzvermarkungen sind in den Einmessunterlagen zu kennzeichnen.Stiftmarker





Einmessen von Trassen:


· Müssen alte Trassen zum Zwecke der Kennzeichnung des Trassenverlaufs und/oder Integration der Einmessung des neuen Trassenverlaufs rekonstruiert werden, so wird die Absteckung der alten Trasse separat  gemäß ZTV-TKNetz 9 über die Ordnungszahlen der Gruppe 28 vergütet. 


· Wurden vom Tiefbauunternehmer im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht in regelmäßigen Abständen (max. 30m Abstand)  Suchgrabungen zur Feststellung der Lage der bestehenden Fernmeldetrasse(n) durchgeführt, so sind diese vorrangig zu verwenden. Auf eine Absteckung der alten Trasse kann in diesem Fall verzichtet werden. In diesem Fall wird je Suchschlitz 1m Trasse vergütet. Details siehe ZTV-TKNetz 9 Ordnungszahlen der Gruppe 28.


· Bei Verlegung neuer Kabel/Rohre im Beilauf parallel zu bestehenden Trassen sind unbedingt die Festlegungen gem. Ziff. 5.4.1 zu beachten


image1.png
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			Kapitel


Abschnitt 


			Überschrift


			Änderung


			Seite





			5.4.2


			DXF – Layerstruktur der Telekom


			Die DXF – Layerstruktur wurde ergänzt und angepasst


			13 - 15





			5.4.3


			Inhalte der Punktcodetabelle


			Die Punktcodetabelle wurde aktualisiert. 


Insbesondere Holzmast ohne- 
und Holzmast mit Verbindungsbauteil ergänzt


			16





			7.3


			Anlage 3


			Angaben zur Verlegetiefe und Montagehöhe sind nicht anzugeben/vorzulegen.


			19





			7.5


			Anlagen 5 und 5a


			Layervorlage – Layerstruktur aktualisiert


			19





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			














Das Bildelement mit der Beziehungs-ID rId1 wurde in der Datei nicht gefunden.
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1 Allgemeines 


(1) In den ZTV-TKNetz sind Aussagen darüber zu finden, welche konkreten Bauweisen z.B. auf den 
Gebieten Tiefbau, Kabelverlegung, Bau von Kabelkanalanlagen, Kabelmontage, oberirdische 
Bauweise etc. anzuwenden sind, welche Bauteile dabei einzusetzen sind, wie diese Bauteile 
einzubauen sind 


 
(2) Diese ZTV-TKNetz 40 gilt für das Kalibrieren von Zügen, Einziehen von Hand, Einziehen mit Gf-
Einschiebestab, Einziehen mit Kabelziehwinde mit Zugkraftmessung, Einblasen und Ausziehen bzw. 
Ausblasen von Kabel, SNR, SNRV bzw. SNR aus aufgeschnittenen SNRV in/aus KKF- oder KKR-, MR4 und 
KR-Zügen. Im weiteren Text wird dort, wo es die Eindeutigkeit nicht verlangt, der Einfachheit halber von 
„Zügen“ gesprochen. Im Rahmen dieser ZTV-TKNetz können u.a. folgende Arbeiten anfallen:  
 
• Das ggf. erforderliche Erstellen von Verkehrszeichenplänen, Einholen der verkehrsrechtlichen 


Anordnung, Auf- und Abbauen von Absperrgeräten und Warneinrichtungen nach der StVO, ZTV SA bzw. 
der RSA  


• Transport und Aufstellen der Kabeltrommeln mit geeigneten Fahr- und Hebezeugen 
• Öffnen und Schließen von KSch/AzK 
• Entfernen von Wasser und Schlamm aus den KSch/AzK und sonstigen Bauwerken oder Gruben 
• Reinigen und Kalibrieren von Zügen inkl. dem Erstellen eines Kalibrierprotokolls (als Datei zu übergeben) 
• Lagern bzw. Umlagern von Kabel, MR4 oder Teile davon , SNR, SNRV und Montagestellen in den KSch, 


AzK, KAR, Ziehgruben u.ä.  
• ggf. notwendiges Anschneiden bzw. Wiederverschließen von Zügen 
• Einziehen von Kabel, MR4, SNR, SNRV,SNR-E, SNRV-E, aufgeschnittenen SNRV mit einer Ziehwinde oder 


von Hand inkl. dem Erstellen eines Einziehprotokolls (Zugkraftverlauf über der Länge, max. eingestellter 
Zugkraftwert, als Datei zu übergeben). 


• Ausziehen von Kabel, MR4, SNR, SNRV,SNR-E, SNRV-E, aufgeschnittenen SNRV mit einer Ziehwinde 
oder von Hand mit Druckluftunterstützung 


• Einblasen von Gfk, Fspk, SNR, SNR-E, Gf-Mikro- (Ø ca. 2,5 mm) und Gf-Minikabel (Ø ca. 6,5 mm) inkl. dem 
Erstellen eines Einblasprotokolls (als Datei zu übergeben).  
Ab dem 1.10.2017 ist zu jedem Einblasvorgang von Gf-Minikabel ein von der Einblasmaschine erstelltes 
elektronisches Einblasprotokoll (Erfassung der Einblasdaten durch Sensoren) mitzuliefern. Wenn ein AN 
zwar einen Geräteumbau oder eine Neulieferung bestellt hat, aber noch nicht beliefert wurde, so kann er 
dies mit einem Schreiben seines Lieferanten belegen. Näheres siehe Abschnitt 4.5.4.5.  


• Die verpflichtende Einführung des Elektronischen Einblasprotokolls für das Einblasen von Gf-Mikrokabel 
ist bis auf weiteres verschoben. Es sind noch nicht genügend Geräte im Markt. 


• Ausblasen von Gf-Kabel, SNR, Gf-Minikabel, Gf-Mikrokabel mit Druckluftunterstützung basierend auf den 
Daten des Einblasprotokolls 


• Verbinden von MR4, SNR einschließlich aller zugehörigen Arbeiten 
• Lösen verklebter Gfk oder Fspk mit einem Lösekolben 
• Abdichten bzw. Verschließen der Züge und Rohre  
• Kennzeichnung der Kabel  
• Ausziehen von Kabelseelen nach dem Kabel-X-Verfahren, Einziehen von Kabel oder SNR in die 


leergezogene Kabelseele 
• Verbinden von DLR, MR4, SNR, SNR-E 
• Einblasen von Gf-Bündeladerkabel in DLR 
• Ausblasen von Gf-Bündeladerkabel aus DLR 
• Einbauen von DLST für Einblasarbeiten 
 
(3) Werden beim zum Leistungsumfang des Einziehens bzw. Einblasens gehörenden Kalibrieren eines Zuges 
oder Einziehen/ Einblasen von Kabel Fehlerstellen am Zug festgestellt bzw. werden mit dem Rohrzug 
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verklebte Kabel festgestellt, ist die weitere Verfahrensweise (ggf. Einsatz eines Löseverfahrens)mit dem BvT 
festzulegen. 
 
(4) Die Kabeldaten sind den entsprechenden, jeweils aktuellen TS der Telekom bzw. von Abbildungen 
 im Abschnitt 4.6 dieser ZTV-TKNetz zu entnehmen oder beim BvT zu erfragen. Die dort angegebenen Werte 
für die höchstzulässige Zugbelastung und den Umlenkradius dürfen nicht über- bzw. unterschritten werden.  
 
(5) Soweit bei Baumaßnahmen im Rahmen von Ingenieurverträgen Ingenieure des AN mit der Bauaufsicht 
beauftragt werden, so entsprechen diese dem BvT im Sinne dieser Regelung. 
 
(6) Wird in dieser ZTV-TKNetz von Montageanweisungen gesprochen, die dem AN nicht bekannt sind, so 
können diese beim örtlichen PTI angefordert werden. 
 
(7) In dieser ZTV-TKNetz wird im Zusammenhang mit den SpeedNet-Rohren und SpeedNet-Rohrverbänden 
als telekomspezifische Bezeichnung generell von SNR, SNRV, Mini- und Mikro-Kabeln gesprochen. Der 
Anhang –E wird für erdverlegbare SNR gebraucht.  
 


2 Gültigkeitsbereich 


Diese ZTV-TKNetz 40 ist in der jeweils aktuellen Form bzw. je nach Abschlußdatum des Rahmenvertrages gültig für 
die Deutsche Telekom Technik GmbH, und dort für alle TNL.  
Die Regelungen dieser ZTV-TKNetz beinhalten als Basis die Regelungen für die Auftragnehmer der Deutschen 
Telekom Technik GmbH die im Abschnitt „Allgemeines“ als Überblick dargestellt sind. Sie gelten für die 
Mitarbeiter der Telekom gleichermaßen. 


3 Änderungshinweis 
Sämtliche Änderungen wurden mittels gelber Markierung erkenntlich gemacht. 
 
 


Kapitel Änderung  Seite 


4.5.1.2 alte Vorgabe zu Dichtheitsprüfung wieder aufgenommen 13 


4.5.1.4 Durchgangskontrolle neu aufgenommen 13 


4.5.4.3 Neues Einblasgerät für Mikrokabel hinzugefügt 15 


4.5.4.5 Automatische elektronische Einblasprotokolliergeräte jetzt Pflicht 16 


4.6 Kabeltypen Gf-Minikabel und Mikrokabel Änderungen eingefügt 18 


6.4.5 Matrix für einziehbare SNR in Rohrzüge ergänzt 43 


6.6 Elektronische Einblasprotokolle für Gf-Mini- und Mikrokabel jetzt Pflicht 48 


12 Einblasen von GfK und SNR  47 
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4 Beistellen und Liefern von Stoffen und Materialien, 
Vorhalten von Maschinen und Geräten, Anforderungen an 
Geräte und Kabel 


4.1 Beistellungen der Telekom  


Lfd
. 
Nr. 


Beistellungen 


1  Abdicht- und Fixierscheiben teilbar für MR4 (AdSe-t) 
2  Abdichtelemente zum Abdichten von mit Kabel belegten KK-Züge (ADE)  
3  Abdichtmittel für unbelegte Züge KR, KKR, KKF 
4  Gf-Bündeladerkabel (Bak) 1x12 
5  Doppelsteckmuffen (DSM 32 und DSM 40) für MR4, KR 50 x 4,6 mm, KR 40 x 3,7 mm 
6  Doppelsteckmuffen (DSM4, DSM 7, 10 und DSM 12) für SNR 
7  Endstopfen (ES) für SNR 4, 7, 10 und 12 
8  Einblasmuffe (EBM) mit oder ohne Gasstop (EBM-GS) für die unterschiedlichen Durchmesser 
9  Einzelzugabdichtelemente für MR4, und KR (EZAM, EZA-t für Kabel) 
10  Einzelzugabdichtelemente teilbar EZA-t für SNR im KR, KKR oder im SNRV der unterschiedlichen 


Durchmesser 
11  Einzelzugabdichtelemente teilbar für Gf-Mini- und Mikrokabel im SNR (EZA-t in verschiedenen 


Durchmesserbereichen) 
12  Gelbe, selbstklebende Kunststoffbänder mit Blitzpfeilen 
13  Gewindestangen M3 x 500 
14  Gießharz Druckluftsperrstopfen 
15  Kabel (siehe auch Abschnitt 2.6) 
16  Kabelbezeichnungsmaterial, Bezeichnungsstreifen mit Kabelbindern, Druckstreifen für Drucker bei 


Kennzeichnung  
17  Kabelbox für Gf-Mini- und Mikrokabel Typ a (600 x 300 x 120 mm) und Typ b (650 x 680 x 160 mm) 
18  Kabelhalter (KH) 
19  Kabelkanalhalbrohre (KKHR) 50 x 2,4 mm, 110 x 3,2 zur Reparatur von KR 
20  Kabelmuffenhalter (KMH) 
21  Kabelrohre (KR ) 50 x 4,6 aus PE-HD 
22  Kennzeichnungsschilder mit Rohrverschluss (KmR 7,10 und 12),  
23  Mehrfachrohrreparatursets (MR-RS) 
24  MR4 oder Teile davon 
25  Muffentragegestelle 
26  Muffentragewannen 
27  Reduzier- Steckmuffen (RSM 12/10) für SNR 
28  Reparaturmuffe EBM- R 50 (Länge 260 mm) 
29  Schrumpfschläuche, Schrumpfmanschetten, Schrumpfkappen (mit/ohne Druckluftventil) 
30  Schutzkappen (SK) für SNR und SNRVe 
31  Schutzrohrabdichtungen (SRA) 
32  Schutzschlauch 40 mm aus PP geteilt 
33  selbstklebende Aluminiumfolien (Flammschutz) 
34  SNR 4 x 0,5 mm 
35  SNR 10 x 1 mm in verschiedenen Farben bzw. Farbkombinationen 


Zusammenstellung für MR 4/32mm                Farbpalette 1:rot + grün +blau 
Zusammenstellung für MR4/40 mm                Farbpalette 2:rot +grün +blau + gelb +weiß 
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Zusammenstellung für KR 50mm x 4,6, mm: Farbpalette 3: rot +grün + blau + gelb + weiß + grau + 
braun 


36  SNR-E 12 x 2 mm in verschiedenen Farben: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, violett, orange  und 
braun 


37  SNR-E 7 x 1,5 mm in verschiedenen Farben  
38  SNRV  Zusammenstellung für KKR 110;  max. 2 Rohrverbände (Mantelrohr des Verbandes entweder 


schwarz und/oder orange-schwarz) je Zug möglich mit folgender Codierung Farbpalette: rot +grün 
+blau + gelb + weiß + grau + braun + violett  


39  SNRV –E ;  max. 4 SNRV Mantelrohrfarbkombinationen des Verbandes entweder  0range; Orange-
Schwarz;  Orange-Weiß Orange-Rot ) mit folgender Codierung der SNR Farbpalette: rot +grün +blau 
+ gelb + weiß + grau + braun + violett. Diese Reihenfolge der Codierung der Außenhüllen der 
Verbände ist zwingend einzuhalten, da die Hüllen nach einem Mengengerüst in diesen Codierungen 
hergestellt werden.  


40  Verschlusspfropfen für Aushebeöffnungen 
41  Warnschilder WS 1 
Tabelle 1 Beistellungen der Telekom 
 
(1) Bei der Beistellung von KR- und MR4-, SNR- bzw. SNRV-Längen auf KR-Trommeln ist dem 
Trommelbezeichnungsschild zu entnehmen, ob eventuell nicht durchverbundene Schnittstellen (vom 
Herstellerwerk) auf der Trommel vorhanden sind. Teilweise können KR-Restlängen durchverbunden geliefert 
werden; dann ist die Längenangabe auf den Rohren nicht nutzbar.  
Achtung ! Schlagende KR-Enden sind gefährlich! 
 
(2) Als Neumaterial vom Hersteller gelieferte SNR bzw. SNRV dürfen keine Verbindungsstellen auf der 
Trommel aufweisen 
(3) Bei liegender Lagerung und Transport von SNR- oder SNRV-Trommeln (Spulen) müssen folgende 
Bedingungen eingehalten werden: 
1. Es ist eine Palette ca. 1200x1200mm mit 5 Kufen zu verwenden. 
2. Die Wickellagen liegen straff und eng gewickelt und sind nicht zusammengefallen. 
3. Die obere Lage ist mit Spannfolie straff fixiert. 
4. Bei Abspannung über die Flansche der oberen Spule darf keine starke Verformung der  Flansche  


erfolgen (zusätzliche Querleiste verwenden) 
5. SNR-Enden am Spulenkern dürfen nicht geknickt oder gequetscht werden.  


a) Das SNR-Ende liegt in der dafür vorgesehenen Flansch-Nut 
b) zwischen die Spulenflansche sind min. zwei Leisten gelegt, die den Abstand für das SNR 


sicherstellen 
Lagerung: 
Bei längerer Lagerung sind die SNR zusätzlich gegen starke Verschmutzung und zum Schutz vor Einwirkung 
(z.B. durch Verwendung schwarzer Spannfolie) von Sonnenlicht abzudecken. Die Trommeln sollten vor 
starker Feuchtigkeitseinwirkung und dadurch möglichem Aufquellen und Verziehen geschützt werden. 
 


4.2 Lieferungen und Lagerung durch den AN 


Die vom AN zu liefernden Stoffe und Bauteile müssen den ggf. angegebenen Vorschriften oder den 
Anforderungen des BvT entsprechen. 
 


lfd. Nr. Lieferungen von Stoffen und Bauteilen 
1  Abdichtstoffe 
2  Dichtungsbänder aus Kunststoff (Abdichtschmelzband) 
3  Dübel, Schrauben, Schellen gemäß DIN-ISO Tabellen 
4  Einblaskappen für das Einblasen von Mini- und Mikro-GfK 
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5  Putzlappen (hygienisch sauber) 
6  Reinigungsschwämme aus Schaumstoff zum Reinigen von KR-Zügen 
7  Selbstklebende Kunststoffbänder gemäß TS Klebebänder der Telekom 
8  Trassenwarnbänder gemäß DIN EN 12613 
9  CO 2 Druckgaskapseln zur Füllung von ADE 
10  Kabelgleitmittel für das Einblasen von Mini- und Mikrokabel in SNR (Micro Lube MJL,) siehe 


2.5.6  
11  Kabelgleitfett zum Einziehen in KKR und KKF  
12 Kabelgleitmittel für Einziehen von SymK, Standard-Gfk, SNR in MR4 bzw. KR 50 x 4,6 mm 


( Softenol, Gliss F, Jetting Lube CJL  
13 SNR-Längsschneider    


 Foto Fa. Vetter als Beispiel 
14 SNR-Rundschneider 
15 Kabelspeicher für Überblasen/Arbeiten aus Mitte (ggf. einfache Box der Bündelfaser) 


Bsp. Fa. Emtelle Glasfaser Aufbewahrungsfass mit Doppelklemmring,  
16 Durchflussmengenmessgerät (z.B. Flowmeter) zur Bestimmung der Luftmenge in l/min 


 
 Foto Fa. Vetter als Beispiel 


17 Feile zum Anfasen des Bak 
18 Schneidwerkzeuge Bak 
19 Messschieber für Durchmesser Bak 
20 Endstopfen 4 (ES-4) 


Tabelle 2 Lieferungen durch den AN 
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4.3 Rücklieferungen durch den AN 


(1) Rücklieferungen von Materialen wie z.B. Restlängen von Gf-Mini- und Gf-Mikro-Kabel sowie SNR(V) 
müssen so gesichert sein, dass eine Wiederverwendbarkeit des Materials sichergestellt ist. Dazu ist das 
Kabel-/ SNR(V)- Ende mit einem Klebeband zu fixieren und die obere Wickellage mit einer Spannfolie zu 
fixieren, damit die Wickellagen bei einem Transport geschützt sind und nicht verrutschen können. . 
 
(2) Rückzuliefernde Kabel und SNR müssen nach dem Schneiden wieder feuchtigkeitsdicht verkappt 
werden.  
 
(3) Ausgebaute, nicht wiederverwendbare Kabel sind nach Rücksprache mit dem BvT entweder auf 
Trommeln oder in Meterstücke geschnitten zurück zu liefern. 
Aus Beistellungen nicht verbrauchte Materialien sind zurückzuliefern. Auf den Kabel- / KR-Trommeln 
vorgefundene Überlängen sind an die Telekom zurückzuliefern. 
 
(4) Ausgelieferte Kabeltrommeln sind i. d. R. Fremdtrommeln von Trommellieferanten bzw. des 
Logistikdienstleisters, die der Deutschen Telekom AG mietweise überlassen werden. Die Trommeln sind nach 
Materialverbrauch zurückzusenden bzw. frei zu melden.  
Die Rücksendepflicht gilt nicht für leere Einwegtrommeln mit SNR bzw. Restlängen. Restlängen sind entweder 
nach Rücksprache des BvT für andere Vorhaben zu verwenden, zurückzuführen oder zu entsorgen. 
Mehrwegtrommeln werden wie alle Lademittel dokumentiert. Aufgrund anfallender Mietkosten sind örtliche 
Standzeiten von >= 6 Monaten bei Holztrommeln und >= 12 Monate bei Metalltrommeln zu vermeiden. Ein 
entsprechenden Kabeltrommelmonitoring mit Laufzeiten und Kostenübersicht wird bei der Betriebslenkung jedes 
einzelnen PTI monatlich vorgehalten.  
Miettrommeln mit vorhandenen Restlängen sind bei nicht erkennbarer Weiterverwendung nach Rücksprache mit 
dem BvT entweder zu entsorgen oder mit der Trommel zurückzusenden. Anhäufungen von Miettrommeln mit nicht 
verwertbaren Restlängen sind aus Kostengründen zu vermeiden. Abstimmungen mit dem BvT für das weitere 
Vorgehen sind zu erfolgen. Die Freimeldung/Rückmeldung der Trommeln vom AN an den BvT erfolgt in 
elektronischer Form, hiermit wird die fristgerechte Retoure dokumentiert. Eine Rücklieferung von ausgezogenen 
Kabeln auf Trommeln ist systemtechnisch nicht möglich und nicht vorgesehen.  
 
 
(5) KR/MR4/SNR/SNRV bzw. Kabel und sonstige wieder-verwendbare oder recycelbare Reststoffe sind, 
getrennt nach Materialsorten (PVC-U, PE, Kabeltypen etc.), nach den Angaben des BvT an den in der 
Baubeschreibung angegebenen Ort zurückzuliefern. Ggf. kann vereinbart mit dem BvT werden, dass 
Rücklieferungen größeren Ausmaßes von Fahrzeugen im Auftrag der Telekom direkt auf der Baustelle 
abgeholt werden. 
 
(6) Aus den Beistellungen nicht verbrauchte Materialien sind unverzüglich zurückzuliefern. Auf beigestellten 
Kabeltrommeln vorgefundene Überlängen sind an die Telekom zurückzuliefern. 
 
(7) Ggf. notwendige Rücklieferungen wegen Reklamation an die Logistik und deren Begründung müssen 
vom Auftragnehmer dem PTI bekannt gegeben, mit Fotos belegt und dokumentiert werden. 


4.4 Gewonnenes Material 


Gewonnenes Material ist nach den Angaben des BvT an die Telekom zurückzuliefern. 
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4.5 Vorhalten von Maschinen und Geräten 


Der AN hat alle Maschinen und Geräte zur fachgerechten Ausführung der in den Abschnitten 3 bis 6 
genannten Arbeiten für die Telekom vorzuhalten. Das können u.a. sein:  


lfd. Nr. Vorhalten von Maschinen und Geräten durch den AN 
1  Bohrmaschinen 
2  Deckelheber  
3  Füllgeräte für ADE 
4  Gasspürgeräte 
5  Gleitrollen, Kabelschleifbogen 
6  Hilfsseilwinden 
7  Kabelscheren, Rohrscheren, Schneidgeräte für SNR, SNRV 
8  Kabeltrommeltransporter und Hebegeräte 
9  Kabeltrommelböcke und reibungsarm gelagerte Wellen mit Pass-Stücken zwischen Welle und 


Trommel um ein rundlaufen der Trommel sicherzustellen (gilt auch für 
Trommeltransportanhänger) 


10  Kabelziehstrümpfe, Kabelziehköpfe, Kabelziehzubehör  
11  Kalibriergeräte für lange KR-Strecken, Ortungsgeräte, Sender und Zubehör, Festkaliber 


verschiedener Durchmesser, etc. 
12  Kompressoren mit  Eigenschaften gemäß dieser ZTV 
13  KR- Stücke zum Durchverbinden beim Kalibrieren von KR-Strecken 
14  Lösekolbenset 
15  Mobile Sprechfunkverbindungen 
16  Reinigungsgeräte für die Züge 
17  Rohrscheren, Anfaser und Schälmesser für Rohre aus PE-HD und PVC-U 
18  Schiebegestänge, Gf-Einschiebebänder 
19  Schutzbogen   
20  Thermometer zur Messung der Kabeltemperatur 
21  Einblasgeräte für Gfk, SNR in KR, MR4-Züge 
22  Einblasgeräte für Gf-Mini- und Mikrokabeltypen in SNR 
23  Crashtesteinrichtung für Einblasgeräte aller Größen und Typen 
24  Suchgerät für besendete Kupferadern 
25  Suchgerät für Elektronische Markierungen 
26  Sender zur Fehlersuche auf SNR10 x 1 mm Strecken 
27  Spezieller Einblasmanschettenkolben für das Dazublasen von bis zu 5 SNR 10 x 1 mm in ein mit 


einem Gfk belegten KR 50 x 4,6 mm.  Die Qualität wurde in Feldversuchen nachgewiesen


 


Copyright für alle Fotos : Kabelverlegetechnik Bär 


28  Dazublaskopf zum Dazublasen von SNR 10 x 1mm oder Fspk in bereits belegte KR 50 x 4,6 mm  
 Copy rightVVVV     


Tabelle 3 Vorzuhaltende Maschinen und Geräte 
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Auf Verlangen des BvT hat der AN den Nachweis über die ordnungsgemäße Kalibrierung der Maschinen und 
Geräte vorzulegen.  


4.5.1 Messgeräte und Prüfverfahren 
4.5.1.1 Messgeräte zur Kontrolle des Kabelzustandes 


Kalibrierter Druckprüfer für druckluftgefüllte Kabel mit integriertem Adapter. AN prüft eigenständig 
druckluftgefüllte Kabel bei der Übernahme vom Auftraggeber bzw. nach Abschluß der Zieharbeiten. 
 


4.5.1.2 Messgeräte zur Kontrolle der KR bzw. SNR-Dichtheit 


 
Messgerät zur nachweislichen  Kontrolle der Dichtheit einer Rohranlage nach Abschluss der Einzieh-/Einblas 
-arbeiten, falls erforderlich bei hochwertigen Anlagen (z.B. Düker). 
Nach dem Ende der Einzieh- bzw. Verlegearbeiten ist, falls erforderlich, eine mit dem BvT festzulegende 
Anzahl von Röhrchen mit einem Rohr-Dichtheitsprüfgerät zu überprüfen.  
 
Das anzuschließende Druckregistriergerät prüft jedes einzelne Rohr auf Dichtheit und protokolliert die 
Prüfung. Die elektronischen Messungen des Druckverhaltens sind als Ausdruck auf Papier und als Datei zur 
Speicherung für eine Auswertung zu erzeugen. 
Eine Druckprobe wird wird bei normaler Verlegetiefe der SNR von 60 cm mit einen Druck von 0,5 MPa (4 bar 
Überdruck) und 15 min Standzeit durchgeführt. Der Druckabfall je 5 min darf 20 kPa d.h. 60 kPa in 15 min, 
nicht überschreiten.  
Eine Druckprobe wird wird bei normaler Verlegetiefe der KR von 60 cm mit einen Druck von 0,5 MPa (4 bar 
Überdruck) und 20 min Standzeit durchgeführt. Der Druckabfall darf 50 kPa in dieser Zeitspanne nicht 
überschreiten.  
 


 
Abbildung 1 Dichtheitsprüf- und Registriergerät+ für SNR 
 


4.5.1.3 Messgerät zur Kontrolle der Kabeltemperatur 


Laserthermometer zur berührungsfreien Messung der Kabeloberflächentemperatur 
 


4.5.1.4 Prüfverfahren zur Durchgangskontrolle von SNR 


Das Prüfverfahren kann unmittelbar nach Abschluss der Einzieh- oder Einblasarbeiten angewandt werden. 
SNR-E 7 x1,5 mm, SNR 10 x 1 mm bzw. SNR-E 12 x 2 mm werden mit Druckluft auf Durchgang geprüft. Dabei 
ist ein mit Gleitmittel benetzter Schwamm durch das Rohr zu blasen.  
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4.5.2 Kalibriergerät für lange KR-Strecken  


Das Kalibriergerät muss aus folgenden wesentlichen Bestandteilen bestehen: 
• Kalibriergerät für lange KR-Strecken 
• Fangeinrichtung für Kaliber 
• Kaliber mit Sender, Suchvorrichtung für Sender 
• Manschettenkolben 
• Kompressor  
Der Druck, der auf die zu kalibrierende KR- Strecke gegeben werden kann, darf 0,4 MPa nicht überschreiten. 
Diese Einstellung ist durch einen Druckbegrenzer zu realisieren. 


4.5.3 Ziehwinden für Symk, SNR und Fspk 


Die Ziehwinden müssen  
• die Einstellung unterschiedlicher Ziehgeschwindigkeiten zulassen. 
• mit einem Zugkraftmesser am Spill und einem Diagrammschreibwerk ausgerüstet sein.  
• die wirksamen Zugkräfte bis 30 KN während des Ziehvorgangs ständig messen und in einem Zugkraft-


Diagramm mit einer seilabhängigen Längenangabe aufzeichnen.  
• Für Auszieharbeiten sind Winden mit bis zu 50 kN einsetzbar! 
• eine kalibrierte Schreibvorrichtung, die auch eine Ausgabe als Datei ermöglicht (z.B.  Ausgabe an eine 


USB-Schnittstelle oder USB-Stick).  
• bei der Beschriftung der Zugdiagramme folgende Punkte vorsehen: Gerätenummer der Ziehwinde, 


Trommelnummern, Nummern der KSch, Länge der gezogenen Kabel, Kabeltyp und Datum. 
• eine Abschaltevorrichtung mit voreinstellbarer Zugkraft besitzen. 
• Die gesetzlich notwendigen UVV-Prüfungen (z.B. Zugseil, Totmannschalter, etc. ) durchgeführt und erfüllt 


wurden. 
Derzeit von Telekom nach Test und Erfahrungen zugelassene Winden, welche die oben gestellten 
Anforderungen erfüllen: 
1. Fa. Lancier Cable GmbH 
2. Fa. Jakob Thaler  GmbH 
3. Fa. Vetter Kabelverlegetechnik GmbH 
4. Fa. Bagela  GmbH 
5. Fa. Jost AG, KZW 10, KZW 20, KZW 30 


4.5.4 Einblasgeräte  
4.5.4.1 Crashtesteinrichtung für Einblasgeräte aller Größen 


 
Zu Beginn eines jeden neuen Einblasvorganges mit einem neuen Kabel oder einer im Falle einer starken 
Veränderung der  Außentemperatur ist jeweils ein Crashtest durchzuführen. 
Dabei wird die Vorschubkraft des Gerätes auf die jeweilige Paarung zu Rohr so limitiert, dass die 
Vorschubeinrichtung das Kabel nicht beschädigen kann. Die dafür notwendigen Einrichtungen sind unter 3.5 
dieser ZTV TKNetz aufgeführt und in Abbildung 2 zu sehen. 
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Abbildung 2 Crashtesteinrichtung 


 
 


 


4.5.4.2 Einblasgeräte für Standard-Gfk, SNR und FspK 


Einblasgeräte zum Einblasen von Gf-Standardkabel ca.12 bis 26 mm Ø müssen u.a. folgende 
Voraussetzungen erfüllen:  
• Die Maximaleinblasgeschwindigkeit sollte auf 100 m/min begrenzt sein. 
• Die zulässige am Gerät voreingestellte Querkraft (Anpressdruck) des Vorschubes auf das Kabel darf 250 


N/cm
2 nicht überschreiten, der einzustellende Wert ergibt sich aus dem Crashtest. 


• Die zulässige Vorschubkraft darf 600 N nicht überschreiten, der einzustellende Wert ergibt sich aus dem 
Crashtest. 


• Die Vorschubeinrichtung muss bei einem plötzlichen Stillstand des Kabelanfanges abschalten.  
• Die eingebrachte Kabellänge muss laufend angezeigt werden (Toleranz 1 %). 
• Die Einblasgeschwindigkeit muss laufend angezeigt werden (Toleranz 3 %). 
• Der Einblasdruck von 1,2 MPa darf nicht überschritten werden. (KR können platzen!). 
• Unebenheiten des Kabels müssen durch die Andruck-/ Vorschubeinrichtung federnd aufgefangen 


werden.  
• Ein Hochbiegen des Kabels innerhalb der Vorschubeinrichtung darf keinesfalls vorkommen. 
• Die Geräuschentwicklung des arbeitenden Gerätes sollte so gering wie möglich gehalten werden   
• Derzeit von Telekom nach Test zugelassene Einblasgeräte für Gf-Standardkabel und SpeedNet-Rohren 


sind u.a.: 
• Einblasgerät Fibercat, Fiberwheel und Hydrocat der Firma Lancier Cable GmbH (schon jetzt 


ausgerüstet mit Elektronischem Einblasprotokoll auch für SNR und Standardkabel) 
• Einblasgerät Tornado (Hersteller CBS) der Firma Jakob Thaler GmbH  
• Cable-JET (Hersteller Plumettaz), für GfK Standard-Kabel sowie Super-JET (Hersteller Plumettaz)für 


GfK Standard-Kabel und SNR in KR 50 x 4,6 mm von Firma Vetter Kabelverlegetechnik GmbH 
(schon jetzt ausgerüstet mit Elektronischem Einblasprotokoll auch für SNR und Standardkabel) 


• Einblasgeräte Powerflow oder Multiflow (Hersteller Fremco) von Fa. Opternus GmbH und Firma 
Bagela Baumaschinen GmbH  


 


4.5.4.3 Einblasgeräte für Gf- Mikro- und Minikabel  


Einblasgeräte zum Einblasen von Mini- (ca.5,8 bis 6,5 mm Ø)- und Mikrokabel (ca. 1,8 bis 2,5 mm Ø) müssen 
u.a. folgende Voraussetzungen erfüllen:  
• Die Maximaleinblasgeschwindigkeit sollte auf 80 m/min begrenzt sein. 
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• Die zulässige am Gerät voreingestellte Querkraft (Anpressdruck) des Vorschubes auf das Kabel ergibt 
sich aus dem Crashtest. 


• Die zulässige Vorschubkraft ergibt sich aus dem Crashtest. 
• Die Vorschubeinrichtung muss bei einem plötzlichen Stillstand des Kabelanfangs sofort abschalten.  
• Die eingebrachte Kabellänge muss laufend angezeigt werden (Toleranz 1 %). 
• Die Einblasgeschwindigkeit muss laufend angezeigt werden (Toleranz 3 %). 
• Der Einblasdruck von 1,6 MPa darf nicht überschritten werden.  
• Unebenheiten des Kabels müssen durch die Andruck-/ Vorschubeinrichtung federnd aufgefangen 


werden.  
• Ein Hochbiegen des Kabels innerhalb der Vorschubeinrichtung darf keinesfalls vorkommen. 
Mikrokabel sind ausschließlich unter Verwendung eines Einblasgerätes mit eingebauter Rutschkupplung 
oder mechanischer/elektronischer Schubkraftkontrolle einzublasen. 
Derzeit von Telekom nach Test zugelassene Einblasgeräte für Gf-Minikabel: 


• Micro-Jet (Hersteller Plumettaz)von Firma Vetter Kabelverlegetechnik GmbH  
• MiniJet P 400 (Hersteller Plumettaz) von Firma Vetter Kabelverlegetechnik GmbH (schon jetzt 


ausgerüstet mit Elektronischem Einblasprotokoll) 
• Airstream (Hersteller CBS) von Firma Jakob Thaler GmbH 
• Miniflow (Hersteller Fremco) von Fa. Opternus GmbH und Firma Bagela Baumaschinen GmbH, 


das Elektronische Einblasprotokoll ist erst ab Mitte 2018 lieferbar, der Einsatz des Thaler TFC 1 ist 
möglich 


• MaxiCat (Hersteller Fa. Lancier GmbH) (schon jetzt ausgerüstet mit Elektronischem 
Einblasprotokoll) 


• MiniCat(Hersteller Fa. Lancier GmbH) (auf Wunsch schon jetzt ausgerüstet mit Elektronischem 
Einblasprotokoll) 


• MicroCat (Hersteller Fa. Lancier GmbH) (auf Wunsch schon jetzt ausgerüstet mit Elektronischem 
Einblasprotokoll) 


• Einblasgerät Dragon-Jet SMART (Hersteller Gamm-Bud) der Firma SPRINT Kabelverlegesysteme 
GmbH, (auf Wunsch schon jetzt ausgerüstet mit Elektronischem Einblasprotokoll) 


Derzeit von Telekom nach Test zugelassene Einblasgeräte für Mikrokabel sind: 
• Servo-JET (Hersteller Plumettaz) von Firma Vetter Kabelverlegetechnik GmbH (Elektron. 


Einblasprotokoll möglich) 
• Micro-Jet (Hersteller Plumettaz)von Firma Vetter Kabelverlegetechnik GmbH (auf Wunsch schon 


jetzt ausgerüstet mit Elektronischem Einblasprotokoll) 
• ULTIMAZ (Hersteller Plumettaz) von Firma Vetter Kabelverlegetechnik GmbH Elektr. 


Einblasprotokoll möglich mit Thaler TFC1 
• Microflow (Hersteller Fremco) von Fa. Opternus GmbH, Fa. Lancier GmbH und Firma Bagela 


Baumaschinen GmbH  
• ACCEL Air2 (Hersteller Fa. CBS) von Fa. Jakob Thaler GmbH Elektr. Einblasprotokoll möglich mit 


Thaler TFC1 


4.5.4.4 Nachblaskopf zum Einblasen von Restlängen 


Nachblaskopf zum sicheren Einblasen von Restlängen, die durch das Blasen in zwei Richtungen entstehen. 
Danach kann das Rohr ggf. ohne Zwischenstück geschlossen werden. 
 


4.5.4.5 Automatische elektronische Einblasprotokolliergeräte 


 
Derzeit haben fast alle Hersteller (außer Fa. Fremco) eine Möglichkeit geschaffen, die ab dem 1.10.2017 
geforderte Lieferung von maschinell erstellten elektronischen Einblasprotokollen für jeden Einblasvorgang 
von Gf-Minikabeln zu erfüllen.  
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Das Einblasen von Gf-Standardkabel, SNR und Gf-Mikrokabel ist weiterhin mit einem handschriftlich 
erstellten Protokoll durchzuführen.  
Hinweis: Einige Einblasgeräte sind schon jetzt in der Lage Gf-Mikrokabel zu protokollieren oder es kann das 
TFC1 der Fa. Thaler genutzt werden. 
Werden Umrüstungen oder Lieferungen von Einblasgeräten für Gf-Minikabel erst nach dem 1.10.2017 
fertiggestellt bzw. ausgeliefert, so bitten wir die AN ein diesbzgl. Schreiben des Einblasgerätelieferanten 
anzufordern aus dem der Lieferzeitpunkt hervorgeht, ab dem dann die Einblasprotokolle ordnungsgemäß 
lieferbar sind. Bis dorthin , jedoch spätestens bis zum 31.12.2017 sind wie bisher manuell erstellte 
Einblasprotokoll zu liefern. 
 
Für Gf-Mikrokabel gilt: Ab Oktober 2018 ist bei jedem Einblasvorgang von Mikrokabel ein elektronisches 
Einblasprotokoll zu erstellen. 
Hinweis: Einige Einblasgeräte sind schon jetzt in der Lage Gf-Mikrokabel zu protokollieren oder es kann das 
TFC1 der Fa. Thaler genutzt werden. 
Werden Umrüstungen oder Lieferungen von Einblasgeräten für Gf-Minikabel erst nach dem 1.10.2017 
fertiggestellt bzw. ausgeliefert, so bitten wir die AN ein diesbzgl. Schreiben des Einblasgerätelieferanten 
anzufordern aus dem der Lieferzeitpunkt hervorgeht, ab dem dann die Einblasprotokolle ordnungsgemäß 
lieferbar sind. Bis dorthin , jedoch spätestens bis zum 31.12.2018 sind wie bisher manuell erstellte 
Einblasprotokoll zu liefern. 
 
In dem Protokoll werden alle relevanten Daten (die wurden seitens der Telekom mit den Herstellern 
gemeinsam in 2015/2016 festgelegt und geprüft), wie zum Beispiel Angaben zum Bauvorhaben, dem 
Kompressor und dem verwendeten Gleitmittel werden über eine Android/Apple-App via  Smartphone / 
Tablet eingegeben. Die Rohr- und Kabelparameter können über ein Dropdown-Menü ausgewählt werden. 
Mittels einer Wi-Fi Verbindung erfolgt die Datenübertragung von dem Smartphone / Tablet an das 
Einblasprotokolliergerät. 
Der integrierte Speicher kann bei der nächsten Nutzung z.B. bei einem gleichen Kabel als Fortsetzung der 
Trasse alle Daten wieder laden. Eine gleichlautende erneute Eingabe wird nicht erforderlich. 
Bereits während des Einblasvorganges wird eine aussagekräftige Grafik auf dem Display des Gerätes 
dargestellt, die die eingebrachte Kabellänge, den Luftdruck und die Einblasgeschwindigkeit darstellt. 
Teilweise werden aus diesen Daten schon die real einwirkenden Zugkraftwerte errechnet.   
Diese Grafik ist Teil des Protokolls. Zusätzlich wird eine Tabelle erstellt, die eingeblasenen Meter 
dokumentiert und bei Bedarf analysiert werden kann.  
Alle Protokolle können jederzeit über den internen Speicher als pdf-Datei ausgelesen werden. Dies erfolgt 
entweder über die vorhandene USB-Schnittstelle oder direkt auf das Smartphone / Tablet über die 
bestehende Wi-Fi Verbindung. Bei einem internetfähigen Smartphone kann das Protokoll direkt per E-Mail an 
das eigene Büro oder an die Telekom versendet werden. 
Es existieren bei mehreren Herstellern ins Gerät eingebaute Einblasprotokolliereinrichtungen, ggf. auch 
nachrüstbar für bereits vorhandene Einblasgeräte. Ferner gibt es ein für alle Einblasgeräte vorschaltbares 
Einblasprotokolliergerät des Herstellers Jakob Thaler. 


4.5.5 Kompressoren  
4.5.5.1 Kompressoren zum Einblasen von Standardkabeln 


Kompressoren zum Einblasen von Gfk und SNR in) bzw. Züge des MR4 müssen u.a. folgende Anforderungen 
erfüllen: 
• Der Maximaldruck darf 1,3 MPa (13 bar Überdruck) nicht überschreiten. 
• In KR 50 x 4,6mm Ø (PN10) darf der Einblasdruck max. 1,2 MPa betragen. 
• In Zügen des MR4 (40 x 2,5 mm und 32 x 2 mm) (PN6) darf der Einblasdruck max. 0,8 MPa betragen 
• Der Volumenstrom muss bei ca. 10 bis 17 m3/min liegen (je mehr Luftmenge desto größer die erreichbare 


Streckenlänge!). 
• Die Schlauchanschlüsse müssen einen Mindestdurchmesser von 1,5 Zoll aufweisen. 







ZTV TKNetz 40, Version Oktober  2018   


Dokument aus myDMS Seite 18 von 77 Druckdatum: 30.10.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


• Eine Öl- und Wasserabscheidung (siehe auch Abbildung3 beispielhaft) muss in der Druckluftzuführung 
zum Einblasgerät vorhanden sein. 


• Eine Nachkühlung der Druckluft (siehe auch Abbildung 3 beispielhaft) auf ca. 8 °C über 
Umgebungstemperatur muss gegeben sein. 


 


 
Abbildung 3 Beispiel für Nachkühler mit Öl-/Wasserabscheider 


4.5.5.2 Kompressoren zum Einblasen von Minikabeln 


 
Klein-Kompressoren zum Einblasen von Mini- (ca.5,8 bis 6,5 mm Ø)- und Mikrokabel (ca. 1,8 bis 2,5 mm Ø) in 
SNR müssen u.a. folgende Anforderungen erfüllen: 
• Der Maximaldruck ist 1,5 MPa (15 bar Überdruck) nicht zu  überschreiten. 


• Der Volumenstrom muss mindestens 1 m
3
/min betragen. 


• Eine Öl- und Wasserabscheidung (siehe auch Abbildung3  beispielhaft) muss in der Druckluftzuführung 
zum Einblasgerät vorhanden sein. 


• Eine Nachkühlung der Druckluft auf ca. 8 °C über Umgebungstemperatur muss gegeben sein. 
 
 


4.5.6 Gleitmittel zum Einziehen und Einblasen 


(1) Als Kabelgleitmittel für das Einziehen von schweren Kupferkabeln (symK, FspK ) und MR4 in KKR110, 
KKR50 oder in KKF sind    


• Kabelgleitgel Gliss Gel  (Lieferant: Fa. Krummenerl  Industrievertretungen, Kirchen) 
• Kabelgleitmittel Techlube HD, (Lieferant: Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. 


Cork, Ireland)  
zugelassen. 
 
(2)  Für das Einziehen und Einblasen von Standard-GfK bzw. SNR  in KR 50 sind die Gleitmittel  : 


• Gliss F (Lieferant: Fa. Krummenerl Industrievertretungen, Kirchen),  


• Cable Jetting Lube CJL (Lieferant:  Fa. Vetter Kabelverlegetechnik, Lottstetten, Hersteller: Polywater 
Europe BV )  


zugelassen.  
 
(3)  Als Kabelgleitmittel für das Einblasen von Minikabel –bzw. Mikrokabel in SNR sind die beiden 
Gleitmittel  
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• Micro Jetting Lube MJL (Hersteller: Polywater Europe BV; Lieferant:  Fa. Vetter Kabelverlegetechnik 
GmbH, Lottstetten),  


• Lube50 (Hersteller: Polywater Europe BV;  Lieferant:  Fa. Bagela Baumaschinen GmbH)  
• Prelube 5000 (Hersteller: Polywater Europe BV;Lieferant: Fa. Lancier Cable GmbH) 


zugelassen.  
Diese Produkte der vorgenannten Lieferanten erfüllen die Anforderungen der Telekom. Sie stellen keine 
Grundwassergefährdung dar, es liegt ein DIN-Sicherheits-Datenblatt für sie vor. Sie sind hinsichtlich ihrer 
Reibbeiwerte die anerkannt besten Gleitmittel.   
Sollten andere Gleitmittel zum Einsatz gebracht werden, so sind diese nur dann einsetzbar, wenn sie von 
zentraler Seite (in Abstimmung mit dem Bereich ZFP (Zentrale Funktionen Produktion,  Ressort PDF) und 
dem Ressort FMED 23) nach entsprechenden Tests zugelassen wurden.  


4.5.7 Qualifizierung des Bedienungspersonals der Einblasgeräte 


Bedingung für die Beauftragung eines Einzieh- oder Einblasprojektes ist, dass das örtlich eingesetzte 
Personal nachweislich eine entsprechende Ausbildung erhalten hat. Die Nachweise sind jeweils vorzulegen 
und in die Akten zu übernehmen.  
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4.6 Kabeltypen 


Für die Baustellen der Telekom sind ausschließlich Kabel gemäß den Technischen Spezifikationen der 
Telekom in Rohranlagen einzubringen. Die Kabel sind für die jeweilige Einbringtechnik optimiert.  


Kabeltypenbezeichnung 


der 


Regelausführung 
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Biege- 


radius 


Umlenk- 


radius Flansch 


mm mm N m mm 


A-02YSF(L)2Y 6x2x0,5 StVIBd 9,0+2,0 >=45 >=90 <=160 2000 <1400 325 ja 


A-02YSF(L)2Y 10x2x0,5 StVIBd 10,5+2,0 >=50 >=100 <=250 2000 <1400 390 ja 


A-02YSF(L)2Y 20x2x0,5 StVIBd 13,5+2,0 >=65 >=130 <=450 2000 <=1800 700 ja 


A-02YSF(L)2Y 30x2x0,5 StVIBd 15,5+2,0 >=75 >=150 <=600 2000 <=2000 930 ja 


A-02YSF(L)2Y 50x2x0,5 StVIBd 19,0+2,0 >=90 >=180 <=900 2000 <=2200 1430 ja 


A-02YSF(L)2Y 100x2x0,5 StVIBd 25,5+2,0 >=115 >=230 <=1600 2000 <=2500 2290 ja 


A-02YSF(L)2Y 150x2x0,5 StVIBd 30,5+2,0 >=140 >=280 <=2300 2000 <=2800 3440 ja 


A-02YSF(L)2Y 200x2x0,5 StVIBd 34,5+2,0 >=160 >=320 <=3900 2000 <=2800 4160 ja 


A-02YSF(L)2Y 300x2x0,5 StVIBd 41,0+2,0 >=190 >=380 <=5400 1000 <=2500 2810 ja 


                    


A-02Y(L)2Y 100x2x0,5 StVIBd 24,0+2,0 >=110 >=220 <=1400 2000 <=2200 1840 nein 


A-02Y(L)2Y 200x2x0,5 StVIBd 31,0+2,0 >=140 >=280 <=2400 2000 <=2800 3480 nein 


A-02Y(L)2Y 300x2x0,5 StVIBd 37,0+2,0 >=165 >=330 <=5700 1000 <=2200 2210 nein 


A-02Y(L)2Y 400x2x0,5 StVIBd 41,5+2,0 >=190 >=380 <=7200 1000 <=2500 2820 nein 


A-02Y(L)2Y 500x2x0,5 StVIBd 46,0+2,0 >=210 >=420 <=8600 1000 <=2800 3480 nein 


A-02Y(L)2Y 700x2x0,5 StVIBd 53,0+2,0 >=240 >=480 <=11100 1000 <=2800 4790 nein 


A-02Y(L)2Y 800x2x0,5 StVIBd 57,0+2,0 >=255 >=510 <=12200 666 <=2800 4290 nein 


A-02Y(L)2Y 1000x2x0,5 


StVIBd 


63,5+2,0 >=265 >=530 <=14000 666 <=2800 5000 nein 


A-02Y(L)2Y 1200x2x0,5 


StVIBd 


69,0+2,0 >=310 >=620 <=15000 500 <=2800 3850 Nein 


A-02Y(L)2Y 1500x2x0,5 


StVIBd 


77,0+2,0 >=350 >=700 <=19000 333 <=2800 3575 Nein 


A-02Y(L)2Y 2000x2x0,5 


StVIBd 


86,0+2,0 >=380 >=760 <=19000 333 <=2800 4300 nein 


Tabelle 4 Symk, Verseilart StVIBd, Leiter-Durchmesser 0,5 mm ; Kabeltyp A-02Y(SF) (L)2Y bzw. A-02Y (L)2Y 
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Biege- 


radius 


Umlenk- 


radius Flansch 


mm mm N m mm 


        


A-02Y(L)2Y 30x2x0,8 StVII Bd 21,0+2,0 >=80 >=160 <=1500 1000 <=1600 610 l 


A-02Y(L)2Y 50x2x0,8 StVII Bd 25,5+2,0 >=100 >=200 <=2500 1000 <=1800 1010 l 


A-02Y(L)2Y 100x2x0,8 StVII Bd 34,0+2,0 >=130 >=260 <=4600 1000 <=2000 1900 l 


A-02Y(L)2Y 200x2x0,8 StVII Bd 46,0+2,0 >=175 >=350 <=8500 1000 <=2800 3460 l 


A-02Y(L)2Y 300x2x0,8 StVIIBd 55,5+2,0 >=210 >=420 <=11500 500 <=2500 2610 l 


A-02Y(L)2Y 400x2x0,8 StVII Bd 63,0+2,0 >=240 >=480 <=14500 500 <=2500 3330 l 


A-02Y(L)2Y 500x2x0,8 StVII Bd 70,0+2,0 >=265 >=530 <=17000 500 <=2800 4230 l 


A-02Y(L)2Y 800x2x0,8 StVII Bd 87,0+2,0 >=330 >=660 <=21500 333 <=2800 4310 l 


A-02YSF(L)2Y 30x2x0,8 StVIIBd 23,5+2,0 >=90 >=180 <=1300 1000 <=1800 770 -- 


A-02YSF(L)2Y 50x2x0,8 StVII Bd 28,5+2,0 >=110 >=220 <=2300 1000 <=2000 1230 -- 


A-02YSF(L)2Y 100x2x0,8 StVII Bd 38,0+2,0 >=145 >=290 <=4600 1000 <=2240 2450 -- 


A-02YSF(L)2Y 200x2x0,8 StVII Bd 53,0+2,0 >=200 >=400 <=8500 750 <=2800 3540 -- 


Tabelle 5 Symk, Verseilart  StVIBd, Leiter-Durchmesser 0,8 mm ; Kabeltyp A-02Y(SF)(L)2Y 
 


Kabeltyp 
Außendurch-
messer 


Transport-
masse 


max.   
zulässige 
Zugbe 
lastung 


Kleinst-
zulässiger 
Umlenkradius 


max. 
zulässige 
Einziehlänge  
KKF 


max. 
zulässige 
Einziehlänge 
PVC/PE 


 mm kg/km N mm m m 


NYY-J3 x 1,5 
RE 


14 250 225 168 90* 500* 


NYY-J 3 x 2,5 
RE 


15 300 375 180 125* 500* 


NYY-J 3 x 4,0 
RE 


14 340 600 168 150* 500* 


NYY-J 3 x 6,0 
RE 


15 430 600 180 160* 500* 


NYY-J 3 x 10,0 
RE 


17 590 600 204 160* 420* 


NYCWY 2 x 


10RE/4 
18 +1,5 560 1000 270 160* 1.000* 


Tabelle 6 Fspk-Typen 
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Biege- 
radius 


Umlenk- 
radius Flansch 


mm mm N m mm 


A-DQ(L)2Y 2x4  12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 880 


A-DQ(L)2Y 3x4  12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 880 


A-DQ(L)2Y 4x4  12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 880 


A-DQ(L)2Y 5x4 . 12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 880 


A-DQ(L)2Y 6x4  12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 880 


A-DQ(L)2Y 1x12  12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 920 


A-DQ(L)2Y 3x12  12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 920 


A-DQ(L)2Y 4x12  12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 920 


A-DQ(L)2Y 5x12 12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 920 


A-DQ(L)2Y 6x12  12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 920 


A-DQ(L)2Y 7x12  13,2 >=200 >=260 <=2500 6000 1600 990 


A-DQ(L)2Y 8x12  14,0 >=220 >=300 <=2500 6000 1800 1150 


A-DQ(L)2Y 11x12 16,5 >=270 >=400 <=3200 4000 1800 1050 


A-DQ(L)2Y 16x12  20,1 >=300 >=400 <=3200 4000 1800 1500 


 
A-DQ(L)H 2x4 . 12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 3x4 . 12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 4x4 . 12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 5x4 . 12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 6x4 . 12,5 >=165 >=220 <=2200 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 1x12 . 12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 2x12 . 12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 3x12 . 12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 4x12 . 12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 5x12 . 12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 6x12 . 12,5 >=180 >=240 <=2500 6000 1600 1100 


A-DQ(L)H 7x12 . 13,2 >=200 >=260 <=2500 6000 1600 1250 


A-DQ(L)H 8x12 . 14,0 >=220 >=300 <=2500 6000 1800 1350 


A-DQ(L)H 11x12  16,5 >=270 >=400 <=3200 4000 1800 1250 


A-DQ(L)H 16x12  20,1 >=300 >=400 <=3200 4000 1800 1700 


 
Tabelle 7 Gf-Kabeltyp  A-DQ(L)2Y Lg und  A-DQ(L)H  Lg 
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mit den Faserdaten 
E9/125 0,36F3 / 
0,21H18   


Biege- 


radius 


Umlenk- 


radius Flansch 


mm mm N m mm 


A-DQ(BN)H 1 x 4 7,0 100 130 1.000   6.000 1.000 310 


A-DQ(BN)H 1 x 12 7,0 100 130 1.000  6.000 1.000 310 


Tabelle 8 Gf-VzK Kabeltyp zum Einziehen in KKA und zur direkten Verlegung im Erdkabelgraben 
 


Kabeltyp  
 


Fasern 
pro 
Bündel- 
ader 


Anzahl 
der 
Bündel- 
adern 


Anzahl 
der Blind- 
elemente 


Kabel- 
außen— 
durch- 
messer 


 
mm 


Ge- 
wicht 


 
 
kg/k m 


Minimal 
zu- 
lässiger 
Umlenk- 
radius 
mm 


Mini- 
maler 
Biege- 
radius 


 
mm 


Regel- 
liefer- 
längen 


 
m 


Max. 
Zug- 
belast- 
barkeit 


 
N 


A-D(ZN)2Y 1x12  12 1 5 Max. 6,5 35 ≥130 90 2000 700 
A-D(ZN)2Y 2x12  12 2 4 Max. 6,5 35 ≥130 90 2000 700 
A-D(ZN)2Y 3x12  12 3 3 Max. 6,5 35 ≥130 90 2000 700 
A-D(ZN)2Y 4x12  12 4 2 Max. 6,5 35 ≥130 90 6000 700 
A-D(ZN)2Y 5x12 12 5 1 Max. 6,5 35 ≥130 90 6000 700 
A-D(ZN)2Y 6x12 12 6 0 Max. 6,5 35 ≥130 90 6000 700 
A-D(ZN)2Y 8x12 12 6 0 Max. 6,5 35 ≥130 90 6000 700 
A-D(ZN)2Y 8x12 FAB 12 6 0 Max. 6,5 35 ≥130 90 6000 700 


Tabelle 9 Gf-Minikabel  zum Einblasen 
 


• Gf- Minikabel sind aufgrund ihres Aufbaus und ihrer Beschaffenheit mit geeigneten Mitteln gegen 
Witterungseinflüsse und gegen Verschmutzung zu schützen.  


• Das Material muss auf einer geeigneten Trommel (Spule) angeliefert werden. 
Sind die Trommel-Flansche beschädigt oder sind sie unwuchtig, d.h. sie laufen nicht gleichförmig auf der 
Welle, dann beeinträchtigt das die Einblasperformance und die Trommel ist zurückzuliefern. Der BvT ist 
sofort zu verständigen 


• Grundsätzlich erfolgt der Transport der Trommel nur stehend. Offensichtlich umgespulte Gf-Minikabel 
mit unsauberem Wickelbild sind sofort zurückzuliefern, sie stellen unkalkulierbare Risiken beim späteren 
Einblasen dar. 


• Bei Trommeln mit Teillängen sind die GfK so zu fixieren, dass sie nicht aufschießen oder verrutschen 
können. Der Kabelanfang ist immer straff mit einem Klebeband zu fixieren, damit das Wickelbild nicht 
verrutscht. 


• Anlieferung von Gf-Minikabel ist nur auf Trommeln zulässig. Ringbunde sind unzulässig,) 
  







ZTV TKNetz 40, Version Oktober  2018   


Dokument aus myDMS Seite 24 von 77 Druckdatum: 30.10.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


 
Abbildung 4 Beispielhaftes Wickelbild Gf-Minikabel 


 
Kabeltyp Fasern 


pro 


Bündel-


ader 


Anzahl der 


Bündeladern 


Kabelaußen—


durchmesser 


 


mm 


Gewicht 


 


 


kg/km 


Minimaler 


Biegeradius  


 


mm 


Minimaler 


Umlenkradius 


 


mm 


Regelliefer-


längen 


 


m 


Zug- 


belastbarkeit 


 


N 


A-D 2Y 1x4  4 1 2,4 +0,2 5 ≥50 ≥90 6.000 <=80 
A-D 2Y 1x12  12 1 2,4 +0,2 5 ≥50 ≥90 6.000  <=80 
Abbildung 5 Gf-Mikrokabel zum Einblasen mit den Faserdaten: E8,9/125 0,36F3 / 0,21H18 
 
 


• Gf- Mikrokabel sind aufgrund ihres Aufbaus und ihrer Beschaffenheit mit geeigneten Mitteln gegen 
Witterungseinflüsse und gegen Verschmutzung zu schützen.  


• Das Material muss auf einer geeigneten Trommel (Spule) angeliefert werden. 
Sind die Trommel-Flansche beschädigt oder sind sie unwuchtig, d.h. sie laufen nicht gleichförmig auf der 
Welle, dann beeinträchtigt das die Einblasperformance und die Trommel ist zurückzuliefern. Der BvT ist 
sofort zu verständigen. 


• Grundsätzlich erfolgt der Transport der Trommel nur stehend. Offensichtlich umgespulte Gf-
Mikrokabel mit unsauberem Wickelbild sind sofort zurückzuliefern, sie stellen unkalkulierbare Risiken 
beim Einblasen dar. 


• Bei Trommeln mit Teillängen sind die GfK so zu fixieren, dass sie nicht aufschießen oder verrutschen 
können. Der Kabelanfang ist immer straff mit einem Klebeband zu fixieren, damit das Wickelbild nicht 
verrutscht. Anlieferung von Gf-Mikrokabel ist nur auf Trommeln zulässig. Ringbunde sind unzulässig,) 


• Gf-Mikrokabel dürfen nicht umgespult werden! 
 


 
Abbildung 6 Beispielhaftes Wickelbild Gf-Mikrokabel 
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5 Arbeitsstellen  


5.1 Allgemeine Hinweise  


(1) Mit Beginn der Vorbereitung trägt der AN die Verantwortung für seine Arbeitsstelle nach Abs. 1, auch wenn sie 
sich im Bereich der Baustelle oder Arbeitsstelle eines anderen Unternehmens befindet.  
Arbeitsstellen können sowohl auf öffentlichem Grund, in Verkehrsflächen, wie auch auf privatem Grund 
liegen. Dementsprechend sind Genehmigungen einzuholen und Sicherungsmaßnahmen für den Bereich der 
Arbeitsstelle durchzuführen.  Arbeitsstellen können u.a. auch  sein:  
- KSch, AzK,   
- Montagegruben und Kabelgräben, 
- Verzweigergehäuse, MFG, MFK, Gf-NVt 
- Technikgebäude 
und der für die Ausführung der Arbeiten erforderliche Raum dazu. 
(2) Jedes Bewegen bzw. Verändern von Anlagen Dritter ist nur mit Zustimmung des Betreibers der Anlage zulässig. 
Der BvT ist zu verständigen.  


(3) Der Baugrubenverbau darf nur durch das Unternehmen, das die Tiefbauarbeiten durchführt, entfernt oder 
verändert werden. Der BvT ist zu verständigen.  


(4) Der Baugrubenverbau darf nicht zur Aufnahme zusätzlicher Lasten verwendet werden.  


(5) In Arbeitsstellen befindliches Wasser ist ordnungsgemäß zu entfernen. Nachfließendes Wasser ist durch 
geeignete Maßnahmen so einzudämmen, dass die Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt werden können.  


(6) Bei Gewittern in Hör- und Sichtweite dürfen keine Arbeiten an Fernmeldelinien durchgeführt werden, die durch 
das Gewittergebiet führen.  


(7) Arbeiten an gefährdend beeinflussten Fernmeldelinien und Endleitungen sind nur von unterwiesenen Personen 
durchzuführen.  
 


5.2 Vorbereiten der Arbeitsstelle 


(1) Vor Beginn der Arbeiten zum Öffnen der KSch und AzK ist an den Entlüftungsschlitzen der Deckel eine erste 
Gasprüfung vorzunehmen. Dabei soll festgestellt werden, ob der Bereich unter der Abdeckung gasfrei ist.  


(2) Gasprüfung bei TWD – Abdeckung GAV: Es darf zum Freilegen und Öffnen des Deckels nur funkenfreies 
Material verwendet werden. Jedes Feuer und sonstige Zündquellen sind aus der Umgebung des KSch zu 
entfernen. Deckel einen Spalt weit öffnen, Gas prüfen, bei Gasfeststellung Sicherungsmaßnahmen starten 
(absperren, entlüften.....), erneut prüfen und dann erst bei Gasfreiheit Deckel ganz öffnen und Gasprüfung im KSch 
wie bisher wiederholen. Hinweis: Die KSch - Abdeckung 2003 „TWD“ ist aus nicht funken bildendem Guss.  


(3) Gasprüfung bei UDESI - Gasprüfung wie unter Punkt 1, nach abheben des Deckels nochmalige Gasprüfung 
durch die in der UDESI vorgesehene Öffnung.  


(4) Wird Gas festgestellt sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen, die Arbeitsstelle zu sichern und der BvT zu 
verständigen.  


(5) Verschlusspfropfen dürfen nur mit Werkzeugen aus nicht funkenbildendem Material entfernt werden.  


(6) Zum Öffnen der Deckel sind nur die dafür vorgesehenen Deckelheber oder Hebezangen zu verwenden. Auf 
keinen Fall dürfen Spitzhacken, Spaten oder dergleichen benutzt werden.  


(7) Bei mechanisch verriegelbaren KSch-Abdeckungen werden die Schlösser von diesbezüglich eingewiesenen 
Kräften des AN geöffnet. Die zum Öffnen der KSch-Abdeckung erforderlichen Werkzeuge (Codiertes Bit, 
Drehmomentschlüssel) werden vom BvT zur Verfügung gestellt  


(8) Bei elektronisch gesicherten KSch-Abdeckungen (SESYS) sind eingewiesene Kräfte des AN berechtigt, die 
Öffnung nach vorheriger Anmeldung am System mit einem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten 
Transponder durchzuführen. Diese Technologie ist einzusetzen, damit das Öffnen des KSch-Deckels nicht zu 
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einem Alarm führt. Alarme, die durch unsachgemäßes Öffnen eines Bauwerkes ausgelöst wurden und ggf. zu 
einem Ausrücken der Sicherheitsorgane führen, werden als grobe Fahrlässigkeit eingestuft. Hierbei  
 
entstehende Kosten werden dem Verursacher in Rechnung gestellt. Die übergebene Zugangstechnologie ist nach 
Beendigung der Arbeiten komplett an den Auftraggeber zurückzugeben.  


(9) Festsitzende oder festgefrorene Deckel sind mit Holzstampfern ohne Eisenverstärkung bzw. sonstigen Geräten 
aus nicht funkenbildendem Material zu lockern oder mit Heißluftauftaugeräten aufzutauen. Alle anzuwendenden 
Geräte müssen so beschaffen sein, dass durch ihren Einsatz keine Funkenbildung bzw. Explosion hervorgerufen 
wird. Das Auftauen mit offener Flamme ist wegen der damit verbundenen Explosionsgefahr verboten. Ebenso 
dürfen auch keine chemische Mittel zum Auftauen verwendet werden.  


(10) Eis und Schnee dürfen nur mit nichtfunkenbildenden Werkzeugen von den Abdeckungen entfernt werden.  


(11) Die Deckel sind so zu lagern, dass sie nicht in den KSch/AzK stürzen können oder sich verkehrsbehindernd 
auswirken. Die Auflagerflächen von Deckeln und Deckelrahmen sind zu säubern. Unabhängig von der Art der 
auszuführenden Arbeiten sind bei jedem Öffnen eines KSch oder AzK die ausgehobenen Schmutzschalen zu 
entleeren. Das Wasser ist einem Straßeneinlauf zuzuführen. Der übrige anfallende Schmutz ist fachgerecht zu 
entsorgen. Sind KSch mit UDESI gesichert, so ist zunächst auf dem Deckel stehendes Wasser sowie 
Verschmutzungen soweit zu entfernen, dass der Zugang zu den Verschlussmechanismen der UDESI frei von 
Schmutz und Wasser ist. Dabei sind Arbeitsgeräte aus Metall unzulässig. Vor der Entriegelung der UDESI ist eine 
weitere Gasprüfung an der dafür vorgesehenen Öffnung der UDESI durchzuführen. Die weitere Vorgehensweise ist 
unter Abschnitt (7+8) beschrieben.  


(12) Unabhängig von der Art der auszuführenden Arbeiten sind bei jedem Öffnen des KSch oder AzK die 
ausgehobenen Schmutzschalen zu entleeren. Das Schmutzwasser und der anfallende Schmutz sind 
ordnungsgemäß zu entsorgen. Örtliche Bestimmungen sind zu beachten.  


(13) Arbeitsstellen sind vor dem Betreten ausreichend zu lüften. Mit den Arbeiten darf nur bei Gasfreiheit 
begonnen werden. Sollten die Arbeitsstellen durch Belüftung nicht gasfrei werden, ist der BvT unverzüglich zu 
verständigen.  


(14) Funkenbildung und offenes Feuer sind von den Arbeitsstellen, die nicht mit Sicherheit gasfrei sind, 
fernzuhalten.  


(15) Kabelschächte dürfen nur über geeignete Einstieghilfen betreten und verlassen werden. Ortsfest eingebaute 
Leitern sind vor Benutzung einer Sichtprüfung zu unterziehen. Dabei festgestellte Mängel sind dem BvT 
unverzüglich nachweislich (z.B. Fax) mitzuteilen. Bei Bauwerken größer 5 m Tiefe ist ein Betreten erst nach 
Instandsetzung der ortsfesten Leiteranlage und nur unter Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung 
zulässig. Wird die PSAgA bei der Arbeit beschädigt, müssen die Arbeiten eingestellt werden. Siehe auch DFUV 
Regel 112-198 „Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz“ (bisher: BGR/GUV-R 198). Bei 
Bauwerken kleiner 5 m Tiefe ist ein Betreten des KSch mittels Anlegeleiter unter Beachtung der UVV möglich. Auf 
keinen Fall dürfen die Anlagen (Kabel, Kabelhalter, Kabelgarnituren etc.) im KSch betreten oder belastet werden. 
Bei den Arbeiten behindernde vorhandene Kabel und Kabelgarnituren dürfen nur im Benehmen mit dem BvT 
umgelagert werden.  


(16) Bei den Arbeiten behindernde vorhandene Kabel und Kabelgarnituren dürfen nur nach Rücksprache mit dem 
BvT umgelagert werden.  


(17) Beim Betreten des KSch/AzK oder der Montagegrube festgestellte Mängel, besonders dann, wenn sie die 
Standsicherheit beeinträchtigen oder die Betriebssicherheit gefährden können, sind dem BvT unverzüglich 
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anzuzeigen. Vor Arbeitsbeginn festgestellte Mängel an Anlagen der Deutsche Telekom und Fremdanlagen sind 
dem BvT anzuzeigen.  


(18) Die mit einem Schließsystem der Deutsche Telekom ausgerüsteten Verzweiger, KSch-Abdeckungen und 
Kabelabschlusseinrichtungen dürfen nur mit Schlüsseln des Schließsystems geöffnet werden. Ab Oktober 2016 
werden MFG mit dem neuen Schließsystem mit intelligentem Schließmittel (SIS2015) gesichert. Nähere 
Informationen zur Anwendung (Schließmittelbeantragung, Nutzung, Aktualisierung 
Zugangsschlüsselberechtigungen, …) sind in der ZTV-TKNetz 38A „Handhabung und Inbetriebnahme des 
Zugangskontrollsystems SIS2015“ beschrieben. 
 


5.3 Betreiben  der Arbeitsstelle 


(1) Bei Arbeiten in KSch dürfen nur kontinuierlich messende Gaswarngeräte eingesetzt werden. Treten während 
der Arbeiten Gase in den KSch/AzK auf, ist die Arbeit an der betroffenen Stelle und in den benachbarten KSch und 
AzK sofort einzustellen. Der BvT ist unverzüglich zu verständigen.  


(2) Heizstrahler dürfen in KSch nur mit Dunstabzugsschläuchen verwendet werden. Die Schläuche müssen dicht 
sein und derart nach oben aus dem KSch geführt werden, dass von ihnen keine Brandgefahr ausgeht, die 
Verbrennungsgase ungehindert abziehen und nicht in den KSch zurückströmen können. Während der Ausführung 
von Arbeiten insbesondere mit offener Flamme ist durch geeignete Maßnahmen für einen ausreichenden 
Luftwechsel zu sorgen. Zelte, Deckel oder Planen dürfen dabei nicht hinderlich werden.  


(3) Während der Ausführung von Arbeiten insbesondere mit offener Flamme ist durch geeignete Maßnahmen für 
eine ausreichende Sauerstoffzufuhr zu sorgen.  


(4) Bei Arbeiten, die zu einer Beschädigung oder Verschmutzung der Kabel und Kabelgarnituren führen könnten, 
sind diese vor Beginn der Arbeiten abzudecken. Chemikalien und andere aggressive Stoffe sind fernzuhalten. 
Tropfende Öle, Fette, Harze usw. sind aufzufangen. Kabel und Kabelgarnituren dürfen nur im Benehmen mit dem 
BvT bewegt oder umgelagert werden.  


(5) Auch bei kurzzeitigem Verlassen ist die Arbeitsstelle gegen Fremdeingriffe zu sichern (z.B. geschlossenes Zelt 
und Absperreinrichtung, geschlossener Deckel).  


(6) Geöffnete KSch mit verriegelbaren Kabelschachtabdeckungen, TWD – Abdeckungen oder eingebauten UDESI 
dürfen nicht ohne Aufsicht gelassen werden.  


(7) Die Arbeitsstelle ist, soweit wie für die Durchführung der Arbeiten erforderlich, gegen Tagwasser zu schützen.  
 
 (1) Sofern während der Arbeiten kein kontinuierlich messendes Gaswarngerät eingesetzt wird, sind die 
Prüfungen auf Gasfreiheit mindestens halbstündlich zu wiederholen, damit Personen- und Sachschäden 
(Gasvergiftung, Explosion, Brand) vermieden werden. Treten während der Arbeiten Gase in den KSch/AzK 
auf, ist die Arbeit an der betroffenen Stelle und in den benachbarten KSch und AzK sofort einzustellen. Der 
BvT ist unverzüglich zu verständigen. 
 
(2) Heizstrahler dürfen in KSch nur mit Dunstabzugsschläuchen verwendet werden. Die Schläuche müssen 
dicht sein und derart nach oben aus dem KSch geführt werden, dass von ihnen keine Brandgefahr ausgeht, 
die Verbrennungsgase ungehindert abziehen und nicht in den KSch zurückströmen können. Während der 
Ausführung von Arbeiten insbesondere mit offener Flamme ist durch geeignete Maßnahmen für einen 
ausreichenden Luftwechsel zu sorgen. Zelte, Deckel oder Planen dürfen dabei nicht hinderlich werden. 
 
(3) Bei Arbeiten, die zu einer Beschädigung oder Verschmutzung der Kabel und Kabelgarnituren führen 
könnten, sind diese vor Beginn der Arbeiten mit Kunststoffplanen o. dgl. Abzudecken. Chemikalien und 
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andere aggressive Stoffe sind fernzuhalten. Tropfende Öle, Fette, Harze usw. sind aufzufangen. Kabel und 
Kabelgarnituren dürfen nur im Benehmen mit dem BvT bewegt oder umgelagert werden. 
 


(4) Auch bei kurzzeitigem Verlassen ist die Arbeitsstelle gegen Fremdeingriffe zu sichern (z.B. geschlossenes 
Zelt und Absperreinrichtung, geschlossener Deckel). 
 


(5) Geöffnete KSch mit elektronisch und/oder mechanisch verriegelbaren KSch- Abdeckungen bzw. mit UDESI 
dürfen nicht ohne Aufsicht gelassen werden. 


 


5.4  Aufräumen der Arbeitsstelle  


 


(1) Alt- und Abfallstoffe aus den Beistellungen und den Anlagen der Deutschen Telekom sind sortenrein an die 
Deutsche Telekom zurückzuliefern. Alt- und Abfallstoffe aus den Lieferungen des AN sind in eigener Zuständigkeit 
ordnungsgemäß zu entsorgen.  


(2) Alle für die Ausführung der Montagearbeiten zeitweise vorgenommenen Veränderungen an Kabelanlagen und 
Einbauten sind in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.  


(3) Die entleerten Schmutzfänger oder Schmutzschalen sind wieder einzuhängen.  


(4) Vor dem Einlegen der UDESI, wenn Ausführung mit Dichtungen, sind diese von Schmutz zu befreien. Sollten 
Beschädigungen der Dichtungen festgestellt werden, ist der BvT zu benachrichtigen.  


(5) Die Deckel (UDESI/KSch-Abdeckung) sind gemäß Montageanweisung (UDESI) einzulegen und auf richtigen 
Sitz zu überprüfen. Sofern Einlegemarkierungen auf Rahmen und Deckel (KSch-Abdeckung) vorhanden sind, 
müssen diese übereinstimmen. Aushebeöffnungen sind mit Verschlusspfropfen zu verschließen.  


(6) Nach Beendigung der Arbeiten sind KSch und AzK sowie die Arbeitsstellen in Gebäuden besenrein zu säubern. 
Fettreste bzw. Reste von Kabelgleitmittel sind restlos zu beseitigen. Montagegruben, MFG, KVz etc. sind von 
Abfallstoffen der Montage zu säubern.  


(7) Bei eingebauter Abdeckung TWD ist ggf. nach zu fetten.  


8) Vor dem Einlegen der Deckel sind die Deckelauflageflächen und ggf. vorhandene Lagerprofile zu reinigen, auf 
Unversehrtheit und richtigen Sitz zu überprüfen. Bei Beschädigungen, welche die Funktion einschränken, ist der 
BvT zu verständigen.  


(9) Beim Einlegen der Deckel ist auf richtigen Sitz (kein Wackeln, kein Unter- oder Überstand) zu achten. Sofern 
Einlegemarkierungen auf Rahmen und Deckel vorhanden sind, müssen diese übereinstimmen.  
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6 Kalibrieren von Zügen, Einziehen von Kabel/ 
MR4/SNR/SNRV, Einblasen von Kabel und SNR 


6.1 Allgemeine Hinweise 


(1) Die nachfolgend angeführten Vorgaben gelten sowohl für das Einziehen von Kabel, SNR/SNRV, MR4 als 
auch für das Einblasen von Kabel und SNR. Mit dem Begriff Einbringen wird zur Vereinfachung der 
Abrechnung sowohl das Einziehen von Hand, mit Einziehhilfe (Gf-Einschiebebänder) und mit Kabelzugwinde 
mit Zugkraftmessung definiert.  
Ein Einziehen mit einer Winde ohne Zugkraftmessung- und aufzeichnung sowie der Einstellbarkeit der 
maximal zulässigen Zugkraftwerte (im ausgedruckten Einziehprotokoll dokumentiert!) , sowie einer 
elektronischen Aufzeichnung der Zugkräfte über der Einziehlänge ist unzulässig. 
In Tabelle 10 sind die zulässigen Techniken für die jeweiligen zu belegenden Medien dargestellt. Die 
maximal zulässigen Zugkraftwerte, Biegeradien etc. sind dieser ZTV-TKNetz  zu entnehmen und zwingend 
einzuhalten. Alle Ausnahmen zu den Vorgaben sind ebenfalls in dieser ZTV-TKNetz formuliert. 
 
(2) Der AN hat den Transport der Kabel und Trommeln (Spulen) ab der Übergabestelle durchzuführen. Für 
das sachgemäße Be- und Entladen von Fahrzeugen hat der AN geeignete Vorrichtungen bereitzustellen. 
Lastkraftwagen ohne spezielle Einrichtungen (Ladekräne, Stapler und/oder LKW mit Ladebordwand.) sind 
für den Transport von Trommeln im Allgemeinen ungeeignet. 
 
(3)  Die SNR-Enden müssen während des Transportes und der Lagerung wasserdicht verschlossen sein. 
Beschädigte Trommeln (beschädigte Trommelflansche weisen auf ein Herabfallen vom Lieferfahrzeug hin) 
sind sofort zurückzuliefern.  
 
(4) Offensichtlich umgetrommelte Mini-bzw. Mikrokabel, SNR bzw. SNRV mit unsauberem Wickelbild sind 
ebenfalls zurückzuliefern, sie stellen unkalkulierbare Risiken beim Einblasen dar. Bei Trommeln mit 
Teillängen sind die Rohre insbesondere bei einem Liegendtransport möglichst mit einer Schrumpffolie zu 
fixieren. 
Werden von Gf-Mini- oder Mikrokabelringe  zum Einblasen zur Verfügung gestellt, so ist ein Einblasen zu 
verweigern. 
 
(5)  Beschädigungen an Kabeln, Trommeln, SNR, SNRV etc. sind seitens des annehmenden AN fotografisch 
zu dokumentieren und sofort dem BvT zu übergeben. 
 
(6) Gf-Mini- oder Mikrokabel dürfen aufgrund ihres Aufbaus und ihrer Beschaffenheit nicht ungeschützt 
gegen Witterungseinflüsse und gegen Verschmutzung gelagert werden.  
 
(7) Die Telekom gibt an, in welche Züge Kabel/KR/MR4/SNR/SNRV einzuziehen/einzublasen sind bzw. 
welche Kabel/KR/MR4/SNR/SNRV auszuziehen/auszublasen sind. Dabei ist Tabelle10 zwingend zu 
beachten. 
 
(8) Der AN hat eine Sprechfunkverbindung mit allen am Zieh-/Einblas-/Ausblas-/Kalibriervorgang beteiligten 
Kräften bereitzustellen. 
 
(9) Beim Verarbeiten der Kabel ist die Trommel bzw. die Abspulvorrichtung so aufzustellen, dass das GfK, die 
SNRV. SNR von der Unterseite der Spule in möglichst flachem Bogen und unter Einhaltung der zulässigen 
Biege- bzw. Umlenkradien ablaufen. Dadurch werden mechanische Beschädigungen beim Abtrommeln 
vermieden. Die Trommel ist ständig leicht zu bremsen, um ein Nachlaufen der Trommel bei einem 
unvorhergesehenen Stopp des Vorganges und damit ein Stauchen oder Knicken der GfK, SNRV bzw. SNR zu 
verhindern. 
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Zu be-
legendes 
Medium Zulässige Technik  


  


Erd-
reich 
offener 
Graben 


KKR/ 
SR 
110 


KKR 
50 KKF100 


MR4 
40 
mm 


MR4 
32 
mm 


KR 
50 x 
4,6 
mm 


SNRe7 
x 1,5 
mm 


SNRe  
12 x 2 
mm 


SNR 
10 x 1 
mm 


SNRV  
 
 


SNRVe 
 
 


SymK E*  E*  E*  E*  E*  E*  E*            
Gf 
Standardkabel 
bis 192 
Fasern E* E1 E* E1 


E*+ 
B1 


E*+ 
B1 
E2 


E*+ 
B           


Gf-Minikabel 
6,5 mm bis 96 
Fasern                B B B B 
Gf-Mikrokabel 
4 oder 12 
Fasern               B B B B B 
MR4 oder 
Teile davon   E*   E*                 
SNR 7 x 1,5 
mm E*   E* E* 


E*+ 
B 


E*+ 
B 


E* + 
B           


SNRe 12 x 2 
mm E*   E* E* 


E*+ 
B 


E*+ 
B 


E* + 
B           


SNR 10 x 1 
mm     E*   


E*+ 
B 


E*+ 
B 


E* + 
B           


SNRV 8 x 10x 
1mm   E* E*   E* E*             
SNRVe E* E*   E*                 
KR 50 x 4,6 
mm E* E*       


  
             


FspK E* E* E*, E* 
E*+
B1    E*+B           


Dükerrohr  E*                       
E*= Einziehen mit Winde und Zugkraftmessung 
E1 =Gf-Standardkabel bis 192 Fs können in Straßenübergänge und VzK-Kanäle  von Hand mit Einziehhilfe ein- 
oder dazugezogen, keinesfalls eingeschoben werden 
E2= max. 132-fasriges Kabel zulässig 
B= Einblasen  B1= Einblasen aber unter Beachtung, dass MR 4 eine als PN6-Rohr eine geringere maximale Druck-
Belastung zulässt als KR (PN 10) 


Tabelle 10 Zulässige Techniken in Abhängigkeiten von den zu belegenden Medien 
 
(10) Die Spulen sind  insbesondere beim Einblasen immer zentriert auf einer reibungsarm gelagerten Welle 
ausgerichtet auf das Einblasgerät  anzuordnen. Ein unwuchtige Trommel führt zu erheblichen Einbußen bei 
der erreichbaren Einblaslänge. 
 
(11)  Kabel/MR4/SNR/SNRV sind nur bei zulässigen Umgebungstemperaturen nach Tabelle11 einzuziehen. 
Die dort aufgeführten Temperaturbedingungen gelten erst dann als erfüllt, wenn das betreffende Kabel/MR 
4/SNR während der letzten 12 Stunden vor dem Einziehen nicht einer Temperatur außerhalb des 
zugelassenen Bereiches ausgesetzt war. Bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes sind die Spulen 
SymK, Fspk, Gfk, SNR und SNRV vor dem Einbringen 12 bis 24 Stunden in geheizten Räumen zu lagern.  
 







ZTV TKNetz 40, Version Oktober  2018   


Dokument aus myDMS Seite 31 von 77 Druckdatum: 30.10.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


Die Spulen sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Ideale Zugbelastbarkeit wird in einem 
Temperaturbereich zwischen +5°C und  + 20°C erreicht. 
Die Einblastemperaturen, minimal wie auch maximal, werden aufgrund von Erfahrungswerten gegenüber den 
Einziehtemperaturen reduziert. Die Temperaturen im Rohr werden in Hochtemperaturphasen noch erhöht 
durch die eingedrückte Druckluft, die ca. 10 Grad wärmer ist als die Umgebungstemperatur. 
Im Winter besteht bei Temperaturen unterhalb von -2 °C die Gefahr des Gefrierens des Kabelgleitmittels und 
damit verliert sich die Gleitwirkung. 
 


Kabeltyp, MR4 Zulässige 
Einziehtemperaturbereich  


in °C 


Zulässiger 
Einblastemperaturbereich 


in °C 
Symk -20 bis +50 - 
Fspk -5 bis +50 - 
Gfk -5 bis +45 -2 bis + 45 


Gf-Mini- und Mikrokabel nicht zulässig -2bis + 37 
MR 4 -5 bis +30  -    
SNR -10 bis +30 0 bis + 37 


SNRV 8 x 10x1 in KKR110 -10 bis +30 - 
SNRV / SRNV-E einlagig -10 bis +30 +5 bis +30 


SRNV-E  (>2 SNR-E) 5 bis +30  
Tabelle 11 Zulässiger Einzieh- bzw. Einblastemperaturbereich 
 
(12)  Müssen SymK ,Gf-Standardkabel bis 192 Fs oder Fspk Kabel z.B. in Schleifen oder Achten ausgelegt 
werden, so hat der AN durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass die Kabel nicht verschmutzt 
oder beschädigt werden können. 
Einzublasende SNR sind nicht in Schleifen oder Achten auszulegen. Mini und Mikrokabel sind ausschließlich 
mit den dafür entwickelten Kabelauffangvorrichtungen (Beispiel siehe Abbildung 7)  zu bearbeiten. 
Das Ablegen von Kabel auf der Erde muss zwingend unterbleiben. Um Beschädigungen der Gf-Minikabel/-
Mikrokabel durch mechanische Einflüssen zu verhindern, müssen die Kabelüberlängen mit Hilfe spezieller 
Auffangvorrichtungen (Beispiel siehe Abbildung 7) abgelegt werden. Mikro- und Minikabel bedürfen sehr  
sensibler Behandlung, eine Verschmutzung mit Staub oder auch nur Wasser hat beim Einblasen angesichts 
eines verbleibenden Luftspaltes rund um das Kabel von weniger als einem Millimeter massive Folgen. 


 
Abbildung 7 Beispiel für Kabelauffangvorrichtung für Minikabel-Überlängen (Foto Fa. Vetter) 
 
(13) Kabel/SNR/SNRV, deren Windungen auf der Trommel zusammengefroren sind, müssen vor dem 
Einziehen aufgetaut werden. Hierzu ist die Trommel in geeigneten Räumen, z. B. beheizten Hallen, 
abzustellen. 
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(14) Bei Kabellängen mit Druckluftfüllung ist die Dichtigkeit des Mantels durch Messen des Luftüberdruckes 
bei Übernahme durch den AN, vor dem Transport und vor Beginn der Einzieharbeiten zu prüfen. Zum 
Messen genügt ein einfacher Reifendruckmesser gemäß Abschnitt 4.5.1.1 dieser ZTV-TKNetz. Der 
gemessene Wert darf nicht kleiner als 30 kPa (0,3 bar Überdruck) sein. Nach dem Einziehen ist nochmals der 
Druck zu prüfen. 
Der BvT ist unverzüglich zu verständigen, wenn  
• ein geringerer Wert oder überhaupt kein Überdruck festgestellt wird.  
• Abweichungen gegenüber dem Anfangsdruck festgestellt werden. 
• Beschädigungen zu vermuten sind. 
In diesen Fällen sind die Einzieharbeiten für das betroffene Kabel zu unterbrechen, und die Ursachen sind 
gemeinsam mit dem BvT zu klären. Die gemessenen Drücke sind dem BvT mitzuteilen. 
 
(15) Geschnittene Kabel -- sind nach dem Abschluss der Zieharbeiten sofort staub- und wasserdicht mit KEK 
oder mit Schrumpfkappen (mit oder ohne Ventil) zu verkappen.  
Kabel mit Kunststoffmantel ohne Druckluftfüllung in einem Außendurchmesserbereich von 8 bis 24 mm 
generell mit KEK zu verkappen.  
Bleimantelkabel sind, wenn notwendig, mit Schrumpfkappen mit oder ohne Ventil zu verkappen. 
Dies ist auch dann durchzuführen, wenn die Muffen herausgetrennt werden und die Kabel außer Betrieb im 
Zug oder im Erdreich verbleiben (für spätere Kabel-X-Nutzung). 
 
SNR mit Gf-Mini –oder Mikrokabel sind mittels EZA-t gas- und wasserdicht zu verschießen.   
Unbelegte SNR  bzw. Einzelröhrchen von SNRV sind generell bei Arbeitsunterbrechungen und 
Zwischenlagerung der Trommeln mit entsprechenden Schutzkappe für SNR (SK 7, 10 oder 12) provisorisch 
abzudichten. Diese SK sind keinesfalls als Ersatz für die EZA-t oder ES einzubauen. 
 
Soll das SNR dauerhaft im Erdreich oder im KSch enden, so ist es zwingend mit einer EZA-t 7, 10 oder 12 
oder ES 7, 10 oder 12 (siehe Abbildung 8) zu verschließen.  
 


 
Abbildung 8 von links: Schutzkappe (SK) , Einzelzugabdichtung (EZA-t) und Endstopfen (ES) 
 
Endet das Kabel  
• innerhalb eines Gebäudes, so ist die Beschriftung mit SNR-Beschriftungsetiketten durchzuführen 
• im Gf-NVt bzw. MFG, so ist die Beschriftung bei Neubau mit SNR-Beschriftungsetiketten durchzuführen 


oder wenn vorgefunden mit KMR 7, 10 oder 12 . 
• im Erdreich immer mit KmR und gemäß den Vorgaben des BvT zu beschriften. 
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(16) Um mit den maximal zulässigen Zugkräften einziehen zu können, sind die Kabel entsprechend Tabelle 
15 vorzubereiten.  
 
Gf-Mini- und Mikrokabel dürfen generell nicht eingezogen oder eingeschoben werden.  
 
Gf-(Standard-)Kabel gemäß Tabelle 7 wurden hinsichtlich einer verbesserten Einblasperformance 
weiterentwickelt. Deshalb sind sie heute nur noch sehr eingeschränkt mit Kabelziehwinde einziehbar. 
In KR50 x 4,6 mm werden Kabel gemäß Tabelle 7 oder SNR 10 x 1 mm eingeblasen.  
 
SNRV sind nicht einblasbar, SNRV 7 x 10 sind in KKR 110 einziehbar. 
Beim Übergang von rohrverlegten SNR 10 auf SNR E12 x 2 mm sind RSM 12/10 zu verwenden. Der 
Übergang ist mechanisch zu schützen. 
 
In MR4-Züge werden SNR 10 x 1 mm , SNR 7 x 1,5 oder SNR 12 x 2 mm eingezogen oder eingeblasen. Ein 
Einziehen ist bis zu einer maximalen (geraden) Trassenlänge von 320 m und auch dann nur mit 
Kabelziehwinde mit Zugkraft-Diagrammschreibwerk zulässig. Größere Streckenlängen sind generell 
einzublasen. Das Zugkraftdiagramm bzw. das Einblasprotokoll ist vorzulegen und zur Bauakte zu nehmen. 
SNR können auf kurzen Strecken mit der Kabelziehwinde mit Zugkraftschreibung unter Verwendung eines 
speziellen Einziehkopfes oder eines Kabelziehstrumpfes in KR, MR4 oder KKR-Züge eingezogen werden.  
SNR müssen bzgl. ihrer Anzahl für den jeweiligen Rohrabschnitt immer komplett in einem Arbeitsgang 
eingezogen- oder eingeblasen werden. Ein späteres Nachziehen oder -blasen ist nicht möglich!  
SNRV  mit jeweils dafür geeigneten SNR können zeitlich nacheinander in ein KKR 110, KKF eingezogen 
werden. 
Symk, MR4 können von Hand bzw. mit Gf-Einschiebeband ohne Längenbegrenzung eingezogen werden 
SNR, SNRV können von Hand bzw. mit Gf-Einschiebeband unter Beachtung der maximal zulässigen 
Zugkraftwerte eingezogen, keinesfalls eingeschoben werden. 
SNR 7 oder SNR 12 können in belegte Züge auf kurze Strecken unter Verwendung eines Gf-
Einschiebebandes dazugezogen werden, die max. zul. Zugkraftwerte sind einzuhalten. 
SNRV 8 x 10x 1mm (innerhalb der KKA nur mit Hülle) mit speziellem Ziehkopf oder Kabelziehstrumpf 
eingezogen werden 
SNRV bzw. aufgeschnittene SNRV können mit der Kabelziehwinde mit Diagrammschreiber unter 
Verwendung eines speziellen Einziehkopfes oder eines Kabelziehstrumpfes in KR, MR4 KKF- oder KKR-Züge 
eingezogen werden. Das Zugkraftdiagramm ist zwingend in elektronischer Form als *.pdf Datei vorzulegen 
und zur Bauakte zu nehmen 
KR 50 x 4,6 mm können in Straßenübergänge eingezogen oder eingeschoben werden 
Die Zugkraftverlaufsdiagramme der Kabelziehwinde, die Einblas- und Kalibrierprotokolle als Kopie sind 
zwingend dem BvT zu übergeben. 
 
(17) SNR sowohl einzeln als auch in den Verbänden werden in verschiedenen Farbkennzeichnungen angepasst 
an die Farbcodierung der Glasfasern (siehe Tabelle 12) in einem Kabel geliefert. Die in Tabelle 3 aufgeführte 
Verteilung der Farbcodierung für die einzelnen Rohrtypen (MR 4, KR) ist generell einheitlich durchzuführen. Es ist 
darauf zu achten, dass die Farbkennzeichnungen innerhalb einer Trasse mit einzelnen SNR bzw. mit SNRV immer, 
auch nach Verbindungen oder Abzweigen, konsequent weitergeführt werden. 
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Abbildung 9 Beispiel für Kennzeichnung der Rohre 
 


SNR.-
Nr. 


Farbe  SNR-
Nr. 


Farbe Zusatzmarkierung 


1 Rot  13 Rot Streifenmarkierung 
2 Grün  14 Grün Streifenmarkierung 
3 Blau  15 Blau Streifenmarkierung 
4 Gelb  16 Gelb Streifenmarkierung 
5 Weiß  17 Weiß Streifenmarkierung 
6 Grau  18 Grau Streifenmarkierung 
7 Braun  19 Braun Streifenmarkierung 
8 Violett  20 Violett Streifenmarkierung 
9 Türkis  21 Türkis Streifenmarkierung 
10 Schwarz  22 Schwarz Streifenmarkierung 
11 Orange  23 Orange Streifenmarkierung 
12 Rosa  24 Rosa Streifenmarkierung 


Tabelle 12 Farbcodierung und Reihenfolge der einzelnen SNR 
 
(18) Für das Einziehen von Kabel, SNR und SNRV werden verschiedene Verfahren beschrieben.  


Typ Kabelziehstrumpf 
(ohne Beteiligung der 
Kabelseele) 


Kabelziehstrumpf 
(mit Beteiligung der 
Kabelseele) 


Kabelziehkopf  Werkseitiger 
zugfester 
Verschluss 


von der Telekom 
hergestellter zugfester 
Verschluss 


Symk - x x x x 


Fspk x x - - - 


Gfk x**   x* für Gfk x x 


Gf-Mikro und 


Minikabel 


unzulässig 


(ausschließlich einblasen) 


Kxk - x - x x 


MR4 mit zusätzl. Fixierung des MR4 für 


MR4 


- - 


SNR x x - - 


SNRV x x - - 


Tabelle 13 Vorbereitung der Kabel zum Einziehen/Einblasen 
*bei Gfk mit entsprechendem z.B. metallischem Zentralelement   


** nur für Gfk mit entsprechendem Aufbau, d.h.der Kabelmantel kann die zulässige Zugkraft übertragen 
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 (19) Die Abstände der Einblasgruben (hergestellt gemäß ZTV-TKNetz 10) werden gemeinsam mit dem BvT 
kurzfristig vor Baubeginn und unter Zugrundelegung der tatsächlich gelieferten Kabellängen 
(Trommelbeschriftung) festgelegt. 
 
(20) Beim Abspulen von SNR von Trommeln, die sich auf einer gemeinsamen Welle befinden, ist darauf zu 
achten, dass alle Trommeln sich unabhängig voneinander frei beweglich drehen können. 
 
(21) Beim Abziehen des Kabels/MR4/SNR/SNRV von der Trommel ist diese permanent leicht zu bremsen, damit 
ein Nachlaufen und damit die Gefahr von Stauchungen und Knickungen des Kabels/Rohrs/SNRV vermieden wird. 
Während des Ablaufens von der Trommel ist das Kabel/Rohr bzw. des SNRV auf mechanische Beschädigungen 
zu überprüfen (Sichtprüfung).  
Grundsätzlich haben alle SNR, Rohrverbände oder HD-PE-Rohre die Eigenschaft, dass sie nach Abspulen  einer 
Orientierung unterliegen. Je kälter die Außentemperaturen werden, desto stärker sind diese Orientierungen, da das 
Material aufgrund der kälteren Umgebungstemperatur steifer wird. Diese Orientierungen besonders auch in 
Kernnähe lassen das KR, SNR oder den SNRV-(E) bei einem Temperaturniveau, wie es im Winterhalbjahr über 
Nacht herrscht, auch nach dem ordnungsgemäßen Abziehen von der Trommel temperaturabhängig wie einen 
Korkenzieher aussehen. Um diesen Orientierungen entgegen zu wirken ist es notwendig, das KR, SNR oder den 
SNRV-(E) von der Unterseite der Trommel in möglichst flachem Bogen und unter Einhaltung der zulässigen Biege- 
bzw. Umlenkradien abzuwickeln. Hierbei ist besonders auf eine lineare Verlegung unter Zug zu achten. Durch 
Nutzung der Trommelbremsen ist das Nachlaufen der Trommel und damit das Stauchen oder Knicken des Kabels 
/KR, SNRV-E bzw. SNR-E, zu verhindern und der Verband wird durch den Zug gerade ausgerichtet. 
Ein Abwickeln des Rohrverbandes über den Flansch (in Richtung der Spulenachse) ist nicht zulässig.  
 
(22) Werden SNR/SNRV in Teillängen eingebaut, so sind die auf der Trommel verbleibenden Restlängen mit 
AS staub- und spritzwasserdicht zu verkappen und nach Abschluß der Arbeiten zu fixieren. 
 
(23) Beim Einziehen von SNR bzw. SNRV in KKR oder KKF von Hand oder mit Winde ist zwingend auf die 
Abrollrichtung der Trommel und die Einziehrichtung gemäß Abbildung 12 zu achten.  
 


 
Abbildung 10 Doppelsteckmuffen zum Verbinden der SNR 


6.2 Kalibrieren von Zügen  


(1) Vor Beginn von Einzieh-/ Einblasarbeiten aller Art ist im Rahmen des normalen Leistungsumfanges  immer 
sicherzustellen, dass der zu belegende Zug verwendbar und durchgängig ist (Nebenleistung). Dazu gehört 
auch das Entfernen von leichten Verschmutzungen und Wasser aus dem Rohrzug. Ebenso zum normalen 
Leistungsumfang gemäß ZTV TKNetz 11 gehört das Kalibrieren von neu errichteten KR-Strecken 1000 
Stunden nach der Fertigstellung. Darüber hinaus können Kalibirierarbeiten aufgrund von 
• Verdacht auf Rohrverengungen z.B. nach Bauarbeiten Dritter  
• belegt vorgefundenen Zügen und beim danach notwendigen Suchen von freien Abschnitte 
angeordnet werden.  
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Beim Suchen von Rohrverengungen ist möglichst der Schädiger im Rahmen der Schadensminderungspflicht 
zu beteiligen.  
Zu kalibrierende Züge müssen in ihrer Gesamt einmal komplett vom Kaliber durchlaufen sein.  
Bei den Kalibrierarbeiten können die in Tabelle 16 dargestellten Verfahren angewendet werden.  
 
(2) Von allen Kalibriervorgängen ist ein Kalibrier-Protokoll ähnlich Abbildung 11 als Nachweis für ggf. 
notwendige Mehrkalibrierlängen bzw. Mehraushub zu fertigen. 
 
(3) Das Kalibrieren von KKF wird mit einem Vollkaliber aus Stahl (Röhrenfeile) bzw. die Kalibrierung von  
KKR mit einem Feinmesskaliber mit Schreibwerk, einem Messkaliber mit Minimalmaß oder einem  
Festkaliber durchgeführt. Die erforderlichen Durchmesser sind aus dem Tabelle 18 zu entnehmen.  
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               Zieh-         


                   verfahren 


 


Zugtyp 


Einziehen von Hand mit Gf-


Einschiebeband 


Einziehen mit Winde/ Hilfswinde Einblasen 


KKF Fangkorb, Röhrenfeile, 


Vollkaliber aus Stahl 


Röhrenfeile Vollkaliber aus Stahl 


(ohne Hilfsseil einziehen) 


nicht möglich 


KKR  Fangkorb, Festkaliber, 


Feinmesskaliber mit 


Schreibwerk 


Manschettenkolben für Hilfsseil 


durchgeschossen , Festkaliber, 


Feinmesskaliber mit Schreibwerk 


nicht zulässig 


MR4 grundsätzlich nicht, ggf. mit 


Fangkorb, Festkaliber 


grundsätzlich nicht, ggf. mit 


Festkaliber 


grundsätzlich nicht, 


ggf. mit Fangkorb 


oder Festkaliber 


KR 50 x 4,6 mm 


KR 40 x 3,7 mm 


- Festkaliber mit Sender Festkaliber mit 


Sender 


Düker Fangkorb, Festkaliber, 


Feinmesskaliber mit 


Schreibwerk 


Manschettenkolben für Hilfsseil 


durchgeschossen , Festkaliber, 


Feinmesskaliber mit Schreibwerk 


Festkaliber mit Sender 


Festkaliber mit 


Sender 


SNR 7 x 1,5 mm  


 


SNR 10 x 1mm, 12 


x 2 mm 


 


grundsätzlich nicht 


 


grundsätzlich nicht 


grundsätzlich nicht 


 


grundsätzlich nicht 


grundsätzlich nicht 


 


Sender mit Kaliber 


6,6mm 


Tabelle 14 Anwendbare Kalibrierarbeiten 
 


Zug-Typ Zugaußendurch-


messer x 


Wanddicke 


Rohrma-


terial 


minimaler 


Kaliberdurch-


messer 


Mindest-


Kaliberlänge 


Max. einbringbarer 


Kabeldurch-messer 


 mm  mm mm mm 


KKR 110 x 3,2 PVC-U 95 200 85 


KKR 110 x 5,3 PVC-U 90 200 85 


KKHR 110 x3,2 PVC-U 90 200 85 


KKR 50 x 1,8 PVC-U 40 200 30 


KKHR 50 x 2,4 PVC-U 35 200 25 


MR4 * 32 x 2,0 PE-HD 25 145 18 


MR4 * 40 x 2,5 PE-HD 32 145 25 


KR 50 x 4,6 PE-HD 35 145 30 


KR 40 x 3,7 PE-HD 28 145 22 


Düker 125 x 11,4 PE-HD 89 200 79 


Düker 140 x 12,8 PE-HD 100 200 90 


KKF Innen-∅ 100 Beton 95 200 85 


Kabel-X 20 x 1,9 PE-HD 13 130 9 


SNR 10 x 1 PE-HD 6,7               - 6,5 


SNR-E 12 x 2  PE-HD 6,7 - 6,5 


SNR-E  7 x 1,5  PE-HD - - 2,6 


Tabelle 15 Kaliberdurchmesser, max. Außendurchmesser der einzuziehenden Kabel 
*im Regelfall nur bei Beschädigungen des KK-Verbandes zur Feststellung des Schadensbildes 
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KKF-Zug, KKR 110, 
KKR50 oder KR  Kalibrierprotokoll  


  
 


Strecken-
abschnitt 


  


Anwesende 
Personen: 


  


  


KKF, KKR110, KKR50,KR Kalibriergerät Kompressor 
Rohrtyp   Her-


steller: 


 Kompressor:  


Zugdurch- 
messer 


  Kaliber-


durch- 


messer 


 Gleitmittel: Einblasdruck 


  Röhren-


feile 


   


  Mess-


kaliber 


   


  Voll-


kaliber 


   


  Zieh-


winde 


   


  Zugkraft     


1.Teilstrecke 
eingeblasen 


m Stop bei Montage-
grube 


  Datum:                      Uhrzeit:             
Temp: 


2.Teilstrecke 
eingeblasen 


m Stop 
bei 


Montage-
grube 


  Datum:                      Uhrzeit:             
Temp: 


3.Teilstrecke 
eingeblasen 


m Stop 
bei 


Montage-
grube 


  Datum:                      Uhrzeit:             
Temp: 


4.Teilstrecke 
eingeblasen 


m Stop 
bei 


Montage-
grube 


  Datum:                      Uhrzeit:             
Temp: 


Komplettstrecke 
eingeblasen 


m Stop 
bei 


Montage-
grube 


  Datum:                      Uhrzeit:             
Temp: 


          Ölabscheider [  ]  +  Nachkühler [  ] 


       Außentem
peratur 


 


Bemerkungen:   


 
 
 
 


 


                
Name:               
Firma:                


          Datu
m 


Unterschrift:   


Abbildung 11: Beispiel für ein Kalibrierprotokoll 
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(4) Das Kalibrieren von KR ist ab einer Zuglänge > 1.000 m mit einem speziellen Kalibriergerät (siehe 
Abschnitt 4.5.1) durchzuführen. Durch den Einbau von KR-Verbindungsstücken an den Rohrenden sind 
Streckenlängen von 20 km oder mehr kalibrierbar und Fehlerstellen dank der eingebauten Sender ortbar.  
Zum Kalibrieren von KR-Strecken sind beide Rohrenden zu öffnen. Durch das Kalibrieren dürfen keine 
zusätzlichen Schnittstellen in der Rohrstrecke geschaffen werden. Sinnvoll ist es Start und Ziel der 
Kalibrierung in eine Grube zu legen. Auf jeden Fall müssen Start und Ziel des KR während eines 
Kalibriervorganges gesichert sein. Zum Kalibrieren von KR-Strecken ist ein freilaufendes Festkaliber mit 
eingebautem aktivem Ortungssender einzusetzen. Am Ende der Rohrstrecke ist eine Fangvorrichtung für den 
Manschettenkolben mit Kaliber vorzusehen. Die Abmessungen der Kaliber sind dem Tabelle 17 zu 
entnehmen. 
 
(5) Im Rohr vorhandene Verschmutzungen und Wasser sind zu entfernen. Eine Strecke gilt als kalibriert, wenn 
ein Kaliber die Strecke einmal komplett ungehindert durchlaufen hat.  
Bleibt das Kaliber hängen, so ist die Stelle zu lokalisieren, in der Örtlichkeit zu kennzeichnen und der BvT zu 
verständigen. Nach dem Beseitigen des Fehlers kann ein Kalibrieren angeordnet werden. 


(6) Es ist grundsätzlich nicht notwendig, durchgängige MR4 zu kalibrieren.   
Zum Verbinden von unterbrochenen MR4 verwendete MR-VM sind beim Einblasen von Hilfsseilen oder 
Glasfaserkabeln nur bis zu einem Überdruck von 0,65 MPa belastbar. Vor dem Einblasen in MR4-Züge mit 
eingebauten MR-VM ist deshalb durch Kalibrieren festzustellen, ob die Rohrstrecke durchgängig ist. 
Andernfalls kann beim Hängenbleiben des Einblaskolbens im Rohr ein Staudruck von 0,65 MPa und mehr 
entstehen. Dann besteht die Gefahr, dass dazwischen liegende Verbindungsstellen der MR4 
auseinandergedrückt werden. Werden MR-VM eingebaut, so sind sie hinsichtlich ihrer Lage exakt zu 
dokumentieren. 


(7) Es ist grundsätzlich nicht notwendig, SNR-Strecken zu kalibrieren. Ein Anblasen ist die einzige sinnvolle 
Möglichkeit den Zug auf Durchgang zu prüfen. In SNR 10 x 1 mm bzw. SNR 12 x 2 mm können mit einem 
einblasbaren Sender (Durchmesser 6,0 mm) Fehlerstellen lokalisiert werden, sofern Luftdurchgang herrscht. 
Wenn schon beim Vorschmieren eines SNR 10 x 1mm bzw. 12 x 2mm der Schwamm sehr lange Zeit braucht 
durchzukommen, so deutet das auf eine oder mehrere Eng- bzw. Druckstellen im Verlauf der SNR-Trasse hin. 
In diesem Fall kann an den o.g. Sender ein 6,6 mm Kaliber angehängt werden um die genaue Lage der 
Fehlerstelle(n) zu lokalisieren. 


 


6.3 Einziehen von Hand 


(1) Kurze Kabellängen können von Hand gezogen werden. In diesem Falle sind die Einzugstreckenlängen 
und die eingezogenen KKA-Abschnitte zu dokumentieren. Dabei ist zu vermerken, dass der Kabelzug von 
Hand erfolgt ist, also eine Zugkraftmessung nicht möglich ist. Das Einschieben von Kabel ist grundsätzlich 
unzulässig (Ausnahmen siehe unten). Die Kabel sind nicht für ein Einschieben konstruiert. 
 
(2) In Abhängigkeit der örtlichen Verhältnissen, können MR4 oder abgetrennte Züge davon sowie in 
Ausnahmefällen auf kurzen Strecken im KKF-, Düker - , KKR--Zug (ggf. auch bereits mit Kabel belegter Zug), 
von Hand eingeschoben oder eingezogen werden.  
 
(3) SNR können auf kurzen Längen mit Kräften von maximal 150 N je Rohr unter Verwendung eines 
Kabelziehstrumpfes eingezogen, jedoch keinesfalls eingeschoben werden.  
 
(4) Das Einschieben von Gf- Mini- oder Mikrokabeln in SNR auf Rohrabschnitten (z.B. zum MFG) größer als 3 
m ist absolut unzulässig.  
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(5) Beim Einziehen von SNR bzw. SNRV in KKR oder KKF ist zwingend auf die Abrollrichtung der Trommel 
und die Einziehrichtung gemäß Abbildung 11 zu achten.  
 


    
Abbildung 12 Abrollrichtung der Trommel beim Einziehen oder Einblasen 


            


6.4 Einziehen mit Ziehwinde 


(1) Unter Einbeziehung der örtlichen Gegebenheiten, der einzuziehenden Kabel-/MR4-/SNR/SNRV-Länge 
sowie dem zu erwartenden Schwierigkeitsgrad der Rohrtrasse ist darauf zu achten, dass die maximale 
Zugbelastung für das einzuziehende Kabel(MR4, etc. nicht überschritten wird. Sind aus Sicht des AN 
Probleme zu erwarten, ist der BvT zu informieren.  
Der Einsatz der Hilfsseilwinde zum Einziehen von Kabel; MR4 oder SNR ist nicht zulässig, wenn dort keine 
Zugkraftmessung bzw. -schreibung vorhanden ist. Geschieht dies trotzdem, so ist von Fahrlässigkeit 
auszugehen. Für jeden Ziehvorgang ist ein Zugkraftverlaufsdiagramm über der Länge erforderlich, dieses ist 
dem BvT zu übergeben.  
 
(2) In Tabelle 15 sind die Möglichkeiten beschrieben, eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Zugseil und 
Kabel/MR4/SNR/SNRV herzustellen. 
Zur Beteiligung der Kabelseele bei Benutzung von Kabelziehstrümpfen ist  
• Symk auf ca. 2/3 der Kabelziehstrumpflänge abzumanteln, dann kann der Kabelziehstrumpf montiert 


werden und anschließend ist der Kabelziehstrumpf mit selbstklebendem Kunststoffband zu bewickeln. 
• Gfk auf ca. 2/3 der Kabelziehstrumpflänge abzumanteln, die Gf-Bündeladern sind abzuschneiden, das 


metallische Zentralelement ist umzuschlagen und auf seiner ganzen Länge mit selbstklebendem 
Kunststoffband festzulegen, anschließend kann der Kabelziehstrumpf montiert werden. Abschließend ist 
der Kabelziehstrumpf nochmals mit Klebeband zu bewickeln. 


 
(3) Bei einem KK-/KR-Zug mit starker Steigung ist zum Abschluss der Zieharbeiten das Kabel mechanisch 
nach Angaben des BvT im Zug festzulegen, um ein Durchrutschen zu verhindern. 
 
(4) Beim Einziehvorgang ist u.a. darauf zu achten, dass 
• der Diagrammschreiber der Winde ordnungsgemäß arbeitet und eingestellt ist, Gerätenummer der 


Ziehwinde, Kabel-/Rohrtypen, Streckenabschnitt und Einziehtag auf dem Diagramm vermerkt sind.  
• die automatische Abschaltevorrichtung der Ziehwinde nicht höher als auf die für das Kabel /Rohr/ den 


Rohrverband 
• die höchstzulässige Zugkraft eingestellt ist.  
• mit der geringsten Ziehgeschwindigkeit zu beginnen ist. Nach reibungslosem Einlaufen des Kabel-


/Rohranfangs in den Zug kann die Ziehgeschwindigkeit erhöht werden.  
 
(6) Wird während des Ziehvorganges die zulässige Zugbelastung erreicht bzw. überschritten, so ist 
umgehend der BvT zu verständigen, mit dem die weitere Vorgehensweise festgelegt wird.  
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(7) Nach Abschluss des Ziehvorganges sind die Kabel/MR4/ SNR/SNRV gemäß dieser ZTV-TKNetz 40, 
provisorisch abzudichten. Ferner sind sie ordnungsgemäß zu lagern und die sichtbaren Kabel-/Rohrenden 
bzw. Rohrverbandsenden auf Beschädigungen zu überprüfen. Bei Schäden ist unverzüglich der BvT zu 
verständigen.  
 
(8) Die Zugkraftverlaufsdiagramme sind als Kopie dem BvT zu übergeben. 
 


6.4.1 Einziehen von Gfk 


(1) In KKF-/KKR-/SR-Strecken werden Gfk eingezogen. In KR-/MR4*-Strecken werden Gfk-Längen bis 1.000 
eingezogen oder eingeblasen.  
In KR-Trassen werden Längen über 1.000 m grundsätzlich eingeblasen, da hierdurch Zwischenziehgruben 
vermieden werden.  
 
(2) Bei starkem Anstieg des Zugkraftwertes ist die Ziehgeschwindigkeit der Ziehwinde so zu verringern, bis 
ein vertretbarer Zugkraftwert erreicht wird. Bei KK-Anlagen kann in den Zwischenschächten das Kabelziehen 
von Hand unterstützt werden. In diesen Fällen darf das Kabel nur gezogen (nicht geschoben) werden. Das 
Anlegen von Kabelvorräten während des Ziehvorganges in Zwischenschächten ist unzulässig. 
 
(3) Ist beim Einziehen von Gfk in KR/MR4 z.B. aufgrund des Verlaufs der Rohranlage das Einziehen des 
gesamten Kabelstückes mit einem Ziehvorgang nicht möglich, muss nach Rücksprache mit dem BvT die 
Rohranlage geschnitten werden. Von der Unterbrechungsstelle aus wird das Kabel dann nacheinander in 
beide Richtungen eingezogen. 
 
(4) Der BvT gibt an, welcher Kabelvorrat für die Verbindung der Kabelenden bzw. für die spätere Kabel- -
Lagerung im KSch bzw. in der Montagegrube verbleibt.  
 
(5) Die halogenfreien Kabel gemäß Tabelle 7  haben grundsätzlich die gleiche Zugbelastbarkeit wie 
diejenigen mit dem halogenhaltigen Kabelmantel, jedoch sind die Gleiteigenschaften schlechter. Das hat zur 
Folge, dass bei Erreichen der zulässigen Zugkraft die erzielbare Kabeleinzieh-/ blaslänge ca. 20 % geringer 
sein wird.  
Die Gf-VzK gemäß Tabelle 8 sind ebenfalls mit einem halogenfreien Außenmantel versehen. Sie weisen 
ebenfalls eingeschränkte Gleiteigenschaften auf. 


6.4.2 Einziehen von Gf-Mikro –oder Minikabel 


Ein Einziehen oder gar Einschieben der Gf-Mikro –oder Minikabel mit einer Kabelziehwinde oder von Hand 
ist absolut unzulässig. Die Kabel sind nicht dafür konstruiert. 
 


6.4.3 Einziehen und Einblasen  von Fspk 
6.4.3.1 Allgemeines  


 (1) Die Kabelenden müssen während des Transportes, der Lagerung und des Einziehens abgedichtet sein.  
 
(2) Das gemeinsame Einziehen dieser Kabel mit anderen Kabeln der Telekom ins gleiche Schutzrohr/ KKR 
bzw. der Einbau in die gleiche MD ist möglich. 
 
(3) Aufgrund der sehr niedrigen zulässigen Zugkräfte für die FspK aller Typen erscheint das Einblasen dieser 
Kabel als das bessere Verfahren.  
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6.4.3.2 Einziehen von Fspk 230V 


(1) Die Fspk sind werkseitig nicht mit zugfesten Verschlüssen versehen. Die maximal zulässigen Zugkräfte 
dieser Kabel sind Tabelle 6 zusammengestellt. Ein Einziehen dieser Kabel in KK ist nur auf kurzen 
Abschnitten möglich. Die angegebenen Zugkräfte gelten sowohl beim Einziehen mit Kabelziehstrumpf über 
den Kabelmantelals auch bei einer direkten Beteiligung der Kupferleiter am Zug. Ein Einblasen der Fspk ist 
auf Trassenlängen bis zu ca. 500 m möglich. 
 


6.4.3.3 Einziehen und Einblasen von Fspk (400 V) für Fernspeisung Classic und 
Fernspeisung light (60V) 


 
(1) Die Fspk für Fernspeisung Classic (400V) bzw. Fernspeisung Light  (60 V) sind werkseitig nicht mit 
zugfesten Verschlüssen versehen. Die maximal zulässigen Zugkräfte dieser Kabel sind in Tabelle 6 
zusammengestellt.  
 
(2) Ein Einziehen dieser Kabel in KKF ist nur auf kurzen Abschnitten bei guter Schmierung des Kabels 
möglich. Die angegebenen Zugkräfte gelten sowohl beim Einziehen mit Kabelziehstrumpf als auch bei einer 
direkten Beteiligung der Kupferleiter am Zug.  
 
(3) Ein Einziehen dieser Kabel in Kabelkanäle aus KKF ist nur auf nur sehr kurzen Abschnitten entsprechend 
Tabelle 8 möglich. Das Einziehen in KK-Züge aus PVC-U ist bei entsprechender Schmierung mit Gleitgel für 
schwere Kabel bis zu 1.000 m möglich, wenn die zulässige Zugkraft durch vorhandene Bögen in der Trassen 
nicht überschritten wird. Das Einblasprotokoll ist dem BvT vorzulegen und zur Bauakte zu nehmen  
 
(4) Ein Einblasen der Fspk ist auf Trassenlängen bis zu ca. 1.000 m möglich, solange der zulässige 
Innendruck des genutzten PEHD-Rohres nicht überschritten wird Das Einblasprotokoll ist dem BvT zu 
übergeben und in die Elektronische Bauakte zu übernehmen. 
Auch beim Einblasen ist der Zug vorab mit einem Gleitgel für schwere Kabel vorzuschmieren. Dabei ist ein 
größerer Schwamm einzusetzen und das Vorschmieren sollte mit sehr niedrigem Einblasdruck geschehen, 
um eine gleichmäßige Verteilung des (zähflüssigeren) Gleitmittels zu gewährleisten. 
 
(5) Ein Einziehen der FspK für Fernspeisung Classic 400V bzw. Fernspeisung Light 60 V in einen 
gemeinsamen Zug mit SymK ist zulässig. 


6.4.4 Einziehen von MR4 


(1) Die MR4 sind in der heißen Jahreszeit vor unmittelbarer Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei 
Außentemperaturen unter 0 ºC dürfen MR4 nur eingezogen werden, wenn sie zuvor mindestens 24 Stunden 
in beheizten Räumen gelagert wurden. Der Einziehtemperaturbereich ist Tabelle 11 zu entnehmen. Im 
Bereich von (-5 bis +5) ºC ist die Einziehgeschwindigkeit so zu verringern, dass das MR4 noch ohne 
Beschädigung gebündelt werden kann. 
 
(2) MR4 sind mit einer Ziehwinde und unter Benutzung eines Einführtrichters für MR4 einzuziehen. Im 
Regelfall liegen die Einziehkräfte unter 2.500 N, ein Zugkraftmaximalwert von 5.000 N darf nicht 
überschritten werden. Keinesfalls darf das MR4 über scharfe Kanten geführt oder geknickt werden. 
 
(3) Zum Einziehen der MR4 sind spezielle MR4-Ziehköpfe oder Kabelziehstrümpfe zu verwenden. Um ein 
Abrutschen des Ziehstrumpfes zu verhindern, sind geeignete Maßnahmen zu treffen. Nach dem Einziehen 
der MR4 mittels Kabelziehstrumpf sind die Rohre mindestens um die Länge des Kabelziehstrumpfes zu 
kürzen. 
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(4) Nach frühestens 24 Stunden ist die Rückstellung der MR4 soweit abgeschlossen, dass mit dem Einbau 
der AdSe-t, EZA-t u.s.w. begonnen werden kann.  
Die Rückstellzeit der Dehnung nach dem Ziehen wird beeinflusst durch: 
• die eingezogene Länge 
• die örtlichen Temperaturverhältnisse 
• die aufgekommenen Zugkräfte 
Die beiden im oberen Bereich der Rohröffnung liegenden Züge sind zur besseren Montage der 
Einzelzugabdichtungen um weitere 0,10 m zurückzuschneiden. Es muss nach der Rückstellung der Dehnung 
noch ein Überstand von 0,25 m über jede Kabelkanalzugmündung hinaus verbleiben. 
 
(5) MR4 werden nur auf Anweisung des BvT gemäß der jeder DSM beiliegenden Montageanweisung 
miteinander verbunden. Auf einen Versatz der einzelnen DSM um je 0,3 m ist zu achten. 
 
(6) Werden MR4 ungeschnitten durch KSch hindurchgezogen, so ist ein ausreichender Rohrvorrat für eine 
seitlich ausgebogene Lagerung im KSch vorzusehen. Das MR4 ist dann gemäß ZTV-TKNetz 39 
ordnungsgemäß analog einem  SymK zu lagern und zu zwingend im KSch zu fixieren. 
 


6.4.5 Einziehen von SNR 


(1) SNR sind grundsätzlich einzublasen. Müssen sie dennoch eingezogen werden, wird ein spezieller 
Ziehkopf für SNRV (siehe Abbildung 14) zum Einsatz gebracht. Alternativ kann ein Kabelziehstrumpf 
eingesetzt werden. Hierbei sind die SNR vor dem Überziehen des Kabelziehstrumpfes in geeigneter Weise 
mit selbstklebendem Kunststoffband untereinander zu fixieren. Ein Biegeradius von 0,1 m darf nicht 
unterschritten werden. Alle SNR müssen für den jeweiligen Rohrabschnitt immer in einem Arbeitsgang 
eingezogen werden. Ein späteres Nachziehen von SNR ist nicht möglich. In KR, KKR 110, KKF oder MR4-
Züge können sie auf kurzen Strecken mit der Kabelziehwinde eingezogen werden. 
Dabei dürfen bei Verwendung eines Kabelziehstrumpfes oder eines für den jeweiligen SNR-Ø geeigneten 
Zugkopfes Zugkräfte von maximal 150 N bei SNR 10 x 1 mm bzw. max. 300 N bei SNR-E 12 x 2 mm bzw. 
max. 200 N bei SNR-E 7x1,5 je Rohr keinesfalls überschritten werden.  
 
(2) Werden SNRV gemäß in KR-, MR 4- oder KKR50 Züge eingebaut, so ist vorher der orangefarbene 
Schutzmantel zu entfernen: 
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Außen-
durch-
messer 


Anzahl SNRV 
bzw. SNRV-E bzw. 


SNRV-Typ 


Anzahl Mantel Havarierohr 
12 x 2 mm 


Leerrohr  SNRV-E je 
Legeart SNR entfernen  


vorhanden? 


Graben   nach Bedarf 


SNRV-E 22x7 + 
1x12 22  nein ja 


SNRV-E 8x7 + 
1x12 8 nein ja 


SNR-E 1x7 1 nein nein 


SNRV-E 2x7 2 nein  nein 


SNR-E 1x12 1 nein nein 


SNRV-E 3x12 3 nein nein  


SNRV-E 7x12 7 nein nein  


SNRV-E 12x12 12 nein nein  


KKR 110 x 
3,2 110 


2 SNRV-E 22x7 + 
1x12 44  nein ja 


3 (ggf. 4*) SNRV-E 8x7 + 
1x12 24(32)  nein ja 


2 SNRV 50/8x10 16 nein  nein 


2 SNRV-E 7x12 14  nein  nein 


1 (ggf. 2*) SNRV-E 12x12 12(24)  Nein nein 


KKR 125 x 
3,7 125 


3 SNRV-E 22x7 + 
1x12 66  nein ja 


4 SNRV-E 8x7 + 
1x12 40(48)  nein ja 


3 SNRV-E 7x12 21 nein  nein  


2 (ggf. 3*) SNRV-E 12x12 24(36)  nein  nein 


KR 50 x 4,6 
bzw. 


50 


1 SNRV 50/18x7 18 ja nein 


KKR 50 x 1,8 1# SNRV 50/10x7 10 ja #ja 
  einzeln von 


Trommel  SNR 10x1 7 nein nein 


KR 40 x 3,7 40 


1 SNRV 50/10x7 10 ja nein 


einzeln von 
Trommel SNR 10x1 5 nein nein 


bis ca. 500m 


einzeln von 
Trommel SNR 10x1 4 nein nein 


bis ca. 1500m 


MR4 (groß) 40 x 2,5 


1 SNRV 50/10x7 10 ja  nein 


5 SNR 10x1 5 nein nein 


1# SNRV 50/8x7  8 ja #ja 


MR4 (klein) 32 x 2,0 
3 SNR 10x1,0 3 nein nein 


1 SNRV 50/6x7 6 ja  nein 


KKF 100 abhängig vom Belegungszustand des Zuges 
* SNRV-E müssen in einem Arbeitsgang eingebracht werden       


# zusätzlich im Fall eines teilbelegten KR z.B. durch ein FSP-Kabel oder 1x SNR-E12 


Tabelle 16: Matrix für in KR, KKR 50 , KKR110 , KKR 125, KKF bzw. in MR-Züge einziehbare SNRV 
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(3) Hinweise zur Lieferung von SNR-E, SNRV-E:  


• Die Trommel (Spule) muss vorsichtig transportiert und umgelagert werden (nicht von der Ladefläche 
werfen, Spule wird verformt oder beschädigt)  


• Das Wickelbild: jede Wickellage ist lückenlos und bis zum Ende vollständig.  
• Keine SNR-Überkreuzungen, die zu Längs- oder Durchmesser-Verformung führen. 
• Offensichtlich umgetrommelte SNR-E bzw. SNRV-E mit unsauberem Wickelbild sind ebenfalls 


zurückzuliefern. Rohre mit einem solchen Seitenschlag führen zu einer sehr schlechten 
Einblasperformance beim Einbringen der Rohre und später zu verkürzten Einblasstrecken und damit zu 
mehr Baugruben. Sie stellen unkalkulierbare Risiken beim späteren Einblasen dar. Dies ist seitens des 
annehmenden AN entsprechend zu begründen, fotografisch zu dokumentieren und die Dokumentation 
ist sofort den PTI zwecks Reklamation zu übergeben. 


• Die SNR-Enden müssen jederzeit mit Schutzkappen an beiden Enden verschlossen sein. 
• Das äußere SNR-Ende ist straff (unter Zugspannung) mit Klebeband oder einem Gummiband befestigt. 
• Die obere SNR-Wickellage ist sauber und frei von Verunreinigungen zu halten, die Wickellagen sind so 


zu fixieren, dass sie nicht aufschießen oder verrutschen können. Der SNR-Anfang ist immer straff mit 
einem Klebeband zu fixieren, damit das Wickelbild nicht verrutscht 


• Lagerung und Transport erfolgen stehend. Bei Transport erfolgt keine Abspannung über die Wickellagen 
• Eine liegende Lagerung oder Transport sind möglich, wenn bestimmte Anforderungen erfüllt werden. 


 
nicht akzeptables Wickelbild sauberes Wickelbild Spannfolie 


   


 Überkreuzungen führen zu 
Ovalisierungen der SNR  


 Das SNR ist nach dem Abspulen 
stark wellig  


 beides führt zu erheblichen 
Problemen beim Einblasen 


 Wickellagen sind exakt 
 SNR10-Ende straff gelegt und 


fixiert (mit Klebeband) 
 beide Enden mit Schutz-kappen 


sind mit (Abdichtstopfen) 
verschlossen 
 keine Liegendlagerung der 


Trommel bei dieser Fixierung 


 ggf. möglichst schwarze 
Spannfolie zum Schutz vor 
Verschmutzung, Feuchtigkeit und 
zur Fixierung der Lagen (insb. für 
längerer Liegendlagerung und –
transport) 


Abbildung 13 Beispiele Wickelbild SNR 
 
(4) Beim Abspulen von SNR von Trommeln, die sich auf einer gemeinsamen Welle befinden, ist darauf zu 
achten, dass alle Trommeln sich unabhängig voneinander frei beweglich drehen können. 
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(5) In bereits mit Kabel belegten KKF-Zügen sind ausschließlich SNR-E 12 x 2 mm, SNRV  50 5 x 12 hinzu zu 
ziehen.  
 
(6) An Übergängen zwischen KKR-/MR 4 Abschnitten, die mit SNR 10 x 1 mm belegt sind und KKF-
Abschnitten, welche mit SNR-E 12 x 2 mm belegt sind, werden Reduziersteckmuffen 12/10 eingesetzt. Es ist 
darauf zu achten, dass die Farbcodierung für den jeweiligen Zug fortgesetzt wird. 
 
(7) Zur Vermeidung einer Vielzahl von Einzeltrommeln auf der Baustelle, speziell bei kurzen Einziehstrecken, 
ist generell zu prüfen, ob beim Einziehen von SNR mit einem aufzuschneidenden SNRV mit der 
entsprechenden Anzahl von Einzel-SNR zu operieren ist. Dazu ist das Schneidgerät für SNRV einzusetzen 
(siehe Abbildung 15). 


 
Abbildung 14 Ziehkopf für SNRV 


 


 
Abbildung 15 Schneidgerät für SNRV (Foto: Fa. Vetter) 


 
(8) Nach frühestens 24 Stunden ist die Längen-Rückstellung der SNR soweit abgeschlossen, dass mit dem 
Einbau der DSM 7, 10 oder 12, EZA-t usw. begonnen werden kann.  
Die Rückstellzeit der Dehnung nach dem Ziehen wird beeinflusst durch: 
• die eingezogene Länge 
• die örtlichen Temperaturverhältnisse 
• die aufgekommenen Zugkräfte 
Die im oberen Bereich der Rohröffnung liegenden Züge sind zur besseren Montage der EZA-t um weitere 
0,10 m zurückzuschneiden. Es muss nach der Rückstellung der Dehnung noch ein Überstand von 0,25 m 
über jede Kabelkanalzugmündung hinaus verbleiben. 


6.4.6 Einziehen von SNRV 


(1) SNRV werden in KKR 110-, MR4-oder KKF-Züge eingezogen (Tabelle 16). Je Zug können in KKR 110 
maximal 2 SNRV mit je 8 SNR 10 x 1 mm gleichzeitig oder nacheinander eingezogen werden.  
Werden Züge komplett für die Gf-Nutzung vorgesehen, so ist das Beziehen mit 1 oder 2 SNRV 50 die 
wirtschaftlichere Variante gegenüber MR4. 
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(2) Die aufkommenden Zugkräfte sind  
In KKF werden SNRV/ SNRV-E mit SNR 12 x 2 mm oder 7 x 1,5 mm mit eingezogen.  
In MR4 werden SNRV nur nach Aufschneiden des Verbandes gemäß Abbildung 15 eingezogen.  
 
In freie KKF-Züge können auch SNRV-E 50 7 x 12 TC, SNRV-E 50 22 x 7 + 1 x 12 TC oder SNRV 40 8x7 + 
1x12 TC eingezogen werden, dabei sollte aber, wenn vorhanden, die äußere zweite Hülle entfernt werden. 


 
Abbildung 16 Rohrschere für SNRV 
 
(2) Die Einzelrohre des SNRV sind so gestaltet, dass die Rohrwand teilweise transparent ist, damit von außen 
erkannt werden kann, ob der Zug belegt ist oder nicht. Die verschiedenen SNRV werden in verschiedenen 
Farbkennzeichnungen angepasst an die Farbcodierung der Faser des GfK) geliefert. Die Farbcodierungen für 
die einzelnen Rohrtypen (SNRV, SNRV-E, etc) sind für eine gesamte Trasse beizubehalten. 
 
(3) Für Übergänge zwischen verschiedenen SNRV gilt Abschnitt 6.4.5 sinngemäß. 
Das Schneiden der SNRV ist zwingend mit einer geeigneten Rohrschere gemäß Abbildung 16 
durchzuführen. Ein Durchtrennen mit einer Säge ist absolut unzulässig! 
 
(4) Nach frühestens 24 Stunden ist die Rückstellung der SNRV soweit abgeschlossen, dass mit dem Einbau 
der DSM 7, 10 oder 12, EZA-t , u.s.w. begonnen werden kann.  
Die Rückstellzeit der Dehnung nach dem Ziehen wird beeinflusst durch: 
• die eingezogene Länge 
• die örtlichen Temperaturverhältnisse 
• die aufgekommenen Zugkräfte 
Die im oberen Bereich der Rohröffnung liegenden Züge sind zur besseren Montage der EZA-t um weitere 
0,10 m zurückzuschneiden. Es muss nach der Rückstellung der Dehnung noch ein Überstand von 0,25 m 
über jede Kabelkanalzugmündung hinaus verbleiben. 
 


6.5 Einziehen in Bergsenkungsgebieten 


(1) Die Beweglichkeit zwischen KKR, Kabel, SNR, SNRV und MR4 muss sichergestellt sein. Deshalb sind hier 
keine AdSe-t bzw. ADE einzubauen. 
 
(2) Bei MR4, SNR bzw. SNRV müssen diese ca. 1,5 m in das jeweilige unterirdische Bauwerk ( z.B. KSch) 
hineinragen, um einen Dehnungsausgleich zu ermöglichen. Die Rohre sind in diesen unterirdischen 
Bauwerken nicht zu fixieren. Achtung ! Durch das Unterbleiben der kraftschlüssigen Zugabfangung können 
jahreszeitlich bedingt Längenänderungen der MR4 oder der SNR bzw. SNRV auftreten. Deshalb sind immer 
EZA-t zur Abdichtung der SNR-Züge gegenüber dem Kabel einzubauen. Die SNR werden nicht mit EBM 
durchverbunden. Die Mini- bzw. Mikrokabel sind auf einem Stück von 50 cm frei im Bauwerk zu führen. Der 
Bereich ist mit einem längsgeteilten PP-Flexrohr mechanisch zu schützen. 
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(3) Damit das MR4 beim Einziehen von Kabeln nicht aus dem KKR gezogen wird, ist es während des 
Einziehvorgangs z. B. mit einer AdSe-t beidseitig zu fixieren. Nach Abschluss der Einzieharbeiten ist die 
Fixierung auf jeden Fall wieder zu entfernen. In den unterirdischen Bauwerken sind Kabel mit einer 
Vorratsschleife nach Angaben des BvT einzubauen. 


6.6 Einblasen von Gfk und SNR 


(1) Mit dem Einblasen in KR (sowohl von GfK als auch von SNR) ist erst dann zu beginnen, wenn das 
Kalibrieren gemäß dieser ZTV-TKNetz abgeschlossen ist. 
Für das Einblasen von SNR gilt hinsichtlich des Umganges mit den Trommeln der Abschnitt 6.4.5, Absatz (3) 
sinngemäß. 


Typ Außen- 


ø 


des 


Bau-


teils 


Wand-


dicke 


Um-


hül-


lung 


ø x  


Wand-


dicke der 


Einzel-


SNR 


Regel-


liefer- 


länge 


Masse Trans- 


port- 


masse 


Trommel-


größe 


Außen- ø 


Max. 


zulässige 


Zugbe- 


lastung 


kleinst- 


zuläss. 


Verlege- 


radius 


kleinst- 


zuläss. 


Biege- 


radius 


Richtwerte 


für erzielbare  


Gf-Einblas-


länge* 


 mm mm mm x 


mm 


m kg/km kg mm N mm mm m 


SNRV32  
6x7 in MR4 40 


mm-Zug 


32 0,5 7 x 1,5 3500 210 1105 2400 1200 2000 1200 750 -1000 


SNRV 40 
8 x 7 in MR4 


40 0,5 7 x 1,5  3500 280 1350 2400 1900 2000 1200 750 -1000 


SNRV 50 
10x7 in MR4 
40 mm, KR50 


50 0,5 7 x 1,5  3500 340 1560 2400 3000 2000 1200 750 -1000 


SNRV-50  
18x7 in KR 50 


50 0,5 7 x 1,5  1800 550 1360 2400 5000 2000 1200 750 -1000 


SNRV-E40 
8x7+1x12 TC 


in Erdreich, 
KKF, KKR110 


40 0,5 7 x 1,5 2450 330 1178 2400 3000 2000 1200 750 -1000 


SNRV-E50  
22x7+x12TC 
in Erdreich, 


KKF, KKR110 


50 0,5 7 x 1,5  1450 700 1385 2400 6600 2000 1200 750 -1000 


SNRV 50 
8x10 in KKR 


110   


50 0,5 10 x 1 2300 330 1130 2400 3500 2000 1200 1000 -2000 


SNRV-E 26,5 
3 x 12 TC 


27 0,6 12 x 2 4000   2400 2400  530 1000 -2000 


SNRV50 
5x12 TC 
in KKF 


50 0,5 12 x 2 2700 390 1430 2400 700 2000 1200 1000-2000 


SNRV-E 50  
7x12 TC in 


Erdreich, KKF, 
KKR110 


38 0,5 12 x 2 2400 510   2400 5200 2000 1200 1000 -2000 


SNRV-E  
2 x 7TC 


 ins Erdreich 


- 0,4 7 x 1,5  1200 100 125 
 


1200 700 2000 300 100 


SNR 10 x 1 
KR,  MR4 


- - 10 x 1 2500 30 100 1200 150 2000 300 1000 - 2000 


SNR-E 12x2 
Erdreich, KKF,  


 - - 12 x 2 2000 60 145 1200 300 2000 300 1000– 1500 


SNR-E  
7 x 1,5 


ins Erdreich 


- - 7 x1,5 1250 30 60 700 200 2000 300 750 -1200 


 
Tabelle 17 SNRV und einzelne SNR                                                                                     (*) abhängig vom jeweiligen Streckenverlauf) 
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(2) Es ist sicherzustellen, dass 
• vor Beginn des Einblasvorganges ein Crashtest gemäß dieser ZTV-TKNetz durchzuführen und im 


Einblasprotokoll zu dokumentieren ist. Dieser Crashtest und die daraus resultierenden Grenzwerte des 
Vorschubes sind im Falle einer Beschädigung des Kabels nachzuweisen. 
 


• für jeden Einblasvorgang von Gf-Standard-Kabel und SNR immer ein Einblasprotokoll erstellt wird 
(entweder manuell (Vorlagen gemäß dieser ZTV-TKNetz 40, verschiedene Abbildungen und Anlagen) 
oder mit Hilfe eines Elektronischen Einblasprotokolliergerätes). 
Das Einblasprotokoll ob manuell erstellt (dann eingescannt) oder wie vom Gerät geliefert ist immer 
unmittelbar nach dem Einblasvorgang beim BvT in Elektronischer Form als *.pdf-Datei  abzuliefern und in 
die Elektronische Bauakte zu übernehmen.  
 


• Für alle Gf-Mini- und Mikrokabelstrecken ist immer ein Elektronisches Einblasprotokoll zu erstellen und 
dem BvT abzuliefern. Näheres dazu siehe in Abschnitt 4.5.4.5 dieser ZTV-TKNetz. 
 


• das Rohr in geeigneter Weise mit Gleitmittel vorbehandelt ist(z.B. Durchblasen eines Schwammes aus 
geschlossenporigem Schaumstoffmaterial mit einem Durchmesser des zweifachen des genutzten 
Rohres) wurde . Dabei ist auf ein langsames Durchlaufen des Schwammes bei niedrigem Einblasdruck  
zu achten, da nur dann die gleichmäßige Verteilung des Gleitmittels sichergestellt werden kann.  
Noch besser ist, das Kabel zusätzlich während des Einlaufens von einem automatischen Öler nach dem 
Einblaskopf zu schmieren. Durch dieses zusätzliche Schmieren werden 10 bis 20 % größere Strecken 
erzielbar. 


• das Kabel /SNR gleichmäßig von der Trommel abrollt und diese im Falle eines unvorhergesehenen 
Stillstandes jederzeit gebremst werden kann. Keinesfalls darf es zu einem Ruck am Kabel kommen. 


• die Vorlaufgeschwindigkeit bei GfK auf ca. 70 m/min begrenzt wird, bei SNR sollte ein Wert von 55 m/min 
nicht überschritten werden. 
Bei SNR ist der Einsatz eines Manschettenkolbens nicht zulässig. 


 
(3) Wenn eine Kabellänge nicht komplett in einem Arbeitsgang eingeblasen werden kann, so erfordert dies 
ggf. Zwischengruben (Auslegen von Kabelachten, etc.) und für Gf-Standardkabel evtl. den unterstützenden 
Einsatz einer Ziehwinde (bis zur maximalen Zugbelastung). Typisch für das Einblasen von Gf-Standardkabel 
in KR 50 x 4,6 mm sind Längen von 2.000 m, abhängig von der Verlegequalität der KR und der Ausprägung 
der Strecke.  
Der Ziehvorgang kann dann durch die Aufrechterhaltung des Volumenstromes des Kompressors unterstützt 
werden. Dabei ist die Vorschubeinrichtung des Einblasgerätes abzuschalten.  
 
(4) Erreichbare Einblaslängen bezogen auf den Durchmesser des SNR sind in Tabelle 17 dargestellt. 
Die hier genannten Werte sind Erfahrungswerte, die auf realen Strecken basieren:  
Werden SNRV  mit SNR 7 x 1,5 vorschriftsmäßig in den Graben verlegt, sind erfahrungsgemäß zwischen 750 
und 1.000 m Einblaslänge erreichbar.  
Für das Einblasen von Gf- Mikrokabel vorgesehene SNR 7 x 1,5 mm-( Gf-VzK-) Strecken haben meist eine für 
Ortsnetze übliche Anzahl von 8  90 Grad-Bögen auf 750 m Streckenlänge sinnvoll. Eine solche Strecke sollte 
normalerweise mit einem Einblasgang eingeblasen werden können.  Jeder hinzukommende 90 Grad-Bogen 
vermindert die erreichbare Einblaslänge um ca. 5%. Engere Bögen verursachen erfahrungsgemäß 
Reduzierungen der Einblaslängen gemäß Tabelle 18. 
Dabei können erfahrungsgemäß die Gf-Mikrokabel mit 12 Fasern aufgrund der etwas höheren Steifigkeit um 
ca. 20 % weiter eingeblasen werden als Gf-Mikrokabel mit 4 Fasern. 
 
(5) Mit Gf-Minikabel bezogene SNR 10 -Strecken verhalten sich hinsichtlich der erreichbaren Einblaslängen 
unterschiedlich: 
Werden SNR 10 in ein eingepflügtes KR 50 x 4,6 mm eingeblasen, sind Einblaslängen von bis zu 1.500 m 
realisierbar. In diese SNR 10 können Gf-Minikabel auf geschätzte Einblaslängen gemäß Tabelle 17 
eingeblasen werden. 







ZTV TKNetz 40, Version Oktober  2018   


Dokument aus myDMS Seite 50 von 77 Druckdatum: 30.10.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


Werden SNR 12 als SNRV-E mit einem Kabelverlegepflug gemäß ZTV-TKNetz 11auf einer Trasse eingepflügt, 
so sind die Einblasreichweiten (Tabelle 17) lt. Erfahrungswerten ca. 30 % größer als wenn eine normale 
Grabenverlegung durchgeführt wurde. Gleiches gilt für in KR 50 x 4,6 mm eingezogene SNR 
 


Radius 
in m 


Längenreduzierung  
in % 


>1,5m > 0 m 
1,0 - 1,5m 4 %  
0,5 - 1,0m 15 % 
0,2 - 0,5m Steckenbleiben jederzeit möglich 


Tabelle 18 : Längenreduzierung durch Bögen bei SNRV-E Trassen (SNR7 x 1,5 mm) 
 
(6) Beim Dazublasen von SNR 10 in einen bereits mit einem Kabel belegten KR 50 oder MR4-Zug ist nur das 
Einblasverfahren ohne Manschettenkolben zu nutzen. Die einzublasenden SNR 10 sind mit einem Druck von 
ca. 0,7 bis 0,8 MPa zu füllen. Die auf Erfahrungswerten basierenden Angaben aus Tabelle 19 geben allenfalls 
Richtwerte für KR 50 x 4,6 mm vor. Ist eine schwierige kurvenreiche oder wellige Trassenführung vorhanden 
oder weist das KR Ovalitäten auf, so werden die genannten Werte nicht erreicht. 
 


Ø des 
vorhandenen 


Kabel 
in mm 


Ø des dazuzu-
blasenden Kabels 


in mm 


max. Anzahl der 
dazu  


zublasenden 
SNR10 


erreichbare 
Streckenlängen 


in m 


Belegungsrate 


12  5 300 bis 600 42% keine Klemmgefahr 
12 - 3 1.000  
14 - 5 200 bis 400  
14 - 3 600 bis 800  
14 - 2 1.000  
16 - 3 200 bis 300 33% keine Klemmgefahr 
16  2 600 bis 800  
16 - 1 800  
18 - 3 100 bis 200 38% beginnende 


Klemmgefahr 
18 - 2 200 bis 300  
18 - 1 700  
12 12 - 1.000  
14 12  800  
16 12  600  
18 12  400  


Tabelle 19 Erfahrungswerte Dazublasen in KR 50 x 4,6 mm  (für KR 40 x 3,7 mm liegen noch keine Erfahrungswerte vor) 
 
Zum Fixieren und Abdichten des vorhandenen Kabels während des Einblasvorganges ist eine spezielle 
Kabelweiche (Bypass-Bauteil) erforderlich. 
Wird festgestellt, dass das vorhandene Kabel mit der Rohrwand verklebt ist, so ist das Kabel mit dem 
Lösekolbenverfahren zu lösen, ansonsten ist ein Dazublasen kaum durchführbar.  
Ein Dazublasen in KR 50 x 4,6 mm ist nur sinnvoll, wenn z.B. die vorgefundene Belegungsrate, das Verhältnis 
Kabelquerschnitt bzw. SNR 10 zu Innenfläche des KR 50 x 4,6 einen Wert von 40 % nicht überschreitet. 
Wenn das im KR vorhandene Kabel einen Kabeldurchmesser von 18 mm überschreitet, kann es zu einem 
Einklemmen eines oder mehrerer SNR kommen. Dann ist ein Dazublasen nicht mehr sinnvoll. 
Bei sehr schwierigen Rohrtrassen und solchen, bei denen das Kabel in der Vergangenheit mit Kabelzieh- 
Winde eingezogen oder mit Manschettenkolben eingeblasen wurden, können die o.g. Dazublaslängen 
wesentlich kürzer ausfallen. Der Grund liegt im Blockieren der Rohrtrasse durch das bereits installierte Kabel 
in engen Bögen (Kabel liegt unter Zug "schräg" im Rohr). Grundsätzlich sollte vor dem Dazublasen von SNR 
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oder Kabeln  10 min. lang voller Luftstrom auf die Anlage gegeben werden und 2-3 härtere Schwämme 
(Vorsicht, falls empfindliche Kabelmäntel vorhanden sind) eingeblasen werden. Dünne, labile Kabel neigen 
erfahrungsgemäß zu einer verstärkten Wellenbildung, die die erreichbaren Dazublaslängen reduzieren. 
 
Gleiches gilt für Züge des MR4 hinsichtlich der 40%. Hier liegen noch keine Erfahrungswerte hinsichtlich der 
erreichbaren Längen vor, es kann aber von prozentual umgerechnet ähnlichen Verhältnissen ausgegangen 
werden. 
Wenn Strecken mit beschränkter Eignung oder mit zu großem Kabel trotzdem mit dem Dazublasen 
angegangen werden, so ist mit sehr geringen Teilstrecken zu rechnen.  
 
(7) Das Gfk/Fspk/ SNR ist unter dem Einsatz eines Kompressors gemäß dieser ZTV-TKNetz einzublasen. 
 


 
Abbildung 17 Beispiel für ein Einblasgerät für Minikabel 
 
(8) Zur Minimierung der Anzahl der Verbindungsstellen und zur optimalen Ausnutzung der gelieferten 
Kabellängen (Minimierung der Verschnittlängen) ist es erforderlich, die Lage der Verbindungsstellen der 
tatsächlich gelieferten Kabel/Rohrlänge anzupassen. Von jedem Einblasvorgang ist ein Protokoll gemäß 
Abbildung 21 zu erstellen und dem BvT zu übergeben. 
 
(9) Zum Einblasen von SNR in KK-Anlagen, die mit MR4 belegt sind , kann es wirtschaftlich sinnvoll sein, die 
zu belegenden MR4-Züge in KSch, in denen die SNR ungeschnitten durchlaufen oder nur einzelne SNR zu 
einem späteren Zeitpunkt herausgeführt werden sollen, durchzuverbinden. Wenn die SNR ungeschnitten den 
KSch durchlaufen, so sind sie vor dem Erstbeziehen eines Röhrchens gemäß ZTV-TKNetz 39 in Analogie zur 
Lagerung symmetrischer Kabel auszubiegen, zu lagern und zu fixieren. Ein Kaskadieren von 
Einblasvorrichtungen ist möglich.  
 
(10) Alle SNR sind vor Beginn des Einblasens mit einem Druck von ca. 0,7 bis 0,8 Mpa zu füllen.  
Auf diese Weise ist das SNR-Bündel steifer und es werden längere Einblasstrecken möglich. 
Die SNR sind an ihren herausgeführten Enden auf der Trommel druckdicht zu verschließen. 
 
(11) Die maximal zulässige Anzahl von SNR, die in die unterschiedlichen Zugdurchmesser eingeblasen 
werden dürfen, sind Tabelle 20 zu entnehmen. Die SNR müssen in einem einzigen Arbeitsgang eingeblasen 
werden, ein späteres Nachblasen ist nicht möglich. Die SNR sind zu diesem Zweck entweder auf geeigneten 
Abtrommelvorrichtungen vorzubereiten oder es sind die passend Während des Einblasens muss jederzeit mit 
einem plötzlichen Stopp des Vorganges gerechnet werden, in diesem Fall müssen die Trommeln gebremst 
werden können. 
Eine Mischbestückung von Zügen mit SNR unterschiedlichen Durchmessers ist nicht vorzusehen, da hier 
weder die geeigneten Einblasköpfe noch die Abdichtelemente für alle Variationen vorgehalten werden 
können.  
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Rohrtyp Außendurchmesser 
in mm 


Anzahl der  
SNR10 x 1 mm 


Anzahl der  
SNR12 x 2 mm 


MR 4 32 3 - 
MR 4 40 5 - 
KR 50 50 7 - 
KKF teilbelegt Innendurchmesser 


100 
Nicht zulässig Abhängig vom 


Belegungszustand 
des Zuges 


Tabelle 20 Anzahl der maximal zulässigen SNR pro Zug MR/KR/KKF 
 
(12) Zur Montage der Verbindungsfittings sind die SNR mit einem geeigneten Schneidwerkzeug ähnlich 
Abbildung 18 durchzuschneiden. Anschließend sind die lösbaren Doppelsteckmuffen gemäß 
Montageanweisung einzubauen. 
 


 
Abbildung 18 Schlauchabschneider für SNR 


 
(13) Werden verschiedene SNR-Enden bzw. Kabelenden an eine Gf-Muffe oder an einen Gf-NVt herangeführt, 
so werden sie entweder  


• mit KMR 7, 10 oder 12 verschlossen und beschriftet gemäß Abbildung 17, oder  
• auch mit einem Beschriftungsstreifen des Telekom-Beschriftungssystems und Kabelbindern  


versehen, oder .  
• mit Beschriftungsetikatten gemäß Abbildung 20 


Der Einsatz der verschiedenen Bauteile erfolgt jeweils gemäß Montageanweisung. 
 


 
Abbildung 19 Kennzeichnungsschild Rohrverschluss (KMR) 
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Abbildung 20 Beschriftungsetiketten bedruckbar mit für SNR 7 für das SpeedNet-System 
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KR oder SpeedNet-
System Einblasprotokoll  


  
 


Strecken-
abschnitt 


  


Anwesende    


Crashtest durchgeführt ja /nein     Einstellwert  max. zul. Vorschubkraft  _______  bei unten genannter Umgebungstemperatur 


KR/SNR/SNRV/SNRV-TC eingeblasenes Kabel Einblasgerät /Kompressor 
Hersteller:   Hersteller:  Einblasgerät:  


 
Bezeichnung: 


    Bezeichnung:  +Rutschkupplung [   ]  +Lubricator [   ] 


SNRV-Typ:    Faserzahl:  Gleitmittel:    


Anzahl SNR im Verband:   Kabel-Mantel:    Kompressor:  


SNR-Teilstrecke 
eingeblasen 


m Anzahl 
Zwischen-
blasstellen 


 Teillängen  


SNR–Ø::   mm Kabel-Ende:     Ölabscheider [  ]  +  Nachkühler [  ] 


SNR-Ø:   mm Kabel-Ø::    


SNR-Innenwand:  Kabel-Gewicht:  Datum:     


SNR-Farbe:    Meterzahlen:  Start:    Ende:   Uhrzeit:  


SNR-Temperatur: °C Kabel-Temperatur:  °C Umgebungs-Temp.: °C 


Länge  
[m] 


SNR-
Druck 
[Mpa] 


Luftmotor 
[Mpa] 


Geschw. 
[m/min] 


Bemerkungen Zeit 
[min] 


                 -              0 


                50              


              100              


              200              


              300              


              400              


              500              


              600              


              700              


              800              


              900              


           1.000              


           1.100              


           1.200              


Bemerkungen:               


Name:                 
Firma:                  


          Datum Unterschrift:     


Abbildung 21: KR oder SpeedNet-System Einblasprotokoll 
(Ist dem BvT nach Abschluss des Vh zu übergeben) 
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Abbildung 22 Beispiel für Einblasprotokoll Mikrokabel in einem Gf-NVt-Bereich 
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6.7 Einblasen von Gf-Mikro –oder Gf-Minikabel 


(1) Gf-Mikro–oder Minikabel sind ausschließlich in SNR zu führen und generell einzublasen. Gf-Mini- oder 
Mikrokabel dürfen generell nicht eingezogen oder eingeschoben werden. Dabei werden Minikabel mit einem 
Durchmesser von ca. 6,3 mm in SNR 10 x 1 mm oder SNR-E 12 x 2 mm eingeblasen. 
In SNR-E mit 7 x 1,5 mm werden Mikrokabel mit einem Durchmesser von max. 2,5 mm eingeblasen. 
 
(2) Beim Einblasen von Gf- Mini- oder Mikrokabeln sind in die SNR vor Beginn des Einblasens spezielle 
Gleitmittel einzubringen. Dazu kann ein Schwamm aus geschlossenporigem Schaumstoff durch das Rohr 
gedrückt werden. Der Schwamm sollte ca. einen Durchmesser vom 2-fachen des jeweiligen 
Rohrinnendurchmessers haben und das der vorgesehenen Länge entsprechende Quantum an Gleitmittel im 
Rohr zu verteilen. Wenn es hier zu unvorhergesehenen Stops kommt und die Luft weiter durch das Rohr 
strömt, wird das Gleitmittel fast unwirksam und der spätere Weiterlauf des Einblasens dauert erheblich länger 
als üblich.  
Zu verwenden sind nur in diesen ZTV-TKNetz zugelassene Gleitmittel, die optimale Einblasergebnisse 
erzielen und biologisch abbaubar sind. Besser ist es auf alle Fälle, zusätzlich einen automatischen Kabelöler 
nach dem Einblaskopf anzuordnen, dadurch können 10 bis 20 %-bessere Einblasergebnisse erzielt werden. 
 
(3) Die Spitze des Gf-Mikro –oder Minikabels ist mit einer passenden Schraubkappe aus Metall zu schützen. 
Es ist dafür zu sorgen, dass das Gf-Mikro –oder Minikabel ruckfrei von der Kabeltrommel abgezogen werden 
kann und nicht ungeschützt über Kanten läuft. Ein Abbremsen der Kabeltrommel bei einer Unterbrechung 
des Einblasprozesses muss jederzeit möglich sein. Gf-Mikro –oder Minikabel sind möglichst in der 
kompletten Länge einzublasen, ein Kaskadieren von mehreren Einblasgeräten ist möglich.  


Beispiel für schrittweises Vorgehen beim kaskadierten Einblasen von Gf-
minikabel: 
Einblasen von 3000m; davon 2000m in Fangkorb 


• Einblasen von 2000m; davon 1000m in Fangkorb 
• Einblasen von 1000m 
• Abtrommeln von 3000m in Fangkorb; Einblasen von 3000m; 


davon 2000m wieder in Fangkorb 
• Einblasen von 2000m; davon 1000m in Fangkorb 
• Einblasen von 1000m 
Für eine (Netto-) 6 km Trasse ergeben sich insgesamt ca. 12 km (Brutto-) 
Einblaslänge, dabei wird das Einblasequipment jeweils umgesetzt. 
 


0 20001000 40003000 60005000


Einblasen Einblasen Einblasen 


2000m 1000m 


3000m 


2000m 1000m 


1. 2. 3. 


4. 


5. 6. 


Einblasen Einblasen 


Fang
korb 


Abbildung 23 Kaskadierung beim Einblasen 
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(4) Sollte es erforderlich sein, das Gf-Mikro –oder Minikabel von der Trommel abzulängen, muss ein 
ausreichender Schutz des Kabels vor Betreten, Befahren und Knicken realisiert werden (z.B. 
Auffangvorrichtung oder ähnlich Abbildung 7). Ein Umspulen des Gf-Mikro –oder Minikabel auf Trommeln, 
die schwerer sind als die vom Kabelhersteller gelieferten, ist unzulässig 
 
(5) Müssen Gf-Mikro –oder Minikabel zur Minimierung der Anzahl der Spleißstellen nach zwei Seiten oder 
kaskadiert in ein SNR eingeblasen werden, so ist das Rohr nach Fertigstellung der Einblasarbeiten mit der 
Einblasmuffe 7, 10 oder 12 gas- und wasserdicht zu verschließen. Dabei ist besonders auf das 
ordnungsgemäße Einbauen der Einblasmuffen gemäß der jeweils beiliegenden Montageanweisung zu 
achten, insbesondere auf das Aufrauhen der Einsteckzone mit dem Schmirgelleinen 
 
(6) Beim Glattziehen des letzten Kabelmeters nach den Ausbauen des Einblasgerätes im Falle einer 
Kaskadierung vor dem Einbau einer Einblas- oder einer Doppelsteckmuffe ist besonders sorgfältig mit dem 
Kabel umzugehen, da hier die größte Beschädigungsgefahr besteht. Die nachstehend dargestellte 
Vorgehensweise ist zu beachten. 
Achtung: Wenn auf ein bereits eingeblasenes Kabel ohne gleichzeitige Druckluftunterstützung Zugkräfte 
einwirken, so besteht die Gefahr des Festziehens des Kabels. Das Kabel kann dann nicht mehr in einem 
Stück ausgeblasen werden. 
 
Um den sehr problematischen Vorgang des Zusammenführens der Rohrenden nach dem Einblasen des 
Kabels und Ausbau des Einblasgerätes zu vereinfachen, können folgende Verfahren angewendet werden: 
 
A Einbau eines Verschluss-Sets VS10  


• Vor dem Einblasvorgang ist an der Trennstelle ein SNR  Ø 10x1,0 um 400  mm zu kürzen    
• Aufschieben des Verschluss-Set VS10, bestehend aus, einem Überschubrohr  


(SNR 14 x 1,8 x500 mm) und zwei Überschiebmuffen (ÜSM 14/10)  
• Einbauen des Einblasgerätes und Durchführen des Einblasvorganges  
• Ausbauen des Einblasgerätes  
• Nach dem Ausbau des Einblasgerätes hat das Kabel nach dem Einblasen der Kabelacht einen 


leichten Restdrall.  
• Zur Beseitigung dieses Restdralls sind die Enden des SNR in je eine Hand zu nehmen und entlang 


des Kabels vorsichtig soweit als möglich auseinanderziehen.  
• Nach dem vorsichtigen Erreichen der notwendigen Straffung werden die Rohrenden vorsichtig 


wieder aufeinander zugeführt.  
• Lückenschluss zwischen den beiden SNR Rohrenden 10x1,0 durch aufschieben des Verschluss-Set 


VS10  entsprechend Montageanweisung   
• Dokumentation des Überschubbereiches in der IV AG MEGAPLAN ist zwingend beachten, da nach 


einem ggf. später erfolgten Ausblasen des Kabels das Überschubrohr durch Einfügen eines 
Original-SNR ersetzt werden muss. Achtung :Vermerk auch im Einblasprotokoll notwendig 


 


Abbildung 24 Zusammenführen der Rohrenden nach Einblasvorgang durch Einbau eines Überschiebrohrstückes 
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B Nachblasgerät  
Nach dem Zwischenblasen auf einer langen SNR-Trasse bleiben nach dem Auseinanderbauen des 
Einblasgerätes oft Restlängen des Gf-Mini- oder Mikrokabel außerhalb des SNR zurück. Um diese Restlängen 
wieder ordnungsgemäß ins SNR zu bekommen, ohne das Kabel zu stressen, kann, falls vorhanden,  das 
Nachblasgerät eingesetzt werden. 
 
 
(7) Wenn das Gf-Mikro- oder Minikabel nach dem Einblasen noch in eine Muffe eingeführt werden soll, ist das 
Rohrende mit einer Einblasmuffe mit Gasstopp (EBM-GS) der verschiedenen Kabeldurchmesserbereiche 
abzudichten.  
Dieses stellt einen gas- und wasserdichten Abschluss des SNR 10 x 1,0 auf der einen Seite und verschiedene 
Möglichkeiten der Fortsetzung der Rohrtrasse mit unterschiedlichem Schutz des Kabels bis zur Gf-Muffe mit 
einem Übergang mittels RSM 12/10 auf SNR-E 12 x 2 mm dar. Die Montage der Gf-Muffe geschieht gemäß 
ZTV-TKNetz 48 bzw. gemäß der jeder Muffe beiliegenden Montageanweisung. 
 
(8)  Endet eine erdverlegte SNRV-E- bzw. SNR-E-Anlage im Erdreich, so sind hier ES einzubauen. 
 


6.8 Einblasen von GfK in DLR,  
6.8.1 Materialliste 


VPE MNr Bezeichnung D
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Erläuterung M


uf fe
 


1000m 40313242 
Gf-Bündeladerkabel 1x12, 


Regellänge 1000m       
Einzublasendes dünnes Kabel 


über die Gesamtlänge 


lfd. m 40255234 Mikro-Rohr 12x2,0, orange   X   
Verbindungen Start-/Ziel-DKBM 


mit MFG/Gf-Muffe 


lfd. m 40313175 Mikro-Rohr 4x0,5 weiß X X   


zur Herstellung DLST je DLR 
200mm, 


Verbindung Start-/Ziel-DKBM mit 
MFG/Gf-Muffe 


lfd. m 40315615 
Mikro-Rohr 7x0,75 rot für 


DKBM     X 


Schutz der Bak in DKBM 
(Überschieben über SNR-4 - 


Lücke) 


40 40240521 


Einzelzugabdichtung 


  X   
Abdichtung im Start-/Ziel-DKBM 


und MFG/Gf-Muffe EZA-t 12/3,0-5,0 


40 40313173 
Einzelzugabdichtung  EZA-t 


4/1,0-2,0   X   
Abdichtung im Start-/Ziel-DKBM 


und MFG/Gf-Muffe 


50 40313174 Doppelsteckmuffe DSM 4 X     
zur Herstellung Stopfstelle, 


Menge: 1x je DLR 
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VPE MNr Bezeichnung 
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Erläuterung 


1 30005629 


Druckdichte 
Klemmbohrmuffe 


    X 
Überbau DKBM-1, neue 


Anschnittmuffe  DKBM Gr2 


1 30005630 
Druckdichte 


Klemmbohrmuffe     X Überbau DKBM-2  


Set zu 10 St 40315614 
Sperrstopfen DLST für Cu-


Hk mit Gf-Bak (Set)  X     
zur Herstellung DLST von 10 


Stopfstellen 


Pack 20 St - 
Gewindestange M3 x 500, 


Stahl (Pack)  X     


zur Herstellung Stopfstelle, 1x 
M3x500 je DLR, wieder 


verwendbar 


1 40061119 Spleißkassette 96       X 
provisorische Gf - und 


Spleißablage  


1 40061121 Deckel f Spleißkassette 94      X 
provisorische Gf - und 


Spleißablage  


1 40236303 
E&MMS-C Gf-Apl mit 
Überlängenspeicher        


Abschluss der Glasfasern im 
MFG 


  - 
Klebeetikett zur „Vorsicht 


Glasfaserkabel“     X 


Kennzeichnung der DKBM, dass 
neben symK auch Gf in der Muffe 


enthalten ist 
Tabelle 21: Materialliste Einblasen in DLR 


6.8.2 Vorbereiten der GfK 


 
Abbildung 25: Grundsatzskizze Einblasen in DLR  
 
(1) Sollen GfK (in diesem Fall Gf-Bündeladerkabel vom Typ SFU 12F der Firma TKF) in Druckluftröhrchen (DLR) 
eingeblasen werden, so müssen die Einblasgeräte des AN dafür speziell ausgestattet sein: 
Derzeit zugelassene Einblasgeräte: 


1. Microjet der Fa. Plumettaz (Lieferant Fa. Vetter Kabelverlegetechnik GmbH) mit angebautem Lubricator  
2. Microflow der Fa. Fremco (Lieferant Fa. Bagela Baumaschinen GmbH) mit angebautem Bagela 
Lubricator 
3. ACCEL Air2 der Fa. CBS) Lieferant Fa. Jakob Thaler GmbH mit angebautem Lubricator 
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Gemäß dieser ZTV-TKNetz zugelassene Gleitmittel für Mikrokabel sind zu nutzen. Eine Vorschmierung der Strecke 
ist nicht möglich wegen der hohen Gefahr des Hängenbleibens.  Eine Schmierung des Kabels ist absolut zwingend 
erforderlich. Die max. zulässige Gleitmittelmenge von 3ml / 100m Cu-Kabel darf nicht überschritten werden. 
Der eingesetzte Kompressor sollte 1m³/min einen Druck von 1,6 MPa (16 Bar) liefern können.  Der Maximaldruck 
ist beim Einblasen in DLR typisch auf 1,0 MPa (10 Bar Überdruck), in Ausnahmen kurzfristig auf einen Wert von 1, 
3 MPa (13 Bar) zu begrenzen. 
Ggf. sollte ein automatisches elektronisches Einblasprotokolliergerät vorhanden sein. Das sehr dünne GfK kann 
sehr leicht beschädigt werden. Hier kann ein meterweise erstelltes automatisches Einblasprotokoll schnell 
Aufklärung hinsichtlich eines Schadens oder eines Schadensortes herbeiführen. Ist kein automatisches 
Protokolliergerät vorhanden, so ist ein manuelles Protokoll gemäß ZTV-TKNetz 40 (Abbildung 28) zu erstellen und 
dem BvT elektronisch zu übergeben.  
Ferner muss zumindest der Einblasgeräteführer eine spezielle Schulung zum Thema „Einblasen in DLR“ 
durchlaufen haben. Der Schulungsnachweis ist durch den Einblas-AN beim BvT vorzulegen und zu dort zu 
dokumentieren. 
 
(2) Das Verfahren ist prinzipiell für die mit Druckluftröhrchen ausgestatteten druckluftgefüllten symK vom Typ A-
02Y(L)2Y (100 bis 500 DA) und vom Typ A-2Y(L)2Y (≥100 DA) einsetzbar (siehe u.a. auch Tabellen 6 und 7 dieser 
ZTV-TKNetz für aktuell eingesetzte SymK). Hier ist zu beachten, dass ältere Kabel der Produktionsjahre von 1980 
bis 1990 herstellerabhängig nicht unbedingt mit DLR ausgestattet sein müssen. Wenn nur ein Teilabschnitt keine 
DLR aufweist, so ist der BvT zwingend zu beteiligen. 
Achtung: die DLR können gegenüber der äußeren Länge des SymK eine Überlänge aufweisen. 


 
(3) Wird ein AN damit beauftragt, GfK in DLR von symmetrischen Hauptkabel (HK) einzublasen, so sind u.a. 
folgende Arbeitsschritte durchzuführen:  


Erster Schritt : Vorbereiten der HK_Strecke  


Dazu gehört das Öffnen und Absperren der Gruben inkl. Lagerung und ggf. dem Abtransport des Aushubs. 
Bereitstellung und Sicherung des notwendigen Arbeitsraumes.  


Die seitens des AG vorzulegende Planung enthält abschnittsweise immer alle betroffenen Bauwerke und 
Aufbruchpunkte und stellt sicher, dass die betroffenen HK-Muffen zugänglich sind. Wird während der 
Vorbereitung erkannt, dass in dem betroffenen Kabel keine DLR vorhanden sind, so ist unmittelbar der BvT 
zu beteiligen.  


Es ist seitens des BvT sicherzustellen, dass die DL-Anlage für den betroffenen Bereich eingeschaltet bleibt, 
damit keine Kabelbeschädigungen eintreten können. An der Arbeitsstelle wird dann Druckluft austreten. 


Zweiter Schritt: Vorbereitung der Muffen (je Grube, KSch):  


Ggf. gemäß ZTV-TKNetz 41 zu öffnende betroffene HK-Erdmuffen (anzutreffenden Typen: DKIM, DKBM, 
VATK, DSM) sind zu lokalisieren, die Muffen sind mit entsprechendem Arbeitsraum freizulegen, zu säubern, 
wenn möglich, aus der Grube heben.  


Dritter Schritt: Vorhandensein von DLR identifizieren  


Wenn DLR vorhanden, alten Muffenkörper vollständig demontieren und entsorgen. (Wenn keine DLR 
vorhanden, Muffe wieder verschließen und weitere Vorgehensweise in Abstimmung mit dem BvT festlegen.)  


Vierter Schritt: Einbau Druckluftsperrstopfen (DLST)  


Wenn eingeblasen werden soll, sind zunächst die DLST gemäß Montageanweisung zu montieren.  


 Der DLST ist nach Möglichkeit am Tag vor den Einblasarbeiten fertigzustellen, damit das Gießharz 
aushärten kann. Vor der Übergabe an den Einblastrupp muss sichergestellt sein, das alle gleichartigen 
Strecken fertiggestellt sind, sowie die Gewindestäbe gemäß Montageanweisung aus den DLST 
vorsichtig entfernt wurden.  
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 Je nach Umfang dieser Vorbereitungsarbeiten kann es vorkommen, dass Muffen mehrfach geöffnet 
werden müssen.  


Fünfter Schritt: Vorbereiten des Einblasen GfK in DLR  


Die Muffen sind zu öffnen. Es kann erforderlich werden, dass aufgrund der Arbeitsabläufe am Tage der 
Einblasarbeiten alle HK-Muffen nochmals geöffnet werden müssen.  


•  Zunächst ist zu prüfen dass das DLR genügend Luftmenge durchlässt. Das SymK ist mit Druckluft 
(Kompressordruck mit 1,2 MPa (12 Bar Überdruck) zu befüllen. Am fernen Ende ist mit einem 
Luftmengenmesser (hält der AN vor) der Durchfluss zu messen. Die Luftmenge sollte nicht unter 40 
l/min liegen, größer als 60 l/min erscheinen als ideal. Wenn sich der Luftstrom stabilisiert hat, das 
bedeutet, wenn sich dieser nicht mehr verändert, kann mit dem Einblasen begonnen werden.   


Sechster Schritt: Aufstellen des Einblasgerätes und der zusätzlichen Geräte (Kompressor, Nachkühler)  


Die Einblasmaschine ist auf den Kabeldurchmesser von 1,7mmeinzurichten.  


• Die Dichtungsätze (z.B. im Microjet- Einblasgerät) sind für Kabel mit einem Außendurchmesser von 
1,6 – 2,0mm vorzurichten . Gleiches gilt für das Antriebsrad im Einblasgerät . 


• Einbauen und Füllen des Lubricators. Ein Vorschmieren der DLR ist nicht zulässig. Das Schmieren 
erfolgt während des Einblasvorgangs durch Aufbringen auf den GfK-Mantel oder durch Beimischung 
zur Einblasluft. Deshalb ist zwingend der GfK-Mantel während des Einbringens mit Gleitmittel zu 
schmieren.  Dazu ist der gemäß ZTV-TKNetz 40 freigegebene Gleitmitteltyp für Mikrokabel zu nutzen. 
Die max. Menge von 3 ml/Gleitmittel je 100 m Kabellänge ist einzuhalten! 


Siebenter Schritt: Crashtest durchführen,  


 Den Crashtest für das genutzte Kabel gemäß ZTV-TKNetz 40 ist durchzuführen, um die max. zulässige 
Einschubkraft einzustellen. Ansonsten kann das Gf-Bündeladerkabel (Gf-Kabel) beschädigt werden. 


Achter Schritt : Vorbereiten des Kabels  


 Das Ende des Gf-Kabels ist vor dem Einblasen mit einer Feile leicht zu entgraten. So wird der ggf. 
vorhandene Schneidgrat entfernt. Dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit des Hängenbleibens an 
den Perforationsgraten in den DLR. Wegen der Vergrößerung des Durchmessers sind die GfK nicht mit 
Einblaskappen zu versehen.  


 Zu beblasendes SNR-4 Ende mittels notwendiger Länge SNR-4x 0,5mm mit dem Einblasgerät verbinden 
(mit DSM-4). Achtung! Möglichst kurze SNR 4x0,5 mm Länge verwenden. Die Verbindungslänge des 
SNR4x0,5 mm muss später in der Muffe untergebracht werden.  


Neunter Schritt: Einblasvorgang  


 Während des Einblasens sind offene SNR 4 x 0,5 mm Enden der anderen DLR beim Einblasgerät am 
Beginn der Einblasstrecke mit ES-4 (durch Einblas-AN zu stellen) zu verschließen. Nach dem Einblasen 
werden diese Verschlüsse wieder entfernt. Am fernen Ende bleiben sinnvollerweise alle DLR offen.  


 Der Einblasvorgang an einer Einblasstrecke sollte sinnvollerweise so z.B. in der Mitte der Strecke so 
begonnen werden, dass das Überblasen der jeweils erforderlichen Mehrlängen optimiert wird. Ziel muss 
es sein, auf der Strecke zwischen Ausgangspunkt und Zielpunkt im MFG keine Gf-Spleißverbindungen 
mehr einzubauen. Die jeweiligen Überblaslängen sind dort jeweils mit einer geeigneten Fangeinrichtung 
aufzufangen. Dabei ist darauf zu achten, dass das jeweilige ferne Ende später problemlos wieder 
weitergeblasen werden kann. Alle für das Einblasprotokoll notwendigen Angaben sind zu erheben und zu 
dokumentieren. Die Außentemperatur sollte nicht unter +5°C liegen. Das Erstellen eines Einblasprotokolls 
ist zwingend erforderlich. Die Einblasprotokolle sind unmittelbar nach der Fertigstellung einer Trasse 
elektronisch an den Bvt zu übergeben und werden ins Bautagebuch übernommen.  
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Abbildung 26::links: Ablauf bei Überblasen;   rechts: Ablauf bei von Mitte Einblasen 


 Das GfK ist stauch- und knickgefährdet, es ist nicht längswasserdicht. GfK darf bei der Installation nicht 
gezogen werden. (max. kurzzeitige zulässige Zuglast sind 30N) Einlaufgeschwindigkeit und Druckluft 
während des Einblasens kontrollieren und protokollieren. Üblicherweise es werden Geschwindigkeiten von 
bis zu 40m/min erreicht, die zum Ende hin auf ca. 20m/min abfallen. GfK Ablegen am Ende der jeweiligen 
Einblasteilstrecke: Am fernen Ende wird von einem zweiten Mann das Kabel erwartet und die notwendige 
Überlänge in einer geeigneten Ablage abgelegt.  


 Das Kabelende ist im Fangkorb mit Klebeband zu fixieren, so dass keine Schlaufen entstehen können. Das 
Kabel wird während und nach dem Ablagevorgang vor Verschmutzung und vor mechanischer 
Beschädigung (z.B. Knicken) geschützt. Ein geeigneter Fangkorb und Kabelführung wird vom AN 
beigestellt. Die Kommunikation zum Bediener des Einblasgerätes ist sicherzustellen.  


 


 Die Überlänge für das Weiterblasen auf der verbleibenden Strecke bis zum Trassenende errechnet sich 
aus der Summe aus noch zu beblasenden Teilabschnitte. Die Montagelängen in allen DKBM, die 
Verbindungs- und Montageüberlänge in den MFG oder Gf-Muffen sind hinzuzurechnen. Die Überlänge für 
einen Gf-MFG-Anschluss wird wie folgt bestimmt: Strecke von der letzten DKBM bis zum MFG, Länge vom 
MFG bis zum Spleißtisch, Länge Spleiße und Ablage der Fasern in E&MMS.  


 Die Überlänge für Gf-Muffenanschluss wird wie folgt errechnet: Strecke von der letzten DKBM biszur Gf-
Muffe, Länge Gf-Muffe bis Spleißtisch, Länge Spleiße und Ablage der Fasern in E&MMS.  


 


 Das Ablegen der GfK an Mitteleinblasstellen wird wie folgt durchgeführt:  


o Bei Mitteleinblasstellen wird das Kabel von einem zweiten Mann in der notwendigen Überlänge 
in einen geeigneten Fangkorb abgelegt. Das Kabelende wird an der Ablage (vom Einblas-AN 
zu stellen) mit Klebeband fixiert, sodass keine Schlaufen entstehen können. Das Kabel wird 
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während und nach dem Ablagevorgang vor Verschmutzung und vor mechanischer 
Beschädigung (z.B. Knicken) geschützt.  


o Beim GfK Weiterblasen ist zu beachten: Der Kabelvorrat (Ring) muss vor dem Weiterblasen 
gewendet werden, sodass der Anfang, der bei der Ablage unten abgelegt wurde nun oben 
liegt. An Mitteleinblasstellen ist das Wenden nicht notwendig, da das Kabelende nach dem 
Ablegen oben liegt.  


 Das Einblasenverhalten von bereits auf vorhergehenden Trassenabschnitten durchgeblasenen GfK ist 
anders als bisher ungenutztes „frisches“ Kabel, da bereits Gleitmittel am Kabelmantel vorhanden ist. Evtl. 
kann nicht die max. zulässige Einschubkraft erreicht werden.  


Zehnter Schritt: Abschließen des Einblasvorganges , Vorhandensein von Montageüberlängen  


 Es ist darauf zu achten, das am Ende des Einblasvorganges die für die spätere Montage gemäß ZTV-TKNetz 
48 notwendigen Überlängen an beiden Seiten vorhanden sind.   


Elfter Schritt: Ablegen der Fasern 


 In Zwischenmuffen (DKBM) sind die Enden der unbelegten DLR offen zu lassen. Die mit BaK belegten 
SNR-4-Enden sind nicht miteinander zu verbinden!  


 Die Überlänge des BaK und der SNR-4 wird in der Muffe als Ring abgelegt. Die ungeschützte Länge des 
BaK zwischen den SNR-4 Enden ist mit einem Stück SNR-7x0,75 (rot) durch Überschieben mechanisch 
zu schützen und mit geeigneten Mitteln (Klebeband) gegen Verrutschen zu sichern.  


 


 
 
Abbildung 27: Umgehen mit der Überlänge in der Muffe 


(4) Die Verbindung von der letzten HK-Muffe ins MFG ist gemäß Montageanweisung bzw.  der ZTV-TKNetz 48 
durchzuführen.  


Das Einschieben der Kabel auf den letzten Stück von der letzten HK Muffe ins MFG ist Gegenstand dieser Leistung, 
es sei denn hier werden mehr als 10 m erforderlich.  


Dabei ist zu beachten, dass die GfK nicht längswasserdicht sind und deshalb in einem beidseits abgedichteten SNR 
geführt werden müssen. Ggf. kann hier auch ein Gf-Erdkabel mit einem Außendurchmesser von 7 mm eingebaut 
werden.  


(5) Nach dem Abschluss der Einblasarbeiten sind dann die nicht für GfK genutzten DLR zu öffnen, d.h. die ES werden 
entfernt. Die HK-Muffe ist gemäß ZTV-TKNetz 41 zu verschließen und hinsichtlich Ihrer Dichtheit zu überprüfen.   
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Abbildung 28: Einblasprotokoll DLR 


Dann ist sichergestellt, dass der Muffenkörper nach dem Wiederanbinden an die DLA mit Druckluft geflutet wird.  Es 
ist dem BvT nachweislich mitzuteilen, dass die Anlage (Kabel, Stopfstellen, Muffe etc.) nach dem Wiederanlegen der 
Druckluft ordnungsgemäß gelagert wurde und dicht ist.  


(6) Wird festgestellt, dass aufgrund von nicht durch den AN zu vertretenden Umständen die Baustelle zeitweilig 
oder andauernd nicht weitergeführt werden kann, so ist die ggf. anfallende Wartezeit zu erfassen. 
 
5 Ausblasen von Bündeladerkabeln 
Wird festgestellt, dass das Bündeladerkabel aufgrund  der vorangegangenen Einblasarbeiten  beschädigt wurde 
und nicht mehr einsetzbar ist, so ist das Bündeladerkabel auszublasen oder der Zug/das DLR aufzugeben. 
Muss ausgeblasen werden, so kann einfach das Einblasgerät umgesetzt werden und die o.g. Schritte werden 
wieder durchgeführt. Das gewonnen Bündeladerkabel ist mit dem Hausmüll zu entsorgen.  
Der BvT entscheidet, ob hier ein erneuter Versuch zu starten ist oder ob ein weiteres zurü Verfügung stehendes 
DLR als nächster Versuch zum Einsatz kommt. 
Der missglückte Versuch ist zu dokumentieren. 
Ist auch dieser weitere Versuch erfolglos, so entscheidet der BvT wie weiter vorzugehen ist. 


6.9 Abnahmemessung von SNR, SNRV-Strecken 


Nach dem Ende der Einzieh- bzw. Verlegearbeiten kann (in Absprache oder aufgrund einer Forderung des 
BvT) eine einvernehmlich  festzulegende Anzahl von SNR-Zügen mit einem Rohr-Dichtheitsprüfgerät (gemäß 
Abbildung 1) hinsichtlich seiner Dichtheit überprüft werden. Es können gleichzeitig mehrere SNR 
angeschlossen werden.  
Eine Druckprobe wird mit einen Druck von 0,5 MPa und 15 min Standzeit durchgeführt. Der Druckabfall je 5 
min darf 20 kPa d.h. 60 kPa in 15 min, nicht überschreiten.  
Das an einem Rohrende anzuschließende Druckregistriergerät kann jedes einzelne Rohr prüfen und 
protokollieren. An den fernen Rohrenden ist ebenfalls jeweils ein Prüfmanometer einzubauen, damit 
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sichergestellt ist, dass der Prüfdruck am fernen Ende ebenfalls ansteht. Nach der erfolgten Druckprüfung 
sind die Rohrenden mit EZA-T oder ES der entsprechenden Größen zu verschließen. 
Die Elektronischen Messungen des Druckverhaltens sind als Ausdruck auf Papier und als Datei zur 
Speicherung für eine Auswertung auf PC dem BvT zu übergeben. 
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7 Lagern der Kabel, MR4 und Garnituren, Abdichten von 
Zügen, Kennzeichnen von Kabel, KSch/AzK  


7.1 Lagern der Kabel, SNR, MR4 und Garnituren 


(1) Der nach Angaben des BvT zu belassende Gfk/SNR/SNRV- Vorrat ist, wenn die Montage außerhalb des 
KSch erfolgt, zu einem Ring zusammenzurollen, an einem Kabelhalter aufzuhängen und gegen Herabfallen 
zu sichern.  
 
(2) Wird ein durchlaufendes MR4 zur Herausführung eines SNR angeschnitten, so ist der betreffende MR4-
Zug nur auf dem Abschnitt der Lagerungsfläche zu unterbrechen. Ansonsten wird das MR4 wie ein 
durchlaufendes Kabel ausgebogen, gelagert und fixiert. 
Sind MR4 nicht durchverbunden, so sind freiliegende SNR mittels eines geteilten Schutzrohres 40 mm aus 
PP zu ummanteln und wie ein durchlaufendes Kabel auszubiegen, zu lagern und zu fixieren.   
 
(3) Enden SNR/SNRV in einem KSch, so sind die Rohre bis zur Schachtmitte zu führen und dort gemäß 
Abschnitt 7.2 abzudichten. 
 
(4) Werden zur sicheren Lagerung von Kabelvorräten in KSch an Muffen Kabelboxen der verschieden Größen 
eingesetzt, so ist das Kabel auf dem Weg zur Kabelbox bzw. zur Muffe mit einem SNR-E 12 x 2 mm zu 
schützen. In der Vergangenheit wurde hier teilweise, bedingt durch die Einführungstechnik der Gf-Muffen, ein 
V2A Wellrohr verwendet. Werden in der Praxis noch derartige Gf-Muffen vorgefunden, so ist das V2A-Wellrohr 
weiterhin wiedereinzubauen. 
 


 
Abbildung 29 Lagerung von angeschnittenen SNR, Gf-Mini- und Mikrokabel und Gf-Muffe 
 
(4) Nähere Angaben zur Lagerung in KSch/Azk sind aus der ZTV-TKNetz 39 zu entnehmen. Durch den BvT 
wird festgelegt, wie in Zwischenschächten Kabel auszubiegen, zu lagern und zu fixieren sind. 
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7.2  Abdichten von Zügen 


Unbelegte Züge, die in Gebäuden enden, sind mit Abdichtstopfen der erforderlichen Größe beiderseits 
gasdicht zu verschließen. Durch Kabelzieharbeiten freigewordene Züge sind ebenfalls beiderseits mit 
Abdichtstopfen (Abbildung 30) zu versehen. Abdichtstopfen für (buchhalterisch) aufgegebene Züge werden 
mit einem AdS mit rotem Knebel gekennzeichnet. Abdichtstopfen gibt es für die in Tabelle 22 
zusammengestellten Anwendungsfälle. 
 


 
Abbildung 30 Abdichtstopfen 


 


 
Abbildung 31 AdSe-t 
 


 
Abbildung 32 Unterschiedliche Typen von AdSe-t für KKR, KKF und Stahlrohr 
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(2) Die Öffnungen neu belegter Züge in KSch und in Gebäuden sind nach Beendigung der 
Kabeleinbringarbeiten gemäß Tabelle 22 abzudichten. Die Montage der Bauteile geschieht gemäß der 
jeweils beiliegenden Montageanweisung.  
 
(3) Der Einsatz von Verschlussbechern aus PE (vorgesehen zum provisorischen Verschließen während der 
Errichtung der Rohranlage) ist generell unzulässig. 
 
(4) Zwischen MR4 und KK-Zug sind generell (wegen möglicher Längenänderungen des MR4) AdSe-t 
(Abbildung 32) gemäß der jedem Bauteil beiliegenden Montageanweisung einzubauen. Das gilt nicht für 
Bergsenkungsgebiete. Einzelne MR4-Züge sind mit EZA-t abzudichten. Freigewordene MR4-Züge sind mit 
dem Reparaturset für MR4 (Abbildung 33) wieder durchzuverbinden.  
 
 


Zugtyp Innendurch-


messer 


Muffenende 


 


mm 


Innen-


durch-


messer 


Rohr 


mm 


ADS 


Größe 


97,5 -


108 


mm 


ADS 


Größe  


30 – 


47 


mm 


EZA-t 


50** 


EZA-t 


40** 


EZA-t 


32** 


EZA-t 


10*** 


EZA-t 


12*** 


AdSe-t ADE 


100 


 


ADE 


40/50 


KKF 100 - 100 U - - - - - -  B  


KKR 110 x 3,2 110 103,6 U - - - - - -  B  


KKR 110 x 5,3 110 99,4 U - - - - - -  B  


KKHR 110 x 3,2 - 103,6 - - - - - - -  B  


KKR    50 x   1,8 50 46,4  U U,B - - - -   B 


KKHR 50 x 2,4 - 45,2 - - U,B - - - -   B 


KR 50 x 4,6 - 40,8  U U,B - - - -    


Stahlrohr 108 x 3,6 - 100,8 U - - - - - -  B  


Düker 125 x 11,4 - 102,2 U - - - - - -  B  


Düker 140 x 12,8 - 114,4 U* - - - - - -  B**  


MR4 32 x 2 - 28  - - - - U,B - -    


MR4 40 x2,5 - 35 - - - U,B - - -    


MR4 gegen KKR          B 


(schwarz) 


  


MR 4 gegen KKF          B 


(grün) 


  


MR 4 gegen 


Stahlrohr 


         B(weiß)   


SNR 10 x 1  - 8 - - - - - U,B -    


SNR-E 12 x 2 - 8 - - - - - - U,B    


SNRV 50 / 8x10     B****      B****


* 


 


SNRV-E     B**** B**** B****    B  


Tabelle 22 Anwendungsmöglichkeiten für Abdichtmittel 
+ möglich, aber Sonderbedarf ; ** unterschiedliche Formen der Abdichtgummis (siehe Bild  


*** unterschiedliche Kabeldurchmesser der Gf- Mini- und Mikrokabel ; **** mit Innenstützhülse Shi 


***** mit Außenstützhülse Sha oder DSHa 


U = unbelegter  , B= belegter Zug 
 
(5) Unmittelbar nach dem Einbau der AdSe-t sind die vier unbelegten Einzelzüge des MR4 mit EZA –t 
abzudichten. Zum nachträglichen Abdichten zwischen Kabel/SNR  und MR4/KR sind die betroffenen Züge 
mit EZA-t abzudichten. Unterbleibt diese Abdichtung und damit die zugkraftmäßige Abfangung insbesondere 
bei SNR und MR4, so kommt es hier bei Abkühlung auf die Erdreichtemperatur zu Verkürzungen des 
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Rohraußendurchmessers. Dann sind die Übergangsteile zum Indoor-SNR nicht mehr in der Lage diese 
Zugkräfte aufzunehmen und reißen auseinander. Ggf. zieht sich das MR4 in die Gebäudeeinführung zurück 
und die Abdichtungen werden zerstört. 
 
(6) Abdichten von Kabel mit einem Außendurchmesser größer als 85 mm, bei welchen ADE 100 oder ADE 90 nicht 
funktionieren wird Abdichtmasse (ADM) eingesetzt. Damit die Masse nicht austreten kann ist lt. 
Montageanweisung je ADM ein Pfropf aus einem sog. im Bedarfsfall zu liefernden Korkmörtel einzubauen. Besteht 
keine Gefahr des Austretens der ADM, so kann auf den Korkmörtel verzichtet werden. 
 
 


40188843 EZA-t 32 / K10,5-21,5 
40197306 EZA-t 32 / 3x10  
40317873 EZA-t 32 / 3x12 
40243759 EZA-t 32 / 7x7 


    
40188844 EZA-t 40 / K10,5-25,5 
40240543 EZA-t 40 / K8,0-18,5 + 3x10 
40256492 EZA-t 40 / K8,0-18,5 + 5x7 
40266300 EZA-t 40 / K18,5-27,5 + 2x7 
40197305 EZA-t 40 / 5x10  
40317874 EZA-t 40 / 4x12 
40243749 EZA-t 40 / 10x7 
40252694 EZA-t 40 / 8x7+1 x12  


    
40188845 EZA-t 50 / 2K 21,5-34,0 
40240544 EZA-t 50 / K8,0-18,5 + 5x10 
40240545 EZA-t 50 / K16,5-25,5 + 3x10 
40282218 EZA-t 50 / K8,0-18,5 + 5x12 
40246735 EZA-t 50 / K8,0-18,5 + 7x7 
40266301 EZA-t 50 / K18,5-27,5 + 2x7 
40235032 EZA-t 50 / 8x10 
40243732 EZA-t 50 / 7x12 
40255036 EZA-t 50 / 10x7 + 1x12  


40248973 EZA-t 50 / 18x7 


40252693 EZA-t 50 / 22x7 + 1x12  
40282218 EZA-t 50/ K8,0-18,5 + 5 x 12 


  
40770315 EZA-t 12x12  
40317872 EZA-t 3x12 
40268634 EZA-t 7x12 
40263205 EZA-t 8x7+1x12 
40263204 EZA-t 22x7+1x12 


  
 
Tabelle 23: Verfügbare unterschiedliche Abdichteinsätze der EZA-t, jede EZA-t ist als komplettes Bauteil lieferbar 
  







ZTV TKNetz 40, Version Oktober  2018   


Dokument aus myDMS Seite 70 von 77 Druckdatum: 30.10.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


 
 


 
Abbildung 33 MR-RS für MR4 
 
(7) EZA in Bergsenkungsgebieten sind ohne Elastomer- Abdichtscheiben, aber mit Verschraubungsring als 
Kantenschutz einzubauen. SNR sind aber mit EZA-t gegenüber dem MR4-Zug abzudichten.  
 
(8) Am Beginn und Ende der Einzieh-/Einblasstrecken von Gf-Mini- oder Mikrokabel in SNR ist das Kabel 
gegenüber dem Rohr gas- und wasserdicht abzudichten. Dazu ist die Einzelzugabdichtung EZA-t 10 oder  
EZA-t 12 für die verschiedenen Kabeldurchmesserbereiche zu nutzen. Unterbleibt diese Abdichtung und 
damit die zugkraftmäßige Abfangung insbesondere bei SNR in MR4, so kommt es hier bei Abkühlung auf  
die Erdreichtemperatur zu Verkürzungen des Rohraußendurchmessers. Die Abdichtung ist gemäß 
Montageanweisung durchzuführen. 
 
(9) Müssen MR oder MR4 Strecken mit SNR belegt werden, so geschieht die Abdichtung zwischen SNR 
 bzw. Kabel und KR- bzw. MR4-Rohrzug durch EZA-t mit verschiedenen Abdichteinsätzen (Tabelle 23). 
Unterbleibt diese Abdichtung und damit die zugkraftmäßige Abfangung insbesondere 
 bei SNR in MR4, so kommt es hier bei Abkühlung auf die Erdreichtemperatur zu Verkürzungen des 
Rohraußendurchmessers der SNR. 
 


7.3 Kennzeichnen von Kabel und KSch 


(1) Nach dem Lagern von Kabel ist dieses/ sind diese sofort einmal im gut sichtbaren Bereich in allen KSch, 
AzK und in KAR nach Angaben des BvT mit verschiedenfarbigen Kabelbezeichnungsstreifen zu 
kennzeichnen. 
Die Kabelbezeichnungsstreifen inkl. der leicht lesbaren Druckstreifen werden je nach örtlicher Absprache mit 
dem BvT entweder beigestellt oder sind zu liefern. Die Bezeichnungsstreifen sind farblich wie folgt zu 
unterscheiden: 
 
SymK:                      Grau 
einpaarige KxK:    Grün 
GfK:                          Orange 
Fspk:                         Gelb 
 
Die Bezeichnungsstreifen sind mit einem gelben wasserfest und lichtecht schwarz beschrifteten 
Druckstreifen zu bestücken (z.B. durch Brother P-Touch, DYMO etc.) und mit Kabelbindern an den Kabeln zu 
befestigen. 
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(2) Abgehende gleichartige Kabel an Verteilern (Unterverteilungskabel, Fspk) sind mit magentafarbenen 
Kabelbezeichnungsringen oder adäquaten Selbstklebestreifen gemäß Netzplan zu kennzeichnen. Die in den 
Netzplan mit „1“ gekennzeichneten Kabel sind nur auf Anweisung des BvT zu markieren.  
 
(3) Beim Einziehen z.B. von Fspk, u.ä. ist eine zusätzliche Kennzeichnung der Kabel gemäß DIN /VDE 0298 
und eine Kennzeichnung der KSch erforderlich.  
In KSch, KAR oder an sonst zugänglichen Stellen, z.B. Austrittsstellen aus Zügen, sind solche Kabel mit 
gelbem, selbstklebendem Kunststoffband mit aufgedrucktem Blitzpfeil auf der gesamten sichtbaren Länge zu 
kennzeichnen.  
Das Kennzeichnungsband wird in 2 Ringen im Abstand von ca. 10 mm aufgebracht. Die so erfolgte 
Kennzeichnung ist in Abständen von je ca. 0,5 m zu wiederholen.  
Im Bereich des Einstiegs von KSch ist ein Warnschild WS 1 nach DIN 40 008 als Hinweis anzubringen.  
 
(4) Werden die Fspk in ein Gebäude oder in ein Verteilergehäuse eingeführt, so sind sie in den zugänglichen 
Bereichen mit einem Klebeband mit Blitzpfeilen zu kennzeichnen.  
 
(5) Beim Einziehen Fspk, u.ä. ist eine zusätzliche Kennzeichnung der Kabel gemäß DIN /VDE 0298und eine 
Kennzeichnung der KSch erforderlich.  
In KSch, AzK, KAR oder an sonstigen zugänglichen Stellen, z.B. Austrittsstellen aus Zügen, sind solche Kabel 
mit gelbem, selbstklebendem Kunststoffband mit aufgedrucktem Blitzpfeil auf der gesamten sichtbaren 
Länge zu kennzeichnen. Das gilt auch für die bestehenden teilweise magentafarbenen Fspk. 
Das Kennzeichnungsband wird in 2 Ringen im Abstand von ca. 10 mm aufgebracht. Die so erfolgte 
Kennzeichnung ist in Abständen von je ca. 0,5 m zu wiederholen.  
Im Bereich des Einstiegs von KSch ist ein Warnschild WS 1 nach DIN 40 008 als Hinweis anzubringen.  
 
(6) Enden verschiedene SNR belegt oder unbelegt in einem KSch, Gf-NVt, KVz, MFG, Privathaus etc so 
werden sie gas-, wasser- und staubdicht (siehe Beispiel in Abbildung 8) 7,10 oder 12 verschlossen und 
beschriftet.  
 
Die Beschriftung muss genauen Bezeichnungen für den Startpunkt wie auch für das Ziel einer SNR-Strecke 
enthalten und ist vom AN im Benehmen mit dem BvT durchzuführen. Dabei ist auf den Bezeichnungsstreifen 
immer der Anfangs- und Endpunkt anzugeben.  Die Beschriftung im NVt kann auch auf einem laminierten 
Blatt (eingeteilt wie die Bodengruppe) dargestellt werden, welches in einer Dokumententasche in der Tür 
aufzubewahren ist nachgehalten werden. Dann ist eine Beschriftung der einzelnen Züge nicht notwendig. 
 
(7) Im Erdreich endende SNR, SNRV sind ebenso wie Hausabgänge von SNR generell mit Elektronischen 
Kabelmarkierern (Kugelmarkern) zu kennzeichnen. Eine Kennzeichnung kann entfallen, wenn das Rohrende 
auf bleibende Bezugspunkte eingemessen werden kann. 
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8 Ausziehen/Ausblasen von Kabel/MR4 


(1) Über die Angaben in der BB hinaus kann der AN in Zweifelsfällen beim BvT Angaben über den Zustand 
und die Lage des auszuziehenden bzw. auszublasenden SNR, SNRV, Kabels bzw. MR4 erhalten. 
Normalerweise sollte das frühere Einblas-/Einziehprotokoll Teil der BB sein. 
 
(2) Vor Beginn der Arbeiten sind zunächst die Verbindungsstellen und ggf. noch vorhandene 
Zugabdichtungen zu entfernen. Bei wieder verwendbarem Kabel sind die Kabelenden zu verschließen.  
 
(3) Für das Ausziehen von wiederverwendbaren Kabel/MR4/SNR gelten sinngemäß die Vorschriften für das 
Einziehen. Die in dieser ZTV-TKNetz genannten zulässigen Zugkräfte können ggf. (bei nicht wieder 
verwendbarem Kabel) beim Ausziehen aufgrund der Haftreibung bzw. Verklebung des Kabels überschritten 
werden. Nach dem Ausziehen aus den Zügen sind wieder verwendbare Kabel/Rohre aufzutrommeln. Kabel-
/Rohranfang und –ende wieder verwendbarer Kabel/Rohre sind auf den Trommeln so zu lagern, dass sie 
später für eine optische, elektrische und pneumatische Prüfung der Längen zugänglich sind. 
Das Ausziehen von nicht wiederverwendbaren Kabeln (meist symK, FspK, Koax-Tuben und andere sehr 
schwere Kabel) kann entweder mit einer Trommelwinde oder mit einer Kabelziehwinde mit geteiltem 
Kabelziehstrumpf durchgeführt werden. Dabei ist das Kabel ggf. nach Angaben des BvT oder der BB direkt in 
Meterstücke zu schneiden. In Abstimmung mit dem BvT werden die sortenrein getrennten Meterstücke 
entweder vom Lagerplatz des AN abgeholt oder sind durch den AN zum Sitz des PTI (Lagerplatz) zu liefern. 
 
(4) Nicht wiederverwendbare Glasfaserkabel, die vor 2010 eingebaut wurden, können ggf. noch mit einer Gf-
Kabelziehwinde ausgezogen werden. Sinnvoller jedoch ist es sie nach dem Schneiden  auszublasen. Dabei 
ist ein nicht notwendig ein Einblasgerät einzusetzen, es reicht ein Einspeisestopfen für KR oder SNR. Nach 
2010 hergestellte GfK sind generell nur auszublasen, weil sie nicht mehr für einen Kabelziehvorgang 
ausgelegt sind. Beim Ausblasen von GfK ist es jeweils sehr wichtig das Einblasprotokoll (ggf. Einziehprotokoll 
s.o. ) vorliegen zu haben. Daraus kann man ersehen. ob aufgrund des Ablaufens der Einblasarbeiten mit 
einem schwierigen oder einfachen Ablauf der Arbeiten (Festlegen der Grubenanzahl vorab) zu rechnen ist. 
 
(5) Unabhängig davon, ob ein ausblasendes Gfk zur Wiederverwendung vorgesehen ist oder nicht, ist bei 
Verklebungen zwischen Kabelmantel und einem KR das Lösekolbenverfahren anzuwenden.  
Das Kabel ist beim Durchlaufen des Lösekolbens bei gleichzeitigem Einbringen von Gleitmittel vom KR-
Boden abzulösen. Beim Einsatz in Gefällstrecken ist darauf zu achten, dass das Kabel während oder nach 
dem Lösevorgang nicht durch den Zug durchrutschen kann.  
Sind in einem  KR zwei GfK eingezogen, so ist der Einsatz des Lösekolbens nicht möglich.  
 
Ein Ausziehen eines Kabels während das zweite in Betrieb bleibt kann nur sehr vorsichtig und in kleineren 
Teil-Abschnitten (zunächst 1.000 m, dann 500 m usw.) vorgenommen werden. Vor Beginn der Arbeiten sollte 
zunächst ein Reinigungsschwamm mit Gleitmittel durch das Rohr gepresst werden. 
 
(6) Mini- oder Mikrokabel können aus SNR generell nur durch Ausblasen des Kabels entfernt werden. Nach 
dem Herausschneiden der Gf-Muffen oder dem Abschalten aus dem Gf-AP wird eine erste Teillänge 
herausgeblasen. Wird eine erhöhte Haftreibung festgestellt, so ist die Ausblasstrecke zu verkürzen. Ein rein 
mechanisches Ausziehen der Mini- oder Mikrokabel auch mit gleichzeitiger Druckluftunterstützung ist nicht 
sinnvoll. 
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9 Ausziehen von Kabelseelen 


(1) Beim Ausziehen von Kabelseelen nach dem Kabel-X-Verfahren wird zwischen Kabelmantel und 
Kabelseele/Seelenbewicklung mit einer patentierten Füllvorrichtung ein speziell nach dem Kabeltyp 
ausgewähltes Gleitmittel unter Druck eingepresst. Dieses Einpressen bewirkt, dass die Kabelseele durch den 
entstehenden Innendruck etwas zusammengedrückt wird. Im Nachgang kann die Kabelseele unter geringen 
Zugkräften ausgezogen werden. Dabei ist die auszuziehende Länge normalerweise umso größer je dicker 
das Kabel ist. Einige Richtwerte finden Sie in Tabelle 24 zusammengestellt. 


(2) Zum Ausziehen der Kabelseele nach diesem Verfahren sind grundsätzlich alle Kabeltypen mit einem 
Außendurchmesser > 7mm geeignet. Kabel mit einem Bleimantel und papierisolierten Doppeladern sind 
grundsätzlich besser geeignet als PE-isolierte Doppeladern. Je größer der Kabelaußendurchmesser, desto 
größer die ausziehbaren Teilstrecken (siehe auch Tabelle 24). Eine Liste der im Rahmen des Kabel-X-
Verfahrens bereits erfolgreich ausgezogenen Kabeltypen kann beim BvT abgefordert werden. Kabeltypen die 
dort nicht aufgeführt sind, müssen dem Erfinder der Technologie in einer Länge von 20 m rechtzeitig drei 
Wochen vor Beginn der Maßnahme zu Testzwecken zur Verfügung gestellt werden. Dies geschieht, damit die 
Füllvorrichtung und das Gleitmittel für den jeweiligen Einsatzfall optimiert werden können. 
 


Befüllvorrichtung für Kabel mit 
Außen-∅-Bereich 
 
in mm 


Ausziehbare  
Länge 
 
in m 


Tagespensum 
eines Ausziehtrupps 
 
in m 


10 bis 20 0-20 80 
20 bis 50 20-60 200 
50 bis 80 50 -100 300 


 
Tabelle 24 Kabel-X Systemdaten (Richtwerte) 
 
(3) Das kabelindividuelle Gleitmittel auf der Basis von Rapsöl, das während der Befüllung eingebracht wird, 
ist biologisch abbaubar und nicht grundwassergefährdend! Es wird zu einem großen Teil beim Ausziehen der 
Kabelseele wiedergewonnen. 
 
(4) In den durch das Ausziehen der Kabelseele gewonnenen Raum wird vom AN ein oder mehrere SNR oder 
ein GfK  eingezogen, dessen Durchmesser den zur Verfügung stehenden Raum optimal nutzt. Das Rohr muss 
mindestens 0,5 m aus dem Altkabel herausragen. Die SNR werden im Bereich der Kabelgarnituren mit  
durchverbunden. Die Längen der durchzuverbindenden Strecken sind mit dem BvT abzustimmen. Die leer 
gezogenenen Kabelhüllen sind im Bereich der herausgeschnittenen Kabelgarnituren gemäß ZTV-TKNetz 12 
mit KK-HR 50 oder 110 mechanisch gegen das Eindringen von Erdreich zu schützen. Die Rohrenden sollen 
mindestens einen Meter über die Unterbrechungsstelle hinausgehen. 
 
(5) In den Trassenabschnitten, in denen die Kabelseele ausgezogen werden soll, werden die vorhandenen 
Kabelgarnituren (Schrumpfmuffen, Spulenmuffen, etc.) herausgetrennt und an die Telekomzurückgeliefert. 
Die ausgezogenen Kabelseelen sind auf 1m-Längen einzukürzen und können nach Rücksprache mit dem 
BvT in Gitterboxen gelagert und von der Baustelle abgeholt werden. Nicht bearbeitete Kabelenden sind mit 
Schrumpfkappen sorgfältig wasserdicht zu verschließen. 
 
(6) Die Gruben für das Ausziehen sind entsprechend ZTV-TKNetz 10 herzustellen, die Lagerung der 
Verbindungsstellen ist dort ebenfalls beschrieben. 
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10  Abkürzungen 


A-Plan Ausbauplan 


ADE Abdichtelement für mit Kabel belegte Kabelkanalzüge 


ADS Abdichtstopfen 


AdSe Abdichtscheibe für MR4 im KKR 


AdSe-t Abdichtscheibe (teilbar) für MR4 im KKR 


AN Auftragnehmer 


AS Abdichtstopfen SNR 


ATV Allgemeine Technischen Vertragsbedingungen 


AzK Abzweigkasten 


BKs Breitbandkommunikation mit Stromversorgung 


BvT Beauftragter der Telekom 


DIN Deutsches Institut für Normung 


DLR Druckluftröhrchen in den SymK 


DLST Druckluftsperrstopfen 


DSM Doppelsteckmuffe 


DSV Doppelsteckverbinder 


EBM Einblasmuffe 


EVU Energieversorgungsunternehmen 


Evz Endverzweiger 


EZA Einzelzugabdichtung 


EZA-t Einzelzugabdichtung teilbar 


EZAM Einzelzugabdichtung für Mehrfachrohr 


FGSV Forschungsgesellschaft für das Straßen- und Verkehrswesen 


Fspk Fernspeisekabel 


Gfk Glasfaserkabel 


KAR Kabelaufteilungsraum 


KEK Kabelendkappe 


KK Kabelkanal 


KKF Kabelkanalformstein 


KKHR Kabelkanalhalbrohr 


KKHRM Kabelkanalhalbrohrmuffe 


KKR Kabelkanalrohr 


KM Kabelmarke 


KMR Kennzeichnungsschild mit Rohrverschluß 


KMH Kabelmuffenhalter 


KR Kabelrohr 


KSch Kabelschacht 


KVz Kabelverzweiger 


Kxk Koaxialkabel 
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LB-ZN Leistungsbeschreibung Zugangsnetz 


LK-ZN Leistungskatalog Zugangsnetz 


MD Mauerdurchführung  


MFG Multifunktionsgehäuse 


MFK Multifunktionskabine 


MR Mehrfachrohr 


MR4 Mehrfachrohr mit 4 verbundenen Einzelrohren 


MWR V2A-Wellrohr 


MX Multiplexer 


MXs Multiplexer mit Stromversorgung 


NRT Notruftelefon 


NVt Netzverteiler 


ONT Optical Network Terminal 


ONU Optical Network Unit 


OZ Ordnungszahl 


PE Polyethylen 


PE-HD Polyethylen hoher Dichte 


PVC-U Polyvinylchlorid ohne Weichmacher 


RA Rechnungsaufmaß 


Rad Rohradapter 


RSA Richtlinie für Sicherungsmaßnahmen von Arbeitsstellen an Straßen 


RSM Reduzier Steckmuffen 


RVB Rohrverbinder 


SESYS Security System 


SL Schirmleiter, Erdleiter, Schutzleiter 


SNR SpeedNet-Rohre 


SNR-e erdverlegbare SNR 


SNRV SpeedNet-Rohrverband 


SNRV-E erdverlegbare SNRV 


SR Schutzrohr 


SR-RV Schutzrohr für den Rohrvortrieb 


SRA Schutzrohrabdichtung 


StVO Straßenverkehrsordnung 


symK Symmetrische Kabel 


TelH Telefonhäuschen 


TelHb Telefonhaube 


TS Technische Spezifikation 


UDESI Unterdeckelsicherung 


UFB Unterflurbehälter 


VDE Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. 


VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen 
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VSt Netzknoten/ Vermittlungsstelle 


WS1 Warnschild 1 
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KR oder SpeedNet-
System Einblasprotokoll  



  
 



Strecken-



abschnitt 
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Crashtest durchgeführt ja /nein     Einstellwert  max. zul. Vorschubkraft  _______  bei unten genannter Umgebungstemperatur 
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Anzahl SNR im Verband:   Kabel-Mantel:    Kompressor:  



SNR-Teilstrecke 



eingeblasen 



m Anzahl 



Zwischen-



blasstellen 



 Teillängen  



SNR–Ø::   mm Kabel-Ende:     Ölabscheider [  ]  +  Nachkühler [  ] 



SNR-Ø:   mm Kabel-Ø::    



SNR-Innenwand:  Kabel-Gewicht:  Datum:     



SNR-Farbe:    Meterzahlen:  Start:    Ende:   Uhrzeit:  



SNR-Temperatur: °C Kabel-Temperatur:  °C Umgebungs-Temp.: °C 



Länge  



[m] 



SNR-



Druck 



[Mpa] 



Luftmotor 



[Mpa] 



Geschw. 



[m/min] 



Bemerkungen Zeit 



[min] 



                 -              0 



                50              



              100              



              200              



              300              



              400              



              500              



              600              
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              800              
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KKF-Zug, KKR 110, 
KKR50 oder KR  Kalibrierprotokoll  



  
 



Strecken-



abschnitt 



  



Anwesende 



Personen: 



  



  



KKF, KKR110, KKR50,KR Kalibriergerät Kompressor 



Rohrtyp   Her-



steller: 



 Kompressor:  



Zugdurch- 



messer 



  Kaliber-



durch- 



messer 



 Gleitmittel: Einblasdruck 



  Röhren-



feile 



   



  Mess-



kaliber 



   



  Voll-



kaliber 



   



  Zieh-



winde 



   



  Zugkraft     



1.Teilstrecke 



eingeblasen 



m Stop bei Montage-



grube 



  Datum:                      Uhrzeit:             



Temp: 



2.Teilstrecke 



eingeblasen 



m Stop 



bei 



Montage-



grube 



  Datum:                      Uhrzeit:             



Temp: 



3.Teilstrecke 



eingeblasen 



m Stop 



bei 



Montage-



grube 



  Datum:                      Uhrzeit:             



Temp: 



4.Teilstrecke 



eingeblasen 



m Stop 



bei 



Montage-



grube 



  Datum:                      Uhrzeit:             



Temp: 



Komplettstrecke 



eingeblasen 



m Stop 



bei 



Montage-



grube 



  Datum:                      Uhrzeit:             



Temp: 



          Ölabscheider [  ]  +  Nachkühler [  ] 



       Außentemp



eratur 



 



Bemerkungen:   



 
 
 
 



 



                
Name:               
Firma:                



          Datum Unterschrift:   
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1 Zweck 


Diese ZTV TKNetz gilt für Montagearbeiten am unterirdisch geführten symmetrischen TK Netz mit den 
dazugehörigen Abschlusseinrichtungen der Deutschen Telekom und für die Verlegung von Innenkabeln 
(Vorinstallation) in Gebäuden. 


2 Gültigkeitsbereich 


Diese ZTV-TKNetz 41 gilt für alle internen Kräfte sowie Auftragnehmer, die Arbeiten an Außenkabeln mit 
symmetrischen Kupferdoppeladern und Vorinstallationen ausführen. 
 


1) Bei der Anwendung dieser Vorschrift ist zu beachten, dass in den Abschnitten bezüglich der zum Einsatz 
kommenden Bauteile im Allgemeinen nur der Anwendungsbereich beschrieben ist. 
Der grundsätzliche Aufbau der Bauteile und die Montage werden in den Montageanweisungen 
beschrieben. Diese sind beim BvT zu erfragen und zu beziehen. 


2) Umschaltarbeiten sind nach den Vorgaben des BvT auszuführen. 
3) Bei Montagearbeiten an druckluftüberwachten Kabeln entscheidet der BvT über eventuell notwendige 


Maßnahmen bezüglich der Druckluftzufuhr. 
4) Beim Erstellen von Mauerdurchführungen innerhalb von Gebäuden, auch durch 


Brandschutzabschottungen, gelten die Anforderungen der ZTV- TKNetz41 und ZTV-TKNetz 11. 
5) Die umweltschutzrelevanten Gesetze und Vorschriften des Bundes und der jeweiligen Bundesländer sind 


zu beachten. 


3 Änderungshinweis 


Anlage 0 - Änderungen ZTV 41 Stand 2018-10 
Änderungen und Ergänzungen inhaltlicher Art gegenüber der Vorversion wurden im jeweiligen Kapitel gelb 
markiert. 
Durch Einfügen einzelner Kapitel kann sich ggf. die Nummerierung ändern  
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4 Beistellungen, Lieferungen und Rücknahme von Stoffen 
und Bauteilen 


4.1 Beistellungen durch die Deutsche Telekom 


Von der Telekom werden für Arbeiten im Rahmen dieser ZTV-TKNetz folgende Bauteile beigestellt: 


1) Aderabzweigklemmen 
2) Aderverbindungsklemmen 
3) Aderverbindungsleisten zu 10 DA und 20 DA 
4) Anschaltstreifen HVt 
5) Anschlussleisten für EVs 
6) Anschlussleisten nach DIN 47608 (AsLe) 
7) APL, APL- Nachrüstabdeckungen jeder Größe ggf. mit Blendrahmen 
8) Aufkleber „Achtung Glasfaserkabel“     
9) Aufteilungsmuffen AtM und Zubehör 
10) Außenkabel 
11) Befestigungsbügel für AsLe in Wandverteilergestellen 
12) Doppelsteckmuffe (DSM 4 und DSM 12) für SNR 
13) Druckdichte Manschetten DRSM 
14) Druckdichte mechanische Muffen DKBM 
15) Druckdichte Schrumpfmuffen DSM 
16) Druckluftsperrstopfen/Stopfstellen 
17) Einzelverbinder aller Größen 
18) Endverschlüsse EVs: alle Bauformen und Zubehör 
19) Endverzweiger EVz: alle Bauformen und Größen 
20) Erdseile (blanke Seile), nach DIN 46438 
21) Erdungsleiter (NYM-J, q= 2,5 mm2) 
22) GEL – Muffen 
23) Gewindestange M3x 500    
24) Gießharz (LDC 1) 
25) Gießharz (Druckluftsperrstopfen für Gfk in DLR) 
26) Gießharzmuffen (GMAS) 
27) Höhere periphere Einrichtungen Telekom (HPE T) 
28) Kabelendkappen, schraubbar oder wärmeschrumpfend mit/ ohne Ventil 
29) Kabelführungskanal (KFK) 
30) Kabelhalter, Kabeltragebänder, Muffentragewannen 
31) Kabelisolierspray 
32) Kabelschutzbauteil 
33) Kabelschutzeisen (KSE) 
34) Kabeltülle für MFG/KVz 
35) Rillenschließsystem RSS mit Zubehör 
36) Schaltdrähte, Schaltkabel 
37) Schirmverbindungsklemmen 
38) Schirmverbindungsleitungen 
39) Schließsystem SS 81 mit Zubehör 
40) Schließsystem mit intelligentem Schließmittel (SIS2015) mit Zubehör 
41) Schrumpfmanschetten SMTK 
42) Schrumpfmuffen VASM, VASM-II (faserverstärkt) 
43) Schrumpfschläuche 
44) Schutzschlauch mit Reißverschluss und Zubehör 
45) Speednetröhrchen (SNR) 
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46) Transponder  
47) Trennblöcke HVt 95 
48) Trennleisten HVt 71 
49) Trennleisten TrLe und TrLe DS für EVs 
50) Überspannungsableiter mit Magazinen, Haltern und Einschüben 
51) Verbindungs- und Aufteilungsgehäuse innen VAGi 
52) Verteilerkästen VK 
53) Verteilerschränke unterschiedlicher Bauart entsprechend Vertrag 
54) Vierankerschellen 
55) Wannenmuffen PCM WaM 
56) Zubehör für Druckluftüberwachung (DLÜ), Kabelleckfinder 
57) Zubehör und Ersatzteile für Schrumpfmuffen 
58) Zubehör, Ersatzteile und Reparatursets für mechanische Muffen 


 


4.2 Lieferung durch den Auftragnehmer 


Der AN hat alle übrigen Stoffe und Bauteile, die zur Ausführung der in den Abschnitten 6 bis 9 genannten 
Arbeiten erforderlich sind, zu liefern. Das sind u. a.: 


1) Bindedraht 
2) Dichtungsband aus Kunststoff, selbstverschweißend 
3) Dichtungsstoffe 
4) Dübel, Dämmstoffdübel 
5) Glasgewebeband 
6) Gruppenringe 
7) Isolierband, selbstklebend 
8) Isolierhülsen 
9) Isolierschlauch, gewebelos 
10) Kabel bei entsprechenden Verträgen 
11) Kabelbinder 
12) Kabelreiniger, flüssig 
13) Kabelreinigungstücher 
14) Korrosionsschutzbinde 
15) Kupferdraht, isoliert (NYA, q = 1,5 mm2) 
16) Lötpaste 
17) Nesselband 
18) Propan 
19) Prüfflüssigkeiten 
20) Röhrenlot 
21) Rostlöser 
22) Schellen aus Kunststoff 
23) Schrauben, oberflächenvergütet 
24) Schutzauflage für AtM 
25) Stahlnadeln 
26) Stangenlötzinn nach DIN EN 29453 
27) Trockenmittel 
 
Die vom AN zu liefernden Stoffe und Bauteile müssen den allgemein gültigen technischen Vorschriften 
entsprechen. Die Telekom behält sich Stichprobenprüfungen der gelieferten Stoffe und Bauteile vor. 


 
 







ZTV-TKNetz 41  Oktober 2018 
 


Dokument aus myDMS Seite 8 von 81 Druckdatum: 26.09.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


4.3 Rücklieferung an die Deutsche Telekom 


Nicht eingebaute, beschädigte und ausgebaute Stoffe und Bauteile sind an die in der Baubeschreibung – 
TKNetz (BB-TKNetz) angegebene Stelle der Deutschen Telekom AG zurückzuliefern, durch die Deutsche 
Telekom AG abzuholen oder nachweislich sachgerecht zu entsorgen. 







ZTV-TKNetz 41  Oktober 2018 
 


Dokument aus myDMS Seite 9 von 81 Druckdatum: 26.09.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


5 Vorbereiten, Betreiben und Aufräumen von Arbeitsstellen 


5.1 Allgemeine Hinweise 


1) Mit Beginn der Vorbereitung trägt der AN die Verantwortung für seine Arbeitsstelle nach Abs. 1, auch wenn 
sie sich im Bereich der Baustelle oder Arbeitsstelle eines anderen Unternehmens befindet. 


2) Jedes Bewegen bzw. Verändern von Anlagen Dritter ist nur mit Zustimmung des Betreibers der Anlage 
zulässig. Der BvT ist zu verständigen. 


3) Der Baugrubenverbau darf nur durch das Unternehmen, das die Tiefbauarbeiten durchführt, entfernt oder 
verändert werden. Der BvT ist zu verständigen. 


4) Der Baugrubenverbau darf nicht zur Aufnahme zusätzlicher Lasten verwendet werden. 


5) In Arbeitsstellen befindliches Wasser ist ordnungsgemäß zu entfernen. Nachfließendes Wasser ist durch 
geeignete Maßnahmen so einzudämmen, dass die Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt werden können. 


6) Bei Gewittern in Hör- und Sichtweite dürfen keine Arbeiten an Fernmeldelinien durchgeführt werden, die 
durch das Gewittergebiet führen. 


7) Arbeiten an gefährdend beeinflussten Fernmeldelinien und Endleitungen sind nur von unterwiesenen 
Personen durchzuführen. 


5.2 Vorbereiten der Arbeitsstelle 


1) Vor Beginn der Arbeiten zum Öffnen der KSch und Azk ist an den Entlüftungsschlitzen der Deckel eine 
erste Gasprüfung vorzunehmen. Dabei soll festgestellt werden, ob der Bereich unter der Abdeckung gasfrei 
ist.  


2) Gasprüfung bei TWD – Abdeckung GAV:  Es darf zum Freilegen und Öffnen des Deckels nur funkenfreies 
Material verwendet werden.  Jedes Feuer und sonstige Zündquellen sind aus der Umgebung des KSch zu 
entfernen. Deckel einen Spalt weit öffnen, Gas prüfen, bei Gasfeststellung Sicherungsmaßnahmen starten 
(absperren, entlüften…), erneut prüfen und dann erst bei Gasfreiheit Deckel ganz öffnen und Gasprüfung im 
KSch wie bisher wiederholen. Hinweis: Die KSch - Abdeckung 2003 „TWD“ ist aus nicht funken bildendem 
Guss. 


3) Gasprüfung bei UDESI -  Gasprüfung wie unter Punkt 1, nach abheben des Deckels nochmalige 
Gasprüfung durch die in der UDESI vorgesehene Öffnung.  


4) Wird Gas festgestellt sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen, die Arbeitsstelle zu sichern und der BvT zu 
verständigen. 


5) Verschlusspfropfen dürfen nur mit Werkzeugen aus nicht funkenbildendem Material entfernt werden. 


6) Zum Öffnen der Deckel sind nur die dafür vorgesehenen Deckelheber oder Hebezangen zu verwenden. Auf 
keinen Fall dürfen Spitzhacken, Spaten oder dergleichen benutzt werden. 


7) Bei mechanisch verriegelbaren KSch-Abdeckungen werden die Schlösser von diesbezüglich 
eingewiesenen Kräften des AN geöffnet. Die zum Öffnen der KSch-Abdeckung erforderlichen Werkzeuge 
(Codiertes Bit, Drehmomentschlüssel) werden vom BvT zur Verfügung gestellt 


8) Bei elektronisch gesicherten KSch-Abdeckungen (SESYS) sind eingewiesene Kräfte des AN berechtigt, die 
Öffnung nach vorheriger Anmeldung am System mit einem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten 
Transponder durchzuführen. Diese Technologie ist einzusetzen, damit das Öffnen des KSch-Deckels nicht 
zu einem Alarm führt. Alarme, die durch unsachgemäßes Öffnen eines Bauwerkes ausgelöst wurden und 
ggf. zu einem Ausrücken der Sicherheitsorgane führen, werden als grobe Fahrlässigkeit eingestuft.  
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Hierbei entstehende Kosten werden dem Verursacher in Rechnung gestellt. Die übergebene 
Zugangstechnologie ist nach Beendigung der Arbeiten komplett an den Auftraggeber zurückzugeben. 


9) Festsitzende oder festgefrorene Deckel sind mit Holzstampfern ohne Eisenverstärkung bzw. sonstigen 
Geräten aus nicht funkenbildendem Material zu lockern oder mit Heißluftauftaugeräten aufzutauen. Alle 
anzuwendenden Geräte müssen so beschaffen sein, dass durch ihren Einsatz keine Funkenbildung bzw. 
Explosion hervorgerufen wird. Das Auftauen mit offener Flamme ist wegen der damit verbundenen 
Explosionsgefahr verboten. Ebenso dürfen auch keine chemische Mittel zum Auftauen verwendet werden. 


10) Eis und Schnee dürfen nur mit nichtfunkenbildenden Werkzeugen von den Abdeckungen entfernt werden. 


11) Die Deckel sind so zu lagern, dass sie nicht in den KSch/Azk stürzen können oder sich verkehrsbehindernd 
auswirken. Die Auflagerflächen von Deckeln und Deckelrahmen sind zu säubern. Unabhängig von der Art 
der auszuführenden Arbeiten sind bei jedem Öffnen eines KSch oder Azk die ausgehobenen 
Schmutzschalen zu entleeren. Das Wasser ist einem Straßeneinlauf zuzuführen. Der übrige anfallende 
Schmutz ist fachgerecht zu entsorgen. Sind KSch mit UDESI gesichert, so ist zunächst auf dem Deckel 
stehendes Wasser sowie Verschmutzungen soweit zu entfernen, dass der Zugang zu den 
Verschlussmechanismen der UDESI frei von Schmutz und Wasser ist. Dabei sind Arbeitsgeräte aus Metall 
unzulässig. Vor der Entriegelung der UDESI ist eine weitere Gasprüfung an der dafür vorgesehenen 
Öffnung der UDESI durchzuführen. Die weitere Vorgehensweise ist unter Punkt 7) + 8) beschrieben.  


12)  Unabhängig von der Art der auszuführenden Arbeiten sind bei jedem Öffnen des KSch oder Azk die 
ausgehobenen Schmutzschalen zu entleeren. Das Schmutzwasser und der anfallende Schmutz sind 
ordnungsgemäß zu entsorgen. Örtliche Bestimmungen sind zu beachten. 


13) Arbeitsstellen sind vor dem Betreten ausreichend zu lüften. Mit den Arbeiten darf nur bei Gasfreiheit 
begonnen werden. Sollten die Arbeitsstellen durch Belüftung nicht gasfrei werden, ist der BvT unverzüglich 
zu verständigen. 


14) Funkenbildung und offenes Feuer sind von den Arbeitsstellen, die nicht mit Sicherheit gasfrei sind, 
fernzuhalten. 


15) Kabelschächte dürfen nur über geeignete Einstieghilfen betreten und verlassen werden. Ortsfest 
eingebaute Leitern sind vor Benutzung einer Sichtprüfung zu unterziehen. Dabei festgestellte Mängel sind 
dem BvT unverzüglich nachweislich (z.B. Fax) mitzuteilen. Bei Bauwerken größer 5 m Tiefe ist ein Betreten 
erst nach Instandsetzung der ortsfesten Leiteranlage und nur unter Verwendung von persönlicher 
Schutzausrüstung zulässig. Wird die PSAgA bei der Arbeit beschädigt, müssen die Arbeiten eingestellt 
werden. Siehe auch DFUV Regel 112-198 „Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen 
Absturz“ (bisher: BGR/GUV-R 198). Bei Bauwerken kleiner 5 m Tiefe ist ein Betreten des KSch mittels 
Anlegeleiter unter Beachtung der UVV möglich. Auf keinen Fall dürfen die Anlagen (Kabel, Kabelhalter, 
Kabelgarnituren etc.) im KSch betreten oder belastet werden.  Bei den Arbeiten behindernde vorhandene 
Kabel und Kabelgarnituren dürfen nur im Benehmen mit dem BvT umgelagert werden. 


16) Bei den Arbeiten behindernde vorhandene Kabel und Kabelgarnituren dürfen nur nach Rücksprache mit 
dem BvT umgelagert werden. 


17) Beim Betreten des KSch/Azk oder der Montagegrube festgestellte Mängel, besonders dann, wenn sie die 
Standsicherheit beeinträchtigen oder die Betriebssicherheit gefährden können, sind dem BvT unverzüglich 
anzuzeigen. Vor Arbeitsbeginn festgestellte Mängel an Anlagen der Deutsche Telekom und Fremdanlagen 
sind dem BvT anzuzeigen. 


18) Die mit einem Schließsystem der Deutsche Telekom ausgerüsteten Verzweiger, KSch-Abdeckungen und 
Kabelabschlusseinrichtungen dürfen nur mit Schlüsseln des Schließsystems geöffnet werden. 


19) Ab dem 01.10.2016 werden MFG mit dem neuen Schließsystem mit intelligentem Schließmittel (SIS2015) 
gesichert. Nähere Informationen zur Anwendung (Schließmittelbeantragung, Nutzung, Aktualisierung 
Zugangsschlüsselberechtigungen, …) sind in der ZTV-TKNetz 38A „Handhabung und Inbetriebnahme des 
Zugangskontrollsystems SIS2015“ beschrieben. 
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5.3 Betreiben der Arbeitsstelle 


1) Bei Arbeiten in KSch dürfen nur kontinuierlich messende Gaswarngeräte eingesetzt werden. Treten 
während der Arbeiten Gase in den KSch/Azk auf, ist die Arbeit an der betroffenen Stelle und in den 
benachbarten KSch und Azk sofort einzustellen. Der BvT ist unverzüglich zu verständigen. 


2) Heizstrahler dürfen in KSch nur mit Dunstabzugsschläuchen verwendet werden. Die Schläuche müssen 
dicht sein und derart nach oben aus dem KSch geführt werden, dass von ihnen keine Brandgefahr ausgeht, 
die Verbrennungsgase ungehindert abziehen und nicht in den KSch zurückströmen können. Während der 
Ausführung von Arbeiten insbesondere mit offener Flamme ist durch geeignete Maßnahmen für einen 
ausreichenden Luftwechsel zu sorgen. Zelte, Deckel oder Planen dürfen dabei nicht hinderlich werden. 


3) Während der Ausführung von Arbeiten insbesondere mit offener Flamme ist durch geeignete Maßnahmen 
für eine ausreichende Sauerstoffzufuhr zu sorgen. 


4) Bei Arbeiten, die zu einer Beschädigung oder Verschmutzung der Kabel und Kabelgarnituren führen 
könnten, sind diese vor Beginn der Arbeiten abzudecken. Chemikalien und andere aggressive Stoffe sind 
fernzuhalten. Tropfende Öle, Fette, Harze usw. sind aufzufangen. Kabel und Kabelgarnituren dürfen nur im 
Benehmen mit dem BvT bewegt oder umgelagert werden. 


5) Auch bei kurzzeitigem Verlassen ist die Arbeitsstelle gegen Fremdeingriffe zu sichern (z.B. geschlossenes 
Zelt und Absperreinrichtung, geschlossener Deckel).  


6) Geöffnete KSch mit verriegelbaren Kabelschachtabdeckungen, TWD – Abdeckungen oder eingebauten 
UDESI dürfen nicht ohne Aufsicht gelassen werden. 


7) Die Arbeitsstelle ist, soweit wie für die Durchführung der Arbeiten erforderlich, gegen Tagwasser zu 
schützen. 


5.4 Aufräume der Arbeitsstelle 


1) Alt- und Abfallstoffe aus den Beistellungen und den Anlagen der Deutsche Telekom sind sortenrein an die 
Deutsche Telekom zurückzuliefern. Alt- und Abfallstoffe aus den Lieferungen des AN sind in eigener 
Zuständigkeit ordnungsgemäß zu entsorgen. 


2) Alle für die Ausführung der Montagearbeiten zeitweise vorgenommenen Veränderungen an Kabelanlagen 
und Einbauten sind in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. 


3) Die entleerten Schmutzfänger oder Schmutzschalen sind wieder einzuhängen.  


4) Vor dem Einlegen der UDESI, wenn Ausführung mit Dichtungen, sind diese von Schmutz zu befreien. 
Sollten Beschädigungen der Dichtungen festgestellt werden, ist der BvT zu benachrichtigen. 


5) Die Deckel (UDESI/KSch-Abdeckung) sind gemäß Montageanweisung (UDESI) einzulegen und auf 
richtigen Sitz zu überprüfen. Sofern Einlegemarkierungen auf Rahmen und Deckel (KSch-Abdeckung) 
vorhanden sind, müssen diese übereinstimmen. Aushebeöffnungen sind mit Verschlusspfropfen zu 
verschließen.  


6) Nach Beendigung der Arbeiten sind KSch und Azk sowie die Arbeitsstellen in Gebäuden besenrein zu 
säubern. Fettreste bzw. Reste von Kabelgleitmittel sind restlos zu beseitigen. Montagegruben, MFG, KVz 
etc. sind von Abfallstoffen der Montage zu säubern. 


7) Bei eingebauter Abdeckung TWD ist ggf. nach zu fetten. 


8) Vor dem Einlegen der Deckel sind die Deckelauflageflächen und ggf. vorhandene Lagerprofile zu reinigen, 
auf Unversehrtheit und richtigen Sitz zu überprüfen. Bei Beschädigungen, welche die Funktion 
einschränken, ist der BvT zu verständigen. 


9) Beim Einlegen der Deckel ist auf richtigen Sitz (kein Wackeln, kein Unter- oder Überstand) zu achten. 
Sofern Einlegemarkierungen auf Rahmen und Deckel vorhanden sind, müssen diese übereinstimmen.
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6 Vorbereiten der Kabel 


6.1 Allgemeine Hinweise 


1) Bei Arbeiten an Ortsanschlusskabeln mit ferngespeisten Übertragungssystemen ist die                                     
BGR 2111 / GUV-R 2111 bzw. die jeweils gültige Ausgabe der DIN VDE 0800 zu beachten. 


2) Die typenbestimmenden Merkmale sind aus den Kurzzeichen (Tabelle 1) ersichtlich. 


3) Die zu montierenden Kabel und Kabelenden sind vor Montagebeginn auf mechanische Beschädigung zu 
untersuchen. 


4) Druckluftgefüllte Kabel sind vor Montagebeginn auf ihre Dichtheit zu überprüfen. Es muss dabei ein 
konstanter Überdruck von mindestens 50 kPa gemessen werden. Bei Nutzung des EÜS muss ein absoluter 
Druck von 1150 hPa eingehalten werden. Bei Minderdruck ist der BvT vor Montagebeginn zu verständigen.  


5) Das Eintreiben von spitzen Gegenständen ins Erdreich zum Befestigen von Kabeln ist nicht zulässig. 


6) Grundlegende Begriffe zu den Kabeln sind aus der DIN VDE 0816 Teil 3 zu entnehmen. 


7) Bei starkstrombeeinflussten Fernmeldekabeln müssen die Mäntel der ankommenden und abgehenden 
Kabel vor dem Verbinden über die Arbeitsstelle hinweg elektrisch gut leitend in Regelbauweise oder 
provisorisch mit einem verzinnten Erdseil (Kupferseil, q > 16 mm2) verbunden werden.  


8) An Fernmeldekabeln, die mit einer Korrosionsschutzanlage zusammengeschaltet sind bzw. werden, darf 
nur nach Vorgaben des BvT gearbeitet werden.  


9) Bei Montage sind die Kabel nicht weiter als bis auf das 4-5-fache des Kabeldurchmessers zu biegen 
(minimaler Biegeradius ≈4 [bis 5] mal Kabeldurchmesser). 


10) Außenkabel werden außerhalb von Gebäuden verwendet. Innerhalb von Gebäuden sind diese nur im 
Einvernehmen des BvT und unter Beachtung der für das Objekt gültigen Brandschutzbestimmungen zu 
verlegen.   


11) Bei unterirdischer Zuführung ist der APL im Hausanschlussraum grundsätzlich unmittelbar nach der 
Wanddurchführung und sofern es die örtlichen Begebenheiten zulassen auf einer Höhe von ca. 1,5m zu 
montieren. Typ-abhängig ist um den EVz ein erforderlicher Montageraum sicherzustellen. Sollte sich der 
Hausanschlussraum im Inneren des Gebäudes befinden, wird ggf. ein Wechsel von Außen- auf Innenkabel 
erforderlich. 


12) Alle Kabel im MFG/KVz sind an den Einführungsöffnungen in der Bodenplatte zwischen Sockel und 
Gehäuse abzudichten. Hierfür ist die mobile Kabeltülle (Abbildung 1) o.ä. zu verwenden. 
 


       
Abbildung 1: Kabeltülle 


Ausführliche Informationen zum Thema Abdichtung befinden sich in der ZTV-TKNetz20, Aufbauen von 
Außengehäusen.
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Einsatzzweck Aufbaumerkmal unter Kabelmantel Kabelmantel Aufbaumerkmale über 
Kabelmantel 


Leitungskreise Leiter - 
Abmessungen 


Verseilart 


Leiterisolierung Weitere 


1 2 3 4 5 6 7 8 


A Außenkabel 


AB Außenkabel mit 
 Blitzschutz 


AJ Außenkabel mit 
 Induktions-
 schutz 


AJB Außenkabel mit 
 Blitz– und 
 Induktions-
 schutz 


AZ Außenkabel mit 
 besonderer 
 Zugentlastung 


J Innenkabel 


T Aufteilungs-
 kabel 


S Schaltkabel 


M Messkabel 


P Papier 


Y PVC 


2Y Voll - PE 


02Y Zell- PE 


02YS Foamskin 
(Zell-PE)  
mit Schicht“ (S) 
aus unverzellten 
Polyelefinen 


09YS Foamskin 
(Zell-PP (09Y)) 
mit “Schicht”(S) 
aus unverzellten 
Polyelefinen   


F Füllung der 
Verseilhohlräume 
der Kabelseele 
(z.B. mit Petrolat) 


(St) Elektrostatischer 
Schirm (aus 
Metallband oder 
Kunststoff-
kaschiertem 
Metallband) 


(mS) magnetischer 
Schirm 


C Schirm aus 
Kupferdraht-
geflecht 


D Schirm aus 
Kupferdraht-
bespinnung    


H Halogenfrei 


(L)2Y Aluminium Band mit PE-
Schutzhülle dauerhaft 
verschweißt ("Schichten- 
Mantel") 


M Blei 


Mb Blei und Stahldraht-
Bewehrung 


Mbc Blei und Stahldraht-
Bewehrung, Jute- 
Schutzhülle und Masse 


Mz  Blei und Erhärtungszusatz 


M2Y  Blei und PE– Schutzhülle 


Mz2Y Blei mit Erhärtungszusatz 
und PE- Schutzhülle 


WE2Y Stahlband, gewellt, 
Masseschicht und PE-
Schutzhülle ("Stahl- 
Wellmantel") 


Y PVC 


Yv  PVC verstärkt 


2Y PE 


2Yv PE verstärkt 


(Zg)2Y Zugentlastung- Element 
aus Glasgarnen und PE- 
Schutzhülle 


(ZN) nichtmetallische 
Zugentlastung 


A konzentrische Lage aus 
Aluminiumdrähten 
(Induktions-/Blitzschutz) 


b  Bewährung aus Stahl- 
 Drähten oder Bändern 


B  identisch "b" 


c  Schutzhülle aus Jute und 
zähflüssiger Masse 


D konzentrische Lage aus 
Kupferdrähten (Induktions-/ 
Blitzschutz) 


2Y PE- Schutzhülle (äußere) 


2Yv  PE- Schutzhülle verstärkt 


Zahlenwert  


Anzahl der 
Leitungskreise 
(ohne Prüfleiter/ 
-ader oder 
Vorratsverseil-
elemente) 


 
Kennziffer 
"x2x" bis "x5x" 


Anzahl der Adern 
aus denen jeweils 
der Leitungskreis 
besteht 
(DA = Doppelader) 


Zahlenwert  
ohne Klammer 


Leiterdurch-
messer der 
symmetrischen 
Verseilelemente 


St.…Bd Stern-Vierer 
Bündelverseilt 


St....Lg Stern-Vierer 
Lagenverseilt 


DM Dieselhorst-
Martin verseilt 


Tabelle 1: Kabeltypenbezeichnung Beispiele 
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• Kabel mit ausschließlich symmetrischen Verseilelementen und mit Induktionsschutz, Normenreihe D 
 
 
 
 
 
 


   
Tabelle 2: Kabel mit ausschließlich symmetrischen Verseilelementen und mit Induktionsschutz, Normenreihe D 
 
Schreibweise: A - 02YS F (L)2Y 100x2x0,5 STVII Bd       bzw.   AJ- 02YS F (L)2Y 1D2Y 100x2x0,5 STVII Bd 
 


• Kabel mit verbesserten technischen Eigenschaften (hohe Nebensprechdämpfung) für den Einsatz als SOL-
Kabel: 


Typzeichen gemäß Übersicht 


1 2 3 4 5 6 7 8 


A- 02YS F (L) 2Y  100x2x 0,5 STVIII Bd 
Tabelle 3: Kabel mit verbesserten technischen Eigenschaften (hohe Nebensprechdämpfung) 


  
Schreibweise: A - 02YS F (L)2Y 100x2x0,5 StVIII Bd 


 


Typzeichen gemäß Übersicht 


1 2 3 4 5 6 7 8 


A- 
AJ- 


02YS 
02YS 


F 
F 


(L) 2Y 
(L) 2Y 


 
1D2Y 


100x2x 
100x2x 


0,6 
0,6 


STVII Bd 
STVll Bd 
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6.2 Vorbereiten der Kabelenden von Fernmeldeaußenkabeln für die Montage von 
Muffen und Abschlusseinrichtungen 


6.2.1 Kabel mit PE- Schichtenmantel 


Das Vorbereiten der Kabelenden von Kabeln mit PE-Schichtenmantel für die Montage in Muffen, an 
Abschlusseinrichtungen ist den entsprechenden Montageanweisungen zu entnehmen. 


Bei den Kabeltypen A-2YF(L)2Y bis 30 x 2 x 0,35/0,40 mm und A-02YSF(L)2Y bis 20 x 2 x 0,5 mm ist 
zwingend ein Kabelschutzbauteil (KSB) zu verwenden. Dieser „Flammschutzwickel“ besteht aus einer mit 
Schmelzkleber beschichteten Alufolie, welche als Wärmereflektor dient.   


Die Aufteilung ohne AtM ist im Kapitel 8.10.2  beschrieben. 


6.2.2 Kabel mit Bleimantel und ggf. Kunststoffschutzhülle und Bewehrung 


Die Kabel mit Bleimantel sind nach der Montageanweisung „Vorbereiten der Kabelenden von Kabeln mit 
Bleimantel und Bewehrung“ bzw. „Vorbereiten der Kabelenden von Kabeln mit Bleimantel und ggf. 
Kunststoffschutzhülle“ vorzubereiten. 


6.2.3 Kabel mit Stahl-Wellmantel 


Die Kabel mit Stahl-Wellmantel sind nach der Montageanweisung „Vorbereiten der Kabelenden von 
Kabeln mit Stahl-Wellmantel" vorzubereiten. 


6.2.4 Blitzschutzkabel 


1) Die Kabel sind nach der Montageanweisung „Blitzschutzkabel Füllkleber“ vorzubereiten.  


2) Vor dem Anbringen der Schrumpfmanschette muss ein Füllerband (Hersteller Fa. HSP) mit nicht 
aushärtendem Kleber angebracht werden. 


3) Damit sich der Füllkleber ordnungsgemäß mit dem Kleber der Schrumpfmanschette verbindet, muss vor 
der Montage der Schrumpfmanschette dass um das Blitzschutzkabel gewickelte Füllkleberband mittels 
Flamme erwärmt werden.  


4) Als Schrumpfmanschette wird eine bereits im Netkat katalogisierte Standard-Schrumpfmuffe VASM 1/6, 
2/6, ... verwendet, welche separat beschafft werden muss.   


5) Die zu beschaffende Größe richtet sich nach dem Außendurchmesser des Blitzschutzkabels.  


6) Der bei der Schrumpfmuffe mitgelieferte Innenkörper wird nicht benötigt.      


   


Abbildung 2: Schrumpfmanschette und Füllerband 
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6.3 Vorbereiten der Kabelenden für das Verbinden von Kabeladern 


6.3.1 Aderkennzeichnung und Zählweise bei Kabeln in Bündel- und Lagenverseilung 


1) Zur Unterscheidung der einzelnen Adern innerhalb eines Vierers sind die Adern wie in Abbildung 3 
dargestellt gekennzeichnet. 


 


Abbildung 3: Adernkennzeichnung im Vierer 
 


2) Bei Kabeln in Bündelverseilung und mit Stern-Vierern St III sind zur Unterscheidung der einzelnen Vierer 
in einem Grundbündel die Aderisolierungen aller Adern eines Vierers nachfolgendem Schema eingefärbt: 


Stern- Vierer 1 rot 


Stern- Vierer 2 grün 


Stern- Vierer 3 grau 


Stern-Vierer 4 gelb 


Stern- Vierer 5 
weiß                                                                              


Naturfarben bei Papierisolierung 
Tabelle 4: Farbkennzeichnung Stern-Vierer 


 
3) Zur Kennzeichnung der Zählgrundbündel und Zählhauptbündel jeder Lage ist die wendelförmig 


aufgebrachte Kunststofffolie rot eingefärbt. 


4) Zählelement ist der Stern-Vierer mit der roten Grundfarbe. 


5) Bei Kabeln in Lagenverseilung und mit Stern-Vierern St III ist die Papierisolierung naturfarben und das 
Zählelement in jeder Lage dadurch gekennzeichnet, dass die Papierisolierung der Ader 1a rot ist. 


6) Zur Unterscheidung der Adern innerhalb eines Stern- Vierers St I dient folgende Kennzeichnung: 


Das naturfarbene äußere Papierband der Adern ist mit 2-3 mm breiten, farbigen Längsstreifen, siehe 
Abbildung 4, bedruckt und zwar nachfolgender Systematik: 


Stamm 1:   a- Ader: gelb 
   b- Ader: rot 
Stamm 2:   a- Ader: grün 
   b- Ader: blau 


 


Abbildung 4: Aderkennzeichnung bei Stern- Vierern St I 
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7) Jeder Vierer ist außerdem mit einem naturfarbenen Papierband oder mit mehreren naturfarbenen Fäden 
in offener Wendel umwickelt. Zur Kennzeichnung der Schlaglängen können Papierband oder Fäden 
farbig gekennzeichnet sein, jedoch nicht in den Farben Rot, Blau oder Grün. 


8) Beim Zählelement jeder Lage ist diese Wendel rot. 


9) Die Zahl und Anordnung ist bei beiden Verseilarten von Innen beginnend, mit dem Zählelement. Das gilt 
auch für das Zählen der Grundbündel und der Hauptbündel. 


10) Beim AsK gilt zum Erkennen der Zählrichtung:  VNK im Rücken – rechts herum! 


11) Beim OVk gilt zum Erkennen der Zählrichtung: Zuerst genannter VNK im Rücken – rechts herum! 


6.3.2 Kabel mit kunststoffisolierten Leitern in Bündelverseilung 


1) Nach dem Abbinden der Kabelseele mit selbstklebenden Isolierband und Herstellen der 
Schirmverbindung ist die Seelenbewicklung bis an den Kunststoffabbund zu entfernen. 


2) Auf die Hauptbündel beider Kabelenden sind Gruppenringe aus Kunststoff (GRK) nach Tabelle 5  bis an 
den Kunststoffabbund am Mantel aufzuschieben. 


3) Für die Zählhauptbündel sind rote, für die übrigen Hauptbündel graue Ringe zu verwenden. Alle Ringe 
sind mit der jeweiligen Hauptbündelnummer zu kennzeichnen. 


4) Die Hauptbündel werden unter Verwendung farbiger GRK in ihre Grundbündel aufgeteilt.  
Bei Hauptbündeln zu 50 DA werden auf die Grundbündel 1-5 die GRK in den der Zählfolge 
entsprechenden Farben rot, grün, grau, gelb und weiß aufgeschoben. 


5) Bei Hauptbündeln zu 100 DA werden auf die Grundbündel 1-5 die GRK in den der Zählfolge 
entsprechenden Farben rot, grün, grau, gelb und weiß aufgeschoben. Bei den Grundbündeln 6-10 sind 
zwei Gruppenringen in der gleichen Farbfolge aufzuschieben. 


 


GRK Kabel in 
Lagenverseilung 


Kabel in  
Bündelverseilung 


Sternvierer Grundbündel 
zu 10 DA 


Hauptbündel 
zu 50 DA 


Hauptbündel 
zu 100 DA 


A-PWE2Y 
A-2Y(L)2Y 


A-02Y(L)2Y 


 
A-2YF(L)2Y 


A-PWE2Y 
A-2Y(L)2Y 


A-02Y(L)2Y 


 
A-2YF(L)2Y 


A-PWE2Y 
A-2Y(L)2Y 


A-02Y(L)2Y 
Größe Leiter Ø in mm 


Naturfarben 
2,5 
3 
5 
7 


 
0,35 — 0,4 
0,5 — 0,6 
0,8 — 0,9 
1,2 — 1,4 


 
— 
— 
— 
— 


 
— 
— 
— 
— 


 
— 
— 
— 
— 


 
— 
— 
— 
— 


 
— 
— 
— 
— 


Rot 
2,5 
3 
5 
7 


10 
13 
18 
22 
25 


 
0,35 — 0,4 
0,5 — 0,6 
0,8 — 0,9 
1,2 — 1,4 


— 
— 
— 
— 
— 


 
— 
— 


0,35 — 0,4 
0,5 — 0,6 
0,8 — 0,9 


— 
— 
— 
— 


 
— 
— 
— 


0,35 — 0,4 
0,5 — 0,8 


— 
— 
— 
— 


 
— 
— 
— 
— 
— 


0,35 — 0,4 
0,5 — 0,6 


0,8 
0,9 


 
— 
— 
— 
— 
— 
— 


0,35 — 0,4 
0,5 — 0,6 


0,8 


 
— 
— 
— 
— 
— 
— 


0,35 — 0,4 
0,5 — 0,6 


— 
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Grün 
5 
7 


10 


 
— 
— 
— 


 
0.35 — 0,4 
0,5 — 0,6 
0,8 — 0,9 


 
— 


0.35 — 0,4 
0,5 — 0,8 


 
— 
— 
— 


 
— 
— 
— 


 
— 
— 
— 


Grau 
5 
7 


10 
13 
18 
22 
25 


 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 


 
0.35 — 0,4 
0,5 — 0,6 
0,8 — 0,9 


— 
— 
— 
— 


 
— 


0.35 — 0,4 
0,5 — 0,8 


— 
— 
— 
— 


 
— 
— 
— 


0,35 — 0,4 
0,5 — 0,6 


0,8 
0,9 


 
— 
— 
— 
— 


0,35 — 0,4 
0,5 — 0,6 


0,8 


 
— 
— 
— 
— 


0,35 — 0,4 
0,5 — 0,6 


— 


Gelb 
5 
7 


10 


 
— 
— 
— 


 
0.35 — 0,4 
0,5 — 0,6 
0,8 — 0,9 


 
— 


0.35 — 0,4 
0,5 — 0,8 


 
— 
— 
— 


 
— 
— 
— 


 
— 
— 
— 


Weiß 
5 
7 


10 


 
— 
— 
— 


 
0.35 — 0,4 
0,5 — 0,6 
0,8 — 0,9 


 
— 


0.35 — 0,4 
0,5 — 0,8 


 
— 
— 
— 


 
— 
— 
— 


 
— 
— 
— 


Tabelle 5: Zuordnung der GRK 
 


6.3.3 Kabel mit papierisolierten Leitern in Bündelverseilung 


1) Nach dem Abbinden der Kabelseele mit Nessel- oder Glasgewebeband ist am Mantelende die 
Seelenbewicklung bis zum Abbund zu entfernen. 


2) Das weitere Vorbereiten der Kabelenden erfolgt nach Abschnitt 6.3.2. 


3) Damit die vorbereiteten Bündel nicht auseinanderfallen sind diese am offenen Ende zusammenbinden 
und im leichten Bogen zurückzuschlagen. 


6.3.4 Kabel mit Leitern in Lagenverseilung 


1) Nach dem Abbinden der Kabelseele nach Abschnitt  6.2  ist die Seelenbewicklung bis zum Abbund zu 
entfernen. Die einzelnen Lagen sind mit Nessel- oder Glasgewebeband abzubinden. 


2) Auf die einzelnen Vierer sind Gruppenringe aufzubringen. 


3) Zur besseren Übersicht können Teile der Kabeladern jeder Lage nach Umwickeln der Enden 
zusammengefasst und in einem leichten Bogen zurückgeschlagen werden. 
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7 Verbinden von Kabeladern 


7.1 Allgemeine Hinweise 


1) Kunststoff- und papierisolierte Adern sind grundsätzlich mit Aderverbindungselementen zu verbinden. 


2) Die für das Verbinden der Kabeladern erforderlichen Aderverbindungselemente und deren Einsatzbereiche 
sind aus Tabelle 6 ersichtlich. 


Verbindungs-
element 


Zahl der 
möglichen 


Verbindungen 
pro 


Verbindungs-
element 


für 
Cu- Leiter 
∅ in mm 


max. 
Ader 


∅ in mm 


für Dreiecks-
verbindungen 


Einsatz nur 
vorübergehend 


AAKv 1 Ader 0,35 - 0,6 1,27  x 


EVK 1 / UY2 1 Ader 0,35 – 0,9** 1,52   


EVK 2 1 Ader  0,35 - 0,9** 2,08   


AVL    10DA 10 DA 0,35 - 0,9** 1,95   


AVL-U 10DA 10 DA  0,35 - 0,9** 1,95 x  


AVL-S 10DA* 10 DA 0,35 - 0,9** 1,95 x  


AVL P    20 20 DA 0,35 - 0,8** 1,65   


AVL P    20 U 20 DA 0,35 - 0,8** 1,65 x  
Tabelle 6: Anwendung der Aderverbindungselemente für kunststoff- und papierisolierte Adern 


 
 *nur noch Restbestände lieferbar 
 ** die Angaben können herstellerabhängig geringfügig abweichen 


 
3) Sollen beschaltete Adern umgeschaltet werden, ist in jedem Fall nach den Anweisungen des BvT zu 


verfahren. 


4) Der Aufbau der Kabelseelen bei bündelverseilten Kabeln ist aus Tabelle 7und Tabelle 8, bei lagenverseilten 
Kabeln aus den Tabelle 9 und Tabelle 10 ersichtlich. 


5) In Verbindungsstellen sind Vorratsadern, tote Adern und Ersatzvierer soweit wie möglich durch zu 
verbinden. Bleiben Vorratsadern, tote Adern oder Adern von Ersatzvierern in Verbindungsstellen 
unverbunden, sind diese auf Absatzlänge der entsprechenden Muffe zu belassen. Sie sind soweit wie 
möglich zu prüfen. 


 


Zahl der DA Zahl und Verseilung 
der Bündel 


Kabelquerschnitt 
(schematisch) 


Nummer der DA 


6 1  Kein volles 
Grundbündel 


1...6 


10 1  Entspricht Grund-
bündel mit 10 DA 


1...10 


20 2  1...10, 11...20 


30 3  1...10, 11...20, 21...30 
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Zahl der DA Zahl und Verseilung 
der Bündel 


Kabelquerschnitt 
(schematisch) 


Nummer der DA 


40 4    1...10, 11...20, 21...30, 31...40 


50 5  Entspricht 
Hauptbündel mit  
50 DA 


1...10, 11...20, 
21...30, 31...40, 
41...50 


70 7=1+6  1...10 


11...20, 21...30, 31...40, 41...50, 51...60, 
61...70 


100 10=3+7  Entspricht 
Hauptbündel mit  
100 DA 


1...10, 11...20, 
21...30 


31...40, 41...50, 
51...60, 61...70, 
71...80, 81...90, 
91...100 


150 3  1...50, 51...100, 101...150 


200 4  1...50, 51...100, 101...150, 151...200 


250 5  1...50, 51...100, 101...150, 151...200, 
201...250 


300 6=1+5  1...50 


51...100, 101...150, 151...200, 201...250, 
251...300 


400 8=2+6  1...50, 51...100 


101...150, 151...200, 201...250, 251...300, 
301...350, 351...400 


500 10=3+7  1...50, 51...100, 101...150 


151...200, 201...250, 251...300, 301...350, 
351...400, 401...450, 451...500 


Tabelle 7: Aufbau und Zählfolge der Kabel mit Bündelverseilung (6 DA bis 500 DA) 
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Zahl der 
DA 


Zahl und Verseilung 
der Bündel 


Kabelquerschnitt 
(schematisch) 


Nummer der DA 


600 6=1+5 
{12=4+8} * 


 
 
 
 
 


{Hauptbündel zu 50 DA} * 


1...100 
{1...50, 51...100, 101...150, 151...200} * 


101...  200, 201...300, 301...400, 401...500, 
501...600 
{201...250, 251...300, 301...350, 351...400, 
401...450, 451...500, 501...550, 551...600} * 


700 
 


7=1+6 
{14=4+10} * 


 
 
 
 
 
 


{Hauptbündel zu 50 DA} * 


1...100 
{1...50, 51...100, 101...150, 151...200} * 


101...200, 201...300, 301...400, 401...500, 
501...600, 601...700 
{201...250, 251...300, 301...350, 351...400, 
401...450, 451...500, 501...550, 551...600, 
601...650, 651...700} * 


800 8=2+6 
{16=1+5+10} * 


 
 
 
 
 
 
 


{Hauptbündel zu 50 DA} * 


1...100, 101...200 {1...50} * 


201...300, 301...400, 401...500, 501...600, 
601...700,701...800 


{51...100, 101...150, 151...200, 201...250, 
251...300} * 
{301...350, 351...400, 401...450, 451...500, 
501...550, 551...600, 601...650, 651...700, 
701...750, 751...800} * 


1000 10=3+7  1...100, 101...200, 201...300 


301...400, 401...500, 501...600, 601...700, 
701...800, 801...900, 901...1000 


1200 12=4+8  1...100, 101...200, 201...300, 301...400 


401...500, 501...600, 601...700, 701...800, 
801...900, 901...1000, 1001...1100, 
1101...1200 


1500 15=1+5+9  1...100 


101...200, 201...300, 301...400, 401...500, 
501...600 
601...700, 701...800, 801...900, 901...1000, 
1001...1100, 1101...1200, 1201...1300, 
1301...1400, 1401...1500 


2000 20=2+7+11  1...100, 101...200 


201...300, 301...400, 401...500, 501...600, 
601...700, 701... 800, 801...900 


901...1000, 1001...1100, 1101...1200, 
1201...1300, 1301...1400, 1401...1500, 
1501...1600, 1601...1700, 1701...1800, 
1801...1900, 1901...2000 


Tabelle 8: Aufbau und Zählfolge der Kabel in Bündelverseilung (600 DA bis 2000 DA) 
 
{} *= Aufbau bei Kabeln mit 0,8 mm und 0,9 mm Leiterdurchmesser 
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Anzahl 
der DA 


Zahl der Verseilelemente in Lage 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2 
4 
6 


10 


1 
2 
3 
5 


                 


20 
30 
40 


bzw. 40 
50 


2 
5 
1 
1 
3 


8 
10 


6 
7 
8 


 
 


13 
12 
14 


               


60 
70 
80 
90 


4 
1 
1 
3 


10 
6 
7 
8 


16 
11 
13 
14 


 
17 
19 
20 


              


100 
120 
140 
150 


4 
1 
2 
3 


10 
6 
8 
9 


15 
12 
14 
15 


21 
18 
20 
21 


 
23 
26 
27 


             


200 
210 
250 
280 


2 
3 
1 
2 


8 
9 
6 
8 


14 
15 
12 
14 


20 
20 
18 
20 


25 
26 
24 
26 


31 
32 
29 
32 


 
 


35 
38 


           


300 
350 
400 
420 


4 
1 
4 
1 


10 
7 


10 
6 


16 
13 
16 
12 


22 
19 
22 
17 


27 
25 
28 
23 


33 
31 
34 
29 


38 
37 
40 
35 


 
42 
46 
41 


 
 
 


46 


         


450 
490 
500 


1 
3 
4 


7 
9 


10 


13 
15 
16 


19 
21 
22 


25 
27 
28 


31 
33 
34 


37 
40 
40 


43 
46 
46 


49 
51 
50 


         


560 
600 
630 


1 
3 
5 


7 
9 


11 


13 
15 
17 


19 
21 
23 


25 
27 
29 


31 
33 
35 


37 
39 
40 


43 
45 
46 


49 
51 
52 


55 
57 
57 


        


700 
750 
770 


2 
4 
5 


8 
10 
11 


14 
16 
17 


20 
22 
23 


26 
28 
29 


32 
34 
35 


38 
40 
41 


44 
46 
47 


50 
52 
53 


56 
59 
59 


60 
64 
65 


       


800 
840 
900 


1 
2 
4 


6 
8 


10 


12 
14 
16 


18 
20 
22 


24 
26 
28 


30 
32 
34 


36 
38 
40 


42 
44 
47 


49 
50 
53 


55 
56 
59 


61 
62 
66 


66 
68 
71 


      


910 
980 


1 000 


5 
2 
3 


11 
8 
9 


17 
14 
15 


23 
20 
21 


29 
26 
27 


35 
32 
33 


41 
38 
39 


47 
44 
45 


53 
50 
50 


59 
56 
56 


65 
61 
62 


70 
67 
68 


 
72 
72 


     


1 100 
1 200 
1 300 


1 
4 
1 


6 
10 


7 


12 
16 
13 


18 
22 
19 


24 
28 
25 


30 
34 
31 


36 
40 
37 


42 
46 
44 


48 
52 
50 


55 
58 
56 


61 
64 
62 


67 
70 
68 


73 
76 
74 


77 
80 
80 


 
 


83 


   


1 400 
1 500 
2 000 


5 
2 
5 


11 
8 


11 


17 
14 
17 


23 
20 
23 


29 
26 
29 


35 
32 
35 


41 
38 
41 


47 
44 
47 


53 
50 
53 


59 
56 
59 


65 
62 
65 


71 
68 
71 


77 
74 
77 


82 
80 
83 


85 
86 
89 


 
90 
95 


 
 


101 


 
 


99 
Tabelle 9: Verseiltafel für Ortskabel in Lagenverseilung 
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Anzahl 
der DA 


Nummer der ersten DA je Lage (Zählader) 


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
20 
30 
40 


bzw. 40 
50 


5 
11 


3 
3 
7 


 
 


15 
17 
23 


               


60 
70 
80 
90 


9 
3 
3 
7 


29 
15 
17 
23 


 
37 
43 
51 


              


100 
120 
140 
150 


9 
3 
5 
7 


29 
15 
21 
25 


59 
39 
49 
55 


 
75 
89 
97 


             


200 
210 
250 
280 


5 
7 
3 
5 


21 
25 
15 
21 


49 
55 
39 
49 


89 
95 
75 
89 


139 
147 
123 
141 


 
 


181 
205 


           


300 
350 
400 


9 
3 
9 


29 
17 
29 


61 
43 
61 


105 
81 


105 


159 
131 
161 


225 
193 
229 


 
267 
309 


          


420 
450 
490 
500 


3 
3 
7 
9 


15 
17 
25 
29 


39 
43 
55 
61 


73 
81 
97 


105 


119 
131 
151 
161 


177 
193 
217 
229 


247 
267 
297 
309 


329 
353 
389 
401 


         


560 
600 
630 


3 
7 


11 


17 
25 
33 


43 
55 
67 


81 
97 


113 


131 
151 
171 


193 
217 
241 


267 
295 
321 


353 
385 
413 


451 
487 
517 


        


700 
750 
770 


5 
9 


11 


21 
29 
33 


49 
61 
67 


89 
105 
113 


141 
161 
171 


205 
229 
241 


281 
309 
323 


369 
401 
417 


469 
505 
523 


581 
623 
641 


       


800 
840 
900 


3 
5 
9 


15 
21 
29 


39 
49 
61 


75 
89 


105 


123 
141 
161 


183 
205 
229 


255 
281 
309 


339 
369 
403 


437 
469 
509 


547 
581 
627 


669 
705 
759 


      


910 
980 


1 000 


11 
5 
7 


33 
21 
25 


67 
49 
55 


113 
89 
97 


171 
141 
151 


241 
205 
217 


323 
281 
295 


417 
369 
385 


523 
469 
485 


641 
581 
597 


771 
703 
721 


 
837 
857 


     


1 100 
1 200 
1 300 


3 
9 
3 


15 
29 
17 


39 
61 
43 


75 
105 


81 


123 
161 
131 


183 
229 
193 


255 
309 
267 


339 
401 
355 


435 
505 
455 


545 
621 
567 


667 
749 
691 


801 
889 
827 


947 
1041 


975 


 
 


1135 


   


1 400 
1 500 
2 000 


11 
5 


11 


33 
21 
33 


67 
49 
67 


113 
89 


113 


171 
141 
171 


241 
205 
241 


323 
281 
323 


417 
369 
417 


523 
469 
523 


641 
581 
641 


771 
705 
771 


913 
841 
913 


1067 
989 


1067 


1231 
1149 
1233 


 
1321 
1411 


 
 


1601 


 
 


1803 
Tabelle 10: Tabelle zum Aufsuchen bestimmter Doppeladern in Fernmeldekabeln mit gleichen Verseilelementen in 


Lagenverseilung 
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7.2 Verbinden von Kabeladern mit Aderverbindungsleisten AVL zu 20 DA oder 10 DA 


1) Die Montage mit AVL zu 20 DA erfolgt nach der Montageanweisung "Adernverbindungsleisten AVL für das 
Verbinden von Kabeladern". 


2) Die Montage mit AVL zu 10 DA erfolgt nach der Montageanweisung "System Aderverbindungsleiste AVL 10 
DA". 


3) AVL-Herstellerabhängig ist der entsprechende Spleiß-/Aufteilungskamm zu verwenden. 


7.3 Verbinden von Kabeladern mit Einzeladerverbindern 


7.3.1 Verbinden von Kabeladern mit Einzeladerverbinder Kopfform (EVK) 


1) Der Einsatz der EVK erstreckt sich auf die Anwendungen, bei denen ein Einsatz der 
Aderverbindungsleisten aus technischen oder betriebswirtschaftlichen Gründen entfällt. Die Montage 
erfolgt nach der Montageanweisung EVK. 


7.3.2 Umschalten und Verlängern von Kabeladern mit Aderabzweigklemme (AAKv) 


1) Die AAKv sind nur für den vorübergehenden Einsatz 


- zum Verlängern von Adern in Muffen, 
- zum Herstellen von Abzweigverbindungen (Dreiecksverbindungen), 
- zum Anschalten von Überbrückungskabeln und Drähten an Abschlusseinrichtungen 


vorgesehen. 


2) Die AAKv ist für einen Verbleib in der Verbindungsstelle nicht geeignet. 


3) Die Montage erfolgt nach der Montageanweisung "Aderabzweigklemme". 


7.4 Verbinden von Kabeladern durch Verwürgen 


Das Verbinden von Kabeladern durch Verwürgen ist nur nach Aufforderung durch den BvT bzw. nach 
Rücksprache mit dem BvT durchzuführen. Die benötigte Montageanweisung ist über den BvT zu beziehen. 


7.5 Prüfen der Kabeladern 


1) Zum Prüfen von unbeschalteten Kabeladern sind geeignete Prüfgeräte (z.B.: Kabeladerprüfgerät, 
Kabelprüfsummer oder Durchgangsprüfer) zu verwenden.  


2) Beim Bauen einer Kupferkabelanlage sind die einzelnen Adern vor dem endgültigen Verschließen einer 
Spleißstelle auf Durchgang, Vertauschung, Berührung und Erdschluss zu prüfen. Diese Prüfungen sind 
ebenfalls mit einem geeigneten Prüfgerät durchzuführen.  


3)  Adervertauschungen dürfen nicht durch Rücktausch in einer anderen Verbindungsstelle aufgehoben 
werden. 


7.5.1 Vorprüfung 


1) Eine elektrische Vorprüfung unbeschalteter DA bzw. eine Sichtprüfung beschalteter DA ist zwischen 
Verbindungsstelle/ Schaltpunkt und dem nächsthöheren Schaltpunkt anhand der 
Ausführungsunterlagen vorzunehmen. Bei Abweichungen gegenüber den Ausführungsunterlagen ist der 
BvT zu verständigen. 
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7.5.2 Prüfung der Arbeitsergebnisse 


1) Der AN hat die ausgeführten Arbeiten elektrisch zu prüfen und die Prüfung zu dokumentieren.  
Festgestellte Fehler sind zu beseitigen. Der einwandfreie Zustand jeder Spleißstelle ist von dem 
Prüfenden mit Namenszeichen und Datum zu dokumentieren (z. B. auf der Netzdokumentation).  Die 
Aufzeichnung ist mindestens bis zur abgeschlossenen Abnahmemessung der Kabelanlage 
aufzubewahren. 


2) Werden bei der Prüfung Mängel festgestellt, die nicht auf Arbeitsfehler des AN bei der Montage 
zurückzuführen sind, ist der BvT zu verständigen. 


7.5.2.1 Prüfen der Kabeladern bei der Neumontage 


Jede Kabelader ist grundsätzlich von einer Abschlusseinrichtung (z.B. TrLe, EVs) in der Reihenfolge der 
hergestellten Verbindungsstellen bis zum Kabelende über jede Verbindungsstelle hinweg auf richtige 
Folge, Durchgang, Erdschluss und Berührung zu prüfen. 


7.5.2.2 Prüfen der Kabeladern an in Betrieb befindlichen Kabeln 


Sind neue Kabelanlagen (Prüfung nach Abschnitt 7.5.2.1) mit vorhandenen Netzteilen zu verbinden 
oder sind Umschaltungen in vorhandenen Kabelanlagen auszuführen, ist zusätzlich jede unbeschaltete 
Kabelader des in Betrieb befindlichen Kabel vor dem Verbinden auf richtige Folge, Durchgang, 
Erdschluss und Berührung innerhalb eines Vierers zu prüfen. 


7.5.3 Herrichten von Kabelenden zu Prüfzwecken 


1) Steht bei der Montage keine Abschlusseinrichtung zur Verfügung ist zum Prüfen der Kabeladern eine 
Prüfblume (Abbildung 5 und Abbildung 6) herzustellen. 


 


                      


 Abbildung 5: Prüfblume an Kabel mit Lagenverseilung    
       Abbildung 6: Prüfblume an Kabel mit Bündelverseilung 
                          
 


Die Prüfblumen sind nach den in Kapitel 6 und 7 dargelegten Montagearten vorzubereiten. 


2) Bei Arbeitsunterbrechung ist das Kabel und die Prüfblume gegen Eindringen von Feuchtigkeit zu 
schützen. 
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8 Muffentechnik 


8.1  Allgemeine Hinweise 


1) Die Muffen sind nach den Montageanweisungen des jeweiligen Muffentyps zu montieren. 


2) Bleimuffen sind nicht mehr zu montieren. 


3) Die für das Verschließen der Verbindungsstellen erforderlichen Muffen und deren Einsatzbereiche sind aus 
Tabelle 12 und Tabelle 13 ersichtlich. 


4) Bei Arbeitsunterbrechungen muss die Verbindungsstelle auch vorübergehend mit einer Muffe in 
Regelbauweise – erforderlichenfalls mit einer größeren Muffe– verschlossen werden. 


5) Alle Muffentypen sind als Verbindungs- oder Abzweigmuffe einsetzbar. 


6) Im Kupfer- Netz der Telekom werden nur mechanische Muffen, Schrumpf- und GEL - Muffen eingesetzt. 


 


8.2  Mechanische Muffen 


1) Mechanische Muffen sind druckdicht und werden für druckluftüberwachte Kabel eingesetzt. 


2) Sie sind nach dem Verschließen und einer kurzen Wartezeit bis sich etwas Druck aufgebaut hat, durch 
einsprühen mit einem Kabelleckfinder auf Dichtigkeit zu prüfen. Bei Leckstellen bilden sich sichtbare 
Schaumblasen. 


3) Ausnahme bilden die nichtdruckdichten AtM. 


4) Für den Einbau von Zwischenregeneratoren (PCM ZWR, ZWR E/O) und Anschlussleitungsmultiplexer 
(AslMux) werden Wannenmuffen (WaM) eingesetzt. Es stehen folgende Varianten zur Verfügung. 


Muffengröße 
WaM 


Bezeichnung 
WaM PCM 


Fassungsvermögen 
PCM ZWR AslMux ZWR E/O 


1 105 E 
105 S 


5 
5 


2 
2 


3 
3 


1 L 10 E 
10 S 


10 
10 


4 
4 


5 
5 


2 20 E 
20 S 


20 
20 


8 
8 


10 
10 


E = Erdeinbau, S = Schachteinbau,  
ZWR E/O = Zwischenregenerator elektrisch/ optisch 
ASLMX = Anschlußleitungsmultiplexer 


Tabelle 11: Aktuelle Muffentypen WaM 
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8.3 Schrumpfmuffen 


1) Bei der Telekom werden Schrumpfmuffen in zwei Bauformen eingesetzt: 


- druckdichte DSM bei druckluftüberwachten Kabeln und 
- nicht druckdichte VASM / VASM-II (faserverstärkt) bei nicht druckluftüberwachten Kabeln. 


2) Um die Dichtigkeit der Schrumpfmuffe zu gewährleisten, ist es bei der Vorbereitung der Kabelenden 
zwingend erforderlich, die Kabelenden im Schrumpfbereich mit einem Reinigungstuch von grobem 
Schmutz und Fett zu säubern, je nach Kabelmantel im gereinigten Bereich aufzurauen: 


- PE:  mit Schmirgelleinen (P50-80) quer zur Kabellängsrichtung;  
- Blei:  mit Kabelmesser schaben und mit Drahtbürste nacharbeiten; 
- Stahlwell:  mit Drahtbürste bearbeiten, 


sowie rundum abzuflammen.  


3) Bei den Kabeltypen A-2YF(L)2Y bis 30 x 2 x 0,35/0,40 mm und A-02YSF(L)2Y bis 20 x 2 x 0,5 mm ist 
zwingend ein Kabelschutzbauteil (KSB) zu verwenden. Dieser „Flammschutzwickel“ besteht aus einer mit 
Schmelzkleber beschichteten Alufolie, welche als Wärmereflektor dient.   


4) Druckdichte DSM sind nur bei Durchgangslötstellen ohne Abzweig einzusetzen. Ausnahmen sind mit dem 
BvT abzustimmen.  


5) Druckdichte DSM sind nach dem Verschließen und einer kurzen Wartezeit bis sich etwas Druck aufgebaut 
hat, durch einsprühen mit einem Kabelleckfinder auf Dichtigkeit zu prüfen. Bei Leckstellen bilden sich 
sichtbare Schaumblasen. 


Muffentyp Druckluft max. Fassungsvermögen in DA  max. 
Außenmaße  
montiert in mm 


Absetz
maß 


Mit EVK Mit AVL 
 
 
L 


 
 
 ∅ 


 
 
in mm 


0,35/
0.4 


0.5/ 
0.6 


0.8 0.35 0.5 0.8 0,9 


VASM 
1/6 
1/6L 
2/6 
2/6L 
3/6 
3/6L 
4/6 
5/6 
6/6 


 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 


 
30 
30 


100 
100 
150 
150 
300 


— 
— 


 
20 
20 
50 
50 


100 
100 
200 


— 
— 


  
— 
— 
— 
— 


400 
400 
500 


— 
— 


 
— 
— 
— 
— 


250 
250 
300 
400 
700 


   
320 
380 
370 
430 
370 
475 
410 
600 
700 


 
50 
50 
80 
80 


100 
100 
130 
130 
150 


 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
500 
500 


DSM 
00 
0 
1 
2 
3 
3L 
 
4 


 
 
 


X 
X 
X 
X 
 


X 


 
 
 


500 
1000 
2000 


 
 


2000 


 
 
 


350 
700 


1200 
 
 


1200 


 
 
 


200 
400 
800 


 
 


800 


 
 
 


600 
800 


1500 
 
 


2000 


 
 
 


400 
500 
800 


 
 


800 


   
 
 


660 
830 
930 


1100 
 


930 


 
 
 


142 
164 
197 
197 


 
220 


 
 
 


220 
370 
460 
710 


 
510 


DSM  
4L 
5 
6 
 


 
B 
B 
B 


        
1310 
1540 
1540 


 
200 
315 
400 


 
900 
900 
900 


Passend für alle Kabeltypen, Muffe ist aufgrund des 
zu erwartenden Max.- Durchmessers über 
Adernverbindungen auszuwählen.  
 


ca.50% mehr als DSM 3 
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DKBM 
1 
2 
3 
3L 
 
4 
5 
6 
 


 
X 
X 
X 
X 
 


X 
X 
X 


    
600 


1000 
2000 


 
400 
700 


1200 


 
300 
400 
800 


 
200 
300 
500 


 
469 
665 
768 
952 


 
768 


1020 
1272 


 
229 
204 
247 
247 


 
307 
307 
307 


 
220 
370 
460 
710 


 
510 
760 


1010 


AtM-  KB 
2-10 
3-12 
3-20 


 
— 
— 
— 


 


    
1000 
2000 
2000 


 
700 


1200 
1200 


 
400 
800 
800  


    
750 
750 
750 


Tabelle 12: Aktuelle Muffentypen ohne GEL-Muffe 


8.4 GEL – Muffen 


1) Bei der Telekom werden GEL- Muffen der Bauform GAVM 1/30 (-2) und GKMR eingesetzt.     


2) In die GEL-Muffe der Firma GT GAVM 1/30 muss bei Montage ein Dichtband eingebaut werden. Diese 
Dichtband ist grundsätzlich in der Lieferung enthalten. Sollte es nicht vorhanden sein, muss es beim BvT 
angefordert werden. 


3) Für die GEL-Muffe des Herstellers GT (GAVM 1/30 und 1/-30-2) existiert eine Befestigungsschelle für 
Wandmontage.  


GAVM 1/30 
& 1/30-2 


 


max. Fassungsvermögen zul. 
Kleinstwert 


zul. 
Größtwert 


Absetz-
maß 


Leiterdurch-
messer 


0,35 0,4 0,5 0,6 0,8 mm mm mm 


Doppelader-
angabe mit 


EVK 1/2 
30 30 30 30 20 


9 21 130 
Doppelader-
angabe mit 


AVL 20 
30 30 30 30 20 


Tabelle 13: Aktuelle Muffentypen GEL-Muffe 
 


                  
Abbildung 7: Beispiel: GEL – Muffen und Befestigungsschelle 


         
GKMR 7 – 16 


& 19 - 25 
zul. Kleinstwert 


Ø mm 
zul. Größtwert 


Ø mm 


Maximale 
Mantelbeschädigung 


Länge mm 
GKMR 7 - 16 7 16 70 


GKMR 19 - 25 19 25 120 
Tabelle 14: GKMR -Muffen 


Passend für alle Kabeltypen, Muffe ist aufgrund des 
zu erwartenden Max.- Durchmessers über 
Adernverbindungen auszuwählen 


ca.50% mehr als DKBM 3 
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8.5 Herstellen von Gießharzmuffen für Fernspeisekabel 


1) Vor den Arbeiten an Fernspeisekabeln sind diese spannungsfrei zu machen. 


2) Für alle vorkommenden Einsatzfälle ist nur eine Muffengröße erforderlich.  
Gießharzmuffen werden als Materialsatz bereitgestellt. 


3) Die Montage ist nach der beigelegten Montageanweisung durchzuführen. 


8.6 Öffnen von Muffen älterer Bauart 


Vor dem Öffnen von Muffen an druckluftüberwachten Kabeln ist der Ventileinsatz zu entfernen, so dass der 
aufgebaute Druck entweichen kann. 


8.6.1 VATK 


Die Muffe kann ohne Zerstörung mit Hilfe des Spannwerkzeuges/ Öffnungshakens geöffnet und 
geschlossen werden. Dazu ist die Montageanweisung "Thermoplast- Spannklemmmuffen VATK“ zu 
beachten. 


8.6.2 VATSK 


VATSK sind zu öffnen und unter Berücksichtigung der Montageanweisung "Thermoplast- 
Schraubklemmmuffen VATSK" zu demontieren. 


8.6.3 DVSM 


DVSM sind zu öffnen und unter Berücksichtigung der Montageanweisung "DVSM1-3" zu demontieren. 


8.6.4 Bleimuffen 


1) Arbeitsablauf 


- vor dem Öffnen ggf. den Korrosionsschutz entfernen, 
- Muffe an der Unterseite anstechen, 
- Lötzinnwülste der Nähte erwärmen, breiartiges Lötmetall mit einem Messer oder einem gefetteten 


Lappen entfernen. Überlappenden Teil der Muffe an der Längsnaht bei gleichzeitiger Erhitzung 
abheben, bis sich auch die Muffenstutzen vom Metallmantel lösen, 


- danach Muffe aufbiegen und aufnehmen, 
- überflüssige Lötzinnreste vom Kabelmantel entfernen. 


2) Bei Bleimuffen mit Übergangsrohr ÜR an PE- Schichtenmantelkabeln ist das Kunststoffteil zu entfernen.   
Das   ÜR ist auf das Kabel zurückschieben und dort zu belassen. 


8.6.5 PE- Schweißmuffen 


1) Hinweise zum Öffnen ohne Verwendung von speziellem Werkzeug (Schweißsteuergerät): 


- Muffenkörper mit einem Längsschnitt und 2 Rundschnitten an den Muffenköpfen mit dem 
Kabelmantelschneider auftrennen, 


- Muffenkörper und Stützschale abnehmen, 
- Stützringe mit Eisensäge oder Wellmantelschere auftrennen und abnehmen, 
- Stutzen mit einem Längsschnitt bis vor die Kabelnaht aufschneiden, 
- Rundschnitt 2-3 cm vor der Kabelnaht durchführen und Stutzen abnehmen. 
- Propanbrenner dürfen zum Lösen der Schweißnähte nicht verwendet werden, weil hierbei nicht nur 


der Kabelmantel, sondern auch die Aderisolierung schmelzen können. 
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2) Die Muffengröße der neuen Muffe ist so auszuwählen, dass die ehemaligen Dichtzonen der PE- 
Schweißmuffe innerhalb der Absetzmaße der neu einzusetzenden Muffe liegen und damit entfernt 
werden können. 


8.6.6 VASK 


1) Arbeitsablauf: 


- Schraub- Klemmmuffe fixieren. 
- Schrauben entfernen. 
- Vierkantmuttern unter die vier Bohrungen schieben und Schrauben wieder eindrehen, bis sich die 


Muffenhalbschalen trennen. 
- Obere Muffenhalbschale entfernen. 
- Dichtungsschnur zwischen Wickel und Abfangung durchstoßen und obere Einlage entfernen. 
- Dichtungsschnur im Bereich eines Dichtungswickels entfernen. 
- Halbschale und PE- Einlage voneinander trennen und untere Muffenhalbschale abnehmen. 
- Untere Einlage entfernen. 
- Dichtungswickel und Dichtungsscheiben bis zum Kabelmantel vorsichtig einschneiden und 


entfernen 
- Kabelabfangung entfernen.  
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8.7 Kabelmantelreparaturmanschetten 


1) Kabelmantelreparaturmanschetten sind nur bei Mantelbeschädigungen einzusetzen. Bei beschädigten 
Adern sind Muffen zu verwenden. 


2)  Kabelmantelreparaturmanschetten sind nicht in Rohrzügen zu belassen.  
Die Montage erfolgt nach den Montageanweisungen. Die Montage der nicht druckdichten SMTK erfolgt 
nach der Montageanweisung der VASM (Größen der SMTK siehe Tabelle 15). 


Bezeichnung 
der SMTK 


Kabelaußendurchmesser in 
mm 
von bis 


Gesamtlänge in 
mm 


30/10-L 
40/15-L 
65/22-L 
90/30-L 
130/38-L 


10 30 
15 40 
22 65 
30 90 
38 130 


200 und 500 
200 und 500 
200 und 500 
200 und 500 
200 und 500 


Tabelle 15: Größen der SMTK 
 


3) Die Kabelreparaturmanschetten enthalten keine Schirmverbindungselemente, deshalb muss ein 
durchgehender Streifen des Kabelmantels von mindestens 20 mm Breite als Schirmverbindung stehen 
bleiben. Kann diese Bedingung nicht eingehalten werden, sind Muffen zu verwenden. 


4) Die Montage der DRSM (Tabelle 16) ist unter Betriebsdruck möglich, so dass die Druckluftzufuhr und die 
Betriebssicherheit weitgehend erhalten bleiben. 


5) Einzelheiten über den genauen Montageablauf sind in der jeweiligen Montageanweisung beschrieben. 


Bezeichnung der DRSM Fehlerlänge in mm Kabelaußen-
durchmesser in mm 


von bis 


Gesamtlänge 
in mm 


40/16    –    500/250 
60/38    –    500/250 
90/55    –    550/250 


Bis 250 16 40 
38 60 
55 90 


500 
500 
550 


40/16    –    750/500 
60/38    –    750/500 
90/55    –    800/500 


251- 500 16 40 
38 60 
55 90 


750 
750 
800 


Tabelle 16: Maße und Einsatzbereiche der DRSM 
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8.8 Herstellen von Druckluftsperrstopfen 


8.8.1 Herstellen von Druckluftsperrstopfen mittels Gießharz 


1) Zur Montage von Druckluftsperrstopfen werden Materialsätze verwendet, die an Kabeln mit PE- 
Schichtenmantel sowie an Metallmantel eingesetzt werden können. 


2) Das 2-Komponenten-Gießharz LDC ist für Kabel mit PE-isolierten oder papierisolierten Leitern 
verwendbar.  


3) Das 2-Komponenten-Gießharz LDF, welches für Kabel mit Metallmantel und papierisolierten Leitern 
verwendet wurde, wird seit 2008 nicht mehr hergestellt.  


4) Die Auswahl der Materialsätze und der Gießharzmengen erfolgt entsprechend der Montageanweisung. 


5) Die Montage ist nach der entsprechenden Montageanweisung herzustellen. 


8.8.2 Baustellenmontierbare Sperrstopfen für die Montage an EVs (DLSt EVs) 


1) Der baustellenmontierbare Sperrstopfen lässt sich in senkrechter Lage einbauen. Damit kann die 
Montage von EVs mit fabrikmäßig vorkonfektionierten Kabelenden und den zu ihrer Anschaltung 
erforderlichen zusätzlichen Verbindungs- oder Verzweigungsmuffen eingeschränkt werden. 


2) Die Materialsätze (Bausätze) stehen als schrumpfbare Druckluftsperrstopfen (SDLST) in drei Größen zur 
Verfügung: 


Bezeichnung Kabelaußendurchmesser 
min                   max. 


SDLSt EVs 1 18                    24 
SDLSt EVs 2 24                    30 
SDLSt EVs 3 30                    40 


Tabelle 17: Größen Sperrstopfen 
 


3) Der Sperrstopfen wird in der Regel unmittelbar an der Rückwand des ersten EVs montiert. Weitere EVs 
können über dem Sperrstopfen durch muffenlose Aufteilung eines Kabels mit 200 oder 300 DA 
angeschlossen werden. Technische Einzelheiten der Montage ergeben sich aus der Montageanweisung, 
die dem Bausatz beigefügt ist. 


 


8.9 Montieren von Druckluftmeß-  und- füllstutzen 


1) Zur Montage der Druckluftmess- und -füllstutzen werden Materialsätze verwendet, die an PE-
Schichtenmantelkabeln sowie an Metallmantelkabeln eingesetzt werden können. 


2) Die Auswahl der Materialsätze erfolgt entsprechend der Montageanweisung. 


3) Die Montage ist nach der Montageanweisung auszuführen.  


4) Nach dem Verschließen und einer kurzen Wartezeit bis sich etwas Druck aufgebaut hat, ist durch 
einsprühen mit einem Kabelleckfinder eine Dichtigkeitsprüfung durchzuführen. Bei Leckstellen bilden sich 
sichtbare Schaumblasen. 
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8.10 Aufteilen von Fernmeldeaußenkabeln 


8.10.1 Aufteilen von Fernmeldeaußenkabeln mit AtM 


AtM sind nur für Innenräume geeignet. Die Montage ist gemäß Montageanweisung der jeweiligen AtM 
auszuführen. 


AtM-KB Einführungs-
bereich des Hk 


max.  Anzahl der  
AtOk 


Außendurchmesser der AtOk in mm 


ohne Adapterstopfen mit Adapterstopfen 
2-10 
3-12 
3-20 


bis 64 mm 
bis 80mm 
bis 80mm 


10 
12 
20 


25 bis 33 
25 bis 33 
16 bis 26 


16 bis 25 
16 bis 25 
 


Tabelle 18: Einführbare Kabel in AtM-KB 


8.10.2 Aufteilen von PE-Schichtenmantelkabeln mit kunststoffisolierten Leitern in 
Bündelverseilung ohne AtM (muffenlose Kabelaufteilung – mKA) 


Die Hauptbündel des abgemantelten Außenkabels ohne Petrolatfüllung werden ab der 
Kabelmantelabsetzstelle mit einem verschließbaren Schutzschlauch (Tabelle 19 und Abbildung 8) 
umhüllt. Die so geschützten Hauptbündel sind in den Gebäuden wie AtOk zu verlegen. 


Hauptbündel ohne Petrolatfüllung Schutzschlauchtyp 
Innendurchmesser in mm 


DA Anzahl der Bündel 
50 x 2 x 0,35 (50x2x0,4) 1 


2 
16 
16 


50 x 2 x 0,5 (50x2x0,6) 1 
2 


20 
25 


100 x 2 x 0,35 (100x2x0,4) 1 16 
100 x 2 x 0,5 (100x2x0,6) 2 25 


Tabelle 19: Maße und Zuordnung der verschließbaren Schutzschläuche 


 
Abbildung 8: Verschließbarer Schutzschlauch 


 
An den Enden der geschützten Hauptbündel ist ein Brandschutzwickel nach Abbildung 9 anzubringen. 
 


 
Abbildung 9: Brandschutzwickel für mKA 
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1) Arbeitsablauf: 


- Unbeschichteten Schrumpfschlauch SRU (Tabelle 20) für Absetzstelle über Kabel schieben, 
Kabelmantel entsprechend der erforderlichen Länge absetzen. 


 
Bezeichnung der SRU Kabeldurchmesser in mm 


Von bis 
70/25    –    500 
90/36    –    500 
120/54   –    500 


25 
36 
54 


70 
90 


120 


Tabelle 20: Unbeschichtete Schrumpfschläuche SRU (Länge 500 mm) für mKA 
 


- Die Mantelklemme ist zu montieren (Abbildung 10) 


 


Abbildung 10: Mantelklemme montieren 
 


- Das Erdseil (16 mm 2 Cu) ist am KAG anzuschließen. 
- Die Seelenbewicklung ist zu entfernen und die Kabelseele ist in Hauptbündel aufzuteilen. Die 


Hauptbündel sind am Ende entsprechend Abschnitt 6.3  zu kennzeichnen. 
- Jedes Hauptbündel ist von der Absetzstelle bis zum linienseitigen SM (TrLe oder Trennblock) mit 


Schutzschlauch zu ummanteln. Reservevierer sind dem längsten Hauptbündel beizufügen. 
- Die Absetzstelle ist nach Abbildung 11 herzustellen. 


 


Abbildung 11: Absetzstelle 
 


- Zum Schutz gegen Wärmeeinwirkung sind die nicht durch die Schutzauflage abgedeckten Bündel 
auf ca. 150 mm – beginnend an der Schutzauflage– mit 2 Lagen Glasgewebeband zu umwickeln. 


- Der Schrumpfschlauch ist nach Abbildung 12 aufzuschrumpfen. 
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Abbildung 12: Schrumpfschlauch 
 


- Das Glasgewebeband und die Markierung sind zu entfernen. 


8.10.3 Öffnen von AtM aus Blei 


1) Arbeitsablauf: 


- Befestigungsschellen abnehmen. 
- Muffenkörper von Deckel und Kabelmantel nach Abschnitt 8.6.4 ablöten und abnehmen. 
- Bei AtM-Deckeln mit Stopfbuchsen Druckschrauben lösen und mit Gummiringen auf die AtOk 


zurückschieben. 


Bei AtM– Deckeln mit Schrumpfschläuchen, diese vorsichtig anwärmen und nach Einkerben entfernen. 


8.11 Verbindungs- und Abzweigungsgehäuse für Innenräume (VAGi)   


1) VAGi sind zum Verteilen von Innenkabeln und zum Übergang von Außenkabel auf Innenkabel einsetzbar. 
Die Verteilung und Verlängerung von Außenkabeln (nur mit kunststoffisolierten Adern) in Innenräumen ist 
ebenfalls mit der VAGi durchzuführen. Für Kabel mit papierisolierten Adern sind keine VAGi zu verwenden 
(Einsatz von Muffen). 


 


Abbildung 13: Verbindungs- und Aufteilungsgehäuse VAGi für 70 DA bei 0,6 mm Leiter-Ø und 100 DA bei 0,4 mm Leiter-Ø 
(Maße: 210 x 140 x 45 mm), einschließlich Schirmverbindungselementen 


 
2) Das Verbinden der Kabeladern erfolgt mit Aderverbindungselementen nach Abschnitt 7. 


3) Die VAGi sind nicht als Netzabschlusspunkte einzusetzen. 


4) Einzelheiten über den genauen Montageablauf sind der Montageanweisung zu entnehmen. 
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8.12 Verschließen von Kabelenden 


8.12.1 Allgemeine Hinweise 


1) Kabelenden von Außenkabeln sind gegen Eindringen von Feuchtigkeit und zur Druckluftüberwachung 
mit Schrumpfkappen zu verschließen. 


2) Ausgenommen hiervon sind Kabelenden von petrolatgefüllten Außenkabeln bis 100 DA, die mittels 
mechanischen Kabelendkappen zu verschließen sind. 


8.12.2 Verkappen von Kabelenden mit Schrumpfkappen 


1) Schrumpfkappen (Tabelle 21) werden je nach Verwendungszweck mit oder ohne Ventil geliefert. Mit 
Druckluft zu füllende Kabel sind an einem Ende mit Ventilkappen zu verschließen. 


2) Für petrolatgefüllte Kabel > 100 DA werden Kappen ohne Ventil verwendet. 


Kappengröße Einsatzbereich 
Kabeldurchmesser in mm 


von bis 
1 
2 
3 
4 
5 


     9 
>16 
>26 
>44 
>71 


16 
26 
44 
71 
90 


Tabelle 21: Einsatzbereich der Schrumpfkappen 
 


3) Kabel möglichst rechtwinklig schneiden, säubern, aufrauen und mit Brenner abflammen, 


4) bei Kappen mit Ventil, Ventileinsatz herausnehmen, 


5) Kappe über Kabelende stülpen und am geschlossenen Ende beginnend aufschrumpfen, 


5) bei Kappen mit Ventil nach Abkühlen auf Umgebungstemperatur Ventileinsatz wieder einschrauben und 
Ventilmutter nachziehen. Nach einer kurzen Wartezeit bis sich etwas Druck aufgebaut hat, ist durch 
einsprühen mit einem Kabelleckfinder eine Dichtigkeitsprüfung durchzuführen. Bei Leckstellen bilden 
sich sichtbare Schaumblasen. 


8.12.3 Abdichten von Kabelenden von petrolatgefüllten Kabeln mit mechanischen 
Kabelendkappen 


1) Mechanische Kabelendkappen (Tabelle 22) stehen in folgenden Größen zur Verfügung und sind für 
petrolatgefüllte Kabel mit den entsprechenden Durchmessern einzusetzen. 


Kappengröße Einsatzbereich 
Kabeldurchmesser in mm 


von bis 
1 
2 


   9,5 
17,5 


12,5 
24,5 


Tabelle 22: Einsatzbereich der Endkappe 
 


2) Einzelheiten über den genauen Montageverlauf sind der Montageanweisung zu entnehmen. 
Die Kabelendkappen können wiederverwendet werden. 
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8.13 Druckwandler in Muffen einlegen 


8.13.1 Ausrüstung vorhandener Hauptkabel 


1) Bei bereits vorhandenen Hk ist eine Enddrucküberwachung vorzusehen (Beschaltung siehe Abbildung 
14) Erforderlich je Kabel sind: 


• 1 DWW für die Enddrucküberwachung am Kabelende im KVz / MFG &MFK und zusätzlich je 


• 1 DWW für die Enddrucküberwachung bei Abzweigen >150 m im KVz / MFG & MFK. 


2) Das druckfeste Gehäuse des Druckwandlers für die Wandmontage ist im KVz / MFG & MFK an einem 
geeigneten freien Platz zu montieren (z.B.: Abbildung 15). Die elektrische Anschlussleitung an die letzte 
DA des Kabels bzw. Abzweiges und der pneumatische Anschluss an das Messventil des Sperrstopfens 
(ggf. der Muffe) des Hk erfolgen nach der Montageanweisung des Herstellers. 


 


Abbildung 14: Ausrüstung vorhandener Kabel 
 


 


Abbildung 15: Montage Druckwandler Wandmontage (DWW) im KVz oder MFG 
 


3) Soweit im Rahmen von Bauarbeiten Muffen geöffnet werden, empfiehlt sich dort eine sukzessive 
Nachrüstung mit Druckwandlern für die Muffenmontage (DWM) (Abbildung 17). 
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8.13.2 Ausrüstung neu verlegter Kabel 


Die Ausrüstung und Beschaltung neu zu verlegender Kabel zeigt Abbildung 16. Erforderlich je Kabel für 
die Vollüberwachung ist 1 Druckwandler für die Muffenmontage (Abbildung 17), dabei erfolgt die 
Montage nur: 
• in Muffen im Abstand von etwa 500 m. 


• in Abzweigmuffen. 


• in Muffen, in denen sich der pneumatische Widerstand ändert  
(Übergang unterschiedlicher Leiterdurchmesser) 


• in jeweils der letzten Muffe des Kabels und seinen Verzweigungen 


 


Abbildung 16: Ausrüstung neu verlegter Kabel 
 


 
Abbildung 17: Montage DWM 
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8.14   Vorbereiten der Hk-Muffen für das Einbringen von Glasfasern in Druckluftröhrchen 


8.14.1 Allgemeine Hinweise und Rahmenbedingungen 


• Die Regelungen zur Nutzung von HK-Druckluftröhrchen zum Einziehen von Glasfasern sind in der 
AU86326 hinterlegt. Informationen können über den BvT abgefordert werden.  
Das Einblasen und das Einschieben der Gfk ist in der ZTV-TKNetz 40 beschrieben. 


• Das Verfahren ist prinzipiell für druckluftüberwachte Kabeltypen A-02Y(L)2Y und A-2Y(L)2Y 
einsetzbar, welche mindestens zwei Druckluftröhrchen (DLR) aufweisen.   
Detaillierte Informationen siehe beigefügte Tabelle 23. 
Hinweis: Ein DLR muss immer für den Betrieb der Druckluftüberwachung verfügbar sein. 


• Hier ist zu beachten, dass ältere Kabel ab Produktionsjahr 1980 herstellerabhängig nicht unbedingt 
mit DLR ausgestattet sein müssen.  


 


Tabelle 23: Kabeltypen mit Luftröhrchen 
 


Die dokumentierten Kabeleigenschaften können in Megaplan von den Angaben der Tabelle 23 
abweichen. (Jahr, Kabeltyp, Adernquerschnitt). 


• Grundsätzlich muss sichergestellt werden, dass die Druckluftüberwachung (DLÜ) in Betrieb bleibt, 
so dass Störungen aufgrund von eindringender Feuchtigkeit in die Kabelanlage vermieden werden.  


8.14.2 Vorprüfungen 


Vor dem Einbringen von Glasfasern in DLR sind bestimmte Voraussetzungen zu prüfen und ggf. 
herzustellen: 
• Der Bestand der erforderlichen DLR ist zu identifizieren. 


o Sollten keine DLR vorhanden sein, ist die Muffe wieder zu verschließen und die weitere 
Vorgehensweise in Abstimmung mit dem BvT festzulegen. 







ZTV-TKNetz 41  Oktober 2018 
 


Dokument aus myDMS Seite 40 von 81 Druckdatum: 26.09.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


• Die Aufnahmekapazität in der vorgefundenen HK-Muffe ist zu prüfen.  
Evtl.  sind an beiden Dichtungskörper (DK) bereits mehr als 3 Kabel vorhanden bzw. so ungünstig 
angeordnet, dass kein SNR-Abgang hinzugefügt werden kann.  


o In diesem Ausnahmefall ist unter Umständen vor bzw. hinter der bestehenden Muffe eine neue 
herzustellen, welche dann den SNR-Abgang zum MFG aufnehmen kann. 


8.14.3 Vorleistungen: Montage DKBM 


Je nach Einziehvariante (Einblasen bzw. Einschieben mit Luftunterstützung oder Einschieben ohne 
Luftunterstützung) können sich die Vorarbeiten unterscheiden: 
 
• Weiterer Ablauf beim Einblasen bzw. Einschieben der Glasfasern mit Luftunterstützung: 


o Die Gf-Bündeladerkabel werden mit Hilfe des sog. Jettingverfahrens in das Druckluftröhrchen 
eingebracht.  
Hierfür muss das Hk-Kupferkabel entsprechend vorbereitet werden. 


o Bei vorgefundenen DKBM sind das Muffenrohr, sowie die in der geplanten Einbringrichtung 
befindlichen Dichtungskörper (DK) zu demontieren und ggf. zu entsorgen. Muffen älterer Bauart 
(VATK, DKIM, o.a.) sowie druckdichte Schrumpfmuffen (DSM) sind komplett zu demontieren und 
zu entsorgen.  
Die neue DKBM ist eine Nummer größer wie die bisherige Muffe zu wählen (Beispiel: alt: DKBM-1 
 neu: DKBM-2).  
Mit vorgefundenen druckdichten Schrumpfmuffen (DSM) gibt es bisher noch keine praktischen 
Erfahrungen, Die Absetzmaße sind aber mit denen der DKBM zu vergleichen. 
(Größenbezeichnungen DSM und DKBM gleich).  Daher ist z.B. eine DSM-1 wie eine DKBM-1mit 
DKBM-2 zu überbauen. 


o An den betroffenen Kabelenden sind Druckluftsperrstopfen (DLSP) und je nach Bedarf neue 
DKBM-Dichtungskörper gemäß der jeweiligen Montageanweisung sowie der dazugehörigen 
Ergänzung zu montieren.  
 
Hinweis: Abweichendes Vorgehen beim Bohren der Dichtungskörper für SNR12: 
Zum Bohren des Dichtungskörpers für SpeedNet-Rohre oder Glasfaserkabel muss der rote 
Abstandhalter (Abbildung 18) entfernt werden (Deaktivierung der Zugabfangung). 


        


Abbildung 18: Roter Abstandhalter in Dichtungskörper der DKBM 


Bei einer Mischbestückung (Kupferkabel und SNR in einem DK) ist beim Bohrvorgang folgende 
Reihenfolge und Vorgabe einzuhalten: 
     1. Bohren des DK für das Kupferkabel mit eingelegtem roten Abstandshalter   
     2. Entfernen der Reste des roten Abstandhalters 
     3. Bohren des DK für das SNR12/Gfk ohne roten Abstandhalter 
     4. Montage des DK ohne roten Abstandhalter 
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o Das DLR muss zum Anschluss der Einbringgeräte zugänglich sein.  
Hierfür ist es mit SNR 4 x 200mm zu verlängern und zu beschriften. Die Zuordnung der DLR ist 
anhand der Lage zwischen den Verseilelementen des Cu-Hk an beiden Kabelenden zu 
bestimmen. Die Beschriftung ist außerhalb der späteren Stopfstelle auf den SNR-4 mit 1 bis 3 
Ringen mit wasserfestem Stift vorzunehmen. Zählrichtung ausgehend von Zählbündel in 
jeweiliger Zählrichtung. 
Durchgehende DLR sind ggf. vor der Nutzung zu durchtrennen. 


o In die Röhrchenverlängerung ist ein geeigneter Stab (z.Zt. M3 x 500mm Gewindestab) 
einzuschieben bzw. zu schrauben. Dieser soll das Eindringen des Gießharzes in das Röhrchen 
verhindern.   


o Im Anschluss ist das Gießharz (Zweikomponenten Epoxidharz) gemäß Verarbeitungsanleitung/ 
Montageanweisung über den Einfüllstutzen einzufüllen. Danach ist die DKBM bis zur 
vollständigen Aushärtung zu verschließen. Die Aushärtezeit ist abhängig von Außentemperatur 
und zusammenhängender Gießharzmenge. Verlässliche Daten liegen leider noch nicht vor, da in 
den Zwischenräumen der DA das Harz langsamer aushärtet als „im Block“.  Während des 
Aushärtens die Kabelenden möglichst wenig bewegen.  


o Erst nach dem vollständigen Aushärten des Gießharzes sind alle Gewindestäbe von Hand oder 
mit Hilfe eines Akkuschraubers zu entfernen.  


Bitte beachten: Bei dem Akkuschrauber ist die geringste Geschwindigkeit einzustellen, da bei 
höheren Geschwindigkeiten Schäden an den Röhrchen auftreten. 


o Für die Ausführung dieser Arbeiten ist folgendes spezielles Montagematerial und Werkzeug 
erforderlich: 


• Schere, Kabelmesser, Kabelmantelschneider 
• Bohrgerät für DKBM Dichtungskörper 


Evtl. zusätzliche Bohrmaschine und Bohrer für 12mm SNR (Abgang zum MFG) 
• Doppelsteckmuffen (DSM 4 und DSM 12) für SNR 
• 1x SNR-4x0,5, 200mm lang je DLR 
• Schlauchschneider/SNR-Cutter für SNR-4 und DLR 
• SNR-Entgrater 
• 1x Gewindestab M3 x 500 je DLR  
• (Evtl. vorhandene Stäbe 1.000mm halbieren und Schnittstelle entgraten) 
• Akkuschrauber zum Ausschrauben der M3 Gewindestangen 
• Drahtbürste, zum Säubern benutzter Gewindestangen von Gießharzresten. 
• Gießharz Druckluftsperrstopfen 
• Aufkleber: „Achtung Glasfaserkabel“ 


• Weiterer Ablauf beim Einschieben der Glasfasern ohne Luftunterstützung mit 
Kabelschubvorrichtung: 


o Die Gf- Bündeladerkabel werden mittels eines Einschubgerätes z.B. eines Akkuschraubers oder 
Einblasgerät eingeschoben  


o Empfehlungen und Praxisberichte sind der AU86326 zu entnehmen 


o Kein Druckluftsperrstopfen erforderlich  


o Die erforderlichen Montagearbeiten an der vorgefundenen Muffe richten sich nach der Länge 
und der Zugänglichkeit der DLR, welche min. 30 mm freigelegt sein müssen. 


• Nach dem Verschließen ist die Muffe nach einer kurzen Wartezeit bis sich etwas Druck aufgebaut 
hat, durch einsprühen mit einem Kabelleckfinder auf Dichtigkeit zu prüfen. Bei Leckstellen bilden 
sich sichtbare Schaumblasen. 
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• Um den Arbeitsablauf nicht zu behindern, sollten diese Vorbereitungsarbeiten ggf. einen Tag vor 
den Einzieharbeiten fertiggestellt sein. 


• Das Einziehen von Gfk in DLR ist aufgrund der hohen Zugkräfte nicht erlaubt.  


8.14.4 Montage: Verbindung DKBM - MFG 


• Die Verbindung von der letzten Cu-HK-Muffe zum MFG ist wie folgt herzustellen: 


o Am Dichtkopf der DKBM eine Bohrung für SNR-12 gemäß Montageanweisung herstellen 


o Das SNR-12 max. 5cm einführen und abdichten 


o Das SNR-12 von der DKBM bis zum MFG auslegen, durch die Bodenplatte in das MFG einführen 
und z.B. am Hammerprofil des Gehäuseunterteils befestigen.  


o Die SNR-Enden mittels SNR-Cutter zuschneiden. 


o Das SNR-4 incl. eines Montagevorrats für die Verbindungen in der DKBM (ca. 50cm) und zum 
Spleißtisch (ca. 3m) in das SNR-12 einschieben. 


o Das SNR-4 auf das SNR-12 mit EZA-t 12/3,0-5,0 im MFG und in DKBM abdichten.  
Hinweis: Auf keinen Fall dürfen die herkömmlichen EZA-t12/ 5,0-6,5 dafür genutzt werden! 


o Vor dem Einschieben/Einblasen in der DKBM die DSM-4 auf das SNR-4 anstecken. 


o Die Gf-Bündeladerkabel-Überlänge für die Verbindung zum MFG vorsichtig von der Cu-HK-Muffe 
aus einschieben.  
Hinweis: Dieser Vorgang ist von mindestens zwei Monteuren durchzuführen, da es ansonsten zu 
Bündelader- bzw. Faserbruch kommen könnte. 


o Beide SNR-4-Enden in der DKBM mit DSM-4 vorsichtig verbinden. Überlängen als Ring 
ausformen und in Muffe ablegen. 


o Die DKBM verschließen und den Abschluss im MFG montieren. 


o Die allgemein gültigen Regelungen der ZTV-TKNetz 48 Glasfaser-Montage sind zu beachten.  


8.14.5 Kennzeichnung 


• In der Betriebsstelle und in der Linie ist die Muffe bzw. das Kabel in denen Glasfaser verbaut wird, 
mittels Aufkleber (Abbildung 19) zu kennzeichnen 


 


Abbildung 19: Aufkleber „Vorsicht Glasfaserkabel“ 
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9 Kabelabschlusseinrichtungen 


9.1 Allgemeine Hinweise 


1) Die einzelnen Kabelabschnitte sind grundsätzlich an folgenden Kabelabschlusseinrichtungen 
abzuschließen: 


• TrLe und Trennblöcke an HVt, 
• EVs in MFG, KVz, KoVt und ÜVt, sowie MSAN-Kundenschrank im Gebäude, 
• EVz in bzw. an Gebäuden und an Masten, 
• AsLe in VK und WVt, 
• VVD. 


2) Bei Sonderbauweisen, z.B. in LVz, können unterschiedliche Kabelabschlusseinrichtungen eingesetzt 
werden. Die Entscheidung wird durch den BvT getroffen. 


3) Die Kabelabschlusseinrichtungen sind nur mit den in diesem Kapitel und den entsprechenden 
Montageanweisungen beschriebenen Werkzeugen zu beschalten. 


4) Die Verdrallung der Kabeladern und der Schaltdrähte ist bis zu den Klemmen der 
Kabelabschlusseinrichtungen beizubehalten. 


5) Rangierungen im KVz und am HVt sind grundsätzlich nach den Ausführungsunterlagen und 
Regelkabelführungsplänen durchzuführen. Ist nichts zur Rangierung ausgeführt, ist wie im Tabelle 24 und 
Tabelle 25 dargestellt, zu rangieren. 


6) Schaltdrähte aufgehobener Rangierungen sind rückstandslos zu entfernen. 


7) Fernmeldekabel können an Reduktionsschutzeinrichtungen und Korrosionsschutzeinrichtungen 
angeschlossen sein. 


8) Sind an Kabelabschlusseinrichtungen mit Schneidklemmtechnik Adern mit Leiterdurchmesser größer 0,6 
mm abgeschlossen, dürfen diese im Falle des Wiedereinsatzes nicht zum Abschluss von Adern mit 
Leiterdurchmesser kleiner gleich 0.5 mm eingesetzt werden. 


9) Schaltungen am HVt, KVz, MFG, MFK & APL 


 
Übertragungs-


technik 


Schaltungen 


am HVt im KVz im APL 


geschirmt ungeschirmt geschirmt ungeschirmt geschirmt ungeschirmt 


Tel As  x  x  x 
ISDN BaAs  x  x  x 
ADSL  x  x  x 
ADSL 2+  x  x  x 
VDSL  x  x  x 
SDSL-DSLAM  x  x  x 
SDSL@MSAN  x  x  x 
SDH-SDSL  x  x  x 
HDSL  x  x  x 
UDSL  x  x  x 
PCM11  x  x  x 
PCM 5D  x  x  x  
PCM2VA  x  x  x 


Tabelle 24: Übersicht Schaltungen 
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10) Schaltungen für TAL am HVt, KVz, MFG, MFK & APL 


Übertragungs-
verfahren 


Schaltungen 


am HVt im KVz im APL 


geschirmt ungeschirmt geschirmt ungeschirmt geschirmt ungeschirmt 


H02(HDSL  x  x  x 
H03(HDSL)  x  x  x 
H04(ADSL)  x  x  x 
H05(HDSL)  x  x  x 
H11(SHDSLSDSL)  x  x  x 
H13(ADSL2+)  x  x  x 
H14(ADSL)  x  x  x 
H15(ADSL2+)  x  x  x 
H16(SDSL)  x  x  x 
H17(VDSL2)  x  x  x 
H18(VDSL2)  x  x  x 
H19(ADSL2+)  x  x  x 
H20(VDSL2)  x  x  x 


Tabelle 25: Übersicht Schaltungen für TAL 
 


11) Folgende Schaltdrähte sind zu verwenden: 


• ungeschirmt: H 2x0,5/1,1 Z=135 Ohm   


• Achtung! Bei Verbindungen, die auf TrLe 55/69 bzw. EVs 58a enden, sind die Schaltdrähte zu 
verzinnen. 


• Bei verschiedenen Schaltstreifen muss zum Einführen des Drahtes der Drall entfernt und ggf. die Ader 
glattgestrichen werden. Dieser Umstand beruht auf dem erhöhten Drahtdurchmesser von 1,1mm.  


• Die Schlaglängen sind bewusst alternierend ausgeführt. Das heißt, die Schlaglänge des Schaltdrahtes 
variiert zwischen einer Ober- und Untergrenze.  


• An bestehenden Übertragungswegen erfolgt keine Umrüstung, die Festlegungen gelten für die 
Neuschaltung von Übertragungswegen. 


 


9.2 Abschließen der Kabel an der senkrechten Seite des HVt, Rangieren an HVt 


Anmerkung zum Anlegewerkzeug:  Bei den Schaltmitteln (SM) 71; 95 S und 95Q kann einheitlich das 
Universal-Anlegewerkzeug 86/95 S (Farbe rot/weiß) eingesetzt werden. Hierzu ist der Montagehinweis 
„Anlegewerkzeug HVt“ zu beachten. 
Spezielle Anlegewerkzeuge sind weiterhin erhältlich und nutzbar. Bei Universal-Anlegewerkzeugen sind 
Fehler beim Kontaktieren möglich.   
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9.2.1 HVt 95 S 


1) Der Aufbau der Gestelle, die Montage der SM, der Abschluss der Kabel und die Rangierungen sind den 
entsprechenden Montageanweisungen zu entnehmen. 


2) Dabei sind die Zählweisen, Beschaltungsnummern und Belegungsbereiche (Abbildung 20 bis Abbildung 
24) des HVt 95 zu beachten. 


3) Rangierungen sind nach den entsprechenden Ausführungsunterlagen und Rangiervorschriften 
(Abbildung 25 und Abbildung 26) auszuführen. 


4) Für Schaltungen an SM 95 S ist ausschließlich das Anlegewerkzeug 86/95 S (Farbe rot/weiß) zu 
verwenden. 


5) Für das Ziehen der Überspannungsschutzkassette ist ausschließlich das Ziehwerkzeug 95 S zu nutzen. 


6) HVt 95S/S in senkrecht/senkrecht-Bauweise wurde nur im Jahr 1995 neu aufgebaut. Heutige 
Baumaßnahmen werden in den ursprünglichen Bauweisen senkrecht/waagrecht realisiert. 


9.2.2 HVt 95 Q 


1) Der Aufbau der Gestelle, die Montage der SM, der Abschluss der Kabel und die Rangierungen sind den 
entsprechenden Montageanweisungen zu entnehmen. 


2) Dabei sind die Zählweisen, Beschaltungsnummern und Belegungsbereiche (Abbildung 20 bis Abbildung 
24) des HVt 95 zu beachten. 


3) Rangierungen sind nach den entsprechenden Ausführungsunterlagen und Rangiervorschriften 
(Abbildung 27 bis Abbildung 29) auszuführen. 


4) Für Schaltungen an SM 95 Q kann sowohl das Anlegewerkzeug 86/95 S (Farbe rot/weiß) als auch das 
Anlegewerkzeug ID3000 der Fa. 3M/Quante verwendet werden. 


5) HVt 95 Q/S in senkrecht/senkrecht-Bauweise wurde nur im Jahr 1995 neu aufgebaut. Heutige 
Baumaßnahmen werden in den ursprünglichen Bauweisen senkrecht/waagrecht realisiert. 


 
Abbildung 20: HVt 95 – Zählweise am Gestell 
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Abbildung 21: HVt 95 senkrecht/senkrecht – Zählweise der Reihe (hohe Bauweise) 


 


 
Abbildung 22: HVt 95 senkrecht/senkrecht – Zählweise der Reihe (niedrige Bauweise) 
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Abbildung 23: HVt–Beschaltungsregel 
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Abbildung 24: HVt 95 – Belegungsbereiche 
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Abbildung 25: HVt 95S – Rangierverbindungen, Teil 1 
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Abbildung 26: HVt 95S – Rangierverbindungen, Teil 2 
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Abbildung 27: HVt 95Q – Rangierverbindungen, Teil 1 
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Abbildung 28: HVt 95Q – Rangierverbindungen, Teil 2 
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Abbildung 29: HVt 95Q – Rangierverbindungen, Teil 3 
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9.2.3 HVt 71 und HVt 95 senkrecht/waagrecht 


1) Der Aufbau der Gestelle, die Montage der SM und der Abschluss der Kabel sind den entsprechenden 
Montageanweisungen zu entnehmen. 


2) Dabei sind die Zählweisen, Beschaltungsnummern und Belegungsbereiche (Abbildung 30 bis Abbildung 
32) des HVt 71 und des HVt 95 senkrecht/waagrecht zu beachten. 


3) Rangierungen sind nach den entsprechenden Ausführungsunterlagen und Rangiervorschriften 
(Abbildung 33 und Abbildung 34) auszuführen. 


4) Für Schaltungen an SM 71 kann sowohl das Anlegewerkzeug 86/95 S (Farbe rot/weiß) als auch das 
Anlegewerkzeug C39407-A139-A15 für Verteilblöcke der Serie 71 mit A-Klemme der Fa. Corning/RXS 
verwendet werden. 


5) Beim HVt 71 können auch SM 95 senkrecht/waagrecht eingesetzt werden. Dazu sind die 
Montageanweisungen für den HVt 95 Q bzw. HVt 95 S zu beachten.  


 


Abbildung 30: HVt 71 – Zählweise am Gestell 
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Abbildung 31: HVt 71und HVt 95 senkrecht/waagrecht –Beschaltungsregel 
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Abbildung 32: HVt 71, HVt 55 und HVt 95 senkrecht/waagrecht – Belegung der waagrechten Seite 
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Abbildung 33: HVt 71 und HVt 95 senkrecht/waagrecht – Rangiervorschriften, Teil 1 
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Abbildung 34: HVt 71 und HVt 95 senkrecht/waagrecht – Rangiervorschriften, Teil 2 


 
 
 
 
 
 







ZTV-TKNetz 41  Oktober 2018 
 


Dokument aus myDMS Seite 59 von 81 Druckdatum: 26.09.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


9.2.4 HVt 55 und ältere HVt 


1) Bei HVt 55 und älteren HVt sind SM mit Löttechnik (z.B. Anschaltestreifen, TrLe 55a, TrLe 69) im Einsatz. 
Diese SM werden nicht mehr beschafft und eingebaut. Im Ersatzfall können beim HVt 55 und älteren HVt 
SM 71 und HVt 95 senkrecht/waagrecht eingesetzt werden. Dazu ist die Montageanweisung für den HVt 
71 bzw. HVt 95 senkrecht/waagrecht zu beachten. Für die Schaltungen an den SM 71 und HVt 95 
senkrecht/waagrecht sind die dafür geeigneten Werkzeuge zu nutzen. Die Beschriftung der SM ist 
entsprechend der bestehenden Beschriftung anzupassen. 


2) Die Beschaltung und die Belegung der TrLe 55a sind den Abbildung 35 bis Abbildung 37 zu entnehmen, 
für die  


3) TrLe 69 sind Beschaltung und Belegung Abbildung 38 und Abbildung 39 zu entnehmen. 


4) Rangierungen sind nach den entsprechenden Ausführungsunterlagen und Rangiervorschriften 
(Abbildung 40) auszuführen. 


 


 


Abbildung 35: Anordnung der Lötfahnen an TrLe 55a zu 25 DA 
 


 
Abbildung 36: Belegung der TrLe 55a mit Kabeladern 
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             Abbildung 37: TrLe 55a; Zählweise und Beschalten              
           Abbildung 38: TrLe 69; Zählweise und Beschalten 


 
 


 
Abbildung 39: Belegung der Trle 69 mit Kabeladern 
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Abbildung 40: HVt 55 – Rangiervorschriften 
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9.3 Abschließen der Kabel am EVs und Rangierungen zwischen den EVs 


9.3.1 Allgemeine Hinweise 


1) Kabel des ZN werden in KVz, MFG, KoVt, sowie MSAN-Kundenschrank im Gebäude mit EVs 
abgeschlossen. 


2) Kabel des ZN, die für den Anschluss an die Druckluftüberwachung (DLÜ) bestimmt sind, werden mit EVs 
abgeschlossen, die mit druckdicht angesetzten Kabellängen geliefert werden bzw. es können 
baustellenmontierbare Druckluftsperrstopfen zum Einsatz kommen. 


3) Beim Auszählen und Ausbinden der Kabeladern am EVs gilt die Zählweise „Amt im Rücken – rechts 
herum“.  


Bei Querkabeln (Qk)* gilt: „Der KVz/MFG mit dem Start-Schaltpunkt im Rücken rechts herum. Der 
versorgende KVz/MFG ist der Start-Schaltpunkt“.  
Es ist zu beachten, dass es in der Vergangenheit verschiedene Regelungen gab, wie das Querkabel zu 
dokumentieren ist. Im Zweifelsfall ist der BvT zu kontaktieren. 


Bei SOL**-Kabeln stellt das versorgende MFG das Amt dar.  


*Querkabel:  Kabel von KVz zu KVz.  
**SOL-Kabel:  Gerichtetes Verbindungskabel zwischen MFG und KVz 


4) Zum Abschließen der Kabel sind „EVs 80…bzw. 08…HD“ zu verwenden. 


5) Bei der Auswahl der EVs ist immer der EVs-Bestand im KVz bzw. im MFG zu berücksichtigen. 
Grundsätzlich sind baugleiche Kontakte zu verwenden, um Arbeitsfehler und damit Störungen, 
Verzögerungen, sowie aufwändige Nachbesserungen möglichst zu vermeiden. 


6) Eine Beschaltung der einzelnen EVs- Kontakte beim „EVs 80… bzw. 08…HD“ mit zwei Adern ist nicht 
zulässig.  


7) Da EVs 58a und EVs 72 neu nicht mehr einzubauen sind, ist nur das Anlegen der Installationsdrähte in 
der Montageanweisung beschrieben. Bei defekten EVs 58a bzw. EVs 72 ist der BvT zu verständigen. 


8) EVs HD sind im KVz nicht zur Steigerung der Anzahl der Schaltpunkte zu nutzen, sondern ausschließlich 
bei erforderlichen Verdichtungsmaßnahmen aufgrund von Carriern-Anträgen.  
Wegen der eingeschränkten Kapazität der Rangierdrahtführungen (senkrecht und waagerecht) gelten 
folgende Regelungen: 
 
 -  In einer FM-Bucht ist nur ein EVs HD einzubauen. 
 -  Im gesamten KVz maximal 2 EVs HD 


 


9.3.2 Abschließen der Kabel an „EVs 80… bzw. 08…HD“ 


1) Der „EVs 80… bzw. 08…HD“ ist zum Anschließen von kunststoffisolierten Kabeladern und 
Installationsdrähten vorgesehen.  


2) Das Anlegen der Kabel an die EVs erfolgt nach den entsprechenden Montageanweisungen der EVs. 


3) Kabeladern und Installationsdrähte werden mit einem Anlegewerkzeug gemäß der entsprechenden 
Montageanweisung angelegt. Jeder Schneidklemm-Kontakt ist für einen Leiterdurchmesser von 0,35 bis 
0,8 mm und einen Aderndurchmesser über Isolation von 0,7 bis 1,5 mm geeignet. 
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4) Anlegewerkzeuge für die EVs: 


Typ DA Kontakt Anlegewerkzeug 
EVs 80K 100 LSA+ grau-weiß 


EVs 80K NT 100 LSA+ grau-weiß 


EVs 08K LSA 100 LSA+ grau-weiß 


EVs 08CN LSA 100 LSA+ grau-weiß 


EVs 80Q 100 SID rot 


EVs 80B 100 SID rot 


EVs 08K HD LSA 200 LSA+ grau-weiß 


EVs 08CN HD LSA 200 LSA+ grau-weiß 


EVs 08Q HD 200 SID rot 


EVs 08C HD 200 IDC (analog HVt95) rot-weiß (Universal-Anlegewerkzeug) 


Tabelle 26: Anlegewerkzeug 
5) Die Verdrallung der Schaltdrähte ist bis zu den Klemmen beizubehalten. 


6) Bei der Herstellung von Rangierungen zwischen den einzelnen EVs sind die Schaltdrähte immer über die 
Drahtführungsvorrichtungen zu führen (waagrecht über Bügel und senkrecht durch Ringe).  
Scharfe Kanten sind bei der Schaltdrahtführung zu vermeiden. 


• Fehlende für die waagrechte Führung erforderliche Drahtführungsbügel/Rangierösen sind immer 
nachzurüsten. 


 


    
Abbildung 41: Drahtführungsbügel/Rangierösen – waagrechte Führung 
 


• Fehlende für die senkrechte Führung erforderliche Drahtführungsringe/Rangierösen sind je nach 
Bedarf und Platzverhältnisse nachzurüsten (hauptsächlich bei EVs älterer Bauart mit Lötstreifen). 


 


    
Abbildung 42: Drahtführungsbügel/Rangierösen – senkrechte Führung 
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7) Bei nicht druckluftüberwachten Kabeln (Kabel mit „Petrolatfüllung“) mit mehr als 100 DA bis max. 200 DA 
ist die muffenlose Kabelaufteilung anzuwenden (Abbildung 43).  


 


 


Abbildung 43: Muffenlose Kabelaufteilung bis 200 DA an EVs 80 


9.3.3 Einbau von EVs in Gehäuse  


1) EVs sind in Gehäuse an dem im Ausbauplan angegebenen Platz anzubringen. 


2) Das Einführen der Kabel in das Gehäuse und die Montage der EVs ist nach den Montageanweisungen 
der jeweiligen EVs und Gehäuse durchzuführen. 


3) Beschriftungen der EVs sind nach den Projektierungsvorgaben und den gültigen 
Dokumentationsregelungen auszuführen. Unterlagen zur NAN20166 „Bezeichnung von 
linientechnischen TK-Netzen“ können beim BvT abgefordert werden.  
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9.4 Abschließen der Kabel an EVz  


9.4.1 Allgemeine Hinweise 


1) Zum Abschließen von Kabeln des ZN mit kunststoffisolierten Adern am APL stehen die in Tabelle 27 
aufgeführten EVz zur Verfügung. 


APL– Typ Anzahl 
der DA 


Magazin 
f. ÜsAg, 
Form H 


Zugangs-
sicherung 


Potential-
ausgleich 


mittels 


Außenmaße 
ca. (in mm) 


H x B x T 
Bild 


EVz 2/04 2 83 RSS  98x 98x 58 


 
EVz 2-4/99 2/4 84/85 RSS  128x 81x 57 


 
EVz 10/11 A 6/10 85 RSS Schraube 173 x 137 x 87 


    
EVz 91 200 80K SS81/Bf.6   


 
EVz 6-10/99 6-10 84/85 RSS integriert 194x 146x 68 


 
EVZ 10/01 10 85 RSS integriert 172x 133x 75 


 
EVz 30-50/99 30-50 80K SS81/Bf.6  210x195x110 


 
EVz 50-100/00 50-100 80K SS81/Bf.6  388 x222x110 


 
Tabelle 27: Aktuell bei Telekom zur Neumontage eingesetzte EVz mit LSA+-Technik (Schneidklemmtechnik) 


2) Die EVz sind gemäß Tabelle 27 mit ÜsAg ausrüstbar. 
3) Bei Kabeln mit papierisolierten Adern ist ein Übergang auf kunststoffisolierte Adern herzustellen. 
4) EVz sind auch als Übergang vom u.i. Netz auf das o.i. Netz eingesetzt. 
5) In EVz sind nur Durchschaltungen zulässig. 


9.4.2 Abschließen der Kabel an EVz bis 10 DA  


EVz bis 10 DA sind nach den Montageanweisungen der jeweiligen EVz zu montieren und zu beschalten. 


9.4.3 Abschließen der Kabel an EVz größer 10 DA  


EVz größer 10 DA sind anhand der Montageanweisung der jeweiligen EVz zu montieren. Für das 
Beschalten der AsLe sind die entsprechenden Montageanweisungen der EVs zu nutzen. 


9.4.4 Nachrüsten mit RSS 


1) Neu montierte und instandgesetzte APL sind, bis auf die durch den BvT festgelegten Ausnahmen im 
verschlossenen Zustand an die Deutsche Telekom AG zu übergeben. 


2) Zum Schutz gegen unbefugte Eingriffe und illegale Manipulationen kommen Sicherungssysteme, wie das 
Schließsystem 81 (SS 81) oder das Rillenschließsystem (RSS) zum Einsatz. 
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3) Für das Einbauen oder Auswechseln der Sicherungssysteme gelten die entsprechenden 
Montageanweisungen. Bestimmte EVz- Bauformen können nur mit Zusatzbauteilen nachgerüstet werden. 
Darüber hinaus stehen auch Nachrüstabdeckungen ggf. mit Blendrahmen zur Verfügung. 


9.5 Abschließen der Kabel und Rangieren an AsLe in VK und WVt 


9.5.1 Allgemeine Hinweise  


1) Zum Abschließen der Kabel stehen außer den in Tabelle 27 aufgeführten Abschlusseinrichtungen (EVz) 
noch AsLe nach DIN 47608 bzw. DIN 47614 zu 10 bzw. 20 DA zur Verfügung. 


2) Die AsLe werden in VK, WVt und ggf. anderen Gestellen eingebaut. Die Montage der AsLe in den VK, WVt 
und Gestellen erfolgt nach den entsprechenden Montageanweisungen. Ist dies nicht möglich, ist der BvT 
zu verständigen. 


3) Die Kabeladern werden mit den entsprechenden Werkzeugen angelegt. Für AsLe mit Schneidklemm- 
Kontakten ist dies das LSA+– Anlegewerkzeug. 


4) Sind Adern gegen Überspannungen mittels ÜsAg zu schützen, ist die AsLe Ü 88 zu 10 DA zu verwenden. 
Sie entspricht in Länge und Befestigungsmaß der AsLe zu 20 DA. Die AsLe Ü 88 wird mit einem Magazin 
85 für ÜsAg Form H bestückt. 


9.5.2 Montage von Vk und WVt, Rangieren in VK und WVt 


1) VK stehen in verschiedenen Größen in Aufputz- und Unterputzausführung zur Verfügung. Diese sind bei 
der Verwendung als APL mit dem SS81 zu verschließen. 


Bezeichnung max. Aufnahmemöglichkeit 
AsLe nach DIN 47608 zu 20DA 


LSA+-Technik (Schneidklemmtechnik) 
VK   2 
VK  4 
VK   8 
VK 12 


4 
6 


12 
20 


Tabelle 28: Bezeichnung der VK 85 (Auf- und Unterputz) mit Aufnahmemöglichkeiten an AsLe 
 


2) Die Montage der VK erfolgt nach der jeweiligen Montageanweisung der VK. 


3) Die Montage der WVt und der Kabelanschlusseinrichtungen sind den entsprechenden 
Montageanweisungen der WVt zu entnehmen. 


4) Die Rangierungen in VK und WVt sind übersichtlich und nachvollziehbar zu gestallten.  
Rangierungen sind über Drahtführungsringe/Rangierösen zu führen. 
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9.6 Erdung/ Potentialausgleich von Kabelabschlusseinrichtungen  


9.6.1 Allgemeine Hinweise  


Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen sind den Ausführungsunterlagen zu entnehmen. Weitere 
Informationen aus dem Handbuch 8 Teil 7 sind beim BvT einzufordern. 


9.6.2 HVt 


Die niederohmige Anbindung des HVt an die Erdungsringleitung bzw. an die Erdungssammelschiene ist 
zur Vermeidung von Spannungsabfällen im Fehlerfall erforderlich und ist beim Abschluss der Kabel zu 
überprüfen (Sichtprüfung). Wird das Fehlen des/der Erdanschlüsse festgestellt, ist der BvT zu 
verständigen. 


Zum Schutz der Leitungen sind die in den Montageanweisungen vorgegebenen 
Überspannungsschutzmagazine mit den entsprechenden ÜsAg´s einzusetzen. 


9.6.3 Kollokation 


Die einzelnen PotA- Schienen der Netzbetreiber in einem Raum/Wandfläche müssen an den 
vorhandenen Erdungsringleiter angeschlossen sein. Wird bei der Überprüfung des Üvt das Fehlen 
des/der Erdanschlüsse festgestellt, ist der BvT zu verständigen. 


9.6.4 KAG 


Alle Kabelmäntel sind gemäß Tabelle 29 und der jeweiligen Montageanweisung der Muffen direkt mit 
dem KAG zu verbinden. Die maximale Länge des PotA- Leiters soll 50 cm nicht überschreiten. Wird bei 
der Überprüfung des KAG das Fehlen des/der Erdanschlüsse festgestellt, ist der BvT zu verständigen. 


9.6.5  Outdoorstandorte 


1) KVz sind grundsätzlich mit Tiefenerder, Flächenerder oder Plattenerder auszurüsten. 


2) Sind mehrere KVz nebeneinander aufgestellt, so werden diese durch PotA- Leitungen q = 16 mm 2 oder 8 
mm verzinkter Rundstahl miteinander verbunden. 


3) Steht ein KVz/technische Einrichtungen an technischen Gebäuden der Telekom ist der KVz/ technische 
Einrichtung über q = 16 mm 2 mit dem Erdungsringleiter des Gebäudes zu verbinden. Stehen mehrere 
KVz/technische Einrichtungen an technischen Gebäuden der Telekom, ist der Querschnitt entsprechend 
der Summe der Einzelquerschnitte (max. 70 mm 2) auszulegen. 


4) Um ein Abreißen der Erde (Umfallen des KVz) zu verhindern, soll der Rundstahlerder im KVz- Sockel in 
einer Schleife verlegt werden. 


9.6.6 EVs  


Bei notwendigen Überspannungsschutzmaßnahmen sind nur die als Zubehör in den 
Montageanweisungen des EVs aufgeführten Überspannungsschutzmagazine zu verwenden. 


9.6.7 APL 


1) APL (einschließlich der eingeführten Kabelschirme/ Tragseile) sind bei Neuinstallation in oder an 
Gebäuden an den PotA des Gebäudes anzuschließen (unabhängig von Kabellänge und 
Wanddurchbrüchen).  
Der Potentialausgleich des Hauses liegt in der Verantwortung des Auftraggebers und muss den VDE-
Bestimmungen (VDE 0100-540) entsprechen. Eine Überprüfung des fachgerechten Zustandes des 
Potentialausgleiches liegt nicht im Aufgabenbereich der Telekom.  
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2) Der APL und seine Leitungen müssen von Ableitungen der Blitzschutzanlage mindestens 1m entfernt 
sein. Eine Erdung des APL an den Ableitungen der Blitzschutzanlage ist verboten. 


3) Ist im Gebäude kein Potentialausgleich vorhanden (z.B. Altbau) wird bei Anschlüssen, bei denen keine 
Schutzmaßnahmen erforderlich sind, auf eine Erdung sowie das Setzen einer PAK verzichtet. Wenn 
Überspannungsschutzmaßnahmen erforderlich sind und Gebäude-PotA fehlt: 


a. muss bei unterirdischer Versorgung ein Erder (Tiefenerder oder Oberflächenerder) nach 
Vorgaben des BvT errichtet werden. 


b. ist bei oberirdischer Versorgung die Erdung über den Kabelschirm und den Erder am letzten 
Mast vorzunehmen. ÜsAg werden im APL montiert. Nicht beschaltete (nicht aufgelegte) 
Doppeladern sind am Mast in Richtung APL zu erden. 


4) Wasserleitungen bzw. ähnliche metallische Leitungen in Gebäuden dürfen nicht als zentrale Schutzleiter 
verwendet werden.  


5) Sind EVz als APL am Mast bzw. als Übergang von u.i. auf o.i. Netzabschnitten eingesetzt, so sind diese mit 
Erdungsleitern nach Tabelle 29 zu erden. Die ZTV TKNetz 50 ist zu beachten. 


6) APL an/ in Gebäuden mit Blitzschutzanlage sind nach DIN VDE 0185 mit in den 
Gebäudepotentialausgleich einzubeziehen. 


7) Bei Außenfassaden mit Wärmedämmung ist für die Anbringung des APL bzw. von Kabelhochführungen 
der Einsatz von Dämmstoffdübeln erforderlich.  


9.6.8 APL in/an Gebäude mit Mobilfunk 


Befinden sich in dem Gebäude Sendeeinrichtungen für Mobilfunk, sind besondere Schutzmaßnahmen zu 
treffen. Art und Umfang sind Bestandteil der Ausführungsunterlagen. Ggf. ist der BvT zu verständigen. 


9.6.9 Erdungs- und Potentialausgleichsleiter 


1) Als Erdungsleiter werden feuerverzinkter Rundstahl, blankes Kupferseil sowie blanke und isolierte 
Kupferleiter (ein- und mehrdrahtig) verwendet. 


2) Erdungsleiter sind ohne scharfe Knicke auf dem kürzesten Weg vom Erder zu der zu erdenden Anlage 
bzw. zu dem Erdungssammelleiter (Schiene oder Klemme) zu führen. 


3) Erdungsleiter dürfen nicht in Metallrohre eingezogen werden. 


4) Der Anschluss des Erdungsleiters an den Erder geschieht außerhalb des Gebäudes im Erdreich. 


5) Als Verbindungselement dient ein Pressverbinder. Die Verbindungsstelle wird mit einem 
Schrumpfschlauch gegen Korrosion geschützt. 


6) Zum Anschluss an Tiefenerder d = 25 mm wird an diesem zunächst ein Stück Rundstahl d = 8 mm mittels 
Anschlussschelle befestigt. 


7) Die Einführung von Erdungsleitern in Kundengebäude geschieht im Allgemeinen unterhalb der 
Erdgleiche mit einem wärmeschrumpfenden Mauerdurchführungsbauteil, ggf. gemeinsam mit dem TK-
Kabel (siehe ZTV TKNetz 11). 


8) Die Anschluss- und Verbindungsstellen der Erdungsleiter in Gebäuden müssen zugänglich sein. 
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Eine Übersicht der zu verwendenden Leiter und Querschnitte zeigen die Tabelle 29 und Tabelle 30. 
In Telekom-Gebäuden sind Erdungs- und PotA-Leiter nach Tabelle 29 zu verwenden. 


Bei Verbindungen … 
 
… zwischen … und … ist nachstehender 


Erdungsleiter zu verwenden 
Fundamenterder Erdungssammelleiter  


(Ringleiter oder Schiene) 
Bandstahl 30 mm x 3,5 mm 
und isolierter Leiter q = 70 mm2   Cu 


Erder 
(z.B. Tiefenerder) 


Erdungssammelleiter 
(Ringleiter oder Schiene) 


 
q = 70 mm2   Cu3 
 
Isolierte Leiter  1) 
 
q = 35 oder 70 mm2   Cu 3) 


Kabelaufteilungsgestell (HVt/KAG) 
Kabelaufteilungsgestell (KAG) Kabelaufteilungsgestell (KAG) 
Bewehrung von Kabeln mit 
Blitzschutzaufbau 2) 


Erdungssammelleiter 
(Ringleiter oder Schiene) 


Stahlrohren oder Kupferwellrohren Stahlrohren oder Kupferwellrohren  
 
 
Isolierter Leiter 
q = 16 mm2   Cu 


Stahlrohren oder Kupferwellrohren Erdungssammelleiter 
(Ringleiter oder Schiene) Outdoorstandort (KVz, MFG, ONU, …) 


metallenen Mänteln von 
Antennenzuleitungen 


Erdungssammelleiter 
(Ringleiter oder Schiene) 


Kabelaufteilungsmuffen (AtM) Kabelaufteilungsgestell (KAG) 
Kabelmänteln 
Kabeleinführungsformteile 
aus Metall 


Erdungssammelleiter 
(Ringleiter oder Schiene) 


metallenen Kabelmänteln oder 
Schirmen (innerhalb der AtM) 


Aufteilungsmuffe (AtM) Blankes Seil (verzinnt) 
q = 6 mm2   Cu 


Erder (z.B. Tiefenerder) Potentialklemme Outdoorstandort 8mm verzinkter Rundstahl oder 
q= 16 mm2   Cu 1) 


Tragseile der Tragseilluftkabel Erder Keine besondere Anforderung 
(Tragseile werden über die 
Abzweigklemme geerdet) 


EVz oberirdische Linie Masterder Adernleitung H07V 2,5mm² Cu 
grün/gelb APL Potentialausgleich Gebäude 


Kabelschirm (Verbindungsmuffe) Kabelschirm (Verbindungsmuffe) q=2,5 mm² bzw. q=6mm² flexibel 
isoliert 


Outdoorstandort Outdoorstandort NYY-J 16mm² Cu 
Gehäuse Outdoorstandort Türen und Klappen innerhalb des 


Outdoorstandortes 
q=4,0 mm² 


PAS Outdoorstandort Trage-, Montagegestelle 
    1)  Bei Verlegung im Erdreich ist Einleitermantelkabel NYY-J (gn/ge) zu verwenden. 
    2)  immer über Trennfunkenstrecken 
    3)  für Einzelkabel 35 mm 2; für mehrere Kabel 70 mm2 Querschnitt verwenden. 


Tabelle 29: Erdungs- und PotA-Leiter 
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zu verbindende Leiter Verbindungselement 
Rundstahl                                                ³Rundstahl                                                            
                                            Längsverbindung 


Parallelverbinder 


Rundstahl                                                ³Rundstahl                                           
                                          Abzweigverbindung 


Abzweigklemme 8/8 


Rundstahl Leiter q = 4,0 mm2 Cu Pressverbinder mit Ausgleichshülse 4,0 mm2 
Rundstahl Tragseil von Luftkabeln Abzweigklemme 8/8 
Rundstahl Leiter q = 2,5/4,0 mm2 Cu Abzweigklemme 8/2,5 
Rundstahl Leiter q = 16/35 mm2 Cu Abzweigklemme verzinkt 8mm oder 


Verbindungsklemme isoliert Messing 
Rundstahl Tiefenerder d = 25 mm Anschlussschelle 
Rundstahl Erdungssammelleiter Schellen-Abzweigklemme 
Rundstahl Sonstige Stäbe oder Rohre Spannband-Erdungsschelle 
Bandstahl Bandstahl oder Rundstahl Bandstahlverbinder 
Leiter bis q = 2,5 mm2 Cu Leiter bis q = 2,5 mm2 Cu Leitungsverbinder 
Leiter bis q = 4,0 mm2 Cu Rundmaterial oder Rohre Spannband-Erdungsschelle 
Leiter Cu q = 2,5 mm2 Cu Kabelschirme Klemm- oder Schraubverbinder 
Leiter bis q   ≥ 6 mm2 Kabelschirme Schraubverbinder 
Leiter bis q ≥ 16 mm2 Leiter bis q ≥ 16 mm2 Abzweigklemme 8/8 
Leiter bis q ≥ 16 mm2 Erdungssammelleiter Schellen-Abzweigklemme 
Leiter bis q ≥ 16 mm2 Bewehrung u. metallene Hüllen von 


Kabeln in Blitzschutzausführung 
Spannband-Erdungsschelle 


Leiter bis q = 16 mm2 Kupferwellrohre Spannband-Erdungsschelle 
Leiter bis q = 16 mm2 Stahlrohre Spannband-Erdungsschelle 
Leiter bis q ≥ 16 mm2 Trennfunkenstrecke Schellen-Abzweigklemme 
Tragseil Tragseil Abzweigklemme 8/8 


Tabelle 30: Verbindungselemente für zu verbindende Leiter 
 


9.7 Befestigen und Schützen von Kabeln  


1) Die zu den Kabelabschlusseinrichtungen führenden Kabel an Außenwänden und Masten sind in 
Zugriffshöhe bis max. 2,3 Meter mechanisch mit Kabelschutzeisen zu schützen. 


2) An Innenwänden sind die Kabel mit Schellen zu befestigen oder in Leerrohren zu führen. und 
erforderlichenfalls zu schützen.   


3) Die Vorgaben durch den BvT sind einzuhalten. 


4) Die ZTV-TKNetz 50 „Zugangsnetz in oberirdischer Bauweise“ ist zu beachten. 


 


9.8 APL mit Passivem Prüfabschluss 


Wenn an einem APL oder einem als APL fungierenden Verteilerkasten, WVt oder einem anderweitigen 
Gehäuse das Netz der Deutschen Telekom endet, dann sind bei APL mit LSA – Anschlussleisten bei denen 
keine ÜsAg notwendig sind passive Prüfabschlüsse (PPA) einzubauen. Hierfür ist der „PPA zu 10 DA für 
Anschlussleiste 80K“ und Trennleiste 80K zu verwenden. 
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10 Herstellen von Endleitungsnetzen 


10.1 Allgemeines  


Das Endleitungsnetz beginnt am Abschlusspunkt des allgemeinen Netzes (APL) und endet an der TK-
Anschlusseinrichtung / Anschalteeinrichtung. 


 
        Zugangsnetz                                             Endstellennetz 
                               
                                                                       Endleitungsnetz                Kundennetz 
 
 


 
               APL                               TK-Abschlusseinrichtung           TK-Anschlusseinrichtungen
              (1. TAE mit PPA)      (z.B. weitere TAE)       


 
Abbildung 44: Schematische Darstellung Leitungsnetz 


 
Endleitungen bestehen aus den Leitungen mit den ggf. vorhandenen Verbindungseinrichtungen vom APL 
bis zur Anschlusseinrichtung/Anschalteeinrichtung (1. TAE, TrE, NTBA, und ähnlichen Einrichtungen). 
 
Die 1.TAE muss mit dem Passiven Prüfabschluss (PPA) ausgerüstet sein. 


    
 
      


10.2 Vorinstallation 


10.2.1 Allgemeine Hinweise 


1) Um übersichtliche und kostengünstige Endstellennetze in Gebäuden sicherzustellen, ist ggf. eine 
Vorinstallation durchzuführen. Vorinstallationen sind im Zusammenhang mit der Montage des APL oder 
aufgrund eines gesonderten Abrufauftrages auszuführen. 


2) Für die Vorinstallation sind bauseitig erstellte Endleitungen, Installationskanäle und Leerrohrnetze zu 
verwenden. Wenn kein entsprechendes Rohrnetz vorhanden ist, wird die Vorinstallation in 
Aufputzausführung (Regelbauweise) erstellt. 


3) Vor Beginn der Arbeiten ist das Endleitungsnetz nach Ort und Lage gemeinsam mit dem Kunden, ggf. 
auch mit dem Hauseigentümer festzulegen. Dabei sind die Beschaffenheit der Räume und die 
vorgeschriebenen Bauweisen zu beachten. 


4) Der Kunde und gegebenenfalls auch der Hauseigentümer sind über die Lage verdeckt geführter Ver- und 
Entsorgungsleitungen sowie Anlagen für den Blitzschutz und auf verwendete gesundheitsgefährdende 
(z.B. asbesthaltige) Baumaterialien, Brandschutz und Schallschutz zu befragen. 
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10.2.2 Beachtung von Normen und Sicherheitsregeln 


1) Die einschlägigen Normen sind zu beachten.  


• DIN 18 015, Elektrische Anlagen in Wohngebäuden 
• DIN 4109, Schallschutz im Hochbau 
• DIN 50173-4, Informationstechnik – Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen –  


  Teil 4: Wohnungen 
• VDE 0185, Anforderungen und Nachweise sowie die Anlagen für den Blitzschutz  
• Die einzelnen Brandschutz-Landesbauordnungen 


2) Ggf. muss der Brandschutzbeauftragte bzw. der Blitzschutzplaner des Kunden befragt werden. 


3) An Hand von sichtbaren Teilen, wie z. B. Unterputzdosen, Sperrschieber, Wasserhähne usw. sind 
verdeckt geführte Leitungen zu ermitteln. 


4) Vor Wand- oder Deckendurchbohrungen ist beidseitig die Putzschicht mit einem isolierten 
Schraubendreher vorsichtig zu durchbohren. 


5) Die Wände sind abzuklopfen, um gegebenenfalls vorhandene Hohlräume wie z. B. Abwasserrohre, zu 
erkennen. 


6) Über den gesamten Trassenverlauf sind Metallsuchgeräte bzw. Leitungssuchgeräte einzusetzen. Soweit 
diese mit Tongeneratoren zusammenarbeiten, ist darauf zu achten, dass keine Störungen an 
benachbarten in Betrieb befindlichen Leitungen verursacht werden. 


7) Asbesthaltige Stoffe sind weiträumig zu umgehen. 


 


10.2.3 Bauweisen 
 


10.2.3.1 Allgemeine Hinweise 


1) Als Bauweisen sind grundsätzlich wirtschaftliche Verlegearten zu wählen. Standardbauweisen sind 
das Einziehen in vorhandene Rohrnetze und das Verlegen von Kabeln auf Putz. Die Leitungen sind 
so zu verlegen, dass sie möglichst keinen mechanischen, thermischen oder chemischen Einflüssen 
ausgesetzt sind. Örtliche Gegebenheiten können spezielle Verlegearten erfordern, die vorher mit 
dem BvT abzustimmen sind 


2) Für erforderliche Verteil- und Verzweigungseinrichtungen sind Verteilerkästen vorzusehen. 


3) Die Benutzung von Rohrnetzen oder Kabel Anderer für Leitungen der Telekom ist nur in Absprache 
mit dem Eigentümer oder seinem Bevollmächtigten zulässig.  Zur vertraglichen Sicherung ist der 
BvT zu verständigen. 


4) Bei den in Installationsgehäusen wie Verteilerkästen, Unterputzdosen und dergleichen endenden 
Installationskabel muss genügend Vorrat belassen werden, damit die einzubauenden 
Geräteeinsätze wie Anschlussleisten, Verbinderdosen, Steckdosen usw. ohne Schwierigkeiten 
angeschlossen werden können. 


5) Müssen vorhandene Netze über den beauftragten Rahmen hinaus erweitert oder geändert werden, 
ist der BvT zu verständigen. 


6) Bei der Installation von Endleitungen ist eine starre Führung von mindestens 2 DA (vom APL bis zur 
Anschalteeinrichtung, z. B. 1.TAE) herzustellen. Würge- und Lötverbindungen sind nicht zulässig. 
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10.2.3.2 Führen und Verlegen von Kabeln 


1) Die Kabelverlegung im Inneren von Gebäuden ist anzustreben. Bei LAN-Kabeln sind die erhöhten 
Brandlasten zu berücksichtigen.  
Beim Verlegen von neuen Ivk`s in Gebäuden sind die örtlichen, allgemeinen-und die für das Objekt 
gültigen Brandschutzbestimmungen zu beachten. 
Die beim Verlegen geöffneten Brandschottungen, sind wieder mit dem gleichen Material (Hersteller) 
zu verschließen wie eingebaut war.  
Neue Wand- oder Deckendurchbrüche sind nach den gültigen Brandschutzbestimmungen, mit den 
zugelassenen Materialen für Brandschottungen, zu verschließen. 
Kabel sind außen an Wänden möglichst zugriffssicher zu verlegen. 


2) Dem AN ist es außerhalb von Wohnräumen freigestellt, alternativ Installationsrohre für mittlere und 
schwere Druckbeanspruchung an Wänden zu befestigen und Innenkabel in Rohre einzuziehen. 


3) Die Abstände der Schellen betragen bei der Befestigung von Kabeln etwa 25 cm. Die Abstände 
sollen auf der gesamten Verlegelänge gleich groß bleiben und so bemessen sein, dass ein 
Durchhängen der Kabel vermieden wird. Bögen sind sorgfältig zu formen, vor und hinter dem Bogen 
ist je eine Schelle zu setzen. 


4) Die Verlegung von Gf-Kabeln ist in der ZTV-TKNetz 48 geregelt. 


5) LAN-Kabel dürfen nicht geknickt werden. 


 


10.2.3.3 Installationskabel, Installationsdrähte 


1) Es sind einfach geschirmte Installationskabel zu verwenden, die mindestens die Anforderungen 
nach DIN VDE 0815 Tabelle 13 erfüllen. 


2) Für die Installation von Endstellenleitungen ist mindestens der Typ I-02YS(St)H StBdIV nx2x0, 5 
StVBd zu verwenden. Dieser Typ kann auch für den ISDN-Basisanschluss benutzt werden, wenn die 
Kabellänge für den S0 –Bus 140m nicht überschreitet. Dies gilt auch für hochbitratige Anschlüsse 
(z.B. DSL).   


3) Der Temperaturbereich für die Verarbeitung von Installationskabeln liegt zwischen -5°C und +50°C 
(Bauausführung). 


4) Zum Schalten in Verteilungseinrichtungen werden die je nach Schaltelement und Dienst 
vorgegebenen geschirmten oder ungeschirmten Installationsdrähte verwendet.   


5) Bei erhöhten Anforderungen (z.B. LAN-Netze) sind geschirmte Installationskabel gemäß DIN EN 
50173 zu verwenden. 


6) Alle Kabelschirme müssen aufgelegt werden. Bei der Verwendung vorhandener Kabel ist die 
durchgängige Verbindung der Kabelschirme bis zum APL zu prüfen. Kann keine durchgängige 
Verbindung festgestellt werden, ist der BVT zu informieren. 


10.2.3.4 Räume für TK-Abschlusseinrichtungen 


1) TKE sind in trockenen Räumen einzubauen (Wohnräume, Büros, Geschäfts-, Verkaufsräume und 
dergleichen). Auf Wunsch des Kunden ist auch das Anbringen des Endstellennetzes in 
Wohnküchen, geschlossenen Veranden, gut belüfteten Kellerräumen und dergleichen möglich.  


2) In folgenden Räumen dürfen ohne besondere Vorkehrungen keine TK-Abschlusseinrichtungen 
angebracht werden: 
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a. Chemisch gefährdete Räume, in denen feste, flüssige oder gasförmige Stoffe auf die TKE 
zersetzend einwirken können, wie z. B. chemische Fabriken, Wäschereien, landwirtschaftlich 
genutzte bzw. für Vervielfältigungsgeräte genutzte Räume bestimmter Art oder Abstellräume für 
Reiniger, Lacke und dgl. 


b. Feuergefährdete Räume, in denen sich nach den örtlichen und betrieblichen Verhältnissen leicht 
entzündliche Stoffe wie z. B. Heu, Stroh, Hobelspäne, lose Holzwolle, Baumwoll- und 
Zellstofffasern und dgl. in gefahrdrohender Menge nahe der TKE befinden 


c. Explosionsgefährdete Räume, in denen Gase, Dämpfe, Nebel oder Staub, die zusammen mit Luft 
explosionsfähigen Gemische bilden und sich in gefahrdrohender Menge ansammeln können. 
Solche Räume sind in der Regel als explosionsgefährdet gekennzeichnet und können sein: 
Arbeits-, Trocken-, Lagerräume, Behälter und Apparate sowie Betriebsstätten im Freien. 


3) Besteht der Kunde auf der Installation der Abschlusseinrichtung in einem der in Absatz 2 genannten 
Räume, ist er an den BvT zu verweisen. Der Auftrag ist vom Auftragnehmer mit einem 
entsprechenden Vermerk zurückzugeben. 


10.2.3.5 Herstellen von Durchbrüchen und Befestigungsbohrungen 


1) Decken- und Wanddurchbrüche sind mit dafür geeigneten Werkzeugen sorgfältig herzustellen. 
Durchbrüche sind beidseitig mit geeignetem Material abzudichten. Falls bei Deckendurchbrüchen 
mechanischer Schutz erforderlich ist, muss ein Kunststoffpanzerrohr Typ ACF nach DIN EN 61386-
23 oder besser in entsprechender Größe eingebaut werden. 


2) Vor dem Durchbohren von Decken und Wänden ist stets zu prüfen, ob die Wände versetzt 
angeordnet sind, keine fest eingebauten abgehängten Decken vorhanden sind oder andere 
Umstände zur Änderung der vorgesehenen Leitungsführung zwingen. Durchbrüche dürfen nur mit 
Zustimmung des Hauseigentümers hergestellt werden. 


3) Werden Installationskabel von außen nach innen eingeführt, sind die Bohrungen nach außen leicht 
geneigt herzustellen. Die Öffnungen sind mit geeigneten Materialien dicht zu verschließen. 
Hauseinführungen in Endstellennetzen sind grundsätzlich nicht unterirdisch herzustellen. Bei der 
Hauseinführung von Installationskabel sind grundsätzlich keine Mauerdurchführungsbauteile zu 
verwenden. 


4) Schalldämmende Wände erfordern eine besondere Sorgfalt beim Erstellen und Verschließen der 
Durchbrüche.  Schallbrücken sind zu vermeiden. Die Öffnungen sind mit geeignetem Material 
beidseitig zu verschließen. 


5) Bei Arbeiten an Inhousenetzen oder beim Verlegen von neuen Ivk`s in Gebäuden sind die örtlichen, 
allgemeinen-und die für das Objekt gültigen Brandschutzbestimmungen zu beachten. 
Die beim Verlegen von neuen Ivk geöffneten Brandschottungen, sind wieder mit dem gleichen 
Material (Hersteller) zu verschließen wie eingebaut war.  
Neue Wand- oder Deckendurchbrüche sind nach den gültigen Brandschutzbestimmungen, mit den 
zugelassenen Materialen für Brandschottungen, zu verschließen.  
Öffnen-, Schließen oder sonstige Arbeiten an Brandschottungen sind nur mit Zertifikat gestattet und 
sind dem BvT vor Beginn der Arbeiten vorzulegen. 
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10.3 Arbeiten an Verbindungs- und Verteilungseinrichtungen 


10.3.1  Allgemeine Hinweise 
1) Verbindungseinrichtungen werden im Endstellennetz eingebaut, um starre Leitungsverbindungen zu 


ermöglichen. Verteilungseinrichtungen beinhalten Bauteile, an denen Leitungsverbindungen veränderbar 
herzustellen sind. 


2) Treffen in Endleitungsnetzen zwei oder mehrere Kabel zusammen und müssen dabei deren Kabeladern 
miteinander verbunden oder verteilt werden, sind Verbindungs- und Verteilungseinrichtungen zu 
verwenden und gemäß Montageanweisung zu befestigen und zu beschalten. 


3) In Verteilerkästen und Wandverteilern müssen entsprechend den Vorgaben des Beauftragten von 
Telekom (BvT) Schließsysteme der Telekom eingesetzt werden. 


4) Bei der Einführung von Kabeln in die Verbindungs- und Verteilungseinrichtungen muss die Verseilung der 
Adern bis unmittelbar vor die Adernanschlusselemente oder Verbinder erhalten bleiben. 


5) Würge- und Lötverbindungen sind nicht zulässig. 


6) Werden Kabeladern zum Verbinden und Verteilen nicht auf Aderanschlusselementen angeschlossen, so 
sind sie mit EVK zusammenzuschalten.  


10.3.2 Anschlussleisten (AsLe) und Erdleisten 


1) AsLe werden bei der Montage in Verteilerkästen und Wandverteilern zusammengefasst.  


2) Nach dem Beschalten sind die Schilderrahmen der AsLe zu beschriften und so auf die Leisten 
aufzustecken, dass sie auf der Installationsdrahtseite (Rangierseite) aufklappbar sind. 


3) Für Prüfzwecke sind Adapterschnüre, über die die Doppeladern abgegriffen werden können, zu 
verwenden. 


10.3.3 Verbindungs- und Verteilungsdosen (VVD), Verteilerkästen (VK) 


1) VVDi 83 Ap zu 2 DA und VVDi 85 zu 10 DA sind nur für Aufputzmontage in trockenen Innenräumen 
geeignet. 


2) Die Deckel besitzen Schnappverschlüsse und können mit einem Schraubendreher oder der 
Entriegelungsklinge des Anlegewerkzeuges von der Grundplatte abgehebelt werden. 


3) Die VVDi 85 sind ggf. auf Anordnung des BvT mit dem Rillenschließsystem zu verschließen. 


4) Die VK sind je nach Ausführung für die Aufputz- oder Unterputzmontage in trockenen Innenräumen 
geeignet. 


10.3.4 Inbetriebnahme des Endstellennetzes 


1) Nach dem Herstellen des Endstellennetzes ist die Endleitung am APL an die im Auftrag angegebenen 
Klemmen (Stifte) anzuschalten. 


2) Eine Selbstkontrolle muss vom Auftragnehmer eigenverantwortlich mit eigenen und dafür vorgesehenen 
Messgeräten durchgeführt werden.  
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10.3.5 Näherungen zu Starkstromleitungen 


1) Kreuzungen und Näherungen zu Starkstromleitungen ≤1 KV. 
Die Kabel sind nach DIN VDE 0800, Teil 174-2 (Installation von Kommunikationskabeln in Gebäuden) zu 
verlegen. 


2) Kreuzungen und Näherungen zu Starkstromleitungen > 1kV.  
Hier ist ein Abstand von mindestens 30 cm einzuhalten. 


3) Telekomleitungen und Starkstromleitungen dürfen nicht im selben Elektro-Installationsrohr, Zug eines 
Elektro-Installationskanals oder dergleichen geführt werden. 


4)  In Geräteeinbaukanälen und Rohrnetzen verwendete kombinierte Abschluss- und Verteileinrichtungen 
(Garnituren) für Telekommunikations- und Starkstromleitungen müssen grundsätzlich getrennt abgedeckt 
werden. Dies gilt nicht, wenn nach dem Entfernen der Abdeckung mindestens der Starkstromanteil 
gegen direktes Berühren geschützt bleibt. Die einander zugekehrten Einführungsöffnungen der beiden 
Geräteeinbaudosen dürfen nicht ausgebrochen sein. 


5) In elektrischen Betriebsräumen – nach VDE 0100 731. – dürfen Arbeiten an TK-Anlagen nur ausgeführt 
werden, wenn die Ausführenden vom Betreiber der Starkstromanlage vorher unterwiesen wurden. Wenn 
es erforderlich ist, müssen sich die Ausführenden durch Fachleute oder unterwiesene Personen nach 
VDE 0105 beaufsichtigen lassen. 


10.3.6 Näherung zu Blitzschutzanlagen 


1) Installationskabel sind von Anlagen für den Blitzschutz räumlich getrennt zu führen. Bei erforderlicher 
Parallelführung ist ein Abstand von 10% von der Länge der Parallelführung einzuhalten, unterhalb von 1 
m beträgt der Mindestabstand 10 cm. Wird der Abstand unterschritten, ist der BvT zu verständigen. Bei 
zwingend erforderlichen Kreuzungen ist das Installationskabel in flexibles Kunststoffrohr mit glattem 
Mantel für schwere Druckbeanspruchung nach DIN 49018 Teil 2 einzuziehen. Das Kunststoffrohr muss 
beidseitig um mindestens 30 cm über die Kreuzungsstelle hinausragen. Wenn Blitzschutzzonen vorliegen 
ist der BVT zu informieren oder der Blitzschutzplaner des Kunden zu kontaktieren. 


10.3.7 Näherungen zu anderen Anlagen 


1) Installationskabel sind von anderen Anlagen räumlich getrennt zu führen. Sie sollen keinen 
mechanischen, thermischen und chemischen Einflüssen ausgesetzt sein. Ein Mindestabstand von 50 mm 
gilt als ausreichend. Bei Anlagen mit Temperaturen > 70° C ist ein Mindestabstand von 100 mm 
einzuhalten. Bei Kreuzungen mit anderen Anlagen ist das Installationskabel in flexibles Kunststoffrohr mit 
glattem Mantel für schwere Druckbeanspruchung nach DIN 49018 Teil 2 einzuziehen und über die 
Anlage hinweg zu führen, wenn eine Unterkreuzung nicht möglich ist. Wird der Mindestabstand 
unterschritten, ist der BvT zu verständigen. 
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11 Abkürzungen, Begriffe und Definitionen  


 


Abkürzung Erklärung 
AAKv Aderabzweigklemme 


AN Auftragnehmer 


APL Abschlusspunkt Linientechnik 


AP Aufputz 


AsK Anschlusskabel 


AsLe Anschlussleiste 


AslMux Anschlussmultiplexer 


AtM Aufteilungsmuffe 


AtOK Aufteilungsortskabel 


AVL Aderverbindungsleiste  


Azk Abzweigkasten 


BvT Beauftragter der Deutschen Telekom AG 


Cu Kupfer 


DA Doppelader 


DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 


DKBM Druckdichte Klemmbohrmuffe 


DLR  Druckluftröhrchen  


DLST / DLSP Druckluftsperrstopfen 


DLÜ Druckluftüberwachung 


DRSM Druckdichte Reparaturschrumpfmanschette 


DS Datensignal (für „hochbitratige“ Übertragung auf Kupfer) 


DSM Druckdichte Schrumpfmuffe 


DVSM Druckdichte Verbindungsschrumpfmuffe 


EVK Einzeladerverbinder Kopfform 


EVs Endverschluss 


EVz Endverzweiger 


FTZ „Forschungs- und Technologiezentrum“; ehemalige Einrichtung der Deutschen Bundespost 


Gfk Glasfaserkabel 


GRK Gruppenringe Kunststoff 


HVt Hauptverteiler 


HVt55 HVt Entwicklungsjahr 1955 


HVt71 HVt Entwicklungsjahr 1971 


HVt95Q HVt Entwicklungsjahr 1995; Ersthersteller Quante/3M 


HVt95S HVt Entwicklungsjahr 1995; Ersthersteller Siemens (RXS) 


KoVt Kollokationsverteiler 


KSch Kabelschacht 


KVz Kabelverzweiger 


LDC Gießharz für kunststoffisolierte (PE) und papierisolierte Leiter 


LDF Gießharz für papierisolierte Leiter –nicht mehr lieferbar. Ersatzmaterial: LDC 


MFG Multifunktionsgehäuse 


MSAN Multiservice Access Nodes 


NI Netzinfrastruktur 


o.i. oberirdisch 
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Abkürzung Erklärung 
ÖTKSt öffentliche Telekommunikationsstelle 


Ovk Ortsverbindungskabel 


PAK Potentialausgleichsklemme 


PCM Pulscodemodulation 


PE Polyethylen 


PotA Potentialausgleich 


PPA Passiver Prüfabschluss 


PSAgA Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz 


PVC Polyvinylchlorid 


RSS Rillenschraubenschließsystem 


AVL System Adernverbindungsleiste (10 DA) 


SESYS Security System 


SIS2015 Schließsystem mit intelligentem Schließmittel 


SM Schaltmittel 


SMTK Schrumpfmanschette mit thermoplastischem Kleber 


SNR Speednetrohr 


SOL Strategic Outdoor Location 


SS81 Schließsystem 81 


TrLe Trennleiste 


TWD TagWasserDicht 


u.i. Unterirdisch 


UDESI Unterdeckelsicherung 


UFB Unterflurbehälter 


UP Unterputz 


ÜR Übergangsrohr 


ÜsAg Überspannungsschutzableiter gasgefüllt 


ÜVt Übergabeverteiler 


VAGi Verbindungs- und Aufteilungsgehäuse für Innenräume 


VASK Verbindungs- und Abzweig-Schraubklemmuffe 


VASM Verbindungs- und Abzweigschrumpfmuffe 


VATK Verbindungs- und Abzweig-Spannklemmuffe ausThermoplast 


VATSK Verbindungs- und Abzweig-Schraubklemmuffe aus Thermoplast 


VDE Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. 


VK Verteilerkasten 


VN Verbindungsnetz 


VNK Verbindungsnetzknoten oder vermittelnder Netzknoten 


VVD Verteilungs- und Verbindungsdose 


WaM Wannenmuffe 


WVt Wandverteiler 


ZN Zugangsnetz 


ZTV Zusätzliche technische Vertragsbedingungen 


ZWR (E/O) Zwischenregenerator (elektrisch/optisch) 







ZTV-TKNetz 41  Oktober 2018 
 


Dokument aus myDMS Seite 79 von 81 Druckdatum: 26.09.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


12 Mitgeltende Unterlagen 


Mitgeltende Unterlagen zu diesem Dokument sind in der IVAG myDMS auf der Dokumentenübersichtsseite 
(Metadatenseite) zu entnehmen! 
 
Im Rahmen der Montagearbeiten können auch Arbeiten erforderlich werden, die in folgenden ZTV TKNetz 
geregelt sind: 


Kurzbezeichnung Titel 
ZTV TKNetz 9 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für 


Bauleistungen am Telekommunikations-Netz Teil 9."Abrechnung von 
Bauleistungen" 


ZTV TKNetz 22 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für 
Bauleistungen am Telekommunikations-Netz  


ZTV TKNetz 38A Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für 
Handhabung und Inbetriebnahme des Zugangskontrollsystems SIS2015 


ZTV TKNetz 39 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für 
Bauleistungen am Telekommunikations-Netz Teil 39. "Lagerung von Kabeln und 
Kabelgarnituren in Betriebsgebäuden, KSch, AzK und im Erdreich“ 


ZTV TKNetz 40 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für 
Bauleistungen am Telekommunikations-Netz Teil 40. "Ein- und Ausziehen von 
Kabel und MR 4, Kalibrieren von Rohrzügen, Einblasen von Gfk" 


ZTV TKNetz 45  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Telekom Deutschland AG für 
Bauleistungen am Telekommunikations-Netz Teil 45 „Kabelfehlerortung und 
Messungen zur Abnahme mittels Gleichstrommessung im Cu Zugangsnetz und 
DPBO Messungen zur Ermittlung des ESEL- Wertes und Messung an 400V DC 
Fernspeisekabel“ 


ZTV TKNetz 50 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für 
Bauleistungen am Telekommunikations-Netz Teil 50. "Arbeiten an oberirdischen 
Fernmeldelinien" 


 
Soweit nichts Gegenteiliges festgelegt ist, sind bei den Arbeiten u. a. noch folgende Vorschriften für die technische 
Ausführung zu beachten: 


Es gelten die aktuellen Ausgaben der Dokumente/Mitgeltende Unterlagen 
 


Lfd. Nr. Kurzbezeichnung Titel 
1 AfK Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft DVGW/VDE für 


Korrosionsfragen 
2 BaustellV Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 


(Baustellenverordnung) 
3 BGR 2111/GUV-R 


2111 
Arbeiten an Telekommunikationslinien  


4 BGR/GUV-R 198 
DGUV Regel 112-198 


Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz 


5 BGV A2 (VBG 4)  Unfallverhütungsvorschrift: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel 
6 DIN 4109 Schallschutz im Hochbau 
7 DIN 0816-1 Beiblatt 1 Außenkabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen – 


Kabel mit Isolierhülle und Mantel aus Polyethylen in Bündelverseilung – 
Verzeichnis der Typenkurzzeichen für Kommunikationskabel  


8 DIN 18 015 Wesentliche Planungsnormen für elektrische Anlagen in Gebäuden 
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Lfd. Nr. Kurzbezeichnung Titel 
9 DIN 46 438 Rundseile aus Kupfer, hochflexibel 


10 DIN 47 608 Teil 1  Anschlussleisten mit Schneidklemmkontakten für Fernmeldeanlagen, 
Maße, Werkstoff 


11 DIN 47 614  Anschlussleisten für Fernmeldeanlagen 
12 DIN 47 6 61 Teil 2 Isolierhülsen Gruppenringe für kunststoffisolierte Fernmeldekabel 
13 DIN 49 018 Teil 2 Elektro-Installationsrohre und Zubehör; Flexible flammwidrige 


Isolierstoffrohre, gewellt mit glattem Mantel, für schwere 
Druckbeanspruchung 


14 DIN EN 50 173 Informationstechnik - Anwendungsneutrale 
Kommunikationskabelanlagen 


15 DIN VDE0100 731 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000V 
16 DIN 57185 Teil1 


VDE 0185 Teil1 
Blitzschutzanlage 


17 DIN 96 Halbrund- Holzschrauben mit Schlitz 
18 DIN EN 29453 Weichlote- Chemische Zusammensetzung und Lieferformen 
19 DIN VDE 0105 


Teil 100 
Betrieb von elektrischen Anlagen 
 


20 DIN EN 61386-23 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für 
Informationen - Teil 23 


21 DIN VDE 0100Teil 540 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V 
Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel; 
Erdung, Schutzleiter, Potentialsausgleichsleiter VDE 0100 


22 DIN VDE 0185 Blitzschutz baulicher Anlagen 
23 DIN VDE 0228 Maßnahmen bei Beeinflussung von Fernmeldeanlagen durch 


Starkstromanlagen 
24 DIN VDE 0800 Teil 1 Fernmeldetechnik: Allgemeine Begriffe, Anforderungen und Prüfungen 


für die Sicherheit der Anlagen 
25 DIN VDE 0800 Teil 10 Fernmeldetechnik; Übergangsfestlegungen für Errichtung und Betrieb 


der Anlagen 
26 DIN VDE 0800 Teil 2 Fernmeldetechnik; Erdung und Potentialausgleich 
27 VDE 0800Teil 2-310 Anwendung von Maßnahmen für Potentialausgleich und Erdung in 


Gebäuden mit Einrichtungen der Informationstechnik 
28 DIN VDE 0800 Teil 3 Fernmeldetechnik; Fernmeldeanlagen mit Fernspeisung [VDE 


Bestimmung] 
29 DIN VDE 0800 Teil 4 Fernmeldetechnik; Errichtung von Fernmeldelinien 
30 DIN VDE 0800 Teil 5 Fernmeldetechnik; Zusatzfestlegungen für die Stromversorgung 
31 DIN VDE 0816 Teil 1 Außenkabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen; 


Kabel mit Isolierhülle und Mantel aus Polyethylen in Bündelverseilung 
32 DIN VDE 0816 Teil 2 Außenkabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen 


Kabel mit Isolierhülle aus Papier 
33 DIN VDE 0845 Teil 1 Schutz von Fernmeldeanlagen gegen Blitzeinwirkungen, statische 


Aufladungen und Überspannungen aus Starkstromanlagen 
34 DIN VDE 0845 


Teil 3-1 
Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Telekommunikations- 
und signalverarbeitenden Netzwerken Teil 21: Leistungsanforderungen 
und Prüfverfahren 


35 DIN VDE 0845Teil 4-2 Blitzschutz – Telekommunikationsleitungen Teil 2: Leitungen mit 
metallischen Leitern 


36 GUV 5.7 Unfallverhütungsvorschrift; Arbeiten im Bereich von Gleisen 
37 LAGA 20 Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
38 NachW Verordnung über Verwertungs- und Beseitigungsnachweise 


(Nachweisverordnung) 
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Lfd. Nr. Kurzbezeichnung Titel 
39 RSA Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 
40 SfB TE Nr. 3  Technische Empfehlung Nr. 3 der Schiedsstelle für 


Beeinflussungsfragen   
41 StVO Straßenverkehrsordnung 
42 T-COM 731 TR 1 Rohrnetze und andere verdeckte Führungen für 


Telekommunikationsanlagen in Gebäuden 
43 ZTV- SA Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 


Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen 
 


Hinweis für den AN: 


Die Spezifikationen und Druckwerke der Telekom (z. B. Technischen Richtlinien) können bei der 
Deutschen Telekom Technik GmbH im örtlichen Ressort Produktion Technische Infrastruktur (PTI) 
angefordert werden.  


Die VDE-Vorschriften und die AfK sind erhältlich bei: 
VDE-Verlag GmbH 
Bismarckstr. 33 
10625 Berlin 


Die DIN-Normen können bezogen werden bei:  
Beuth Verlag GmbH 
Burggrafenstr.6 
10787 Berlin. 


Die ZTV- SA kann bezogen werden bei: 
FGSV Verlag  
Konrad- Adenauer- Straße 
50996 Köln. 


Die STVO und die RSA können bezogen werden bei: 
Verkehrsblattverlag Borgmann GmbH & Co KG 
Hohe Straße 39 
44139 Dortmund. 


Die BGV kann bezogen werden bei:  
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik 
Gustav- Heinemann- Ufer 130 
50968 Köln. 


Die sfb TE Nr. 3 kann bezogen werden bei:  
Verlags- und Wirtschaftsgesellschaft der Elektrizitätswerke m. b. H - V W E W 
Stresemannallee 30 
60596 Frankfurt am Main. 
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Änderungen ZTV-TKNetz 41 



Änderungen von Ausgabe Oktober 2017 zu Ausgabe Oktober 2018 



Kapitel 
Abschnitt  



 Aktuelle Version Seite 



6.1 Vorbereiten der Kabel  
- Allgemeine Hinweise 



Hinweise zur APL-Montage und zur 
Einführung eines neuen SOL-Kabels 
hinzugefügt 



12+14 



7.1 Verbinden von Kabeladern  
- Allgemeine Hinweise 



Hinweise zum Aderndurchmesser 
hinzugefügt 



19 



7.2 Verbinden von Kabeladern mit AVL Hinweise zum Spleiß- / 
Aufteilungskamm hinzugefügt 



24 



8.2 Mechanische Muffen Hinweise auf Wannenmuffen 
hinzugefügt 



26 



9.3.1 Abschließen der Kabel am EVs ….  
- Allgemeine Hinweise 



Hinweise zur Verwendung 
hinzugefügt 



62 



9.4.1 Abschließen der Kabel an Evz  
- Allgemeine Hinweise 



Tabelle APL-Typen überarbeitet 65 



11 Abkürzungen, Begriffe und Definitionen Einträge hinzugefügt 77+78 



12 Mitgeltende Unterlagen ZTV-Übersicht aktualisiert 79 
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1 Zweck 


Die ZTV-TKNetz 48 enthält alle technischen Vorgaben und Hinweise, für die Arbeiten am Glasfasernetz der  
Telekom Deutschland GmbH–im folgenden “Telekom“ genannt –die einzuhalten sind.  


2 Weitere Vertragsbestandteile 


(1) Diese Vorschrift gilt für Montagearbeiten von Kabeln und deren Abschlusseinrichtungen im  
Glasfaser-Verbindungs- und Zugangsnetz der DT Technik GmbH.  


 
(2) Der AN wird mit den Arbeiten an Gf-Kabeln über den Abruf in SAP oder WMSTI beauftragt. Die  


Planunterlagen für die auszuführenden Montagearbeiten bekommt der AN vom BvT oder über die EBauakte 
aus WMSTI. 


 
(3) Als Bestandteil der Glasfaserübertragungseinrichtungen kommen unterschiedliche Lasereinrichtungen 


zum Einsatz. Der unsachgemäße Umgang mit Lasereinrichtungen kann zu gesundheitlichen  
Schädigungen führen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet sein Personal gemäß den allgemein gültigen  
Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und den Informationen der Berufsgenossenschaft zu unterweisen. 


 
(4) Betriebsarbeiten sind innerhalb des Wartungsfensters auszuführen. Welche Arbeiten davon betroffen sind 


legt der Beauftragte der Telekom (BvT) fest. 
 


(5) Die Glasfaserkabel (Gfk) können als oberirdisches Außenkabel, Erd- und/oder Röhrenkabel, sowie als  
Innenkabel eingesetzt werden. Für Rangier- und Schaltarbeiten werden Gf-Verbindungskabel (Gf-Vbk) 
und Gf-Schaltadern verwendet. 


 
(6) Die ZTV-TK Netz Teil 48 gilt im allgemeinen und unmittelbaren Zusammenhang mit weiteren Teilen der 


ZTV-TK Netz gemäß Tabelle 1: 
 


Kurzbezeichnung Titel der Vorschrift 
ZTV-TK Netz 9 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistungen am Tele-


kommunikations-Netz Teil 9 
„Abrechnung von Bauleistungen“. 


ZTV-TK Netz 10 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistungen am Tele-
kommunikations-Netz Teil 10 
„Tiefbauarbeiten bei Gräben  und Baugruben“. 


ZTV-TK Netz 11 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistungen am Tele-
kommunikations-Netz Teil 11 
„Erdverlegung bei Kabel und Kabelrohr“. 


ZTV-TK Netz 20 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistungen am Tele-
kommunikations-Netz Teil 20 
Aufstellen und Abbrechen von 
„KVz, KoVt, Gf-NVt, MFG, EnAs, EVz-Säulen“ 


ZTV-TK Netz 21 und 
21a 


Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistungen am Tele-
kommunikations-Netz Teil 21 
„Projektierung von TK-Anlagen“. 


ZTV-TK Netz 22 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistungen am Tele-
kommunikations-Netz  Teil 22 
„ Baubegleitung beim Errichten von TK-Anlagen“ 


ZTV-TK Netz 23 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistungen am Tele-
kommunikations-Netz Teil 23 
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Einmessen von TK-Anlagen  
ZTV-TK Netz 24 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistungen am Tele-


kommunikkations-Netz Teil 24 
Dokumentation und Bezeichnung von TK-Anlagen 


ZTV-TK Netz 31C Montage und Verkabelung der systemtechnischen Komponenten eines Outdoor-Standorts für Mini-
MSAN mit Inband-Management 


ZTV-TK Netz 37 Inbetriebnahme AccessNode am MFG , Netzintegration  
ZTV-TK Netz 38A Handhabung und Inbetriebnahme des Zugangskontrollsystems SIS2015 
ZTV-TK Netz 39 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistungen am Tele-


kommunikations-Netz Teil 39 
„Lagerung von Kabeln und Kabelgarnituren in KSch und AzK“. 
 


ZTV-TK Netz 40 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistungen am Tele-
kommunikations-Netz Teil 40 
„Ein- und Ausziehen von Kabel und MR4, Kalibrieren von Rohrzügen, Einblasen von Glasfaserkabel“. 
 


ZTV-TK Netz 41 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistungen am Tele-
kommunikations-Netz Teil 41 
„Verbinden und Abschließen von Außenkabeln mit symmetrischen Kupferdoppeladern“. 


ZTV-TK Netz 43 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistungen am Tele-
kommunikations-Netz Teil 43 
„FTTH Messvorschrift für Gf-Kabel“. 


ZTV-TK Netz 48A Gf- Montage am FTTH-Netz 
ZTV-TK Netz 50 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistungen am Tele-


kommunikations-Netz Teil 50 
„Arbeiten an oberirdischen Fernmeldlinien“. 


ZTV-TK Netz 70 Logistik 
ZTV-TK Netz 71 Eigenständige Materialdisposition beim Auftragnehmer 


Tabelle 1: Gemeinsam mit dieser ZTV-TKNetz gültige Werke der Telekom 


(7) Soweit nichts gegenteiliges festgelegt ist, sind bei den Arbeiten u.a. noch folgende Vorschriften für die tech-
nische Ausführung gemäß Tabelle 2 zu beachten: 


 
Kurzbezeichnung Titel der Vorschrift 
ArbSch-VwV 7.1 Arbeitsschutz-Verwaltungsvorschrift zum Errichten und Betreiben von Fernmeldelinien, Endleitungen 


und Endstellen. 
BaustellV Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 
DIN VDE 0800 Fernmeldetechnik-Errichtung von Fernmeldelinien 
LAGA 20 Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20 
NachwV Verordnung über Verwertungs- und Beseitigungsnachweise (Nachweisverordnung) 
RSA Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 
StVO Straßenverkehrsordnung 
UVV Unfall-Verhütungs-Vorschriften 
ZTV-SA Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten von Arbeitsstel-


len an Straßen 


Tabelle 2: Regelungen für die technische Ausführung 


(8) Bei der Anwendung dieser Vorschrift ist zu beachten, dass in den Abschnitten bezüglich der zum  
Einsatz kommenden Bauteile im Allgemeinen nur der Anwendungsbereich beschrieben ist. Der  
grundsätzliche Aufbau der Bauteile und die Montage sind in den Montageanweisungen beschrieben. 
Diese liegen den Bauteilen bei oder sind vom BvT zu erfragen und zu beziehen. 
 


(9) Die umweltschutzrelevanten Gesetze und Vorschriften der jeweiligen Bundesländer sind zu beachten. 
 


(10) Soweit bei Baumaßnahmen im Rahmen von Ingenieurverträgen, Ingenieure des AN mit der Bauauf-
sicht beauftragt werden, so entsprechen diese dem BvT im Sinne dieser Regelung. 
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3 Gültigkeitsbereich 


Die ZTV-TKNetz 48 ist gültig für die Mitarbeiter der Deutschen Telekom Technik GmbH und die von der Deutschen 
Telekom Technik GmbH beauftragten Arbeitnehmer, welche arbeiten an Gf-Kabeln und deren Verteilereinrichtung 
ausführen. Das Glasfasernetz der Telekom besteht aus Kabeln, Muffen und deren Abschluss- und Verteileinrichtun-
gen. 
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4 Änderungshinweise 


Änderungen von Ausgabe Juni 2018 zu Ausgabe Oktober 2018 


Kapitel Titel Aktuelle Version Seite 
7 Glasfaserkabel & Vorbereitung  Neue Materialnummern für Kabel 


 Redaktionelle Anpassungen 
 Farbcodierung für Bündelader mit 


mehr als 12Fs 
 Farbcodierung für colorierte Bündel-


adern  


19ff 


9.1 Abschließen von Glasfaserkabel in Te-
lekom eigenen Gebäuden 


 Redaktionelle Änderungen 30 


11 Muffentechnik  Redaktionelle Änderungen 33 


11.4 E&MMS Muffen  Redaktionelle Anpassungen 
 Vierfacheinführung R&M 
 Aramdigarn Abfangung 7-14mm 


34 


11.4.4 Gf Muffe E&MMS-3M  Wassersensor nicht vorgesehen. 36 


13.12 Anschlussfeld –Kunde/Systemgestell  Neues Anschaltefeld Fa. Langmatz 85 


13.19 Endverschluss  Redaktionelle Änderungen 90 


14 Gf-Montage oiL  Neues Abmantelwerkzeug 94 


Tabelle 3: Änderungshinweise 
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5 Beistellungen, Lieferungen und Rücklieferungen 
von Stoffen und Materialien 


5.1 Beistellungen durch die DT Technik GmbH  


(1) Alle für die Baudurchführung benötigten Bauteile (z.B. Muffen, Abschlusseinrichtungen) werden 
durch die DT Technik GmbH bereitgestellt. Der Übergabepunkt der Bauteile wird mit der LB-TKNetz 
vereinbart. 


 
(2) Zur Durchführung der Arbeiten übergebene Schlüssel für Schließsysteme dürfen nur mit Einver-


ständnis des BvT an Dritte weitergegeben werden. 


5.2 Bereitstellung und Lieferungen durch den Auftragnehmer 


(1) Alle zur Glasfasermontage notwendigen Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel sind vom  
AN bereitzustellen. 


 
(2) Der AN hat alle Stoffe und Bauteile, die zur Ausführung der in den Abschnitten 4 bis 7 genannten 


Arbeiten erforderlich sind, zu liefern. Das sind u. a.: 
1. Befestigungsmaterial  
2. Dichtungsstoffe, 
3. Isolierband, 
4. Kabelbinder und Klettband, 
5. Kunststofffolien, 
6. Markierungsringe, 
7. Markierungsstreifen, 
8. Gf-Kennzeichnungshülsen (in den Faserfarben),  
9. Spleißschutz, 
10. Reinigungstücher/Isopropanol, 
11. Trockenmittel, 
12. Brandabschottung 
 
(3)  Die vom AN zu liefernden Stoffe und Bauteile müssen den allgemein gültigen technischen  


Vorschriften und Vorgaben der DT Technik GmbH entsprechen. Die DT Technik GmbH behält sich 
Stichprobenprüfungen der gelieferten Stoffe und Bauteile vor. 


5.3 Rücklieferungen durch den Auftragnehmer 


(1) Nicht eingebaute, beschädigte und ausgebaute Bauteile oder Kabel sind an die in der LB-TKNetz 
angegebenen Stelle der DT Technik GmbH zurückzuliefern oder nach Rücksprache mit dem BvT 
nachweislich sachgerecht zu entsorgen. Rückliefer- und Entsorgungsprozesse sind einzuhalten,  
Ansprechpartner ist der BvT. 


(2) Rücklieferungen von Materialen wie z.B. Restlängen von Gf-Mini- und Gf-Mikro-Kabel sowie SNR 
müssen so gesichert sein, dass eine Wiederverwendbarkeit des Materials sichergestellt ist. Dazu ist 
das Kabel-/ SNR Ende mit einem Klebeband zu fixieren und die obere Wickellage mit einer Spann-
folie zu fixieren, damit die  Wickellagen bei einem Transport geschützt sind und nicht verrutschen 
können.  
Rückzuliefernde Kabel und SNR müssen nach dem Schneiden wieder feuchtigkeitsdicht verkappt 
werden. Ggf. notwendige Rücklieferungen wegen Reklamation an die Logistik und deren  
Begründung müssen vom Auftragnehmer dem PTI bekannt gegeben und mit Fotos belegt und  
dokumentiert werden. 
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6 Vorbereiten, Betreiben und Aufräumen von 
Arbeitsstellen 


6.1 Allgemeine Hinweise. 


(1)   Arbeitsstellen können sein: 
 KSch, Azk, 
 Baugruben und Kabelgräben, 
 An, in und auf Gebäuden, 
 Verzweigergehäuse, und 
 der für die Ausführung der Arbeiten erforderliche Raum dazu. 


 
(2) Seit 2016 werden die MFG mit einem neuen Schließsystem „Intelligentem Schließmittel (SIS2015)“ 


gesichert. Nähere Informationen zur Anwendung (Schließmittelbeantragung, Nutzung, Aktualisie-
rung Zugangsschlüsselberechtigungen, Inbetriebnahme, …) sind in der ZTV-TKNetz 38A „Handha-
bung und Inbetriebnahme des Zugangskontrollsystems SIS2015“ 
 


(3) Mit Beginn der Vorbereitung trägt der AN die Verantwortung für seine Arbeitsstelle, auch wenn sie 
sich im Bereich der Baustelle oder Arbeitsstelle eines anderen Unternehmens befindet. Seine  
Verantwortung endet nach dem Aufräumen bzw. mit der Rückgabe der Verkehrssicherungspflicht. 
 


(4) Jedes Bewegen bzw. Verändern von Anlagen Dritter ist nur mit Zustimmung des Betreibers der  
Anlage zulässig. Der BvT ist zu verständigen. 


 
(5)  Der Baugrubenverbau darf nur durch das Unternehmen, das die Tiefbauarbeiten durchführt,  


entfernt oder verändert werden. Der BvT ist zu verständigen. 
 
(6)  Der Baugrubenverbau darf nicht zur Aufnahme zusätzlicher Lasten verwendet werden. 
 
(7) In Arbeitsstellen befindliches Wasser ist ordnungsgemäß zu entfernen. Nachfließendes Wasser ist 


durch geeignete Maßnahmen so einzudämmen, dass die Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt  
werden können. 


 
(8) Bei Gewittern in Hör- und Sichtweite dürfen keine Arbeiten an Fernmeldelinien durchgeführt werden, 


die durch das Gewittergebiet führen. 
 
(9) Arbeiten an gefährdend beeinflussten Fernmeldelinien und Endleitungen sind nur von  


unterwiesenen Personen durchzuführen. 


6.2 Vorbereiten der Arbeitsstelle in und an KSch oder Azk 


(1) Arbeiten mit oder an Gf-Kabeln in KSch oder Azk im öffentlichen Bereich sind bei der zuständigen  
Straßenverkehrsbehörde anzumelden und nach RSA zusichern. 


 
(2) Vor Beginn der Arbeiten zum Öffnen der KSch und Azk ist an den Entlüftungsschlitzen der Deckel  


eine erste Gasprüfung vorzunehmen. Dabei soll festgestellt werden, ob der Bereich unter der  
Abdeckung gasfrei ist. 
 


(3) Wird Gas festgestellt sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen, die Arbeitsstelle zu sichern und der 
BvT zu verständigen. 
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(4) Bei verriegelbaren KSch-Abdeckungen werden die Schlösser vom BvT oder von diesbezüglich  
eingewiesenen Kräften des AN geöffnet. Die mit einem Schließsystem der DT Technik GmbH  
ausgerüsteten KSch/AzK-Abdeckungen dürfen nur mit den Schlüsseln des Systems geöffnet  
werden. 


 
(5) Verschlusspfropfen dürfen nur mit Werkzeugen aus nicht funkenbildendem Material entfernt  


werden. 
 


(6) Zum Öffnen der Deckel sind nur die dafür vorgesehenen Geräte (Deckelheber, Hebezangen) zu  
verwenden. Auf keinen Fall dürfen Spitzhacken, Spaten oder dergleichen benutzt werden. 


 
(7) Festsitzende oder festgefrorene Deckel sind mit Holzstampfern ohne Eisenverstärkung bzw.  


sonstigen Geräten zu lockern oder mit Heißluftauftaugeräten aufzutauen. Alle anzuwendenden Ge-
räte müssen so beschaffen sein, dass durch ihren Einsatz keine Funkenbildung hervorgerufen wird. 
Chemische Mittel dürfen zum Auftauen nicht verwendet werden. 


 
(8) Eis und Schnee dürfen nur mit nicht funkenbildendem Werkzeugen von den Abdeckungen entfernt 


werden. 
 
(9) Die Deckel sind so zu lagern, dass sie nicht in die Schächte oder die AzK stürzen können oder sich 


verkehrsbehindernd auswirken. 
 
(10) Unabhängig von der Art der auszuführenden Arbeiten sind bei jedem Öffnen des KSch oder AzK die 


ausgehobenen Schmutzschalen zu entleeren. Schmutzwasser und der anfallende Schmutz sind  
ordnungsgemäß zu entsorgen. Örtliche Bestimmungen sind hierbei zu beachten. 


 
(11) Arbeitsstellen sind vor dem Betreten ausreichend zu lüften. Mit den Arbeiten darf nur bei Gasfreiheit 


begonnen werden. Sollten die Arbeitsstellen durch Belüftung nicht gasfrei werden, ist der BvT  
unverzüglich zu verständigen. 


 
(12) Funkenbildung und offenes Feuer sind von den Arbeitsstellen, die nicht mit Sicherheit gasfrei sind, 


fernzuhalten. 
 
(13) KSch und u.i. Bauwerke sind grundsätzlich über Leitern oder die dafür vorgesehenen Zugänge zu 


betreten. Ortsfest eingebaute Leitern sind vor Benutzung einer Sichtprüfung zu unterziehen.        
Eventuell vorhandene Leitersicherungen sind für Einstellleitern ausgelegt. Auf keinen Fall dürfen Ka-
bel, Muffen, Spulenkästen, Muffentragewannen oder Kabelhalter betreten oder belastet werden. 


 
(14) Beim Betreten des KSch/AzK festgestellte Mängel, besonders dann, wenn sie die Standsicherheit 


beeinträchtigen sowie die Betriebssicherheit und Arbeitssicherheit gefährden können, sind dem BvT 
unverzüglich anzuzeigen. Vor Arbeitsbeginn festgestellte Mängel oder Schäden an Anlagen der DT 
Technik GmbH und Fremdanlagen sind anzuzeigen. 


 
(15) Die Montagestelle ist vor Beginn der Arbeiten gegen Schmutz, Feuchtigkeit (Spritzwasser, Tropfwas-


ser) und Staub zu schützen (z. B. durch auskleiden mit Folien, aufstellen von Zelten usw.). 


6.3 Betreiben der Arbeitsstelle 


(1) Sofern während der Arbeiten in KSch kein kontinuierlich messendes Gaswarngerät eingesetzt wird, 
sind die Prüfungen auf Gasfreiheit regelmäßig zu wiederholen, damit Personen- und Sachschäden 
(Gasvergiftung, Explosion, Brand) vermieden werden. Treten während der Arbeiten gefährliche Gase 
auf, ist die Arbeit an der betroffenen Stelle und in den benachbarten Bauwerken sofort einzustellen. 
Der BvT ist unverzüglich zu verständigen. 
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(2)  Heizstrahler dürfen an den Arbeitsstellen nur mit Dunstabzugsschläuchen verwendet werden. Die 
Schläuche müssen dicht sein und derart nach oben aus dem Arbeitsbereich geführt werden, dass 
von ihnen keine Brand- und Vergiftungsgefahr ausgeht. Die Verbrennungsgase müssen ungehindert 
abziehen können und dürfen nicht in den Arbeitsbereich zurückströmen. 


 
(3) Während der Ausführung von Arbeiten, insbesondere mit offener Flamme ist durch geeignete  


Maßnahmen für eine ausreichende Luftzufuhr zu sorgen. Zelte, Deckel oder Planen dürfen dabei 
nicht hinderlich werden. 


 
(4)  Fremdanlagen sind durch Wärmeschutzdecken zu schützen. 
 
(5)  Die Arbeitsstelle ist, soweit wie für die Durchführung der Arbeiten erforderlich, gegen Tagwasser zu 


schützen. 
 


(6) Bei Arbeiten, die zu einer Beschädigung oder Verschmutzung der Kabel und Kabelgarnituren führen 
könnten sind diese vor Beginn der Arbeiten mit Planen oder dergleichen abzudecken. 
Außerdem sind Chemikalien und andere aggressive Stoffe von ihnen fernzuhalten, tropfende Öle, Fette, 
Harze usw. sind aufzufangen. Die Kabel und Kabelgarnituren dürfen nur im Benehmen mit dem BvT bewegt 
oder umgelagert werden. 


 
(7) Bei Arbeiten an Glasfaserkabeln sind zum Schutz vor Verletzungen Faserenden und Faserreste zu 


sammeln, in Behältern aufzubewahren und ordnungsgemäß zu entsorgen. 
 
(8) Auch bei kurzzeitigem Verlassen der Arbeitsstelle ist diese gegen Fremdeingriffe zu sichern (Zelt, 


Absperreinrichtung und ggf. Deckel schließen). 
 
(9) Geöffnete KSch mit verriegelbaren Schachtabdeckungen oder einem Schließsystem der DT Technik 


GmbH dürfen nicht ohne Aufsicht gelassen werden. 
 
(10) Bei der Verwendung von Notstromaggregaten ist, abhängig von der Tageszeit, der maximale  


Lärmschutzpegel nicht zu überschreiten. 


6.4 Aufräumen  der Arbeitsstelle 


(1) Nach Beendigung der Arbeiten sind die Arbeitsstellen besenrein zu säubern. Fettreste sind restlos zu 
beseitigen. Abfallstoffe sind rückstandslos zu entfernen. 


 
(2) Alle Alt- und Abfallstoffe aus den Beistellungen und den Anlagen der Telekom sind sortenrein an die 


Telekom  zurückzuliefern. Alle Alt- und Abfallstoffe aus den Lieferungen des AN sind in eigener  
Zuständigkeit ordnungsgemäß zu entsorgen. 


 
(3) Alle für die Montagearbeiten zeitweise vorgenommenen Veränderungen an Anlagen der DT Technik 


GmbH oder Dritter sind in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen und auf ihren  
ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen. 
 


(4) Die entleerten Schmutzfänger oder Schmutzschalen sind wieder einzuhängen. 
 
(5) Vor dem Einlegen der KSch/AzK-Abdeckungen sind die Auflageflächen und vorhandene  


Lagerprofile zu reinigen, auf Unversehrtheit und auf richtigen Sitz zu überprüfen. Bei  
Beschädigungen, welche die Funktion einschränken, ist der BvT zu verständigen. 


 
(6) Die Deckel sind einzulegen und auf richtigen Sitz (kein Wackeln, kein Unter- oder Überstand) zu überprüfen. 


Sofern Einlegemarkierungen auf Rahmen und Deckel vorhanden sind, müssen diese übereinstimmen.  
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Aushebeöffnungen sind mit Verschlusspfropfen zu verschließen. 
 
(7) KSch-Abdeckungen mit einem Schließsystem sind mit dem dazugehörigen Schlüssel vom BvT oder von  


eingewiesenen Kräften des AN ordnungsgemäß zu verschließen. 
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7 Glasfaserkabel & Vorbereitung 


7.1 Eigenschaften und Aufbau der Glasfaserkabel 


Aufgrund geänderter Technischer Spezifikationen wurden Ende 2018 die Parameter der verschiedenen Kabelty-
pen harmonisiert. Diese verfügen nun über vereinheitlichte Dämpfungsparamter und eine durchgehende Bündela-
dercolorierung. Aufgrund von geringer Nutzung wurden hierbei auch diverse Kabeltypen (s.u.) nicht mehr materiali-
siert. Zur besseren Unterscheidung der Änderung stehen ab November 2018 neue Materialnummern zur Verfü-
gung. Die Restbestände der bisherigen Materialnummern können weiterhin abgerufen werden. Detailierte Kabel-
parameter sind in den Anlagen zu finden. 


7.1.1 Allgemeines 


In der Typenbezeichnung ist die Reihenfolge der verschiedenen kabeltypenspezifischen Aufbaumerkmale 
jeweils durch entsprechende Symbole (Typenzeichen) festgelegt. Gf-Außenkabel lt. DIN VDE 0888 Teil 3. 
Gf-Innenkabel lt. (DIN VDE 0888 Teil 4). 
Beispiel  A –  D Q  (L)  2Y   1x12  E 9/125  0,34 F 3,0 
  1 2  3 4 5 6 7 8  9  10 11 12 
 


Nr. Parameter Kürzel Beschreibung und Art 
1 Kabelart I 


A 
Innenkabel 
Außenkabel 


2 Faserschutz F 
V 
B 
D 


Faser mit 250µm Buffer 
Vollader mit 900µm Buffer 
Bündelader, trocken 
Bündelader, mit Gel gefüllt 


3 Kabelfüllung F 
Q 


Verseilhohlräume mit Gel gefüllt 
Quellflies-Umwicklung 


4 Außenmantel H 
Y 
2Y 
N 
(L)2Y 
(ZN) 
(ZN)2Y 
4Y 


Halogenfreie, flammwidrige Materialien 
PVC= Polyvinylchlorid 
PE= Polyethylen 
Nichtmetallisch 
Schichtenmantel mit PE 
Zugentlastung nicht metallisch 
PE mit metallfreier Zugentlastung 
PA= Polyamid als Nagetierschutz 


5 Bewehrung B 
BY 
B2Y 


Bewehrung allgemein 
Bewehrung plus PVC-Schutzhülle 
Bewehrung plus PE-Schutzhülle 


6 Faseranzahl 6 
4x6 


Anzahl der Adern bzw. Einzelelemente 
Anzahl der Bündeladern x Faserzahl 


7 Faserart E 
G 


Einmoden auch Singlemode 
Mehrmoden 


8 Faserkern µm Durchmesser in µm (z.B. 9, 50, 62,5, 100) 
9 Fasermantel µm Durchmesser in µm (z.B.) 125, 140, 250) 
10 Dämpfungskoeffizient dB/km Dämpfungskoeffizient bei der Wellenlänge Punkt 11 
11 Wellenlänge B 


F 
H 


850nm 
1310nm 
1550nm 


12 Dispersion  
Bandbreite (Mehrmoden) 
 


ps/nm x km 
MHz x km 
 


Bei Einmoden-Fasern 
Bei Mehrmoden-Fasern 


Tabelle 4: Kabelkurzbezeichnungen (Auszug aus der DIN VDE 0888-3) 
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7.1.2 Gf-Außenkabel 


Außenkabel werden außerhalb von Gebäuden verwendet. Innerhalb von Gebäuden sind diese nur im Ein-
vernehmen des BvT und unter Beachtung der Brandschutzbestimmungen als halogenfreie Außenkabel zu 
verlegen. 
Außenkabel können in der Erde, in Rohren, in Kabelkanalanlagen oder oberirdisch verlegt werden. Hierbei 
ist auf den kleinsten zulässigen Biegeradius zu achten (Siehe Anlage 1). 
 
Weitere Kabeleigenschaften sind in der ZTV-TKNetz 11 und 40 zu finden. 
Hinweis: Alle Gf- Kabeltypen müssen nach dem Schneiden wieder feuchtigkeitsdicht verkappt werden! 
 
7.1.2.1 Schichtenmantelkabel 
Schichtenmantelkabel sind metallhaltige Standardaußenkabel. Die Bündeladern sind längsverseilt um ein metall-
freies Zentralelement geführt. Ein quellfähiges Flies stellt den Längswasserschutz sicher. Dieser Kabeltyp ist immer 
entsprechend zu Erden.  
 


Kabeltypenbezeichnung Materialnummer 
ab 11/18 


Materialnummer 
bis 10/18 


Regellänge 
(m) 


A-DQ(L)2Y 2x4  E9/125 0,36F3 /0,21H18 Lg  40245536 6000 
A-DQ(L)2Y 3x4  E9/125 0,36F3 /0,21H18 Lg  40245537 6000 
A-DQ(L)2Y 4x4  E9/125 0,36F3 /0,21H18 Lg  40245538 6000 
A-DQ(L)2Y 5x4  E9/125 0,36F3 /0,21H18 Lg  40245539 6000 
A-DQ(L)2Y 1X12E9/125 40847198  6000 
A-DQ(L)2Y 2X12E9/125 40847199  6000 
A-DQ(L)2Y 6x4  E9/125 0,36F3 /0,21H18 Lg  40245540 6000 
A-DQ(L)2Y 3x12E9/125 40847200 40245541 6000 
A-DQ(L)2Y 4x12E9/125 40847201 40245542 6000 
A-DQ(L)2Y 5x12  E9/125 0,36F3 /0,21H18 Lg  40245543 6000 
A-DQ(L)2Y 6x12E9/125  40847202 40245544 6000 
A-DQ(L)2Y 7x12  E9/125 0,36F3 /0,21H18 Lg  40245545 6000 
A-DQ(L)2Y 8x12E9/125 40847203 40245546 6000 
A-DQ(L)2Y 11x12E9/125 40847204 40245547 4000 
A-DQ(L)2Y 16x12E9/125 40847205 40245548 4000 


Tabelle 5: Standard Gf-Außenkabel 


7.1.2.2 Halogenfreie Schichtenmantelkabel 
Dieser Kabeltyp kann zur Einführung in die Betriebsstelle oder Kundenlokation genutzt werden, wenn das Kabel 
ohne Übergangsmuffe bzw. ohne Kabelübergangsgestell direkt zum Abschluss geführt wird. Dieser muss sich aller-
dings im selben Brandabschnitt befinden. Der Kabelaufbau entspricht dem des Standardaußenkabels, jedoch mit 
halogenfreiem Mantel. 
 
Aufgrund einer unzureichenden Brandwiderstandsklasse darf das Halogenfreie Außenkabel nicht durch Brandab-
schnitte geführt werden. 
 


Kabeltypenbezeichnung Materialnummer 
ab 11/18 


Materialnumer 
bis 10/18 


Regellänge 
(m) 


A-DQ(L)H 2x4  E9/125 0,36F3 /0,21H18 Lg  40245549 6000 
A-DQ(L)H 3x4  E9/125 0,36F3 /0,21H18 Lg  40245550 6000 
A-DQ(L)H 4x4  E9/125 0,36F3 /0,21H18 Lg  40245551 6000 
A-DQ(L)H 5x4  E9/125 0,36F3 /0,21H18 Lg  40245552 6000 
A-DQ(L)H 1x12E9/125 40855229   
A-DQ(L)H 2x12E9/125 40855234   
A-DQ(L)H 6x4  E9/125 0,36F3 /0,21H18 Lg  40245553 6000 
A-DQ(L)H 3x12E9/125 40847206 40245554 6000 
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A-DQ(L)H 4x12E9/125 40847208 40245555 6000 
A-DQ(L)H 5x12  E9/125 0,36F3 /0,21H18 Lg  40245556 6000 
A-DQ(L)H 6x12E9/125 40847209 40245557 6000 
A-DQ(L)H 7x12  E9/125 0,36F3 /0,21H18 Lg  40245558 6000 
A-DQ(L)H 8x12E9/125 40847210 40245559 6000 
A-DQ(L)H 11x12E9/125 40847211 40245560 4000 
A-DQ(L)H 16x12E9/125 40847212 40245561 4000 


Tabelle 6: Halogenfreie  Gf-Außenkabel zur Einführung in Betriebsstellen und in Gebäude 


7.1.2.3 Gf-Außenkabel für die direkte Erdverlegung  
Diese Kabeltypen zeichnen sich ebenfalls durch einen halogenfreien Außenmantel aus. Der Kabelaufbau be-
steht aus einer zentralen Bündelader mit einer nichtmetallischen, längswasserdichten, Bewährung. Die auf-
geführten Glasfaser-Außenkabel können als Hauszuführungskabel, Zuführungskabel für Mobilfunkan-
schlüsse und zur Anbindung der MFG benutzt werden. 
Das Gf-Kabel ist nicht geeignet um in SNR eingeblasen zu werden. 
 


Kabeltypenbezeichnung Materialnummer Regellänge (m) 
A-DQ(BN)H 1x4 E9/125 40251491 6000 
A-DQ(BN)H 1x12 E9/125 40251493 6000 


Tabelle 7: Erdverlegbare Gf-Außenkabel 


 
7.1.2.4 Gf-Kabel für oiL  
Dieser Kabeltyp verfügt über einen metallfreien Kabelaufbau mit Standard-Einmodenfasern und einem nichtmetalli-
schen Zentralelement. Der Außenmantel ist zugfest und somit für die oberirdische Legung an Masten geeignet. 
 


Kabeltypenbezeichnung Materialnummer Regellänge (m) 
A-DQ2Y(ZG)2Y 2x4 E9/125 40341327 2000 


A-DQ2Y(ZG)2Y 4x4 E9/125 40341329 2000 
A-DQ2Y(ZG)2Y 6x4 E9/125 40341330 2000 
A-DQ2Y(ZG)2Y 3x12 E9/125 40341331 2000 


A-DQ2Y(ZG)2Y 4x12 E9/125 40341332 2000 
A-DQ2Y(ZG)2Y 6x12 E9/125 40341333 2000 


Tabelle 8: GfK o.i. 
 
7.1.2.5 Gf-Minikabel 
Gf-Minikabel werden in Kunststoffrohre eingeblasen. Das Einziehen oder Einschieben der Kabel ist gemäß ZTV 
11/40 nicht gestattet.  Gf-Minikabel weisen bei der DT Technik GmbH einen Außendurchmesser von 6,5mm auf, 
und werden in Röhrchen mit dem Innendurchmesser von 8mm eingeblasen.  
 


Kabeltypenbezeichnung Materialnummer 
Ab 11/18 


Materialnummer 
Bis 10/18 


Regellänge 
(m) 


A-D(ZN)2Y 1x12 E9/125 40795031 40247656 6000 
A-D(ZN)2Y 2x12 E9/125 40795074 40247657 6000 
A-D(ZN)2Y 3x12 E9/125 40374467 40374467 6000 
A-D(ZN)2Y 4x12  E9/125 40795076 40247659 6000 
A-D(ZN)2Y 5x12  E9/125 0,36F3 / 0,21H18LG  40247660 6000 
A-D(ZN)2Y 6x12 E9/125 40795078 40247661 6000 
A-D(ZN)2Y 8x12 E9/125 40291501 40291501 6000 
A-D(ZN)2Y 8x12 E9/125 FAB 40771925 40771952 6000 


Tabelle 9: Gf-Minikabel zum Einblasen in SNR. 
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Das Kabel mit der Materialnummern 40771925 hat einen optimierten Kabelaufbau (FAB - Fast Access Bin-
derless) und wird unter der Materialnummer 40291501 mit ausgeliefert. Aufgrund von beschränkten Liefer-
mengen ist es nicht möglich die Abrufe unter einer eigenen Materialnummer für die FAB Kabel freizugeben. 
 
7.1.2.6 FTTH Gf-Mikrokabel 
Glasfaser-Mikrokabel mit biegeoptimierten Einmodenfasern und einer zentralen Bündelader, metallfrei und 
längswasserdicht mit PE-Mantel für das Einblasen in Mikroröhrchen. 
Gf-Mikrokabel dürfen nicht umgetrommelt werden. 
 
Das Mikrokabel von der  Firma Nexans ist mittels einer Aramidgarn-Strähne zu öffnen. Auf das Einfärben 
einer Aramid-Strähne wird verzichtet. Detaillierte Infos sind in der Montageanweisung zu finden. 
 
Die Im Jahr 2018 neu eingeführten Glasfasermikrokabel (mit * gekennzeichnet) sind voraussichtlich ab November 
2018 (24Fs) und April 2019 (36Fs) bestellbar. Die geänderte Zählweise ist in Kapitel 7.2 beschrieben 
 


Kabeltypenbezeichnung Materialnummer Regellänge (m) 


A-D 2Y 1x4E8,9/125 40250914 6000 
A-D 2Y 1x12E8,9/125 40250915 6000 
A-D 2Y 1x24E8,9/125* 40840673 6000 


Tabelle 10: FTTH Gf-Mikrokabel 


 
7.1.2.7 Glasfaserbündeladerkabel 
Dieser Kabeltyp ist ausschließlich für das Einblasen in Druckluftröhrchen von Cu-Hauptkabel geeignet. Das Glasfa-
serbündeladerkabel (blown fiber) besteht aus 12 Singlemodefasern (nach G.657 A1 - krümmungsunempfindliche 
Faser) in einer Bündelader. 
 


Kabeltypenbezeichnung Materialnummer Regellänge (m) 


Glasfaserbündeladerkabel (blown fiber) 1x12 40313242 1000 


Tabelle 11: Gf-Bündeladerkabel 


 
7.1.2.8 FTTH-Hauszuführungskabel o.i. 
Dieser Kabeltyp ist in der Regel einseitig mit einem MPO-Stecker vorkonfektioniert. Einseitig wird dieser auf 
bestehende Mastboxen aufgesteckt. 
 


Kabeltypenbezeichnung Materialnummer Regellänge 
(m) 


A – DQ(2ZN)2Y 4Fs E9/125  40341325 2000 
A – DQ(2ZN)2Y 12Fs E9/125 40341326 2000 


Tabelle 12: Gf-Hauszuführungskabel FTTH oi 


 


7.1.3 Gf-Innenkabel 


Innenkabel sind halogenfrei und haben eine entsprechende Feuerwiderstandsklasse. Ein Queren von Brandab-
schnitten ist mit diesem Kabeltyp möglich, eine Verlegung außerhalb von Gebäuden jedoch nicht. Der Kabeltyp 
1x12 besteht aus einer zentralen Bündelader ohne Stützelement. Die anderen Kabeltypen bestehen aus einem me-
tallfreien Zentralelement mit umwickelten Bündeladern. 
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Kabeltypenbezeichnung Materialnummer 
Ab 11/18 


Materialnummer 
Bis 10/18 


Regellänge 
(m) 


I-D(ZN)H 1x12E9/125 40819659 40143462 1000 
I-D(ZN)H 6x4E9/125 40819657 40143464 1000 
I-D(ZN)H 2x12E9/125 40357320 40357320 1000 
I-D(ZN)H 4x12E9/125 40819660 40143465 1000 
I-D(ZN)H 6x12E9/125 40819661 40143467 1000 
I-D(ZN)H 8x12E9/125 40279893 40279893 1000 
I-D(ZN)H 12x12E9/125 40357327 40357327 1000 


Tabelle 13: Gf-Innenkabel 


7.1.4 Schaltfaser 


Schaltfasern (S-V) sind Einzelfasern, welche mit einer Sekundär-Beschichtung versehen sind und zum Schweißen  
(Schalten /Rangieren) von Fasern in z.B. Gf-AG, Gf-NVt oder ZVt verwendet werden. Einmodenfasern sind in der 
Mantelfarbe gelb, Gradientenfasern in der Mantelfarbe grün gekennzeichnet.  
 
Für Durchschweißungen in E&MMS-Verteilern ist die Schaltfaser mit 1,9mm (40374468) zu verwenden 


7.1.5 Verbindungskabel (Gf-Vbk) 


Gf-Vbk sind farbige, beidseitig mit einem Stecker konfektionierte einfasrige Innenkabel (Patch-Cord). Im 
Jahre 2017 wurde der Außendurchmesser der Patch Cords auf 1,9mm reduziert und vereinheitlicht. 


7.1.6 Aufteilungskabel (Gf-Atk)  


Gf-Atk sind einseitig oder zweiseitig konfektionierte 12 fasrige Innenkabel. Sie werden im Allgemeinen auch 
als Breakout-Kabel bezeichnet. Die bei der Deutschen Telekom eingeführten Gf-Atk (Breakout) bestehen 
aus einem halogenfreien, flammwidrigen Aussenmantel mit einer 12 fasrigen Zentralbündelader. Die zwölf 
Fasern werden am konfektionierten Ende entsprechend der vorgegebenen Peitschenlänge mit je einem 
Fasermantel (2,0mm) versehen. Diese werden im sogenannten Aufteilungskopf mechanisch abgefangen. 


7.1.7 Carrierspezifische Gf-Kabel 


Zur Anbindung von Kollokationsflächen werden carrierspezifische Muffentypen und/oder Gf-Kabel vom 
Carrier zur Verfügung gestellt. In diesen Fällen ist, neben der eigentlichen Muffe auch die  
dazugehörige Montageanweisung  und/oder das entsprechende Kabeldatenblatt vom Carrier  
zu liefern. Beim Verlegen von carrierspezifischen Gf-Kabeln im CO sind die Brandschutzvorschriften und die 
Vorgaben wie unter Punkt 9.1 beschrieben einzuhalten.  
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7.2 Farbkennzeichnung von Glasfasern 


(1) Zur Unterscheidung der einzelnen Fasern und Bündeladern ist die Primärbeschichtung (Coating) der 
Fasern gemäß Abbildung 1 und Tabelle 14 unterschiedlich eingefärbt.  
 


 


Abbildung 1: Farbkennzeichnung nach DIN IEC 60304 


Faser 
Nr. 


Farbcode der Fasern bei Gradienten-
faser-Bündeladern mit 


Farbcode der Fasern bei Einmodenfaser-Bündel-
adern mit 


10 Fasern 10 Fasern 1 Faser 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 


rot 
grün 
blau 
gelb 
natur 
rot-schwarz 
grün-schwarz 
blau-schwarz 
gelb-schwarz 
natur-schwarz 


rot 
grün 
blau 
gelb 
natur 
grau 
braun 
violett 
türkis 
schwarz 


naturfarben 


Tabelle 14: Abweichende Farbkennzeichnung der Glasfasern 


Bei Einmodenfaserkabel ohne colorierte Bündeladern ist die Zählbündelader rot, alle weiteren Bün-
deladern sind gelb. Die Bündeladern werden, beginnend mit der Zählbündelader in Zählrichtung 
(Amt im Rücken, rechts herum) fortlaufend gezählt. Für den Fall des vorhandenseins von Reservefa-
sern sind diese bei Kabeln bis 16 Fasern – bei 2er Bündelung naturfarben und bei Kabeln mit mehr 
als 16 Fasern (bei 10er Bündelung) rosa. 


 
(2) Bei Gradientenfaserkabeln ist die Zählbündelader (Reserve-Bündelader oder Blindelement) rot, die 


anderen Bündeladern sind grün. Weitere Blindelemente sind naturfarben. Die Bündeladern werden, 
beginnend mit der neben dem Zählelement in Zählrichtung liegender Bündelader fortlaufend  
gezählt. 


 
(3) Bei Gradientenfaserkabeln mit gefüllten Hohladern sind diese grün, die Blindelemente sind naturfar-


ben. Die Hohladern werden, beginnend mit der zwischen den beiden Kupfer-Adern liegenden  
Zählhohlader in Zählrichtung fortlaufend gezählt. 
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(4) Die Fasern sind bei Bündeladern mit 12, 24 oder 36 Fasern gemäß DIN IEC 60304 eingefärbt. Bei mehr als 
12Fs (zweite Gruppe) in einer Bündelader sind die Fasern 13-24 mit einem schwarzen Ring (3mm) im Ab-
stand von 50mm versehen. Bei mehr als 24Fs in einer Bündelader (dritte Gruppe) sind die Fasern mit einem 
doppelten Ring (je 3mm) im Abstand von 50mm gekennzeichnet. Hierbei wechselt die Colorierung der Fa-
ser 22 und 34 von schwarz auf naturfarben 
 


(5) Die Bündeladern sind zukünftig durchgehend gemäß Abbildung 2 coloriert. Das erste Bündel bleibt weiter-
hin rot, die anderen Bündel sind entsprechend gemäß DIN IEC 60304 eingefärbt.  


 


 


Abbildung 2: Auffinden bestimmter Fasern 


 
Hinweis: 
Ein Gf-Kabel mit colorierten Bündeladern wird nicht nach der Regel „Amt im Rücken rechts herum“ ausgebunden, 
es muss ebenso nicht richtungsgebunden eingeblasen werden. 
Wird ein Gf-Kabel mit colorierten Bündeladern auf ein Gf-Kabel ohne dieses Merkmal (alte Bauweise) geschweißt, 
so ist diese Regel für das Gf-Kabel ohne farbig markierte BA weiterhin anzuwenden.  


 


7.3 Vorbereiten der Glasfaserkabel 


(1) Die zu montierenden Kabel und Kabelenden sind auf mechanische Beschädigungen, die z.B. beim 
Aufgraben, Einziehen oder beim Einblasen entstanden sein könnten, zu untersuchen. Schäden sind 
dem BvT vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. 
 


(2) Die Lage der herzustellenden Muffe wird vom BvT vor Beginn der Arbeiten festgelegt. Beim  
Ausbiegen der Kabelenden zur Montage sind diese unter Berücksichtigung der kleinstzulässigen 
Biegeradien so zu bemessen, dass die Muffe nach Fertigstellung in die endgültige Lage gebracht 
werden kann.  


(3) Die Montagearbeiten an Glasfaserkabel sind in oder außerhalb der Montagegrube sowie außerhalb 
des KSch durchzuführen. Dabei ist der Montagetisch unmittelbar neben der Montagegrube bzw. 
neben dem KSch zu positionieren. Die hierfür notwendigen Kabelüberlängen sind, unter Berücksich-
tigung der kleinstzulässigen Biegradien, auf ein Minimum zu begrenzen. 
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Abbildung 3: Platzieren des Montagetisches neben dem KSch und lagern des Montagevorrats im Kabelschacht 


(4) Die Kabelabsetzmaße zur Montage in Muffen, Aufteilungsgestellen und an Abschlusseinrichtungen 
ist den Montageanweisungen, die den Bauteilen beigefügt sind, zu entnehmen. 
 


(5) Die Innen- und Außenlängenmarkierungen an den absoluten Kabelenden (Faserende = Spleißstelle) 
sind zu dokumentieren und dem BvT zu übergeben. 
 


(6) Sind mehrere Bündeladern zu montieren, so erfolgt die Kennzeichnung der Bündeladern mit Kabel-
markierungsringen. Die Faserkennzeichnung in den Spleißkassetten erfolgt mit Glasfaserkennzeich-
nungshülsen in Faserzählfarbe. 
 


(7) Die Bündelader und Fasern sind nur mit Isopropanol zu reinigen. 
 


(8) Die Bündeladern sind auf die komplette Länge mit einem Fön zu glätten. 
 


7.3.1 Montage von Minikabel 


Gf-Minikabel sind nicht als Loop-Muffen zu planen und zu bauen, da die Fasern sehr eng an der Bündeladerhülle 
(BA ∅ 1,4mm bis 1,6mm) liegen, können diese beim Fensterschnitt sehr leicht verletzt werden. Außerdem kann es 
beim Abmanteln des Außenmantels (Mantel: 0,5mm) zu Beschädigungen der Bündeladern mit innenliegenden 
Fasern kommen. 
Es ist immer der Bündeladerschneider FTS zu verwenden. Nur mit dem sachgemäßen Umgang mit diesem Werke-
zug ist ein beschädigungsfreies Absetzen der Glasfasern gewährleistet. 


 


Abbildung 4: Ripley Bündeladerschneider FTS (Firma Miller) 
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Besonderheiten Corning FAB-Kabel 
Dieser Kabeltyp hat einen grundlegend veränderten Kabelaufbau, weshalb die Vorgehensweise hier gering-
fügig angepasst werden muss. Die Bündeladern sind um ein metallfreies Stützelement geführt. Das Kabel ist 
ohne Aramidgarne und Abbindegarne ausgeführt. Durch einen stabilen Außenmantel und eine doppelte seit-
liche Perforierung kann der Mantel abgeschält werden. Dies kann eine Reduzierung der Montagezeit bewir-
ken. Weitere Details sind in der entsprechenden Montageanweisung angeführt. 


7.3.2 Montage von FTTH-Hauszuführungskabeln 


Aufgrund der Dimensionen des Kabelmantels (8,1 x 4,5) ist ein besonderes Abmantelwerkzeug der Firma 
Corning (Abmantelwerkzeug für SST-Drop™ Kabel ) notwendig. Die Beschaffung ist in 14.1 beschrieben. 


7.4 Einsatz von Spleißkassetten 


Die Spleißkassetten dienen der Aufnahme der Fasern, der Ablage von Faserverbindungen (Spleiße), 
sowie ggf. der Aufnahme von Wassersensoren. 
Bei der DT Technik GmbH kommen drei Kassettensysteme unterschiedlicher Bauart zum Einsatz. 


 
 Spleißkassetten für die Einheitsmontagetechnik (Standardkassette). 
 In ihr werden, abhängig von der Faserzahl pro Bündel, maximal zwölf Faserverbindungen  
 (Spleiße) abgelegt. 
 
 Spleißkassetten für die E&MMS (Einzel & Mehrfaser Management System) Technik.  


Die Einzelfaser Management Kassette (EMK) bietet die Möglichkeit jede Faser bzw. jedes Faser-
paar eines Übertragungsweges in einer separaten Kassette abzulegen. Hierzu werden die Fasern 
(ohne Bündeladern) ab einem bestimmten Punkt des systemspezifischen Kassettenblocks in  
einem Faserführungskanal zur entsprechenden Kassette geführt und dort abgelegt. 
 


 Die Mehrfaser Management Kassette (MMK, vergleichbar mit der Spleißkassette für die Einheits-
montagetechnik) wird wie die EMK im gleichen Kassettenblock verwendet. Alle Fasern der Bün-
delader/n werden im Führungskanal bis zum jeweiligen Kassettenplatz geführt und dort in die 
entsprechende Kassette abgelegt. Eine MMK dient nur zur Ablage von freien Fasern. 


 
Im Netz der DT Technik GmbH kommen fünf unterschiedliche E&MMS Kassettentypen zum Einsatz. 
Alle sind untereinander nicht kompatibel. Die verschiedenen Systeme werden durch die Bezeichnung 
„E&MMS“ und einem herstellerspezifischen Zusatz gekennzeichnet. 
 


Hersteller Kurzbezeichnung 
CommScope E&MMS 
Corning E&MMS-C 
3M E&MMS-3M 
Reichle&DeMassari E&MMS-R&M 
Huber&Suhner E&MMS-H&S 


Tabelle 15: Herstellerkurzbezeichnung 


Absetzmaße, der Bündeladern, die Montage der Fasern in den jeweiligen Spleißkassetten, sowie die 
Verwendung der Kassetten in Muffen, Verzweigungs- und Endeinrichtungen erfolgt nach den jeweili-
gen Montageanweisungen der Hersteller. 
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8 Verbinden von Glasfaserkabeln 


8.1 Allgemeine Hinweise 


(1)  Für das Bauen der DTAG-Glasfaserkabelanlage sind zum Verbinden der Fasern ausschließlich  
Glasfaser-Fusions-Spleißgeräte zu verwenden. 


 
(2) Es dürfen nur Spleißgeräte mit aktiver Kernzentrierung eingesetzt werden. Darüber hinaus müssen 


die eingesetzten Spleißgeräte folgende Mindestanforderungen erfüllen.  
 Kernzentrierung der Faser mittels LID (Light Injektion and Detection), PAS (Profile Alignment Sys-


tem oder CDS(Core Detection System). 
 Automatische Fasererkennung insbesondere von SM (Singlemode), MM (Multimode),  
 DS (Dispersion shifted), NZ-DS (Non-zero disperson shifted) sowie herstellerspezifische Faserty-


pen.  
 Typische Spleißdämpfung bei identischen Standard SM Fasern < 0,02dB 
 Die Funktionalität sowie die Erzielung der geforderten Spleißdämpfungen müssen bei einer  
 Betriebstemperatur von -10°C bis +50°C und Lagertemperaturen von -40°C und +80°C gewähr-


leistet sein. 
 Dämpfungsspleiße von 0,1 dB bis 10 dB in 0,1 dB Schritten 
 Spleißbarkeit von „biegeoptimierten Fasern“ nach ITU-T G.657A und G.657B. 


 
Hinweis: 
Die bei der Deutschen Telekom AG verwendeten Spleißgeräte der Firma Fujikura und der Firma  
Sumitomo erfüllen diese Anforderungen. Die Gleichwertigkeit anderer Anbieter muss nachgewiesen 
werden. Für alle Geräte muss die Lizenz zum Einsatz in Europa nachgewiesen werden.Diese Einschrän-
kung erfolgt wegen eines zweifelhaften Wartungs- und Softwarestandes von sogenannten Grauimpor-
ten! 


 
(3) Für Arbeiten am Netz der Deutschen Telekom sind nur Geräte zugelassen, deren letzte Wartung (o-


der Neulieferung) vor max. 12 Monaten erfolgt ist. Die Wartung darf nur in einer vom  
Gerätehersteller autorisierten Servicestelle erfolgen. Der regelmäßige Service muss vor  
Arbeitsbeginn dem BvT nachgewiesen werden. 


 
(4) Zum Herstellen einer optimalen Glasfaserverbindung sind die Hinweise und Arbeitsabläufe in den 


Bedienungsanleitungen der Spleißgeräte zu beachten. 
 
(5) Die Spleißverbindungen werden ausschließlich mit Crimp-Spleißschutz geschützt. 
 
(6) Zur Bearbeitung der Fasern und Bündeladern sind ausschließlich, für Glasfasermontage geeignete 


Werkzeuge zu verwenden. 
 
(7) Bei Glasfaserkabeln älterer Bauart werden die vorhanden Kupferadern mit geeignetem  


Verbindungsmaterial verbunden. 
 
(8) In Gf-Verteileinrichtungen sind die früher als Dienst- oder Messleitung genutzten Kupferadern der 


Glasfaserkabel abweichend von der Montageanweisung kurzzuschließen und zu erden. 
 
(9) In Muffen sind diese Kupferadern, wenn beidseitig vorhanden, farbrichtig zu verbinden. Für den Fall, 


dass diese nur einseitig vorhanden sind, sind sie kurzzuschließen und zu erden. 
 


(10) Die Zählrichtung der Glasfaserkabel wird vom BvT festgelegt und ist auf der gesamten Kabelstrecke 
einzuhalten. Die Farbcodierungen der Fasern sind der Tabelle 12 zu entnehmen 
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(11) Die einzelnen Fasern der Bündeladern sind unter Beachtung ihrer Zählrichtung und der  


Farbcodierung der Faser, entsprechend den Vorgaben der DT Technik GmbH zu verbinden. 


8.2 Anforderung an die montierten Kabelanlagen 


(1) Jede Glasfaserverbindung erzeugt eine Dämpfung. Diese setzt sich zusammen aus: 
 herstellungsbedingten Toleranzen der Fasereigenschaften. 


z.B. unterschiedliche Kern-(Feld--)Durchmesser, Ovalitäten und Exzentrizitäten der Faserkerne,  
 unterschiedlichen numerischen Aperturen – (intrinsische Verluste) und  
 der Qualität der Ausführung der Glasfaserverbindung (extrinsische Verluste). 


 
(2) Die Verluste lassen sich messtechnisch nicht unterscheiden. 
 
(3) Bei der Herstellung von Spleißstellen werden als Dämpfungsverluste für jede Glasfaserverbindung  


im Mittel < 0,1 dB/Verbindung unterstellt. Hiervon ausgenommen ist der beabsichtigte  
Dämpfungsspleiß. 


 
(4) Der unter Abs. 2 vorgegebene Wert soll beim Verbinden der Faser nicht überschritten werden.  


Hierbei wird vorausgesetzt, dass am Spleißgerät die Einstellparameter, den Fasereigenschaften  
entsprechend, optimal eingestellt werden. Hierzu sind die Empfehlungen und Hinweise der  
Gerätehersteller zu beachten (z.B. Einstellungen zur Anpassung der aktuellen Höhenmeter,  
Durchführung sog. ARC-Test). 


8.3 Prüfungen und Messungen beim Bauen und der Abnahme 


(1) Die einzelnen Fasern sind vor dem endgültigen Verschließen einer Spleißstelle auf Durchgang und 
Vertauschung zu prüfen. Diese Prüfung ist mit geeigneten Mitteln, z.B. dem Faserdurchgangsprüfer 
(Rotlicht) unter evtl. Zuhilfenahme eines Biegeeinkopplers durchzuführen. Festgestellte Fehler sind 
zu beseitigen.  


 
(2) Wird der Dämpfungswert von 0,1 dB am Spleißgerät überschritten, muss die Verbindung bis zu drei-


mal wiederholt werden. 
 
(3) Lässt sich auch nach dem 4. Versuch der Wert von 0,1 dB nicht erreichen, so ist das Ergebnis  


zunächst zu akzeptieren, die Faserverbindung abzulegen und der BvT zu informieren. 
 
(4) Bei wiederholten Verbindungsversuchen (Verbrauch von Faservorrat) ist darauf zu achten, dass die 


kleinstzulässigen Biegeradien der Fasern in der Spleißkassette nicht unterschritten werden. 
 
(5) Es werden keine bau begleitenden Messungen durchgeführt. 
 
(6) Abschließend ist die Kabelanlage auf Durchgang und Vertauschung zwischen den Endpunkten zu 


prüfen und das Ergebnis zu dokumentieren. Bei Unstimmigkeiten bezüglich der Einmessarbeiten 
oder der Dokumentation ist der BvT zu informieren. 
 


(7) Nach Beendigung der Montagearbeiten sind die Planunterlagen, mit allen Längenangeben (Sinter-
zahlen) und sonstigen dokumentationsrelevanten Angaben, dem BvT zu übergeben oder in der eBA 
abzulegen. Der WMSTI-Auftrag ist abzuschließen. 
  


(8) Die Messungen zur Abnahme und Gewährleistung werden von der DT Technik GmbH durchgeführt. 
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9 Abschließen von Glasfaserkabel 


9.1 Abschließen von Glasfaserkabel in Telekom eigenen Gebäuden 


(1) Die Gf-Außenkabel werden in den Betriebsstellen grundsätzlich am E&MMS- Verteiler abgeschlossen.  
Es dürfen keine Schweißverbindungen zwischen zwei Gf-ÜM oder innerhalb bzw. zwischen Kabelübergabe-
gestellen hergestellt werden.  
Schweißverbindungen zwischen Kabeln, sind nur am E&MMS-Verteiler zulässig.  
Bei Änderungen an bestehenden Gf-Kabelanlagen sind diese Kabelverbindungen zwischen Gf-ÜM´s  
aufzulösen. 
Befinden sich Kabeleinführung und das Gf-Verteilergestell nicht im gleichen Technikraum (Brandabschnitt), 
so werden im Raum der Kabeleinführung grundsätzlich Übergangsmuffen (ÜM) oder Glasfaserübergangs-
gestelle (Gf-KÜG) montiert und mit Gf-Innenkabeln bis zum E&MMS-Verteiler weitergebaut. 
 


(2) Der Übergang auf Gf-Innenkabel ist insbesondere dann vorzusehen, wenn 
 die mechanischen Eigenschaften des Gf-Außenkabels ( z.B. minimaler Biegeradius) nicht eingehalten 


werden können, 
 wenn eine ÜM aus strategischen Gründen ( z.B. HK-Ringmuffe oder präventive Muffe für ge-


plante Schwenkungen vorgesehen ist. 
 


(3) Besitzt das in die Betriebsstelle eingeführte Gf-Kabel nachweislich einen halogenfreien, flammwidrigen  
Außenmantel sowie eine nicht mit Petrolat gefüllte Kabelseele (siehe Tabelle 5: Halogenfreie  Gf-Außenka-
bel zur Einführung in Betriebsstellen und Gebäuden), kann dieses bis zum E&MMS- Verteiler  
weitergeführt werden. Der E&MMS-Verteiler muss aber im gleichen Technikraum (Brandabschnitt) stehen. 


 
(4) Werden Gf-Minikabel mit SNR-Technik in das Betriebsgebäude eingeführt ist folgendes zu beachten: 


 SNR 10 sind auf SNR12i im KAG zu wechseln 
 Gf-Minikabel und SNRi dürfen nur innerhalb eines Technikraums ( Brandabschnitt) verlegt werden. 
 Steht der E&MMS-Verteiler im gleichen Technikraum  (Brandabschnitt), ist das SNR12i 


bis an die Montageplatte des Gestells zu verlegen und dort ab zu fangen. 
 Steht der E&MMS-Verteiler nicht im gleichen Technikraum ( Brandabschnitt), so ist das SNRi12 


bis an die Montageplatte des KÜG zu verlegen und dort ab zu fangen. Wenn kein KÜG aufgebaut 
wurde, ist eine ÜM (Gf-Mini Kabel auf Gf-Innenkabel) zu montieren. 


 Das Verlegen der Gf-Innenkabel oder SNRi, bis zu den jeweiligen Gestellen, erfolgt über die  
Flächenroste. 


 
Hinweis: Gf-Minikabel oder SNR, auch SNRi, dürfen nicht durch mehrere  Brandabschnitte  
gelegt werden. 


     
(5) Als Verbindungskabel in den Betriebsräumen sind Gf-Innenkabel zu verwenden. 
 
(6) Die Montage aller Kabel und Muffen, in den Abschlusseinrichtungen, erfolgt nach den  


entsprechenden Montageanweisungen. 
 
(7) Die Montageanweisung für Gf-Kabel nach Punkt (3) müssen ggf. durch Lieferanten dieser Kabel  


bereitgestellt werden. 
 


(8)  Gf-Schichtenmantelkabel sind mit dem Gfk-Erdungssatz für Gf-Außenkabeln mit  
Schichtenmantelaufbau am KAG zu Erden. Die Erdung kann aber auch am Verteilergestell  
hergestellt werden. Endet das Gf-Außenkabel in einer Übergangsmuffe, so ist die Erdung in  
unmittelbarer Nähe vor der Übergangsmuffe, am KAG, vorzunehmen. Die Montage erfolgt nach der 
entsprechenden Montageanweisung. 
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9.2 Abschließen von Glasfaserkabel in Gebäuden und Kundenlokationen 


(1) Neuzubauende Gf-Hauszuführungen sind mit dem BvT und dem Grundstücks. – Hauseigentümer/Verwalter 
abzusprechen. Die Gf-Hauszuführung sollte wenn möglich im Hausanschlussraum vom Gebäude hergestellt 
werden. Ist kein Hausanschlussraum vorhanden, so ist mit den obengenannten Personen festzulegen wo 
die Gf-Hauszuführung hergestellt werden soll und der Gf-APL montiert werden kann. Ist der Ort der  
Gf-Hauszuführung und der Ort wo der Gf-APL montiert werden kann nicht im selben Raum, so ist wie unter 
Punkt 7.1.3 zu verfahren. 


 
(2) Werden mehrere Brandabschnitte durchquert, so werden in dem Raum der Kabeleinführung  


Übergangsmuffen oder Verteileinrichtungen montiert und mit Gf-Innenkabel bis zum Gf-AP 
weitergebaut. Die Bauweise und Art der Verteileinrichtung wird durch den BvT festgelegt.  
 


(3) Bei Arbeiten an Gf-Inhousenetzen oder beim Verlegen von neuen Gf-Ivk`s in Gebäuden ist auf die örtlichen, 
allgemeinen- und die für das Objekt gültigen Brandschutzbestimmungen zu achten. Die beim Verlegen von 
neuen Gf-Ivk geöffneten Brandschottungen, sind wieder mit dem gleichen  
Material (Hersteller) zu verschließen wie eingebaut war. Neue Wand- oder Deckendurchbrüche sind 
nach den gültigen Brandschutzbestimmungen, mit den zugelassenen Materialen für Brandschottun-
gen, zu verschließen. Öffnen, Schließen oder sonstige Arbeiten an Brandschottungen sind nur mit 
Zertifikat gestattet und sind dem BvT vor Beginn der Arbeiten vorzulegen. 
 
Bei Verwendung von Gf-Schichtenmantelkabel ist eine Erdung an der dafür vorgesehene Potential-
ausgleichschiene herzustellen. Die Erdung kann mittels Erdungssatz für Gf-Kabel oder am Gf-APL 
erfolgen. 
 


(4) Die Montage der Kabel in den Verzweigungseinrichtungen und/oder Gf-APL erfolgt nach den  
entsprechenden Montageanweisungen 


9.3 Abschließen von Glasfaserkabel außerhalb von Gebäuden 


1. Die Gf-Außenkabel werden in Verzweigungs-und Abschlusseinrichtungen wie z.B. KVz, NVt, MFG 
oder Patchfeldern, aber auch noch am ZVt, ONT und ONU und Muffe (als Schaltpunkt) abgeschlos-
sen. 
Alle Kabel im MFG/KVz sind an den Einführungsöffnungen in der Bodenplatte zwischen Sockel und 
Gehäuse abzudichten. Hierfür kann z.B die Nachrüst-Tülle verwendet werden. 
 


 


Abbildung 5: Nachrüst-Tülle für MFG/KVz ( Mat.-Nr.: 10er Set MNr 40 295 835) 


 
2. Die Montage und Erdung der Kabel in den Verzweigungs-und Abschlusseinrichtungen erfolgt nach-


den entsprechenden Montageanweisungen. 
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10 Lagerung von Muffen und Kabeln 


(1) Mit Beginn der Montagearbeiten ist die erforderliche Kabellänge zwischen Montageort und vom BvT 
vorgegebenen Muffenlagerungsort zu ermitteln. 
Weitere Informationen zur Lagerung von Kabelgarnituren finden Sie in der aktuellen ZTV-TKNetz 39. 


 
(2) In Montagegruben erfolgt die Lagerung der Muffen auf der Sohle der Montagegrube. Die Sohle der 


Montagegrube hat frei von Schlamm und Stein zu sein. Ist die Sohle der Montagegrube nicht zur  
Lagerung von Gf-Muffen geeignet so ist der BvT zu verständigen. Die Sohle der Montagegrube ist 
dann mit einer 10cm starken Schicht aus feinkiesigem Sand herzustellen und  zu Verdichten. Auf  
die spätere Mindestüberdeckung der Gf-Muffe ist dabei zu achten. Nach Beendigung der  
Montagearbeiten ist die Gf-Muffe auf einem Sandbett zu lagern. 


 
(3)  Der in der Baugrube ggf. vorhandene Kabelvorrat ist unter Berücksichtigung der kleinstzulässigen 


Biegeradien ebenfalls soweit wie möglich auf der Baugrubensohle zu lagern. Die in die Rohrzüge 
mündenden Kabel sind mit Sand, feinkiesig zu unterfüttern. 


 
(4)  Es ist darauf zu achten, dass die Muffen bzw. Kabelschleifen nicht mehr als 0,5 m von der Kabel-


achse abweichen (Biegeradien beachten). 
 
(5)  In KSch werden die Muffen an dem vom BvT festgelegten Muffenlagerplatz auf Muffentragewannen 


(MTW) gelagert. Der ggf. vorhandene Kabelvorrat wird in einer Lagerungsebene auf Kabelhaltern 
und MTW nach den Angaben des BvT gelagert. 


 
(6)  In DT Technik GmbH Betriebsstellen werden die Muffen am Kabelaufteilungsgestell (KAG) auf  


Gf-Muffenhaltern gelagert. Der Muffenlagerungsplatz wird, abhängig von der jeweiligen  
Einführungsöffnung, vom BvT festgelegt.  
 


(7) Kommt in einer Betriebsstelle ein Gf-KÜG zum Einsatz oder steht der E&MMS-Verteiler im gleichen-
Technikraum, werden die Gf-Außenkabel und/oder SNR-Bündel im KAG in der - gemäß  
Regelbelegung - richtigen Kabellagerebene bis zu dem Rohrzug zugeordneten Muffenplatz geführt. Am be-
treffenden Muffenplatz werden die Kabel / SNR in gleicher Weise wie die CU-Innenkabel nach oben auf den 
Längs-  und/oder Querrost geführt und über diesen und ggf. zusätzliche Roststrassen bis zum Gf-KÜG oder 
E&MMS-Verteiler verlegt. SNR müssen auf SNR12i umgesetzt werden, siehe Punkt 9.1. 
 


(8) Weitere Informationen zur Lagerung von Kabelgarnituren finden Sie in der aktuellen ZTV-TKNetz 39. 
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11 Muffentechnik 


11.1 Allgemeines 


Glasfaser-Muffen sind grundsätzlich Haubenmuffen, in die einseitig Kabel eingeführt werden. Die Kabelein-
führung wird mit einem Gelsystem abgedichtet. Eine Ausnahme ist die Gf-Mini Muffe von 3M, welche über 
einen anderen Aufbau verfügt.Bei Muffen älterer Bauart ist eine beidseitige Kabeleinführung typisch, bei 
diesen werden die Fasern in Standardkassetten (Einheitsmontagetechnik) abgelegt und gespleißt. 
 
Im Netz der DT Technik GmbH werden ausschließlich E&MMS–Muffen mit einseitiger Kabeleinführung ein-
gesetzt. Gelmuffen mit Standardkassetten, sowie Muffen älterer Bauart sind bei Neubauten nichtmehr zu 
verwenden. 
Die Montage der Muffen sowie der Spleißkassetten in den Muffen erfolgt nach den Montageanweisungen 
der Hersteller. Die entsprechende aktuelle Montageanweisungen (PTI HB7) sind beim BVT zu erfragen. 


11.2 Gelmuffen 


Dieser Muffentyp ist eine Haubenmuffe mit einseitiger Kabeleinführung. Die Kabelabdichtung für bis zu sechs Ka-
bel basiert auf dem Gelsystem (bekannt aus den Muffen mit der Kennzeichnung E&MMS). Der Dichtkörper dichtet 
ab 8mm, dünnere Kabel müssen gemäß Montageanweisung aufgedickt werden. 
 


Größe Fassungsvermögen 
0 48 Fasern / 4 Standardkassetten 
1 96 Fasern / 8 Standardkassetten 
2 192 Fasern / 16 Standardkassetten 


Tabelle 16: Gelmuffen mit Standardkassetten 


11.3 Muffen älterer Bauart 


Zusätzlich sind auch Muffen älterer Bauart für das Verbinden und Abzweigen von Glasfaserkabel sowie für 
den Übergang von Gf-Außenkabel auf Gf-Innenkabel im bestehenden Netz vorhanden. 


Muffentyp 
Funktion der Muffen 


Verbindungsmuffe Abzweigmuffe Übergangsmuffe 
Fasern 


10er/12er 
Bündel 


Kasset-
ten 


Fasern 
10er/12er 


Bündel 


Kasset-
ten 


einführ-
bare Kabel 


Fasern 
10er/12er 


Bündel 


Kasset-
ten 


einführbare Kabel 


Gf-VATSK 100-4 20/24 2 20/24 2 4 20/24 2 4 
Gf- VATK 95-64 120/144 12 60/72 6 3 120/144 12 1 Außen-Kabel 


13 Innen-Kabel davon 
1 Kupfer-Kabel 


Gf- VATK 120-80 120/144 12*) 120/144 12*) 6 120/144 12*) 


Gf-DKBM Größe 1 100/120 10 30/36 6 3 100/120 10 1 Außen-Kabel 
4 Innen-Kabel 
1 Kupfer-Kabel 


Gf-DKBM Größe 2 150/180 15 60/72 12 6 120/144 12 1 Außen-Kabel 
4 Innen-Kabel 
1 Kupfer-Kabel 


Gf-DKIM Größe1 160/192 16 160/192 16    1 Außen-Kabel 12...25mm 
5 Innen-Kabel 


Gf-DKIM Größe 2 80/96 8 80/96 8    2 Außen-Kabel    12...25mm 
4 Außen-Kabel 9...18mm 
5 Innen-Kabel 


*) mit verlängerter Gewindestange max. 15 Kassetten 


Tabelle 17: Faser-/Kassettenfassungsvermögen der Muffen mit Standardkassetten 
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11.4 E&MMS Muffen 


Die E&MMS Muffe ist eine Haubenmuffe (einseitige Kabeleinführung) mit einer Kabeleinführung für bis zu 
acht Kabel, abgedichtet mit einem Gel-Abdichtsystem  
 
Sie bieten die Möglichkeit Fasern in EMK zu spleißen, oder in MMK abzulegen. 
 
Aktuell kommen im Netz der DT Technik GmbH Muffentypen mit den Kassettentypen E&MMS, -C, -3M und -
R&M zum Einsatz. 
Die jeweiligen Muffen sind herstellerspezifisch ausgeprägt, und weder von dern Grundkomponenten, noch 
von den Einbauten (Kassetten) kompatibel. 
 
Hierbei ist die Seiten-Kennzeichnung der Profile (Vorderseite >A und Rückseite> B), wie in der Montagean-
weisung beschrieben zu beachten. Auf den Faserführungsplatten werden je nach Anwendungsfall die Ein-
zelfaser-Management-Kassetten oder Mehrfaser Management Kassetten eingerastet. Werden die Muffen in 
Loopbauweise gebaut, so sind die Fasern aufzuteilen und in den Kassetten abzulegen. Das Ablegen der 
Fasern ist unter 11.9 beschrieben. 
 


11.4.1 E&MMS-C 


Diese Muffen werden mit EMK und MMK bestückt bereitgestellt. 
 


Muffentyp UMS-
Raster 


Faser 
Fassungsvermögen 


Kassetten 
Fassungsvermögen 


EMK MMK (Ablage) EMK MMK 
E&MMS Muffe 
Größe 1(DD6) 


2x36 144 432 72 36 


E&MMS Muffe 
Größe 2(DE6)) 


2x52 208 624 104 52 


E&MMS Muffe 
Größe 3(DF6) 


2x60 240 720 120 60 


E&MMS-C 
Muffe/G 
HK96/Vzk-48 


2x 36 144 432 72 
bestückt mit 48 
EMK 


36 
bestückt mit 4MMK 
inkl. Wassersensor-
kassette 


E&MMS–C 
Muffe/G HK-
192/Vzk-96 


2x60 240 720 120 
bestückt mit 96 
EMK 


60 
bestückt mit 4 MMK 
inkl. Wassersensor-
kassette 


Tabelle 18: Faser-/Kassettenfassungsvermögen der Muffen mit E&MMS Kassetten 


 


11.4.2 E&MMS 


Diese Muffen werden mit EMK und MMK beigelegt bereitgestellt. (Standardkabel) 
 


Größe 0 (DC24) 1 (DD24) 2 (DE24) 3 (DF24) 
UMS-Profil Rastereinheit 2x20 2x36 2x52 2x60 
EM (SC)-Kassetten  
2 primärbeschichtete Fasern 250µm 
Kassetten 


40 
80 


72 
144 


208 
104 


240 
120 


MM (SE)-Kassetten  
12 primärbeschichtete Fasern 250µm 
Kassetten 


20 
240 


36 
432 


52 
624 


60 
720 
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FAS-Block  
4 


12 
Anzahl der Bündeladerhalter 
Kammern pro Bündeladerhalter 
Kapazität pro Bündeladerhalter 
FOPT-SF ∅ 1.9mm 
Bündelader ∅ 2.2mm 
Bündelader ∅ 2.9mm 
Bündelader ∅ 3.1mm 


 
54 
48 
36 
24 


Max. Faseranzahl durch die Durchführung auf die 
andere Muffenseite (geschnitten) 


 
120 


Ablage ungeschnittener Bündeladern zwischen 
den UMS-Profilen 


    


Bündelader ∅ 2.6mm 5BA 
je 3.6m 


7BA 
je 3.6m 


10BA 
je 3.8m 


11BA 
je 4m 


Bündelader ∅ 3.1mm 2BA 
je 3.6m 


4BA 
je 3.6m 


6BA 
je 3.8m 


8BA 
je 4m 


Anzahl Kabel 6 
Max. 25mm 
Min. 9mm 


Kabel-∅ 


Tabelle 19: Faser-/Kassettenfassungsvermögen der Muffen mit E&MMS Kassetten (Standard) 


Bei der Bestückung mit Minikabel: 
Größe 0 (DC24) 1 (DD24) 2 (DE24) 3 (DF24) 
UMS-Profil Rastereinheit 2.20 2x36 2x52 2x60 
EM (SC)-Kassetten  
2 primärbeschichtete Fasern 250µm 
Kassetten 


 
80 
40 


 
144 
72 


 
208 
104 


 
240 
120 


MM (SE)-Kassetten  
12 primärbeschichtete Fasern 250µm 
Kassetten 


 
240 
20 


 
432 
36 


 
624 
52 


 
720 
60 


FAS-Block  
4 


12 
Anzahl der Bündeladerhalter 
Kammern pro Bündeladerhalter 
Kapazität pro Bündeladerhalter  


48 
36 
24 


Bündelader ∅ 2.2mm 
Bündelader ∅ 2.9mm 
Bündelader ∅ 3.1mm 
Max. Faseranzahl durch die Durchführung auf die 
andere Muffenseite (geschnitten) 


 
120 


Ablage ungeschnittener Bündeladern zwischen den 
UMS-Profilen 


    


Bündelader ∅ 2.6mm 7BA 
je 3.6m 


7BA 
je 3.6m 


10BA 
je 3.8m 


11BA 
je 4m 


Bündelader ∅ 3.1mm 4BA 
je 3.6m 


4BA 
je 3.6m 


6BA 
je 3.8m 


8BA 
je 4m 


 
Anwendung als Mini-Kabel Muffe für FK, HK, VzK 


Anzahl Mini-Kabel | Mikrorohre 
Kabel ∅ | Rohr ∅ min-max 


6 
2,5-7mm 


6 
7-12mm 


Anwendung als NVt-Muffe für FTTH 


Anzahl Mikro-Kabel | Mikrorohre 
Kabel ∅ | Rohr ∅ min-max 


24 
2,5mm 


24 
7-10mm 


Anzahl Hauptkabel | Mikrorohre 
Mini-Kabel ∅    | Mikrorohr ∅ min-max 


2 
2,5-7mm 


2 
7-12mm 


oder Hauptkabel Standard Bündelader 2x7-16mm (21mm)* 


Tabelle 20: Faser-/Kassettenfassungsvermögen der Muffe bestückt mit E&MMS Kassetten (Minikabel und Mikrokabel) 
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11.4.3 E&MMS-R&M 


Die Gf-Muffe von R&M hat eine variable Gel-Block-Bestückung. Sie kann in den 8 Gel Blöcken bis zu  
16 Gf-Kabel/SNR aufnehmen. Es stehen verschiedene Gel-Blöcke (Einführungskit) zur Aufnahme von  
Gf-Kabel/SNR zur Verfügung: 
 7-14mm 
 12-21mm 
 20-25mm 
 25-28mm  
 Vierfacheinführung 5-8mm (Sonderfall) 
 Blindgelblock 


 
Die Gel-Blöcke müssen je nach Bedarf einzel bestellt werden. Zwei Gf-Muffen werden mit folgendem Liefer-
umfang von R&M bereitgestellt. 
 
Größe 1:  
E&MMS-R&M Muffe/G-Hk96/Vzk-48 komplett mit der Materialnummer 40296581. 
Die Gf-Muffe Größe 1 wird folgendermaßen ausgeliefert: 
2x Gelblock 7-14mm (inkl. Kabelzugentlastungselement), 6x Blindgelblock, 48x EMK Kassetten,  
1x Wassersensorkassette, 3x MMK Kassetten, 2x Trockenmittelbeutel und 1x Montageanweisung. 
 
Größe 2:  
E&MMS-R&M Muffe/G-Hk192/Vzk-96 komplett mit der Materialnummer 40296579. 
Die Gf-Muffe Größe 2 wird folgendermaßen ausgeliefert: 
2x Gelblock 7-14mm(inkl. Kabelzugentlastungselement), 6x Blindgelblock, 96x EMK Kassetten,  
1x Wassersensorkassette, 3x MMK Kassetten, 2x Trockenmittelbeutel und 1x Montageanweisung. 
 
Eine Vollbestückung der Muffe mit Gf-Kabel und Gf-Minikabel/SNR12 ist bei Erstmontage nicht zugelassen.  
Es ist darauf zu achten, dass die Gf-Muffe für spätere Erweiterungen noch mit Gf-Kabeln, Gf-Minikabel/SNR12 
bestückt werden kann.  
In der Gf-Muffe von R&M können nur mit Spleißkassetten (EMK oder MMK) der Firma R&M eingebaut werden. 
 
Wichtiger Hinweis: 
SNR 12 werden in der Gf-Muffe mit dem  Gasblocker der Firma Elitex "EZA für E&MMS Muffen" mit der Material-
nummer 40290566 abgedichtet. Das Aramidgarn des Minikabels wird hierbei an der Kabelabfangung 7-14mm 
befestigt. 
Bitte Montageanweisung beachten!! 


11.4.4 Gf Muffe E&MMS-3M 


Die Gf-Mini Muffe (BPEO 1.0) der Firma 3M ist vorrangig zur Anbindung des Gf-AB Mini im MFG einzusetzen. 
Neben MFG können auch Kundenlokationen an die Gf-Mini Muffe angeschlossen werden. Der Einsatz eines 
Wassersensors ist nicht vorgesehen. 
 
Des Weiteren kann sie auch als Verbindungsmuffe von kleinen Gf-Kabeln (bis  max 24Fasern) genutzt werden. 
Hierbei wird die Muffe vollständig mit EMK bestückt. 
 
Die Gf-Mini Muffe hat 12 Steckplätze und kann mit MMK und EMK bestückt werden.  
Die MMK belegt 2 Steckplätze, die EMK belegt 1Steckplatz.  
Im Lieferumfang enthalten sind: 2 MMK, 6 EMK und 2 ECAM, sowie eine Montageanweisung.  
In der MMK 1+2 werden nur Vorratsfasern abgelegt.In den MMK dürfen keine Fasern geschweißt werden.  
 
Die 4 Ein-/Ausgänge sind bei der Auslieferung mit Blindstopfen versehen. Die Ein-/Ausgänge können mit  
SNR 12/Gf-Minikabel, A-DQ(BN)H und Gf-Schichtenmantelkabel bestückt werden.  
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Bei der Verwendung von SNR12/Gf-Minikabel, kommt der Elitex Gasstop zum Abdichten der SNR 12 zum 
Einsatz. Bei Einsatz von SNR SNR erfolgt wie in 11.6 beschrieben. 


Basiskörper Muffe ECAM (Mechanische Kabeleinführung) 


 
 


Tabelle 21: Komponenten E&MMS-3M Muffe 


 


Abbildung 6: Einsatzbeispiel der Gf-Mini Muffe 3M  
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11.5 Carrier spezifische Muffen 


Zur Anbindung von Kollokationsflächen werden carrierspezifische Muffentypen und/oder Gf-Kabel vom 
Carrier zur Verfügung gestellt. In diesen Fällen ist, neben der eigentlichen Muffe auch die dazugehörige  
Montageanweisung  und/oder das entsprechende Kabeldatenblatt vom Carrier zu liefern. 


11.6 Gf-Muffenmontage in der SNR-Bauweise 


Unmittelbar vor dem Muffenkopf der Gf-Muffe (ca.20cm) wird ein ca. 1m langes Stück längsgeteiltes  
PP-Wellrohr 12mm Durchmesser (PPWR-t 12) und eine weitere EBM-GS, wie in Abb.8 zusehen, eingebaut. 


 


Abbildung 7: Lösung mit eingebauten PPWR-t 12 


 Das PP-Wellrohr hat Nachteile bei der Erdverlegbarkeit hinsichtlich des mechanischen Kabelschutzes. Als zu-
sätzlicher mechanischer Schutz wird über das festeingebaute PPWR12-t ein weiteres, PP-Wellrohr, teilbar 
40mm oder 50 mm (siehe Tabelle1) nach Verfügbarkeit, eingebaut. Es ist so lang zu belassen, dass es zwi-
schen den EBM nicht verrutschen kann. Ein Fixieren der mechanischen Schutzes ist nicht erforderlich, son-
dern eher schädlich. 


 Um ein verschieben zwischen Gf-Kabel und Gf-Muffe zu verhindern, ist das Zentralelement ist in der Gf-Muffe 
zu fixieren. 


 Nach beiden Seiten hin, ist das SNR gegenüber dem Kabel und der Muffe mit EBM-GS abzudichten. Das 
Flexrohrteilstück ist nicht wasserdicht.  
 


Künftige Vorgehensweise  
Um zukünftig Fehler durch auftretende Zug- und Dehnkräfte zu vermeiden, ist sowohl im Reparaturfall als auch im 
Neubau  das SNR wie in der beigefügten Montageanweisung zu montieren und nachzurüsten. 
 


SNR auf E&MMS-Muffe Neubau SNR mit Wellrohr Nachrüstung SNR mit Wellrohr 


180926_MA_E&MM
S_Muffe_SNR12.pdf


 
181004_MA_SNR12_
an_Muffe_EBM+GS_


 
181004_MA_SNR12_
an_Muffe_Rep_EBM


 


Tabelle 22: Montageanweisungen SNR auf E&MMS Muffen 


 


Abbildung 8: Richtige Gf-Muffenmontage mit Y-Abzweiger und PPWR 
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MNr Bezeichnung Kurzbezeichnung 
40298525 PP-Wellrohr geteilt 12 mm Durchmesser PPWR-t 12 mm 
40240534 PP-Wellrohr, geteilt 40mm Durchmesser PPWR-t 40 mm 
40240535 PP-Wellrohr, geteilt 50mm Durchmesser PPWR-t 50 mm 


Tabelle 23: Übersicht PP-Wellrohr 
 


 


Abbildung 9: Typisches SNR Schadensbild. 


Wird eine Gf-Muffe mit Schadensbild nach Abbildung 12 im Stö-
rungsfall oder im Rahmen des normalen Tiefbaus freigelegt, so ist 
die Gf-Muffe wie beschrieben umzubauen.  
 
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen zum Thema Gf-Muf-
fenmontage an ihren BvT.  
 


11.7 Kassettenbelegung in E&MMS Muffen  der DT Technik GmbH 


Prinzipiell ist die Kassettenbelegung bei allen neu zu installierenden E&MMS Muffen künftig herstellerunab-
hängig einheitlich nach der Größe des ankommenden Glasfaserkabels zu  
dimensionieren und auszuführen.  
Detailliert bedeutet dies, dass die Fasern bündeladerweise und gleichmäßig auf die A-Seite und  
B-Seite verteilt werden und alle EMKs nacheinander im 2-Fasermanagement beschaltet ohne Leerkasset-
ten  aufgebaut werden.  
Siehe Abb.12 Kassettenbelegung bei oiL-Bauweise ist im Kapitel 13 beschrieben. 


 


Abbildung 10: Muffenbelegungsplan E&MMS Muffe mit 72E  ankommend 
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Planungs-/Installationsvorgaben für alle neu zu installierenden E&MMS Muffen der DTAG  
 Alle in die Muffe eingeführten Glasfaserkabel sind prinzipiell bis auf 250 µm abzusetzen und in EMKs bzw. 


MMKs mit mindestens 6 Wicklungen abzulegen. 
 Eine MMK benötigt zwei Rasteinheiten. Es ist darauf zu achten, dass die Rasthalterung der MMK bei den Her-


stellern Unterschiede bei der Rastposition aufweist!  
 Generell ist auf der A-Seite die Rasteinheit 1-2 für eine Wassersensor-MMK und die Rasteinheit 3-4 für eine 


leere MMK als Vorratskassette vorgesehen. Die B-Seite wird mit zwei leeren MMKs (Rasteinheit 1-4) bestückt.   
 Eine MMK dient generell nur als Ablagekassette für Reserve-/Restfasern. In MMKs dürfen außer in der ZOOM-


MMK bzw. Wassersensor-MMK keine Fasern gespleißt werden! 
 Eine EMK benötigt eine Rasteinheit. Die Installation der EMKs erfolgt beidseitig ab Rasteinheit 5. 
 Standardmäßig werden jeweils 2 HK-Fasern in einer EMK abgelegt und bedarfsorientiert verspleißt. Bei spezi-


ellen Maßnahmen (ZOOM-Ring) können auch vier Fasern in einer EMK abgelegt und verspleißt werden! 
 Jede Kassette ist zum Zweck der Eindeutigkeit mit einem wasserfesten Stift zu beschriften (Kabelbezeichnung, 


Faserbeschriftung). 
 Abhängig von der Faseranzahl des ankommenden Hauptkabels werden die Bündeladern gleichmäßig auf A-


und B-Seite aufgeteilt. (Siehe Beispielabbildung) Bei ungerader Bündeladerzahl ist eine Bündelader mehr auf 
der A-Seite abzulegen. 


 Sogenannte Bündeladerablagen im Zwischenraum der Muffe sind bei der DTAG nicht zulässig! 
 Reserve-/ bzw. Restfasern von Verzweigungskabel sind mit max. 12 Fasern in dafür vorgesehene MMKs abzu-


legen und eindeutig auf der jeweiligen Kassette mit einem wasserfesten Stift zu beschriften! 
 Die Größe der Muffe ist von der Planungsinstanz so zu bemessen, dass alle Fasern vom ankommenden Haupt-


kabel nach Vorgabe in EMK abgelegt werden können und zudem mindestens 6 leere MMK für Reservefasern 
positionierbar sind!  


11.8 Glasfaser-Überwachungssystem im VN und ZN 


Das Glasfaser-Überwachungssystem (Gf-Üs) gestattet das frühzeitige Erkennen und Orten von Fehlern auf Glas- 
faserlinien, die an das System angeschlossen sind. Durch den Einbau von Wassersensoren in der Muffe, siehe 
11.8, wird eine schnellere Fehlerortung und somit auch eine Qualitätsüberwachung der Gf-Kabel erreicht. 
Zur Realisierung des Gf-Üs werden grundsätzlich in allen neuzubauenden Glasfaserkabel des VN und ZN die  
Fasern 1 mit einem Wassersensor bestückt. 
Sollen bestehende Gf-Kabel an das Gf-Üs angeschlossen werden, bei denen die Fasern 1 und 2 in Betrieb bzw. 
beschaltet sind, werden diese Fasern nicht explizit für das Gf-Üs frei geschaltet. Ist das Gf-Kabel über andere  
Fasern an das Gf-Üs angeschaltet, können bei Umschalt- oder Betriebsarbeiten am Kabel die Fasern 1 und 2 
freigeschaltet werden und anschließend die freigeschalteten Fasern 1 und 2 für die Anschaltung an das Gf-Üs  
genommen werden. PIPB und ZNV sind zur Beauftragung der entsprechenden Umschaltungen zu Informieren. 
Die Verbindungen des Gf-Üs plant und beauftragt ZNV mit der LSZ und der Dienstkennung 20. 
 
Das aktuelle Betriebskonzept für das Glasfaser Überwachungssystem ist in myDMS im Dokument 37889 beschrie-
ben. Bitte wenn Sie sich bei Rückfragen zum Thema Betriebskonzept Glasfaser Überwachungssystem an den BvT. 
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12 Standard Glasfaser-Verteileinrichtungen  


12.1 Allgemeines 


In den folgenden beschriebenen Gf-Verteileinrichtungen kommen ausschließlich Standard-Spleißkassetten 
zur Anwendung. Diese Bauformen werden nicht mehr neu aufgebaut, und nicht mehr neu belegt. 


12.2 Hauptverteiler 95 


Dieses Bauteil wird nicht mehr neu aufgebaut und darf nicht mehr mit neuen Gf-Kabeln beschaltet werden. 
Der Glaser – Hauptverteiler 95 (Gf-HVt 95) dient in den Betriebsstellen dem Abschluss der Glasfaserkabel 
des Liniennetzes und der Gf-Innenkabel der Übertragungstechnik sowie dem Rangieren zwischen diesen 
Kabeln. Das Verbinden (Rangieren) der Fasern erfolgt dabei grundsätzlich steckbar mittels Gf-Verbindungs-
kabel.  


12.3 Hauptverteiler 2000 


Dieses Bauteil wird nicht mehr neu aufgebaut und darf nicht mehr mit neuen Gf-Kabeln beschaltet werden. 
Der Glasfaser – Hauptverteiler 2000 (Gf-HVt 2000)dient in den Betriebsstellen dem  
Abschluss der Glasfaserkabel des Liniennetzes und der Gf-Innenkabel der Übertragungstechnik sowie dem 
Rangieren zwischen diesen Kabeln. Das Verbinden (Rangieren) der Fasern erfolgt dabei steckbar mittels 
Gf-Verbindungskabel und/oder gespleißt mittels Gf-Schaltadern. 


12.4 Kabelendgestell 


Dieses Bauteil wird nicht mehr neu aufgebaut und darf nicht mehr mit neuen Gf-Kabeln beschaltet werden. 
Vor der Einführung des Gf-VtG und des Gf-HVt wurden die Glasfaserkabel am Glasfaser- 
Kabelendgestell (Gf-KEG) abgeschlossen. 
Das Gf-KEG, das in Betriebsstellen zum Einsatz kommt, dient dem Abschluss der Glasfaserkabel des  
Liniennetzes. Im GF-KEG werden jeweils bis zu 60 Fasern der Linientechnik mittels Gf-Anschlusskabel  
(Pigtail) auf einem Steckerfeld/Kupplungsfeld abgeschlossen. Bei der Beschaltung der Gf-Anschlusskabel 
ist darauf zu achten, dass die unbeschalteten Gf-Anschlusskabel ohne  
Durchführungskupplung im Klemmbock abgelegt sind. Im Anschlussfeld können im Kabel befindliche  
Cu-Doppeladern auf einer LSA-plus-Leiste abgeschlossen werden. 


12.5 Verteilgestell 


Dieses Bauteil wird nicht mehr neu aufgebaut und darf nicht mehr mit neuen Gf-Kabeln beschaltet werden. 
Das Glasfaser-Verteilgestell (Gf-VtG) ist der Nachfolger des Gf-KEG.  
Das Gf-VtG, das in Betriebsstellen zum Einsatz kommt, dient dem Abschluss der Glasfaserkabel des Linien-
netzes und dem Ablegen der Gf-Innenkabel der Übertragungstechnik. Im unteren Bereich des Gf-VtG  
werden bis zu 60 Fasern der  Linientechnik mit Gf-Anschlusskabel (Pigtail) abgeschlossen. Im oberen Teil 
des Gf-VtG werden bis zu 60 Fasern der Übertragungstechnik mittels konfektionierten Gf-Innenkabel und/ 
oder Gf-Verbindungskabel abgeschlossen. Zwischen oberem und unterem Bereich wird mittels  
Gf-Verbindungskabel steckbar rangiert. 
Im Anschlussfeld können im Kabel befindliche Cu-Doppeladern auf einer LSA-plus-Leiste  
abgeschlossen werden. 
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12.6 Aufteilungsgestell 


Dieses Bauteil wird nicht mehr neu aufgebaut und darf nicht mehr mit neuen Gf-Kabeln beschaltet werden. 
Das Glasfaser-Aufteilungsgestell (Gf-AG), das in Betriebsstellen zum Einsatz kommt, dient dem Abschluss 
der Gf-Außenkabel des Liniennetzes und der Gf-Innenkabel. Dabei können die Vs (alt: OK), 
 Ik und Hk in jeweils voneinander getrennten Ebenen in Schwenkarmen auf Kassetten abgeschlossen  
werden. Das Verbinden bzw. Rangieren erfolgt mittels Schaltfasern durch Spleißen. Im Anschlussfeld 
können im Kabel befindliche Cu-Doppeladern auf einer LSA-plus-Leiste abgeschlossen werden. 


12.7 Kabelendeinsatz 


Dieses Bauteil wird nicht mehr neu aufgebaut und darf nicht mehr mit neuen Gf-Kabeln beschaltet werden. 
Der Glasfaser-Kabelendeinsatz (Gf-KEE), der in Betriebsstellen oder beim Kunden zum Einsatz kommt, 
dient dem Abschluss der Glasfaserkabel des Liniennetzes. Im Gf-KEE werden jeweils bis zu 12 Fasern der 
Linientechnik mittels Gf-Anschlusskabel (Pigtail) auf einem Steckerfeld/Kupplungsfeld abgeschlossen.  
Bei der Beschaltung der Gf-Anschlusskabel ist darauf zu achten, dass die unbeschalteten  
Gf-Anschlusskabel ohne Durchführungskupplung im Klemmbock abgelegt sind. Im Anschlussfeld können 
im Kabel befindliche Cu-Doppeladern abgeschlossen werden. 


12.8 Endverschluss  


Der Glasfaser-Endverschluss (Gf-EVs), alte Bauweise von RXS, dient dem Abschluss von Glasfaserkabel des 
Liniennetzes. Der Schweiß wird in Standard-Spelißkassetten abgelegt. Der Gf-EVs kommt im KVz-Gehäuse 
sowie in bestimmten Gestellen im Verbindungs-und Zugangsnetz zum Einsatz. Das Verbinden bzw. Rangie-
ren erfolgt mittels Schaltfasern durch Spleißen. 
Im Kabel befindliche Cu-Doppeladern können auf einer LSA-Plus-Leiste abgeschlossen werden. 
Der Gf-EVs, neuer Bauart (E&MMS Gf-EVs), ist unter 13.19 beschrieben 


12.9 Anschlussfeld ETSI  


Als Gf-Anschlussfeld in Gestellen mit integrierten aktiven Komponenten der Übertragungstechnik steht das 
Gf-Anschlussfeld ETSI zu Verfügung. Es besteht aus einem Einbaurahmen mit 2 Schwenkladen 
Schwenkladen (Technologie der Firma Corning) für den Einbau in ETSI-Gestelle. Es hat eine  
Gesamthöhe von 3SU. Es eignet sich besonders zur Ablage von Peitschen-Überlängen  
konfektionierter Gf-Aufteilungskabel (Breakout-Kabel). 
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13 E&MMS Verteil-und Abschlußeinrichtungen 


13.1 Glasfaser-Hauptverteiler 


Der Gf-E&MMS-Verteiler ist zentraler Schaltpunkt im Glasfasernetz der DT Technik GmbH. An ihm werden 
alle Fasern einzeln, oder paarweise in Einzelfaser-Management-Kassetten abgelegt. Durch die generelle 
Nutzung der Einzelfaser-Management-Kassetten im E&MMS Verteiler sind alle betrieblichen Tätigkeiten wie 
Schaltarbeiten, Nachbelegung mit Kabeln sowie Erweiterungen und Spleißarbeiten an benachbarten  
Fasern störungsfrei durchführbar. 
Der E&MMS Verteiler kommt in drei Varianten zur Anwendung. Hierbei handelt es sich um den E&MMS-
Verteiler der Firma Commscope, den E&MMS-C Verteiler der Firma Corning sowie um das E&MMS-
Verteilersystem der Firma Langmatz. 
Alle E&MMS Hauptverteiler basieren auf einem firmenspezifischen Kassettensystem. Während der  
Commscope und der Langmatz E&MMS-Verteiler generell in Spleiß- und Patchgestell aufgeteilt ist, sind 
beim Corning E&MMS-C Verteiler beide Funktionen (Spleißen und Patchen) in einem Baugruppenträger 
(PasMax) kombiniert.  
Das E&MMS- Verteilersystem der Firma Langmatz ist identisch und voll kompatibel zu dem E&MMS-
Verteilersystem der Firma Commscope. (siehe Planungsregelungen Langmatz E&MMS-Verteiler)   
Alle E&MMS-Verteilersysteme werden zu Gruppen zusammengefasst. Für jedes E&MMS-Verteilersystem 
existiert ein eigens Gf-Verbindungskabel Managementsystem, mit dessen farbig codierten Gf-Verbindungs-
kabeln sich sämtliche Schaltungen innerhalb einer oder mehrerer E&MMS-Verteiler Gruppen durchführen 
lassen. Die hierfür notwendigen Überlängen der Gf-Verbindungskabel werden innerhalb dieses Kabel- 
Managements so verwaltet, dass bei korrekter Anwendung keine Kabelkreuzungen entstehen. Schaltungen 
innerhalb der Gruppe werden im Patchkabelführungssystem unten im Gestell hergestellt. Schaltungen die 
die Gruppe verlassen werden über das HVM, oder im Expresskanal bei Corning, hergestellt. 
Beim Aufbau des E&MMS-Verteilers ist darauf zu achten das immer gleich eine ganze Gruppe (kleine 
Betriebsstellen 3 Gestelle) aufgebaut wird, nur so lassen sich die BG der Ü- und der L-Technik sinnvoll  
verteilt einbauen.  
Wichtig ist, zwischen den BG der Ü-T und der L-T Lücken als Reserve zu lassen. Die Reserven sind auch 
gleich in Planbuch einzutragen und zu sperren. Wie die Reserven zu bauen sind ist in den einzelnen Kapi-
teln der E&MMS-Verteiler beschrieben. Beim Bestücken der Gestelle ist immer gleich der BGT für pWDM-
Technik mit einzubauen um gruppenübergreifende Patchungen zu vermeiden. 
 
Die E&MMS-Verteiler aller Hersteller werden nachfolgend beschrieben.  
 
Faserdurchschaltungen (Durchspleißen) für hochbitratige Verbindungen (z.B. WDM- und  
DWDM Strecken) werden ausschließlich in der Spleißbaugruppe bzw. in der PASMAX Spleiß-Patchbau- 
gruppe (Corning) am E&MMS-Verteiler hergestellt.  
Kabelverbindungen (Querverschaltungen) zwischen vorhandenen Übergangsmuffen (ÜM) oder im  
KÜG sind nicht zulässig. 
 
Die Zählweise der Baugruppen erfolgt jeweils von unten nach oben. Die Kassetten in den Spleißbaugrup-
pen zählen von links nach rechts. Die Zählweise der Kassetten in den Patchbaugruppen entnehmen Sie 
bitte den Montageanweisungen zu den Baugruppen. Die Zählung erfolgt fortlaufend d.h. nicht belegte  
Baugruppenplätze, Kassettenplätze oder Steckerplätze werden mitgezählt. 
 
Die E&MMS Verteilergestelle von Langmatz, Commscope und Corning werden ohne Türen ausgeliefert. 
Sollten die E&MMS-Verteiler in einem Raum stehen, z.B. Kabelaufteilungsraum oder Räumen mit viel Durch-
gangsverkehr (besonderer Gefährdung), sind die Türen separat zu bestellen. 
Dadurch bleibt der Bodenkanal für die Einbringung der Verbindungskabel frei zugänglich. Die Kabelabfan-
gungs- und Spindelverlängerungsplatten sind in der Rückwand der Seitenteile integriert. Die Kabeleinfüh-
rung kann wie bisher von oben/unten und links/rechts erfolgen. 
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13.2 Aufbauvarianten und Platzbedarf 


Eine E&MMS-Verteiler Gruppe besteht aus maximal 6 x Spleiß- und Patchgestelle oder 6 Doppel-gestelle bei 
Langmatz. Hieraus resultiert eine max. Faserzahl je Gruppe von 6048 Fasern. (Aufbauvarianten bzw. 75 % 
Regel beachten). 
 


 


Abbildung 11: E&MMS Verteilergruppe, Bauweise Spleiß- und Patchgestell Rücken an Rücken 


Bis zu 3 Gruppen lassen sich zu einer E&MMS Reihe erweitern. Dabei ist zu beachten, dass nach jeder E&MMS-
Verteilergruppe ein Überlängengestell (ÜL, Commscope Bauweise) benötigt wird. 
 


 


Abbildung 12: E&MMS-Verteiler Reihe mit Spleiß und Patchgestell Rücken an Rücken 


Zur Berechnung der für eine E&MMS-Verteiler Anlage notwendigen Stellfläche sind folgende Abbildungen  
Mindestwerte. Neben den maßgeblichen Gestellabmessungen sind die notwendigen Arbeitsflächen und Verkehrs-
wege zu berücksichtigen. Bei mehrreihigem Aufbau sind die Gestellreihenabstände zwingend einzuhalten 
(notwendig für Verbindungskabelmatrix).  
 


 


Abbildung 13: Platzbedarf E&MMS-Verteiler Spleiß-Patchgestell Rücken/Rücken 
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Abbildung 14: Platzbedarf für eine Doppelreihe, Bauweise Rücken an Rücken 


 
 


 


Abbildung 15: : E&MMS-Verteiler bei maximal möglicher Anreihung ohne Spleißkonzentrator 


 
 
 


 


Abbildung 16: Platzbedarf E&MMS-Verteiler Wandanreihung, 


Die Wandbauweise ist in Z900 Standorten nicht zugelassen 
  







ZTV-TKNetz 48 
 
 


Dokument aus myDMS   Seite 46 von 104   Druckdatum: 23.10.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


13.3 Horizontales Verbindungs-Kabelmangement 


Als Ergänzung zum E&MMS-Verteilers wurde das „Horizontale Verbindungskabel Management“ entwickelt und  
eingeführt. Es kommt bei allen E&MMS-Verteileranlagen mit E&MMS-Verteilergestellen der Firmen Langmatz 
und Commscope zum Einsatz, deren Faservolumen mehr als eine Gruppe (je 6 Spleiß- und Patchgestelle)  
erforderlich machen. Es besteht zum Einen aus einem Überlängengestell, das nach jedem 6. E&MMS-
Verteilergestell angereiht wird. Zum Anderen aus 3 Gestellergänzungen die auf der Patchseite der HVt-Anlage auf 
die Gestelle (2 Seitenteile und 1 Mittelteil) aufgesetzt werden. 
Dazu wird auf der Patchseite der Zwischenraum oberhalb der Gestelle zum Flächenrost genutzt. Die Erweiterung 
dient zur Führung der Gf-Vbk zu weiteren Gestell-Gruppen innerhalb einer Reihe. Über das HVM erfolgt auch die 
kreuzungsfreie Verbindung zu benachbarten Reihen. 
Mit dem HVM lassen sich so bis zu 36 Gestellen (je 36 Spleiß- und Patchgestelle) oder 18 Doppelgestelle von 
Langmatz mit einander verbinden. Ein E&MMS-Verteiler kann aus mehreren Gruppen und mehreren Reihen  
bestehen. Dabei ist zu beachten, dass nach jeder E&MMS-Verteiler Gruppe, und bei mehreren Reihen auch an  
beiden Kopfenden, ein Überlängengestell benötigt wird. 
 


 


Abbildung 17: Längenübersicht Gf-Verbindungskabel 


 
 
Bedingt durch die hohe Packungsdichte in einer voll beschalteten E&MMS-Verteilerreihe ist eine Aufteilung der  
Gf-Verbindungskabel auf 2 Ebenen notwendig (Siehe auch <N2VA0088, PTI Handbuch 7, Montageanweisungen). 
Patchkabel die innerhalb der Gruppe bleiben, werden unten in den Führungskanälen der Gestelle abgelegt. Patch-
kabel die die Gruppe verlassen werden über das HVM (Langmatz und Commscope) geführt. 
Beim E&MMS-C Verteiler Generation 3 wird zusätzlich ein Expresskanal montiert, siehe Kapitel E&MMS-C Verteiler.   
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Das HVM in Verbindung mit dem Kabelkanalsystem „Lightrax und/oder mit 12“FiberGuideSystem“ermöglicht es 
Gruppen, Reihen zu einer Doppelreihe oder Dreifachreihe zu kombinieren. Diese werden über zusätzliche Über- 
längengestelle (ÜL) an beiden Stirnseiten mit Fiber Guide System miteinander verbunden. Hierdurch wird sicherge-
stellt, dass die Verbindungskabelmatrix weiterhin Verwendung findet. Eine direkte Querverbindung über Lightrax 
und/oder Fiber Guide System Kanäle zur Patchkabelführung zwischen den Gruppen und Reihen, ohne  
ÜL-gestelle, ist nicht zulässig. 
 


 


Abbildung 18: Commscope Gestelle mit 12" FGS HVM 


 


Abbildung 19: Längen und Farben der Patchkabel innerhalb einer Gruppe.  


Längen und Farben der Gf-Vbk 
Rot  = 4,9m; Türkis =5,9m; Rosa = 7,6m; Grau = 8m; Orange = 8,3m; Lila =10m; Braun 10,4m; Schwarz = 10,7m; 
Grün =13m; Blau = 18m; Weiss = 23m;  
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13.4 HVt–Spleißkonzentrator 


Bei großen E&MMS-Verteiler Anlagen sind Festverkabelungen zwischen den einzelnen Doppel- bzw. Dreifachrei-
hen notwendig um über Gruppen in der max. Ausbaugröße hinweg schalten zu können. Auch die zwingend ge-
schweißten Durchschaltung von Produkten erfordern diese Festverkabelungen. Diese Festverkabelungen sind 
über einen gemeinsamen E&MMS-Verteiler Schweißkonzentrator in E&MMS Technik zu realisieren. In diesem 
Schweißkonzentrator werden nur infrastrukturell Faserpakete zwischen den einzelnen Reihen fest durchge-
schweißt. Geschweißte einzelne Produktdurchschaltungen werden aber immer innerhalb der jeweiligen Gruppen 
der E&MMS-Verteiler Anlage an den Spleißgestellen durchgeschweißt. Der Spleißkonzentrator ist über Grundge-
stelle (System-Spleißkonzentrator/KÜG) der Firma Langmatz oder Commscope z realisieren. Die Bestückung der 
Gestelle kann mit BG der Firma Langmatz oder der Firma Commscope erfolgen.  
Die Verkabelung zwischen dem HVt-Spleißkonzentrator und den E&MMS-Verteilergestellreihen erfolgt mit  
Gf-Kabeln vom Typ I-DH 96E. Maxime bei der Nutzung von Spleißkonzentratoren ist eine strategische   
Zusammenschaltung von fragmentierten E&MMS-Verteiler Anlagen in das zentrale E&MMS-Verteiler Konzept. 


 
 


 


Abbildung 20: Mögliche Aufbauvarianten eines E&MMS-Verteilers mit Grundgestellen von Commscope (TE) 


13.4.1 System–Spleißkonzentrator 


Der System - Spleißkonzentrator ermöglicht hochfasrige Festverbindungen zwischen dem zentralen E&MMS-
Verteiler und den Betriebsräumen (Lagermodell). Um eine Entlastung der Hochbauinfrastruktur (Brandschotte, 
Roste, Pritschen, Trassen) zu erreichen und zur Senkung von Brandlasten sollen die einzelnen Betriebsräume in 
Netzknoten über System-Spleißkonzentratoren an den zentralen E&MMS-Verteiler angebunden werden. In sehr 
großen Betriebsräumen können auch mehrere  System-Spleißkonzentratoren notwendig sein. Hierbei wird an den 
System Spleißkonzentratoren die an/ab-Richtung der Übertragungssysteme in einer gemeinsamen EMK Kassette 
abgelegt  (Keine Rangierstelle, feste Durchschaltung). Der Spleißkonzentrator ist über Grundgestelle (System-
Spleißkonzentrator/KÜG) der Firma Langmatz oder Commscope z realisieren. Die Bestückung der Gestelle kann 
mit BG der Firma Langmatz oder der Firma Commscope erfolgen.  


Verschaltung über HVt-SpleißkonzentratorVerschaltung über HVt-SpleißkonzentratorVerschaltung über HVt-Spleißkonzentrator







ZTV-TKNetz 48 
 
 


Dokument aus myDMS   Seite 49 von 104   Druckdatum: 23.10.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


Die Verkabelung zwischen dem System-Spleißkonzentrator und den E&MMS-Verteilergestellreihen erfolgt mit  
Gf-Kabeln vom Typ I-DH 96E. 


 
Durch die Nutzung von System-Spleißkonzentratoren in großen Netzknoten ergeben sich folgende Vorteile in der 
Lagerbewirtschaftung 


 
• Hochfasrige Festverbindungen zwischen dem zentralen E&MMS-Verteiler und den Betriebsräumen.  
• Entlastung der Hochbauinfrastruktur (Brandschotte, Roste, Pritschen, Trassen)  
• Senkung von Brandlasten  
• In sehr großen Betriebsräumen können auch mehrere System- Spleißkonzentratoren notwendig sein.  
• Hierbei wird an den System Spleißkonzentratoren die an/ab- Richtung der Übertragungssysteme in einer ge-


meinsamen EMK Kassette abgelegt  
• Keine Rangierstelle, feste Durchschaltung!  
• proaktives Innenverbindungskabelmanagement 
• Kaskadierungsmöglichkeiten 
• eindeutige Dokumentationsstrukturen 


 
Der System-Spleißkonzentrator dient nicht zur Querverschaltung von Technikports. Verschaltungen von Geräte-
ports sind immer am zentralen E&MMS-Verteiler  auszuführen. 


  Abbildung 21: KÜG oder System-Spleißkonzentrator 
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Abbildung 22: Gf-Verkabelung im CO mit Verteilung der BG vom System-Spleißkonzentrator zum E&MMS-Verteiler (Neubau 
eines E&MMS-Verteiler mit 3 Gruppen). 


 
Die in der Abbilung oben gezeigte Verkabelung zwischen der Ü-Technik und dem E&MMS-Verteiler ist sowohl für 
den Neubau als auch bei Erweiterungen von E&MMS-Verteilern anzuwenden. Der System - Spleißkonzentrator ist 
grundsätzlich aufzubauen, da sonst die enormen Faserbedarfe der Ü-Technik in den Betriebsstellen nicht mehr 
händelbar sind. Wird z.B. der BNG mit jeweils 48 Fasern zum System - Spleißkonzentrator (SK) verkabelt und der 
E&MMS-Verteiler nur um eine neue Gruppe (6 Gestelle) erweitert, dann sind die Fasern des BNG in den Gestellen 
1,3,5,7,9….17 der Gruppe abzuschließen.  
Dieses System ist bei allen Techniken, die an den E&MMS-Verteiler  angeschlossen werden, anzuwenden bzw.  
anwendbar. 
 
Wichtig:   
Die Zuordnung der BG zwischen dem System Spleißkonzentrator und dem E&MMS Verteiler erfolgt immer 1:1 mit 
Gf-Kabel 96E. 
Die Ü-Technik wird immer am System - Spleißkonzentrator verteilt. 
  
Hinweis: 
Die Verkabelung von PoP Standorten funktioniert so ähnlich, ein Konzept wurde erstellt und ist in der Erprobung.  
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Abbildung 23: Gf-Verkabelung in der Betriebsstelle mit Spleißkonzentratoren und KÜG 


 
Beispiele zur Verkabelung im CO 
 
 Bei mehreren Systemgestellen die am E&MMS-Verteiler abgeschlossen werden müssen ist ein System-


Spleißkonzentrator aufzubauen. Die Gf-Verkabelung zwischen Spleißkonzentrator und E&MMS-Verteiler 
erfolgt beim Erstaufbau zu 50%, bei Z900 oder PoP Standorten zu 80%. 


 Es können mehrere Systemgestelle auf einem Patchfeld oder Gf-Anschaltefeld abgeschlossen werden 
und mit einem Gf-Kabel am System-Spleißkonzentrator abgeschlossen werden. 


 Die Systemgestelle können mit einseitig vorkonfektionierten Gf-Aufteilungskabel an den System-Spleiß-
konzentrator angeschlossen werden. Vorkonfektionierte Gf-Aufteilungskabel können über die 
 interne Logistik beschafft werden. 
144 fasrige Gf-Innenkabel können direkt von Systemgestell zum E&MMS-Verteiler verlegt und auf der 
Spleißseite abgeschlossen werden.  


 Keine Verkabelung von Systemgestellen mit einseitig vorkonfektionierten 12er Gf-Aufteilungskabel  
(bestellbar über ipps.sachsenkabel) zum E&MMS-Verteiler durch Brandabschnitte.  


 Bei mehreren E&MMS-Verteilergestellreihen ist ein HVt-Spleißkonzentrator aufzubauen.  







Dokument aus myDMS   Seite 52 von 104   Druckdatum: 23.10.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


13.4.2 Anschaltung Ü-Technik an den E&MMS Verteiler 
 


Die Anbindungen der Ü-Technik bis zum Z-E&MMS-Verteiler müssen als Regelbauweise stressfrei und  
biege-radienkontrolliert mit Gf-Innenkabel hergestellt werden. Verbindungen mit einzelnen Gf-Patchkabeln 
(Einzelfaserverbindungskabel) sind nicht zulässig. In der Regelbauweise werden die Gf-Innenkabel vom  
E&MMS- Kabelabschluß im Systemgestell der Ü-Technik über die Spleißkonzentratoren bis zum Z-E&MMS-Verteiler 
auf die Spleiß- Baugruppen geführt. Die Systemtechnik kann mittels einseitig konfektionierten Innenkabeln schnell 
und bedarfsorientiert an den System-Spleißkonzentrator angeschlossen werden. Die Fasern der Gf-Innenkabel wer-
den in EM-Kassetten abgelegt und mit Gruppenpigtails angeschweißt. Das Kompaktaderkabel wird auf die 
Patchseite stressfrei und biegeradienkontrolliert in die Patchbaugruppe geführt.  
In den Patchkassetten sind die Anschlusskabel (Pigtails) auf Kupplungen abgelegt. Dadurch können alle Netz- und 
Ü-Technik-Schaltungen mit lösbaren Gf-Verbindungskabel auf der Patch- Seite des E&MMS-Verteilers hergestellt 
werden. Sollten geschweißte Durchschaltungen für bestimmte Produktgruppen zwingend erforderlich sein,  
können diese jederzeit auf der Spleißseite sachgerecht mit Gf-Schaltadern ( S-VH) hergestellt werden. Da nach Vor-
gaben der Z-E&MMS-Verteiler nicht im gleichen Raum und in der Regel auch nicht auf Technikflächen aufgebaut 
wird, wird dieser mit hochfaserigen Innenkabeln bis auf die Technikflächen als Lagermodell angebunden. 
 
Abweichung von der Regelbauweise: 
Befinden sich Ü-Technik und der Z-E&MMS-Verteiler in unmittelbarer Nähe, d.h. im gleichen Raum/Brandab-
schnitt, können auch beidseitig vorkonfektionierte Kabel verwendet werden. Dabei müssen die Gf-Atk zwingend 
über die Spleißseite des Z Gf-HVt -E&MMS geführt werden. Hierbei sind die herstellerspezifischen Vorgaben der 
Bauweise und unterschiedliche Peitschenlängen einzuhalten. Es ist sicherzustellen das in der IV Anwendung Plan-
buch die Spleißbaugruppen der betroffenen  Patchbaugruppe gegen Belegung gesperrt werden. Eine Ablage von 
Überlängenringen auf dem Flächenrost ist nicht zulässig.  
 
Hinweis: Bei der Verwendung von vorkonfektionierten Gf-Atk ergeben sich Nutzungseinschränkungen, insbeson-
dere wenn eine Durchschweißung der Faser zwingend erforderlich ist. (z.B. WDM,…) 
 
Achtung: Es dürfen nur durch FMED zugelassene und mit einer Mat-Nr. versehene Gf-Kabel 
verwendet werden. Die Anbindung der übertragungstechnischen Gestelle an den Z-E&MMS-
Verteiler mit derartigen Breakout-Kabeln ist grundsätzlich nicht zulässig. 
 
Ein Breakout-Kabel ist ein Gf-Kabel, in dem durch eine gemeinsame Ummantelung mehrere Einzelfasern mit eige-
ner Ummantelung zusammengefasst werden. (Siehe auch N2VA0088, PTI Handbuch 7 , Montageanweisungen). 
Zur Anbindung des Systemgestells an den Z-E&MMS-Verteiler oder System-Spleißkonzentrator ist grundsätzlich im 
Systemgestell ein E&MMS-Anschlußfeld (Patchfeld) einzubauen.  
In besonderen Ausnahmefällen kann auf das E&MMS Anschlußfeld verzichtet werden. Ausnahmen sind technolo-
gisch bedingt zulässig, z.B.wegen zu hoher Portdichte. 
 
Die E&MMS Anschlussfelder sind Baugruppen, in denen Gf-Verbindungen sowohl als Spleiß- wie auch als Patch-
verbindungen realisiert werden können. Dabei werden die Fasern, wie im E&MMS-Verteiler  in Einzelfaser-Manage-
ment-Kassetten organisiert. Der Einbau der BGT in 19“ sowie ETSI-Gestelle erfolgt mit Adapterwinkeln,  
die je nach dessen Befestigung am Modulrahmen, eine unterschiedliche Einbautiefe ergeben. Die Kabeleinfüh-
rung erfolgt je nach Anforderung auf der Seite oder Rückseite.  
Das Gf- AF-IP kann mit allen eingeführten Steckersystemen bestückt werden (Standardbestückung mit 
SC/APC 9°). 
Es kann aber auch das E&MMS AF-K-1bis 3HE montiert werden. 
Gf-Verteiler und Kabelabschlüsse ohne Zwangsbiegeradienkontrolle (z.B. Patchfelder mit Frontpatch) sind nicht 
mehr zulässig. 
Kundenbetriebsstellen: Bei kundenindividuellen Lösungen sind Abweichungen zu den o.g. Regelungen möglich. 
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13.5 E&MMS Verteiler  Commscope  (Tyco/TE)   


Außen - und Innenkabel  werden als Regelbauweise auf dem gleichen Gestell abgeschlossen, um die Bele-
gung des Verteilergestells zu optimieren (Die bisherige Bauweise LT und ÜT auf getrennten E&MMS-
Gestellen ist nicht mehr anzuwenden). 
Durch die Bestückung der Gestelle der Linien BGT von oben nach unten und der Übertragungs-Technik  
BGT von unten nach oben, kann je nach Faseraufkommen der Platz optimal ausgenutzt werden.  
Das System wächst zur „Mitte“ zusammen und bildet somit die Störungs- und Instandhaltungsreserve  
(ca. 25%) in der Mitte des Gestells.  Die  generelle Zählweise der Baugruppen im E&MMS-Verteiler  von 
unten nach oben bleibt hierbei erhalten. Durch diese Bauweise kann der Anteil der gestellinternen Ver-bin-
dungen (kurze Schaltwege) erhöht werden.  
Die Gestelle des E&MMS-Verteiler können im Maximalausbau theoretisch mit 14 Baugruppen a 96 Fasern 
(NGN BG) bestückt werden.  
 
Um eine bestmögliche Auslastung der Gestelle zu garantieren, sind Baugruppen mit 96Fasern zu benut-
zen. Die FIST Baugruppen (72Fs Patch/96Fs Spleiß) sind bei Neubau und Erweiterungen nicht mehr zu 
verwenden. 
 
Nachfolgende Regelungen sind dabei zu beachten. 
Reserve:  
Wenn 192-faserige Gf-Kabel in einem Gestell abgeschlossen werden, so ist darauf zu achten das mindes-
tens zwei Plätze als Reserve frei bleiben. Beim Einsatz von 96-faserigen Gf-Kabel ist mindestens ein Platz 
als Reserve freizulassen.  
Beim Aufbau und der Bestückung der Gestelle sind in jedem zweiten Gestell grundsätzlich zwei Plätze als 
Reserve frei zu lassen, um später eine BG montieren zu können, die bei Erweiterungen der E&MMS – Ver-
teileranlage zum Verbinden z.B. mit einem HVt-Spleißkonzentrator genutzt werden kann (siehe Kapitel HVt-
Spleißkonzentrator). Siehe nachfolgende Abbildungen.  
Die Reserven sind sofort in Planbuch einzutragen und zu sperren. 
Die 75% -Belegungsregel zu beachten ist weiterhin zu beachten. 
 
Die obersten drei BGT-Plätze (Nr. 12 -14) der Patchseite sind für den Einsatz von Techniken wie z.B. pWDM 
und in Kassettenbauweise zu nutzen. 
 
Wichtig: Die BG für pWDM sind gleichmäßig in den Gestellen zu verteilen, nur so können Patchungen so 
kurz wie möglich gehalten werden. 
D.H.: In jedem Gestell ist eine BG für pWDM Technik einzubauen und mit einem Filtersystem zu bestücken. 
Nur so kann vermieden werden das unnötig lange Patchungen im E&MMS-Verteiler hergestellt werden  
müssen. 


 


 


Abbildung 24: E&MMS-Verteiler Commscope–Spleißseite 
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Abbildung 25: E&MMS-Verteiler Commsope–Patchseite 


 
Beispiel für die alternierende Belegung 192/384 Fasern L-Seite: 
 
Patchseite:  Max: Pro Patchgestell 14 BG mit je 96 Fasern = 1344 Fasern  
  (Reserve ca. 25% beachten) 


72 Fasern (FIST BG) = 1008 Fasern. FIST BG sind nicht mehr zu verwenden 
 (Reserve ca. 25% beachten) 


 
Spleißseite: Max: Pro Spleißgestell 11 BG mit je 96 Fasern  = 1056 Fasern  
  (Reserve ca. 25% beachten) FIST BG sind nicht mehr zu verwenden 
 


 


Abbildung 26: Commscope NGN Patch und Spleiß BG für 96Ports/Fasern 


13.5.1 Zählweise 


Die Gestelle der E&MMS-Verteiler werden gem. der Zählweise der Gestellplätze beginnend, mit der Ziffer 0xx  bzw. 
5xx fortlaufend gezählt (siehe NAN20322). 
Die Zählweise der Baugruppen erfolgt jeweils von unten nach oben. Die Kassetten in den Spleißbaugruppen  
zählen von links nach rechts. Die Kassetten in den Patchbaugruppen zählen von unten nach oben und die darin 
abgelegten Steckverbindungen von hinten nach vorne. 
Ausnahme: Pilotaufbauten aus der Vergangenheit. 


 
Die Zählungen erfolgen fortlaufend, d.h. nicht belegte Baugruppenplätze, Kassettenplätze oder Steckerplätze wer-
den mitgezählt. 


 
Gestellnummer    001 , 011,  021, …. Bzw. 501, 511, 521 …. 
Baugruppenträger (BGT)   01 , 02, 03, ……   13 , 14     von unten nach oben 
Patchbaugruppenträger:   6 Patchkassetten 72 Ports, 96 Ports mit NGN BG  
Langmatz Patch BG    8 Patchkassetten a 12 Ports 
Patchkassette    Faser 1…….12  , Zählweise von hinten nach vorne 
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Spleißbaugruppenträger   48 E&MMS-Spleißkassetten (max. 96 Fasern) 
Spleißkassette    EMK (Einzelmanagementkassette) von links nach rechts 
 
Hinweis: Zählweise in der Spleißbaugruppe Kassette 1 bis Kassette 48 
 


13.5.2 E&MMS-Verteiler Systemgestell der Firma ZweiCom   


Das E&MMS-Verteiler Systemgestell der Firma ZweiCom ist Kompatibel zu den E&MMS-Verteiler Systemgestellen 
der GR-Reihe der Firma Commscope.  
 
Das E&MMS-Verteilergestell dient zur Aufnahme von Patch- und Spleißbaugruppen, zum Managen, Verbinden und 
Schalten von Glasfaserkabeln. Das Grundgestell kann durch individuelle Konfiguration als Patch- oder Spleißge-
stellvariante aufgebaut werden und durch die als Zubehör erhältlichen Seitenwände, auch als Grund- und Anreihe-
gestell eingesetzt werden. Das Gestell besteht aus vier tragenden Grundteilen, die jeweils symmetrisch sind. Die 
Montage ist einfach und ein Vertauschen der Teile oder eine falsche Montage wird durch formschlüssige Merk-
male verhindert. Es wird nur ein Schraubentyp verwendet. Für einen einfachen Zugang zu den Kabeln im Bodenka-
nal sind die Türen verkürzt und einfach werkzeuglos abnehmbar. Die Kabeleinführung kann oben und unten, 
rechts und links erfolgen. Das Gestell kann ohne Zubehörteile aneinander gereiht werden und durch einen Anreih-
bausatz auch an ein vorhandenes Gestell angereiht werden. Die Montageanweisungen für die Zubehörteile erhal-
ten sie mit der Lieferung der Zubehörteile oder sie können bei ZweiCom angefordert werden.  
 
Das Gf-E&MMS-Verteiler Grundgestell hat folgende Abmessungen- Höhe: 2200mm - Tiefe: 300mm - Breite: 
1200mm 
 


 
Abbildung 27: E&MMS-Verteiler Systemgestell der Firma ZweiCom 
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13.5.3 E&MMS-Verteilersystem der Firma Langmatz 


Der E&MMS-Verteiler der Firma Langmatz besteht aus Patch- und Spleißseite, jedoch mit nur einem Gestell  
(siehe Abbildung). Das Gestell besteht aus Alu-Profilen, welche mit einer zentralen Trägerwand verbunden ist.  
An der zentralen Trägerwand werden die Spleiß- und Patch BG beidseitig befestigt. Es wird somit nur noch ein  
Gestell benötigt (E&MMS-L Doppelgestell), an das dann die BG montiert werden. Das E&MMS-Verteilergestell ist 
voll kompatibel zu den Gestellen der Firma Commscope. Der Unterschied zu den Gestellen der Firma Commscope 
ist: Es muss nur noch ein Doppelgestell der Firma Langmatz, anstatt zwei Gestelle der Firma Commscope bestellt 
und aufgebaut werden. Eine Anreihung der Langmatz Doppelgestelle an Gestelle der Firma Commscope ist nach 
jeder Gruppe (6 Gestelle) beginnend mit einem Überlängengestell möglich. Theoretisch können beidseitig 14 BG 
in das Gestell eingebaut werden. Ein Überlängengestell wird nur auf der Patchseite aufgebaut. Die genauen  
Aufbau- und Bestückungsvarianten werden nachfolgend beschrieben.  
Die Gestelle werden ohne Türen und Seitenwände ausgeliefert, sie können bei Bedarf dazu bestellt werden. 
Die Steckdose (nicht im Lieferumfang enthalten) wird abwechselnd auf der Patch- und Spleißseite montiert. 
 
 


 
Abbildung 28: E&MMS Doppelgestell der Firma Langmatz leer und bestückt mit BG der Firma Langmatz. 


Bei dem Gestellsystem der Firma Langmatz wird auf das Horizontale Verbindungskabel Management (HVM) in der 
bisherigen Bauweise verzichtet. Das HVM wird mit einen Patchkabelführungssystem aus Kunststoffkabelwannen 
aufgebaut. 
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Abbildung 29: Langmatz Patchkabelführungssystem mit Kunststoffkabelwannen zum gruppenübergreifenden Patchen. 


 
Patchkabel die in der Gruppe bleiben, werden durch das Patchkabelführungssystem unten im Gestell verlegt.  
Patchkabel die die Gruppe verlassen, werden über das HVM in die nächste Gruppe geführt. 
Die Patchkabelführungssysteme haben ein Fassungsvermögen von ca. 3500 Patchkabel. 
Das HVM wird grundsätzlich mit Anbaubügel in der Höhe von 160mm ausgeliefert. Sollte baulich bedingt der  
Flächenrost niedriger sein, so können Anbaubügel mit einer Höhe von 80mm bestellt werden. 
Hinweis: Die 80mm Höhe des HVM ist keine Regelbauweise und nur in Ausnahmefällen anzuwenden. 
 
Für die Wandmontage ist das E&MMS-L Einzelgestell zu verwenden. Das Einzelgestell wird nur einseitig mit BG 
bestückt. 
 


 
Abbildung 30: Langmatz E&MMS Einzelgestell für Wandmontage 


Reserve:  
Wenn 192-faserige Gf-Kabel in einem Gestell abgeschlossen werden, so ist darauf zu achten das mindestens zwei 
Plätze als Reserve frei bleiben. Beim Einsatz von 96-faserigen Gf-Kabel ist mindestens ein Platz als Reserve  
freizulassen.  
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Beim Aufbau und der Bestückung der Gestelle sind in jedem zweiten Gestell grundsätzlich zwei Plätze als Reserve 
frei zu lassen um später eine BG montieren zu können, die bei Erweiterungen der E&MMS – Verteileranlage zum 
Verbinden z.B. mit einem HVt-Spleißkonzentrator genutzt werden kann (siehe Kapitel HVt-Spleißkonzentrator). Die 
Reserven sind sofort in Planbuch einzutragen und zu sperren. Siehe nachfolgende Abbildungen. 
Die 75% -Belegungsregel zu beachten ist weiterhin zu beachten. 
 
Die Plätze 12-14 auf der Patch-Seite sind für den Einsatz von Techniken wie z.B. pWDM zu nutzen.  
 
Wichtig: Die BG für pWDM sind gleichmäßig in den Gestellen zu verteilen, nur so können Patchungen so kurz wie 
möglich ehalten werden. 
D.h.: In jedem Gestell ist eine BG für pWDM Technik einzubauen und mit einem Filtersystem zu bestücken. Nur so 
kann vermieden werden das unnötig lange Patchungen im E&MMS-Verteiler hergestellt werden müssen. 
 


 
Abbildung 31: E&MMS-L Gruppe Spleiß-Seite 


 
Abbildung 32: E&MMS-L Gruppe Patch-Seite mit Überlängengestell und HVM 


 
Abbildung 33: Farbdarstellung mit Technikhinweis 


Zum Herstellen der Patchverbindungen in den Gruppen und zwischen den Gruppen ist die unten dargestellte 
Patchkabelmatrix zu verwenden. Die Patchkabelmatrix passt auch bei einer Anreihung an den E&MMS-Verteiler 
der Firma Commscope.  
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Abbildung 34: Langmatz Patchkabelmatrix 


13.5.4 Spleiß Baugruppenträger der Firma Langmatz  


Die E&MMS-Spleiß Baugruppe der Firma Langmatz kann auch in die E&MMS-Verteilergestelle GR1, GR2 und GR3 
der Firma Commscope, sowie in das E&MMS-Verteilergestells der Firma ZweiCom montiert werden. Die Spleiß 
Baugruppe ist mit Kassetten der Firma 3M bestückt. Die Spleiß Baugruppe hat 54 Steckplätze für Spleißkassetten 
und kann bis zu 108 Fasern in E&MMS Technik aufnehmen, dabei ist zu beachten, dass die ersten 6 Steckplätze 
für Ersatzschaltungen freigelassen werden müssen. 
 


 


Abbildung 35: Spleiß Baugruppenträger der Firma Langmatz  







ZTV-TKNetz 48 
 
 


Dokument aus myDMS   Seite 60 von 104   Druckdatum: 23.10.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


Hinweis: 
Vollgende Hinweise sind bei der Montage von Spleiß und KÜG-BG aller Hersteller zu beachten.  


 
• BA-Schläuche dürfen nicht mit Isopropanol befüllt werden, da aufgrund dessen ein Faserbruch in den 


Schläuchen entstehen kann. 
• Zum Einziehen der 12 Fasern müssen die Fasern gebündelt mit IPA trocken gereinigt und vorsichtig ein-


geschoben werden!  
• Unter Zuhilfenahme der Einziehhilfe können alle 12 Fasern auch eingezogen werden 


13.5.5 Patch Baugruppenträger der Firma Langmatz  


Die E&MMS-Patch Baugruppe der Firma Langmatz kann auch in die E&MMS-Verteilergestelle GR1, GR2 und  
GR3 der Firma Commscope, sowie in das E&MMS-Verteilergestells der Firma ZweiCom montiert werden. Eine  
Unterscheidung zwischen rechts und links ist beim Einbau in das E&MMS-Verteiler Systemgestell nicht nötig, da 
die Patch-Schwenkkassetten mit Gruppenpigtail mit wenigen Handgriffen von rechts nach links umgebaut werden 
können. 
Die Patch Baugruppe ist mit 8 Patch-Schwenkkassetten a  12 SC/APC 9° Kupplungen bestückt.  
Durch die Anzahl von 8 Patch-Schwenkkassetten mit 12 SC/APC 9° Kupplungen sind 96 Patchverbindungen 
möglich. Die Zählweise der Kassetten beginnt immer von links mit der ersten Kassette, egal ob die BG als linke  
oder rechte BG eingesetzt wird. Durch den Einsatz von roten Niederhaltern in den Patch-Schwenkkassetten  
ist ein einfaches Erkennen von in Betrieb befindlichen Fasern, Spleiß-Spleißverbindungen, möglich. 
 


 


Abbildung 36: Patch Baugruppenträger der Firma Langmatz bestückt mit Gruppenpigtails 


Eine Mischbestückung, z.B. wenn von Commscope auf Langmatzbaugruppen oder umgegekehrt gewechselt wird, 
ist zulässig. Eine wechselweise Bestückung von Langmatz und Commscope Baugruppen ist nicht zulässig. 
 


13.5.6 pWDM-Baugruppe der Firma Langmatz  


Der Einbau der pWDM – Patch-Schwenkkassette erfolgt in einen leeren Patch-Baugruppenträger.  
Ein Patch-Baugruppenträger kann mit bis zu 8 pWDM – Patch-Schwenkkassetten, vier Paare für die  
Kanäle 1- 8 und 9 – 16 als Mutiplexer (MUX) und Demultiplexer (DEMUX), bestückt werden.  
Für die Bestückung mit Filtern sind derzeit zwei Filterlieferanten (Infinera und Adva) geplant. Dies erhöht die  
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Kapazität um ein Paar pWDM-Kassetten gegenüber der heutigen eingesetzten pWDM-Technik. Zudem verringert 
sich der Planungsaufwand und die Bevorratung von verschiedenen Varianten, da die pWDM – Patch-Schenkkas-
setten je nach erforderlicher Patch-Kabelzuführung bedarfsgerecht vor Ort gesteckt werden. 
 
 


 


Abbildung 37: Langmatz WDM Kassette bestückt mit infinera/transmode pWDM-Filter 


 


Abbildung 38: Langmatz WDM Kassette bestückt mit adva pWDM-Filter 


13.5.7 Gruppenpigtails 


Die Verbindung am E&MMS-Verteiler von der Spleiß- zur Patchseite können mit Pigtails oder mit Gruppenpigtails 
hergestellt werden. Beim Planen ist darauf zu achten, dass es beim E&MMS-Verteiler der Firma Commscope Grup-
penpigtails linker- und rechter Bauweise gibt. 
 


  


Abbildung 39: Gruppenpigtail links im Patchbaugruppenträger (FIST – Commscope) 


 


Abbildung 40:Gruppenpigtail im Spleißbaugruppenträger (FIST – Commscope) 
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13.5.8 Projektierung von pWDM 


Bauweise: 
Seit Einführung der pWDM-Systeme von TRANSMODE und ADVA im Jahr 2008 wurden im Verlauf des  
Netzaufbaues über die Steckbriefe, RKP und ab 2011 in den Vorgaben verschiedene Bauweisen in diesen  
Dokumenten freigegeben. Zur Strukturierung können zunächst diese Bauweisen in die Gruppen BGT-Montage in 
Systemgestelle (SGS) und Montage in die Patchkassetten E&MMS-Verteiler unterschieden werden. Details dazu incl. 
Verkabelung und Dokumentation werden in den nachfolgenden Punkten beschrieben. 
 
Hinweis für die Planer:   
 


• Einsparung von jeweils 2 Verbindungskabeln inkl. Montage zu einem separaten Systemgestell  
• Separater Systemgestellplatz im E&MMS oder ein ETSI Systemgestell wird bei dieser Bauweise für 


pWDMSysteme nicht benötigt, mit geringeren Kosten für Invest und Gestellfläche 
• Reduzierung der Anzahl von LWL-Steckverbindern und dadurch geringere Streckendämpfung (ca. 0,5 dB 


je Stecker) und weniger Reflexionsprobleme. 
• Verwendung von Platz im E&MMS-Verteiler der Firma Commscope und Langmatz. Die BG Plätze BGT 


12,13,14 sind hierfür frei zu halten. Im E&MMS-C Verteiler der Firma Corning sind es die BG Plätze 9 +10 
 
 
Allgemeine Vorgaben: 
 Beide, oben strukturierte Bauweisen (SGS oder E&MMS-Verteiler) sind zulässig, mit SGS sind nur die  


Systemgestelle der Übertragungstechnik adressiert. 
 Der Einsatz von pWDM-BG in E&MMS-Verteilern ist folglich vom vorliegenden Anwendungsfall in den  


Betriebsstellen und von der Wirtschaftlichkeit abhängig. 
 Die Anschlusszuordnungen der Baugruppen (BG)-Anschlüsse zu den Fasern und deren Abschlusspunkten 


am E&MMS Patch- Verteiler werden hier bundeseinheitlich und verbindlich für die beiden Hersteller für die 
BGT-Montage in SGS vorgegeben. Für die Hersteller wird in den entsprechenden nachfolgenden Punkten 
die Zuordnung nur für je ein Beispiel beschrieben, da diese 8K+1- BG überwiegend derzeitig, bezogen auf 
das Firmenportfolio, eingesetzt werden. 
 
Bei dem Einsatz anderer BG gilt: 
 


- Faserbezeichnung der Client- (F2) Ports  steigt mit Wellenlänge 
- Aus Sicht Gerät:  RX hat ungerade Fasernummer 
- Aus Sicht Gerät:  TX hat gerade Fasernummer 
- Line RX/TX hat Fasernummer 1 und 2 
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13.5.8.1 Transmode BGT-Montage 
 
Die Zuordnung von Anschluss und Fasernummerierung wird hier am Beispiel der oft verwendeten CO-4  
Baugruppe beschrieben und zukünftig wie folgt ausgeführt: 
 
 
Anschluss: Faser bis Gf-HVt:    
1   1  
2   2   
3   3 (Reserve) 
4   4 (Reserve) 
5   5 
6   6 
7   7 
8   8 
9   9 
10   10 
11   12 ! 
12   11 !  
13   13 
14   14 
15   16 ! 
16   15 !  
17   17 
18   18 
19   20 ! 
20   19 ! 
21   21 
22   22 
23   24 ! 
24   23 !         
 
Regel, vom Gerät aus gesehen: 
 
Empfangen (RX) :  ungerade Fasernummer (= niedere Fasernummer) 
Senden (TX):  gerade Fasernummer (= hohe Fasernummer) 
 
Nachfolgende Vorgabe ist dabei zu beachten 
 


• bestehende Systeme mit CO-4 Baugruppen werden in ihrer Faserzuordnung zu den Anschlüssen  
belassen, wie bereits aufgebaut. 


  


Abbildung 41: Transmode pWDM 
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13.5.8.2 E&MMS-Verteilertyp  
 
Die Filtermodule von INFINERA- und ADVA sind für die E&MMS- Verteiler der Firmen Langmatz, Commscope (FIST) 
und Corning verfügbar. Im aktuellen Steckbrief/RKP sind Aufbau und Verkabelung in verschiedenen  
Varianten detailliert beschrieben. 
 
Vorgaben: 


 Aufgrund der wirtschaftlichen Vorteile des Aufbaus im E&MMS-Verteiler hat diese Bauweise auf der 
Patchseite des E&MMS- Verteilers als Regelbauweise zu erfolgen. 


 Das nachfolgende Bild zeigt die Anschlussbelegung eines MUX innerhalb einer Patchkassette. 
 


 
 Die MUX-BG werden in die Patchkassetten 2, 4 und 6, die DEMUX-BG in die Patchkassetten 1, 3 und 5 


montiert. 
 


 


Abbildung 43: Verschaltung der Patchkassetten bei 2 Endstellen 


Abbildung 42: Commsope Patchkassette (FIST) mit eingebautem  INFINERA , Anschlussbelegung TCO-4-MDU 
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13.5.8.3 E&MMS –C Verteiler - CORNING  
 
Die pWDM Baugruppe PasMax 5U und 4U ist für die Montage im E&MMS – C Verteiler zu verwenden, zunächst für 
INFINERA Filter CO-4.  
Durch den Einsatz der Baugruppe wird die bewährte langfristige Betriebssicherheit der E&MMS Systeme im E&MMS-
Verteiler für WDM Anwendungen sichergestellt: 
 


 Alle Kupplungen sind sicher vor unabsichtlichen Berührungen oder Manipulation geschützt abgelegt   
 Schalten unter Betrieb ohne Beeinflussung benachbarter Fasern   
 Die WDM Baugruppe hat die gleichen Abmaße & Design, wie die im E&MMS-Verteiler genutzte  


bestehende PasMaxSpleiß und Patchbaugruppe   
 die bestehende Patchmatrix mit den entsprechenden VbK wird genutzt   


 
 
Pro Baugruppe können bis zu 3 Filterbaugruppen 8+1 channel MUX/ DEMUX verbaut werden. Die Ausgänge der 
Filterbaugruppe sind jeweils auf 2 Schubladen verteilt. 
 
13.5.8.4 pWDM Baugruppe PasMax 5U 
Eine pWDM Baugruppe beinhaltet insgesamt 6 Schwenkladen mit jeweils 12 Gf-Ask mit SC/APC Kupplungen und 
maximal 3 pCWDMSystemen der Firma INFINERA, für die 8K+1 Filter ist das die BG CO-4. 
 


 Schublade Filter 
6 Filter BG 3 
5 Filter BG 3 
4 Filter BG 2 
3 Filter BG 2 
2 Filter BG 1 
1 Filter BG 1 


Tabelle 24: Einbau Filter 


 
Die Zählweise Schubladen – von unten (1) nach oben (6) 
 
Die Zahlweise der Filter erfolgt von hinten (1) nach vorne(3). 
  
Beschriftung Außenseite Frontseite Schublade (& Belegung Fabrikseitig) für CO-4 BG; gerade Zahlen 1 entspricht 
der 13 
 


Belegung Schublade mit geraden Zahlen (2;4;6) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1511 
RX 


1511 
TX 


1531 
RX 


1531 
TX 


1551 
RX 


1551 
TX 


1571 
RX 


1571 
TX 


1591 
RX 


1591 
TX 


1611 
RX 


1611 
TX 


Belegung Schublade mit ungerader Zahl (1;3;5) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Line 
RX 


Line 
TX 


Frei Frei 1310 
RX 


1310 
TX 


MON 
OUT 


MON 
IN 


1471 
RX 


1471 
TX 


1491 
RX 


1491 
TX 


Tabelle 25: Beispiel der belegten Schubladen Pasmax 5U 
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13.5.8.5 pWDM Baugruppe PasMax 4U 
 
Die Baugruppe PasMax 4U verfügt über insgesamt 4 Schwenkauszüge. In den 3 oberen Auszügen befinden sich 
jeweils 24 SC APC Kupplungen. Im unteren Auszug befindet sich der Zugang zu den EMK Kassetten. 
Fasern aller ungeraden Fasern sind GRÜN und Fasern alle geraden sind ROT.  
Die Position im Gestell (1-10) wird per Aufkleber unten Links angezeigt 
 


3 


LINE FREI 1310 MON 1471 1491  1511 1531 1551 1571 1591 1611 
TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX 


49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
  


2 


LINE FREI 1310 MON 1471 1491  1511 1531 1551 1571 1591 1611 
TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX 


25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
  


1 


LINE FREI 1310 MON 1471 1491  1511 1531 1551 1571 1591 1611 
TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 


Tabelle 26: Beschriftung Corning Pasmax BG 4U-Adapterreihenfolge u. Portbezeichung 
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13.5.8.6 ADVA 
 
BGT-Montage: 
Die bisher gebauten ADVA-8K+1-Filter werden so belassen. 
Bei Neuplanung werden ab sofort die nachfolgenden Faserzuordnungen bundeseinheitlich vorgegeben. 
 
 
 
Anschluss: Faser bis Gf-HVt:    
RX N-D  1  
TX N-M  2   
3   3     (Reserve) 
4   4     (Reserve) 
U-M   5 
U-D   6 
MON-M  7 
MON-D  8 
C1-M  9 
C1-D  10 
C2-M  11 
C2-D  12  
C3-M  13 
C3-D  14 
C4-M  15 
C4-D  16  
C5-M  17 
C5-D  18 
C6-M  19 
C6-D  20 
C7-M  21 
C7-D  22 
C8-M  23 
C8-D  24 
  
 
 
 
 
 
URegel, vom Gerät aus gesehen: 
 
Empfangen (RX) : ungerade Fasernummer (= niedere Fasernummer) 
Senden (TX):  gerade Fasernummer (= hohe Fasernummer) 
 
  


Abbildung 44: ADVA BpWDM Baugruppe 
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13.5.8.7 E&MMS-Verteiler Commscope 
 
ADVA-Filtermodule können derzeitig nur in Commscope-Verteiler verbaut werden. Im aktuellen Steckbrief/RKP sind 
Aufbau und Verkabelung in verschiedenen Varianten detailliert beschrieben. 
 
Vorgaben: 
 


 Aufgrund der wirtschaftlichen Vorteile des Aufbaus im E&MMS-Verteiler hat diese Bauweise auf der 
Patchseite des Commscope-Verteilers zu erfolgen. 


 Die Anschlussbelegungen des 8DMX (DEMUX) und des 8MUX sind aus dem nachfolgenden Bild  
erkennbar innerhalb einer Patchkassette. Die Belegung ist identisch zum Hersteller TRANSMODE. 


 


 


Abbildung 45: Anschlussbelegungen des 8DMX und des 8MUX 


 
 Die MUX-BG werden in die Patchkassetten 2, 4 und 6, die DEMUX-BG in die Patchkassetten 1, 3 und 5 


montiert.  
 
13.5.8.8 GF- Innenführung 
 


Zur Reduzierung der Streckendämpfung auf der LINE-Seite und Minimierung von Störquellen, sind 
überflüssige LWL- Steckverbindungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Kabelanlagen, die auf  
anderen Typen von Glasfaserverteilergestellen abgeschlossen sind, sollen möglichst durch neue 
Kabel von den Übergabemuffen (ÜM) auf den zentralen E&MMS-Verteiler umgeschwenkt werden. 
Bei Übertragungsraten <= 11Gbit/s auf der Faserstrecke wird vor dem aktiven Gerät eine einzige 
Patchverbindung zur Anschaltung der Streckenfasern an die LINE-Seite (F1) zugelassen. Bei Bedarf 
(z.B. erhöhte Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen oder technische Anforderungen  
zukünftiger hochbitratiger Produktgruppen) kann die Anbindung zum aktiven Gerät am E&MMS-
Verteiler in der Spleiß- BG mittels Fusionsspleiß dämpfungsarm durchgespleißt werden. 
Ein komplett durchgespleißter Faserabschnitt bildet  eine Physical Link Connection (PLC) und wird 
als solcher in der IV- Anwendung MEGAPLAN entweder als Außen- oder Innen- PLC dokumentiert 
und kann dann von den IV-Systemen der Beschaltung anschließend weiter bearbeitet (beschaltet) 
werden.  
Die Clientverkabelung wird unabhängig vom pCWDM-Systemhersteller und der Kanalvariante 
(8K+1/16K), aber in unterschiedlichen Montageorten, incl. der Dokumentation wie oben beschrie-
ben dargestellt. 
 
Die aktuellen Planungsregeln zu pWDM sind im Dokument pWDM-Dok 32053 beschrieben. Bitte 
wenden Sie sich bei Rückfragen zum Thema pWDM  an ihren BvT.  
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13.6 E&MMS-C Verteiler GR1 und GR2 (Corning) 


 
Der Gf-E&MMS-C-Verteiler besteht aus dem Gestell sowie aus der E&MMS-C Spleiß- und Patchbau-
gruppe 19" (PASMAX) bzw. der E&MMS-C Patchbaugruppe 19" für Aufteilungskabel ohne Spleiß-
möglichkeit (PASMAX für Aufteilungskabel). In jedem E&MMS-C Gestell ist ein Schwenkrahmen mit 
Verbindungskabelmanagement vorinstalliert. Es können bis zu 7 PASMAX Baugruppen im Schwenk-
rahmen montiert werden. Im linken Teil des Gestelles befindet sich der Kabeleingangsbereich. Die 
durchgehende Kabelwanne unter dem Schwenkrahmen dient zur Führung der Verbindungskabel 
beim Verbinden der Schränke untereinander. Der linke Teil des Gestelles ist mit einer abnehmbaren 
Tür abgedeckt und schützt die Verbindungskabel gegen unbeabsichtigtes Berühren. Die rechte 
Seite kann optional mit einer zweiten Tür abgedeckt und verschlossen werden. Ebenso sind Seiten- 
und Rückwände sowie ein Dach optional einsetzbar. 
 
Eine E&MMS-C HVt Gruppe besteht bei Corning aus maximal 2x6 Gestellen. Hieraus resultiert eine 
max. Faserzahl je Gruppe von 6048 Fasern. (75 % Regel beachten, d.h. 4536 Fasern). 
 
Achtung, das Corning-Gestell beinhaltet Spleiß und Patchfunktion in einem gemeinsamen  
Baugruppenträger! 


 


Abbildung 46: E&MMS Gf-HVt Gruppe Corning 


 
 
 


 


Abbildung 47: Platzbedarf Corning E&MMS Gf-HVt einreihig 


 


13.7 E&MMS-C Verteiler GR3 (Corning) 


Der E&MMS-C Verteiler GR3 ersetzt ab Juli 2016 den E&MMS-C Verteiler GR2. Der E&MMS-C  
Verteiler GR3 ist zu allen bestehenden Corning E&MMS-C Verteilern kompatibel und kann in vollem 
Umfang in bereits bestehende E&MMS-Verteiler der Generation 2 oder 1 adaptiert werden. 
Der E&MMS-C-Verteiler GR 3 besteht aus dem Gestell, sowie aus der E&MMS-C Spleiß- und Patch-
baugruppe PASMAX 4U mit jeweils 72 SC APC 9° Ports. In jedem E&MMS-C Verteilergestell  
ist das Verbindungskabelmanagement bereits vorinstalliert. 
Es könnten bis zu 10 PASMAX Baugruppen im Gestellrahmen montiert werden. Damit ergäbe sich 
eine theoretische Gesamtkapazität von 720 SC APC 9° Ports. 
Alle Elemente der PASMAX Baugruppe sind nach wie vor werkseitig vormontiert. Eine Baugruppe 
zur Integration von pWDM im E&MMS-C-Verteiler GR 3 steht ebenfalls zur Verfügung. 


HVt 1 HVt 2 HVt 3 HVt 4 HVt 5 HVt 6


HVt 7 HVt 8 HVt 9 HVt 10 HVt 11 HVt 12


HVt 1 HVt 2 HVt 3 HVt 4 HVt 5 HVt 6


HVt 7 HVt 8 HVt 9 HVt 10 HVt 11 HVt 12HVt 7 HVt 8 HVt 9 HVt 10 HVt 11 HVt 12


12,24 m² - 3024 Fasern = 247 Fasern/m² 
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WDM    LT Res. ÜT 


Die neuen PASMAX-Baugruppen lassen sich mit einem zusätzlichen Aufnahmewinkel auch in be-
reits  bestehende Gestelle der Generation 1 und 2 verbauen. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
PASMAX Frontansicht 


 
 
 
 
 
 
 
 
PASMAX  
Spleißschwenklade – offen - 


 
 
 
 
 
 
 
 
PASMAX mit Abdeckung 


Abbildung 48: Ansicht PASMAX Baugruppen 


13.7.1 Zählweise 


Die Schwenkladen mit den Steckern werden von unten nach oben gezählt. Unten -1-  oben  -3-. 
 Innerhalb der Schwenklade wird von links  -1 – nach rechts -24- gezählt. 
Die zählweise der EMK ist von links -1- nach rechts -36-. Je Kassette sind 2 Fasern abgelegt. Die  
Fasern sind jeweils rot und grün durchgefärbt. Rot alle ungeraden Fasern Grün alle geraden Fasern.  
Die Position im Gestell (1 bis 10)  kann mit beiliegenden Aufklebern leicht auf der Frontblende  
dokumentiert werden.  
Beispiel: 
Baugruppe 3 Faser 26 
In der 3. Baugruppe von unten, in der Kassette 13 
• Farbe Grün 
• 2.Schwenklade von unten 
• 2. Stecker von links 


13.7.2 Bestückung des Gestells 


 
Ein Beispiel wie das E&MMS-C Verteilergestell mit PASMAX Baugruppen, in einer Gruppe, bestückt werden 
kann ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.  
 


 


Abbildung 49: VT-Gestellgruppe mit Überlängengestell, Bestückt mit PASMAX 
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Die Plätze 9 + 10 sind für WDM – Technik reserviert.  
Reserve:  
Ein BG-Platz zwischen LT und ÜT ist immer als Reserve freizuhalten. Beim Einsatz von 96-faserigen  
Gf-Kabel sind mindestens zwei Plätze als Reserve freizulassen.   
Es können je nach Bedarf 3 oder 4 PASMAX BG für LT oder ÜT eingebaut werden.  
 
In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie eine Gestellreihe mit 36 Gestellen und 4 Überlängengestellen 
 


 


Abbildung 50: Gestellreihe mit 36 Gestellen und 4 Überlängengestellen 


Es können 3 Gestellreihen mit 36 Gestellen und 12 Überlängengestellen aufgebaut werden. 
Siehe nachfolgende Abbildung. 


 


 


Abbildung 51: 3 Gestellreihen mit 36 Gestellen, 12 Überlängengestelle und  VBK Brücke 


Nach 6 Gestellen, einer vollen Gruppe, wird ein Überlängengestell installiert. Es dient der strukturierten  
Ablage von Überlängen bei Schaltungen zwischen Gestellen verschiedener Gruppen. Es können 3 
Gruppen nebeneinander aufgebaut werden. Die durchgehende Kabelwanne unter den Baugruppen dient 
zur Führung der Verbindungskabel zwischen den Gestellen untereinander. Die VBK Brücke dient  zur  
Verkabelung der Gestellreihen. Sollte die VBK- Brücke nicht zum Einsatz kommen ist ein Spleißkonzentrator 
aufzubauen, hierzu ist das neue E&MM-C Systemgestell KÜG/Spleißkonzentrator zu verwenden. Ein zusätz-
licher Xpress –Verbindungskabelkanal wird unten vor allen Gestellen installiert, in diesem werden alle 
Schaltungen die die Gruppe verlassen separat geführt. 
  
Die Zählweise der Gestelle erfolgt wie oben dargestellt. Eine Schaltkabellängenauswahl für die Erweiterung 
liegt jedem Überlängengestell bei. Die Anlage kann über Reihen erweitert werden. Hierzu wird das gleiche 
Überlängengestell, wie für die seitliche Anreihung genutzt. Ein Überlängengestell kann gleichzeitig seitliche 
& reihenübergreifende Anreihungen handhaben. Im Vollausbau können insgesamt 3 Reihen mit jeweils 18 
Gestellen Rücken an Rücken aufgestellt werden. Das ergibt eine Kapazität von 108 Gestellen und  
theoretisch 77.760 Fasern.  
 
Achtung 
Die VBK Brücke, für die Schaltkabel, kann der Gangbreite angepasst werden. Von 1,34 Mindestabstand bis 
2,40m größte Gangbreite (gemessen Vorderkante Gestell). Damit einhergehend muß jeweils die Schaltka-
bellängenauswahl gewählt werden die dem Abstand vor Ort am  nächsten ist. Es gibt die Matrix in 5 Stufen 
Abstand zwischen den Gestellen 1,34m; 1,50m; 1,80m; 2,10m und 2,40m 
 


13.7.3 Allgemeine Hinweise 


Im rechten Teil des Gestelles befindet sich der Kabeleingangsbereich. 
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Die durchgehende Kabelwanne unter den Baugruppen dient zur Führung der Verbindungskabel zwischen 
den Gestellen untereinander. Zusätzlicher Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren oder unberechtigten 
Zugriff wird durch die Montage von Seitenwände, Türen, Rückwand und Dach gewährleistet. 
 
Wesentliche Veränderungen im Vergleich zu den Vorgängerversion sind u.a. 
 
 Schwenkrahmen entfällt 


• Die genutzte Betriebsfläche wird kleiner 
• Die offene Baugruppe ragt nur noch 32 cm in den Gang ( Berücksichtigung bei Fluchwegdimensi-


onierung)  
 


 Geringeres Gewicht 
• Das Gestell wird in 4 Paketen ausgeliefert und lässt sich von einer Person in kurzer Zeit aufbauen 


 
Höhere Packungsdichte 
• Die Baugruppe ist nunmehr 4 Höheneinheiten hoch 
• Die Gesamtkapazität pro Gestell erhöht sich um 25% auf 720 Ports. (Reserve und WDM beachten) 


 
Strukturierung des Verbindungskabelmanagement 
• Jeweils unterschiedliche Verbindungskabelmanagementkanäle je nach HVT Zielgruppe 
• Neue Elemente wie VBK Brücke und X-presskanal ermöglichen reihenübergreifendes Schalten 
• Das gruppenübergreifende Schalten mit Gf-VBKs lässt sich bequem im X-presskanal durchführen 
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13.7.4 Berücksichtigung Fluchtweg / Platzbedarf 


Die Baugruppe schwenkt 32cm aus. D.h. vor dem HVT (gemessen ab Vorderkante Gestell) muß eine Fläche 
für den Betrieb zusätzlich zum Fluchtweg entsprechend vorgesehen werden. 
 
Platzbedarf      ca 12m² 
Kapazität Vollausbau  4320 Fasern 
Packungsdichte Vollausbau   356 Fasern/m² 


 
 
 
 
 
  


 
 
 
 
 


 
 


Platzbedarf      ca 24m² 
Kapazität Vollausbau  8640 Fasern 
Packungsdichte    356 Fasern/m² 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platzbedarf      ca 45m² 
Kapazität Vollausbau  17280 Fasern 
Packungsdichte    385 Fasern/m² 
 


Abbildung 52: Beispiel Platzbedarf Corning in Reihe eine Gruppe (an der Wand oder frei Stehend) 


Abbildung 53: Beispiel Corning Rücken an Rücken, 2 Gruppen 
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Abbildung 54: Beispiel Platzbedarf Corning Reihenübergreifend, 4 Gruppen 


13.7.5 Regelungen zur Beschaltung 


Zur Reduzierung von Überlängen im System werden genau abgestimmte VBK Längen eingesetzt. Die  
Gf-VBK sind entsprechend der Länge durch verschiedene Farben eindeutig gekennzeichnet, wodurch die 
verschiedenen Schaltverbindungen leichter zu erkennen sind. Für Installationen ohne Überlängengestell 
(12 Gestelle)  sind folgende 8 Längen notwendig 
 


Länge Farbe   
3,8m weiß   
5,90 türkis  
7,6m rosa   
8,8m grün/ weiß   
10m violett   
11,2m rot/ weiß   
12,4m braun/ weiß   
13,6m blau/ weiß   


Abbildung 55: Patchkabel 


  







ZTV-TKNetz 48 
 
 


Dokument aus myDMS   Seite 75 von 104   Druckdatum: 23.10.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


Für den Vollausbau der Anlage (bis 108 Gestelle) sind 7 weitere Längen zu verwenden. 
 


Länge Farbe   
17,2m violet/ weiß   
20,8m orange/ weiß   
25,6m türkis/ weiß   
29,2m schwarz/ weiß   
30,4m gelb/ weiß   
35m gelb   
50m gelb   


Abbildung 56. Patchkabel für Vollausbau 


Die Führung der VbK erfolgt von den Kupplungen im PASMAX über die jeweiligen Führungs-ele-
mente und den zugeordneten Umlenkrollen, entweder innerhalb eines Gestelles oder über die Ka-
belwanne zu anderen Gestellen. Die benötigte Länge für die Verschaltung zweier Kupplungen hängt 
nur von der Lage des Gestells ab. Um die Anzahl an Verbindungskabeln gering zu halten,  
wird für die jeweils nächste Gruppe immer eine Verbindungskabellänge für drei bzw. vier Gestelle 
verwendet. Zur Auswahl der richtigen Länge ist jedem Gestell ein Auswahlschema beigelegt, auf 
dem die einzelnen Längen zu allen anderen Gestellen im System zu ersehen sind. Das Schema  
bezieht sich auf den Vollausbau. 
Jedem Gestell ist ein Auswahlschema beigelegt (unten Beispiel für die Gestelle 1-12) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


13.7.6 Schaltungen innerhalb des Gestells 


werden auf der vorderen Ebene des Verbindungskabelmanagements geführt und abgelegt. Jeder 
Baugruppe ist eine Umlenkung direkt zu geordnet. Es kommt das VBK 3,80 weiß (siehe Auswahl-
schema) zum Einsatz. 
 


Abbildung 57: Auswahlschema für 1-12 Gestelle 
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13.7.7 Schaltungen die das Gestell verlassen 


Werden auf der hinteren Ebene des Verbindungskabelmanagements aus dem Gestell geführt. Auch 
hier ist jeder Baugruppe eine Umlenkung zugeordnet. Die Länge des VbK wird nach Zielgestell aus-
gewählt (z.B. direkt benachbart 7,60m rosa) 


  


Abbildung 58: Schaltung innerhalb des Gestells 
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13.7.8 Führen von VBK zwischen den Gestellen in einer Reihe 


Um eine Knotenbildung im Kanal zu vermeiden müssen die VBK bereits auf der Brücke getrennt in 
jede Richtung voneinander verlegt  werden. 
 
 


 


Abbildung 60: Ausgang  nach rechts 


 


Abbildung 59: Schaltungen die das Gestell verlassen 







ZTV-TKNetz 48 
 
 


Dokument aus myDMS   Seite 78 von 104   Druckdatum: 23.10.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


 


Abbildung 61: Ausgang  nach links 


 
Im Lieferzustand des Gestells ist der Kanal in 2 Bereiche unterteilt. 
 


2


1 1


 


Abbildung 62: Aufteilung des Kanals 


 
Im Bereich 1, hinterer Kanal, sind alle VBK für direkt benachbarte Gestelle zu führen (Beispiel von 
Gestell 1 nach Gestell 2) 
 


 


Abbildung 63: Beispiel für Schaltungen im benachbarten Gestell 


 
Im Bereich 2 – werden alle anderen Schaltungen innerhalb der Gruppen geführt (Beispiel von Ge-
stell 1 nach 6) 
 


 


Abbildung 64: Beispiel für Schaltungen in das übernächste bis zum letzten Gestell 
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13.7.9 Schaltungen direkt Rücken an Rücken 


Bei direkter Rücken an Rücken Schaltung wird der Durchgang auf der Kabelbrücke des Gestells 
genutzt. Der VBK Kanal wird nicht belegt.  
 


 


Abbildung 65: VBK Führung Rücken an Rücken 


13.7.10 Schaltung mit Seitenwechsel 


Zuerst ist immer in die Seite Richtung Zielgestell wechseln. Auf der anderen Seite, je nach Lage des 
Zielgestells Kanal 1 oder 2 wählen. 
 


 


Abbildung 66: Verbindung von Gestell 1 zu Gestell 8  
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Abbildung 67: Verbindung von Gestell 2 zu Gestell 7 


 


13.7.11 Führen von VBK zwischen Gruppen in einer Reihe nebeneinander 


Bei Erweiterungen größer 6 E&MMS Verteilergestelle, in einer Reihe nebeneinander, wird ein weite-
rer Kanal für Verbindungskabel – der Xpress Kanal – (im Bild unten Bereich 3) vor jedem E&MMS 
Verteilergestell installiert (dabei wird keine größere Betriebsfläche belegt). In ihm werden alle VbK 
für Verbindungen zwischen den Gruppen verlegt. Ausnahme direkt zu einander benachbarte Ge-
stelle, das Überlängengestell kann dabei zwischen den Gestellen sein). 
 


 


Abbildung 68: VBK Führung über x-presskanal 
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Zwischen 2 Gruppen wird immer ein Überlängengestell installiert. Zusätzlich zur Länge des VBK ent-
hält die Verbindungskabellängenauswahl Angaben der zur nutzenden Umlenkungen (A-F).  
Die Längenauswahl ist Teil  des Lieferumfangs und des Überlängengestells. 
 
 


 


Abbildung 69: Überlängengestell mit VBK-Matrix 


 
Die Umlenkungen im Überlängengestell sind ebenfalls in der Tiefe gestaffelt und wie folgt zu 
verwenden 
 


 


Abbildung 70: Verwendung der Umlenkungen im Überlängengestell 
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Abbildung 71: Verwendung der Umlenkungen im Überlängengestell 


13.7.12 Reihenübergreifendes Schalten 


Die Verbindungskabel werden auf dem kürzesten/direkten Weg zum Zielgestell geführt. Über den 
Überlängengestellen wird hierzu eine Kabelbrücke installiert. Sie ist ausziehbar und kann für  
Gangbreiten von 1,34m bis 2,40m genutzt werden. Die Verbindungskabellängenauswahl  
für reihenübergreifendes liegt der Brücke bei.  
 


 


Abbildung 72: Verbindungskabelmatrix für VBK Brücke 
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Das Überlängengestell kann zeitgleich für reihenübergreifendes Schalten oder Schalten zwischen 
Gruppen in einer Reihe verwendet werden. Zum Längenausgleich wird der mittlere Teil der Umlen-
kung genutzt. 
 


 


Abbildung 73: Verwendung der Umlenkungen im Überlängengestell 


13.7.13 Zusammenfassung Grundregel zur Nutzung des VBK Kanals 


1. Ist das Zielgestell direkt benachbart wird immer der hintere Kanal 1 verwendet (Überlän-
gengestell kann zwischen den Gestellen sein) 


2. Im mittleren Kanal 2 werden Schaltungen innerhalb der Gruppe oder gruppenüber-grei-
fende Schaltungen abgelegt. 


3. Werden mehr als 6 Gestelle angereiht ist der Xpress Kanal 3 zusätzlich zu montieren. Alle 
VBK zwischen den Gruppen werden im Kanal 3 geführt (Ausnahme direkt zu einander  
benachbarte Gestelle Siehe Regel 1) 


 


13.7.14  Kompatibilität zum E&MMS-C Verteiler  Generation 1 & 2 


Neue Gestelle können an alle bestehende E&MMS-C Gestellen früherer Generationen angereiht wer-
den. Die bestehende VBK Längenauswahl ist dabei weiterhin gültig. 
 


13.7.15 Bestückung von älteren Gestellen mit neuen PASMAX Baugruppen 


Eine Bestückung von älteren Gestellen mit neuen PASMAX Baugruppen ist möglich. Hierzu muß 
zusätzlich je Baugruppe der 19'' Montagewinkel (Mat Nr. 40297234)bestellt werden. 
 
Wichtig: Die ursprüngliche Kapazität des Gestells darf dabei nicht überschritten werden, da das VBK 
Management nicht entsprechend ausgerüstet ist. D.h. Gestelle der 1. Generation können insgesamt 
mit bis zu 6 Baugruppen und Gestelle der Generation 2 mit bis zu 7 Baugruppen bestückt werden.  
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Abbildung 74: Verbindung GR2 mit GR3 


13.8 Anschlussfeld 


Das Glasfaser-Anschlussfeld (E&MMS Gf-AF) dient zum Abschluss von Gf-Innenkabel in  Systemgestellen. 
Das E&MMS Gf-AF ist eine Baugruppe, in der Gf-Verbindungen sowohl als Spleiß- wie auch als Patchverbin-
dungen realisiert werden können. 
Dabei werden die Fasern, wie im E&MMS-Verteiler in Einzelfaser-Management-Kassetten organisiert. Eine 
Faserablage in Mehrfaser-Management-Kassetten oder eine Kombination beider Kassettentypen ist generell 
möglich, passive optischen Bauteilen, wie Splitter/Kopplermodulen WDM oder dWDM können integriert 
werden. 
Der Einbau der Module in „19“ sowie ETSI-Gestelle erfolgt mit Adapterwinkeln die in einer Varianz der Ein-
bautiefe resultieren. 
Die Kabeleinführung erfolgt je nach Anforderung seitlich oder auf der Rückseite. 
Das E&MMS Gf-AF ist in zwei Versionen ausgeführt: 
• E&MMS Gf-AF mit Patchfeld innen 
• E&MMS Gf-AF mit Patchfeld außen (wird nicht mehr Aufgebaut) 
Das Gf-Anschlussfeld kann mit allen bei der DT Technik GmbH eingeführten Steckersystemen bestückt 
werden. 
Die Zählweise der Kassetten erfolgt von links nach rechts. Die Steckplätze werden reihenweise von links 
nach rechts (Gf-AF außen) bzw. von hinten nach vorne (Gf-AF innen) und von oben nach unten gezählt. 
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13.9 Zwischenverteiler  Gehäuse (Sonderbauweise)  


Der E&MMS Zwischenverteiler (E&MMS ZVt) ist ein oberirdischer passiver Verteilpunkt.  Seine Komponen-
ten werden in einem speziellen KVz-Gehäuse 82 (Fa. Sichert) eingebaut. Hierzu wird die KVz Bodenplatte 
gegen die spezielle Gf-ZVt Bodenplatte ausgetauscht und das KVz-Rangiergestell mit ZVt-Grundplatte/n 
bestückt. Das Durchschalten bzw. Durchschleifen von Gf-Hauptkabeln und das Anbinden von Gf-Verzwei-
gungskabeln erfolgt mit den E&MMS Einzelfaser-Management-Kassetten. 


13.10 Glasfaser-Abschlusspunkt Linie 


Der E&MMS Glasfaser-Abschlusspunkt Linie (E&MMS Gf-APL) ist ein Wandgehäuse welches als Übergabe-
punkt und Abschluss der Gf-Außenkabel beim Kunden installiert wird. Die Fasern können durchgespleißt, 
ungeschnitten abgelegt, auf Pigtails oder auf weiterführende Gf-Innenkabel gespleißt werden. Die Größe 
der Gehäuse wird in drei Stufen angegeben, welche gleichzeitig die maximale Anzahl der Steckverbindun-
gen angibt. 
Die für den E&MMS Gf-APL vorgesehenen Gf-Anschlusskabel (2,4mm) sind mit einem speziellen Schutz-
schlauch (FOPT-Schlauch) versehen. 


 
Die Kassetten werden von unten nach oben gezählt. Die Zählweise und Belegung der Stecker in den 
dafür vorgesehenen Aufnahmerahmen erfolgt ebenfalls von unten nach oben und von hinten nach 
vorne. 


13.11 Anschalt-und Verteileinrichtung Hausnetz 


E&MMS Glasfaser-Anschalt und Verteileinrichtung Hausnetz (E&MMS Gf-AVH) ist ein Wandgehäuse, dass 
als Übergabepunkt an Kunden im Hausnetz verwendet wird. Die ankommenden Fasern können durchge-
spleißt und/oder auf Pigtails aufgelegt werden. Das Gehäuse hat ein Patchfeld für 12 Stecker und kann auf 
bis zu 24 Steckern erweitert werden. Die Anschlusskabel (900µm) sind mit einem speziellen Schutz-
schlauch (FOPT-Schlauch) versehen.  
 
Die Kassetten werden von unten nach oben gezählt. Die Zählweise und Belegung der Stecker in den dafür 
vorgesehenen Aufnahmerahmen erfolgt reihenweise von links nach rechts und von hinten nach vorne. 


13.12 Anschlussfeld –Kunde/Systemgestell 


Die Anschlussfelder dienen als Abschlusspunkt für Kundenlokationen in Racks oder Systemgestellen. 
Durch die Verwendung von Patch-und Spleißkassetten wird eine platzsparende Einbauart gewährleistet. Die 
Verwendung von Spleiß– Patchkassetten schließt in diesen Gehäusetypen die Verwendung des Einzelfaser 
Management System aus. 


13.12.1 CommScope 


Das E&MMS Anschlussfeld Kunde (E&MMS AF-K) steht in drei Größen zu Verfügung. Je nach Bauhöhe (1, 2 
oder 3 HE) hat es eine Aufnahmekapazität von 1, 2 oder 4 Spleiß-Patchkassetten in denen jeweils 12 Patch-
verbindungen hergestellt werden können 
 In allen drei Gehäusetypen ist jeweils ein Überlängenmanagement für Gf-Vbk integriert. Abschlüsse können 
hier nur in Mehrfaser Management realisiert werden. 
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13.12.2 Langmatz 


Das Anschaltefeld dient als Nachfolger und zur Vereinheitlichung der bisherigen Bauteile. Es lässt sich vari-
abel einstellen, so dass es in 15“, 19“ und ETSI-Gestellen eingebaut werden kann. Der Umbau auf eine 
linke/rechte Patch- und Innenkabelzuführung, sowie eine Erweiterung um eine zweite Montageplatte (wei-
tere 12 Pigtails SC-APC) ist bei der Variante ohne Überlängenmanagement möglich. Die Zählweise der Ste-
cker ist von unten nach oben (Modul) von links nach rechts (Faser). 


 


Abbildung 75: Anschaltefeld Fa. Langmatz 


Mat-Nummer Beschreibung Detail 
40847641 GF Anschaltefeld mit MP inkl 12 Pigtails Grundmodul 
40847642 GF Anschaltefeld mit MP ohne Pigtails Grundmodul 
40847643 GF Anschaltefeld MP Nachrüstsatz Zubehör 


Tabelle 27: Materialnummern Anschaltefeld Fa. Langmatz 


Das Anschaltefeld ohne Pigtails, jedoch mit Überlängenmanagement, ist für den Abschluss von einseitig 
vorkonfektionierten Aufteilungskabeln vorgesehen. Hierbei ist es nur mit einer Kassette bestückbar. Die 
Überlänge wird in das dafür vorgesehene Ablagesystem abgelegt. Der Einbau einer zweiten Montageplatte 
ist bei dieser Variante nicht möglich. 
 
Achtung: Sollen 24 Fasern abgeschlossen werden, so ist das Anschaltefeld inkl. 12 Pigtails plus Nachrüst-
satz zu bestellen. Es müssen jeweils zwei Innenkabel á12 Fs genutzt werden, da ein Innenkabel mit mehr 
als einer Bündelader nicht abgefangen werden kann.  
 
Das Feld ist nicht für den Abschluss von Schichtenmantelkabel oder Mini-/Mikrokabel vorgesehen! 
 
Das Bauteil wird vormontiert geliefert, und ist gemäß Montageanweisung an die örtlichen Gegebenheiten 
anzupassen. Die Pigtails sind bereits in eine Mehrfasermanagementkassette des Typs E&MMS-3M einge-
legt. 


13.13 Abschluss für Übertragungstechnik 


Der E&MMS Glasfaserabschluss für Übertragungstechnik (E&MMS Gf-AbÜT) ist für den Einsatz in den KVZ–
Gehäusen 82/83 und für den Einsatz in Multifunktionsgehäusen vorgesehen. Mit unterschiedlichen 
Klemmbefestigungen und Montagewinkeln lässt sich der E&MMS Gf-AbÜT an KVz-Buchtenschienen, Split-
terrahmen, ETSI-Rahmen und quer verlaufenden C-Schienen befestigen.  
Das Einsatzgebiet ist der Abschluss von max. 2 Gf-Außenkabel, die sich an der Gehäuserückwand wahl-
weise von unten oder oben abfangen lassen. Der E&MMS Gf-AbÜT beinhaltet eine Aufnahmevorrichtung für 
max. 12 Gf-Steckverbindungen. 
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13.14 Abschluss im KVz 


Der E&MMS Glasfaserabschluss entsprechen im Wesentlichen dem oben beschriebene E&MMS Gf-
AbÜT. Er ist im Gegensatz zu diesem für den direkten Anschluss der Übertragungstechnik über Ka-
belpigtails gedacht. Hierfür sind im Lieferumfang 2 Kabelabfangungen (KTU) enthalten. 


13.15 Abschluss (klein) im KVz/MFG 


Der E&MMS Glasfaserabschluss klein (E&MMS-C Gf-Abschluss oder E&MMS-K Gf-Abschluss) ist für den 
Einsatz in den KVz  
Gehäusen 82/83 und für den Einbau in den Multifunktionsgehäusen (MFG) 8, 12, 15 und 18 vorgesehen. 


Der E&MMS Gf-Abschluss klein wird an den Standorten verwendet an denen der Gf-AB Mini nicht eingesetzt 
werden kann. Am E&MMS Gf-Abschluss klein kann Gf-Schichtenmantelkabel (A-DQ(L)2Y) oder A-DQ(BN)H 
abgeschlossen werden.  


Es dürfen keine Mini- oder Mikrokabel an dem Gf-Abschluss klein abgeschlossen werden.  


Der E&MMS-C Gf-Abschluss steht zusätzlich in einer Variante mit Überlängenspeicher zu Verfügung. 
Hierin lassen sich die Überlängen der Gf-Anschlusskabel biegeradienkontrolliert ablegen. 


13.16 Gf-AB Mini in MFG/KVZ 


Der Gf-AB Mini ist der Regelabschluss im MFG, es gibt drei Bauformen: Corning, Huber&Suhner und Cobi-
net. Er wird jeweils mit 25m oder 50m Gf-Kabel vom Kabeltyp A-DQ(BN)H 1x12 E9/125 geliefert und ist ein-
seitig mit 12 Kupplungen vom Typ SC/APC 9° konfektioniert. 
 
Der Gf-Ab Mini der Firma Cobinet ist vergleichbar mit dem der Firma Corning 
 
Montiert werden kann er in allen MFG-Bauformen. Der Gf-AB Mini von H&S kann auch im KVz moniert wer-
den. 


 
Hinweis: Veränderungen, z.B. durch die Montage von Gf-Minikabel oder einer längeren Gf-Kabelpeitsche, 
sind nicht zulässig.  


  


Abbildung 76: Gf-Ab Mini der verschiedenen Hersteller 
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13.17 Montage MiniMSAN 


Der MiniMSAN wird an einem E&MMS-C Abschluss Klein (siehe13.15)  im KVz angeschlossen.  
Dabei werden die Fasern 1+2 des MiniMSAN (1.Uplink des MiniMSAN) auf die Fasern 1+ 2 des im E&MMS-
C Abschluss Klein abgelegten Fasern geschweißt. Die restlichen vier Fasern bleiben im E&MMS-C Ab-
schluss Klein als Reserve liegen. Zum einfachen durchführen und späteren abdichten der Gf-Kabel kann im 
MFG/KVz Boden die Nachrüst-Tülle montiert werden. ( Siehe Abbildung 5) 


 
Ein Umbau oder ein Austausch der Gf- Kabelpeitsche ist nicht gestattet.  
Weitere Informationen zum MiniMSAN sind in der ZTV-TKNetz 31c zu finden. 


13.18 Montage von Glasfasern in HK-Druckluftröhrchen. 


Allgemeines: 
Die verwendeten Glasfaserkabel, die in das Cu HK- Druckluftröhrchen eingeblasen werden, sind Gf-Bündeladerka-
bel (blown fiber). 
 
Die Gf-Verbindung von der letzten Cu-HK-Muffe zum MFG wird von zwei Monteuren unter Einhaltung der  
folgenden Schritte hergestellt: 
 


1. Bohrung für SNR-12 in DKBM Dichtkopf (siehe Montageanweisung RXS-DKBM) 
2. Einführen (max. 5cm) und Abdichten des SNR-12 im DKBM-Dichtkopf laut Montageanweisung.   
3. SNR-12 Verbindung von DKBM bis MFG auslegen. Einführung SNR-12 in MFG durch Bodenplatte. Befes-


tigen des SNR-12 in MFG (z.B. am Hammerprofil des Gehäuseunterteils). 
4. Zuschneiden der SNR-Enden mit einem SNR-Cutter. 
5. Einschieben von SNR-4 in das SNR-12.  
6. Montagevorrat der SNR-4 für die Verbindung in der DKBM (ca. 50cm) zusätzlich durchschieben. 
7. Montagevorrat der SNR-4 für Verbindung zum Spleißtisch (ca. 3m) zusätzlich durchschieben. 
8. Abdichtung der SNR-4 auf SNR-12 mit EZA-t 12/3,0-5,0 im MFG und in DKBM. Auf keinen Fall dürfen die 


herkömmlichen EZA-t12/ 5,0-6,5 dafür genutzt werden! 
9. DSM-4 in der DKBM vor dem Einschieben/Einblasen auf das SNR-4 anstecken.  
10. Die Gf-Bündeladerkabel-Überlänge für die Verbindung zum MFG kann vorsichtig von der Cu-HK-Muffe 


aus eingeschoben werden.  
11. Dieser Vorgang muss von mind. zwei Monteuren durchgeführt werden, da es ansonsten zu Bündelader- 


bzw. Faserbruch kommen könnte. 
12. Beide SNR-4 Enden in der DKBM mit DSM-4 vorsichtig verbinden. Überlänge als Ring ausformen und in 


Muffe ablegen.  
13. DKBM verschließen. 
14. E&MMS-C Abschluss klein bestücken und montieren. 
15. Montagelänge und Spleißvorrat vom MFG bis zum Montagetisch (GfK im SNR-4) ablegen. 
16. SNR-4 Ende mit EZA-t auf Mikrokabel verschließen.  
17. SNR-4 mit 2 Kabelbindern an dem Gf-EVs befestigen. (SNR-4 mit Moosgummiband oder Schrumpf-


schlauch (Innenkleber) schützen) 
18. GfK-Mantel absetzen und Fasern aus Fiberunit  freilegen. 
19. Pigtails anspleißen und Fasern in den EVs-Kassetten ablegen. 
20. E&MMS-C Abschluss klein in vorgeschriebene Einbauposition in FM Bucht montieren.   
21. SNR-4 Montagelänge im Ring aufwickeln und im MFG lagern 
22. Die Muffe und das Cu-Kabel (sowohl an den Muffen als auch in der VSt) , in denen Glas verbaut wird, 


muss gekennzeichnet werden.  
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Abbildung 77: Montage der SNR am E&MMS-C Abschluss klein 


 
Der Einsatz des E&MMS-C Abschluss klein, mit SNR-Montage, ist eine Sonderlösung, welche nur im 
Projekt Gf-Kabel im Cu HK- Druckluftröhrchen zum Einsatz kommt und dafür freigegeben ist.  
 
 


 


 


Abbildung 78: Einbauszenarien/Planungsrichtlinien 


Weiter Hinweise zum Thema Gf-Montage in Cu HK-Druckluftröhrchen finden Sie in der AU 86926 und im 
Schreiben 1243507 in myDMS.  Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an den BvT.   
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kommt. Das Gf-Kabel, dass zum E&MMS Abschluß klein aus der Gf- Muffe oder von der Gf-Trasse her angeschlossen werden soll, muss ein Gf-Kabel vom Typ A-DQ(L)2Y


oder A-DQ(BN)H sein. Die Fasern für das nachfolgende MFG werden im E&MMS Abschluss klein auf das weiterführende Gf-Bündeladerkabel geschweißt , welches dann durch 


die Druckluftröhrchen zu dem zu versorgenden MFG gebracht wird. 


Variante 2 beschreibt die Möglichkeit der Versorgung von einem MFG  über ein Druckluftröhrchen von einer Gf-Muffe aus . Hierzu wird eine Verbindung von einer


Gf-Muffe zu einer Cu-HK Muffe mittels SNR 12/SNR4 hergestellt. Das Gf- Bündeladerkabel wird durch die SNR in die Cu-HK Muffe geschoben und von dort aus über das


Druckluftröhrchen zu dem zu versorgendem MFG  gebracht.   
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13.19 Endverschluss 


13.19.1 E&MMS EVs der Firma Huber + Suhner 


Der E&MMS EVs ist für den Einsatz in den KVZ und MFG Gehäusen vorgesehen. Der E&MMS EVs gibt es 
von zwei Herstellern, Huber + Suhner (H+S) und Corning (C). Die Varianten H&S (M & L) und das Grundmo-
dul von Corning sollen hauptsächlich im Havariefall eingesetzt werden, als Ersatz für den momentan ver-
bauten RXS-Gf-EVs.   


 


Abbildung 79: E&MMS EVs der Firma Huber und Suhner in den größen M, L und XL mit Kabelabfangung, XL Ausführung H+S  
bestückt. 


Die Gf-EVs sind vorbestückt mit E&MMS-H-Kassetten, gleichmäßig auf A und B Seite verteilt: 
 M (48 Rasterplätze:   6 MMK/36 EMK) 
 L  (72 Rasterplätze:  12 MMK/48 EMK) 
 XL  (120 Rasterplätze:  12 MMK/96 EMK) 


Die Hauptkabel-Fasern werden paarweise in EMK, die Vzk-Fasern bündelweise in MMK abgelegt. Verbin-
dungen werden in den jeweiligen Hk-EMK hergestellt. 
 
Beim Abschluss von Gf-Minikabel wird die zusätzliche Montageplatte Zugabfangung benötigt, die Rohre 
werden mit einem Gasstop der Fa. Gabocom versehen. 


Mat-Nummer Beschreibung Detail 
40313402 E&MMS-H Gf-EVs M für FM-buchten 48EMK Grundmodul 
40313403 E&MMS-H Gf-EVs L für FM-buchten 72EMK Grundmodul 
40313404 E&MMS-H Gf-EVs XL für FM-buchten 120EMK Grundmodul 
40313405 E&MMS-H Gf-EVs Montageplatte Zugabfang. Zubehör 
40313406 E&MMS-H Gf-EVs Satz EMK Kassette Zubehör 
40313407 E&MMS-H Gf-EVs Satz MMK Kassette Zubehör 


Tabelle 28: Materialnummern Huber&Suhner EVs 







ZTV-TKNetz 48 
 
 


Dokument aus myDMS   Seite 91 von 104   Druckdatum: 23.10.2018 
 
Copyright © by Deutsche Telekom AG 
Alle Rechte, auch die des auszugsweise Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten. 


 


Abbildung 80: Gf-EVs der Firma Huber + Suhner der Größe L bestückt mit einem 96E Kabel ankommend und mit mehreren  
Gf-Kabeln abgehend. 


 


13.19.2 E&MMS-C Gf-EVs der Firma Corning (E&MMS –C) 


 


Abbildung 81: E&MMS EVs-C der  Firma Corning 


 
Der EVs besteht aus einem Grundmodul, und kann durch zusätzliche Spleißmodule nach unten erweitert 
bzw. angereiht werden. 
Ohne Anreihung dient der EVs als Ersatz für den momentan verbauten RXS-Gf-EVs (nicht mehr lieferbar). 
 
Es stehen 42 Rastplätze zur Verfügung, welche im Auslieferungszustand mit 6 MMK (unten) und 30 EMK 
bestückt sind. 
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Die EMK sind zur Ablage der Hauptkabel-Fasern vorgesehen, die MMK für die Faservorräte der Abgänge. 
Gespleißt wird in der EMK. Durch Anreihung der Spleißmodule stehen weitere 6, 12 oder 24 Rastplätze 
zur Verfügung. Die entsprechenden Spleißmodule, Kassetten (E&MMS-C) sowie weiteres Zubehör muss 
gesondert bestellt werden. 
Werden mehrere Module angereiht, so wird die Verwendung einer Zusatzschiene empfohlen.  
 
Beim Abschluss von Gf-Minikabeln werden spezifische Röhrchenabfangungen benötigt. 


 
 


Mat-Nummer Beschreibung Detail 
40312465 E&MMS-C Gf-EVs mittel f. FM-buchten 42 EMK Grundmodul 
40312468 E&MMS-C Gf-EVs Spleißmodul S 6 Rastplätze Zusatzmodul 
40312469 E&MMS-C Gf-EVs Spleißmodul M 12 Rastplätze Zusatzmodul 
40312470 E&MMS-C Gf-EVs Spleißmodul L 24 Rastplätze Zusatzmodul 
40312471 E&MMS-C Gf-EVs Laufschiene für Spleißmodul Zubehör 
40312472 E&MMS-C Gf-EVs Montageplatte Zugabfangung Zubehör 
40312473 E&MMS-C Gf-EVs Erweiterungsset für bis zu 6 Kabel Zubehör 
40312474 E&MMS-C Gf Spleißkonzentrator Abfangungs-Röhrchen 10mm Zubehör 
40312475 E&MMS-C Gf Spleißkonzentrator Abfangungs-Röhrchen 12mm Zubehör 


Tabelle 29 : Materialnummern Übersicht E&MMS EVs-C 


 


 


Abbildung 82: Gf-EVs der Firma Corning (Grundmodell) bestückt mit einem 48E Kabel ankommend und mit mehreren  
Gf-Kabeln abgehend.   
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13.20 Glasfaserübergangsgestell/Systemspleißkonzentrator (Gf-KÜG) 


Das Systemgestell KÜG/ Systemspleißkonzentrator wird eingesetzt, wenn das Kabelaufteilungs- 
gestell (KAG) nicht über den notwendigen Raum zu Aufnahme der Gf-Übergangsmuffen verfügt. In  
diesen Fällen ist das Glasfaser-Kabelübergangsgestell (Gf-KÜG) anstelle von Gf-Übergangsmuffen 
einzubauen.  
Folgende Hersteller liefern das Gestell KÜG/Spleißkonzentrator.  
 Firma Langmatz 
 Firma Commscope  
 Firma Corning  


Das Grundgestell kann auch als Systemspleißkonzentrator zum Verbinden der Ü-Technik an den 
E&MMS- Verteiler eingesetzt werden (siehe Kapitel 12). 
Das Grundgestell ist 2200mm hoch und 900mm breit. In Gebäuden mit niedrigerer Decke gibt es 
eine Alternative, derzeit nicht katalogisierte Einzelfalllösung mit einer Höhe von 1800 mm, der Firma 
Commsope.  
Im Gf-KÜG werden die Glasfasern von Gf-Außen-, bzw. Minikabel auf Gf-Innenkabel in EMK-Technik 
gespleißt. Im Spleißkonzentrator werden die ankommenden Fasern, z.B. aus der Ü-Technik, in  
EMK-Technik zum E&MMS-Verteiler durchgeschweißt. Das Gestell wird mit 14 BG bestückt, die   
max. Aufnahme beträgt: 1344 Fasern (14 X 96Fasern). Die oberen zwei Plätze sind unter Beachtung 
der Biegeradien nicht zu belegen. 
Das Gf-KÜG oder der Spleißkonzentrator darf nicht für Schaltfunktionen genutzt werden.  
Schaltungen dürfen nur im E&MMS-Verteiler vorgenommen werden. Sind im KAG die  
Muffenlagerplätze (max. 4 Stück je KK-Zug 110) ausreichend, kann weiterhin mit der Gf-ÜM gebaut  
werden. 
 


 


 


Abbildung 83: KÜG/Spleißkonzentrator Gestell der Firma Langmatz bestückt mit Langmatz BG 
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14 Gf-Montage oiL 


14.1 Allgemeines  


Das oberirdische Glasfaserkonzept bietet die Möglichkeit kostengünstig den FTTH- oder FTTC-Ausbau im 
ländlichen Bereich oder auch die Anbindung von Mobile Standorten zu realisieren. 
Im Hauptkabel (Hk), in der Zuführung zum MFG/NVT  und im Verzweigungskabel (Vzk), Zuführung zum 
Kunden/Haus, wird die bisher bekannte Gf-Luftkabelkonstruktion A-DQ2Y(ZG)2Y beibehalten. Die bestehenden 
Gf-Luftkabel wurden um die Typen mit 36, 48 und 72 Fasern ergänzt.  
Um die Gf-Montage auf ein Minimum zu reduzieren, wurde für das oberirdische Glasfaserkonzept eine 
vorkonfektionierte Glasfaser-MastBox (Gf-MastBox) mit Kabellängen von 20 m bis 225 m eingeführt. 
Es können 4, 6 oder 8 Häuser an der Gf-MastBox angeschlossen werden. Die Gf-MastBox ist mit MPO-Stecker, 4-
Fasersteckertechnik, ausgestattet. 
Für den oberirdischen Hausanschluss wurde ein neues, speziell für diese Anwendung optimiertes 
Glasfaserluftkabel mit 4 oder 12 Glasfasern spezifiziert. Das 4-fasrige Glasfaserluftkabel ist mit einem 
Mehrfaserstecker (MPO) vorkonfektioniert. Es wird an die Glasfaser-MastBox angesteckt, sowie am anderen Ende 
an den Glasfaserabschlusspunkt beim Kunden (Gf-AP OneBox) gespleißt. An der Glasfaser-MastBox werden alle 
Hausanschlüsse, mit 4-fasrigen Gf-Luftkabel (MPO-Stecker), ohne Spleißarbeiten in Stecktechnik angeschlossen. 
Das 4-fasrige Glasfaserluftkabel ist direkt erdverlegbar.  
Empfehlung: Über größere Entfernungen sollte das 4-fasrige Glasfaserluftkabel in einen Schutzrohr verlegt werden. 
 
Hinweis:  
Material, Gf-Muffe Größe 0, Gf-MastBoxen und 4-fasrige Gf-Luftkabel mit MPO Stecker,  sind für die oi-Bauweise 
nur von der Firma Corning zugelassen. An der Gf-Mastbox kann nur ein Hauszufühungskabel mit 4 Fasern abge-
schlossen werden, 12 faserige Gf-Kabel sind an der Muffe anzuschließen, dabei ist darauf zu achten das bei der 
Verwendung des 12 faserigen Gf-Kabel (A-DQ(2ZN)2Y) die Mehrfachkabeleinführung bei der Gf-Muffenmontage 
zu nutzen ist. Bitte bei den Planungen die Vorgaben der ZTV-TKNetz 50 beachten.    
 
Für das Abmanteln dieses Kabeltyps steht ein spezielles Werkzeug (MNr. 40811063) zur Verfügung. Die Beschaf-
fung erfolgt durch den Auftragnehmer über die Fa. Dönges (Katalognummer: 134563) direkt. 
 


 


Abbildung 84: Abmantelwerkzeug für o.i. Hauszuführungskabel 
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Abbildung 85: Bauweisen Gf-HK zum MFG/NVT oder Mobile Standort 


 


Abbildung 86: FTTH Bauweise oiL mit und ohne Gf-MastBox 
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14.2 Muffenmontage und Kassettenbelegung bei oil-Bauweise 


Als Vorbereitung für die Montage der E&MMS-Muffe sind alle erforderlichen Kabel zu einer Seite hin auszurichten, 
bis zum Boden mit einem Isolierband in einem Verbund zu fixieren und auf einer Länge von 15m ab Mastzopf ab-
zuschneiden. Bei 10 und 11m-Maste sind die Kabel auf einer Länge von 17m abzuschneiden.  
Zusätzlich ist in Abhängigkeit der Mastlänge der spätere Muffeneingang mit einem farbigen Band auf dem Kabel 
zu markieren. Diese Arbeiten sind vom AN oiL, beim Aufhängen der Gf-Kabel, auszuführen. 
Hinweis: Bitte bei der Planung die 15m bzw. 17m Montagevorrat berücksichtigen.   


 
Mastlänge Längenmarkierung (Messpunkt Mastkreuz bis Muffeneingang) 
7m / 8m 8,5m 
9m / 10m 10,5m 
11m 12,5m 


Tabelle 30: Längenmarkierung am Gf-Muffeneingang 


 


 


Abbildung 87: Absetzmaß Gf-Kabel bei Muffenmontage 


 
Beim Herstellen der Gf-Muffe ist eine Markierung bei ca. 2,5m, gemessen vom Mastfuß bis Muffeneingang,  
auf dem Gf-Kabel aufzubringen. Ab der 2,5m Markierung ist anschließend die E&MMS-C Muffe Größe 0, gemäß  
der Montageanweisung und der Vorgabe zur Fasernaufteilung (Abb. 69), zu montieren. Sollte die Muffe nicht bei 
einem Abstand von 2,5m zum Mast zu montieren sein, so ist noch einmal ein Zuschlag von ca. 2,0m  dazu zu  
geben. 
Hinweis: 
Die Bemaßungen zur Muffenmontage sind einzuhalten, ansonsten lässt sich der Gf-Kabelvorrat nicht gleichmäßig 
am Mastkreuz/Überlängenkreuz aufwickeln.   
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Abbildung 88: Faseraufteilung in einer E&MMS-C Gr.0 Muffe 


 
Es wird eine Gf-Muffe vom Typ Corning Gr.0 (Matnr. 40366377) leer bestellt und nach der Faseranzahl des   
ankommenden HK mit EMK bzw. MMK bestückt. Siehe Abb. 71  
Bei oi-Bauweise und im Gf-Vzk oi werden keine Wassersensorkassetten eingebaut. Im Gf-HK wird, wenn die  
Gf-Muffe im Erdreich liegt, eine Wassersensorkassette mit Wassersensor auf Rastplatz 1 eingebaut.  
Weiterhin sind die nachfolgenden Vorgaben zur Faseraufteilungeinzuhalten 
 


• Alle beschalteten HK-Fasern werden in EMKs abgelegt. 
• Standardmäßig werden jeweils 2 Fasern in einer EMK verspleißt.  
• Alle Kassetten sind mit einem wasserfesten Stift zu beschriften! 
• In MMKs dürfen keine Fasern gespleißt werden!!! 
• Zu beschaltende VzK-Fasern werden in den jeweiligen HK-EMK eingeführt, durchgespleißt und 


biegeradien kontrolliert abgelegt! 
• Vzk-Restfasern eines Kabels (z.B. Faser 3-12) werden in eine MMK abgelegt und mit einem was-


serfesten Stift eindeutig beschriftet! 
• MMK werden bedarfsorientiert einbaut, Siehe Abb. 71  
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Abbildung 89: Mastkreuz/Überlängenkreuz mit und ohne Gf-Muffe 


 
 


 


Abbildung 90: Gf-Mastbox 


 
Plaungsregelungen zum Thema Gf-Kabel in oiL Bauweise finden Sie in der ZTV-TKNetz 21, ZTV-TKNetz 50  
und in der AU 23499 oder im Schreiben 1258645.  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren BvT.   



https://mydms.telekom.de/mydms/Start.do?spx=LTPRD762692549225677550301658
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15 Abschluss- und Verteileinrichtungen für das 
OPAL-Netz 


15.1 Netzverteiler (NVt) 


Der NVt ist in einem KVz-Gehäuse KVz82 oder KVz83 untergebracht. Er kommt bei den passiven 
OPAL-Systemen zum Einsatz. Im Netzverteiler sind die Fasern des OPAL-Liniennetzes in Kassetten 
abgeschlossen. Im NVt sind im unteren Teil optische Koppler sowohl für die IS als auch für die DS 
eingebaut. Dabei werden die ankommenden Fasern über die optischen Koppler auf die abgehen-
den Fasern gespleißt. Somit wird das von den OLT kommende Signal auf die Gf-AP verteilt. Jeder AP 
eines Kopplers erhält das gleiche Signal.  


15.2 Aktiver Glasfaser Netzverteiler (AGf-NVt) 


Der AGf-NVt ist in einem KVz-Gehäuse KVz83 MXs untergebracht. Er kommt bei den aktiven OPAL-
Systemen zum Einsatz.  Bei diesem System wird im AGf-NVt das von der OLT ankommende 
140Mbit-Signal auf jeweils 40Mbit/s zu den ONU/ONT verteilt. Der Multiplex-/Demultiplexvorgang 
erfolgt dabei elektrisch. Im AGf-NVt sind dazu die Fasern des OPAL-Netzes in Gf-Einbausätzen auf 
Kassetten mittels Gf-Anschlusskabel (Pigtails) abgeschlossen. Im AGf-NVt ist ein Baugruppenträger 
OLD zur Aufnahme der übertragungstechnischen Baugruppen eingebaut. Die jeweiligen Kassetten 
werden mittels der Pigtails aufgeschaltet. Im AGf-NVt sind im unteren Teil für die Breitbandverteil-
dienste (DS) optische Koppler eingebaut. Die entsprechenden Fasern sind über diese Koppler ge-
führt. 


15.3 Optical Network Unit (ONU) 


Die ONU ist ein Gf-AP. Die ONU dient dem Abschluss des Liniennetzes in Kundennähe. Die ONU 
kann sich innerhalb oder außerhalb von Gebäuden befinden. In der ONU wird das Signal  
optisch/elektrisch gewandelt  und auf genormten Schnittstellen dem Kunden bereitgestellt. Dabei 
gibt es je nach Leitungstyp entsprechende Schnittstellenkarten (Linecard, SU). Die Endleitungen 
zum Kunden werden an die, in der ONU befindlichen LSA-Plus-Leisten angeschaltet. 


15.4 Optical Network Terminator (ONT) 


Der ONT ist ein Gf-AP. Er kommt bei aktiven OPAL-Systemen (Fa. Ke) zum Einsatz und dient dem 
Abschluss des Liniennetzes in Kundennähe. Der ONT kann sich innerhalb oder außerhalb von  
Gebäuden befinden. In dem ONT wird das Signal optisch/elektrisch gewandelt, aber im Gegensatz 
zur ONU sind die Schnittstellenkarten (hier SU) jedoch über eine Kupferleitung abgesetzt. Die SU  
werden an die, in der ONT befindlichen LSA-Plus-Leisten angeschaltet. 
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16 Abkürzungsverzeichnis 


 
Kurzform Beschreibung 


AGf-NVt Aktiver Glasfaser Netzverteiler 


AN Auftragnehmer 


APC Angel Polished Connector (Stecker mit Schrägschliff) 


APL Abschlusspunkt Linie 


ATV Allgemeine Technische Vorschrift 


Azk Abzweigkasten 


BaustellV Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) 


BGT Baugruppenträger 


BvT Beauftragter von der Telekom 


CF08 Glasfaser-Steckertyp 


dB Dezibel 


DIN  Deutsches Institut für Normung 


DIN LSA Glasfaser-Steckertyp 


DKBM Druckdichte Klemmbohrmuffe 


DKIM Druckdichte Klemminjektionsmuffe 


DS Distribution Service (Breitbandverteildienst) 


DT Tech-
nik GmbH 


Deutsche Telekom Technik GmbH 


E&MMS Einzel& Mehrfaser Management System 


eBA Elektronische Bauakte 


EC Glasfaser-Steckertyp 


EMK Einzelfaser Management Kassette 


ETSI European Telecommunication Standards Institute 


Gf Glasfaser 


Gf- AbÜT Glasfaser-Abschluss für Übertragungstechnik 


Gf- ZVt Glasfaser-Zwischenverteiler 


Gf-AF Glasfaser-Anschlussfeld 


Gf-AF-K Glasfaser-Anschlussfeld-Kunde 


Gf-AG Glasfaser-Aufteilungsgestell 


Gf-AP Glasfaser-Abschlusspunkt 


Gf-APL Glasfaser-Abschluss Punkt Linie 


Gf-Atk Glasfaser-Aufteilungskabel 


Gf-AVH Glasfaser-Anschalt- und Verteileinrichtung Hausnetz 


Gf-EVs Glasfaser-Endverschluss 


Gf-HVt 
2000 
 


Glasfaser-Hauptverteiler 2000 (Entwicklungsjahr 2000) 


Gf-HVt 95 Glasfaser-Hauptverteiler 95 (Entwicklungsjahr 1995) 
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Gf-HVt C Glasfaser-Hauptverteiler C (Entwicklungsjahr 2008) 


Gf-HVt 
GR2 


Glasfaser-Hauptverteiler 2 (Entwicklungsjahr 2003) 


Gf-HVt 
GR3 


Glasfaser-Hauptverteiler 3 (Entwicklungsjahr 2011, Weiterentwicklung Typ GR2) 


Gfk Glasfaserkabel 


Gf-KEE Glasfaser-Kabelendeinsatz 


Gf-KEG Glasfaser-Kabelendgestell 


Gf-
NVt10gr 


Glasfaser-Netzverteiler 10groß (Entwicklungsjahr 2010) 


Gf-
NVt10kl 


Glasfaser-Netzverteiler 10kl (Entwicklungsjahr 2010) 


Gf-Vbk Glasfaser-Verbindungskabel 


Gf-VtG Glasfaser-Verteilgestell 


GUV Gesetzliche Unfallversicherung 


HE Höhen Einheit 


Hk Hauptkabel 


HRL High Return Loss (hohe Rückflussdämpfung) 


HVM Horizontales Verbindungskabel Management 


Ik Innenkabel 


IS Interactive Service (interaktiver Dienst, Telefondienst) 


KH Kabelhalter 


KSch  Kabelschacht 


KVz Kabelverzweiger 


LB-TKNetz Leistungsbeschreibung TKNetz 


LSA-Plus Anreihklemme, löt-, schraub-und abisolierungsfrei der Fa. Krone 


LSGA 20 Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 


LSH Glasfaser-Steckertyp 


MMK Mehrfaser Management Kassette 


MTW Muffentragewanne 


NachwV Verordnung über Verwertungs- und Beseitigungsnachweise (Nachweisverordnung) 


NVt Netzverteiler 


OLD Optical Line Distributer 


OLT Optical Line Termination (Vermittlungsseitiger Leitungsabschluss) 


ONT Optical Network Terminator (teilnehmerseitiger Gf-Leitungsabschluss) 


ONU Optical Network Unit (teilnehmerseitiger Gf-Leitungsabschluss im aktiven optischen Netz) 


OPAL Optische Anschlussleitung 


OVk Ortsverbindungskabel 


PC Polished Connector (geschliffener Stecker) 


PE Polyethylen 


PP Polypropylen 


PUR Polyuhrethan 


PVC Polyvinylchlorid 
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RSA Richtlinien für Sicherungsmaßnahmen von Arbeitsstellen an Straßen 


RSS Rillenschließsystem 


SC Spherical Contact (Flächenkontakt-Stecker) 


SNR SpeedNet Rohr/e 


SNRV SpeedNet Rohrverband/Verbände 


SS Schließsystem 


ST Glasfaser-Steckertyp 


StVO Straßenverkehrsordnung 


SU Service Unit (Schnittstellenkarte in ONU, ONT) 


Telekom Deutsche Telekom AG 


TS Technische Spezifikation 


u.i. unterirdisch 


o.i oberirdisch  


ÜM Übergangsmuffe 


UVV Unfallverhütungsvorschriften 


UVVFt Unfallverhütungsvorschriften Fernmeldetechnik 


VATK Verbindungs- und Aufteilungs-Thermoplast-Spannklemmmuffe 


VATSK Verbindungs- und Aufteilungs-Thermoplast-Schraubklemmmuffe 


Vbk Verbindungskabel 


VDE Verband Deutscher Elektrotechniker e. V. 


Vk Verzweigerkabel 


VNK Vermittelnder Netzknoten 


ZTV TK 
Netz 


Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG für Bauleistungen am  
Telekommunikations-Netz 


ZVt Zwischenverteiler 


FAB Fast Access Binderless (Herstellerbezeichnung für bestimmtes Mikrokabel s. 7.3.1 
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Anlagen 
1- Gf-Außenkabel bei der DT Technik GmbH 


 
 


Anzahl der Bündeladern 
Außendurchmesser / 


kleinstzulässiger Biegeradius in mm 


Fasern-
Zahl 


des Ka-
bels 


1      Fa-
sern 
pro 


Bündel 


2 Fa-
sern 
pro 


Bündel 


4 Fa-
sern 
pro 


Bündel 


8 Fa-
sern 
pro 


Bündel 


10 Fa-
sern 
pro 


Bündel 


12 Fa-
sern 
pro 


Bündel 


A-
D


SF
(L


)(Z
N


)2
Y 


A-
(Z


S)
D


F(
L)


2Y
 *


 


A-
(Z


S)
DS


F(
L)


2Y
 *


 


A-
D


-(Z
N


)F
(L


)2
Y 


A-
D


F2
Y(


ZN
)2


Y 


A-
D


F(
L)


2Y
 


A-
D


(T
)2


Y 


A-
D


Q
(Z


N
)B


H
 


A-
W


SF
(L


)(Z
N


)2
Y 


* 


2  1             12,5/190 
4 4              12,5/190 
   1       9/120      
  2     9/120         


6  3      12,5/190        
  3     12,5/190         
 6              12,5/190 


8 8          16,5/300    13,5/200 


   2     16,5/300 16,5/300   16,5/300    
  4        16,5/300      
    1      9/120      


10  5     14,5/215 14,5/215        
     1        14,5/215   
 10              14,5/215 


12 12          16,5/300    15,5/235 
   3     16,5/300    16,5/300    
  6     16,5/300  16,5/300  16,5/300     
      1  14,4/215        


16 16      15,5/235        15,5/235 
  8     15,5/235  15,5/235       
   4    14,0/210    16,5/300 15,5/235    


20   5    14,0/210 
15,5/235 


        


     2  15,5/235  15,5/235       
24   6    16,5/265 16,5/300   16,5/300 16,5/300  16,5/300  


    3    12,0/120   16,5/300     
28   7    16,5/265    16,5/300     
30     3  15,5/235  16,5/300       
32   8    16,5/265         
36   9    17,0/300 14,0/140        


      3      17/300    
40   10    16,5/250         


     4  17,0/300  17,0/300       
48      4  14,0/140    14,0/140    
50     5  17,5/265  17,5/265       
60   15    18,5/280         


     6  21,0/370  14,0/140       
      5  14,0/140   14,0/140     


72      6  16,0/160 16,0/160   16,0/160    
80     8  20,5/310  20,5/310       
84      7  16,0/160    16,0/160    
96      8  17,5/180    17,5/180    


    12    17,5/180        
100     10  23,5/355         


     10  20,5/370         
120      10 25,5/385       25,5/385  
132      11  19,5/190    19,5/190    
168      14  24,5/250        
192      16  24,5/250    24,5/250    


)* wird nicht mehr neu eingebaut 
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2- Gf-Innenkabel bei der DT Technik GmbH 


 Anzahl der Bündeladern Außendurchmesser / 
kleinstzulässiger Biegeradius in mm 


Fasern-
Zahl 
des 


Kabels 


1      
Fasern 


pro 
Bündel 


2 Fa-
sern 
pro 


Bündel 


4 Fa-
sern 
pro 


Bündel 


8 Fa-
sern 
pro 


Bündel 


10 Fa-
sern 
pro 


Bündel 


12 Fa-
sern 
pro 


Bündel S-
V 


I-D
H


 


I-D
(Z


N
)Y


 


I-D
(Z


N
)H


 


I-V
H


 


I-V
(Z


N
)H


 


I-V
(Z


N
)Y


 


I-V
Y 


I-D
YP


)*
 


1 1      0,9/30         


       1,1/30         


2           2,3/40 2,3/40   2,3/40 


4   1     6,0/50   6,0/50 6,0/50  6,0/50  


 4          5,0/100     


8 8          6,0/100   6,0/100  


    1         6,0/100   


10               7,0/100 


12 12       7,0/100   7,0/100   7,0/100  


   3     6,0/100 6,0/100    6,0/100   


      1  6,0/100  6,0/100  6,0/100    


16   4     9,0/100 9,0/100    9,0/100  9,0/100 


 16          9,0/100   9,0/100  


24   6     9,0/100 9,0/100       


48      4  11,0/100 11,0/100       


60      5  11,5/100 11,0/100       


72      6  11,5/100 11,0/100       


96      8  11,5/100        
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1. Anwendungsbereich
Diese Montageanweisung gilt in Verbindung mit der jeweils aktuellen Montageanweisung der E&MMS Muffe 
FIST-GCOG2 (TC575/DT/SIP/D/5 02/07 oder später). Das Bauteil kann auch in Verbindung mit der Muffe FIST-
GCOG2-BX6 (TC756/SIP/D/1 07/04) verwendet werden.



Hinweis:
Je Kabeleinführung der Muffenabdichtung darf nur ein Mikrorohr (Speedpipe Ground) mit einem Mikrokabel 
eingeführt werden. Das Kabel kommend und gehend wird jeweils in einer eigenen Kabelabfangung befestigt. 
Dazu sind die Kabeleinführungen Position 1 und 2 vorgesehen.



2. Allgemeine Sicherheitshinweise
LWL Kabel können bei nicht Beachtung der empfohlenen Biegeradien beschädigt werden. Beachten Sie bei der 
Installation von LWL-Kabeln immer den empfohlenen Mindestbiegeradius. 
Die Einwirkung von Laserstrahlung kann die Netzhaut des Auges ernsthaft schädigen. Schauen Sie nicht in die En-
den von optischen Fasern. Gehen Sie nicht davon aus, dass die Laserleistung ausgeschaltet ist oder dass die Faser 
am anderen Ende unterbrochen ist. 



3. Allgemein
Material Nr. Kurzbezeichnung Aufbaustärke



40849541 Schrumpfschlauch SK 3 20–6 2,5mm
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4. Montage
4.1 Vorbereitung der Mikrorohre



4.1.3. Mikrorohr 300mm vom Ende entfernt markieren
 und absetzen. Abdichtung EBM-GS 12/5,0-6,5
 entsprechend Herstellervorgaben (Gabocom)
 montieren.



4.1.4. Mikrorohr 30mm vom Ende entfernt markieren.
 Niedertemperatur Schrumpfschlauch 35mm lang  
 auf das Mikrorohr aufschrumpfen. Vor der weiteren
 Verarbeitung abkühlen lassen.



4.1.1 Vorbereitung
 Die Mikrorohre (Speedpipe 10x1,0) mit dem Abzweigbausatz HRMA 50 (Gabocom) aus dem Kabelkanal  
 rohr PE-HD 50 auf erdverlegbare Mikrorohre (Speedpipe Ground 12x2,0) umsetzen.
 Kabel-Rohrreserve entsprechend der Bauvorschriften einkürzen, ausrollen und bündeln.



4.1.2 Montage der Abdichtungen auf das Mikrorohr
 Da die Mikrorohre in die Muffe eingeführt werden, müssen diese zwischen Ausgang Kabelkanalrohr und
 Muffe abgedichtet werden. Dafür wird die teilbare Einblasabdichtmuffe EBM-GS 12/5,0-6,5 (Gabocom)
 im Bereich der Spannachse der Muffenabdichtung montiert. Der Metallflexschlauch, wie er bei den Vzk-
 Muffen bei Schachtablage eingesetzt wird, kann nicht verwendet werden.



4.1.2.1 Muffe entsprechend den Montageschritten 3.1 und 3.2 aus der Montageanweisung E&MMS Muffe
 (FIST-GCOG2) vorbereiten.



4.1.2.2 Mikrorohr und Mikrokabel, entsprechend der Tabelle markieren und absetzen.



* nicht mit Materialnummer eingeführt
** Vorgänger Baugröße BX



Muffengröße Firmensachnummer Absetzlänge [cm]



Rohr Kabel
0* FIST-GCOG2-DC6 205 190
1 FIST-GCOG2-DD6 215 200
2 FIST-GCOG2-DE6 235 220
3 FIST-GCOG2-DF6 260 225
** FIST-GCOG2-BC6 180 165
** FIST-GCOG2-BD6 190 175
** FIST-GCOG2-BE6 210 195
** FIST-GCOG2-BF6 215 200
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4.2	 Montage	des	Mikrokabels	in	der	Muffe



4.1.4. Kabelabfangung auf dem Schrumpfschlauch mit
 maximaler Zugkraft der Kabelbinderpistole  
 montieren.
 
 EZAt 12/5,0-6,5 entsprechend Herstellervorgaben
 (Gabocom) auf das Mikrorohr montieren.



4.2.1. Zugentlastung/Zentralelement auf 30mm kürzen
 und in der Abfangung befestigen.



4.2.2.	 Kabelabfangung	in	den	Muffenstern	einhängen
	 und	Zugentlastung	an	der	Muffe	anschrauben.



	 Füllstücke	in	die	freien	Positionen	des	Muffensterns		
 einsetzen.



 Mikrorohre in den Gelblock wie in der   
	 Montageanweisung	Muffe	ab	3.4	beschrieben
 einlegen.
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5. Trademarks
All	trademarks	identified	by	®	or	™	are	registered	trademarks	or	trademarks,	respectively,	of	CommScope,	Inc.	This	
document	is	for	planning	purposes	only	and	is	not	intended	to	modify	or	supplement	any	specifications	or	warranties	
relating	to	CommScope	products	or	services.	CommScope	is	committed	to	the	highest	standards	of	business	integrity	
and	environmental	sustainability,	with	a	number	of	CommScope’s	facilities	across	the	globe	certified	in	accordance	with	
international	standards,	including	ISO	9001,	TL	9000,	and	ISO	14001.



FURTHER	INFORMATION	REGARDING	COMMSCOPE’S	COMMITMENT	CAN	BE	FOUND	AT
www.commscope.com/About-Us/Corporate-Responsibility-and-Sustainability.



6. Contact information
Visit	our	website	or	contact	your	local	CommScope	representative	for	more	information.



For	technical	assistance,	customer	service,	or	to	report	any	missing/damaged	parts,	visit	us	at:
HTTP://WWW.COMMSCOPE.COM/SUPPORTCENTER



This	product	is	covered	by	one	or	more	U.S.	patents	or	their	foreign	equivalents.	For	patents,	see	www.commscope.com/
ProductPatent/ProductPatent.aspx
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Die speedpipe von Verschmutzungen und Gleitmittelrückständen säubern. Um dies zu gewährleisten, beide 
speedpipe-ground-Enden ca. 50mm mit Schmirgelleinen Körnung 240 (Beipack EBM-GS) radial anrauen. 
(Dauer ca. 3 Minuten)



Montage bei Neubau (bereits eingeblasenes Kabel, Muffe noch nicht installiert)



1. Wellrohr ablängen



1m am speedpipe-ground 12x2,0 markieren und an der Markierung eine Sollbruchstelle anreißen mit einen 
Rohrschneider. Durch anschließendes biegen, kann das speedpipe-ground gebrochen werden.
(Dauer ca. 1 Minute)



Montageanweisung für:



EBM-GS und Wellrohr



Ein Stück von vorhandenen speedpipe-ground 12x2,0 bei 0,6m makieren.



Das Wellrohr auf 1m ablängen. Länge Wellrohr = Gesamtlänge - 2cm Abstand EBM-GS. (Dauer ca. 1 Minute)



2. speedpipe-ground ablängen



3. Anschleifen speedpipe-ground
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1966 gabocom



6. Gesamt



1 Stück



Wellrohr



Das speedpipe-ground-Ende und Wellrohr-Ende mittig in das Gehäuseunterteil an den integrierten Gas-Stop legen. 
Durch die beiden angeformten Rohrschellen des Gehäuseunterteils sind die beiden Enden fixiert. Gehäuseoberteil 
aufsetzen. Die Verbindungsklammern (auf Richtungskennzeichnung achten) über das Gehäuse schieben bis der 
Anfang der Keilschräge mit der Verbindungsklammer bündig ist. (Dauer ca. 3 Minuten)



Rohrabschneider Hahn+Kolb57001440



HerstellerArt.-Nr.Stück / Länge



Das Wellrohr auf das Kabel schieben. (Dauer ca. 30 Sekunden)



Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne
Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen. 



5. speedpipe-ground auf Kabel schieben



Das 0,6m lange speedpipe-ground-Stück auf das Kabel schieben. Darauf achten, dass ausreichend Platz zwischen 
den Wellrohr und den speedpipe-ground-Enden für die EBM-GS ist. (Dauer ca. 30 Sekunden)



5. EBM-GS montieren



4. Wellrohr auf Kabel schieben



Verzeichnis verwendeter Werkzeuge
Bezeichnung



1m (am 50m Bund)













Den Kabelmantelschneider entsprechend der beiliegenden Gebrauchsanweisung vorbereiten.
Speedpipe-ground entlang der Längsachse bis zur Markierung einseitig aufschneiden.



1. Überprüfen auf korrekten Sitz



2. Öffnen und abschneiden
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Auftrennen der zweiten gegenüberliegenden Seite des speedpipe-ground. 
Abtrennen des 1m-Stücks speedpipe-ground an der vorbereiteten Sollbruchstelle mit dem Rohrschneider. 
(Dauer von markieren bis abtrennen ca. 6 Minuten)



Jede EBM-GS vorsichtig öffnen und den korrekten Sitz von speedpipe-ground und Kabel überprüfen. 
(Dauer ca. 15 Sekunden pro EBM-GS) 
Bei korrekten Sitz der EBM-GS, diese wieder fachgerecht entsprechend der Montageanweisung verschließen (Dauer 
ca. 30 Sekunden pro EBM-GS)
Wenn nicht in Ordnung, folgende Schritte befolgen.



Mit einem Filzstift bei 1m die Markierung am speedpipe-ground anzeichnen. Mittels eines Rohrschneiders dort eine 
Sollbruchstelle herstellen. 



Montageanweisung für:



EBM-GS und Wellrohr



Montage bei Reparatur (bereits installierte Muffe)











Da sich das Öffnungsmaß von 1m ändern kann, muss die tatsächliche Öffnung zwischen beiden Enden der 
speedpipe-ground gemessen und das Wellrohr entsprechend angepasst werden. 
Länge Wellrohr = Gesamtlänge - 2cm Abstand EBM-GS. (Dauer ca. 1 Minute)



3. Wellrohr anpassen



4. Anschleifen speedpipe-ground



Die speedpipe-ground von Verschmutzungen und Gleitmittelrückständen säubern. Um dies zu gewährleisten, beide 
speedpipe-ground-Enden ca. 50mm mit Schmirgelleinen Körnung 240 (Beipack EBM-GS) radial anrauen. 
(Dauer ca. 3 Minuten)



5. Wellrohr montieren



Das Wellrohr teilen und eine Hälfte durch ein überbiegen des Wellrohres auf das Kabel auffädeln. Anschließend 
die zweite Hälfte hinzufügen. (Dauer ca. 2 Minuten)
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Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne
Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen. 



Verzeichnis verwendeter Werkzeuge



Rohrabschneider



Kabelmantelschneider



Hahn+Kolb570014401 Stück



6. Gesamt



5. EBM-GS montieren



Das speedpipe-ground-Ende und Wellrohr-Ende mittig in das Gehäuseunterteil der EBM-GS an den integrierten Gas-
Stop legen. Durch die beiden angeformten Rohrschellen des Gehäuseunterteils sind die beiden Enden fixiert. 
Gehäuseoberteil der EBM-GS aufsetzen. Die Verbindungsklammern (auf Richtungskennzeichnung achten) über das 
Gehäuse schieben bis der Anfang der Keilschräge mit der Verbindungsklammer bündig ist. 
(Dauer ca. 3 Minuten)



Wellrohr



Walter Rose



HerstellerArt.-Nr.Stück / LängeBezeichnung



1m (am 50m Bund) 1966 gabocom



1 Stück
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1 Allgemeines 


(1) Diese Vorschrift gilt im Zusammenhang mit der ZTV-TKNetz 10 „Tiefbauarbeiten für Gräben und Gruben" für 
das  


• Bauen, Abbrechen und Instandhalten von KK aus Rohren aus Kunststoff oder Stahl und 
• für das Abbrechen und Instandhalten von KK aus KKF sowie 
• das Einführen von KKR bzw. Stahlrohren in Betriebsgebäude.  


(2) Die ZTV-TKNetz gelten im Allgemeinen im unmittelbaren Zusammenhang mit weiteren Teilen der ZTV-
TKNetz: 
Kurzbezeich-
nung 


Name 


ZTV-TKNetz 9 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom Technik 
GmbH für Leitungen im Telekommunikationsnetz 9, Abrechnung 


ZTV-TKNetz 11 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom Technik 
GmbH für Leitungen im Telekommunikationsnetz 11, Erdverlegung von Kabel, KR, 
SNRV-E, SNR-E und SL 


ZTV-TKNetz  12 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom Technik 
GmbH für Leitungen im Telekommunikationsnetz, Bauen, Instandhalten und Ab-
brechen von Kabelkanälen 


ZTV-TKNetz 13 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom Technik 
GmbH für Leitungen im Telekommunikationsnetz 13, Einbauen, Herstellen und 
Abbrechen von KSch und Azk 


ZTV-TKNetz 15 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom Technik 
GmbH für Leitungen im Telekommunikationsnetz , Instandsetzen von KSch und Azk 


ZTV-TKNetz 20 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom Technik 
GmbH für Leitungen im Fernmeldeleitungsnetz;  Aufstellen und Abbrechen von 
KVz, MFG, EnAS, EVz-Säulen 


ZTV-TKNetz 39 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom Technik 
GmbH für Leitungen im Telekommunikationsnetz, Teil 39, Lagerung von Kabeln 
und Kabelgarnituren im Erdreich, KSch und AzK sowie die Führung in Betriebsge-
bäuden 


ZTV-TKNetz 40 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom Technik 
GmbH für Leitungen im Telekommunikationsnetz 40, Ein- und Ausziehen von Ka-
bel, SNR, SNRV und  
MR 4, Kalibrieren von Rohrzügen, Einblasen von Gfk, SNR 


ZTV-TKNetz 41  
 


Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom Technik 
GmbH für Leitungen im Telekommunikationsnetz 41, Montagearbeiten an unterir-
disch geführten symmetrischen Kabeln und deren Abschlusseinrichtungen 


ZTV-TKNetz 48  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Deutsche Telekom Technik 
GmbH für Leitungen im Telekommunikationsnetz 48, Montagearbeiten an Glasfa-
serkabeln und deren Abschlusseinrichtungen 


Abbildung 1: ZTV-TKNetz, die im Zusammenhang mit diesen ZTV-TKNetz gelten 
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(3) Werden einzelne KKR oder KKF im Zusammenhang mit Arbeiten nach der ZTV-TKNetz 11 "Erdverlegung 
von Kabel und KR " verlegt, instand gehalten oder abgebrochen, gelten hierfür ebenfalls die Vorschriften dieser 
ZTV.  


(4) Für das Auslegen von KR 50 x 4,6 mm gelten die Vorschriften der ZTV-TKNetz 11. 


(5) Bei den Arbeiten sind u.a. folgende jeweils vereinbarte Vertragsbedingungen für die technische Ausführung 
zu beachten: 


Lfd. Nr Kurzbezeichnung 
der Vertragsbedin-
gungen 


Inhalt 


1 DIN 488 Betonstahl 
2 DIN 1045 Beton- und Stahlbetonbau; Bemessung und Ausführung 
3 DIN 1048 Prüfverfahren für Beton 
4 DIN 1164 Portland-, Eisenportland-, Hochofen- und Traßzement 
5 DIN EN 196 Prüfverfahren für Zement 
6 DIN 4226 Zuschlag für Beton 
7 DIN 16873 KKR aus PVC-U  
8 DIN 16 874 KR und Dükerrohre aus PE-HD 
9 DIN 18 195 Bauwerksabdichtungen 


10 ZTV A-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgra-
bungen in Verkehrsflächen 


11 DIN EN 50174 
DIN EN 50 173 


Bestimmungen für Errichtung und Betrieb von Fernmeldeanlagen, einschl. 
Informationsverarbeitungsanlagen 


12 GVO Gefahrstoffverordnung 
13 KWG Kreislaufwirtschaftsgesetz 
14 NachwV Verordnung über Verwertungs- und Beseitigungsnachweise (Nachweisver-


ordnung) 
15 RI-LEI-BRÜ Richtlinie für das Verlegen und Anbringen von Leitungen an Brücken 


Abbildung 2: Regelungen für die technische Ausführung 


 
Die Normen/Regelungen können bezogen werden von:  


DIN-Normen  StVO und RSA  


Beuth Verlag GmbH Verkehrsblattverlag Borgmann GmbH & Co KG 
Burggrafenstr. 4-7 Hohe Straße 39 
10787 Berlin 44139 Dortmund 
 


VDE-Vorschriften  


VDE-Verlag GmbH 
Bismarckstr. 33 
10625 Berlin  


Die Merkblätter, Technische Vorschriften, Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für das Straßen- 
und Verkehrswesen können bezogen werden bei: 
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Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV) 
Hauptgeschäftsstelle 
Konrad Adenauer Straße 13  
50973 Köln 
 
(5)  Wird in dieser ZTV-TKNetz von Montageanweisungen gesprochen, die dem AN nicht bekannt sind, so kön-
nen diese bei der Deutsche Telekom Technik GmbH (Telekom) im örtlichen Ressort Produktion Technische 
Infrastruktur (PTI) angefordert werden. 
 
(6)  Soweit bei Baumaßnahmen im Rahmen von Ingenieurverträgen Ingenieure des AN mit der Bauaufsicht be-
auftragt werden, so entsprechen diese dem BvT im Sinne dieser Regelung. 
 
(7)  In dieser ZTV-TKNetz wird im Zusammenhang mit den SpeedNet-Rohren und SpeedNet-Rohrverbänden als 
telekomspezifische Bezeichnung generell von SNR, SNRV, Mini- und Mikro-Kabeln gesprochen.   
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2 Änderungshinweis 


Sämtliche Änderungen werden im Text mittels gelber Markierung ersichtlich. 
 
Kapitel Thema Seite 


 
 Titelbild neu eingefügt  
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3 Beistellen und Liefern von Stoffen und Materialien 


3.1  Beistellungen der Telekom  


Lfd. Nr. Bezeichnung 
1  ADE 
2  AdK für KK-Einführungsplatten 
3  AdS 
4  AdSe 
5  AdSe-t 
6  AH 
7  AH - Br 
8  AH - aBr 
9  ARHE 
10  DSM einschließlich der Dichtringe 
11  DSM-D einschließlich der Dichtringe 
12  Dükerrohre aus PE-HD 
13  Flexible Wanddurchführungsrohre mit Stahlrohrmündung MD50, MD100 
14  EZA 
15  EZAM 
16  KK-Einführungsplatten  
17  KKGB 
18  KKGB-t    
19  KKHR 
20  KKHRB 
21  KKHRM 
22  KKR mit einseitig angeformter Steckmuffe einschließlich der Dichtringe 


23  KKRB mit einseitig angeformter Steckmuffe einschließlich der Dichtringe 
24  KKR-Verschlussbecher 
25  KK-Übergangsmuffe einschließlich der Dichtringe 
26  KM 
27  KMH 
28  MD-Bauteile 
29  MR 
30  RM 
31  RAd 
32  RAd-t   
33  RAd-Nk 
34  Spannbändern aus Edelstahl für KKHRM 
35  ÜFT 
36  ÜFT-t 
37  UMPE 
38  KKWD  


Abbildung 3: Beistellungen der Telekom (in alphabetischer Reihenfolge) 
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3.2  Lieferungen durch den AN 


Die vom AN u.a. zu liefernden Stoffe und Bauteile (Abbildung 4) müssen den angegebenen Vorschriften ent-
sprechen. Die Telekom behält sich Stichprobenprüfungen der gelieferten Stoffe und Bauteile vor.  


Lfd. Nr. Lieferungen von Stoffen und Bauteilen 
1  Beton und Stahlbeton 
2  Betonstahlmatten 
3  Dämmer-Wasser-Suspension oder Materialien gleichwertiger Art, Anforderungen gemäß ZTV-TKNetz 10 
4  Gleitmittel zur Steckmuffenmontage 
5  KK-Trassenwarnbänder gemäß TS der Telekom  
6  PLB, Anforderungen gemäß ZTV-TKNetz 10 
7  PP- und PE-Folien, Baumschutzfolien 
8  Reinigungsmittel Isopropylalkohol 
9  Sand 0- 6; Anforderungen gemäß ZTV-TKNetz 10 
10  Wandabdichtungsstoffe 
11  Zementmörtel 
12  Zement-Sand-Gemisch, Anforderungen gemäß ZTV-TKNetz 10 


Abbildung 4: Lieferungen des AN in alphabetischer Reihenfolge 


3.3 Besondere  Einbauhinweise 


(1) Schneiden von Rohren 
Zum Schneiden, Entgraten und Anfasen der Rohre ist vom AN ein Abstech- und Anfasgerät (Abbildung 5a) zu 
verwenden.  
(2) Montieren von KKHR 
Zum Montieren der KKHR ist vom AN das entsprechende Montagegerät für Halbrohre (Abbildung 5 b) einzuset-
zen. 
 


 


 


Abbildung 5a: Abstech- und Anfasgerät 
 


 4 b:  HR- Montagegerät 
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3.4  Rücklieferungen durch den AN 


(1) Nicht eingebaute, beschädigte und ausgebaute Kunststoffteile sind an die in der LB angegebene Stelle der 
Telekom zurückzuliefern, durch die Telekom abzuholen oder nachweislich sachgerecht zu entsorgen.  


Rückzuliefernde bzw. sachgerecht zu entsorgende Materialien/Bauteile können u.a. sein: 
- Rohrreste und andere Teile aus PVC-U, PC und PE 
- AH, AH-BR, AH-aBr  
- KK-Einführungsplatten aus PUR oder PE 
- KKR-Verschlussbecher  
- AdK  
- Kunststoff-Folien 


(2) Aus den Beistellungen nicht verbrauchte Materialien sind an die Telekom Deutschland AG  zurückzuliefern. 


3.5 Gewonnenes Material 


Gewonnenes Material ist nach den Angaben des BvT zurückzuliefern bzw. sachgerecht zu entsorgen. 


3.6 Vorhalten von Maschinen und Geräten 


(1) Der AN hat alle Maschinen und Geräte zur fachgerechten Ausführung der in den Abschnitten 3 bis 8 ge-
nannten Arbeiten für die Telekom vorzuhalten. 


(2) Auf Verlangen des BvT hat der AN den Nachweis über die ordnungsgemäße Kalibrierung der Maschinen 
und Geräte vorzulegen.  
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4  Bauen von Kabelkanälen aus Rohren 


4.1  Allgemeine Hinweise 


(1)  KK werden aus gas- und wasserdicht miteinander verbundenen KKR, KKR-D, KKRB und KKGB sowie aus 
montierten KKHR, KKHRB und geteilten KKGB aufgebaut. (In der Folge wird zur Vereinfachung grundsätzlich 
der Begriff Rohre gebraucht.)  
 


KKR-Typ, MR4 Zulässiger Einbautemperaturbereich 
 in °C 


KKR, KK-HRB 50 bzw. 110 -20 bis +50 
KSVR, SR,SR-RV -10 bis + 50  


MR 4     0 bis + 50 
Dükerrohr     5 bis + 50 
KKF-Liner 0 bis +30 


Abbildung 6: Zulässiger Verlegetemperaturbereich 


(2)  Beim Errichten der KK-Anlage wird der Sand 0-6 im Bereich der Leitungszone als tragendes Element mit in 
die Gesamtkonstruktion einbezogen. Der Sand 0-6 kann als tragendes Element nur wirksam werden, wenn die 
Rohre an allen Stellen mindestens 3 cm Abstand voneinander haben. Dies wird durch den Einbau von AH si-
chergestellt. In Sonderfällen können für das Verfüllen der Leitungszone Zement-Sand-Gemisch, Dämmer-
Wasser-Suspension, PLB oder Materialien gleichwertiger Art erforderlich sein. 
Mehrlagige Rohrverbände in Fahrbahnen sind in der Leitungszone mit Zement-Sand-Gemisch bzw. PLB oder 
Materialien gleichwertiger Art zu verfüllen. 


(3)  Sollen beim Aufbau von KK-Verbänden bereits in der Trasse vorhandene Kabel im Verband mitgeführt wer-
den, sind diese in KKHR aufzunehmen. 
Im weiteren werden KKHR benötigt zum 
- Instandsetzen von KK  
- Wiedereinbetten freigelegter Kabel bzw. MR beim Wiederaufbau abgebrochener KKA oder Teilen davon 
- Durchverbinden von belegten KK-Zügen (z.B. nach Abbruch von KSch und AzK) 
- Schützen von Kabeln und MR in Baugruben 


(4)  KK sind grundsätzlich mit einer Mindestüberdeckung von 0,5 m zu bauen. Ausgenommen hiervon sind KK 
in Fahrbahnen, Bushaltebuchten und auf Privatgrundstücken, die mit einer Mindestüberdeckung von 0,8 m zu 
bauen sind. Können diese Werte aufgrund der örtlichen Verhältnisse nicht eingehalten werden und sind in der 
LB keine besonderen Maßnahmen nach Abschn. 3.2 dieser ZTV TKNetz vorgesehen, so ist der BvT zu verstän-
digen. 


(5)  Rohre sind sachgerecht zu lagern und zu transportieren. Beschädigte Rohre sind nicht einzubauen. Sie 
sind ggf. noch für die Herstellung von Passlängen zu verwenden. Innen verschmutzte Rohre sind vor dem Aus-
legen sorgfältig zu reinigen. 
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(6)  Während Arbeitsunterbrechungen sind die Rohre durch KKR-Verschlussbecher oder AdS gegen Ver-
schmutzung zu verschließen. 


(7)  Ist ein Ausspülen des einzubringenden Sandes, z.B. durch Grund- oder Sickerwasser anzunehmen, ist der 
BvT zu verständigen.  


(8)  Müssen Rohre aus zwingenden technischen Gründen in Dämmer-Wasser-Suspension oder PLB verlegt 
werden, muss jedes Rohr mit Verfüllmaterial vollständig umhüllt werden. Bei mehreren übereinander auszule-
genden Rohrlagen ist hierzu zunächst die gesamte KKA aufzubauen und anschließend das Verfüllmaterial ein-
zubringen. Die Dämmer-Wasser-Suspension, der PLB oder Materialien gleichwertiger Art müssen hierbei den 
Verband seitlich mindestens 3 cm und nach oben mindestens 10 cm umhüllen. 


Die Rohre sind immer mit geeigneten Maßnahmen gegen Auftrieb und seitliches Verschieben zu sichern. 


(9)  Müssen bestehende KKA aus KKF erweitert werden, sind hierfür grundsätzlich Rohre zu verwenden. Bei 
Verlegung der Rohre in Sand 0-6 ist ein Mindestabstand von 10 cm zu den KKF einzuhalten. 
Kann dieser Mindestabstand aus örtlichen Gründen nicht eingehalten werden, sind die Rohranlagen in Zement-
Sand-Gemisch zu verlegen. Ein Abschlagen der Zementmörtelwülste an den KKF-Stössen ist unzulässig. 


(10)  Ist über einen auszulegenden Rohrverband ein AzK zu setzen, muss zur Vermeidung von Rohrdeforma-
tionen die oberste durchlaufende Rohrlage in entsprechender Breite auf einer Länge von 2 m in Zement-Sand-
Gemisch verlegt werden. Auf diese Schutzmaßnahme kann verzichtet werden, wenn der Abstand zwischen 
Unterkante AzK und den Scheitelpunkten der obersten Rohre größer als 10 cm ist.  


(11)  Wenn mit Längenänderungen des Rohrverbandes in Bergsenkungsgebieten, an Brücken oder KKGE 
(Temperaturkoeffizient für PVC = 0,08 mm/m x°C) zu rechnen ist, müssen KKR-D bzw. DSM-D eingebaut wer-
den. 


(12)  Der Einsatz von KKGB darf nur im Benehmen mit dem BvT erfolgen. Nach Zustimmung des BvT erfolgt 
der Einbau gemäß Montageanweisung „Einbauen von KKGB/KKGB-t”. 


4.2 Schutzmaßnahmen 


(1)  Kann aufgrund der örtlichen Gegebenheiten die Mindestüberdeckung von 0,5 m bzw. 0,8 m nicht eingehal-
ten werden, müssen die in Abbildung 7 aufgezeigten Schutzmaßnahmen beachtet werden. In jedem Fall ist der 
Träger der Straßenbaulast zu unterrichten. Überdeckungen von weniger als 0,25 m in Gehwegen und 0,4 m in 
Fahrbahnen sind grundsätzlich nicht zulässig. Müssen sie dennoch unterschritten werden, sind zusätzliche 
Schutzmaßnahmen im Benehmen mit dem BvT und dem Träger der Straßenbaulast festzulegen. 


 erforderliche Schutzmaßnahmen 
 Maßnahmen 
 
 
Überdeckung 
 m 


Verlegen der Rohrlagen in Zement-
Sand-Gemisch  


Herstellen einer Stahlbetonüberdeckung 
(Beton B25) mit mindestens 10 cm Dicke 
 oberhalb der obersten Rohrlage  
 


Gehweg- 0,35-0,50   
bereich 0,25-0,35   
Fahrbahn- 0,60-0,80   
bereich 0,40-0,60   
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Abbildung 7: Maßnahmen bei Minderüberdeckungen von Rohranlagen 


(2)  Zur Kennzeichnung zu geringer Überdeckung der Rohranlage ist im Abstand von mindestens 0,1 m ober-
halb der KKA generell ein KK-Trassenwarnband auszulegen. Breitere Rohrverbände ( >4 Rohre je Lage) sind 
durch mehrere, nebeneinander auszulegende KK-Trassenwarnbänder zu kennzeichnen. 


(3)  Bei Kreuzungen und/oder Näherungen des Rohrverbandes mit Ver- oder Entsorgungsanlagen sind hin-
sichtlich des Schutzes der Fremdanlage die Vorschriften der ZTV-TKNetz 10 und hinsichtlich des Schutzes der 
KKA die Vorschriften des Abschn. 3.2 dieser ZTV zu beachten. Im Kreuzungs- und/oder Näherungsbereich sind 
Schutzabstände nach Abbildung 8 einzuhalten. Müssen diese Werte im Einzelfall unterschritten werden und 
sind in der LB keine besonderen Maßnahmen nach Abschn. 3.2 vorgesehen, so ist der BvT zu verständigen. 


(4)  Sind Schutzmaßnahmen gemäß Abbildung 8 durchzuführen, so ist der BvT zu verständigen. Die Schutz-
maßnahmen müssen in jedem Fall mindestens 0,5 m über den Kreuzungs- bzw. Näherungsbereich hinausrei-
chen. Biegeradien unter 2,5 m und punktförmige Auflagen (Belastungen) der Rohre sind unzulässig. In allen 
Fällen ist oberhalb der Rohranlage KK-Trassenwarnband auszulegen. 


   Schutzmaßnahmen 
  Abstand  Verfüllen der Leitungszone 


mit 
Aus-
legen 
einer 
Schutz-


folie   1) 


Wärme-
schutz 
durch 
Beton-
platten, 
Ziegel 
o.ä. 


Fremdan-
lage in 
geteilte 
Schutzrohre 
o.ä. einlegen 


Lfd. 
Nr. 


Lage der Rohranlage zur 
Fremdanlage 
 
 
 
Kabelkanalanlage 


geringst- 
zu- 


lässiger 
 


m 


anzu- 
streben- 


der 
 


m 


Zement-
Sand-
Gemisch 


Dämmer-
Wasser-
Suspension 
oder gleich-
wertigen 
Materialien 


1 überkreuzt  
Starkstromkabel/-anlage 


 
0,1 


 
0,3 


 
 


   
 


 
 


2 unterkreuzt  
Starkstromkabel/-anlage 


 
0,1 


 
0,3 


  
 


  
 


 


3 im Näherungsbereich von Stark-
stromkabeln/-anlagen 


 
0,1 


 
0,3 


 
 


   
 


 


4 überkreuzt andere  
Fernmeldeanlagen 


 
0,1 


 
0,3 


 
 


    
 


5 unterkreuzt andere  
Fernmeldeanlagen 


 
0,1 


 
0,3 


  
 


   


7 überkreuzt Gas-/Wasserleitung 0,5 1,0      
8 unterkreuzt  


Gas-/Wasserleitung 
0,5 1,0      


9 im Näherungsbereich von  
Gas-/Wasserleitungen 


 
0,5 


 
1,0 


 
 


    


10 überkreuzt sonstige  
Ver-/Entsorgungsleitungen 


 
0,1 


 
0,3 


 
 


    2) 
 


11 unterkreuzt sonstige  
Ver-/Entsorgungsleitungen 


 
0,1 


 
0,3 


 2) 
 


   
 


13 überkreuzt Fernwärme 0,5 1,0      
14 unterkreuzt Fernwärme 0,5 1,0      
15 im Näherungsbereich von Fern-


wärmeanlagen 
 


0,5 
 


1,0 
 
 


 
 


   


1) Kondensationsschutzfolie 0,5 mm dick, aus Polyprophylen (PP) oder Polyethylen (PE) 
2) Abhängig von Art und Größe der jeweiligen Fremdanlage 


Abbildung 8: Schutzmaßnahmen im Bereich von Fremdanlagen 
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4.3  Auslegen von Rohren 


(1)  Beim Auslegen der Rohre ist grundsätzlich nach Abbildung 9 zu verfahren. Hierbei ist besonders zu beach-
ten, dass beim Auslegen der Rohre im Muffenbereich eine ausreichende Verdichtung erreicht wird. Deswegen 
sind die einzelnen KK-Rohrlagen um mindestens eine Muffenlänge gegeneinander zu versetzen.  


(2)  Beim Bau von KK aus Rohren greifen Rohrverlege- und Verfüllarbeiten im Bereich des Leitungsgrabens 
ineinander. Der Arbeitsablauf ist aus Abbildung 9 zu entnehmen. 


Breite und Höhe der Rohrverbände sind aus Abbildung 9 in Verbindung mit Abbildung 10 zu ermitteln.  
Im allgemeinen sind Rohre mit der größten Regellänge nach Abbildung 10 einzubauen. 


(3)  Der Bereich der Leitungszone darf nicht in die Frostschutzschicht oder die gebundene Tragschicht hinein-
ragen. 


 


Abbildung 9: Arbeitsablauf beim Bau eines KK aus Rohren 
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Rohrtyp Kurzbezeichnung Durchmesser Wanddicke Regellängen 


  Innen 
mm 


Außen 
mm 


 
mm 


 
m 


Kabelkanalrohr    
50x1,8 mm 


KKR 50 46,4   50 1,8 - 6 


Kabelkanalrohr 
110x3,2 mm 


KKR 110 103,6 110 3,2 - 6 


Kabelkanal-Halbrohr  
50 x 2,4 mm 


KKHR 50   45,2   50 2,4 - 2 


Kabelkanal-Halbrohr  
110 x 3,2 mm 


KKHR 110 103,6 110 3,2 2 6 


Abbildung 10: Maße von KKR und KKHR 


4.4 Einbau der AH 


(1)  KKA bestehend aus zwei und mehr KKR sind grundsätzlich mit AH zusammenzuhalten. 


(2)  Ausführung und Größe der benötigten AH hängen vom Rohrverband und vom Durchmesser der einzubau-
enden Rohre ab. Bei mehr als 4 Rohren je Lage sind die AH grundsätzlich überlappend (Abbildung 11) zu set-
zen. Die Lage der Stoßstellen zwischen diesen AH ist in jeder Rohrlage zu wechseln. Dies gilt sinngemäß auch 
für mehr als 5 KKR50 /KKHR50 je Lage. 


 


Abbildung 11: Rohre mit aufgesteckten AH (Draufsicht) 


(3)  Die AH sind bei Rohrverlegungen in Abständen von maximal 1,5 m zu setzen. Die AH der einzelnen Rohrla-
gen sind übereinander anzuordnen. Auch in Übergangsbereichen zwischen verschiedenen Rohranordnungen 
(Abbildung 12) und im unmittelbaren Bereich vor KSch (Abbildung 13) muss der zwischen den einzelnen Roh-
ren vorgeschriebene Mindestabstand von 3 cm gewahrt bleiben. Je nach den örtlichen Verhältnissen sind ggf. 
geringere Abstände zwischen den AH zu wählen. 
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Abbildung 12: Setzen von AH bei Änderung der Verbandsanordnung (Draufsicht) 


 


Abbildung 13: Zusammenführen von Rohren im KSch-Bereich 


4.5  Herstellen von Rohrpasslängen 


KKR sind mit einem Rohrabstechgerät/Anfasgerät zu kürzen, gemäß Abbildung 14 anzufasen und innen zu 
entgraten. KKHR werden rechtwinklig zur Längsachse geschnitten. Die Schnittkanten sind zu entgraten.  
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d R 
mm 


s R 


mm 


s R‘ 


mm 


b 


mm 


KKR 50  50 1,8 > 0,7 > 2 
KKHR 50 110 2,4 > 0,7 > 2 


KKR 110 / KKHR 110  110 3,2 > 1,2 > 4 


Abbildung 14: Anfasen und Entgraten von Rohrspitzenden 


4.6 Verbinden von Rohren 


(1)  Rohre sind durch Zusammenstecken miteinander zu verbinden. Voraussetzungen für das Herstellen einer 
einwandfreien Steckverbindung ist, dass das Rohrspitzenende mit geeignetem Werkzeug angefast und ent-
gratet ist und der Profildichtring ordnungsgemäß in der Sicke der Muffe liegt (Abbildung 15). Fehlende Profil-
dichtringe sind zu ersetzen. Beim Einlegen eines Dichtringes ist besonders darauf zu achten, dass die Sicke und 
die mit ihr in Berührung kommenden Dichtringflächen frei von Gleitmitteln gehalten werden. Für das Verbinden 
von Rohren dürfen nur Gleitmittel auf Schmierseifenbasis eingesetzt werden. Bei ordnungsgemäßem Einbau ist 
die Muffe bis zu 0,1 MPa Überdruck (10 m Wassersäule) dicht. 


 


Abbildung 15: Ordnungsgemäße Lage des Profildichtrings in der Muffe 


(2)  Spitz- und Muffenende zweier Rohre sind gemäß Montageanweisung „Verbinden von KKR ” miteinander zu 
verbinden. 


(3)  Die Spitzenden zweier Rohre sind mit DSM gemäß Montageanweisung „Verbinden von KKR Spitzenden” zu 
verbinden.  
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4.7  Kaltbiegen von Rohren und Rohrbogen 


Das im Einzelfall anzuwendende Kaltbiegeverfahren ist Abbildung 16 zu entnehmen. Beim Montieren von KKHR 
und KKHRB in Krümmungsbereichen ist die Montageanweisung „Einbau von KKHR/KKHRB“ zu beachten. 


Einzubauende Rohrart bei vorgegebenem Biegeradius Kaltbiegeverfahren für 
 


 vorgegebener Biegera-
dius-Bereich 


 
Art 


 
Typ 


Rohre nach  
Montage- 


anweisung  


Rohrbogen 
nach  
Bild  


 in Meter   a) b) 16 17 
KKR/KKHR50 ≥2,5 KKR 50     
 1,0 1)  KKRB 90° I/50     
  ≥ 3,7  KKHR 50     
 2,5 bis 3,7 KKHRB 45° II/50     
 1,0 1) KKHRB 90° I/50     


KKR/KKHR110   ≥ 5,0 KKR 110     
 4,4 bis 5,2 


KKRB 45° 


IV/110     
 3,7 bis 4,4 III/110     
 3,0 bis 3,7 II/110     
 2,5 bis 3,0 I/110     
  ≥ 7,0  KKHR 110     
 1,0 1) KKHRB 90° VI/110     
 5,2 bis 7,0 


KKHRB 
 


V/110     
 4,4 bis 5,2 IV/110      
 3,7 bis 4,4 III/110     
 3,0 bis 3,7 II/110     
 2,5 bis 3,0 I/110     


1) 90°-Bogen; nur zum Anschluss von KVz o.ä. einbauen. Kaltbiegen nicht zulässig. 
a)  Montageanweisung „Kaltbiegen von KKR“    
b)  Montageanweisung „Kaltbiegen von KKHR“ 


Abbildung 16: Anwendungsbereiche der Kaltbiegeverfahren für Rohre und Rohrbogen 
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KKRB 90 ° 45 ° 90 ° 


Typ I/50 I/110 II/110 III/110 IV/110 V/110 


Fertigungsradien 
m 


1,00 2,71 m 3,34 m 4,04 m 4,81 1,00 


Biegebereich 
m 


1,00 2,50-3,00 3,00-3,70 3,70-4,40 4,40-5,20 1,00 


Abbildung 17: Aufbau von KK aus KKRB 
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KKHRB 90°  45 °   90 ° 


Typ I/50 II/50 I/110 II/110 III/110 IV/110 V/110 VI/110 
Fertigungsradien 


m 
1,00 3,10 2,71 3,34 4,04 4,81 6,07 1,00 


Biegebereich 
m 


1,00 2,50-3,70 2,50-3,00 3,00-3,70 3,70-4,40 4,40-5,20 5,20-7,00 1,00 


Abbildung 18: Aufbau von KK aus KKHRB 
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4.8  Montieren und Verbinden von KKHR/KKHRB 


Beim Montieren ist gemäß den Montageanweisungen „Einbauen von KKHR/KKHRB und ÜFT-t” und „Einsatz 
des HRMG“ zu verfahren. 


4.9 Einbauen eines HRMA 


(1) Ein Einbau von HRMA gemäß Montageanweisung ist in folgenden Anwendungsfällen durchzuführen: 
• Zur Herstellung von Rohrabzweigen ohne Einbau von Bauwerken aus durchlaufenden Rohren in einem 


KK-Verband aus 
o KKR 110, 50 bzw. KR, EVMR 
o KKR 110 mit eingezogenen MR 4 
o KKR 110 mit eingezogenem MR 4 belegt mit SNR 
o KKR 110 mit eingezogenem MR 4 belegt mit Gfk, symK 
o KKR 50 belegt mit Gfk, symK 
o KKR 50 belegt mit SNR  


 
• Zur Herstellung von Kabelabzweigen zur Herstellung von Verbindungs- oder Abzweigmuffen ohne den 


Einbau von Bauwerken aus durchlaufenden Rohren aus  
o KKR 110 und 50, KR, EVMR 
o KKR 110 mit eingezogenem MR 4 belegt mit Gfk, symK 
o KKR 50 belegt mit Gfk, symK 
o KR, EVMR belegt mit Gfk, symK 
o KR, EVMR belegt mit SNR 


Die HRMA können dabei zur wirtschaftlichen Anbindung von APL bzw. von Zweitwegen ohne den Einbau von 
Bauwerken genutzt werden, die montierten Muffen werden im Erdreich oder an zugänglichen Stellen gelagert. 
Im Falle einer Lagerung im Erdreich sind die ZTV-TKNetz 10, 11, 39, 41 und 48 zu beachten. 
 
(2)  In KKR—Verbänden können  


o die jeweils oberen Lagen des Hauptkanals (Vzk-Kanal ist dann beiseite zu legen) 
o die seitlichen , äußeren Rohre des Hauptkanals falls zugänglich 
o die oberen Lagen des Vzk-Kanals 


genutzt werden. 
 
(3) Gruben für die Herstellung der HRMA sind gemäß ZTV-TKNetz 10, Abschnitt 3.6 Montagegruben, in einer 
Mindestlänge von 4 m herzustellen, es müssen mindestens 3 m der Rohre zugänglich werden.  
Die im KK-Verband vorhandenen AH sind je nach Lage des zu bearbeitenden KKR so zu verändern bzw. zu 
entfernen, dass das zu bearbeitende KKR im Bereich der Baugrube frei beweglich ist. 
Nach Abschluss der Arbeiten ist das bearbeitete KKR mit AH in geeigneter Weise erneut in den KK-Verband 
einzufügen. 
 
(4)  Der Mindestabstand eines HRMA zu KSch/AzK sollte nicht unter 50 m liegen.  
 
(5)  Die Herausführungsrichtung des HRMA aus einem KK-Verband ist im Benehmen mit dem BvT in Abhängig-
keit der Lage des Zielobjektes festzulegen. 
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(6)  Bei Wiederverschließen der KKR mit Teilen des KKHR ist darauf zu achten, dass die untere KKHR -
Halbschale bei herausgetrennten KKR-Abschnitten in einem Stück gemäß Montageanweisung eingebaut wird.  


4.10 Reinigen von Rohrzügen, Kalibrieren und Prüfen auf Dichtigkeit 


(1)  Fertiggestellte Rohrstränge sind sauber zu übergeben. Stärkere Verschmutzungen oder Verschlammungen 
dürfen nur mit dafür geeignetem Reinigungsgerät, z. B. KK-Bürste oder Niederdruck-Spülgerät beseitigt werden. 
Bei der Verwendung auf Druckluftbasis arbeitender Geräte (Maximaldruck 50 kPa ) sind in den KSch vorhande-
ne Kabel und andere Anlagenteile auf geeignete Weise vor Beschädigungen zu schützen. 


(2)  Fertiggestellte Rohrzüge müssen bei KKR 50 einen Mindest-Innendurchmesser von 43 mm und bei 
KKR 110 von 95 mm aufweisen. Der BvT legt die zu kalibrierenden KK-Züge fest. Für das Kalibrieren in Anwe-
senheit des BvT gilt die ZTV-TKNetz 40. In den Prüfprotokollen entspr. Anlage ist der jeweils geprüfte KK-Zug zu 
bezeichnen. Die Protokolle sind dem BvT zu übergeben. Werden bei der Prüfung Mängel festgestellt, entschei-
det der BvT über das weitere Vorgehen. 


(3)  KK-Züge sind nach dem lagenweisen Einsanden, nötigenfalls auch abschnittsweise, jedoch vor dem In-
standsetzen des Straßenoberbaus, nach Angabe und in Gegenwart des BvT u. a. in folgenden Fällen auf Dich-
tigkeit und Einhaltung des Mindestinnendurchmessers zu prüfen:  
- in gasverseuchten Böden 
- bei Bauunterbrechungen von mehr als einem Monat 


- bei Anlagen, die auf Dauer unzugänglich werden 


- unterhalb des höchsten Standes des örtlichen Grundwassers  


- bei extremen Verlegetiefen 


- in Mantelrohren. 


Der geprüfte Rohrstrang gilt als dicht, wenn der nach Abbildung 19vorgeschriebene Prüfdruck nach Unterbre-
chung der Druckluftzufuhr für die Dauer einer Minute konstant bleibt. Werden bei der Prüfung Mängel festge-
stellt, sind diese in Absprache mit dem BvT zu beseitigen und alle KK-Züge des entsprechenden Abschnittes 
erneut auf Dichtigkeit zu prüfen. Über die Prüfung und ihr Ergebnis ist ein Prüfprotokoll zu erstellen, das vom 
BvT gegenzuzeichnen und ihm auszuhändigen ist. 


Tiefenlage der untersten Rohrlage in Meter Prüfdruck in kPa 
 


bis 2 
bis 3 
bis 4 
bis 5 
bis 6 


über 6 


50 
60 
80 


100 
120 
150 


Abbildung 19: Prüfdruck bei Dichtigkeitsprüfung an Rohrzügen 
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5 Anschließen von Rohren an Bauwerke 


5.1 Allgemeines 


Bauwerke im Sinne dieser Vorschrift können u.a. sein: 
- KSch, Azk, Mft, UFB  
- Gebäude der Telekom Deutschland AG  
- Kundengebäude 


Die örtlichen Bedingungen können es erforderlich machen, dass die Bauwerksabdichtung eine  
- Sickerwasserdichtheit oder eine 
- Druckwasserdichtheit gemäß DIN 18 195 aufzuweisen hat. 


In Abhängigkeit davon müssen für die unterschiedlichen Gebäudeanschlüsse die entsprechenden Abdichtun-
gen ausgeführt werden. 


5.2 Anschließen von Rohren an KSch und AzK 


(1) Beim Anschließen von Rohren an KSch sind erforderlichenfalls Passlängen nach Abschn. 3.3 herzustellen. 
Die Spitzenden sind mit Gleitmittel zu bestreichen und dann so weit in die Muffenöffnung der KK-
Einführungsplatte einzuschieben, bis das Rohr innen bündig abschließt.  
(2) In geschnittene KK-Einführungsplatten sind KKR und montierte KKHR lagenweise so einzulegen, dass sie 
innen bündig abschließen.  


(3) In AzK werden KKR und montierte KKHR stirn- oder längsseitig in Einführungsplatten eingeschoben, bis die 
Rohre innen bündig abschließen.  


(4) In KSch und in AzK älterer Bauart sind KKR und montierte KKHR des KK-Verbandes mit Wanddurchfüh-
rungsmuffen oder unmittelbar in die hierfür vorgesehenen Wandöffnungen einzubetonieren oder einzumauern. 
Der Einbau der Wanddurchführungen ist gemäß Montageanweisung „Wanddurchführungen einbauen“ durch-
zuführen. –Der Einbau von ARHE ist gemäß der Montageanweisung „Einbau von ARHE“ einzubauen. Dabei ist 
ein Rohrüberstand des Metallrohrendes der ARHE in den KSch/AzK hinein von mindestens 6 cm erforderlich.  


 


Abbildung 20 :ARHE 110 
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(5) Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass alle Rohre in einem Winkel von 90° in die KK-
Einführungsplatte bzw. Wanddurchführungsmuffe eingeführt werden. 


(6) Es ist nicht zulässig  in KSch und Azk aus Stahlbetonfertigteilen nachträglich Wandöffnungen bzw. –
durchbrüche herzustellen.  Sollte es aus bestimmten, vorher sorgfältig zu prüfenden Gründen (u.a. Belegungs-
zustand des KSch)  trotzdem erforderlich sein, einen Durchbruch durch bewehrte Stahlbeton –Wände herzustel-
len, so ist durch einen Prüfstatiker vorab zu prüfen, wo der Durchbruch zu erfolgen hat. Der Statiker fertigt eine 
grün geprüfte Statik und führt ist hinterher mit der Bauüberwachung und Dokumentation des Durchbruches zu 
beauftragen. Die geänderte KSch-Karte ist in die Dokumentation (IV AG Megaplan) einzupflegen. 
 
 
(7) Das Anschließen von 2 oder 3 Rohren mit 50 mm Aussendurchmesser an einer Muffenöffnung mit 110 mm 
Aussendurchmesser eines AzK oder KSch erfolgt mit Hilfe eines RAd110/3x50. Im Bedarfsfall ist der RAd-t 
110/2x50 in geteilter Ausführung zu verwenden.  
Für die Einführung von bis zu 3 KR50 in eine Zugöffnung (Außendurchmesser 110 mm) der KK-
Einführungsplatte eines Netzknotens steht ein RAd Nk 110/3x50 zur Verfügung.  
Der Einbau der verschiedenen RAd bzw. RAd-t ist gemäß Montageanweisung „Einbauen von RAd/RAd-t“ 
durchzuführen. 


5.3 Anschließen von Rohren an Kabelkanäle aus Formsteinen 


Um KKR und montierte KKHR an KK aus Formsteinen anschließen zu können, ist zunächst der Formsteinver-
band stufenförmig abzubrechen. Der Anschluss der Rohre erfolgt mit ÜFT, der von KKHR mit ÜFT-t. 
Im einzelnen ist gemäß Montageanweisung „Einbauen von ÜFT/ÜFT-t “ zu verfahren. 


5.4 Einbauen und Abbrechen von KKGE 


5.4.1 Anschließen von Rohren an Gebäude, unterirdische Bauwerke 


Die wichtigsten Anschlüsse sind in Abbildung 21 zusammengestellt. Werden Gebäudeeinführungen angetrof-
fen, die hier nicht aufgeführt sind, so ist der BvT einzuschalten.  
(1) Bauteil-
bezeichnung 


Hausart*1 Nach-
träglich  
einbau-
bar 


In Scha-
lung  
einleg-
bar  


Bohrungs-/ 
Durchbruch-
durchmesser 
in mm 


Bis max. 
Wanddicke 
einsetzbar  
in mm*2 


Rohr-
anschluss 
möglich 


Anzahl ein-
führbarer 
Kabel/Rohre 


Max. Kabel- 
durchmesser / 
Kabelanzahl*4 


Dicht- 
heit *3 


MD 50 KuM ja ja 80 800 KKR 50 1 37/ 1 SW 
MD 82/100 KK K1; K2, 


KuM  
nein ja - jede KKR 110 1 65/1 SW 


MD 100 T, KuM ja ja 150 800 KKR 110 1 75/1 SW 
MD 100 MR4 T, KuM ja ja 150 800 KKR 110 1/4MR4 18 bzw. 24/4 SW 
GPD I 
GPD II 


T, KuM ja nein 150 
150 


jede KKR 110 1 85/1 DW 


KKGE N 1 T ja ja 180 x 720 jede KKR 110 4 85/4 SW 
KKGE N 2 T ja ja 360x 720 jede KKR 110 8 85/8 SW 
KKGE N3 T ja ja 540x 720 jede KKR 110 12 85/12 SW 
KKGE N4 T ja ja 720x 720 jede KKR 110 16 85/16 SW 
KKGE N5 T ja ja 900x 720 jede KKR 110 20 85/20 SW 
          
KKGE N6 T ja ja 1080x 720 jede KKR 110 24 85/24 SW 
KKGE DW1 T ja ja 180 x 720 jede KKR 110 4 85/4 DW 
KKGE DW2 T ja ja 360x 720 jede KKR 110 8 85/8 DW 
KKGE DW3 T ja ja 540x 720 jede KKR 110 12 85/12 DW 
KKGE DW4 T ja ja 720x 720 jede KKR 110 16 85/16 DW 
KKGE DW5 T ja ja 900x 720 jede KKR 110 20 85/20 DW 
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KKGE DW6 T ja ja 1080x 720 jede KKR 110 24 85/24 DW 
KKGE DW Einzel T ja ja 150 jede KKR 110 1 85/1 DW 
*1Kundengebäude mit Anzahl WE=K 1 (Einfamilienhaus); KuM (Mehrfamilienhaus/Geschäftshaus); Telekomnetzknoten=T 
*2 Minimalwanddicke 350 mm        *3  SW= Sickerwasserdicht; DW = Druckwasserdicht                    *4  je KK-Zug nur ein Kabel,,,,es sei denn, 
 MR4 wird eingezogen 


Abbildung 21: Die wichtigsten Gebäudeeinführungen 


 
(2) Gebäudezuführungen in der bisher üblichen Los-/Festflanschbauweise sind nicht mehr einzubauen. 
 


 


Abbildung 22: MD 82/100 


(3) Für den Anschluss von Rohren an Gebäudeeinführungen richtet sich das Arbeitsverfahren nach deren kon-
struktiver Ausführung. Bei der Gefahr von Setzungen und Temperaturschwankungen im Erdreich sollten keine 
starren Verbindungen zwischen Rohrverband und Gebäudeeinführung vorgesehen werden.  


(4) Um die Relativbewegung zwischen Gebäude und Rohr/Rohrverband ausgleichen zu können, ist der Einbau 
von DSM-D erforderlich.  


(5) Bei Wanddurchführungsrohren MD50/MD100 mit Stahlrohrmündung (Abbildung 23) werden die Rohre 
unmittelbar mit ihrem Muffenende auf das Spitzende des Wanddurchführungsrohres aufgeschoben. Nähere 
Hinweise sind in der Montageanweisung „Einbau von MD50/MD100 “ enthalten.  
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1  Kunststoff-Spiralschlauch 
2  Quellbeschichtung 
3  Kunststoffrohr PVC-U 
4  Edelstahlrohr 


Bezeich-
nung 


Gesamtlänge 
L 


mm 


Außen ∅ 
PVC-U Rohr 


mm 


Länge L2 
PVC-U Rohr 


mm 


Länge L3 
Edelstahlrohr 


mm 


Innen ∅ 
Edelstahlrohr 


mm 


Kabel ∅ 
bis mm 


Wanddicke 
bis mm 


Mindestboh-
rungs ∅ 


mm 


MD 100 1250 110 150 100 100 95 700 150 
MD 50 1210 50 150 60 46 45 700 100 


Abbildung 23:Flexibles Wanddurchführungsrohr mit Stahlrohrmündung 


Unmittelbar nach Anschließen der Rohre an die Gebäudeeinführungsbauteile sind diese beidseitig gas- und 
wasserdicht abzudichten.  
(6) Werden PVC-U Rohre zur Gebäudeeinführung genutzt, so ist die gas- und wasserdichte Abdichtung der 
Einführungen zwischen Kabel/ MR4 und Rohr keinesfalls mit Schrumpfmaterialien durchzuführen.  
 
(7) Beim Abbrechen von vorhandenen KKGE sind die jeweiligen Bauteile auszubauen, die entstandenen 
Wandöffnungen nach den anerkannten Regeln der Technik zu verschließen, zu verputzen und gemäß DIN 
18195 abzudichten. Zusätzlich vorhandene Gebäudeabdichtungen und -isolierungen sind fachgerecht instand-
zusetzen.  


(8) Für nachträglich neu einzubauende KKGE-N bzw. -DW mit mehr als 4 KK-Zügen (siehe Bilder 23 bis 28) 
sind zunächst die Öffnungen (Fenster) herzustellen (Gebäudestatik beachten, nur in Absprache mit dem Eigen-
tümer des Gebäudes). Anschließend sind in Absprache mit dem BvT die notwendigen Bauteile gemäß Monta-
geanweisung einzubauen. Diese Bauteile können auch bei der Neuerstellung der Gebäude mit vorgesehen 
werden, wobei der Einbau der KKGE N einfacher ist, da auf den Einsatz einer Vorschalung verzichtet werden 
kann. Hier ist besonders auf die sachgemäße Abdichtung möglichst durch Spezial-AN zu achten. 
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Abbildung 24 : KKGE - N (Konstruktionsbeispiel Sickerwasserdichte Ausführung)   


 


 


Abbildung 25: KKGE-N (Foto aus der Praxis) 
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Abbildung 26: KKGE- DW (Konstruktionsbeispiel Druckwasserdichte Ausführung) 
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Abbildung 27:KKGE-DW (konkretes Bauteil) 


(9) KKGE DW für Einzelzuführungen für KKR 110 werden bei wasserdichtem Beton (Weiße Wanne) als GPD 
(Abbildung 28 und ( Abbildung 29) eingebaut. Dabei ist der BvT zu beteiligen. Bei Schwarzer Wanne ist eine 
KKGE DW in Flanschausführung einzusetzen, hier ist besonders auf die fachgerechte Einbindung der Bauteil-
abdichtung in die vorhandene Gebäudeabdichtung zu achten. 


 


Abbildung 28: Gummipressdichtung für Abdichtung druckwasserhaltender Kabel oder Rohrdurchführungen  


 


 


Abbildung 29: KKGE DW für KKR 110 mit GPD 
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6 Bauen von Kabelkanälen bei örtlichen Besonderheiten 


6.1  Bauen von Kabelkanälen in Mantelrohren 


(1) In die nach ZTV-TKNetz 10 eingebauten Mantelrohre sind die Rohre so einzubringen, dass die Ver-
bandsanordnung an der Eintritts- und Austrittsstelle die gleiche ist. Die Art des Einbaus der Rohre ist dem Auf-
tragnehmer freigestellt. Dabei ist die max. mögliche Anzahl der in das jeweilige Mantelrohr einbaubaren Rohre 
der unterschiedlichen Durchmesser gemäß Abbildung 30 einzubauen. 


Anzahl der KKR (110 mm) von... bis bis 4 5-7 8-11 12-15 16-21 22-29 30-36 37-48 49-64 
lichter Durchmesser (mm) des Man-
telrohres 


300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 


Material Stahl Stahlbeton 


Abbildung 30: Ermittlung der lichten Durchmesser von Mantelrohren in Abhängigkeit von der Anzahl der KKR 


(2) Nachdem die Rohre in das Mantelrohr eingebracht und geordnet wurden, sind alle Rohrstränge auf Dich-
tigkeit nach Abschnitt 3.7 zu prüfen. 


(3) Anschließend sind die Hohlräume im Mantelrohr mit Dämmer-Wasser-Suspension oder Materialien gleich-
wertiger Art zu verfüllen. Dabei ist darauf zu achten, dass Mantelrohre mit einem Durchmesser größer 400 mm 
in mehreren Etappen unter Beachtung der jeweiligen Abbindezeit verfüllt werden. 


(4) An beiden Mantelrohrenden ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Dämmer-Wasser-
Suspension nur in das Mantelrohr, nicht aber in das umgebende Erdreich gelangt. 


(5) In Ausnahmefällen kann es erforderlich sein, statt KKR Dükerrohre aus PE-HD 125x11,4 bzw. KR 50 in das 
Mantelrohr einzubauen. Die auf Trommeln oder in Ringen beigestellten Rohre sind vor dem Einbau zur Rück-
verformung gestreckt auszulegen. Die Rückverformungszeit ist direkt von der Außentemperatur (Abbildung 31 ) 
abhängig: 


Außentemperatur 
°C 


Rückverformungszeit 
h 


 0 bis 10 
 10 bis 20 
 über 20 


 72 
 48 
 24 


Abbildung 31: Rückverformungszeit von Dükerrohren in Abhängigkeit von der Außentemperatur 


 
Nur wenn ein gestrecktes Auslegen der Dükerrohre nicht möglich ist, können diese direkt von einer geeigneten 
Abtrommelvorrichtung nach vorherigem vorsichtigem Aufheizen (z. B. durch Warmluft) in das Mantelrohr einge-
zogen werden. In der Regel werden die Dükerrohre kurz hinter den Austrittsstellen aus dem Mantelrohr mit UM-
PE gemäß „Montageanleitung Kabelkanal-Übergangsmuffe UMPE“ an KKR angeschlossen.  


(6) Für das Reinigen der Rohre und das Kalibrieren gilt Abschn.3.7 sinngemäß. Dabei müssen die fertiggestell-
ten Rohrzüge im Bereich der Dükerrohre den Mindestdurchmesser nach ZTV-TKNetz 11 aufweisen. 
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6.2 Verlegen von Rohren über Brücken 


(1) Für das Einbauen von KKR in Brücken gilt grundsätzlich die RI-LEI-BRÜ der Forschungsgesellschaft für das 
Straßen- und Verkehrswesen. Bei allen Arbeiten in und an Brücken ist der jeweilige Eigentümer zu beteiligen. 
Das Einbauen der KKR/KKHR erfolgt gemäß „Konstruktions- und Montageanweisung für das Herstellen von 
KKA über Brücken“. Der Einbau von KKGB auf Brücken ist nicht zulässig. 


(2) Werden KK an und in Brücken verlegt oder angebracht, können folgende Bauweisen ausgeführt werden: 


In Brückentrögen  


a)  gemäß Abschnitt 3 


b)  per Befestigungsrahmen gemäß „Konstruktions- und Montageanweisung für das Herstellen von KKA 
über Brücken“. 


c)  per Tragrosten nach Sonderkonstruktion. 


Hierbei ist zur Vermeidung von Rohrdeformierungen durch punktförmige Beanspruchungen eine Rohr-
lagerung auf ausreichend tragfähigen Rosten mit durchgehender Auflagefläche oder eine Unterstüt-
zung der Rohre im Abstand von max. 1,5 m durch mindestens 60 mm breite Auflageflächen anzustre-
ben. Die Tragroste und die Rohrauflageflächen müssen beiderseits mit Vorrichtungen versehen sein, 
die ein seitliches Abrutschen der Rohre auch unter extremen Beanspruchungen (z. B. beim Einziehen 
der Kabel in gekrümmte Brückenabschnitte) ausschließen.  


Als Aufhängungskonstruktion in und unter Brücken 


mittels Befestigungsrahmen gemäß „Konstruktions- und Montageanweisung für das Herstellen von KKA 
über Brücken“. 


An den Brückenwiderlagern und an allen Bewegungsfugen der Brücke, darüber hinaus aber mindestens alle 
36 m, sind DSM-D in jeden Rohrstrang so einzubauen, dass dieser den Längenänderungen der Brücke folgen 
kann. Aus technischen Gründen in Kammerwände oder Flügen des Brückenwiderlagers fest einbetonierte KKR 
sind stets zum Brückenträger (zur Aufnahme seiner Längenänderungen) und zum Erdreich hin (zur Aufnahme 
von Relativbewegungen zwischen Widerlager und Erdboden) mit DSM-D zu versehen. Der Einbau der DSM-D 
erfolgt gemäß „Konstruktions- und Montageanweisung für das Herstellen von KKA über Brücken“. 


6.3  Verlegen von Rohren in Bergsenkungsgebieten 


In Bergsenkungsgebieten dürfen abweichend von den Vorschriften in Abschnitt 3.3 (2) nur KKR-D mit einer 
Regellänge von 6 m und DSM-D verlegt werden. Andernfalls gelten die Vorschriften der Kapitel 3 und 4 dieser 
ZTV-TKNetz. 
 


6.4 Durchverbinden von KK-Zügen  


Müssen KK-Züge im Rahmen von Bauwerks-Abbrüchen durchverbunden werden, so ist gemäß der Monta-
geanweisung „Durchverbindung von KK-Zügen nach Bauwerksabbrüchen“ zu verfahren. 
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Werden in den betreffenden Zug zu einem späteren Zeitpunkt KKF-Liner eingezogen, so ist hier auf besondere 
Hitzebeständigkeit des zu verwendenden Materials zu achten. 
 


6.5 Einbauen von KKF-Linern 


Im Rahmen von Instandhaltungsvorhaben und der ggf daraus resultierenden Notwendigkeit der Aufgabe von 
KSch kann es erforderlich werden, Züge auf einer längeren Strecke so durchzuverbinden, dass zu einem 
späteren Zeitpunkt Kabel eingezogen werden können. 


Auch ist sinnvoll KKF-Liner bei korrodierenden alten Stahlrohrstrecken (siehe Abbildung) einzubauen. 


 


Abbildung 32: Stahlrohrquerung eines U-Bahnschachtes nach 30 Jahren 


KKF konnten nur geradlinig verlegt werden. Bedingt durch Richtungsänderungen der Kabelkanaltrasse und die 
entstehenden Reibungskräfte alter Kabeltypen (z.B. Bleikabel) beim Ein- und Ausziehen wurde durchschnittlich 
alle 40 m ein KSch gesetzt.  
 
Wenn innerhalb von KKF-Trassen KSch aufgegeben und durchverbunden werden sollen und dauerhaft die 
Nutzbarkeit der dazwischen vorhanden bleibenden Züge sichergestellt werden soll, so ist ein spezielles Kunst-
stoffrohr, der sogenannte KKF-Liner, in U-förmig gefaltetem Zustand in den KKF-Zug einzuziehen. Anschließen-
de wird das Rohr unter Einsatz unter Druck stehenden Heißdampfes  bis zum Formschluss mit der KKF-/ Stahl-
rohr -Innenwandung expandiert. Nach Beendigung der Abkühlphase bleibt der Formschluß erhalten.  
KKF -Liner verhindert zuverlässig das Nachrieseln von Sand und verhindert dadurch eine Setzung des KKF  
 


Abbildung 33: KKF-Liner und PE-Rohr als Platzhalter im KKF-Zug 
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Abbildung 34: KKF-Liner nach dem Einziehen 


 
Zur Vorbereitung der Trassen ist eine Reinigung und Kalibrierung des jeweiligen Zuges durchzuführen ggf. 
kann eine Kamerabefahrung erforderlich werden. Das entsprechende Kaliber stellt der AN bereit. Abgebroche-
ne Bauwerke werden unter Verwendung von Flexbögen, KKR-Rohrbögen etc. durchverbunden. 
Mit dieser neuen Technologie können, verglichen mit der herkömmlichen Bauweise, 50 – 70 % der KSch auf 
einer KKF-Trasse aufgegeben werden. Die Instandsetzungskosten für KKA werden damit um 10 – 35 % redu-
ziert. Vorraussetzung dazu ist die Gewährleistung einer Zuglänge von 200 - 300 m für hochpaarige Kabel auf 
KKF-Trassen. 
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7 Abdichten von KK-Zügen 


(1) Sämtliche im Erdreich endenden KK-Züge sind auf der Erdseite gas- und wasserdicht abzudichten. Bei KKF-
Zügen ist nur eine Abdichtung gegen Verschmutzung möglich. Unbelegte KKR-Züge sind mit ADS gegen das 
Eindringen von Gas und Wasser zu verschließen. 


(2) Belegte Rohrzüge werden gemäß ZTV-TKNetz 40 mit ADE abgedichtet. Bei größeren Kabeldurchmessern 
mit Abdichtmörtel (ADM). 
Die Abdichtung zwischen MR4 und KKR/KKHR/KKF ist gemäß ZTV-TKNetz 40 mit AdSe-t vorzunehmen. Die 
Einzelzüge des MR4 sind mit EZAM 32/40 bzw. EZA 32/40 abzudichten. Belegte KKR für Hauszuführungen 
sind im KSch /AzK und im Gebäude gas- und wasserdicht mit EZA, Schrumpfschläuchen (nur bei Metallrohren, 
nicht bei Kunststoffrohren) oder ADE 50 bzw. ADE 100 abzudichten. 


(3) Alle Abdichtungen werden gemäß Montageanweisung nach Vorgabe der ZTV-TKNetz 40 durchgeführt. 


(4) Um das Ausbreiten von Gasen in KKA und das Eindringen in Gebäude zu verhindern, sind die Rohrzüge 
unverzüglich nach dem Anschließen und unabhängig vom Belegungszustand in folgenden Fällen gasdicht zu 
verschließen: 


- sämtliche in Gebäude eingeführte Rohrzüge (Zwingendes Abdichten in den KSch bzw. AzK sowie in den 
Gebäuden)  


- alle Hauptkanal-Rohrzüge des KK-Verbandes in KSch mit geradzahliger bzw. ungerafzahliger Schacht-
nummer (je nach vorhandenem örtlichem Konzept). 


Werden in einer Versorgungsrichtung der KKA einzelne KSch aufgegeben, so ist dafür zu sorgen, dass das 
Prinzip der Abdichtungen von KSch eingehalten wird. 
 
(5) Mit ARHE110/ARHE50 hergestellte Hauseinführungen sind sowohl hausseits als auch im KSch/AzK, unter 
Verwendung von ADE bzw. Schrumpfmaterialien, gas- und wasserdicht abzudichten. 
 
(6) Werden Rohrzüge für die Zukunft aufgegeben und dies ist dokumentiert im IV-Bestandsführungssystem 
MEGAPLAN, so sind die ggf. noch vorhandenen Zugenden in allen KSch mit roten Abdichtstopfen (AdS) zu 
kennzeichnen. 
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8 Abbrechen von Kabelkanälen und Sichern freigelegter 
Kabel 


8.1 Abbrechen von KKR und KKF 


Abzubrechende unbelegte KKR und KKF können zerschlagen oder in anderer Weise ausgebaut werden. Die 
Kunststoffteile sind gemäß Abschnitt 2.4 zu entsorgen. Werden KKR nur teilweise abgebrochen, sind die Spit-
zenden der im Erdreich verbleibenden KKR erforderlichenfalls nach Absch. 2.3 für den Anschluss neuer KKR 
vorzubereiten. Werden KKF teilweise abgebrochen, sind sie gemäß Abschnitt 4.3 für den Anschluss von KKR 
vorzubereiten. Rohrzüge, die im Erdreich enden, z. B. bei teilweise aufgegebenen KKA, sind mit AdS oder ADE 
gemäß ZTV-TKNetz 40 abzudichten. Belegte KKR und KKF sind so abzubrechen, dass Kabelbeschädigungen 
ausgeschlossen sind.  


8.2 Abbrechen von belegten Stahlrohrkanälen 


Belegte Stahlrohre sind so abzubrechen, dass Kabelbeschädigungen ausgeschlossen sind. Rohrzüge, die im 
Erdreich enden, sind mit Abdichtmaterial nach ZTV-TKNetz 40 abzudichten. Es ist zwingend erforderlich, zwei 
Längsschnitte je Stahlrohrstange herzustellen. Es ist nur spezielles Schneidwerkzeug zulässig, das eine Be-
schädigung der innenliegenden Kabel sicher ausschließt. 


8.3 Sichern freigelegter Kabel 


1)  Beim Lagern der Kabel sind übermäßige Beanspruchungen (Knicken, Stauchen, Dehnen, Einkerben usw.) 
zu vermeiden. Beim Aufhängen der Kabel ist besonders darauf zu achten, dass sie in Abständen von maximal 
1,5 m auf mindestens 10 cm breiten, kantengerundeten Auflageflächen lagenweise zu lagern sind.  


2)  Die freigelegten Kabel sind sofort gegen mechanische, chemische und sonstige gefährdende Einflüsse zu 
schützen. Die Schutzvorkehrungen sind nötigenfalls an die sich beim Baufortgang ergebenden Gefährdungen 
anzupassen. 
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9  Instandhalten von Kabelkanalzügen 


9.1  Prüfen und Reinigen von Kabelkanalzügen 


Sind die KK-Züge auf Durchgängigkeit zu prüfen oder zu reinigen, gelten hierfür die Vorschriften der 
ZTV-TKNetz 40. Ergeben die Prüfungen, dass KK-Züge grob verschmutzt sind, nicht durchgängig sind oder 
nicht den geforderten Innendurchmesser aufweisen (95 mm bei KKR 110 und 43 mm bei KKR 50), ist der BvT 
zu verständigen. 


9.2  Instandsetzen von Kabelkanalrohrzügen 


(1) Beim Instandsetzen unbelegter Rohre ist wie folgt zu verfahren: 


Arbeits- 
schritte 


Montageanweisung für das Instandsetzen unbelegter KKR-Züge 


1 
 
 
 
 


2 
 
 


3 
 


4 
 
 
 
 


5 
 
 


6 
 
 
 
 


7 
 
 
 


Beschädigten Rohrabschnitt durch senkrechte Schnitte zur Rohrachse heraustrennen. 
 
 
 
 
Beide Rohrenden am Spitzende mit einer Fase versehen, entgraten und mit Gleitmittel auf einer Länge 
von ca. 3 cm bestreichen. 
 
Auf beiden Rohrenden je eine DSM mit dem längeren Muffenteil bis zum Anschlag aufschieben.  
 
Abstand zwischen den beiden DSM ausmessen. 
 
 
 
 
Entsprechende Passlänge mit Spitzenden herstellen und jedes Ende auf einer Länge von ca. 3 cm mit 
Gleitmittel bestreichen. 
 
Passlänge in einer der beiden DSM bis zum Anschlag einschieben. 
 
 
 
 
Gegenüberliegende DSM bis zum Anschlag auf die Passlänge zurückschieben. 
 
 
 
 
 


Abbildung 35: Instandsetzen unbelegter Rohre 
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(2) Beim Instandsetzen belegter Rohre ist wie folgt zu verfahren: 
 
Arbeits-
schritte 


Montageanweisung für das Instandsetzen belegter KKR-Züge 


1 
 
 


2 
 


3 
 


4 
 


5 
 
 


6 
 
 


7 


Beschädigten Rohrabschnitt durch senkrechte Schnitte zur Rohrachse heraustrennen 
Innenliegendes Kabel gegen Beschädigung schützen 
 
Beide Rohrenden entgraten 
 
Abstand zwischen den beiden Rohrenden ausmessen 
 
Entsprechende Passlängen aus KKHR herstellen  
 
KKHR im herausgeschnittenen Rohrabschnitt über dem Kabel montieren gemäß Montageanweisung 
„Einbauen von KKHR/KKHRB und ÜFT-t“ 
 
Über den Stoßstellen KKHRM gemäß Montageanweisung „Einbauen von KKHR/KKHRB und ÜFT-t“ 
setzen 
 
Bei Beschädigungslängen von bis zu 15 cm Länge in axialer Richtung kann, wenn die HRM110 nicht 
ausreicht, die Reparaturmuffe RM110 verwendet werden. Dabei ist die „Montageanweisung RM 110 “ zu 
beachten. 


Abbildung 36: Instandsetzen belegter Rohrzüge 


9.3  Instandsetzen von Formsteinzügen 


1)  Formsteinkanäle sind aus ein- bis vierzügigen KKF aufgebaut. Sie werden aber nicht mehr durch Formstei-
ne ersetzt. Der Formsteinverband ist stufenförmig soweit abzubrechen, bis der Zugang zum ersten unbeschä-
digten Formstein sichergestellt ist. Werden die Formsteine der untersten Rohrlage abgebrochen, ist die Gra-
bensohle nach ZTV-TKNetz 10 wiederherzustellen. Weitere Arbeiten wie unter Abschnitt 4.3 beschrieben durch-
führen. 
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10 Verzeichnis der Abkürzungen 


ADE Abdichtelement für mit Kabel belegte Kabelkanalzüge 
AdK Abdichtkappe 
AdS Abdichtstopfen für unbelegte KKR 
AdSe Abdichtscheibe für MR4 im KKR 
AdSe-t Abdichtscheibe-teilbar für MR4 im KKR 
AH Abstandhalter 
AH-aBr Abstandhalter Anfang Brückenbau 
AH-Br Abstandhalter Brückenbau 
AN Auftragnehmer 
ARHE Anschlussrohr für KK-Hauseinführungen 
ATV Allgemeine Technischen Vertragsbedingungen 
AzK Abzweigkasten 
BB Baubeschreibung für Bauleistungen am Telekommunikationsnetz 
BKs Breitbandkommunikation mit Stromversorgung 
BvT Beauftragter von Telekom 
DIN Deutsches Institut für Normung 
DIN EN Europäische Norm harmonisiert mit dem Status einer deutschen Norm 
DIN EN ISO Europäische Norm aus internationaler Norm in deutsche Norm übernommen 
DIN ISO Internationale Norm unverändert in die deutsche Norm übernommen 
DSM Doppelsteckmuffe 
DSM-D Doppelsteckmuffe für Dehnungsausgleich 
DSV Doppelsteckverbinder 
ETA Ergänzende Technische Anweisungen 
EVU Energieversorgungsunternehmen 
EVz Endverzweiger 
EZA Einzelzugabdichtung 
EZAM Einzelzugabdichtung für Mehrfachrohr 
FGSV Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
Fspk Fernspeisekabel 
Gfk Glasfaserkabel 
GPD Gummipressdichtung 
GVO Gefahrstoffverordnung 
ISO Internationale Organisation für Normung  
KEK Kabelendkappe 
KK Kabelkanal 
KKA Kabelkanalanlage 
KKF Kabelkanalformstein 
KKGB Kabelkanalgelenkbogen 
KKGB-t Kabelkanalgelenkbogen (geteilt) 
KKGE Kabelkanalgebäudeeinführung 
KKGE-DW Kabelkanalgebäudeeinführung-druckwasserdicht 
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KKGE-N Kabelkanalgebäudeeinführung-normal (sickerwasserdicht) 
KKHR Kabelkanalhalbrohr 
KKHRB Kabelkanalhalbrohrbogen 
KKHRM Kabelkanalhalbrohrmuffe 
KKR Kabelkanalrohr 
KKRB Kabelkanalrohrbogen 
KKR-D Kabelkanalrohr mit Dehnungsausgleich 
KKWD Kabelkanal-Wanddurchführungsmuffe 
KM Kabelmarke 
KMH Kabel-Muffenhalter 
kPa Kilo Pascal (Druckeinheit) 
KR Kabelrohr 50 x 4,6 mm 
KSch Kabelschacht 
KuM Kundenmehrfamilien-/Geschäftshaus 
KVz Kabelverzweiger 
LB Leistungsbeschreibung - Telekommunikationsnetz 
MD Mauerdurchführung  
Mft Muffentrog 
MNr Materialnummer 
MR Mehrfachrohr 
MR4 Mehrfachrohr mit 4 Einzelrohren 
PE Polyethylen 
PE-HD Polyethylen hoher Dichte  
PLB Porenleichtbeton 
PP Polyprophylen 
PTI Projektierung Technik Infrastruktur 
PUR Polyurethan 
PUR-Platte KK-Einführungsplatte aus bewehrtem PUR-Integralschaum 
PVC-U Polyvinylchlorid ohne Weichmacher (unplasticized) 
RAd Rohradapter 
RAd-Nk Rohradapter für Netzknoten (Vermittlungsstellen) 
RAd-t Rohradapter geteilt 
RM Reparaturmuffe 
RSA Richtlinie für Sicherungsmaßnahmen von Arbeitsstellen an Straßen 
SNR SpeedNet-Rohre 
SNRV SpeedNet-Rohrverband 
StVO Straßenverkehrsordnung 
T Telekomknoten 
UFB Unterflurbehälter 
ÜFT Übergangsformteil 
ÜFT-t Übergangsformteil geteilt 
UMPE Übergangsmuffe von KKR auf Dükerrohr 
VDE Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. 
ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
ZTV-TKNetz ZTV des Telekommunikationsnetzes 
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